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Verfassungsbeschwerden gegen die Zustimmungsgesetze zum Fiskalpakt, zur „kleinen 
Vertragsänderung“ (Art. 136 Abs. 3 AEUV), zum Europäischen Stabilitätsmechanismus 
(ESM) sowie das ESMFinG, das Gesetz zur Änderung des Bundesschuldenwesengesetzes und  
gegen das StabMechG

Sarah Luzia Hassel-Reusing
Thorner Str. 7
42283 Wuppertal
0202 / 2502621
Antragstellerin 

gegen den Deutschen Bundestag, vertreten durch den Präsidenten des Deutschen Bundestages, 
Herrn Dr. Norbert Lammert, Platz der Republik 1, 11011 Berlin,
gegen den Bundesrat, vertreten durch seinen Vorsitzenden , Herrn Horst Seehofer, Leipziger Straße 
3-4 , 10117 Berlin,
und die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Bundesregierung, diese vertreten durch 
die Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel, Bundeskanzleramt, Willy-Brandt Str. 1, 10557 Ber-
lin, Antragsgegner 

I. Anträge und Schweigepflichtentbindung

I.1 Anträge zum Zustimmungsgesetz (Drucksache 17/9046) zum Fiskalpakt,  zum 
Zustimmungsgesetz (Drucksache 17/9045) zum ESM und zum Zustimmungsgesetz zu Art. 136 
Abs. 3 AEUV (Drucksache 17/9047)  sowie zum StabMechG (Drucksache 17/9145), zum ESM-
Finanzierungsgesetz (Drucksache 17/9048) und zum Gesetz zur Änderung des 
Bundesschuldenwesengesetzes (Drucksache 17/9049)

1.Hiermit beantrage ich, festzustellen, dass das Zustimmungsgesetz („Gesetz zu dem Vertrag vom 
2. März 2012 über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungs-
union“ (Drucksache 17/9046) zum Fiskalpakt (in der neuesten der Beschwerdeführerin 
bekannten Fassung auch „VSKS-Vertrag“ genannt), und zu dessen (Zusatz-) Protokoll,  vom 
20.03.2012 der Bundesrepublik Deutschland, welches der Deutsche Bundestag (Drucksache 
17/9046) am 29.06.2012 verabschiedet hat, und dem der Bundesrat am 29.06.2012 zugestimmt 
hat (Drucksache 130/12), gegen das Grundgesetz verstößt, insbesondere gegen Art. 20 Abs. 1, 2 
und 3 GG, Art. 2 GG, Art. 38 GG und Art. 79 Abs. 3 GG und die Beschwerdeführerin in ihren 



Grundrechten und grundrechtsgleichen Rechten aus Art. 1 GG, Art. 2 GG, Art. 3 GG, Art. 5 GG, 
Art. 8 GG, Art. 14 GG, Art. 19 Abs. 4 GG, Art. 33 GG und Art. 38 GG sowie (i. V. m. Art. 1 
Abs. 1+2 GG, Art. 25 GG und Art. 38 GG) in den in diesen Verfassungsbeschwerden 
ausdrücklich zitierten Menschenrechten der Vereinten Nationen (Art. 9, Art. 11 und Art. 12 Uno-
Sozialpakt) verletzt.

2.Hiermit beantrage ich, festzustellen, dass das Zustimmungsgesetz („Gesetz zu dem Vertrag vom 
2. Februar 2012 zur Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus“) (Drucksache 
17/9045) zum ESM vom 20.03.2012 der Bundesrepublik Deutschland, welches der Deutsche 
Bundestag (Drucksache 17/9045) am 29.06.2012 verabschiedet hat, und dem der Bundesrat am 
29.06.2012 zugestimmt hat (Drucksache 165/12), gegen das Grundgesetz verstößt, insbesondere 
gegen Art. 20 Abs. 1, 2 und 3 GG, Art. 2 GG, Art. 38 GG und Art. 79 Abs. 3 GG und die 
Beschwerdeführerin in ihren Grundrechten und grundrechtsgleichen Rechten aus Art. 1 GG, Art. 
2 GG, Art. 3 GG, Art. 5 GG, Art. 8 GG, Art. 14 GG, Art. 19 Abs. 4 GG, Art. 33 GG und Art. 38 
GG sowie (i. V. m. Art. 1 Abs. 1+2 GG, Art. 25 GG und Art. 38 GG) in den in diesen 
Verfassungsbeschwerden ausdrücklich zitierten Menschenrechten der Vereinten Nationen  (Art. 
9, Art. 11 und Art. 12 Uno-Sozialpakt) verletzt.

3.Hiermit beantrage ich, festzustellen, dass das Zustimmungsgesetz (Drucksache 17/9047) zu Art. 
136 Abs. 3 AEUV („Gesetz zu dem Beschluss des Europäischen Rats vom 25. März 2011 zur 
Änderung des Artikels 136 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union hinsicht-
lich eines Stabilitätsmechanismus für die Mitgliedsstaaten, deren Währung der Euro ist“) vom  
20.03.2012 der Bundesrepublik Deutschland, welches der Deutsche Bundestag (Drucksache 
17/9047) am 29.06.2012 verabschiedet hat, und dem der Bundesrat am 29.06.2012 zugestimmt 
hat (Drucksache 164/12), gegen das Grundgesetz verstößt, insbesondere gegen Art. 20 Abs. 1, 2 
und 3 GG, Art. 2 GG, Art. 38 GG und Art. 79 Abs. 3 GG und die Beschwerdeführerin in ihren 
Grundrechten und grundrechtsgleichen Rechten aus Art. 1 GG, Art. 2 GG, Art. 3 GG, Art. 5 GG, 
Art. 8 GG, Art. 14 GG, Art. 19 Abs. 4 GG, Art. 33 GG und Art. 38 GG sowie (i. V. m. Art. 1 
Abs. 1+2 GG, Art. 25 GG und Art. 38 GG) in den in diesen Verfassungsbeschwerden 
ausdrücklich zitierten Menschenrechten der Vereinten Nationen (Art. 9, Art. 11 und Art. 12 Uno-
Sozialpakt) verletzt.

4.  a)Hiermit beantrage ich, festzustellen, dass das Gesetz zur Änderung des StabMechG vom 
27.03.2012 der Bundesrepublik Deutschland, welches der Deutsche Bundestag (Drucksache 
17/9145) am 27.04.2012 verabschiedet hat, welches am 23.05.2012 im Bundesgesetzblatt 
verkündet worden ist (BGBl I 2012, 1166) und am 24.05.2012 in Kraft getreten ist, gegen das 
Grundgesetz verstößt, insbesondere gegen Art. 20 Abs. 1, 2 und 3 GG, Art. 2 GG, Art. 38 GG 
und Art. 79 Abs. 3 GG und die Beschwerdeführerin in ihren Grundrechten und 
grundrechtsgleichen Rechten aus Art. 1 GG, Art. 2 GG, Art. 3 GG, Art. 5 GG, Art. 8 GG, Art. 14 
GG, Art. 19 Abs. 4 GG, Art. 33 GG und Art. 38 GG sowie (i. V. m. Art. 1 Abs. 1+2 GG, Art. 25 
GG und Art. 38 GG) in den in diesen Verfassungsbeschwerden ausdrücklich zitierten 
Menschenrechten der Vereinten Nationen  (Art. 9, Art. 11 und Art. 12 Uno-Sozialpakt) verletzt.   
b)Außerdem beantrage ich, dass Deutschland darum ab dem 01.07.2013 keine Bürgschaften 
mehr im Rahmen der EFSF geben darf, und dass die Gesamtsumme von Deutschlands Bürg-
schaften im Rahmen der EFSF vom Bundesverfassungsgericht gedeckelt wird auf den nach dem 
StabMechG in seiner am 22.05.2010 verkündeten ursprünglichen Fassung zulässigen und vom 
Bundesverfassungsgericht mit Urteil vom 07.09.2011 als noch verfassungsgemäß befundenen 
Höhe.

5.Hiermit beantrage ich, festzustellen, dass das ESM-Finanzierungsgesetz („Gesetz zur finanziellen 
Beteiligung am Europäischen Stabilitätsmechanismus“ (Drucksache 17/9048)  vom 20.03. 2012 
der Bundesrepublik Deutschland, welches der Deutsche Bundestag (Drucksache 17/9048) am 



29.06.2012 verabschiedet hat, und dem der Bundesrat am 29.06.2012 zugestimmt hat 
(Drucksache 166/12), gegen das Grundgesetz verstößt, insbesondere gegen Art. 20 Abs. 1, 2 und 
3 GG, Art. 2 GG, Art. 38 GG und Art. 79 Abs. 3 GG und die Beschwerdeführerin in ihren 
Grundrechten und grundrechtsgleichen Rechten aus Art. 1 GG, Art. 2 GG, Art. 3 GG, Art. 5 GG, 
Art. 8 GG, Art. 14 GG, Art. 19 Abs. 4 GG, Art. 33 GG und Art. 38 GG sowie (i. V. m. Art. 1 
Abs. 1+2 GG, Art. 25 GG und Art. 38 GG) in den in diesen Verfassungsbeschwerden 
ausdrücklich zitierten Menschenrechten der Vereinten Nationen  (Art. 9, Art. 11 und Art. 12 
Uno-Sozialpakt) verletzt.

6.Hiermit beantrage ich, festzustellen, dass das Gesetz zur Änderung des Bundesschuldenwesen-
gesetzes  (Drucksache 17/9049) vom 20.03.2012 der Bundesrepublik Deutschland, welches der 
Deutsche Bundestag (Drucksache 17/9049) am 29.06.2012 verabschiedet hat, und dem der 
Bundesrat am 29.06.2012 zugestimmt hat (Drucksache 167/12), gegen das Grundgesetz verstößt, 
insbesondere gegen Art. 20 Abs. 1, 2 und 3 GG, Art. 2 GG, Art. 38 GG und Art. 79 Abs. 3 GG 
und die Beschwerdeführerin in ihren Grundrechten und grundrechtsgleichen Rechten aus Art. 1 
GG, Art. 2 GG, Art. 3 GG, Art. 5 GG, Art. 8 GG, Art. 14 GG, Art. 19 Abs. 4 GG, Art. 33 GG 
und Art. 38 GG sowie (i. V. m. Art. 1 Abs. 1+2 GG, Art. 25 GG und Art. 38 GG) in den in 
diesen Verfassungsbeschwerden ausdrücklich zitierten Menschenrechten der Vereinten Nationen 
(Art. 9, Art. 11 und Art. 12 Uno-Sozialpakt) verletzt.

7.Hiermit beantrage ich, festzustellen, dass Deutschland verpflichtet ist auf Grund des grundrechts-
gleichen Wahlrechts (Art. 38 GG), i. V. m. dem Staatsauftrag europäische Integration (Art. 23 
GG), den Strukturprinzipien des Grundgesetzes (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 1-3 GG), der 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung (Art. 18 GG) sowie mit den Grundrechten und 
grundrechtsgleichen Rechten aus Art. 1 GG, Art. 2 GG, Art. 3 GG, Art. 5 GG, Art. 8 GG, Art. 14 
GG, Art. 19 Abs. 4 GG, Art. 33 GG, und schließlich (jeweils zusätzlich i. V. m. Art. 1 Abs. 1+2 
GG,  Art. 25 GG und Art. 38 GG) mit den  in diesen Verfassungsbeschwerden ausdrücklich 
zitierten Menschenrechten der Vereinten Nationen  (Art. 9, Art. 11 und Art. 12 Uno-Sozialpakt) , 
innerhalb einer vom Bundesverfassungsgericht im Urteil zu setzenden Frist eine 
Volksabstimmung über den Euro-Austritt durchzuführen. Hilfsweise beantrage ich, festzustellen, 
dass Deutschland zum Austritt aus dem Euro verpflichtet ist.

8.Hiermit beantrage ich, festzustellen, dass alle Änderungen des EU-Primärrechts,  alle von den 
Staaten der Europäischen Union oder der Eurozone getroffenen intergouvernementalen 
Vereinbarungen einschließlich solcher im Raum der erweiterten Zusammenarbeit, alle EU-
Richtlinien, alle EU-Verordnungen (incl. insbesondere aller EU-Verordnungen zur Errichtung 
der EU-Wirtschaftsregierung) und alle sanktionsbewehrten EU-Empfehlungen und sanktionsbe-
wehrten EU-Meinungen zusätzlich jeweils einer Volksabstimmung unterworfen werden müssen, 
zum Schutz des grundrechtsgleichen Wahlrechts (Art. 38 GG), i. V. m. dem Staatsauftrag euro-
päische Integration (Art. 23 GG), den Strukturprinzipien des Grundgesetzes (Art. 1 Abs. 2+3 
GG, Art. 20 Abs. 1-3 GG), der freiheitlich-demokratischen Grundordnung (Art. 18 GG) sowie 
mit den Grundrechten und grundrechtsgleichen Rechten aus Art. 1 GG, Art. 2 GG, Art. 3 GG, 
Art. 5 GG, Art. 8 GG, Art. 14 GG, Art. 19 Abs. 4 GG, Art. 33 GG, und schließlich (jeweils 
zusätzlich i. V. m. Art. 1 Abs. 1+2 GG,  Art. 25 GG und Art. 38 GG) mit den  in diesen Verfas-
sungsbeschwerden ausdrücklich zitierten Menschenrechten der Vereinten Nationen  (Art. 9, Art. 
11 und Art. 12 Uno-Sozialpakt).

9.Hiermit beantrage ich, festzustellen, dass zu allen der EU und der Eurozone in ihrem Primärrecht 
eingeräumten Kompetenzen durch Volksbegehren die Nachreichung völkerrechtlicher Vorbe-
halte, die Aussetzung und die Nichtigerklärung möglich sind, und den Gesetzgeber zur 
Schaffung eines entsprechenden Gesetzes zu verpflichten, zum Schutz des grundrechtsgleichen 
Wahlrechts (Art. 38 GG), i. V. m. dem Staatsauftrag europäische Integration (Art. 23 GG), den 



Strukturprinzipien des Grundgesetzes (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 1-3 GG), der 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung (Art. 18 GG) sowie mit den Grundrechten und 
grundrechtsgleichen Rechten aus Art. 1 GG, Art. 2 GG, Art. 3 GG, Art. 5 GG, Art. 8 GG, Art. 14 
GG, Art. 19 Abs. 4 GG, Art. 33 GG, und schließlich (jeweils zusätzlich i. V. m. Art. 1 Abs. 1+2 
GG,  Art. 25 GG und Art. 38 GG) mit den  in diesen Verfassungsbeschwerden ausdrücklich 
zitierten Menschenrechten der Vereinten Nationen (Art. 9, Art. 11 und Art. 12 Uno-Sozialpakt).

10.Hiermit beantrage ich, festzustellen, dass alle Grundgesetzänderungen  zusätzlich jeweils einer 
Volksabstimmung unterworfen werden müssen, zum Schutz des grundrechtsgleichen Wahl-
rechts (Art. 38 GG), i. V. m. dem Staatsauftrag europäische Integration (Art. 23 GG), den 
Strukturprinzipien des Grundgesetzes (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 1-3 GG), der 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung (Art. 18 GG) sowie mit den Grundrechten und 
grundrechtsgleichen Rechten aus Art. 1 GG, Art. 2 GG, Art. 3 GG, Art. 5 GG, Art. 8 GG, Art. 14 
GG, Art. 19 Abs. 4 GG, Art. 33 GG, und schließlich (jeweils zusätzlich i. V. m. Art. 1 Abs. 1+2 
GG,  Art. 25 GG und Art. 38 GG) mit den  in diesen Verfassungsbeschwerden ausdrücklich 
zitierten Menschenrechten der Vereinten Nationen  (Art. 9, Art. 11 und Art. 12 Uno-Sozialpakt).

 

______________________ ____________________

Ort, Datum                            Unterschrift

I.2   Eilanträge   auf einstweilige Anordnung gegenüber dem Bundespräsidenten , der Bundes-  
regierung, dem Bundestag und dem Bundesrat 
Hiermit wird beantragt, dem Bundespräsidenten per einstweiliger Anordnung die folgenden Amts-
handlungen zu untersagen:

1.die Ausfertigung und die Verkündung des Zustimmungsgesetzes zum Fiskalpakt (Drucksache 
17/9046, siehe Abschnitt I.1), bis über die hier vorliegende Verfassungsbeschwerde gegen dieses 
Zustimmungsgesetz entschieden worden sein wird

2.die Veranlassung und Durchführung der Ratifizierung des Fiskalpakts, bevor über die hier vor-
liegende Verfassungsbeschwerde gegen dieses Zustimmungsgesetz entschieden worden sein wird

3.die Ausfertigung und die Verkündung des Zustimmungsgesetzes zum ESM-Vertrag (Drucksache 
17/9045, siehe Abschnitt I.1), bis über die hier vorliegende Verfassungsbeschwerde gegen dieses 
Zustimmungsgesetz entschieden worden sein wird

4.die Veranlassung und Durchführung der Ratifizierung des ESM-Vertrags, bevor über die hier 
vorliegende Verfassungsbeschwerde gegen dieses Zustimmungsgesetz entschieden worden sein 



wird

5.die Veranlassung und Durchführung der Verkündung der Zustimmung zum ursprünglichen oder 
geänderten EFSF-Rahmenvertrag sowie die Veranlassung und Durchführung der  Ratifizierung des 
ursprünglichen oder des geänderten EFSF-Rahmenvertrags, bevor über die hier vorliegende Verfas-
sungsbeschwerde gegen das StabMechG entschieden worden sein wird

6.die Ausfertigung und Verkündung des ESMFinG (Drucksache 17/9048), bevor über die vorlie- 
genden Verfassungsbeschwerden gegen das ESMFinG und gegen das Zustimmungsgesetz zum 
ESM-Vertrag in der Hauptsache entschieden worden sein wird

7.die Ausfertigung und Verkündung des Gesetzes zur Änderung des BSchuWG (Drucksache 
17/9049), bevor über die vorliegenden Verfassungsbeschwerden gegen das Gesetz zur Änderung 
des BSchuWG und gegen das Zustimmungsgesetz zum ESM-Vertrag in der Hauptsache 
entschieden worden sein wird

8.die Ausfertigung und die Verkündung des Zustimmungsgesetzes zu Art. 136 Abs. 3 AEUV 
(Drucksache 17/9047, siehe Abschnitt I.1), bis über die hier vorliegende Verfassungsbeschwerde 
gegen dieses Zustimmungsgesetz entschieden worden sein wird

9.die Veranlassung und Durchführung der Ratifizierung von Art. 136 Abs. 3 AEUV, bevor über die 
hier vorliegende Verfassungsbeschwerde gegen dieses Zustimmungsgesetz entschieden worden sein 
wird

Hiermit wird beantragt, der Bundesregierung, dem Bundesrat und dem Bundestag per einstweiliger 
Anordnung die folgenden Amtshandlungen zu untersagen, wobei die ersten 6 der folgenden Punkte 
am dringlichsten sind:

1.die Untersagung der Übertragung von Organen der Legislative, Exekutive oder Judikative 
Deutschlands unter die EU-Kommission sowie die Hinnahme von Anordnungen der EU-Kom-
mission gegenüber  Organen der Legislative, Exekutive oder Judikative Deutschlands, bis über die 
hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden gegen die Zustimmungsgesetze zum Fiskalpakt und 
zum ESM-Vertrag sowie gegen das StabMechG in der Hauptsache entschieden worden sein wird

2.die Untersagung sämtlicher Grundgesetzänderungen, sowie die Untersagung sämtlicher 
Initiierungen, Beschlüsse und Veranlassungen von Volksabstimmungen über ein neues Grund-
gesetz oder eine neue Verfassung auf nationaler Ebene,  bis über die hier vorliegenden Verfas-
sungsbeschwerden gegen die Zustimmungsgesetze zu Art. 136 Abs. 3 AEUV, zum Fiskalpakt und 
zum ESM-Vertrag sowie gegen das StabMechG, das ESMFinG und das Gesetz zur Änderung des 
BSchuWG in der Hauptsache entschieden worden sein wird

3.die Leistungen von Zahlungen Deutschlands an den ESM, bis über die Verfassungsbeschwerden 
gegen das Zustimmungsgesetz zum ESM-Vertrag sowie gegen das ESMFinG und gegen das Gesetz 
zur Änderung des BSchuWG in der Hauptsache entschieden sein wird

4.die Zustimmung zum EFSF-Rahmenvertrag sowie  zu Änderungen des EFSF-Rahmenvertrags (§3 
Abs. 2 Nr. 3 StabMechG) incl. explizit die Zustimmung per Beschluss, bis über die Verfassungs-
beschwerde gegen das StabMechG in der Hauptsache entschieden worden sein wird

5.die Zustimmung und die Enthaltung bzgl. aller eu-sekundärrechtlicher und aller intergouverne-
mentaler Akte zur Errichtung des ESM, bis über die Verfassungsbeschwerde gegen das 



Zustimmungsgesetz zum ESM-Vertrag  in der Hauptsache entschieden sein wird

6.die Zustimmung und die Enthaltung der deutschen Bundesregierung im Ministerrat zu den EU-
Verordnungsentwürfen 2011/385 (COD), 2011/0386 (COD) und 2011/0276 (COD), bis über die 
Verfassungsbeschwerden gegen die Zustimmungsgesetze zu Art. 136 Abs. 3 AEUV und zum 
Fiskalpakt in der Hauptsache entschieden sein wird 

7.die Umsetzung sämtlicher Auflagen gegenüber Deutschland für Finanzhilfen im Rahmen der 
EFSF zu untersagen, bis über die hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden gegen das Zustim-
mungsgesetz zum ESM-Vertrag und gegen das StabMechG in der Hauptsache entschieden sein 
wird

8.die Umsetzung sämtlicher Empfehlungen an Deutschland im Rahmen des Stabilitäts- und 
Wachtumspaktes und im Rahmen des Ungleichgewichtsfahrens zu untersagen, bis über die hier 
vorliegenden Verfassungsbeschwerden gegen die Zustimmungsgesetze zu Art. 136 Abs. 3 AEUV 
und zum Fiskalpakt in der Hauptsache entschieden sein wird

9.die Umsetzung sämtlicher Auflagen nach Art. 6 von EU-Verordnung 2011/385 (COD), bis über 
die hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden gegen die Zustimmungsgesetze zu Art. 136 Abs. 3 
AEUV zum ESM-Vertrag und zum Fiskalpakt sowie gegen das StabMechG, das ESMFinG und das 
Gesetz zur Änderung des BSchuWG in der Hauptsache entschieden sein wird

10.die Leistung von Beiträgen Deutschlands an die EU in genau der Höhe, wie gegen Deutschland 
finanzielle Sanktionen (Bußgelder oder Kürzung von Fördermitteln) verhängt werden im Rahmen 
der präventiven oder der Gesamtschuldenkomponente des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, im 
Rahmen des Ungleichgewichtsverfahren oder im Rahmen von EU-Verordnung 2011/385 (COD) 
oder von EU-Verordnung 2011/0276 (COD), bis über die hier vorliegenden Verfassungs-
beschwerden gegen die Zustimmungsgesetze zu Art. 136 Abs. 3 AEUV, zum ESM-Vertrag und 
zum Fiskalpakt sowie gegen das StabMechG, das ESMFinG und das Gesetz zur Änderung des 
BSchuWG in der Hauptsache entschieden sein wird

11.die Umsetzung sämtlicher sanktionsbewehrter Meinungen nach Art. 6 von EU-Verordnung 
2011/0386 (COD), bis über die hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden gegen die Zustim-
mungsgesetze zu Art. 136 Abs. 3 AEUV und zum Fiskalpakt in der Hauptsache entschieden sein 
wird

12.die Untersagung sämtlicher direkter Änderungen der EU-Kommission an Haushaltsentwürfen  
Deutschlands sowie das Umgehenlassen ganzer Haushaltsentwürfe im Rahmen von Art. 5 der EU-
Verordnung 2011/0386 (COD), bis über die hier vorliegenden Verfassungsbeschwerde gegen die 
Zustimmungsgesetze zu Art. 136 Abs. 3 AEUV und zum Fiskalpakt in der Hauptsache entschieden 
sein wird

13. Beschlüsse zur Übertragung von Rechten und Verpflichtungen der EFSF auf den ESM (§3 
Abs. 2 Nr. 4 StabMechG), bis über die hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden gegen das 
Zustimm-mungsgesetz zum ESM-Vertrag und gegen das StabMechG in der Hauptsache 
entschieden worden sein wird 

14. die Zustimmung oder Enthaltung der jeweils zuständigen Vertreter der deutschen Bundesregie-
rung und des Bundestags sowie des Bundesrats bzgl. Beschlüssen der EFSF über ihre zeitliche 
Verlängerung oder über die Erhöhung ihres Kapitals oder die Änderung des EFSF-Rahmenvertrags, 
bis über die hier vorliegende Verfassungsbeschwerde gegen das StabMechG in der Hauptsache 
entschieden worden sein wird 



15.die Zustimmung und die Enthaltung im Ministerrat bzgl. Empfehlungen und Sanktionen der EU-
Kommission im Rahmen der präventiven und der korrektiven Komponente des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes und des Ungleichgewichtsverfahrens, bis über die Verfassungsbeschwerde gegen 
die Zustimmungsgesetze zu Art. 136 Abs. 3 AEUV und zum Fiskalpakt in der Hauptsache 
entschieden sein wird

16.die Zustimmung und die Enthaltung im Ministerrat bzgl. Auflagen und Sanktionen der EU-
Kommission im Rahmen von EU-Verordnung 2011/385 (COD) und von EU-Verordnung 
2011/0276 (COD), bis über die Verfassungsbeschwerden gegen die Zustimmungsgesetze zu Art. 
136 Abs. 3 AEUV, zum Fiskalpakt und zum ESM-Vertrag sowie gegen das StabMechG, das 
ESMFinG und das Gesetz zur Änderung des BSchuWG in der Hauptsache entschieden sein wird  

17.die Zustimmung und die Enthaltung der jeweils zuständigen Vertreter der deutschen Bundes- 
regierung und des Bundestags bzgl. der Auflagen im Rahmen der EFSF, bis über die Verfassungs-
beschwerden gegen das Zustimmungsgesetz zum ESM und sowie gegen das StabMechG  in der 
Hauptsache entschieden sein wird

18.die Zustimmung und die Enthaltung im Ministerrat bzgl. der Instrumentalisierung von EU-
Fördermitteln zur Durchsetzung von Auflagen der EFSF, bis über die Verfassungsbeschwerden 
gegen das Zustimmungsgesetz zum ESM-Vertrag und sowie gegen das StabMechG  in der 
Hauptsache entschieden sein wird

19.die Aufnahme von kollektiven Aktionsklauseln in Staatsschuldverschreibungen der Bundes-
republik Deutschland, bis über die Verfassungsbeschwerden gegen das Zustimmungsgesetz zum 
ESM-Vertrag sowie gegen das Gesetz zur Änderung des BSchuWG entschieden worden sein wird

Mit der einstweiligen Untersagung der Zustimmung und der Enthaltung ist gemeint die Verpflich-
tung, in diesen Fragen mit NEIN zu stimmen.

Zur Begründung der Anträge auf einstweilige Anordnung siehe Abschnitt II.2.4 dieser Verfassungs-
beschwerden.

Die Eilanträge bzgl. des Zustimmungsgesetzes zur „kleinen Vertragsänderung“ sind von 
besonderer Dringlichkeit !

I.3 Antrag auf mündliche Verhandlung
Ich beantrage, über die hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden aufgrund mündlicher 
Verhandlung zu entscheiden. Zur Meldung eines geeigneten Vertreters im Sinne von §22 Abs. 1 S. 
4 BVerfGG für die mündliche Verhandlung siehe Abschnitt I.5 dieser Verfassungsbeschwerde.

I.4  Schweigepflichtentbindung und diskursive Entfaltung

I.4.1 Schweigepflichtentbindung
Hiermit entbinde ich das Bundesverfassungsgericht von der Schweigepflicht bzgl. der mit diesem 
Schriftsatz eingelegten Verfassungsbeschwerden. Da ich als Menschen- und Bürgerrechtlerin eine 



Person des öffentlichen Lebens bin, sind die Information der Öffentlichkeit und die zur Wahrung 
des grundrechtsgleichen Wahlrechts (Art. 38 GG) erforderliche diskursive Entfaltung in der Bevöl-
kerung hier gewichtiger als der Schutz meiner Daten als Klägerin. Die Beschwerdeführerin sieht 
sich darüber hinaus durch Leitsatz 3 des Lissabon-Urteils, durch Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG sowie durch 
Art. 38 GG zu dieser Transparenz moralisch verpflichtet. 

______________________ ____________________
Ort, Datum                           Unterschrift

I.4.2 diskursive Entfaltung
Das Lissabonurteil hat, insbesondere in Leitsatz 3 und in Rn. 249, die unverzichtbare Bedeutung der 
diskursiven Entfaltung für Demokratie und Menschenrechte deutlich gemacht. Dieser Bedarf es 
nicht nur in den politischen Organen Deutschlands, sondern umso mehr in den für die Demokratie 
(siehe Abschnitt X.1 dieser Verfassungsbeschwerden) noch zentraleren Wahlen und Abstimmun-
gen. Dem trägt auch die Beschwerdeführerin Rechnung, indem sie diese Verfassungsbeschwerden 
nicht nur an die bedeutenden politischen Organe Bundespräsident, Bundesrat, Bundesregierung und 
Bundestag schickt, sondern sie bereits vorab zur Kenntnis in der Entwurfsfassung mit Stand vom 
22.03.2011 im März 2011 an den damaligen Bundespräsidenten, an die etablierten konventionellen 
und etablierten alternativen Medien Financial Times Deutschland, Frankfurter Allgemeine, Info-
krieg TV, IK News, MM News, Neues Deutschland, Radio Utopie und Tageszeitung (taz) sowie an 
Mehr Demokratie, das Netzwerk Volksentscheid und den Omnibus für Demokratie und schließlich 
später nach März 2011 an Aktionsbündnis Direkte Demokratie, attac, Erlassjahr, ÖDP, Piraten-
partei, die Zivile Koalition,  sowie an zwei Europaabgeordnete aus der EKR-Fraktion und aus der 
linken Fraktion versendet bzw. übergeben hat.
Daraus kann in keiner Weise gefolgert werden, ob und inwieweit die informierten Personen, Orga-
nisationen und Medien die tatsächlichen und rechtlichen Auffassungen der Beschwerdeführerin 
teilen.

I.5 Vertretung für die mündliche Verhandlung

I.5.1. Begründung des Antrags auf mündliche Verhandlung
Die mündliche Verhandlung ist ein entscheidendes Instrument zur Sicherung des grundrechtsglei-
chen Rechts auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG). Das rechtliche Gehör wiederum ist unver-
zichtbar für die Effektivität der Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG, Art. 8 AEMR i. V. m. Art. 1 
Abs. 1+2 GG, Art. 25 GG, Art. 38 GG) und der Gleichheit vor dem Gesetz (Art. 7 AEMR, Art. 26 
Uno-Zivilpakt, jeweils i. V.  Art. 1 Abs. 1+2 GG, Art. 25 GG, Art. 38 GG ).
Verbliebene Unklarheiten bzgl. der Rechtsauffassung von Klägern und Beklagten können beseitigt 
werden. Das Gericht kann sich einen persönlichen Eindruck von beiden Seiten verschaffen und die 
Streitparteien kurzfristig aufeinander reagieren lassen.
Gerade wenn es, wie hier, um den Staatsbankrott und den dadurch drohenden Ausverkauf von 
Sozialstaat, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie geht, ist daneben die öffentliche Ankündigung, dass 
eine mündliche Verhandlung stattfindet, entscheidend dafür, dass die breite Öffentlichkeit von den 
anhängigen Verfahren Kenntnis erlangt. Gerade bei einem Zustimmungsgesetz zu einer Blankett-
Ermächtigung wie der des Art. 136 Abs. 3 AEUV oder des Art. 9 Fiskal-pakt oder des Art. 8 
Fiskalpakt, der zum Absturz des Grundgesetzes führen könnte, ist dieser Schutz durch die 



öffentliche Ankündigung der Verhandlung unverzichtbar. 
Darüber hinaus ist die mündliche Verhandlung im vorliegenden Fall erforderlich, da es, um zahlrei-
che ebenso entscheidungserhebliche wie rechtsfortbildende Fragen geht. Es wäre der Beschwerde-
führerin ebenso wie den Beklagten gegenüber unzumutbar, wenn sie ihre Rechtsaufassung zu für 
lebenswichtige Grundrechte und Strukturprinzipien entscheidenden Fragen nicht persönlich darle-
gen könnten.

I.5.2. Antrag auf Öffentlichkeit der mündlichen Verhandlung
Hiermit wird die Öffentlichkeit der mündlichen Verhandlung beantragt. Der Staatsbankrott ist et-
was, was das gesamte Volk betrifft, sowohl die wachsamen als auch die noch schlafenden Mitbür-
gerinnen und Mitbürger. Die Öffentlichkeit des Verfahrens dient zugleich angesichts der gewaltigen 
Interessen, die hier im Spiel sind, auch dem Schutz der Richter vor dem Entstehen jeglicher Zweifel 
an der Rechtsstaatlichkeit und Gesetzmäßigkeit der tatsächlichen Führung des Verfahrens. Durch 
die öffentlich sichtbare Ladung aller gem. §93a BVerfGG gültigen Verfassungsbeschwerden zu ei-
ner öffentlich sichtbaren Verhandlung lässt sich die Entstehung solcher Zweifel wirksam vermei-
den. Es ist offensichtlich, dass hier wirtschaftliche Interessen im bis vierstelligen Milliardenbereich 
im Raum stehen, bezogen auf die gewaltigen Staatsbürgschaften, auf die Privatisierung von Da-
seinsvorsorge, Sozialversicherung und Behörden, Interessen der EU-Kommission, des IWF und pri-
vater Glaeubiger, ueber den Umbau des Stabilitaets- und Wachstumspaktes zur Errichtung der EU- 
Wirtschaftsregierung und den ESM (unbefristete Verlängerung des Euro-Stabilisierungsmechanis-
mus und Staateninsolvenzverfahren) diktaturähnliche Macht über die Staaten der Eurozone zu er-
langen. Es ist offensichtlich, dass in diesem Verfassungsgerichtsverfahren nicht alle Seiten glei-
chermaßen gewinnen können. Man kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon 
ausgehen, dass alle Seiten genauestens darauf achten werden, ob sie schwerwiegende Verfahrens-
fehler entdecken, durch welche sie im Falle ihres Unterliegens eine Neuaufrollung des Verfahrens 
erzwingen könnten.

I.5.3. Sinn des grundsätzlichen Vertretungszwangs
Der grundsätzliche Vertretungszwang vor dem Bundesverfassungsgericht nach §22 Abs. 1 S. 1 
BVerfGG ist sinnvoll und notwendig, um in der Masse der Fälle die Sachlichkeit und die Fundiert-
heit des Vortrags in der mündlichen Verhandlung auf Grund von Rechtsgrundlagen zu sichern. Laut 
dem Wikipedia Lexikon sehen Befürworter in ihm eine “Wohltat für rechtsunkundige Personen und 
Verbesserung des Rechtsschutzes”. Der Duden Recht A-Z wird von der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung zitiert, der Anwaltszwang bezwecke die sachkundige Vertretung der Interessen der 
Streitparteien. 
Der Sinn des grundsätzlichen Vertretungszwangs ist aber nicht, eine Teil-Standesgesellschaft inner- 
halb einer grundsätzlich offenen Gesellschaft zu schaffen mit ungerechtfertigten Pfründen und Erb-
höfen für die Anwaltschaft, gerade nicht auf Kosten solcher Beschwerdeführer, welche sich nach- 
weislich erheblich besser selbst vertreten können. Es ist auch nicht der Sinn des grundsätzlichen 
Vertretungszwangs, rechtskundige Einwohner unseres Landes ohne Juradiplom, welche fachlich für 
die Vertretung in einem verfassungsgerichtlichen Verfahren einfach keines Anwalts bedürfen, vor 
der breiten Öffentlichkeit unsichtbar zu machen.  
Es ist auch gerade nicht Sinn des grundsätzlichen Vertretungszwangs, eine die Verschlechterung 
des Rechtsschutzes bewirkende Unwohltat zu Lasten rechtskundiger Personen zu bewirken.  

I.5.4. Voraussetzungen für die Zulassung einer anderen Person als Vertretung in der mdl. Verhand-
lung
In der hier vorliegenden Situation würde der Sinn des Anwaltszwangs gerade nicht erreicht  
werden, sodass ein Ausnahmefall im Sinne von §22 Abs. 1 S. 4 BVerfGG vorliegt. Insbesondere 



würde die Vertretung durch einen Anwalt in der hier vorliegenden Streitsache für die 
Beschwerdeführerin we-der den Rechtsschutz verbessern noch die Sachkundigkeit ihrer Vertretung 
erhöhen. Die Beschwer-deführerin hat gegenüber dem Bundesverfassungsgericht, insbesondere 
auch in ihrer Verfassungs-beschwerde zu Az. 2 BvR 1958/08, bereits gezeigt, dass sie rechtskundig 
genug ist, um sich, unter-stützt durch ihren Ehegatten, selbst zu vertreten, und sich auch unter 
hohem Zeitdruck schnell und sicher, zusammen mit ihrem Ehegatten, in rechtliche Themen 
einarbeiten kann. Die Fähigkeit, unter hohem Zeitdruck schnell, zielgerichtet und konzentriert zu 
arbeiten, hat sie ebenso unter Beweis gestellt mit den hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden. 
Die Beschwerdeführerin ist als Psychologin darin geübt, einen Sachverhalt von verschiedenen 
Blickwinkeln aus zu betrachten, sowie auf Meta-Ebenen zu denken, was eine wichtige Vorausset-
zung dafür ist, Inhalte verschiedener Weltbilder und Rechtsordnungen miteinander vergleichen zu 
können, sowie die Wechselwirkungen zwischen Weltbildern und Rechtsordnungen zu erkennen.

§22 Abs. 1 S. 4 BVerfGG bestimmt wörtlich:
„Das Bundesverfassungsgericht kann auch eine andere Person als Beistand eines Beteiligten 
zulassen.“

Der Wortlaut des §22 Abs. 1 S. 4 BVerfGG lässt dem Bundesverfassungsgericht einen sehr weiten 
Ermessensspielraum, welche Kriterien es hierbei anlegt. Es darf nur der grundsätzliche Vertretungs-
zwang nicht total entleert werden.
Für die Zulassung einer anderen Person sind nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts das subjektive Bedürfnis und die objektive Sachdienlichkeit darzulegen (BVerfG vom 
27.04.2000 zu Az.2 BvR 1922/94; BverfG vom 22.01.2001, Az. 2 BvC 15/99). Das subjektive Be- 
dürfnis bezieht sich auf die Glaubhaftmachung, dass im konkreten Einzelfall die Beauftragung eines 
Anwalts oder eines Lehrers des Rechts an einer deutschen Hochschule nicht zumutbar ist (BVerfG 
vom 26.02.2003, 2 BvR 1464/02).
Grundlegend für das Maß, wann eine subjektive Notwendigkeit gegeben ist, ist der Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts vom 01.02.1994 (Az. 1 BvR 105/94). Im dortigen Fall bestand eine Sui-
zidgefährdung des Klägers dadurch, dass seinem Wohneigentum die Zwangsversteigerung drohte, 
sodass in jenem Fall seine Ehefrau als Vertretung anerkannt wurde. Als Tatbestandsmerkmale des 
damaligen Beschlusses sind nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin besonders hervorzuhe-
ben eine erhebliche Gefährdungslage für Grundrechte  bzw. Menschenrechte, und dass eine 
befähig-te und absolut loyale Person bereit steht, die Vertretung nach §22 Abs. 1 S. 4 BVerfGG zu 
überneh-men. 

I.5.5 Tatsbestandsmerkmal der Gefährdungslage für Grund- und Menschenrechte
Die Gefährdungslage ist durch die Zustimmungsgesetze zum ESM und zum Fiskalpakt, durch das 
StabMechG und durch die an diese anknüpfenden EU-Verordnungen (Abschnitt V.3 bis V.7 und 
VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden) mindestens ebenso gegeben wie beim dem zu Az. 1 BvR 
105/94 entschiedenen Fall. Dass ein gemeinsamer Mechanismus von IWF und EU für die Notfall-
kreditvergabe an Staaten massenweise Menschenleben gefährden kann, zeigen deren Auflagen zur 
drastischen Kürzung auch lebenswichtiger Leistungen im rumänischen Gesundheitswesen. Es geht 
hier um gewaltige Staatsbürgschaften zugunsten der Gläubiger anderer Staaten, die Deutschland 
selbst in ein Land mit Zahlungsschwierigkeiten zu verwandeln drohen, um eine gewaltige Verschie-
bung der Verhandlungs-macht zugunsten der Gläubiger und zu Lasten der Einwohner der Staaten. 
Es geht darum, dass man den Vorrang des Oeffentlichen Rechts vor dem Privatrecht im Staaten-
insolvenzverfahren des ESM auf den Kopf stellen will, indem man den privaten Glaeubigern die 
Macht gibt, Staaten verbindliche Auflagen fuer den Schuldenerlass zu machen. Und es geht um die 
Ermaechtigung der EU-Kommission, als EU-Wirtschaftsregierung insbesondere ueber Ungleich-
gewichtsverfahren den totalen Ausverkauf der Eurostaaten und die totale Kommerzialisierung jeder 
Regung von Leben, der Natur und der menschlichen Gesellschaft zu ermoeglichen. Es geht um die 



Umgehung des Vorrangs der universellen Menschenrechte vor den menschenrechtsfeindlichen iwf-
typischen Auflagen. Zur Menschenrechtsfeindlichkeit des IWF wird auf den Abschnitt dieser 
Verfassungsbeschwerden zum offenen Brief von Davison Budhoo vom 18.05.1988 an den dama-
ligen geschäftsführenden Direktor des IWF verwiesen.

I.5.6. Mißverhältnis zwischen finanziellem Aufwand und benötigter Leistung
Der Beschwerdeführerin ist es, unterstützt durch ihren Ehegatten und ohne anwaltliche Beratung, 
zum wiederholten Male gelungen, Verfassungsbeschwerden einzulegen, welche die Anforderungen 
des §93a BVerfGG für die Annahme zur Entscheidung erfüllen.
Sie benötigt fachlich, wie die vorliegenden Verfassungsbeschwerden aufzeigen, für die mündliche 
Verhandlung keinerlei anwaltliche Vertretung. Hinzu kommt, dass es für zentrale Teile ihrer 
Verfassungsbeschwerden, insbesondere bzgl. der universellen Menschenrechte, in Deutschland 
einfach keinen hinreichend rechtskundigen Anwalt gibt.

Für eine Fortbildung in der Qualität und zugleich Anschaulichkeit, wie es der hier vorliegenden 
Verfassungsbeschwerden entspricht, müsste ein Anwalt normalerweise einen vierstelligen Betrag 
entrichten, denkt man allein an die Arbeitszeit, welche darin enthalten ist. Die Klage mit samt aller 
Recherche und rechtlicher Auswertung der Hintergründe der Blankett-Ermächtigung von Art. 136 
Abs. 3 AEUV ist eine Leistung, welche für sich betrachtet die Gewährung einer Ausnahme nach 
§22 Abs. 1 S. 4 BVerfGG bereits ermessensgerecht macht.  
Für einen Anwalt müsste sie demgegenüber mindestens einen vierstelligen Betrag bezahlen, obwohl 
sie, wenn sie gemeinsam mit ihrem Ehemann vor dem Gericht auftritt, fachlich keinerlei anwaltli-
cher Hilfe bedarf. Eine Steigerung der Qualität des rechtlichen Vortrags wäre durch anwaltliche 
Unterstützung in der hier vorliegenden Rechtssache nicht zu erwarten, da es sich um juristische 
Pionierarbeit handelt.

I.5.7. Anforderungsprofil der Beschwerdeführerin für ihre Vertretung in der mündlichen Verhand-
lung
Zur Vertretung der Beschwerdeführerin ist weltanschauungsübergreifendes Denken unerläßlich. Ihr 
Vertreter muss über die Begrenzungen und blinden Flecken einzelner Religionen, philosophischer, 
wirtschaftlicher und politischer Weltanschauungen hinaus blicken.
Er muss in der Lage sein, rechtsordnungsübergreifend zu denken. Entscheidend in ihren Verfas-
sungsbeschwerden ist gerade, welches Rangverhältnis die höchsten Rechtsordnungen sowie das 
IWF-Recht in Deutschland zueinander haben, soweit diese Fragen im Lissabon-Urteil noch nicht 
geklärt und zugleich hier entscheidungserheblich sind.
Die Vertretung der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung muss, wie man psycholo-
gisch sagen würde, in Meta-Ebenen denken können, muss, soweit es die Menschenrechte und 
Strukturprinzipien betrifft, die wesentlichsten Linien des Zusammenwirkens der höchtsrangigen 
Rechtsordnungen in Deutschland ebenso verstehen wie die weltbildprägende Kraft des Verfas-
sungsrechts, und muss in der Lage sein, aktuelle und greifbare Gefahren durch die von den Zustim-
mungsgesetzen zum ESM und zum Fiskalpakt, vom StabMechG sowie von den an diese anknüp-
fenden EU-Verordnungen (Abschnitte V.3 bis V.7 und VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden) unter-
nommene Aushebelung der universellen Menschenrechte durch die supranationale Transportierung 
von IWF-Auflagen (und von iwf-typischen Auflagen) herauszuarbeiten sowie überzeugend und 
anschaulich darzustellen und mit Quellen zu untermauern. 
Ihr Vertreter für die mündliche Verhandlung muss einerseits Scheuklappen der religiösen, wirt-
schaftlichen, philosophischen und politischen Weltanschauungen, denen er selbst angehört, erken-
nen können, gleichzeitig aber auch so stark verwurzelt sein, dass er in einem Verfahren, in welchem 
er sich an keinerlei Persönlichkeit oder Autorität anlehnen kann, zielsicher bewegen kann.
Ihr Vertreter muss mit dem Primärrecht arbeiten, sein Denken muss Kommentargrenzen überschrei- 



ten können, muss sich bewusst sein, Pionierarbeit zu leisten.
Der Prozessvertreter der Beschwerdeführerin muss in der Lage sein, den Blickwinkel schnell zu 
wechseln, und den Diskussionsgegenstand von verschiedenen Seiten zu betrachten.
Er muss sich der Verantwortung bewusst sein. Er muss sich bewusst sein, dass bei Umsetzung des 
europäischen Finanzierungsmechanismus und bei Umsetzung der Aenderung des Stabilitaets- und 
Wachstumspaktes zur Errichtung der halb-diktatorischen EU-Wirtschaftsregierung (siehe Abschnitt 
V. dieser Verfassungsbeschwerden) sowie daneben auch bei der Umgestaltung der EU-Kohäsions-
politik zur Erlangung direkter Macht der EU-Kommission ueber die Bundeslaender der Weg berei-
tet wird für den totalen Ausverkauf all dessen, was die Verfassungsidentitaet des Grundgesetzes 
schuetzt. Wer die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vertreten will, muss sich mit 
dieser Verantwortung entspannen können, darf weder in Regression, noch in Wut oder Angst 
ausweichen. 
Wer die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vertreten will, muss Mitgefühl haben 
und ausstrahlen, selbst für die Menschen, die ihm möglicherweise feindlich gegenübertreten. Er 
muss sanft und respektvoll sein und zugleich beseelt sein von einem unbeugsamen Willen zum 
Recht.  
Angesichts dieser Anforderungen sieht die Beschwerdeführerin ausschließlich sich selbst in der 
Lage, unterstützt von ihrem Ehemann Volker Reusing, die hier vorliegenden 
Verfassungsbeschwerden  in der mündlichen Verhandlung zu vertreten.  

I.5.8. Fehlen geeigneter Menschenrechtsanwälte in Deutschland
Die Beschwerdeführerin hat die mündliche Verhandlung zu einem Teil der gültigen Lissabonklagen
am 10. und 11.02.2009 eingehend verfolgt. Die Anwälte der Kläger ebenso wie die der Beklagten 
haben dort eindrucksvolle Schwächen gezeigt, die von unzureichender Vorbereitung auf die Ver- 
handlung zeugten. Das reichte von Lampenfieber über Inaktivität bis zum weitgehenden Fehlen 
vollständiger Begründungsketten in  für jedermann verständlicher Präsentation.
Die Beschwerdeführerin sieht es angesichts der Tragweite des Lissabon-Vertrags und des Lissabon-
Urteils als eine Selbstverständlichkeit an, dass in der dortigen mündlichen Verhandlung die besten 
Anwälte Deutschlands aufgeboten worden sind. Daraus folgt ein Anscheinsbeweis, dass es in 
Deutschland derzeit schlichtweg keinen Anwalt gibt , welcher den Mindestanforderungen der Be- 
schwerdeführerin für das hier vorliegende Verfahren genügen würde. 

Die Tz. 11, 21 und 22 der abschließenden Betrachtungen (“concluding observations”) des Aus-
schusses der Uno-Frauenrechtskonvention (CEDAW) in bezug auf Deutschland vom 10.02.2009 
bestätigen, dass Deutschland einen dramatischen Mangel an Juristen mit hinreichenden Kenntnis-
sen, Erfahrung, visionärer Kraft und Durchsetzungsfähigkeit im Hinblick auf die universellen Men-
schenrechte hat. In Tz. 11 musste daran erinnert werden, dass Deutschland kontinuierlich und fort-
während zur Umsetzung aller Bestimmungen der Frauenrechtskonvention verpflichtet ist; der 
CEDAW-Ausschuss verlangte ausdrücklich auch die Bekanntmachung seiner abschließenden 
Betrachtungen gegenüber der Justiz in Deutschland. Das wäre nicht notwendig, wenn genug Anwäl-
te in Deutschland hinreichend kundig in der Frauenrechtskonvention wären, um sie vor Gericht 
überzeugend geltend zu machen. In Tz. 21 bleibt der Ausschuss besorgt darüber, dass die Frauen-
rechtskonvention nicht mindestens den Grad an Sichtbarkeit in Deutschland hat wie EU-Richtlinien, 
und dass die Frauenrechtskonvention in Verfahren vor deutschen Gerichten ignoriert werde auf 
Grund eines Mangels an Bewusstheit bei Richtern und Anwälten für diese Konvention. In Tz. 22 
schließlich drängt der Ausschuss Deutschland, die Frauenrechtskonvention als ein verbindliches 
und unmittelbar anwendbares Rechtsinstrument mehr zu betonen, und ermutigt Deutschland, diese 
Konvention ebenso wie deren optionales Protokoll und die allgemeinen Empfehlungen und 
Rechtsauffassungen des CEDAW- Ausschusses zu integralen Bestandteilen des Jurastudiums und 
der Fortbildung für die Justiz zu machen.



Der Uno-Ausschuss für den Sozialpakt hat bereits in den abschließenden Betrachtungen („conclu- 
ding observations“) zu Deutschland vom 31.08.2001 in Tz. 13 seine Besorgnis darüber ausgedrückt, 
dass auf den Sozialpakt in der Rechtsprechung kein Bezug genommen werde. Er sei besorgt dar- 
über, dass die Richter keine ausreichende Ausbildung im Bereich der Menschenrechte erhalten, ins-
besondere bzgl. der Rechte aus dem Sozialpakt. Ein ähnlicher Mangel könne bei Staatsanwälten 
und anderen für die Umsetzung des Sozialpaktes zuständigen Akteuren festgestellt werden. 
In Tz. 7 der concluding observations zu Deutschland vom 20.05.2011 hat er Deutschland aufgefor- 
dert, die erforderliche Bewußtseinsbildung unter Richtern, Anwälten und allen anderen das Recht 
durchsetzenden Berufen vorzunehmen, damit die Menschenrechte des Sozialpaktes in Deutschland 
vor den nationalen Gerichten angewendet werden. 

Ein deutlicher Lichtblick demgegenüber ist der Zweite Senat mit dem Lissabon-Urteil gewesen, 
insbesondere hinsichtlich dessen Leitsatz 3.

Die von mindestens zwei Fach-Menschenrechtsausschüssen der Vereinten Nationen gerügten Zu-
stände unwissender Ignoranz in Deutschland gegenüber den Menschenrechten aus universeller 
Rechtsquelle – trotz der Verbindung zu diesen über den zur Verfassungsidentität (Art. 79 Abs. 3 
GG) gehörenden Art. 1 Abs. 2 GG, der zugleich auch ihre Unveräußerlichkeit für Deutschland 
unabänderbar normiert - wären nach Überzeugung der Beschwerdeführerin unmöglich, wenn es 
auch nur eine Hand voll fähiger Anwälte in Deutschland gäbe, welche bei sämtlichen geeigneten 
Verfahren in Deutschland die universellen Menschenrechte immer mit geltend machen würden. 

Es wäre absurd, anzunehmen, dass ein Anwalt, wenn er erst einmal kundig wäre bzgl. des reichhal- 
tigen Schatzes der universellen Menschenrechte, dieses für sich behalten würde, anstatt es für seine 
berufliche Tätigkeit zu nutzen, und damit in ganz Deutschland bekannt und beruflich erfolgreich zu 
werden.

Da es einen solchen Anwalt in Deutschland aber offensichtlich nicht gibt, bleibt der Beschwerde-
führerin nichts anderes übrig, als eine Person ihres Vertrauens als Vertretung für die mündliche 
Verhandlung zu bestimmen, welche in den universellen Menschenrechten versierter ist als die in 
Deutschland verfügbaren, in den universellen Menschenrechten nicht bewanderten, Anwälte.

Eine hinreichende Kenntnis und Versiertheit bzgl. der Menschenrechte des Uno-Sozialpaktes ist für 
die Vertretung der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung unabdingbar, weil es ein 
entscheidender Schwerpunkt ihrer Verfassungsbeschwerden ist, dass die Zustimmungsgesetze zum 
ESM und zum Fiskalpakt, das StabMechG sowie von die an diese anknüpfenden EU-Verordnungen 
(Abschnitte V.3 bis V.7 und VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden) es unternehmen,die völker-
rechtswidrige Überhoehung iwf-typischer Auflagen ueber die universellen Menschenrechte zu 
ermöglichen.   
 

I.5.9. objektive Sachdienlichkeit der gemeinsamen Vertretung der Beschwerdeführerin für die 
mündliche Verhandlung durch sich selbst und ihren Ehegatten Volker Reusing
Volker Reusing, Thorner Str. 7, 42283 Wuppertal, ist der geeignetste Mensch für die Unterstützung 
der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung. Er ist nicht nur durch sein außergewöhnli-
ches Gedächtnis unverzichtbar für die Beschwerdeführerin, sondern er bietet, wie kein anderer 
Mensch in Deutschland, für die Beschwerdeführerin die Gewähr, dass er sich für ihre Verfassungs-
beschwerden mit voller Hingabe einsetzt, aus Liebe zur Verfassung und den Menschenrechten der 
Vereinten Nationen. 
Entscheidend für ihre Wahl des Prozessvertreters im Sinne von §22 Abs. 1 S. 4 BVerfGG ist auch, 
dass sie ihren Ehemann mitsamt seinen Stärken und Schwächen bereits seit über 13 Jahren kennt.



Er hat den rechtlichen Teil zu zwei Parallelberichten eines Patientenverbandes zu Deutschland in 
erheblichem Umfang mit ausgearbeitet und vor den beiden für die Frauenrechtskonvention und den 
Uno-Sozialpakt zuständigen Menschenrechtsfachausschüssen der Vereinten Nationen in Genf  
vertreten. Mit ihm kann sie sich in höherer Geschwindigkeit verständigen, als mit irgendeinem 
rechtskundigen Menschen sonst. Gemeinsam haben sie in unterschiedlichsten Zusammenhängen 
jahrelange Erfahrung mit Verfassungsgerichtsverfahren ebenso wie mit den universellen Menschen-
rechten. Sie haben gemeinsam schon manch gefährliche Situation gemeistert. 
Die Beschwerdeführerin ist von ihrem Ehemann auch unter größtem Zeitdruck und selbst in  emoti-
onal aufgeheizten Debatten vollständige, mit Zitaten unterlegte, Argumentationsketten gewohnt.

Da nun für eine ordnungsgemäße Vertretung bzw. Mit-Vertretung der Beschwerdeführerin im Sinne 
von §22 Abs. 1 S. 4 BVerfGG gesorgt ist, steht einer mündlichen Verhandlung der hier vorliegen-
den Verfassungsbeschwerden bzgl. der Vertretung von Seiten der Beschwerdeführerin nichts mehr 
im Wege.

I.5.10 Antrag auf gemeinsame mündliche Verhandlung mit den anderen zulässigen Verfassungsbe-
schwerden
Ausweislich Rn. 25 des Waldenfels-Urteils (BVerfGE 15,126) ist es möglich, mehrere gültige Ver- 
fassungsbeschwerden miteinander zur Entscheidung zu verbinden. Die Beschwerdeführerin hält es 
für sachgerecht, ihre Verfassungsbeschwerden mit allen anderen die gleichen Rechtsakte betreffen-
den Verfassungsbeschwerden zur Entscheidung zu verbinden. Das ist entsprechend dem 
Waldenfels-Urteil hier auch sachgerecht, weil die Beschwerdeführerin in erheblichem Umfang  ent-
scheidungserhebliche Rechtsfragen aufwirft, welche die anderen ggfs. Vorhandenen Verfassungs-
kläger allein schon aus mangelnder Kenntnis des IWF sowie vor allem der universellen Menschen-
rechte aller Voraussicht nach nicht oder nur in erheblich geringerer Tiefe und Qualität dargelegt 
haben duerften. Eine Nicht-Einbeziehung gültiger Verfassungsbeschwerden wäre nach dem Maß-
stab von Rn. 25 des Waldenfels-Urteils nur insoweit ermessensgerecht, wie ggfs. Verfassungs-
beschwerden vorliegen würden, welche im Vergleich zu anderen, umfassenderen Verfassungs-
beschwerden gegen das gleiche Gesetz keine zusätzlichen entscheidungserheblichen Punkte geltend 
machen würden.

I.6 zu Aufbau und Gründen für den Umfang dieser Verfassungsbeschwerden
Abschnitt I. enthält die Anträge in der Hauptsache und zur einstweiligen Anordnung, den Antrag 
zur Vertretung in der mündlichen Verhandlung und Erläuterungen zu Aufbau und Umfang dieser 
Verfassungsbeschwerden. 
Abschnitt II. beschäftigt sich mit der Zulässigkeit.
In Abschnitt III. geht es um Fakten, welche sowohl den Stabilitäts- und Wachstumspakt und das 
Ungleichgewichtsverfahren auf der einen Seite, als auch den europäischen Finanzierungsmechanis- 
mus auf der anderen Seite, betreffen; darunter ist auch die Auswertung der Gipfel der EU und der 
Eurozone, soweit dies für die vorliegenden Verfassungsbeschwerden von Bedeutung ist. Außerdem 
untersucht Abschnitt III. Art. 136 Abs. 3 AEUV, die Unwirksamkeit verdeckter völkerrechtlicher 
Rückwirkungen, die Falschanwendung des Art. 48 Abs. 6 EUV und anhand eines Vergleichs mit 
den Erkenntnissen des Hypothekensicherungsgesetzurteils zu den Folgen des Ermächtigungs-
gesetzes die Gefahr des rangmäßigen Absturzes des Grundgesetzes durch die Erzwingbarmachung 
von Grundgesetzänderungen über Art. 3 und Art. 8 Fiskalpakt sowie über Auflagen aus EFSF, ESM 
und EU-Verordnung 2011/385 (COD).  Und Abschnitt III. geht nähre auf die zur Bewahrung von 
Demokratie und Art. 38 GG erforderlichen Volksabstimmungen ein.
Abschnitt IV. beschäftigt sich mit dem europäischen Finanzierungsmechanismus als der ersten 
großen Gruppe von Mechanismen und im Rahmen dessen auch intensiv mit dem IWF, der EFSF, 
dem ESM-Vertrag und dem Waldenfels-Urteil, und was eine der IWF-Praxis entsprechende Strenge 



für die Einwohner der Schuldnerländer incl. Deutschland bedeutet, und beleuchtet das Gesetz zur 
Änderung des BSchuWG.
Abschnitt V. beleuchtet intensiv den Fiskalpakt und die Neuregelung von Stabilitäts- und 
Wachstumspakt sowie die Einführung des Ungleichgewichtsverfahrens als der zweiten großen 
Gruppe von Mechanismen. Und es geht vor allem auch um deren Folgen für die Marginalisierung 
der Sozialversicherungen und den Ausverkauf des Staates durch die Ungleichgewichtsverfahren.
Abschnitt VI.1 betrachtet die Instrumentalisierung der EU-Fördermittel zur Durchsetzung vor allem 
der Empfehlungen aus Stabilitäts- und Wachstumspakt und aus dem Ungleichgewichtsverfahren,
aber auch der Auflagen für alle anderen auf Art. 121, 126 und 148 gestützten Auflagen sowie die 
Auflagen aus dem ESM.
Abschnitt VI.2 untersucht die EU-Verordnungen zur haushaltmäßigen Überwachung.
Abschnitt VII. beleuchtet genauer die Rangfolge der Rechtsordnungen in Deutschland, dabei insbe- 
sondere den Gleichrang der grundrechtsgleichen Rechte mit den Grundrechten und den Vorrang der 
universellen Menschenrechte vor dem EU-Sekundärrecht. Außerdem wird die Verpflichtung zur 
unmittelbaren Anwendung der universellen Menschenrechte durch die Gerichte in Deutschland 
bewiesen. Dafür werden u. a. die Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes, die Verträge und 
Stellungnahmen von menschenrechtlichen Gremien der Vereinten Nationen und die bisherige 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu den universellen Menschenrechten gewürdigt 
sowie ein Rechtsvergleich mit lateinamerikanischen Verfassungen unternommen.
Abschnitt VIII. untersucht den Ausverkauf der hoheitlichen Einrichtungen des Staates, welcher vor 
allem mit dem Ungleichgewichtsverfahren, aber auch mit dem europäischen Finanzierungsmecha-
nismus betrieben werden soll, genauer.
Abschnitt IX. beweist die Verletzung von Grundrechten, grundrechtsgleichen Rechten und univer- 
sellen Menschenrechten.
Abschnitt X. beweist die Verletzung der Strukturprinzipien und des Staatsauftrags europäische 
Integration und geht daneben auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung ein, um das Ausmaß 
der Kollisionen insbesondere mit Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten des Grund- 
gesetzes in seiner Tragweite begreifbarer zu machen.
Abschntt XI. zeigt den maßlosen Gesamtumfang all der offenen und verdeckten Bankenrettungs-
mechanismen auf.
Abschnitt XII. betrachtet die bisher auffällig gewordene Bereitschaft bzw. Bestrebungen für Aus- 
nahmezustände zur notfalls auch gewaltsamen Durchsetzung der Mechanismen bzw. der Auflagen 
und Empfehlungen zu diesen gegenüber den eigenen Völkern. Und dieser Abschnitt beleuchtet 
anhand von drei psychologischen Modellen, wie es beim IWF zur Ausbreitung eines derartig 
pathologisch gesteigerten Mangels an Mitgefühl kommen konnte, welcher sich weder anhand des 
IWF-Primärrechts, noch anhand der vom IWF offiziell verfolgten wirtschaftlichen Modelle erklären 
lässt, und welcher erhebliche Ansteckungsgefahren gegenüber der gesamten Troika birgt.
Abschnitt XIII. untersucht die bzgl. des Fiskalpakts und der an diesen anknüpfenden EU-Verord- 
nungen sowie bzgl. des ESM und der EFSF sichtbar gewordenen politischen Ziele als solche auf 
deren Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz und untersucht, ob und inwieweit diese Mechanismen  
dafür geeignet, erforderlich und angemessen, also verhältnismäßig, sind. Abschnitt XIII. ist 
ergänzend zu den Abschnitten IX. und X. zu verstehen, da selbst, wenn eine Verhältnismäßigkeit 
vorläge, die Zustimmung zum Fiskalpakt, zu Art. 136 Abs. 3 AEUV und zum ESM-Vertrag sowie 
das StabMechG, das ESMFinG und das Gesetz zur Änderung des BSchuWG zu untersagen wären 
auf Grund der Kollisionen mit den Strukturprinzipien und mit den Wesensgehalten der Grund-
rechte, grundrechtsgleichen Rechte und universellen Menschenrechte.

Der Hauptgrund für den Umfang der vorliegenden Verfassungsbeschwerden ist die Intransparenz 
rund um Art. 136 Abs. 3 AEUV, den Fiskalpakt, den EFSF-Rahmenvertrag und den ESM-Vertrag, 
sowie um die daran anknüpfenden EU-Verordnungen (Abschnitte V.3 – V.7 und VI.2 dieser Ver-
fassungsbeschwerden). Das macht eine umfangreiche Beweisführung erforderlich. Vor allem durch 
den völlig überraschenden Strategiewechsel, ausgeführt von Seiner Exzellenz, dem britischen 



Premierminister, um zusätzlich zu Art. 136 Abs. 3 AEUV den Fiskalpakt beschließen zu können,  
und weil sich gezeigt hat, dass die EFSF in Reserve gehalten wird, um bei Ablehnung nur des ESM-
Vertrags zum Ersatz-ESM ausgebaut zu werden, sind zahlreiche Seiten dazu gekommen.
Erst die gründliche Analyse der Gipfeldokumente erschloss der Beschwerdeführerin, welches 
Gewicht für die einzelnen Mechanismen zueinander vorgesehen ist, und dass die Bankenrettung 
(„Finanzstabilität“) dabei das größte Gewicht hat. Daneben war auch die Auswertung von Gutach-
ten der Weltbank, des wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums, des WIFO-
Instituts u. a. erforderlich. Für die Prognose, welche Auflagen Deutschland und damit auch die 
Beschwerdeführerin im Rahmen dieser Mechanismen treffen würden, war eine Analyse mehrerer 
Memorandums of Under-standings und von IWF-Artikel-IV – Konsultationen sowie weiterer 
Fachlektüre, darunter insbe-sondere des Buchs „Globalization of Poverty and the New World 
Order“ von Prof. Dr. Michel Chossudovsky über den IWF unerläßlich. Auch der Nachweis des 
Übermaßes der Bankenrettung und der erschreckenden Bereitschaft zur Anwendung diktatur-
ähnlicher Mittel gegen die eigene Bevölkerung  zur Durchsetzung der Mechanismen gelingt nicht 
mit homöopathisch kurzen Texten. Schließlich enthalten die hier vorliegenden Verfassungs-
beschwerden auch den am besten recherchierten Nachweis bzgl. des Rangs und der Verpflichtung 
zur unmittelbaren Anwendung der universellen Menschenrechte, welche es für Deutschland bisher 
in dieser Tiefe noch nicht gegeben hat; was angesichts des präzedenzlosen Angriffs auf den Sozial-
staat und auf jede Art sozialer Ordnung in der Gesellschaft auch mehr als entscheidungserheblich 
ist.  Und trotz der Verletzung von Strukturprinzipien und Wesensgehalten ist auch Abschnitt XIII. 
erforderlich, um aufzuzeigen, dass trotz der notwendigen vollständigen Untersagung der Zustim-
mung von StabMechG (incl. der Untersagung der Zustimmung zum EFSF-Rahmenvertrag), ESM 
und Fiskalpakt sowie der in den Abschnitten V.3 – V.7 und VI.2 erörterterten an den Fiskalpakt und 
an Art. 136 Abs. 3 AEUV anknüpfenden EU-Verordnungen   nicht alles, was man darauf stützen 
will, völlig verfassungswidrig ist; insbesondere wäre eine Stärkung des Stabilitäts- und Wachstums-
paktes bei gleichzeitiger Abschaffung der nachweislich bereits auf drastische Weise mißbraucht 
werdenden Sanktionsbewehrung beliebiger Empfehlungen durchaus auch auf verfassungskonforme 
Weise möglich. Schließlich hat die Beschwerdeführerin die Verfassungsbeschwerden so kurz wie 
möglich dadurch gehalten, dass sie im Zweifel Querverweise gegenüber Doppelungen vorgezogen 
hat. Einzig in den Abschnitten IX. und X. war das nicht möglich, soweit sich z. B.die Begründung 
für die Verletzungen von Demokratie und grundrechtsgleichem Wahlrecht oder von Rechtsstaat-
lichkeit und Rechtsweggarantie überschneiden, um sicherzustellen, dass in jedem Abschnitt der 
Teile IX. und X. die Begründung ausführlich genug ist.

II. Zulässigkeit der Anträge und Begründung der einstweiligen Anordnung,Umfang der Verfas-
sungsbeschwerden

II.1  Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerden dem Grunde nach 
Die Verfassungsbeschwerden der Beschwerdeführerin sind zulässig gem. Art. 93 Nr. 4a GG und 
§90 BVerfGG (und begründet), weil die Grundrechte der Antragstellerin auf Menschenwürde aus 
Art. 1 Abs. 1 GG, auf die Unveräußerlichkeit ihrer Menschenrechte aus Art. 1 Abs. 2 GG, auf 
Freiheit (incl. politischer Freiheit) aus Art. 2 Abs. 1 GG, auf Leben und auf körperliche 
Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 GG, auf Gleichheit aus Art. 3 GG, auf Meinungs-, Informations- 
und Pressefreiheit aus Art. 5 GG, auf Demonstrationsfreiheit aus Art. 8 GG, auf Eigentum aus Art. 
14 GG, auf Rechtsweg-garantie aus Art. 19 Abs. 4 GG, auf Funktionsvorbehalt aus Art. 33  Abs. 4 
GG bzgl. hoheitlicher Aufgaben, auf das grundrechtsgleiche Wahlrecht (incl. Vertretung durch den 
Deutschen Bundestag) aus Art. 38 GG, desweiteren ihre in diesen Verfassungsbeschwerden 
genannten Menschenrechte aus den Menschenrechtsverträgen der Vereinten Nationen (Art. 9, 11 
und 12 Uno-Sozialpakt, jeweils in Verbindung mit Art. 25 GG, Art. 38 GG und Art. 1 Abs. 1+2 



GG), sowie das Recht der Abgeordneten des deutschen Bundestags, über den Schutz dieser Rechte 
auch gegenüber der EU und gegenüber dem IWF zu wachen, durch die Zustimmungsgesetze zu Art. 
136 Abs. 3 AEUV, zum Fiskalpakt und zum ESM sowie durch das StabMechG, das ESMFinG und 
das Gesetz zur Änderung des BSchuWG verletzt bzw. gefährdet werden. Die Beschwerdeführerin 
wird selbst, unmittelbar und gegenwärtig in ihren Rechten verletzt bzw. gefährdet, denn die schutz-
losere Situation würde sie genau im Augenblick der Verkündung und noch mehr im Augenblick des 
Inkrafttretens der Gesetze treffen. 
Die Beschwerdeführerin wird durch die Zustimmungsgesetze zu Art. 136 Abs. 3 AEUV, zum 
Fiskalpakt und  zum ESM sowie durch das StabMechG, das ESMFinG und das Gesetz zur Ände- 
rung des BSchuWG  selbst, gegenwärtig und unmittelbar beschwert. 
Die Gegenwärtigkeit ergibt sich bereits daraus, dass diese Zustimmungsgesetze den Weg frei 
machen würden zur Ratifizierung von Art. 136 Abs. 3 AEUV, des Fiskalpakts und des ESM-
Vertrags mit samt der (zwar rechtswidrigen, aber nicht unbedingt nichtigen) beabsichtigten 
Anknüpfung eu-sekundärrechtlicher Mechanismen (derzeit der in den Abschnitten V.3-V.7 und 
VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden erörterten zur Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstums-
paktes und zur Einführung des Ungleichgewichtsverfahrens und der haushaltmäßigen Überwa-
chung) an die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV bzw. an den Fiskalpakt. Diese 
Mechanismen gefährden die Beschwerdeführerin hinsichtlich des Schutzes, den sie durch die 
Grundrechte und grundrechtsgleichen Rechte des Grundgesetzes, aber auch nach den Menschen-
rechtsverträgen der Vereinten Nationen, wie jeder andere Bürger Deutschlands, genießt, und dieser 
Schutz würde selbst gegenüber den privaten Gläubigern Deutschlands insbesondere dadurch 
ausgehebelt, dass  iwf-typische Auflagen mit eu-sekundärrechtlichem Rang ermöglicht würden.
Durch die Blankett-Ermächtigung Art. 136 Abs. 3 AEUV könnten immer neue eu-sekundärrecht-
liche Mechanismen geschaffen werden und immer neue immer neue intergouvernementale Mecha-
nismen zum Euro unter Umgehung von Art. 20 EUV und Art. 329 AEUV. Art. 136 Abs. 3 AEUV 
würde aber vor allem die Verpflichtung auf eine iwf-artige Strenge ins EU-Primärrecht einfügen 
und die Macht zur Ausübung einer solchen Strenge auf jeden beliebigen übertragbar machen. 
Das ESMFinG würde Deutschlands finanzielle Beteiligung am ESM und damit an noch mehr 
Bankenrettung ermöglichen, unabhängig davon, ob die Zustimmung Deutschlands zum ESM-
Vertrag vom Bundesverfassungsgericht genehmigt wird. Das Gesetz zur Änderung des BSchuWG 
schließlich würde auf einfachgesetzlicher Ebene die rechtlichen Strukturen für ein verfassungs- 
widriges Staateninsolvenzverfahren schaffen, unabhängig davon, ob man es mit dem ESM, einer 
zum Ersatz-ESM umgebauten EFSF oder sonst irgendeinem völkerrechtlichen Vertrag  oder auch 
ausschließlich für sich anwenden würde.

Dies alles würde unmittelbar mit Verkündung und noch mehr mit Inkrafttreten der Zustimmungs-
gesetze zu Art. 136 Abs. 3 AEUV, zum Fiskalpakt und zum ESM  ermöglicht, weil es Art. 136 Abs. 
3 AEUV und  der Fiskalpakt sind, welche Anknüpfungspunkte dieser EU-Verordnungen wären, 
und weil die Errichtung des ESM die völkerrechtliche Grundlage wäre  für die Wiener Initiative 
und für das Staateninsolvenzverfahren incl. Auflagen der privaten Gläubiger gegenüber den 
Schuldnerstaaten und für die rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse (auch um die Ersparnisse der 
Sozialversicherung in die Staateninsolvenzmasse zu bekommen). Und der Fiskalpakt würde der 
EU-Kommission die Möglichkeit zur Initiierung beliebiger Initiativen zu Grundgesetzänderungen 
und die beliebige Kontrolle über alle Organe der Exekutive und Judikative geben zur Erzwingung 
eben solcher Grundgesetzänderungen, was wiederum nicht nur eine akute Putschgefahr, sondern 
auch die Gefahr des rangmäßigen Absturzes des Grundgesetzes bewirken würde.
Die Verletzung ihrer Rechte würde bereits an diesem Punkt einsetzen, nicht erst durch spätere auf 
Grundlage des Fiskalpakts und des ESM erlassene legislative oder exekutive Akte. Da das  
StabMechG eine verfassungswidrige Ermächtigung enthält, dem geänderten EFSF-Rahmenvertrag 
völlig intransparent per einfachem Beschluss zuzustimmen, was nach Kenntnisstand der Beschwer-
deführerin noch nicht geschehen ist, sind die einstweiligen Anordnungen bzgl. des StabMechG  
ebenso dringlich wie die gegenüber den Zustimmungsgesetzen zum Fiskalpakt und zum ESM-



Vertrag.

II.2 Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerden dem Zeitpunkt nach sowie Begründung der Anträge 
auf einstweilige Anordnung

II.2.1   Gesetzgebungsverfahren für die Zustimmungsgesetze zum Fiskalpakt, zu Art. 136 Abs. 3   
AEUV und zum ESM-Vertrag sowie für das StabMechG, das ESMFinG und das Gesetz zur 
Änderung des BSchuWG

Internationale Verträge können in Deutschland nur durch Zustimmung des Parlaments in Form 
eines Bundesgesetzes in Kraft treten (Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG). Das gilt auch bei allen Formen inter-
gouvernementaler Verträge ebenso wie bei Zustimmungsgesetzen zur Änderung des EU-Primär-
rechts (Art. 23 Abs. 1 GG), und auch, soweit diese auf EU-Ebene im vereinfachten Änderungsver-
fahren (Art. 48 Abs. 6 EUV) erfolgen (Rn. 243, 306 und 312 des Lissabonurteils, §2 IntVG, Nr. 10 
des Beschlusses des Bundesrats vom 11.02.2010 (Az. 872/10), Nr. II des Antrags vom 23.02.2011 
der Bundestagsfraktion von Bündnis90/die Grünen (Drucksache 1/4883).
Gegen Gesetze, welche keine Zustimmungsgesetze sind, ist die Verfassungsbeschwerde hingegen 
erst nach deren Verkündung gegeben; dabei ist der Rechtsweg direkt zum Bundesverfassungsge- 
richt selbstverständlich nur da offen, wo kein anderer Rechtsweg vorgeschaltet ist.

Der Entwurf des Zustimmungsgesetzes (Drucksache 17/9046) zum Fiskalpakt  vom 20.03.2012 
wurde am 29.06.2012 vom Bundestag und am 29.06.2012 vom Bundesrat (Drucksache 130/12) 
beschlossen (Art. 77 Abs. 1 S. 1 +2 GG). Es würde gem. seinem Art. 2 Abs. 1 am Tag nach seiner 
Verkündung in Kraft treten.

Der Entwurf des Zustimmungsgesetzes (Drucksache 17/9045) zum ESM-Vertrag  vom 20.03.2012 
wurde am 29.06.2012 vom Bundestag und am 29.06.2012 vom Bundesrat (Drucksache 165/12) 
beschlossen (Art. 77 Abs. 1 S. 1 +2 GG). Es würde gem. seinem Art. 3 Abs. 1 mit Inkrafttreten des 
ESMFinG, frühestens jedoch am Tag nach der Verkündung des Zustimmungsgesetzes zum ESM-
Vertrag, in Kraft treten.

Der Entwurf des Zustimmungsgesetzes (Drucksache 17/9047) zu Art. 136 Abs. 3 AEUV  vom 
20.03.2012 wurde am 29.06.2012 vom Bundestag und am 29.06.2012 vom Bundesrat (Drucksache 
164/12) beschlossen (Art. 77 Abs. 1 S. 1 +2 GG). Es würde gem. seinem Art. 2 Abs. 1 am Tag nach 
seiner Verkündung in Kraft treten.

Der Entwurf des Gesetzes zur Änderung des StabMechG (Drucksache 17/9145) vom 27.03.2012 
wurde am 27.04.2012 vom Bundestag beschlossen (Art. 77 Abs. 1 S. 1 +2 GG) und am 23.05.2012 
im Bundesgesetzblatt verkündet (BGBl I 2012,1166). Es ist gem. §6 StabMechG und Art. 2 des 
Gesetzes zur Änderung des StabMechG am Tag nach seiner Verkündung, also am 24.05.2012, in 
Kraft getreten.

Der Entwurf des ESMFinG (Drucksache 17/9048) vom 20.03.2012 wurde am 29.06.2012 vom 
Bundestag und am 29.06.2012 vom Bundesrat (Drucksache 166/12) beschlossen (Art. 77 Abs. 1 S. 
1 +2 GG). Es würde gem. §4 ESMFinG am Tag nach seiner Verkündung in Kraft treten.

Der Entwurf des Gesetzes zur Änderung des BSchuWG (Drucksache 17/9049) vom 20.03.2012 
wurde am 29.06.2012 vom Bundestag und am 29.06.2012 vom Bundesrat (Drucksache 167/12) 
beschlossen (Art. 77 Abs. 1 S. 1 +2 GG). Es würde gem. seinem Art. 3 am Tag nach seiner 
Verkündung in Kraft treten.



Die Zustimmungsgesetze zu Art. 136 Abs. 3 AEUV, zum Fiskalpakt und zum ESM-Vertrag sowie  
das ESMFinG und das Gesetz zur Änderung des BSchuWG können nur mit Zustimmung des 
Bundesrats in Kraft treten, da die prognostizierbaren Auflagen sowie sanktionsbewehrten 
Empfehlungen und sanktionsbewehrten Meinungen seitens des IWF und der EU-Kommission im 
Rahmen des europäischen Finanzierungsmechanismus, der Neuregelung des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes, des Ungleichgewichtsverfahrens und der haushaltsmäßigen Überwachung in 
erheblichem Maße auch Auswirkungen auf die Länder haben würden. Da gem. Art. 31 GG 
Bundesrecht Landesrecht bricht, gehen auch Zustimmungsgesetze zu internationalen Verträgen dem 
Landesrecht gegenüber vor. Viele der iwf-artig strengen Eingriffe, welche IWF und EU-
Kommission erzwingen würden, würden in erheblichem Maße in die Zuständigkeit der Länder 
eingreifen, z. B. bei Sparvorgaben auch für die Landeshaushalte und bei Vorgaben zur Privatisie-
rung von Landesbehörden.

Nach der Zustimmung des Bundesrates sind für das Inkrafttreten der Zustimmungsgesetze die 
Unterschrift (Ausfertigung) des Bundespräsidenten und die Verkündung des Gesetzes im Bundes-
gesetzblatt erforderlich (Art. 82 Abs. 1 S. 1 GG). 

Die Verkündung der Zustimmungsgesetze  zu Art. 136 Abs. 3 AEUV, zum Fiskalpakt und zum 
ESM-Vertrag  im Gesetzblatt würden den Weg frei machen für die Ratifizierung (die Übersendung 
der vom Bundespräsidenten ausgefertigten Zustimmungsgesetze an den jeweils zuständigen 
Depositarstaat). Die völkerrechtliche Bindung Deutschlands würde mit der Ratifizierung eintreten, 
selbst bei möglichem Vorliegen von Anfechtungsgründen nach Art. 48 WVRK bzw. Art. 49 
WVRK, die erst einmal geltend gemacht werden müssten, um die völkerrechtliche Bindung wieder 
aufzuheben.

In Kraft treten würde der ESM für Deutschland am Tag nach der deutschen Ratifizierung bzw. 
sobald die Ratifizierungen durch Staaten der Eurozone, welche 90% des ESM-Stammkapitals 
entsprechen, erfolgt sind (Art. 48 und Anhang II ESM-Vertrag), sobald diese Voraussetzungen 
beide erfüllt sind. Und er würde natürlich erst nach Inkrafttreten des Zustimmungsgesetzes zum 
ESM in Kraft treten, welches wiederum nach Art. 3 Abs. 1 des Zustimmungsgesetz vom Inkraft-
treten des Gesetzes zur finanziellen Beteiligung am ESM abhängig ist.  

In Kraft treten würden der Fiskalpakt für Deutschland nach dessen Ratifizierung und sobald min- 
destens zwölf Ratifizierungen vorliegen, frühestens aber zum 01.01.2013 (Art. 14 Fiskalpakt).

II.2.2  Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG ; Art. 8 AEMR i. V. m. Art. 25 GG,Art. 38 GG, Art. 
1 Abs. 1+2 GG, Art. 79 Abs. 3 GG; Art. 2 lit. c Uno-Frauenrechtskonvention i. V. m. Art. 25 GG, 
Art. 38 GG, Art. 1 Abs. 1+2 GG,Art. 79 Abs. 3 GG )
Art. 19 Abs. 4 GG normiert ein Grundrecht auf Rechtsschutz für jeden, der durch die öffentliche 
Gewalt in seinen Rechten verletzt ist. Dieses formell-rechtliche Grundrecht gilt, mangels expliziter 
Einschränkungen innerhalb des Art. 19 Abs. 4 GG, für alle Rechtsansprüche, für die Grundrechte 
des Grundgesetzes ebenso wie für Rechte aus internationalen Verträgen, darunter vor allem der 
Menschenrechte der Uno, und ebenso aus einfachen Gesetzen.
Art. 8 AEMR normiert ein Menschenrecht auf Rechtsschutz “vor den zuständigen innerstaatlichen 
Gerichten gegen alle Handlungen, die“ die dem jeweiligen Menschen “nach der Verfassung oder 
nach dem Gesetz zustehenden Grundrechte verletzen.” Die Rechtsschutzgarantie bzgl. der Grund-
rechte des Grundgesetzes und auch bzgl. der Menschenrechte der Vereinten Nationen ist also außer 
über Art. 19 Abs. 4 GG zusätzlich abgesichert über Art. 8 AEMR. Mit “nach dem Gesetz zustehen-



den Grundrechten” können nur Menschenrechte aus internationalen Verträgen gemeint sein, weil 
diese ihre innerstaatliche Anwendbarkeit jeweils durch Zustimmungsgesetze erlangt haben. 
Von besonderer Bedeutung ist dabei der Schutz durch das BVerfG durch dessen Kompetenz, zu 
prüfen, ob Rechtsakte internationaler Organisationen (wie z. B. der europäischen Einrichtungen und 
Organe) sich in den Grenzen der ihnen eingeräumten Hoheitsrechte halten oder aus ihnen ausbre-
chen (Leitsatz 5 des Maastricht-Urteils, BVerfG 89,155; BVerfGE 75, 223).

Darüber hinaus garantiert Art. 2 lit. c Uno-Frauenrechtskonvention i. V. m. Art. 1 und 3 Uno-Frau-
enrechtskonvention ausdrücklich die Zuständigkeit der nationalen Gerichte für den Schutz vor jegli-
cher Benachteiligung der Frau bei der Inanspruchnahme der Menschenrechte aus allen vom jewei-
ligen Staat ratifizierten Uno-Menschenrechtsverträgen. Da nach der Präambel der AEMR alle Uno-
Menschenrechte allen Einwohnern der Uno-Mitgliedsstaaten gleichermaßen zustehen, muss der 
formell-rechtliche Schutz nach Art. 2 lit. c der Frauenrechtskonvention vor den nationalen Gerich-
ten für alle Menschen gelten.
Zum Menschenrecht auf Rechtsschutzgarantie gehört auch, dass eine ausreichend lange Frist zur 
Einreichung bestehen muss, und dass nach Einreichung eines zulässigen Rechtsmittels durch nie-
mand anderen als das zuständige Gericht über den Ausgang des Gerichtsverfahrens entschieden 
werden kann.

II.2.3 Zeitpunkt der Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerden  
Die Einlegung der hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden gegen die Zustimmungsgesetze zu 
Art. 136 Abs. 3 AEUV zum Fiskalpakt und zum ESM-Vertrag ist ab der Zustimmung von 
Bundestag und Bundesrat möglich, wie im folgenden dargelegt wird.
Grundsätzlich kann gegen ein Gesetz erst nach dessen Verkündung Verfassungsbeschwerde einge-
legt werden, so auch gegen das StabMechG, da dieses selbst kein Zustimmungsgesetz ist. Anders 
verhält es sich bei Zustimmungsgesetzen zu internationalen Verträgen und bei deren Begleitgeset-
zen (hier das ESMFinG und das Gesetz zur Änderung des BSchuWG als Begleitgesetze zum ESM), 
gegen welche die Einlegung einer Verfassungsbeschwerde ab dem Zeitpunkt zulässig ist, in 
welchem Bundestag und Bundesrat zugestimmt haben (Urteile 1 BvR 636/05; BVerfG 1,396). Und 
auch bei Begleitgesetzen zu Zustimmungsgesetzen zu völkerrechtlichen Verträgen ist die 
Verfassungsbeschwerde ab Zustimmung von Bundestag und Bundesrat möglich; das ist hier bzgl. 
des ESMFinG und bzgl. des Gesetzes zur Änderung des BSchuWG der Fall, welche beide 
Begleitgesetze des Zustimmungsgesetzes zum ESM-Vertrag sind (Abschnitte IV.6.2.7 + IV.6.2.8 
dieser Verfassungsbeschwerden).

Nicht mehr möglich ist eine Verfassungsbeschwerde zur Verhinderung des Inkrafttretens eines 
Zustimmungsgesetzes nach dessen Ratifizierung (Urteile 1 BvR 636/05; BVerfG 1,396; BVerfG 
16,220). Da der Bundespräsident sich mit Verkündung des Zustimmungsgesetzes zur Ratifizierung 
verpflichtet (BVerfGE 1,396), endet de-facto die Frist zur Einlegung einer Verfassungsbeschwerde 
gegen ein Zustimmungsgesetz normalerweise spätestens mit Verkündung des Zustimmungsgeset-
zes. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist bzgl. Zustimmungsgesetzen zu inter-
nationalen Verträgen vorrangig vor der allgemeinen Regelung in §93 Abs. 3 BVerfGG, wonach für 
Verfassungsbeschwerden, für welche kein ordentlicher Rechtsweg gegeben ist, eine Klagefrist von 
einem Jahr besteht. Damit sind auch die Rechte des Parlaments gewahrt, weil gültige Verfassungs-
beschwerden erst nach Zustimmung des Parlaments möglich sind.
Der Sinn der Begrenzung der grundsätzlich einjährigen Klagefrist des §93 Abs. 3 BVerfGG ist der 
Vertrauensschutz gegenüber den anderen Vertragsstaaten. 
 
Anders als in dem unter BVerfG 16, 220 entschiedenen Fall würden die Zustimmungsgesetze zum 
Fiskalpakt und zum ESM der Völkerverständigung eher abträglich sein. Die Völker der anderen 
EU-Mitgliedsstaaten würden mit Sicherheit keine Dankbarkeit dafür empfinden, wenn ein 



deutsches Zustimmungsgesetz dazu beitragen würde, dass sie akuter Putschgefahr ausgesetzt 
werden, dass ihre nationalen Verfassungen rangmäßig abstürzen, dass wegen der Verpflichtung auf 
eine iwf-artige Strenge Menschen verhungern oder mangels medizinischer Versorgung sterben, und 
dass  auch bei ihnen  EU-Verordnungen in Kraft treten würden, die auch in ihrem Parlament und 
vom Volk (Art. 20 Abs. 2 GG) nicht gesehen, geschweige denn debattiert, worden sind. Und auch 
nicht dafür dank-bar sein, dass der ESM iwf-artig strenge Auflagen privater Gläubiger und die 
Marginalisierung der Sozialversicherung über die rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse bringen 
würde.

In dem im Urteil unter BVerfG 16, 220 entschiedenen Fall war die Völkerfreundschaft gewichtiger  
als die Eigentumsrechte von Einzelnen. Heute stehen die Zustimmungsgesetze zu Art. 136 Abs. 3 
AEUV, zum Fiskalpakt und zum ESM sowie das StabMechG, das ESMFinG und das Gesetz zur 
Änderung des BSchuWG auf der einen Waagschale, und befinden sich die Völkerverständigung, 
Grundrechte, Strukturprinzipien, grundrechtsgleiche Rechte und universelle Menschenrechte auf 
der anderen Seite. Das Urteil unter BVerfG 16,220 wurde dem Auftrag des Grundgesetzes, “in 
einem vereinten Europa dem Frieden in der Welt zu dienen”, gerecht. Die im vorigen Satz 
genannten Gesetze hingegen würden die europäische Integration so gestalten, dass sie bei den 
europäischen Völkern die weitere Bereitschaft zu einem “vereinten Europa” gefährden würde, was 
dem erstmals im Lissabon-Urteil erkannten und vom Rang selbst über dem EU-Primärrecht 
stehenden Staatsauftrag “europäische Integration” (Art. 23 GG) entgegen laufen würde. Darum 
dürfen die Zustimmungsgesetze zum Fiskalpakt und zum ESM  nicht in Kraft treten, bzw. müssen 
sie wieder aufgehoben werden und muss im Urteil des Bundesverfassungs- gerichts mit der 
Untersagung des StabMechG auch vorgegeben werden, wie Deutschland aus der EFSF auszusteigen 
hat.

II.2.4 Zulässigkeit und Begründetheit der Anträge auf einstweilige Anordnung
Die einstweilige Anordnung ist zur Abwehr schwerer Nachteile und zum gemeinen Wohl dringend 
geboten (§32 Abs. 1 BVerfGG).
Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 27.10.2011 (Az. 2 BvE 8/11) stellt die Voraus- 
setzungen für eine einstweilige Anordnung insbesondere in den Rn. 81 ff dar. Die einstweilige 
Anordnung ist gem. §32 BVerfGG zu gewähren zur Abwehr schwerer Nachteile, zur Verhinderung 
drohender Gewalt oder aus einem anderen wichtigen Grund (Rn. 81). 
Die Beschwerdeführerin ist der Rechtsauffassung, dass die Begriffe der schweren Nachteile und des 
anderen wichtigen Grundes zusammen sowohl die Folgen für die Beschwerdeführerin als auch die 
für die Allgemeinheit umfassen.
Im Verfahren über die einstweilige Anordnung sind die Gründe, welche für die Verfassungswidrig-
keit vorgetragen werden, außer acht zu lassen (außer in Fällen, die offensichtlich unzulässig oder 
offensichtlich unbegründet sind).
Bei Verfahren, deren Ausgang, wie hier, offen ist, hat das Bundesverfassungsgericht zu prüfen, ob 
die Nachteile bei Ergehen oder die bei Nicht-Ergehen der einstweiligen Anordnung größer sind.
Wegen der weitreichenden Folgen einer einstweiligen Anordnung ist dabei, insbesondere, wenn, 
wie hier, bei Ergehen der einstweiligen Anordnung Wirkungen auch im völkerrechtlichen Raum ge- 
schaffen werden, regelmäßig ein strenger Maßstab anzulegen (Rn. 81).

Erhellend für die Schwere der Nachteile, ab denen einstweilige Anordnung gewährt wird, sind die 
in Rn. 81 des Beschlusses vom 27.10.2011 zitierten Beschlüsse und Urteile des Bundesverfassungs-
gerichts:
Bei Assendorf (BVerfGE 82,310) wurde einstweilige Anordnung gewährt gegen eine kommunale 
Neugliederung, weil die Geldverschwendung für den Fall, dass die Neugliederung wegen Verfas- 
sungswidrigkeit rückgängig gemacht werden müsste, schwerer wog als der Zeitverlust, wenn die  



einstweilige Anordnung erginge, und sich später die Verfassungsmäßigkeit der Neugliederung her- 
ausstellte.
Bei der Flughafenregelung (BVerfGE 94,166) ging es um die einstweilige Anordnung bei von Ab- 
schiebung bedrohten Asylbewerbern. Dort lockerte das Bundesverfassungsgericht die Vorausset- 
zungen für die Gewährung von einstweiliger Anordnung durch die Verwaltungsgerichte und ver- 
wies den damaligen Fall zur gründlicheren Prüfung der einstweiligen Anordnung an die Verwal- 
tungsgerichtsbarkeit zurück, ohne selbst einstweilige Anordnung zu gewähren. 
Beim Einigungsvertrag (BVerfGE 83,162) wurde die einstweilige Anordnung abgelehnt. Dort stan- 
den die Ansprüche in der sowjetischen Besatzungszone enteigneter Grundstückseigentümer denen 
der heutigen Eigentümer gegenüber. Wegen der damals volkswirtschaftlich erforderlichen 
Investitionen hätte eine einstweilige Anordnung gesamtwirtschaftlich positive oder negative 
Wirkungen haben können. Das völkerrechtliche Vertrauensverhältnis zur Sowjetunion überwog, 
gerade auch im Hinblick auf die deutsche Wiedervereinigung, da Deutschland sich in 
Zusammenhang mit der Einwilligung der Sowjets in die Wiedervereinigung verpflichtet hatte, bis 
zu einem bestimmten Termin erfolgte Enteignungen bestehen zu lassen, aber damals zumindest für 
das Verfahren der einstweili-gen Anordnung die übrigen Argumente deutlich.
Bei Somalia (BVerfGE 39,38) erging die einstweilige Anordnung dergestalt, dass die bis zum 
Erlass der einstweiligen Anordnung geschaffenen Tatsachen bestehen bleiben durften, für alle 
weiteren Schritte des Einsatzes jedoch die vorherige konstitutive Entscheidung des Bundestags 
verlangt wurde.
Rn. 83 des Beschlusses vom 27.10.2011 schließlich sah es als schwerwiegender an, wenn bei Nicht- 
Ergehen einer einstweiligen Anordnung irreversible Beschlüsse durch das Minigremium gefasst 
würden, welche nur dem Plenum des Bundestags zustehen, als wenn die einstweilige Anordnung 
erginge, wonach einstweilig alle für das Minigremium vorgesehenen Befugnisse vom Plenum des 
Bundestags auszüben sind. Dabei ist auch von Bedeutung gewesen (Rn. 84), dass damit die Hand- 
lungsfähigkeit des Parlaments bzgl. des StabMechG überhaupt nicht eingeschränkt wurde, da zu 
Lasten des Plenums keinerlei einstweilige Anordnung gegeben wurde.

Den genannten Entscheidungen gemeinsam ist, dass die Irreversibilität und die Tiefe der Grund-
rechtseingriffe und die Wahrscheinlichkeit von deren Eintreten entscheidende Faktoren sind für die 
Frage der einstweiligen Anordnung. Auch die Rechtssicherheit, der völkerrechtliche Vertrauen-
schutz und die Verhältnismäßigkeit bzgl. des Ausmaßes der einstweiligen Anordnung sind von 
erheblicher Bedeutung.

Dass Eilanträge und nicht nur „normale“ Anträge auf einstweilige Anordnung erforderlich sind, 
ergibt sich auch daraus, dass bereits für Sonntag, den 01.07.2012, die Inkraftsetzung des ESM 
geplant ist (FAZ-Artikel „Fiskalpakt Abstimmung noch vor dem EU-Gipfel“ vom 14.06.2012). 
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/fiskalpakt-abstimmung-noch-vor-dem-eu-gipfel-
11785405.html#Drucken

Laut einer Pressemitteilung auf der Webseite des Bundesrats werden Bundestag und Bundesrat 
beide am 29.06.2012 entscheiden, und zwar der Bundesrat nach dem Bundestag. Der Bundesrats-
vorsitzende Herr Dr. Seehofer rechnet mit der Entscheidung des Bundesrats nicht vor 19.00 oder 
20.00 Uhr. Laut Bundesrat finden die Beratungen zu so später Stunde statt, weil man die Ergebnisse 
des EU-Gipfels abwarten wolle.
www.bundesrat.de/cln_117/nn_6898/DE/service/thema-aktuell/12/20120615-sondersitzung.html?
_nnn=true

Der letzte Werktag vor dem 01.07.2012 ist Freitag, der 29.06.2012. Wenn der ESM am 01.07.2012 
in Kraft treten soll, dann sind für Freitag, den 29.06.2012, außer der Zustimmung von Bundestag 
und Bundesrat die Ausfertigung und die Verkündung des Zustimmungsgesetzes im BGBl, die 



Veranlassung der Ratifikation und die Ratifikation geplant. 
Laut den Artikeln „Eilantrag in Karlsruhe Linke will ESM und Fiskalpakt stoppen“ der Süddeut-
schen Zeitung vom 21.06.2012, „ Euro-Rettungsschirm Verfassungsrichter bitten Gauck um mehr 
Zeit“ des Spiegels vom 21.06.2012, „Bundesverfassungsgericht im Hauruckverfahren“ der FAZ 
vom 22.06.2012 und „Steinmeier: ESM tritt nicht vor Mitte Juli in Kraft“ von RTL vom 22.06.2012 
hat der Bundespräsident auf Bitte des Bundesverfassungsgerichts am 21.06.2012 zugesagt, mit der 
Verkündung der Zustimmungsgesetze zu ESM und Fiskalpakt auf das Bundesverfassungsgericht zu 
warten.
http://www.sueddeutsche.de/politik/2.220/eilantrag-in-karlsruhe-linke-will-esm-und-
fiskalpaktstoppen-
1.1389016
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundesverfassungsgericht-bittet-gauck-um-aufschub-
beifiskalpakt-
a-840219.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bundesverfassungsgericht-im-hauruckverfahren-
11796028.html
http://www.rtl.de/cms/news/rtl-aktuell/steinmeier-esm-tritt-nicht-vor-mitte-juli-in-kraft-228d4-
51ca-83-1166291.html 

Der SPD-Politiker Dr. Frank-Walter Steinmeier wird von RTL zitiert, das Bundesverfassungs-
gericht brauche schätzungsweise zwei bis drei Wochen zur Prüfung der Anträge auf einstweilige 
Anordnung.Die Beschwerdeführerin bedankt sich beim Bundesverfassungsgericht, dass es so 
schnell auf ihre Schreiben vom 15.06.2012 und vom 18.06.2012 reagiert hat. 

Das entscheidende für die weiterhin bestehende Dringlichkeit der einstweiligen Anordnungen aber 
ist, was, geht man vom Wortlaut der genannten Presseartikel aus, nicht zugesagt worden ist:
In den Zeitungsartikeln ist keine Rede davon, dass der Bundespräsident warten würde mit 
der Verkündung des Zustimmungsgesetzes zur „kleinen Vertragsänderung“ (Art. 136 Abs. 3 
AEUV). 
Dabei ist diese derart blankettartig, dass man auf dieser aufbauend beliebig Mechanismen mit den 
Inhalten wie denen von ESM und Fiskalpakt jederzeit neu als EU-Verordnungen initiieren könnte, 
auch wenn die Zustimmungsgesetze zu ESM und Fiskalpakt vielleicht nie in Kraft treten werden.
Die o. g. Zeitungsartikel sagen auch nichts hinsichtlich eines Abwartens bzgl.der Begleitgesetze 
zum ESM (dem ESMFinG und dem Gesetz zur Änderung des BSchuWG), wenngleich man das 
vielleicht noch in ein Abwarten bzgl. des ESM mit hinein lesen könnte.
Und hinsichtlich eines Abwartens bzgl. der Ratifikation des EFSF-Rahmenvertrags steht in 
den Zeitungsartikeln auch nichts.

Trotz der Zusagen des Bundespräsidenten bzgl ESM und Fiskalpakt sind daher weiterhin insbeson-
dere die einstweiligen Anordnungen bzgl. des Zustimmungsgesetzes zu Art. 136 Abs. 3 AEUV von 
besonderer Dringlichkeit sowie die bzgl. der Untersagung der Ratifikation des EFSF-Rahmen-
vertrags. Außerdem lässt der RTL-Artikel nicht zweifelsfrei erkennen, ob die Zusagen des Bundes- 
präsidenten auf die vermuteten zwei bis drei Wochen Bearbeitungszeit für die Anträge auf einst-
weilige Anordnung begrenzt sind, oder ob seine Zusagen so gemeint sind, dass er auf jeden Fall auf 
das Bundesverfassungsgericht wartet, auch wenn es länger als drei Wochen braucht, und die zwei 
bis drei Wochen eine bloße Prognose sind. 

Darüber hinaus kann der Bundespräsident nur warten bzgl. der Verfahrenshandlungen, die er 
vornehmen könnte. 
Die hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden enthalten zahlreiche begründete Anträge auf einst- 
weilige Anordnung gegenüber Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat, welche durch die 
Ankündigung des Bundespräsidenten, zu warten, nichts von ihrer Dringlichkeit verloren haben.



Die Erfahrung der Beschwerdeführerin mit der Verkündung des Zustimmungsgesetzes zum 
Lissabonvertrag am 14.10.2008 trotz damals laufender Klagen legt nahe, zu Fragen der einstweili- 
gen Anordnung besonders wachsam zu sein, und zu einer klaren Kommunikation beizutragen, 
damit es nicht möglicherweise zu einer Verkündung trotz noch nicht abschließend geklärter Anträge 
auf einstweilige Anordnung aus einem Missverständnis heraus kommt. 

Im folgenden wird bewiesen, dass die Nachteile bei Ergehen der gegenüber dem Bundespräsidenten 
beantragten einstweiligen Anordnungen bei weitem geringer sind als die Nachteile bei deren Nicht-
Ergehen. Die Darlegung ist aufgebaut entsprechend der Nummerierung in Abschnitt I.2 dieser 
Verfassungsbeschwerden.

Anträge 1 und 2 gegenüber dem Bundespräsidenten:

Die einstweilige Anordnung zur Verhinderung der Verkündung des Zustimmungsgesetzes zum 
Fiskalpakt und dessen Ratifizierung sind vor allem geboten, um die folgenden tiefgreifenden bzw. 
irreversiblen Schäden abzuwenden. Irreversibel wäre das Inkrafttreten des Fiskalpaktes, was vor 
allem unzumutbar wäre für den Fall, dass sich danach dessen Verfassungswidrigkeit herausstellen 
sollte. Irreversibel wäre vor allem ein Absturz des Grundgesetzes, der direkt über die Anwendung 
von Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt droht durch dessen faktisches Vorschlagsrecht der EU-Kommission für 
Grundgesetzänderungen und deren Möglichkeit, diese vor dem EUGH, insbesondere gegen die 
Abgeordneten von Bundestag und Bundesrat, sowie gegen das Volk, zu erzwingen. Außerdem ist 
die einstweilige Anordnung erforderlich, damit nicht vor einer Entscheidung in der Hauptsache das 
Grundgesetz an solchen Stellen aufgebrochen werden kann, die für die Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts bzgl. der Zustimmung zum Fiskalpakt von Bedeutung sind. Sie ist erforderlich, 
damit nicht in der Zwischenzeit der EUGH Deutschland zu Grundgesetzänderungen verurteilen 
kann (Art. 8 Fiskalpakt). Sie ist außerdem geboten, damit die EU-Kommission sich keine Teile der 
deutschen Exekutive und Judikative unterstellen kann und damit die Möglichkeit zum Putsch 
bekommt, bevor das Bundesverfassungsgericht sich ein hinreichendes Bild über dieses Risiko 
gemacht hat, insbesondere wegen der Irreversibilität der Folgen, die ein Putsch haben kann. 
Außerdem ist die einstweilige Anordnung geboten, weil Art. 3 Abs. 1 Fiskalpakt das Grundgesetz 
selbst zur Rechtsgrundlage machen will zur Umgehung des EU-Primärrechts zwecks Verschärfung 
des Stabilitäts- und Wachstumspaktes.

Eine freiwillige weitere Öffnung des Grundgesetzes (namentlich entsprechende Änderung von Art. 
109 GG) für den Stabilitäts- und Wachstumspakt, insbesondere die Ausweitung auf das Gesamt-
schuldenkriterium und auf die präventive Komponente würde durch die einstweilige Anordnung 
bzgl. des Fiskalpaktes in keiner Weise unterbunden. Für eine solche freiwillige Öffnung ist es 
insbesondere nicht erforderlich, der EU-Kommission ein faktisches Initiativrecht (Art. 3 Abs. 2 
Fiskalpakt) für Grundgesetzänderungen zu geben und dem EUGH die Macht zu verleihen (Art. 8 
Fiskalpakt), Deutschland zu Grundgesetzänderungen zu verurteilen. Es gibt auch bzgl. der 
deutschen Haushaltsdisziplin keinerlei Eilbedürftigkeit in Bezug auf Grundgesetzänderungen für 
die Ermöglichung der Ausweitung auf die anderen beiden Komponenten, weil Deutschland im 
Hinblick auf die reine Betragsmäßigkeit bereits eine Schuldenbremse in Art. 115 GG verankert hat. 

Die einstweiligen Anordnungen gegenüber dem Bundespräsidenten bzgl. des Zustimmungsgesetzes 
zum Fiskalpakt sind auch erforderlich, um zu verhindern, dass die EU-Kommission die Kontrolle 
über beliebige Teile der Exekutive und der Judikative Deutschlands zwecks Durchsetzung der Emp- 
fehlungen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt übernimmt (Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt, Abschnitt 
V.1 dieser Verfassungsbeschwerden). Denn damit würde sich nicht nur die Putschgefahr erhöhen, 
sondern würden bereits weit davor in großem Umfang Grund- und Menschenrechtsverletzungen 



dadurch geschaffen, dass die Kommission auf diese Weise die Durchsetzung der Empfehlungen 
auch insoweit erzwingen würde, wie nach Auffassung von Regierung bzw. Justiz der Umsetzung 
der Empfehlungen entsprechend den Grund- und Menschenrechten Grenzen gezogen werden müss-
ten – und das auch noch angesichts der Verpflichtung auf eine Strenge nach der Praxis des IWF 
auch für das Defizitverfahren über Erwägungsgrund 3 + Art. 6 EU-Verordnung 2011/385 (COD) i. 
V. m. Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV.

Und die Ermöglichung von noch mehr sanktionsbewehrten Empfehlungen, die oft, wie bei der 
Gentechnik in Griechenland, überhaupt nichts mit den Kriterien des Stabilitäts- und Wachstums-
paktes zu tun haben, ist kein Ziel, welches eine Versagung dieser einstweiligen Anordnung begrün-
den könnte. Die einstweilige Anordnung gegen den Fiskalpakt ist auch geboten, um den Anschein 
einer völkervertragsrechtlichen Rechtsgrundlage für die Verschärfung des Stabilitäts- und Wachs-
tumspaktes sowie für die Einführung des Ungleichgewichtsverfahrens zu vermeiden. Der entstehen-
de Schaden bestünde vor allem in der Anwendung der entsprechenden EU-Verordnungen im Ver-
trauen auf die vermeitliche Rechtmäßigkeit einer solchen Konstruktion (Anknüpfung an Art. 3, Art. 
4, Art. 5 Abs. 1, Art. 7 und Art. 9 Fiskalpakt), EU-Sekundärrecht auf einen intergouvernementalen 
Vertrag zu bauen. Wenn sich die Rechtswidrigkeit einer solchen Konstruktion herausstellen würde, 
und dass das Ungleichgewichtsverfahren dadurch keine bzgl. seiner Sanktionierbarkeit und dadurch 
Verbindlichkeit seiner Empfehlungen keine hinreichende völkervertragsrechtliche Grundlage (Art. 
9 Fiskalpakt) hätte, aber bis dahin schon umfangreiche Fakten geschaffen worden wären bzgl. aller 
von der Kommission gewünschten Bereiche der deutschen Finanz-, Wirtschafts- und Lohnpolitik. 
Darunter sind, wie in Griechenland, Massenentlassung im öffentlichen Dienst zu erwarten, um die 
Staaten auf die Vergabe an Private angewiesen zu machen. Und jeder Schritt zur Kommerzialisie-
rung der Behörden und aller beliebiger Bereiche der Gesellschaft und der Natur auf Grund der 
Empfehlungen aus dem Ungleichgewichtsverfahren, welcher sicher hinterher als rechtswidrig 
herausstellen sollte, und rückabgewickelt werden müsste, wäre mit Rückzahlungsverpflichtungen 
an die entsprechenden Käufer verbunden. 
Die einstweilige Anordnung ist auch geboten, damit die EU-Verordnungen zur haushaltsmäßigen 
Überwachung (Abschnitt VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden) nicht beschlossen werden im 
Vertrauen auf die Rechtsmäßigkeit von Art. 5 Abs. 2 Fiskalpakt als Rechtsgrundlage. Denn insbe-
sondere die Kürzung oder Streichung von EU-Fördermitteln (Erwägungsgrund 7 i. V. m. Art. 6 der 
EU-Verordnung 2011/385 (COD) (darunter besonders sensibel die ELER-Agrarmittel, daneben 
aber auch die Kohäsions- und Strukturmittel) würde zahlreiche bäuerliche Familienbetriebe ruinie-
ren und Kommunen und selbst Bundesländer noch mehr in die roten Zahlen bringen und wäre inbe-
sondere bzgl. der zerstörten wirtschaftlichen Strukturen irreversibel. Auch die iwf-artige Verschär-
fung (nach der Praxis des IWF) aller auf Art. 121, 126 und 148 AEUV gestützer Empfehlungen 
würde zu irre-versiblen Ergebnissen führen, was unzumutbar wäre, wenn sich herausstellen sollte, 
dass die Verbindlichmachung rechtswidrig wäre, oder dass zwar Verbindlichung, nicht aber die iwf-
artige Verschärfung, rechtmäßig wäre. Inbesondere die iwf-artige Verschärfung der Empfehlungen 
zu Art. 148 AEUV dürfte noch schneller zu irreversiblen Massenentlassungen führen als die 
Ungleichgewichtsverfahren, weil die Arbeitsmarktpolitik auch Fragen des Kündigungsschutzes 
(Flexicurity als Teil von Europa 2020) mit umfasst. Auch die Befugnisse der EU-Kommission nach 
Art. 5 und Art. 6 der EU-Verordnung 2011/0386 (COD) zu sanktionsbewehrten Meinungen sowie 
zu direkten Eingriffen in die Haushaltsentwürfe und zum Umgehenlassen ganzer Haushaltsentwürfe 
können irreversible haushaltsmäßige Auswirkungen verursachen. Auch durch den Druck über die 
Sanktionierbarmachung der präventiven Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspaktes zur 
Umstellung der gesamten Sozialversicherung auf ein Mehrsäulensystem können irreversible Fakten 
geschaffen werden, insbesondere bzgl. der Verringerung der der Beschwerdeführerin auf Grund 
ihrer bisherigen Beitragsleistung zustehenden Ansprüche an die Gesetzliche Rentenversicherung 
sowie bzgl. des Leistungsumfangs der Gesetzlichen Krankenversicherung. Außerdem drohen, wie 
das Beispiel Ungarns zeigt (Abschnitt V.23 dieser Verfassungsbeschwerden), im Rahmen des 
deutschen Defizitverfahrens bzw. dessen iwf-artig strenger Verschärfung über EU-Verordnung 



2011/385 (COD) irreversible Eingriffe in ihre privaten Renten- und Lebensversicherungen. Dass die 
EU-Kommission die Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes (Art. 3, Art. 4, Art. 5 Abs. 
1 und Art. 7 Fiskalpakt) und das Ungleichgewichtsverfahren (Art. 9 Fiskalpakt) bereits seit 
Inkrafttreten der in den Abschnitten V.3 bis V.7 dieser Verfassungsbeschwerden dargestellten EU-
Verordnungen anwendet, obwohl sie weiß, dass sie ultra-vires handelt, denn wofür gäbe es sonst 
entsprechende Artikel im Fiskalpakt, beweist der in Abschnitt V.23 dieser Verfassungsbeschwerden 
zitierte Brief des EU-Währungskommissars vom 05.01.2012.
                                                                                                                                                                 
Die hier beantragte einstweilige Anordnung hindert die EU in keiner Weise daran, gestützt auf Art. 
121 AEUV, regelmäßig unverbindlich die Verringerung makroökomischer Ungleichgewichte zu 
erörtern und einander hierzu unverbindliche Empfehlungen zu geben, wie es der von Art. 121 
AEUV normierten und gewollten freiwilligen Koordinierung der Wirtschaftspolitik in der Eurozone 
entspricht. Auch ist die EU in keiner Weise daran gehindert, dass die Staaten einander gegenseitig 
unverbindlich Empfehlungen zu ihrer Haushaltspolitik machen, oder sich solche unverbindliche 
Empfehlungen von EU-Kommission machen lassen. Dafür ist es nicht erforderlich, einem intergou-
gouvernementalen Vertrag vor Abschluss seiner verfassungsgerichtlichen Überprüfung  zuzustim-
men, welcher den Anschein einer völkervertragsrechtlichen Grundlage für die entsprechenden EU-
Verordnungen erwecken und die Schaffung irreversibler Tatsachen auf Grundlage der entsprechen-
den EU-Verordnungen ermutigen würde, mit dem Risiko, dass sich die vermeitliche Grundlage über 
den Fiskalpakt als verfassungswidrig und die irreversiblen Tatsachen sich dadurch als rechtswidrig 
herausstellen. 

Anträge 3 und 4 gegenüber dem Bundespräsidenten:

Die einstweiligen Anordnungen gegen die Verkündung und die Ratifizierung des ESM sind zur 
Vermeidung irreversibler und schwerwiegender Nachteile erforderlich. Irreversibel wäre das 
Inkrafttreten des ESM-Vertrags, was vor allem unzumutbar wäre für den Fall, dass sich danach 
dessen Verfassungswidrigkeit herausstellen sollte. Es wäre unzumutbar, wenn der ESM bereits 
hohe Beträge an Kapitaleinzahlungen erhalten hätte, und sich hinterher, wenn er diese gar nicht 
mehr zurückzahlen könnte, herausstellen würde, dass die Anforderungen ganz oder teilweise 
grundgesetzwidrig sind. Da das Eigentum des ESM laut Art. 32 ESM-Vertrag immun wäre, wäre 
auch gar nicht damit zu rechnen, dass sich der ESM überhaupt auf eine mögliche Notwendigkeit 
von Rückzahlungen der Kapitaleinzahlungen einrichten würde. Irreversibel wären auch die Schäden 
dadurch, wenn Deutschland durch die Anforderung untragbar hoher Kapitaleinzahlungen in den 
ESM selbst in den Staatsbankrott oder in die Mühlen von Finanzhilfen und Auflagen des ESM 
getrieben würde. Unzumutbar ist auch das Risiko, dass Entscheidungen innerhalb des ESM 
umgesetzt werden im Vertrauen auf deren Rechtsmäßigkeit, und sich hinterher herausstellt, dass 
diese wegen der Rechtswidrigkeit einer Stimmrechtsaussetzung oder wegen der Übertragung 
bestimmter Befugnisse an das Direktorium rechtswidrig gewesen sind. Die einstweiligen 
Anordnungen sind auch geboten, damit es zu keiner Umsetzung von Auflagen privater Gläubiger 
im Rahmen der Wiener Initiative oder des Staateninsolvenzverfahrens des ESM kommt, die sich 
hinterher wegen der Erteilung durch ungewählte Private als rechtswidrig herausstellen. Die 
einstweiligen Anordnungen sind außerdem geboten, um zu verhindern, die Ersparnisse der 
deutschen Sozialversicherung (incl. der Rentenansprüche der Beschwerdeführerin), wenn 
Deutschland selbst in den ESM gerät, im Rahmen der rigorosen Schuldentragfähigkeitsanalyse in 
die deutsche Staateninsolvenzmasse gepackt werden, und dann, wenn sich herausstellt, dass sie dem 
Zugriff der Gläubiger des deutschen Fiskus nicht zugestanden hätten, weg wären. Die einstweilige 
Anordnung ist auch erforderlich, damit im Rahmen des ESM keine iwf-artig strengen Auflagen 
ergehen, welche zu schweren oder irreversiblen Verletzungen von Grund- oder Menschenrechten 
führen, deren Rechtswidrigkeit sich im Nachhinein herausstellen würde, die dann aber nicht mehr 
vollständig rückgängig zu machen wären. Dazu gehören entsprechend der bisherigen Erfahrungen 



aus der IWF-Praxis vor allem maßlose Kürzungen bei Renten- und Krankenversicherung, aber auch 
bei der Nahrungsmittelversorgung. Selbst eine zeitweilige Unbezahlbarkeit oder Unverfügbarkeit 
ständig benötigter Medikamente kann in der Zeit bis zur Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts in der Hauptsache bleibende gesundheitliche Schäden verursachen. Für 
einen umfassenderen Überblick über die Praxis des IWF siehe Abschnitt IV.5 dieser 
Verfassungsbeschwerden.
Außerdem sind die einstweiligen Anordnungen geboten, damit nicht vor Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts in der Hauptsache der ESM bei Beitritt neuer Mitglieder nach seinem Inkraft-
treten seinen Vertrag selbst ändert (Art. 44 ESM-Vertrag), und damit er nicht selbst sein Instrumen-
tarium für Finanzhilfen erweitert (davon am wahrscheinlichsten um die Instrumentalisierung der 
EU-Fördermittel und um Eurobonds) und diese Erweiterungen anwendet, bevor eine Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts bzgl. des ESM-Vertrags an sich, bzgl. der Änderbarkeit des ESM-
Vertrags durch den ESM selbst und bzgl. der Erweiterbarkeit seines Instrumentariums durch ihn 
selbst vorliegt.
Die einstweiligen Anordnungen gegen den ESM-Vertrag hindern Deutschland in keiner Weise 
daran, Bürgschaften im Rahmen der EFSF in der Höhe zu geben, wie diese rechtsmäßig vom 
Bundestag zugestimmt sein mögen. Sie hindern die Staaten der Eurozone außerdem in keiner Weise 
daran, stattdessen die Schuldnerstaaten über die EZB ohne jegliche iwf-artig strenge Auflagen zu 
unterstützen. Den Schuldnerstaaten wäre es auch möglich, sich woanders Geld zu leihen, z. B. beim 
IWF, der Weltbank oder der EBRD, oder auch ganz sozial durch Steuern auf hohe Einkommen und 
Vermögen und von Steuern zu Lasten von Banken zu erhöhen. Dabei würde es deren Einwohnern 
zwar nicht unbedingt in allen Fällen besser gehen bzgl. der Auflagen als beim ESM, aber sie 
könnten damit problemlos außerhalb der Reichweite der hier beantragten einstweiligen 
Anordnungen bleiben, solange sie keinen Mechanismus wählen, in den auch Deutschland geraten 
kann, und der deshalb in Reichweite deutscher Verfassungsbeschwerden ist. 
 

Antrag 5 gegenüber dem Bundespräsidenten:

Die einstweiligen Anordnungen gegen die Verkündung und die Ratifizierung des ursprünglichen 
und des geänderten EFSF-Rahmenvertrags sind zur Vermeidung irreversibler und schwerwiegender 
Nachteile erforderlich. Entscheidend ist dabei, dass die Verhinderung der Zustimmung zum EFSF-
Rahmenvertrag dafür sorgt, dass die Einwohner Deutschlands incl. der Beschwerdeführerin nicht 
von den iwf-artig strengen Auflagen der EFSF getroffen werden können. Dazu zählen gehören 
entsprechend der bisherigen Erfahrungen aus der IWF-Praxis vor allem maßlose Kürzungen bei 
Renten- und Krankenversicherung, aber auch bei der Nahrungsmittelversorgung. Selbst eine zeit-
weilige Unbezahlbarkeit oder Unverfügbarkeit ständig benötigter Medikamente kann in der Zeit bis 
zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in der Hauptsache bleibende gesundheitliche 
Schäden verursachen. Für einen umfassenderen Überblick über die Praxis des IWF siehe Abschnitt 
IV.5 dieser Verfassungsbeschwerden. Die einstweilige Anordnung gegen die  Zustimmung 
Deutsch-lands zum EFSF-Rahmenvertrag ist auch deshalb erforderlich, weil sich die 
Rechtswidrigkeit einer solchen Zustimmung nicht nur wegen iwf-artigen Strenge, sondern auch 
wegen der Ermächtigung im StabMechG, per einfachem Beschluss statt per Zustimmungsgesetz 
zuzustimmen, und wegen der beabsichtigten, aber im EFSF-Rahmenvertrag nicht explizit 
festgelegten völkerrechtlichen Rückwirkung bereits aus formalen Gründen als rechtswidrig 
herausstellen könnte. In der Präambel des EFSF-Rahmenvertrags steht zwar nicht ausdrücklich eine 
Verpflichtung auf eine Strenge wie bei der Praxis des IWF, sondern auf eine wie bei den Auflagen 
gegenüber Griechenland, diese haben jedoch inzwischen, anders als bei Beginn der Griechenland-
hilfe, eine iwf-artige Strenge erreicht. Außerdem sind einstweiligen Anordnungen geboten, damit 
nicht vor Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in der Hauptsache die EFSF ihren 
Rahmenvertrag gem. dessen Art. 10 Abs. 5 lit. c selbst ohne Zustimmungsgesetz dazu ändert. Das 
ist insbesondere deshalb geboten, weil dadurch die Möglichkeit bestünde, durch entsprechende 



Änderungen des EFSF-Rahmenvertrags die EFSF in einen Ersatz-ESM umzubauen, sodass alle 
Inhalte des ESM im Falle der Untersagung der Zustimmung zum ESM-Vertrag, nicht aber der 
Zustimmung zum EFSF-Rahmenvertrag, dann doch noch umgesetzt werden könnten. Außerdem ist 
die einstweilige Anordnung geboten, damit die EFSF nicht selbst die Ausweitung ihres Instrumen-
tariums beschließen kann, was sie aller Voraussicht nach insbesondere für die Instrumentalisierung 
der EU-Fördermittel und für Eurobonds nutzen würde, wodurch jeweils in erheblichem vollendete 
Tatsachen ohne Mitentscheidung des Bundestags geschaffen werden könnten, die sich hinterher als 
rechtswidrig herausstellen könnten.

Außerdem sind die beantragten einstweiligen Anordnungen gegenüber dem Bundespräsidenten 
erforderlich, um die Verschiebung des anwendbaren Rechts und des Gerichtsstands weg vom 
Grundgesetz und vom Bundesverfassungsgericht (Art. 16 EFSF-Rahmenvertrag) zu verhindern. 
Selbst wenn die Bundesregierung bzgl. des EFSF-Rahmenvertrags vor dem 26.10.2011 die Ratifi- 
kationshandlungen ausgeführt haben sollte aus dem Irrtum (Art. 48 WVRK) heraus, es handele sich 
um einen privatrechtlichen Vertrag, ist das etwas völlig anderes, als wenn der nach dem Grundge- 
setz allein zur Ratifizierung befugte Bundespräsident nach dem spätestens am 26.10.2011 erfolgten 
Wegfall der Gutgläubigkeit der Bundesregierung ratifiziert.

Die beantragten einstweiligen Anordnungen gegen die Zustimmung zum EFSF-Rahmenvertrag 
hindern Deutschland in keiner Weise an der Bewilligung von Bürgschaften für die EFSF, die nach 
dem geänderten StabMechG für jede Bürgschaft einer erneuten Zustimmung des Bundestags 
bedürfen, und die auch ohne deutsche Zustimmung zum EFSF-Rahmenvertrag ihre Grundlage im 
StabMechG haben. Sie hindern die Staaten der Eurozone außerdem in keiner Weise daran, stattdes-
sen die Schuldnerstaaten über die EZB ohne jegliche iwf-artig strenge Auflagen zu unterstützen. 
Den Schuldnerstaaten wäre es auch möglich, sich woanders Geld zu leihen, z. B. beim IWF, der 
Weltbank oder EBRD, oder auch ganz sozial durch Steuern auf hohe Einkommen und Vermögen 
und von Steuern zu Lasten von Banken. Dabei würde es deren Einwohnern zwar nicht unbedingt in 
allen Fällen besser gehen bzgl. der Auflagen als bei der EFSF, aber sie könnten damit problemlos 
außerhalb der Reichweite der hier beantragten einstweiligen Anordnungen bleiben, solange sie 
keinen Mechanismus wählen, in den auch Deutschland geraten kann, und der deshalb in Reichweite 
deutscher Verfassungsbeschwerden ist. 

Antrag 6 gegenüber dem Bundespräsidenten:
Die einstweiligen Anordnungen gegen die Verkündung des ESMFinG sind zur Vermeidung irrever-
sibler und schwerwiegender Nachteile erforderlich. Da das Inkrafttreten des Zustimmungsgesetzes 
zum ESM-Vertrag nicht ohne Inkrafttreten des ESMFinG möglich ist, ist die einstweilige 
Anordnung gegen das ESMFinG aus den gleichen Gründen erforderlich wie die gegen das 
Zustimmungsgesetz zum ESM-Vertrag. Aber auch das Inkrafttreten des ESMFinG allein würde 
bereits irreversible finanzielle Schäden hervorrufen können. Denn seit dem Urteil vom 07.09.2011 
im Pilotverfahren sind bereits der Gewährleistungsrahmen für die EFSF erhöht  und die deutsche 
Bankenrettungsinstitution Soffin wieder geöffnet worden; und es ist vor allem  inzwischen 
bewiesen, dass auch beim europäischen Finanzierungsmechanismus die Bankenrettung im 
Vordergrund steht. Der Schaden, wenn  das verfassungsmäßig zulässige Maß bereits ausgeschöpft 
ist und durch das ESMFinG dann darüber hinaus Steuermittel zur Bankenrettung gegeben werden, 
die nicht mehr vollständig zurückfließen werden, ist größer, als wenn sich herausstellen sollte, dass 
doch noch etwas mehr Bankenrettung verfassungskonform möglich wäre, und man sich bis dahin 
mit einer Hebelung der EFSF-Mittel behelfen müsste. Außerdem würde das ESMFinG 
überraschenden schckartigen Kapitalabrufen gem. Art. 9 ESM-Vertrag nichts entgegen setzen und 
könnte bereits dadurch, selbst ganz ohne deutsche Zustimmung zum ESM-Vertrag selbst, 
entsprechend große liquiditätsmäßige Schäden bis hin zum Staatsbankrott verursachen.



Antrag 7 gegenüber dem Bundespräsidenten:
Die einstweiligen Anordnungen gegen die Verkündung des Gesetzes zur Änderung des BSchuWG 
sind zur Vermeidung irreversibler und schwerwiegender Nachteile erforderlich. Denn nach Inkraft- 
treten des Gesetzes könnten selbst völlig unabhängig vom Inkrafttreten des ESM-Vertrags jederzeit 
bundesdeutsche Staatsanleihen über kollektive Aktionsklauseln völlig intransparent ohne öffent-
liche Sichtbarkeit mit rechtsverbindlichen politischen Zusagen bis hin zu Gesetzes- und Verfas-
sungsänderungen versehen werden, und könnten für diese das anwendbare Recht und der Gerichts-
stand beliebig über den Globus verschoben werden, sodass diese rechtsverbindlichen Zusagen vom 
Bundesverfassungsgericht nicht mehr gekippt wären könnten, weil sie der Jurisdiktion eines 
anderen Landes zugeschoben worden wären. Und die Bundesregierung könnte jederzeit auch ganz 
ohne akute Liquiditätsprobleme ein Staateninsolvenzverfahren für Deutschland einleiten (Abschnitt 
IV.6.2.8 dieser Verfassungsbeschwerden), um die kollektiven Aktionsklauseln in Anwendung zu 
bekommen, z. B. zur Durchsetzung politischer Ziele, für die es sonst im Bundestag keine Mehrheit 
geben würde.
Auch für die Gleichbehandlung der Gläubiger Deutschlands für den Fall eines deutschen Staatsban-
krotts gibt keine Notwendigkeit, die einstweilige Anordnung zu versagen. Der Gleichheitsgrundsatz 
(Art. 3 GG) verpflichtet Deutschland bereits mit Grundrechtsrang, alle Gläubiger gleichheitsgerecht 
nach gleichen Maßstäben zu behandeln.Darüber hinaus würden die kollektiven Aktionsklauseln, 
wie sie im Gesetz zur Änderung des BSchuWG vorgesehen sind, eine Gleichbehandlung der 
Gläubiger gerade nicht bewirken, denn bei jeder Staatsschuldverschreibung könnten den Gläubigern 
andere Gesetzesänderungen versprochen werden.

Anträge 8+9 gegenüber dem Bundespräsidenten
Die Anträge auf einstweilige Anordnung gegenüber der Verkündung des Zustimmungsgesetzes zu 
Art. 136 Abs. 3 AEUV sind zur Vermeidung irreversibler und schwerwiegender Nachteile 
erforderlich. 

Der irreversibelste Schaden in Zusammenhang mit Art. 136 Abs. 3 AEUV ist die Gefahr des 
Abstürzens des Grundgesetzes auf einen einfachgesetzlichen Rang durch Ratifizierung von Art. 136 
Abs. 3 AEUV nach nur einfacher parlamentarischer Mehrheit, wie dies das Zustimmungsgesetz zu 
Art. 136 Abs. 3 AEUV in Kauf nehmen will (Abschnitt III.1.2 dieser Verfassungsbeschwerden). 
Denn wäre Art. 136 Abs. 3 AEUV erst einmal in Kraft, könnten auf Grundlage dieser Blankett- 
Ermächtigung immer neue eu-sekundärrechtliche Mechanismen geschaffen werden. Wenn diese, 
wie Rn. 240 entgegen Leitsatz 3 des Lissabon-Urteils nahe legt, über dem nicht durch Art. 79 Abs. 
3 GG geschützten Teil des GG stehen sollten, hätte dies eine Tragweite, wie wenn man mit nur 
einfacher parlamentarischer Mehrheit blankettartig Grundgesetzänderungen erlauben würde, sodass, 
gemessen am Urteil zum Hypothekensicherungsgesetz (Abschnitt III.12 dieser Verfassungsbe- 
schwerden) das Grundgesetz durch Schaffung der dauerhaften Umgehbarkeit von Art. 79 Abs. 2 
GG, irreversibel auf einen einfachgesetzlichen Rang abzustürzen drohen würde. 

Ohne die einstweiligen Anordnungen könnten, gestützt auf die Blankett-Ermächtigung immer neue 
EU-Verordnungen erlassen werden, die ohne diese Blankett-Ermächtigung ganz oder teilweise 
ultra-vires wären, oder die mit dem Grundgesetz oder den universellen Menschenrechten 
unvereinbar wären, und deren Folgen nicht mehr komplett rückgängig zu machen wären, und die 
ohne eu-primärrechtliche Rechtsgrundlage wären, wenn sich Art. 136 Abs. 3 AEUV als rechts-
widrig herausstellen sollte. Gestützt auf Art. 136 Abs. 3 AEUV könnten bis zur Entscheidung in der 
Hauptsache zahlreiche intergouvernementale Mechanismen mit Einbindung von Organen der EU 
geschaffen werden an den Formvorschriften des Art. 329 AEUV vorbei und über die gem. Art. 20 
EUV dafür allein erlaubten Bereiche der geteilten Zuständigkeit hinaus; insbesondere könnte sich 
die Anwendung für intergouvernementale Mechanismen für gem. Art. 3 AEUV allein dem eu-



rechtlichen Raum vorbehaltene Bereiche wie den Euro als rechtswidrig herausstellen.
Durch die Verpflichtung des Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV auf eine der IWF-Praxis entsprechende 
Strenge könnte bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache  Deutschlands Sozialversicherung 
marginalisiert, insbesondere die Rentenansprüche der Beschwerdeführerin für die Gläubiger 
Deutschlands oder für die Bankenrettung verwendet worden sein, und könnte die Krankenversi- 
cherung die Bezahlung chronisch benötigter Medikamente gestrichen haben. Eine einmal marginali- 
sierte Sozialversicherung wieder aufzubauen, ist ungleich teurer und mühsamer, als diese bis zur 
Entscheidung in der Hauptsache vor iwf-artig strengen Auflagen zu verschonen. Über die der IWF-
Praxis entsprechende Strenge könnten die entsprechenden Auflagen vor Entscheidung in der 
Hauptsache mit diktaturähnlichen Mitteln durchgesetzt worden sein. 
Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass die Zustimmung zu Art. 136 Abs. 3 AEUV in vollem 
Umfang in der Hauptsache zu untersagen ist, nicht nur deren drastischste Inhalte wie die iwf-artige 
Strenge, denn über das vereinfachte Vertragsänderungsverfahren sind nur solche Vertragsänderun-
gen zulässig, welche die Macht der EU in gar keiner Weise ausdehnen. Ist Art. 48 Abs. 6 EUV zu 
unrecht angewendet worden, ist die Vertragsänderung, welche man darauf stützen will, insgesamt 
zu untersagen, nicht nur die Inhalte von dieser, welche für sich allein schon verfassungswidrig 
wären. 
Es gibt auch keinerlei Erfordernis, Art. 136 Abs. 3 AEUV in Kraft treten zu lassen. Denn jede 
Kompetenz, welche man der EU geben will, kann man auch ganz transparent und klar benannt 
entsprechend dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung (Art. 5 EUV) vereinbaren. 

Im folgenden wird bewiesen, dass die Nachteile bei Ergehen der gegenüber der Bundesregierung, 
dem Bundestag und dem Bundesrat beantragten einstweiligen Anordnungen bei weitem geringer 
sind als die Nachteile bei deren Nicht-Ergehen. Die Darlegung ist aufgebaut entsprechend der 
Nummerierung in Abschnitt I.2 dieser Verfassungsbeschwerden.

Antrag 1 gegenüber Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat:
Die einstweiligen Anordnungen gegenüber dem Bundespräsidenten gegen die Verkündung des 
Zustimmungsgesetzes und gegen die Ratifizierung des Fiskalpaktes genügen nicht, um die Übertra-
gung von Organen der Exekutive und der Judikative in Deutschland unter das Kommando der EU-
Kommission (Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt) zu unterbinden. Es braucht die Klarstellung durch das 
Bundesverfassungsgericht, dass einstweilig keine Organe Deutschlands unter das Kommando der 
Kommission gestellt werden dürfen, und dass die Organe Deutschlands sich das auch nicht gefallen 
lassen dürfen, bevor über die hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden entschieden worden sein 
wird. Denn da Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt die Absicht der Kommission zur Erlangung einer derartigen 
Kontrolle beweist, ist davon auszugehen, dass die Kommission bei einer einstweiligen Anordnung 
gegenüber allein dem Fiskalpakt die gewünschte Überstellung von Organen der Exekutive und der 
Judikative dann eben stattdessen über Auflagen und sanktionsbewehrte Empfehlungen im Rahmen 
des europäischen Finanzierungsmechanismus, des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, des Ungleich-
gewichtsverfahrens oder der haushaltsmäßigen Überwachung oder auch mittels neuer EU-Verord-
nungen verlangen würde. Es kommt darauf an, dass die Kommission mit ihr unterstellten Organen 
Deutschlands durch Anwendung von Zwangsgewalt Fakten schaffen könnte, die, auch wenn sich 
die Rechtswidrigkeit einer solchen Übertragung herausstellen sollte, nicht mehr rückgängig zu 
machen wären. Die Schäden wären in dieser Hinsicht die gleichen, ob dies nun mittels des Fiskal-
paktes oder z. B. des Stabilitäts- und Wachstumspaktes erreicht würde. Ein Vergleich von Art. 16 
AEUV mit Art. 46 und Art. 58 des EU-Datenschutzverordnungsentwurfs beispielsweise beweist, 
dass die Kommission dazu tendiert, Vorschriften über die Unabhängigkeit von Organen (dort 
Datenschutzbehörden) als Ermächtigung zu interpretieren, diese aus dem demokratischen Legitima-
tionszusammenhang der Mitgliedsstaaten herauszubrechen und stattdessen sich zu unterstellen. Die 
Gefahr eines solchen vorsätzlichen Mißverstehens durch die Kommission besteht auch im Hinblick 



auf die Unabhängigkeit der Richter gem. Art. 97 GG. Die Gefahren einer Übertragung von Organen 
der Exekutive und der Judikative unter das Kommando der Kommission bestehen in der faktischen 
Möglichkeit zum Putsch und in der Durchsetzung von Empfehlungen aus dem Stabilitäts- und 
Wachstumspakt auch insoweit, wie die Regierung oder die Gerichte deren Umsetzung entsprechend 
den Grund- und Menschenrechten Grenzen setzen würden.
Die einstweilige Untersagung der Unterstellung von Organen Deutschlands unter die EU-Kommis- 
sion ist auch erforderlich, falls sich herausstellen sollte, dass auf Grund der Souveränität Deutsch-
lands im Vergleich zur autonomen EU eine solche Unterstellung bereits dem Grunde nach rechts-
widrig ist. 
Diese einstweilige Anordnung ist auch gegenüber dem Bundestag und dem Bundesrat erforderlich, 
da die von der Kommission im Rahmen von Auflagen und sanktionsbewehrten Empfehlungen 
geforderten Überstellungen von Organen der Exekutive und der Judikative auch Gesetzesänderun-
gen implizieren würden.

Es gibt dem gegenüber überhaupt keine Notwendigkeit, die Kontrolle der EU-Kommission über 
Organe Deutschlands zuzulassen. Die Verpflichtung zur Rechtstreue Deutschlands gegenüber dem 
EU-Recht ist in Art. 4 Abs. 3 EUV normiert. Dem sind in Deutschland Grenzen gesetzt insbeson- 
dere durch Strukturprinzipien, Grundrechte, grundrechtsgleiche Rechte, abgeleitete Grundrechte 
und die Staatsaufträge Friedensgebot und europäische Integration sowie daneben durch den Rest 
des Grundgesetzes und die zum ius cogens gehörenden Teile des Völkerrechts (darunter von beson-
derem Rang die Uno-Charta, die universellen Menschenrechte und das humanitäre Kriegsvölker-
recht). Weitere Rechtsgrundlagen, die Umsetzung des nicht zur GASP gehörenden Teils des EU-
Rechts zu begrenzen, gibt es in Deutschland nicht. Die direkte Unterstellung von Organen Deutsch-
lands unter die Kommission ist also für die in Deutschland zulässige und gebotene Rechtstreue 
gegenüber dem EU-Recht überhaupt nicht notwendig, sondern wäre vielmehr geradezu eine Einla-
dung, diese Grenzen zu mißachten. Siehe in diesem Zusammenhang auch die Putschüberlegungen 
des EU-Kommissionpräsidenten (Abschnitt XII.4 dieser Verfassungsbeschwerden)

Antrag 2 gegenüber Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat:
Der Wortlaut von Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt beweist, dass die Kommission Grundgesetzänderungen 
erzwingen will, um das Grundgesetz gegenüber dem Stabilitäts- und Wachstumspakt und aller 
beliebigen weiteren von der Kommission gewünschten Punkte aufzubrechen, wozu wie in Grie- 
chenland die Aufnahme einer Verpflichtung ins Grundgesetz zur vorrangigen Bezahlung der Gläu-
biger des Staates gehören dürfte (Abschnitt IV.5.3 dieser Verfassungsbeschwerden). Dafür wäre 
Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt nur das mächtigste, aber nicht das einzige Werkzeug. Insbesondere in 
Abschnitt IV.5.3 dieser Verfassungsbeschwerden wird aufgezeigt, dass die Ausübung von Zwang 
zu Verfassungsänderungen gegenüber Griechenland auch im Rahmen des europäischen Finanzie-
rungsmechanismus unternommen wird. Das gleiche ist insbesondere auch im Rahmen des Stabili-
täts- und Wachstumspaktes zu befürchten, und Deutschland befindet sich bereits im Defizitverfah-
ren. Und jede erzwungene Grundgesetzänderung birgt die Gefahr eines irreversiblen rangmäßigen 
Absturzes des Grundgesetzes (Abschnitt III.12 dieser Verfassungsbeschwerden). Es besteht aber 
ebenso die  Gefahr, dass die Beklagten (tatsächlich oder scheinbar) freiwillig das Grundgesetz 
aufbrechen, um die Entscheidungsgrundlagen des Bundesverfassungsgerichts noch während des 
Verfahrens über die hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden zu verändern. Auch wenn das im 
Falle eines wirklich freiwilligen Handelns der Beklagten nicht direkt zum Absturz des Grundgeset-
zes führen würde, wäre doch der angerichtete Schaden zu Lasten der Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 
Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG) und der Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) irreparabel. 
Eine einstweilige Anordnung nur gegen bestimmte Arten von Grundgesetzänderungen wäre zu 
leicht zu umgehen, eine einstweilige Anordnung, jede beabsichtigte Grundgesetzänderung einstwei-
lig unter einen Genehmigungsvorbehalt des Bundesverfassungsgerichts zu stellen, wäre eine grund-
gesetzwidrig tiefe Verschränkung in den Bereich der Legislative hinein. Also bleibt nur die einst-



weilige Untersagung aller Grundgesetzänderungen.Das ist auch angemessen gegenüber einer Bun-
desregierung und einer Mehrheit in Bundestag und Bundesrat, welche ein faktisches Initiativrecht 
der Kommission für Grundgesetzänderungen gewollt hat oder in Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt zu ent-
decken nicht in der Lage gewesen ist.
Die einstweilige Anordnung gegen alle Grundgesetzänderungen ist auch erforderlich wegen des 
Schadens, der entstehen würde, wenn solche Änderungen in Kraft gesetzt würden, und sich danach 
herausstellen würde, dass angesichts des Ausmaßes des Versagens der Legislative beim Schutz des 
Grundgesetzes jegliche Grundgesetzänderungen nur noch verantwortet werden können, wenn sie 
zusätzlich jeweils einer Volksabstimmung unterworfen werden (Abschnitt III.17 dieser 
Verfassungsbeschwerden).
Dieser Antrag auf einstweilige Anordnung ist erforderlich gegenüber dem Bundestag und dem 
Bundesrat, weil diese über Grundgesetzänderungen beschließen, und gegenüber der Bundesregie-
rung, weil diese am leichtesten Gesetzentwürfe, auch zu Grundgesetzänderungen, einbringen kann.

Es gibt dem gegenüber auch keine Grundgesetzänderungen, die etwa so dringlich wären, dass sie 
während der Laufzeit der Verfahren über die hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden Grund-
gesetzänderungen erfordern würden, und welche ein auch nur annähernd vergleichberes Gewicht 
hätten im Vergleich zu den hier aufgezeigten Risiken. Außerdem bleibt es der Legislative unbenom-
men, auf der einfachgesetzlichen Ebene auch ganz ohne Grundgesetzänderungen bis an die Grenze 
dessen zu gehen, aber nicht darüber hinaus, was das Grundgesetz erlaubt.

Die einstweiligen Anordnungen gegen die Initiierung eines neuen Grundgesetzes bzw. einer neuen 
Verfassung auf nationaler Ebene und gegen die Beschlussfassung darüber, egal ob im Parlament 
oder über das Volk, sind erforderlich, um zu verhindern, dass das heutige Grundgesetz  gezielt zur  
Durchsetzung der Mechanismen, deren zugehörige Gesetze hier angefochten werden, abgeschafft 
wird, ohne dass das Volk über die Tragweite eines solchen Aktes ordnungsgemäß informiert wird.
Die Mehrheit des Volkes ist bis heute uninformiert darüber, dass man den privaten Gläubigern 
hoheitliche Macht über es geben will, dass die „Strenge“ der Auflagen eine iwf-artige, alle Grund- 
und Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerländer ignorierende, Strenge meint (Abschnitte 
III.4 und IV.5 dieser Verfassungsbeschwerden), dass man Deutschland auch unter die Auflagen 
zwingen will, dass man die Alters- und Krankenversorgung der Mehrheit der Bevölkerung margina-
lisieren will. Viele sind noch nicht einmal darüber informiert worden, dass es überhaupt nicht um 
die Euro-Rettung geht, sondern dass das nur eine Metapher für die Rettung der „Finanzstabilität“ 
(zur Definition siehe Abschnitt III.15 dieser Verfassungsbeschwerden) der Großbanken im Namen 
des Euros ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Volk absichtlich oder fahrlässig getäuscht wird über 
die Tragweite und die Motive der Schaffung eines neues Grundgesetzes oder einer neuen nationalen 
Verfassung, wenn dies erfolgt vor Entscheidung in der Hauptsache über die hier vorliegenden 
Verfassungsbeschwerden, schätzt die Beschwerdeführerin auf etwa 99 %.
Besonders erschwerend kommt hinzu, dass die meisten Bürger bisher in keiner Weise darüber auf-
geklärt sind, dass  Art. 1 Abs. 2 GG die entscheidende Verbindung des Grundgesetzes zu den uni- 
versellen Menschenrechten darstellt (Abschnitte VII.8, VII.9, VII.10, VII.11, VII.12 und VII.14.5 
dieser Verfassungsbeschwerden sowie Rn. 96 des Bodenreform III – Urteils). Ebenso sind die 
meisten Bürger in Deutschland bisher in keiner Weise darüber aufgeklärt, wieviel mehr über Art. 29 
GG und Art. 146 GG hinaus Art. 20 Abs. 2 S. 2 Alt. 2 GG Volksabstimmungen auf Bundesebene 
ohne Grundgesetzänderungen ermöglicht, und was dafür insbesondere aus der Ablehnung von Dr. 
von Brentanos Antrag zu folgern ist (Abschnitt III.10.1 dieser Verfassungsbeschwerden); dies ist 
auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vom Umfang bisher noch nicht geklärt. 
Die meisten Bürger sind bisher noch nicht einmal darüber informiert worden, dass der Staatsauftrag 
europäische Integration keine bedingungslose Kapitulation gegenüber der EU ermächtigt, sondern, 
im Gegenzug zur grundsätzlichen Verpflichtung zur EU-Mitgliedschaft dazu verpflichtet, innerhalb 
der EU danach zu streben, dass diese demokratisch, sozial, rechtsstaatlich, subsidiär und von min-
destens vergleichbarem Menschenrechtsschutz wie das Grundgesetz ist. 



Hinzu kommt, dass bei vielen Juristen und erst recht in der Bevölkerung bei vielen noch nicht ange-
kommen ist, was insbesondere das Lissabon-Urteil zur Rangfolge der Rechtsordnungen für 
Deutschland, darunter insbesondere für die Verfassungsidentität, aber auch für die universellen 
Menschenrechte, gebracht hat.
Hinzu kommen leichtfertige Überlegungen zur Aufweichung der Ewigkeitsgarantie, obwohl diese 
laut Herrn Dr. Dehler (FDP-Abgeordneter im Parlamentarischen Rat, siehe Abschnitt III.17 dieser 
Verfassungsbeschwerden) entscheidend ist, um Revolution unter der Maske einer scheinbaren 
Legalität zu verhindern. Er würde sagen: „Ich hab's gewusst !“
Die hektischen Bestrebungen zur Abschaffung des Grundgesetzes in seiner heutigen Form erwec-
ken bei der Beschwerdeführerin den Eindruck, als wollte man insbesondere die hier genannten Teile 
des Grundgesetzes schnellstmöglich vom Volk selbst wegwerfen lassen, bevor das Volk selbst 
merkt, dass man in die Unantastbarkeit der Menschenwürde und der Demokratie auf schwerste 
Weise eingreifen will.

Am 19.06.2012 hat das Bundesverfassungsgericht im Urteil zu Az. 2 BvE 4/11 den Umfang der 
Informationsrechte des Bundestags aus Art. 23 GG detailliert herausgearbeitet (siehe Abschnitt IX.4 
dieser Verfassungsbeschwerden). Am 21.06.2012 ging durch die Presse, dass der Bundespräsident 
am 29.06.2012 nicht ratifizieren werden, weil das Bundesverfassungsgericht ihn darum gebeten 
habe. Wiederum nur 2 Tage später wird Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble im Südkurier 
zitiert, dass er sich „bald“ (!) eine Volksabstimmung über eine neue deutsche Verfassung vorstellen 
könne. Dies soll er in Zusammenhang mit dem EU-Gipfel vom 28.+29.06.2012 gesagt haben, wo es 
um „Vorschläge für eine vertiefte Integration“ gehen werde. Südkurier, Spiegel und Focus zitieren 
ihn übereinstimmend, dass er keinen „föderalen Staat“ EU wolle. Er forderte die Direktwahl des 
EU-Kommissionspräsidenten, ein eigenes Initiativrecht für das Europaparlament und einen europä-
ischen Bundesrat mit Mehrheitsentscheidungen. Vor allem aber fordert er einen europäischen 
Finanzminister, der ein Vetorecht gegen die Haushalte der Mitgliedsstaaten hat.
www.suedkurier.de/nachrichten/politik/schwerpunkte/brennpunkte/Schaeuble-Volksabstimmung-
zu-Umbau-der-EU-bald-moeglich;art407,5563753
www.focus.de/politik/ausland/eu/wolfgang-schaeuble-deutsche-sollen-ueber-neue-verfassung-
abstimmen_aid_771929.html
www.spiegel.de/politik/ausland/eurokrise-schaeuble-prophezeit-baldiges-europa-referendum-a-
840549.html

Die plötzliche Eile zur Schleifung des Grundgesetzes in seiner heutigen Form erinnert sehr an die 
zur Überrumpelung des Bundesverfassungsgerichts angetane Terminplanung für die Zeit vom 29. 
06.2012 bis zum 01.07.2012, welche das Bundesverfassungsgericht gerade erst am 21.06.2012 ent- 
schärft hatte. 

Es geht offensichtlich darum, eine neue Verfassung oder ein neues Grundgesetz zu schaffen, wel- 
ches alle beliebigen Eingriffe in die Haushalte Deutschlands durch die EU oder durch Mechanismen 
in einem Nähe- oder Ergänzungsverhältnis zur EU blankettartig zulassen würde. Es geht darum, 
Deutschlands Grundgesetz so aufzubrechen, dass es zumindest haushaltsmäßig dem europäischen 
Finanzierungsmechanismus (EFSM, EFSF und ESM) und der Wirtschaftsregierung (Verschärfung 
Stabilitäts- und Wachstumspakt, Ungleichgewichtsverfahren, haushaltsmäßige Überwachung und 
EU-Verordnung 2011/0276 (COD)) nichts mehr entgegen stellen kann. Die Rede vom „europäi- 
schen Finanzminister“ ist nur eine Metapher, da ja kein Staat EU gewollt ist. Der „hochspannende 
Versuch“, von welchem der Finanzminister spricht, läuft hinaus auf die supranationale EU, die wir 
heute haben, ergänzt um europäischen Finanzierungsmechanismus und Wirtschaftsregierung, und 
auf die Beiseiteräumung der wichtigsten verfassungsmäßigen Schutzmechanismen, welche diese 
Macht noch begrenzen können.

Natürlich kann das Bundesverfassungsgericht als Organ des Deutschlands des Grundgesetzes Initi-



ierung, Beschlussfassung und Veranlassung einer Volksabstimmung über ein neues Grundgesetz 
nicht generell untersagen, ist aber sehr wohl berechtigt und verpflichtet, dies einstweilig zu unter- 
sagen, wenn, wie hier, hinreichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass diese plötzliche Eile zur 
Schleifung des Grundgesetzes in seiner heutigen Form in höchstem Maße dazu angetan ist, das 
Volk elementarste Grund- und Menschenrechte wegwerfen zu lassen, bevor es erfährt, welche 
Rechte es überhaupt hat, und was man ihm nach Schleifung dieser antun will, z. B. hinsichtlich der 
Marginalisierung von Renten- und Krankenversorgung, und für wieviel Einwohner Deutschlands 
eben die geplante Marginalisierung der Krankenversicherung einen früheren Tod bedeuten würde. 

Es drängt sich der Beschwerdeführerin der Verdacht auf, dass die hektische Debatte über die Schaf-
fung eines neuen Grundgesetzes vor allem den Zweck hat, das Bundesverfassungsgericht dazu zu 
verleiten, rechtswidrig über die hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden nicht zu entscheiden, 
obwohl diese offensichtlich in zahlreichen Punkten die weitgehendsten und am besten begründets-
ten sind. Und wahrscheinlich sind es die einzigen, die sich überhaupt um die zerstörerischen und 
menschenrechtsverachtenden Auflagen, welche auch die Einwohner Deutschlands einschließlich 
der Beschwerdeführerin treffen sollen, kümmert.
Insbesondere hat die Beschwerdeführerin den Verdacht, dass man dem Volk die heutige Schutzwir- 
kung von Art. 79 Abs. 3 GG, Art. 1 Abs. 1+2 GG und Art. 20 Abs. 2 S. 2 Alt. 2 GG im wesentli- 
chen entreißen will, bevor durch die hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden dem Volk klar 
wird, wie weitreichend diese Rechte tatsächlich sind.

Die Beschwerdeführerin ist zugleich weit davon entfernt, dem Bundesfinanzminister seinen Vor- 
stoss für ein Grundgesetz persönlich zum Vorwurf zu machen, denn er führt hier nur aus, was 
bestimmte großbankenfreundliche Lobbies wollen.

Wenn nach einer ordnungsgemäßen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die hier 
vorliegenden Verfassungsbeschwerden das deutsche Volk über die Mechanismen, auf welche sich 
die vorliegenden Verfassungsbeschwerden beziehen, erheblich besser informiert sein wird, und es 
dann tatsächlich eine für eben solche Mechanismen aufgebrochene Verfassung haben wollen sollte, 
dann hätte es das wohl nicht besser verdient, und dann müsste man eben massenhaft auswandern 
wie bei anderen Diktaturen zuvor auch. Aber soweit sind wir noch nicht, und die Beschwerdeführe-
rin ist überzeugt, dass das Bundesverfassungsgericht nicht gewillt ist, das zuzulassen.
 

Antrag 3 gegenüber Bundesregierung und Bundestag:
Die einstweilige Anordnung gegenüber Zahlungen in den ESM ist zusätzlich zu den einstweiligen 
Anordnungen gegen die Verkündung des Zustimmungsgesetzes und gegen die Ratifizierung des 
ESM erforderlich, um sicherzustellen, dass das Geld nicht bereits ganz oder teilweise verbraucht ist, 
wenn sich herausstellen sollte, dass die Zustimmung zum ESM-Vertrag verfassungswidrig ist. 
Im Vergleich dazu gibt es keinen Grund, warum eine Einzahlung Deutschlands in den ESM ermög-
licht werden müsste, bevor über die hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden in der Hauptsache 
entschieden worden sein wird. Denn nach Anhang II des ESM-Vertrags hat Deutschland einen 
Anteil von über 10% am Stammkapital, und ein Inkrafttreten des ESM wäre erst gegeben ab Ratifi- 
zierung von so vielen Staaten der Eurozone, dass dies mindestens 90% des Stammkapitals ent-
spricht. Vor einer deutschen Ratifizierung besteht also auch kein Erfordernis einer deutschen Ein-
zahlung. Liquiditätsengpässe von Staaten der Eurozone ließen sich auch durch EZB, EFSFoder 
andere Geldgeber wie IWF, Weltbank oder EBRD oder auch ganz sozial durch Erhöhung von 
Steuern auf hohe Einkommen und Vermögen und von Steuern zu Lasten von Banken lindern.

Antrag 4 gegenüber dem Bundestag:



Dieser Antrag gegenüber Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat ist zusätzlich zu Antrag 5 
gegenüber dem Bundespräsidenten erforderlich. Bereits ein einfacher Beschluss über die Zustim-
mung zum EFSF-Rahmenvertrag, der nach Wissensstand der Beschwerdeführerin bisher noch nicht 
erfolgt ist, könnte irreversible Folgen haben. Da die Zustimmung zu internationalen Verträgen 
durch einfachen Beschluss in Art. 59 GG nicht explizit eröffnet ist, gibt es auch noch keinen 
Präzedenzfall, welcher darüber Klarheit verschaffen könnte, ob solch ein Beschluss im 
Bundesgesetzblatt veröf-fentlicht würde, und ob dieser dann, wie bei Zustimmungsgesetzen eine 
Sperrwirkung gegenüber der Zulässigkeit von Verfassungsbeschwerden gegen die Zustimmung 
schaffen würde. Selbst wenn es eine solche Veröffentlichung geben würde, wäre damit die 
Sperrwirkung vermutlich schon er-reicht, aber die Öffentlichkeit incl. potentieller 
Verfassungskläger würden durch den Beschluss ja erst durch die Verkündung erfahren. Wenn solch 
eine Zustimmung per einfachen Beschluss nicht im Bundesgesetzblatt veröffentlicht würde, würde 
sich die Frage stellen, ob, und wenn ja, bei wel-cher Verfahrensstufe, öffentlich sichtbar oder nicht 
sichtbar, eine Sperrwirkung gegenüber der Möglichkeit der Verfassungsbeschwerde gegen die 
Zustimmung sonst eintreten würde. Jedenfalls ist bereits das Risiko einer Sperrwirkung ohne 
vorherige Sichtbarkeit des Beschlusses mit dem Risiko einer formell nicht mehr anfechtbaren 
Zustimmung, welche sich im Nachhinein als verfassungs-widrig herausstellen würde, derart 
unzumutbar, dass hiergegen eine eigene einstweilige Anordnung erforderlich ist.
Die einstweilige Anordnung ist darüber hinaus insgesamt gegen die Zustimmung zum EFSF-
Rahmenvertrag geboten. Es ist der Gesetzgeber, welcher durch die Ermächtigung im geänderten 
StabMechG, dem EFSF-Rahmenvertrag per Beschluss zuzustimmen, den Schritt gegegangen ist, 
welcher die gerichtliche Überprüfung nicht nur formell der Frage einer Zustimmung per Beschluss, 
sondern auch ganz materiell der Zustimmung zum EFSF-Rahmenvertrag an sich eröffnet hat. Es 
würde zu einem irreversiblen Schaden zu Lasten der Rechtsstaatlichkeit und der Rechtsweggarantie 
führen, wenn der Gesetzgeber während des laufenden Verfahrens gegen das StabMechG einfach 
durch ein formell ordnungsgemäßes Zustimmungsgesetz zum EFSF-Rahmenvertrag die laufende 
verfassungsgerichtliche Prüfung der Rechtsmäßigkeit des EFSF-Rahmenvertrags unterlaufen 
würde, und sich danach die Rechtswidrigkeit einer solchen Zustimmung herausstellen würde.

Außerdem sind die beantragten einstweiligen Anordnungen gegenüber dem Bundestag erforderlich, 
um die Verschiebung des anwendbaren Rechts und des Gerichtsstands weg vom Grundgesetz und 
vom Bundesverfassungsgericht (Art. 16 EFSF-Rahmenvertrag) zu verhindern. Selbst wenn die 
Bundesregierung bzgl. des EFSF-Rahmenvertrags vor dem 26.10.2011 die Ratifikationshandlungen 
ausgeführt haben sollte aus dem Irrtum (Art. 48 WVRK) heraus, es handele sich um einen privat-
rechtlichen Vertrag, ist das etwas völlig anderes, als wenn der Bundestag, wenngleich unter Umge- 
hung der in Art. 59 Abs. 2 GG vorgesehenen Gesetzesform sowie der Rechte des Bundesrats, des 
Bundespräsidenten und möglicher Verfassungskläger, der Bundesregierung trotz deren spätestens 
am 26.10.2011 weggefallener Gutgläubigkeit den Anschein einer Berechtigung zur Ratifizierung  
gibt.

Die beantragten einstweiligen Anordnungen gegen die Zustimmung zum EFSF-Rahmenvertrag 
hindern Deutschland in keiner Weise an der Bewilligung von Bürgschaften für die EFSF, die nach 
dem geänderten StabMechG für jede Bürgschaft einer erneuten Zustimmung des Bundestags 
bedürfen, und die auch ohne deutsche Zustimmung zum EFSF-Rahmenvertrag ihre Grundlage im 
StabMechG haben. Sie hindern die Staaten der Eurozone außerdem in keiner Weise daran, stattdes-
sen die Schuldnerstaaten über die EZB ohne jegliche iwf-artig strenge Auflagen zu unterstützen. 
Den Schuldnerstaaten wäre es auch möglich, sich woanders Geld zu leihen, z. B. beim IWF, der 
Weltbank oder EBRD, oder auch ganz sozial durch Steuern auf hohe Einkommen und Vermögen 
und Steuern zu Lasten von Banken zu erhöhen. Dabei würde es deren Einwohnern zwar nicht in 
allen diesen Fällen unbedingt besser gehen bzgl. der Auflagen als bei der EFSF, aber sie könnten 
damit problemlos außerhalb der Reichweite der hier beantragten einstweiligen Anordnungen blei-
ben, solange sie keinen Mechanismus wählen, in den auch Deutschland geraten kann, und der des-



halb in Reichweite deutscher Verfassungsbeschwerden ist. 

Antrag 5 gegenüber Bundesregierung und Bundestag:
Zusätzlich zur einstweiligen Anordnung gegen die Zustimmung und die Ratifizierung des ESM-
Vertrags sind auch einstweilige Anordnungen erforderlich, um die organisationsmäßigen Schritte 
zum Aufbau des ESM zu unterbinden. Es macht keinen Sinn, hohe laufende Kosten für Personal, 
Miete etc. zu verursachen, wenn das Risiko besteht, dass die Zustimmung zum ESM insgesamt zu 
untersagen ist.
Es gibt auch keinen vernünftigen Grund, solche kostspieligen Vorbereitungen zu Lasten der Steuer- 
zahler zu treffen, solange nicht zumindest eine Rechtmäßigkeit des ESM zumindest dem Grunde 
nach feststeht.  

Antrag 6 gegenüber der Bundesregierung:
Wie in Abschnitt II.7 dieser Verfassungsbeschwerden ausführlicher erläutert, sind Rechtsakte, die 
sich im völkerrechtlichen Raum ereignen, in Deutschland nicht direkt anfechtbar. Das gilt auch für 
EU-Verordnungen, da auch der eu-sekundärrechtliche Raum ein völkerrechtlicher ist. Wohl aber 
kann das Bundesverfassungsgericht den Organen Deutschlands für deren Verhalten im völkerrecht-
lichen Raum Grenzen setzen, wie dies z. B. gegenüber dem Europäischen Rat bzgl. der GASP im 
Lissabonurteil oder gegenüber der Bundesregierung im Somalia-Urteil geschehen ist. Das gleiche 
ist auch gegenüber dem Stimmverhalten Deutschlands im Ministerrat möglich und hier auch 
geboten.
Es wäre unzumutbar, zuzulassen, dass durch eine Zustimmung oder Enthaltung Deutschlands im 
Ministerrat die EU-Verordnungen zur haushaltmäßigen Überwachung (Abschnitt VI.2 dieser Ver- 
fassungsbeschwerden) in Kraft treten würden, und sich hinterher herausstellen würde, dass diese 
entweder wegen der Anknüpfung an die intergouvernementale Vorschrift des Art. 5 Abs. 2 Fiskal-
pakt oder wegen ihrer Inhalte ganz oder teilweise für Deutschland zu untersagen wären. Unzumut-
bare Irreversible Auswirkungen wären dabei insbesondere gegeben, wenn sich zumindest die iwf-
artige Verschärfung (Art. 6 von EU-Verordnung 2011/385 (COD)) von Empfehlungen aus dem 
Stabilitäts- und Wachstumspakt und aus dem Ungleichgewichtsverfahren sowie die Verbindlich-
machung per Sanktionsbewehrung sonstiger Empfehlungen nach Art. 121 AEUV sowie von Emp-
fehlungen nach Art. 148 AEUV als rechtswidrig herausstellen sollten, aber dann bereits umgesetzt 
wären. Das beträfe hier vor allem iwf-artig verschärfte Empfehlungen zum Umbau der Gesetzlichen 
Renten- und Krankenversicherung in ein Mehrsäulensystem mit enstprechenden Leistungsein-
schränkungen bei der bisherigen gesetzlichen Säule sowie die ganze oder teilweise Konfiszierung 
privater Lebens- und Rentenversicherungsansprüche zur Verringerung des Haushaltsdefizits. Und 
die über die iwf-artige Verschärfung der Empfehlungen nach Art. 148 AEUV zu erwartenden 
Massenentlassungen im öffentlichen Dienst zur Erzwingung der Vergabe von Behörden an privat 
wären auch nur unter erheblichen zusätzlichen Kosten wieder rückgängig zu machen. Ebenso gra-
vierend wäre die gezielte Auferlegung unzumutbarer oder unerreichbarer Auflagen, um einen Vor-
wand zu haben, per schockartiger Streichung von EU-Fördermitteln (davon am gewichtigsten 
ELER-Agrar-, Struktur- und Kohäsionsmitteln) die bäuerliche Landwirtschaft und damit die 
konzernunabhängige Ernährung zu zerstören, sowie Länder und Kommunen weiter in die roten 
Zahlen zu jagen.

Nach Art. 21 Abs. 6 EU-Verordnung 2011/0276 (COD) wäre die EU-Kommission (als Muss-
Vorschrift) im Falle der Nichterfüllung auch nur einer Auflage oder sanktionsbewehrten Empfeh-
lung u. a. aus dem Defizitverfahren, aus dem Ungleichgewichtsverfahren und, anders als bei EU-
Verordnung 2011/385 (COD) auch noch aus dem ESM verpflichtet, die gleichen EU-Fördermittel 
wie in EU-Verordnung 2011/385 (COD) zu kürzen oder zu streichen. Nach dem Wegfall des jewei-
ligen Grundes für die Kürzung oder Streichung wäre es gem. Art. 21 Abs. 8 EU-Verordnung 2011/ 



0276 (COD) vollkommen ins Belieben der Kommission gestellt, ob und inwieweit sie diese Sank-
tionen trotzdem aufrecht erhält.

Auch die Möglichkeit der EU-Kommission über Art. 5 und Art. 6 von EU-Verordnung 2011/0386 
(COD), direkt in Haushaltsentwürfe einzugreifen, beliebige sanktionsbewehrte Meinungen zu 
diesen zu veröffentlichen und ganze Haushaltsentwürfe umgehen zu lassen, hätten weitreichende 
irreversible Auswirkungen. Es wäre unzumutbar, diese durch die Zustimmung oder Enthaltung 
Deutschlands im Ministerrat geschehen zu lassen, wenn sich hinterher deren Rechtswidrigkeit 
herausstellen sollte. 
Da das Europaparlament ein Organ allein der EU ist, kann die einstweilige Anordnung des Bundes-
verfassungsgerichts, anders als bei den Vertertern der deutschen Bundesregierung im Europäischen 
Rat und im Ministerrat, nicht gegenüber den deutschen Europaabgeordneten ergehen.

Es gibt keinen Grund, welcher es gebieten würde, die Zustimmung und das Inkrafttreten der beiden 
EU-Verordnungen zur haushaltsmäßigen Überwachung oder der EU-Verordnung 2011/0276 (COD) 
einstweilig zuzulassen. Denn unverbindliche Empfehlungen für eine sparsamere Haushaltsführung 
können sich die Mitgliedsstaaten der Eurozone auch jederzeit auf Grundlage des Art. 121 AEUV 
oder des Art. 136 Abs. 1+2 AEUV machen, oder sich solche unverbindlichen Empfehlungen auch 
von der Kommission machen lassen. Dafür braucht es diese beiden EU-Verordnungen nicht. Und 
als Druckmittel zur Senkung des Defizits gibt es bereits die Defizitverfahren und auch die Möglich-
keit von Steuererhöhungen, z. B. gegenüber hohen Einkommen und Vermögen und gegenüber 
Banken, sodass man völlig ohne Instrumentalisierung der Fördermittel auskommt.

Antrag 7 gegenüber Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat:
Die einstweilige Anordnung gegenüber der Erfüllung von Auflagen der EFSF ist erforderlich, weil 
die Beschwerdeführerin es nicht ausschließen kann, dass es einen Beschluss auf Grundlage des 
StabMechG zur Zustimmung zum EFSF-Rahmenvertrag bereits gegeben hat, was es der Bundes-
regierung ermöglichen würde, sich präventiv oder zur Bankenrekapitalisierung bei der EFSF Geld 
zu leihen, um auch Deutschland bereits ohne Vorliegen eines akuten Liquiditätsenpasses den iwf-
artig strengen Auflagen der EFSF auszusetzen. Wegen der Gefahren irreparabler Schäden durch 
iwf-artig strenge Auflagen gegenüber Deutschland siehe zur Vermeidung von Wiederholungen die 
Begrün- dung der Anträge Nr. 3+4 auf einstweilige Anordnung gegenüber dem Bundespräsidenten. 

Es gibt auch keinen Grund, welcher es rechtsfertigen würde, dass Deutschland einstweilig iwf-artig 
strengen Auflagen der EFSF ausgesetzt werden müsste. Wer deren radikal insbesondere gegen die 
sozialen Grund- und Menschenrechte gerichtete Politik will, kann sich jederzeit mit einem entspre-
chenden Programm den Wahlen in Deutschland stellen. Und für mehr Sparsamkeit im deutschen 
Haushalt und gerechte Steuererhöhungen in Deutschland genügt schon das Zusammenwirken der 
bereits existierenden Schuldenbremse im Grundgesetz und der von Art. 126 AEUV gedeckte Teil 
des Stabilitäts- Wachstumspaktes. 

Antrag 8 gegenüber Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat:
Die Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und die Einführung des Ungleichgewichts-
verfahrens sind über EU-Verordnungen im eu-sekundärrechtlichen Raum, und damit der direkten 
Anfechtbarkeit durch die Verfassungsbeschwerde entzogen, erfolgt. Der Fiskalpakt unternimmt  
jedoch den Versuch, dem mit seinen Artikeln 3, 4, 5 Abs. 1, 7 und 9 eine intergouvernementale 
Rechtsgrundlage mit verdeckter völkerrechtlicher Rückwirkung nachzuschieben. Wie in Abschnitt 
V.7 dieser Verfassungsbeschwerden zum Ungleichgewichtsverfahren gezeigt, sind die Ungleichge-
wichtskriterien von der Kommission tatsächlich so gewählt worden, dass man alle Staaten der Euro-
zone ins Ungleichgewichtsverfahren bekommt. Damit ist die EU-Kommission, betrachtet innerhalb 



des eu-sekundärrechtlichen Raums, bereits jetzt in der Lage, Deutschland sanktionsbewehrte Emp-
fehlungen zu allen Bereichen, der Lohn-, Finanz- und Wirtschaftspolitik zu machen und alle 
Bereiche von Staat und Gesellschaft in Deutschland gegenüber der Kommerzialisierung und dem 
Weltmarkt zu öffnen. Um zu verhindern, dass dadurch Ergebnisse entstehen, die nicht oder nur 
unter erheblichen Kosten wieder rückgängig gemacht werden können, wenn sich die Verfassungs- 
widrigkeit des Ungleichgewichtsverfahren bzw. von dessen Sanktionierbarkeit entweder wegen der 
Inhalte des Ungleichgewichtsverfahrens oder wegen der Rechtswidrigkeit des Anknüpfens an Art. 9 
Fiskalpakt  herausstellen sollte, ist die diesbezügliche einstweilige Anordnung geboten. 
Die einstweilige Anordnung hinsichtlich des Stabilitäts- und Wachstumspaktes ist ebenfalls 
geboten, damit dadurch keine irreversiblen Ergebnisse entstehen, insbesondere bzgl. der 
Umstrukturierung der Sozialversicherung und der Konfiszierung der privaten Lebens- und 
Rentenversicherungsan-sprüche. Das gilt zum einen in dem Umfang, wie die Verschärfung die 
Sanktionierbarmachung der präventiven Komponente und des Gesamtschuldenkriteriums betrifft, 
und zum anderen, soweit es um die Verschärfung auch beim Defizitkriterium durch die umgekehrte 
Abstimmung und die Stimmrechtsaussetzung des jeweils betroffenen Staates geht.  

Auch ohne die Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes sind die Schuldenbremse des 
Art. 115 GG und die bisherige Form des Defizitverfahrens zusammen hart genug, um die Erfüllung 
des Defizitkriteriums durchzusetzen. Die Verringerung makroökonomischer Ungleichgewichte 
braucht gar keine sanktionierbaren Verordnungen, sondern kann, wie in Art. 121 AEUV 
vorgesehen, jederzeit im Rahmen einer freiwilligen (also sanktionsfreien) Stärkung der 
wirtschaftspolitischen Koordinierung im Sinne eines freiwilligen Lernens voneinander verwirklicht 
werden. Es gibt also keinerlei gewichtige Gründe, welche den hier beantragten einstweiligen 
Anordnungen im Wege stehen würden.

Antrag 9 gegenüber Bundesregierung und Bundestag:
Diese einstweilige Anordnung ist aus formellen Gründen erforderlich, weil die in Punkt 6 
beantragte nur bis zum Stimmverhalten der deutschen Vertreter im Ministerrat reicht, für sich allein 
also nicht sicher die Verabschiedung der EU-Verordnung 2011/385 (COD) verhindern kann und 
damit auch nicht die irreversiblen Folgen von deren Anwendung, welche sich hinterher aus 
formellen Gründen (Stützung von EU-Verordnungen auf Art. 5 Abs. 2 des intergouvernementalen 
Fiskalpakts) oder aus materiellen Gründen (Inhalte der Verordnung) als rechtswidrig herausstellen 
könnten. Dabei bezie-hen sich die materiellen Gründe auf die iwf-artige Strenge, auf die 
Verbindlichmachung der Empfeh-lungen aus Art. 148 AEUV, auf die Empfehlungen aus 
Stabilitäts- und Wachstumspakt und Ungleichgewichtsverfahren und auf deren Verschärfung sowie 
auf die Konditionalisierung der EU-Fördermittel für im EU-Primärrecht dafür nicht vorgesehene 
Zwecke und jeweils die nicht oder nur schwer und kostspielig wieder rückgängig zu machenden 
Folgen aus diesen Inhalten incl. der Zer-störung der bäuerlichen Landwirtschaft und damit der 
konzernunabhängigen Ernährungssicherung.
Die einstweilige Anordnung wird beantragt bis zur Entscheidung in der Hauptsache nicht nur bzgl. 
des Zustimmungsgesetzes zum Fiskalpakt, sondern auch bzgl. des Zustimmungsgesetzes zum ESM 
und bzgl. des StabMechG, weil die Beschwerdeführerin nicht absehen kann, im Rahmen der Ent- 
scheidung über welche der hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden das Bundesverfassungs-
gericht über die der IWF-Praxis entsprechende Strenge entscheiden wird.

Es gibt auch keinen Grund, der es erfordern würde,  die Auflagen aus dieser EU-Verordnung gegen 
Deutschland zu befolgen, denn eine sanktionsfreie gegenseitige haushaltsmäßige Überwachung ist 
auch auf Grundlage des Art. 121 AEUV bzw. des Art. 136 Abs. 1+2 AEUV ohne diese EU-Verord-
nung möglich, und mit der bisherigen Schuldenbremse des Art. 115 GG gibt es zusammen mit dem 
bisherigen Defizitkriterium genug Möglichkeiten, auf gerechtes Sparen oder gerechte Steuererhö-
hungen hinzuwirken.



Antrag 10 gegenüber Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat:
Dieser Antrag ist im Zusammenwirken mit Antrag Nr. 9 zu sehen. Wenn auf Grund angesichts der 
zahlreichen materiellen und formellen Kritikpunkte an EU-Verordnung 2011/385 (COD) sowie an 
EU-Verordnung 2011/0276 (COD) einfach nur die Erfüllung der Auflagen aus diesen Verordnun-
gen in Deutschland verweigert würde, würde Deutschland von schockartigen Kürzungen und 
Streichungen der betreffenden Fördermittel getroffen. Darüber hinaus würde Art. 21 Abs. 6  EU-
Verordnung 2011/0276 (COD) sogar die Kommission zwingen, bei Nichterfüllung von Empfehlun-
gen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt oder aus dem Ungleichgewichtsverfahren oder von 
Auflagen aus dem ESM, diese Fördermittel zu kürzen oder zu streichen. Das würde sehenden 
Auges hinsichtlich der ELER-Agrarmittel zur Zerstörung der bäuerlichen, darunter insbesondere 
der ökologischen, Landwirtschaft und hinsichtlich der Struktur- und Kohäsionsmittel zum Bankrott 
von Städten, Gemeinden und möglicherweise sogar Bundesländern führen. Um das zu unterbinden, 
ist die einstweilige Anordnung erforderlich, genau in der Höhe deutsche EU-Beiträge einstweilig zu 
kürzen, wie entsprechende Kürzungen von Fördermitteln gegenüber Deutschland verhängt werden. 
Das versetzt Deutschland in der Lage, die von der EU gestrichenen Mittel auszugleichen, um statt 
der Großbanken dann die bäuerliche Landwirtschaft, Kommunen und Bundesländer zu retten. Falls 
sich die EU-Verordnungen 2011/385 (COD) und 2011/0276 (COD) als rechtmäßig herausstellen 
sollten, müssten die betreffenden Beiträge natürlich nachgezahlt werden, aber die genannten, insbe-
sondere im Hinblick auf die Ernährungssicherung irreparablen, Schäden würden so verhindert.
Es gibt keinen Grund, der es rechtfertigen könnte, bäuerliche Landwirtschaft und Kommunen und 
daneben auch Bundesländer zu ökonomischen Geiseln von zwei EU-Verordnungen werden zu las-
sen, deren Rechtsmäßigkeit fraglich ist. Eine sanktionsfreie gegenseitige haushaltsmäßige Über-
wachung ist auch auf Grundlage des Art. 121 AEUV oder auch des Art. 136 Abs. 1+2 AEUV ohne 
diese EU-Verordnungen möglich, und mit der bisherigen Schuldenbremse des Art. 115 GG gibt es 
zusammen mit dem bisherigen Defizitkriterium genug Möglichkeiten, auf gerechtes Sparen oder 
gerechte Steuererhöhungen hinzuwirken.

 
Anträge 11+12 gegenüber Bundesregierung und Bundestag:
Diese einstweiligen Anordnungen sind aus formellen Gründen erforderlich, weil die in Punkt 6 
beantragte nur bis zum Stimmverhalten der deutschen Vertreter im Ministerrat reicht, für sich allein 
also nicht sicher die Verabschiedung der EU-Verordnung 2011/0386 (COD) verhindern kann und 
damit auch nicht die irreversiblen Folgen von deren Anwendung, welche sich hinterher aus formel-
len Gründen (Stützung dieser EU-Verordnung auf Art. 5 Abs. 2 des intergouvernementalen Fiskal-
pakts) oder aus materiellen Gründen (Inhalte der Verordnung) als rechtswidrig herausstellen könn-
ten.
Darunter ist die Sanktionierbachung der Meinung der Kommission zu den Haushaltsentwürfen der 
Staaten der Eurozone, welche sich nicht einmal im Fiskalpakt findet, und der ausdrücklichen 
Unverbindlichkeit des Rechtsinstruments der Meinung gem. Art. 288 AEUV sogar direkt 
widerspricht. Auch die direkten Eingriffe der Kommission in Haushaltsentwürfe und das 
Umgehenlassen ganzer Haushaltsentwürfe durch die Kommission können irreparable Folgen haben, 
was angesichts des Risikos der Verfassungswidrigkeit dieser Eingriffe in die Haushaltsautonomie 
des Bundestags nicht zu verantworten ist.
Die hier beantragten einstweiligen Anordnungen hindern die Kommission in keiner Weise daran, 
ganz  offiziell beliebig viele unverbindliche Meinungen zu produzieren und damit die Meinungsbil-
dung der Öffentlichkeit in größerem Maße zu beeinflussen. Es ist auch nicht ersichtlich, wodurch es 
erforderlich sein sollte, auf das Instrument der Meinung zurückzugreifen, welches allein auf die 
Kommission und die ihr zuarbeitenden Lobbies angewiesen ist, wo doch das Instrument der Emp-
fehlung zusätzlich den Sachverstand und die demokratische Legitimation des Ministerrats hat, das 
der EU-Verordnung zusätzlich die des Europaparlaments, und das der EU-Richtlinie obendrein die 



der nationalen Parlamente. Außerdem ist nicht ersichtlich, warum das Rechtsinstrument der Mei- 
nung auch noch ohne jegliche Einschränkung, also blankettartig, sanktionsbewehrt zur Verfügung 
gestellt werden müsste. Es ist auch nicht ersichtlich, wodurch direkte Eingriffe der Kommission in 
die Haushalte incl. des Umgehenlassens ganzer Haushaltsentwürfe gerechtfertigt sein könnten, ins-
besondere nicht gegenüber Deutschland, welches zusätzlich zur bisherigen Form des Defizitkrite-
riums auch noch eine echte Schuldenbremse in Art. 115 GG hat. Und der denkbare Wunsch der 
Kommission nach der Macht zu direkten Eingriffen für andere Zwecke als der Verringerung des 
Defizits wäre kein Zweck, welche überhaupt als Rechtfertigung für direkte Eingriffe in Betracht 
kommen könnte. 

Antrag 13 gegenüber Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat:
Diese einstweilige Anordnung ist zusätzlich zu den einstweiligen Anordnungen gegen die Verkün-
dung des Zustimmungsgesetzes zum ESM sowie der Ratifizierung des ESM erforderlich. Denn die 
Verhinderung des Inkrafttretens des ESM-Vertrags allein würde einen Beschluss über die Übertra- 
gung  von Rechten und Pflichten der EFSF auf den (dann noch nicht existenten) ESM nicht verhin-
dern. Diese einstweilige Anordnung hat den Sinn, unnötige Streitigkeiten zu vermeiden für den Fall, 
dass solch eine Übertragung beschlossen wird, sich dann aber herausstellt, dass die Zustimmung 
zum ESM zu versagen ist, und man dann Rechte und Pflichten im Wert von vielen Milliarden € ins 
Leere übertragen hat.
Es gibt auch keine sachlichen Gründe, welche das Risiko einer Übertragung milliardenschwerer 
Rechte und Pflichten ins Leere rechtfertigen könnten.

Antrag 14 gegenüber Bundesregierung und Bundestag:
Diese einstweiligen Anordnungen gegenüber Entscheidungen der EFSF besonderer Tragweite, wel-
che gar nicht oder nur besonders aufwändig wieder rückgängig gemacht werden können, sind erst 
einmal erforderlich angesichts des Risikos, dass sämtliche Entscheidungen auf EFSF-Ebene, an 
welchen Vertreter Deutschlands mitwirken, wegen der bisher fehlenden Zustimmung Deutschlands 
zum EFSF-Rahmenvertrag ungültig sind; darum sind die Vertreter Deutschlands zumindest bei sol-
chen Entscheidung einstweilig darauf zu verpflichten, innerhalb der EFSF mit NEIN zu stimmen. 
Es wäre darüber hinaus unverantwortlich, die deutschen Vertreter innerhalb der EFSF deren 
zeitlicher Verlängerung zustimmen zu lassen, und es damit im Falle der Verfassungswidrigkeit des 
EFSF-Rahmenvertrags dem Bundesverfassungsgericht zu erschweren, als Kompromiss anstelle 
eines sofortigen Stopps der EFSF auch deren baldiges Auslaufenlassen bzw. den baldigen Ausstieg 
Deutschlands aus der EFSF anzuordnen. Die Untersagung der deutschen Zustimmung innerhalb der 
EFSF dazu, dass diese selbst ihren Rahmenvertrag beliebig ändert und sich selbst ihr Instrumenta-
rium ausweitet, ist angesichts der Ähnlichkeiten solcher Selbstermächtigungsklauseln mit der Flexi-
bilitätsklausel des Lissabonvertrags offensichlich geboten angesichts des Risikos der Verfassungs-
widrigkeit solcher beliebiger Selbstermächtigungsklauseln. Die wahrscheinlichsten Auswirkungen 
der Ermächtigung zur Ausweitung des eigenen Instrumentariums sind zum Zwecke der Vermeidung 
einer verfassungsgerichtlichen oder auch nur parlamentarischen Überprüfung der Instrumentalisie-
rung von EU-Fördermitteln für die EFSF (Abschnitt VI.1.4 dieser Verfassungsbeschwerden) und 
von Eurobonds (Abschnitt III.21 dieser Verfassungsbeschwerden).

Im Vergleich dazu gibt es keine gewichtigen Argumente für die beliebige Änderbarkeit des EFSF-
Rahmenvertrags durch die EFSF selbst. Und wenn die Instrumentalisierung von EU-Fördermitteln 
oder Eurobonds wirklich gebraucht würden, ließe sich das auch über transparente Änderungen des 
EU-Primärrechts nach der Konventsmethode erreichen. Einzig für die zeitliche Verlängerung der 
EFSF könnte sprechen, dass die EFSF einige drastische Inhalte wie die maßlose Immunität, die 
hoheitliche Macht für private Gläubiger und die rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse, im Gegen-
satz zum ESM, nicht enthält, also eine zeitliche Verlängerung der EFSF milder wäre als der ESM. 



Dem steht aber die im gleichen Satz wie die zeitliche Verlängerungsoption formulierte Selbster-
mächtigungsklausel zur beliebigigen Änderung des EFSF-Rahmenvertrags (Art. 10 Abs. 5 lit. c) 
entgegen. Außerdem besteht überhaupt keine Notwendigkeit zur Verlängerung der EFSF, denn 
akute Liquiditätsprobleme lassen sich auch durch die EZB oder durch gerechte Steuererhöhungen z. 
B. auf hohe Einkommen oder Vermögen oder gegenüber Banken lösen.

Anträge 15+16 gegenüber der Bundesregierung:
Da, wie bereits in vorgehenden Anträgen auf einstweilige Anordnung erläutert, fraglich ist, ob die 
Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes (mit Art. 3, Art. 4, Art. 5 Abs. 1 und Art. 7 
Fiskalpakt) sowie die Einführung des Ungleichgewichtsverfahrens (mit Art. 9 Fiskalpakt) und der 
haushaltsmäßigen Überwachung (Art. 5 Abs. 2 Fiskalpakt) jeweils eine hinreichende völkerver-
tragsrechtliche Grundlage haben, ob man diese auf die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 
AEUV stützen darf, oder ob sie einfach ultra-vires sind, und ob die materiell-rechtlichen Inhalte 
dieser EU-Verordnungen verfassungsgemäß sind, ist es erforderlich, dass die deutschen Vertreter 
im Ministerrat einstweilig verpflichtet werden, zu allen sanktionsbewehrten Empfehlungen und 
Auflagen im Rahmen dieser Mechanismen mit NEIN zu stimmen. Zu EU-Verordnung 2011/0276 
(COD) findet sich außerdem kein klarer Anknüpfungspunkt im Fiskalpakt, sodass deren Art. 21 
allein an die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV anknüpfen würde.
Falls sich diese Mechanismen als verfassungswidrig herausstellen sollten, wäre es von entscheiden-
der Bedeutung, dass diese bis dahin in anderen Mitgliedsstaaten möglichst geringe Schäden ange-
richtet hätten, um die Verwirklichung des Staatsauftrags europäische Integration im Sinne der in 
Art. 23 GG genannten Strukturmerkmale (demokratisch, sozial, rechtsstaatlich, menschenrechts-
verträglich und subsidiär) nicht zu vereiteln. 
Die Verringerung der Defizite lässt sich auch über das bisherige Defizitkriterium sowie über 
gerechte Steuererhöhungen erreichen, und die Verringerung makroökonomischer Ungleichgewichte 
auch über die sanktions- und eingriffsfreie freiwillige Koordinierung der Finanz- und Wirtschafts-
politik gem. Art. 121 AEUV und Art. 136 Abs. 1+2 AEUV.  

Anträge 17+18 gegenüber Bundesregierung und Bundestag:
Die einstweilige Anordnung, gegen die Instrumentalisierung der EU-Fördermittel für Finanzhilfen 
der EFSF zu stimmen, sind wegen des Risikos irreparabler Schäden an der bäuerlichen  Landwirt-
schaft sowie bei Städten und Gemeinden erforderlich, auch im Hinblick auf das Risiko, dass der 
EFSF-Rahmenvertrag verfassungswidrig ist, und auf das Risiko, dass alle Beschlüsse innerhalb der 
EFSF unter Mitwirkung Deutschlands, solange Deutschland dem EFSF-Rahmenvertrag nicht ord- 
nungsgemäß zugestimmt hat, ungültig sein könnten.
Die einstweilige Anordnung, innerhalb der EFSF zu allen Auflagen mit NEIN zu stimmen, ist erfor- 
derlich, falls die Rechtswidrigkeit der EFSF oder die Ungültigkeit der Beschlüsse innerhalb der 
EFSF, an denen Deutschlands Vertreter teilgenommen haben, festzustellen sein sollten, die bis 
dahin in anderen Mitgliedsstaaten entstehenden Schäden so gering wie möglich zu halten. 
Beide einstweilige Anordnungen sind auch erforderlich, um die Verwirklichung des Staatsauftrags 
europäische Integration im Sinne der in Art. 23 GG genannten Strukturmerkmale (demokratisch, 
sozial, rechtsstaatlich, menschenrechtsverträglich und subsidiär) nicht zu vereiteln. 

Antrag 19 gegenüber der Bundesregierung:
Dieser Antrag ist zur Vermeidung schwerwiegender und irreversibler Schäden zusätzlich zu den 
Anträgen 3+4+7 gegenüber dem Bundespräsidenten bzgl. des ESM-Vertrags und des Gesetzes zur 
Änderung des BSchuWG erforderlich, damit die Bundesregierung nicht bereits während des laufen- 
den Verfahrens deutsche Staatsanleihen mit kollektiven Aktionsklauseln versieht. 
Insbesondere muss verhindert werden, dass vor Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über 



die Verfassungsbeschwerden bzgl. des Zustimmungsgesetzes zum ESM, des ESMFinG und des 
Gesetzes zur Änderung des BSchuWG die Bundesregierung gegenüber vor der Öffentlichkeit gem. 
§7 Abs. 5 BSchuWG verborgen gehaltenen Gläubigern beliebig ebenso verborgen gehaltene politi-
sche Zusagen macht und deren Prüfungsmaßstab auch noch vom Grundgesetz und vom Bundesver- 
fassungsgericht weg in die Rechtsordnungen anderer Staaten und vor deren Gerichte verschiebt. 
Und obendrein könnte die Bundesregierung durch das Gesetz zur Änderung des BSchuWG jeder- 
zeit ohne akute Liquiditätsprobleme ein Staateninsolvenzverfahren starten und so noch während des 
verfassungsgerichtlichen Verfahrens vollendete Tatsachen schaffen. Und der ESM könnte jederzeit 
die wenigen Sicherheitsmechanismen wie vor allem den Zustimmungsvorbehalt der Bundesregie- 
rung gegenüber den von der Versammlung der privaten Gläubiger gemachten politischen Auflagen 
vor dem EUGH wegklagen, weil das nicht dem Geist des ESM-Vertrags entspricht.
Das Ziel einer Gleichbehandlung der privaten Gläubiger Deutschlands im Falle eines deutschen 
Staatsbankrotts könnte jedenfalls in keiner Weise die Ablehnung einer einstweiligen Anordnung 
gegenüber der Schaffung von kollektiven Aktionsklauseln  rechtfertigen, denn das BSchuWG 
verhindert durch die Wiener Initiative und die bei allen Staatsanleihen wieder anders möglichen 
politischen Auflagen gerade eine solche Gleichbehandlung. Der Weg zu einer grundgesetz-
konformen Änderung des BSchuWG für eine wirkliche Gleichbehandlung der Gläubiger ohne 
gleichzeitige Verletzung der verfassungsmäßigen Rechte und universellen Menschenrechte der 
Einwohner steht faktisch erst nach einer Ablehnung der hier vorliegenden Änderung des 
BSchuWG, des ESMFinG und des Zustimmungsgesetzes zum ESM offen.
Die Untersagung kollektiver Aktionsklauseln ist dafür entscheidend, denn ohne kollektive Aktions- 
klauseln gibt es keine Teilnahmeberechtigten an einer Gläubigerversammlung in einem deutschen 
Staateninsolvenzverfahren.
 

Die einstweiligen Anordnungen sind außerdem erforderlich zur Sicherung der Rechtsweggarantie  
vor den nationalen Gerichten (Art. 19 Abs. 4 GG, Art. 8 AEMR, Art. 2 lit. c Uno-Frauenrechtskon-
vention i. V. m. Art. 1 und 3 Uno-Frauenrechtskonvention und mit der Präambel der AEMR). 

Nur vorläufiger Rechtsschutz in Form der beantragten einstweiligen Anordnung stellt sicher, dass 
die Antragstellerin, ebenso wie alle anderen Einwohner bzw. Bürger Deutschlands, bis zu einer 
Entscheidung bzgl. der Annahme zur Entscheidung und bzgl. der Hauptsache nicht durch die 
Zustimmungsgesetze zu Fiskalpakt und ESM, durch das StabMechG, durch die an den Fiskalpakt 
anknüpfenden EU-Verordnungen (Abschnitte V.3-V.7 und VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden)  
und durch den EFSF-Rahmenvertrag sowie durch deren jeweilige Folgen in ihren Grundrechten und 
grundrechtsgleichen Rechten sowie den Menschenrechten der Vereinten Nationen verletzt wird.
Nicht bereits die Verfassungsbeschwerden sichern den vorläufigen Rechtsschutz, sondern erst die 
einstweiligen Anordnungen. 
 
Dass im vorliegenden Fall Eilanträge erforderlich sind, beweist die Sachverhaltsdarstellung 
im Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 07.05.2010 zu Az. 2 BvR 987/10. Dort ging 
es um das Gesetz zu Drucksache 17/1544, zu welchem die Zustimmung des Bundestages und 
des Bundesrates sowie die Ausfertigung durch den Bundespräsidenten und die Verkündung 
im Bundesgesetzblatt alle an ein dem und demselben Tag stattfanden. 
Und in den hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden geht es insbesondere materiell-rechtlich um 
wesentlich mehr als bei dem Gesetz zu Drucksache 17/1544, denn hier geht es nicht ums Geld, 
sondern um die Gefahr schwerster Menschenrechtsverletzungen gegenüber den Einwohnern 
Deutschland, um die akute Gefahr der willkürlichen Machtergreifung durch die EU-Kommission 
und um die Gefahr des rangmäßigen Abstürzens des Grundgesetzes.



II.3  Umfang der Verfassungsbeschwerden (incl. ultra-vires-Kontrolle)
Diese Verfassungsbeschwerden richten sich gegen die  Zustimmungsgesetze zum Fiskalpakt, zu 
Art. 136 Abs. 3 AEUV und zum ESM, sowie gegen das ESMFinG, das Gesetz zur Änderung des 
BSchuWG und die aktuelle Fassung des StabMechG.
Sie richten sich nicht etwa dem Grunde nach dagegen, in finanzielle Not geratenen anderen Euro- 
Mitgliedsstaaten zu helfen. Sie wenden sich jedoch in vollem Umfang gegen den Fiskalpakt, gegen 
die Schaffung und Finanzierung des ESM und gegen die Umfunktionierung des BSchuWG sowie 
gegen die geänderte Fassung des StabMechG. Der Antrag, festzustell-en, dass Deutschland 
verpflichtet ist, aus dem Euro auszusteigen, ist erforderlich, weil durch den Ausstieg aus dem Euro 
die Möglichkeit besteht, sich dem Ausverkauf von Sozialstaat und Behörden und der Unterwerfung 
unter die halb-diktatorische EU-Wirtschaftsregierung (Abschnitt V. dieser 
Verfassungsbeschwerden), zu entziehen. 

Die Verfassungsbeschwerden gegen die Zustimmungsgesetze zum Fiskalpakt (Abschnitt V.1 dieser 
Verfassungsbeschwerden) und zu Art. 136 Abs. 3 AEUV (Abschnitt III.1 dieser Verfassungs-
beschwerden) wenden sich formal gegen die Zustimmung zu diesem zum Fiskalpakt bzw. zu Art. 
136 Abs. 3 AEUV, im Rah-men des Urteils über diese Verfassungsbeschwerde ist jedoch mit 
Wirkung für Deutschland auch zu entscheiden bzgl. der EU-Verordnungen, welche man 
nachweislich an den Fiskalpakt bzw. an Art. 136 Abs. 3 AEUV anknüpfen lassen will, und welche 
ohne diese ultra-vires sind (Abschnitt II.7 dieser Verfassungsbeschwerden),  abgesehen davon, dass 
das Anknüpfen von EU-Sekundärrecht an intergouvernementale Verträge wie den Fiskalpakt 
rechtswidrig ist.

Daher ist im Rahmen der Verfassungsbeschwerden gegen die Zustimmungsgesetze zum Fiskalpakt 
und zu Art. 136 Abs. 3 AUEV  insbesondere mit zu entscheiden über:

-die Untersagung der Verschärfung des Stabilititäts- und Wachstumspaktes (mit der Folge insbeson-
dere der Untersagung der Ausweitung der Sanktionierbarkeit, der umgekehrten Abstimmung und 
der Stimmrechtsaussetzung)
-die Untersagung der EU-Verordnungen zum Ungleichgewichtsverfahren (Abschnitte V.5 und V.7 
dieser Verfassungsbeschwerden) (mit der Folge, dass die gesamten darauf aufbauenden Eingriffe in 
Wirtschafts-, Finanz- und Lohnpolitik sowie Kommerzialisierungen von Behörden, Naturdienstleis-
tungen und gemeinnützigem Bereich dann rückgängig gemacht werden müssen)
-die Untersagung der EU-Verordnungen zur haushaltsmäßigen Überwachung (Abschnitt VI.2 dieser 
Verfassungsbeschwerden) 
-die Untersagung der Instrumentalisierung von EU-Fördermitteln durch die EU-Wirtschafts-
regierung (Abschnitte VI.2.1 + VI.3 dieser Verfassungsbeschwerden)

Die EU-Verordnungen zur Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und zur Einführung 
des Ungleichgewichtsverfahrens sind bereits vor den Beschlüssen von Bundestag und Bundesrat 
über die Zustimmung zum Fiskalpakt und zu Art. 136 Abs. 3 AEUV ultra-vires-mäßig beschlossen 
worden. Darum ist im Rahmen der hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden auch über die 
Untersagung dieser EU-Verordnungen für Deutschland zu entscheiden. 
Soweit der Beschluss der in den Abschnitten VI.2 und VI.3 dieser Verfassungsbeschwerden erörter- 
ten EU-Verordnungen auf EU-Ebene zum Zeitpunkt der Einreichung dieser Verfassungsbeschwer-
den noch nicht abgeschlossen sein mag, und deshalb möglicherweise, analog zur Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts zur Rücksicht auf die Legislative in Deutschland deshalb, im Sinne 
der Rücksicht auf das Europaparlament, über eine Untersagung dieser EU-Verordnungen im 
Rahmen der hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden nicht entschieden werden kann, so ist dem 
gleichwohl durch eine generelle Verurteilung Deutschlands, alle EU-Verordnungen jeweils einzeln 
einer Volksabstimmung zu unterwerfen (Abschnitt III.10.5. dieser Verfassungsbeschwerden), 



beizukommen.

Darüber hinaus ist im Rahmen der Verfassungsbeschwerde gegen das Zustimmungsgesetz zu Art. 
136 Abs. 3 AEUV insbesondere auch zu entscheiden über:
-die Umgehung der Grenzen von Art. 20 EUV und Art. 329 AEUV
-die Untersagung der iwf-artigen Strenge

Im Rahmen der Entscheidung über die Verfassungsbeschwerden gegen das Zustimmungsgesetz 
zum ESM und gegen das StabMechG ist außerdem zu entscheiden über:
-die Untersagung der Zustimmung zum EFSF-Rahmenvertrag bzw. der Ermächtigung im 
StabMechG dazu
-die Untersagung der Instrumentalisierung von EU-Fördermitteln durch die Ausweitung des 
Instrumentariums der EFSF bzw. des ESM
-die Rechtsfolgen der rechtsirrtümlichen Ratifikation des EFSF-Rahmenvertrags durch die dafür 
nicht zuständige Bundesregierung 
-die Verlagerung der für die EFSF bzw. für ESM und BSchuWG als Prüfungsmaßstab anzulegen-
den Rechtsordnung in andere Staaten 
-die Verlagerung der für die EFSF bzw. für ESM und BSchuWG zuständigen Gerichtsbarkeit in 
andere Staaten 

Hinsichtlich der ultra-vires-Kontrolle gegenüber ultra-vires-Akten siehe vor allem Abschnitt II.7 
dieser Verfassungsbeschwerden.

Von der Verfassungsbeschwerde gegen das StabMechG abgedeckt ist auch abgedeckt die Ver-
pflichtung zur Rückgängigmachung eines Beschlusses gem. §3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG. Wenn die 
Verfassungswidrigkeit einer Ermächtigung, einer Änderung des EFSF-Rahmenvertrags per ein-
fachem Beschluss zuzustimmen festgestellt wird, dann ist im Urteil über die Verfassungs-
beschwerde gegen das StabMechG auch auf die Nichtigkeit bzw. Aufhebung solcher bis zum 
Zeitpunkt der Urteilsverkündung dann ggfs. schon gefällter Beschlüsse zu erkennen. 

Die hier eingereichte Verfassungsbeschwerde gegen die am 23.05.2012 verkündete zweite Ände- 
rungsfassung des StabMechG zusätzlich zu den bereits existierenden Verfassungsbeschwerden der 
Beschwerdeführerin vom 29.05.2010 gegen die ursprüngliche Fassung und vom 06.04.2012 gegen 
die erste Änderungsfassung des StabMechG hat formal vor allem die Bedeutung, sicherzustellen, 
dass die von der Beschwerdeführerin als verfassungswidrig gerügten materiell-rechtlichen Inhalte 
des StabMechG überprüft werden können, obwohl nach den bereits eingelegten Verfassungs-
beschwerden das Gesetz geändert worden ist. Außerdem ist die hier vorliegende Verfassungs- 
beschwerde erforderlich, weil in der neuesten Fassung des StabMechG die Ermächtigung zur 
Zustimmung zur Ausweitung des EFSF-Instrumentariums durch einfachen Beschluss (§3 Abs. 2 Nr. 
3 StabMechG) als weiterer verfassungswidriger Inhalt eingefügt worden ist.

Diese Verfassungsbeschwerden richten sich in keiner Weise gegen ein Steuergesetz oder gegen die 
Steuerbelastung als Ganzes. Das könnte auch gar nicht zulässig sein, weil dafür zuerst der gesamte 
Finanzrechtsweg ausgeschöpft werden müsste. Soweit in diesen Verfassungsbeschwerden die 
Rechtsauffassung vertreten wird, dass die hier angefochtenen Zustimmungsgesetze nicht von der 
Sozialpflichtigkeit des Eigentums (Art. 14 Abs. 2 GG) gedeckt sind, bezieht sich dies allein auf die 
staatliche Ausgabenseite, für welche einer Verfassungsbeschwerde kein anderer Rechtsweg für die 
Beschwerdeführerin vorgeschaltet ist.



II.4.1 Begründung für die Annahme zur Entscheidung (§93a BVerfGG)
Eine Verfassungsbeschwerde bedarf der Annahme zur Entscheidung (§93a Abs. 1 BVerfGG).
Gem. §93a Abs. 2 BVerfGG ist sie zur Entscheidung anzunehmen, a) soweit ihr grundsätzliche 
verfassungsrechtliche Bedeutung zukommt, b) wenn es zur Durchsetzung der in § 90 Abs. 1 
BVerfGG genannten Rechte angezeigt ist; dies kann auch der Fall sein, wenn der Beschwerdeführe-
rin durch die Versagung der Entscheidung zur Sache ein besonders schwerer Nachteil entsteht.
Die Beschwerdeführerin ist der Rechtsauffassung, dass zwischen den lit. a) und b) ein gedankliches 
“oder” steht, sodass es für die Annahme zur Entscheidung genügt, wenn entweder die Vorausset-
zung nach lit. a) oder die nach lit. b) erfüllt ist; umso mehr ist eine Verfassungsbeschwerde 
natürlich zur Entscheidung anzunehmen, wenn beide Voraussetzungen erfüllt sind.
§93a Abs. 2 BVerfGG ist des weiteren als Mussvorschrift formuliert. Es besteht in den Fällen des 
Absatzes 2 damit keinerlei Ermessensspielraum, bei Vorliegen mehrerer zulässiger Verfasungs-
beschwerden, welche unterschiedliche Klagebegründungen geltend machen und gleichzeitig die 
Voraussetzung nach §93a Abs. 2 lit. a oder §93a Abs. 2 lit. b BVerfGG erfüllen, nur einen Teil der 
völlig unterschiedlichen Klagen zur Entscheidung anzunehmen. Zur Rechtsstaatlichkeit gehören 
zwingend die Rechtssicherheit und Rechtsklarheit; die Bürgerinnen und Bürger müssen auf den 
Gesetzeswortlaut des §93a Abs. 2 BVerfGG vertrauen können, und dass es daneben keine zusätz-
lichen Aussonderungskriterien ohne ausdrückliche gesetzliche Grundlage gibt (Art. 20 Abs. 3 GG). 
Etwas anderes käme nur im Wege der Auslegung nach Sinn und Zweck der Vorschrift in Betracht, 
wenn es sich um massenweise Verfassungsbeschwerden mit jeweils der gleichen vorgefertigten 
Begründung handeln würde, bei denen die Kläger nur noch ihre persönlichen Daten einsetzen wür-
den. Bei solchen Massenverfahren mit Hunderten von Klagen wäre ein Herausgreifen einzelner 
Verfassungsbeschwerden zur Entscheidung geradezu erforderlich, um die Funktionsfähigkeit des 
höchsten judikativen Organs in Deutschland zu sichern. Es würde auch keinen Sinn machen, die 
Klagen von hunderten Klägern, die nur zur Solidarisierung klagen würden, ohne die Sach- und 
Rechtslage selbst hinreichend erforscht bzw. durchdrungen zu haben, alle zur Entscheidung anzu-
nehmen.
Nach Kenntnis der Beschwerdeführerin ist die Zahl der zum StabMechG sowie zu den Zustim-
mungsgesetzen zum Fiskalpakt und zum ESM eingereichten bzw. angekündigten Verfassungs-
beschwerden sehr überschaubar  - kein Vergleich mit den massenhaften Verfassungsbeschwerden 
auf Grund der Rentenkürzungen nach Kreditauflagen von IWF und EU in Lettland.
Es lässt sich darüber hinaus eine Menge kostbare Arbeitszeit sparen, wenn alle nach §93a BVerfGG 
zur Entscheidung anzunehmenden Verfassungsbeschwerden zum StabMechG sowie zu den 
Zustimmungsgesetzen zum Fiskalpakt und zum ESM gemeinsam zur mündlichen Verhandlung 
geladen werden. 
Außerdem macht es die Beschwerdeführerin dem Bundesverfassungsgericht leicht, sich in ihrem 
Text zurechtzufinden. Der gesamte Klagetext ist auch auf CD beigefügt in zwölf Ausfertigungen 
(jeweils eine für jeden der Richter des 2. Senats sowie drei für den wissenschaftlichen Dienst), 
sodass zeitraubender Kopieraufwand entfällt. Außerdem kann dadurch im Klagetext und in den An-
hängen bequem auf dem Computer nach Stichworten und inhaltlichen Querverbindungen gesucht 
werden.
Sämtliche Abschnitte zu den Verletzungen der Grundrechte und grundrechtsgleichen Rechte legen, 
wie vom Merkblatt des Bundesverfassungsgerichts gefordert, dar, dass die Beschwerdeführerin bei 
Inkrafttreten der Zustimmungsgesetze zum Fiskalpakt und zum ESM-Vertrag, sowie durch das 
StabMechG, selbst, unmittelbar und gegenwärtig betroffen wäre; ihre Verfassungsbeschwerden 
halten sich in gerade lehrbuchartiger Weise an das Merkblatt des Bundesverfassungsgerichts. 
Die Beschwerdeführerin möchte außerdem betonen, dass sie in keiner Weise beabsichtigt, die 
Richterinnen und Richter des höchsten deutschen Gerichts zu irgendeiner  religiösen, politischen 
oder gar wirtschaftlichen Weltanschauung zu bekehren. Sollten in diesen Verfassungsbeschwerden 
namhafte Menschen aus dem Bereich der Weltbildprägung Erwähnung finden, dann dient das allein 
der Untermauerung der Verfassungsbeschwerden und keinerlei weltanschaulichen Bestrebungen. 



Damit dürfte jeglichem Hauch eines Anscheins einer  weltanschaulichen Veranlassung dieser 
Verfassungsbeschwerden begegnet sein.

Das Gewicht der genannten rechtsfortbildenden Fragen ergibt sich auch durch das Zusammenwir- 
ken von europäischem Finanzierungsmechanismus, Fiskalpakt und Neuregelung des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes sowie Einführung des Ungleichgewichtsverfahrens und der haushaltmäßigen 
Überwachung zur Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung. So kann z. B. ein reicherer Staat wie 
Deutschland willkürlich über Empfehlungen in einem Ungleichgewichtsverfahren gezwungen 
werden, die gleichen Maßnahmen zum Sozialabbau und zum Ausverkauf nachzuvollziehen, welche 
zuvor ein Eurostaat mit akuten Liquiditätsproblemen als Kreditauflagen über den europäischen 
Finanzierungsmechanismus erhalten hat. Oder über ein Verfahren innerhalb des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes könnte Deutschland zur Steuersenkung gezwungen werden, damit es illiquide 
wird und ins Staateninsolvenzverfahren gezwungen werden kann.

Die besonders schweren Nachteile im Sinne von §93a Abs. 2 lit. b BVerfGG würden sich vor allem 
dadurch ergeben, dass durch das StabMechG und durch die Zustimmungsgesetze zum ESM-Vertrag 
und zum Fiskalpakt und die daran anknüpfenden EU-Verordnungen (Abschnitte V.3 – V. 7 und 
VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden) zu Lasten der Beschwerdeführerin, ohne vorherige 
verfassungsgerichtliche Entscheidung vollendete Tatsachen geschaffen werden könnten hinsichtlich 
der in diesen Verfassungsbeschwerden dargelegten Verletzungen ihrer Rechte, und mit dem ESM 
ein Mechanismus geschaffen würde, welcher seine Geldmittel und sein Instrumentarium selbst 
beliebig ausweiten könnte, und in dessen Rahmen ungewählte Private mit regieren und legislieren 
würden. Noch drastischer sind die iwf-artige Strenge, sowie die Putschgefahr und die Absturzgefahr 
des Grundgesetzes insbesondere durch Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt. 
Zur Durchsetzung der in § 90 Abs. 1 BVerfGG genannten Rechte ist die Annahme dieser Verfas-
sungsbeschwerden zur Entscheidung daher unverzichtbar. Siehe dazu die Ausführungen in den  
Abschnitten IX. und X. dieser Verfassungsbeschwerden zu den verletzten bzw. gefährdeten Rech-
ten der Beschwerdeführerin.

Die grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung (§93a Abs. 2 lit. a BVerfGG) dieser Verfas-
sungsbeschwerden im Sinne der Rechtsfortbildung ergibt sich insbesondere aus den in den folgen-
den Unterabschnitten von Abschnitt II.4.1 dieser Verfassungsbeschwerden dargelegten Gründen: 

II.4.1.1  Höhe der Auflagen, Bankenrettung und Spekulationsförderung

-Noch nie zuvor hat das Bundesverfassungsgericht über ein Gesetz in Deutschland entschieden, 
welches eine derartige Einladung, gegen die Währungen von Euro-Mitgliedsstaaten zu spekulieren, 
geschaffen hat, sodass die Zinsen für deren Staatsanleihen steigen, mit der Aussicht, selbst bei 
Zahlungsunfähigkeit des jeweiligen Staates zumindest einen Teil der Kreditforderung aus 
staatlichen Mitteln anderer Euro-Mitgliedsstaaten ersetzt zu bekommen. Dabei gibt das StabMechG 
die Bürgschaftsermächtigung für den Euro-Stabilisierungsmechanismus (EFSF), die zweite Stufe 
des bisherigen Euro-Rettungsschirms. Der Fiskalpakt ist hingegen eindeutig als die intergouverne-
mentale Rechtsgrundlage und Art. 136 Abs. 3 AEUV die eu-primärrechtliche Blankett-Ermächti-
gung für die Änderung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes sowie die Einführung des Ungleich-
gewichtsverfahrens und der haushaltmäßigen Überwachung zur Errichtung der EU-Wirtschafts-
regierung und daneben beliebig vieler weiterer Mechanismen zur Absicherung von Großbanken vor 
allen nur denkbaren Risiken („Finanzstabilität“) vorgesehen. In die Auflagen bzw. „Empfehlungen“ 
im Rahmen dieser Mechanismen werden, wie insbesondere das Beispiel Irlands berweist, den 
Staaten der Eurozone immer neue Verpflichtungen zur akuten und zur präventiven Bankenrettung 
aufgezwungen. Allein schon die Erwartung, dass andere Spekulierende den europäischen 
Finanzierungsmechanismus und die Neuregelung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes zur 



Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung zum Anlass werden nehmen, gegen die Währungen von 
Euro-Mitgliedsstaaten zu spekulieren, kann eine Flut von Wetten auf die Zahlungsunfähigkeit von 
Euro-Mitgliedsstaaten auslösen. Bei einem Staat hingegen, dessen in Kürze eintretende Zahlungs-
unfähigkeit sicher scheinen würde, und für dessen Schulden niemand bürgen würde, würde die 
Spekulation sich bald nicht mehr in großem Umfang lohnen. Welch einen quantitativen Einfluss 
bereits allein die Spekulation heute auf die Kreditwürdigkeit von Staaten haben kann, lässt auch S. 
2 der Begründung auf S. 5 des Gesetzentwurfs zu der von Bundestag und Bundesrat am 21.05.2010 
beschlossenen Fassung des StabMechG erahnen, wonach “sich in einigen Mitgliedsstaaten die 
Finanzierungsbedingungen in kürzester Zeit in einer Weise verschlechtert haben, die sich nicht 
durch Fundamentaldaten erklären lässt.” Beim ESM ist das Ausmaß der Spekulationsförderung 
noch größer, da dieser zusammen mit der EFSF erst einmal 2.100,- Mrd. € zur Verfügung haben 
und auch noch über die Erhöhung seines Grundkapitals selbst entscheiden können soll. Mit dem 
geänderten Rahmenvertrag soll jetzt auch noch die EFSF über die Höhe der von ihr benötigten 
Bürgschaften selbst entscheiden können.
Dieser volkswirtschaftliche Zusammenhang ist auch, soweit es die hier angefochtenen Zustim-
mungsgesetze zum Fiskalpakt und zum ESM-Vertrag sowie das geänderte StabMechG betrifft, 
gleichermaßen gültig. Eine vergleichbare Situation hat es in Deutschland zumindest seit der 
Existenz der Bundesrepublik noch nie gegeben, sodass auch noch nicht darüber entschieden worden 
sein kann, ob es von der Sozialpflichtigkeit des Eigentums gedeckt ist, dass ESM, EFSF und 
Fiskalpakt, wie das Beispiel Irlands beweist, Grundlage dafür sein wollen, auch Deutschland über 
Auflagen und Empfehlungen zusätzlich zu dem, was seine Volksvertreter schon freiwillig 
beschlossen haben, zu noch mehr akuter und präventiver Bankenrettung zu zwingen auf Kosten der 
deutschen Steuer-zahler, oder ob dies mit dem Grundrecht auf Eigentum unvereinbar ist.  

-Dadurch, dass das Zustimmungsgesetz zum ESM-Vertrag sowie das geänderte StabMechG auf ihre 
Weise weitere Spekulation ermutigen, vor allem da EFSF und ESM selbst ihre Mittel erhöhen 
können, wird es im Falle ihrer Anwendung für einige Unzufriedenheit bei den Einwohnern vor 
allem der Euro-Mitgliedsstaaten sorgen, welche ins Visier der durch die Bürgschaften gestärkten 
Spekulation geraten. Der Staatsauftrag “europäische Integration” (Art. 23 GG) als ein zwar unter 
den Grundrechten und Strukturprinzipien, aber über dem gesamten EU-Recht stehender Teil des 
Grundgesetzes, als ein übergeordnetes und vom GG vorgegebenes politisches Ziel, ist erst durch 
das Bundesverfassungsgericht im Rahmen des Lissabon-Urteils entdeckt worden. Daher kann noch 
nie durch ein Bundesverfassungsgerichtsurteil geklärt worden sein, inwieweit derart den 
Zusammenhalt in Europa belastende Gesetze wie das Zustimmungsgesetze  zum ESM-Vertrag 
sowie das StabMechG mit dem Staatsauftrag “europäische Integration” (Art. 23 GG) kollidieren.

II.4.1.2  iwf-artige Strenge

-Das IWF-Recht hat keinerlei besonderen Ranganspruch formuliert und gehört auf Grund der Um- 
strittenheit des IWF (siehe vor allem Abschnitt IV.5 dieser Verfassungsbeschwerden) auch offen-
sichtlich nicht zum “ius cogens”. Damit steht es zwar, wie fast alle internationalen Verträge, über 
den einfachen Gesetzen (Art. 27 WVRK), aber klar unterhalb des gesamten Grundgesetzes, unter-
halb der Uno-Charta (Art. 103 Uno-Charta), der universellen Menschenrechte der Uno und der mit 
diesen gleichrangigen Genfer und Haager Konventionen des humanitären Kriegsvölkerrechts (Art. 
1 Nr. 3 Uno-Charta, Art. 28 AEMR, Rn. 279-282 des Urteils zu T-306/01 und das dort zitierte IGH-
Gutachten vom 08.07.1996), sowie unterhalb zumindest des supranationationalen (nicht auf die 
GASP bezogenen) Teils des EU-Rechts. Nun wird der Versuch unternommen, iwf-artige Kredit-
auflagen mit eu-sekundärrechtlichem Rang zu transportieren, was den Rangansprüchen der nicht 
zur Verfassungsidentität gehörenden Teile des Grundgesetzes, der Uno-Charta, der universellen 
Menschenrechte und des humanitären Kriegsvölkerrechts zuwider liefe. Zu einem bzgl. der Betrof- 
fenheit der Einwohner Deutschlands von den Auflagen derart präzedenzlosen Versuch der rang-



mäßigen Überhöhung von iwf-artigen Auflagen kann es noch kein Bundesverfassungsgerichtsurteil 
geben, sodass hierzu die Rechtsfortbildung gegeben ist. 

-Die präzedenzlose Verpflichtung auf eine iwf-artige Strenge (Präambel EFSF-Rahmenvertrag, 
Erwägungsgründe 2+3+6, Art. 3 und Art. 12 ESM-Vertrag, Erwägungsgrund 3 und Art. 6 Abs. 1 
EU-Verordnung 2011/385 (COD), Ecofin-Rat vom 10.05.2010, Nr. 49 des Berichts der Task Force 
vom 21.10.2010, Nr. 17+24 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011) gegenüber den 
Staaten der Eurozone würde in die Lage versetzen, von den Staaten der Eurozone die materielle 
oder funktionale Privatisierung von Behörden zu verlangen, diese Mitgliedsstaaten also unter 
Änderung ihrer Staatsform zu transformieren. Derartige Kreditauflagen wären vom IWF, der EZB, 
den privaten Gläubigern und vor allem von der EU-Kommission auch gegenüber Deutschland zu 
erwarten, sobald es in die Mühlen einer der drei Stufen des europäischen 
Finanzierungsmechanismus oder von Art. 6 EU-Verordnung 2011/385 (COD) geraten würde. Im 
ESM wäre dies sogar durch die privaten Gläubiger zu erwarten, da diese sich ja der „Praxis“ des 
IWF anpassen müssten. Damit könnten die privaten Gläubiger Auflagen bzw. Empfehlungen zur 
umgehenden Privatisierung genau der Behörden zu machen, die sie selbst erwerben möchten. Damit 
ist es entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, da das Lissabonurteil  das militärische, das 
polizeiliche und das zivile Gewaltmonopol bekräftigt hat, in einem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts klarzustellen, dass auch nicht über Auflagen innerhalb eines eu-
rechtlichen oder eines intergouvernementalen Mechanismus das Gewaltmonopol ausgehe-belt 
werden darf.

-Iwf-aritg strenge Auflagen ignorieren die Menschenrechte und sind weitaus eingreifender in 
bürger-liche wie soziale Menschenrechte, Grundrechte, grundrechtsgleiche Rechte und 
Strukturprinzipien, als ein Staatsbankrott dies jemals sein könnte (siehe vor allem Abschnitt IV.5 
dieser Verfassungs-beschwerden). Daher ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob hier 
die Untersagung des StabMechG sowie der Zustimmung zum Fiskalpakt und zum ESM-Vertrag 
erforderlich ist, um die Verpflichtung auf die iwf-artige Strenge zu verhindern (Präambel EFSF-
Rahmenvertrag, Erwägungsgründe 2+3+6, Art. 3 und Art. 12 ESM-Vertrag, Erwägungsgrund 3 und 
Art. 6 Abs. 1 EU-Verordnung 2011/385 (COD), Ecofin-Rat vom 10.05.2010, Nr. 49 des Berichts 
der Task Force vom 21.10.2010, Nr. 17+24 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011)).

II.4.1.3  universelle Menschenrechte 

-Die Auflagen des IWF, noch mehr als die der EU-Kommission, zielen neben der Durchsetzung des 
Menschenrechts auf Eigentum der Gläubiger auf die Zerstörung alles Sozialen in den Schuldnerlän-
dern, sonst hätte der IWF z. B. nicht mindestens 3 Staaten zum Verkauf der Nahrungsmittelnotre-
serven gezwungen, was für die Fähigkeit der Einwohner der betroffenen Länder, die Staatsschulden 
abzuarbeiten, schädlich war. Gleichzeitig wird das Soziale in Deutschland menschenrechtlich am 
umfassendsten durch den Uno-Sozialpakt geschützt. Wenn nun beim gesamten europäischen 
Finanzierungsmechanismus versucht wird, den Vorrang der universellen Menschenrechte vor dem 
IWF- Recht zu umgehen, ist es offensichtlich rechtsfortbildend und entscheidungserheblich, dass 
die universellen Menschenrechte, zumal sonst kein zuständiges Gericht existiert, gem. Art. 1 Abs. 
1+2 GG, Art. 25 GG, Art. 38 GG, Art. 19 Abs. 4 GG vor deutschen Gerichten unmittelbar 
einklagbar sind. 

-Wenn (entsprechend der Praxis des IWF) iwf-artige Auflagen mit eu-sekundärrechtlichen Rang 
erteilt werden, ist das Rangverhältnis zwischen dem EU-Sekundärrecht und den zum “ius cogens” 
gehörenden und auch nach Art. 1 Abs. 2 GG von ihrem Rang her unveräußerlichen universellen 
Menschenrechten (“in der Welt”) der Vereinten Nationen hier entscheidungserheblich. Es ist auch 
im Angesicht von Leitsatz 3 des Lissabon-Urteils noch nicht explizit geklärt, was der hinreichende 



Raum, der bei der Umsetzung von EU-Recht für die Umsetzung der wirtschaftlichen, kulturellen 
und sozialen Rechte der Uno verbleiben muss, konkret für das Rangverhältnis zwischen 
unveräußer-lichen universellen Menschenrechten und EU-Sekundärrecht bedeutet.

-Die bisherige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Verbindlichkeit und zum Rang 
der universellen Menschenrechten ist offensichtlich aktualisierungsbedürftig. In den Urteilen zu 
Völkerrecht (Abschnitt VII.14.2 dieser Verfassungsbeschwerden), Mauerschützen III (Abschnitt 
VII.14.3 dieser Verfassungsbeschwerden) und Bodenreform III (Abschnitt VII.14.5 dieser Verfas- 
sungsbeschwerden) wurde die Zugehörigkeit der  universellen Menschenrechte zum „ius cogens“ 
ausdrücklich bestätigt. Dabei wurde in Rn. 96 des Bodenreform III – Urteils die Zugehörigkeit der 
universellen Menschenrechte zum ius cogens ausdrücklich i. V. m. Art. 25 GG und Art. 1 Abs. 2 
GG bejaht, ohne dabei auf  die Bedeutung des Art. 1 Abs. 2 GG einzugehen. Während in diesen 
Urteilen das Bundesverfassungsgericht die universellen Menschenrechte aus den von Deutschland 
ratifizier-ten Verträgen unmittelbar angewandt hat, hat es in Rn. 30 des Urteils zur 
völkerrechtlichen Not-standseinrede die Verbindung über Art. 25 GG zu jeglichen internationalen 
Verträgen verneint, ohne dabei auf die Bedeutung des Art. 1 Abs. 2 GG einzugehen, und ohne diese 
Verneinung explizit auf das Normenverifikationsverfahren des Art. 100 Abs. 2 GG zu beschränken; 
das Minderheitenvotum in Rn. 86 des gleichen Urteils hingegen bekräftigte die Zugehörigkeit der 
universellen Menschen- rechte zum ius cogens. In Leitsatz 3 und in Rn. 218 des Lissabonurteils 
schließlich wurden die universellen Menschenrechte wieder angewendet und implizit bestätigt, dass 
diese einen höheren als den einfachen völkerrechtlichen Rang haben; sonst wäre nicht in einem 
Leitsatz bestätigt worden, dass für die universellen Menschenrechte auch bei Umsetzung des EU-
Rechts noch genug Raum bleiben muss. Angesichts der aufgezeigten Divergenzen ist offensichtlich 
die Rechtsfortbildung bzgl. des Rangs und der Verpflichtung zur unmittelbaren Anwendung der 
universellen Menschen- rechte in Deutschland über Art. 1 Abs. 2 GG durch Judikative, Exekutive 
und Legislative bei jeder Entscheidung gegeben und auch die Entscheidungserheblichlichkeit 
angesichts der vom Umfang weit größeren sozialen Schutzwirkung der universellen 
Menschenrechte im Vergleich zu den im Grundgesetz selbst normierten Grundrechten. Diese 
Klarstellung ist auch entscheidend, damit sich die Bürger für ihre Meinungsbildung bei den 
Volksabstimmungen ein Bild machen können, inwie- weit vor allem Regierung und Abgeordnete 
dieser Verpflichtung nachkommen.

-Der bisherige Umgang mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts ist uneinheitlich. Während Rn. 10 des Mauerschützen III – Urteils 
die unmittelbare Anwendung der AEMR zumindest für die Zeit vor Deutschlands Ratifizierung von 
Menschenrechtsverträgen der Vereinten Nationen auf Grund der Konkretisierung der Verpflichtung 
der Uno-Charta auf die universellen Menschenrechte (Art. 1 Nr. 3 Uno-Charta) anerkennt, spricht 
Rn. 118 des Bodenreform III – Urteils (Abschnitt VII.14.5 dieser Verfassungsbeschwerden) der 
AEMR vollkommen ab, verbindliches Völkerrecht zu sein. Das Urteil zur völkerrechtlichen Not-
standseinrede wiederum erkennt die ILC-Standards, welche ebenso wenig ratifiziert sind wie die 
AEMR als unmittelbar anwendbares ius cogens für Deutschland an, würdigt aber in keiner Weise 
die AEMR, obwohl diese von allen Uno-Mitgliedsstaaten, anders als die ILC-Standards, schon bei 
ihrem Beitritt zu den Vereinten Nationen unterzeichnet wird, und obwohl die ILC-Standards keine 
Verbindung über Art. 1 Uno-Charta haben. Die Rechtsfortbildung ist auf Grund dieser Unein- 
heitlichkeit offensichtlich gegeben. Die Entscheidungserheblichkeit für die hier vorliegenden 
Verfassungsbeschwerden liegt vor allem in der Menschenwürde (Art. 1 AEMR) für die 
Unteilbarkeit und damit gleichermaßen Verbindlichkeit und Gleichrangigkeit aller universeller 
Menschenrechte und im Ranganspruch der universellen Menschenrechte aus Art. 28 AEMR. 

-Nach der Anerkennung des mit dem Staatsauftrag europäische Integration (Art. 23 GG) gleichran-
gigen Staatsauftrags Frieden (Art. 1 Abs. 2 GG) durch Rn. 219 + 255 des Lissabonurteils sind die 
Verbindlichkeit und der hohe Rang von Art. 1 Abs. 2 GG innerhalb der Ewigkeitsgarantie des 



Grundgesetzes geklärt. Im Lissabonurteil noch nicht explizit geklärt und damit rechtsfortbildend ist, 
was aus der bereits in Rn. 96 des Bodenreform III – Urteils (Abschnitt VII.14.5 dieser Verfassungs-
beschwerden) erahnten und in den hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden (insbesonderen an- 
hand der Reden von Byrnes, Dr. Süsterhenn und Dr. Seebohm, Abschnitte, VII.9.3,  VII.9.8.1  und 
VII.9.8.4 dieser Verfassungsbeschwerden) nachgewiesenen Verbindung von Art. 1 Abs. 2 GG mit 
den universellen Menschenrechten zu folgern ist. Dabei ist entscheidend, dass Art. 1 Abs. 2 GG die 
Verbindung zu den universellen Menschenrechten incl. Anwendungsverpflichtung enthält, und dass 
lediglich die Initiativen von Zentrum und KPD sowie die Anregung von Friedrich Naumann (FDP) 
für mehr soziale Grundrechte mit Grundrechtsrang abgelehnt worden sind. 
Es gibt bisher kein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, welches die Bedeutung von Art. 1 Abs. 2 
GG für die unmittelbare Anwendbarkeit und für den Rang der universellen Menschenrechte für 
Deutschland tiefgehend würdigt; offenbar, weil bisher alle anderen Verfassungskläger es versäumt 
haben, dies mit einer hinreichenden Begründung geltend zu machen. Umso mehr gibt es kein Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts, welches dabei die erforderlichen Schlussfolgerungen aus der erst 
im Lissabonurteil erfolgten Anerkennung von Art. 1 Abs. 2 GG für den Staatsauftrag Frieden für 
die ebenfalls über Art. 1 Abs. 2 GG bestehende Verbindung zu den universellen Menschenrechten 
gezogen hätte. Da die Unantastbarkeit der Rechtsstaatlichkeit erst mit Rn. 216+217 des Lissabon-
urteils anerkannt worden ist, gibt es auch noch kein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, welches 
entschieden hätte, ob aus der Normierung der Rechtsstaatlichkeit im materiellen Sinne über Art. 1 
Abs. 2 + 3 GG zu folgern ist, dass Art. 1 Abs. 2 GG auf Grund der Unantastbarkeit der Rechtsstaat-
lichkeit auch in seiner Eigenschaft als Verbindung zu den universellen Menschenrechten unantast-
bar ist. Die Rechtsfortbildung ist also offensichtlich gegeben. Die Entscheidungserheblichkeit für 
die hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden liegt im deutlich größeren materiellen Schutzum-
fang der universellen sozialen Menschenrechte im Vergleich zu den im Grundgesetz normierten 
sozialen Grundrechten. Die Entscheidungserheblichkeit liegt darüber hinaus in der Absicherung des 
Ranganspruchs der universellen Menschenrechte über Art. 1 Abs. 2 GG, vor allem auch im 
Verhältnis zum IWF-Recht, zum EU-Sekundärrecht und zum ESM-Recht.

-Auch hinsichtlich der Zuständigkeiten bzgl. der Rechtsprechung über die universellen Menschen- 
rechte in Deutschland ist die Rechtsfortbildendung und Entscheidungserheblichkeit offensichtlich 
gegeben. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind grundsätzlich die 
Fachgerichte zuständig für die Auslegung völkerrechtlicher Verträge in Deutschland. Trotz der 
mehrfachen Anerkennung der universellen Menschenrechte als Teil des „ius cogens“ und als  
unmittelbar anwendbare Rechte in Deutschland fehlt immer noch eine unmißverständliche Ver-
pflichtung der Fachgerichte durch das Bundesverfassungsgericht auf die Anwendung der universel-
len Menschenrechte. Während die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts für die universellen 
Menschenrechte, soweit es um deren Schutzfunktion gegenüber Zustimmungsgesetzen zu anderen 
völkerrechtlichen Verträgen geht, offensichtlich ist, ist aber noch klärungsbedürftig, ab wann das 
Bundesverfassungsgericht und nicht die Fachgerichte außerhalb von Verfassungsbeschwerdever-
fahren gegen die Zustimmung zu anderen internationalen Verträgen für die Anwendung der univer-
sellen Menschenrechte zuständig sind.  

-Erstmalig ist im europäischen Finanzierungsmechanismus und in EU-Verordnung 2011/385 
(COD)  bestimmt, Auflagen mit einer der IWF-Praxis (nicht einmal der IWF-Satzung, geschweige 
denn, den Menschenrechten) entsprechenden Unerbittlichkeit festzuschreiben. Gleichzeitig ist nach 
Kenntnis der Beschwerdeführerin erstmals im Lissabonurteil vom Bundesverfassungsgericht die 
Unantastbarkeit des Strukturprinzips Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG) festgestellt worden. Die 
Unantastbarkeit der Unveräußerlichkeit der universellen Menschenrechte (Art. 1 Abs. 2 GG) 
befindet sich genauso wie die Demokratie innerhalb der direkt durch die Ewigkeitsgarantie (Art. 79 
Abs. 3 GG) geschützten Artikel des Grundgesetzes. Da die Feststellung der Unantastbarkeit der 
Demokratie noch relativ neu ist, kann noch nicht entschieden worden sein bzgl. der  Unantastbarkeit 
der Unveräußerlichkeit der universellen Menschenrechte. Gleichzeitig ist dies nun, da man 



erstmalig unverhohlen an der IWF-Praxis orientierte Willkür, zumindest für den europäischen 
Finanzierungsmechanismus und in EU-Verordnung 2011/385 (COD), über die universellen 
Menschenrechte stellen will, entscheidungserheblich wie niemals zuvor, ob die Unveräußerlichkeit 
der universellen Menschenrechte aus dem innerhalb der Ewigkeitsgarantie (Art. 79 Abs. 3 GG) 
stehenden und zur unantastbaren Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 G) 
gehörenden Art. 1 Abs. 2 GG  ebenso wie die Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG), die 
Rechtsstaatlichkeit, die Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG), das Sozialstaatsgebot (Art. 20 Abs. 1 
GG) und der Föderalismus (Art. 20 Abs. 1 GG) unantastbar ist.

II.4.1.4  ESM + EFSF

-Das Staateninsolvenzverfahren ist laut der Erklärung der Eurogruppe vom 28.11.2010 zu den allge-
meinen Merkmalen des künftigen Mechanismus (zu finden in Anlage II der Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rats vom 16./17.12.2010 (Az. EUCO 30/10) so vorgesehen, dass ein insolventer 
Staat „mit seinen privaten Gläubigern“ „entsprechend der IWF-Praxis“ „einen umfassenden 
Restrukturie-rungsplan“ aushandeln muss. Das bedeutet, die privaten Gläubiger bekämen 
ausdrücklich die Macht, rechtsverbindlich die Auflagen für einen teilweisen Schuldenerlass 
gegenüber insolventen Staaten der Eurozone festzulegen. Damit würden im Rahmen eines 
internationalen völkerrechtlichen Mechanismus ungewählte Private beliebig durch ihre Auflagen in 
insolventen Eurostaaten de facto mit regieren und legislieren können. Und die Staaten der Eurozone 
würden dabei verpflichtet, an die privaten Gläubiger zu „appellieren“, dass diese dabei „gemäß den 
internationalen Regeln“ und „in vollständiger Übereinstimmung mit der Praxis des IWF“ handeln 
würden. Eine vollständige Übereinstimmung ist nur für die Praxis des IWF vorgesehen, also will 
man die privaten Gläubiger verpflichten, jegliches andere Völkerrecht nur soweit anzuwenden, wie 
es mit der Praxis des IWF vereinbar ist. Also auch insoweit wie der IWF zu handeln, wie dieser 
gegen sein eigenes Primärrecht verstösst. Und die Auflagen für den teilweisen Schuldenerlass im 
Rahmen des Staateninsolvenzverfahrens würden allein von den privaten Gläubigern kommen. Mit 
dem Vorliegen des ESM-Vertrags (Abschnitt IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden) ist 
inzwischen bekannt, dass nach dessen Art. 12 selbst die Staaten, welche nach der rigorosen 
Schuldentragfähigkeitsanalyse für solvent befunden würden, iwf-artig strenge Auflagen ihrer 
größten privaten Gläubiger („Wiener Initiative“) bekämen.
Es hat noch nie ein Zustimmungsgesetz für Deutschland gegeben zu einem Mechanismus wie dem 
ESM, der wiederum Privaten die Macht geben würde, mit hoheitlicher Macht Auflagen für 
Schuldenerlasse bzw. im Rahmen der „Wiener Initiative“ bereits für die Aufrechterhaltung beste-
hender Kredite gegenüber Staaten zu verhängen. Es ist auch noch nie zuvor einem völkerrechtlichen 
Vertrag zugestimmt worden, welche es unternommen hätte (Erwägungsgründe 2+3+6, Art. 3 und 
Art. 12 ESM-Vertrag), die „Praxis“ des IWF über das IWF-Primärrecht, die universellen 
Menschen-rechte und die Uno-Charta zu stellen – mit allen Möglichkeiten des IWF, willkürlich 
durch Änderung seiner „Praxis“ den privaten Gläubigern entsprechende Vorgaben zu machen. Das 
ist unvereinbar mit der Uno-Charta und den universellen Menschenrechten – genau darum will man 
ja die „Praxis“ des IWF über diese stellen. Diese präzenzlosen Grausamkeiten gegen die Völker 
Europas ebenso wie gegen das unveräußerliche grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG) und 
gegen die unantastbaren Strukturprinzipien Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG) und Rechtsstaatlich-
keit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG) sind offensichtlich rechtsfortbildend.

-Erstmals wird über über Erwägungsgründe 11+12 und Art. 12 ESM-Vertrag  der Versuch unter-
nommen, privaten Gläubigern das Recht zu Auflagen mit hoheitlicher Wirkung gegenüber den 
Staaten der Eurozone zu geben, und zwar den größten privaten Gläubigern in der Wiener Initiative 
des ESM sowie allen privaten Gläubiger im Staateninsolvenzverfahren des ESM, jeweils gegenüber 
dem jeweiligen Schuldnerstaat. Damit würde Privatrecht über zum „ius cogens“ gehörende Teile 
des Öffentlichen Rechts gestellt, denn die Kreditverträge, durch welche die Privaten zu Gläubigern 



des Staates geworden sind, sind privatrechtlicher Natur.
Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend,
-ob aus privatrechtlichen Kreditverträgen die Macht zur Erteilung von Auflagen mit hoheitlicher 
Macht abgeleitet werden darf,
-ob dadurch tatsächlich insoweit das Privatrecht über das Öffentliche Recht gestellt würde
-ob die Zustimmung zum  ESM auf Grund der Ermächtigungen der privaten Gläubiger durch den 
ESM-Vertrag zu untersagen ist 
-ob Deutschland angesichts einer derart zum Machtmissbrauch einladenden Vorschrift gezwungen 
ist, zum Schutz von Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG), Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, 
Art. 20 Abs. 2+3 GG), grundrechtsgleichem Wahlrecht (Art. 38 GG), freiheitlich-demokratischer 
Grundordnung (Art. 18 GG), des grundrechtsgleichen Funktionsvorbehalts (Art. 33 Abs. 4 GG) 
sowie sämtlicher universeller Menschenrechte (i. V. m. Art. 1 Abs. 1+2 GG, Art. 25 GG, Art. 38 
GG),  aus der Währung Euro auszutreten, bzw. eine Volksabstimmung über den Euro-Austritt 
abzuhalten.

-Das Waldenfels-Urteil vom 23.05.1962 (1 BvR 987/58, BVerfGE 15,126) hat bereits geklärt, dass 
Staaten konkursunfähig sind (Rn. 62). Der Grund für die Konkursunfähigkeit von Staaten liegt da-
rin, dass im Vordergrund „die Schaffung einer Grundlage für die Zukunft“ steht und nicht „die Ab-
rechnung über die Vergangenheit“; dieses „Prinzip der Sanierung findet sich allenthalben in der 
Geschichte des Staatsbankrotts und ist unvermeidlich, weil gesunde staatliche Finanzen die erste 
Voraussetzung für die Entwicklung des sozialen und politischen Lebens sind“. Daraus, dass Staaten 
konkursunfähig sind, folgt nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin, dass ein Staateninsol-
venzverfahren für Deutschland verfassungswidrig ist. Anders als in dem vom Waldenfels-Urteil 
ent-schiedenen Fall, wo es damals darum ging, ob und inwieweit die Bundesrepublik Deutschland 
sich einseitig Schulden des Deutschen Reichs entledigen durfte, wird nun versucht, über den ESM 
alle Staaten der Eurozone in ein Staateninsolvenzverfahren hineinzuzwängen. Das ist präzedenzlos 
und damit offensichtlich rechtsfortbildend und entscheidungserheblich, insbesondere im Hinblick 
auf die unantastbaren Strukturprinzipien Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG), Rechtsstaatlichkeit 
(Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG), Sozialstaat (Art. 20 Abs. 1 GG) und Föderalismus 
(Art. 20 Abs. 1 GG), die Souveränität (Art. 20 Abs. 1 GG, Art. 2 Abs. 1 Uno-Charta), die in diesen 
Verfas- sungsbeschwerden (Abschnitte IX.9 – IX.11) geltend gemachten universellen 
Menschenrechte,  das Selbstbestimmungsrecht und die Existenzmittel der Völker (Art. 1 Uno-
Sozialpakt, Art. 1 Uno-Zivilpakt, jeweils i. V. m. Art. 1 Abs. 1+2 GG, Art. 38 GG, Art. 25 GG), 
den grundrechtsgleichen Funktionsvorbehalt (Art. 33 Abs. 4 GG), alles jeweils in Verbindung mit 
dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG).

-Da nach dem Waldenfels-Urteil jegliches Staateninsolvenzverfahren unzulässig ist, es aber gleich- 
wohl mit dem Zustimmungsgesetz zum ESM-Vertrag  unternommen wird, ein solches Staaten-
insolvenzverfahren innerhalb des ESM zu schaffen, ist es im Verfahren über die hier vorliegenden 
Verfassungsbeschwerden rechtsfortbildend und auch entscheidungserheblich, wie statt dessen im 
Falle eines Staatsbankrotts zu verfahren ist. Insbesondere ist entscheidungserheblich und rechtsfort-
bildend, welche Vorgaben für Legislative und Exekutive dabei aus der Unteilbarkeit zwischen den 
verschiedenen Menschenrechten sowie aus der Unteilbarkeit zwischen den Menschenrechten der 
Gläubiger und den Menschenrechten der Einwohner der Schuldnerstaaten abzuleiten sind.

-Es hat vor dem ESM-Vertrag (über dessen Art. 12, siehe vor allem Abschnitte IV.6.2.4 und 
IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden) noch nie den Versuch gegeben, die Ersparnisse der 
Sozialversicherungen in eine Staateninsolvenzmasse hinein zu zwingen. Es kann also auch auch 
noch kein Urteil des Bundesverfassungsgerichts darüber geben, ob und inwieweit das mit grund-
rechtsgleichem Wahlrecht (Art. 38 GG), Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG), Sozialstaatsprinzip 
(Art. 20 Abs. 1 GG) und den universellen Menschenrechten (jew. i. V. m. Art. 1 Abs. 1+2 GG, Art. 
38 GG, Art. 25 GG) auf soziale Sicherheit (Art. 9 Uno-Sozialpakt), auf Nahrung (Art. 11 Uno-



Sozialpakt) und auf Gesundheit (Art. 12 Uno-Sozialpakt) vereinbar sein kann. Die Rechtsfort-
bildung ist offensichtlich gegeben. Da in Ungarn schon im Defizitverfahren des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes für den Schuldendienst die privaten Rentenversicherungsansprüche enteignet 
wurden, ist damit zu rechnen, dass dies beim ESM auch geschieht, um bei der Schuldentragfähig-
keitsanalyse besser dazustehen. Daher ist die gleiche Rechtsfrage auch bzgl. der privaten Renten- 
und Lebensversicherungsansprüche entscheidungserheblich.

-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob das StabMechG und die Zustimmung zum 
ESM-Vertrag zu untersagen sind, weil die EFSF und der ESM selbst über die beliebige Ausdeh-
nung ihrer Instrumentarien entscheiden können sollen (Art. 5 Abs. 3 EFSF-Rahmenvertrag, Art. 19 
ESM-Vertrag, Abschnitte IV.3.2  und IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden) und über die 
Änderung ihrer eigenen grundlegenden Verträge und die zeitliche Verlängerung der EFSF (Art. 10 
Abs. 5 lit. c EFSF-Rahmenvertrag, Art. 44 ESM-Vertrag, Abschnitt IV.3.2 und IV.6.2.5 dieser 
Verfassungs-beschwerden). Wie insbesondere in den Abschnitten III.22, IV.6.2.5 und VI.1.4 dieser 
Verfassungs-beschwerden nachgewiesen, gehören zu den bereits heute dafür geplanten, aber in Art. 
19 ESM-Vertrags nicht einmal angedeuteten (vom Skandal um das Verstecken gleich des ganzen 
ESM-Vertrags vor der Massenöffentlichkeit ganz zu schweigen), Ausweitungen seines Instrumenta-
riums die Instrumentalisierung der EU-Fördermittel zur Durchsetzung der ESM-Auflagen. Und mit 
der Ermächtigung an EFSF und ESM, ihre Verträge selbst ohne jegliche weitere Zustimmung von 
nationalen Parlamenten dazu zu ändern, könnten diese sich alle beliebigen Befugnisse anmaßen, 
darunter am wahrscheinlichsten den Ausbau der EFSF zu einem Ersatz-ESM für den Fall der 
Ablehnung des ESM, nicht aber des Stab-MechG durch das Bundesverfassungsgericht. Derart 
weitgehende blankettartige Selbstermächtigungsklauseln wie Art. 5 Abs. 3 und Art. 10 Abs. 5 lit. c 
EFSF-Rahmenvertrag sowie Art. 19 ESM-Vertrag gibt es in der Eurozone bisher nicht. Und die in 
diesen Verfassungsbeschwerden belegten vorgesehen Ausweitungen sind erst die, welche der 
Beschwerdeführerin aus öffentlich zugänglichen Quellen bekannt geworden sind.

-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob die Zustimmung zum ESM-Vertrag zu 
untersagen ist angesichts der Übertragbarkeit aller Aufgaben des ESM weg von dem aus den 
Bundesfinanzministern der Staaten der Eurozone bestehenden Verwaltungsrat in das aus beliebigen 
fachkundigen, aber ungewählten, Personen bestehende Direktorium (Art. 5 Abs. 6 lit. m ESM-
Vertrag, Art. 6 Abs. 1 ESM-Vertrag). Wie die Teilnahme entsprechender Bankenvertreter als offizi-
elle Regierungsberater am EU-Gipfel vom 21.07.2011 zeigt (Abschnitt III.22 dieser Verfassungs-
beschwerden), wäre damit zu rechnen, dass deutsche Entscheidungsbefugnisse innerhalb des ESM 
durch Übertragungen an das ESM-Direktorium an die Deutsche Bank und französische an die BNP 
Paribas übertragen würden. Eine Versorgung privater auf Profit ihrer Unternehmen verpflichteter 
Lobbyisten mit hoheitlicher Macht über die Staaten der Eurozone hat es noch nie gegeben, sodass 
das Bundesverfassungsgericht auch noch nie darüber entschieden haben kann, ob und inwieweit 
dies inbesondere mit der unantastbaren Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG), mit der unantastbaren 
Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG), mit dem grundrechtsgleichen 
Wahl-recht (Art. 38 GG), mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker (Art. 1 Uno-Sozialpakt, Art. 
1 Uno-Zivilpakt, jew. i. V. m. Art. 1 Abs. 1+2 GG, Art. 25 GG, Art. 38 GG) und mit der 
Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) vereinbar sein kann.

-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob die Zustimmung zum ESM-Vertrag  zu 
untersagen ist wegen der maßlosen Immunität des ESM. Die Immunitäten vor strafrechtlicher 
Verfolgung (Art. 35 ESM-Vertrag), vor Durchsuchung, Beschlagnahme, Einziehung, Wegnahme 
und Zwangsvollstreckung durch Exekutive oder Judikative (Art. 32 Abs. 4 ESM-Vertrag), der 
Dokumente des ESM (Art. 35 Abs. 1 ESM-Vertrag, Art. 32 Abs. 5 ESM-Vertrag), der Räumlich-
keiten des ESM (Art. 32 Abs. 6 ESM-Vertrag) und vor sämtlichen staatlichen Kontrollen (Art. 32 
Abs. 7 ESM-Vertrag) sind geradezu eine Einladung an die innerhalb des ESM tätigen Personen, 
ihre Kompetenzen zu überschreiten. Die straf- und haftungsrechtliche Immunität dürfte ebenso wie 



beim IWF ungewählte Personen mit einem psychopathischen Mangel an Mitgefühl anziehen; dabei 
kommt noch hinzu, dass Erwägungsgründe 2+3+6 sowie Art. 3 und Art. 12 ESM-Vertrag, anders 
als das IWF-Primärrecht, auch noch zu einem solchen Handeln entsprechend der IWF-Praxis (nicht 
zu verwechseln mit dem IWF-Primärrecht) verpflichten würde. Und dank der Unverletztlichkeit der 
Dokumente des ESM würden die Einwohner der betroffenen Staaten nicht einmal erfahren, wem sie 
die Grausamkeiten jeweils persönlich zu verdanken hätten. Außerdem ist entscheidungserheblich 
und rechtsfortbildend, ob die Zustimmung zum ESM-Vertrag zu untersagen ist, weil die viel zu weit 
gehenden Immunitäten aus Art. 32 ESM-Vertrag zur mit grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 
GG), Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG) und Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 
2+3 GG) unvereinbaren willkürlichen Mißachtung geltenden Rechts verleiten.
Da es noch nie einen derart intransparenten, straf- und haftungsrechtlich immunen und zugleich 
völkervertragsrechtlich auf Sozialfeindlichkeit verpflichteten Mechanismus gegeben hat, der noch 
dazu einen höheren als den einfachen völkerrechtlichen Rang anstrebt, kann es noch kein Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts dazu geben, sodass die Rechtsfortbildung offensichtlich gegeben ist. 
Hinzu kommt, dass es auch noch kein Urteil des Bundesverfassungsgerichts gibt, welches sich 
jemals fundiert mit den verfassungs- rechtlichen und universell-menschenrechtlichen Grenzen der 
Umsetzung von IWF-Auflagen auseinander gesetzt hätte.

-Es hat noch nie einen völkerrechtlichen oder eu-rechtlichen Mechanismus gegeben, welcher 
dermaßen zur Bereicherung einlädt wie der ESM. Dazu gehört erstens, dass der ESM erst einmal 
zusammen mit der EFSF 2.100,- Mrd. € zur Verfügung haben und selbst, ohne jegliche weitere 
Zustimmung nationaler Parlamente in beliebigem Umfang über die Erhöhung seiner eigenen Mittel 
entscheiden können soll.  Zweitens gehört dazu die maßlose Immunität des ESM vor jeglicher straf- 
und haftungsrechtlicher Verfolgung und vor Transparenz. Drittens die Immunität des Eigentums des 
ESM (Art. 32 Abs. 3+4 ESM-Vertrag), welches den ESM selbst vor Rückzahlungsansprüchen 
seiner Mitgliedsstaaten weitestgehend schützt. Und schließlich die Stimmrechtsaussetzung (Art. 4 
Abs. 7 ESM-Vertrag) für alle ESM-Mitgliedsstaaten, welche entweder ihre Einzahlungen an den 
ESM oder die Rückzahlung von Finanzhilfen des ESM nicht pünktlich leisten. Durch geschickte 
Beschlüsse des ESM über Kapitalerhöhungen ließen sich so einzelne Staaten der Eurozone gezielt 
überfordern und so deren Stimmrechtsaussetzung erreichen, um sich die gewünschten Mehrheiten 
für bestimmte Beschlüsse in Gouverneursrat bzw. Direktorium zu sichern. Elegante faktische 
Möglichkeiten zur persönlichen Bereicherung auf Kosten des ESM und damit wiederum der ESM-
Mitgliedsstaaten  könnten sein die Aufnahme von Darlehen durch den ESM zu überhöhten Zins-
sätzen, die Zahlung überhöhter Gehälter und Honorare durch den ESM, das Anmieten von Räum-
lichkeiten durch den ESM zu überhöhten Mieten uvm.; die Beschwerdeführerin unterstellt nieman-
dem konkret persönlich solche Absichten. Es ist jedoch offensichtlich rechtsfortbildend, ob eine 
solche präzedenzlose Versuchung zur Bereicherung geschaffen werden darf, insbesondere im 
Hinblick auf Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG), Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 
Abs. 2+3 GG), Eigentum (Art. 14 GG), Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 GG), Sozialstaatsprinzip (Art. 
20 Abs. 1 GG), Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG), grundrechtsgleiches Wahlrecht (Art. 38 GG) 
und soziale universelle Menschenrechte (jeweils i. V. m. Art. 1 Abs. 1+2 GG, Art. 38 GG, Art. 25 
GG), darunter vor allem die auf soziale Sicherheit incl. Sozialversicherung (Art. 9 Uno-Sozialpakt), 
Gesundheit (Art. 12 Uno-Sozialpakt) und Nahrung (Art. 11 Uno-Sozialpakt).
 
-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob die Zustimmung zum ESM-Vertrag  zu 
untersagen ist, weil dieser es über seinen Art. 36 Abs. 5 unternimmt, sich über die Ausstattung mit 
der staatsanalogen Machtinsignie einer eigenen Steuerhoheit das Hineinwachsen in die Supranatio- 
nalität unter Aushebelung der Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) zu erschleichen. Denn das 
Hineinwachsen des ESM-Primärrechts in die Supranationalität würde dieses über sämtliche univer- 
selle Menschenrechte und über erhebliche Teile nationaler Verfassungen hinaus steigen lassen, 
ohne dass dies rechtsklar verankert wäre im ESM-Vertrag. Solch einen Versuch der intransparenten 
Erlangung von Supranationalität hat es für einen Vertrag derart drastischen Inhalts, wie es der 



ESM-Vertrag ist, noch nie gegeben, sodass es hierzu noch kein entsprechendes Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts geben kann.

-Das ESMFinG würde die deutschen Einzahlungsermächtigungen für den ESM geben, und das 
Zustimmungsgesetz zum ESM-Vertrag würde ausdrücklich nicht vor Inkrafttreten des ESMFinG in 
Kraft treten, also Deutschland dem ESM-Vertrag auch nicht vor Inkrafttreten des ESMFinG zu- 
stimmen. Daher ist es bereits aus den gleichen Gründen wie beim Zustimmungsgesetz zum ESM-
Vertrag entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob das ESMFinG zu untersagen ist. 

-Das ESMFinG würde die deutschen Kapitaleinzahlungen in den ESM ermächtigen, unabhängig 
davon, ob Deutschland dem ESM-Vertrag selbst zustimmen würde. Es ist entscheidungserheblich 
aus den gleichen Gründen wie in Abschnitt II.4.1.1 dieser Verfassungsbeschwerden, ob das 
ESMFinG wegen Überschreitung des grundgesetzlich zulässigen Ausmaßes an Bankenrettung zu 
untersagen ist. Und schließlich ist entscheidungserheblich, ob es mit dem Grundgesetz vereinbar ist, 
dass das ESMFinG den jederzeit auch überraschend schockartig möglichen Kapitalabrufen gem. 
Art. 9 ESM-Vertrag ausdrücklich pauschal zustimmen und diesen nichts entgegen setzen würde. 

-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob das StabMechG sowie die Zustimmung 
zum ESM-Vertrag zu untersagen sind, weil man im Rahmen von EFSF und ESM die Mitglieds-
staaten der Eurozone über Kreditauflagen zu Verfassungsänderungen zwingen will (siehe Abschnitt 
IV.5.3 dieser Verfassungsbeschwerden). Bereits in 2011 versuchten EU-Kommission, IWF und 
EZB, Griechenland zu einer Verfassungsänderung zur Erzwingung von Haushaltsdisziplin und zur 
Defizitbegrenzung zu zwingen. Und sie haben dies auch noch auf dem Weltwirtschaftsforum in 
Davos zur Schau gestellt, offenbar als Modell für alle Staaten der Eurozone, wenn nicht gar für alle 
Staaten der Welt. Denn ausgerechnet der Bevölkerung eines Landes, welches historisch als eine der 
frühesten Wiegen der westlichen Demokratie gilt, derart kolonialherrenartig und (angesichts des nur 
einfachen völkerrechtlichen Rangs des IWF-Rechts) nötigungsähnlich Verfassungsänderungen 
aufzuzwingen, und das auch noch auf einem Weltwirtschaftsforum wie eine Trophäe zur Schau zu 
stellen, setzt einen Schock gegenüber den Demokraten überall auf der Welt, und offenbart, dass 
man solches nicht nur mit einem Land vor hat. Im  Deutschland des Grundgesetzes hat es noch nie 
einen derartigen Angriff auf das Recht der demokratisch legitimierten Abgeordneten und des Vol-
kes, über Verfassungsänderungen zu entscheiden, gegeben, woraus sich bereits die Rechtsfortbil-
dung ergibt. Das dürfte auch daran liegen, dass die Ewigkeitsgarantie dafür geschaffen wurde, um 
für jede Art von Revolution die Erlangung einer scheinbaren Legalität zu unterbinden (Abschnitt 
III.17 dieser Verfassungsbeschwerden).
Und es ist rechtsfortbildend und entscheidungserheblich, ob und in welchem Ausmaß dadurch das 
grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG), die Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG), die Menschen-
würde (Art. 1 Abs. 1 GG), die Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20  Abs. 2+3 GG), der 
Funktionsvorbehalt (Art. 33 Abs. 4 GG), die europäische Integration (Art. 23 GG) und die Rechts-
weggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) verletzt werden, und ob, wie in Abschnitt III.17 dieser Verfas-
sungsbeschwerden geltend gemacht, alle Grundgesetzänderungen daher einem Referendum unter-
worfen werden müssen.

-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob durch Kreditauflagen zur Grundgesetzän-
derung  im Rahmen des europäischen Finanzierungsmechanismus das Grundgesetz vom Verfas-
sungsrang auf den einfach-gesetzlichen Rang abstürzen würde, und ob das StabMechG und die 
Zustimmung zum ESM-Vertrag bereits aus diesem Grund zu untersagen sind (siehe insbesondere 
Abschnitte IV.5.3 und III.12 dieser Verfassungsbeschwerden). Denn nach Rn. 28 des Hypotheken-
sicherungsgesetzurteils (BVerfGE 2, 237) erfolgte der Rangverlust der Weimarer Reichsverfassung 
durch Umgehbarmachung des Parlaments und des erhöhten Abstimmungsquorums für Verfas-
sungsänderungen, welche insbesondere über das Ermächtigungsgesetz geschaffen wurden (siehe 
Abschnitt III.12 dieser Verfassungsbeschwerden). Und im vorliegenden Fall will man die auf die  



Möglichkeit, den Staaten der Eurozone Verfassungsänderungen zu diktieren, selbst von den 
Bürgern nicht einmal indirekt demokratisch legitimierten Organen und Personen wie IWF, EZB und 
privaten Gläubigern geben, und das auch noch kombiniert mit einer Verpflichtung auf eine iwf-
artige, d. h., alle Grund- und Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerstaaten ignorierenden 
(Abschnitte III.4 und IV.5 dieser Verfassungsbeschwerden) Strenge. Das ist zugleich eine 
offensichtlich drastische und in ihrer Respektlosigkeit der Verfassung gegenüber kaum zu 
überbietende Machtverschiebung zu Lasten des Volkes (Art. 20 Abs. 2 GG). Und es ist 
rechtsfortbildend und entscheidungserheblich, ob und in welchem Ausmaß dadurch das 
grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG), die Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG), die 
Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG), die Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20  Abs. 2+3 
GG), der Funktionsvorbehalt (Art. 33 Abs. 4 GG), die europäische Integration (Art. 23 GG) und die 
Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) verletzt werden.

-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob das StabMechG und die Zustimmung zum 
ESM-Vertrag als verfassungswidrig zu verwerfen sind, weil über die (auf Art. 5 Abs. 3 EFSF-
Rahmenvertrag und Art. 19 ESM-Vertrag gestützte) entsprechende Ausweitung des Instrumentari-
ums zur Konditionalisierung der EU-Fördermittel sowie über die Sanktionen zu Lasten der Förder-
mittel für die Länder bei Nichterfüllung von  Auflagen aus der EFSF bzw. dem ESM ein in Art. 37 
GG nicht vorgesehener de-facto Bundeszwang der EU-Kommission auf das Abstimmungsverhalten 
der Länder im Bundesrat und auf die Entscheidungen der Landesregierungen und Landtage ausge-
übt würde, und das auch noch wesentlich tiefgreifender und sanktionsbewehrter als bei dem in Art. 
37 GG zu Gunsten der deutschen Bundesebene normierten Bundeszwang. Hinzu kommt der 
Kontrollverlust der Bundesländer bzgl. des Verlustes jeglicher wirksamer Dienstaufsicht der Länder 
über Behörden und Gerichte (vor allem durch deren Privatisierung über das Ungleichgewichtsver-
fahren und durch die Übertragung unter die EU-Kommission durch Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt). 
Beides ist eine offensichtlich drastische Machtverschiebung zu Gunsten der EU-Kommission bzw. 
zu Gunsten der privaten Behörden- und Gerichtsbetreiber und zu Lasten des Volkes, der 
Landesparlamente und der Landesregierungen. Und es ist entscheidungserheblich und 
rechtsfortbildend, ob und inwieweit die Schaffung dieser Zwangsmöglichkeiten vereinbar ist mit 
dem Föderalismus (Art. 20 Abs. 1 GG), mit der Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG), mit dem 
grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG), mit der Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 
20 Abs. 2+3 GG) und mit dem Staatsauftrag europäische Integration (Art. 23 GG). Siehe auch 
Abschnitt X.4 dieser Verfassungsbeschwerden.

-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob das StabMechG und die Zustimmung zum 
ESM-Vertrag wegen der Instrumentalisierung der EU-Fördermittel (Art. 5 Abs. 3 EFSF-Rahmen- 
vertrag und Art. 19 ESM-Vertrag) für die Durchsetzung der Auflagen aus der EFSF und dem ESM 
deshalb zu untersagen sind, weil damit der soziale Charakter der EU-Fördermittel in sein Gegenteil 
verkehrt würde, und ob dies mit dem Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG), mit der Verpflichtung 
des Staatsauftrags europäische Integration (Art. 23 GG) auf ein soziales Europa sowie mit den in 
diesen Verfassungsbeschwerden geltend gemachten universellen Menschenrechten (Art. 9, 11 und 
12 Uno-Sozialpakt, jeweils i. V. m. Art. 1 Abs. 1+2 GG, Art. 25 GG, Art. 38 GG) vereinbar ist. 
Einen derartigen Versuch zur Umkehrung des Sinns der EU-Fördermittel hat es noch nie gegeben, 
sodass das Bundesverfassungsgericht darüber auch noch nicht entschieden haben kann. 
 
-§3 Abs. 2 Nr. 3 des geänderten StabMechG bestimmt nun, dass der Bundestag das Recht habe, 
Änderungen des EFSF-Rahmenvertrags per einfachem Beschluss zuzustimmen, obwohl selbst die 
EU-Kommission zweifelsfrei zu erkennen gibt, dass sie den EFSF-Rahmenvertrag auf Grund von 
dessen Tragweite als ratifizierungsbedürftig ansieht, und obwohl Art. 59 Abs. 1 S. 2 GG die 
Zustim-mung zu internationalen Verträgen ausschließlich in Form von Zustimmungsgesetzen 
erlaubt. Eine solche Ermächtigung zur Umgehung von Art. 59 Abs. 1 S. 2 GG hat es seit Bestehen 
der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben. Diese Ermächtigung würde Zustimmungen zu 



Änderungen des EFSF-Rahmenvertrags ohne Verkündung im Bundesgesetzblatt ermöglichen.
Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob und inwieweit diese offensichtliche Kolli- 
sion mit Art. 59 GG mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) incl. der laut dem Urteil 
im Pilotverfahren vom 07.09.2011 darin wurzelnden Haushaltsautonomie, mit der unantastbaren 
Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG), mit der unantastbaren Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, 
Art. 20 Abs. 2+3 GG), mit der Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) sowie mit der Informations-
freiheit (Art. 5 GG) vereinbar ist.

-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob durch die Rafikationshandlung der deut-
schen Bundesregierung (Abschnitt IV.3.4 dieser Verfassungsbeschwerden) ein völkerrechtlicher 
Vertrauenstatbestand geschaffen worden ist, obwohl die europäischen Partner aus Erfahrung und 
aus der Lektüre des Grundgesetzes hätten wissen können, dass in Deutschland ausschließlich der 
Bundespräsident zur Ratifikation befugt ist. Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob 
gem. Art. 48 WVRK eine völkerrechtliche Bindung Deutschlands an den EFSF-Rahmenvertrag 
wegen des damaligen Rechtsirrtums der Bundesregierung, welche den EFSF-Rahmenvertrag für 
einen privatrechtlichen Vertrag gehalten hat, zu verneinen ist. Außerdem ist entscheidungserheblich 
und rechtsfortbildend, ob Deutschland an den EFSF-Rahmenvertrag durch die zuständigkeits- 
widrige und rechtsirrtümliche Ratifikationshandlung gar nicht gebunden ist oder nur mit privat- 
rechtlichem Rang (bereits unterhalb des einfachgesetzlichen Rangs), und ob sich das dann auch nur 
auf die Vertragsteile erstrecken darf, welche keinerlei hoheitliche Wirkung entfalten.

-Es entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob der Rechtsmaßstab, an welchem der EFSF-
Rahmenvertrag zu messen ist, weg von Deutschland und dem hier geltenden Recht (insbesondere 
vom Grundgesetz und den hier geltenden völkerrechtlichen Menschenrechtsverpflichtungen) ver-
schoben werden darf nach England (mit der dort geltenden nicht zu einer Verfassung gehörenden 
Bill of Rights und den in England geltenden Menschenrechten) (Art. 16 EFSF-Rahmenvertrag). 
Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob die verfassungsrechltliche und menschen-
rechtliche Prüfung des EFSF-Rahmenvertrags über Art. 16 EFSF-Rahmenvertrag  weg vom 
Bundesverfassungsgericht und hin zum EUGH und zu den luxemburgischen Gerichten verschoben 
werden darf, obwohl der EUGH gar keine Befugnis zur Anwendung der nationalen Verfassungen 
oder der universellen Menschenrechte hat (Abschnitt III.6.4 dieser Verfassungsbeschwerden). Diese 
rechtsfortbildenden Fragen sind insbesondere im Lichte der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG), 
der Verpflichtung auf die universellen Menschenrechte über Art. 1 Abs. 2 GG, des grundrechts-
gleichen Wahlrechts (Art. 38 GG), der Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG), der Demokratie 
(Art. 20 Abs. 1 GG) und der Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG) zu 
betrachten.

-Wie in Abschnitt IV.6.2.5 bewiesen, sind in der aktuellen Fassung des ESM-Vertrags einfach 
wesentliche Bestandteile von dessen Art. 12 in die Erwägungsgründe der Präambel verlagert 
worden. Das knüpft an Art. 31 WVRK an, wonach völkerrechtliche Verträge erstens nach dem 
Wortlaut, zweitens nach ihrer Präambel, drittens nach den Unterlagen aus ihrer Entstehungs-
geschichte und viertens anhand sonstiger Unterlagen zu interpretieren sind. So hat man die Wiener 
Initiative mal eben in Erwägungsgrund 12 ausgelagert, das Staateninsolvenzverfahren erkennt man 
nur noch an den kollektiven Aktionsklauseln (Art. 12 Abs. 3 und Erwägungsgrund 11), und die 
rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse ist in rein sprachlich geglätteter Form ja auch noch in Art. 
13 ESM-Vertrag enthalten. Für die genaueren Modalitäten von Wiener Initiative und Staateninsol-
venzverfahren innerhalb des ESM würde sich die Interpretation hingegen aus der früheren Fassung 
des Art. 12 ESM-Vertrags, aus der Erklärung der Eurogruppe vom 28.11.2010 und aus den 
„Merkmalen des zukünftigen Mechanismus“ vom Gipfel vom 24./25.03.2011 incl. vor allem auch 
deren auf die Wiener Initiative verweisender Fußnote 2 erschließen. Und außerdem wären die vor 
der Öffentlichkeit verborgen gehaltenen Muster-Kollektiven-Aktionsklausel von erheblicher 
Bedeutung für die Auslegung von Art. 12 Abs. 3 ESM-Vertrag. Es ist offensichtlich entscheidungs-



erheblich und rechtsfortbildend, ob ein derart intransparentes insbesondere wegen Verstoßes gegen 
die Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 1+2 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG), die Informationsfreiheit (Art. 5 
GG), das grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG) und den Staatsauftrag europäische Integration 
(Art. 23 GG) bereits zur vollständigen Untersagung der Zustimmung zum ESM führt.

-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob Auflagen im Rahmen von intergoverne-
mentalen Mechanismen (hier EFSF und ESM) dadurch mit eu-sekundärrechtlichem Rang transpor- 
tiert werden, dass sie dabei von einem Organ der EU (hier der EU-Kommission) transportiert 
werden, oder ob diese Auflagen dann einen normalen Rang völkerrechtlichen Sekundärrechts 
unterhalb des normalen völkervertragsrechtlichen Rangs und oberhalb der einfachen Gesetze, also 
gleichrangig beispielsweise mit den Auflagen von IWF oder Weltbank oder mit dem Sekundärrecht  
der NATO, haben. Und es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob es für den Rang 
solcher Auflagen einen Unterschied macht, ob die Organleihe im Rahmen eines ordnungsgemäß 
zustande gekommenen Raums der erweiterten Zusammenarbeit stattfindet. 

II.4.1.5  Stabilitäts- und Wachstumspakt und Ungleichgewichtsverfahren

-Eine primärrechtliche Kompetenzgrundlage bzgl. der Sozialversicherung existiert für die EU-
Ebene bisher allein in dem in Punkt V.8 dieser Verfassungsbeschwerden beschriebenen Umfang.  
Im Rahmen der bisherigen Fassung von Art. 5 Abs. 1 der EU-Verordnung 1466/97 zur 
vorbeugenden Komponente berücksichtigte die EU zwar auch bisher schon für die Beurteilung des 
Anpassungs-pfads hin zum mittelfristigen Haushaltsziel vorübergehend die Kosten, welche Staaten 
haben beim Übergang zu einem Mehrsäulenrentensystem zur Rentenversicherung; die EU konnte 
die Staaten der Eurozone aber bisher nicht zu solch einem Systemwechsel in der 
Rentenversicherung zwingen. Das würde die EU-Verordnung  über die wirksame Durchsetzung der 
haushaltspolitischen Über-wachung im Euroraum ändern, die ausdrücklich auch für die präventive 
Komponente gilt, und die bei Nichterfüllung einer vorsichtigen Haushaltspolitik ein Bußgeld 
vorsieht (Art. 1, Art. 3 Abs. 1, Art. 5 der EU-Verordnung). Erstmals bekäme die EU die 
Möglichkeit, Staaten, die nicht in der Lage sind, die Kriterien für eine vorsichtige Haushaltspolitik 
zu erfüllen, aber auch kein Bußgeld zahlen können, zu zwingen, Einnahmen und Leistungen ihrer 
gesetzlichen Rentenversicherung zu senken, und diese anteilig durch eine kapitalmarktgedeckte 
Rentenversicherung zu ersetzen. Es ist rechtsfortbildend und entscheidungserheblich, ob eine solch 
drastische Machtausweitung der EU-Ebene auf Art.  3, Art. 4, Art. 5 Abs. 1 und Art. 7 Fiskalpakt  
(bzw. auf Art. 136 Abs. 3 AEUV) und die daran anknüpfende EU-Verordnung 1466/97 gestützt 
werden darf, sowie, ob die Zustimmung zum Fiskalpakt wegen Verstoßes gegen die Demokratie 
(Art. 20 Abs. 1+2 GG), das grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG), die Rechts-taatlichkeit 
(Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG), das Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG) und das 
Menschenrecht auf soziale Sicherheit incl. Sozialversicherung (Art. 9 Uno-Sozialpakt, i. V. m. Art. 
1 Abs. 1+2 GG, Art. 25 GG, Art. 38 GG) verfassungswidrig ist.

-Im Rahmen der bisherigen Fassung von Art. 5 Abs. 1 der EU-Verordnung 1466/97 zur vorbeugen-
den Komponente berücksichtigte die EU zwar auch bisher schon für die Beurteilung des Anpas- 
sungspfads hin zum mittelfristigen Haushaltsziel vorübergehend die Kosten, welche Staaten haben 
für Strukturreformen; die EU konnte solche Strukturreformen aber nicht im Rahmen der vorbeugen-
den Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspaktes erzwingen. Das würde die EU-Verordnung  
über die wirksame Durchsetzung der haushaltspolitischen Überwachung im Euroraum ändern, die 
ausdrücklich auch für die präventive Komponente gilt, und die bei Nichterfüllung einer vorsichtigen 
Haushaltspolitik ein Bußgeld vorsieht (Art. 1, Art. 3 Abs. 1, Art. 5 der EU-Verordnung). Erstmals 
bekäme die EU die Möglichkeit, Staaten, die nicht in der Lage sind, die Kriterien für eine vorsichti-
ge Haushaltspolitik zu erfüllen, aber auch kein Bußgeld zahlen können, zu zwingen, beliebige von 
der EU empfohlene Strukturreformen umzusetzen.



Das ist eine drastische Machtausweitung der EU-Ebene, und sie ist auch offensichtlich, weil die 
EU-Kommission so Empfehlungen in allen beliebigen Politikbereichen machen kann, die dann allen 
Euro-Mitgliedsstaaten, welche die Anforderungen einer vorsichtigen Haushaltspolitik nicht erfüllen, 
aufgezwungen werden können. Damit kann sich die EU-Kommission beliebige Kompetenzen an 
Land ziehen, welche ihr im EU-Primärrecht nirgendwo zugestanden werden.  
Es ist rechtsfortbildend und entscheidungserheblich, ob eine solch drastische Machtausweitung der 
EU-Ebene auf Art. 3, Art. 4, Art. 5 Abs. 1 und Art. 7 Fiskalpakt (bzw. auf Art. 136 Abs. 3 AEUV) 
sowie die daran anknüpfenden EU-Verordnungen  gestützt werden darf, sowie, ob die Zustimmung 
zum Fiskalpakt wegen Verstoßes gegen die Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG), das grundrechts-
gleiche Wahlrecht (Art. 38 GG), die Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG) 
und das Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG) verfassungswidrig ist.

-Im EU-Primärrecht besteht eine Rechtsgrundlage für Geldbußen beim Stabilitäts- und Wachstums-
pakt  ausschließlich für das Defizitkriterium im Rahmen der korrektiven Komponente (Art. 126 
Abs. 11 AEUV). Die Ausdehnung der Geldbußen auch auf das Gesamtschuldenstandskritierium  
(Art. 1, Art. 3 und Art. 5 der Verordnung über die wirksame Durchsetzung der haushaltspolitischen 
Überwachung im Euroraum i. V. m. Art. 1 Abs. 1 der Verordnung 1467/97) ist eine drastische 
Machtausweitung der EU-Ebene ohne eu-primärrechtliche Grundlage, da so nun auch Staaten, die 
ein Gesamtschulden-, aber kein Defizitproblem haben, ins Visier der Geldbußen, der  aufgezwunge-
nen Strukturreformen und Rentensystemwechsel geraten, ohne dass die nationalen Parlamente, ein-
schließlich des deutschen, jemals Änderungen des EU-Primärrechts für  Sanktionen bzgl. des 
Gesamtschuldenstandskritieriums  zugestimmt hätten. Es ist rechtsfortbildend und entscheidungs-
erheblich, ob eine solch drastische Machtausweitung der EU-Ebene auf Art. 3, Art. 4, Art. 5 Abs. 1 
und Art. 7 Fiskalpakt (bzw. auf Art. 136 Abs. 3 AEUV) gestützt werden darf, sowie, ob die 
Zustimmung zum Fiskalpakt (bzw. zu Art. 136 Abs. 3 AEUV)wegen Verstoßes gegen die 
Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG), das grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG), die 
Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG), das Sozialstaatsprinzip (Art. 20 
Abs. 1 GG) und das Menschenrecht auf soziale Sicherheit incl. Sozialversicherung (Art. 9 Uno-
Sozialpakt, i. V. m. Art. 1 Abs. 1+2 GG, Art. 25 GG, Art. 38 GG) verfassungswidrig ist.

-Durch die Verordnung über die Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte 
und deren bußgeldbewehrte Durchsetzung über die Verordnung über Durchsetzungsmaßnahmen zur 
Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte würde die EU-Kommission das Recht erhalten, 
bzgl. aller größerer zahlenmäßig fassbarer Unterschiede zwischen den Euro-Mitglieds-staaten, die 
Euro-Mitgliedsstaaten, welchen es besser geht, zu zwingen, das Niveau der betreffenden 
volkswirtschaftlichen Größe nach unten anzupassen. Das ist eine drastische Machtausweitung der 
EU-Ebene ohne primärrechtliche Grundlage, und das ist auch offensichtlich, da Art. 121 AEUV, 
auf welchen sich diese beiden Verordnungen beziehen, keine Rechtsgrundlage für einen Sanktions-
mechanismus enthält. Eine ebenso drastische und offensichtlich vom EU-Primärrecht nicht 
gedeckte Machtausweitung der EU-Ebene ist, dass bei Vorliegen solch größerer 
volkswirtschaftlicher Unter-schiede die EU-Kommission das Recht erhalten soll, zu allen 
beliebigen volkswirtschaftlichen Gebieten den Euro-Mitgliedsstaaten Auflagen zu machen, welche 
ihre Macht laut der Begründung des Verordnungsentwurfs zur  Vermeidung und Korrektur 
makroökonomischer Ungleichgewichte ausdehnen sollen auf alle beliebigen finanzpolitischen, 
lohnpolitischen, makrostrukturellen und makroprudentiellen Gebiete, welche ihr nach dem EU-
Recht bisher gerade nicht zustehen. Das ist nichts anderes als eine Machtanmaßung der EU-Ebene 
ohne Zustimmung des Bundestags und damit eine drastische Mißachtung des grundrechtsgleichen 
Wahlrechts (Art. 38 GG), dem Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG), der Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 
Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG), der Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) und des Volkes 
als Souverän (Art. 20 Abs. 2 GG). Durch die geschickte Auswahl der Vergleichskriterien könnte die 
EU-Kommission damit ein de-facto Initiativrecht zu allen volkswirtschaftlichen, finanz- und 
lohnpolitischen Fragen gegenüber allen Euro-Mitgliedsstaaten an sich ziehen. Das ist ein größerer 



Machtumfang, als es gegenüber Vasallen üblich ist, allenfalls noch mit der Macht gegenüber 
Protektoraten oder Kolonien vergleich-bar. Es ist rechtsfortbildend und entscheidungserheblich, ob 
eine solch drastische Machtausweitung der EU-Ebene auf Art. 9 Fiskalpakt (bzw. auf Art. 136 Abs. 
3 AEUV) gestützt werden darf, sowie, ob die Zustimmung zum Fiskalpakt verfassungswidrig ist.

-Nach Art. 10 Abs. 2 der EU-Verordnung über Durchsetzungsmaßnahmen zur Korrektur übermäßi-
ger makroökonomischer Ungleichgewichte würden Geldbußen sogar jeden Euro-Mitgliedsstaat tref- 
fen, welcher bloß zum zweiten Mal einen Maßnahmenplan einreichen würde, welchen die EU-
Kommission unzureichend finden würde. Das ist geradezu eine Einladung zur Willkür, denn woher 
soll zum Beispiel der deutsche Bundesinnenminister als wichtigster Arbeitgebervertreter im öffent- 
lichen Dienst im Vorhinein ahnen, ob die EU-Kommission durch die Senkung der deutschen Gehäl-
ter im öffentlichen Dienst auf das spanische Niveau satisfiziert wäre, oder ob es gleich das estnische 
sein müsste (bei ansonsten Beibehaltung deutscher Lebenshaltungskosten), um die Kommissare 
zufriedenzustellen? Soviel die Staaten auch immer bieten würden, wäre kein Euro-Mitgliedsstaat 
vor einem Bußgeld wegen überhöhter Ungleichgewichte sicher. Eine solche eu-sekundärrechtliche 
Ermächtigung zur Bußgeldwillkür ist offensichtlich eine drastische Machtanmaßung der EU-
Kommission, umso mehr angesichts der Tatsache, dass Art. 121 AEUV, auf welchen sich diese EU-
Verordnung bezieht, gar keine Ermächtigung enthält, überhaupt Bußgelder zu erheben.
Es ist rechtsfortbildend und entscheidungserheblich, ob eine solch drastische Machtausweitung der 
EU-Ebene auf Art. 9 Fiskalpakt  (bzw. auf Art. 136 Abs. 3 AEUV) gestützt werden darf, sowie, ob 
die Zustimmung zum Fiskalpakt wegen Verstoßes gegen die Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG), 
das grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG) und die Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, 
Art. 20 Abs. 2+3 GG) verfassungs-widrig ist.

-Im EU-Primärrecht ist das Rechtsinstrument der Empfehlung grundsätzlich unverbindlich (Art. 
288 S. 7 AEUV), denn nur so lässt es sich grundsätzlich vor dem Strukturprinzip Demokratie (Art. 
20 Abs. 1+2 GG) und vor dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) rechtfertigen, dass die 
Empfehlungen ohne Mitentscheidung der nationalen Parlamente oder des Europaparlaments zustan-
de kommen. Die einzige Ausnahme, die das EU-Primärrecht von diesem Grundsatz macht, ist im 
Rahmen des Defizitverfahrens nach Art. 126 Abs. 7+8+9+11 AEUV. Soweit die an Art. 3, Art. 4, 
Art. 5 Abs. 1, Art. 7 sowie Art. 9 Fiskalpakt (bzw. an Art. 136 Abs. 3 AEUV) anknüpfbaren EU-
Verordnungen zur Errichtung der halb-diktatorischen EU-Wirtschaftsregierung (siehe Abschnitt V. 
dieser Verfassungsbeschwerden) es unternehmen, das Rechtsinstrument der Empfehlung, entgegen 
dem zwingenden Wortlaut des Art. 288 S. 7 AEUV mittels Bußgeldbewehrung verbindlich zu 
machen im Rahmen der präventiven Komponente, bzgl. des Gesamtschuldenstandskriteriums des 
Stabilitäts- und Wachstumspaktes und bzgl. von der EU-Kommission beliebig wählbaren 
volkswirtschaftlichen Unterschiede („Ungleichgewichte“) zwischen den Euro-Mitgliedsstaaten, ist 
dies eine offensichtliche und drastische Ent-machtung der Parlamente, angesichts der gleichzeitigen 
fast beliebigen Reichweite der Themengebiete für die Empfehlungen, eine weitgehende Abkehr von 
der parlamentarischen Demokratie und Hinwendung in Richtung der Herrschaft eines Direktoriums, 
wie es in Frankreich direkt vor der Machtergreifung von Napoleon Bonaparte existiert hat. Es ist 
rechtsfortbildend und entscheidungserheblich, ob eine solch drastische Machtausweitung der EU-
Ebene überhaupt mit dem GG vereinbar ist, ob das auf den Fiskalpakt gestützt werden darf, sowie, 
ob die Zustimmung zum Fiskalpakt  (bzw. zu Art. 136 Abs. 3 AEUV) verfassungswidrig ist.  

-Wie die EU-Kommission in der Begründung des Entwurfs für die Verordnung über die Vermei-
dung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte freimütig einräumt, will sie diese Ver-
ordnung dazu nutzen, im Namen der Wettbewerbsfähigkeit und der außenwirtschaftlichen Position  
„eine Reallokation von Angebot und Nachfrage zwischen dem Sektor nichthandelbarer Güter und  
der Exportwirtschaft“ zu erzwingen. Wie weit das gehen würde, hängt davon ab, was mit „Güter“ 
gemeint ist. Zum Begriff der „nicht handelbaren Güter“ siehe Abschnitt V.19 dieser Verfassungs- 
beschwerden. Das würde dem Ausverkauf nicht nur des Staates und seiner Institutionen und Behör-



den, Gerichte und Sicherheitsorgane, sondern auch der Handelbarmachung von Menschenrechten 
und der totalen Kommerzialisierung von Mensch, Natur, Gesellschaft und deren jeweiliger Bestand-
teile Tür und Tor öffnen (Abschnitt V.11 dieser Verfassungsbeschwerden). Für die Ermöglichung 
eines solchen totalen Ausverkaufs gibt es im EU-Primärrecht aber keine explizite Rechtsgrundlage. 
Auch Art. 14 AEUV und Art. 2 von Protokoll 26 zu den Verträgen der EU können dafür keine 
Rechtsgrundlage sein, weil diesen insbesondere Art. 4 EUV, Art. 18 GG und Art. 33 Abs. 4 GG 
strenge Grenzen setzen. Die Schaffung einer willkürlichen Durchsetzbarkeit des totalen 
Ausverkaufs ist eine offensichtlich drastische, vom EU-Primärrecht nicht explizit gedeckte 
Machtanmaßung der EU-Kommission, die allein an Art. 9 Fiskalpakt (bzw. an Art. 136 Abs. 3 
AEUV) anknüpfen würde. Es ist rechtsfortbildend und entscheidungserheblich, ob eine solch 
drastische Machtausweitung der EU-Ebene überhaupt verfassungsgemäß ist, ob sie auf Art. 9 
Fiskalpakt (bzw. auf Art. 136 Abs. 3 AEUV) gestützt werden darf, sowie, ob die Zustimmung zum 
Fiskalpakt wegen Verstoßes gegen die Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG), das grundrechtsgleiche 
Wahlrecht (Art. 38 GG), die Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. Art. 20 Abs. 2+3 GG), 
den Staatsauftrag europäische Integration (Art. 23 GG) und den grundrechtsgleichen 
Funktionsvorbehalt (Art. 33 Abs. 4 GG) verfassungswidrig ist.

-Die Möglichkeiten von gültigen Anträgen auf Billigkeitsmaßnahmen im Rahmen des Sanktions-
mechanismus bzgl. der präventiven und der korrektiven Komponente des Stabilitäts- und Wachs-
tumspaktes nach Art. 3 Abs. 4 und 4 Abs. 4 der EU-Verordnung über die wirksame Durchsetzung 
der haushaltspolitischen Überwachung im Euroraum wären nur innerhalb von 10 Tagen nach dem 
Beschluss des Ministerrates zur Verringerung oder Aufhebung der Zwangseinlage gegeben.
Entsprechendes gilt bzgl. der Möglichkeiten für Billigkeitsanträge bei einem Ungleichgewichtsver- 
fahren. Diese Frist ist äußerst knapp, da innerhalb der Regierung eines Mitgliedsstaates gut überleg-
te Entscheidungen üblicherweise eher mehrere Tage benötigen, sodass nicht mehr viel Zeit bliebe 
für einen ordnungsgemäßen und begründeten Schriftsatz der Regierung des betroffenen Eurostaates 
an die EU-Kommission. Die Kommission aber „kann“ nach der EU-Verordnung dem Ministerrat 
dann die Verringerung oder die Aufhebung der Zwangseinlage vorschlagen. Sie kann es  auch nach 
eige-nem Gutdünken sein lassen, ist noch nicht einmal explizit verpflichtet, überhaupt einen 
Vorschlag an den Ministerrat zu richten zur Entscheidung über den Billigkeitsantrag, so begründet 
dieser auch immer sein mag. Das ist eine drastische und zugleich offensichtliche Machtausweitung 
der EU-Kommission zu Lasten des Grundrecht auf den Rechtsweg (Art. 19 Abs. 4 GG), des 
grundrechtsgleichen Wahlrechtts (Art. 38 GG), der Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG) und der 
Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG) im materiellen ebenso wie im 
formellen Sinne, wenn über Billigkeitsanträge noch nicht einmal demokratisch entschieden werden 
muss, sondern die EU-Kommission sie nach eigenem Kalkül einfach willkürlich liegenlassen kann. 
Es ist rechtsfortbildend und entscheidungserheblich, ob eine solch drastische Machtausweitung der 
EU-Ebene mit dem Grundgesetz vereinbar ist, ob sie auf den Fiskalpakt (bzw. auf Art. 136 Abs. 3 
AEUV) gestützt werden darf, sowie, ob die Zustimmung zum Fiskalpakt (bzw. zu Art. 136 Abs. 3 
AEUV) verfassungswidrig ist.

-Ausgerechnet bzgl. der Festlegung von Sanktionen wie der Zwangseinlage und deren Umwand- 
lung in eine Geldbuße sehen Art. 3 Abs. 1, Art. 4 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 1 der Verordnung über die 
wirksame Durchsetzung der haushaltspolitischen Überwachung im Euroraum das Instrument der 
umgekehrten Abstimmung vor. Art. 3 Abs. 1 der Verordnung über Durchsetzungsmaßnahmen zur 
Korrektur übermäßiger makroökonomischer Ungleichgewichte im Euroraum will die umgekehrte 
Abstimmung sogar bei Verhängung der Geldbuße ohne vorherige Festlegung einer Zwangseinlage. 
Die umgekehrte Abstimmung ist eine offensichtliche und drastische, im Verhältnis zum EU-Primär-
recht ultra-vires-mäßige, Machtausweitung der EU- Kommission, zum einen, weil sie ohne Rechts-
grundlage im EU-Primärrecht ist  und sich damit über das Zustimmungserfordernis der nationalen 
Parlamente hinweg setzt, und zum anderen, weil die Frist von 10 Tagen bei der umgekehrten 
Abstimmung kaum zu schaffen ist. Innerhalb dieser Frist müsste sich erst eine Meinung innerhalb 



der Regierung des von den Sanktionen betroffenen Staates bilden, was mehrere Kalendertage 
dauern dürfte. Dann müsste eine Strategie zur Gewinnung einer Mehrheit gefunden und ange-
wendet werden, und auch innerhalb der anderen Regierungen dürfte die Entscheidung, wie man ab-
stimmen will, mehrere Tage in Anspruch nehmen. Eine qualifizierte Mehrheit gegen einen Sankti-
onsvorschlag der EU-Kommission dürfte daher in den wenigsten Fällen zustande kommen. Die 
Kommission hätte es ganz allein in der Hand vor allem bei dem Mechanismus mit den Ungleichge-
wichten die Meßgrößen so festzulegen, dass alle Euro-Mitgliedsstaaten bei der einen oder anderen 
Meßgröße als über dem Höchstwert oder unter dem Mindestwert zu betrachten wären. Gegenüber 
jedem Euro-Mitgliedsstaat, wo der Ministerrat der Kommission das zweite Mal zustimmen würde, 
dass bei einem Staat ein Ungleichgewicht besteht, dass mindestens eine empfohlene Korrekturmaß-
nahmen nicht ergriffen worden ist, oder dass ein Korrekturmaßnahmenplan nicht eingereicht wor-
den oder nicht weitgehend genug ist, hätte die Kommission de-facto in den meisten Fällen freie 
Bahn zur Sanktionierung des betreffenden Euro-Mitgliedsstaats wegen Verletzung der von ihr 
selbst festgelegten Kriterien. Damit könnte die EU-Kommission durch geschickte Auswahl der 
Kriterien für die Ungleichgewichte bzgl. aller Bereiche der Volkswirtschaft, der Finanz- und der 
Lohnpolitik Entscheidungsbefugnisse der nationalen Regierungen und Parlamente an sich ziehen, 
mit der Entscheidung der Mehrheit des Ministerrats darüber, ob die von der Kommission 
festgelegten Kriterien erfüllt wurden, als einziger Bremse. Zum Umgang der Kommission mit 
Fristen siehe auch Abschnitt V.23 dieser Verfassungsbeschwerden.
Eine derartige Wirtschaftsregierung ist eine offensichtlich drastische und ultra-vires-mäßige  
Machtausweitung der EU-Kommission, unvereinbar mit der Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG), 
der Gewaltenverschränkung (Art. 20 Abs. 2+3 GG, Art. 1 Abs. 3 GG) als Teil der 
Rechtsstaatlichkeit, der Souveränität (Art. 20 Abs. 1 GG, Art. 2 Abs. 4 Uno-Charta), dem 
Selbstbestimmungsrecht der Völker (Art. 1 Uno-Sozialpakt, Art. 1 Uno-Zivilpakt), dem 
Staatsauftrag europäische Integration (Art. 23 GG) und dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 
38 GG). Die Machtverschiebung erin-nert  eher an das Direktorium, von welchem Frankreich in der 
Zeit direkt vor der Machtergreifung von Napoleon Bonaparte regiert wurde. Es ist rechtsfortbildend 
und entscheidungserheblich, ob eine solch drastische Machtausweitung der EU-Ebene mit dem 
Grundgesetz vereinbar ist, ob sie auf Art. 3, Art. 4, Art. 5 Abs. 1, Art. 7 und Art. 9 Fiskalpakt (bzw. 
auf Art. 136 Abs. 3 AEUV) gestützt werden darf, sowie, ob die Zustimmung zum Fiskalpakt 
verfassungswidrig ist.

-Ohne jegliche explizite Rechtsgrundlage im bisherigen EU-Primärrecht sehen Art.  8 der Verord-
nung über die wirksame Durchsetzung der haushaltspolitischen Überwachung im Euroraum und 
Art. 5 der Verordnung über Durchsetzungsmaßnahmen zur Korrektur übermäßiger makroökonomi-
scher Ungleichgewichte im Euroraum den Ausschluss des Stimmrechts des vom jeweiligen Sankti-
onsmechanismus jeweils betroffenen Mitgliedsstaates im Ministerrat vor bzgl. aller 
Entscheidungen, wo es um den Sanktionsmechanismus gegen ihn geht. Nicht nur, dass die EU-
Kommission ihr Initiativrecht auf alle beliebigen volkswirtschaftlichen, lohn- und finanzpolitischen 
Fragen de-facto ausdehnen und durch geschickte Wahl der Ungleichgewichtskriterien jeden 
beliebigen Euro-Mitgliedsstaat in die Mühlen des Sanktionsmechanismus befördern könnte, und für 
die Beschlüsse über die Sanktionen ultra-vires-mäßig die umgekehrte Abstimmung mit nur 10 
Tagen Frist zur Erreichung einer qualifizierten Mehrheit angewendet würde, selbst das alles scheint 
nicht sicher genug, um alle Wünsche der Kommission alias Wirtschaftsregierung durchzusetzen, 
sodass zur absoluten Sicherheit auch noch das Stimmrecht des betroffenen Staates, der sich gerade 
beim Ungleichgewichtsverfahren noch nicht einmal einem Wunsch der Kommission widersetzt 
haben muss, um ins Visier zu geraten, ausgesetzt wird. Das ist unvereinbar mit der Demokratie 
(Art. 20 Abs. 1+2 GG), der Gewaltenverschränkung (Art. 20 Abs. 2+3 GG, Art. 1 Abs. 3 GG) als 
Teil der Rechtsstaatlichkeit, der Souveränität (Art. 20 Abs. 1 GG, Art. 2 Abs. 4 Uno-Charta), dem 
Selbstbestimmungsrecht der Völker (Art. 1 Uno-Sozialpakt, Art. 1 Uno-Zivilpakt), dem 
Staatsauftrag europäische Integration (Art. 23 GG) und dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 
38 GG). Es ist rechtsfortbildend und entscheidungserheblich, ob eine solch drastische 



Machtausweitung der EU-Ebene mit dem Grundgesetz vereinbar ist, ob sie auf Art. 3, Art. 4, Art. 5 
Abs. 1, Art. 7 und Art. 9 Fiskalpakt  (bzw. auf Art. 136 Abs. 3 AEUV) gestützt werden darf, sowie, 
ob die Zustimmung zum Fiskalpakt verfassungswidrig ist.

II.4.1.6  Fiskalpakt

-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob der Art. 3 Abs. 1 lit. b Fiskalpakt vorgeben 
darf, dass im Defizitverfahren des Stabilitäts- und Wachstumspakts Einnahmeerhöhungen außer 
Anrechnung bleiben (Abschnitt V.1 dieser Verfassungsbeschwerden). Zum einen ist zu klären, ob 
eine Grundlage für EU-Sekundärrecht, noch dazu eine derart die Defizitverringerung, also den 
eigentlichen Sinn des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und des Art. 126 AEUV, behindernde 
Vorschrift, in einen intergouvernementalen Vertrag ausgelagert werden darf, zum anderen, ob diese 
Nicht-Anrechnung mit der Menschenwürde (Art. 1 GG), der Haushaltsautonomie als Teil des 
grundrechtsgleichen Wahlrechts (Art. 38 GG), dem Recht auf soziale Sicherheit (Art. 9 Uno-Sozial-
pakt), der Recht auf Gesundheit (Art. 12 Uno-Sozialpakt) und dem Sozialstaatsgebot (Art. 20 Abs. 
1 GG) vereinbar ist.

-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob die Entscheidung, ob ein Staat ins Defizit-
verfahren des Stabilitäts- und Wachstumspaktes muss (Art. 126 Abs. 6 AEUV), im Wege der umge-
kehrten Abstimmung und unter Ausschluss des Stimmrechts des jeweils betroffenen Staats 
entschieden werden darf, sodass fast alle Anträge der EU-Kommission zur Beförderung von Staaten 
ins Defizitverfahren unabhängig von der materiell-rechtlichen Frage der Verletzung von Defizit-, 
Gesamtschulden- oder präventivem Kriterium, durchkommen würden. Und es ist entscheidungs-
erheblich und rechtsfortbildend, ob dies in einer intergouvernementalen Vorschrift wie Art. 7 
Fiskalpakt normiert werden darf (Abschnitt V.1 dieser Verfassungsbeschwerden). Dabei ist von 
besonderem Gewicht, dass dadurch Staaten der Eurozone bereits allein durch die Nichtbefolgung 
einer Meinung der EU-Kommission zu ihrem Haushaltsentwurf ( Art. 6 und Art. 9 Abs. 1 von EU-
Verordnung 2011/0386 (COD), Abschnitt VI.2.1 dieser Verfassungsbeschwerden) im 
Defizitverfahren landen würden. Insbesondere ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob 
und inwieweit dies mit der Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG), der Gewaltenverschränkung (Art. 
20 Abs. 2+3 GG, Art. 1 Abs. 3 GG) als Teil der Rechtsstaatlichkeit, der Souveränität (Art. 20 Abs. 
1 GG, Art. 2 Abs. 4 Uno-Charta), dem Selbstbestimmungsrecht der Völker (Art. 1 Uno-Sozialpakt, 
Art. 1 Uno-Zivilpakt), dem Staatsauftrag europäische Integration (Art. 23 GG) und dem 
grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) vereinbar ist. 

-Nach dem Lissabon-Urteil ist jede einzelne Anwendung jeder der Blankett-Ermächtigungen, wel-
che der Lissabon-Vertrag in das EU-Primärrecht eingebaut hat, erneut für sich bei Bundestag und 
Bundesrat zustimmungs- und ratifizierungsbedürftig. Bei der Zustimmung zum Fiskalpakt geht es 
erneut um einen Vertrag mit mehreren Blankett-Ermächtigungen. Art. 3, Art. 9 und Art. 10 Fiskal-
pakt (Abschnitt V.1 dieser Verfassungsbeschwerden) sind ebenfalls Blankettvorschriften und noch 
erheblich gefährlicher als die Flexibilitätsklausel des Lissabonvertrags. Die Frage der Blankettartig-
keit, und ob diese hier so drastisch ist, dass bereits diese Blankettartigkeit nicht mehr per verfas-
sungskonform einschränkender Interpretation eingefangen werden kann, sodass sie wegen 
Verstoßes gegen Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG), grundrechtsgleiches Wahlrecht (Art. 38 GG), 
Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG) und europäische Integration (Art. 
23 GG)  zur Untersagung des Fiskalpakts führt, ist hier entscheidungserheblich und 
rechtsfortbildend. Dies ist auch im Zusammenwirken mit der Verletzung der Grundrechte, 
grundrechtsgleichen Rechte, Strukturprinzipien und universellen Menschenrechte durch die iwf-
artige Strenge zu betrachten.   

-Da Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7 sowie Art. 9 Fiskalpakt die Grundlage für die Änderung des 



Stabilitäts- und Wachstumspaktes und der Schaffung der Ungleichgewichtsverfahren und der haus-
haltsmäßigen Überwachung, alle zur Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung, sein wollen, und 
dafür die Möglichkeit der EU-Kommission zur Schaffung sanktionsbewehrter Empfehlungen bzgl. 
Defizitkriterium, Gesamtschuldenstandskriterium, präventiver Komponente und Ungleichgewichts- 
kriterium gegenüber allen Staaten der Eurozone geben wollen, wird diese, auch gestützt auf Art. 2 
von Protokoll 26 zu den Verträgen der EU, in ihre sanktionsbewehrten Empfehlungen die Ver- 
pflichtung zur funktionellen Privatisierung immer weiterer Teile der hoheitlichen Aufgaben der 
Staaten der Eurozone aufnehmen. Damit ist es entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, da das 
Lissabonurteil  das militärische, das polizeiliche und das zivile Gewaltmonopol bekräftigt hat, in 
einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts klarzustellen, dass zum Schutz von Demokratie (Art. 
20 Abs. 1+2 GG), grundrechtsgleichem Wahlrecht (Art. 38 GG), Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 
2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG), Funktionsvorbehalt (Art. 33 Abs. 4 GG) und europäischer 
Integration (Art. 23 GG) auch nicht über Auflagen oder Empfehlungen innerhalb eines eu-
rechtlichen Mecha-nismus das Gewaltmonopol ausgehebelt werden darf.

-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, auf welche Weise das Grundrecht auf die 
Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) im Hinblick auf die ultra-vires-Prüfung (Leitsatz 4 des Lis- 
sabon-Urteils) sicherzustellen ist für die Fälle, in denen Regelungsmaterien, welche auf Grund ihrer 
Tragweite einer völkerrechtlichen Vertragsänderung bzw. eines neuen völkerrechtlichen Vertrags 
und damit auch eines vor dem Bundesverfassungsgericht anfechtbaren Zustimmungsgesetzes be- 
dürfen, stattdessen im EU-Verordnungswege zu regeln unternommen werden. Selbst wenn das 
Bundesverfassungsgericht  das  Zustimmungsgesetz zum Fiskalpakt im Ganzen als verfassungs-
widrig erkennen sollte, ist, angesichts der damit verbundenen Macht- und Profitinteressen, damit zu 
rechnen, dass man versuchen wird, die EU-Verordnungen für die EU-Wirtschaftsregierung einfach 
ohne völkervertragsrechtliche Grundlage durchzuziehen.Das ist bzgl. des Beschlusses über die EU-
Verordnungen zum Ungleichgewichtsverfahren sowie zur Verschärfung des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes (Abschnitte V.3 – V.7 dieser Verfassungsbeschwerden) am 28.09.2011 bereits 
geschehen und bzgl. der EU-Verordnungen zur haushaltsmäßigen Überwachung damit 
prognostizierbar.
 Damit hält die Beschwerdeführerin es für erforderlich, bereits im Rahmen der Entscheidung über 
die hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden auch rechtsfortbildend klarzustellen, dass im Falle 
von ultra-vires-mäßigem EU-Sekundärrecht die ultra-vires-Prüfung auch bei Anfechtung der für die 
bisherigen ultra-vires-Akte nachgeschobenen völkervertragsrechtlichen Grundlagen vorzunehmen 
ist. (Abschnitt II.7 dieser Verfassungsbeschwerden).

-Es entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob die Zustimmung zum Fiskalpakt und zum 
ESM bereits auf Grund der aus diesem resultierenden erhöhten Putschgefahr und einer erhöhten 
Gefahr eines zeitlich unbegrenzten Ausnahmezustands zu wegen Verstoßes gegen Demokratie (Art. 
20 Abs. 1+2 GG), europäische Integration (Art. 23 GG), grundrechtsgleiches Wahlrecht (Art. 38 
GG), Souveränität (Art. 20 Abs. 1 GG, Art. 2 Abs. 1 Uno-Charta), Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 
2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG), Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit (Art. 5 GG), Leben 
und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG) und Demonstrationsfreiheit (Art. 8 GG) untersa-
gen ist. Die Gefahr ergibt sich bereits aus dem voraussichtlich einbrechenden Steueraufkommen 
durch die Privatisierung der Finanzbehörden im Rahmen der Ungleichgewichtsverfahren, wodurch 
Deutschland nicht mehr in der Lage wäre, seine Sicherheitskräfte ordentlich zu bezahlen (Abschnitt 
VIII.5 dieser Verfassungsbeschwerden). Noch stärker würde die Putschgefahr erhöht durch die 
Privatisierung der staatlichen Sicherheitsorgane im Rah-men der Ungleichgewichtsverfahren 
(Abschnitt VIII.8 dieser Verfassungsbeschwerden), wie insbesondere die Erfahrungen mit 
Putschversuchen durch Söldner in Sao Tome u. Principe und in Äquatorialguinea zeigen. Auch das 
Risiko, dass die Kommission über ihre bußgeldbewehrten Empfehlungen in alle beliebigen 
Bereiche der Lohn-, Finanz- und Wirtschaftspolitik Einfluss auf die Kondi-tionen der Bezahlung 
der Sicherheitskräfte der Mitgliedsstaaten erhalten würde, wäre unzumutbar (Abschnitt XII.7 dieser 



Verfassungsbeschwerden).
Die größte Putschgefahr aber liegt in der Unterstellbarkeit aller von der Kommission gewünschten 
Organe der Exekutive und der Judikative der Mitgliedsstaaten zwecks Erzwingung der Empfehlun-
gen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt (Art. 3 Abs. 1+2 Fiskalpakt).
Das gilt in besonderem Maße angesichts der Tatsache, dass EU-Kommissionspräsident Jose Manuel 
Barroso im Juni 2010 laut auch  über die Möglichkeit von Militärputschen in Spanien, Griechenland 
und seinem Heimatland Portugal im Falle der Nichtumsetzung der EFSF nachgedacht hat 
(Abschnitt XII.4 dieser Verfassungsbeschwerden). Das hat durch den Notstand in Griechenland 
(Abschnitt XII.3 dieser Verfassungsbeschwerden) und durch den Ausnahmezustand in Spanien 
(Abschnitt XII.5 dieser Verfassungsbeschwerden) erschreckende Aktualität bekommen.  
Die Behauptungen des EU-Kommissionspräsidenten vom 28.09.2011 (Abschnitt XII.10 dieser 
Verfassungsbeschwerden), es gebe eine europäische Staatsbürgerschaft und eine europäische Iden- 
tität, zeigen darüber hinaus die Versuchung der Kommission auf, die Schaffung eines EU-Volkes 
und eines EU-Staats notfalls gewaltsam zu erzwingen.

-Es ist offensichtlich entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob es durch den Fiskalpakt 
unternommen wird, für die Verschärfung des Stablitäts- und Wachstumspaktes und für die Ermög-
lichung der Sanktionen beim Ungleichgewichtsverfahren, rückwirkend eine intergouvernementale 
Grundlage nachzuschieben. Es ist darüber hinaus vor allem entscheidungserheblich, ob, entgegen 
dem Wortlaut der WVRK (siehe Abschnitt III.9 dieser Verfassungsbeschwerden) die Schaffung 
einer stillschweigenden (weil nicht expliziten) völkerrechtlichen Rückwirkung bzw. die 
Zustimmung zu einer solchen stillschweigenden Rückwirkung gegen Art. 38 GG i. V. m. der 
WVRK verstößt. Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob jegliche Schaffung einer 
rückwirkenden inter-gouvernementalen Ermächtiung im EU-Primärrecht zur 
Kompetenzerweiterung der EU mit Art. 4 EUV und Art. 5 EUV unvereinbar ist (siehe Abschnitt 
III.9 dieser Verfassungsbeschwerden). 
Sich erst einmal beliebig im Primärrecht nicht begründete Kompetenzen anzumaßen, und dann, 
wenn es jemand merkt, rückwirkend intergouvernementale Ermächtigungen dafür nachzuschieben, 
und das (bei Art. 3, 9 und 10 Fiskalpakt auch noch blankettartig und) ohne Benennung der 
gewünschten Rückwirkung, ist eine offensichtlich drastische Machtverschiebung. Und es ist 
entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob eine stillschweigende intergouvernementale 
Rückwirkung  vereinbar sein kann mit der Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 
2+3 GG), der Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG), dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) 
und dem Staatsauftrag europäische Integration (Art. 23 GG).  

-Nach Art. 76 Abs. 1 GG werden Gesetzesvorlagen „durch die Bundesregierung, aus der Mitte des 
Bundestags oder durch den Bundesrat eingebracht.“ Das gleiche gilt mangels expliziter Ausnahme 
auch für Gesetze zur Änderung des Grundgesetzes, allerdings gem. Art. 79 GG begrenzt durch den 
Schutz der Ewigkeitsgarantie (Art. 79 Abs. 3 GG) und mit einem höheren Abstimmungsquorum.
Daneben lässt das Grundgesetz nur Spielraum für die Initiierung von Grundgesetzänderungen durch 
das Volk selbst über Volksbegehren, da die Organe des Volkes incl. der Legislative eine 
Herrschafts-form des Volkes darstellen und neben der direkten Herrschaft des Volkes über 
Volksabstimmungen stehen. Nach Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt würde der EU-Kommission nun ein 
eigenes indirektes Initiativrecht in der Form geben, dass diese die in Art. 76 Abs. 1 GG genannten 
Organe zwingen könnte, Initiativen für Grundgesetzänderungen einzubringen, welche die in Art. 3 
Abs. 1 Fiskalpakt genannten Punkte zum Aufbrechen des Grundgesetzes für den Stabilitäts- und 
Wachstumspakt und  beliebige weitere von der Kommission gewünschte Punkte beinhalten würden. 
Zusammengenommen mit der direkten Unterstellbarkeit der gesamten Exekutive und Judikative der 
Mitgliedsstaaten unter die Befehlsgewalt der Kommission für die Durchsetzung der Empfehlungen 
aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt ist das eine Machtfülle, als würde die Kommission sich 
selbst für ein hypothetisches EU-Volk halten. Solch einen Versuch hat es zumindest über einen 
intergouvernementalen Vertrag in Deutschland noch nie gegeben. Es ist entscheidungserheblich und 



rechtsfortbildend, ob die Zustimmung zum  Fiskalpakt wegen Anmaßung dieser im Grundgesetz 
nicht vorgesehenen Initiativgewalt für Grundgesetzänderungen wegen Verstoßes gegen 
Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG), die Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 
GG) Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG), grundrechtsgleiches Wahl-recht (Art. 38 GG), freiheitlich-
demokratische Grundordnung (Art. 18 GG), Souveränität (Art. 20 Abs. 1 GG, Art. 2 Abs. 1 Uno-
Charta) und dem Staatsauftrag europäische Integration (Art. 23 GG) in vollem Umfang als 
verfassungswidrig zu verwerfen ist. 
In diesem Zusammenhang ist außerdem entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob Art. 3 
Abs. 2 Fiskalpakt der EU-Kommission Weisungsbefugnis über die Bundesregierung (eines der 
wichtigsten Organe der Exekutive) ausschließlich für den Bereich von deren exekutivem Handeln 
(incl. des Kommandos über alle Sicherheitskräfte), oder für den Bereich von deren Einbringung von 
Initiativen für Gesetzesänderungen und Grundgesetzänderungen geben würde.  

-Das Bundesverfassungsgericht hat, wie insbesondere die Leitsätze 1 und 4 und Rn. 299 des 
Lissabonurteils zeigen, das Letztentscheidungsrecht über die Auslegung insbesondere der Verfas-
sung der souveränen Bundesrepublik Deutschland. Der EUGH hingegen ist die gerichtliche Instanz 
zur eu-weit verbindlichen Auslegung des EU-Rechts (Art. 26, 26b EUGH-Satzung, Art. 256 ff. 
AEUV) der autonomen (Rn. 228, 231, 233, 244, 338  des Lissabon-Urteils) Europäischen Union. 
Soweit das Bundesverfassungsgericht über die Auslegung des EU-Rechts entscheidet, hat das daher 
nicht mehr und nicht weniger als rechtliche Bindungswirkung für Deutschland. Nun aber soll über 
Art. 8 Fiskalpakt die EU-Kommission Staaten der Eurozone zwingen können, andere Staaten der 
Eurozone vor dem EUGH darauf zu verklagen, dass diese ihre nationalen Verfassungen entspre- 
chend dem jeweiligen Vorschlag der Kommission aufbrechen. Noch nie ist der Versuch unternom- 
men worden, dem Gericht einer lediglich autonomen internationalen Organisation die Macht zu 
geben, souveräne Staaten zur Änderung ihrer Verfassung zu verurteilen, und hier auch noch anhand 
von autonomem Fiskalpaktrecht, welches sich außerhalb des autonomen EU-Rechts befindet. Da 
der lediglich intergouvernementale, außerhalb des eu-rechtlichen Raums befindliche, Fiskalpakt 
diesen Versuch nun unternimmt, ist es offensichtlich entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, 
ob dies wegen Verstoßes gegen  die Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 
GG), die Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG), das grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG), die 
Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG), die Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG), die Souveränität 
(Art. 20 Abs. 1 GG, Art. 2 Abs. 1 Uno-Charta) und den Staatsauftrag europäische Integration (Art. 
23 GG) zu untersagen ist, und ob deshalb die Zustimmung zum Fiskalpakt zu untersagen ist. 

-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob durch eine Verurteilung  zur Grundgesetz-
änderung  durch den EUGH (Art. 8 Fiskalpakt) das Grundgesetz vom Verfassungsrang auf den 
einfachgesetzlichen Rang abstürzen würde, und ob die Zustimmung zum Fiskalpakt aus diesem 
Grund wegen Verstoßes gegen  die Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG), 
die Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG), das grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG), die 
Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG), die Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG), die Souveränität 
(Art. 20 Abs. 1 GG, Art. 2 Abs. 1 Uno-Charta) und den Staats-auftrag europäische Integration (Art. 
23 GG)  zu untersagen ist (Abschnitte IV.5.3 und III.12 dieser Verfassungsbeschwerden). Denn 
nach Rn. 28 des Hypothekensicherungsgesetzurteils (BverfGE 2, 237) erfolgte der Rangverlust der 
Weimarer Reichsverfassung durch Umgehbarmachung des Parla-ments und des erhöhten 
Abstimmungsquorums für Verfassungsänderungen, welche insbesondere über das 
Ermächtigungsgesetz geschaffen wurden (Abschnitt III.12 dieser Verfassungsbeschwer-den).

-Da Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt es der Kommission erstmals erlauben würde, sich beliebig die Organe 
der Exekutive und der Judikative des jeweils betroffenen Mitgliedsstaats unter ihr Kommando zu 
stellen, um die Empfehlungen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt zu erzwingen, ist es im 
Rahmen der hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden offensichtlich rechtsfortbildend und 
entscheidungserheblich, ob der Treueeid der staatlichen Beschäftigten in erster Linie der 



Verfassungsidentität des Grundgesetzes und damit gerade nicht intergouvernementalen Verträgen 
gilt, auch nicht, soweit diese Verfassungsänderungen erzwingbar machen wollen.

-Art. 3 Fiskalpakt sieht vor, nicht bzw. weniger direkt selbst Grundlage für die Verschärfung des 
Stabilitäts- und Wachstumspaktes zu sein, sondern die Mitgliedsstaaten dazu zu zwingen, die 
direkte Ermächtigung dafür in ihre nationalen Vefassungen zu schreiben. Ein 
intergouvernementaler Vertrag soll hier also Bundestag und Bundesrat dazu zwingen, sein 
Grundgesetz so aufzubrechen, dass das Grundgesetz selbst zum Beihelfer zur Umgehung von Art. 5 
Abs. 2 EUV wird. In eine Verfassung Vorschriften einzubauen, und sich auch noch dazu zwingen 
zu lassen, welche dazu da sind, das Primärrecht einer internationalen Organisationen zu umgehen, 
ist präzedenzlos, sodass es auch noch kein Urteil des Bundesverfassungsgerichts dazu geben kann. 
Es ist offensichtlich entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob die Zustimmung zum 
Fiskalpakt wegen der beabsichtigten Instrumentalisierung des Grundgesetzes zur Umgehung des 
EU-Primärrechts und der dafür gültigen Änderungsvorschriften wegen Verstoßes gegen die 
Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG), die Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 
GG), das grundrechtsgleiche Wahl-recht (Art. 38 GG), die Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) 
und den Staatsauftrag europäische Integration (Art. 23 GG) zu untersagen ist.

-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob über Art. 16 Fiskalpakt i. V. m. Erwä-
gungsgrund 7 Fiskalpakt dessen Mitgliedsstaaten dazu verpflichtet werden dürfen, diesen schnellst- 
möglich, spätestens innerhalb von 5 Jahren, zu supranationalisieren. Klärungsbedürftig ist, ob man 
in einem völkerrechtlichen Vertrag überhaupt die Mitgliedsstaaten zu dessen Änderung oder zur 
Änderung eines anderen Vertrags verpflichten darf. Und es ist entscheidungsbedürftig, ob in einem 
Vertrag mit einfachem völkerrechtlichem Rang dazu verpflichtet werden darf, einen anderen Ver- 
trag mit höherem völkerrechtlichem Rang zu ändern, denn eine Anhebung des Fiskalpakts auf den 
Rang des EU-Primärrechts würde eine Änderung des EU-Primärrechts bedeuten bzw. in seiner 
Wirkung einer solchen Änderung gleichkommen. Es ist entscheidungserheblich, ob solch eine 
Konstruktion einen nach Art. 4 Abs. 3 EUV untersagten Umgehungstatbestand gegenüber dem EU-
Primärrecht bedeutet. Entscheidungsbedürftig ist weiterhin, ob Art. 16 Fiskalpakt dazu ermächtigen 
würde, den Fiskalpakt einfach ohne Vertragsänderungsverfahren und damit ohne weiteres Zustim-
mungsgesetz zu supranationalisieren, indem man ihn zu einem Protokoll zu den Verträgen der EU  
macht oder in die Anhänge zu den Verträgen der EU einfügt. Die Rechtsfortbildung ist gegeben, 
weil es noch nie zuvor einen derartigen Versuch gegeben hat, in einem einfachen völkerrechtlichen 
Vertrag auf eine Änderung des EU-Primärrechts oder vergleichbare Akte zu verpflichten. Es ist 
entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob diese Konstruktion mit dem grundrechtsgleichen 
Wahlrecht (Art. 38 GG), der Demokratie (Art. 20 Abs. 1 GG) und der Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 
Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG) vereinbar ist.

II.4.1.7  haushaltsmäßige Überwachung sowie EU-Verordnung 2011/0276 (COD)

-Die hier in Abschnitt II.4.1.7 geltend gemachten Punkte sind auch dann entscheidungserheblich, 
wenn das Bundesverfassungsgericht die beiden Verordnungsentwürfe zur haushaltsmäßigen Über- 
wachung bereits aus formalen Gründen untersagen sollte, weil man intergouvernementale Verträge, 
selbst soweit diese wirksam einen Raum der erweiterten Zusammenarbeit begründen würden, kein 
EU-Sekundärrecht stützen kann. Denn dann wäre damit zu rechnen, dass man stattdessen schnellst-
möglich die gleichen Inhalte einfach in neue intergouvernementale Verträge packen würde oder 
nach wenigen eu-primärrechtlichen Änderungen erneut als EU-Verordnungen initiieren würde. Die 
Schaffung von Rechtsklarheit, ob und, wenn ja, was an haushaltsmäßiger Überwachung mit dem 
Grundgesetz überhaupt vereinbar ist, ist aber bereits jetzt erforderlich, auch im Sinne der Beklagten.

-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob die EU-Verordnung 2011/385 (COD) für 



Deutschland zusammen mit der Zustimmung zum Fiskalpakt, an dessen Art. 5 Abs. 2 sie anknüpft, 
(bzw. zusammen mit Art. 136 Abs. 3 AEUV), sowie die an Art. 136 Abs. 3 AEUV anknüpfende 
EU-Verordnung 2011/0276 (COD) als verfassungswidrig zu verwerfen sind, weil über Erwägungs-
gründe 3+7 sowie Art. 6 Abs. 1+5 EU-Verordnung 2011/385 (COD) bzw. über Art. 21 EU-Verord-
nung 2011/0276 (COD)  die wichtigsten EU-Fördermittel für iwf-artig strenge Auflagen konditio-
nalisiert würden, sowie über die Sanktionen zu Lasten der Fördermittel für die Länder bei Nichter-
füllung von Auflagen aus dieser EU-Verordnung zur haushaltsmäßigen Überwachung ein in Art. 37 
GG nicht vorgesehener de-facto Bundeszwang der EU-Kommission auf das Abstimmungsverhalten 
der Länder im Bundesrat und auf die Entscheidungen der Landesregierungen und Landtage aus-
geübt würde, und das auch noch wesentlich tiefgreifender und sanktionsbewehrter als bei dem in 
Art. 37 GG zu Gunsten der deutschen Bundesebene normierten Bundeszwang. Und das auch noch 
zusätzlich zum Kontrollverlust der Bundesländer bzgl. des Verlustes jeglicher wirksamer Dienstauf-
sicht der Länder über Behörden und Gerichte (durch das Ungleichgewichtsverfahren und durch Art. 
3 Abs. 2 Fiskalpakt). Beides ist eine offensichtlich drastische Machtverschiebung zu Gunsten der 
EU-Kommission bzw. zu Gunsten der privaten Behörden- und Gerichtsbetreiber und zu Lasten des 
Volkes, der Landesparlamente und der Landesregierungen. Und es ist entscheidungserheblich und 
rechtsfortbildend, ob und inwieweit die Schaffung dieser Zwangsmöglichkeiten vereinbar ist mit 
dem Föderalismus (Art. 20 Abs. 1 GG), mit der Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG), mit dem 
grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG), mit der Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 
20 Abs. 2+3 GG), mit der Souveränität (Art. 20 Abs. 1 GG, Art. 2 Abs. 1 Uno-Charta) und mit dem 
Staatsauftrag europäische Integration (Art. 23 GG). Siehe auch Abschnitt X.4 dieser Verfassungs-
beschwerden. 

-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob die Zustimmung zum Fiskalpakt zusam-
men mit der an dessen Art. 5 Abs. 2 (bzw. mit Art. 136 Abs. 3 AEUV) anknüpfenden EU-Verord-
nung 2011/385 (COD) wegen der Instrumentalisierung der EU-Fördermittel (Erwägungsgründe 3+7 
und Art. 6 Abs. 1+5 der Verordnung) für die Durchsetzung der sanktionsbewehrten Empfehlungen 
aus Ungleichgewichts- und Defizitverfahren und für alle auf Art. 148 AEUV gestützten Empfehlun-
gen deshalb zu untersagen ist, weil damit der soziale Charakter der EU-Fördermittel in sein Gegen-
teil verkehrt würde, und ob dies mit dem Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG), mit der Verpflich-
tung des Staatsauftrags europäische Integration (Art. 23 GG) auf ein soziales Europa sowie mit den 
in diesen Verfassungsbeschwerden geltend gemachten universellen Menschenrechten (Art. 9, Art. 
11 und Art. 12 Uno-Sozialpakt, i. V. m. Art. 1 Abs- 1+2 GG, Art. 25 GG, Art. 38 GG) vereinbar ist. 
Einen derartigen Versuch zur Umkehrung des Sinns der EU-Fördermittel hat es noch nie gegeben, 
sodass das Bundesverfassungsgericht darüber auch noch nicht entschieden haben kann.  

-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob EU-Verordnung 2011/385 (COD) als 
verfassungswidrig zu verwerfen ist, weil deren zentrale Inhalte (iwf-artige Strenge und Instrumen- 
talisierung der wichtigsten EU-Fördermittel) nicht rechtsklar in Art. 6 der Verordnung aufgenom-
men wurden, sondern in die Erwägungsgründe 3+7, welche offensichtlich für die Vorgabe der 
Interpretation von Art. 6 der Verordnung gedacht sind. Und das, obwohl die WVRK, deren Art. 31 
die Einbeziehung der Präambel in die Interpretation völkerrechtlicher Verträge verbindlich 
vorschreibt, nur für völkerrechtliche Verträge, nicht aber für das Sekundärrecht völkerrechtlicher 
Organisationen gilt. Selbst wenn man stattdessen eine Analogie bilden wollte dergestalt, dass eine 
solche Auslegungs- regel auch für die Interpretation von Verfassungen und von einfachen Gesetzen 
gleichermaßen üblich wäre, warum also nicht auch für das Sekundärrecht völkerrechtlicher 
Organisationen, so wäre dem entgegenzuhalten die hohe Bedeutung des Vertrauensschutzes im 
völkerrechtlichen Raum, und dass hier ausgerechnet die beiden wichtigsten Punkte in die 
Erwägungsgründe 3+7 ausgelagert wurden. 
Hinzu kommt, dass die Präambeln völkerrechtlicher Verträge überall zusammen mit den Artikeln 
des Vertrags veröffentlicht werden, während die Erwägungsgründe zur Initiierung von Sekundär- 
recht in den amtlichen Veröffentlichungen, insbesondere auch bei Verkündung des betreffenden 



Sekundärrechts nicht mit veröffentlicht werden, was in erheblichem Maße dazu angetan ist, die 
Öffentlichkeit und die Parlamente über den rechtlichen Gehalt des betreffenden Sekundärrechts zu 
täuschen.
Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob und inwieweit die Inhalte von EU-Sekun-
därrecht in die Erwägungsgründe von deren Schaffung verlagert werden dürfen, und ob die EU-
Verordnung 2011/385 (COD) auf Grund dieser Verlagerung im Rahmen der Entscheidung über die 
vorliegende Verfassungsbeschwerde gegen den Fiskalpakt mit zu verwerfen ist wegen Verstoßes 
gegen die Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG), das grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG), die 
Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG), Informationsfreiheit (Art. 5 GG), 
Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) und den Staatsauftrag europäische Integration (Art. 23 
GG). 

-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob EU-Verordnung 2011/385 (COD) und mit 
ihr die Zustimmung zum Fiskalpakt, an dessen Art. 5 Abs. 2 (und an Art. 136 Abs. 3 AEUV) sie 
anknüpft,  zu untersagen sind, weil die Kommission über Art. 6 der Verordnung den Staaten der 
Eurozone, welche sich Geld woanders als bei Banken und beim europäischen Finanzierungsmecha-
nismus zu leihen, zusätzlich iwf-artig strenge Auflagen dazu packen darf, welche bei Aushandlung 
der jeweiligen Darlehen nicht vereinbart worden sind. Das ist besonders gravierend, da genau diese 
EU-Verordnung dafür sorgen würde, dass die Staaten der Eurozone sich nirgendwo außer bei 
Banken mehr Geld leihen könnten, ohne dafür iwf-artig strenge Auflagen zu bekommen. Diese 
Frage ist entscheidend vor allem im Hinblick auf die zur Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, 
Art. 20 Abs. 2+3 GG) gehörende Rechtssicherheit, aber auch bzgl. Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 
GG), grundrechtsgleichem Wahlrecht (Art. 38 GG), die Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) und 
Staatsauftrag europäische Integration (Art. 23 GG).

-Empfehlungen gem. Art. 148 AEUV zur Arbeitsmarktpolitik sind im EU-Primärrecht gem. Art. 
288 AEUV als unverbindliche sekundärrechtliche Instrumente vorgesehen. Über Erwägungsgründe 
3+7 und Art. 6 Abs. 1+5 von EU-Verordnung 2011/385 (COD) ist aber nun deren Verbindlichma-
chung vorgesehen, indem man sie in iwf-artig streng verschärften Auflagen aufgreift. Das ist offen-
bar als zusätzliches Instrument zur Durchsetzung des zu Europa 2020 gehörenden Konzepts 
„Flexicurity“ zum Aufbrechen vor allem des Kündigungsschutzes und der Flächentarifverträge 
gedacht (Abschnitte III.15 und V.16 dieser Verfassungsbeschwerden) – für den Fall, dass diese 
nicht bereits über den Euro-Plus-Pakt, die Empfehlungen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und 
den europäischen Finanzierungsmechanismus den Staaten der Eurozone auferlegt werden. Und die  
(auch noch iwf-artig streng verschärfte) Verbindlichmachung im EU-Primärrecht lediglich als 
unverbindlich normierter Empfehlungen zur Arbeitsmarktpolitik ist vorgesehen ausgerechnet im 
Rahmen einer EU-Verordnung, welche selbst völlig rechtswidrig an einen intergouvernementalen 
Vertrag (Art. 5 Abs. 2 Fiskalpakt) (sowie an Art. 136 Abs. 3 AEUV) anknüpft. Es ist entschei-
dungserheblich und rechtsfortbildend, ob die Zustimmung zum Fiskalpakt (bzw. zu Art. 136 Abs. 3 
AEUV) und EU-Verordnung 2011/385 (COD) wegen Verstoßes gegen die Demokratie (Art. 20 
Abs. 1+2 GG), das grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG), die Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 
2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG, hier insbesondere bzgl. Gewaltenverschränkung, Rechtssicherheit 
und Rechtsklarheit), die Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) und Staatsauftrag europäische 
Integration (Art. 23 GG) zu untersagen sind. 

-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob durch Art. 5 EU-Verordnung 2011/385 
(COD) die Regelungen des EFSF-Rahmenvertrags ergänzt werden dürfen um die Verpflichtung auf 
eine rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse, welche im EFSF-Rahmenvertrag nicht vorgesehen ist, 
bei Antragstellung auf Finanzhilfen der EFSF. Solch ein Übergreifen von EU-Verordnungen in den 
intergouvernementalen Raum hat es noch nie gegeben, sodass es auch noch kein Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts dazu geben kann. Insbesondere ist entscheidungsbedürftig, ob die Intransparenz
mit der Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG) vereinbar ist, und ob das 



Übergreifen von EU-Verordnung 2011/385 (COD) in die EFSF eine gegen Demokratie (Art. 20 
Abs. 1 GG) und grundrechtsgleiches Wahlrecht (Art. 38 GG) verstoßende Umgehung der nationa-
len Parlamente ist.

-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob die Möglichkeit von Art. 21 Abs. 8  der 
EU-Verordnung 2011/0276 (COD), die Kürzungen oder Streichungen gem. Art. 21 Abs. 6 dieser 
EU-Verordnung bzgl. der EU-Fördermittel wegen Nichterfüllung von Empfehlungen bzw. 
Auflagen aus Stabilitäts- und Wachstumspakt, Ungleichgewichtsverfahren und ESM auch dann 
bestehen zu lassen, wenn diese Konditionen doch noch erfüllt werden, mit der Menschenwürde 
(Art. 1 Abs. 1 GG), dem Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 GG), der Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 
GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG) und dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) vereinbar ist. 
Dies ist insbesondere deshalb entscheidungserheblich, weil durch die beliebige Möglichkeit zum 
Fortbestehenlassen die Kommission faktisch die Möglichkeit hätte, für beliebige Zwecke ohne 
jegliche Rechtsgrundlagen weitere Auflagen im Sinne ihrer eigenen Interessen zu machen. 

-Erstmals will Art. 5 Abs. 6 von EU-Verordnung 2011/0386 (COD) der EU-Kommission das Recht 
geben, beliebig viele Punkte direkt in den Haushaltsentwürfen der Mitgliedsstaaten zu ändern, 
sowie Art. 5 Abs. 5 das Recht, innerhalb von 2 Wochen ganze Haushaltsentwürfe umgehen zu 
lassen und neue anzufordern. Das ist weitaus mehr, als das gegenüber Vasallen übliche. Selbst 
Besatzungsmächte sind, wie das Beispiel Deutschlands in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 
zeigt, oft weitaus zurückhaltender bzgl. ihrer Eingriffe in den Haushalt. Das Haushaltsrecht ist eine 
der Kernaufgaben des Parlaments in Deutschland und ist nach dem Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts vom 07.09.2011 im Pilotverfahren im grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) 
enthalten. Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob durch die in dieser EU-
Verordnung enthaltenen Eingriffsmöglichkeiten in die Haushaltsautonomie diese so weit leer liefe 
(vgl. Rn. 135 des Urteils vom 07.09.2011), dass deshalb die Zustimmung zum Fiskalpakt und EU-
Verordnung 2011/0386 (COD) für Deutschland zu untersagen sind, bzw. ob diese Untersagung 
bereits auf Grund der direkten Eingriffsmöglichkeit des Art. 5 Abs. 6 der Verordnung unabhängig 
von möglichem Umfang und möglicher Tiefe des Eingriffs geboten ist wegen Verstoßes gegen das 
grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG), die Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG) und die 
europäische Integration (Art. 23 GG).

-Das Rechtsinstrument der Meinung ist im EU-Primärrecht ausschließlich als ein unverbindliches 
vorgesehen, was auch erforderlich ist, da die Kommission sich ganz allein dieses Instruments 
bedienen kann, ganz ohne Zustimmung des Ministerrats oder des Europaparlaments. Art. 6 i. V. m. 
Art. 9 von EU-Verordnung 2011/0386 (COD) würde es nun aber in der Form verbindlich machen, 
dass die Staaten, welche beliebigen Meinungen der Kommission in Bezug auf ihre Haushaltsent-
würfe nicht gehorchen würden, dadurch Nachteile aufgebürdet bekämen im Rahmen des Defizit- 
verfahrens des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Anders als bei der Empfehlung in Art. 126 
AEUV findet sich keine einzige Stelle im EU-Primärrecht, welche die Verbindlichmachung einer 
Meinung erlauben würde. Und die Verbindlichmachung der Meinung der Kommission ist vorgese-
hen ausgerechnet im Rahmen einer EU-Verordnung, welche selbst völlig rechtswidrig an einen 
intergouvernementalen Vertrag (Art. 5 Abs. 2 Fiskalpakt) (bzw. an die Blankett-Ermächtigung des 
Art. 136 Abs. 3 AEUV) anknüpft. Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob die 
Zustimmung zum Fiskalpakt und EU-Verordnung 2011/0386 (COD) wegen Verstoßes gegen gegen 
die Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG), das grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG), die Rechts-
staatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG, hier insbesondere bzgl. Gewaltenver-
schränkung, Rechtssicherheit und Rechtsklarheit), die Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) und 
Staatsauftrag europäische Integration (Art. 23 GG) zu untersagen sind. 



II.4.1.8  erweiterte Zusammenarbeit und gescheiterte erweiterte Zusammenarbeit

-In Art. 3 AEUV sind die ausschließlichen Zuständigkeitsgebiete der EU normiert. Dort wird die 
EU als solche innerhalb des eu-rechtlichen Raums tätig. Art. 4 AEUV bestimmt die Gebiete der 
geteilten Zuständigkeit, welche die EU vollständig den Mitgliedsstaaten überlassen kann, in 
welchem die EU als solche im eu-rechtlichen Raum tätig werden kann, in welchem aber auch EU-
Mitgliedsstaaten, soweit die EU als solche jeweils noch nicht tätig geworden ist, auch intergouver-
nemental Vereinbarungen schließen können incl. der Form der erweiterten Zusammenarbeit (Art. 
20 EUV, Art. 329 AEUV) als einer Sonderform des intergouvernementalen Raums, bei welcher 
abhängig von der Einhaltung der Formvorschriften des Art. 329 AEUV Organe der EU in den 
außerhalb des eu-recht-lichen Raums befindlichen Raum der erweiterten Zusammenarbeit hinein 
ausgeliehen werden können. EFSF-Rahmenvertrag, ESM und Fiskalpakt sind intergouvernemental 
errichtet. Die EFSF gehört (zusammen mit dem EFSM) zum „Euro-Rettungsschirm“. 
Erwägungsgrund 2 des ESM-Vertrags und Erwägungsgrund 3 des Fiskalpakts beziehen sich (wie 
Art. 136 Abs. 3 AEUV) auf die „Stabilität des Euro-Währungsgebiets als Ganzes“. Die Währungs-
politik, also die Vorschriften für den Euro, ist aber gem. Art. 3 Abs. 1 lit. c AEUV in der alleinigen 
Zuständigkeit der EU und damit dem intergouvernementalen Raum incl. des Raums der erweiterten 
Zusammenarbeit entzogen. Es ist offensichtlich entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob 
für EFSF-Rahmenvertrag, ESM und Fiskalpakt bereits deshalb deren Nichtigkeit festzustellen ist, 
weil sie sich trotz ihrer intergouvernementalen Errichtungsweise, unvereinbar mit Demokratie (Art. 
20 Abs. 1+2 GG), grundrechtsgleichem Wahlrecht (Art. 38 GG), Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 
2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG) und Staatsauftrag europäische Integration (Art. 23 GG),  die nur 
dem eu-rechtlichen Raum zustehende Rechtssetzung für den Euro völkervertragsrechtlich anmaßen. 
Ungeachtet dessen zeigt der ultra-vires-mäßige Beschluss über die Verordnungen zur Verschärfung 
des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und für das Ungleichgewichtsverfahren vom 28.09.2011, 
dass die Untersagung dieser drei intergouvernementalen Verträge nicht reicht, sondern auch die 
Entscheidung bzgl. der in den Abschnitten V.3 bis V.7 und VI.2 erörterten EU-Verordnungen sowie 
über die in diesen Verfassungsbeschwerden geltend gemachten Punkte zu den universellen 
Menschenrechten und zu den Volksabstimmungen zu entscheiden ist.

-Der Fiskalpakt, der EFSF-Rahmenvertrag und der ESM befinden sich sämtlich im intergouverne-
mentalen Raum, leihen sich aber Organe der EU aus, und zwar leihen sich alle drei die Kommis-
sion, EFSF und ESM zusätzlich die EZB, sowie Fiskalpakt und ESM den EUGH aus. Diese Organ-
leihen wären, abgesehen davon, dass Regelungen zum Euro außerhalb des eu-rechtlichen Raums 
mit Art. 3 Abs. 1 lit. c AEUV unvereinbar sind,  dem Grunde nach rechtmäßig, wenn diese Mecha-
nismen entsprechend den für den Raum der erweiterten Zusammenarbeit (Art. 20 EUV) geltenden 
Formvorschriften (Art. 329 AEUV) errichtet worden wären. Dafür hätten diese Formvorgaben 
jedoch ordnungsgemäß und in der richtigen Reihenfolge durchlaufen werden müssen, bevor über-
haupt erst ein Entwurf des jeweiligen Vertrags hätte  initiiert werden dürfen. Insbesondere die vor-
herige konstitutive Zustimmung des Europaparlaments ist unterlassen worden, sodass offensichtlich 
kein wirksamer Raum der erweiterten Zusammenarbeit begründet worden ist. Trotzdem will man 
die Kommission, die EZB und der EUGH dann einfach ultra-vires in den intergouvernementalen 
Raum hinein ausleihen, eine offensichlich drastische und obendrein illegale Machtverschiebung. Es 
ist offensichtlich entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob für EFSF-Rahmenvertrag, ESM 
und Fiskalpakt bereits deshalb deren Nichtigkeit festzustellen ist, weil sie sich trotz ihrer 
intergouvernementalen Errichtungsweise, unvereinbar mit Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG), 
grundrechtsgleichem Wahlrecht (Art. 38 GG), Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 
Abs. 2+3 GG) und Staatsauftrag europäische Integration (Art. 23 GG), rechtswidrig Organe der EU 
ausleihen.

-Mit dem Fiskalpakt wird erstmals der Versuch unternommen, EU-Verordnungen, und zwar die zur 
Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und zur Einführung des Ungleichgewichts-



verfahrens und der haushaltsmäßigen Überwachung (Abschnitte V.3 bis V.7 und VI.2 dieser 
Verfassungsbeschwerden) auf einen intergouvernementalen Vertrag zu stützen (Abschnitt V.1 
dieser Verfassungsbeschwerden). Das Instrument der EU-Verordnung gehört aber gem. Art. 288 
AEUV zum eu-rechtlichen (und damit gerade nicht zum intergouvernementalen) Raum. Es ist 
entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob man, insbesondere im Hinblick auf den explizit 
auch auf Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 1+2 GG) und Demokratie (Art. 20 
Abs. 1+2 GG) verpflichteten Staatsauftrag europäische Integration (Art. 23 GG) auf intergouverne-
mentale Verträge EU-Verordnungen stützen und damit die für die Änderung des EU-Primärrechts 
geltenden Formvorschriften umgehen kann, oder ob der Fiskalpakt und zusammen mit diesem die 
daran anknüpfenden EU-Verordnungen für verfassungswidrig zu erklären sind.

-Selbst wenn das Bundesverfassungsgericht feststellen sollte, dass man EU-Verordnungen nicht auf 
normale intergouvernementale Verträge stützen darf und infolge dessen die Zustimmung zum 
Fiskalpakt und die daran anknüpfenden EU-Verordnungen für Deutschland zu untersagen wird, ist 
absehbar, dass dann als nächstes versucht werden würde, das gleiche über einen ordnungsgemäß 
begründeten Raum der erweiterten Zusammenarbeit zu erreichen. Daher ist es bereits hier entschei-
dungserheblich und rechtsfortbildend, klarzustellen, dass der Raum der erweiterten Zusammen-
arbeit sich keiner dem EU-Sekundärrecht vorbehaltener Instrumente bedienen darf, weil er eben nur 
eine Sonderform des intergouvernementalen Raums ist.

-Der Fiskalpakt und der ESM, beide intergouvernemental ohne Einhaltung des Art. 329 AEUV 
errichtet, leihen sich gleichwohl den EUGH aus. Der Fiskalpakt bindet den EUGH über seinen Art. 
8 ein, um Mitgliedstaaten auf die von der Kommission gewünschten Verfassungsänderungen 
verkla-gen zu können. Der ESM leiht sich gem. Art. 37 Abs. 3 ESM-Vertrag den EUGH zur 
gerichtlichen Entscheidung über Streitigkeiten bzgl. der Auslegung des ESM-Vertrags aus. Vor 
ESM und Fiskal- pakt wurde noch nie der Versuch unternommen, den EUGH außerhalb des eu-
rechtlichen Raums bzw. des Raums der erweiterten Zusammenarbeit zum Einsatz zu bringen. Da 
dies trotzdem ver- sucht wird, ist es offensichtlich rechtsfortbildend und entscheidungserheblich, ob 
diese im EU-Primärrecht nicht vorgesehene Organleihe in den normalen intergouvernementalen 
Raum hinein verfassungsgemäß ist, und wenn nein, ob dadurch dann die Zustimmung zu ESM-
Vertrag und Fiskalpakt zu untersagen ist.

-Der Fiskalpakt bestimmt in Art. 3 Abs. 2, dass die EU-Kommission sich die Organe der Mitglieds- 
staaten außer die der Legislative unterstellen dürfe, um die von ihr vorgeschlagenen Verfassungs-
änderungen zum Einbau der in Art. 3 Abs. 1 Fiskalpakt genannten und weiterer von ihr 
gewünschter Inhalte zu erzwingen. Dass die EU-Kommission auch andere Vorschriften (z. B. Art. 
16 AEUV) über die Unabhängigkeit von Organen oder Behörden der Mitgliedsstaaten so versteht, 
dass sie diese der Dienstaufsicht der Mitgliedsstaaten entreißen und unter ihre eigene Kontrolle 
stellen dürfte, sieht man z. B. auch an Art. 46 und 58 des von Herrn BVR Prof. Dr. Masing in der 
Süddeutschen Zeitung kritisierten Entwurf einer EU-Datenschutzverordnung. Noch nie wurde der 
Versuch unternommen, über einen völkerrechtlichen Vertrag die Herrschaft über die gesamte 
Exekutive und Judikative wegzugeben. Nach Art. 20 Abs. 2 S. 1 + S. 2 Alt. 3 GG sind die Organe 
nicht nur der Legislative, sondern auch der Exekutive und der Judikative, als eine indirekte Herr-
schaftsform des Volkes vorgesehen; von einer legitimationsmäßigen Austauschbarkeit des Volkes 
durch die EU-Kommission steht dort nichts. Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob 
die Zustimmung zum Fiskalpakt bereits wegen der aus seinem Art. 3 Abs. 2 resultierenden Putsch-
gefahr und wegen Verstoßes gegen Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 1+2 GG), 
grundrechtsgleiches Wahlrecht (Art. 38 GG), Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG), freiheitlich-
demokratische Grundordnung (Art. 18 GG), Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG), Leben und 
körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG), Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG), Meinungs-, 
Presse- und Informationsfreiheit (Art. 5 GG), Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG), Funktionsvorbe-
halt (Art. 33 Abs. 4 GG) und  Staatsauftrag europäische Integration (Art. 23 GG) zu untersagen ist.



-EFSF-Rahmenvertrag, ESM-Vertrag und Fiskalpakt sind von ihrer Form her zwar intergouverne-
mentale Verträge, diese enthalten jedoch einen Machtumfang und darüber hinaus Selbstermächti- 
gungsklauseln (bei EFSF und ESM zur Erhöhung ihrer Geldmittel, zur Ausweitung ihres Instru-
mentariums und zu ihrer eigenen Änderung sowie bei der EFSF außerdem zu ihrer zeitlichen 
Verlängerung) und Blankett-Ermächtigungen (insbesondere Art. 3, Art. 9, Art. 10 Fiskalpakt), von 
denen die meisten anderen internationalen Organisationen nur träumen können. Selbst das EU-
Primärrecht enthält explizit die begrenzte Einzelermächtigung (Art. 5 EUV). Darüber hinaus enthält 
der ESM-Vertrag eine eigene Steuerhoheit für den ESM. Wie Vor- und Nachwort der Schlussfolge-
rungen zum Gipfel vom 09.12.2011 enthüllen, ist für alle diese drei Verträge ihre spätere Suprana-
tionalisierung geplant. Dass das nicht nur geschehen könnte, indem man diese Verträge in die 
Anhänge von EUV und AEUV packt, sie zu Protokollen zu diesen Verträgen aufwertet, oder dass 
man Art. 136 Abs. 3 AEUV doch noch nachschiebt, sondern auch in der Form, dass man einfach 
den EUGH entscheiden lässt, dass diese Verträge so viel Machtumfang haben, dass es sich dabei 
nur um bisher noch unentdecktes EU-Primärrecht handeln könnte, liegt angesichts des Urteils in 
Sachen Costa/ Enel (Az. 6/64) auf der Hand, zumal solch ein okkupatorisch übergriffiges Urteil zu 
Lasten von Volk und Legislative dann selbst ganz ohne irgendeine parlamentarische Zustimmung 
zustande käme. Selbst bei vollständiger Untersagung von ESM, EFSF-Rahmenvertrag und Fiskal-
pakt wäre innerhalb kürzester Zeit mit etwa den gleichen Inhalten in neuer intergouvernementaler 
Verpackung zu rechnen. Daher ist es im Rahmen der vorliegenden Verfassungsbeschwerden 
offensichtlich entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, wie weit der Machtumfang intergou-
vernementaler Organisationen begrenzt sein muss, damit sie nicht einfach per EUGH-Urteil supra-
nationalisiert werden können.

-Angesichts des drastischen Verhaltens der EU-Kommission und zumindest eines Teils der Task 
Force (Abschnitt III.14 dieser Verfassungsbeschwerden), die EU-Verordnungen zur Verschärfung 
des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und zur Einführung des Ungleichgewichtsverfahrens einfach 
ultra-vires-mäßig durchzubringen, dafür und für die Verordnungen zur haushaltsmäßigen Überwa-
chung intransparent mit Art. 136 Abs. 3 AEUV eine Blankettermächtigung nachzuschieben und, als 
das vorher aufgeflogen ist, dann genauso intransparent diese einfach an den Fiskalpakt anknüpfen 
zu lassen, obwohl man EU-Sekundärrecht nur auf entsprechende eu-primärrechtliche Ermächtigun-
gen stützen kann, macht die Frage hier entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob die Kom-
mission sich bei ihrem ultra-vires-Handeln außerhalb des eu-rechtlichen Raums bewegt, bzw. ob sie 
sich sogar wegen der Schwere der Durchtrennung der demokratischen Legitimationskette nur im 
privatrechtlichen Raum bewegt. Außerdem ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob, 
inwieweit und mit welchem Rang im Rahmen von ultra-vires-Handeln von Organen der EU erzeug- 
te Rechtsakte überhaupt eine Rechtswirkung entfalten können.

II.4.1.9  Euro-Austritt

-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob angesichts der zahlreichen verfassungswi-
drigen eu-sekundärrechtlichen und intergouvernementalen Regelungen und  insbesondere zum 
europäischen Finanzierungsmechanismus und zum Umbau des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
sowie zur Schaffung des Ungleichgewichtsverfahrens und der haushaltsmäßigen Überwachung 
zwecks Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung, sowie von Art. 136 Abs. 3 AEUV als eu-primär-
rechtlicher Blankett-Ermächtigung und Verpflichtung auf iwf-artige Strenge (im Sinne der Ignorie- 
rung aller Grund- und Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerländer) es erforderlich ist, zum 
Schutz der deutschen Bevölkerung und damit auch der Beschwerdeführerin vor einer Flut ultra-
vires-mäßiger, menschenrechtswidriger und demokratiegefährdender EU-Verordnungen, per Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts eine Volksabstimmung innerhalb einer vom Bundesverfassungs-
gericht zu bestimmenden Frist über den Ausstieg Deutschlands aus dem Euro entscheiden zu lassen, 



hilfsweise den Ausstieg Deutschlands aus dem Euro zu vorzuschreiben.
Das Bundesverfassungsgericht hat im Maastricht-Urteil (BVerfGE 89,155) die Teilnahme Deutsch-
lands am Euro für verfassungsgemäß befunden, was aus damaliger Sicht und nach dem damaligen 
Stand des EU-Rechts nachvollziehbar war. Damals war für das Maastricht-Urteil auch von Bedeu-
tung, dass keine „Transfer-Union“ geschaffen würde, da es ja die No-Bail-Out-Klausel (Art. 125 
AEUV)gibt. Heute will man sicherstellen, dass die alten Gläubiger anderer Staaten der Eurozone 
mit bezahlt werden mit Hunderten von Mrd. €, woran Deutschland allein in der zweiten Stufe ent-
sprechend dem geänderten StabMechG und dem geänderten EFSF-Rahmenvertrag mit bis zu  
211,0459 Mrd. € beteiligt würde, was im Rahmen des ESM noch weiter erhöht werden soll 
(Abschnitte IV.6.2.3 bis IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden). Damals war  keine Rede von der 
Einrichtung eines (in Deutschland nach dem Waldenfels-Urteil verfassungswidrigen !) Staateninsol-
venzverfahrens für die Länder der Eurozone. Damals war keine Rede davon, dass man in solch 
einem Staateninsolvenzverfahren de facto den Vorrang des Öffentlichen Rechts  vor dem Privat-
recht auf den Kopf stellen würde durch die Etablierung verbindlicher Auflagen privater Gläubiger 
für den Schuldenerlass gegenüber hoheitlichen Staaten. Als das Maastricht-Urteil erging, war noch 
kein Ausbau der EU-Kommission zur halb-diktatorischen (halb, weil die Wahlen nicht abgeschafft 
werden sollen) EU-Wirtschaftsregierung in eu-primärrechtlichen oder eu-sekundärrechtlichen oder 
intergouvernementalen Entwürfen oder Initiativen vorhanden bzw. bekannt. Damals waren Bußgel-
der und verbindliche Empfehlungen im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes ausschließ-
lich in Zusammenhang mit dem Defizitkriterium normiert. Nun will man es auf das Gesamtschul-
denkriterium, auf die präventive Komponente und auf „Ungleichgewichte“ bei willkürlich von der 
EU-Kommission auswählbaren größeren volkswirtschaftlichen Unterschieden zwischen den 
Ländern der Eurozone ausdehnen. Immer mit dem Ziel, möglichst viele Anlässe zu haben, wo die 
Staaten der Eurozone nur noch zwischen Bußgeldzahlung und Erfüllung sanktionsbewehrter Emp-
fehlungen wählen können. Damals verlangte die EU-Kommission nicht, weniger wettbewerbsfähi-
gen Staaten der Eurozone im Rahmen von Ungleichgewichtsverfahren beliebig die Exportierbar-
machung aller bisher nicht handelbaren Güter (incl. Rechtsgüter) aufzwingen zu können. Damals 
verlangte die EU-Kommission auch nicht, direkt in Haushaltsentwürfe der Mitgliedsstaaten ein-
greifen zu können.

Da sich durch den ESM-Vertrag, den EFSF-Rahmenvertrag, Art. 136 Abs. 3 AEUV, den Fiskalpakt 
und die an diesen anknüpfenden EU-Verordnungen die Situation bgzl. des Euro grundlegend geän-
dert hat, ist eine erneute Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Frage, ob Deutschland 
zum Austritt aus dem Euro verpflichtet ist, bzw. ob eine Volksabstimmung darüber durchzuführen 
ist, offensichtlich entscheidungserheblich und rechtsfortbildend. Bei der Entscheidung, ob eine 
Volksabstimmung über den Euro-Austritt durchzuführen ist, oder ob der Euro-Austritt anzuordnen 
ist, ist nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin vor allem auch entscheidungserheblich, ob 
bei einem Verbleib in der Eurozone die vom Staatsauftrag europäische Integration (Art. 23 GG) 
geforderten Strukturmerkmale (demokratisch, rechtsstaatlich, subsidiär und mit vergleichbarem 
Menschenrechtsschutz) noch hinreichend zu sichern sind.
Für den Fall, dass das Bundesverfassungsgericht eine Volksabstimmung über den Euro-Austritt 
anordnet, wären zumindest im Falle eines Verbleibs in der Eurozone alle davon abhängenden 
rechtsfortbildenden Fragen zu klären, was auch im Urteil klargestellt werden müsste. Insbesondere 
die übrigen geltend gemachten Volksabstimmungen und die universellen Menschenrechte sind auch 
im Fall eines Euro-Austritts entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, und ebenso das Verbot 
des Fiskalpakts, weil auch EU-Mitglieder außerhalb der Eurozone Mitglieder des Fiskalpakts 
werden können.

II.4.1.10  Volksabstimmungen

-Es ist offensichtlich entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob angesichts der Tatsachen, 



dass nicht nur beim Lissabon-Vertrag, sondern nun schon wieder beim Fiskalpakt, bei Art. 136 Abs. 
3 AEUV, beim EFSF-Rahmenvertrag und beim ESM-Vertrag die Bundestagsabgeordneten im 
Rahmen der Beratung über die jeweiligen Zustimmungsgesetze entscheidendste Kollisionen mit 
dem Grundgesetz nicht gesehen haben, ja selbst die Tragweite dessen, was sie gesehen haben, oft zu 
erfassen nicht in der Lage waren, dass die EU-Kommission durch die in den Abschnitten V.3 bis 
V.7 und VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden erörterten EU-Verordnungen (abgesehen von dem 
rechtswidrigen Ver-such, diese an den Fiskalpakt anknüpfen zu lassen), ihre Kompetenzen massiv 
ultra-vires-mäßig überschreitet, und angesichts des sachlichen Umfangs und der menschenrechts- 
und grundrechtsverletzend tiefen Eingriffe durch die Auflagen der Troika sowie im Rahmen der 
EU-Verordnung 2011/385 (COD), es erforderlich ist, für alle Zustimmungsgesetze zu Änderungen 
des EU-Primärrechts (siehe Abschnitt III.10.2 dieser Verfassungsbeschwerden) sowie bzgl. aller in 
den Abschnitten III.10.3, III.10.4, III.10.5, III.10.6 und III.10.8 dieser Verfassungsbeschwerden 
genannten eu-sekundärrechtlichen bzw. intergouvernementalen Akte eine konstitutive Volksabstim-
mung durch Urteil des Bundesverfassungsgerichts vorzuschreiben, da die Abgeordneten des 
Bundestags ohne Unterstützung durch die diskursive Entfaltung des Volkes mit derart umfangrei-
chen Materien völlig überfordert werden. Die Gesamtheit der Augen der Wahlberechtigten hat es 
wesentlich leichter, alle entscheidungserheblichen Punkte zügig zu erkennen, als allein die Gesamt-
heit der Augen der Abgeordneten. Hinzu kommt, dass die Abgeordneten nicht wie die meisten 
Bürger, so auch die Beschwerdeführerin, nur einen Hauptberuf haben, sondern zugleich oft noch 
erhebliche Verantwortung übernommen haben in Aufsichtsratsposten von Großunternehmen sowie 
in Vorstandsetagen von Verbänden, sodass sie  wesentlich leichter als rechtskundige Durchschnitts-
bürger in der Lage sind, über die wirkliche Tragweite insbesondere von Blankett-Ermächtigungen 
und ultra-vires-Akten getäuscht werden zu können.
Darüber hinaus ist es entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob (siehe Abschnitt III.10.7 
dieser Verfassungsbeschwerden) die Möglichkeiten der WVRK zur Anbringung von Vorbehalten, 
zur Aussetzung und zur Nichtigerklärung einzelner Kompetenzen gegenüber der EU bzw. der Euro-
zone als Gegenstand für Volksbegehren zu öffnen sind. Das ist angesichts der demokratiewidrigen 
(Art. 20 Abs. 1+2 GG) und das grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG) verletzenden Mechanis-
men, auch im Rahmen dieser Verfassungsbeschwerden entscheidungserheblich und rechtsfortbil-
dend.  
Die Unantastbarkeit der Demokratie (Rn. 216+217 des Lissabonurteils) und, dass die Wahlen und 
Abstimmungen (Art. 20 Abs. 2 S. 2 Alt. 1+2 GG) „der elementare Bestandteil des Demokratie-
prinzips“ (Rn. 211 des Lissabonurteils) sind, also Wahlen und Abstimmungen beide innerhalb des 
unantastbaren Strukturprinzips Demokratie jeweils noch mehr Gewicht haben als die Organe (Art. 
20 Abs. 2 S. 2 Alt. 3 GG) der Legislative, Exekutive und Judikative, wurde erst durch das Lissabon-
urteil in dieser Deutlichkeit geklärt. Daher gibt es auch noch kein Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts dazu, und ist somit die Rechtsfortbildung weiterhin gegeben, inwieweit auf Grund der 
Unantastbarkeit der Volksabstimmungen in deren Eigenschaft als elementarer Bestandteil der 
unantastbaren Demokratie mehr Raum zu geben ist in der Form, dass Entscheidungen bzgl. des EU-
Primärrechts, des EU-Sekundärrechts und der intergouvernementalen Vereinbarungen im Rahmen 
der EU bzw. der Eurozone zusätzlich konstitutiv Volksabstimmungen zu unterwerfen sind, und 
inwieweit die in Abschnitt III.10.7 dieser Verfassungsbeschwerden dargestellten Möglichkeiten der 
WVRK zur Anbringung von Vorbehalten, zur Aussetzung und zur Nichtigerklärung eu-rechtlicher 
Vorschriften als Gegenstand von Volksbegehren zu öffnen sind.
Auch die Frage der nach Abschnitt III.10 dieser Verfassungsbeschwerden erforderlichen Volksab- 
stimmungen ist im Rahmen dieser Verfassungsbeschwerden nicht nur rechtsfortbildend, sondern 
auch entscheidungserheblich, weil, wie in diesen Verfassungsbeschwerden dargelegt, die vollstän-
dige Untersagung des StabMechG und der Zustimmung zu ESM und Fiskalpakt allein offensicht-
lich nicht ausreicht, um all die verfassungswidrigen Mechanismen, die man darauf stützen will, zu 
unterbinden.

-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob die in den Abschnitten III.8, III.10 und 



III.17 dargelegten Volksabstimmungen bereits erforderlich sind, um das Inkrafttreten für das Volk 
unsichtbaren Rechts zu vermeiden. Dass der ESM-Vertrag nicht einmal ab seinem Beschluss auf 
dem Gipfel am 23.06.2011 veröffentlicht wurde (Abschnitt IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwer-
den), sondern erst am 30.01.2012, ist angesichts der Tragweite des ESM ein präzedenzloser 
Verstoss gegen Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG), Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 
20 Abs. 2+3 GG), grundrechtsgleiches Wahlrecht (Art. 38 GG) und Informationsfreiheit (Art. 5 
Abs. 1 GG). Angesichts der vorgesehenen Immunität von Eigentum, Archiven, Dokumenten und 
Räumlichkei-ten des ESM (Art. 32 Abs. 4 – 6 ESM-Vertrag) ist damit zu rechnen, dass auch alle 
Entscheidungen und Auflagen des ESM vor dem Volk versteckt werden sollen, wenn man das 
schon mit dem ESM-Vertrag selbst macht. 
Darüber hinaus haben die Regierungschefs der Staaten der Eurozone laut der Stellungnahme zum 
Euro-Gipfel vom 26.10.2011 den Herren van Rompuy (als Präsident des Euro-Gipfels) und Barroso 
(als EU-Kommissionspräsident) das alleinige Recht zugestanden, die Ergebnisse der Euro-Gipfel zu 
kommunizieren, und erst auf dem Gipfel vom 30.01.2012 dann stattdessen Jean-Claude Juncker 
(Präsident der Eurogruppe) – jedenfalls alle 3 Bilderberger – dieses Recht gegeben, sodass diese es 
dann faktisch in der Hand haben, beliebig ihnen bzw. dem Bilderberg-Netzwerk nicht genehme 
Beschlüsse einfach nicht oder an deren Stelle Beschlüsse, die sie sich gewünscht hätten, zu kommu-
nizieren, ohne dass auch nur einer der  Regierungschefs der Staaten der Eurozone widersprechen 
würde. 
Eine solche Intransparenz hat es in Deutschland noch nie gegeben, sodass auch noch in keinem 
Bundesverfassungsgerichtsurteil darüber entschieden worden sein kann, in welchem Ausmaß 
bereits zur Sicherstellung der Transparenz Volksabstimmungen erforderlich sind, denn das ganze 
(auch unter keinerlei Fraktionszwang stehende)Volk blind über etwas abstimmen zu lassen ist weit-
aus schwieriger als bei einigen hundert Bundestagsabgeordneten. 

-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob die in den Abschnitten III.8, III.10 und 
III.17 dieser Verfassungsbeschwerden geltend gemachten Volksabstimmungen auch geboten sind 
wegen des Vorrangs von Art. 20 Abs. 2 S. 2 Alt. 2 GG vor dem grundrechtsgleichen Widerstands- 
recht aus Art. 20 Abs. 4 GG, und weil Volksabstimmungen für das Volk ebenso wie für die Organe 
(Art. 20 Abs. 2 S. 2 Alt. 3 GG) wesentlich milder sind als die Ausübung zivilen Ungehorsams. Dies 
ist vor allem entscheidend angesichts der Gefahr, dass die Mechanismen, welche man auf den 
Fiskalpakt stützen will, selbst bei Untersagung der Zustimmung zum Fiskalpakt einfach ultra-vires-
mäßig geschaffen oder weiter geführt werden. Und es ist entscheidend angesichts der Absturzgefahr 
des Grundgesetzes bei faktischer Erzwingbarmachung von Grundgesetzänderungen.

II.4.1.11 Gesetz zur Änderung des BSchuWG

-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob das Gesetz zur Änderung des BSchuWG 
zum Schutz von Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG), grundrechtsglei-
chem Wahlrecht (Art. 38 GG), Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG) und Rechtsweggarantie (Art. 19 
Abs. 4 GG) bereits deshalb in vollem Umfang zu untersagen ist, weil die Muster-Kollektiven-
Aktionsklauseln, welche diesem zugrunde liegen, und die wiederum an Erwägungsgrund 11 und 
Art. 12 Abs. 3 ESM-Vertrag anknüpfen, vor der Öffentlichkeit versteckt werden.

-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob das Gesetz zur Änderung des BSchuWG 
bereits auf Grund der im Waldenfels-Urteil entschiedenen Verfassungswidrigkeit eines Staaten- 
insolvenzverfahrens in vollem Umfang zu untersagen ist, oder ob dem auch sichtbaren Willen des 
Gesetzgebers zu einer größeren Gleichbehandlung der Gläubiger untereinander nur ein Teil dieses 
Gesetzes zu untersagen ist, und dem Gesetzgeber aufzutragen ist, die zu beanstandenden Teile so zu 
ändern, dass daraus statt eines intransparenten Staateninsolvenzgesetzes ein transparentes Staaten-
vergleichsgesetz heraus kommt, welches den Grundrechten, grundrechtsgleichen Rechten und 



Strukturprinzipien des Grundgesetzes sowie den in Deutschland geltenden universellen Menschen- 
rechten auch zugunsten der in Deutschland lebenden Menschen gerecht wird.

-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob kollektive Aktionsklauseln in jeder Form, 
selbst wenn diese auf ein Staatenvergleichsverfahren gerichtet wären, zu untersagen sind, weil das 
BSchuWG deren Geheimhaltung ermöglicht und die Geheimhaltung der größeren Gläubiger 
Deutschlands sogar vorschreibt (§7 Abs. 5 BSchuWG).

-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob das Gesetz zur Änderung des BSchuWG 
bereits deshalb zu untersagen ist, weil es die Vereinbarung von auf hoheitliche Akte wie bis hin zu 
Gesetzes- und Verfassungsänderungen gerichtete Auflagen der Gläubiger bei Begebung  der 
Staatsanleihen nicht ausdrücklich untersagt, dies insbesondere, da es Transparenz gegenüber der 
Öffentlichkeit nur bei Beschlüssen der Gläubigerversammlung zur Änderung der jeweiligen Verein-
barungen normiert (§4b Abs. 8 BSchuWG), nicht aber bei Umsetzung der bei Begebung der jeweili-
gen Staatsanleihen getroffenen politischen Vereinbarungen.

-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob für deutsche Staatsanleihen der Gerichts-
stand (§4b Abs. 1 Nr. 9 BSchuWG) oder das anwendbare Recht (§4b Abs. 1 Nr. 8 BSchuWG) in 
einen anderen Staat mit dann auch anderen verfassungsmäßigen und menschenrechtlichen Ansprü-
chen sowie anderen Rechtswegen verlagert werden dürfen, oder ob dies mit Rechtsstaatlichkeit 
(Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG), grundrechtsgleichem Wahlrecht (Art. 38 GG), Demo-
kratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG) und Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG), und Menschenwürde 
(Art. 1 Abs. 1 GG) kollidiert.

-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob die Gläubigerversammlung auch über die 
Zahlungsmodalitäten beschließen können darf, oder ob dies die vom Waldenfels-Urteil vorgegebe-
ne Entscheidungsbefugnis des Schuldnerstaates über das Maß von dessen eigener Entschuldung 
sowie die Überprüfung von dessen Entscheidung vor dessen Bundesverfassungsgericht unterminie-
ren würde.

-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob das Gesetz zur Änderung des BSchuWG 
zu untersagen ist, weil dieses Entscheidungen der Gläubiger auch über hoheitliche Fragen wie der 
Verlagerung des Gerichtsstands und des anwendbaren Rechts in andere Staaten zulassen würde.

-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob das Gesetz zur Änderung des BSchuWG 
deshalb zu untersagen ist, weil Entscheidungsbefugnisse der Gläubigerversammlung in §4b Abs.1 
BSchuWG nicht abschließend aufgezählt sind, erkennbar am Wort „insbesondere“, und weil die 
Gläubigerversammlung sich gem. §4b Abs. 5 BSchuWG selbst beliebige Entscheidungsbefugnisse 
über den Schuldnerstaat geben könnte.

-Es ist entscheidungserheblicb und rechtsfortbildend, ob das Gesetz zur Änderung des BSchuWG 
bereits deshalb zu untesagen ist, weil der ESM seine Mitgliedsstaaten jederzeit vor dem EUGH 
verklagen könnte, und weil er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf diese Weise die 
wenigen Notbremsen des Gesetzes zur Änderung des BSchuWG, insbesondere §4b Abs. 7 
BSchuWG, damit jederzeit wegklagen könnte.

-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob das Gesetz zur Änderung des BSchuWG 
zu untersagen ist, weil die Bundesregierung damit jederzeit, ganz unabhängig von Liquiditätspro-
blemen, ein Staateninsolvenzverfahren gegen Deutschland einleiten und dies zusammen mit den 
Gläubigern dazu nutzen könnte, politische Entscheidungen durchzusetzen, für welche sie eine 
Mehrheit des Kapitals der privaten Gläubiger, nicht aber eine nach Köpfen bemessene Mehrheit im 
Bundestag hätte.



-Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob und unter welchen Bedingungen überhaupt 
kollektive Aktionsklauseln für deutsche Staatsanleihen mit Grundgesetz und Menschenrechten 
vereinbar sind, insbesondere, was in diesen kollektiven Aktionsklauseln enthalten sein darf und was 
nicht, und wie transparent was für die Öffentlichkeit sein muss im Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit 
(Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG), grundrechtsgleiches Wahlrecht (Art. 38 GG), 
Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG) und Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG).

II.4.1.12 Art. 136 Abs. 3 AEUV („kleine Vertragsänderung“)  

-Noch nie zuvor wurde ins EU-Primärrecht eine Blankett-Ermächtigung wie die des Art. 136 Abs. 3 
AEUV eingebaut, auf welche man immer neue Mechanismen zur Stärkung der „Finanzstabilität“ 
(der Absicherung der Großbanken gegen jegliches erdenkliche Risiko) stützen könnte. Das ist auch 
deutlich weitgehender als die durch das Lissabon-Urteil gerade noch im Wege der verfassungskon-
formen Interpretation eingefangenen „Flexibilitätsklausel“. Daher ist es zusätzlich zu den in Ab-
schnitt II.4.1.1 genannten Punkten entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob eine derartig 
weite Blankettermächtigung für immer wieder neue Bankenrettungsmechanismen gegeben werden 
darf, und ob man eine solche auch noch mit eu-primärrechtlichem Rang verankern darf, oder ob die 
Zustimmung zu Art. 136 Abs. 3 AEUV zu untersagen ist insbesondere wegen Kollision mit dem 
grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG), der Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG), der Rechts- 
staatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG), der Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 
GG) sowie den Grundrechten auf Gleichheit (Art. 3 GG) und Eigentum (Art. 14 GG) 

-Noch nie zuvor wurde der Versuch unternommen, mit eu-primärrechtlichem Rang eine Verpflich- 
tung auf eine der IWF-Praxis, nicht der IWF-Satzung, sondern einer völligen Ignorierung der 
Grund- und Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerländer, entsprechende Strenge ins EU-
Primärrecht einzubauen. Daher ist zusätzlich zu den in Abschnitt II.4.1.2 genannten Punkten 
entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob eine solche Verpflichtung eu-primärrechtlich 
verankert werden darf,  oder ob die Zustimmung zu Art. 136 Abs. 3 AEUV zu untersagen ist  
wegen Verstoßes gegen grundrechtsgleiches Wahlrecht (Art. 38 GG), Demokratie (Art. 20 Abs. 
1+2 GG), Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG) und Rechtsweggarantie 
(Art. 19 Abs. 4 GG).

-Noch nie zuvor wurde eine derart weite Blankett-Ermächtigung wie Art. 136 Abs. 3 AEUV für 
immer neues EU-Sekundärrecht ins EU-Primärrecht eingebaut, welche nicht nur als Grundlage für 
die Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes sowie die Einführung des Ungleichge-
wichtsverfahrens und der haushaltsmäßigen Überwachung verwendet würde, sondern für immer 
neue und beliebige eu-sekundärrechtliche Akte. Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbil-
dend, ob eine derartige Ermächtigung noch verfassungskonform interpretierend eingegrenzt werden 
kann, oder ob die Zustimmung zu Art. 136 Abs. 3 AEUV zu untersagen ist wegen Verstoßes gegen 
grundrechtsgleiches Wahlrecht (Art. 38 GG), Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG), Rechtsstaat-
lichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG) und Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG).

-Noch nie zuvor wurde eine derart weite Blankett-Ermächtigung wie Art. 136 Abs. 3 AEUV für 
immer neue intergouvernementale Verträge mit Einbindung von Organen der EU unter Umgehung 
der Formvorschriften des Art. 329 AEUV und unter Umgehung der sachlichen Beschränkung des 
Art. 20 EUV auf Bereiche der geteilten Zuständigkeit ins EU-Primärrecht eingebaut. Es ist ent- 
scheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob die Zustimmung zu Art. 136 Abs. 3 AEUV darum 
wegen Verstoßes gegen grundrechtsgleiches Wahlrecht (Art. 38 GG), Demokratie (Art. 20 Abs. 
1+2 GG), Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG) und Rechtsweggarantie 
(Art. 19 Abs. 4 GG) zu untersagen ist.



-Noch nie zuvor wurde ins EU-Primärrecht eine Blankett-Vorschrift wie Art. 136 Abs. 3 AEUV zur 
verdeckten völkerrechtlichen Rückwirkung eingefügt. Das betrifft hier vor allem die hinsichtlich 
ihrer über Art. 126 AEUV hinausgehenden Sanktionierbarkeit ultra-vires-mäßig beschlossenen 
Verschärfung der EU-Verordnungen zum Stabilitäts- und Wachstumspakt und zur Einführung des 
Ungleichgewichtsverfahrens sowie die unter Umgehung von Art. 329 AEUV und von Art. 20 EUV 
beschlossenen Verträge Fiskalpakt, ESM-Vertrag und EFSF-Rahmenvertrag.
Es ist entscheidungserheblich und rechtsfortbildend, ob die Zustimmung zu Art. 136 Abs. 3 AEUV 
darum wegen Verstoßes gegen grundrechtsgleiches Wahlrecht (Art. 38 GG), Demokratie (Art. 20 
Abs. 1+2 GG), Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG) und Rechtsweg-
garantie (Art. 19 Abs. 4 GG) zu untersagen ist.

-Wie das Zustimmungsgesetz zu Art. 136 Abs. 3 AEUV (Abschnitt III.1.2 dieser Verfassungs-
beschwerden) zeigt, will man Art. 136 Abs. 3 AEUV auch notfalls mit einer parlamentarischen 
Mehrheit von nicht mehr als zwei Dritteln der Abgeordneten ratifizieren. Da auf Art. 136 Abs. 3 
AEUV auch blankettartig eu-sekundärrechtliche Akte wie EU-Verordnungen gestützt werden sollen 
(z. B. zur Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumpaktes, zum Ungleichgewichtsverfahren und 
zur haushaltsmäßigen Überwachung), ist es entscheidungserheblich und rechtsforbildend, ob das 
Grundgesetz zum Absturz gebracht würde, wenn man ohne Zweidrittelmehrheit beim Zustim-
mungsgesetz eine solche Möglichkeit eröffnet. Das könnte jedoch dahin stehen, wenn entweder das 
Zustimmungsgesetz eine Zweidrittelmehrheit fände, oder das EU-Sekundärrecht, anders als der 
nicht zur GASP gehörende Teil des EU-Primärrechts, unterhalb des gesamten Grundgesetzes stehen 
sollte.

II.4.2  ein wichtiger Vorgang
Angesichts der zahlreichen entscheidungserheblichen und zugleich rechtsfortbildenden Punkte sind 
nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin die hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden ein 
“wichtiger Vorgang” im Sinne von §7 der Geschäftsordnung des Bundesverfassungsgerichts. 
Nach dieser Vorschrift sind alle, das Gericht oder die Richter betreffenden, wichtigen Vorgänge al-
len Richtern des Bundesverfassungsgerichts bekannt zu machen. 
Es handelt sich um einen das Gericht betreffenden Vorgang, weil es in diesen Verfassungsbe-
schwerden darum geht, das zuletzt vor allem im Lissabon-Urteil bestimmte Verbot von Blankett- 
ermächtigungen in völkerrechtlichen Verträgen (bzw. für völkerrechtliche Verträge) durchzusetzen. 
Auch die entscheidungserheblichen Punkte zur Rangfolge der verschiedenen Rechtsquellen für 
Deutschland sind grundlegend und in der Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts (Art. 100 
GG). Nach §7 der Geschäftsordnung des Bundesverfassungsgerichts können bereits offizielle staat-
liche Anlässe und Feierstunden wichtige Vorgänge sein. Umso wichtiger sind Verfassungs-
beschwerden zu sehr grundlegenden Fragen wichtige Vorgänge. §7 der Geschäftsordnung hat nach 
Rechtsaufassung der Beschwerdeführerin auch den Sinn, einen Beitrag zu leisten zur Verhinderung 
des Entstehens denkbarer objektiver Risiken, und mögen diese subjektiv auch noch so verständlich 
sein gerade auch im Hinblick auf die Gesamtzahl der existierenden Verfassungsbeschwerden, wel-
che zur Entstehung von Schäden an der Rechtsordnung durch Übersehen möglicherweise entschei-
dungserheblicher Punkte führen könnten. §7 der Geschäftsordnung ist damit auch ein moderates 
Gegengewicht gegenüber §93d Abs. 1 S. 2 BVerfGG.
Dass die Beschwerdeführerin der Rechtsauffassung ist, dass es sich hier um einen wichtigen Vor- 
gang im Sinne von §7 der Geschäftsordnung des Bundesverfassungsgerichts handelt, dokumentiert 
sie auch dadurch, dass sie den Bundespräsidenten sowie die Beklagten unverzüglich über die Einle-
gung der Verfassungsbeschwerden informiert.

II.4.3 unzumutbare Risiken durch §93d Abs. 1 S. 2 BVerfGG müssen minimiert werden



§93d Abs. 1 S. 2 BVerfGG ist eine Quelle fortwährender Mißverständnisse, weil diese Vorschrift es 
dem Bundesverfassungsgericht ermöglicht, Verfassungsbeschwerden ohne Begründung nicht zur 
Entscheidung anzunehmen. Das soll eigentlich eine Arbeitsentlastung sein, damit genug Zeit für die 
Behandlung der zulässigen Klagen bleibt. Immer wieder jedoch fühlen sich Kläger 
gleichheitswidrig (Art. 3 GG) benachteiligt. Das schadet auf die Dauer dem Vertrauen in das 
Gericht. §93d Abs. 1 S. 2 BVerfGG ist nach Auffassung der Beschwerdeführerin eine im Lichte der 
zur Rechtsstaatlichkeit gehörenden Rechtsklarheit unzumutbare Vorschrift. Sie schafft die 
Versuchung, sich mit Divergen-zen in der bisherigen Rechtsprechung oder zwischen dem Recht aus 
verschiedenen Rechtsordnun-gen, die Beschäftigung mit denen unweigerlich zu einer Erweiterung 
und Diversifizierung des eige-nen Weltbildes führen würde, einfach zu verweigern. Oder auch die 
Versuchung, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, um sich Kritik von Mächtigen aus 
Politik, Banken und Massen-medien nicht anhören zu müssen. Wenn ein Kläger oder Beklagter zu 
dem Schluss kommt, es wäre vorsätzlich mit der Nichtentscheidung über entscheidungserhebliche 
Punkte ein Schaden an der Rechtsordnung verursacht worden, so bleibt ihm nur noch die 
Möglichkeit eines strafrechtlichen  Verfahrens wegen mutmaßlicher Rechtsbeugung, welche nicht 
nur die dann angezeigten Richter mit empfindlichen Strafen bedrohen würde. Oder es bliebe der 
Weg über den Widerstand aus Art. 20 Abs. 4 GG mit nicht minder großen Risiken. Der Weg zum 
EGMR ist bei Klagen gegen die Zustim- mung zu völkerrechtlichen Mechanismen keine ernsthafte 
Alternative, weil der EGMR das Bundes- verfassungsgericht angesichts des nur einfachen 
völkerrechtlichen Rang der EMRK nicht überstim- men, sondern nur rügen und Schadensersatz 
gewähren kann. Selbst in Argentinien hat das Leid der verhungerten, medizinisch unversorgten und 
obdachlosen Bürger ab dem Zeitpunkt der mutwilligen Vertiefung der Krise vor allem durch den 
IWF und einen Teil der ausländischen Gläubiger nur 10 Jahre gedauert, nicht etwa 50 oder 100 
Jahre, kurz genug, um die damaligen Verantwortlichen noch zu ihren Lebzeiten für ihr Handeln 
oder Nichthandeln rechtlich zur Verantwortung zu ziehen.
§93d Abs. 1 S. 2 BVerfGG hat einen für alle Seiten unhaltbaren Zustand mangelnder Rechtsklarheit 
geschaffen. Diese Vorschrift existiert nun aber schon so lange, dass die Beschwerdeführerin im 
Rahmen der hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden formal nicht gegen diese Vorschrift vorge-
hen kann, und dies darum auch nicht unternimmt.
Die Lösung liegt darin, §93d Abs. 1 S. 2 BVerfGG so zu interpretieren, wie es auch dem Wortlaut 
der Vorschrift entspricht, dass er in keiner Weise auf die Nicht-Begründung einer Nichtannahme 
verpflichtet, sondern diese nur  ermöglicht.  

II.5  zur formalen Bedeutung von Art. 38 GG
Die Verfassungsbeschwerden, über welche im Lissabon-Urteil vom 30.06.2009 entschieden worden 
ist, sind zulässig gewesen, soweit sie sich auf Art. 38 GG gestützt haben (Rn. 167, S. 56+57). 
Auch die hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden stützen sich in sämtlichen Rügen auch auf 
Art. 38 GG. Dies ist ersichtlich aus Abschnitt I.1 dieser Verfassungsbeschwerden, worin geltend 
gemacht wird, dass die Zustimmungsgesetze zu Art. 136 Abs. 3 AEUV und zum ESM-Vertrag 
gegen Art. 20 Abs. 1, 2 und 3 GG, Art. 2 GG, Art. 38 GG und Art. 79 Abs. 3 GG verstoßen, und 
dann erst im zweiten Teil des Satzes aufgezählt wird, in welchen Grundrechten, Menschenrechten 
und grundrechtsgleichen Rechten die Beschwerdeführerin im besonderen verletzt würde. Durch ihre 
exponierte Positionierung im ersten Antrag der Verfassungsbeschwerden umfassen die Art. 20 Abs. 
1, 2 und 3 GG, Art. 2 GG, Art. 38 GG und 79 Abs. 3 GG die Verfassungsbeschwerden der 
Beschwerdeführerin gegen die Zustimmungsgesetze zu   Art. 136 Abs. 3 AEUV und zum ESM-
Vertrag  wie eine Klammer, ohne dass sie zu jedem einzelnen Abschnitt nochmals wiederholt 
werden müsste. Aus Gründen äußerster Vorsicht wird auf Art. 38 GG trotzdem noch einmal in den 
einzelnen Abschnitten der Begründung bezug genommen. 
Ungeachtet dessen kann die Möglichkeit der Verfassungsbeschwerde gegenüber Zustimmungsge-
setzen zu internationalen Verträgen aber inhaltlich auch nicht auf Art. 38 GG verengt werden, weil 
dies sowohl dem Wortlaut als auch dem Sinn und Zweck von Art. 93 Nr. 4a GG widerspräche und 



mit der Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 GG unvereinbar wäre. Die Grundrechte, grundrechts-
gleichen Rechte und universellen Menschenrechte dürfen in ihrer Abwehrfunktion gegenüber Zu-
stimmungsgesetzen zu internationalen Verträgen nicht allein auf die Verbindung mit Art. 38 GG 
verengt werden. Es käme einer, formell gesehen, mit Art. 20 Abs. 2 GG sowie mit dem Selbstbe-
stimmungsrecht der Völker (Art. 1 Uno-Sozialpakt und Art. 1 Uno-Zivilpakt, jeweils i. V. m. Art. 1 
Abs. 1+2 GG, Art. 38 GG, Art 25 GG) unvereinbaren Reduzierung auf das Recht, bzgl. dieser 
Rechte von den Bundestagsabgeordneten vertreten zu werden, gleich. Im Geltungsbereich des GG 
lebende, Inhaber unveräußerlicher Grund- und Menschenrechte sowie grundrechtsgleicher Rechte 
würden bzgl. deren Inanspruchnahme gegenüber Zustimmungsgesetzen zu Mündeln der Bundes-
tagsabgeordneten degradiert. Es ist aber gerade nicht der Sinn von Art. 38 GG, die Bürger, im Ver-
hältnis zu internationalen Verträgen, zu Mündeln der Abgeordneten zu machen. Aus diesem Grund 
darf nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin die Befugnis der Verfassungsbeschwerde ge-
gen Zustimmungsgesetze zu internationalen Verträgen nicht auf die Verbindung mit Art. 38 GG 
verengt werden. Art. 93 Nr. 4a GG will und normiert offensichtlich sämtliche Grundrechte und 
grundrechtsgleichen Rechte (mit Ausnahme von Art. 20 Abs. 4 GG) des Grundgesetzes als Rechts-
grundlagen für die Verfassungsbeschwerde und darüber hinaus, in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1+2 
GG, Art. 25 GG und Art. 38 GG  auch die universellen Menschenrechte der Vereinten Nationen.
Sicherlich gibt es ein Abstandsgebot zwischen Verfassungsbeschwerde und Normenkontrollklage. 
Das wird aber bereits dadurch gewahrt, dass die Normenkontrollklage sich auf sämtliche Vorschrif-
ten des Grundgesetzes beziehen kann, und dass bei der Verfassungsbeschwerde immer die persönli-
che Betroffenheit gegeben sein muss. 
Die Strukturprinzipien des Grundgesetzes allein können nicht Grundlage einer Verfassungsbe-
schwerde sein; sie können nur in Verbindung mit einem der in Art. 93 Nr. 4a GG enummerierten 
Grundrechte und grundrechtsgleichen Rechte geltend gemacht werden. Das gilt nach dem Lissabon-
Urteil auch für das Sozialstaatsprinzip, obwohl dessen innerstaatliche Geltendmachung üblicher-
weise über die Verbindung mit der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) erfolgt. Wenn das grund-
rechtsgleiche Wahlrecht aus Art. 38 GG, welches inhaltlich die größte Nähe zum Strukturprinzip 
Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG) aufweist, auch die Verbindung für die Geltendmachung des 
Sozialstaatsprinzips ist, dann muss das ebenso für die Rechtsstaatlichkeit gelten, da das Wahlrecht 
zur Rechtsstaatlichkeit einen wesentlich engeren Bezug hat als zur Sozialstaatlichkeit. Alle in 
diesen Verfassungsbeschwerden geltend gemachten Punkte hinsichtlich der Strukturprinzipien sind 
in Verbindung mit Art. 38 GG gemeint.

II.6 die Bedeutung des Urteils vom 07.09.2011 für die Zulässigkeit von Verfassungsbeschwerden 
vom Zeitpunkt her
Dass gültige Verfassungsbeschwerden erst nach der vollständigen Zustimmung des Parlaments 
eingereicht werden können, ist unstreitig. Bei normalen Gesetzen, zu denen auch reine Bürgschafts- 
ermächtigungen gehören, egal wie hoch diese sind, dürfen sie überdies erst nach der Verkündung 
des Gesetzes im Bundesgesetzblatt eingereicht werden (sowie, wenn ein anderer Rechtsweg als 
direkt zum Bundesverfassungsgericht gegeben ist, natürlich erst nach Ausschöpfung des Rechts-
wegs). Bei Zustimmungsgesetzen zu internationalen Verträgen hingegen muss die Verfassungs-
beschwerde mit Rücksicht auf den völkerrechtlichen Vertrauenschutz vor Verkündung im Gesetz-
blatt eingehen. 
Beim StabMechG haben die 5 Professoren ihre Verfassungsbeschwerden nach Verkündung einge-
reicht und Dr. Gauweiler vorher. Wenn das StabMechG eine reine Bürgschaftsermächtigung ist, 
dann hätte das Bundesverfassungsgericht, aus Sicht seiner Rechtsprechung vom dem 07.09.2011, 
nur über die StabMechG-Klage der Professoren entscheiden dürfen, im Falle eines Zustimmung-
sgesetzes nur über die von Dr. Gauweiler.
Es hat am 07.09.2011 aber materiell-rechtlich entschieden bzgl. des StabMechG über die 
Verfassungsbeschwerden der 5 Professoren und von Dr. Gauweiler. 
Zugleich sagt das Urteil aber auch nicht, warum es gegen ein und dasselbe Gesetz sowohl vor als 



auch nach der Verkündung im Gesetzblatt eingegangene Verfassungsbeschwerden nicht als vom 
Zeitpunkt her unzulässig ansieht. Hätte das Bundesverfassungsgericht seine Rechtsprechung bzgl. 
der Zulässigkeit von Verfassungsbeschwerden vom Zeitpunkt her revolutionieren wollen, dann 
hätte dies zumindest einer Begründung im Text des Urteils bedurft, die aber nicht existiert. Daher 
ist die Beschwerdeführerin der Rechtsauffassung, dass die Möglichkeit einer zulässigen 
Verfassungs-beschwerde sowohl vor als auch nach Verkündung für solche Gesetze gegeben ist, 
welche, wie das StabMechG, nicht zweifelsfrei erkennen lassen, ob sie ein Zustimmungsgesetz sind 
oder nicht, und dass es ansonsten aber bei Gesetzen, welche diesen Zweifel nicht aufwerfen, bei der 
bisherigen ständigen Rechtsprechung bzgl. des Klagezeitpunktes bleibt.
Für die Zustimmungsgesetze zum ESM und zum Fiskalpakt sind gültige Verfassungsbeschwerden 
also vor Verkündung einzureichen, da sie, anders als das StabMechG, klar als Zustimmungsgesetze 
erkennbar sind.

II.7 Ergebnisse des Urteils vom 07.09.2011 zum formalen Vorgehen gegenüber ultra-vires
Dass ein ultra-vires – Handeln in der Form der Falschanwendung von Art. 48 Abs. 6 EUV bei einer 
Änderung des EU-Primärrechts geschieht, sodass man formal gegen das dazu gehörende Zustim- 
mungsgesetz mit der Verfassungsbeschwerde vorgehen kann (Abschnitt III.3.1), ist im Vergleich 
zur Gesamtheit der ultra-vires-Handlungen die Ausnahme. 
Die meisten ultra-vires-Handlungen geschehen im sekundärrechtlichen Raum internationaler 
Organisationen, darunter auf Grund der, auch an der Menge des geschaffenen Sekundärrechts 
gemessen, engen Zusammenarbeit im Rahmen des Staatenverbundes EU, ein großer Teil innerhalb 
des EU-Sekundärrechts. Aber auch im intergouvernementalen Raum gibt es ultra-vires-Verstöße, 
wo Entscheidungen, welche von ihrer Tragweite her Zustimmungsgesetze erfordern würden, ohne 
solche ergehen und umgesetzt werden.

Soweit sich die Verfassungsbeschwerden, über welche am 07.09.2011 entschieden wurde, gegen 
eu-sekundärrechtliche und gegen intergouvernementale Rechtsakte wendeten, darunter 
insbesondere gegen den EFSM und gegen Rechtsakte auf EU-Ebene zur Griechenlandhilfe sowie 
gegen inter-gouvernementale Vereinbarungen zur EFSF, stellte Rn. 116 des Urteils die 
Unzulässigkeit der Verfassungsbeschwerden fest, da Verfassungsbeschwerden sich nur gegen 
innerstaatliche Rechts-akte wenden könnten.
Es bleibt dabei jedoch die Frage im Raum stehen, wie man sich dann gegen ultra-vires-mäßige, also 
die primärrechtlich in ihren völkerrechtlichen Verträgen der EU oder auch anderen internationalen 
Organisationen eingeräumten Kompetenzen überschreitende Rechtsakte dieser Organisationen in 
dem von Art. 19 Abs. 4 GG normierten Umfang wehren kann, wenn ultra-vires-Klagen nicht 
wenigstens im Umfang eines geltend gemachten ultra-vires-Verstoßes (und natürlich mit Wirkung 
allein für Deutschland) direkt gegen völkerrechtliche Akte gerichtet werden können.

Das Maastricht-Urteil (BVerfG 89,155) hat bereits in Rn. 106 die Möglichkeit anerkannt, 
gegenüber ultra-vires-Akten der EU in der Weise vorzugehen, dass man die darauf aufbauenden 
Rechtsakte innerhalb des deutschen Rechtsraums anfechtet, und das Bundesverfassungsgericht dann 
mit Wir-kung für Deutschland die Nichtigkeit der entsprechenden ultra-vires-Akte, nicht nur der 
darauf auf-bauenden innterstaatlichen Rechtsakte, feststellen kann. Das würde jeweils zur 
Feststellung der Nichtigkeit des gesamten sekundärrechtlichen oder intergouvernemenntalen ultra-
vires-Aktes füh-ren, nicht nur Feststellung der Nichtigkeit der jeweils formal streit-
gegenständlichen darauf aufbau-enden Rechtsakte im deutschen Rechtsraum.

Dass mit der Verfassungsbeschwerde formal nur Rechtsakte im deutschen Rechtsraum angefochten 
werden können, ist also gefestigte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und damit hinzu- 
nehmen, zumal sie auch im Sinne der Rechtsklarheit gegenüber den Zuständigkeiten der Gerichts- 
höfe internationaler Organisationen ist.



Die in Rn. 106 des Maastricht-Urteils aufgezeigte Möglichkeit reicht jedoch allein für eine ultra-
vires-Kontrolle nicht aus. Denn man müsste immer erst alle Instanzen im deutschen Rechtsraum 
durchschreiten, um zum Bundesverfassungsgericht zu gelangen, wo dort dann für Deutschland die 
Nichtigkeit des europäischen Rechtsaktes und eines bestimmten darauf aufbauenden deutschen 
Rechtsaktes festgestellt würde. Bis dahin würde nach dem europäischen ultra-vires-Akt viel Zeit ins 
Land gehen und, z. B. beim Ungleichgewichtsverfahren, eine Vielzahl von Rechtsakten auf unter- 
schiedlichsten Gebieten im deutschen Rechtsraum erfolgt sein. Selbst wenn, um im Beispiel zu blei-
ben, die Nichtigkeit der EU-Verordnungen bzgl. des Ungleichgewichtsverfahrens oder bzgl. dessen  
Sanktionierbarkeit wegen ultra-vires für Deutschland festgestellt würde, würde es viele Jahre 
dauern, bis über alle daraufhin im deutschen Rechtsraum im Vertrauen auf die vermeintliche 
Gültigkeit des Ungleichgewichtsverfahrens ergangenen Rechtsakte entschieden würde, ob und 
inwieweit diese auf Grund der Nichtigkeit des Ungleichgewichtsverfahrens wieder aufzuheben bzw. 
zurückzunehmen wären.

Am Ungleichgewichtsverfahren mit seiner Ermächtigung an die EU-Kommission für sanktions-
bewehrte Empfehlungen mit der Zielrichtung, buchstäblich alles dem Weltmarkt zugänglich 
machen zu können (Abschnitte V.11 und V.19 dieser Verfassungsbeschwerden), zeigt sich das am 
deut-lichsten. Würde man die Aussage von Rn. 116 des Urteils vom 07.09.2011 so auf die 
Abwehrmög-lichkeit gegenüber einer ultra-vires-mäßigen Etablierung der EU-Verordnungen zur 
Schaffung des Ungleichgewichtsverfahrens übertragen, dann würde man bzgl. der auf das 
Ungleichgewichtsverfah-ren gestützten Kommerzialisierung aller beliebigen Bereiche,  von 
Behörden, über bisher gemein-nützige Bereiche bis hin zu Naturdienstleistungen, jeweils einzeln 
den gesamten Rechtsweg durch-schreiten zu müssen. Das käme einer nahezu vollständigen 
Entleerung über einen unzumutbar lan-gen Zeitraum hinaus aller Grundrechte, grundrechtsgleichen 
Rechte und universellen Menschen-rechte hinsichtlich ihrer materiellen Abwehrwirkung gegenüber 
dem Ungleichgewichtsverfahren gleich – bei weitem nicht nur einer vollständigen Entleerung von 
Art. 19 Abs. 4 GG, unvereinbar mit dem gesamten Art. 1 Abs. 1, 2 und 3 GG (incl. des Gebots zur 
Anwendung der universellen Menschenrechte aus Art. 1 Abs. 2 GG) und mit der Rechtsstaatlichkeit 
im materiellen und formellen Sinne.

Die aus Gründen der Rechtssystematik zugelassene Rechtsschutzlücke gegenüber ultra-vires-Akten  
muss zusätzlich geschlossen werden, indem formal ultra-vires nicht nur geltend gemacht werden 
kann gegen auf den ultra-vires-Akten aufbauende Rechtsakte im deutschen Rechtsraum, sondern 
auch zusätzlich im Rahmen von Verfassungsbeschwerden gegen Zustimmungsgesetze zur Nachlie-
ferung der primärrechtlichen oder intergouvernementalen Grundlagen für die Rechtsakte, welche 
bis dahin ultra-vires sind. Und dabei ist es dann gewaltiger Unterschied, ob eine völkerrechtliche 
Rück-wirkung in der primärrechtlichen Änderung rechtsklar formuliert wird (Abschnitt III.9 dieser 
Verfas-sungsbeschwerden), und ob die begrenzte Einzelermächtigung eingehalten wird, oder gar, 
wie bei Art. 136 Abs. 3 AEUV, blankettartige primärrechtliche Grundlagen nachgeliefert werden. 
Da im vorliegenden Fall, man nun zusätzlich zu Art. 136 Abs. 3 AEUV auf intergouvernementale 
Verträge wie den EFSF-Rahmenvertrag, den ESM und den Fiskalpakt setzt, man auf diese aber kein 
EU-Sekundärrecht stützen kann, ist beides nichtig (sowohl das Stützen von EU-Verordnungen auf 
intergouvernementale Verträge als auch die verdeckte völkerrechtliche Rückwirkung), und ist im 
Rahmen der Entscheidung über die hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden auch über die 
Nichtigkeit und über den Umfang der Nichtigkeit der ultra-vires-Rechtsakte zu entscheiden, die 
ohne die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV keine wirk-same primärrechtliche 
Grundlage haben. 

Das betrifft hier im besonderen:
-das Fehlen jeglicher primärrechtlicher Grundlage (vor allem mangels eines wirksamen deutschen 
Zustimungsgesetzes zum EFSF-Rahmenvertrag) für die Kreditauflagen der EFSF (mit der Folge des 



allein privatrechtlichen Rangs von deren Auflagen)
-das Fehlen jeglicher primärrechtlicher Grundlage für die Verschärfung des Stabilititäts- und 
Wachstumspaktes (mit der Folge insbesondere der Nichtigkeit der Ausweitung der Sanktionierbar- 
keit, der umgekehrten Abstimmung und der Stimmrechtsaussetzung)
-das Fehlen jeglicher primärrechtlicher Grundlage für die Sanktionierbarkeit des Ungleichgewichts- 
verfahrens (mit der Folge, dass die gesamten darauf aufbauenden Eingriffe in Wirtschafts-, Finanz- 
und Lohnpolitik sowie Kommerzialisierungen von Behörden, Naturdienstleistungen und gemein- 
nützigem Bereich dann rückgängig gemacht werden müssen)
-das Fehlen jeglicher primärrechtlicher Grundlage für die jegliche Sanktionsbewehrung und für die 
direkten Eingriffe der EU-Kommission in die Haushaltsentwürfe im Rahmen der  haushaltsmäßigen 
Überwachung (Abschnitt VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden)

Bereits diese Aufzählung zeigt, dass eine ordnungsgemäße Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts über die hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden einen Bruchteil der Arbeit verursacht, 
die entstehen würde, wenn die ultra-vires-Kontrolle allein in dem in Rn. 106 des Maastricht-Urteils 
aufgezeigten Umfang zugelassen würde. Denn je später die ultra-vires-Kontrolle erfolgt, desto 
größer der mögliche Schaden, der hinterher wieder rückgängig gemacht werden muss, und desto 
größer und aufgeblähter die Zahl der Verfahren, die dafür notwendig ist.

Außerdem wird bei der hier dargestellten ultra-vires-Kontrolle auch im Rahmen des Verfahrens 
über die hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden die Prüfung nachgeholt, welche auch bei einem 
ordnungsgemäßen Vorgehen der EU erfolgt wäre. Wäre zuerst ein ordnungsgemäßes 
Vertragsänderungsverfahren erfolgt, hätte das Bundesverfassungsgericht dann im Rahmen über die 
Verfassungsbeschwerden gegen das Zustimmungsgesetz entschieden, ob die Zustimmung wegen 
Blankettartigkeit zu untersagen ist, bzw. wie weit unter Anwendung des Instru-ments der 
verfassungskonform einschränkenden Auslegung die neue primärrechtliche Vorschrift angewendet 
werden dürfte. Erst danach würden bei einem ordnungsgemäßen Vorgehen der EU darauf 
aufbauende sekundärrechtliche bzw. intergouvernementale Vorschriften geschaffen. Dass das 
Vorgehen nicht so, sondern geradezu okkupatorisch erfolgt ist, darf nicht auch noch belohnt und das 
deutsche Volk durch Zulassen des dreisten Übergriffs zu Lasten von Art. 19 Abs. 4 GG in die 
Widerstandslage (Art. 20 Abs. 4 GG) katapultiert werden. 
Die ultra-vires-Kontrolle im Rahmen der hier vorliegenden Verfassungsbeschwerde hat natürlich 
auch Grenzen. Soweit man auf Fiskalpakt, ESM und EFSF-Rahmenvertrag Rechtsakte stützen will, 
welche der Beschwerdeführerin nicht bekannt sind, und welche sie hier deshalb auch nicht darlegen 
kann, verbleibt es bzgl. der Anfechtbarkeit natürlich bei der in Rn. 106 des Maas-tricht-Urteils 
dargestellten Möglichkeit. Im Rahmen der hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden kann 
natürlich in keiner Weise über hypothetische Absichten, was man noch alles darauf  hätte stützen 
wollen, geurteilt werden.

Das Bundesverfassungsgericht hat auch bereits mindestens einmal bzgl. ultra-vires geurteilt, als das 
Zustimmungsgesetz zur Nachlieferung primärrechtlicher Grundlagen für einen EU-Rechtsakt, wel- 
cher zuvor ultra-vires gewesen war, angefochten wurde. Der Lissabonvertrag wollte mit Art. 1 
EUV, Art. 51 EUV und Erklärung 17 erstmals eine primärrechtliche Grundlage dafür schaffen, 
sämtliches Recht des EGV und des EUV sowie sämtliches darauf aufbauendes EU-Sekundärrecht 
über die Verfassungen aller Mitgliedsstaaten zu stellen. In 1964 hat der EUGH in der Rechtssache 
Costa/Enel (Az. 6/64) , völlig ohne formelle oder materielle Rechtsgrundlage dafür und damit 
offenkundig ultra-vires, geurteilt, der EWG-Vertrag und alles darauf aufbauende Recht stünde über 
den mitgliedsstaat-lichen Verfassungen. Im Urteil über die Zustimmung zum Lissabonvertrag hat 
das Bundesverfas-sungsgericht, weil da dann ein entsprechender Anfechtungsgegenstand vorhanden 
war, im Rahmen der richterlichen Überprüfungskompetenz erforderliche Grenzen gesetzt (siehe vor 
allem Abschnitt VII.1 dieser Verfassungsbeschwerden). Damit wurde damals ein justizieller ultra-
vires-Akt des EUGH für Deutschland eingegrenzt. Entsprechendes ist mindestens ebenso gegenüber 



legislativen und exekutiven ultra-vires-Akten bei Nachlieferung der primärrechtlichen Grundlage 
geboten.

Mit der Versagung der direkten Anfechtbarkeit sekundärrechtlicher und intergouvernementaler 
Akte im Hinblick auf ultra-vires durch das Urteil vom 07.09.2011 wurde außerdem die in Abschnitt 
III.10 geltend gemachte Verpflichtung zu Volksabstimmungen umso entscheidungserheblicher. Die 
Lücke bzgl. Art. 19 Abs. 4 GG, welche ansonsten bestehen würde, muss auch durch 
Volksabstimmungen geschlossen werden, auch zur arbeitsmäßigen Entlastung des 
Bundesverfassungsgerichts und als Ausgleich für die oben dargestellte verbleibende 
Rechtsschutzlücke auf Zeit. Dabei ist es Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, im Urteil über die 
hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden das richtige Maß zu finden, ab welchem 
Volksabstimmungen erforderlich sind. So wenig das Bundes-verfassungsgericht durch Maisgrieß 
und Champignons (vergleiche die Themen zu den Urteilen bzgl. Solange I und Solange II) lahm 
gelegt werden darf, so wenig sollte gleich das gesamte Volk durch Volksabstimmungen über 
Kleinigkeiten lahm gelegt werden. Angesichts der Unantastbarkeit (Rn. 216+217 Lissabonurteil) 
der gesamten Demokratie incl. Volksabstimmungen muss das Maß, ab welchem jeweils eine 
Volksabstimmung erforderlich ist, deutlich niedriger sein als im Honeywell-Urteil (vgl. Abschnitt 
III.6 dieser Verfassungsbeschwerden). Es wäre unvereinbar sowohl mit Art. 19 Abs. 4 GG als auch 
mit Art. 20 Abs. 1+2 GG, die Lücke bzgl. der ultra-vires-Abwehr erst im Falle offensichtlich großer 
Machtverschiebungen zu schließen. Denn die Wahlen und Abstimmungen gehören, anders als 
Legislative, Exekutive und Judikative, zum Kernbereich des insgesamt unantastbaren Demokra-
tieprinzips (Abschnitt III.10 dieser Verfassungsbeschwerden). Es bietet sich wegen der 
Unantastbar-keit der Demokratie vielmehr ein umgedrehter Honeywell-Maßstab an: Bei den in 
Abschnitt III.10 genannten Rechtsakten sollte nur dann eine Volksabstimmung unterbleiben dürfen, 
wenn diese offensichtlich zu keinerlei Kompetenzausweitung führen. Das würde natürlich das 
Risiko schaffen, dass die Regierung einfach behaupten würde, ein Rechtsakt brächte offensichtlich 
keinerlei Kompe-tenzausweitung mit sich; um das Risiko wiederum einzufangen, wäre dann doch 
wieder entweder eine Überprüfbarkeit einer solchen Einlassung direkt vor dem 
Bundesverfassungsgericht erforderlich oder die Möglichkeit von Volksbegehren.

Außerdem ist die Beschwerdeführerin der Rechtsauffassung, dass eine Divergenz besteht zwischen 
dem Urteil vom 07.09.2011 und dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts (2 BvE 6/99) zur 
NATO-Strategie 1999. Zur damaligen NATO-Strategie, welche eindeutig NATO-Sekundärrrecht 
ohne eigenes Zustimmungsgesetz gewesen ist, bestätigte das Bundesverfassungsgericht damals den 
Vorrang der Uno-Charta vor dem NATO-Primärrecht (siehe Art. 103 Uno-Charta, Art. 5 Nord- 
atlantikvertrag), und wiederum den Vorrang des NATO-Primärrechts vor dem NATO-Sekundär- 
recht, sodass keine noch so blankettartige Formulierung in der NATO-Strategie dazu genutzt 
werden kann, ausdrückliche Verbote der Uno-Charta wie vor allem das Angriffskriegsverbot (Art. 2 
Abs. 4 Uno-Charta) zu umgehen. Eine inhaltliche Entscheidung wäre damals kaum möglich 
gewesen ohne  Zulassung einer gegen NATO-Sekundärrecht gerichteten Organklage zur 
Entscheidung zumindest im Umfang eines möglichen ultra-vires-Verstoßes.

II.8 Das Bundesverfassungsgericht macht keine Politik – Gewaltenverschränkung ist keine Frage 
der Zulässigkeit, sondern der Intensität des gerichtlichen Eingriffs
Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Herr Prof. Dr. Andreas Voßkuhle, hat zum Auftakt 
der mündlichen Verhandlung am 05.07.2011 zum Pilotverfahren gesagt, dass das Bundesverfas- 
sungsgericht keine Politik macht. Das bedeutet, dass es politischen Entscheidungen nur die 
erforder- lichen Grenzen zieht. Es bedeutet insbesondere, dass es nicht dazu berufen ist, politische 
Entschei- dungen über das rechtlich gebotene Maß durch Entscheidungen zu ersetzen, die es selbst 
für sinn- voller erachtet. 
Rechtlich gesehen geht es dabei darum, die Balance der Gewaltenverschränkung zu wahren. Diese 



Balance ist dabei allerdings nicht etwa ein alles überragendes Ziel, hinter welchem alles andere  
zurückzustehen hätte. Da die Rechtsstaatlichkeit genauso unantastbar ist wie die Demokratie (Rn. 
216+217 des Lissabonurteils), ist geltendes Recht anzuwenden incl. Grundrechten, 
grundrechtsgleichen Rechten und universellen Menschenrechten. Die Gewaltenverschränkung 
bietet keinerlei Grundlage für die Nichtanwendung  geltenden Rechts. Allerdings ist sie von 
entscheidender Bedeutung dafür, wie weit das Bundesverfassungsgericht jeweils den anderen 
Gewalten Grenzen setzen kann und muss, um die jeweiligen Rechte zu wahren. Je tiefer der 
Eingriff in die Grund- und Menschenrechte und je höher deren Rang, je weitreichender die 
Vorschrift, welche eingreift, desto stärker muss die Antwort des Bundesverfassungsgerichts sein. 
Aus der Gewaltenverschränkung ist auch zu folgern, dass bei Verfassungs- und 
Menschenrechtsverstößen in der Regel dem Gesetzgeber vorzugeben ist, welche Vorschriften zu 
ändern sind in welcher Richtung, dass dem Gesetzgeber aber meistens noch ein gewisser Spielraum 
zu lassen ist, wie er dies tut. Bei der Untersagung der Zustimmung zum Fiskalpakt und zum ESM-
Vertrag wird zur Wahrung von Art. 19 Abs. 4 GG, wie in Abschnitt II.7 dieser 
Verfassungsbeschwerden auch über ohne Art. 136 Abs. 3 AEUV, ESM, EFSF-Rahmenver-trag und 
Fiskalpakt ultra-vires-mäßige sekundärrechtliche Akte zu befinden sein. Die Gewalten-
verschränkung kann sich dabei in der Richtung auswirken, diese insoweit für Deutschland für 
nichtig zu erklären, wie sie verfassungs- oder menschenrechtswidrig sind, und wie der jeweilige 
ultra-vires-Verstoß reicht, sie aber nicht unbedingt alle vollständig untersagen zu müssen. Das 
könnte z. B. bedeuten, ein Ungleichgewichtsverfahren zur Förderung der diskursiven Entfaltung 
über die Ungleichgewichte ohne jegliche Durchsetzungsmöglichkeiten zu erlauben. Auf jeden Fall 
könnte das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber nicht vorgeben, was er stattdessen zur 
Stärkung des Euro zu tun hätte. Auch Abschnitt XI.3 dieser Verfassungsbeschwerden ist in dem 
Sinne gemeint, dass es Alternativen zum europäischen Finanzierungsmechanismus gibt, und dass 
diesem daher auch unter Berücksichtigung der Gewaltenverschränkung enge Grenzen gesetzt 
werden können und müssen, und ist nicht etwa in der Richtung gemeint, dass das 
Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber etwa vorgeben könnte oder sollte, stattdessen eine oder 
mehrere der in Abschnitt XI.3 genannten Alternativen zu wählen.
Dass das Bundesverfassungsgericht nicht dazu berufen ist, Politik zu machen, also nicht dazu 
berufen ist, im Vergleich zur Sach- und Rechtslage unangemessen tief in den Bereich von Legisla- 
tive und Exekutive einzugreifen, gilt nicht nur bzgl. des Handelns, sondern auch bzgl. des Nicht-
Handelns des Gerichts. So würde das Bundesverfassungsgericht z. B. auch politisch, wenn es 
universelle Menschenrechte nicht anwenden würde, obwohl diese anzuwenden sind und 
überzeugend geltend gemacht werden, selbst wenn das aus dem Respekt vor der 
Gewaltenverschränkung motiviert wäre.

III. die Verfassungswidrigkeit der kleinen Vertragsänderung, und was nun stattdessen vorgesehen 
ist

III.1 die „kleine Vertragsänderung“ (Art. 136 Abs. 3 AEUV)

III.1.1 die Blankettartigkeit des neuen Art. 136 Abs. 3 AEUV und der Begriff der Stabilitätsunion
                                                                                                                                                                 
Die plötzliche Weigerung des britischen Premierministers vom 09.12.2011, die kleine Vertragsän-
derung dem britischen Parlament zur Zustimmung vorzulegen, brachte den Vorwand, diese nun erst 
einmal nicht allen nationalen Parlamenten der EU-Mitgliedsstaaten vorzulegen, sondern stattdessen  



zusätzlich den Fiskalpakt (V.1 dieser Verfassungsbeschwerden) zu initiieren. Laut dem Nachwort 
der Erklärung zum Euro-Gipfel vom 09.12.2011 und laut Abs. 7 der Erwägungsgründe i. V. m. Art. 
16 Fiskalpakt ist jedoch beabsichtigt, den Fiskalpakt so bald wie möglich ins EU-Primärrecht zu 
überführen. Damit dürfte der Zeitpunkt gemeint sein, wenn der Fiskalpakt (Abschnitt V.1 dieser 
Verfassungsbeschwerden) und die beiden Verordnungen zur haushaltspolitischen Überwachung 
(Abschnitt VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden) durch wären. Unabhängig vom Fiskalpakt und 
von der Frage von Zeitpunkt sowie Art und Weise von dessen Überführung ins EU-Primärrecht 
wird, als ob nichts wäre, die Zustimmung zu Art. 136 Abs. 3 AEUV in Deutschland betrieben.

Der neue Art. 136 Abs. 3 AEUV  lautet wie folgt:

„Die Mitgliedsstaaten, deren Währung der Euro ist, können einen Stabilitätsmechanismus einrich-
ten, der aktiviert wird, wenn dies unabdingbar ist, um die Stabilität des Euro-Währungsgebiets ins-
gesamt zu wahren. Die Gewährung aller erforderlichen Finanzhilfen im Rahmen des Mechanismus 
wird strengen Auflagen unterliegen.“

Seinem Wortlaut nach ermächtigt Art. 136 Abs. 3 AEUV also die Staaten der Eurozone, auf eu- 
sekundärrechtlicher oder intergouvernementaler Ebene einen beliebigen „Stabilitätsmechanismus“ 
einzurichten, ohne jede Vorbedingung. Als Muss-Vorschrift bestimmt Art. 136 Abs. 3 AEUV, dass 
alle Finanzhilfen im Rahmen eines solchen Mechanismus „strengen Auflagen“ unterliegen. Und die 
Aktivierung des Mechanismus ist als Muss-Vorschrift vorgesehen, wenn dies für die Stabilität des 
Euro-Währungsgebiets für unabdingbar angesehen wird. Eine spätere Deaktivierung des Mechanis-
mus ist im Wortlaut des Art. 136 Abs. 3 AEUV nicht vorgesehen.
 
Maßgeblich für die Auslegung, für welchen Zweck die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 
AEUV in erster Linie gedacht ist, sind die Erwägungsgründe des Beschlusses zur Initiierung der 
Änderung des Art. 136 AEUV. Darin ist in Abs. 3 ebenfalls von einem „Stabilitätsmechanismus“, 
von der „Stabilität des Euro-Währungsgebiets“ und von der Verbindung „aller erforderlichen Fi- 
nanzhilfen“ mit „strengen Auflagen“ die Rede. Die Formulierung zeigt eindeutig, wie auch die des 
Art. 136 Abs. 3 AEUV selbst, dass damit eine primärrechtliche Grundlage für die Griechenland-
Hilfe und den europäischen Finanzierungsmechanismus (EFSM, EFSF und ESM)  geschaffen 
werden soll.
Abs. 4 der Erwägungsgründe spricht von der „Finanzstabilität“ des Euro-Währungsgebietes. Zur 
Definition des Rechtsbegriffs „Finanzstabilität“ siehe Abschnitt III.15 dieser Verfassungsbeschwer-
den.

Wie zentral die „Finanzstabilität“, also die Stabilität des Finanzsektors (incl. vor allem Bankenret-
tung), für die Initiierung von Art. 136 Abs. 3 AEUV gewesen ist, und wie zentral diese innerhalb 
des insgesamt blankettartigen Rechtsbegriffs der „Stabilität des Euro-Währungsgebiets als Ganzes“ 
ist, zeigt auch Nr. 11 der Schlussfolgerungen des Europäischen Rats vom 23./24.06.2011:
„Die Staats- und Regierungschefs des Euro-Währungsgebiets bekräftigen, dass sie alle notwendigen 
Maßnahmen ergreifen werden, um die Finanzmarktstabilität im gesamten Euro-Währungsgebiet 
sicherzustellen.“
Link zu den Schlussfolgerungen:
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/123075.pdf

Abs. 4 der Erwägungsgründe sagt darüber hinaus, mit dem neuen Art. 136 Abs. 3 AEUV sei die Be-
zugnahme auf Art. 122 Abs. 2 AEUV für den Stabilitätsmechanismus „für den Umgang mit Risiken 
für die Finanzstabilität des gesamten Euro-Währungsgebiets“, „wie sie im Jahr 2010 aufgetreten 
sind“, nicht mehr nötig. Art. 122 Abs. 2 AEUV wurde bisher als eu-primärrechtliche Grundlage für 
den europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus und für den Euro-Stabilisierungsmechanismus 
angegeben, wobei umstritten ist, was aber sehr fraglich ist, denn Art. 122 Abs. 2 AEUV hat im 



Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 07.09.2011 zum Pilotverfahren in den Entscheidungs- 
gründen keine Rolle gespielt.

Laut Abs. 2 der Erwägungsgründe kamen die Regierungschefs der EU-Mitgliedsstaaten auf der Ta- 
gung des Europäischen Rats am 28.+29.10.2010 überein, „einen ständigen Krisenmechanismus zur 
Wahrung der Finanzstabilität des Euro“ einzurichten. Genau diese Übereinkunft ist laut Tz. 2 der 
Erwägungsgründe der ausschlaggebende Anlass für die legislative Initiierung des neuen Art. 136 
Abs. 3 AEUV gewesen. Der „ständige Krisenmechanismus“ ist, wie im Abschnitt dieser Verfas- 
sungsbeschwerden zum Staateninsolvenzverfahren gezeigt wird, nichts anderes als der europäische 
Stabilisierungsmechanismus ESM als die dritte Stufe des europäischen Finanzierungsmechanis-
mus).

Abs. 3 der Erwägungsgründe verweist außerdem auf die Absätze 1 bis 4 der auf der Sitzung vom 
16.+17.12.2010 angenommenen Schlussfolgerungen des Europäischen Rats. 
Nach Abs. 1 der Schlussfolgerungen sollen der europäische Finanzstabilisierungsmechanismus 
(EFSM) und der Euro-Stabilisierungsmechanismus (EFSF) von einem ständigen Krisenmechanis-
mus namens „europäischer Stabilitätsmechanismus“ (ESM) abgelöst werden. Nach Abs. 2 der 
Schlussfolgerungen ist dies ab dem 01.07.2013 vorgesehen (gewesen). Abs. 1 stellt außerdem klar, 
dass Art. 136 Abs. 3 AEUV die eu-primärrechtliche Grundlage für den ESM werden soll.
Abs. 3 der Schlussfolgerungen erläutert, dass die Arbeiten an der zwischenstaatlichen Einrichtung 
für den neuen ESM bis März 2011 abgeschlossen sein sollten. Zu den Merkmalen des ESM wird in 
Abs. 3 auf die Erklärung der Eurogruppe vom 28.11.2010 zu den allgemeinen Merkmalen des künf-
tigen Mechanismus verwiesen; diese beweisen, dass mit dem ESM, grob gesagt, die unbefristete 
Verlängerung des Euro-Rettungsschirms sowie die Wiener Initiative und das Staateninsolvenz-
verfahren gemeint sind – siehe Abschnitte IV.6.2.2 bis IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden 
zum Staateninsolvenzverfahren. 

Die für die Aktivierung des Mechanismus nach Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV erforderliche Unabding-
barkeit zur Wahrung der Stabilität des Euroraumes ist keinerlei ernst zu nehmende Hürde. Denn 
Abs. 2 der Erwägungsgründe erläutert bereits, dass die Regierungschefs sich bereits auf der Tagung 
des Europäischen Rats am 28./29.10.2010 einig gewesen seien, dass „zur Wahrung der Finanzstabi-
lität des Euro-Währungsgebiets insgesamt“ ein „ständiger Krisenmechanismus“ (also der ESM) 
eingerichtet werden müsse. Es bestand also schon am 28./29.10.2010 Einigkeit, dass bereits die 
Vor-aussetzungen gegeben seien zur Aktivierung selbst der dritten Stufe des europäischen Finanzie-
rungsmechanismus. Zudem sagt Abs. 3 der Schlussfolgerungen des Europäischen Rats vom 16./17. 
12.2010, dass der Mechanismus bereits im Falle „eines Risikos für die Stabilität des Euro-
Währungsgebiets insgesamt“ zu aktivieren sei. Es reicht also schon die Intensität eines Risikos zur 
Aktivierung aus. Und Abs. 3 sagt außerdem, dass die Aktivierung dann erfolgen werde „in gegen-
seitigem Einvernehmen der Mitgliedsstaaten des Euro-Währungsgebiets“ (also allein durch die 
Regierungschefs der Länder der Eurozone, ganz ohne Parlament).
Und auf dem Gipfel vom 24./25.03.2011 wurde das Vorliegen der Voraussetzungen zur Aktivie-
rung vom Europäischen Rat bekräftigt (siehe Abschnitt III.16 dieser Verfassungsbeschwerden).

Darüber hinaus ist Art. 136 Abs. 3 AEUV vorgesehen als Blankett-Grundlage für alle beliebigen 
der „Finanzstabilität“ (der Großbanken) förderlichen intergouvernementalen Verträge, insbesondere 
auch für intergouvernementale Verträge im Raum der erweiterten Zusammenarbeit (Abschnitt 
III.20 dieser Verfassungsbeschwerden) incl. des Fiskal-pakts, des ESM-Vertrags und des EFSF-
Rahmenvertrags. Art. 136 Abs. 3 AEUV hat dabei die Funktion, die Formvorschriften des Art. 329 
AEUV (insbesondere die Zustimmungsbedürftigkeit beim Europaparlament) lex-specialis-mäßig zu 
umgehen, und Art. 20 EUV lex-specialis-mäßig insoweit zu umgehen, wie Art. 20 EUV den Raum 
der erweiterten Zusammenarbeit nur hinsichtlich der zwischen EU und Mitgliedsstaaten geteilten 
Zuständigkeiten, nicht aber der alleinigen Zuständigkeiten der EU (wie z. B. der bzgl. des Euro), 



eröffnet.

Dass der offizielle Anlass für den neuen Art. 136 Abs. 3 AEUV der europäische Finanzierungs-
mechanismus gewesen ist, kann aber nicht darüber hinweg täuschen, dass er auf Grund seiner wei- 
ten Formulierung die EU-Verordnungen zur Einführung des Ungleichgewichtsverfahren und der 
haushaltsmäßigen Überwachung sowie zur Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstsumspaktes 
zwecks Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung abdecken soll; für diese gibt es, wie in Abschnitt 
V.2-V.7 und VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden gezeigt wird, sonst keine entsprechende eu-
primärrechtliche Grundlage. Die Änderungen wären ultra-vires. Nach Leitsatz 4 des Lissabonurteils 
wacht das Bundes-verfassungsgericht darüber, dass die Kompetenzen der EU nicht ultra-vires-
mäßig überdehnt werden.  
Laut Abs. 5 der Schlussfolgerungen des Europäischen Rats vom 16./17.12.2010 sollte „die Arbeit 
an den sechs Gesetzgebungsvorschlägen zur wirtschaftspolitischen Steuerung“ beschleunigt wer-
den, um im Juni 2011 angenommen werden zu können. Damit sind die von der EU-Kommission am 
29.09.2010 vorgestellten fünf Verordnungsentwürfe und der eine Richtlinienentwurf zur Einfüh-
rung des Ungleichgewichtsverfahrens und zur Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
gemeint, mit welchen die EU-Kommission zur EU-Wirtschaftsregierung werden will, welche am 
28.09.2011 beschlossen worden sind, und seit dem 01.01.2012 von der Kommission angewandt 
werden trotz fehlender völkervertragsrechtlicher Grundlage (Abschnitt V.23 dieser Verfassungs-
beschwerden).

Nr. 18 und 19 des Berichts der Task Force (Abschnitt III.14 dieser Verfassungsbeschwerden) vom 
21.10.2010 bestätigen, dass Art. 136 Abs. 3 AEUV als primärrechtliche Grundlage vorgesehen 
gewesen  ist für die Sanktionen im Rahmen der Neuregelung des Stabiltäts- und Wachstumspaktes.

Aus dem WIFO-Gutachten (Abschnitt VI.1.1 dieser Verfassungsbeschwerden) vom Mai 2010 sind 
offensichtlich wesentliche Inhalte von der EU-Kommission für ihre Vorschläge vom 29.09. 2010 
zur Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung übernommen worden. Das WIFO-Gutachten ent-hält 
darüber hinaus Empfehlungen, um die Mittel und die Mechanismen der EU-Kohäsionspolitik so  
umzustrukturieren, dass die EU-Kommission damit auch den Provinzen / Bundesländern der EU-
Mitgliedsstaaten direkt Auflagen macht, welche mit den Fördermitteln verknüpft werden sollen.

Es geht also vor allem darum, dass die EU-Kommission den Mitgliedsstaaten der Eurozone ver-
bindliche Auflagen macht. Beim europäischen Finanzierungsmechanismus ist das Druckmittel dazu 
die Vergabe von Krediten. Bei der Reform des Stabilitäts- und Wachstsumspaktes sind die 
Auflagen (dort „Empfehlungen“ genannt) mit Bussgeldern als finanzielle Sanktionen verbunden. 
Und bei der Änderung der EU-Fördermittel will man die Gewährung von Fördergeldern für die 
Bundesländer mit den Auflagen verbinden, gerade auch i. V. m. den Empfehlungen der Wirtschafts-
regierung und den Auflagen aus dem europäischen Finanzierungsmechanismus.

Die Formulierung des Art. 136 Abs. 3 AEUV ist so offen, dass man darauf beliebige EU-Verord-
nungen stützen könnte, welche primär die „Finanzstabilität“ (der Großbanken) fördern, nicht nur die 
für die Wirtschaftsregierung. Art. 136 Abs. 3 AEUV ist also als Blankettnorm zur Umgehung der 
begrenzten Einzelermächtigung (Art. 5 EUV) und von Art. 4 Abs. 1 EUV gedacht.

Art. 136 Abs. 3 AEUV ist nicht die erste primärrechtliche Vorschrift, welche so weit gefasst wird, 
dass sie nach ihrem Inkrafttreten bald für wesentlich mehr sekundärrechtliche Initiativen benutzt 
wird, als dies in den Erwägungsgründen bei der Initiative zur Einfügung der betreffenden primär- 
rechtlichen Vorschrift vorgesehen bzw. angegeben gewesen ist.
Die Binnenmarktklausel war ursprünglich nur dafür vorgesehen, die Kompetenzen zur Verwirkli- 
chung des Binnenmarktes etwas abzurunden. Die Binnenmarktklausel wurde auch benutzt als 
Grundlage für das Einfrieren des Vermögens von Terrorverdächtigen ohne ordentlichen Rechtsweg 



dagegen (siehe Sachverhaltsschilderungen im Urteil des EU-Gerichts 1. Instanz zu T-306/01 und 
des EUGH zu C-402/05) sowie für eine EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung. Inzwischen 
wurde die Binnenmarktklausel durch den Lissabonvertrag sogar zur Flexibilitätsklausel (Art. 352 
AEUV) umgebaut, wonach die EU von sich aus alle ihre Kompetenzen, für welche sie das für 
notwendig hält, abrunden kann. Dem hat das Lissabonurteil dadurch die erforderlichen Grenzen 
gezogen, dass alle Anwendungen der im EU-Primärrecht enthaltenen Blankett-Ermächtigungen für 
Deutschland jeweils eines eigenen Zustimmungsgesetzes bedürfen.

Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV verpflichtet für alle auf Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV gestützten Finanz-
hilfen auf eine der Praxis des IWF entsprechende, also alle Grund- und Menschenrechte der Ein- 
wohner der Schuldnerstaaten ignorierende, Strenge (Abschnitt III.4 dieser Verfassungsbeschwer-
den), und das mit Auflagen von eu-sekundärrechtlichem Rang.
Und Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV sagt nichts dazu, wer diese Auflagen machen dürfte, sodass die an 
Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV anknüpfenden Mechanismen buchstäblich jeden dazu bestimmen 
könnten.

Blankett-Ermächtigungen, egal ob innerhalb des EU-Primärrechts oder innerhalb des EU-Sekundär- 
rechts, verstoßen gegen Art. 4 Abs. 1 EUV, wonach alle nicht innerhalb des EU-Primärrechts auf 
die EU übertragenen Zuständigkeiten bei den Mitgliedsstaaten verbleiben. Innerhalb des Primär-
rechts hat Art. 136 Abs. 3 AEUV auch den Sinn, insbesondere die Struktursicherungsklausel des 
Art. 4 Abs. 2 EUV lex-specialis-mäßig zu umgehen. Aus der besonderen Bedeutung von Art. 4 Abs. 
2 EUV für die Integrationsverantwortung und den Respekt gegenüber den mitgliedsstaatlichen Ver- 
fassungen lässt sich erklären, dass das Bundesverfassungsgericht im Lissabonurteil die Zustimmung 
zu den damals ins Primärrecht eingefügten Blankett-Ermächtigungen und Brückenklauseln nicht 
komplett untersagt, sondern nur durch die Festlegung der jeweils erneuten Ratifizierungsbedürftig-
keit bei jeder neuen Anwendung dieser Klauseln festgelegt hat. Das ist bei Art. 136 Abs. 3 AEUV 
hingegen nicht möglich, da dessen Einfügung bereits aus formalen Mängeln scheitert (Abschnitt 
III.3.1 dieser Verfassungsbeschwerden), angesichts der Menschenrechtsfeindlichkeit der vorgese-
henen Auflagen (Abschnitt III.4 dieser Verfassungsbeschwerden), und angesichts der geplanten 
Nutzung von Art. 136 Abs. 3 AEUV zur Errichtung der halb-diktatorischen EU-Wirtschaftsregie-
rung (siehe Abschnitt V. dieser Verfassungsbeschwerden) mitsamt Exportierbar-machung aller 
unveräußerlicher Güter.

Art. 136 Abs. 3 AEUV soll außerdem mit verdeckter völkerrechtlicher Rückwirkung (Abschnitt 
III.9 dieser Verfassungsbeschwerden) eine Grundlage nachschieben für Griechenland-Hilfe und 
EFSM (zur Derogierung von Art. 125 AEUV), für die EFSF (zur Derogierung von Art. 329 AEUV) 
und für das Six Pack und die haushaltsmäßige Überwachung (zur Derogierung von Art. 4 Abs. 1 
EUV und Art. 5 EUV).

Die Zustimmung zu Art. 136 Abs. 3 AEUV kann nur als insgesamt verfassungswidrig erkannt 
werden. Abgesehen davon, dass eine verfassungskonforme Eingrenzung dieser Blankett-
Ermächtigung nicht möglich ist, und dass die Zustimmung bereits aus formellen Gründen insgesamt 
als verfassungswidrig zu beurteilen ist (Abschnitt III.3.1 dieser Verfassungsbeschwerden), verbietet 
sie sich auch bereits auf Grund der Völkerfreundschaft und des Staatsauftrags europäische 
Integration (Art. 23 GG). Denn eine entsprechende Eingrenzung könnte nur ein gewisses Mass an 
Schutz für die Einwohner Deutschlands bringen. Alle anderen Staaten der Eurozone würden mit 
voller Wucht durch den europäischen Finanzierungsmechanismus, die EU-Wirtschaftsregierung 
und die Reform der EU-Fördermittel getroffen, was nicht im Sinne der auf die Völkerfreundschaft 
gerichteten europäischen Integration (Art. 23 GG) wäre.

Am 09.08.2011 hat Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler der Gesamtheit der Mechanismen, 
welche man auf die Blankett-Ermächtigung stützen will / wollte, den Namen „Stabilitätsunion“ 



gegeben. 
Http://de.reuters.com/articlePrint?articleId=DEBEE7780EK20110809

III.1.2 das Zustimmungsgesetz zu 136 Abs. 3 AEUV
Das Zustimmungsgesetz zu Art. 136 Abs. 3 AEUV würde laut seinem Art. 2 nach dem Tag der 
Verkündung (des Zustimmungsgesetzes) im Bundesgesetzblatt in Kraft treten. 

Die Gesetzesbegründung tut so, als sei Art. 136 Abs. 3 AEUV allein zur „Rechtssicherheit“ für den 
ESM geschaffen worden, verschweigt aber selbst  insoweit, worin denn diese „Rechtssicherheit“ 
bestehen würde (zur Umgehung der Formvorschriften des Art. 329 AEUV, für die iwf-artige 
Strenge etc.; siehe Abschnitte III.1.1 und III.3.1 dieser Verfassungsbeschwerden).

Das ganze Ausmaß der Verfassungswidrigkeit des Art. 136 Abs. 3 AEUV und des Zustimmungs-
gesetzes zu diesem zeigt folgender Satz der Gesetzesbegründung:
„Artikel 23 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit Artikel 79 Absatz 2 und 3 des Grundgesetzes findet 
keine Anwendung, da die Änderung des Artikels 136 AEUV mitgliedsstaatlichen Handlungsspiel- 
raum aufzeigt, ohne für diesen inhaltliche Vorgaben zu enthalten.“

Diese Formulierung hat den Sinn, gegenüber Bundestag, Bundesrat und Volk gegenüber den Ein-
druck zu vermitteln, Art. 136 Abs. 3 AEUV weite die Macht der EU in keiner Weise aus, sei gar 
beinahe nur deklaratorisch und unterfalle damit trotz Zugehörigkeit zum EU-Primärrecht nicht dem 
Art. 23 Abs. 1 S. 3 GG – mit dem Ziel, dadurch das für Grundgesetzänderungen erhöhte Abstim-
mungsquorum von 2/3 (Art. 79 Abs. 2 GG) zu umgehen.  Dabei muss zumindest der Bundesregie- 
rung bekannt sein, dass nach dem Lissabonurteil der nicht auf die GASP bezogene Teil des EU-
Primärrechts oberhalb erheblicher Teile des Grundgesetzes steht (Abschnitt VII.1 dieser Verfas- 
sungsbeschwerden). Und wenn es (im Sinne von Rn. 240, aber entgegen Leitsatz 3 des Lissabon-
Urteils) so sein sollte, dass das EU-Sekundärrecht oberhalb des Restes des Grundgesetzes steht, 
dann würde man mit der Zustimmung zu Art. 136 Abs. 3 AEUV blankettartig nahezu beliebige über 
erheblichen Teilen des Grundgesetzes stehende EU-Verordnungen genehmigen, ohne dafür die 
nach Art. 79 Abs. 2 GG nötige Zweidrittelmehrheit zu achten. Beim Ermächtigungsgesetz der 
Nationalsozialisten war es gerade die Schaffung einer ständigen Umgehbarkeit des für Änderungen 
der Weimarer Reichsverfassung erforderlich gewesenen erhöhten Abstimmungsquorums, welches 
zum Absturz der Weimarer Reichsverfassung geführt hat (Abschnitt III.12 dieser Verfassungs- 
beschwerden). Außerdem ist jede Zustimmung unter Mißachtung von Art. 79 Abs. 2 GG zu völker-
rechtlichen Regelungen, durch welche direkt oder indirekt auch nur gegenüber Teilen des Grund-
gesetzes stehendes Recht geschaffen wird, ein Übergriff in die verfassungsgebende Gewalt des 
Volkes (Rn. 217 Lissabon-Urteil).
Und das mit einer Vorschrift, deren Zustimmungsgesetz bereits auf Grund der drastischen Verlet-
zung von Art. 48 Abs. 6 EUV (und dadurch auch von Art. 38 GG) vollständig zu untersagen ist.

Die Begründung des Zustimmungsgesetzes stellt außerdem klar, dass Art. 136 Abs. 3 AEUV das 
Grundgesetz weder ändern noch die Grundlage dafür schaffen würde. Das ist eine Selbstverständ-
lichkeit angesichts des dualistischen Charakters des Grundgesetzes  (Abschnitt VII.8.1 dieser Ver- 
fassungsbeschwerden) und mindert in keiner Weise den Umgehungsversuch gegenüber Art. 79 Abs. 
2 GG.

III.2 Ergebnisse des Lissabonurteils zum Verbot von Blankett-Ermächtigungen; begrenzte Einzel- 
ermächtigung und Integrationsverantwortung
In Leitsatz 2 des Lissabon-Urteils wurde der Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung bekräf-
tigt. Soweit die EU in ihre Verträge eine Veränderbarkeit der Verträge selbst ohne weiteres Ratifi-



kationsverfahren aufnimmt, darf das für Deutschland nur angewendet werden, wie dies in den ent-
sprechenden primärrechtlichen Bestimmungen hinreichend genau bestimmt und begrenzt genug ist, 
um für die Parlamentarier von seiner Rechtswirkung her vorrausschaubar zu sein. Wo Vorschriften 
darüber hinaus gehen, geradezu Kompetenz-Kompetenz-Klauseln sind, hat das Lissabon-Urteil die-
se dadurch eingefangen, dass dafür jeweils für Deutschland eine erneute Ratifizierung erforderlich 
ist (Rn. 312). Entsprechendes gilt für Brückenklauseln, welche die EU ermächtigen, für bestimmte 
politische Aufgabengebiete vom Einstimmigkeitserfordernis zur Mehrheitsentscheidung überzuge-
hen. Ohne das Ratifikationserfordernis wäre die Integrationsverantwortung des Bundestags und des 
Bundesrats nicht zu sichern. Diese Integrationsverantwortung muss den Anforderungen des Art. 23 
Abs. 1 GG genügen.
Blankettermächtigungen “zur Ausübung öffentlicher Gewalt, zumal mit unmittelbarer Bindungs- 
wirkung in der innerstaatlichen Rechtsordnung, dürfen die deutschen Verfassungsorgane nicht ertei-
len.” (Rn. 236 auf S. 76).
Jede Anwendung sämtlicher Vorschriften nach den Rn. 412 bis 419 auf S. 144 bis 146 des Lissa-
bon-Urteils bedarf jeweils der Ratifizierung.
Das Lissabon-Urteil ist ergangen bzgl. der Zustimmung zum Lissabonvertrag, einem völkerrechtli- 
chen Vertrag, welcher zwei der vier grundlegenenden Verträge der EU, den EUV und den AEUV, 
sowie zahlreiche Protokolle und Erklärungen in deren Anhang eingfügt bzw. geändert hat. Die zwei 
anderen grundlegenden Verträge der EU sind die EU-Grundrechtecharta und der Euratom-Vertrag.

Das Zustimmungsgesetz zu Art. 136 Abs. 3 AEUV ist ein Zustimmungsgesetz zu einer eu-
primärrechtlichen Blankett-Ermächtigung. Da nach Rn. 240 des Lissabon-Urteils zumindest der 
nicht auf die GASP bezogene Teil des EU-Primärrechts vom Rang über erheblichen Teilen des 
Grundgesetzes steht, sind zumindest jede Blankett-Ermächtigung im EU-Primärrecht und jeder 
ultra-vires-Verstoss im EU-Sekundärrecht (es sei denn, das EU-Sekundärrecht stünde unterhalb des 
Grundgesetzes) vom Ausmaß her Übergriffe in die verfassungsgebende Gewalt des Volkes, wie sie 
nach Rn. 216+217 des Lissabon-Urteils untersagt sind.
Das wiegt besonders schwer, wenn den Abgeordneten noch nicht einmal volle Tragweite dessen, 
wofür man von ihnen die Blankett-Ermächtigung wirklich haben will, vor der Abstimmung in Bun-
destag und Bundesrat vermittelt worden ist. Darum ist hier das Verbot der Blankett-Ermächtigung  
umso strenger auszulegen.
Besonders erschwerend ist im vorliegenden Fall, dass die Ermächtigung der EU-Wirtschaftsregie-
rung auf EU-Ebene über EU-Verordnungen geschehen soll, welche unmittelbar anwendbar sind, 
und anders als EU-Richtlinien, den Abgeordneten auf nationaler Ebene nicht mehr die Möglichkeit 
geben, mit einem Umsetzungsgesetz selbst eine grund-gesetzkonforme Umsetzung sicherzustellen.  
Jegliche Blankett-Ermächtigung verstösst gegen die Rechtsstaatlichkeit, weil zu dieser auch ein hin- 
reichendes Maß an Rechtsklarheit und Rechtssicherheit gehört. Auch mit dem bereits vorverfas- 
sungsrechtlichen Recht auf Demokratie sind Blankett-Ermächtigungen unvereinbar, weil dadurch 
Entscheidungen, welche in einem vom Volk gewählten Parlament oder auch direkt vom Volk (Art. 
20 Abs. 2 GG) zu treffen sind, auf nicht direkt vom Volk abwählbare Gremien verschoben werden, 
egal ob es um die blankettartige Ermächtigung zu Primärrecht, EU-Verordnungen oder EU-Richtli-
nien geht.
Nach dem Lissabon-Urteil sind die vier Strukturprinzipien, darunter Demokratie und Rechtsstaat-
lichkeit, ebenso unantastbar wie die Menschenwürde. Schließlich verletzen Blankett-Ermächtigun-
gen das unveräußerliche (Art. 1 Abs. 2 GG) grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG). Dies zum 
einen, weil sie in erheblichem und nicht überschaubarem Maße Entscheidungen vom Bundestag 
weg auf andere, in ihrer Zusammensetzung nicht direkt durch die Bundestagswahl bestimmte, Gre-
mien verlagern. Zum anderen wird das grundrechtsgleiche Wahlrecht aber auch insoweit verletzt, 
wie dadurch die Möglichkeit der Abgeordneten, die Wahrung der Strukturprinzipien Demokratie 
und Rechtsstaat auch gegenüber Rechtsakten der Ebenen, denen sie eine Ermächtigung erteilen, zu 
wahren, ausgehebelt wird.  



III.3 zur Falschanwendung von Art. 48 Abs. 6 EUV

III.3.1 ultra-vires – Verstoss von Art. 136 Abs. 3 AEUV wegen Ausweitung der Zuständigkeiten 
der EU mittels des dafür nicht zulässigen vereinfachten Änderungsverfahrens (Art. 48 Abs. 6 EUV)
Bei Änderung des EU-Primärrechts nach dem vereinfachten Änderungsverfahren dürfen gem. Art. 
48 Abs. 6 letzter Satz EUV die Kompetenzen der EU nicht ausgeweitet werden.
In Absatz 6 der Erwägungsgründe zur Initiierung der Einfügung des Art. 136 Abs. 3 AEUV wird 
darum auch behauptet, die Kompetenzen der EU würden durch den neuen Absatz nicht ausgeweitet. 
Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Sie würden massiv und in nicht abschätzbarer Weise ausgeweitet.

Art. 136 Abs. 3 AEUV erlaubt ab seinem Inkrafttreten ohne weitere Vorbedingungen die Einrich-
tung beliebiger Stabilitätsmechanismen für die Euroländer. Lediglich die Aktivierung solcher 
Mechanismen ist abhängig davon, dass festgestellt wird, dass dies unabdingbar sei für „die 
Stabilität des Euro-Währungsgebietes insgesamt“. Nach Abs. 2 der Erwägungsgründe ist diese 
Voraussetzung bereits spätestens am 28./29.10.2010 erfüllt gewesen, zumindest für alle drei Stufen 
des europäischen Finanzierungsmechanismus die Aktivierung also reine Formsache. An Art. 136 
Abs. 3 AEUV würden ab dessen Inkrafttreten sofort sekundärrrechtliche und intergouvernementale 
Stabilitätsmechanismen für das Euro-Währungsgebiet als Ganzes anknüpfen und aktiviert werden 
können, bzw. würde für solche, die bisher ultra-vires sind, versucht werden, Art. 136 Abs. 3 AEUV 
nachträglich als primärrechtliche Grundlage nachzuschieben. Zum Nachschieben von Primärrecht 
und zur Frage der Rückwirkung von Völkerrecht, gemessen an der WVRK, siehe auch Abschnitt 
III.9 dieser Verfassungsbeschwerden. Was mit „Stabilität“ gemeint ist, wird in Art. 136 Abs. 3 
AEUV nicht definiert. Abs. 2 der Erwägungsgründe präzisiert allein, dass damit zumindest auch 
„Finanzstabilität“ gemeint ist (zu deren Definition siehe Abschnitt III.15 dieser Verfassungsbe- 
schwerden). In Art. 136 Abs. 3 AEUV wird, anders als in Art. 122 Abs. 2 AEUV in keiner Weise 
eingegrenzt, wer die Auflagen für die „Finanzhilfen“ machen soll. Damit könnte man sekundär-
rechtlich oder intergouvernemental jeden dazu bestimmen, und genau in diese Richtung will man 
beim Staateninsolvenz-verfahren (Abschnitt IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden) ja auch 
gehen. Art. 136 Abs. 3 AEUV schreibt noch fest, dass die Auflagen „streng“ sein müssen, während 
Art. 122 Abs. 2 AEUV sich nicht auf die Strenge der Auflagen festlegt.

Art. 136 Abs. 3 AEUV  würde folgende Kompetenzausweitungen für die EU-Ebene  bedeuten :

-Blankett-Ermächtigung für beliebig viele eu-sekundärrechtliche Mechanismen zur Stärkung der 
„Finanzstabilität“ (der Großbanken)
-iwf-artige Strenge (im Sinne beliebig willkürlich tief in alle Grund- und Menschenrechte der 
Einwohner der Schuldnerstaaten eingreifender Auflagen und sanktionsbewehrter Empfehlungen)
-iwf-artige Strenge (im Sinne der notfalls beliebig gewaltsamen Durchsetzung solcher Auflagen und 
sanktionsbewehrter Empfehlungen)
-iwf-artige Strenge (im Sinne des Umsichgreifens in alle beliebigen Politikbereiche hinein)
-beliebige Übertragbarkeit der Macht zur Erteilung solcher iwf-artig strenger Auflagen an buchstäb-
lich jeden
-eu-primärrechtliche Verpflichtung der EU-Mitgliedsstaaten zur Aktivierung aller von an Art. 136 
Abs. 3 AEUV anknüpfender Mechanismen 
-Ausweitung der Möglichkeiten für den Raum der erweiterten Zusammenarbeit an den Formvor- 
schriften des Art. 329 AEUV und der inhaltlichen Begrenzung des Art. 20 EUV vorbei
-verdeckte völkerrechtliche Rückwirkung (oder zumindest der Versuch einer solchen)
-beliebige Höhe der „Finanzhilfen“, da es kaum Momente gibt, in denen keine einzige Großbank in 
der Eurozone einen Subventionsbedarf für sich entdeckt 

Darüber hinaus bestätigt Rn. 140 des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 19.06.2012 (Az. 2 



BvE 4/11), dass der ESM-Vertrag den Organen der EU zusätzliche Macht geben würde. Die 
blankettartige Ausweitung der Ermächtigung zum Ausleihen von Organen in den Raum der erwei-
terten Zusammenarbeit, an welche auch der ESM-Vertrag anknüpft, enthält wiederum Art. 136 Abs. 
3 S. 1 AEUV. Auch durch die Ausweitung der Kompetenzen von Organen der EU werden die 
Kompetenzen der EU ausgeweitet.

Im Vergleich zur oben dargelegten Liste von Kompetenzausweitungen ist die Behauptung in Abs. 6 
der Erwägungsgründe, die Kompetenzen der EU würden durch Art. 136 Abs. 3 AEUV nicht 
ausgeweitet, rein deklaratorisch und schlicht unwahr. 
Verbindliches Recht, so auch EU-Primärrecht, ist grundsätzlich nach Wortlaut auszulegen. Nach 
Art. 31 Nr. 1 Wiener Vertragsrechtskonvention (WVRK) ist ein völkerrechtlicher Vertrag, so auch 
der AEUV, in erster Linie auszulegen in gutem Glauben mit der üblichen Wortbedeutung der im 
Vertragstext verwendeten Begriffe sowie im Lichte von Ziel und Zweck des Vertrags. Das würde 
sich hier also auf den Wortlaut von Art. 136 Abs. 3 AEUV sowie dessen Ziel und Zweck beziehen. 
Bereits der Wortlaut des Art. 136 Abs. 3 AEUV für sich allein lässt erkennen, dass er, wie oben 
dargestellt, eine Ausweitung der Kompetenzen der EU (insbesondere im Vergleich zu Art. 122 Abs. 
2 AEUV) bedeuten würde. Wie aus den Erwägungsgründen zur Initiierung des Art. 136 Abs. 3 
AEUV sowie aus den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 16./17.12.2010 hervor geht, 
ist Art. 136 Abs. 3 AEUV in erster Linie als Grundlage für den europäischen Stabilisierungsmecha-
nismus ESM, welcher die unbefristete Verlängerung des Euro-Rettungsschirms und das Staatenin-
solvenzverfahren enhalten soll, initiiert worden, sowie für den europäischen Finanzsta-
bilisierungsmechanismus und für den Euro-Stabilisierungsmechanismus.
Danach erst folgen für die Interpretation vom Gewicht her die Präambel und die Anhänge des Ver- 
trags, und danach der Kontext, in welchem der Vertrag entstanden ist (Art. 31 Nr. 2 WVRK). Da- 
nach folgen jegliche Vereinbarung (Art. 31 Nr. 2 lit. a WVRK) und jedes Instrument (Art. 31 Nr. 2 
lit. b WVRK) der Vertragsstaaten in Zusammenhang mit dem Vertrag. Bezogen auf Art. 136 Abs. 3 
AEUV bedeutet das, dass seine Interpretation auch immer im Lichte der Gesamtheit des AEUV, 
dessen Präambel, des EUV, sowie der Protokolle und Erklärungen zu diesen zu sehen ist. Es bedeu- 
tet auch, dass sämtliche Inhalte der Erwägungsgründe zur Initiierung des Art. 136 Abs. 3 AEUV 
sowie der Schlussfolgerungen des Europäischen Rats vom 16./17.12.2010 für die Interpretation des 
neuen Art. 136 Abs. 3 AEUV sich unter dem „Kontext“, unter „jegliche Vereinbarung“ oder  unter 
„jegliches Instrument“ subsumieren lassen, soweit sie nicht Ziel und Zweck von Art. 136 Abs. 3 
AEUV erläutern. Die Erläuterungen von Ziel und Zweck des Art. 136 Abs. 3 AEUV sind für die 
Interpretation vorrangig gegenüber Abs. 6 der  Erwägungsgründe.
Abs. 6 der Erwägungsgründe setzt zumindest der Verwendung des Art. 136 Abs. 3 AEUV für alle 3 
Stufen des europäischen Finanzierungsmechanismus keinerlei Grenzen. Dass er bzgl. des gesamten 
europäischen Finanzierungsmechanismus durch den Rest der Erwägungsgründe und auch durch die 
Schlussfolgerungen des Europäischen Rats vom 16./17.12.2010 widerlegt wird, spricht dafür, dass 
er niemals als für die Interpretation der Reichweite der Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 
AEUV begrenzend gemeint war, also auch der späteren Verwendung des Art. 136 AEUV als pri- 
märrechtliche Grundlage für die Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung und für den Umbau der 
EU-Förderpolitik in diesem Sinne keinerlei Grenzen entgegen setzen will. 
Abs. 6 der Erwägungsgründe ist nichts anderes als eine rein deklaratorische unwahre Behauptung, 
die dazu angetan ist, einen Irrtum (Art. 48 WVRK) verursacht zu haben in Zusammenhang mit der 
Wahl des vereinfachten Änderungsverfahrens. Sollte die unwahre Behauptung gar vorsätzlich auf- 
gestellt worden sein, um einen oder mehrere der Regierungschefs zur Erlangung von deren  Unter-
schrift zu täuschen, so könnte sogar ein Betrug (Art. 49 WVRK) vorliegen. Da der Beschwerdefüh-
rerin keinerlei Beweismittel für einen evtl. Vorsatz vorliegen, geht sie bis zum Beweis des Gegen-
teils von einem Fall des Art. 48 WVRK aus.
Ob die Aussage in Abs. 6 der Erwägungsgründe anders zu interpretieren wäre, wenn sie in den 
Wortlaut des Art. 136 Abs. 3 AEUV integriert worden wäre, kann dahin stehen, da sie nicht darin 
integriert worden ist.



Somit bleibt bereits wegen der Falschanwendung des Art. 48 Abs. 6 EUV zur Ausweitung der 
Kompetenzen der EU nur, die Zustimmung zu Art. 136 Abs. 3 AEUV im Ganzen als verfassungs-
widrig und damit nichtig zu erkennen, denn über Art. 48 Abs. 6 EUV können Änderungen des 
AEUV nur dann und insoweit wirksam zustande kommen, wenn bzw. wie sie keine Ausweitung der 
Kompetenzen der EU enthalten, was hier aber der Fall wäre.
Eine Anwendung des Art. 48 Abs. 6 EUV über seinen expliziten Anwendungsbereich hinaus ist ein 
besonders krasser Fall von ultra-vires. Nicht nur die Anmaßung im Primärrecht nicht eingeräumter 
materiell-rechtlicher Kompetenzen, sondern auch die Überdehnung der formell-rechtlichen Vor-
schriften über ihren Anwendungsbereich hinaus ist ultra-vires.
Ausgerechnet eine Vorschrift mit Blankettermächtigung und massiver Ausweitung der Kompeten-
zen der EU ist auf rechtswidrige Weise initiiert worden. Das ist unvereinbar mit Art. 38 GG nicht 
nur dadurch, dass den von der Beschwerdeführerin gewählten Bundestagsabgeordneten auf Grund 
der Blankett-Ermächtigung nicht mehr genügend Kompetenzen verbleiben würden, sondern auch 
dadurch, dass auf Grund der Falschanwendung des Art. 48 Abs. 6 EUV die demokratische Legiti-
mationskette durchtrennt würde – obwohl die Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG) laut dem Lissa-
bonurteil unantastbar und bereits vorverfassungsrechtlich ist.

Auf dem Gipfel vom 24.+25.03.2011 wurden die Arbeitsschritte auf EU-Ebene zur Einfügung des 
Art. 136 Abs. 3 AEUV nach dem vereinfachten Änderungsverfahren (Art. 48 Abs. 6 EUV) durch 
Beschluss des Europäischen Rats abgeschlossen, sodass der nächste Schritt die Zustimmungsgeset-
ze in den Mitgliedsstaaten waren (Nr. 16 der Schlussfolgerungen des Europäischen Rats, Az. EUCO 
10/11; siehe auch Abschnitt III.16 dieser Verfassungsbeschwerden).

III.3.2 Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags kommt zu falschen Schlussfolge- 
rungen zu Art. 48 Abs. 6 EUV wegen unvollständiger Betrachtung und wegen kritikloser Haltung 
gegenüber der EU-Kommission; Vorenthalten der beiden kritischen Gutachten gegenüber dem Volk 

Das Gutachten Nr. 04/11 der wissenschaftlichen Dienste des Bundestags vom 14.03.2011 
„Aktueller Begriff – Europa Etablierung eines dauerhaften Europäischen Stabilitätsmechanismus im 
verein-fachten Änderungsverfahren“ argumentiert, Art. 136 Abs. 3 AEUV eröffne „nur den 
Mitgliedsstaa-ten  (und nicht der EU) die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen einen 
Stabilitätsmecha-nismus ähnlich der EFSF zu schaffen.“ Den genauen Umfang und die Struktur des 
Stabilitätsmecha-nismus überlasse die neue Vertragsvorschrift dabei den Mitgliedsstaaten. Die 
Vorschrift selbst be- gründe noch keine Pflicht zur Beteiligung am ESM. Es liege folglich keine 
Ausdehnung der Kompe- tenzen der EU vor. 
www.bundestag.de/dokumente/analysen/2011/europaeischer_stabilitaetsmechanismus.pdf

Das Gutachten wird bereits widerlegt dadurch, dass  Art. 136 Abs. 3 AEUV nachweislich als 
primärrechtliche Grundlage für die Ausdehnung der Sanktionen im Rahmen des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes auf die präventive Komponente und die Gesamtschuldenkomponente, für die 
Sanktionen im Ungleichgewichtsverfahren und für die Instrumentalisierung der EU-Fördermittel für 
diese Sanktionen vorgesehen ist (Abschnitte III.14 und VI.1 dieser Verfassungsbeschwerden). Der 
Stabilitäts- und Wachstumspakt ebenso wie das Ungleichgewichtsverfahren bewegen sich unstreitig 
im eu-sekundärrechtlichen Raum. Allein durch die Lektüre von Rn. 18+19 des Berichts der Task 
Force (Abschnitt III.14 dieser Verfassungsbeschwerden) lässt sich das Gutachten also widerlegen.

Das Gutachten spricht davon, dass der Mechanismus nur die Möglichkeit eröffne, einen der EFSF 
ähnlichen Mechanismus zu schaffen. Diese Aussage ist gleich mehrfach widerlegt. Denn die Aus- 
dehnung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und die Einführung des Ungleichgewichtsverfahrens 
sind der EFSF gerade nicht ähnlich. Die EFSF ist, sieht man einmal von dem fehlenden Zustim- 



mungsgesetz ab, auf intergouvernementale Art und Weise zustande gekommen und damit eben 
nicht mit den nach Art. 288 AEUV im eu-sekundärrechtlichen Raum existierenden Instrumenten 
EU-Richtlinie oder EU-Verordnung vergleichbar. Es ist auch ein Unterschied, ob die Auflagen (wie 
bei der EFSF) vom IWF (bzw. der Troika) oder (bei Stabiliäts- und Wachstumspakt und Ungleich-
gewichtsverfahren) von der EU-Kommission kommen, ein Unterschied, ob eher der Verkauf von 
Nahrungsmittelnotreserven oder der Anbau genmanipulierter Nahrung er zwungen wird. Außerdem 
zeigt bereits die Tatsache, dass neben dem ESM, der laut den Erwägungsgründen zur Initiierung des 
Art. 136 Abs. 3 AEUV (Abschnitt III.1 dieser Verfassungsbeschwerden) der offizielle Anlass für 
Art. 136 Abs. 3 AEUV ist, der gleiche Art. 136 Abs. 3 AEUV auch für die Ausdehnung der 
Sanktionen bei Stabilitäts- und Wachstumspakt und deren Einführung beim 
Ungleichgewichtsverfahren gedacht ist, dass Art. 136 Abs. 3 AEUV gerade für beliebig viele 
Mechanismen gedacht ist. Das Gutachten übersieht auch völlig, dass  Art. 136 Abs. 3 AEUV oben-
drein zum rückwirkenden heimlichen Nachschieben einer primärrechtlichen Grundlage für die 
EFSF gedacht ist (Abschnitt III.9 dieser Verfassungsbeschwerden), obwohl es zur völkerrechtlichen 
Allgemeinbildung gehören dürfte, dass nach der WVRK nicht ausdrücklich als solche formulierte 
völkerrechtliche Rückwirkungen unwirksam sind. 

Aus dem Gutachten kann auch der Anschein entstehen, der ESM wäre mit dem EFSF vergleichbar. 
Das ist aber bereits deshalb unzutreffend, weil der ESM auch die Wiener Initiative und das Staaten-
insolvenzverfahren für die Staaten der Eurozone enthalten soll, wo die Auflagen auch von den 
priva-ten Gläubigern (und nicht nur von der Troika) kämen, und wo bzgl. der durch die privaten 
Gläubiger gestellten Auflagen kein ausdrückliches Letztentscheidungsrecht des Ministerrats 
(wenngleich unter dessen Bindung an die IWF-Artigkeit der Auflagen) bestehen würde (Abschnitt 
IV.6.2 dieser Verfassungsbeschwerden).

Das Gutachten übersieht auch völlig, dass gerade in der Unbestimmtheit, was für Mechanismen auf 
Art. 136 Abs. 3 AEUV gestützt würden, eine Blankett-Ermächtigung für beliebige Mechanismen 
besteht. Es übersieht, dass alle bereits bekannt gewordenen Mechanismen, welche man auf Art. 136 
Abs. 3 AEUV stützen wil, alle über finanzielle Druckmittel (einmal Kreditauflagen, einmal Beweh-
rung mit finanziellen Sanktionen wie Bußgeldern und der Streichung von EU-Fördermitteln) die 
Entscheidungsfreiheit der Parlamente und (soweit es Volksabstimmungen betrifft) des Volkes 
massivst einengen wollen. Es übersieht, dass mit immer neuen Instrumenten für sanktionsbewehrte 
Empfehlungen und für Kreditauflagen immer mehr politische Bereiche, für welche die EU gerade 
keine Zuständigkeit in ihrem Primärrecht erhalten hat, von dieser eben durch diese Empfehlungen 
und Auflagen okkupiert werden sollen, wie die Beschwerdeführerin insbesondere an den Beispielen 
Griechenlands und Rumäniens (Abschnitte IV.5.3, IV.5.5 und V.13 dieser Verfassungsbeschwer-
den) beweist. Es übersieht auch, dass man bei EFSF und ESM einfach stillschweigend im Rahmen 
eines intergouvernemental errichteten Mechanismus Auflagen mit eu-sekundärrechtlichem Rang 
transportieren will. Mit der intergouvernementalen Errichtungsweise umgeht man das Zustim-
mungserfordernis im Europaparlament. Die stattdessen bei der Intergouvernementalität für das 
Inkrafttreten erforderliche Bestätigung durch die nationalen Parlamente hat man bei der EFSF 
zumindest in Deutschland, wo es kein Zustimmungsgesetz zum EFSF-Rahmenvertrag gibt, einfach 
sein gelassen.

Das Gutachten geht auch mit keiner Silbe darauf ein, dass Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV es ermögli- 
chen will, jeden beliebigen auf der Welt mit der IWF-Praxis (also der völligen Ignorierung der 
Grund- und Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerstaaten) entsprechenden Auflagen zu 
betrauen, und dass eine Verpflichtung auf die IWF-Praxis von der materiellen Eingriffsintensität her 
die wohl drastischste nur denkbare Ermächtigung ist, gerade auch angesichts des gerade beim IWF  
verbreiteten pathologischen Mangels an Mitgefühl (siehe insbesondere Abschnitte IV.5 und XII.8 
dieser Verfassungsbeschwerden).
Zu beanstanden ist auch, dass das Gutachten sich in keiner Weise auseinandersetzt mit der geplan-



ten Reduzierung der solidarischen Sozialversicherung (Abschnitt V.15 dieser 
Verfassungsbeschwerden) auf eine Mindestversorgung und der totalen Exportierbarmachung aller 
nicht handelbaren Güter incl. der Kommerzialisierung aller Lebensbereiche und Ausverkaufs des 
Staates (Abschnitte V.11 und VIII.dieser Verfassungsbeschwerden), was man auch alles auf die 
Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV bzw. jetzt erst einmal auf den Fiskalpakt 
(Abschnitt V.1 dieser Verfassungsbeschwerden) stützen will. 
Hinsichtlich der drastischen Ausweitung der EU-Kompetenzen durch Art. 136 Abs. 3 AEUV wird 
zur Vermeidung von Wiederholungen außerdem auf Abschnitt III.1 dieser Verfassungsbeschwerden 
verwiesen.

Im Rahmen dieser Verfassungsbeschwerden ist es notwendig geworden, auf dieses Gutachten ein-
zugehen, da es, vielleicht auch angesichts seiner Kürze von nur zwei Seiten, vielfältig diskutiert 
wird, was es wahrscheinlich macht, dass sich die Beklagten, zumindest Bundestagsabgeordnete, 
darauf berufen werden.

Das Gutachten vom 14.03.2011, welches ausweislich des o. g. Links, öffentlich sichtbar auf der 
Internetseite des Bundestags zu finden ist, steht auch in deutlichem Gegensatz zu einem vertrauli-
chen Gutachten des gleichen wissenschaftlichen Dienstes aus Februar 2011, welches im Internet 
nicht auffindbar ist. 
Dazu schreibt Dr. Christian Weilmeier in dem Artikel „EU-Rettungsfonds wird zur Notstandsregie-
rung“, welcher u. a. in der Deutschlandwoche zu finden ist, das Gutachten des wissenschaftlichen 
Dienstes des Bundestages zum Euro-Rettungsfonds diagnostiziere „eine Entmachtung des Parla-
ments und einen drohenden Verfassungsbruch“, da „keine Mitentscheidung des Parlaments vorge-
sehen“ sei. Die Deutschland drohenden Bürgschaftsinanspruchnahmen drohten solche Ausmaße 
anzunehmen, dass damit die Schuldenbremse des Grundgesetzes nicht einzuhalten sei.
www.deutschlandwoche.de/2011/04/17/eu-rettungsfonds-wird-zur-notstandsregierung

Außerdem gibt der Artikel in der Deutschlandwoche an, laut einem vertraulichen Gutachten des 
Bundesrechnungshofes für den Finanzausschuss des Bundestags rate der BRH  „dem Bundestag 
dringend, auf seinen demokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten zu bestehen.“ Der BRH habe 
außerdem klare Obergrenzen für die Staatsbürgschaften und ein „echtes Konsultationsverfahren“ 
für die nationalen Parlamente verlangt.

Es stellt sich die dringende Frage, warum das verhältnismäßig gründlichere Gutachten aus Februar 
2011 den Abgeordneten des Finanzausschusses des Bundestags und offenbar einem kleinen Teil der 
Medien zugänglich gemacht wird, während die Massenöffentlichkeit mit dem weitaus 
unkritischeren Gutachten vom 14.03.2011, welches sich vor allem auf die sachlich unzutreffende 
Behauptung in Abs. 11 der Stellungnahme der EU-Komission zu Art. 136 Abs. 3 AEUV (siehe 
Abschnitt III.19 dieser Verfassungsbeschwerden) stützt, abgespeist wird. Darüber hinaus stellt sich 
die Frage, ob und inwieweit das Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes von Februar 2011 sowie 
die Stellungnahme des Bundesrechnungshofes überhaupt den Bundestagsabgeordneten außerhalb 
des Finanzausschusses zugänglich gemacht worden sind.

Dass der Bundestag sich ein solches Verhalten, welches dazu angetan ist, die Unterstützung der 
Öffentlichkeit für die vom Volk über Art. 38 GG auf Zeit verliehenen Rechte der Abgeordneten 
durch Nicht-Information zu vereiteln, gefallen lässt, zeigt, dass insbesondere die in den Abschnitten 
III.8, III.10 und III.17 dieser Verfassungsbeschwerden geltend gemachten Volksabstimmungen 
unverzichtbar sind bereits zur Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der parlamentarischen 
Demokratie.

III.4 Überhöhung der Strenge



Satz 2 des Art. 136 Abs. 3 AEUV würde die der IWF-Praxis entsprechende Strenge für alle 
Auflagen zu Finanzhilfen im Namen der Stabilität des Euro-Währungsgebiets als Ganzes im EU-
Primärrecht verankern. 

Die iwf-artige (der Praxis, nicht der Satzung des IWF entsprechende) Strenge ist nun enthalten in 
den Erwägungsgründen 2+3+6 sowie Art. 3 und Art. 12 des ESM-Vertrags (Abschnitt IV.6.2.5 
dieser Verfassungsbeschwerden) und ebenso in den Erwägungsgründen 3+7 sowie Art. 6 Abs. 1+5 
von EU-Verordnung 2011/385 (COD) (Abschnitt VI.2.1 dieser Verfassungsbeschwerden). Außer-
dem wird in der Präambel der EFSF eine Strenge wie bei den Auflagen gegenüber Griechenland 
verlangt. Diese haben inzwischen in 2012, anders als noch im Mai 2010, auch längst eine iwf-artige 
Strenge erreicht, gut erkennbar an den vielen hungernden Griechen.

Dass eine iwf-artige Strenge gewollt ist für den europäischen Finanzierungsmechanismus und für 
die Instrumentalisierung der EU-Fördermittel, wird auch bewiesen durch die Stellungnahme des 
Ecofin-Rats vom 10.05.2010, Nr. 49 des Berichts der Task Force vom 21.10.2010 (Abschnitt III.14 
dieser Verfassungsbeschwerden), sowie Nr. 17+24 der Stellungnahme zum Gipfel vom 26.10.2011 
(Abschnitt III.23 dieser Verfassungsbeschwerden).

Wie in den Abschnitten V.1 und IV.6.2.5  dieser Verfassungsbeschwerden anhand von Erwägungs-
grund 7 Fiskalpakt  und Art. 36 ESM-Vertrag gezeigt, und wie sich auch aus Vorwort und Nach-
wort der Schlußfolgerungen zum Gipfel vom 09.12.2011 ergibt, ist die spätere Supranationalisie-
rung von ESM und Fiskalpakt geplant; und auch Art. 136 Abs. 3 AEUV ist nur bzgl. Großbritan-
nien aufgeschoben. Es droht also weiterhin eine Verpflichtung mit eu-primärrechtlichem Rang auf 
eine iwf-artige Strenge.

Einer solchen eu-primärrechtlichen Verpflichtung wäre nur durch die Grundrechte, grundrechts-
gleichen Rechte, Strukturprinzipien und Staatsaufträge (Friedensgebot und europäische Integration) 
des Grundgesetzes Grenzen gesetzt. 

Wie in Abschnitt VII.13 dieser Verfassungsbeschwerden genauer erläutert, würden auch die EU-
Grundrechte dem Art. 136 Abs. 3 AEUV, einem supranationalisierten ESM und einem suprantiona-
lisierten Fiskalpakt keine Grenzen setzen, sondern umgekehrt, weil nach Art. 52 Abs. 2 EU-
Grundrechtecharta die EU-Grundrechte unterhalb des gesamten EU-Primärrechts stehen. Hinzu 
kommt, dass die sozialen Grundrechte der EU-Grundrechtecharta auch noch alle unverbindliche 
Kann-Vorschriften sind (Art. 52 Abs. 5 + 6 EU-Grundrechtecharta, Erläuterungen des EU-
Konvents zu Art. 52 Abs. 5 EU-Grundrechtecharta).

Den Auflagen selbst, wenn sie mit eu-sekundärrechtlichem Rang transportiert würden, würden  
auch der Rest des Grundgesetzes sowie die universellen Menschenrechte Grenzen setzen, wozu dies 
bzgl. der universellen Menschenrechte noch der Bestätigung des Bundesverfassungsgerichts 
bedürfte, da dieses Rangverhältnis im Lissabonurteil noch nicht explizit geklärt wurde. Siehe hierzu 
auch Abschnitte IV.4 und VII.1 dieser Verfassungsbeschwerden.

Das Wort „streng“ impliziert besonders tief in die Rechte der Einwohner des jeweiligen Staates der 
Eurozone eingreifende Auflagen. Auch verschuldete Staaten haben die Pflicht, die Menschenrechte 
ihrer Einwohner zu achten, zu schützen und zu gewährleisten, wobei zumindest schützen und 
gewährleisten Geld kostet, egal ob es um soziale oder bürgerliche Menschenrechte geht. Bereits bei 
strengen Auflagen zur Kürzung der Staatsausgaben der jeweils betroffenen Staaten der Eurozone 
kann es dem Staat verunmöglicht werden, seinen menschenrechtlichen Schutz- und Gewährleis-
tungspflichten nachzukommen. Eine iwf-artige Strenge bedeutet, dass die Auflagen auch noch nicht 
einmal auf die Frage der Quantität der Ausgabenkürzungen beschränkt sind, noch nicht einmal, dass 
die Auflagen die Liquidität des betroffenen Staates fördern oder zur Senkung seiner Gesamt- oder 



Neuverschuldung beitragen müssten. 

Die iwf-artige Strenge der Auflagen würde sich nicht einmal explizit beschränken auf die Strenge 
des Inhalts der Auflagen, sondern könnte auch interpretiert werden als eine Generalermächtigung zu 
jeglicher Art von Strenge, soweit dies mit Art. 4 EUV und den verfassungsmäßigen Strukturen bzw. 
Verfassungsidentitäten der Staaten der Eurozone gerade noch vereinbar wäre, zur Durchsetzung der 
Auflagen. Siehe hierzu auch Abschnitt XII.9 dieser Verfassungsbeschwerden. 

Wie streng die Auflagen zumindest innerhalb des europäischen Finanzierungsmechanismus wür-
den, zeigt die Involvierung des IWF in alle 3 Stufen von diesem. Die Mitarbeiter des IWF genießen 
nach dessen Satzung, also nach dem IWF-Primärrecht, straf- und haftungsrechtliche Immunität. Ob 
diese Immunität auch so weit reicht, wie sie ihre Kompetenzen überschreiten, braucht an dieser 
Stelle nicht geklärt zu werden. Sie hat jedenfalls maßgeblich zu einer Tradition des IWF beigetra-
gen, bei seinen Auflagen auf keinerlei Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerstaaten Rück-
sicht zu nehmen, weder auf die aus nationalen Verfassungen, noch auf die der Vereinten Nationen 
oder von regionalen Organisationen wie der EU oder der Afrikanischen Union – außer da, wo ihm 
Verfassungsgerichte Grenzen setzen, wie dies in Lettland und Rumänien zugunsten der Rentner 
geschehen ist. Und das, obwohl IWF- Recht vom Rang ganz normales Völkerrecht ist, also unter-
halb aller nationalen Verfassungen, der Uno-Charta, der universellen Menschenrechte und des nicht 
auf die GASP bezogenen Teils des EU-Rechts steht.
Wie im Abschnitt IV.6.2 dieser Verfassungsbeschwerden zum Staateninsolvenzverfahren genauer 
erläutert wird, sollen im Staateninsolvenzverfahren auch noch die Auflagen für einen teilweisen 
Schuldenerlass gegenüber den Staaten durch die Versammlung von deren privaten Gläubigern 
erfolgen, und zwar mit einer Strenge, die in vollständiger Übereinstimmung mit der Praxis des IWF 
ist, in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht (incl. Uno-Charta, universellen Menschenrechten und 
IWF-Satzung) aber nur insoweit, wie das mit der Praxis, also mit dem tatsächlichen Verhalten des 
IWF, vereinbar ist. Die privaten Gläubiger sollen also im Staateninsolvenzverfahren iwf-artig 
strenge Auflagen machen, ohne jegliche Rücksicht auf das Völkerrecht, lediglich orientiert am 
tatsächlichen Verhalten des IWF, welches sich jederzeit willkürlich ändern kann. Das ist ein 
Sturmangriff auf das Menschenrechtssystem der Vereinten Nationen.

Zahlreiche Beispiele von schwersten Menschenrechtsverletzungen durch Auflagen aus der Praxis 
des IWF werden in Abschnitt IV.5 dieser Verfassungsbeschwerden dargelegt zum Nachweis, was 
iwf-artige Auflagen wirklich bedeuten. Zur Positionierung der eigenen Leute des IWF in Zentral-
banken und politischen Spitzenpositionen siehe Abschnitt IV.11, zur Unterstützung von Großban-
ken durch den IWF auf Kosten der Staaten siehe Abschnitt XI.21 dieser Verfassungsbeschwerden. 

Die Schlussfolgerungen der Wirtschafts- und Finanzminister im Ministerrat (Ecofin) vom 10.05. 
2010 (Az. SN 2564/1/10) zeigen unmissverständlich, dass für den neuen Stabilisierungsmechanis-
mus die Kreditauflagen von einer Strenge und Rücksichtslosigkeit sein sollen, wie es bei  IWF-
Auflagen üblich ist.
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/__Anlagen/2010/20100510beschluesseeurolaenderfina
nzminister,property=publicationFile.pdf 

Die Schlussfolgerungen vom 10.05.2010 und Nr. 17 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 
26.10.2011  (Abschnitt III.23 dieser Verfassungsbeschwerden) bezogen sich auf den europäischen 
Finanzierungsmechanismus.

Nr. 49 des Berichts der Task Force vom 21.10.2010 fordert für den ESM sogar sehr strenge Aufla-
gen. Die Erklärung der Eurogruppe vom 28.11.2010 und Nr. 15 der Schlussfolgerungen zum Euro-
Gipfel vom 09.12.2011 verlangen die Beteiligung des Privatsektors beim ESM wie entsprechend 
der Praxis des IWF, was bedeutet die Beinhaltung der Wiener Initiative, und dass auch die Auflagen 



der privaten Gläubiger im Rahmen des ESM iwf-artig streng sein müssten.

Würde für ESM, EFSF-Rahmenvertrag, Fiskalpakt und die an diese anknüpfenden EU-Verordnun-
gen (Abschnitte V.3 – V.7 und VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden) die Strenge der Auflagen 
unter den Vorbehalt der vom jeweiligen Staat ratifizierten universellen Menschenrechte gestellt, so 
wäre der Vorrang der universellen Menschenrechte gesichert, und wäre zugleich gesichert, dass die 
Kreditauflagen so streng sein könnten, wie das mit den universellen Menschenrechten und deren 
Unteilbarkeit vereinbar ist. Aber genau das wird hier nicht getan, sondern der Wunsch der 
europäischen Regierungschefs, den Euro zu stabilisieren, dazu benutzt, eine eu-primärrechtliche 
Grundlage zu schaffen zum Angriff auf den Vorrang der universellen Menschenrechte vor dem 
IWF-Recht und der IWF-Willkür.

III.5 warum  die Verfasssungsbeschwerden gegen diese Zustimmungsgesetze und nicht erst gegen 
die EU-Verordnungen, welche darauf aufbauen sollen, eingelegt wurden
Grundsätzlich ist die Verfassungsbeschwerde als Rechtsmittel gegen Rechtsakte innerhalb des deut-
schen Rechts gegeben. Da Änderungen des Primärrechts der EU wie jeder anderen internationalen 
Organisation, welcher Deutschland angehört, auch eines Zustimmungsgesetzes bedürfen (Art. 59 
Abs. 2 GG), ist formell-rechtlich tauglicher Angriffsgegenstand in dem Fall offensichtlich das 
Zustimmungsgesetz. 
Auch im Falle des Lissabonvertrags, welcher in die Verträge der EU Blankett-Ermächtigungen (u. 
a. Art. 352 AEUV, Art. 48 Abs. 6 EUV) eingebaut hat, welche durch die Methode der Vorgabe der 
verfassungskonformen Auslegung durch das Bundesverfassungsgericht wieder entschärft werden 
konnten, war das Zustimmungsgesetz der richtige Angriffsgegenstand, nicht erst die sekundärrecht-
lichen Regelungen, welche auf Grundlage der Blankett-Ermächtigungen sonst erlassen worden wä-
ren. Darum sind offensichtlich hier die Zustimmungsgesetze zum ESM, zu Art. 136 Abs. 3 AEUV 
und zum Fiskalpakt sowie das StabMechG formell-rechtlich zulässige Angriffsgegenstände.

Zum Vorgehen bei sekundärrechtlichen Vorschriften trotz fehlender primärrechtlicher Grundlage
siehe Abschnitt II.7 dieser Verfassungsbeschwerden.
Zur Frage rückwirkenden Völkerrechts siehe Abschnitt III.9 dieser Verfassungsbeschwerden.

Blankett-Ermächtigungen sind gleichermaßen wie ultra-vires-Verstösse Verletzungen von Demo-
kratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG), Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG) und 
grundrechtsgleichem Wahlrecht (Art. 38 GG). Bei Blankett-Ermächtigungen werden Kompetenzen 
vom Bundestag in nicht vorhersehbarem Ausmaß weggegeben. Bei ultra-vires-Verstössen hingegen 
nehmen sich internationale Organisationen einfach Zuständigkeiten, welche der Bundestag ihnen 
nie zugestanden hat. Bei beiden Situationen ist das Integrationsprogramm nicht hinreichend be- 
stimmt, und verbleiben dem Bundestag nicht mehr genug eigene Kompetenzen. Man kann also ab- 
sehbare Verfassungswidrigkeiten wegen ultra-vires nicht dadurch verhindern oder heilen, dass man 
stattdessen eine Blankett-Ermächtigung (wie z. B. Art. 136 Abs. 3 AEUV) ins Primärrecht einbaut.
 Der größte Unterschied zwischen ultra-vires und Blankett-Ermächtigung ist, dass man bei ultra-
vires entsprechend Abschnitt II.7 dieser Verfassungsbeschwerden vorgehen muss, und bei Blankett-
Ermächtigungen gegen das Zustimmungsgesetz, welches dem Einbau der Blankett-Ermächtigung 
ins Primärrecht zustimmt.

So wie Deutschland nach dem Lissabon-Urteil ein souveräner Staat ist (Leitzsatz 1, Rn. 231), des- 
sen Souverän weiterhin seine staatsangehörigen Bürger sind (S. 75 des Lissabon-Urteils; Art. 20 
Abs. 2 GG), und daher die Grenzensetzung gegenüber dem internationalen Recht einschließlich des 
EU-Rechts unabdingbar ist, so darf diese Grenzensetzung auch nicht so weit gehen, die Autonomie 
internationaler Rechtsquellen, soweit es diese gibt, entleert wird (S. 73 der Entscheidungsgründe 



des Lissabon-Urteils). Die Organe der EU können auf Grund der Autonomie selbst ihr eigenes 
Sekundärrecht initiieren, haben aber keinerlei Befugnis, etwas an der Souveränität der Mitglieds-
staaten zu ändern.
Das Bundesverfassungsgericht kann EU-Verordnungen als solche nicht komplett kippen, sondern 
nur deren Anwendung für Deutschland untersagen sowie entsprechend Abschnitt III.10.5 dieser 
Verfassungsbeschwerden alle EU-Verordnungen für Deutschland zusätzlich einer Volksabstim- 
mung unterwerfen.

Daraus kann sich indirekt eine Untersagung auch für die EU- / Eurostaaten ergeben, soweit für das 
Inkrafttreten der betreffenden Vorschriften die Zustimmung aller EU- / Eurostaaten erforderlich ist, 
wie z. B. bei allen Änderungen des EU- Primärrechts und bei allen Änderungen solcher Tragweite, 
dass sie, wenn überhaupt, nur primär-rechtlich begründet werden dürfen.

Die ultra-vires-Prüfung obliegt gem. Art. 100 Abs. 1 GG allein dem Bundesverfassungsgericht (Rn. 
241 auf S. 79 des Lissabon-Urteils).
Die vom grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) gedeckte demokratische Ermächtigung im 
Rahmen der Bundestagswahl geht soweit, dass die Abgeordneten wirksam internationalen Verträ- 
gen zustimmen können, die sie zuvor zu lesen hinreichend Gelegenheit gehabt haben, soweit die 
Ermächtigungen in den jeweiligen Verträgen hinreichend begrenzt sind. Auch das autnomome Han-
deln der in diesen internationalen Verträgen normierten Organe internationaler Organisationen ist 
mit Wirkung für Deutschland formal zulässig, soweit es nicht, entsprechend Leitsatz 4 des Lissa-
bonurteils darum geht, die Verfassungsidentität und die ultra-vires-Kontrolle zu wahren, und soweit 
es nicht darum geht (Art. 100 GG), den Vorrang anderen internationalen Rechts vor dem EU-
Sekundärrecht für Deutschland zu wahren.

III.6 ultra-vires im Lichte des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 06.07.2010 (Reaktion des 
Bundesverfassungsgerichts auf das Mangold-Urteil)

III.6.1 keine Relevanz des Urteils vom 06.07.2010 im Hinblick auf Blankett-Ermächtigungen
Wie im Abschnitt III.5 dieser Verfassungsbeschwerden dargelegt, verstossen sowohl Blankett-
Ermächtigungen, als auch ultra-vires-Verstösse  gegen Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG), 
Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG) und grundrechtsgleiches Wahlrecht  
(Art. 38 GG), weil Kompetenzen weggegeben bzw. weggenommen werden zu Lasten des 
Bundestags in einem für diesen nicht überschaubaren Ausmaß.
Das Lissabonurteil bestimmt in Rn. 236:
„Blankettermächtigungen zur Ausübung öffentlicher Gewalt, zumal mit unmittelbarer Bindungs- 
wirkung in der innerstaatlichen Rechtsordnung, dürfen die deutschen Verfassungsorgane nicht ertei-
len.” 
Während Blankettermächtigungen immer verfassungswidrig sind, und es dann nur noch zu prüfen 
ist, ob man diesen per verfassungskonform einschränkender Interpretation beikommen kann, sind 
die Maßstäbe für die ultra-vires-Prüfung strenger (siehe zum Honeywell-Urteil vom 06.07.2010 Ab- 
schnitt III.6.2 und zum Urteil vom 07.09.2011 Abschnitt II.7 dieser Verfassungsbeschwerden).

III.6.2. Offensichtlichkeitshürde und Hürde der bedeutsamen Verschiebung des Machtgefüges
Mit Urteil vom 06.07.2010 hat das Bundesverfassungsgericht mehrheitlich im Leitsatz 1 entschie-
den, dass eine ultra-vires-Kontrolle durch das Bundesverfassungsgericht nur in Betracht kommt, 
wenn ein Kompetenzverstoss der europäischen Organe hinreichend qualifiziert ist. Das setze vor- 
aus, dass das kompetenzwidrige Handeln der Unionsgewalt offensichtlich sei und der angegriffene 
Akt im Kompetenzgefüge zu einer strukturell bedeutsamen Verschiebung zulasten der Mitglied-



staaten führe.
Das Erfordernis der hinreichenden Qualifizierung ist nachvollziehbar, die Darlegungslast auf Seiten 
der Verfassungskläger eine Selbstverständlichkeit, auch wenn die Beschwerdeführerin in anderen 
Urteilen auch schon einmal von einer eigenen Prüfungskompetenz des Bundesverfassungsgerichts 
graduell über den Umfang der klägerseitigen Einlassungen hinaus gelesen hat.

Im folgenden legt die Beschwerdeführerin in diesem Abschnitt erstens dar, dass die Anforderungen 
der  Offensichtlichkeit und der strukturell bedeutsamen Verschiebung auf die Beurteilung der mit 
diesen Verfassungsbeschwerden angefochtenen Gesetze keine Anwendung finden können. Zwei-
tens wird in Abschnitt III.6.3 dargelegt, dass, wenn sie Anwendung fänden, sie gleichwohl erfüllt 
wären.

Die Anforderung der Offensichtlichkeit für die ultra-vires-Kontrolle  ist schwer nachvollziehbar, da 
die Darlegungslast ohnehin auf Seiten der Kläger liegt. Außerdem scheint der Begriff der „Offen- 
sichtlichkeit“ die Rechtsklarheit eher aufzuweichen als zu stärken. Es fragt sich, aus wessen Sicht 
die Offensichtlichkeitshürde zu messen sein soll. Wenn es aus Sicht eines juristischen Laien zu be- 
trachten wäre, würde dann jeder Verstoss gegen das Subsidiaritätsprinzip (Art. 23 GG) durchgelas-
sen, wenn er nur auf in für den Laien nahezu undurchschaubare Weise auf genug Artikel verstreut 
wäre? Wie lang dürfte ein Schriftsatz zum Beweis einer Offensichtlichkeit bei lückenloser Beweis-
kette maximal sein, damit man noch von Offensichtlichkeit sprechen könnte? Ist nicht gerade der 
Begriff der „Offensichtlichkeit“ in besonderem Maße dehnbar und subjektiver richterlicher 
Wertung zugänglich?
Die Beschwerdeführerin hält es für am wahrscheinlichsten, dass die „Offensichtlichkeit“ aus der 
Sicht einer rechtskundigen Person gemeint ist und in Richtung einer prozentualen Verschärfung der 
Darlegungslast gemeint ist, dergestalt, dass es nicht mehr ausreichen soll, wenn für die Richtigkeit 
des klägerseitigen Vortrags eine überwiegende Wahrscheinlichkeit von über 50% spricht, sondern 
dass den Klägern der Nachweis einer mit an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit (von nahezu 
100% ?) abverlangt werden soll.
Das verkennt den Sinn der begrenzten Einzelermächtigung (Art. 4 Abs. 1 EUV, Art. 5 Abs. 2 EUV) 
und des Subsidiaritätsprinzips (Art. 23 GG), nämlich die Wahrung der demokratischen Legitimati-
onskette. Die Demokratie ist nach Rn. 216+217 des Lissabon-Urteils unantastbar, ebenso wie die 
Men-schenwürde und die anderen drei Strukturprinzipien. Außerdem haben nach dem Lissabon-
Urteil die Grundrechte und Strukturprinzipien den höchsten rechtlichen Rang in Deutschland, die 
Staats-aufträge Friedensgebot (Art. 1 Abs. 2 GG) und europäische Integration (Art. 23 GG) folgen 
vom  Rang erst unmittelbar danach. Die Demokratie ist höherrangig als die europäi-sche 
Integration, und sie ist im Gegensatz zu letzterer unantastbar. Daraus folgt, dass eine Offen-
sichtlichkeitshürde zu Lasten der Demokratie selbst insoweit, wie sie sich zugunsten der europäi-
schen Integration auswir-ken mag, verfassungswidrig ist. 
Eine Offensichtlichkeitshürde ist nur angemessen im Strafverfahren wie z. B. in Fällen des Ver-
dachts derr Rechtsbeugung  (§339 StGB), weil die gem. Leitsatz 2 von BverfGE 2,1 zur freiheitlich-
demokratischen Grundordnung (Art. 18 GG) gehörende richterliche Unabhängigkeit gefährdet 
wäre, wenn eine richterliche Falschanwendung über offensichtlich unhaltbare Entscheidungen bei 
gleichzeitigem mindestens direktem Vorsatz hinaus angenommen würde. Es trägt außerdem gerade 
dem besonderen Eingriffscharakter eines Strafverfahrens Rechnung, dass dort die Beweislasthürden 
höher sind. Es wäre durchaus auch rechtsstaatlich nachvollziehbar, wenn auf Grund des 
vollkommen unterschiedlichen Charakters von Verfassungsbeschwerde und Strafverfahren in ein 
und demselben Fall verfassungsrechtlich auf ein ultra-vires-Handeln des EUGH oder anderer 
Institutionen der EU-Ebene erkannt werden kann, ohne dass dafür ein direkter und obendrein noch 
offensichtlicher Vor-satz der betreffenden EU-Institution zur Falschanwendung von Recht gegeben 
sein müsste.

Noch unverständlicher ist die Hürde einer strukturell bedeutsamen Verschiebung des Machtgefüges 



zu Lasten der Mitgliedsstaaten. Die Beschwerdeführerin kann insbesondere Rn. 102+103 des Min-
derheitenvotums von Herrn BVR Prof. Landau nur beipflichten. Damit würde jede nicht gleich rie-
sengroße Kompetenzanmaßung der europäischen Ebene durchgewunken. Vollkommen zutreffend 
deutet Herr BVR Prof. Landau in Rn. 103 des Urteils darauf hin, dass die Binnenmarktklausel 
schon mehrfach zur Machtanmaßung der EU benutzt worden ist – Der nach Auffassung der 
Beschwerde-führerin vermutlich drastischste Fall der Überdehnung der Binnenmarkklausel dürfte 
der unter C-402/05 entschiedene sein.
Und in Rn. 103 betont er ebenso zutreffend, dass sich viele scheinbar kleinere Machtanmaßungen 
der EU-Ebene oft erst im Nachhinein in ihrer Tragweite herausstellen.
Nach Auffassung der Beschwerdeführerin würde eine Hürde der strukturell bedeutsamen Macht-
verschiebung dazu führen, dass jede insgesamt betrachtet noch so drastische Machtanmaßung  
durchgelassen würde, wenn sie nur auf genügend einzelne Schritte verteilt wäre. Es müssten auch 
nicht einmal mehr die Parlamente überrumpelt werden, denn ultra-vires bedeutet ja gerade, die 
Macht auszuweiten, ohne die Parlamente dazu um Erlaubnis zu bitten. Das Wort „strukturell“ 
bezieht sich offenbar auf die Strukurprinzipien des Grundgesetzes. Und die Strukurprinzipien sind 
doch laut Rn. 216+217 des Lissabon-Urteils unantastbar. Der entscheidende Unterschied zwischen 
Unantastbarkeit und Unverletzlichkeit ist doch gerade, dass bei der Unantastbarkeit nicht nur der 
Wesensgehalt garantiert wird.

Die Offensichtlichkeitshürde und die Hürde der strukturell bedeutsamen Machtverschiebung lassen 
sich, wollte man das Urteil zu 2 BvR 2661/06 nicht insoweit als rechtsfehlerhaft ansehen, nur im 
Hinblick auf die Besonderheiten des dortigen Sachverhalts bzw. der dort entscheidungserheblichen 
Punkte nachvollziehen.  
Denn im Urteil zu 2 BvR 2661/06 ging es darum, ob der EUGH im Mangold-Urteil das Verbot der 
Altersdiskriminierung für die EU-Ebene aus den gemeinsamen Traditionen der EU-Mitgliedsstaaten 
gem. Art. 6 Abs. 3 EUV erkennen durfte, obwohl es explizit das grundrechtliche Verbot der Alters-
diskriminierung damals in den Verfassungen nur von 2 EU-Mitgliedsstaaten gab (Rn. 63 und 109), 
oder ob der EUGH im Mangold-Urteil ultra vires gehandelt hat, und deshalb das vom EUGH ge- 
schöpfte Verbot der Altersdiskriminierung im deutschen Rechtsraum nicht angewandt werden kann. 
Im Ergebnis hat das Urteil zu 2 BvR 2661/06 eine Ausweitung der im EU-Rechtsraum 
anzuwenden- den Menschenrechte zugelassen für das Diskriminierungsverbot wegen Alters, und 
bzgl. Einwen- dungen gegen die Ausweitung des Menschenrechtsschutzes die Hürden für die 
Feststellung eines ultra-vires-Handelns des EUGH besonders hoch gehängt.

Soweit es jedoch nicht um die Erkennung zusätzlicher Menschenrechte aus den gemeinsamen ver- 
fassungsrechtlichen Traditionen der Mitgliedsstaaten, also um eine auf Grundlagen beruhende Aus- 
weitung des Menschenrechtsschutzes geht, sind sowohl die Offensichtlichkeitshürde als auch die 
Hürde der strukturell bedeutsamen Machtverschiebung verfassungswidrig angesichts der Unantast- 
barkeit des Strukturprinzips Demokratie nach Rn. 216+217 des Lissabon-Urteils.
Innerstaatlich ist jede Verordnung in Deutschland insoweit nichtig, wie sie ihre gesetzliche Ermäch- 
tigungsgrundlage überschreitet (Rn. 42 des Urteils zum Hypothekensicherungsgesetz, BverfGE 2, 
237). Die Offensichtlichkeitshürde und die Hürde der strukturell bedeutsamen Machtverschiebung 
scheinen im Vergleich dazu, außer bei EUGH-Urteilen, welche den Umfang des Menschenrechts-
schutzes auf der EU-Ebene erhöhen, im Vergleich zum ultra-vires Maßstab des Urteils zum Hypo-
thekensicherungsgesetz und zur Unantastbarkeit der Demokratie das nachvollziehbare Maß zu 
übersteigen.

III.6.3   Offensichtlichkeitshürde und Hürde der bedeutsamen Machtverschiebung erfüllt  

Auch wenn die Offensichtlichkeitshürde sowie die Hürde der bedeutsamen Machverschiebung, wie 



oben dargelegt, bzgl. der ultra-vires-Verstöße durch Fiskalpakt, EFSF-Rahmenvertrag, ESM und 
die EU-Verordnungen, welche man an diese anknüpfen lassen will, bzw. durch die Zustimmung zu 
diesen Verträgen keine Anwendung finden können, so sind selbst diese außerordentlichen Beweis-
anforderungen gleichwohl erfüllt.

Um die hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden nicht über den unbedingt erforderlichen Um-
fang anwachsen zu lassen, wird an dieser Stelle vollumfänglich auf  Abschnitt II.4.1 verwiesen und 
geltend gemacht, dass es bei allen dort geltend gemachten rechtsfortbildenden und entscheidungs- 
erheblichen Punkten vollumfänglich um offensichtlich bedeutsame Machtverschiebungen geht. 
Außerdem wird geltend gemacht, dass es bei den in den Abschnitten IX. und X. dieser Verfassungs-
beschwerden gerügten Verstößen gegen das Grundgesetz und gegen universelle Menschenrechte 
vollumfänglich um offensichtlich bedeutsame Machtverschiebungen geht.
Daher wird in vollem Umfang zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Abschnitte II.4.1, IX. 
und X. dieser Verfassungsbeschwerden verwiesen.

Wie in Abschnitt III.6.2 dargelegt, bezieht sich die Hürde der offensichtlich bedeutsamen Macht- 
verschiebung ausschließlich auf ultra-vires-Verstöße. 

Da man auf intergouvernementale Verträge keine wirksamen Ermächtigungen für eu-sekundär-
rechtliche Akte stützen kann, sind die Ausdehnung der Sanktionsbewehrung auf die präventive und 
auf die Gesamtschuldenkomponente des Stabilitäts- und Wachstumspaktes sowie die gesamte 
Sanktionsbewehrung des Ungleichgewichtsverfahrens und der EU-Verordnungen zur haushaltsmä-
ßigen Überwachung ultra-vires. Die gleichzeitige drastische Machtverschiebung ergibt sich aus der 
iwf-artigen Strenge und der beliebigen Politikbereiche der Auflagen und sanktionsbewehrten 
Empfehlungen. Unter den sanktionsbewehrten Empfehlungen ist vor allem die Marginalisierung der 
Sozialversicherung, unter den Auflagen die Instrumentalisierung der Agrarsubventionen, die sich 
faktisch ähnlich einer Verpfändung der Zukunft der bäuerlichen Landwirtschaft und damit der 
konzernunab hängigen Nahrungsmittelversorgung auswirkt; dabei beschränken sich  zwar die EU-
Verordnungen 2011/385 (COD) und 2011/0276 (COD) (bzw. deren Entwürfe) zumindest derzeit 
auf die ELER-Agrarmittel, was aber auch jederzeit wieder geändert werden könnte, zumal sich der 
IWF bei seinen Empfehlungen an die Eurozone vom 22.11.2010 (Abschnitt VI.1.3 dieser Verfas- 
sungsbeschwerden) bei seiner Empfehlung zur Instrumentalisierung der Agarmittel für die Wirt- 
schaftsregierung  gerade auf die Agarmittel bezogen und sich dabei nicht explizit auf die ELER-
Agrarmittel beschränkt hat.   
Ein weiterer ultra-vires-Akt mit drastischer Machtverschiebung ist die Organleihe von Organen der 
EU bei EFSF-Rahmenvertrag, ESM und Fiskalpakt, obwohl diese nur bei gem. Art. 329 AEUV 
formgerechter erweiterter Zusammenarbeit für intergouvernementale Verträge zulässig ist 
(Abschnitt III.20 dieser Verfassungsbeschwerden). Eine gewaltige ultra-vires-mäßige 
Machtverschiebung ist auch, die Initiierung des Art. 136 Abs. 3 AEUV, welcher die Macht der EU 
blankettartig ausweiten würde, auf Art. 48 Abs. 6  EUV zu stützen, welcher  nur für solche seltenen 
Änderungen des EU-Primärrechts zulässig ist, die die Macht der EU in keiner Weise ausweiten 
(Abschnitte III.2 + III.3.1 dieser Verfassungsbeschwer-den) . Die drastischste ultra-vires-
Machtverschiebung dürfte jedoch sein, über Art. 3 Fiskalpakt mit einfachem völkerrechtlichem 
Rang Verfassungsänderungen zu verlangen, mit welchen das EU-Primärrecht umgangen werden 
soll, und welche dann andere Staaten der Eurozone vor dem EUGH, dem Hüter  insbesondere des 
EU-Primärrechts einklagen würden. Unvereinbar mit der Rechtsstellung des EUGH und ein ultra-
vires-Übergriff in die nationalen Verfassungen anderer Staaten unter Verletzung von Art. 2 Abs. 1 
der Uno-Charta. 
  

III.6.4. der EUGH und die universellen Menschenrechte



Herr BVR Prof. Dr. Landau zeigt in Rn. 109 des Urteils vom 06.07.2010 (2 BvR 2661/06) exem-
plarisch, dass Menschenrechte üblicherweise erst ab dem Zeitpunkt ihre rechtliche Wirkung entfal-
ten können, zu welchem die Rechtsgrundlage, auf welcher sie beruhen, in Kraft tritt.
Nach Rn. 69 des Waldenfels-Urteils (Az. 1 BvR 987/58, BVerfGE 15,126) und nach Rn. 23 des 
Hypothenkensicherungsgesetz-Urteils (BverfGE 2,237) können sogar Grundrechte des Grund-
gesetzes ihre Rechtswirkung erst ab dem Zeitpunkt entfalten, zu welchem sie in Kraft getreten sind.

Das Bundesverfassungsgericht macht in Rn. 63 des Urteils zu 2 BvR 2661/06 deutlich, dass es hin- 
zunehmen sei, wenn der EUGH für die EU-Ebene Menschenrechte aus den gemeinsamen verfas- 
sungsrechtlichen Traditionen der Mitgliedsstaaten unter ergänzender Heranziehung der völkerrecht-
lichen Verträge der Mitgliedsstaaten schöpfe, da dies erforderlich sei, um dem Anspruch des 
Solange-Urteils (BVerfGE 37,271) zu genügen, dass der Menschenrechtsschutz auf EU-Ebene mit 
dem auf Grundgesetz-Ebene wenigstens im wesentlichen vergleichbar sein muss.

Mit dem Mangold-Urteil vom 22.11.2005 in der Rechtssache Mangold (Az. C-144/04) hat also 
offenbar der EUGH sich die Möglichkeit eröffnen wollen, nach eigenem Gutdünken Menschen-
rechte a la carte auch beliebig aus dem reichhaltigen Pool sämtlicher Menschenrechtsverträge der 
Vereinten Nationen zu schöpfen, denn es gibt keinen Vertrag über universelle Menschenrechte, 
welchem nicht mindestens jeweils 2 EU-Mitgliedsstaaten bereits zugestimmt hätten.
Einer solchen Ausweitung des Menschenrechtsschutzes auf EU-Ebene durch den EUGH nach des-
sen Gutdünken wollte die Mehrheit des Bundesverfassungsgerichts am 06.07.2010 offenbar Raum 
lassen mit dem Blick darauf, dass es ja eine Verbesserung des Menschenrechtsschutzes auf EU-
Ebene sei.

Das Bestreben des EUGH im Rahmen des Mangold-Urteils, auch aus völkerrechtlichen Menschen-
rechtsverträgen, welche die EU-Mitgliedsstaaten abgeschlossen haben, nach Belieben zu schöpfen, 
ist heute jedoch aus mehreren Gründen nicht mehr aktuell.

Erstens zeigt das EUGH-Urteil vom 03.09.2008 (Az. C-402/05), dass dieser es inzwischen ablehnt, 
die universellen Menschenrechte auf EU-Ebene anzuwenden, denn dort ging es ja gerade um einen 
Fall, in welchem möglicherweise der Uno-Sicherheitsrat universelle Menschenrechte mißachtet hat-
te, und in welchem es sich in besonderem Maße angeboten hätte für den EUGH, sämtliche damals 
durch den Uno-Sicherheitsrat verletzten Menschenrechte zu benennen und sie so auf die EU-Ebene 
zu schöpfen. Das hat der EUGH aber gerade nicht getan, sondern sich stattdessen auf die EMRK 
bezogen, was angesichts des Verweises aus der bereits im Jahr 2000 beschlossenen EU-Grund-
rechtecharta auf die EMRK berechtigt gewesen sein mag, auch wenn die explizite Verbindlichma-
chung der EU-Grundrechtecharta erst durch den Lissabon-Vertrag erfolgt ist. 
Das Urteil zu C-402/05 ist, wie man bereits am Datum erkennt, offensichtlich aktueller als das 
Mangold-Urteil. Und es entspricht auch der völkerrechtlichen Lage. Denn an die universellen 
Menschenrechte gebunden sind die Staaten, welche die jeweiligen Menschenrechtsverträge ratifi-
ziert haben, nicht die EU. Nach Art. 4 Uno-Charta können nur Staaten Mitglied der Uno sein, und 
können damit ebenfalls nur Staaten sich den Menschenrechtsverträgen der Vereinten Nationen an-
schließen. Selbst wenn die EU nach eigenem Rederecht bei der Uno-Vollversammlung und ande- 
ren Vergünstigungen streben mag, die sonst normalerweise nur Staaten zustehen, ist sie nach der 
Drei-Elemente-Lehre ohne eigenes Volk kein Staat und kann damit auch nicht Mitglied der univer-
sellen Menschenrechtsverträge werden. Soweit die EU-Grundrechtecharta lückenhaft erscheinen 
mag im Vergleich zur Gesamtheit der universellen Menschenrechte, so ist es der einzige demokra- 
tisch gangbare Weg, die EU-Grundrechtecharta entsprechend zu verbessern, und nicht, es dem 
EUGH zuzugestehen, nach Belieben im Pool der universellen Menschenrechte zu fischen.

Die Auswirkung der Änderung der EUGH-Rechtsprechung hinsichtlich der universellen Menschen-
rechte durch C-402/05 im Vergleich zum Mangold-Urteil auf die deutsche Rechtsordnung ist offen-



sichtlich rechtsfortbildend und von entscheidungserheblicher Bedeutung auch für die hier 
vorliegenden Verfassungsbeschwerden.

Zweitens hat der Lissabon-Vertrag die Rechtslage hinsichtlich der menschenrechtsschöpferischen 
Freiheit des EUGH grundlegend geändert. Nach Erklärung 1 S. 1 zum Lissabon-Vertrag bestätigt 
die EU-Grundrechtecharta die Menschenrechte der EMRK und der gemeinsamen Traditionen der 
EU-Mitgliedsstaaten. Erklärung 1 ist wie alle Erklärungen zum Lissabon-Vertrag gem. Art. 51 EUV 
genauso verbindlich wie das und gleichrangig mit dem, was in AEUV und EUV selbst steht. Damit 
steht Erklärung Nr. 1 vom Rang gem. Art. 52 Abs. 2 EU-Grundrechtecharta über den Grundrechten 
der EU-Grundrechtecharta (zur Vermeidung von Wiederholungen siehe Abschnitt VII.13 dieser 
Verfassungsbeschwerden). Die EU-Grundrechtecharta enthält Grundrechte, die weder in der EMRK 
vorkommen, noch in den verfassungsmäßigen Traditionen der EU-Mitgliedsstaaten üblich sind  (z. 
B. Datenschutz (Art. 8), Verbraucherschutz (Art. 38), Recht auf gute Verwaltung (Art. 41)). 
Außerdem enthält die EU-Grundrechtecharta Bestimmungen, welche in den mitgliedsstaatlichen 
Verfassungen äußerst unüblich sind, wie z. B. die Unverbindlichkeit aller sozialen EU-Grundrechte 
(Art. 52 Abs. 5+7 EU-Grundrechtecharta sowie die Erläuterungen des EU-Konvents dazu).
Mit der EMRK geht die EU-Grundrechtecharta so um, dass sie gem. Art. 52 Abs. 3 den Schutzum-
fang ihrer eigenen Grundrechte, besonders drastisch beim EU-Grundrecht auf Leben, gar nicht in 
rechtsstaatsüblicherer Weise und der WVRK gemäßerer Weise nach ihrem Wortlaut, sondern ent-
sprechend vergleichbaren Menschenrechten der EMRK festlegt, vorbehaltlich der Erläuterungen 
des EU-Konvents (Art. 52 Abs. 7 EU-Grundrechtecharta, Erläuterungen des EU-Konvents), wobei 
die Erläuterungen des EU-Konvents, besonders deutlich bei denen zu Art. 2 EU-Grundrechtecharta 
und zu Art. 52 Abs. 3 EU-Grundrechtecharta, wiederum an wichtigen Stellen von der EMRK und 
dem Wortlaut der Grundrechte der EU-Grundrechtecharta deutlich abweichen. Das letzte Wort im 
Ver-hältnis zwischen den Grundrechten der EU-Grundrechtecharta und der EMRK haben die 
Erläute-rungen des EU-Konvents – ein äußerst untraditionelles Vorgehen.
Erklärung Nr. 1 zum Lissabon-Vertrag meint also offensichtlich gerade keine Transponierung der 
Menschenrechte der EMRK oder der nationalen Verfassungen der Mitgliedsstaaten auf die EU-
Ebene, sondern die Abgeltung der verfassungsmäßigen Grundrechte für die EU-Ebene durch die 
EU-Grundrechtecharta und die Anwendung der Menschenrechte der EMRK nur entsprechend den 
Regelungen der Erläuterungen des EU-Konvents. 
Damit besteht für den EUGH mit Inkrafttreten von Erklärung 1 zum Lissabon-Vertrag keine Mög-
lichkeit mehr, nach Belieben im Pool der Gemeinsamkeiten der mitgliedsstaatlichen Verfassungen 
zu schöpfen. Eine Möglichkeit für den EUGH, darüber hinaus aus den universellen Menschenrech-
ten zu schöpfen, ist damit erst recht durch das Inkrafttreten von Erklärung 1 zum Lissabon-Vertrag 
beendet worden, denn das ist, wenn überhaupt, nur durch die Verbindung zwischen nationalen Ver- 
fassungen und universellen Menschenrechten möglich gewesen, wie man sie z. B. in Art. 1 Abs. 2 
des historisch nur relativ kurze Zeit nach der AEMR in Kraft getretenen Grundgesetzes findet. Eine 
so deutliche Verbindung von mitgliedsstaatlichen Verfassungen zu den „Menschenrechten in der 
Welt“ dürfte aber eher die Ausnahme sein, sodass auch für die Zeit vor dem Lissabon-Vertrag frag-
lich erscheint, ob der EUGH je mit Blick auf die gemeinsamen verfassungsmäßigen Traditionen der 
Mitgliedsstaaten auch aus dem Pool der universellen Menschenrechte fischen durfte. Da aber mit 
Erklärung Nr. 1 zum Lissabon-Vertrag nun die Transponierung der Grundrechte aus den mitglieds-
staatlichen Verfassungen auf die EU-Ebene unterbunden ist, gilt dies umso mehr für die Transpo-
nierung der universellen Menschenrechte auf die EU-Ebene, zumal es keine direkte eu-primärecht-
liche Verbindung zwischen EU-Recht und universellen Menschenrechten gibt.
Dieser Interpretation steht auch die Präambel der EU-Grundrechtecharta nicht entgegen, da eine 
Präambel üblicherweise selbst nicht verbindlich, sondern nur eine der wichtigsten Auslegungshilfen 
für einen Vertrag ist. In der Präambel ist von den „gemeinsamen völkerrechtlichen Verpflichtungen 
der Mitgliedsstaaten“ die Rede, wobei die Präambel offen lässt, ob damit auch die universellen 
Menschenrechte gemeint sein sollen. Eine unverbindliche höchstens andeutungsweise Verbindung 
zu den universellen Menschenrechten kann keine tragfähige Grundlage sein, den EUGH selbst nach 



Inkrafttreten von Erklärung 1 zum Lissabon-Vertrag beliebig im Pool der universellen Menschen-
rechte fischen zu lassen.

Die Auswirkung des Inkrafttretens von Erklärung 1 S. 1 des Lissabon-Vertrags i. V. m. Art. 51 
EUV hinsichtlich des (selbst vom EUGH ja längst aufgegebenen) beliebigen Fischens im Pool der 
universellen Menschenrechte für Deutschland ist offensichtlich rechtsfortbildend und von entschei-
dungserheblicher Bedeutung auch für die hier vorliegenden  Verfassungsbeschwerden.

Darüber hinaus verbietet die Unteilbarkeit der universellen Menschenrechte selbst das beliebige 
Heraussuchen aus den universellen Menschenrechten (Präambel Allgemeine Erklärung der Uno-
Menschenrechte, Art. 5 Erklärung von Wien der Uno-Vollversammlung vom 12.07.1993 (Az. 
A/CONF. 157/23), Art. 6 Abs. 2 Resolution 41/128 der Uno-Vollversammlung über das Recht auf 
Entwicklung, Präambel der Resolution 48/141 der Uno-Vollversammlung zur Schaffung des Amtes 
der Hochkommissarin für Menschenrechte).  
Wenn man nicht alle universellen Menschenrechte haben will, steht es den Uno-Mitgliedssstaaten 
frei, nur einen Teil der Uno-Menschenrechtsverträge zu ratifizieren. Wenn dann noch einzelne 
Menschenrechte davon im jeweiligen Staat nicht oder in eingeschränkterem Umfang angewendet 
werden sollen, ist es möglich, diese nur verbunden mit völkerrechtlichen Vorbehalten zu ratifizie-
ren.
Aber es gibt keine Rechtsgrundlage dafür, Staaten universelle Menschenrechte aufzuzwingen, wel-
che sich nur aus von diesen nicht ratifizierten Menschenrechtsverträgen der Uno ergeben, genauso 
wie es keine Rechtsgrundlage dafür gibt, den Einwohnern eines Uno-Mitgliedsstaats nach Gutdün-
ken einzelne universelle Menschenrechte vorzuenthalten aus Verträgen, welche der jeweilige Staat 
ohne entsprechechende ausdrückliche Vorbehalte ratifiziert hat.

Zusätzlich gegen Spaltung abgesichert sind der Uno-Sozialpakt über seinen Art. 4 und der Uno-
Zivilpakt über seinen Art. 5, wonach keine Bestimmung des jeweiligen Vertrags zur Abschaffung 
irgendeiner anderen Bestimmung des jeweiligen Vertrags verwendet werden darf.

Damit ist bewiesen, dass es dem EUGH spätestens seit Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags 
verwehrt ist, aus dem Pool der universellen Menschenrechte zu schöpfen. Rn. 63 des Urteils zu 2 
BvR 2661/ 06 kann also nur für Zeitpunkte vor Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags von Bedeutung 
sein.

Der Verankerung der Unveräußerlichkeit der universellen Menschenrechte in der Ewigkeitsgarantie 
des Grundgesetzes (Art. 1 Abs. 2 GG, Art. 79 Abs. 3 GG, Rn. 218 und Leitsatz 3 des Lissabon-
Urteils) kann also nur dadurch Rechnung getragen werden, dass die Gerichte auf nationaler Ebene, 
und, soweit es um die Grenzen geht, welche universelle Menschenrechte anderem Völkerrecht set-
zen, insbesondere das Bundesverfassungsgericht ihrer Verpflichtung nachkommen, die universellen 
Menschenrechte in deren Eigenschaft als Teil des „ius cogens“ auch unmittelbar anzuwenden.

Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben sich ja wohl etwas dabei gedacht, innerhalb des 
durch die Ewigkeitsgarantie besonders geschützten Artikels 1 die Unveräußerlichkeit der Men- 
schenrechte „in der Welt“ zu verankern. Sie hätten sich auch auf die Unveräußerlichkeit der Men- 
schenrechte des Grundgesetzes, in Europa oder der NATO beschränken können. Das haben sie aber 
nicht. Und der Wortlaut von Art. 1 Abs. 2 GG beweist, dass dieser einem Satz aus der Präambel der 
AEMR nachempfunden ist. Die alliierten Befreier Deutschlands ebenso wie die Mütter und Väter 
des Grundgesetzes wollten, dass Deutschland von Beginn der Gültigkeit des Grundgesetzes an in-
nerhalb der Ewigkeitsgarantie eine für die Gültigkeitszeit des Grundgesetzes, aber sehr wahrschein-
lich auch darüber hinaus bestehende, Anbindung an die universellen Menschenrechte haben sollte, 
was zum damaligen Zeitpunkt angesichts der damals noch nicht bestanden habenden Uno-Mitglied-
schaft Deutschlands nur die AEMR sein konnte, aber inzwischen durch den Beitritt Deutschlands zu 



den Vereinten Nationen und die Ratifizierung der entsprechenden Menschenrechtsverträge alle uni-
versellen Menschenrechte umfasst mit Ausnahme derer, welche ausschließlich in  der von Deutsch-
land (zumindest bisher) nicht ratifizierten Konvention über die Rechte der Wanderarbeiter enthal-
ten sind. 

Das Hypothenkensicherungsgesetz-Urteil (BVerfGE 2,237) hat in Rn. 30, 33 und 47 entschieden, 
dass das alliierte Besatzungsrecht vom Rang über der einfach-gesetzlichen Ebene stand, und dass 
das Grundgesetz ab seinem Inkrafttreten über dem allierten Besatzungsrecht stand, was zumindest 
von den britischen und amerikanischen Berfreiern zusätzlich explizit anerkannt wurde. Die 
Beschwerdeführerin ist der Rechtsauffassung, dass die auch im ganz erheblichen Interesse der 
damaligen allierten Befreier beschlossene Verbindung zwischen Grundgesetz und universeller 
Quelle der Menschenrechte über Art. 1 Abs. 2 GG auf Grund der Ewigkeitsgarantie (Art. 79 Abs. 3 
GG) noch deutlich mehr Respekt durch die heutige Legislative, Exekutive und Judikative verdient 
als das damalige allierte Besatzungsrecht.

Im Grundgesetz hat die Gewaltenverschränkung auf Grund ihrer expliziten Erwähnung (Art. 1 Abs. 
3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG) ein besonders starkes Gewicht innerhalb des Strukurprinzips Rechts-
staatlichkeit. Die Nichtanwendung der zum „ius cogens“ gehörenden universellen Menschenrechte 
ist ein Übergriff zu Lasten der Regierung und des Parlaments, welche dem jeweiligen Menschen- 
rechtsvertrag damals zugestimmt haben. Ebenso ist es ein Übergriff in den Machtbereich von Exe-
kutive und Legislative, wenn Menschenrechte für Zeitpunkte vor ihrem Inkrafttreten angewendet 
werden, oder Staaten solche Menschenrechte durch Gerichte auferlegt werden, auf welche sie sich 
nie verpflichtet haben.

Auf den Uno-Sozialpakt hat sich Deutschland verpflichtet, und dessen Artikel 9 (soziale Sicher-
heit), 12 (Gesundheit) und Nahrung  (Art. 11) sind (jeweils i. V. m. Art. 1 Abs. 1+2 GG, Art. 25 GG 
und Art. 38 GG) zentrale Rechtsgrundlagen dieser Verfassungsbeschwerden, vor allem soweit es 
die notwendige Untersagung der mit dieser Verfassungsbeschwerden angefochtenen Zustimmung 
zur Blankett-Ermächtigungsnorm Art. 136 Abs. 3 AEUV und um die Sicherung der unmittelbaren 
Anwendung und des Vorrangs der universellen, zum „ius cogens“ gehörenden, Menschenrechte vor 
dem EU-Sekundärrecht geht, ohne welchen der hinreichende Raum zur Umsetzung der wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Menschenrechte (Leitsatz 3 des Lissabon-Urteils) nicht zu wahren 
wäre. Eine Ignorierung dieser universellen Menschenrechte wäre ein Übergriff zu Lasten der 
Regierung und des Parlaments, welche dem Sozialpakt für Deutschland damals zugestimmt haben, 
und zugleich eine Verletzung des grundrechtsgleichen Wahlrechts (Art. 38 GG) und eine Durch-
trennung der demokratischen Legitimationskette.

Der Schutz der Grund- und Menschenrechte macht darüber hinaus die Rechtsstaatlichkeit im mate-
riellen Sinne aus. Die Unveräußerlichkeit auch der universellen Menschenrechte für Deutschland 
durch Art. 1 Abs. 2 GG ist damit zugleich für Deutschland Teil der Rechtsstaatlichkeit im materiel-
len Sinne.
Und nach Rn. 216+217 des Lissabon-Urteils ist auch die Rechtsstaatlichkeit ebenso unantastbar wie 
die übrigen 3 Strukurprinzipien und wie die Menschenwürde.

Die universellen Menschenrechte können zudem, wie die Beschwerdeführerin in diesem Abschnitt 
ausführlichst dargelegt hat, auch nicht an den EUGH abgeschoben werden, weil dafür spätestens 
seit Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags keinerlei Möglichkeit besteht. 
Dass die unveräußerlichen (Art. 1 Abs. 2 GG) und durch die Ewigkeitsgarantie (Art. 79 Abs. 3 GG) 
geschützten universellen Menschenrechte im deutschen Jura-Studium bisher noch vernachlässigt 
werden, kann nicht zu Lasten der Beschwerdeführerin gehen.



III.7 Offensichtlichkeit der persönlichen Betroffenheit durch Auflagen, Empfehlungen, Durchset-
zungsmaßnahme, iwf-artige Strenge etc. bei ESM, Fiskalpakt sowie EFSF-Rahmenvertrag und 
StabMechG - und warum das noch nicht im Urteil vom 07.09.2011 entschieden wurde
Auch Deutschland würde durch die geballte Macht der o. g. intergouvernementalen Regelungen und 
der sekundärrechtlichen Regelungen, welche auf diese gestützt werden sollen, in die Staateninsol-
venz getrieben. Dies würde vor allem durch das Zusammenspiel der verschiedenen Mechanismen 
geschehen.
Ob ein Staat Kredite erhält, hängt vor allem davon ab, welche Verzinsung er bietet, und für wie 
sicher die möglichen Kreditgeber die Rückzahlung halten. Ein wesentliches Kriterium ist auch, auf 
welche Währung ein Kredit lautet. Ebenfalls von Bedeutung ist, wie mögliche Kreditgeber die Be- 
reitschaft des jeweiligen Staates einschätzen, den Schuldendienst über Steuererhöhungen, Ausga-
benkürzungen und über den Verkauf von Staatseigentum zu sichern.
Kein Staat der Welt ist heute davor sicher, dass auf das Risiko seiner sinkenden Kreditwürdigkeit 
bzw. seiner Zahlungsunfähigkeit spekuliert wird. Auch die Bewertungskriterien der Ratingagentu- 
ren und deren Gewichtung zueinander steht der Öffentlichkeit und den Staaten nicht zur Einsicht of- 
fen, sodass sie wie ein Glücksspiel erscheinen können. Auch ist nicht ersichtlich, ob und inwieweit 
die Spekulationsinteressen oder gar politischen Interessen der Eigentümer der Ratingagenturen in 
die Berechnung der Ratingergebnisse einbezogen werden. Dabei ist auch von Bedeutung, dass die 
Ratingagenturen Standard & Poor's und Moody's in der gleichen Kungelrunde Council on Foreign 
Relations (www.cfr.org , siehe deren Konzernmitglieder) sind wie z. B. Goldman Sachs. Goldman 
Sachs-Lobbyisten beherrschen inzwischen die EZB (Mario Draghi) und Italien (Mario Monti) und 
beherrschten bis zu den Wahlen vom 17.06.2012 zeitweilig Griechenland (Lucas Papademos). 
Monti ist ebenso wie Josef Ackermann (ehem. Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank) in einer 
wichtigen Position bei Bilderberg (Abschnitt IV.8 dieser Verfassungsbeschwerden) engagiert, und 
Ackermann darüber hinaus beim internationalen Bankenverband IIF und als Sonderberater der 
deutschen Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel.

Ein weiterer wesentlicher Faktor für das Verhalten möglicher Kreditgeber ist die Einschätzung des 
IWF zu dem jeweiligen Land. Da Deutschland derzeit, Gott sei Dank, nicht auf IWF-Kredite ange- 
wiesen ist, kann der IWF auf Deutschland derzeit nur über die Artikel-IV-Konsultationen Einfluss 
nehmen; siehe hierzu auch  Abschnitt IV.5.1 dieser Verfassungsbeschwerden. Die abschließenden 
Stellungnahmen des IWF zu diesen Artikel-IV-Konsultationen haben aber allein empfehlenden, 
unverbindlichen, Charakter. Dass Deutschland diesen unverbindlichen Empfehlungen, auch ange-
sichts von für Deutschland höherrangigeren Rechts aus anderen Rechtsquellen als dem IWF-Recht, 
nur in Bruchteilen folgt, hat der Einschätzung Deutschlands als Kreditnehmer bei Ratingagenturen 
und bei Spekulierenden in keiner Weise geschadet.Von Bedeutung mag dabei auch die Naivität 
eines Teils der deutschen Politiker gegenüber dem IWF sein; diese Naivität lässt sich nur so lange 
erhalten, wie Deutschland für seine Staatsschulden nur niedrige Zinsen zahlen muss, und nicht 
selbst von verbindlichen IWF-Auflagen betroffen ist. Erheblich größerer Druck auf Deutschland zur 
Umsetzung selbst der rechtlich unverbindlichen Artikel IV – Empfehlungen dürfte dann zu erwarten 
sein, wenn man ESM und Fiskalpakt in Kraft haben wird. 

Die absolute Staatsverschuldung Griechenlands lag laut Eurostat in 2009 bei 273.407.- Mio. €, also 
nur bei einem Bruchteil der deutschen Staatsverschuldung. Von den Euro-Mitgliedsstaaten lag die 
Verschuldung von Belgien (rund 326.606,- Mio. €), Deutschland (rund 1.760.765,Mio. €), Spanien 
(rund 559.650,- Mio. €), Frankreich (rund 1.489.025,- Mio. €), Italien (rund 1.762.211,- Mio. €) und 
der Niederlande (rund 347.021,- Mio. €) über der von Griechenland.
Gemessen an der Gesamtverschuldung wären damit vor allem Italien, Deutschland und Frankreich, 
aber auch Spanien, Niederlande und Belgien als mögliche künftige Spekulationsopfer und damit  
auch IWF-Opfer zu erwarten.

Üblich als entscheidendstes Maß für die Beurteilung der Kreditwürdigkeit eines Staates ist jedoch 



die Schuldenquote (Gesamtschuldenstand geteilt durch Bruttoinlandsprodukt), welche sich auch in 
Art. 126 Abs. 2 lit. b AEUV findet. Die Schuldenquote ist ein Maß, in welchem auch die Größe der 
Bevölkerung, des Privatvermögens und die Leistungsfähigkeit und damit Abschöpfbarkeit der Wirt-
schaft durch Steuern zumindest  angedeutet werden. Gemessen daran ist von den Staaten der Euro-
zonen im Verhältnis zum BIP nur Italien (mit 115,8%) in 2009 noch höher verschuldet gewesen als 
Griechenland (mit 115,1%).

In für 2010 haben laut Eurostat folgende Staaten in der Eurozone die höchsten Schuldenquoten 
gehabt:
Griechenland 144,9 %, Italien 118,4 %, Belgien 96,2%, Portugal 93,3 %, Irland 92,5 % (gegenüber 
65,2% in 2009), Deutschland 83,2%, Frankreich 82,3 %.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=de&pcode=tsieb090

Der taz-Artikel „Opposition stimmt EU-Sparpakt zu“ vom 22.06.2012 gibt als Schätzung für die 
Schuldenquoten aller EU-Mitgliedsstaaten für 2012 (Quelle: EU-Kommission) folgende Zahlen an:
(Tabelle mit den Prozentzahlen nur in der Druckausgabe)

Griechenland 160,6 %, Italien 123,5 %, Irland 116,1 %, Portugal 113,9 %, Belgien 100,5 %, Groß-
britannien 91,2 %, Frankreich 90,5 %, Deutschland 82,2 %, Spanien 80,9 %, Ungarn 78,5 %, 
Zypern 76,5 %, Malta 74,8 %, Österreich 74,2 %, Niederlande 70,1 %, Polen 55,- %, Slowenien 
54,7 %, Finnland 50,5 %, Slowakei 49,7 %, Tschechien 43,9 %, Lettland 43,5 %, Dänemark 40,9 
%, Litauen 40,4 %, Schweden 35,6 %, Rumänien 34,6 %, Luxemburg 20,3 %, Bulgarien 17,6 % 
und Estland 10,4 %.

Laut den taz-Artikeln „Zypern in Not, Spanien wankt“ vom 22.06.2012 und „Merkel gegen den 
Rest Europas“ vom 23.06.2012 ist mit Anträgen von Spanien und Zypern an die EFSF für Finanz-
hilfen mit dem inzwischen unverhohlenen Ziel der Bankenrettung für Zypern in der Woche ab dem 
25.06.2012 und für Spanien „umgehend“, also wohl in der gleichen Woche wie für Zypern, zu 
rechnen.
www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?
ressort=wu&dig=2012%2F06%2F22%2Fa0073&cHash=c2bd0f251a

Besser kann man eine psychlogische Unterdrucksetzung des deutschen Bundespräsidenten und des 
deutschen Bundesverfassungsgerichts kaum angesichts der am 29.06.2012 von Bundestag und 
Bundesrat beschlossenen und hier angefochtenen Gesetze.

Auffallend an der Statistik der Kommission ist, dass Staaten auch mit einer für 2012 prognosti-
zierten besseren Schuldenquote als  Deutschland, Frankreich oder Großbritannien bereits Finanz-
hilfen beantragt haben bzw. dies in Kürze tun wollen, und zwar Spanien bei der EFSF, Ungarn beim 
IWF, Zypern bei der EFSF, Lettland und Rumänien über Verordnung (EG) 332/2002. Das zeigt, 
dass neben der Schuldenquote auch die politische Macht eines Landes von Gewicht sind für die 
Frage, für wie sicher Ratingagenturen und Investoren die Staatsanleihen des Landes halten, und 
welche Zinsen sie dafür verlangen.

Die Solvenz Deutschlands ist aus derzeitiger Sicht so lange sicher, wie der Zinssatz, den Deutsch- 
land auf seine immerhin zweithöchsten Gesamtschulden aller Staaten der Eurozone zahlen muss, 
niedrig genug ist. Ein plötzliches Hochschnellen der Staatsausgaben außerhalb der Kontrolle des 
Staates ist nicht unwahrscheinlich angesichts der deutschen Bürgschaften von bis zu 211,0459 Mrd. 
€ im Rahmen des Euro-Stabilisierungsmechanismus und des noch nicht ausgeschöpften Teils der 
deutschen Bürgschaften im Rahmen der deutschen Bankenrettungsinstitution Soffin, und würde 
über Art. 10 Abs. 5 lit. i EFSF-Rahmenvertrag sowie über Art. 8, 9 und 10 ESM-Vertrag  in nicht 
eingrenzbarem Maße erhöht. Die Solvenz Deutschlands würde außerdem durch einen starken 



Einbruch der Steuereinnahmen oder des BIP gefährdet, insbesondere auch durch einen starken 
Einbruch der deutschen Exportwirtschaft in Folge des auf Art. 9 Fiskalpakt gestützten Ungleich-
gewichtsverfahrens (siehe vor allem Abschnitte V.1, V.5, V.7, III.14, VI.1.1 und XI.20 dieser 
Verfassungsbeschwerden) und durch gesamtschuldnerische Eurobonds (Abschnitt III.21 dieser 
Verfassungsbeschwerden).

Und die Solvenz Deutschlands ist bedroht durch gesamtschuldnerische Eurobonds, welche man nun 
auf Art. 5 Abs. 3 EFSF-Rahmenvertrag und auf Art. 19 ESM-Vertrag sowie auf die Blankett-
Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV stützen will, und deren Verfassungswidrigkeit sich bereits 
aus den tragenden Gründen des Urteils vom 07.09.2011 ergibt (Abschnitt III.21 dieser 
Verfassungsbeschwerden), in dem Urteil aber noch nicht explizit ausgesprochen wurde.

In die Mühlen der Auflagen von EFSF und ESM würde Deutschland voraus- sichtlich nicht direkt 
durch den europäischen Finanzierungsmechanismus geraten, sondern durch die an den Fiskalpakt 
anknüpfenden Mechanismen Neuregelung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, Einführung des 
Ungleichgewichtsverfahrens, und Einführung der haushaltmäßigen Überwachung,  zur Errichtung 
der EU-Wirtschaftsregierung. Denn durch die Neuregelung würde Deutschland mit Bußgeldsanktio-
nen bewehrte „Empfehlungen“ erhalten wegen Überschreitung des Defizitkriteriums (3% des BIP), 
der präventiven Komponente (0,5 % des BIP) und des Schuldenquotenkritieriums (60% des BIP) 
und außerdem wegen zu hoher makroökonomischer Ungleichgewichte, die im großen Exportüber-
schuss Deutschlands bestehen, und darin, dass es Deutschland im Vergleich zu den illiquidetsten 
und bzgl. Defizit- und Schuldenquotenkriteriums sowie Leistungsbilanz schlechter stehenden 
Eurostaaten einfach noch zu gut gehen würde. Mittels der bußgeldbewehrten „Empfehlungen“ der 
Kommission zu allen beliebigen Gebieten der Lohn-, Wirtschafts- und Finanzpolitik würden sich 
der Exportüberschuss, die Steuereinnahmen und das BIP nach unten angleichen lassen, sodass der 
Zinssatz auf die Staatsschulden steigen würde, um so schließlich auch das wirtschaftlich und 
politisch derzeit noch mächtige Deutschland, dessen Stimmgewicht man momentan noch braucht 
zur Durchsetzung der Mechanismen für den Ausverkauf der Staaten der Eurozone, ebenfalls bis ins 
Staateninsolvenzverfahren des ESM zu treiben. 
Deutschland lag 2009 bei der Neuverschuldung bei 3,3% des BIP und bei der Gesamtverschuldung 
bei 73,3% des BIP.
Hinzu kommt, dass mit Soffin 2 jetzt noch einmal bis zu 480,- Mrd. € an Deutschlands Großbanken 
verschenkt werden sollen, was Deutschland an den Rand von Staatsbankrott bzw., unendlich grau-
samer, Staateninsolvenz, führen dürfte.

Zur Gesamtbelastung durch Soffin, europäischen Finanzierungsmechanismus (incl. ESM) siehe 
auch Abschnitt XI. dieser Verfassungsbeschwerden, darunter insbesondere Abschnitt XI.20.

Der ESM ist schließlich auch insoweit unterschiedlich von der EFSF, dass er von vornherein als 
dauerhafter Mechanismus angelegt ist, die EFSF hingegen einen expliziten Beschluss ihres Gouver-
neurs-ats gem. Art. 10 Abs. 5 lit. c EFSF-Rahmenvertrag dafür bräuchte. Durch die Neufassung des 
EFSF-Rahmenvertrags ist in diesen aufgenommen worden, dass die EFSF sich selbst ihre Mittel 
erhöhen kann, sodass auch dadurch eine entsprechende Betroffenheit gegeben ist; daran ändert auch 
die Zustimmungsbedürftigkeit im Bundestag zu Kapitalerhöhungen laut StabMechG ist, da das 
grundgesetzlich zulässige Ausmaß an Bankenrettung bereits ausgeschöpft ist (Abschnitt XI. dieser 
Verfassungsbeschwerden).
Es ist bei einem dauerhaften Mechanismus auch nicht erheblich, wann genau Deutschland unter den 
ESM gezwungen würde, entscheidend ist, dass mit den Zustimmungsgesetzen zum Fiskalpakt und 
zum ESM-Vertrag die primärrechtlichen Grundlagen dafür geschaffen würden, die sicherstellen 
würden, dass die Deutschen dieses Schicksal erleiden würden.

Hinsichtlich des Gesetzes zur Änderung des BSchuWG ist die Betroffenheit schließlich bereits da- 



durch gegeben, dass es bereits bei Begebung der Staatsschulden beliebige, für die Öffenlichkeit 
unsichtbare, politische Zusagen an die privaten Gläubiger erlauben würde, und dass das Staaten-
insolvenzverfahren nach dem BSchuWG dann beliebig von der Bundesregierung selbst ohne akute 
staatliche Liquidationsprobleme gestartet werden könnte.

An dieser Stelle soll außerdem verdeutlicht werden, warum das Urteil vom 07.09.2011 nicht auf die 
Auflagen und sanktionsbewehrten Empfehlungen sowie auf die Maßnahmen zur notfalls gewalt-
samen Durchsetzung von diesen gegenüber der eigenen Bevölkerung eingegangen ist. Es beruht 
offensichtlich auf der Überzeugung des Gerichts, dass durch die durch Griechenlandhilfe und den 
bisherigen Stand des Euro-Rettungsschirms (vor EFSF-Erhöhung und noch ohne Einbeziehung der 
Soffin und der Soffin 2 in die Betrachtung, siehe auch Abschnitt XI.20 dieser Verfassungs-
beschwerden) Deutschland noch nicht selbst in die Mühlen all dieser Mechanismen geraten würde. 
So lässt sich erklären, dass im Urteil vom 07.09.2011 über all diese Punkte gerade nicht entschieden 
wurde, aus der Annahme einer insoweit fehlenden persönlichen Betroffenheit der Einwohner 
Deutschlands (nach dem Stand vor EFSF-Erhöhung, ESM und Fiskalpakt) bzgl. der Auflagen, 
Empfehlungen, Sanktionen, Durchsetzungsmaßnahmen, etc. dieser Mechanismen.
So lässt sich auch erklären, dass in der Ankündigung zur mündlichen Verhandlung vom 05.07.2011 
von einem „Pilotverfahren“ die Rede war, dann aber 07.09.2011 aber doch schon ein Urteil erfolgt 
ist.
Infolgedessen entfaltet das Urteil vom 07.09.2011 aber auch keine Präjudizwirkung bzgl. der 
verfas-sungsrechtlichen und universell-menschenrechtlichen Beurteilung des ESM, des EFSF-
Rahmen-vertrags, des Fiskalpakts und der daran anknüpfenden EU-Verordnungen (Abschnitte V.3 
bis V.7 und VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden)  hinsichtlich deren Auflagen, Empfehlungen, 
Sanktionen, Durchsetzungsmaßnahmen, etc.; dies ist erst jetzt im Rahmen der hier vorliegenden 
Verfassungs-beschwerden entscheidungserheblich. 
Voraussetzung ist (analog zu Rn. 102 des Urteils vom 07.09.2011), dass offensichtlich die Gefahr 
besteht, dass Deutschland selbst in die Mühlen dieser Mechanismen gerät. Eben dieser Nachweis 
wird im Rahmen der hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden erbracht, darunter insbesondere in 
den Abschnitten III.1, III.15, III.21, III.22, IV.6.2.5, V.5, V.7, V.11 und XI.20.
Das Merkmal der Offensichtlichkeit ist offensichtlich erfüllt.
Der Begriff der „Gefahr“ schließlich bedeutet quantitativ mehr als ein minimales Risiko, erfordert 
aber keinen Nachweis einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit. Auch dieses Beweismaß wird bei 
weitem übererfüllt und umfassend erläutert durch die hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden, 
denn insbesondere dem Ungleichgewichtsverfahren würde sich Deutschland angesichts seiner 
Exportüberschüsse als Anknüpfungspunkt für die EU-Kommission nicht entziehen können, ohne 
BIP, Steueraufkommen und Liquidität Deutschlands gravierend einbrechen zu lassen.

Aus Gründen äußerster Vorsicht sei auch ergänzt, dass das Urteil vom 07.09.2011 deshalb nichts 
bzgl. der EU-Verordnungen zur Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes entscheiden 
konnte, weil diese nicht zu Griechenlandhilfe, EFSM oder EFSF gehören, sondern eigene 
Mechanis-men sind,  weil das legislative Verfahren auf EU-Ebene für diese am 07.09.2011 noch 
gar nicht abge-schlossen war, und weil ein Angriffsgegenstand zu deren Überprüfung sich im 
deutschen Rechts-raum erst bietet bei darauf aufbauenden innerstaatlichen Rechtsakten sowie vor 
allem bei Gesetzen zur Zustimmung (oder beim geänderten StabMechG gar mit Ermächtigung zur 
Zustimmung per vor der Transparenz des BGBl verstecktem Beschluss) für das Nachschieben 
völkervertragsrechtlicher Grundlagen (hier Zustimmungsgesetze zu ESM und Fiskalpakt und 
geändertes StabMechG).

III.8 der Euro-Austritt
Nach Art. 3 Abs. 4 EUV soll die Europäische Union eine Wirtschafts- und Währungsunion errich-
ten, deren Währung der Euro ist. Es ist jedoch möglich, Mitglied der EU zu sein, ohne gleichzeitig 



der Währung Euro anzugehören, wie sich an den Artikeln 139 bis 144 AEUV zeigt, welche sich auf 
die EU-Mitglieder ohne Euro beziehen. Die Präambel des EUV verlangt zwar eine immer engere 
Europäische Union, das kann sich aber nur auf die Vorschriften beziehen, welche für alle EU-Mit-
glieder aus Sicht des EU-Rechts verbindlich sind. Seit dem Lissabonvertrag sind im EU-
Primärrecht  die Modalitäten eines EU-Austritts (Art. 50 EUV) geregelt worden. 

Das Lissabonurteil hat in Rn. 233 bestätigt, dass die EU-Mitgliedschaft völkervertragsrechtlich 
auch wieder umkehrbar ist, zumal die EU kein Staat ist. Nach Rn. 299 des Lissabonurteils kann 
Deutschland innerhalb der vom Grundgesetz gezogenen Grenzen politisch frei entscheiden, ob es in 
der EU verbleibt oder nicht. Ob dabei die vom Grundgesetz gezogenen Grenzen eingehalten 
werden, dürfen nur die zuständigen deutschen Institutionen entscheiden (Rn. 330).
Nach Rn. 329 des Lissabonurteils hat Art. 50 EUV das völkerrechtlich bestehende Austrittsrecht 
aus der EU erstmals sichtbar gemacht. Es hat also auch schon vorher bestanden. Nach Art. 17 Abs. 
1 WVRK ist es völkerrechtlich möglich, sich nur an einen Teil eines internationalen Vertrags zu 
binden, wenn der Vertrag das zulässt, oder die anderen Vertragsparteien dem zustimmen. Der EUV 
lässt es zu, EU-Mitglied zu sein, ohne der Währung Euro anzugehören. Eine Regelung zum Austritt 
aus dem Euro findet sich im EU-Primärrecht, anders als zum Austritt aus gleich der gesamten EU, 
nicht explizit. Wenn aber schon das Austrittsrecht völkerrechtlich bestanden hat ohne den Art. 50 
EUV, dann besteht es auch einzeln bezüglich aller weiterer gemeinsamer Bindungen, die ein Staat 
innerhalb der EU eingehen kann, aber nicht muss, um EU-Mitglied zu sein. Entscheidungserheblich 
ist an dieser Stelle davon allein die Frage der Euro-Mitgliedschaft. 

Nach Art. 23 GG verpflichtet der Staatsauftrag europäische Integration Deutschland zur Mitglied-
schaft in der Europäischen Union, welche „demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und födera-
tiven Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität“ verpflichtet sein muss. Nach Rn. 225 des 
Lissabonurteils ist Deutschland zur Mitgliedschaft in der EU (Art. 23 GG) genauso verpflichtet wie 
auf den Staatsauftrag Frieden (Art. 1 Abs. 2 GG).
Durch Art. 136 Abs. 3 AEUV würde eine Blankett-Ermächtigung erteilt, welche Demokratie (Art. 
20 Abs. 1+2 GG), Rechtsstaat (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG), jeweils i. V. m. dem 
grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) bereits schweren Schaden zufügen würde, weil sie 
eine Blankett-Ermächtigung ist, und als solche in für die Bundestagsabgeordneten nicht voraus-
sehbarer Weise Kompetenzen auf die EU übertragen und den Bundestagsabgeordneten nicht mehr 
genug Kompetenzen lassen und damit schließlich das grundrechtsgleiche Wahlrecht entleeren und 
so das Volk (Art. 20 Abs. 2 GG) entmachten würde. Zusätzlich zu Art. 136 Abs. 3 AEUV hat man 
nun den Fiskalpakt geschaffen, welcher nun stattdessen als intergouvernementale Grundlage für die 
Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes (Art. 3, 4, 5 Abs. 1 und 7 Fiskalpakt), für das 
Ungleichgewichtsverfahren (Art. 9 Fiskalpakt) und für die haushaltmäßige Überwachung (Art. 5 
Abs. 2 Fiskalpakt) vorgesehen ist.

Und wie die Verordnungsentwürfe zu den schweren Ungleichgewichten zeigen, enthalten diese 
dann auf sekundärrechtlicher Ebene weitere Blankett-Vorschriften. Durch die  IWF-Artigkeit der 
Auflagen im gesamten europäischen Finanzierungsmechanismus (Präambel EFSF-Rahmenvertrag, 
Ecofin-Rat vom 10.05.2010, Erwägungsgründe 2+3+6 ESM-Vertrag, Nr. 49 Bericht der Task Force 
vom 21.10.2010, Nr. 17 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011, Erwägungsgrund 3 + 
Art. 6 Abs. 1 von EU-Verordnung 2011/385 (COD)), würden der Sozialstaat und die bereits 
vorverfassungsrechtliche und unantastbare Demokratie in extremster Weise verletzt. Die 
zerstörerische Wirkung des Fiskalpakts würde sich jedoch allein gegen dessen Mitgliedsstaaten der 
Eurozone richten. Die Eurozone würde offensichtlich und in drastischem Maße nicht (mehr) den 
Anforderungen des Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG genügen, sodass eine denkbare grundgesetzliche 
Verpflichtung zur Mitgliedschaft in der Eurozone zumindest ab Inkrafttreten des Fiskalpakts und 
des ESM nicht mehr auf den Staatsauftrag europäi-sche Integration aus Art. 23 GG gestützt werden 
könnte.



Am heftigsten ist Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt, welcher der EU-Kommission die Ermächtigung gäbe, 
nach ihrem Gutdünken die gesamte Exekutive und Judikative der Mitgliedsstaaten unter ihr 
Kommando zu stellen, um die Empfehlungen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt zu 
erzwingen, und der der Kommission ein Vorschlagsrecht geben würde zum Aufbrechen der 
nationalen Verfassungen für den Stabilitäts- und Wachstumspakt und weitere von ihr gewünschte 
Änderungen, und obendrein diese Verfassungsänderungen und Bemächtigungen über Exekutive 
und Judikative der Mitgliedsstaaten gem. Art. 8 Fiskalpakt auch noch vor dem EUGH einzuklagen. 
Dass über Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt die nationalen Verfassungen dann auch noch so umgebogen 
werden sollen, dass sie zur Rechtsgrundlage gemacht werden sollen, um am EU-Primärrecht vorbei 
EU-Verordnungen zum Stabilitäts- und Wachstumspakt, zum Ungleichgewichts-verfahren und zur 
haushaltmäßigen Überwachung zu erlassen, verblasst schon fast hinter diesen diktatorischen 
Bestrebungen.

Darüber hinaus ist die Beschwerdeführerin der Rechtsauffassung, dass Art. 23 GG nur die grund- 
sätzliche Mitgliedschaft Deutschlands in der Europäischen Union als solcher normiert, aber keine 
Verpflichtung zur Teilnahme an engeren Formen der Zusammenarbeit wie z. B. an der Gemein-
schaftswährung Euro, welche für EU-Mitglieder offen stehen, aber nicht zwingend mit einer EU- 
Mitgliedschaft verbunden sind. 

Da das EU-Sekundärrecht, welches an Fiskalpakt, ESM und EFSF-Rahmenvertrag geknüpft werden 
soll, gerade in drastischem Maße entgegengesetzt den Anforderungen ist, welche Art. 23 Abs. 1 S. 1 
GG an die Europäische Union stellt, an der mitzuwirken Deutschland grundsätzlich verpflichtet ist, 
würde gerade das Inkrafttreten von Fiskalpakt und ESM zur Verpflichtung Deutschlands führen, 
aus der Eurozone auszutreten, damit die Mitgliedschaft Deutschlands in der Europäischen Union 
noch weiter den Anforderungen des Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG genügen könnte.

Darüber hinaus stehen nach Rn. 219 des Lissabonurteils die Demokratie und auch alle übrigen 
durch die Ewigkeitsgarantie (Art. 79 Abs. 3 GG) besonders geschützten Teile des GG (und damit 
auch die anderen drei Strukturprinzipien und die Grundrechte) vom Rang über den beiden Staats-
aufträgen Frieden und europäische Integration. Das bedeutet, dass auch die als Muss-Vorschrift in 
Art. 23 GG normierte europäische Integration nur so weit umzusetzen ist und umgesetzt werden 
darf, wie das mit den Grundrechten und Strukturprinzipien noch vereinbar ist. Der Fiskalpakt, der 
ESM, der EFSF-Rahmenvertrag und die EU-Verordnungen (Abschnitte V.3 bis V.7 und VI.2 dieser 
Verfassungsbeschwerden) mit allen 4 Strukturprinzipien sowie mit mehreren Grundrechten unver-
einbar. Dadurch würde bei Inkrafttreten von Fiskalpakt und ESM sowie bei Inkrafttreten bzw. 
Weiterführung des EFSF-Rahmenvertrags die Mitgliedschaft Deutschlands in der Eurozone, nicht 
aber die Mitgliedschaft Deutschlands in der EU, mit allen 4 Strukturprinzipien unvereinbar, sodass 
Deutschland von Verfassungs wegen gezwungen wäre, aus der Eurozone auszutreten, um noch in 
der EU verbleiben zu dürfen.

Wie sich insbesondere  an der Neuregelung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, am Ungleich-
gewichtsverfahren und den EU-Verordnungen zur haushaltmäßigen Überwachung zur Schaffung 
der EU-Wirtschaftsregierung (Abschnitte und V.3 bis V.7 und VI.2 dieser Verfassungsbeschwer-
den) zeigt, sind diese  Mechanismen, entworfen worden vor Initiierung des Art. 136 Abs. 3 AEUV 
mit seiner Blankett-Ermächtigung, ohne die wesentliche Teile dieser Mechanismen ultra-vires 
wären, weil man auf einen intergouvernementalen Vertrag wie den Fiskalpakt kein EU-
Sekundärrecht stützen kann. Das zeigt, dass selbst eine Ablehnung der Zustimmungsgesetze zu 
Fiskalpakt und ESM sowie des StabMechG durch das Bundesverfassungsgericht allein noch keine 
hinreichende Gewähr dafür bietet, die Grundrechte, universelle Menschenrechte, grund-
rechtsgleiche Rechte und Strukturprinzipien verletztende Wirkung der Änderung des Stabilitäts- 
und Wachstumspaktes sowie der Einführung des Ungleichgewichtsverfahrens und der 



haushaltmäßigen Überwachung zur Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung von Deutschland und 
damit auch von der Beschwerdeführerin abzuwenden, zumal das Six Pack bereits am 28.09.2011 
ohne hinreichende primärrechtliche Grundlage beschlossen worden ist. Sicherheit bietet nur, 
Deutschland zugleich per Urteil zum Austritt aus dem Euro zu verpflichten. Auch die 
Beschwerdeführerin weiß die Vorteile des Euro für Reisen ins europäische Ausland und als Symbol 
für die Völkerfreundschaft in Europa  zu schätzen. Aber die Annehmlichkeiten für Reisende müssen 
hinter dem Schutz der Verfassungs-identität hintanstehen. Und die Völkerfreundschaft kann man 
auch anders bekräftigen, z. B. mit der Beibehaltung der Reiseerleichterungen durch das 
Schengenabkommen oder durch Nahrungsmittel- oder med. Hilfe oder Hilfe für Kinder direkt ans 
griechische Volk, gegen welche die Beschwerde-führerin sich in keiner Weise wendet, als mit der 
Mit-gliedschaft in einer Währung, die soviel Gutes hätte bringen können, nun aber offenbar mit 
aller Macht zum Instrument der Zerstörung all dessen gemacht werden soll, was die 
Verfassungsidentität besonders schützt, ebenso wie zum Instrument der Zerstörung des 
europäischen Traums, zumindest des europäischen Traums, den die alliierten Befreier Deutschlands 
geträumt haben, hin zu einem europäischen Alptraum mit einem durch und durch faschistischen 
Wirtschaftssystem, an dem die IG Farben ihre Freude hätte.

Und auch nur der Austritt aus dem Euro stellt sicher, dass Art. 138 AEUV dann nicht mehr auf 
Deutschland Anwendung findet, und Deutschland im Falle seines Staatsbankrotts dann den Schutz 
des Grundgesetzes und der universellen Menschenrechte in Deutschland wirksam selbst mit eigener 
Stimme gegenüber seinen Gläubigern und auch im Gouverneursrat des IWF vertreten könnte, an- 
statt innerhalb des IWF und gegenüber dem IWF  zugunsten des kleinsten gemeinsamen Nenners 
aller Staaten der Eurozone schweigen zu müssen.

Das Bundesverfassungsgericht hat im Maastricht-Urteil (BVerfGE 89,155) die Teilnahme 
Deutschlands am Euro für verfassungsgemäß befunden, was aus damaliger Sicht und nach dem 
damaligen Stand des EU-Rechts nachvollziehbar war. Damals war für das Maastricht-Urteil auch 
von Bedeutung, dass keine „Transfer-Union“ geschaffen würde, da es ja die No-Bail-Out-Klausel 
(Art. 125 AEUV)gibt. Heute will man sicherstellen, dass die alten Gläubiger anderer Eurostaaten 
mit bezahlt werden mit inzwischen über 750,- Mrd. €, woran Deutschland allein in der zweiten 
Stufe mit bis zu 148,- Mrd. € (bzw. nach der inzwischen erfolgten Erhöhung mit bis zu 211,0459 
Mrd. €) beteiligt würde. Damals war  keine Rede von der Einrichtung eines (in Deutschland nach 
dem Waldenfels-Urteil verfassungswidrigen !) Staateninsolvenzverfahrens für die Länder der 
Eurozone. Damals war keine Rede davon, dass man in solch einem Staateninsolvenzverfahren de 
facto den Vorrang des Öffentlichen Rechts  vor dem Privatrecht auf den Kopf stellen würde durch 
die Etablierung verbindlicher Auflagen privater Gläubiger für den Schuldenerlass gegenüber 
hoheitlichen Staaten. Als das Maastricht-Urteil erging, war noch kein Ausbau der EU-Kommission 
zur halb-diktatorischen (halb, weil die Wahlen nicht abgeschafft werden sollen) EU-
Wirtschaftsregierung in intergouvernementalen, eu-primärrechtlichen oder eu-sekundärrechtlichen 
Entwürfen oder Initiativen vorhanden bzw. bekannt. Damals waren Bußgelder und verbindliche 
Empfehlungen  im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes ausschließlich in Zusammen-
hang mit dem Defizitkriterium normiert. Nun will man es auf das Gesamtschuldenkriterium, auf die 
präventive Komponente und auf „Ungleichgewichte“ bei willkürlich von der EU-Kommission aus-
wählbaren größeren volkswirtschaftlichen Unterschieden zwischen den Ländern der Eurozone aus-
dehnen. Immer mit dem Ziel, möglichst viele Anlässe zu haben, wo die Staaten der Eurozone nur 
noch zwischen Bußgeldzahlung und Erfüllung sanktionsbewehrter Empfehlungen wählen  können. 
Damals verlangte die EU-Kommission nicht, weniger wettbewerbsfähigen Staaten der Eurozone im 
Rahmen von Ungleichgewichtsverfahren beliebig die Exportierbarmachung aller bisher nicht 
handelbaren Güter (incl. Rechtsgüter) aufzwingen zu können.
Da sich durch Fiskalpakt, EFSF-Rahmenvertrag, ESM sowie die in den Abschnitten V.3 bis V.7 
und VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden erläuterten EU-Verordnungen die Situation bgzl. des Euro 
grundlegend geändert hat, ist eine erneute Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Frage, 



ob, und wenn ja, unter welchen Bedingungen, der Verbleib im Euro weiterhin verfassungsgemäß 
sein kann, offensichtlich erforderlich – zumindest soweit es die seit damals geschaffenen 
Veränderungen betrifft. 

Selbst für den Fall der Erkennung der Zustimmung zum Fiskalpakt als verfassungswidrig ist die 
Beschwerdeführerin der Rechtsauffassung, dass es im Urteil zu diesernVerfassungsbeschwer-den 
erforderlich ist, wenn das Bundesverfassungsgericht keine Verpflichtung zu einer Volksabstim- 
mung über den Austritt Deutschlands aus der Eurozone bzw. hilfsweise ein zum Austritt Deutsch-
lands aus der Eurozone verpflichtendes Urteil für erforderlich halten sollte, dann stattdessen im 
Urteil zu erläutern, wie man sich einer Flut ultra-vires-mäßiger EU-Verordnungen ohne 
Zustimmungsgesetze noch erwehren soll. Siehe dazu außerdem auch Abschnitt II.7 dieser 
Verfassungsbeschwerden.

Der Euro-Austritt geht vom Umfang über die Ablehnung der Zustimmung zu Art. 136 Abs. 3 
AEUV, ESM und Fiskalpakt sowie des StabMechG hinaus, was eine relativ weite Verschränkung 
hinein in den Bereich der Exekutive und der Legislative bedeutet. Ohne diese weite Verschränkung 
dürfte aber nur schwer zu sichern sein, dass nicht vor Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
über diese Verfassungsbeschwerden bzw. sogar trotz eines Urteils über die Untersagung der 
Zustimmung zum Fiskalpakt einfach ultra-vires sekundärrechtlich alle Verordnungen zum Umbau 
des Stabilitäts- und Wachstumspaktes sowie zur Einführung von Ungleichgewichtsverfahren und 
haushaltmäßiger Überwachung, zur Errichtung der halb-dikatorischen EU-Wirtschaftsregierung 
durchgezogen werden, wobei letzteres am 28.09.2011 bereits geschehen ist. Denn die ersten beiden 
Stufen des europäischen Finanzierungsmechanismus wurden erst errichtet, bevor ernsthaft versucht 
wurde, mit Art. 136 Abs. 3 AEUV bzw. jetzt mit dem Fiskalpakt dafür eine eu-primärrechtliche 
Grundlage / Anbindung nachzuschieben; zur Frage der Rückwirkung von Völkerrecht siehe 
Abschnitt III.9 dieser Verfassungsbeschwerden. 

In Art. 1 GG und Art. 20 GG findet sich das Wort „Rechtsstaatlichkeit“ nicht. Dafür findet sich die 
Gewaltenverschränkung, die ein Teil der Rechtsstaatlichkeit ist, gleich in drei Absätzen (Art. 1 Abs. 
3 GG und Art. 20 Abs. 2+3 GG). Das zeigt das besondere Gewicht, welches die 
Gewaltenverschrän-kung in Deutschland innerhalb des Strukturprinzips Rechtsstaatlichkeit hat. Das 
bedeutet, dass die Tiefe der Verschränkung auch immer in einem angemessenen Verhältnis zu 
stehen hat mit dem An- lass der Verschränkung. 
Der Ausstieg aus einer Währung ist ein sehr weitgehender Schritt. Dem steht gegenüber, in welch 
verfassungswidriger und teilweise sogar verfassungsfeindlicher Weise es unternommen wird, die   
Gemeinschaftswährung für den Ausverkauf der Staaten und die Zerstörung all dessen, was die Ver- 
fassungsidentität schützt, zu mißbrauchen. 

Einzig mit Einführung aller in den Abschnitten III.10 und III.17 geltend gemachten Volksabstim-
mungen könnte ein Verbleiben in der Eurozone noch verantwortbar sein.

Daher macht die Beschwerdeführerin geltend, dass eine Volksabstimmung über die Frage des Euro-
Austritts innerhalb einer vom Bundesverfassungsgericht zu setzenden Frist durchzuführen ist, und 
hilfsweise, dass der Euro-Austritt im Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die hier vorliegen-
den Verfassungsbeschwerden angeordnet wird. 

Das würde  auch Art. 20 Abs. 2 GG gerecht werden, da das Volk der Souverän ist, von welchem die 
Macht aller drei staatlicher Gewalten abgeleitet ist, und weil nach Art. 20 Abs. 2 GG das Volk nicht 
nur indirekt über die drei klassischen Gewalten und direkt über Wahlen, sondern auch direkt über 
Abstimmungen die Staatsgewalt ausübt.
Während bei ESM, EFSF-Rahmenvertrag und Fiskalpakt sowie den an letzteren anknüpfenden EU-
Verordnungen bzw. der Zustimmung zu den drei ersteren die Verfassungswidrigkeit aus fomell-



rechtlichen und materiell-rechtlichen Gründen offensichtlich ist, gibt es für die Frage, ob zum 
Schutz  vor einer riesigen Menge ultra-vires-mäßigen Sekundärrechts, der Euro-Austritt 
angemessen ist, gewichtigste Argumente für die Erforderlichkeit des Euro-Austritts und ebenso 
gegen eine derart tiefe Gewaltenverschränkung. Viele Bürger und Einwohner Deutschlands und 
auch die Beschwerde-führerin haben ihre Vermögensdispositionen und die Planung ihrer 
Altersversorgung ausgerichtet im Vertrauen darauf, dass der Euro nicht instrumentalisiert würde 
gegen all das, was die Verfas-sungsidentität schützt. Viele konnten sich bis vor kurzem eine solch 
drastische Instrumentalisierung der Gemeinschaftswährung nicht einmal vorstellen. Auch das 
spricht für eine Volksabstimmung über den Euro-Austritt. Die dabei entstehende diskursive 
Entfaltung könnte auch einen erheblichen Beitrag leisten zur Völkerverständigung innerhalb 
Europas und zur europäischen Integration sowie zusätzlich zu einer erheblichen diskursiven 
Entfaltung des Volkes, wie man die Krise ohne Verlet-zung der durch die Verfassungsidentität 
geschützten Rechtsgüter und ohne Verletzung der univer-sellen Menschenrechte bewältigen kann.

III.9 das grundsätzliche völkerrechtliche Rückwirkungsverbot
Die Wiener Vertragsrechtskonvention (WVRK) ist nach ihrem Art. 1 anzuwenden auf Verträge 
zwischen Staaten. Dazu gehören auch solche Verträge, welche die Grundlage internationaler 
Organisationen sind, so auch der AEUV, und ebenso völkerrechtliche Verträge, die solche Verträge 
ändern.
Nach Art. 28 WVRK haben völkerrechtliche Verträge grundsätzlich keine Rückwirkung. Davon 
ausgenommen sind solche Verträge, in welchen die Rückwirkung aus dem Vertrag selbst ersichtlich 
ist („appears“) oder auf andere Weise festgelegt („established“) ist.

Die EU-Verordnungen zur Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und zur Einführung 
des Ungleichgewichtsverfahrens sind bereits am 28.09.2011 beschlossen worden (Abschnitt V.2 
dieser Verfassungsbeschwerden), insbesondere ohne eu-primärrechtliche Grundlage für die Sankti-
onsbewehrung der Ungleichgewichtsverfahren, für die Ausdehnung der Sanktionsbewehrung des 
Stabilitäts- und Wachstumspaktes auf präventive und Gesamtschuldenkomponente und für die 
Einführung der Stimmrechtsaussetzung und der umgekehrten Abstimmung. Wie insbesondere Nr. 
18 und Nr. 40 des Berichts der Task Force vom 21.10.2010  (Abschnitt III.14 dieser Verfassungs-
beschwerden) beweisen, ist Art. 136 Abs. 3 AEUV dafür als eu-primärrechtliche Blankett-
Grundlage gedacht. Zusätzlich ist nun vorgesehen, über Art. 3 EU-Fiskalpakt (i. V. m. Art. 4, Art. 5 
Abs. 1 und Art. 7 Fiskalpakt) die EU-Mitgliedsstaaten dazu zu zwingen, ihre Verfassung für den 
Stabilitäts- und Wachstumspakt aufzubrechen, und in ihre Verfassung Ermächtigungsgrundlagen 
für die bereits am 28.09.2011 beschlossenen EU-Verordnungen zur Verschärfung des Stabilitäts- 
und Wachstumspaktes einzubauen, unter Umgehung des EU-Primärrechts. Für das 
Ungleichgewichtsverfahren hingegen ist nun Art. 9 Fiskalpakt als Rechtsgrundlage vorgesehen.
Sowohl der Ansatz mit der eu-primärrechtlichen Blankett-Ermächtigung als auch der mit dem 
intergouvernementalen Fiskalpakt haben gemeinsam, dass sie eine verdeckte völkerrechtliche 
Rückwirkung wollen hinsichtlich der Schaffung von Rechtsgrundlagen für die bereits am 
28.09.2011 ultra-vires-mäßig beschlossene EU-Verordnungen.

Der EFSF-Rahmenvertrag wurde in Anwendung gebracht ohne Zustimmung Deutschlands, da ins-
besondere das StabMechG kein Zustimmungsgesetz ist; erst das im September 2011 beschlossene 
geänderte StabMechG enthält in seinem §3 Abs. 2 Nr. 3 die Ermächtigung, einem geänderten 
EFSF-Rahmenvertrag per einfachem Beschluss zuzustimmen (Abschnitt IV.3 dieser Verfassungs-
beschwerden). Auch hier ist offensichtlich eine verdeckte völkerrechtliche Rückwirkung gewollt. 
Darüber hinaus ist die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV, da sie ihrem Wortlaut 
nach bzgl. Finanzhilfen bei Mechanismen im Namen der Stabilität des Euro-Währungsgebiets als 
Ganzes nicht explizit auf den ESM beschränkt ist (Abschnitt III.1.1 dieser Verfassungsbeschwer-
den), und weil der Wortlaut der Erwägungsgründe zur Initiierung der „kleinen Vertragsänderung“  



auch auf die EFSF beziehbar ist, als eu-primärrechtliche Grundlage auch für die Schaffung des 
EFSF-Rahmenvertrag im Raum der erweiterten Zusammenarbeit an den Formvorschriften des Art. 
329 AEUV und den Grenzen des Art. 20 EUV vorbei bestimmt, auch wieder mit verdeckter völker-
rechtlicher Rückwirkung, da weder der Wortlaut von Art. 136 Abs. 3 AEUV, noch die Erwägungs-
gründe zu dessen Initiierung, noch die Schlussfolgerungen zum Gipfel, auf welchem die Initiierung 
erfolgt ist, etwas von der Beabsichtigung einer solchen Rückwirkung sagen.

Die Aussage des gemeinsamen deutsch-französischen Briefes vom 17.08.2011 an den Präsidenten 
des Europäischen Rats enthält die Aussage, dass es bereits eine Instrumentalisierung des EU-
Kohäsionsfonds für die Durchsetzung volkswirtschaftlicher Politiken gebe (Abschnitt VI.1.5 dieser 
Verfassungsbeschwerden). Wenn das zutrifft, und damit nicht nur die ausdrücklich im EU-Primär- 
recht für die Kohäsionsmittel festgelegten Konditionierungen gemeint sind, dann ist eine still-
schweigende völkerrechtliche Rückwirkung auch für die Instrumentalisierung der Kohäsionsmittel 
beabsichtigt, was ebenfalls unvereinbar mit der WVRK wäre. Und nach Kenntnisstand der 
Beschwerdeführerin ist die am 23.11.2011 initiierte EU-Verordnung 2011/385 (COD) (Abschnitt 
VI.2.1 dieser Verfassungsbeschwerden), welche die Kohäsionsmittel für die Auflagen der EU-
Wirtschaftsregierung im Rahmen der haushaltmäßigen Überwachung konditionalisieren will, der 
erste Versuch zur Schaffung einer eu-sekundärrechtlichen Grundlage dafür. Falls also ohne diese 
EU-Verordnung bereits Kohäsionsmittel zur Sanktionsbewehrung von Empfehlungen im Rahmen 
des Stabilitäts- und Wachstumspaktes oder der Ungleichgewichtsverfahren instrumentalisiert 
worden sein sollten, so wäre offenbar selbst für diese EU-Verordnung noch eine verdeckte Rück-
wirkung geplant.   

Die Frage der Rückwirkung von EU-Primärrecht ist von solchem Gewicht, dass auch eine ander- 
weitige Festlegung (also außerhalb der Initiative für den Einbau der entsprechenden Vorschrift ins 
Primärrecht) einer solchen Rückwirkung genauso der Ratifizierung bedürfte wie die Initiative zum 
Einbau der betreffenden Vorschrift selbst. Selbst wenn man die Festlegung einer solchen Rückwir-
kung über eine neue Erklärung oder ein neues Protokoll zu den Verträgen der EU schaffen wollte, 
wäre dies ratifizierungsbedürftig gem. Art. 59 Abs. 2 GG, da alle Inhalte der Anhänge von AEUV 
und EUV gem. Art. 51 EUV die gleiche Verbindlichkeit und den gleichen Rang haben wie die Vor-
schriften innerhalb von AEUV und EUV selbst. Es gibt also keine legale Möglichkeit, die Rückwir-
kung von EU-Primärrecht ohne Zustimmung von Bundestag und Bundesrat im Rahmen eines 
Zustimmungsgesetzes dazu zu erreichen. 

Nach Art. 4 Abs. 1 EUV i. V. m. Art. 5 Abs. 2 EUV verbleiben alle nicht ausdrücklich im EU-Pri-
märrecht auf die EU übertragenen Zuständigkeiten bei den Mitgliedsstaaten. Das gilt auch bezogen 
auf die Zeit. Art. 4 Abs. 1 EUV und Art. 5 Abs. 2 EUV untersagen jegliche Rückwirkung von Kom-
petenzübertragungen auf die EU, denn wollte man rückwirkende Kompetenzübertragungen zulas- 
sen, so würde das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung fast vollständig entleert. Dann könnte 
man sich alle beliebigen Zuständigkeiten ultra-vires-mäßig anmaßen, und sobald einer dagegen 
klagt, mal eben eine maßgeschneiderte Ermächtigung nachschieben, nachdem längst das ultra-vires- 
mäßig geschaffene Sekundärrecht in Anwendung befindlich ist. Und das gegenüber Art. 4 EUV als 
höchstrangiger Vorschrift innerhalb des EU-Primärrechts.

Selbst wenn Art. 4 Abs. 1 EUV und Art. 5 Abs. 2 EUV einer Rückwirkung von Kompetenzübertra-
gungen nicht im Wege stünden – eine solche Rückwirkung ist für die o. d. Mechanismen nirgendwo 
ordnungsgemäß festgelegt worden. Und damit gilt der Grundsatz des Art. 28 WVRK, dass es sie 
nicht gibt.

Ohne wirksame völkerrechtliche Rückwirkung sind die betreffenden Mechanismen für den Zeit- 
raum, in welchem sie keine völkerrechtliche Grundlage haben, ultra-vires, und könnten 
insbesondere die Empfehlungen und Auflagen im Rahmen dieser Mechanismen, welche innerhalb 



des ultra-vires-Zeitraums gemacht werden, nur einen privatrechtlichen Rang beanspruchen.

III.10 Begründung zur Erforderlichkeit von Volksabstimmungen zu Änderungen des EU-Primär- 
rechts und zu intergouvernementalen Vereinbarungen, EU-Richtlinien, EU-Verordnungen, 
sanktionsbewehrten Empfehlungen sowie von Volksbegehren zur Rückholung einzelner 
Kompetenzen gegenüber der EU

III.10.1 zu Volksabstimmungen auf Bundesebene im Allgemeinen
Nach Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG geht alle Staatsgewalt vom Volke aus. Dieses übt seine Macht auf drei 
Weisen aus: durch Wahlen, durch Abstimmungen und durch besondere Organe der Legislative, der 
Exekutive und der Judikative. Auch der Wernicke-Kommentar versteht unter „Abstimmungen“ da- 
bei laut S. 7 zu Art. 20 GG die „plebiszitäre Demokratie“. Die Beschwerdeführerin kann Wernicke 
allerdings insoweit nicht folgen, dass der Grundgesetzgeber die Volksabstimmungen auf Bundes-
ebene auf die ausdrücklich im Grundgesetz vorgeschriebenen Fälle (Art. 29 GG und Art. 146 GG) 
hätte beschränken wollen. Zutreffend ist stattdessen die Interpretation von Carlo Schmid, der Mit-
glied im Parlamentarischen Rat und daneben SPD-Fraktionsvorsitzender war, dass der 
Grundgesetz-geber dem Gesetzgeber deutlich mehr Raum zur Schaffung von Volksabstimmungen 
lassen wollte, sich aber zugleich nur soweit einigen konnte, dem Gesetzgeber allein für die Fälle 
von Art. 29 GG und Art. 146 GG die Durchführung von Volksabstimmungen im Grundgesetz 
vorzuschreiben.

In der 11. Sitzung des Grundsatzausschusses des Parlamentarischen Rats vom 14.10.1948 hat der 
damalige Ausschussvorsitzende Dr. von Mangoldt (CDU) bei der Beratung über den Entwurf des 
heutigen Art. 20 GG betont, man dürfe aber nicht sagen, das Volk werde nur in den Organen (des 
Staates) tätig, denn dann würde damit die Volksabstimmung ausgeschlossen. Dr. Carlo Schmid 
(SPD) pflichtete ihm bei: „Wir wollen kein Monopol für die repräsentative Demokratie.“
(zitiert u. a. im Spiegel-Artikel „Der Souverän ist nicht souverän“ Spiegel 17/1986, S. 87+90; von 
der Beschwerdeführerin bei eigener Recherche am 07.07.2011 im Bundesarchiv gefunden unter 
GrFr 11,9 auf S. 9, Microfiche-Nr. Z 5 /31). Die Konkretisierung, das Wort „Abstimmungen“ in 
Art. 20 Abs. 2 GG aufzunehmen, ist dann in einer späteren Sitzung erfolgt.
Am 06.05.1949 ist laut dem gleichen Spiegel-Artikel in der 2. Lesung im Plenum des Parlamentari-
schen Rats zum letzten Mal der Versuch unternommen worden durch Heinrich von Brentano 
(CDU), das inzwischen eingefügte Wort „Abstimmungen“ wieder aus Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG her-
auszunehmen. Sein Formulierungsvorschlag für Art. 20 Abs. 2 („Das Volk ist Träger der Staats-
gewalt. Das Volk übt die Staatsgewalt durch Wahlen und durch besondere Organe ... aus“) ohne das 
Wort „Abstimmungen“ wurde jedoch abgelehnt. Der Spiegel-Artikel zitiert aus dem 
stenographischen Bericht zur 2. Lesung Dr. Konrad Adenauer: „Wir kommen zur Abstimmung über 
den Antrag Dr. von Brentano. Ich bitte diejenigen, die für diesen Antrag sind, die Hand zu heben – 
diejenigen, die dagegen sind – der Antrag ist abgelehnt.“
Die Recherche der Beschwerdeführerin im Bundesarchiv am 07.07.2011 hat das Zitat bestätigt 
(Fundstelle Parlamentarischer Rat, Stenographische Berichte über die Plenarsitzungen, S. 181).
 

Dabei ist auch zu beachten, dass nach dem Lissabonurteil das gesamte Strukturprinzip Demokratie 
und nicht nur ein Teil davon unantastbar ist. Unantastbarkeit bedeutet im Unterschied zur Unver- 
letztlichkeit und Unveräußerlichkeit einen uneingeschränkten Schutz nicht nur des Wesensgehalts. 
Auf Grund der Unantastbarkeit der gesamten Demokratie sind auch die in diesem Strukturprinzip 
enthaltenen Abstimmungen unantastbar, sodass Volksabstimmungen auch auf Bundesebene genug 
Raum gegeben werden muss, deutlich über die in Art. 29 GG und Art. 146 GG ausdrücklich 



festgelegten Fälle hinaus. Dabei sind diese beiden Artikel zugleich ein deutliches Zeichen dafür, 
dass ein Spielraum des Bundesverfassungsgerichts besteht, den Gesetzgeber für  Rechtsakte von  
großer Tragweite auf Volksabstimmungen zu verpflichten.

Aus der Unantastbarkeit der Demokratie und damit auch der darin enthaltenen Abstimmungen folgt 
darüber hinaus, dass es zur Einführung von Volksabstimmungen auf Bundesebene allein eines Aus-
führungsgesetzes und keinerlei Grundgesetzänderung bedarf. Dass die genaue Art und Weise und 
die Quoren für Volksabstimmungen im Grundgesetz selbst nicht vorgegeben sind, bedeutet zugleich 
eine relativ große Freiheit des Gesetzgebers, diese zu bestimmen, solange er dabei sowohl die 
Unantastbarkeit der Wahlen als auch die  Unantastbarkeit der Volksabstimmungen wahrt. Und dar-
aus folgt zugleich die Kompetenz des Bundesverfassungsgerichts, korrigierend Grenzen zu setzen, 
wo die Abgeordneten strukturell mit der Wahrung ihrer vom Volk abgeleiteten Rechte überfordert 
sind, und es damit der Entscheidung des Volkes selbst bedarf im Sinne einer demokratischen Rück- 
bindung und einer zusätzlichen, nach Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG zulässigen, Gewaltenverschränkung.

Der SPD-Abgeordnete Menzel sagte auf der 3. Sitzung des Plenums des Parlamentarischen Rats am 
09.09.1948 („Der Parlamentarische Rat“, Band 9, Harald Boldt-Verlag, S. 77):
„Um das letzte vorwegzunehmen: wir werden uns sicherlich dazu entschließen müssen, Volksbe-
gehren und Volksentscheide unter bestimmten technischen Voraussetzungen zuzulassen, und wir 
werden zu erwägen haben, ob es richtig wäre, einen Volksentscheid nicht nur dann zuzulassen, 
wenn es sich um die Annahme eines Gesetzes handelt, sondern wenn damit bezweckt wird, ein 
bereits gewähltes Parlament wieder aufzulösen, mit der Begründung, die Masse der Wähler sei der 
Auffassung, daß dieses Parlament nicht mehr dem derzeitigen Willen des Volkes entspreche.“

Das Höchstmaß für die direkte Demokratie sieht die Beschwerdeführerin erst da erreicht, wo Volks-
abstimmungen eine annähernd gleiche Macht erlangen würden wie die demokratisch legitiermierten 
Abgeordneten. Denn das Grundgesetz enthält ein grundrechtsgleiches Wahlrecht (Art. 38 GG), die 
Forderung der Zentrumspartei nach einem grundrechtsgleichen Abstimmungsrecht wurde jedoch 
von der Mehrheit des Parlamentarischen Rats abgelehnt (Rede der Zentrumsabgeordneten Helene 
Wessel auf der Sitzung des Plenums des Parlamentarischen Rats vom 08.05.1949,  „Der Parlamen-
tarische Rat“, Harald-Boldt-Verlag, Band 9, S. 559). Die Rede des Zentrumsabgeordneten Brock- 
mann vom 08.05.1949 erläutert dazu weiter, dass dieses beinhalten sollte, dass jeweils 10 % der 
Abstimmungsberechtigten über ein Volksbegehren eine Volksabstimmung durchsetzen könnten. 
Die Mehrheit der Mitglieder des Parlamentarischen Rats wollte sich jedoch nicht so genau mit 
Grundgesetzrang festlegen, sondern die Modalitäten für Volksabstimmungen auf Bundesebene der 
einfachgesetzlichen Ebene vorbehalten ( „Der Parlamentarische Rat“, Harald-Boldt-Verlag, Band 9, 
S. 592+593).

Daher muss insbesondere bei legislativen Initiativen ein gewisser Abstand gewahrt bleiben 
zwischen Initiativen von Bundesregierung, Bundesrat und aus dem Bundestag heraus auf der einen 
Seite, und Initiativen aus dem Volk heraus auf der anderen Seite. Mit einer angemessenen hohen, 
aber wegen der Unantastbarkeit der Volksabstimmungen auch nicht überhöhten, 
Unterschriftenhürde für legislative Initiativen über Volksbegehren auf Bundesebene lässt sich die 
quantitative Überzahl der legislativen Initiativen der gewählten Volksvertreter im Vergleich zur 
Zahl der über Volksbegehren eingebrachten legislativen Initiativen hinreichend sichern. 

Damit braucht es auch keinerlei Abstandsgebot bzgl. der Entscheidung über Gesetzesinitiativen, 
könnten grundsätzlich alle Gesetzesinitiativen auf Bundesebene, wenngleich der Staatshaushalt 
viel- leicht nur eingeschränkt, um den Staat nicht lahmzulegen, nach Bundestag und Bundesrat auch 
dem Volk zur Entscheidung vorgelegt werden, ohne dass dies den vom Grundgesetz erlaubten 
Rahmen verlassen würde.
Das jedoch können diese Verfassungsbeschwerden nicht erreichen.



Diese Verfassungsbeschwerden beweisen hingegen (zur Begründung von Punkt 3 der Klageanträge 
im Abschnitt I.1 dieser Verfassungsbeschwerden), dass für bestimmte Akte auf Ebene der EU bzw. 
der Eurozone nicht nur ein Zustimmungsgesetz  (Art. 59 Abs. 2 GG) bzw. Umsetzungsgesetz 
erforderlich ist im Sinne der Verschränkung der Macht der Exekutive durch die Legislative, sondern 
zusätzlich, im Sinne einer zusätzlichen Gewaltenverschränkung, die Unterwerfung eines solchen 
Rechtsaktes unter eine Volksabstimmung.

Damit die Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG), die als Strukturprinzip 
ebenso unantastbar ist wie die Demokratie, auch durch Volksabstimmungen nicht angetastet werden 
kann, darf bei jeder Volksabstimmung auch das Volk nur die Kompetenzen haben, die sonst für die 
jeweils gleiche Frage auch dem Gesetzgeber zukommen würden. Hinzu kommt, dass sich das glei-
che Volk, von welchem gem. Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG alle Staatsgewalt ausgeht, selbst zur Rechts-
staatlichkeit bekennt (Art. 1 Abs. 2 GG), und dieses Bekenntnis des deutschen Volkes selbst glei-
chermaßen durch die Ewigkeitsgarantie (Art. 79 Abs. 3 GG) geschützt ist wie die Demokratie.
Anderenfalls würden die Abstimmungen auch in einem mit dem Grundgesetz unvereinbaren Maß 
auf Kosten der Wahlen, die innerhalb des Strukturprinzips Demokratie mindestens ebenso starkes 
Gewicht wie die Abstimmungen haben, ausgedehnt.

Etwas anderes gilt nur für die Schaffung eines neuen Grundgesetzes nach Art. 146 GG, die aber 
dann auch als solche kenntlich gemacht werden muss, weil die Demokratie vorverfassungsrechtlich 
ist (Rn. 179 des Lissabonurteils), während dies für die Rechtsstaatlichkeit noch nicht verfassugns-
gerichtlich geklärt ist. Die Beschwerdeführerin folgt auf Grund der Bezugnahme auf das Naturrecht 
hinsichtlich der Verbindung zu den universellen Menschenrechten in Art. 1 Abs. 2 GG der Rechts- 
auffassung, dass zumindest auch die universellen Menschenrechte vorverfassungsrechtlich sind. 
Hinsichtlich der übrigen Strukturprinzipien und der Grundrechte des Grundgesetzes wäre es denk-
bar, dass mit Volksbegehren ständig die gesamte Ordnung Deutschlands bis auf die Demokratie und 
die Geltung der universellen Menschenrechte geändert würde, nicht aber mit diesem Grundgesetz.

Die Volksabstimmungen dürfen auch die Möglichkeit der Verfassungsbeschwerde in keiner Weise 
einschränken, weil es sonst zu einer Kollision mit der Rechtsstaatlichkeit im materiellen und im 
formellen Sinne (Art. 1 Abs. 2 +3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG) und mit der Rechtsweggarantie (Art. 
19 Abs. 4 GG) käme. Das Grundgesetz will aus der Erfahrung der Vergangenheit das deutsche Volk 
auch vor seiner eigenen Verführbarkeit schützen. Die Ewigkeitsgarantie entzieht auch den gesamten 
Inhalt von Art. 1 GG und Art. 20 GG sowie darüber hinaus den Wesensgehalt der Grund- und Men-
schenrechte selbst der Verfügungsgewalt des Volkes. Es sei denn, das Volk würde sich eine neue 
Verfassung geben, wobei dann zu klären wäre, wie weit die bisherigen Vorverfassungsrechtlichkei- 
ten reichen. 
Die Volksabstimmungen werden vielmehr ein Ausmaß an diskursiver Entfaltung bewirken, das in 
einer viel größeren Zahl von Fällen als bisher zu verfassungsmäßigen Ergebnissen führen wird. 
Dadurch werden sowohl die Zahl als auch der Umfang der  Verfassungsbeschwerden auf ein über-
schaubareres Maß zurückgehen.

III.10.2 Erforderlichkeit der Volksabstimmung bei Änderungen des EU-Primärrechts
Das EU-Primärrecht, soweit es nicht zur GASP gehört, steht auch nach dem Lissabonurteil über 
weiten Teilen des Grundgesetzes (siehe Abschnitt VII.1 dieser Verfassungsbeschwerden) und ober- 
halb des Völkerrechts jeglicher anderer internationaler Organisationen. Damit haben Änderungen 
des nicht zur GASP gehörenden EU-Primärrechts eine größere Tragweite als Änderungen der Teile 
des Grundgesetzes, welche unterhalb des nicht zur GASP gehörenden EU-Primärrecht stehen. Die 
GASP ist zwar vom Rang her, zumindest für Deutschland, ganz normales Völkerrecht (Rn. 255 
+342 des Lissabonurteils), ihre friedliche Ausrichtung bzw. Eingrenzung ist jedoch entscheidend 



für die Verwirklichung des Staatsauftrags Friedensgebot (Art. 1 Abs. 2 GG).   

Schon in den Lissabonvertrag wurde eine von ihrer Tragweite her für die Bundestagsabgeordneten 
nicht  überschaubare, weil vor allem sachlich völlig uneingeschränkte Blankett-Ermächtigung na-
mens „Flexibilitätsklausel“ (Art. 352 AEUV) aufgenommen (Rn. 236, 238, 328 und 417 des Lissa-
bonurteils), die dazu führte, dass Deutschland den Lissabonvertrag nur mit verfassungsgemäß ein-
schränkender Auslegung der Flexibilitätsklausel in Kraft treten lassen durfte. 
Schon deren Vorgängerin, die Binnenmarktklausel (Art. 308 EGV), war eine Blankett-Ermächti- 
gung, was bei deren Einführung nicht bemerkt worden ist. Es wurden jedoch mit der Verwirkli- 
chung eines Binnenmarktes eher peripher verbundene sekundärrechtliche Vorschriften wie solche 
zur Vorratsdatenspeicherung und zur Proskription gegenüber Terrorverdächtigen auf die Binnen-
marktklausel gestützt.
Nun will man mit Art. 136 Abs. 3 AEUV eine neue Blankett-Ermächtigung einfügen und nennt das 
herabspielend, als ob jemand die Bevölkerung hinsichtlich des qualitativen Schritts und der 
qualitativen wie quantitativen Auswirkungen täuschen wollte, eine „kleine Vertragsänderung“. So, 
als hätten die dafür verantwortlichen Personen, die dem Europäischen Rat den Art. 136 Abs. 3 
AEUV zugearbeitet haben, wer auch immer das diesmal wieder sein mag, was den Respekt vor den 
Abgeordneten und vor den Völkern angeht, aus dem Lissabonurteil nichts gelernt, außer vielleicht 
noch etwas trickreicher zu werden.
Mit diesem Art. 136 Abs. 3 AEUV will man offen eine eu-primärrechtliche Grundlage für die dritte 
Stufe des europäischen Finanzierungsmechanismus schaffen, mal eben diskret für die ersten beiden 
Stufen eine eu-primärrechtliche Rechtsgrundlage nachschieben, ohne zu klar zu benennen, dass 
man eine völkerrechtliche Rückwirkung will, sowie verdeckt Art. 136 Abs. 3 AEUV darüber hinaus 
zur mißbräuchlichen Umgestaltung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und zur Einführung des 
Ungleichgewichtsverfahrens zwecks Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung und zur 
Umgestaltung der EU-Fördermittel zur Schaffung eines zusätzlichen Druckmittels für die EU-
Wirtschaftsregierung verwenden. Auch als eu-primärrechtliche Blankett-Grundlage für die beiden 
EU-Verordnungen zur haushaltsmäßigen Überwachung (Abschnitt VI.2 dieser 
Verfassungsbeschwerden) ist Art. 136 Abs. 3 AEUV vorgesehen. Und für die Auflagen im Rahmen 
des europäischen Finanzierungsmechanis-mus sowie für die sanktionsbewehrten Empfehlungen 
sind gar keine politischen Sachgebiete explizit ausgenommen. Es ist, wie die Beispiele der Auflage 
zum Verkauf von Nahrungsmittelnotreserven in Äthiopien, Malawi und Niger sowie zur Zulassung 
von Gentechnik in der Landwirtschaft in Griechenland zeigen, noch nicht einmal eine 
Beschränkung auf die Grausamkeiten vorgesehen, die noch in irgendeiner Weise den 
wirtschaftlichen Interessen der Gesamtheit der Gläubiger dienen könnte.

Mit Art. 136 Abs. 3 AEUV wurde nun zum mindestens dritten Mal eine für Rechtsstaatlichkeit und 
Demokratie gefährliche Blankett-Vorschrift für das EU-Primärrecht geschaffen, die man diesmal 
sogar zur Grundlage von noch weiteren sekundärrechtlichen Blankett-Vorschriften machen will. 
Bereits die Wiederholung, als wäre nichts geschehen, und das Ausmaß der Blankett-Ermächtigun-
gen, das Ausmaß an Intransparenz und überrumpelungsartiger Geschwindigkeit zu Lasten der 
Parlamentarier sowie die Zaghaftigkeit der überwiegenden Mehrheit von diesen bei der Geltend-
machung ihrer Rechte aus Art. 59 Abs. 2 GG und aus Art. 23 GG beweisen, dass das Volk diese 
nicht mehr allein lassen darf, sondern seine Verantwortung zusätzlich zu den Parlamentariern 
wahrnehmen muss bei allen Änderungen des EU-Primärrechts.

Dass Art. 136 Abs. 3 AEUV nur aufgeschoben gewesen ist, zeigt auch sich auch daran, dass 
nachdem die britische Regierung am 09.12.2011 es abgelehnt hat, die „kleine Vertragsänderung“ 
ihrem Parlament zur Zustimmung vorzulegen (Abschnitt III.1.2 dieser Verfassungsbeschwerden), 
zusätzlich der Fiskalpakt (Abschnitt V.1 dieser Verfassungsbeschwerden) als intergouvernementa-
ler Vertrag beschlossen wurde, den man zur Grundlage von EU-Verordnungen machen will, und 
den man laut dessen Erwägungsgrund Nr. 7 und Art. 16 so bald wie möglich zu EU-Primärrecht 



machen will, und dass trotzdem am 29.03.2012 in den Bundestag das Zustimmungsgesetz zu Art. 
136 Abs. 3 AEUV eingebracht wurde. Wie in Abschnitt V.1 aufgezeigt, enthält der Fiskalpakt 
darüber hinaus noch weitaus drastischere Verfassungsverstöße als Art. 136 Abs. 3 AEUV, z. B. 
bzgl. des Zugriffs der EU-Kommission auf die gesamte Exekutive und die gesamte Judikative gem. 
Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt zur Durchsetzung der Empfehlungen aus dem Stabilitäts- und Wachstums-
pakt und ebenfalls gem. Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt des Vorschlagsrechts der Kommission für Ände-
rungen der nationalen Verfassungen. Solche Bestrebungen beweisen, dass ein verpflichtendes 
Referendum auch bzgl. jeder einzelnen Aufnahme ursprünglich intergouvernementaler Vorschriften 
ins EU-Primärrecht erforderlich ist – abgesehen davon, dass die Zustimmung zum Fiskalpakt insge-
samt als verfassungswidrig zu verwerfen ist.

Darüber hinaus ist es alarmierend, was die Bundestagsparlamentarier alles nicht entdeckt haben, 
was man ins EU-Primärrecht eingebaut hat, ohne sie über den Sinn und Zweck dessen aufzuklären. 
Dazu sei nur an die weltweiten EU-Militärinterventionen in undefinierte „gescheiterte Staaten“ 
(Art. 42 EUV i. V. m. EU-Sicherheitsstrategie) und für die Werte der EU (Art. 42 EUV i. V. m. Art. 
2 EUVoder sogar i. V. m. Art. 1 von Protokoll 26 zu den Verträgen der EU), was erst durch das Lis-
sabonurteil weitgehend entschärft worden ist, erinnert. Und jetzt mit dem Fiskalpakt, den man 
schnellstmöglich ins EU-Primärrecht übernehmen will, für eine halb-diktatorische EU-Wirtschafts-
regierung und für Kreditauflagen und sanktionsbewehrte Empfehlungen von maßloser Strenge unter 
Mißachtung zumindest aller sozialen Grund- und Menschenrechte der Einwohner der Schuldner-
staaten (siehe hierzu vor allem die Abschnitte III., IV., V., VI.2 und XII.8 dieser Verfassungs-
beschwerden).

Am deutlichsten zeigt sich die Unbedarftheit der Bundestagsabgeordneten bzgl. Änderungen des 
EU-Primärrechts daran, dass diesen in der Begründung des Zustimmungsgesetzes zu Art. 136 Abs. 
3 AEUV (Abschnitt III.1.2 dieser Verfassungsbeschwerden) weis gemacht wurde, dass man für die 
Zustimmung zu Art. 136 Abs. 3 AEUV noch nicht einmal eine Zweidrittelmehrheit bräuchte !

Die Augen aller Wahlberechtigten zusammen haben die Chance, über tausendmal mehr zu entecken 
als die der Bundestagsabgeordneten allein. Und wenn sie selbst abstimmen dürfen, werden noch 
viel mehr Bürger als heute hinschauen. Nur so lässt sich angesichts der Oberflächlichkeit vieler 
Abge-ordneter und deren Schüchternheit bei der Wahrnehmung ihrer vom Volk abgeleiteten Rechte 
sicherstellen, dass die notwendige diskursive Entfaltung stattfindet, um verfassungswidrige Vor-
schriften rechtzeitig zu erkennen, und erforderlichenfalls mit „Nein“ zu stimmen, damit die vom 
Volk nicht gewollten Teile der Entwürfe zur Änderung des Primärrechts geändert werden müssen.

Laut einer von der Tagesschau am 06.10.2011 zitierten Umfrage verlangen 80% der Deutschen, 
dass die Verlagerung weiterer Rechte an die EU nur noch nach Zustimmung per Volksabstimmung 
erfol-gen darf; 18% der Deutschen sind gegen das Erfordernis der Volksabstimmung.
Www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend1386.html

Für Änderungen des EU-Primärrechts gilt in Deutschland angesichts dessen (bis auf die GASP) 
hohen Rangs oberhalb weiter Teile des Grundgesetzes in Bundestag eine Zustimmungshürde von 
zwei Dritteln wie bei einer Grundgesetzänderung (Art. 23 Abs. 1 S. 3 GG). Allerdings scheint ange- 
sichts heutiger Erfahrungen mit Wahlbeteiligungen eine Zweidrittelmehrheit der Wahlberechtigten 
bei Volksabstimmungen nahezu unerreichbar und wäre damit mit der Autonomie des EU-Rechts 
kaum vereinbar. Darum ist die Beschwerdeführerin der Auffassung, dass eine Zweidrittelmehrheit 
der Abstimmenden bei Volksabstimmungen über Änderungen des EU-Primärrechts das einzig 
angemessene Quorum sein kann.

III.10.3 Erforderlichkeit der Volksabstimmung bei intergouvernementalen Vereinbarungen (incl. 



Vereinbarungen im Raum der erweiterten Zusammenarbeit) der EU oder der Eurozone
Intergouvernementale Vereinbarungen können unterschiedlichen rechtlichen Charakter haben. 
Unverbindliche Absichtserklärungen als solche bedürfen weder eines Zustimmungsgesetzes noch 
einer Volksabstimmung darüber, sondern stehen im alleinigen Machtbereich des außenpolitischen 
Handelns der Regierungen. Das gleiche gilt für Verpflichtungen, welche sich finanziell im Rahmen 
des der Bundesregierung vom Parlament zugestandenen Haushalts bewegen.
Sobald es sich jedoch um Vereinbarungen handelt, die in legislative Zuständigkeiten eingreifen, ist 
ein Zustimmungsgesetz erforderlich und zusätzlich eine Volksabstimmung als weitere Gewalten- 
verschränkung.

Nur so kann der Tendenz begegnet werden, Vereinbarungen, die auf Grund ihrer Tragweite allen- 
falls primärrechtlich bewältigt werden dürften, weil sie die bisher im Primärrecht der EU einge-
räumten Kompetenzen dem Grunde nach bzw. deutlich dem Umfang nach überschreiten, einfach in 
intergouvernementale Vereinbarungen auszulagern, um damit die bei primärrechtlichen Änderun-
gen erforderlichen Zustimmungsgesetze in allen EU-Mitgliedsstaaten sowie die dafür erforderlichen 
erhöhten Zustimmungsquoren zu umgehen.

Diese Tendenz zeigt sich besonders deutlich beim Euro-Stabilisierungsmechanismus, wo der inter- 
gouvernementale Weg am 07.06.2010 sowohl für die Errichtung der Zweckgesellschaft EFSF als 
auch für deren Rahmenvereinbarung gewählt wurde. Damit wurde die maßgebliche Einbeziehung 
des IWF mit einer Macht, als wäre er ein Organ der EU, in die Formulierung der Kreditauflagen  
allein intergouvernemental verankert. Ebenso die Outsourcebarkeit praktisch aller Tätigkeiten beim 
Euro-Stabilisierungsmechanismus bis auf die Initiierung und die Entscheidung über die Auflagen 
sowie die Beantragung und die Entscheidung über die Finanzhilfen. Selbst die laufende Überwa-
chung der Auflagen kann dabei an jeden beliebigen Menschen, an jeden Verein, jeden Staat, jede 
Behörde und jedes Unternehmen auf der Welt ausgelagert werden. 
Sowohl die Einbeziehung anderer internationaler Organisationen wie de-facto Organe der EFSF als 
auch die funktionelle Privatisierung hoheitlicher Macht auf EFSF-Ebene sind nirgendwo im EU-
Primärrecht verankert. Dabei wurde das Erfordernis, schon auf Grund des Subsidiaritätsprinzips 
(Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG) und der begrenzten Einzelermächtigung (Art. 5 Abs. 2 EUV), einer 
primärrechtlichen Verankerung und damit auch eines Zustimmungsgesetzes (Art. 59 Abs. 2 GG) 
umgangen. 
Zur Frage der rechtlichen Qualität der EFSF siehe Abschnitte IV.3.1 und IV.3.2 dieser 
Verfassungsbeschwerden.
Die EFSF-Rahmenvereinbarung hätte von ihrer Tragweite her eines Zustimmungsgesetzes bedurft, 
was aber nicht erfolgt ist (Abschnitt IV.3.1 und IV.3.2 dieser Verfassungsbeschwerden).

Es besteht eine deutliche Tendenz, die Vorlage auch als solcher deklarierter Zustimmungsgesetze 
vor den nationalen Parlamenten auf rechtswidrige Weise zu umgehen, was eine informierte Ent-
scheidung der Bundestagsabgeordneten verhindern kann. Und der Bundestag hat das beim 
StabMechG mit sich machen lassen, obwohl die Reden z. B. der Abgeordneten Trittin und 
Schaeffler bewiesen haben, dass sich zahlreiche Abgeordnete unzu-reichend informiert fühlten.

Erschwerend hinsichtlich der unzureichenden Information der Bundestagsabgeordneten kommt hin-
zu, dass die Rede der Bundeskanzlerin vom 19.05.2010 (siehe Abschnitt VI.1.2 dieser Verfassungs-
beschwerden) zahlreiche Indizien dafür enthält, dass der Bundesregierung das WIFO-Gutachten, 
welches sich wie eine Blaupause für die am 29.09.2010 von der EU-Kommission vorgestellten Ver-
ordnungsentwürfe zur Umfunktionierung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und zur Einführung 
des Ungleichgewichtsverfahrens zwecks Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung liest, damals 
schon gekannt hat. Ihre Forderungen nach einer schnelleren und strafferen „Anwendung von 
Sanktionen gegen Euro-Mitgliedstaaten, die ihren Verpflichtungen zur Senkung des Defizits nicht 
nachkom-men“, die Erweiterung der Sanktionsmöglichkeiten um die Einbehaltung von 



„Strukturmitteln aus dem EU-Haushalt“, die Sanktionsbewehrung des Gesamtschuldenkriteriums  
(„Notwendig sind auch zusätzliche Konsolidierungsanstrengungen von Mitgliedstaaten mit hohen 
Schuldenständen“) und „ein vorübergehender Entzug des Stimmrechts von notorischen 
Defizitsündern“ finden sich alle in dem Gutachten, welches das WIFO-Institut für die EU-
Kommission erstellt und im Mai 2010 veröffentlicht hat.
Dass das Gutachten des WIFO-Instituts, welches nicht auf das eine Blatt Papier passt, von dem der 
Abgeordnete Jürgen Trittin in der Debatte vor Beschluss des StabMechG im Bundestag sprach, dem 
Bundestag vor Beschlussfassung am 21.05.2010 offenbar nicht vorgelegt wurde, ist ein deutliches 
Indiz für einen möglichen Versuch, vor der Gesamtheit der Bundestagsabgeordneten den Gesamt-
zusammenhang zwischen europäischem Finanzierungsmechanismus und EU-Wirtschaftsregierung 
zumindest nicht vor deren Zustimmung zum StabMechG erkennen zu lassen.

Besondere Intransparenz erlangt die Methode der Verlagerung von ihrer Tragweite nach auf die pri-
märrechtliche Ebene gehörender Entscheidungen in intergouvernementale Vereinbarungen durch 
die Unklarheit, auf welcher Rechtsgrundlage sich diese bewegen. Siehe hierzu bzgl. der EFSF Ab- 
schnitte IV.3.1 und IV.3.2, bzgl. des ESM Abschnitt IV.6.2 und bzgl. des Fiskalpakts Abschnitt V.1 
dieser Verfassungsbeschwerden.

Die Umgehungstendenz zeigt sich sowohl bei der EFSF, als auch beim ESM und beim Fiskalpakt 
auch in der Organleihe bzgl. Organen der EU, welche in den intergouvernementalen Raum hinein 
ausgeliehen werden sollen, was nur insoweit zulässig ist, wie die Formvorschriften des Art. 329 
AEUV für die erweiterte Zusammenarbeit (Art. 20 EUV) zuvor ordnungsgemäß durchlaufen wor-
den sind, und es dabei ausschließlich um Politikbereiche der erweiterten Zusammenarbeit geht, in 
welchen die EU ihre Befugnis zur Setzung von EU-Sekundärrecht noch nicht wahrgenommen hat. 
Zur näheren Erläuterung siehe Abschnitt III.20 dieser Verfassungsbeschwerden.
Dass man bei EFSF-Rahmenvertrag, ESM und Fiskalpakt sich einfach Organe der EU ausleiht, 
ohne den rechtmäßigen Weg über Art. 329 AEUV zu gehen, zeigt den Umgehungscharakter 
gegenüber dem EU-Primärrecht und gegenüber dem Europaparlament.

Intergouvernementale Vereinbarungen können nie supranationalen Rang haben, da sie sich 
außerhalb der in Art. 288 AEUV für das EU-Sekundärrecht zugelassenen Formen bewegen.Damit 
darf diesen Vereinbarungen auch nur ein normaler völkerrechtlicher Rang beigemessen werden 
unterhalb des „ius cogens“ und unterhalb des EU-Sekundärrechts. Damit dürfen sämtliche 
intergouvernementale Vereinbarungen, auch soweit sie sich im Raum der erweiterten Zusammen-
arbeit bewegen, nur insoweit erfüllt werden, wie sie mit den zum „ius cogens“ gehörenden 
universellen Menschenrechten vereinbar sind. Und soweit diese intergouvernementalen 
Vereinbarungen eines Zustimmungsgesetzes bedürfen, aber keines dazu beschlossen wird, entfalten 
sie auch keine hoheitliche Rechtswirkung, und die an sie anknüpfenden Handlungen Rechtswirkung 
allein mit privatrechtlichem Rang (siehe auch Abschnitt IV.3.1).

Der Umgehungscharakter des Fiskalpakts zeigt sich auch darin, obwohl er sich im intergouverne-
mentalen Raum, also außerhalb des eu-rechtlichen Raums befindet, dessen Art. 3, Art. 4, Art. 5 
Abs. 1 und Art. 7 Grundlage sein wollen für die EU-Verordnungen zur Verschärfung des 
Stabilitäts- und Wachstumspaktes (Abschnitte V.3, V.4 und V.6 dieser Verfassungsbeschwerden), 
dessen Art. 5 Abs. 2  für die EU-Verordnungen zur haushaltsmäßigen Überwachung (Abschnitt 
VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden) und dessen Art. 9 für die EU-Verordnungen zur Einführung 
des sanktionsbewehrten Ungleichgewichtsverfahrens, und das alles am EU-Primärrecht vorbei. Erst 
versucht man es mit der Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV, damit keiner merkt, 
was man darauf alles aufbauen will, und dann versucht man die Umgehung zusätzlich auf 
intergouvernementalem Weg. Am drastischten am Fiskalpakt ist jedoch dessen Art. 3 Abs. 2, mit 
welchem die Mitgliedsstaaten verpflichtet würden, ihre Verfassungen entsprechend einem 
Vorschlag der Kommission für den Stabilitäts- und Wachstumspakt aufzubrechen, und wonach die 



Kommission für die Durchsetzung der Empfehlungen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt 
sämtliche Organe der Exekutive und Judikative unter ihr Kommando bringen könnte, von der 
Regierung über die Bundeswehr bis zum Bundesverfassungsgericht (Abschnitt V.1 dieser Verfas-
sungsbeschwerden). Und Art. 8 Fiskalpakt, wonach die Kommission die Durchsetzung des Art. 3 
Abs. 2 Fiskalpakt auch noch vor dem EUGH einklagen lassen könnte. Und das alles mit einem 
intergouvernementalen Vertrag. 

Die Tragweite intergouvernementaler Verträge in Zusammenhang mit der EU zeigt auch der ESM, 
bei welchem selbst die privaten Gläubiger den Staaten iwf-artig strenge Auflagen machen würden, 
der so intransparent vorgesehen ist, dass er sich bald zur größten öffentlichen schwarzen Kasse der 
Welt entwickeln würde, und dessen Hineinwachsen in die Supranationalität über die Ausstattung 
mit staatsanalogen Machtinsignien wie einem eigenen Besteuerungsrecht vorgesehen ist, ohne dass 
man jemals einem nationalen Parlament die Schaffung eines supranationalen ESM zur Abstimmung 
vorlegen würde.

Darüber hinaus will man ESM, EFSF-Rahmenvertrag und Fiskalpakt nach deren Inkrafttreten 
supranationalisieren (Vor- und Nachwort der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 09.12.2011, 
Erwägungsgrund 7 + Art. 16 Fiskalpakt). Und zusätzlich wurde am 29.03.2012 doch noch das 
Zustimmungsgesetz (Abschnitt III.1.2 dieser Verfassungsbeschwerden) zu Art. 136 Abs. 3 AEUV 
in den Bundestag eingebracht.

Daraus lassen sich mehrere Erkenntnise gewinnen:

-Die Bundestagsabgeordneten werden unter einen unangemessenen Zeitdruck gesetzt.
-Den Bundestagsabgeordneten wird vor Einholung ihrer Zustimmung nicht hinreichend klar ge-
macht, in welchem Gesamtzusammenhang die Zustimmung, die von ihnen verlangt wird, steht, und 
was genau man auf primärrechtlicher, auf sekundärrechtlicher und auf intergouvernemenalter Ebene 
damit machen will.
-Intergouvernementale Vereinbarungen zwischen den Mitgliedsstaaten der EU bergen die Gefahr 
der Umgehung des EU-Primärrecht bzw. der ultra-vires-mäßigen Überschreitung der primärrecht-
lich eingeräumten Kompetenzen sowie der Umgehung des „ius cogens“.
-Es wird versucht, die Rechte der Bundestagsabgeordneten zu umgehen, indem man Regelungsge- 
genstände, die von ihrer Tragweite, wenn überhaupt, nur mit primärrechtlicher Änderung und damit 
mit Erfordenis der Zustimmung der Bundestagsabgeordneten (Art. 59 Abs. 2 GG, Art. 23 GG) 
möglich sind, zu umgehen, indem man diese auf intergouvernementale Vereinbarungen verschiebt.
-Die Bundestagsabgeordneten zeigen äußerst unzureichende Anstrengungen, ihre Rechte auf Infor-
mationen und auf das Erfordernis von Zustimmungsgesetzen gegenüber der Bundesregierung gel- 
tend zu machen.

Daraus ergeben sich die folgenden Erfordernisse:

-Alle intergouvernementalen Vereinbarungen  im Rahmen der EU und der Eurozone, auch solche 
im Raum der erweiterten Zusammenarbeit, bedürfen eines Zustimmungsgesetzes, um die 
Umgehungsmöglichkeit der primärrechtlichen Verankerung sowie die Umgehungsmöglichkeit des 
nur einfachen völkerrechtlichen Rangs intergouvernementaler Vereinbarungen endgültig zu 
beenden.
-Da die Bundestagsabgeordneten sich nachweislich nicht genug selbst um die Wahrung ihrer Rechte 
aus Art. 59 Abs. 2 GG, Art. 23 GG kümmern, welche sie selbst allein auf Grund des grundrechts-
gleichen Wahlrechts (Art. 38 GG) i. V. m. Art. 20 Abs. 2 S. 2 Alt. 1 GG erlangt haben, ist es erfor-
derlich, jede intergouvernementale Vereinbarung der Mitgliedsstaaten der EU oder der Eurozone 
nicht nur der Zustimmung der Bundestagsabgeordneten, sondern danach zusätzlich einer Volksab-
stimmung (Art. 20 Abs. 2 S. 2 Alt. 2 GG) zu unterwerfen, da der Bundestag in seiner Eigenschaft 



als ein besonderes Organ i. S. v. Art. 20 Abs. 2 S. 2 Alt. 3 GG diese ihm nur auf Zeit übertragenen 
Rechte selbst nicht hinreichend wahrt.

Da man selbst Regelungsgegenstände, welche von ihrer Tragweite her einer primärrechtlichen 
Verankerung bedürften, über intergouvernementale Vereinbarungen festzulegen versucht,  ist  inso-
weit bei Volksabstimmungen über solche intergouvernementalen Vereinbarungen eine Zweidrittel-
mehrheit der Abstimmenden erforderlich (analog zu Art. 23 Abs. 1 S. 3 GG, vergleiche auch 
Abschnitt III.10.2 dieser Verfassungsbeschwerden). 
 

III.10.4 Erforderlichkeit der Volksabstimmung bei EU-Richtlinien
EU-Richtlinien sind nicht unmittelbar anwendbar; sie sind eine Verpflichtung, durch ein Umset-
zungsgesetz auf der einfach-gesetzlichen Ebene ein bestimmtes Ziel zu erreichen (Art. 288 S. 4 
AEUV). Damit hat der Gesetzgeber es in der Hand, EU-Richtlinien im Einklang mit allen anderen 
Vorschriften gleichen oder höheren Rangs umzusetzen, vor allem im Einklang mit dem nicht zur 
GASP gehörenden Teil des EU-Primärrechts, dem Grundgesetz, der Uno-Charta und den universel-
len Menschenrechten. Auch dies ist dem Gesetzgeber nicht immer gelungen, z. B. beim EU-Haftbe-
fehl (2 BvR 2236/04) und bei der Vorratsdatenspeicherung, wo durch Urteile des Bundesverfas-
sungsgerichts aufgezeigt wurde, wie jeweils eine grundgesetzkonforme Umsetzung der betreffenden
Richtlinien möglich war.
Die Blankett-Ermächtigungsnorm des Art. 136 Abs. 3 AEUV ist eine  primärrechtliche, die daran 
anknüp- fenden verfassungswidrigen Normen sind im vorliegenden Fall EU-Verordnungen, 
intergouverne-mentale Vereinbarungen, Kreditauflagen und sanktionsbewehrte Empfehlungen. 
Aber es ist offen-sichtlich, dass auf EU-Richtlinien ausgewichen würde, wenn nur den im hier 
vorliegenden Fall ver-wendeten Instrumenten eine obligatorische Volksabstimmung gegenüber 
gestellt würde.
Darüber hinaus würde bzgl. EU-Richtlinien das Volk keine größere Entscheidungsgewalt haben, als 
der einfach-gesetzliche Gesetzgeber bei den Umsetzungsgesetzen auch. Und wenn das Volk einfach 
alle Umsetzungsgesetzentwürfe ablehnen würde, obwohl diese mit dem Grundgesetz und auch mit 
allem mit dem EU-Sekundärrecht gleich- oder höherrangigerem Völkerrecht vereinbar wäre, dann 
hätte es auch vollkommen zurecht dafür die entsprechenden EU-Bußgelder zu tragen. Das allein 
dürfte schon erheblich zu verantwortlichen Entscheidungen des Volkes beitragen.

Mit Rücksicht darauf, dass EU-Richtlinien nicht unmittelbar anwendbar sind, und dass der Gesetz- 
geber auf der deutschen Bundesebene es in der Hand hätte, die Umsetzungsgesetze zu den 
Richtlini-en, soweit nur irgend möglich, konform zum Grundgesetz, zur Uno-Charta und zu den 
Menschen-rechten zu machen, sind, auch mit Rücksicht auf die Autonomie des EU-Rechts, 
Volksabstimmun-gen bzgl. EU-Richtlinien erst zu den Umsetzungsgesetzen angemessen.

Als Abstimmungsquorum für die Volksabstimmungen zu den Umsetzungsgesetzen wäre nach 
Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin eine Zweidrittelmehrheit der Abstimmenden 
erforderlich, soweit das EU-Sekundärrecht und damit auch die EU-Richtlinien auch nur gegenüber 
einem Teil des Grundgesetzes gleich- oder höherrangig sein sollten (analog zu Art. 23 Abs. 1 S. 3 
GG); dafür spricht auch Rn. 240 des Lissabonurteils. 
Sollten hingegen, wie es auch die Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin ist, und wofür auch 
Leitsatz 3 des Lissabonurteils spricht (siehe Abschnitte VII.1 und VII.6 dieser Verfassungsbe-
schwerden), die universellen Menschenrechte vom Rang oberhalb des EU-Sekundärrechts stehen, 
dann würde daraus, weil die Uno-Charta wiederum über den universellen Menschenrechten und 
unterhalb des Grundgesetzes steht, folgen, dass das EU-Sekundärrecht dann, anders als der gesamte 
nicht auf die GASP bezogene Teil des EU-Primärrechts, unterhalb des Grundgesetzes steht. In dem 
Fall würde für die zu den Umsetzungsgesetzen zu den EU-Richtlinien erforderlichen Volksabstim- 
mungen selbstverständlich eine einfache Mehrheit der Abstimmenden genügen.



Aus Vorsichtsgründen macht die Beschwerdeführerin, solange der Vorrang der universellen Men-
schenrechte vor dem EU-Sekundärrecht nicht explizit bestätigt ist, geltend, dass eine Zweidrittel-
mehrheit erforderlich ist.

III.10.5  Volksabstimmung bei EU-Verordnungen (incl. der EU-Verordnungen zur Errichtung der 
EU-Wirtschaftsregierung)
Auf die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV will / wollte man, die gesamten fünf 
Verordnungen zum Umbau des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und zur Einführung des 
Ungleichgewichtsverfahrens sowie die beiden EU-Verordnungen zur haushaltsmäßigen Überwa-
chung und EU-Verordnung 2011/0276 (COD),  alle zwecks Errichtung der EU-Wirtschaftsregie-
rung, stützen. Ohne entsprechende rechtsklare Änderungen des EU-Primärrechts will man im EU-
Verordnungswege (um es den nationalen Parlamenten nicht vorlegen zu müssen), das Stimmrecht 
von Staaten der Eurozone im Ministerrat über die Fälle des Art. 7 EUV hinaus aussetzen können, 
Bußgelder auch bzgl. Gesamtschuldenkriterium und  präventiver Komponente des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes  und bzgl. des neuen Ungleichgewichtsverfahrens einführen und mit einer demo-
kratiewidrigen umgekehrten Abstimmung verbinden, das Rechtsinstrument der Empfehlung (Art. 
288 S. 7 AEUV, damit kein Parlament dabei mit entscheiden kann) auch außerhalb des Defizit-
kriteriums für alle Bereiche des Stabilitäts- und Wachstumspaktes verbindlich machen und mit der 
Einführung eines neuen Ungleichgewichtsverfahrens mit von der EU-Kommission willkürlich 
wählbaren Messgrößen dieser nach Belieben Zugriff auf alle Fragen der Finanz-, Wirtschafts- und 
Lohnpolitik der Mitgliedsstaaten der Eurozone geben. Auch der Euro-Finanzstabilisierungsmecha-
nismus EFSM, der auch bereits dem IWF Macht gibt, als wäre dieser ein Organ der EU, und im 
Rahmen dessen laut den  Schlussfolgerungen des Ecofin-Rates vom 10.05.2010 und Nr. 17 der 
Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011  (Abschnitt III.23 dieser Verfassungsbeschwer-
den)  ebenso drastische iwf-typisch strenge Auflagen vorgesehen sind wie in der zweiten und in der 
dritten Stufe des europäischen Finanzierungsmechanismus, ist in einer EU-Verordnung normiert, in 
dem Fall vom 12.05.2010.

Und die 5 EU-Verordnungen zur Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und zur 
Einführung des Ungleichgewichtsverfahrens wurden am 28.09.2011 auf EU-Ebene ultra-vires-
mäßig beschlossen, obwohl deren geplante primärrechtliche Grundlage Art. 136 Abs. 3 AEUV noch 
gar nicht in Kraft war.

Ebenfalls ohne primärrechtliche Grundlage sind die beiden am 23.11.2011 initiierten EU-Verord- 
nungen zur haushaltsmäßigen Überwachung (Abschnitt VI.2. dieser Verfassungsbeschwerden).
Auch EU-Verordnung 2011/0276 (COD) wurde ohne primärrechtliche Grundlage initiiert.
EU-Verordnung 2011/385 (COD) ist dafür da, den Staaten der Eurozone, welche kein Geld vom 
europäischen Finanzierungsmechanismus benötigen, weil sie es sich bei anderen Staaten oder bei 
anderen internationalen Finanzinstitutionen geliehen haben, dafür mit iwf-artig strengen Auflagen 
zu versehen, als ob man sie dafür bestrafen wollte. Und zwar, indem die auf Art. 121, 126 und 148 
AEUV gestützten Empfehlungen, welche die betreffenden Staaten erhalten haben, auf Grundlage 
dieser Verordnung iwf-artig streng verschärft werden; und bei Nicht-Befolgung der iwf-artig stren-
gen Auflagen würden dann EU-Fördermittel gekürzt und gestrichen, darunter Kohäsions-, Struktur-, 
Sozial-, Fischerei- und ELER-Agrarmittel (Abschnitt VI.2.1 dieser Verfassungsbeschwerden). Und 
das ohne jegliche primärrechtliche Grundlage, weder für die über Art. 126 Abs. 11 AEUV hinaus-
gehende Sanktionsbewehrung, noch für deren iwf-artige Verschärfung, noch für die Instrumentali-
sierung der EU-Fördermittel dafür.
Art. 21 Abs. 6 EU-Verordnung 2011/0276 (COD) würde die Instrumentalisierung der gleichen EU-
Fördermittel sogar als Muss-Vorschrift vorschreiben bei Nichterfüllung von Empfehlungen bzw. 
Auflagen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt, dem Ungleichgewichtsverfahren oder dem ESM 



(Abschnitt VI.3 dieser Verfassungsbeschwerden). Darüber hinaus könnte die EU-Kommission die 
Kürzung oder Streichung dieser Mittel auch bei Nachholung der Erfüllung der betreffenden Emp-
fehlungen oder Auflagen beliebig beibehalten und so faktisch ohne jegliche Rechtsgrundlage mit 
weiteren Konditionen verbinden.

EU-Verordnung 2011/0386 (COD) würde es der Kommission erlauben, in die Haushaltsentwürfe 
der Staaten der Eurozone direkt einzugreifen, sie mit beliebigen sanktionsbewehrten Meinungen zu 
Änderungen der Entwürfe zu zwingen, und obendrein auch jeden Haushaltsentwurf einmal umge- 
hen lassen zu können, damit er geändert wird – ohne Grundlage im EU-Primärrecht dafür.

Man kann also zu dem Schluss kommen, dass im EU-Verordnungswege, unter Mitentscheidung des 
Europaparlaments, aber totaler Aushebelung der nationalen Parlamente, durchaus Vorschriften auf 
den Weg gebracht werden, die ohne Anknüpfung an die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 
AEUV  ultra-vires sind und dem über intergouvernementale Vereinbarungen unternommenen 
Dingen zur Plünderung der sozialen Errungenschaften der Mitgliedsstaaten in nichts nachstehen.

Darum ist die Volksabstimmung auch erforderlich, um ultra-vires-mäßigen und die Verfassungs-
identität sowie die Uno-Charta und die universellen Menschenrechte verletzenden EU-Verordnun-
gen beizukommen. EU-Verordnungen sind ein direkt anwendbares sekundärrechtliches Instrument 
(Art. 288 S. 2+3 AEUV). Sie stehen zwar unter keinem Zustimmungsvorbehalt des Bundestags, die 
in diesen Verfassungsbeschwerden aufgezeigten zahllosen Versuche, die Macht der EU über Ver-
ordnungen ultra-vires-mäßig auszuweiten, bzw. über allein an die primärrechtliche Blankett-
Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV bzw. an den Fiskalpakt anknüpfbare Verordnungen, und 
was man alles an verfassungswidrigem genau in solche Verordnungen packen will, zeigen jedoch 
die Notwendigkeit der Gewaltenverschränkung mit dem Volk insbesondere bgzl. EU-
Verordnungen. 
Die Balance zwischen Wahlen und Abstimmungen, die Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG normiert, würde hier 
zwischen dem Volk des jeweiligen Landes (also hier dem deutschen Volk) und dem demokratisch 
legitimierten Europaparlament bestehen. EU-Verordnungen für Deutschland Volksabstimmungen 
zu unterwerfen, ist auch insoweit demokratisch legitimiert, als das deutsche Volk souverän ist (Art. 
20 Abs. 1 GG), die EU (incl. Europaparlament) hingegen ausschließlich autonom. 

Damit folgt die Beschwerdeführerin auch dem Wunsch des Bundesverfassungsgerichts (siehe Ab- 
schnitte III.6.1 und III.6.2 dieser Verfassungsbeschwerden), den Schutz vor ultra-vires zu wahren 
(siehe auch Leitsatz 4 des Lissabonurteils), ohne dabei von ultra-vires-Klagen lahm gelegt zu 
werden.

Der Respekt vor den demokratisch legitimieren Bundestagsabgeordneten (Art. 38 GG), welche einst 
der Schaffung eines solchen Rechtsinstruments wie der EU-Verordnung zugestimmt hatten, muss 
natürlich so weit gewahrt bleiben, als der Bundestag sich selbst dabei ein Stück weit entmachten 
wollte, aber das darf nicht zu Lasten des Volkes gehen. Die Volksabstimmungen zu allen EU-Ver- 
ordnungen werden sowohl dem Bundestag als auch dem Bundesverfassungsgericht die jeweils ge-
wünschte Arbeitsentlastung auf verfassungskonformen Wege bringen, und sind angesichts der dras-
tischen Inhalte der Verordnungen, insbesondere zur Errichtung der halb-diktatorischen EU-Wirt- 
schaftsregierung, welche man auf die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV bzw. jetzt 
erst einmal auf den Fiskalpakt stützen will, auch zwingend geboten, da die Untersagung der 
Zustimmung zu Art. 136 Abs. 3 AEUV bzw. Fiskalpakt allein nicht ausreichen dürfte, um zu 
verhindern, dass diese Verordnungen dann stattdessen einfach ultra-vires-mäßig beschlossen 
werden, was bzgl. der 5 Verordnungen zur Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung am 28.09.2011 
bereits geschehen ist, und was bzgl. der beiden EU-Verordnungen zur haushaltsmäßigen Überwa-
chung genauso geschehen würde.



Zum Schutz des Volkes gegenüber EU-Verordnungen ist darüber hinaus, wie in Abschnitt II.7 
dieser Verfassungsbeschwerden dargelegt, die ultra-vires-Prüfung (siehe Leitsatz 4 des Lissabon-
urteils) gegen EU-Verordnungen erforderlich, die zugleich, zum Schutz auch der autonomen 
Rechtsordnung der EU nur insoweit zulässig und begründet sein können, wie die betreffenden Ver-
ordnungen ultra-vires sind oder mit der Verfassungsidentität des Grundgesetzes, der Uno-Charta, 
den universellen Menschenrechten oder dem EU-Primärrecht unvereinbar sind. Die meisten ultra-
vires-Fälle dürften aber bereits durch die Wachsamkeit des Volkes abgefangen werden. Die Augen 
sämtlicher Abstimmungsberechtigter sehen einfach mehr als die von etwas mehr als 600 
Parlamentariern.

Darüber hinaus können und müssen Regierung und Parlament, jeweils im Rahmen ihrer Zuständig-
keiten, die Umsetzung von EU-Verordnungen, soweit diese ultra-vires oder unvereinbar sind mit  
der Verfassungsidentität des Grundgesetzes, der Uno-Charta, den universellen Menschenrechten 
oder dem EU-Primärrecht, verweigern.

Insbesondere sind Volksabstimmungen über die fünf  EU-Verordnungen (siehe Abschnitte V.3 bis 
V.7 dieser Verfassungsbeschwerden), mit welchen die EU-Wirtschaftsregierung errichtet werden 
soll, und über die beiden EU-Verordnungen zur haushaltsmäßigen Überwachung, erforderlich, 
angesichts der Tragweite dieser Verordnungen. Es seien hier nur beispielhaft die Macht der 
Kommission über die gesamte Wirtschafts-, Lohn- und Finanzpolitik incl. des darin enthaltenen 
demokratiegefährdenden Zugriffs auf die Sicherheitshaushalte, die Macht zur Marginalisierung der 
gesamten Sozialversicherung, zur Kommerzialisierung unveräußerlicher Werte, und zur weitgehen-
den Entmachtung der nationalen Parlamente, erwähnt.

Es reicht also nicht, mit Wirkung für die Zukunft Volksabstimmungen über alle EU-Verordnungen 
anzuordnen, während die Verordnungen zur Errichtung der halb-diktatorischen EU-Wirtschaftsre- 
gierung bereits umgesetzt werden, sondern es ist die ausdrückliche Verpflichtung im Urteil über 
diese Verfassungsbeschwerden erforderlich, dass auch über die EU-Verordnungen zur Errichtung 
der EU-Wirtschaftsregierung eine Volksabstimmung stattfinden muss, zumal Nr. 18+19 des 
Berichts der Task Force (Abschnitt III.14 dieser Verfassungsbeschwerden) einräumen, dass Art. 
136 Abs. 3 AEUV als die primärrechtliche Grundlage zur Ausdehnung der Sanktionen des 
Stabilitäts- und Wachstsumspaktes vorgesehen (gewesen)ist.

Ungeachtet der erforderlichen Volksabstimmungen über auch die in den Abschnitten V.3 bis V.7 
und VI.2 erörterten EU-Verordnungen ist es gleichwohl erforderlich, über diese inhaltlich im 
Rahmen der vorliegenden Verfassungsbeschwerden zu urteilen. Die Rechtsstaatlichkeit und die in 
dieser wurzelnde Rechtsweggarantie dürfen auch durch Volksabstimmungen nicht ausgehebelt 
werden. Das ließe sich auf die Weise bewerkstelligen, dass das Urteil, soweit es die genannten EU-
Verordnungen betrifft, erst nach den erfolgten Volksabstimmungen ergeht.

Auf völkerrechtliche Organisationen wie die EU können ausschließlich Befugnisse im Sinne von 
Art. 20 Abs. 2 S. 2 Alt. 3 GG übertragen werden, nicht aber die allein dem Volk zustehenden 
Wahlen und Abstimmungen (Art. 20 Abs. 2 S. 2 Alt. 1+2 GG). Darum lässt es das Grundgesetz zu, 
auch als zusätzliche Gewaltenverschränkung gegenüber EU-Verordnungen obligatorische 
Referenden einzuführen. Dass dies notwendig ist, wird im Rahmen der hier vorliegenden Verfas- 
sungsbeschwerden anhand der EU-Verordnungen, welche man rechtswidrig an den Fiskalpakt 
anknüpfen lassen will, bewiesen.

Als Abstimmungsquorum für die Volksabstimmungen zu den EU-Verordnungen wäre nach Rechts-
auffassung der Beschwerdeführerin eine Zweidrittelmehrheit der Abstimmenden erforderlich, 
soweit das EU-Sekundärrecht und damit auch die EU-Verordnungen auch nur gegenüber einem Teil 
des Grundgesetzes gleich- oder höherrangig sein sollten (analog zu Art. 23 Abs. 1 S. 3 GG); dafür 



spricht auch Rn. 240 des Lissabonurteils. 
Sollten hingegen, wie es auch die Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin ist, und wofür auch 
Leitsatz 3 des Lissabonurteils spricht (siehe Abschnitte VII.1 und VII.6 dieser Verfassungsbe-
schwerden), die universellen Menschenrechte vom Rang oberhalb des EU-Sekundärrechts stehen, 
dann würde daraus, weil die Uno-Charta wiederum über den universellen Menschenrechten und 
unterhalb des Grundgesetzes steht, folgen, dass das EU-Sekundärrecht dann, anders als der gesamte 
nicht auf die GASP bezogene Teil des EU-Primärrechts, unterhalb des Grundgesetzes steht. In dem 
Fall würde für die zu den EU-Verordnungen erforderlichen Volksabstimmungen selbstverständlich 
eine einfache Mehrheit der Abstimmenden genügen.

III.10.6 Erforderlichkeit der Volksabstimmung bei sanktionsbewehrten EU-Empfehlungen und EU-
Meinungen
Das Rechtsinstrument der Empfehlung ist gem. Art. 288 S. 7 AEUV als ein unverbindliches ge- 
schaffen worden. Nur so lässt sich demokratisch rechtfertigen, dass Empfehlungen allein durch EU-
Kommission und Ministerrat zustande kommen, ohne Mitentscheidung des Europaparlaments und 
ohne Mitentscheidung der nationalen Parlamente. Es ist bereits ein deutlicher Systembruch gewe- 
sen, als für die Empfehlungen im Rahmen von Defizitverfahren des Stabilitäts- und Wachstums-
paktes diese durch die Bußgeldbewehrung indirekt erzwingbar gemacht worden sind, die Staaten 
der Eurozone also vor die Wahl gestellt worden sind, ihr Defizit unter 3% des BIP zu reduzieren, 
die Empfehlungen zu befolgen oder das Bußgeld zu zahlen (Art. 126 Abs. 2  lit. a + Abs. 7+9+10+ 
11 AEUV).Dass es laut dem Gutachten „Überschuldung und Staatsinsolvenz in der Europäischen 
Union“ des wissenschaftlichen Beirats im Bundeswirtschaftsministerium (aus Sicht des 30.11.2010) 
noch nicht zur Verhängung eines einzigen Bußgelds im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstums- 
paktes gekommen ist, dass aber gleichwohl für 2011 ein Unterschreiten des Defizitkriteriums von 
3% des BIP von allen Staaten der Eurozone allein für Estland prognostiziert wird (siehe Abschnitt 
V.15 dieser Verfassungsbeschwerden), ist ein gewichtiges Indiz dafür, dass stattdessen bisher alle 
sanktionsbewehrten Empfehlungen im Rahmen der Defizitverfahren entweder unter völliger In-
transparenz gegenüber der Öffentlichkeit durchgesetzt oder vielleicht gegenüber im Ministerrat be- 
sonders stimmgewichtigen Mitgliedsstaaten der Eurozone zum Teil auch im Ministerrat abgelehnt 
worden sind.
Nun aber will man das Rechtsinstrument für das Gesamtschuldenkriterium, die vorbeugende Kom-
ponente und das Ungleichgewichtsverfahren mit Bußgeldern bewehren, die alle durchkommen wür-
den, soweit der Ministerrat nicht innerhalb von 10 Kalendertagen mit qualifizierter Mehrheit dage- 
gen stimmen würde. Und dabei noch jeweils das Stimmrecht des betroffenen Schuldnerstaats im 
Ministerrat aussetzen. Und das alles will / wollte man, wie das hierzu insbesondere in den 
Abschnitten III.1,  V.15 und VI.1.1 dieser Verfassungsbeschwerden beleuchtete WIFO-Gutachten 
beweist, und wie bzgl. der Sanktionen zum Stabilitäts- und Wachstumgspakt selbst Nr. 18+19 des 
Berichts der Task Force bestätigen (Abschnitt III.14 dieser Verfassungsbeschwerden) die Blankett-
Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV als Grundlage nehmen, nun aber erst einmal für den 
Stabilitäts- und Wachstumspakt Art. 3, 4, 5 und 7 Fiskalpakt und für das Ungleichgewichts-
verfahren Art. 9 Fiskalpakt.

Mit der Untersagung der Zustimmung zum Fiskalpakt allein ist es jedoch nicht getan. Denn die 
Bußgeldbewehrung der Empfehlungen im Rahmen des Defizitverfahrens bzgl. des Defi-zit-
Kriteriums ist ordnungsgemäß im EU-Primärrecht abgesichert. Zudem hat man jetzt einfach all die 
ultra-vires-mäßigen Inhalte der fünf Verordnungsentwürfe zur Errichtung der EU-Wirtschafts-
regierung ohne hinreichende primärrechtliche Grundlage am 28.09.2011 komplett beschlossen. 

Die sanktionsbewehrte Empfehlung der EU-Kommission gegenüber Griechenland im Rahmen des 
dortigen Defizitverfahrens zur Marktöffnung gegenüber der „Biotechnologie“ in der 
Landwirtschaft, welche sich als Folge in Tz. 7.2.1 des Stabilitäts- und Wachstumsprogramms 



Griechenlands wieder fand, ist ein deutliches Beispiel von Machtmißbrauch, da es zur 
Defizitsenkung nichts beiträgt, wenn man der Bevölkerung gesundheitsgefährdende Nahrung 
aufzwingt. Dieses Beispiel eines Machtmiß-brauchs der Kommission gerade bei der Anwendung 
einer sanktionsbewehrten Empfehlung zeigt, dass die Existenz sanktionsbewehrter Empfehlungen 
ohne Bestätigung durch eine Volksabstim-mung nicht mehr länger verantwortet werden kann. 
Weder bzgl. sanktionsbewehrter Empfehlungen gegenüber Deutschland, noch angesichts des 
Staatsauftrags europäische Integration (Art. 23 GG), bzgl. sanktionsbewehrter Empfehlungen 
gegenüber anderen Staaten der Eurozone.

Nach Art. 6 + Art. 9 der EU-Verordnung 2011/0386 (COD) könnte die EU-Kommission jetzt auch 
noch sanktionsbewehrte Meinungen mit beliebigen Änderungswünschen zu den Haushalten der 
Staaten der Eurozone machen, obwohl das EU-Primärrecht das sekundärrechtliche Instrument der 
Meinung ausschließlich als ein unverbindliches vorsieht (Art. 288 AEUV, Abschnitt VI.2.2 dieser 
Verfassungsbeschwerden).Angesichts dieses Machtmißbrauchs sind sanktionsbewehrte Meinungen 
nur zu verantworten, wenn jede sanktionsbewehrte Meinung einer Volksabstimmung unterworfen 
wird.

Damit ist es offensichtlich erforderlich, selbst wenn die Zustimmung zum Fiskalpakt für 
verfassungswidrig erklärt wird, zusätzlich alle sanktionsbewehrten Anwendungen der Rechtsinstru-
mente der Empfehlung und der Meinung in Deutschland einer Volksabstimmung zu unterwerfen. 

Da man nun auch noch alle EU-Fördermittel mit Auflagen zur Durchsetzung der Empfehlungen der 
EU-Wirtschaftsregierung versehen will (siehe insbesondere Abschnitt III.14, VI.1. Und VI.2.1 
dieser Verfassungsbeschwerden), ist dies offensichtlich für alle sanktionsbewehrten Empfehlungen 
der EU-Wirtschaftsregierung erforderlich, egal, ob die Sanktion in Bußgeldern, in Kürzungen der 
EU-Fördermittel oder in beidem bestehen würde.

Als Abstimmungsquorum für die Volksabstimmungen zu den sanktionsbewehrten EU-Empfehlun-
gen wäre nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin eine Zweidrittelmehrheit der Abstimmen-
den erforderlich, soweit das EU-Sekundärrecht und damit auch die sanktionsbewehrten EU-Emp-
fehlungen und EU-Meinungen auch nur gegenüber einem Teil des Grundgesetzes gleich- oder 
höherrangig sein sollten (analog zu Art. 23 Abs. 1 S. 3 GG); dafür spricht auch Rn. 240 des 
Lissabonurteils. 
Sollten hingegen, wie es auch die Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin ist, und wofür auch 
Leitsatz 3 des Lissabonurteils spricht (siehe Abschnitte VII.1 und VII.6 dieser Verfassungsbe-
schwerden), die universellen Menschenrechte vom Rang oberhalb des EU-Sekundärrechts stehen, 
dann würde daraus, weil die Uno-Charta wiederum über den universellen Menschenrechten und 
unterhalb des Grundgesetzes steht, folgen, dass das EU-Sekundärrecht dann, anders als der gesamte 
nicht auf die GASP bezogene Teil des EU-Primärrechts, unterhalb des Grundgesetzes steht. In dem 
Fall würde für die zu den sanktionsbewehrten EU-Empfehlungen und EU-Meinungen erforderli-
chen Volksabstimmungen selbstverständlich eine einfache Mehrheit der Abstimmenden genügen.

III.10.7 Volkbegehren zur Anbringung von Vorbehalten, zur Aussetzung und zur Nichtigerklärung 
bzgl. einzelner Kompetenzen gegenüber der EU bzgl. der Eurozone
Als die wirtschaftlichen Grundfreiheiten in den EWG-Vertrag aufgenommen wurden, waren sie, 
wie Dr. Gauweilers und Prof. Schachtschneiders Lissabonklagen ausführlich dargestellt haben, 
nicht im Sinne von subjektiv einklagbaren Rechten, als ähnlich Menschenrechten gedacht, wurden 
aber seit dem Urteil zu Van Gend & Loos so interpretiert.Auch damals ahnte niemals, dass sie vom 
EUGH später zu Lasten der gewerkschaftlichen Rechte interpretiert würden.
Als die Binnenmarktklausel (damals Art. 308 EGV) geschaffen wurde, hat sich vermutlich niemand 
träumen lassen, dass darauf einmal Proskription gegenüber Terrorverdächtigen sowie Vorratsdaten- 



speicherung gegenüber allen Einwohnern der EU gegründet würden. 
Als der Lissabonvertrag geschaffen wurde, haben viele Bürger der EU-Mitgliedsstaaten, so auch die 
Beschwerdeführerin, nicht geahnt, dass Art. 138 AEUV einmal einzelne Staaten der Eurozone in 
ihren Möglichkeiten beschränken würde, auf internationalen Währungskonferenzen menschen-
rechtsblinde IWF-Auflagen zu kritisieren, welche im Rahmen eines europäischen Finanzierungs-
mechanismus gemacht würden, von dem sie 2008 noch nichts genaues ahnen konnte.
Als die Solidaritätsklausel (Art. 222 AEUV) geschaffen wurde, ahnten viele nicht, wie schnell man 
sich deren Anwendung annähern würde durch Ausnahmezustände in Zusammenhang mit der Erfül-
lung der Auflagen von IWF, EZB und EU-Kommission, so z. B. in Rumänien, Griechenland und 
Spanien.

Es ließen sich noch zahlreiche weitere Vorschriften finden, deren Tragweite oder deren spätere Ver-
wendung als Blankett-Ermächtigungen zu dem Zeitpunkt, als sie ins EU-Primärrecht eingefügt 
wurden, sowohl Parlamentariern als auch Wählern nicht ersichtlich waren.

Darüber hinaus gab es Verträge, welche EUV und EGV/AEUV geändert haben, und welche bei den 
Bürgern sehr unterschiedlich beliebte Vorschriften ins EU-Primärrecht eingebaut haben. So hat z. 
B. der Lissabonvertrag die in die Eigenschaft einer Blankett-Ermächtigungsklausel irgendwie 
hinein gewachsene Binnenmarktklausel (Art. 308 EGV) durch die Flexibilitätsklausel (Art. 352 
AEUV) er- setzt, welche ebenfalls eine Blankett-Ermächtigungsvorschrift ist, aber anders als die 
Binnenmarkt-klausel wenigstens noch bei jeder Anwendung die Zustimmung des Europaparlaments 
benötigt und auf Grund des Lissabonurteils zusätzlich auch die des deutschen Parlaments, sodass 
heute kaum ein Wähler zur Binnenmarktklausel zurück will. Auch hat der Lissabonvertrag Art. 6 
EUV so geändert, dass er nun die EU-Grundrechtecharta unmittelbar anwendbar gemacht hat. Diese 
hat ein paar zusätzliche verbindliche bürgerliche, wenngleich auch keine verbindlichen sozialen,  
Rechte innerhalb des EU-Rechts immerhin noch oberhalb des EU-Sekundärrechts geschaffen. Wer 
wollte den Schutz missen, den wir heute durch ein Sklavereiverbot und durch ein, wenngleich etwas 
lückenhaftes, Recht auf Datenschutz, innerhalb des EU-Rechts haben? Auch dass innerhalb des EU-
Rechts das Recht auf Leben durch den Verweis in Art. 52 Abs. 3 EU-Grundrechtecharta auf das 
Recht auf Leben aus Art. 2 Abs. 2 EMRK recht lückenhaft ist, ist durch den Vorrang der Grund-
rechte des Grundgesetzes für Deutschland vor dem EU-Recht (Art. 79 Abs. 3 GG, Art. 1 Abs. 2 
GG) entschärft worden – solange die EU nicht zum Staat wird.
Der gleiche Lissabonvertrag hat es unternommen, Vorschriften zum weltweiten Einmarsch in 
„gescheiterte Staaten“ und in Krisen sowie zur weltweiten militärischen Durchsetzung im Namen 
der Werte der EU über das GG und damit über jegliches Angriffskriegsverbot zu stellen (Art. 42 
EUV, Art. 43 EUV, EU-Sicherheitsstrategie, Art. 1 EUV, Art. 51 EUV, Erklärung Nr. 17). Er hat es 
unternommen, die Mitgliedsstaaten zur funktionellen Privatisierung der Daseinsvorsorge (Art. 14 
AEUV) und aller nicht ganz grundlegenden oder sicherheitsrelevanten Teile der hoheitlichen Auf-
gaben (Art. 2 von Protokoll 26, Art. 4 EUV) zu zwingen. Beides wurde durch das Lissabonurteil 
weitgehend entschärft. Es ruht aber immer noch wie ein schlafender Virus, der wieder ausbrechen 
kann, wenn die EU zum Staat wird, oder wenn die Privatisierungsauflagen und -empfehlungen im 
Rahmen von europäischem Finanzierungsmechanismus und EU-Wirtschaftsregierung erst einmal 
richtig an zeitlicher Dynamik gewinnen.

Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass man bei Untersagung der Zustimmung zu Art. 136 Abs. 3 
AEUV versuchen wird, dann eben eine andere Vorschrift oder mehrere andere Vorschrif-ten des 
Primärrechts in genau die Blankett-Ermächtigung umzudeuten, die man mit Art. 136 Abs. 3 AEUV 
haben wollte, oder im Sinne einer Suprantionalisierung von ESM, EFSF-Rahmenvertrag oder 
Fiskalpakt  . Ähnlich wie bei der ursprünglich so harmlosen Binnenmarktklausel.

Die Tragweite einzelner primärrechtlicher Vorschriften wird vom Volk oft auch erst nach deren In-
krafttreten bemerkt angesichts des Transparenz-Ungleichgewichts zwischen den Völkern und der 



EU. Dem Volk gegenüber werden z. B. alle Vorratsdaten gespeichert, sodass im Bedarfsfalle über- 
prüft werden kann, mit wem z. B. eu-kritische Menschen telefoniert haben. Die Völker bekommen 
aber keinen Einblick, mit wem die EU-Kommissare telefoniert haben. Das Volk erfährt noch nicht 
einmal, außer durch Zufall, welche Denkfabrikanten und Lobbyisten der EU-Kommissioin welche 
Entwürfe zu legislativen Initiativen zugearbeitet haben, hat also höchst unzureichende Informatio- 
nen über die hinter der jeweiligen Initiative stehenden Interessenlagen. Hinzu kommen die Ver-
flochtenheit von Politikberatung und Geschäftsinteressen bzgl. EU-Recht mit Medien (z. B. bei 
Bertelsmann) und die Macht von Parteipolitikern in den Aufsichtsgremien in den öffenlich-rechtli-
chen Medien in Deutschland, die zusammen eine nur eingeschränkte Informierung des Volkes und 
damit Irrtümer i. S. v. Art. 48 WVRK auf Seiten des Volkes fördern.

Es bedarf also der Möglichkeit, einzelne Kompetenzen wieder zurückholen zu können, ohne dafür 
gleich ganze Verträge wie z. B. den Lissabonvertrag oder den Nizzavertrag gleich komplett kündi-
gen zu müssen. Diese Möglichkeit allein dem Bundestag zu geben, wäre äußerst unzureichend, da 
die Abgeordneten angesichts von Dauerwahlkampfstress, Nebentätigkeiten und illusioniertem Frak- 
tionszwang oft nicht die Zeit finden, sich gründlich durchzulesen, worüber sie abstimmen. Ihre 
Überforderung haben sie besonders eindrucksvoll beim Lissabonvertrag und beim StabMechG   
bewiesen. Und genug Zeit, sich gründlich genug mit dem EU-Primärrecht zu beschäftigen, hat nur 
das Volk als Ganzes. Darum wäre es nicht mehr verantwortbar, wenn das Volk die Abgeordneten 
weiterhin mit ihrer Überforderung allein ließe, anstatt den Abgeordneten beizustehen. Zumal das 
Volk für deren Überforderung durch deren Auswahl über das grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 
38 GG) eine Mitverantwortung trägt.

Die erneute Zustimmung zu ESM und Fiskalpakt, ohne ein Ausmaß an diskursiver Entfaltung im 
Bundestag, welches das Verständnis der Tragweite dieser Vorschriften und der dahinter stehenden 
Interessen und Bestrebungen für deren Verwendung auch nur annähernd ermöglicht hätte, ist der 
letzte Beweis, der vielleicht noch nötig war, dafür, dass die Rückholbarkeit einzelner Kompetenzen 
gegenüber der EU per Volksabstimmung besteht.

Nur noch über das Volk als Souverän selbst lässt sich hinreichend sichern, dass eine gleichzeitig 
demokratische, rechtsstaatliche, soziale, föderative und subsidiäre EU (Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG) 
verwirklicht wird, wie es der Staatsauftrag europäische Integration verlangt.
Ohne die Möglichkeit, einzelne Kompetenzen wieder zurückzuholen, blieben als Korrektur gegen-
über für das Volk untragbaren Kompetenzübertragungen nur der Rückzug aus einzelnen gemeinsa- 
men Aufgaben, bei denen man nicht dabei sein muss, um EU-Mitglied zu sein, wie z. B. aus dem 
Euro, oder in letzter Konsequenz der EU-Austritt, was aber nicht im Sinne von Art. 23 Abs. 1 S. 1 
GG wäre. Daher braucht es die Rückholbarkeit von Kompetenzübertragungen per Volksabstim- 
mung gerade auch, um die Zahl der möglichen Situationen, in welchen als anderer Ausweg nur 
noch der EU-Austritt bliebe, so gering wie möglich zu halten.

Völkerrechtlich muss die Rückholung von Kompetenzen ohne Übergriff in die nationalen Rechts- 
ordnungen der anderen EU-Mitgliedsstaaten bewältigt werden. Und sie muss in Übereinstimmung 
mit der WVRK erfolgen, es sei denn, es lägen Fälle vor, in denen die Anwendung der WVRK kolli-
dieren würde mit noch höherrangigerem Recht, d. h. mit dem Grundgesetz, dem nicht zur GASP ge-
hörenden Teil des EU-Primärrechts, der Uno-Charta, den universellen Menschenrechten und den 
Genfer und Haager Konventionen des humanitären Kriegsvölkerrechts. Der Rang der WVRK ist 
unterhalb des humanitären Kriegsvölkerrechts (Art. 60 Abs. 5 WVRK), welches wiederum gleich- 
rangig mit den universellen Menschenrechten ist (siehe das in Rn. 279-282 des Urteils des EU-Ge- 
richts 1. Instanz zu T-306/01 zitierte IGH-Gutachten vom 08.07.1996).

Die WVRK ist anzuwenden auch bzgl. des nicht auf die GASP bezogenen EU-Primärrechts, so- 
weit dem nicht ausdrückliche Vorschriften des nicht auf die GASP bezogenen EU-Primärrechts ent- 



gegenstehen (Art. 5 WVRK, Rn. 335 des Lissabonurteils zum Prinzip der Rechtsverdrängung im 
Völkerrecht). Im Verhältnis zur GASP ist die WVRK zumindest nicht nachrangig, falls die WVRK 
selbst zum „ius cogens“ gehören sollte, sogar vorrangig. 

Völkerrechtlich besteht Raum für die Anbringung neuer Vorbehalte im Rahmen jeder Änderung des 
Primärrechts (Art. 19 WVRK, Art. 39 WVRK), soweit dabei Zweck und Ziel des jeweiligen Ver- 
trags nicht unterlaufen werden (Art. 19 lit. c WVRK). Reparaturen durch die Anbringung  völker-
rechtlicher Vorbehalte könnten über Volksbegehren also immer für die jeweils nächste Vertragsän-
derung der Regierung vorgeschrieben werden. Völkerrechtliche Vorbehalte ändern den Vertrag 
nicht und auch nicht das Verhältnis der übrigen Mitgliedstaaten zueinander, sondern wirken nur auf 
die Anwendung des Vertrags bzgl. Deutschland ( Art. 21 Abs. 2 WVRK ).

Als Antwort auf Verletzungen des Primärrechts besteht Raum für die Aussetzung einzelner Vor-
schriften darüber hinaus durch Art. 44 Abs. 2 WVRK i. V. m. Art. 60 Abs. 2 lit. b WVRK. Dafür 
muss Deutschland allerdings besonders von dem Vertragsbruch betroffen sein, und die Aussetzung 
gilt dann nur im Verhältnis zwischen Deutschland und den vertragsverletzenden Staaten. In Fällen, 
wo alle Mitgliedstaaten die Vorschrift verletzen, wäre es also logischerweise im Verhältnis zu al- 
len Mitgliedstaaten, auch im Verhältnis mit sich selbst, die Aussetzung von primärrechtlichen Vor- 
schriften möglich. Zusätzlich besteht für die Aussetzung primärrechtlicher Vorschriften über Art. 
60 WVRK die Hürde, dass es sich entweder um Verletzungen handeln muss, für welche in keiner 
an-deren Bestimmung der WVRK andere Rechtsfolgen festgelegt sind, oder dass es sich um eine 
Be- stimmung handeln muss, welche entscheidend ist für die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, 
Zwecke und Ziele der betreffenden internationalen Organisation zu erreichen. Zwecke der EU sind 
im Pri- märrecht nicht definiert, wohl aber die Ziele in Art. 3 EUV.
Dabei könnte das Verhalten von Parlament und Regierung dem Volk nicht gem. Art. 45 WVRK zu-
gerechnet werden, da die Staatsgewalt ja vom Volk ausgeht. Insoweit könnte Art. 45 WVRK nur als 
eine durch Volksabstimmungen widerlegbare Vermutung gewertet werden. 
Gegen die Ziele der EU gerichtete Vertragsverletzungen könnten z. B. sein ultra-vires-mäßiges EU-
Sekundärrecht (soweit dieses gleichzeitig gegen Ziele der EU i. S. v. Art. 3 EUV gerichtet ist) oder 
die Unmöglichmachung des Erreichens einzelner Ziele durch Überhöhung anderer Ziele. Da zu den 
Zielen der EU auch ihre Werte gehören (Art. 3 Abs. 1 EUV, Art. 2 EUV) könnten auch erhebliche 
Verletzungen von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit oder Menschenrechten zum Recht Deutschlands 
führen, einzelne primärrechtliche Vorschriften, welche zur Grundlage solcher Verletzungen genom-
men werden, in ihrer Anwendung für Deutschland auszusetzen.

Weiterer Raum zur Nichtanwendung von bestimmten primärrechtlichen Vorschriften besteht in den 
Fällen der Art. 46 bis 53 WVRK, wovon die Beschwerdeführerin an dieser Stelle auf die Art. 48, 49 
und 53 WVRK eingeht, welche ihr von besonderer praktischer Bedeutung zu sein scheinen.
Art. 48 WVRK behandelt die Ungültigkeit im Falle des Irrtums. Dafür ist in Art. 79 WVRK eine 
klarstellende Umformulierung des wirklich gewollten vorgesehen, soweit es sich nur um mißver- 
ständliche Formulierungen handelt, ansonsten die Ungültigkeit. Art. 49 WVRK sieht die Ungültig-
keit für Fälle des Betrugs vor, wobei dieser einen subjektiven Tatbestand enthält, der deutlich 
schwieriger zu beweisen sein dürfte als ein Irrtum. Art. 53 WVRK behandelt die Ungültigkeit durch 
Kollision mit Teilen des „ius cogens“. Dazu gibt es in Art. 71 Abs. 1 lit. b WVRK eine Reparatur-
möglichkeit, das Primärrecht so zu ändern, dass die Kollision beseitigt wird. Art. 71 Abs.1  lit. a 
WVRK verlangt auch nicht explizit die Rückgängigmachung aller auf Grund des jeweiligen Ver- 
trags geschehen Rechtsakte, sondern nur derer, die gegen das „ius cogens“ verstoßen. Art. 53 
WVRK ist offenbar nicht so radikal gemeint, dass er direkt zur Auflösung aller internationalen 
Organisationen führen muss, in deren Primärrecht sich „ius cogens“ - widrige Vorschriften einge- 
schlichen haben.



Damit besteht völkerrechtlich ein erheblicher Spielraum für Volksbegehren und Volksabstimmun-
gen, welche einzelne Kompetenzen der EU für Deutschland mit Vorbehalten versehen, aussetzen 
oder für nicht anwendbar erklären. Dieser völkerrechtliche Spielraum ist entscheidend angesichts 
der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes.

Außerdem sind für Volksbegehren zur Einschränkung von Kompetenzen der EU nicht nur die völ-
kerrechtlichen Grenzen zu beachten, sondern auch der Staatsauftrag europäische Integration. Sie 
sind also nur insoweit möglich, wie gleichzeitig auch ein Verstoss gegen mindestens eine der Struk-
turvorgaben des Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG vorliegt, also die betreffende primärrechtliche Vorschrift 
bzw. deren vertragsverletzende Anwendung demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen, 
föderativen oder subsidiären Grundsätzen widerspricht. Und es darf damit nicht die europäische 
Integration als ganzes ausgehebelt werden, sondern es muss der Sicherung zumindest einer der 
Strukturvorgaben des Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG zumindest dienlich sein als ein maßvolles Instrument 
zur Durchsetzung der Strukturvorgaben des Staatsauftrags europäische Integration für Deutschland.
 
Die Einschränkung von Kompetenzen über die WVRK mittels Vorbehalt, Aussetzung bzw. Fest-
stellung der Nichtigkeit ist zu unterscheiden von der Begrenzung der Umsetzung bestimmter Vor- 
schriften, welche durch Kollision von EU-Primärrecht mit für Deutschland auf Grund der Verfas- 
sungsidentität (Art. 79 Abs. 3 GG) noch höherrangigerem Recht, d. h. mit Strukturprinzipien, 
Grundrechten, grundrechtsgleichen Rechten, abgeleiteten Grundrechten und den Staatsaufträgen 
Friedensgebot (Art. 1 Abs. 2 GG) und europäische Integration (Art. 23 GG) erforderlich ist, soweit 
im Wege der praktischen Konkordanz es jeweils nicht vollständig gelingt, eine mit allen gültigen 
Vorschriften vereinbare Auslegung zu finden.

Ein hohes Unterschriftenquorum ist für Volksbegehren zur Schaffung von Vorbehalten, Ausset- 
zung oder Feststellung der Nichtigkeit primärrechtlicher Vorschriften für Deutschland nach Rechts-
auffassung der Beschwerdeführerin nicht erforderlich, weil zum einen die Volksabstimmungen als 
Teil des Strukturprinzips Demokratie unantastbar sind (Rn. 216+217 des Lissabonurteils) und 
obendrein zum Kerngehalt dieses Strukturprinzips gehören (Rn. 211 des Lissabonurteils), und weil 
bereits die hohen völkerrechtlichen Hürden der WVRK hinreichend enge sachliche Grenzen setzen.

Die Volksbegehren und Volksabstimmungen zur Eingrenzung der Kompetenzen der EU (in dem 
durch WVRK und Art. 23 GG zulässigen Umfang) fördern die diskursive Entfaltung in Europa in 
einem Ausmaß, das künftige einseitige Informierungen des Volkes in erheblichem Maße entmutigt, 
und fördert über diese diskursive Entfaltung die Qualität der Arbeit der Parlamente und Regierun-
gen in bisher ungekanntem Ausmaß. Sie fördern zugleich die europäische Integration auf der Ebene 
der Völker und nicht nur auf der Ebene der Volksvertreter. Es handelt sich um eine Gewaltenver-
schränkung zwischen Volk und EU, sowie zwischen Volk und den Organen Parlament und Regie-
rung  (Art. 20 Abs. 2 GG), deren Notwendigkeit durch das Handeln bzw. Nichthandeln der Volks-
vertreter schon lange überfällig, spätestens jedoch durch die beabsichtigte Supranationalisierung 
(Vor- und Nachwort der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 09.12.2011) von ESM (Abschnitt 
IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden) und Fiskalpakt (Abschnitt V.1 dieser Verfassungsbe- 
schwerden) ohne neue Zustimmungsgesetze entstanden ist. Zugleich schont es durch die Einhaltung 
des durch die WVRK möglichen Rahmens in höchstem Maße die Souveränität der anderen Mit-
gliedsstaaten und in hohem Maße die Autonomie der EU. Insbesondere lassen die Möglichkeiten 
der Aussetzung von Vorschriften und der Anbringung von Vorbehalten bei der jeweils nächsten 
Vertragsänderung dem Volk die Möglichkeit stillzuhalten bei der Einführung scheinbar harmloser 
Vorschriften, aber umso mehr die Aussetzung und die Anbringung von Vorbehalten gegenüber 
solchen Kompetenzen durchzusetzen, wenn das Vertrauen des Volkes missbraucht wird  in Form 
ultra-vires-mäßiger oder gegen die Ziele der EU gerichteter Bestrebungen. Hinzu kommt die Durch-
setzung der Feststellung der Nichtigkeit mit Wirkung für Deutschland von Vorschriften, die mit 
dem „ius cogens“ unvereinbar sind.



Bei den Volksbegehren zur Anbringung von Vorbehalten, zur Aussetzung und zur Nichtigerklärung 
einzelner Kompetenzen der EU bzw. der Eurozone geht es über die Eingrenzung der Anwendung 
von EU-Primärrecht über eine praktische Konkordanz mit den durch die Verfassungsidentität ge- 
schützten Teilen des Grundgesetzes hinaus. Das hat eine mit der Änderung von primärrechtlichen 
Vorschriften annähernd vergleichbare Tragweite. Für Volksabstimmungen betreffend die Änderung 
des EU-Primärrechts ist, wie in Abschnitt III.10.2 dargestellt eine Zweidrittelmehrheit der Abstim- 
menden das einzig angemessene Zustimmungsquorum. Eine gleich hohe Zustimmungshürde ist 
erforderlich für die in diesem Abschnitt dargestellten Volksbegehren. 

III.10.8 Volksabstimmungen über alle Auflagen im Rahmen des europäischen Finanzierungs-
mechanismus
Wie insbesondere in Abschnitt IV.5 dieser Verfassungsbeschwerden gezeigt wird, sind die zu prog-
nostizierenden Auflagen im Rahmen des europäischen Finanzierungsmechanismus tiefgreifender, 
als dies selbst über eu-primärrechtliche Regelungen zulässig wäre. Darum ist es geboten, die 
Zustim-mung zum Fiskalpakt und zum ESM sowie das StabMechG und die daran anknüpfenden 
EU-Verordnungen (Abschnitte V.3 – V.7 und VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden) insbesondere 
wegen Präambel EFSF-Rahmenvertrag, Erwägungsgründen 2+3+6 ESM-Vertrag und 
Erwägungsgrund 3 von EU-Verordnung 2011/385 (COD), jeweils i. V. m. Ecofin-Rat vom 
10.05.2010, Nr. 17+24 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011 und Nr. 49 des 
Berichts der Task Force vom 21.10.2010, die auf eine iwf-artige Strenge im Sinne einer völligen 
Ignorierung der Grund- und Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerstaaten verpflichten, zu 
untersagen. 

Um Deutschland also vor Auflagen wie zur Marginalisierung der gesetzlichen Rentenversicherung 
und der gesetzlichen Krankenversicherung (Abschnitt IV.5.1 dieser Verfassungsbeschwerden), zum 
Ausverkauf der Nahrungsmittelnotreserven (Abschnitt IV.5.2 dieser Verfassungsbeschwerden) oder 
zur Marginalisierung des Gesundheitswesens (Abschnitte IV.5.5 und IV.5.8 dieser Verfassungs-
beschwerden) zu bewahren, sind daher offensichtlich Volksabstimmungen zu allen Auflagen im 
Rahmen des europäischen Finanzierungsmechanismus erforderlich. Auch soweit es um Auflagen 
gegenüber anderen Staaten der Eurozone geht, denn der Staatsauftrag europäische Integration (Art. 
23 GG) will die Teilnahme Deutschlands an der EU im Sinne eines Europas der Völkerverständi-
gung und nicht im Sinne eines Europas der Bankerverständigung auf Kosten der Völker.

Darum sind Volksabstimmungen auch zu allen Auflagen im Rahmen des europäischen Finanzie- 
rungsmechanismus erforderlich. Die Zustimmung des deutschen Vertreters im Ministerrat wäre 
damit nur und erst dann erteilt, wenn sie durch eine Volksabstimmung bestätigt wäre. 

Als Abstimmungsquorum für die Volksabstimmungen zu den sanktionsbewehrten EU-Empfehlun-
gen wäre nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin eine Zweidrittelmehrheit der Abstimmen-
den erforderlich, soweit die Auflagen mit eu-sekundärrechtlichem Rang transportiert würden und  
das EU-Sekundärrecht auch nur gegenüber einem Teil des Grundgesetzes gleich- oder höherrangig 
sein sollte (analog zu Art. 23 Abs. 1 S. 3 GG); dafür spricht auch Rn. 240 des Lissabonurteils. 
Sollten hingegen, wie es auch die Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin ist, und wofür auch 
Leitsatz 3 des Lissabonurteils spricht (siehe Abschnitte VII.1 und VII.6 dieser Verfassungsbe-
schwerden), die universellen Menschenrechte vom Rang oberhalb des EU-Sekundärrechts stehen, 
dann würde daraus, weil die Uno-Charta wiederum über den universellen Menschenrechten und 
unterhalb des Grundgesetzes steht, folgen, dass das EU-Sekundärrecht dann, anders als der gesamte 
nicht auf die GASP bezogene Teil des EU-Primärrechts, unterhalb des Grundgesetzes steht. In dem 
Fall würde für die zu den Auflagen im Rahmen des europäischen Finanzierungsmechanismus erfor-
derlichen Volksabstimmungen selbstverständlich eine einfache Mehrheit der Abstimmenden genü-



gen. Eine einfache Mehrheit würde auch genügen, wenn die Transportierung iwf-artig strenger Auf-
lagen mit eu-sekundärrechtlichem Rang durch das Bundesverfassungsgericht untersagt würde, so- 
dass diese Auflagen dann nur mit einfachem völkerrechtlichem Rang transportiert werden könnten.

III.11 gewichtige Indizien für mangelnde diskursive Entfaltung im Europäischen Rat sowie 
zwischen Regierungen und  EU-Kommission hinsichtlich der auch durch Art. 4 EUV respektieren 
Verfassungsidentität
Nach Leitsatz 4 des Lissabon-Urteils verpflichtet Art. 4 Abs. 2 S. 1 EUV die Europäische Union 
(und damit auch deren Organe wie z. B. die EU-Kommission) auch, die Verfassungsidentitäten der 
Mitgliedstaaten zu wahren. Das Lissabonurteil hat außerdem (siehe Abschnitt VIII.2 dieser Verfas-
sungsbeschwerden) das polizeiliche, militärische und zivile Gewaltmonopol für Deutschland bestä- 
tigt. Und es hat jede einzelne Anwendung der durch den Lissabon-Vertrag eingefügten Blankett-
Ermächtigungen jeweils einzeln unter erneuten parlamentarischen Zustimmungsvorbehalt für 
Deutschland gestellt. Und es hat in Leitsatz 4 des Lissabon-Urteils bekräftigt, dass es nicht nur über 
den Schutz der Verfassungsidentität, sondern auch über das ultra-vires Verbot wacht.
Dass nun Art. 136 Abs. 3 AEUV drastischste Blankett-Ermächtigungen enthält, die wiederum als 
Grundlage vorgesehen sind für weitere Blankett-Ermächtigungen auf sekundärrechtlicher Ebene 
(wie beim Ungleichgewichtsverfahren und bei der beliebigen Audehnung der Zuständigkeitsberei-
che über Auflagen und Empfehlungen) und auf intergouvernementaler Ebene (wie bei der fast kom- 
pletten Outsoucebarkeit der Tätigkeiten der Zweckgesellschaft EFSF), dass Art. 136 Abs. 3 AEUV 
trotz der darauf zu stützen unternommenen beliebigen Ausdehnung der EU-Zuständigkeiten ultra- 
vires-mäßig über Art. 48 Abs. 6 EUV initiiert worden ist, und dass zumindest für Teile der Mecha-
nismen, die man auf Art. 136 Abs. 3 AEUV stützen will, der Kommissionspräsident im Juni 2010 
über einen Übergang zur Diktatur in drei Staaten der Eurozone nachgedacht hat, lässt, insbesondere 
auch angesichts der Unschuldsvermutung (Art. 14 Abs. 2 Uno-Zivilpakt), zumindest prima facie 
wohl nur den Schluss zu, dass ein erhebliches Kommunikationsdefizit bestehen muss zwischen der 
Bundesregierung und der EU-Kommission im Hinblick darauf, welche Grenzen das deutsche 
Grundgesetz der Umsetzung des EU-Rechts für Deutschland setzt.
Das scheint auch kein rein deutsches Problem zu sein. Denn in Rumänien haben IWF und EU-Kom- 
mission, nachdem das rumänische Verfassungsgericht die Kürzung der Renten untersagt hat, statt-
dessen die Erhöhung der Mehrwertsteuer auferlegt, was die Rentner kaum weniger hart trifft, und es 
wurde in Deutschland auch nichts darüber bekannt, dass sie etwa bei der Demontage des rumäni-
schen Gesundheitssystems in irgendeiner Weise milder geworden wären, obwohl, es statistisch ge- 
sehen, vor allem Rentner sind, die für ihr bloßes Überleben immer wieder auf die Inanspruchnahme 
von Leistungen des Gesundheitssystems angewiesen sind.

Das zeigt, dass bereits zur Behebung dieser gravierenden verfassungsgefährdenden Kommunika-
tionsdefizite bzgl. der durch die Verfassungsgerichte festgestellten Schutzumfänge der Verfas-
sungsidentitäten Volksabstimmungen in dem in den Abschnitten III.8 und III.10 dieser Verfas-
sungsbeschwerden geltend gemachten Umfang erforderlich sind. Mit weniger gewichtigen Mecha-
nismen als dieser Stärkung der Volksabstimmungen lässt sich bereits die diskursive Entfaltung bzgl. 
der Verfassungsidentitäten gegenüber der EU nicht mehr sichern. 

III.12 akute Gefahr des Rangverlustes der Grundgesetzes durch auf Grundlage von Fiskalpakt, ESM 
oder EFSF-Rahmenvertrag erzwungene Grundgesetzänderungen
Betrachtet man das Vorgehen von EU-Kommission, IWF und EZB, Griechenland zu einer Verfas- 
sungsänderung zu zwingen, und das dann auch noch als Modell auf dem Weltwirtschaftsforum in 
Davos zu präsentieren (siehe Abschnitt IV.5.3 dieser Verfassungsbeschwerden), im Lichte des 
Hypothekensicherungsgesetzurteils (BverfGE 2,237), so ergibt sich, dass durch die Zustimmung zu 
Fiskalpakt und ESM sowie durch das StabMechG die akute Gefahr der Herabstufung des Grund-



gesetzes auf einen einfachgesetzlichen Rang besteht.

Nach Rn. 28 des Hypothekensicherungsgesetzurteils hat die Weimarer Reichsverfassung ihren Ver-
fassungsrang verloren und ist auf den Rang eines einfachen Gesetzes gefallen durch bestimmte Ge- 
setze, mit welchen die damalige nationalsozialistische Regierung immer mehr zur Diktatur wurde.

Entscheidend für den Rangverlust der Weimarer Reichsverfassung war damals vor allem, dass  Art. 
76 RV, „der für Verfassungsänderungen ein erschwertes Verfahren im Reichstag und Reichsrat 
vorsah und dadurch allen Verfassungsbestimmungen eine erhöhte Geltungskraft sicherte“, umgeh-
bar gemacht wurde, und dass die Reichsregierung die Macht zur Verfassungsänderung erhielt. Das 
„Ermächtigungsgesetz (Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich vom 24. März 1933 - 
RGBl. I S. 141 -) ermächtigte die Reichsregierung formell zum Erlaß verfassungsändernder Gesetze 
für die Dauer von vier Jahren, bis zum 1. April 1937.  Obgleich die Ermächtigung an den Bestand 
der damaligen Reichsregierung geknüpft war, wurden auch nach ihrer Umbildung im Sommer 1933 
alle späteren "Regierungsgesetze" auf das Ermächtigungsgesetz gestützt. Durch das von Reichstag 
und Reichsrat "einstimmig" beschlossene Gesetz über den Neuaufbau des Reichs vom 30. Januar 
1934 (RGBl. I S. 75) wurde die Reichsregierung weiterhin ermächtigt, "neues Verfassungs-recht zu 
setzen", und durch "einstimmige" Gesetze des Reichstags vom 30. Januar 1937 (RGBl. I S. 105) 
und vom 30. Januar 1939 (RGBl. I S. 95) wurde das Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933 
zunächst bis zum 1. April 1941 und dann bis zum 10. Mai 1943 verlängert. Durch Erlaß vom 10. 
Mai 1943 (RGBl. I S. 295) bestimmte Hitler dann selbstherrlich, daß "die Reichsregierung . . . die 
ihr durch das Gesetz vom 24. März 1933 übertragenen Befugnisse auch weiterhin auszuüben" habe. 
Bereits vorher waren die Reichsminister auf Grund des Gesetzes über den Eid der Reichsminister 
und der Mitglieder der Landesregierungen vom 16. Oktober 1934 (RGBl. I S. 973) "gegenüber dem 
Führer des Deutschen Reiches und Volkes" zur Treue und zum Gehorsam verpflichtet worden, so 
daß Hitler als Chef der Regierung die gesamte gesetzgebende Gewalt in seiner Person vereinigte. 
Freilich wurde neben ihm auch der Reichstag noch vereinzelt formal als Gesetzgeber tätig. Er war 
jedoch kein Gesetzgebungsorgan mit eigenem gesetzgeberischem Willen, sondern ein bloßes 
Akkla-mationsorgan, das die Befehle des Diktators zu befolgen hatte und dessen "neue Aufgabe" es 
war, den Entscheidungen und Kundgebungen Hitlers "seine einmütige Zustimmung" zu geben (so 
Poetzsch-Heffter-Ule-Dernedde im JöR Bd. 22 S. 81). Art. 76 RV, der für Verfassungsänderungen 
ein erschwertes Verfahren im Reichstag und Reichsrat vorsah und dadurch allen Verfassungs-
bestimmungen eine erhöhte BVerfGE 2, 237 (249)BVerfGE 2, 237 (250) Geltungskraft sicherte, 
war also damals beseitigt, jeder Schutz der Reichsverfassung gegen Änderungen oder 
Abweichungen zerstört.“

Die Zerstörung des Verfassungscharakters der Weimarer Reichsverfassung geschah also bei weitem 
nicht erst durch die Verfolgung von Minderheiten aus einem sozialdarwinistischen Wahn heraus, 
erst recht schon weit vor der Ermordung vor allem von Juden in den Konzentrationslagern. Und 
auch nicht der noch einmal ein Vielfaches an Opfern fordernde Zweite Weltkrieg war entscheidend 
für den Verlust des Verfassungsrangs. Ebenso die Tatsache, dass das Ermächtigungsgesetz zu 
einem Zeitpunkt zustande kam, in welchem zahlreiche Abgeordnete nach dem Reichstagsbrand im 
Ge- fängnis saßen, wird in Rn. 28 des Hypothekensicherungsgesetzurteils in keiner Weise als 
Grund für den Verlust des Verfassungsrangs der Weimarer Reichsverfassung genannt. 
Die historisch beispiellosen Verbrechen der Nazidikatur und die daraus resultierende völlige 
Delegi-timierung von deren Herrschaftssystem und indirekt auch der Weimarer Reichsverfassung, 
deren Schwächen die Errichtung der Diktatur auch mit erleichtert hatten, waren stattdessen die 
Berechti- gung und die Notwendigkeit dafür, allein schon zum Schutz der Menschenwürde und der 
Demokra-tie, dass nach Rn. 29 des Hypothekensicherungsgesetzurteils mit dem Grundgesetz eine 
neue, gegenüber jeglicher Form der Diktatur deutlich wehrhaftere, Ordnung mit Verfassungsrang 
geschaf-fen werden musste.



Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass es den Deutschen, und damit auch der Beschwer-
deführerin, nicht zu verdenken ist, wenn sie bzgl. jedes Versuches einer halb-diktatorischen oder 
diktatorischen Machtergreifung, selbst wenn die möglichen Diktatoren sich in wesentlichen Merk- 
malen vom Faschismus der Nazizeit unterscheiden, und sei es scheinbar erst einmal auf Zeit, sich 
zu besonderer Wachsamkeit verpflichtet fühlen. 

Maßgeblich für den Verlust des Verfassungsrangs waren bereits die Schaffung der Aushebelbarkeit 
der für eine Verfassungsänderung erforderlichen Mehrheit im Parlament und die Ermächtigung an 
die Regierung, Verfassungsrecht zu setzen. Daneben dürfte von Bedeutung gewesen sein, dass die 
damalige Regierung das Ermächtigungsgesetz einfach weiterhin anwendete, obwohl ein zwingendes 
Tatbestandsmerkmal für dieses durch eine Regierungsumbildung entfallen war.  

Im hier vorliegenden Fall ist das Handeln von IWF, EZB und EU-Kommission offensichtlich ultra-
vires, da es keinerlei Bestimmung in der griechischen Verfassung gibt, welche es ihnen erlauben 
würde, die Verfassung zu ändern. Es ist zugleich bzgl. EZB und EU-Kommission gegen das EU-
Primärrecht, weil Art. 4 EUV die gesamte EU incl. aller ihrer Organe und Institutionen, auf die 
Achtung der grundlegenden verfassungsmäßigen Strukturen der Mitgliedsstaaten verpflichtet. Dazu 
gehört nicht nur, wie bereits durch Leitsatz 4 des Lissabonurteils bestätigt, dass die Mitgliedsstaaten 
zumindest zum Schutz ihrer Verfassungsidentität die Umsetzung von EU-Recht begrenzen und not-
falls auch verweigern können, sondern auch, dass die EU den Mitgliedsstaaten keinerlei Verfas-
sungsänderungen aufzwingen darf. In dieser Hinsicht ist das Handeln von IWF, EZB und EU-Kom-
mission insoweit noch drastischer, als sie mit dem Sturm auf die Verfassungen der Mitgliedsstaaten 
nicht einmal gewarten haben, bis sie die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV 
durchgesetzt hätten.

Wie in Abschnitt V.1 dieser Verfassungsbeschwerden erläutert, würde nun Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt 
der EU-Kommission das Recht geben, einen Vorschlag zu machen zur Änderung der nationalen 
Verfassungen der Mitgliedsstaaten, um diese aufzubrechen für die in Art. 3 Abs. 1 Fiskalpakt 
genannten Vorschriften zur Ausweitung und Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
am EU-Primärrecht vorbei, wobei solch ein Vorschlag nicht explizit zu begrenzen wäre auf die 
genauen Inhalte des Art. 3 Abs. 1 Fiskalpakt, sodass die Kommission noch weitere Inhalte dazu 
packen könnte. Und sie hätte über Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt Zugriff auf alle Institutionen der Exeku-
tive und der Judikative der Mitgliedsstaaten des Fiskalpakts, um die Befolgung der Empfehlungen 
aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt durchzusetzen. Das gäbe ihr noch mehr Macht zur 
Einschüchterung als damals bei der Erzwingung der Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz. Und 
über Art. 8 Fiskalpakt wären die von der Kommission vorgeschlagenen Grundgesetzänderungen 
auch noch vor dem EUGH einklagbar. 
Die Absturzgefahr des Grundgesetzes durch Art. 3 und Art. 8 Fiskalpakt ist offensichtlich mindes-
tens ebenso groß wie durch iwf-artig strenge Auflagen.

Art. 136 Abs. 3 AEUV bedroht das Grundgesetz mit Absturz vor allem dadurch, dass  darauf immer 
neue Mechanismen gestützt werden könnten, auch solche eu-sekundärrechtlichen Rangs. Für den 
Fall, dass das EU-Sekundärrecht vom Rang über dem Rest des Grundgesetzes stehen sollte, hätte 
man mit Inkrafttreten des Art. 136 Abs. 3 AEUV also eine Blankett-Ermächtigung, mit der man 
nahezu beliebig vom Rang über erheblichen Teilen des GG stehendes EU-Sekundärrecht setzen 
könnte. Das käme trotz des dualistischen Charakters des GG einer Umgehung des erhöhten Ab- 
stimmungsquorums für Grundgesetzänderungen (Art. 79 Abs. 2 GG) schon sehr nahe. Und genau 
die Umgehbarmachung des erhöhten Abstimmungsquorums war der entscheidende Schritt zum 
Absturz der Weimarer Reichsverfassung. 

Anders als damals liegen bis zum heutigen Tage, zumindest noch,  keine hinreichenden der 
Beschwerdeführerin bekannten Indizien dafür vor, dass man das Recht zur Entscheidung über Ver-



fassungsänderungen selbst anderen als den heute dafür nach jeweiligen Verfassungen zuständigen 
Organen bzw. als dem Volk übertragen wollte. Aber die Erzwingung von Verfassungsänderungen 
gegenüber den zur Entscheidung berufenen Organen mittels ökonomischen Drucks ist nur noch eine 
kleine Stufe von  einem solchen Schritt entfernt.
Dass die Macht zur Verfassungsänderung damals einer Regierung übertragen wurde, und heute die 
Macht, wirtschaftlichen Druck auszuüben, Institutionen, die in gar keiner Weise zur Setzung sou-
veränen Rechts befugt sind, ist nicht der entscheidende Punkt bzgl. der Absturzgefahr, sondern, 
dass man versucht, die Macht den verfassungsmäßig zur Entscheidung über Verfassungsänderungen 
befugten Organen bzw. dem Souverän, dem Volk selbst, zu entziehen.

Und die stolze Präsentation vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos, dass die Trojka aus IWF, EU-
Kommission und EZB den Griechen sogar Verfassungsänderungen aufzwingen könne, zeigt, dass 
man dazu bereit ist, das gleiche allen Völkern der Eurozone anzutun, und es als Modell sogar für 
die gesamte Weltwirtschaft in den Raum zu stellen. 

Und das ist erst das Verhalten vor Inkrafttreten von Fiskalpakt und ESM. Wenn diese erst einmal in 
Kraft treten sollten, ist mit einer drastischen Steigerung der Vorstöße zur Aufzwingung von 
Verfassungsänderungen zu rechnen.
Und beim Staateninsolvenzverfahren der Eurozone im Rahmen des ESM wäre darüber hinaus mit 
Auflagen zur Verfassungsänderung auch noch durch die privaten Gläubiger zu rechnen.

Auch die Verpflichtung auf eine iwf-artige Strenge (Präambel des EFSF-Rahmenvertrags, Erwä-
gungsgründe 2+3+6, Art. 3 und Art. 12 ESM-Vertrag, Erwägungsgrund 3 und Art. 6 Abs. 1 von 
EU-Verordnung 2011/385 (COD), Ecofin-Rat vom 10.05.2010, Nr. 49 des Berichts der Task Force 
vom 21.10.2010 und Nr. 17+24 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011) impliziert 
die Erwartung, Verfassungsänderungen per Kreditauflage zu erzwingen. Das zeigt das Beispiel 
Brasiliens, welches 1994 vom IWF zur Änderung seiner 1988 gerade erst nach dem Ende der 
Militärdiktatur beschlossenen Verfassung, um Massenentlassungen im öffentlichen Dienst, das 
Auslaufenlassen der Gesetzlichen Rentenversicherung, die Privatisierung von Staatsunternehmen in 
strategisch wichtigen Bereichen, das Aufbrechen des Bund-Länder-Finanzausgleichs, die 
Abschaffung von Vorschriften zum Schutz des Eigentums der Indigenen und höhere Kürzungen der 
Sozialausgaben zwecks Erhöhung des Schuldendienstes zu ermöglichen (S. 195 ff. „The 
Globalization of Poverty and the New World Order“, Prof. Dr. Michel Chossudovsky). 

Die Aufzwingung von Grundgesetzänderungen, egal ob über Kreditauflagen im Rahmen des euro-
päischen Finanzierungsmechanismus, über bußgeldbewehrte Empfehlungen der EU-Kommission 
alias EU-Wirtschaftsregierung oder über „Vorschläge“ der Kommission gem. Art. 3 Abs. 2 Fiskal-
pakt mit erzwungener Unterstützung durch den EUGH über Art. 8 Fiskalpakt, würden die 
Bundestagsabgeordneten einem Zwang aussetzen, welcher mit dem Erfordernis des Grundgesetzes, 
dass die Entscheidungen über dessen Änderung nur von einer Zweidrittelmehrheit (Art. 79 Abs. 2 
GG) des Parlaments, und zwar dort solcher Abgeordneten, die nur ihrem Gewissen (und damit eben 
nicht dem IWF oder der EU-Kommission oder im Staateninsolvenzvefahren den privaten 
Gläubigern) unterworfen sind, gefällt werden.

Damit droht durch Fiskalpakt, ESM und EFSF-Rahmenvertrag offensichtlich die Herabstufung des 
Grundgesetzes (und vermutlich auch der Verfassungen anderer Mitgliedstaaten) auf den Rang eines 
einfachen Gesetzes. 
Das hätte nicht nur lebensgefährliche Folgen innerhalb Deutschlands. Denn durch den Absturz des 
Rangs des Grundgesetzes würde auch der Staatsauftrag Frieden (Art. 1 Abs. 2 GG) vom Rang her 
auf einen einfach-gesetzlichen Rang abstürzen, sodass er den Blankett-Vorschriften von Art. 42 
EUV und Art. 43 EUV zum Einmarsch in alle beliebigen Staaten der Welt nichts mehr entgegenset-
zen könnte. Nach dem Lissabonurteil ist zwar die GASP nicht supranationalisierbar und würde 



demnach durch das Angriffskriegsverbot aus Art. 2 Abs. 4 Uno-Charta erst einmal noch gebremst. 
Aber nach einem Absturz des Grundgesetzes auf einfach-gesetzlichen Rang dürfte das im Lissabon-
urteil zutreffend bestätigte Letztentscheidungsrecht des Bundesverfassungsgerichts gegenüber der 
EU kaum noch zu halten sein. Und der EUGH würde es auch bei der nächsten sich bietenden Gele- 
genheit kassieren, wissen doch die Richter des EUGH nichts über die Gefahren für den Weltfrieden 
durch Art. 42 EUV und Art. 43 EUV. Und die GASP selbst ist schließlich nach dem EU-Primär- 
recht eine von jeglicher Jurisdiktion von Seiten der EU-Ebene, also des EUGH, befreite Zone.

Die unmittelbare und gegenwärtige Betroffenheit liegt im Zeitpunkt der Zustimmung zu Fiskalpakt 
und ESM, weil diese den Weg frei machen würden zur Zustimmung für diese Verträge, auf deren 
Grundlage dann auch Deutschland Verfassungsänderungen aufgezwungen würden.

Daher bleibt nur, die Zustimmung zu Fiskalpakt und ESM sowie das StabMechG und die in den 
Abschnitten V.3 bis V.7 und VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden erörterten EU-Verordnungen  
insgesamt als verfassungswidrig zu erkennen und darüber hinaus im Urteil über diese Verfassungs-
beschwerden  klarzustellen, ob die Aufzwingbarkeit der Entscheidungsmacht über Grundgesetz-
änderungen durch andere als eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag bzw. durch das Volk dem 
Grundgesetz den Verfassungsrang nehmen würden.

Außerdem beweist die Anmaßung von IWF, EU-Kommission und EZB, Staaten Verfassungsände- 
rungen aufzwingen zu wollen, dass zur Rettung des Grundgesetzes mindestens die in den Abschnit-
ten III.8, III.10 und III.17 dieser Verfassungsbeschwerden geforderten Volksabstimmungen 
erforderlich sind.

III.13 mehr Klarheit und Finten durch den Gipfel der Eurozone vom 11.03.2011
Der Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Eurozone 11.03.2011 hat in erheblichem Maße 
Klarheit gebracht über den Zeitplan des Art. 136 Abs. 3 AEUV und über die Mechanismen, welche 
man darauf stützen will bzw. wollte.
Www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/119809.pdf

Zum Zeitrahmen wurde dabei in Abs. 2 der Schlussfolgerungen klargestellt, dass bereits auf dem 
Gipfel am 24./25.03.2011 das gesamte Paket zur Bewältigung der Finanzkrise beschlossen werden 
solle. Siehe dazu auch Abschnitt III.16 dieser Verfassungsbeschwerden.

Im Abschnitt „Financing Capacity“ von  Abs. 5 der Schlussfolgerungen wurde nun offiziell 
beschlossen, dass die effektive Verleihkapazität des ESM 500,- Mrd. € betragen solle. Das bedeutet 
einen gesamten Umfang von 1.500,- Mrd. €, also eine Verdoppelung im Vergleich zum bisherigen 
Euro-Rettungsschirm, weil dies von Ratingagenturen für die Erteilung des bestmöglichen Ratings 
ver-langt wird. Außerdem wurde beschlossen, die bisherige Kapazität des Euro-
Stabilisierungsmecha-nismus von 440,- Mrd. € vor dem Übergang zum ESM voll einsatzfähig zu 
machen. Siehe auch die Abschnitte dieser Verfassungsbeschwerden zum Aufbau des europäischen 
Finanzierungsmechanismus (IV.1), zu den Strukturen des Euro-Stabilisierungsmechanismus 
(IV.3.2),  zur Fortsetzung des Euro-Rettungsschirms innerhalb des ESM (IV.6.2.1) sowie zu den am 
24./25. 03.2011 aktualisierten Merkmalen des ESM (IV.6.2.4) und zum ESM-Vertrag (IV.6.2.5).

Zu den Merkmalen des ESM bezieht sich Abs. 5 der Schlussfolgerungen abermals (wie schon Abs.3 
der Schlussfolgerungen des Europäischen Rats vom 16./17.12.2010) auf die Erklärung der Euro-
gruppe vom 28.11.2010. Das bedeutet eine Bekräftigung der dort beschriebenen Strukturen des 
ESM (siehe Abschnitt IV.6.2 dieser Verfassungsbeschwerden) incl. der Macht der Versammlung 
der privaten Gläubiger im Staateninsolvenzverfahren zu verbindlichen Auflagen gegenüber den 
Staaten der Eurozone und ebenso eine Bekräftigung der IWF-Artigkeit (also der Ignorierung aller 



Grund- und Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerstaaten der Eurozone) bzgl. sämtlicher 
Auflagen im Rahmen des ESM. Zur Vermeidung von Wiederholungen bzgl. der Erklärung der 
Eurogruppe vom 28.11.2010 wird insoweit insbesondere auf Abschnitt IV.6.2 dieser 
Verfassungsbeschwerden verwiesen. Die Regierungschefs forderten die Finanzminister auf, die 
Arbeit am ESM rechtzeitig vor dem Gipfel am 24/25.03.2011 zu beenden.

Der Abschnitt „Instruments“ von Abs. 5 der Schlussfolgerungen bekräftigt, dass jede Finanzhilfe im 
Rahmen des ESM durch einstimmigen Beschluss erfolge. Das ist auch bisher schon bei den Regeln 
zur Kreditvergabe der EFSF der Fall. Und der Abschnitt stellt klar, dass für jede Kreditvergabe des 
ESM eine „tiefe Nachhaltigkeitsanalyse“ von EU-Kommission, IWF und EZB voraus gehen werde. 
Das ist nichts anderes als die „rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse“ im Sinne der Erklärung der 
Eurogruppe vom 28.11.2010. Das heißt, bevor ein Staat der Eurozone, der beim ESM ein Darlehen 
beantragt hätte, vom ESM Geld bekäme, würde erst einmal entschieden, ob er stattdessen, auch 
gegen seinen Willen, ins Staateninsolvenzverfahren gezwungen würde.

Außerdem wurde beschlossen, die Handlungsmöglichkeiten von EFSM und EFSF insoweit zu 
erweitern, dass diese nun nicht nur eigene Notfallkredite vergeben können sollen, sondern dass 
diese auch die Befugnis bekommen sollen, auf dem primären Schuldenmarkt zu intervenieren, 
ebenso mit strengen Auflagen gegenüber den Staaten verbunden, wie wenn sie Notfallkredite 
vergeben. Im Ergebnis also eine Ausweitung der Gelegenheiten für iwf-typisch strenge Auflagen 
mit eu-sekundärrechtlichem Rang gegenüber den Staaten der Eurozone.
Das wurde dann erst in den EFSF-Rahmenvertrag und den ESM-Vertrag eingebaut.

Laut Abs. 3 der Schlussfolgerungen begrüßten die Staats- und Regierungschefs der Eurozone starke 
Verpflichtungen von Griechenland und Irland zur Einführung eines „strengen und stabilen 
fiskalischen Rahmenwerks“ mit der „stärkest möglichen Rechtsgrundlage“. Die „stärkest mögliche 
Rechtsgrundlage“ bezeichnet offensichtlich Verfassungsänderungen. Dass sich diese Verfassungs-
änderungen auf die Einführung von Schuldenbremsen in die jeweiligen Verfassungen beziehen, und 
dass diese sogar deren Schutzfunktionen (wie z. B. Grundrechte und Strukturprinzipien), welche der 
Umsetzung der sanktionsbewehrten Empfehlungen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt 
Grenzen setzen könnten, aushebeln sollen, zeigt sich nun in Art. 3 + 8 Fiskalpakt. Die Beschwerde-
führerin verweist jedoch auf die Gefahr des rangmäßigen Absturzes von Verfassungen für den Fall 
von aufgezwungenen Verfassungsänderungen (siehe Abschnitt III.12 dieser Verfassungsbeschwer-
den).

In Nr. 3 der Schlussfolgerungen bestätigte der Europäische Rat auch, dass Griechenland 50,- Mrd. € 
erlösen werde für seine Gläubiger durch Privatisierungen und Grundstücksverkäufe. Dass Griechen-
land am allerwenigsten etwas von der „Griechenland-Hilfe“ hat, zeigen vor allem die Abschnitte 
IV.5.3 und XI.5 dieser Verfassungsbeschwerden. Weniger zur Entschuldung als viel mehr für den 
Profit von Investoren dürfte dienlich sein, dass Griechenland sich verpflichten musste, die 50,- Mrd, 
€ schnell zu erwirtschaften. Das läuft darauf hinaus, unter Wert zu verkaufen, anstatt jeweils auf ein 
angemessenes Angebot zu warten. 

Nr. 7 der Schlussfolgerungen forderte die Finanzminister auf, ihre Arbeit bzgl. der 6 legislativen 
Vorschläge der Kommission vor Ende März 2011 zu beenden. Gemeint sind damit die Richtlinie 
und die 5 EU-Verordnungen für die Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung (siehe insbesondere 
Abschnitt V.2 dieser Verfassungsbeschwerden), um sicherzustellen, dass diese so in Kraft treten, 
wie es den Empfehlungen der Task Force entspricht. Zu den Empfehlungen der Task Force siehe 
Abschnitt III.14 dieser Verfassungsbeschwerden. Die Empfehlungen der Task Force sind bzgl. der 
Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung nahezu identisch den Inhalt der EU-Verordnungsentwürfe 
vom 29.09.2010 (zu letzteren vergleiche Abschnitte V.2 bis V.7 dieser Verfassungsbeschwerden). 
In Nr. 7 der Schlussfolgerungen vom 11.03.2011 stärkte der Europäische Rat für die Errichtung der 



EU-Wirtschaftsregierung die EU-Kommission sogar noch mehr auf Kosten des Ministerrats, indem 
der Europäische Rat die Erwartung äußerte, im Rahmen der Anwendung des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes werde vom Ministerrat erwartet, den Empfehlungen der Kommission 
grundsätzlich zu folgen, oder anderenfalls seine Position schriftlich zu erläutern. Letzteres wäre 
nach Einschätzung der Beschwerdeführerin angesichts des hohen Termindrucks der Minister wohl 
nur äußerst selten zu erwarten. Hier zeigt sich bzgl. des Machtverhältnisses zwischen Kommission 
und Ministerrat ein gradueller Gegensatz zu Empfehlung Nr. 54 der Task Force. Beschlossen wurde 
das Six Pack am 28.09.2011.

Die Baseler Zeitung meldete  am 15.03.2011, dass an eben diesem 15.03.2011 sich die Finanz-
minister auf die Reform des „Euro-Stabilitätspaktes“ geeinigt haben und erwähnt dabei ausdrück-
lich „frühere und härtere Sanktionen gegen Defizitsünder sowie erstmals auch Strafen für eine zu 
hohe Gesamtverschuldung“. Außerdem zitiert die Baseler Zeitung die damalige französische 
Finanzministerin und heutige Geschäftsführende Direktorin des IWF Christine Lagarde, „wir“ 
bekämen eine Wirtschaftsregierung, worauf wir alle nach Ansicht von Frau Lagarde ein kleines 
bißchen stolz sein sollten.
http://bazonline.ch/wirtschaft/konjunktur/Europa-bekommt-
Wirtschaftsregierung/story/12760808/print.html

Die Finanzminister haben die Bußgeldbewehrung für die gesamten EU-Verordnungsentwürfe vom 
29.09.2010, gebilligt. Zur Task Force haben u. a. die Finanzminister aller 27 Mitgliedsländer der 
EU gehört (siehe Abschnitt III.14 dieser Verfassungsbeschwerden).

Außerdem hat der Europäische Rat sich ausweislich Nr. 3 der Schlussfolgerungen vom 11.03.2011 
auf einen „Pakt für den Euro“ geeinigt, der auf dem Gipfel vom 24./25.03.2011 geändert und in 
„Euro-Plus-Pakt“ umbenannt und beschlossen wurde(Abschnitt III.15 dieser Verfassungs-
beschwerden). Der als Anhang II den Schlussfolgerungen des Europäischen Rats vom 11.03.2011 
beigefügte Pakt lässt für in dessen Rahmen zu beschließende Punkte keinerlei eigene Sanktions-
mechanismen erkennen. Der „Euro-Plus-Pakt“ ist aber nicht mit der EU-Wirtschaftsregierung zu 
verwechseln, sondern zu- sätzlich.

Auch die Rede der deutschen Bundeskanzlerin im Bundestag vom 24.03.2011 beweist, dass der 
Euro-Plus-Pakt zusätzlich ist. Er wurde außerdem auf der Sitzung des Europäischen Rats am 
24.+25.03.2011 noch geändert und heißt jetzt „Euro-Plus-Pakt“ (siehe Abschnitt III.15 dieser Ver- 
fassungsbeschwerden).
Die Rede der deutschen Bundeskanzlerin vom 24.03.2011 findet sich unter dem Link:
www.bundesregierung.de/nn_1272/Content/DE/Bulletin/2011/03/32-1-bk-bt.html

III.14 die Empfehlungen der Task Force vom 21.10.2010
Die „Task Force“ ist identisch mit der in den Abschnitten IV.6.2 und VI.1.2 dieser Verfassungsbe-
schwerden erwähnten Sonderarbeitsgruppe; siehe zur Erwähnung der Task Force außerdem auch 
Ab- schnitt III.13 dieser Verfassungsbeschwerden. Diese umfasste laut Anhang I ihres Berichts vom 
21. 10.2010 an den Europäischen Rat die Bundesfinanzminister aller EU-Mitgliedsstaaten sowie 
EU-Kommissar Olli Rehn, EZB-Chef Jean-Claude Trichet, den Eurogruppen-Vorsitzenden Jean 
Claude Juncker und den Präsidenten des Europäischen Rats Herman Van Rompuy, der gleichzeitig 
auch die Task Force leitete. 
Der Bericht „Strengthening Economic Governance in the EU“ der Task Force an den Europäischen 
Rat findet sich unter:
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/117326.pdf

Er beweist, dass die Task Force die EU-Verordnungsentwürfe vom 29.09.2010 zur Errichtung der 



EU-Wirtschaftsregierung (bis auf ggfs. die Stimmrechtsaussetzung) in vollem Umfang unterstützt 
hat. Das wiederum beweist, dass der Europäische Rat, wie in Abschnitt III.13 dieser Verfassungs-
beschwerden dargestellt, die Verordnungsentwürfe vom 29.09.2010 am 11.03.2011 in vollem 
Umfang gebilligt hat. Allerdings weichen die Schlussfolgerungen vom 24./25.03.2011 hinsichtlich 
der Verwendung der Bussgelder aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt und aus dem 
Ungleichgewichts-verfahren davon ab; siehe Abschnitt III.16 dieser Verfassungsbeschwerden.
Offen jedoch bleibt, ob die Mitglieder des Europäischen Rats und der Task Force sich der 
Möglichkeiten des Machtmißbrauchs, der mit der Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung 
geschaffen würde, bewusst gewesen sind. Die Zahl der Sitzungen und der Eingaben laut den 
Anhängen 2 und 3 des Berichts jedenfalls zeigt, dass es zu einer diskursiven Entfaltung innerhalb 
der Arbeitsgruppe und zumindest innerhalb der Regierungen, von denen es Eingaben an die Task 
Force gegeben hat, gekommen sein muss.

Ebenso wie die EU-Kommission will die Task Force die Ausdehnung des Defizitverfahrens auf das 
Gesamtschuldenkriterium (Nr. 10 der Empfehlungen).

Die Task Force unterstützt die Ausdehnung der Bußgeldbewehrung auf die gesamte präventive und 
die gesamte korrektive Komponente (Nr. 14+20 der Empfehlungen).

Die Task Force empfiehlt ausdrücklich die Benutzung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes zur 
Durchsetzung von Mehrsäulenmodellen in der gesetzlichen Rentenversicherung (Nr. 12 der 
Empfehlungen). 

Die Task Force empfiehlt „neue finanzielle Zwangsmaßnahmen“ in Zusammenhang mit dem Stabi-
litäts- und Wachstumspakt (Nr. 17 der Empfehlungen), schweigt sich aber darüber aus, welche das 
sein sollen. Bußgelder können damit kaum gemeint sein, denn das wäre eine Ausweitung bereits 
existierender Maßnahmen. Am wahrscheinlichsten ist, dass die Task Force entweder die Kürzung 
von EU-Fördermitteln als Sanktion meint oder die Verbindung der EU-Subventionen selbst mit der 
Erfüllung von Empfehlungen der EU-Wirtschaftsregierung. Für diese Interpretation von Nr. 17 der 
Empfehlungen spricht auch die Nr. 18 (s. u.).

Die Task Force empfiehlt die umgekehrte Abstimmung (Abs. 6 von Punkt „1. Towards greater 
fiscal discipline“  sowie Nr. 21+22+24+25 der Empfehlungen des Berichts) bzgl. der Sanktionen 
mit den Zwangseinlagen und deren Umwandlung in Bußgelder – wie auch die insbesondere in den 
Abschnitten V.4 und V.5 dieser Verfassungsbeschwerden dargestellten Verordnungen. Lediglich 
hinsichtlich der betragsmäßigen Erhöhung von Bußgeldern will die Task Force ein normales 
Abstimmungsverfahren (Empfehlung Nr. 24). 

Zur Frage der von der Kommission gewünschten Stimmrechtsaussetzung von Defizit-Sünder-
Staaten scheint es innerhalb der Task Force  keinen Konsens gegeben zu haben (Nr. 57 der Empfeh-
lungen), was,  auch abgesehen davon, dass solch eine nicht primärrechtlich klar formulierte Stimm-
rechtsaussetzung demokratiewidrig wäre, verständlich ist, da es ja gerade auch die meisten Mitglie-
der der Task Force wären, die ganz persönlich im Ministerrat von der Aussetzung betroffen wären.

Die Task Force unterstützt auch die Ungleichgewichtsverfahren incl. Sanktionen (Punkt „2. Broade-
ning economic surveillance: a  new surveillance mechanism“ sowie Nr. 32 – 39 der Empfehlungen) 
und dafür eine jährliche Überprüfung (Nr. 35) der Ungleichgewichte innerhalb der Eurozone.
Dabei empfiehlt die Task Force (Nr. 33+34), „Strukturreformen“ zu verlangen von Staaten mit ei-
nem starken Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit sowie von Staaten mit starken Leistungsbilanz-
überschüssen oder starken Leistuungsbilanzdefiziten. Bzgl. der Indikatoren für die Bestimmung der 
Ungleichgewichte bremst die Task Force die Kommission etwas, insoweit sie zwar den Entwurf der 
Indikatoren der Kommission überlassen will, die Entscheidung über die Auswahl der Indikatoren 



hingegen dem Ministerrat zuordnen will (Nr. 36). 
Es ist bis zum Beschluss über die 5 EU-Verordnungen am 28.09.2011 beim Entscheidungsrecht der 
Kommission über die Ungleichgewichtskriterien geblieben.
Zur primärrechtlichen Rechtsgrundlage für die Ungleichgewichtsverfahren nennt die Task Force in 
erster Linie Art. 121 AEUV (Nr. 34+37 der Empfehlungen),  hinsichtlich der Sanktionsbewehrung  
hingegen gibt sie Art. 136 AEUV als beabsichtigte primärrechtliche Grundlage an (Nr. 40 der Emp-
fehlungen). Die Beschwerdeführerin ist, wie insbesondere in den Abschnitten V.5 und V.7 dieser 
Verfassungsbeschwerden dargelegt, der Rechtsauffassung, dass die Blankett-Ermächtigung des Art. 
136 Abs. 3 AEUV (bzw. angesichts von dessen Aufschiebung Art. 9 Fiskalpakt) beim Ungleichge-
wichtsverfahren für alles, was nicht vom Wortlaut des Art. 121 AEUV gedeckt ist, als Grundlage 
vorgesehen ist, also nicht nur für die Sanktionen, sondern z. B. auch für die umgekehrte Abstim-
mung und die Stimmrechtsaussetzung des jeweils betroffenen Landes im Ministerrat.
Nr. 37 der Empfehlungen verrät, dass die Task Force die bisherigen Funktionen von Art. 121 
AEUV (Rechtsgrundlage für die präventive Komponente des Stabilitäts- und Wachstumgspaktes 
auf der einen und für die unverbindliche Koordinierung der Wirtschaftspolitik innerhalb der Euro-
zone auf der anderen Seite) miteinander vermischen will. So will die Task Force  ausdrücklich, dass 
auch die Umsetzung der integrierten Leitlinien mittels der Ungleichgewichtsverfahren durchgesetzt 
wird.

Im fünften Absatz von Punkt „1. Towards greater fiscal discipline“ empfiehlt die Task Force außer- 
dem, Zwangsmaßnahmen so bald wie möglich, spätestens beim nächsten EU-Haushalt, auf alle EU-
Mitgliedsstaaten auszuweiten. Das bedeutet, die Task Force will tatsächlich die Ausweitung der 
Macht der EU-Wirtschaftsregierung über die gesamte EU, nicht allein über die Eurozone. Zusätz-
lich zu 136 Abs. 3 AEUV würde nun für die meisten EU-Mitgliedsstaaten der Fiskalpakt und im 
übrigen (für Großbritannien und Tschechien) vermutlich Art. 143 AEUV herangezogen; vergleiche 
auch Nr. 47 der Empfehlungen der Task Force. 
Das zeigt zugleich, dass auch eine Volksabstimmung über den Euro-Austritt allein nicht reicht, 
sondern auch die Untersagung des Zustimmungsgesetzes zum Fiskalpakt sowie die in den Abschnit-
ten III.10 und III.17 geltend gemachten Volksabstimmungen erforderlich sind.

Nr. 18 der Empfehlungen der Task Force enthüllt einen zweistufigen Ansatz. Zuerst will man (wie 
in den insbesondere in den Abschnitten V.2 bis V.7 dieser Verfassungsbeschwerden dargestellten 
Verordnungen) verzinsliche und unverzinsliche Zwangseinlagen und Bußgelder als Sanktionen 
innerhalb der Eurozone. Dabei räumt die Task Force in Nr. 18 ihrer Empfehlungen auch ein, dass 
Art. 136 AEUV als Rechtsgrundlage dafür vorgesehen sei. 
Und an der Stelle wird auch verraten, dass man die Konditionalitätsregeln zur Erfüllung des Stabili- 
täts und Wachstumspaktes verbinden will mit den für die Ausgaben der EU relevaten EU-Verord-
nungen. Das wurde inzwischen in Erwägungsgrund 7 + Art. 6 Abs. 5 von EU-Verordnung 2011/385 
(COD) (Abschnitt VI.2.1 dieser Verfassungsbeschwerden) konkretisiert. Die Instrumentalisierung 
sämtlicher in Erwägungsgrund 7 der EU-Verordnung 2011/385 (COD) genannten EU-Ausgaben, 
für welche es EU-Verordnungen als Rechtsgrundlagen gibt, oder für welche man entsprechende 
EU-Verordnungen schaffen würde, zur Durchsetzung der gleichen Agenden wie bei den  bußgeld-
bewehrten Empfehlungen will man also allein auf eu-sekundärrechtlicher Ebene  und an Art. 5 Abs. 
2 anknüpfend durchsetzen. Ohne hinreichend darzulegen, ob und inwieweit dafür überhaupt eine 
Rechtsgrundlage im EU-Primärrecht existiert. Art. 143 AEUV und Art. 122 AEUV jedenfalls 
enthalten keinerlei Grundlage dafür, die Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspaktes auf EU-
Mitgliedsstaaten außerhalb der Eurozone zu übertragen. Einzig an Großbritannien traut man sich 
nicht heran, mit Rücksicht auf Protokoll 15 zu den Verträgen der EU, welches einige Sonder- und 
Ausnahmeregelungen für Großbritannien festlegt.
Siehe bzgl. der Instrumentalisierung der EU-Fördermittel zur Durchsetzung von Empfehlungen im 
Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und der Ungleichgewichtsverfahren Abschnitt VI.1 
-VI.2.1  dieser Verfassungsbeschwerden, darunter am deutlichsten Abschnitt VI.2.1.



Nr. 18 der Empfehlungen erläutert auch, dass die Sanktionen aus Gründen der Gleichbehandlung 
auch bei den EU-Mitgliedsstaaten ohne Euro berechnet werden sollen als ein Prozentsatz des BIP 
und mit den gleichen Schritten wie innerhalb der Eurozone erfolgen sollten. Das bedeutet also in et- 
wa die gleichen Arbeitsschritte wie bei den in den Abschnitten V.2 bis V.7 dieser Verfassungsbe-
schwerden erläuterten EU-Verordnungen, bis es zu Sanktionen käme. Allerdings würden die 
Sanktio-nen dann eben nicht in den Bußgeldern, sondern Kürzungen der EU-Zahlungen an die 
betreffenden EU-Mitglieder ohne Euro bestehen. Empfehlung Nr. 18 sagt auch, die Reichweite 
sollte so breit wie möglich sein; das bedeutet offenbar, so viele EU-Subventionen wie möglich von 
den Konditionen abhängig zu machen, also auch die Agrar-Subventionen. Siehe zur Instrumentali-
sierung sämtlicher EU-Fördermittel und deren Gefahren insbesondere auch die Abschnitt VI.1.1, 
VI.1.3, VI.2.1, IX.10 und X.4 dieser Verfassungsbeschwerden. Wobei die Task Force insoweit am 
weitesten ging, dies gleich auf alle EU-Mitgliedsstaaten außer auf Großbritannien ausdehnen zu 
wollen. Bisher geht allerdings gemäß deren Art. 1 Abs. 2 selbst EU-Verordnung 2011/385 (COD) 
nicht über die Staaten der Eurozone hinaus.

Auch Nr. 19 der Empfehlungen bestätigt, dass Art. 136 AEUV als Rechtsgrundlage vorgesehen ist 
zumindest hinsichtlich der Sanktionen im Rahmen der Umgestaltung des Stabilitäts- und Wachs-
tumspaktes. 

In Nr. 54 der Empfehlungen stellt die Task Force klar, dass die Macht bzgl. der Entscheidung über 
die Empfehlungen im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes beim Ministerrat liege, und 
dass die Task Force begrüße, dass die Kommission bereits erklärt habe, dass sie die Befugnisse des 
Ministerrates und die der Eurogruppe respektieren werde. Die meisten Mitglieder der Task Force 
sind die auch im Ministerrat vertretenen Bundesfinanzminister der EU-Mitgliedsstaaten.

Die Task Force empfiehlt zusätzlich zu der (insbesondere in Abschnitt V. dieser Verfassungsbe-
schwerden erläuterten) Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes auch eine Reihe nicht 
sanktionsbewehrter Maßnahmen.
Darunter ist das „europäische Semester“, im Rahmen dessen die Staaten der Eurozone ab 2011 ein-
mal jährlich im Frühling über haushaltsmäßige Maßnahmen und über Strukturreformen zu berichten 
haben (siehe Punkt „3. Deeper and broader coordination: the 'European Semester' “ sowie die Emp-
fehlungen Nr. 42 - 45 des Berichts). Bevor ein nationaler Haushalt dem Bundestag vorgelegt wird, 
will man diesen von der Kommission erst noch beleuchten lassen im Lichte der Europa 2020 – 
Strategie, der integrierten Leitlinien und des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Nach Nr. 45 der 
Empfehlungen der Task Force sollen dann die Regierungen der Mitgliedsstaaten ihren Bundeshaus-
halt jeweils zusammen mit den beigefügten (an dieser Stelle noch unverbindlichen, Art. 288 S. 7 
AEUV) Empfehlungen der Kommission dem nationalen Parlament vorlegen. Die Haushaltshoheit 
des Bundestages bliebe innerhalb des „europäischen Semesters“ also gewahrt. 
Die dort präsentierten Empfehlungen der Kommission würden dann aber stattdessen über die per 
Bußgeldbewehrung verbindlichen Empfehlungen der Kommission im Rahmen der präventiven und 
der korrektiven Komponente sowie der Ungleichgewichtsverfahren durchgesetzt. Dafür spricht 
auch Nr. 37 der Empfehlungen der Task Force (s. o.). Darüber hinaus hat man nun in EU-Verord-
nung 2011/0386 (COD) zur haushaltsmäßigen Überwachung eingebaut die Rechte der Kommission 
zur Anforderung eines geänderten Haushaltsentwurfs (Art. 5 Abs. 5), zur eigenen Änderung von 
Haushaltsentwürfen (Art. 5 Abs. 6) und zur Annahme beliebiger sanktionsbewehrter Meinungen zu 
den Haushaltsentwürfen (Art. 6 + Art. 9 Abs. 1); siehe Abschnitt VI.2.2 dieser Verfassungsbe-
schwerden.

Die Task Force  äußerte sich auch deutlich zum europäischen Finanzierungsmechanismus. Nach Nr. 
46 der Empfehlungen sieht sie eine besondere Bedeutung des Finanzsektors für die volkswirtschaft-
liche Stabilität der EU. Das ist ein weiterer Beweis für die Ausgerichtetheit der Blankett-



Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV und des europäischen Finanzierungsmechanismus auf die 
Bankenrettung, angesichts der Ähnlichkeit zum Begriff der Stabilität des Euro-Währungsgebiets als 
Ganzes. Das wird noch deutlicher bestätigt durch die Definition des Rechtsbegriffs 
„Finanzstabilität“ und die teilweise Definition des Rechtsbegriffs „Stabilität des Euro-
Währungsgebiets als Ganzes“ in dem Abschnitt d.) zum Ziel „Stärkung der Finanzstabilität“ des 
Euro-Plus-Paktes laut Anlage I der Schlussfolgerungen des Europäischen Rats vom 24./25.03.2011 
(siehe Abschnitt III.15 dieser Verfassungsbeschwerden) und durch das Vorwort der Erklärung zum 
Euro-Gipfel vom 21.07.2011 (Abschnitt III.22 dieser Verfassungsbeschwerden).
Nach Nr. 47 der Empfehlungen ist die Task Force der Auffassung, dass EFSM und EFSF eine gute 
Verteidigungslinie bieten (für die volkswirtschaftliche Stabilität der EU).
Für den „permanenten Mechanismus“ (also für den ESM, siehe vor allem Abschnitt IV.6 dieser 
Verfassungsbeschwerden) forderte die Task Force die Aufnahme einer Aufgabe für den 
Privatsektor, für den IWF und sehr strenge Konditionalität (Nr. 49 der Empfehlungen). Das ist in 
der Erklärung der Eurogruppe vom 28.11.2010 und in der Vereinbarung vom 24./25.03.2011 über 
die Merkmale des ESM Mechanismus sowie im ESM-Vertrag (Abschnitt IV.6.2.5 dieser 
Verfassungsbeschwerden)  dann genauer präzisiert worden, incl. der beabsichtigten Ermächtigung 
der  privaten Gläubiger zur Erteilung von Auflagen mit hoheitlicher Macht gegenüber Staaten.

III.15 der „Pakt für den Euro“ bzw. „Euro-Plus-Pakt“ sowie die Definition der „Finanzstabilität“
Der „Euro-Plus-Pakt“, wurde auf dem Gipfel am 24./25.03.2011 beschlossen. Die diesem vorausge-
hende Version vom Gipfel vom 11.03.2011 hieß „Pakt für den Euro“. Dieser Abschnitt beschäftigt 
sich mit dem „Euro-Plus-Pakt“, welcher als Anlage I den Schlussfolgerungen zum Gipfel vom 
24./25.03.2011 beigefügt ist. 
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/120296.pdf

Die beste der Beschwerdeführerin bekannte Darstellung der Entstehungsgeschichte geht aus der 
Sachverhaltsdarstellung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 19.06.2012 (Az. 2 BvE 
4/11) hervor.

Die Seitenangaben beziehen sich im folgenden jeweils auf den Gesamttext aus den Schlussfolge-
rungen und den beiden Anlagen. Mitglieder des „Euro-Plus-Paktes“ sind die Staaten der Eurzone 
sowie Bulgarien, Dänemark, Lettland, Litauen, Polen und Rumänien.
Der Euro-Plus-Pakt „zielt darauf ab, die wirtschaftliche Säule der Währungsunion zu stärken, eine 
neue Qualität der wirtschaftspolitischen Koordinierung zu erreichen, die Wettbewerbsfähigkeit zu 
verbessern und dadurch einen höheren Grad an Konvergenz zu erreichen. In dem Pakt wird der 
Schwerpunkt vor allem auf die Bereiche gelegt, die in die einzelstaatliche Zuständigkeit fallen und 
die für die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und die Vermeidung schädlicher Ungleichgewichte 
von entscheidender Bedeutung sind.“

Hier zeigt sich bereits die inhaltliche Verbindung mit den Ungleichgewichtsverfahren (siehe Ab-
schnitt V. dieser Verfassungsbeschwerden).

Der Euro-Plus-Pakt stützt sich auf vier Leitvorgaben (S. 13 – 15), welche „auf eine stärkere wirt-
schaftspolitische  Koordinierung im Hinblick auf Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz gerichtet 
sind“.

Leitvorgabe a) stellt klar, dass die zusätzlichen Anstrenungen im Rahmen des Euro-Plus-Paktes im 
Einklang sein müssen mit der Strategie Europa 2020, dem Europäischen Semester, den Integrierten 
Leitlinien, dem Stabilitäts- und Wachstumspakt „und dem neuen Rahmen für die Überwachung der 
Wirtschaftspolitik“ (wobei mit letzterem Begriff der Mechanismus mit den 
Ungleichgewichtsverfah-ren gemeint ist)



Leitvorgabe b) erläutert, dass die Anstrengungen Zuständigkeitsbereiche der Mitgliedsstaaten (und 
somit Bereiche außerhalb der primärrechtlich der EU übertragenen Zuständigkeiten) betreffen.
Nach Leitvorgabe c) werden alle teilnehmenden Regierungschefs jedes Jahr konkrete Verpflichtun-
gen eingehen, die dann von den Staats- und Regierungschefs der Eurozone politisch überwacht 
werden.
Leitvorgabe d) schließlich besagt, dass die „teilnehmenden Mitgliedsstaaten“ „uneingeschränkt der 
Vollendung des Binnenmarktes verpflichtet“ seien, „die von entscheidender Bedeutung für die Stei-
gerung der Wettbewerbsfähigkeit“ sei. 

Die Ziele (S. 15) des Euro-Plus-Paktes sind:

-Förderung der Wettbewerbsfähigkeit
-Förderung der Beschäftigung 
-weiterer Beitrag zur langfristigen Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen
-Stärkung der Finanzstabilität

Wie zentral dabei die Finanzstabilität ist, zeigt Nr. 6 der Schlussfolgerungen des Europäischen Rats 
vom 23./24.06.2011, wonach bei den Verpflichtungen im Rahmen des Euro-Plus-Paktes „ein 
größerer Schwerpunkt auf die Stärkung des Finanzstabilität gelegt werden“ sollte. Die 
Finanzstabilität bedeutet die Stabilität des Finanzsektors (siehe weiter unten in diesem Abschnitt); 
also ist auch der Euro-Plus-Pakt nicht unwesentlich wieder zur Bankenrettung gedacht.

Für alle 4 Zielbereiche würden die Regierungschefs Indikatoren festlegen.

Es fällt auf, dass, anders als bei dem in Abschnitt V.7 dieser Verfassungsbeschwerden beschriebe-
nen Verordnungen zum Ungleichgewichtsverfahren, beim Euro-Plus-Pakt die Regierungschefs und 
nicht die Kommission die Indikatoren festlegen sollen. Dass die deutsche Bundeskanzlerin in ihrer 
Rede vom 24.03.2011 gesagt hat, dass der Euro-Plus-Pakt ein zusätzlicher Mechanismus ist, und 
dass die Schlussfolgerungen des Gipfels vom 24./25.03.2011 keine expliziten Änderungen an den 
fünf Verordnungsentwürfen zur Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung verlangt haben, zeigt, dass 
die Kommission für die Ungleichgewichtsverfahren auch noch ihre eigenen Indikatoren hinzufügen 
würde. 

Bzgl. der Wettbewerbsfähigkeit sollen dabei beispielsweise die Lohnstückkosten, betrachtet 
getrennt nach verarbeitendem Gewerbe und Dienstleistungen, nach handelbaren und nicht 
handelbaren Gü- tern, in einem gewissen Korridor gehalten und damit die Freiheit der Tarifpartner 
dem Umfang nach begrenzt werden (siehe zum Vergleich auch das entsprechende Konzept in dem 
in Abschnitt VI.1.1 dieser Verfassungsbeschwerden zitierten WIFO-Gutachten). Zur Steigerung der 
Produktivität will man beispielsweise den Wettbewerb bei Freiberuflern und Einzelhandel durch 
Abschaffung von Restriktionen stärken, Forschung, Entwicklung, Innovation und Infrastruktur 
stärken und die Rah- menbedingungen für kleinere und mittlere Unternehmen verbessern. 

Es fällt auf, dass es sich nur um Beispiele handelt. Die Maßnahmen im Rahmen des Euro-Plus-
Paktes sind in keiner Weise auf diese Punkte begrenzt vorgesehen. Noch weniger wird davon die 
Blankettartigkeit bzgl. der totalen Käuflichmachung über die Ungleichgewichtsverfahren berührt. 

Die Förderung der Beschäftigung soll sich konzentrieren auf die Indikatoren Langzeit- und Jugend- 
arbietslosigkeit und Erwerbsquoten. Besondere Aufmerksamkeit soll dabei gewidmet werden 
Arbeitsmarktreformen zur Förderung der „Flexicurity“, zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und zur 
Steigerung der Erwerbsbeteiligung, lebenslangem Lernen und Steuerreformen z. B. zur Entlastung 
des Faktors Arbeit. 



Bei „Flexicurity“ geht es darum, die Arbeitnehmer bzgl. Ort und Zeit des Arbeitseinsatzes flexibler 
zu machen und den Kündigungsschutz zu lockern, im Gegenzug aber für den Fall der Arbeitslosig- 
keit die soziale Absicherung zu stärken (siehe Artikel „Flexicurity ist keine Lösung“, dbb-Magazin 
April 2011, S. 34).
 Mit der Gesamtheit der Mechanismen des europäischen Finanzierungsmechanismus und der Wirt-
schaftsregierung ist „Flexicurity“ aber nicht zu verwirklichen. Die abschließende Stellungnahme 
des IWF zu dessen Artikel-IV-Konsultationen gegenüber der Eurozone beweist, dass der IWF eine 
Senkung der Sozialleistungen für Arbeitslose fordert. Das wird er offensichtlich auch fordern von 
den Staaten, welchen er beim Euro-Rettungsschirm und beim ESM Auflagen machen könnte. Das 
Ergebnis wäre eine Kombination von Massenentlassungen durch die Lockerung des Kündigungs-
schutzes und Hunger bei den Langzeitarbeitslosen wie in Spanien, Italien und Griechenland.

Wie wichtig der Kommission von Flexicurity das Aufbrechen der Flächentarifverträge und vor 
allem des Kündigungsschutzes ist, zeigt sich daran, dass nach Erwägungsgrund 3 + Art. 6 Abs. 1 
der EU-Verordnung 2011/385 (COD) (Abschnitt VI.2.1 dieser Verfassungsbeschwerden) nun auch 
noch die Empfehlungen nach Art. 148 AEUV in sanktionsbewehrte iwf-artig strenge Auflagen 
überführt werden sollen.

Zur „Verbesserung der langfristigen Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen“ will der Euro-Plus-
Pakt „größte Aufmerksamkeit“ der „langfristigen Finanzierbarkeit von Renten, Gesundheitsfürsorge 
und Sozialleistungen“ widmen, „um die vollständige Umsetzung des Stabilitäts- und Wachstums-
paktes zu gewährleisten“. Dies werde „insbesondere auf der Grundlage der Indikatoren für die 
Tragfähigkeitslücke bewertet“ (S. 18). Fußnote 1 erläutert dazu:
„Die Tragfähigkeitslücke wird gebildet aus zwischen der Kommission und den Mitgliedsstaaten 
vereinbarten Indikatoren für die Bewertung der langfristigen Tragfähigkeit der öffentlichen 
Finanzen.“

Als Beispiele genannt werden die „Angleichung der Rentensysteme an die demografische Situation, 
beispielsweise durch Angleichung des tatsächlichen Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung 
oder durch Erhöhung der Erwerbsquote“ und „Begrenzung der Vorruhestandsregelung und Nut-
zung gezielter Anreize für die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer (insbesondere in der Alters-
gruppe über 55)“. Der entscheidende Punkt im Namen der Angleichung im Namen der demografi-
schen Situation, nämlich die Senkung von Beiträgen und Leistungen der gesetzlichen Rentenversi-
cherung zwecks Übergangs zu einem Mehrsäulensystem mit einer zusätzlichen Säule aus mit 
Steuerzuschüssen fünf Jahre lang aufgestockten privaten Säule wird nicht erwähnt. Genau das 
bedeutet aber die vollständige Umsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes für den Bereich der 
Sozialversicherung. Denn durch die vorübergehende Nichtanrechnung steuerfinanzierter Zuschüsse 
im Rahmen des 0,5%-Kriteriums der präventiven Komponente des Stabilitäts- und Wachstums-
paktes würden die Staaten der Eurozone geradezu dazu gedrängt, ihre öffentlichen Sozialversiche-
rungssysteme, mit einem steuerlich bezuschussten Übergang von 5 Jahren, auf eine Mindestversor-
gung umzustellen (siehe Abschnitte V.3 und V.8 dieser Verfassungsbeschwerden). Der Euro-Plus-
Pakt hat hier den Sinn, die Reduzierung der staatlichen Sozialversicherungssysteme auf eine Min-
destversorgung zusätzlich zu dem in Abschnitt V.3 dieser Verfassungsbeschwerden beschriebenen 
finanziellen Anreiz zu beschleunigen, denn beim Euro-Plus-Pakt gehen die Regierungschefs per-
sönlich Verpflichtungen ein, welche dann wiederum in Stabilitäts-, Konvergenz- und nationale 
Reformprogramme einfließen, aus welchen die EU-Kommission sich wesentliche Inspirationen für 
ihre bußgeldbewehrten Empfehlungen holt.

Wie die Bezugnahme der Tragfähigkeitslücke (in Fußnote 1 auf  S. 18) auf die öffentlichen Finan-
zen und die gleichzeitige Anwendung der Tragfähigkeitslücke auf die gesamten Sozialversiche-
rungssysteme zeigt, verwendet diese den Begriff der „öffentlichen Finanzen“ im Sinne der Gesamt-



heit der Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden und der Sozialversicherungen – also im 
Sinne von Artikel 2 des Protokolls Nr. 12 zu den Verträgen der EU. Gem. Art. 1 des Protokolls 12 
werden genau an dieser Definition der öffentlichen Finanzen auch die Kriterien bzgl. Defizit und 
Gesamtverschuldung (jeweils in Relation zum BIP) bemessen und als Schlussfolgerung auch das 
0,51%-Kriterium zur vorsichtigen Haushaltsführung. 

In Abschnitt „nationale Haushaltsvorschriften“ des Euro-Plus-Paktes (S. 19) steht:
„Die teilnehmenden Mitgliedsstaaten verpflichten sich, die im Stabilitäts- und Wachstumspakt ent-
haltenen Haushaltsvorschriften der EU in nationales Recht umzusetzen. Die Mitgliedsstaaten kön- 
nen weiterhin die Art des einschlägigen nationalen Rechtsinstruments wählen, werden jedoch dafür 
sorgen, dass es ausreichend verbindlich und dauerhaft ist (z. B. Verfassung oder Rahmengesetz).“

Was damit gemeint ist, sieht man nun in Art. 3 Abs. 2 und Art. 8 Fiskalpakt (Abschnitt V.1 dieser 
Verfassungsbeschwerden).

Nach Art. 13 Abs. 3 UAbs. 2 ESM-Vertrag müssen alle Auflagen des ESM mit sämtlichen Rechts- 
akten der freiwilligen Koordinierung der EU-Wirtschaftspolitik, also allen auf Art. 121 AEUV ge- 
stützten incl. des Euro-Plus-Paktes, vereinbar sein. Damit würde der ESM zu einem entscheidenden
Instrument der Durchsetzung der Versprechungen der Regierungschefs im Rahmen des Euro-Plus- 
Paktes gegenüber dem Volk und den nationalen Parlamenten, und zwar mit iwf-typischer Strenge. 
Selbst die an sich harmlosesten Versprechungen im Euro-Plus-Pakt bekämen dadurch einen ande-
ren, rücksichtslosen, Charakter. Hinzu käme natürlich noch die eigene machtpolitische Auflagen- 
agenda des ESM.

Ob die Begrenzung des staatlichen Defizits über eine Schuldenbremse allein grundgesetzkonform 
und vielleicht sogar besonders gleichheitsgerecht zugunsten künftiger Generationen ist, ist eine 
Sache, solange damit nicht die Schutzmechanismen des Grundgesetzes gegenüber den bußgeldbe-
wehrten Empfehlungen der Kommission ausgehebelt werden. Aber Grundgesetzänderungen zu er-
zwingen, egal welchen Inhalts diese Grundgesetzänderngen wären, schafft die Absturzgefahr. Siehe 
auch Abschnitt III.12 dieser Verfassungsbeschwerden.

Der Abschnitt auf S. 19 zum Ziel „Stärkung der Finanzstabilität“ bringt weitere entscheidende Klar- 
stellungen bzgl. der Definition von Rechtsbegriffen und von Sinn und Zielen des Art. 136 Abs. 3 
AEUV. 

Direkt der erste Satz stellt klar:
„Ein starker Finanzsektor ist von zentraler Bedeutung für die Gesamtstabilität des Euro-Währungs- 
gebiets.“

Darin steckt zum ersten eine teilweise Definition der „Stabilität des Euro-Währungsgebiets als Gan-
zes“ (Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV). Alle auf Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV gestützten Maßnahmen 
müssten also in irgendeiner Weise dem Finanzsektor dienen, dem Finanzsektor also zumindest 
mehr zu- als abträglich sein. Dabei umfasst der Begriff „Finanzsektor“ mehr als allein die Banken. 
Auch Versicherungen, Bausparkassen und ebenso Berater im Finanzbereich dürften davon umfasst 
sein. Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV wäre  also in seiner Blankettartigkeit auch Rechtsgrundlage für 
etwaige Versicherungs-, Bausparkassen-, Hedgefonds- und Finanzberaterrettungspakete.
Zweitens zeigt die Formulierung, dass die Stärkung des Finanzsektors einer der wesentlichsten 
Inhalte des Rechtsbegriffs „Stabilität des Euro-Währungsgebiets als Ganzes“ ist, dass sich dieser 
Rechtsbegriff aber nicht allein in der Stärkung des Finanzsektors erschöpft. Die Nutzbarkeit von 
Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV für alle beliebigen Mechanismen, die sich noch irgendwie in einen 
logischen Zusammenhang mit einer irgendwie gearteten Stabilisierung des Euro-Währungsgebiets 
bringen ließen, würde durch diese teilweise Definition qualitativ in keiner Weise eingeschränkt. Die 



teilweise Definition ist allerdings von erheblicher quantitativer Bedeutung, als das Geld für die 
Stärkung des Finanzsektors ja irgendwo herkommen muss, sodass für vergleichbar große, auf Art. 
136 Abs. 3 S. 1 AEUV gestützte Rettungspakete für andere systemrelevante Bereiche wie 
natürliche Lebensgrundlagen, Familien, Gesundheitsdienstleister etc., quantitativ einfach nicht mehr 
genug übrig bliebe, sondern im Gegenteil die Stärkung des Finanzsektors eher auf Kosten aller 
übrigen systemrelevanten Bereiche erwirtschaftet werden müsste.
Drittens lässt sich aus dem zitierten Satz i. V. m. der unmittelbar darüber stehenden Überschrift 
auch die Definition der „Finanzstabilität“ ableiten. Diese bezeichnet nichts anderes als die Stärkung 
des Finanzsektors. Damit hat der Europäische Rat zugleich konkludent eingeräumt, dass eines der 
wesentlichsten Ziele des europäischen Finanzierungsmechanismus die Stärkung des Finanzsektors 
ist.

Danach folgt ein Satz zur Beruhigung:
„Eine umfassende Reform der EU-Rahmenbedingungen für die Beaufsichtigung und Regulierung 
des Finanzsektors ist eingeleitet worden.“

Nach diesem Satz, der zur Beruhigung angetan sein kann, je nachdem, in welche Richtung die Än- 
derung gehen würde, geht es dann weiter mit den Klarstellungen bzgl. der Finanzstabilität.:
„In diesem Zusammenhang verpflichten sich die Mitgliedsstaaten, nationale Rechtsvorschriften für 
die Sanierung von Banken unter uneingeschränkter Wahrung des gemeinschaftlichen Besitzstands 
zu erlassen.“

Die Sanierung von Banken bedeutet offenbar noch mehr Geld zur Bankenrettung, und das zumin-
dest innerhalb der gesamten Eurozone. Das kann sich nur beziehen auf die präventiven Bankenret- 
tungsfonds, wie man sie Griechenland (XI.5) als Auflagen zur Griechenland-Hilfe und Irland (XI.4) 
als Auflagen im Rahmen des EFSM aufgezwungen hat, und auf die Kredite von EFSF (Abschnitt 
IV.3.2 dieser Verfassungsbeschwerden) und ESM (Abschnitt IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwer-
den) zum Weiterverschenken an Banken zwecks Bankenrekapitalisierung. Siehe Rn. 46 der Emp-
fehlungen der Task Force vom 21.10.2010 sowie Abschnitt III.14 dieser Verfassungsbeschwerden. 

Außerdem enthält der Euro-Plus-Pakt noch die stäkere Koordinierung der Steuerpolitik.

Hinsichtlich des zeitlichen Aspekts des Euro-Plus-Paktes wird erläutert, dass einmal jährlich die 
Regierungschefs der teilnehmenden Staaten Versprechen machen müssten, über deren Umsetzun-
gen dann in Stabilitätsprogrammen und nationalen Reformprogrammen zu berichten wäre. 
Die Programme würden dann von der EU-Kommission, dem Ministerrat und der Eurogruppe im 
Rahmen des europäischen Semesters überprüft.
Dass diese dann auch eine wesentliche Inspirationsquelle für die bußgeldbewehrten Empfehlungen 
der EU-Kommission im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und im Rahmen der 
Ungleichgewichtsverfahren würden, liegt auf der Hand, sagt Anlage I zu den Schlussfolgerungen 
des Europäischen Rat vom 24./25.03.2011 jedoch nicht explizit.
Da die Regierungschefs sich mit ihren Versprechen innerhalb dessen bewegen müssten, was in Leit-
vorgabe a) des Euro-Plus-Paktes genannt ist, müssten sich auch alle ihre Versprechen auch kompa- 
tibel sein mit den bußgeldbewehrten Auflagen, welche ihr Land gerade im Rahmen des Stabilitäts- 
und Wachstumspaktes oder im Ungleichgewichtsverfahren zu erfüllen hätte.
Die Regierungschefs könnten also auch über den Euro-Plus-Pakt die Macht der EU-Kommission, 
welche diese als EU-Wirtschaftsregierung über die EU-Verordnungen zur Neuregelung des Stabili-
täts- und Wachstumspaktes und der Ungleichgewichtsverfahren bekäme nicht einmal wirksam 
durch die Versprechen im Rahmen des Euro-Plus-Paktes eingrenzen, sondern würden den Macht- 
zuwachs der Kommission im Gegenteil durch ihre Versprechen nur noch beschleunigen.



III.16 Ergebnisse des Gipfels des Europäischen Rats vom 24.+25.03.2011
Die Schlussfolgerungen des Europäischen Rats von dessen Gipfel am 24.+25.03.2011  finden sich 
unter dem Link:
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/120296.pdf

Darunter am wichtigsten für diese Verfassungsbeschwerden ist Abs. 16, wonach der Europäische 
Rat durch Beschluss über die Annahme des Art. 136 Abs. 3 AEUV die Arbeitsschritte auf EU-
Ebene zu dessen Einfügung abgeschlossen hat und die Mitgliedsstaaten aufgefordert hat, die 
Zustimmungsverfahren auf nationaler Ebene so schnell wie möglich einzuleiten.

Bereits Abs. 2  der Präambel der Schlussfolgerungen bringt Klarheit, dass die unbedingte Erforder-
lichkeit zur Stabilisierung des Euro-Währungsgebiets als Ganzes (Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV) bzgl. 
der Aktivierung sämtlicher auf  Art. 136 Abs. 3 AEUV gestützter Mechanismen keine ernsthafte 
Hürde darstellt, denn dort wird gesagt:
„Obwohl die wirtschaftliche Erholung in Europa nunmehr greift, bestehen nach wie vor Risiken, 
und wir müssen weiterhin entschlossen handeln. Wir haben heute ein umfassendes Maßnahmen-
paket verabschiedet, das es uns ermöglichen sollte, die Finanzkrise endgültig zu überwinden und zu 
einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum zurückzukehren.“

Wie nun zusätzlich zu Art. 136 Abs. 3 AEUV der Fiskalpakt ent worfen wurde, erläutern die 
Abschnitte III.1 und V.1 dieser Verfassungsbeschwerden.

Und nach Abs. 3 der Schlussfolgerungen des Europäischen Rats vom 16./17.12.2010 sollte die 
Aktivierung zumindest des ESM ja bereits im Falle „eines Risikos für die Stabilität des Euro-
Währungsgebiets insgesamt“ erfolgen. Genau das Vorliegen solch eines Risikos hat der Europä-
ische Rat in Abs. 2 der Präambel seiner Schlussfolgerungen vom 24./25.03.2011 bestätigt.

Nach Abs. 14 der Schlussfolgerungen ist weitere Bankenrettung vorgesehen, und zwar bzgl. gefähr-
deter Kreditinstitute neben der Finanzierung am Markt und der Veräußerung von Aktiva auch ein 
solider „Rahmen für staatliche Stützungsmaßnahmen im Einklang mit den Regeln für staatliche 
Beihilfen“. Also eu-rechtlich harmonisierte Regeln für präventive Bankenrettungsfonds auf natio-
naler Ebene. Das beweist umso mehr das Übermaß an Bankenrettung. Das Übermaß an Bankenret-
tung auf Kosten der Realwirtschaft und des Sozialen (siehe Abschnitt XI. dieser Verfassungsbe-
schwerden) und die daraus resultierende Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes (Art. 3 GG) wird 
dadurch verschärft.

Die Abs. 9 + 10 bekräftigen unter der Überschrift „Stärkung der wirtschaftspolitischen Steuerung“  
ausdrücklich den Wunsch des Europäischen Rats, dass die „sechs Gesetzgebungsvorschläge“ der 
Kommission (die eine Richtlinie und die in Abschnitt V. dieser Verfassungsbeschwerden 
erläuterten Verordnungsentwürfe (Abschnitte V.3 – V.7 dieser Verfassungsbeschwerden) im Juni 
2011 verabschiedet werden sollten und am 28.09.2011 beschlossen worden sind.

Außerdem wurde der Euro-Plus-Pakt verabschiedet und den Schlussfolgerungen vom 24/25.03. 
2011 als Anlage I beigefügt (siehe Abschnitt III.15  dieser Verfassungsbeschwerden). 

Und es wurde weitere Klarheit über die Merkmale des ESM erzielt und  den Schlussfolgerungen 
vom 24/25.03.2011 als Anlage II beigefügt  (Abschnitt IV.6.2.4 dieser Verfassungsbeschwerden).

Abs. 3 der Schlussfolgerungen des Europäischen Rats vom 24./25.03.2011 sagt zum Schuldenab- 
bau auf ein langfristig tragbares Niveau:
„Dazu wird in den meisten Fällen eine strukturelle Haushaltsanpassung von deutlich mehr als 0,5% 
pro Jahr erforderlich sein.“



Es ist also vorgesehen, jährlich die Haushaltsdefizite um mehr als 0,5% abzubauen. Nach der Rede 
der deutschen Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel vom 24.03.2011 sollen es 5% pro Jahr sein. 
Es scheint sich bei den 5% um einen deutschen Vorschlag für den Gipfel vom 24./25.03.2011 bzgl. 
der Reduzierung des Haushaltsdefitzits zu handeln. Konkretisiert wurde der Vorstoss als 5% der  
Differenz zwischen 60% des BIP und der tatsächlichen Gesamtverschuldung im Verhältnis zum 
BIP, welche p. a. abzubauen sind, in Art. 4 Fiskalpakt. Die Rede befindet sich unter dem Link: 
www.bundesregierung.de/nn_1272/Content/DE/Bulletin/2011/03/32-1-bk-bt.html

III.17 Volksabstimmungen über alle Grundgesetzänderungen, Kompetenzüberschreitung des 
Bundesverfassungsgerichts im Falle der gerichtlichen Anordnung einer Volksabstimmung zum 
Aufbrechen der Ewigkeitsgarantie
Wie in Abschnitt III.10.1 dieser Verfassungsbeschwerden dargelegt, wollte der Parlamentarische 
Rat dem Gesetzgeber nach Überzeugung der Beschwerdeführerin einen weiten Spielraum zur 
Schaffung von Volksabstimmungen auf Bundesebene lassen, ohne dass dafür grundgesetzändernde 
Mehrheiten erforderlich wären, den Gesetzgeber auf Volksabstimmungen im Grundgesetz 
verpflichten aber allein bzgl. der in Art. 29 GG und in Art. 146 GG genannten Fälle. Das 
Höchstmaß an mit dem Grundgesetz vereinbarer direkter Demokratie wäre nach Rechtsauffassung 
der Beschwerdeführerin, jedes Gesetz auf Bundesebene zusätzlich einer Volksabstimmung zu 
unterwerfen, solange gleich- zeitig die Hürden für die Initiierung von Gesetzentwürfen direkt über 
Volksbegehren hoch genug wären, um einen angemessenen Vorsprung der Parlamentarier bei der 
Initiierung legislativer Akte  zu wahren und so eine Aushöhlung des Wahlrechts durch die direkte 
Demokratie zu verhindern.

Zumindest bzgl. Rechtsakten von vergleichbar großer Tragweite wie in Art. 29 GG oder Art. 146 
GG besteht damit auch ein weiter Spielraum des Bundesverfassungsgerichts, den Gesetzgeber auf 
die Durchführung von Volksabstimmungen zu verpflichten. Nach Art. 31 GG bricht Bundesrecht 
Landesrecht. Selbst einfache Gesetze des Bundes stehen vom Rang über Landesverfassungen, umso 
mehr sämtliches für Deutschland geltendes Völkerrecht und vor allem das Grundgesetz. 
Grundgesetzänderungen haben damit offensichtlich eine größere Tragweite als die Neugliederung 
von Bundesländern, für welche Art. 29 GG eine Volksabstimmung vorschreibt. Damit besteht 
offen-sichtlich ein Spielraum des Bundesverfassungsgerichts, den Gesetzgeber auf die 
Durchführung von Volksabstimmungen zu allen Grundgesetzänderungen zu verpflichten. 

Wie in Abschnitt IV.5.3 dieser Verfassungsbeschwerden dargelegt, ist Griechenland als Kreditauf-
lage im Rahmen der sog. Griechenlandhilfe dazu verpflichtet worden, seine Verfassung zur Einfü-
gung einer Schuldenbremse zu ändern. Das wurde auch noch als Modell auf dem Weltwirtschafts-
forum präsentiert, sodass davon ausgegangen werden kann, dass das gleiche zumindest auch allen 
Staaten, welche in die Mühlen des europäischen Finanzierungsmechanismus geraten, zur Auflage 
gemacht werden wird. 
Laut Abs. 3 der Schlussfolgerungen des Europäischen Rats vom 11.03.2011 (siehe Abschnitt III.13 
dieser Verfassungsbeschwerden) hat sich außer Griechenland auch Irland zur Einführung eines 
„strengen und stabilen fiskalischen Rahmenwerks“ mit der „stärkest möglichen Rechtsgrundlage“  
verpflichtet, hat Irland sich also im Rahmen des EFSM zur Verfassungsänderung verpflichtet. 

Dass damit keine Schuldenbremse wie bisher in Art. 109 GG gemeint ist, sondern dass es um das 
totale Aufbrechen der nationalen Verfassungen gegenüber dem Stabilitäts- und Wachstumspakt 
geht ist, und um die Instrumentalisierbarkeit jeweils der gesamten Exekutive und Judikative zur 
Durchsetzung auch aller Rechtsakte aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt, erläutert Abschnitt 
V.1 dieser Verfassungsbeschwerden.



Beim Euro-Plus-Pakt haben sich direkt alle Regierungschefs (nicht die gesamten Regierungen, ge- 
schweige denn die Parlamente oder die Völker) der am Euro-Plus-Pakt teilnehmenden Staaten 
verpflichtet, die Regelungen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes entweder in ihre Verfassung 
oder in ein Rahmengesetz zu übernehmen (siehe Abschnitt III.15 dieser Verfassungsbeschwerden). 

Allem Anschein nach haben die Griechenland und Irland aufgezwungenen Verfassungsänderungen 
also nicht nur den Inhalt, die Neuverschuldung im Sinne einer Schuldenbremse zu begrenzen oder 
zu verbieten, sondern zusätzlich auch noch die Vorschriften der nationalen Verfassung, welche 
jeweils der Umsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und damit der Macht der EU-Wirt- 
schaftsregierung wirksame Grenzen setzen, auszuhebeln. 

Wie in Abschnitt III.12 dieser Verfassungsbeschwerden anhand von Rn. 28 des Hypothekensiche- 
rungsgesetzurteils bewiesen, hat in der Weimarer Republik bereits das Ermächtigungsgesetz, wel-
ches die Umgehung des erhöhten parlamentarischen Abstimmungsquorums für Verfassungsände- 
rungen ermöglichte, zum rangmäßigen Absturz der Weimarer Reichsverfassung geführt, was nicht 
zu verwechseln ist mit der Delegitimierung der Naziherrschaft, welche die Grundlage für die 
Berechtigung zur Schaffung des Grundgesetzes auch losgelöst von den Formvorschriften der 
Weimarer Reichsverfassung war (Rn. 29 des Hypothekensicherungsgesetzurteils). 

Wenn nun über Auflagen im Rahmen des europäischen Finanzierungsmechanismus der IWF 
(zusammen mit EU-Kommission und EZB) bzw. sogar die privaten Gläubiger (beim Staateninsol-
venzverfahren im Rahmen des zum europäischen Finanzierungsmechanismus gehörenden ESM) 
Deutschland per Kreditauflage zur Verfassungsänderung zwingen könnten, könnte dies den Rang 
des Grundgesetzes zum Absturz bringen. 

Der Absturz des Grundgesetzes droht auch zu geschehen durch ein Urteil des EUGH gem. Art. 8 
Fiskalpakt, welches den Abgeordneten auferlegen würden, das Grundgesetz entsprechend dem 
Urteil des EUGH zu ändern (Abschnitte III.12 und V.1 dieser Verfassungsbeschwerden). Und selbst 
Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert sorgt sich kein bißchen um das Grundgesetz; stattdessen 
ist er in Sorge, dass alle Staaten, die ihre Verfassung nicht wie von der Kommission gewünscht auf-
brechen, auch bloß alle verklagt werden. Wenn selbst der Bundestagspräsident derart geschichtsver-
gessen ist bzgl.der Absturzgefahr des Grundgesetzes, ist das ein entscheidendes Indiz dafür, dass 
die heutigen Bundestagsabgeordneten zumindest mehrheitlich für den Schutz unseres Grundgeset-
zes vollkommen überfordert und ohne die Hilfe des Volkes dieser Aufgabe nicht mehr gewachsen 
sind.
Www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5goESvyDMURYi7ptF128h5UkBLcSO?
docId=CNG.02762ff719adf2815972ed71018e2112.741 
www.finanz.de/news/12-02-/lammert-fordert-klageregelung-im-fiskalpakt-spa10526/

Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass vor lauter Bankenrettungseuphorie oder vor lauter Angst  
auf Grund unvollständiger Informierung bzgl. der Tragweite Bundestag und Bundesrat den auf den 
Fiskalpakt zu stützen unternommenen Mechanismen durch Grundgesetzänderungen freiwillig Bahn 
brechen würden. Freiwillige Grundgesetzänderungen würden zwar die Absturzgefahr vermeiden, es 
bestünde jedoch die Gefahr, dass per Auflage erzwungene Änderungen öffentlich als freiwillige 
dargestellt würden, dass dadurch rechtzeitige Verfassungsbeschwerden unterbleiben würden, und 
die Änderungen sich hinterher doch als erzwungene herausstellen könnten, der rangmäßige Absturz 
des Grundgesetzes dann möglicherweise geschehen wäre.
Außerdem sind vor einschränkenden Änderungen des Grundgesetzes mit Zweidrittelmehrheit nur 
die kompletten Art. 1 GG und 20 GG sowie die Wesensgehalte der Grundrechte und grundrechts-
gleichen Rechte offensichtlich geschützt. Daher besteht die Gefahr, dass durch erzwungene Grund- 
gesetzänderungen sämtliche nicht in Art. 1 GG oder Art. 20 GG enthaltenen Grundrechte und 
grundrechtsgleichen Rechte (also alle bis auf die Menschenwürde und das grundrechtsgleiche 



Widerstandsrecht) verringert werden könnten. Das wäre nach Rechtsauffassung der Beschwerde- 
führerin allerdings mit der Unveräußerlichkeit und Unverletztlichkeit der Menschenrechte nach Art. 
1 Abs. 2 GG unvereinbar.

Damit ist es offensichtlich, zusätzlich zur Untersagung der Zustimmung zu Fiskalpakt und ESM 
und zur Feststellung der Verfassungswidrigkeit des StabMechG, erforderlich, den Gesetzgeber zu 
verpflichten, sämtliche Grundgesetzänderungen einer Volksabstimmung zu unterwerfen. Das Volk 
als Ganzes kann man nicht per Kreditauflagen zu irgendetwas zwingen, schon gar nicht zu 
Verfassungsänderungen. Solch einem Zwang unterwerfen sich nur Politiker, die es sich gefallen 
lassen, dass ihr Blickwinkel entsprechend eingeengt wird. Nur die Unterwerfung jeder 
Grundgesetzänderung unter eine Volksabstimmung zusätzlich zur erforderlichen 
Zweidrittelmehrheit im Parlament kann das Grundgesetz wirksam vor seinem rangmäßigen Absturz 
sichern, und kann den heutigen Schutzumfang sämtlicher Grundrechte und grundrechtsgleichen 
Rechte sichern.    

Grundgesetzänderungen bedürfen im Parlament einer Zweidrittelmehrheit (Art. 79 Abs. 2 GG). 
Damit die Balance zwischen der unantastbaren Demokratie und der unantastbaren Rechtsstaatlich-
keit (Rn. 216+217 des Lissabonurteils) gewahrt bleibt, ist offensichtlich auch bei den zusätzlichen 
Volks-abstimmungen bei Grundgesetzänderungen eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Allerdings 
scheint angesichts heutiger Erfahrungen mit Wahlbeteiligungen eine Zweidrittelmehrheit der 
Wahlberechtig-ten bei Volksabstimmungen nahezu unerreichbar und würde damit beinahe jegliche 
noch so sehr von einer Zweidrittelmehrheit des Volkes gewollte Grundgesetzänderung verhindern. 
Darum ist die Beschwerdeführerin der Auffassung, dass eine Zweidrittelmehrheit der 
Abstimmenden bei Volks-abstimmungen über Grundgesetzänderungen das einzig angemessene 
Quorum sein kann.

Angesichts der Gefahr der ultra-vires-mäßigen Einflussnahme mit unmittelbarer Zwangsgewalt, z. 
B. militärischer oder polizeilicher, auf Volksabstimmungen über Grundgesetzänderungen auf 
Grundlage von Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt, welcher in seiner neuesten und am 02.03.2012 beschlosse-
nen Fassung den Zugriff der Kommission auf die gesamte Exekutive und Judikative der Mitglieds-
staaten im Gegensatz zum Fiskalpakt 5 „nur“ noch zur Durchsetzung der Empfehlungen aus dem 
Stabilitäts- und Wachstumspakt erlauben würde (Abschnitt V.1 dieser Verfassungsbeschwerden) 
hält die Beschwerdeführerin außerdem eine Klarstellung des Bundesverfassungsgerichts für erfor-
derlich, dass unter Zwang erwirkte Volksabstimmungsergebnisse unwirksam sind.

Die Dissertation von Hauke Möller „Die verfassungsgebende Gewalt und die Schranken der Verfas- 
gungsrevision: eine Untersuchung zu Art. 79 Abs. 3 GG und zur verfassungsgebenden Gewalt nach 
dem Grundgesetz“ (Verlag im Internet GmbH) zeigt die Bedeutung der Ewigkeitsgarantie auf. 
Demnach habe der Hauptausschuss des Parlamentarischen Rats seinen Entwurf damit begründet, 
„daß dieses Grundgesetz nicht die Hand reichen darf zu seiner eigenen Totalbeseitigung oder 
-vernichtung, insbesondere dazu, daß ggf. eine revolutionäre antidemokratische Bewegung mit 
demokratischen Mitteln auf scheinbar legalem Wege die hier normierte demokratisch rechtsstaat-
liche Grundordnung in ihr Gegenteil verkehrt.“
Dr. Thomas Dehler (FDP) wird in der Sitzung vom 11.01.1949 des Allgem. Redaktionsausschusses 
(ARA) des Parlamentarischen Rats zitiert, einem Revolutionär solle nicht die Möglichkeit gegeben 
werden, zu behaupten, die Verfassung sei auf legalem Wege außer Kraft gesetzt worden.
In der Hauptausschuss-Sitzung vom 12.01.1949 hat er gesagt:
„Auf jeden Fall halte ich es für notwendig, daß wir eine Barriere errichten, nicht in dem Glauben, 
daß wir dadurch einer Revolution begegnen können, aber doch in dem Willen, einer Revolution die 
Maske der Legalität zu nehmen.“
Darum ist auch jeder Verstoß gegen die Ewigkeitsgarantie ein Übergriff in die verfassungsgebende 
Gewalt des Volkes (Rn. 217 Lissabonurteil).



Wie das am 19.09.2011 veröffentlichte Interview „keine europäische Wirtschaftsregierung ohne 
Änderung des Grundgesetzes“ der Süddeutschen Zeitung mit Herrn BVR Prof. Dr. Peter Michael 
Huber beweist, gab es innerhalb des 2. Senats des Bundesverfassungsgerichts die Überlegung, dass 
man mittels einer auf Art. 146 GG gestützten Volksabstimmung die Ewigkeitsgarantie des Grund-
gesetzes zu Gunsten einer EU-Wirtschaftsregierung aufbrechen könnte. Dabei dachte er damals an 
ein neues Grundgesetz, welches aussehen könnte wie das bisherige, nur mit einem entsprechend 
aufgebrochenen Art. 79 GG und einem entsprechend geänderten Art. 23 GG. Das kann gefährliche 
Begehrlichkeiten zu Lasten des Grundgesetzes wecken, sodass im Rahmen der hier vorliegenden 
Verfassungsbeschwerden darauf eingegangen werden muss. 

Die Rede des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Herrn Prof. Dr. Andreas Voßkuhle, zum 
60. Geburtstag des Bundesverfassungsgerichts am 28.09.2011, deutet auf die damalige Überlegung 
hin, das Volk über eine neue Verfassung abstimmen zu lassen, welche dann die Möglichkeit eines 
Beitritts Deutschlands zu einem Staat EU eröffnen würde. Denn er hat gesagt, die Mitgliedsstaaten 
blieben „bis auf weiteres“ die Herren der Verträge. 
Www.bundesverfassungsgericht.de/aktuell/60jahre-rede-praesident.html
Das deutsche Volk in einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu einer solchen Volksabstim-
mung über eine neue Verfassung zu verurteilen, würde jedoch die Kompetenzen des Bundesverfas-
sungsgerichts in  dessen Eigenschaft als Organ i. S. v. Art. 20 Abs. 2 S. 2 Alt. 3 GG bei weitem 
übersteigen.

Zunächst einmal ist das Bundesverfassungsgericht formal ein Organ der Judikative i. S. v. Art. 20 
Abs. 2 S. 2 Alt. 3 GG. Da Wahlen und Abstimmungen (nicht aber Legislative, Exekutive und Judi-
kative) nach Rn. 211 des Lissabonurteils den Kerrn des insgesamt unantastbaren und vorverfas- 
sungsrechtlichen (Rn. 179 + 216 Lissabonurteil) Demokratieprinzips ausmachen (siehe auch Ab- 
schnitte III.10.1 und X.1 dieser Verfassungsbeschwerden), würde es die vom Grundgesetz vorgese-
hene Kompetenz des Bundesverfassungsgericht deutlich überschreiten, wenn es solch eine Volksab-
stimmung anordnen würde, um zu klären, ob das Volk ein Aufbrechen der Verfassungsidentität zu 
Gunsten einer EU-Wirtschaftsregierung will. 
Darüber hinaus ist die „verfasste Gewalt“ an das Grundgesetz gebunden (Art. 1 Abs. 3 GG, Art. 20 
Abs. 2+3 GG). Es wäre ein aktiver Verstoss des Bundesverfassungsgerichts selbst gegen die Ewig- 
keitsgarantie des Grundgesetzes, wenn es statt seiner ureigensten Aufgabe, diese zu schützen,  es 
das Volk einfach abstimmen lassen würde, ob man diese Ewigkeitsgarantie nicht lieber aufbrechen 
sollte. 
Es wäre zugleich eine Abstimmung darüber, nicht nur die Demokratie, sondern auch Grundrechte 
wie die auf  körperliche Unversehrtheit und auf Leben (Art. 2 Abs. 2 GG) und  auf Menschenwürde 
(Art. 1 Abs. 1 GG) unter den Vorbehalt der sanktionsbewehrtenund über EU-Verordnugn 2011/385 
(COD) (Abschnitt VI.2.1 dieser Verfassungsbeschwerden) auf iwf-artige (also vollkommen 
menschenrechtsblinde) Strenge verpflichteten Empfehlungen zu stellen, also darüber, das eigene 
Volk (Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG), von welchem doch in der Welt des Grundgesetzes alle Staatsgewalt 
auszugehen hat, vollkommen schutzlos einer eu-primärrechtlich über Erwägungsgrund 3 der EU-
Verordnung 2011/385 (COD) zur Grausamkeit verpflichteten Wirtschaftsregierung auszuliefern.  
Und es wäre sehr wahrscheinlich, dass bei solch einer Volksabstimmung das deutsche Volk nicht 
die ganze Tragweite seiner Entscheidung erfassen würde. Denn welches Volk würde schon sehen-
den Auges seine Rechte auf Leben und auf Würde absichtlich gegenüber einer zur Grausamkeit 
verpflichteten Institution öffnen?

Wenn man eine neue Verfassung anstelle des Grundgesetzes wollte, müsste außerdem eine verfas- 
sungsgebende Versammlung dafür gewählt werden. Dem deutschen Volk müsste die Möglichkeit 
gegeben werden, in diese verfassungsgebende Versammlung auch andere Kandidaten als in den 
Bundestag zu wählen. Keines der Organe im Sinne von Art. 20 Abs. 2 S. 2 Alt. 3 GG kann ein 



anderes Organ  im Sinne von Art. 20 Abs. 2 S. 2 Alt. 3 GG zur verfassungsgebenden Versammlung 
aufwerten. Der Bundestag kann höchstens mit Zweidrittelmehrheit beschließen, dass es eine vom 
Volk zu wählende verfassungsgebende Versammlung ohne Fünf-Prozent-Hürde oder Fraktions-
zwang gibt, welche dann, und nicht etwa der Bundestag, die privaten Gläubiger, die EU-Kommis-
sion oder der IWF, einen Verfassungsentwurf selbst zu erarbeiten hätte. Nach Rechtsauffassung der 
Beschwerdeführerin wäre aber bereits die Frage, ob eine neue Verfassung gewünscht wird, erst 
einmal gesondert von einer Volksabstimmung legitimieren zu lassen. Erst mit der Ermächtigung per 
Volksabstimmung, dass eine neue Verfassung zu erstellen wäre, hätte der Bundestag die Legitima-
tion, zu beschließen, dass eine verfassungsgebende Versammlung zu wählen wäre. 

Es ist Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, insbesondere die Verfassung zu schützen, und nicht, 
das Volk dazu zu verurteilen, über das Aufbrechen der Ewigkeitsgarantie abzustimmen oder über 
eine neue Verfassung abzustimmen, welche es den Organen (Art. 20 Abs. 2 S. 2 Alt. 3 GG) 
erlauben würde, Deutschland zu einem Bundesland eines Staates EU zu machen.

Darum kann die Lösung nur sein, alle Grundgesetzänderungen ab sofort jeweils einer Volksab-
stimmung zu unterwerfen. Das würde auch das Bewußtsein über den Wert des Grundgesetzes in 
einem Maße steigern, dass die Zahl der erforderlichen Verfassungsbeschwerden zurückgehen 
würde.
 

III.18  Begriffsbestimmungen -  welches Programm wozu gehört
In diesem Abschnitt werden Rechtsbegriffe zu verschiedenen Programmen, die man leicht 
miteinan-der verwechseln kann, zueinander abgegrenzt zwecks Erhöhung des Überblicks.

Ein Anpassungsprogramm enthält die Auflagen, welche ein Euro-Mitgliedsstaat auf sich nimmt, um 
Finanzhilfen bzw. einen teilweisen Schuldenerlass im Rahmen des europäischen Finanzierungs-
mechanismus zu erhalten. Der Name ist ein deutlicher Anklang an den Begriff der „Strukturanpas-
sungsprogramme“, wie man die Pakete der IWF-Kreditauflagen früher genannt hat, und ist ein wei-
teres entscheidendes Indiz für die vorgesehene iwf-artige Strenge. Den gleichen Begriff verwendet 
auch Art. 6 Abs. 1 der EU-Verordnung 2011/385 (COD) (Abschnitt VI.2.1 dieser Verfasssungs-
beschwerden).

Ein Korrekturmaßnamenprogramm enthält das, was die Euro-Mitgliedsstaaten selbst vorschlagen 
im Namen der Verringerung der volkswirtschaftlichen Ungleichgewichte, wenn sie selbst in ein 
Ungleichgewichtsverfahren geraten (zum Ungleichgewichtsverfahren siehe vor allem die 
Abschnitte V.5 und V.7 dieser Verfassungsbeschwerden).

Ein Stabilitätsprogramm enthält die sanktionsbewehrten Empfehlungen, welche die Staaten schließ- 
lich im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes auferlegt bekommen.

Der Begriff des wirtschaftlichen Partnerschaftsprogramms umfasst die Begriffe des Korrekturmaß-
nahmenprogramms und des Stabilitätsprogramms, nur in der Begrifflichkeit des Fiskalpaktes.

Ein nationales Reformprogramm ist vor allem die Reaktion eines am Euro-Plus-Pakt (Abschnitt 
III.15 dieser Verfassungsbeschwerden) teilnehmenden Staates auf die von seinem Regierungschef  
jeweils zuletzt gemachten Versprechen, welche einmal jährlich im Rahmen des Euro-Plus-Paktes zu 
machen wären. Die Versprechen und damit auch die nationalen Reformprogramme würden sich 
dabei im Rahmen sämtlicher Verpflichtungen aus Stabilitäts- und Wachtstumspakt, Ungleichge-
wichtsverfahren sowie integrierten Leitlinien und der Europa 2020 – Strategie halten müssen.
Angesichts der starken inhaltlichen Überschneidungen zwischen Euro-Plus-Pakt (Abschnitt III.15 
dieser Verfassungsbeschwerden) und Ungleichgewichtsverfahren (Abschnitt V.7 dieser 



Verfassungs beschwerden) würde die EU-Kommission offensichtlich in ihre sanktionsbewehrten 
Empfehlungen auch die Versprechen und die Inhalte, welche mit den eigenen Vorstellungen der 
Kommission übereinpassen, aufnehmen.

Integrierte Leitlinien sind ein in Art. 121 AEUV vorgesehenes Instrument der freiwilligen und 
sanktionslosen wirtschaftlichen Zusammenarbeit innerhalb der EU. Der Anstoß käme jeweils von 
der EU-Kommission. Ihr Entwurf und die Entscheidung über die integrierten Leitlinien hingegen 
würde im Ministerrat erfolgen (Art. 121 Abs. 2 AEUV). Bei Verletzung der integrierten Leitlinien 
sieht Art. 121 Abs. 4 AEUV allein Beschämungsmechanismen durch die Kommission vor in Form 
von Warnungen und unverbindlichen (Art. 288 S. 7 AEUV) Empfehlungen. Dass die Kommission 
mit Einführung der Ungleichgewichtsverfahren in die Entwürfe ihrer dortigen bußgeldbewehrten 
Empfehlungen jederzeit ihre noch nicht erfüllten Empfehlungen aus der Überwachung der 
integrierten Leitlinien nach Belieben mit hinein nehmen könnte, liegt auf der Hand. Die Integrierten 
Leitlinien werden vor allem auch genutzt, um die auf Ebene des Europäischen Rats beschlossene 
wirtschaftspolitische Strategie (gegenwärtig Europa 2020) auf Ebene des Ministerrats weiter zu 
konkretisieren.  

Europa 2020 ist eine im Europäischen Rat der Regierungschefs der EU-Mitgliedsstaaten 
beschlossene wirtschaftliche Strategie ohne Sanktionsmechanismen. Sie ist die Nachfolgerin der 
Lissabon-Strategie. Zu ihren Inhalten siehe Abschnitt V.16 dieser Verfassungsbeschwerden. Zu 
ihrer Funktion für die Rahmensetzung der möglichen Versprechen im Rahmen des Euro-Plus-
Paktes siehe Abschnitt III.15 dieser Verfassungsbeschwerden.

III.19 Die Stellungnahme der EU-Kommission zu Art. 136 Abs. 3 AEUV
Im Rahmen des vereinfachten Vertragsänderungsverfahrens (Art. 48 Abs. 6 EUV) hat die EU-Kom- 
mission am 15.02.2011 (Az. KOM (2011) 70 endgültig) Stellung genommen.
http://eur-lex-.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=COM:2011:0070:FIN:DE:PDF

In Abs. 11 der Stellungnahme argumentiert die Kommission, Art. 136 Abs. 3 AEUV erweitere die 
Kompetenzen der EU nicht, da „keine neue Rechtsgrundlage geschaffen“ werde, welche es der EU 
erlauben würde, „eine Maßnahme zu ergreifen, die vor der Änderung nicht zulässig“ gewesen wäre. 
Der ESM werde „direkt von den Mitgliedsstaaten eingerichtet, deren Währung der Euro ist.“
An diesem Absatz hat sich offensichtlich entscheidend das Gutachten des wissenschaftlichen Diens-
tes des Bundestags vom 14.03.2011 orientiert (Abschnitt III.3.2 dieser Verfassungsbeschwerden). 
Die Kommission stellt allein darauf ab, dass der ESM, welchen man eu-primärrechtlich auf Art. 136 
Abs. 3 AEUV stützen will, auf intergouvernementale Weise errichtet würde, und folgert daraus, 
dass keine Ausweitung der Befugnisse der EU geschaffen werde. Sie verschweigt dabei völlig, dass 
Art. 136 Abs. 3 AEUV so blankettartig formuliert ist, dass man darauf beliebig viele, und immer 
wieder neue Mechanismen stützen könnte, die nur im Namen der Stabilisierung des Euro- 
Währungsgebiets als Ganzes initiiert werden müssten. Sie verschweigt den Machtzuwachs der EU 
angesichts der beliebigen Politikfelder, gerade auch solcher ohne Zuständigkeit der EU, auf welche 
sich die strengen Auflagen des Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV beziehen könnten, und die darin 
liegende Kompetenzausweitung der EU. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf Abschnitt 
III.3 dieser Verfassungsbeschwerden verwiesen. Zu Abs. 11 der Stellungnahme ist auch anzumer-
ken, dass die EU-Kommission (alias EU-Wirtschaftsregierung) zusammen mit IWF und privaten 
Gläubigern zu den Hauptprofiteuren von Art. 136 Abs. 3 AEUV gehören würde, und damit ein 
Eigeninteresse hat, Art. 136 Abs. 3 AEUV gerade nicht umfassend zu beleuchten. Das Ausmaß des 
Eigeninteresses illustriert auch Abschnitt XII.4 dieser Verfassungsbeschwerden. Das wurde in dem 
Papier des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags vom 14.03.2011 (Abschnitt III.3.2 dieser 
Verfassungsbeschwerden) mit keiner Silbe gewürdigt.
Die Kommission unterstützt uneingeschränkt die Schaffung von Art. 136 Abs. 3 AEUV (Abs. 15 



der Stellungnahme).

Abs. 13 der Stellungnahme erwähnt den Bericht der Task Force (Abschnitt III.14 dieser Verfas- 
sungsbeschwerden). Dieser Bericht muss der Kommission also am 15.02.2011 bekannt gewesen 
sein.  Und damit auch die Nr. 18+19 des Berichts der Task Force, wo zugegeben wird, dass Art. 136 
Abs. 3 AEUV auch als primärrechtliche Grundlage für die Ausweitung der Sanktionen im Rahmen 
des Stabilitäts- und Wachstumspaktes vorgesehen ist. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt und 
ebenso das die EU-Kommission noch mehr ermächtigende Ungleichgewichtsverfahren bewegen 
sich eindeutig im eu-sekundärrechtlichen Raum. Der Kommission muss am 15.02.2011 bekannt 
gewesen sein, dass Art. 136 Abs. 3 AEUV als primär-rechtliche Grundlage für die Ausweitung der 
Sanktionen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes geplant ist und ebenso als Grundlage für die 
Sanktionen im Rahmen der Ungleichgewichtsverfahren und darüber hinaus für die 
Instrumentalisierung sämtlicher EU-Fördermittel für die Sanktionen zu beiden Verfahren 
(Abschnitte III.14 und VI.1. dieser Verfassungsbeschwerden). Und in eben dem gleichen Abs. 13 
der Stellungnahme vom 15.02.2011 erwähnt die Kommision auch noch ihr „ehrgeiziges 
Legislativpaket“ vom 29.09.2010, welches,  bis auf die Instrumentalisierung der EU-Fördermittel, 
auch schon in denfünf Verordnungsentwürfen so gut wie alles zur Erreichung genau dieser Ziele 
beinhaltet. Es drängt sich der Eindruck auf, dass bei gleichzeitiger Kenntnis des Berichts der Task 
Force und der fünf Verordnungsentwürfe und deren Zitierung in ein und demselben Absatz der 
Stellungnahme bzgl. der Frage der Kompetenzausweitung in Abs. 11, zumindest was die Errichtung 
der EU-Wirtschaftsregierung angeht, bewusst entscheidende Informationen vorenthalten worden 
sind. Hinzu kommt das WIFO-Gutachten aus Mai 2010 (Abschnitt VI.1.1 dieser 
Verfassungsbeschwerden), welches damals schon die geplante Schaffung von Art. 136 Abs. 3 
AEUV als primärrechtliche Grundlage für die Errichtung einer EU-Wirtschaftsregierung vorschlug 
(S. 34+35 des Gutachtens). Und das WIFO- Gutachten war nachweislich für die Kommission 
geschrieben worden, und scheint zu großen Teilen die Inspiration für die fünf Verordnungsentwürfe 
zur Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung (Abschnitte V.2 bis V.7 dieser 
Verfassungsbeschwerden) gewesen zu sein. 

In Abs. 14 ihrer Stellungnahme verlangt die Kommission darüber hinaus den Vorrang der EU-Wirt- 
schaftsregierung vor dem europäischen Finanzierungsmechanismus. Dem ist der Europäische Rat
ausweislich des Abschnitts „Vereinbarkeit mit dem Rahmen der multilateralen Überwachung durch 
die EU“ in dem auf dem Gipfel am 24./25.03.2011 beschlossenen Dokuments über die Merkmale 
des ESM nachgekommen (Abschnitt IV.6.2.4 dieser Verfassungsbeschwerden).
Die Kommission verlangt in Abs. 14 ausdrücklich, dass sich der ESM auf „die wirtschaftspolitische 
Steuerung der Union im Euro-Währungsgebiet stützen“ müsse. 
In Abs. 14 verspricht die Kommission außerdem, offenbar in Richtung der mitgliedsstaatlichen 
Regierungen der Eurozone, dass die „strengen Auflagen“ für  „die Gewährung von Hilfen“ im 
Rahmen des ESM basieren sollen „auf den auf EU-Ebene festgelegten Leitlinien“.
Mit „Leitlinien“ sind hier offenbar die integrierten Leitlinien i. S. v. Art. 121 AEUV im Rahmen der 
freiwilligen (weil in Art. 121 AEUV sanktionslos vorgesehenen) Koordinierung und Überwachung 
der Wirtschaftspolitik der EU-Mitgliedsstaaten gemeint. Diese Leitlinien beziehen sich vor allem 
auf die wirtschaftspolitischen Strategien der EU. Aktuell ist dies die Europa 2020 – Strategie, 
welche die Lissabon-Strategie abgelöst hat (Abschnitt V.16 dieser Verfassungsbeschwerden). Zum 
Rechtsinstrument der Integrierten Leitlinien siehe auch Abschnitt III.18 dieser 
Verfassungsbeschwerden.

Das Wort „sollen“ (und eben nicht „müssen“) in Abs. 14 der Stellungnahme der Kommission zeigt 
deutlich, dass die Kommission den mitgliedsstaatlichen Regierungen das Zugeständnis macht, als 
EU-Wirtschaftsregierung sich im wesentlichen von Europa 2020 und den Integrierten Leitlinien 
dazu inspirieren zu lassen, aber zugleich auch die Macht haben will, sanktionsbewehrte Empfehlun-
gen auch unabhängig davon zu machen. Wozu sie diesen zusätzlichen Freiraum nutzen würde, 



lassen vor allem auch ihre Empfehlungen an Griechenland zur Biotechnologie erahnen (Abschnitt 
V.13 dieser Verfassungsbeschwerden).

Abs. 13 der Stellungnahme der Kommission vom 15.02.2011 zeigt darüber hinaus, dass diese beab- 
sichtigt, den Systemwechsel bei der  Sozialversicherung zum Mehrsäulenmodell besonders bei ihrer 
Tätigkeit als EU-Wirtschaftsregierung ins Visier zu nehmen, denn dort taucht der Begriff der „Trag-
fähigkeit der öffentlichen Finanzen“ in Zusammenhang mit den fünf Verordnungsentwürfen zur 
Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung auf. Siehe hierzu insbesondere auch die Abschnitte III.15, 
IV.6.2.4, V.3, V.4, V.6, V.15  und IX.9 dieser Verfassungsbeschwerden. Der Begriff „öffentliche 
Finanzen“ ist in Art. 2 von Protokoll 12 zu den Verträgen der EU definiert und umfasst neben den 
Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden auch die der Sozialversicherung. Der Umstieg auf 
das Mehrsäulensystem dient offenbar auch dazu, durch Marginalisierung der Sozialversicherung 
mehr Spielraum für die Bezahlung der Gläubiger zu haben. Das Beispiel Irland zeigt darüber 
hinaus, dass nicht einmal davor zurückgeschreckt wird, bestehende Ersparnisse der 
Sozialversicherung an den Staat zu verleihen, damit dieser das Geld zur Bankenrettung verschenken 
kann (Abschnitt XI.4 dieser Verfassungsbeschwerden); die Wahrscheinlichkeit, dass das Geld 
jemals an die Sozialversi- cherung zurück fließt, dürfte gering sein.

Und trotzdem behauptet die EU-Kommission in Abs. 11, die EU würde durch Art. 136 Abs. 3 
AEUV keinerlei neue Kompetenzen erhalten.

Auch nachdem auf dem Gipfel vom 09.12.2011 beschlossen wurde, dass die parlamentarische 
Abstimmung über das britische Zustimmungsgesetz zu Art. 136 Abs. 3 AEUV in Großbritannien 
nun erst einmal nicht auf die Tagesordnung des Parlaments kommt, und dafür zusätzlich der 
Fiskalpakt, ist Abschnitt III.19 dieser Verfassungsbeschwerden umso mehr erhellend zum Maß an 
Intransparenz, welches von der Kommission auch im Umgang mit dem Fiskalpakt zu erwarten ist.

III.20 die erweiterte Zusammenarbeit
Die erweiterte Zusammenarbeit (Art. 20 EUV) ist, grob gesagt, intergouvernementale Zusammenar-
beit eines Teils oder aller EU-Mitgliedsstaaten zzgl. der Möglichkeit der Organleihe von EU-
Institutionen. Um zu einem politischen Themengebiet eine erweiterte Zusammenarbeit einzugehen, 
müssen gem. Art. 20 Abs. 3 EUV i. V. m. Art. 329 AEUV zuerst die Mitgliedsstaaten, welche eine 
erweiterte Zusammenarbeit eingehen wollen, ein entsprechendes Ersuchen an die EU-Kommission 
richten, in welchem sie Reichweite und Ziele der erweiterten Zusammenarbeit darlegen. Dann ist 
als nächstes erforderlich, dass die EU-Kommission bereit ist, einen Vorschlag dazu zu machen, und 
dass diesem dann erst das Europaparlament und dann der Ministerrat zustimmen. Das bedeutet, dass 
eine rechtsgültige erweiterte Zusammenarbeit nicht zustande kommt, wenn diese Reihenfolge nicht 
eingehalten wird, oder wenn die Kommission, das Europaparlament oder der Ministerrat nicht 
einverstanden sind.
Und erst wenn das Verfahren für die Genehmigung der erweiterten Zusammenarbeit abgeschlossen 
ist, dürfen entsprechend dem Umfang der Genehmigung die intergouvernementalen Verträge dafür 
geschaffen werden.

Daraus folgt bereits, dass  EFSF-Rahmenvertrag, ESM und Fiskalpakt die formalen Voraussetzun-
gen der erweiterten Zusammenarbeit nicht erfüllen, weil vor deren Initiierung nicht erst das Geneh- 
migungsverfahren des Art. 329 AEUV durchlaufen worden ist.
Daraus folgt, dass alle in diesen Verträgen enthaltenen Organleihen wegen Nichterfüllung der 
formalen Voraussetzungen für die erweiterte Zusammenarbeit rechtswidrig sind.

Die erweiterte Zusammenarbeit findet im intergouvernementalen Raum außerhalb des eu-rechtli- 
chen Raums statt. Sie ist nichts anderes als eine Sonderform der Intergouvernementalität. Sie kann 



sich zwar Institutionen für ihre Tätigkeit im intergouvernementalen Raum ausleihen, aber sie kann, 
da sie außerhalb des eu-rechtlichen Raums stattfindet, sich keinerlei eu-sekundärrechtlicher Instru- 
mente bedienen, und sie kann auch keine intergouvernementalen Verträge schaffen, welche wirk- 
same Rechtsgrundlagen für eu-sekundärrechtliche Akte sein könnten.

Da die erweiterte Zusammenarbeit nur eine Spezialform der Intergouvernementalität ist, haben auch 
alle Verträge im Rahmen der erweiterten Zusammenarbeit nur einen einfachen völkerrechtlichen 
Rang. Wenn man solche Verträge über die erweiterte Zusammenarbeit dann später entsprechend 
dem ordentlichen eu-primärrechtlichen Vertragsänderungsverfahren zum Bestandteil des EU-
Primärrechts macht (z. B. indem man sie zu Protokollen zu EUV und AEUV macht oder sie in die 
Anhänge zu EUV und AEUV packt, vgl. Art. 51 EUV), verlassen sie rechtlich den Raum der erwei- 
terten Zusammenarbeit und werden zu EU-Primärrecht. 

Gem. Art. 20 Abs. 3 EUV beinhaltet die für eine erweiterte Zusammenarbeit vorab einzuholende 
Genehmigung die ausdrückliche Feststellung des Ministerrats, dass die mit der jeweils genehmigten 
erweiterten Zusammenarbeit angestrebten Ziele mit der gesamten EU nicht innerhalb einer vernünf-
tigen Zeit erreichbar sind, und sie ist nach Art. 20 Abs. 3 EUV ausdrücklich als letztes Mittel ge- 
dacht, also in dem Sinne, dass eine entsprechende Initiative im eu-sekundärrechtlichem Raum zu- 
mindest erkennbar als wenig aussichtsreich erscheint.
Eine solche Feststellung ist vor Initiierung des EFSF-Rahmenvertrags, des ESM-Vertrags oder des 
Fiskalpakts jeweils NICHT getroffen worden, denn sonst hätte sie auf der Webseite des Ministerrats 
und im EG-Amtsblatt mit veröffentlicht werden müssen.

Gegenstand der erweiterten Zusammenarbeit können nur Bereiche der zwischen der EU und ihren 
Mitgliedsstaaten geteilten Zuständigkeit (Art. 4 AEUV) sein (Art. 20 Abs. 1 EUV). Politikbereiche, 
für welche die EU die alleinige Zuständigkeit hat (Art. 3 AEUV), oder in welchen sie nur 
unverbindlich koordinierend tätig werden darf (Art. 6 AEUV), sind gem. Art. 4 Abs. 1 AEUV 
explizit von der geteilten Zuständigkeit (und daraus folgend auch von der erweiterten 
Zusammenarbeit) ausgenommen. Die geteilte Zuständigkeit bedeutet nach Art. 2 Abs. 2 AEUV, 
dass die Mitgliedsstaaten dort solange selbst tätig werden können, solange und soweit die EU dort 
noch nicht ihr autonomes Legislativrecht innerhalb des eu-sekundärrechtlichen Raums 
wahrgenommen hat. Die erweiterte Zusammenarbeit ist für den Bereich der geteilten Zuständigkeit 
subsidiär gedacht gegenüber dem Handeln der EU in ihrem sekundärrechtlichen Raum. Daher auch 
die strengen Formvorschriften in Art. 329 AEUV.

Nach Art. 20 Abs. 1 EUV soll die erweiterte Zusammenarbeit die Ziele der EU (Art. 3 EUV) 
fördern. Darunter ist in Art. 3 Abs. 4 EUV das Ziel der Errichtung einer Wirtschafts- und Wäh- 
rungsunion. Aber auch die Förderung der Werte der EU (Art. 3 Abs. 1 EUV), zu denen neben den 
in Art. 2 EUV genannten Werten gem. Art. 1 von Protokoll 26 zu den Verträgen der EU die 
funktionale Privatisierung der „Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse“ (grob gesagt 
der Daseinsvorsorge) gehört, gehört dazu.

Die erweiterte Zusammenarbeit kann sich gem. Art. 4 Abs. 2 AEUV i. V. m. Art. 20 Abs. 1 EUV 
somit auf folgende Politikbereiche beziehen:
-den Binnenmarkt (lit. a)
-für die im AEUV definierten Aspekte der Sozialpolitik (lit. b)
-wirtschaftliche, soziale und territoriale Kohäsion (lit. c)
-Landwirtschaft und Fischerei mit Ausnahme der Bewahrung der maritimen biologischen Ressour-
cen (lit. d)
-Umweltschutz (lit. e)
-Verbraucherschutz (lit. f)
-Transport (lit. g)



-trans-europäische Netzwerke (lit. h)  
-Energie (lit. i)
-Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (lit. j) (also Innen- und Justizpolitik)
-gemeinsame Sicherheitssorgen im Bereich der öffentlichen Gesundheit für im AEUV definierte 
Aspekte (lit. k) 

Soweit im Rahmen einer erweiterten Zusammenarbeit das EU-Organ EUGH ausgeliehen wird, 
haben dessen in diesem Rahmen ergehende Urteile auch nur einfachen völkerrechtlichen Rang, 
anders, als wenn er in innerhalb des eu-rechtlichen Raums urteilt.
Im Falle einer gescheiterten erweiterten Zusammenarbeit, wie dies vor allem bei Verletzung der 
Formvorschriften des Art. 329 AEUV der Fall ist, entfalten im Rahmen einer dann unwirksamen 
Organleihe des EUGH ergehende EUGH-Urteile jeweils nur den Anschein einer Rechtswirkung.

Die Bedeutung von Art. 136 Abs. 3 AEUV bzgl. des Raums der erweiterten Zusammenarbeit ist die 
Umgehung der Formvorschriften des Art. 329 AEUV sowie der Begrenzung des Art. 20 EUV auf 
Bereiche der geteilten Zuständigkeit. Man will jeweils ohne Zustimmung aller Mitgliedsstaaten 
intergouvernementale Verträge schaffen und diese dann später supranationalisieren (Abschnitte 
III.1.1, III.2, IV.6.2.5 und V.1 dieser Verfassungsbeschwerden).

Der Raum der erweiterten Zusammenarbeit ist nicht zu verwechseln mit der Kompetenz der EU als 
solcher gem. Art. 3 Abs. 2 AEUV, internationale Verträge mit Drittstaaten außerhalb der EU oder 
mit anderen internationalen Organisationen abzuschließen bzgl. Gebieten der ausschließlichen 
Zuständigkeit der EU. Im Gegensatz dazu bezieht sich der Raum der erweiterten Zusammenarbeit 
ausschließlich auf Gebiete der geteilten Zuständigkeit (Art. 4 AEUV), und bei der erweiterten 
Zusammenarbeit sind Vertragspartner ausschließlich ein Teil der EU-Mitgliedsstaaten, nicht aber 
die EU als solche.

III.21 Eurobonds
Als ein mögliches Mittel zur Senkung der Zinssätze, welche die Staaten der Eurozone zu zahlen 
hätten, sind derzeit Eurobonds im Gespräch. Das bedeutet, dass die Staaten der Eurozone gemein- 
sam Staatsanleihen herausgeben würden, wodurch sich ein Zinssatz ergeben soll, welcher deutlich 
niedriger ist als der, den die Staaten mit akuten Liquiditätsproblemen zu zahlen haben. Da sich hier- 
für im EU-Primärrecht keine explizite Kompetenz findet, wären auch hierfür offenbar wieder die 
Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV bzw. Art. 5 Abs. 3 EFSF-Rahmenvertrag und 
Art. 19 ESM-Vertrag die Grundlage.

In der derzeitigen Debatte wird noch nicht klar, in welchem Umfang man die Staatsanleihen 
gemeinsam über Eurobonds begeben würde, und ob der Anteilsschlüssel der einzelnen Staaten der 
Eurozone daran fest (z. B. entsprechend dem Anteilsschlüssel der Staaten an der EZB) wäre, oder 
anpassbar an den tatsächlichen quantitativen Bedarf der einzelnen Staaten.
Da Deutschland auf Grund seines enormen BIP einen der niedrigsten Zinssätze der ganzen Euro-
zone auf seine Schulden zahlt, würde der Zins für den Teil der Schulden, welcher über Eurobonds 
begeben würde, für Deutschland steigen. Je nach Ausmaß wäre das hinnehmbarer als die Bürg- 
schaften im Rahmen des europäischen Finanzierungsmechanismus. Wenn aber alle neuen Staats-
anleihen Deutschlands nur noch über die verhältnismäßig höheren Eurobondzinssätze begeben 
würden, dürfte das der sichere Weg Deutschlands in den Staatsbankrott, oder, weitaus schlimmer 
durch den ESM, das Staateninsolvenzverfahren sein.

Zur Quantifizierung der zusätzlichen Belastung Deutschlands über Eurobonds bezieht sich der taz-
Artikel „das große Horrorszenario aus München“ vom 18.08.2011 auf eine Untersuchung des ifo-
Instituts. Darin wird prognostiziert, dass der aktuelle Zinssatz für zehnjährige Staatsanleihen von 



2,6 % für Deutschland im Falle der Umstellung aller Schulden von Bund, Ländern und Gemeinden 
auf Eurobonds auf den laut dem taz-Artikel durchschnittlichen EU-Zinssatz für solche Anleihen von 
4,6 % steigen würde. Die taz übernimmt diese Prognose, merkt aber kritisch an, dass die vom  ifo-
Institut auf dieser Grundlage  errechnete zusätzliche Belastung von 47,- Mrd. € pro Jahr für 
Deutsch-land voraussichtlich erst in voller Höhe im Jahr 2037 erreicht würde, weil erst dann alle 
Staatsanlei-hen Deutschlands durch Eurobonds ersetzt wären. Darauf, in welchem Umfang 
Eurobonds wahr-scheinlich eingeführt würden, geht der taz-Artikel leider nicht ein, auch nicht auf 
die beabsichtigte Rechtsgrundlage dafür. Und auch nicht darauf, ob die Teilnahme an Eurobonds 
eine „Finanzhilfe“ i. S. v. Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV wäre, womit diese dann mit drakonischen 
iwf-typischen Auflagen zu verbinden wäre. 
www.taz.de/!76438/

Der taz-Artikel „Angst vor einer ,Spirale nach unten' “  vom 17.08.2011 beleuchtet die Debatte um 
Eurobonds in der deutschen Wirtschaft. Erhellend ist dabei vor allem die Position des Mittelstands- 
verbandsvorsitzenden Mario Ohoven, der Eurobonds befürwortet, „allerdings mit beschränkter 
Haftung“. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass auch Eurobond-Überlegungen im Umlauf sind, bei 
welchen alle Staaten der Eurozone im Außenverhältnis gesamtschuldnerisch in voller Höhe für alle 
Schulden aller anderen Staaten der Eurozone haften sollen. Gesamtschuldnerische Eurobonds in 
großem Volumen wären der wohl schnellste Weg, alle Staaten der Eurozone in die Mühlen des 
ESM zu jagen.
Erhellend ist auch die von der taz zitierte Forderung von Anton Börner (Präsident des BGA), die 
Teilnahme an Eurobonds an politische Auflagen zu koppeln wie die Flexibilisierung der Arbeits- 
märkte, die Modernisierung der Verwaltung und massive staatliche Investitionen in Ausbildung und 
Bildung; diese vom BGA verfolgten Ziele mögen zwar harmlos sein im Vergleich zu denen des 
IWF oder der EU-Kommission, sie zeigen jedoch, dass auch die Eurobonds wiederum als ein 
weiterer Anlass zur Auferlegung politischer Auflagen zu Lasten der Macht des Volkes und der 
Parlamente im Gespräch sind, und dass mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit Eurobonds als 
„Finanzhilfe“ des Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV qualifiziert würden, und dass sie als Finanzhilfen 
über Art. 5 Abs. 3 EFSF-Rahmenvertrag und Art. 19 ESM-Vertrag geplant sind.
www.taz.de/!76426/

Der taz-Artikel „Und was hätten wir davon?“ vom 16.08.2011 stellt das Modell der Brüsseler Denk- 
fabrik Bruegel mit „blauen“ und „roten“ Eurobonds vor. Nach dem Modell würde die Verschul- 
dung bis zu (den im Rahmen des Gesamtschuldenkriteriums des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
erlaubten) 60% des BIP über „blaue“ Eurobonds laufen, für welche alle Staaten der Eurozone 
gesamtschuldnerisch haften würden. Für darüber hinaus gehende Schulden müssten die Staaten der 
Eurozone „rote“ Bonds aufnehmen, welche von den Staaten einzeln emittiert würden, und welche 
weder von Zentralbanken als Sicherheiten akzeptiert, noch von Geschäftsbanken erworben werden 
dürften.
www.taz.de/!76340/
Das hätte für die Staaten der Eurozone, welche heute schon zu mehr als 60% ihres BIP verschuldet 
sind, zur Folge, dass sie, sowohl für jegliche Erhöhung ihrer Schulden als auch für den Ersatz fällig 
werdender bisheriger Darlehen durch neue Darlehen auf dem Markt spekulativ hohe Zinsen zahlen 
müssten. Diese Staaten würden in kürzester Zeit unter den ESM gezwungen. Nach dem Brueghel-
Modell würden damit (nach den auf S. 185 des erstmals im März 2010 herausgegebenen Buchs 
„Der Staatsbankrott kommt“ von Michael Grandt (Kopp-Verlag) wiedergegebenen Zahlen des 
deutschen Bundesfinanzministeriums für 2008 und 2009 und prognostizierten Zahlen für 2010 und 
2011)  Deutschland, Belgien, Griechenland, Spanien, Frankreich, Irland, Italien, Zypern, Malta, 
Nieder-lande, Österreich und Portugal nahezu umgehend in den Händen des ESM landen, während 
Luxem-burg, Slowakei, Slowenien, Finnland und Estland zumindest nicht bereits durch die 
unzumutbaren Konditionen für die roten Bonds dort landen würden.
Diese Länder würden stattdessen in die Hände des ESM getrieben durch die gesamtschuldnerische 



Haftung für die blauen Bonds, denn bei Gesamtschuldnerschaft kann sich jeder Gläubiger nach 
Belieben an jeden Gesamtschuldner wenden und damit auch gezielt einzelne Gesamtschuldner 
illiquide machen, bevor diese im Innenverhältnis ihren Ausgleichsanspruch gegenüber den anderen 
Gesamtschuldnern durchsetzen können. 

Der taz-Artikel „Dr. Nö in Bedrängnis“ vom 16.08.2011 liest zwischen den Zeilen. Er zitiert den 
deutschen Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble, dieser werde im Spiegel zitiert, dass er 
Eurobonds ausschließe, „solange die Mitgliedstaaten eine eigene Finanzpolitik betreiben.“
www.taz.de/!76313/
Daraus schließt die taz, dass die Bundesregierung Eurobonds nur ausschließe, solange es diese 
eigene Finanzpolitik noch gebe. Außerdem zitiert die taz einen (offenbar nicht persönlich genannt 
werden wollenden) „Insider“ der Unionsfraktion: „Wenn es gelingt, in der EU einen harten Stabili-
tätsmechanismus samt Schuldenbremse zu installieren, kann man darüber reden.“
Die Bundesregierung will, wenn diesen Aussagen einen hinreichenden Beweiswert beimessen will,  
den ESM, die Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und das Aufbrechen verfas-
sungsrechtlicher Schutzmechanismen nicht durch Eurobonds gefährden. Aber wenn das erst einmal 
durch wäre, dann hätte es natürlich auch seinen Reiz, mittels Eurobonds möglichst viele Staaten 
unter den ESM zu zwingen. 
Außerdem könnte Euphorie der Bundesregierung für Eurobonds in großen Volumina zum jetzigen 
Zeitpunkt die Strategie vereiteln, das Volk und das Bundesverfassungsgericht glauben zu lassen, 
falls man es in der Bundesregierung nicht zum Teil sogar selbst glauben möchte, es ginge bei Art. 
136 Abs. 3 AEUV sowie beim europäischen Finanzierungsmechanismus primär um stabile Staats-
finanzen. Wie insbesondere die Definition der „Finanzstabilität“ (Abschnitt III.15 dieser Verfas-
sungsbeschwerden) sowie die an Deutlichkeit kaum noch zu überbietende Erklärung zum Gipfel 
vom 21.07.2011 (Abschnitt III.22 dieser Verfassungsbeschwerden) beweisen, geht es in erster Linie 
um die Absicherung von Großbanken vor jeglichem Risiko und in zweiter Linie um den Ausverkauf 
der Staaten.

Trotz aller Hoffnungen von im Vergleich zu ihrem BIP hoch verschuldeten Ländern der Eurozone 
wie Italien, Griechenland und Spanien, den Zinssatz auf ihre Staatsschulden über Eurobonds senken 
zu können, stellte die Rating-Agentur „Standard & Poor's“ laut dem taz-Artikel „Ramschstatus für 
alle Euroländer“ vom 05.09.2011 klar, dass sie dann allen daran teilnehmenden Staaten das Rating 
des schwächsten unter ihnen geben würde. Der taz-Artikel lässt keinerlei Differenzierung erkennen 
bzgl. des Umfangs der über Eurobonds begebenen Anleihen und bzgl. der Frage der gesamtschuld-
nerischen Haftung. 
www.taz.de/!77438/
Damit können Eurobonds auch schon bei einem geringeren Umfang und möglicherweise auch 
schon ohne gesamtschuldnerische Haftung den Zinsatz für Deutschland so weit steigen lassen, dass 
es dadurch bankrott wird. Auch darum müssen das Zustimmungsgesetz zum ESM und das 
StabMechG für verfassungswidrig erklärt werden.

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 07.09.2011 zu Griechenlandhilfe und bisherigem  
Euro-Rettungsschirm untersagt in Rn. 105  ausdrücklich Mechanismen, in denen die Bundesregie-
rung „in erheblichem Umfang Gewährleistungen, die zur direkten oder indirekten Vergemeinschaf-
tung von Staatsschulden beitragen,“ ohne jeweilige konstitutive Zustimmung des Bundestags (hier 
nicht nur einfach nur des Haushaltsausschusses des Bundestags) gewähren könnte. Damit sind 
Eurobonds verfassungswidrig, denn sie stellen im Falle der gesamtschuldnerischen Haftung eine 
direkte Vergemeinschaftung von Schulden dar. Selbst ohne gesamtschuldnerische Haftung bedeu-
ten sie immer noch eine Vergemeinschaftung des Zinsrisikos und damit eine indirekte Vergemein- 
schaftung von Staatsschulden. Insbesondere eine gesamtschuldnerische Haftung der Staaten der 
Eurozone für ihre Schulden wäre sehr im Interesse von Banken als größten Gläubigern der Staaten, 
denn ihre über Eurobonds laufenden Forderungen gegenüber Staaten der Eurozone würden nur noch 



insoweit ausfallen, wie alle Staaten der Eurozone nicht  zahlen würden. Dass zusätzlich zur 
Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV Art. 5 Abs. 3 EFSF-Rahmenvertrag und Art. 19 
ESM-Vertrag als Grundlage für Eurobonds vorgesehen sind, ergibt sich auch daraus, dass Art. 136 
Abs. 3 AEUV initiiert worden ist vor allem für die  „Finanzstabilität“ (also die Stabilität des 
Finanzsektors, siehe vor allem Abschnitte III.1, III.15 und III.22  dieser Verfassungsbeschwerden). 

Laut dem taz-Artikel „EU-Parlamentarier mahnen zur Einheit“ vom 14.09.2011 hat EU-Kommissi-
onspräsident Barroso, scheinbar unbeirrt vom Urteil des Bundesverfassungsgerichts, und angefeuert 
von einem Teil der Europaabgeordneten, versprochen, „in Kürze“ einen Vorschlag für die Einfüh- 
rung von Eurobonds vorzulegen.
Www.taz.de/!78129/
In seiner Rede vor dem Europaparlament am 28.09.2011 hat der Kommissionspräsident konkreti-
siert, dass die Kommission „in den kommenden Wochen“ „Optionen“ für mit Regeln verbundene 
Eurobonds („Stabilitäts-Anleihen“) vorlegen, „die so konzipiert sind, dass sie diejenigen, die sich 
an die Regeln halten, belohnen, und diejenigen, die sich nicht daran halten, abschrecken.“
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=SPEECH/11/607&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
Das beweist, dass die Kommission auch mittels Eurobonds den Staaten politische Auflagen machen 
will.

Obwohl, wie oben dargelegt, aus dem Urteil vom 07.09.2011 folgt, dass Eurobonds verfassungs-
widrig sind, hilfsweise dann verfassungswidrig sind, wenn nicht jede Tranche einzeln durch den 
Bundestag genehmigt wird, arbeitet man bei Bilderberg weiter mit Höchstgeschwindigkeit an der 
Durchsetzung von Eurobonds. Das zeigt vor das Interview „Natürlich müssen die Deutschen 
zahlen“ mit Peer Steinbrück im Spiegel vom 12.09.2011. Herr Steinbrück war auf der Bilderberg-
konferenz 2011 zu Gast (vgl. Abschnitt IV.8 dieser Verfassungsbeschwerden), auf welcher er sich 
über die hinter ESM und Art. 136 Abs. 3 AEUV steckenden Interessen aus erster Hand bei 
Personen wie Herrn Ackermann, Herrn van Rompuy und Herrn Trichet sowie bei diversen EU-
Kommissaren informieren und sich entsprechend briefen lassen konnte. Das sind gewichtige 
Indizien dafür, dass die von ihm im Spiegel-Interview vorgestellten Vorstellungen zu Eurobonds 
denen von Deutscher Bank und EU-Kommission zumindest sehr nahe kommen.

In dem Interview heißt es auf S. 29:
„Steinbrück: Ein Land, das zum Beispiel von Euro-Bonds...
Spiegel: Also von Anleihen, für die die ganze Euro-Zone bürgt...
Steinbrück:...profitieren will, wird einen Teil seiner Budgethoheit an unabhängige Institutionen 
abgeben müssen. Es wird seine nationalen Haushaltsentwürfe genehmigen lassen und sich einer 
makroökonomischen Überwachung unterwerfen müssen.“

Das bedeutet in mehrerer Hinsicht die härteste Form dessen, was zur Zeit bzgl. Eurobonds im 
Gespräch ist. Eurobonds bedeuten ja gemeinsam von allen Staaten der Eurozone herausgegebene 
Staatsanleihen. Er will dabei die gesamtschuldnerische Haftung aller Staaten der Eurozone für alle 
über Eurobonds begebenen Schulden aller anderen Staaten der Eurozone; wenn sich die Gläubiger 
dabei aussuchen können, an welchen der Gesamtschuldner sie sich halten, lässt sich dabei nach 
Belieben jeder Staat der Eurozone ruinieren. Mit „unabhängige Institutionen“ sind vom Wahlakt 
unabhängige, also ungewählte gemeint, also EU-Kommission, ESM-Direktorium, private 
Gläubiger, EZB etc.
Und da das Modell der Eurobonds ja gerade bedeutet, dass alle Staaten diese gemeinsam herausge- 
ben, würden auch alle davon „profitieren“.
Dass die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV als die Grundlage für die 
Schaffung  der Eurobonds vorgesehen ist, beweist auch die Frage des Spiegel auf S. 29:
„Ist denn mit den bisherigen Mitteln die Krise so lange zu meistern, bis die Europäischen Verträge 



geändert sind und die auch von Ihnen propagierten Euro-Bonds für Entlastung sorgen können?“

Noch deutlicher wird die Linie des Bilderberg-Netzwerks mit seinem eingebetteten potentiell wahl-
entscheidenden Teil der Massenmedien auch die rechtliche Verbindung über Art. 136 Abs. 3 AEUV 
durch die Aussage Steinbrücks, was seines Erachtens schon im Mai 2010 hätte passieren müssen (S. 
33):
„Steinbrück:....Wir lassen die Euro-Zone nicht angreifen. Die begebenen Staatsanleihen sind sicher. 
Und dann hätten sie ein Konstrukt liefern müssen, wie diese Zusage unterfüttert wird.
Spiegel: Also eine generelle Garantie für Staatsanleihen?
Steinbrück: Ja, aber natürlich wäre diese Garantie mit strengen Auflagen für die betroffenen Länder 
verbunden gewesen.“

An dieser Stelle wird ganz deutlich, dass gerade auch im Netzwerk der Bilderberger die iwf-
typische Strenge im Sinne einer alle Grund- und Menschenrechte der Einwohner der 
Schuldnerstaaten ignorierenden Strenge bewusst gewollt ist.
Noch deutlicher wird es auf S. 29:
„Spiegel: Das Haushaltsrecht des jeweiligen Staates wird also stark eingeschränkt.
Steinbrück: Ja, aber das ist nichts anderes als das, was der Internationale Währungsfonds in Krisen- 
ländern auch macht.
Spiegel: Und wenn sich die jeweiligen Regierungen diesem Regime nicht unterwerfen, weil etwa 
die strengen Sparauflagen zu Unruhen in der Bevölkerung führen?
Steinbrück: Dann bekommen sie keine Euro-Bonds.“ 
Das bedeutet, dass man die Staaten der Eurozone in eine Lage bringen will, in welcher sie neue 
Schulden nur noch per Eurobonds aufnehmen können. Und dass man von ihnen verlangt, die dazu 
gehörenden Auflagen notfalls auch mit Ausnahmezustand (vgl. Abschnitt XII. dieser Verfassungs-
beschwerden) gegenüber der eigenen Bevölkerung durchzusetzen, oder eben keine Staatsanleihen 
mehr begeben zu können. Denn die einzige Antwort, die Herr Steinbrück auf mögliche Unruhen 
hat, ist die Drohung mit der Verweigerung neuer Eurobonds, nicht etwa die Möglichkeit eines 
Entgegenkommens gegenüber der Bevölkerung. 

Einen souverän per Haircut bewältigten Staatsbankrott wollen die Bilderberg offenbar verhindern 
(S. 29 zu den Folgen der Verweigerung von Eurobonds):
„Spiegel: Mit der Konsequenz, dass ein Euro-Mitglied zahlungsunfähig wird?
Steinbrück: Im Extremfall geht es dann um ein geordnetes staatliches Insolvenzverfahren.“

Wie bereits oben dargelegt, würden es gesamtschuldnerische Eurobonds größeren Gläubigern nach 
Belieben ermöglichen, einzelne Staaten der Eurozone illiquide zu machen, indem sie sich als 
Gläubiger einfach einseitig an bestimmte Staaten halten würden. Es geht bei den Eurobonds auch 
gezielt darum, möglichst schnell alle Staaten der Eurozone unter die Knute des ESM zu bekommen.

Einen weiteren Vorstoß, den Staaten Eurobonds aufzuschwatzen, machte der Milliardär George 
Soros laut dem Wirtschaftsfacts-Artikel „Soros: EU-Randstaaten avancieren zu Dritte Welt 
Ländern“ vom 25.01.2012. Soros stellt Eurobonds als „Konjunkturmaßnahmen“ dar. Er kritisiert 
die Sparmaßnahmen und fordert mehr Wachstum. Dass die Eurobonds aber gar nicht dafür da sind, 
sondern den Sinn gesamtschuldnerischer Haftung der Staaten gegenüber ihren Gläubigern zu haben, 
verschweigt er. Er hat Interessen als prominenter Fondsinhaber sowie u. a. als Großsponsor des 
ECFR (siehe Artikel „Denkfabriken – die heimlichen Regierungen“ der Zeitschrift Hintergrund). 

Daraus, dass Staateninsolvenzverfahren nach dem Waldenfels-Urteil (Abschnitt IV.6.7 dieser 
Verfassungsbeschwerden) verfassungswidrig sind, folgt auch, dass Eurobonds, welche in die 
Staateninsolvenz führen, gleichermaßen verfassungswidrig sind.



III.22 Ergebnisse des Gipfels der Regierungschefs der Eurozone vom 21.07.2011
Die Erklärung der Staats- und Regierungschefs der Eurozone zum Gipfel vom 21.07.2011 liefert 
entscheidende weitere Informationen, wo man mit dem ESM und mit Art. 136 Abs. 3 AEUV hin 
will. 
Das Vorwort macht unmißverständlich klar, dass es in erster Linie darum geht, alles „notwendige“ 
für die Finanzstabilität, also für die Stablität des Finanzsektors und damit vorwiegend für die der 
Banken, zu tun. Die Entschlossenheit, „Konvergenz, Wettbewerbsfähigkeit und Steuerung im Euro-
Währungsgebiet“ zu stärken, wird zwar direkt im nächsten Satz, aber verbunden mit dem Wort 
„ferner“ bekundet. Die Bankenrettung vor jedem noch so kleinen Risiko soll also vorgehen vor dem 
Stabilitäts- und Wachstumspakt (hier „Konvergenz“ als Methapher, da das Gegenstück des Stabili-
täts- und Wachstumspaktes bei den EU-Mitgliedern ohne Euro, nur dort ohne Sanktionen, die 
Konvergenzkriterien nach Art. 140 AEUVsind), dem Ungleichgewichtsverfahren (Methapher 
„Wettbewerbsfähigkeit“) und dem Euro-Plus-Pakt (Methapher „Steuerung im Euro-Währungs- 
gebiet“). Solange nur genug Notwendigkeiten ihrer eigenen Absicherung aus Steuermitteln von 
gewissen Großbanken entdeckt werden, solange der Finanzsektor nach „Finanzstabilität“ ruft (zur 
Definition dieses Rechtsbegriffs siehe Abschnitt III.15 dieser Verfassungsbeschwerden), solange 
will man im Vergleich dazu selbst die Reduzierung der Neu- und Gesamtverschuldung als neben- 
sächlich behandeln.
Link zur Erklärung: 
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/123978.pdf

Das zeigt sich auch in Nr. 11 der Erklärung vom 21.07.2011, wonach „auf der Grundlage der 
Ergebnisse der Belastungstests der Banken“ „die Mitgliedsstaaten für ihre Banken angemessene 
Auffang-Mechanismen vorsehen“ werden. Was als „Stresstest für Banken“ durch die Presse ging, 
ist also nichts anderes als ein neuer Vorwand für  Bankenrettung aus Steuermitteln. Ob es dabei um 
solche präventiven Bankenrettungsfonds auf nationaler Ebene geht, wie die, in welche bereits 
Griechenland und Irland jeweils einen zweistelligen Milliardenbetrag als Startkapital einzahlen 
mussten (Abschnitte XI.4 und XI.5 dieser Verfassungsbeschwerden), oder um noch einen neuen 
zusätzlichen Bankenrettungsmechanismus, geht aus der Erklärung nicht hervor. 
Siehe hierzu auch Abschnitt XI.19 dieser Verfassungsbeschwerden.

Auf dem Gipfel vom 21.07.2011 wurde auch ein Konzept für eine freiwillige Umschuldung gegen-
über Griechenland beschlossen, welches jedoch nie umgesetzt wurde (siehe Abschnitt XI.5.2 dieser 
Verfassungsbeschwerden).

Im Abschnitt „Beteiligung des Privatsektors“ macht Nr. 6 deutlich, dass die Lösung für Griechen-
land „außergewöhnlich“ und „einmalig“ gewesen sei. Das ist zum einen ein Versprechen zur 
Besänftigung der Ratingagenturen. Damit ist aber auch gemeint, dass alle anderen Länder der 
Eurozone weniger leicht davon kommen sollen, denn bis das nächste Land der Eurozone kurz vor 
der Zahlungsunfähigkeit steht, will man den ESM gestartet haben, wo dann ein auch nur teilweiser 
Schuldenerlass nur das letzte Mittel zu Gunsten der Schuldner bzw. zu Lasten der Gläubiger sein 
soll, damit man vorher möglichst viel aus den Schuldnerstaaten heraus holt (Abschnitt IV.6.2.4 
dieser Verfassungsbeschwerden). Und im ESM dürfen dann auch die größten privaten Gläubiger 
(bei der Wiener Initiative) bzw. alle privaten Gläubiger (im Staateninsolvenzverfahren des ESM) 
bei den Auflagen mitmachen.
In Nr. 7 der Erklärung bekräftigen die Staats- und Regierungschefs ihre „unumstößliche Entschlos- 
senheit, die von ihnen selbst begebenen Anleihen vollständig zu bedienen und all ihre Verpflichtun-
gen zu einer nachhaltigen Haushaltspolitik und zu Strukturreformen voll einzuhalten.“
Das bedeutet, alle Verpflichtungen aus den auf Fiskalpakt, ESM und EFSF-Rahmenvertrag 
gestützten Auflagen und  Mechanismen selbst soweit zu erfüllen, wie sie mit den 
mitgliedsstaatlichen Verfassungen oder den universellen Menschenrechten nicht vereinbar sind. 



Außerdem wird in Nr. 7 die Bedeutung der „Glaubwürdigkeit sämtlicher staatlicher Kreditnehmer“ 
für „die Gewährleistung der Finanzstabilität im Euro-Währungsgebiet insgesamt“ betont. Deutlicher 
kann man es kaum sagen. Je vollständiger die Staaten ihre Schulden bezahlen, desto besser geht es 
den Banken; zugleich zeigt die Formulierung nochmals, dass es überhaupt nicht um die 
Stabilisierung des Euro, sondern um die des Finanzsek-tors innerhalb der Eurozone geht.

Im Abschnitt „Stabilisierungselemente“ geht es in Nr. 8 um den Ausbau des Instrumentariums von 
EFSF und ESM „unter Bindung an entsprechende Auflagen“, also um die Ausweitung der 
Instrumente, mit Hilfe derer Auflagen gemacht werden können. Das bedeutet für die EFSF 
Beschlüsse nach Art. 5 Abs. 3 von deren Rahmenvereinbarung und für den ESM Beschlüsse des 
Gouverneursrats (bzw. im Fall der Übertragung dieser Aufgabe durch das Direktorium) des ESM 
nach Art. 19 von dessen Satztung, um sich diese Instrumente zu schaffen.
Die im folgenden genannten Instrumente wurden inzwischen aber auch schon in den geänderten 
EFSF-Rahmenvertrag aufgenomen.
So will man „auf der Grundlage eines vorsorglichen Programms tätig werden können“. Das hat den 
Sinn, auch schon Staaten der Eurozone, welche noch gar keine akuten Liquiditätsprobleme haben, 
zur Aufnahme von Krediten bei EFSF bzw. ESM zu bewegen, um den Kreis der Staaten, denen 
man Auflagen machen kann, zu vergrößern. 
Als weiteres Instrument ist „die Rekapitalisierung von Finanzinstituten durch Darlehen an Regie- 
rungen, auch in Nicht-Programm-Ländern“ vorgesehen. Das bedeutet, dass Staaten Darlehen 
aufnehmen, und die nur als Darlehen erhaltenen Mittel dann weiter zu verschenken an Banken, was 
an Griechenland erinnert, welches verpflichtet wurde, 10,- Mrd. € von 110,- Mrd. €  Darlehensmit-
teln weiter zu verschenken für den griechischen präventiven Bankenrettungsfonds. Diese Kredite 
zum Weiterverschenken sind aber nicht auf ein bestimmtes Bankenrettungsinstrument konzentriert 
vorgesehen. Dass es auch „Nicht-Programm-Ländern“ zur Verfügung gestellt werden soll, hat den 
Sinn, dass auch Länder der Eurozone, die noch Geld übrig haben für weitere Bankenrettungsinstru-
mente, sich trotzdem das Geld dafür leihen, damit EFSF bzw. ESM auch ihnen Auflagen machen 
können.
Und schließlich will man EFSF und ESM auf den Sekundärmärkten auf Grund einer Analyse der 
EZB intervenieren lassen, wenn „das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände auf dem Finanzmarkt 
und Gefahren für die Finanzstabilität“ (also für die Banken) „festgestellt werden“, und ein einver- 
nehmlicher Beschluss erfolgt. Der Kauf von Anleihen eines Staates der Eurozone auf dem Sekun-
därmarkt durch EFSF oder ESM wäre natürlich (s. o.) mit Auflagen verbunden. Da beim ESM das 
Stimmrecht der ESM-Mitgliedsstaaten ausgesetzt wird, solange diese fällige Einzahlungen in das 
Kapital  und / oder ihre Schulden beim ESM nicht vollständig bezahlt haben, können so auch gegen 
den Willen von Staaten der Eurozone, deren Stimmrecht gerade ausgesetzt ist, von EFSF bzw. ESM 
Anleihen dieser Staaten auf dem Sekundärmarkt erworben werden, was EFSF bzw. ESM die Gele- 
genheit gäbe, nochmals zusätzliche Auflagen zu machen.

Dass es bei der Ausweitung des Instrumentariums von EFSF und ESM vor allem darum geht, noch 
mehr Anlässe zu haben, um noch mehr Auflagen machen zu können, bestätigen auch die deutsche 
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und Seine Exzellenz, der französische Präsident Nicolas 
Sarkozy, in ihrem gemeinsamen Brief vom 17.08.2011 an Herman van Rompuy, den Präsidenten 
des Europäischen Rates, mit den Worten:
„Die Instrumente von EFSF/ESM werden durch die Beschlüsse vom 21. Juli ausgeweitet. Im Rah-
men angemessener Konditionalität werden ihre Wirksamkeit und Flexibilität weiter erhöht.“
www.bundesregierung.de/cotent/DE/Pressemitteilungen/BPA/2011/08/2011-08-17-dt-franz-brief-
rompuy.html

Nr. 9 der Erklärung sieht erforderichenfalls „Besicherungsvereinbarungen“ vor, „damit das den 
Mitgliedsstaaten des Euro-Währungsgebiets aus ihren Garantien für die EFSF erwachsende Risiko 
abgedeckt wird“.



Das bedeutet, dass von den Staaten, welche von der EFSF Finanzhilfen erhalten, verlangt wird, 
Sicherheiten zu stellen, um das Risiko für die bürgenden Staaten besser abzudecken.  Ein Staat, der 
nicht mehr genug liquide Mittel hätte, würde dann also nach und nach seine Daseinsvorsorge, den 
nicht ganz grundlegenden oder sicherheitsrelevanten Teil seiner Behörden und Gerichte etc. als 
Sicherheiten stellen, sodass das staatliche Gewaltmonopol dann auch auf diesem Wege, nicht allein 
auf dem Wege der Ungleichgewichtsverfahren, doch noch ausverkauft würde.

Nr. 10 der Erklärung verspricht die gleichen Zinssätze und Laufzeiten, welche am 21.07.2011 für 
Griechenland vereinbart worden sind, auch für Irland und Portugal. Von einer Verringerung der 
Schulden dieser beiden Länder ist dabei keine Rede, ob auch bei Irland und Portugal die Steuerzah-
ler der übrigen Länder der Eurozone bis zu einem bestimmten Betrag für deren Schulden bürgen 
sollen, wird ebenfalls nicht gesagt.

Nr. 13 ruft zu einer raschen Verabschiedung der 5 Verordnungsentwürfe für die Änderung des 
Stabilitäts- und Wachstumspaktes und für die Einführung des Ungleichgewichtsverfahrens auf 
(siehe dazu auch Abschnitte V.2 bis V.7 dieser Verfassungsbeschwerden).
Laut Nr. 11 werden alle Staaten der Eurozone außer den „Programm-Staaten“ (also außer Griechen-
land, Irland und Portugal aus Sicht vom 21.07.2011) in 2013 ihre Defizite wieder unter 3% haben 
sowie gegen ihre makroökonomischen Ungleichgewichte vorgehen. Letzteres bedeutet nichts 
anderes, als die Auflagen der EU-Kommission aus den Ungleichgewichtsverfahren zu erfüllen.

Nr. 12 der Erklärung fordert auf, die „Synergien“ zwischen den Darlehensprogrammen und den 
EU-Fonds zu verstärken. Was bzgl. der EU-Fonds auf den ersten Blick selbstlos klingt, geht in 
Wirklichkeit dahin, die EU-Fördermittel auch noch für die Durchsetzung der Auflagen aus dem 
europäischen Finanzierungsmechanismus zu instrumentalisieren (über Art. 5 Abs. 3 EFSF-
Rahmenvertrag bzw. Art. 19 ESM-Vertrag). Für die Durchsetzung der „Empfehlungen“ aus dem 
Stabilitäts- und Wachstumspakt und aus dem Ungleichgewichtsverfahren ist dies über die Blankett-
Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV bereits im Mai 2010 geplant gewesen (Abschnitte III.16 
und VI.1. dieser Verfassungsbeschwerden) und jetzt in EU-Verordnung 2011/385 (COD) 
konkretisiert worden.

Laut dem taz-Artikel „Die Rettung ist nah“ vom 22.07.2011 waren bei dem Gipfel am 21.07.2011 
erstmals Josef Ackermann (Deutsche Bank) und Baudouin Prot (BNP Paribas) als offizielle Berater 
der deutschen und der französischen Regierung dabei.
Www.taz.de/!74941/

Das ist ein gewichtiges Indiz dafür, wer mit welchen Interessen nach Inkrafttreten des ESM für 
Deutschland und für Frankreich im Direktorium des ESM sitzen würde. Und es ist zugleich ein 
weiteres gewichtiges Indiz für die zu erwartende Auslegung des ESM-Vertrags in Deutschland 
entlang den Interessen der Deutschen Bank (siehe auch Abschnitt IV.7 dieser Verfassungs-
beschwerden).

III.23 Ergebnisse der Gipfel des Europäischen Rats vom 23.10.2011 und der Eurozone vom 
26.10.2011
Am 23.10.2011 fand der Gipfel des Europäischen Rats, am 26.10.2011 der Gipfel der Eurozone 
statt.  
Es gibt darum zwei verschiedene Abschlussdokumente, die Schlussfolgerungen des Europäischen 
Rats vom 23.10.2011 (Az. EUCO 52/11) und die Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011.
Link Europäischer Rat:
www.consilium.europa.eu/press/press-releases/latest-press-releases/newsroomloaddocument?
id=&lang=en&directory=de/ed&fileName=125511.pdf



Link Eurozone:
www.consilium.europa.eu/press/press-releases/latest-press-releases/newsroomloaddocument?
id=&lang=en&directory=de/ed&fileName=125662.pdf

In Nr. 1 lit. d der Schlussfolgerungen vom 23.10.2011 versprechen die Regierungschefs der EU-
Mitgliedsstaaten die vollständige Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen bzgl. Haushalts-
politik und Strukturreformen durch ihre Staaten (also der sanktionsbewehrten Empfehlungen aus 
dem Stabilitäts- und Wachstumspakt, aus dem Ungleichgewichtsverfahren und aus der Instrumen-
talisierung der EU-Fördermittel).

Nr. 3 fordert die Umsetzung des legislativen Vorstoßes der EU-Kommission bzgl. der Erhöhung des 
EU-Anteils an den EU-Fördermitteln im Hinblick auf die Staaten, welche ein Anpassungsprogramm 
(also Auflagen im Rahmen des europäischen Finanzierungsmechanismus) umsetzen. Es geht dort 
also um die stärkere Abhängigmachung dieser Staaten von EU-Fördermitteln, um eben diese als ein 
zusätzliches Instrument zur Durchsetzung der Auflagen aus dem europäischen Finanzierungs-
mechanismus einzusetzen (Abschnitt VI.2.1. dieser Verfassungsbeschwerden).

Nr. 4 der Schlussfolgerungen zeigt auf, dass die Europa 2020 – Strategie (Abschnitt V.16 dieser 
Verfassungsbeschwerden) Leitbild für die Strukturreformen (Abschnitt V.15 dieser Verfassungs-
beschwerden) der EU ist. Dabei dienen der Euro-Plus-Pakt und das europäische Semester zur zeit- 
lichen und organisatorischen Koordinierung. Ebenfalls in Nr. 4 der Schlussfolgerungen werden „die 
sechs legislativen Akte zur ökonomischen Governance“ (also das Six Pack, d. h. die Richtlinie und 
die fünf Verordnungen zur Verschärfung des Stabitäts- und Wachstumspaktes und zur Einführung 
des Ungleichgewichtsverfahrens) genannt. Mit deren Sanktionsbewehrung sollen die an Europa 
2020 orientierten Strukturreformen dann erzwungen werden.

Ergiebiger ist die Stellungnahme zum Gipfel der Eurozone vom 26.10.2011.

Nr. 1 der Stellungnahme bestätigt die Ratifizierungsbedürftigkeit des geänderten Rahmenvertrags 
der EFSF (vgl. Abschnitte IV.3.1. und  IV.3.2 dieser Verfassungsbeschwerden).

Nr. 2 bekräftigt die Entschlossenheit, alles erforderliche für die Währungsunion zu tun.

Nr. 6 zeigt den Versuch auf, Italien über dessen Inanspruchnahme konditionalisierter  EU-Förder-
mittel Auflagen zu machen. 

Nr. 17 der Stellungnahme behauptet, die Ratifizierung der geänderten EFSF-Rahmenvereinbarung 
sei inzwischen in allen Staaten der Eurozone abgeschlossen. Das ist bzgl. Deutschland jedoch 
unzutreffend. Das im September 2011 geänderte StabMechG ist nämlich kein Zustimmungsgesetz, 
sondern ein reines Bürgschaftsermächtigungsgesetz, denn es selbst stimmt dem EFSF-Rahmenver- 
trag nicht zu. Es enthält eine verfassungswidrige Ermächtigung, Änderungen des EFSF-Rahmen-
vertrags durch einfachen Beschluss zuzustimmen, obwohl Art. 59 GG die Zustimmung zu interna-
tionalen Verträgen nur per Gesetz zulässt. Ein solcher Beschluss ist aber auf der Webseite des 
Bundestags nicht zu finden, sodass die Beschwerdeführerin die Existenz einer deutschen Ratifika-
tion des EFSF-Rahmenvertrags mit Nichtwissen bestreitet. Die Erklärung in Anlage 3 des EFSF-
Rahmenvertrags sagt auch nicht rechtsklar, dass es sich um eine Ratifizierung handele. Eine Ratifi-
zierung des EFSF-Rahmenvertrags würde jedoch einen entsprechenden subjektiv vorhandenen und 
objektiv nach außen erkennbarenWillen des Bundespräsidenten voraussetzen, den Rahmenvertrag 
nach Zustimmung von Bundestag und Bundesrat zu diesem zu ratifizieren. Zur Vermeidung von 
Wiederholungen wird auch die Abschnitte IV.3.1 und IV.3.2 dieser Verfassungsbeschwerden 



verwiesen.

Nr. 17 der Stellungnahme stellt darüber hinaus klar, dass auch die Auflagen zu den mit der Ände- 
rung des EFSF-Rahmenvertrags geschaffenen zusätzlichen Instrumenten der EFSF (siehe 
Abschnitte III.22 und IV.3.2 dieser Verfassungsbeschwerden) streng entsprechend der IWF-Praxis 
sein müssen.

Laut Nr. 18 bis 21 wurde beschlossen, die EFSF auch ohne Kapitalerhöhung bzw. unabhängig von 
der Frage einer Kapitalerhöhung zu stärken, indem man sie wie eine Kreditausfallversicherung ein-
setzt. Gegen eine von den Investoren zu zahlende Versicherungsprämie solle die EFSF dabei ent-
weder 20% oder 25% der von diesen erworbenen Staatsanleihen von Staaten der Eurozone absi-
chern; verbindliche Bestimmungen dazu wolle man auf dem Euro-Gipfel im November 2011 
beschließen. Die öffentlich diskutierte „Hebelung“bezieht sich auf diese Versicherungsfunktion der 
EFSF.
Der Abschnitt „Ertüchtigung der EFSF“ des Textes „Ausweg aus der Schuldenkrise“ auf der Web-
seite des Europäischen Rats erläutert (vermutlich mit Stand vom 26.10.2011), von den 440,- Mrd. € 
Darlehenskapazität der EFSF seien 250,- Mrd. € noch nicht eingesetzt, sodass die Hebelung sich auf 
die 250,- Mrd. € beziehe.
Www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/way-out-of-the-debt-crisis.aspy?=lang.de
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass bis zum 26.10.2011 schon 190,- Mrd. € eingesetzt gewesen 
sein müssen. Angesichts der Tatsache, dass bis dahin EFSF-Notfallkredite allein für Portugal 
(Abschnitt IV.5.9 dieser Verfassungsbeschwerden) vergeben gewesen sind, und dass die bisherigen 
(aus Sicht des 26.10.2011) Käufe von Staatsanleihen durch die EZB und nicht durch die EFSF 
erfolgt sind, muss sich der Rest auf die auf dem Gipfel vom 21.07.2011 beschlossene Absicherung 
des Umtausches griechischer Staatsanleihen über die EFSF (Abschnitt III.22 dieser Verfassungs-
beschwerden) beziehen, obwohl die EFSF vor Ratifizierung ihres geänderten Rahmenvertrags, 
welche, wie oben dargestellt, bis heute zumindest durch Deutschland nach Kenntnisstand der 
Beschwerdeführerin nicht wirksam erfolgt ist, dazu keinerlei Rechtsgrundlage gehabt hat.
Laut Nr. 19 der Stellungnahme sollen die Mittel der EFSF außerdem über „special purpose 
vehicles“ gehebelt werden. Die EFSF ist selbst eine Zweckgesellschaft (im englischen „special 
purpose vehicle“). Damit scheint eine Verlagerung von Risiken in Tochterzweckgesellschaften der 
EFSF zwecks Haftungsbegrenzung der EFSF o. ä. gemeint zu sein.

Laut Nr. 24 der Stellungnahme treten die EU-Verordnungen zur Verschärfung des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes und zum Ungleichgewichtsverfahren („legislative packet on economic gover-
nance“) im Januar 2012 in Kraft, wobei diese streng angewendet werden sollen als Teil des europäi-
schen Semesters und in Zusammenhang mit den Versprechungen der Regierungschefs aus dem 
Euro-Plus-Pakt (vgl. auch Nr. 4 der Schlussfolgerungen des Europäischen Rats vom 23.10.2011). 
Erstmals in dieser Deutlichkeit verlangt Nr. 24 der Schlussfolgerungen zum Euro-Gipfel vom 
26.10. 2011 die „rigorose Überwachung“durch Kommission und Ministerrat. Der Begriff der 
Rigorosität tauchte bis dahin nur auf in Zusammenhang mit der Schuldentragfähigkeitsanalyse 
(unter Einbezie-hung der Ersparnisse der Sozialsversicherung) für die Entscheidung, ob ein Staat im 
Rahmen des ESM ins Staateninsolvenzverfahren (Art. 12 ESM-Vertrag, Abschnitt IV.6.2.5 dieser 
Verfassungs- beschwerden) gezwungen wird, auf. Nun ist eine solche Rigorosität offenbar auch 
noch für den Stabilitäts- und Wachstumspakt und für das Ungleichgewichtsverfahren vorgesehen. 
Siehe dazu auch Erwägungsgründe 3 + 7 sowie Art. 6 Abs. 1+5 von EU-Verordnung 2011/385 
(COD) (Abschnitt VI.2.1 dieser Verfassungsbeschwerden).

Nr. 26 lit. a enthüllt nun, dass es bei der ganzen Propaganda zur Aufnahme von Schuldenbremsen in 
die nationalen Verfassungen der Staaten der Eurozone keineswegs um harmlose Schuldenbremsen 
geht, sondern dass dies nur eine Metapher dafür ist, den Stabilitäts- und Wachstumspakt mit 
Verfassungsrang in den Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten bis incl. 2012 zu verankern. Deutli-



cher gesagt, um die verfassungsmäßigen Vorschriften, welche dem Stabilitäts- und Wachstumspakt 
heute Grenzen setzen, lex specialis – mäßig auszuhebeln. Siehe auch Art. 3 und Art. 8 Fiskalpakt.

Nr. 26 lit. d verlangt nun die vorherige Konsultierung der EU-Kommission und aller übrigen 
Staaten der Eurozone, bevor ein Staat der Eurozone grundlegende Änderungen seiner Finanz- und 
Wirt- schaftspolitik beschließt. Konsultierung klingt unverbindlich, aber es liegt auf der Hand, dass 
eben- solche Richtungswechsel, soweit von der Kommission unerwünscht, schnellstmöglich mit 
entspre- chenden sanktionsbewehrten Empfhelungen beantwortet würden. Das wurde aufgenommen 
in Erwägungsgrund 8 (ab der Fassung vom 31.01.2012) und Art. 11 Fiskalpakt.

Nach Nr. 27 lit. a soll die EU-Kommission nun nicht nur eine Meinung abgeben können vor 
Beschluss jedes Haushaltsentwurfs der Staaten der Eurozone, sondern gegenüber Staaten der 
Eurozone mit Defizitverfahren (also gegenüber allen Staaten der Eurozone außer Estland und 
vielleicht noch Luxemburg) auch im laufenden Jahr ständig weitere Änderungen vorschlagen 
können. Da in Art. 288 AEUV kein Rechtsinstrument namens „Vorschlag“ existiert, war am 
26.10.2011 insoweit nicht ganz eindeutig, ob es sich dabei um Meinungen oder um (im Rahmen des 
Stabilitäts- und Wachstumspaktes sanktionsbewehrte) Empfehlungen handeln sollte. Inzwischen 
wurden die Möglichkeit einer sanktionsbewehrten Meinung in Art. 6 und Art. 9 und der direkten 
Änderung von Haushaltsentwürfen durch die EU-Kommission in Art. 5 Abs. 6 von EU-Verordnung 
2011/0386 (COD) (Abschnitt VI.2.2 dieser Verfassungsbeschwerden) aufgenommen.

Nach Nr. 27 lit. b ist bei nicht vollständiger Erfüllung der „Anpassungsprogramme“ (also der Aufla-
gen aus dem europäischen Finanzierungsmechanismus) eine Verstärkung der Überwachung der 
Auflagen geplant. Dies wird inzwischen an Griechenland erprobt.

Nach Nr. 28 der Stellungnahme soll auf Grundlage von Art. 136 AEUV (wohl auf Grundlage der 
Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV) der „zuständige Kommissar“ (also der EU-
Währungskommissar) für sich ganz allein eigene Kompetenzen bekommen für stärkere Überwa-
chung und zusätzliche Durchsetzungsmöglichkeiten. Mittlerweile wurden diese 
Eingrtiffsmölichkei-ten in die Entwürfe der EU-Verordnungen 2011/385 (COD) und 2011/0386 
(COD) (Abschnitt VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden) aufgenommen, welche man an Art. 5 Abs. 
2 Fiskalpakt anknüpfen lassen will. 

Welche zusätzlichen Kompetenzen dem EU-Währungskommissar zugedacht sind, zeigt der taz- 
Artikel „Lohnhöhe per Expertenvotum“ vom 11.11.2011, in welchem die deutsche Bundesarbeits- 
ministerin Ursula von der Leyen u. a. verrät, dass dem Währungskommissar ganz allein die Macht 
gegeben werden soll, die Genehmigung der Staatshaushalte der Staaten der Eurozone zu verwei- 
gern, wenn ein Staat die betragsmäßigen Grenzen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes überschrei-
tet, bzw. wenn er sich nicht an die „Regeln“ hält. Die Bundesarbeitsministerin ließ dabei allerdings 
nicht durchblicken, ob sie damit nur die betragsmäßigen „Regeln“ meint oder auch die Einhaltung 
der Empfehlungen der Kommission im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Wenn letz- 
teres gemeint ist, dann wäre die Macht zur Blockade eines ganzen Staatshaushalts eine noch 
mächtigere Sanktion als die Bußgelder und als die Streichung von EU-Fördermitteln. Letzteres 
wurde inzwischen verankert in Art. 5 Abs. 5 von EU-Verordnung 2011/0386 (COD) (Abschnitt 
VI.2.2 dieser Verfassungsbeschwerden).
Www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-artikel/?
ressort=sw&dig=2011%2F11%2F11%2Fa0169&cHash=2db7c5acd0

Nach Nr. 33 und Anhang I der Stellungnahme wurden 10 Maßnahmen zur „Verbesserung der 
Governance der Eurozone“ beschlossen. Dabei geht es um eine Machtverschiebung weg von den 
Regierungschefs und hin zur EU-Kommission und zu Herman van Rompuy. Dafür wird neben dem 
Amt des Präsidenten der Eurogruppe (Abschnitt IV.3.3 dieser Verfassungsbeschwerden) das Amt 



des Präsidenten des Euro-Gipfels geschaffen. Dieses solle erstmals gewählt werden zeitgleich mit 
der nächsten Wahl des Präsidenten des Europäischen Rats (Nr. 2 der Maßnahmen), und bis dahin 
solle der Präsident des Europäischen Rates dieses Amt ausüben.  
Nr. 10 der Maßnahmen soll nun erstmals den Regierungschefs hinsichtlich der Kommunizierung 
der Ergebnisse der Euro-Gipfel komplett den Mund verbieten. Zur „Verbesserung der 
Kommunikation“ und „Sicherstellung konsistenterer Botschaften“ sollen als „Sonderzuständigkeit“ 
dazu nur noch der Präsident des Euro-Gipfels (also bis auf weiteres Herman van Rompuy) und der 
EU-Kommissions- präsident (derzeit Jose Manuel Barroso) befugt sein. Für die Kommunikation der 
Ergebnisse der Sitzungen der Eurogruppe soll allein deren Präsident (Jean-Claude Juncker) 
zusammen mit dem zuständigen Kommissar (Währungskommissar Olli Rehn) befugt sein.
Die Regierungschefs haben also beschlossen, dass ihnen ab dem 26.10.2011 untersagt sei, eigene 
Stellungnahmen über die Ergebnisse der Euro-Gipfel, wo die wirklichen grundlegenden Entschei-
dungen für die Eurozone getroffen werden, herauszugeben. Damit die Zensur auch lückenlos genug 
ist, wurde sie auch noch auf die Ergebnisse der Sitzungen der Eurogruppe ausgedehnt. Stattdessen 
haben sie diese Macht insbesondere in die Hände von Herman von Rompuy (und damit auch der 
intransparenten Kungelrunde Bilderberg) und von Jose Manuel Barroso (auch Bilderberger) gelegt, 
wobei letzterer selbst zur Frage, ob es einen Staat EU oder ein EU-Volk gebe, bisher nicht durch 
besondere Ehrlichkeit aufgefallen ist (Abschnitt XII.10 dieser Verfassungsbeschwerden), und es 
auch mit Putschüberlegungen (Abschnitt XII.4 dieser Verfassungsbeschwerden) zuweilen recht 
locker nimmt. Das spricht für einen drastischen Rückgang an Transparenz sämtlicher Veröffentli-
chungen zu den Euro-Gipfeln nach dem 26.10.2011. Auch Jean-Claude Juncker ist Gast der intrans-
parenten Bilderberg-Konferenz 2011 gewesen. Nicht einmal das nach dem Urteil im Pilotverfahren 
vom 07.09.2011 erforderliche Maß an Transparenz gegenüber den Bundestagsabgeordneten kann 
die Bundesregierung so noch sicherstellen. Ganz offensichtlich wurde die Zensur von Bilderberg 
und EU-Kommission gegenüber den Regierungschefs der Staaten der Eurozone nun in Art. 12 
Fiskalpakt eingebaut.

Laut Nr. 35 der Stellungnahme wurden ausgerechnet wieder die Herren van Rompuy, Barroso und 
Juncker beauftragt, Möglichkeiten der Stärkung der Haushaltsdisziplin und der Vertiefung der 
Wirtschaftsunion zu untersuchen und darüber bis zum Gipfel im Dezember 2011 zu berichten. 
Dabei sollten sie auch Möglichkeiten begrenzter Änderungen des EU-Primärrechts untersuchen.  

Dabei kamen inzwischen offenbar bis zum 31.01.2012 bereits 5 Entwurfsfassungen des Fiskalpakts 
sowie die beiden EU-Verordnungsentwürfe zur haushaltsmäßigen Überwachung heraus.

Nr. 23 und Anhang 2 der Stellungnahme erläutern das am 26.10.2011 beschlossene „Bankenpaket“.
Dieses besteht aus 2 Bestandteilen, „term funding“ und Bankenrekapitalisierung.
Mit „term funding“ sind gemeint Bürgschaften der Staaten der Eurozone für einen Teil der von den 
Banken bei der EZB oder den nationalen Zentralbanken aufgenommenen Kredite mittlerer Laufzeit. 
Das bedeutet sicherlich eine erhöhte Bereitschaft der Banken, sich bei den Zentralbanken Geld zu 
leihen, zugleich aber auch entsprechend erhöhte Haushaltsrisiken. Das „term funding“soll dabei 
direkt über die nationalen Haushalte und nicht über die EFSF laufen. Eine explizite Rechtsgrund-
lage dazu findet sich im EU-Primärrecht jedoch nicht.  
Bei der Bankenrekapitalisierung geht es um die Erhöhung des Kernkapitals der Banken auf 9% der 
insgesamt von diesen vergebenen Kredite. Diese 9% würden bemessen nach den Verhältnissen zum 
Stichtag 30.09.2011 und mit Berücksichtigung der von den Banken zum 30.09.2011 gehaltenen 
Anleihen von Staaten der Eurozone mit dem Verkehrswert (also dem tatsächlichen Marktwert) (Nr. 
4 von Anhang 2). Es soll dafür aber nicht eine tatsächliche Abschreibung in den Bankbilanzen auf 
den Verkehrswert verlangt werden („This prudent valuation would not affect the relevant financial 
reporting rules.“); das bliebe weiterhin den nationalen Bilanzierungsvorschriften überlassen. Für die 
Berechnung der Kreditwürdigkeit der Banken und für die Frage, welchen Gewinn sie zu versteuern 
haben, würde die Abschreibung auf den Verkehrswert also nicht vorgeschrieben, sondern allein für 



die Frage, wieviel Geld sie benötigen, um auf 9% Kernkapital im Vergleich zu den von ihnen (zum 
Stichtag 30.09.2011) gegebenen Darlehen zu kommen. Dieses müssten sie sich zuerst auf dem 
Kapitalmarkt zu holen versuchen (durch Kapitalerhöhungen im Wege der Herausgabe neuer Aktien, 
durch Umwandlung von Fremdkapital in Eigenkapital usw.), dann aus Steuermitteln der Staaten, 
wo sie ihren Sitz haben und schließlich, soweit dann noch eine Lücke bleiben würde, durch Kredite 
der EFSF an deren Sitzstaaten zum Verschenken an die Banken. Dabei will man den Banken noch 
nicht einmal verbindlich untersagen, die Höhe des Bedarfs an Rekapitalisierung aus öffentlichen 
Mitteln   auch noch durch die Zahlung von Dividenden und Boni in die Höhe zu treiben, wie der 
Konjunktiv Imperfekt in Nr. 5 von Anhang 2 zeigt.
Sowohl beim „term funding“, als auch bei der Bankenrekapitalisierung sollen die Staaten der Euro-
zone zum Dank nach Nr. 6 von Anhang 2 dann noch einmal zusätzliche Auflagen („Konditionali-
tät“) von der Kommission bekommen, deren Härte im Verhältnis zum „systemischen Charakter der 
Krise“ (also extra hart) sein sollen – und das unabhängig davon, ob der nationale Haushalt noch so 
viel her gibt, oder ob es über EFSF-Kredite läuft. 

Auf dem Gipfel vom 26.10.2011 gab es außerdem noch ein heftiges Verwirrspiel um den Versuch 
einer freiwilligen Schuldenminderung Griechenlands ohne Auslösung eines Kreditereignisses, zu 
Gunsten von Griechenland und zu Lasten von dessen privaten Gläubigern (Nr. 12 der Stellung-
nahme). Dieser wurde, weil er einigen Gläubigern immer noch nicht günstig genug war, und weil 
die damalige griechische Regierung darüber eine Volksabstimmung wollte, in der Form nicht 
durchgeführt. Siehe zum Konzept vom 26.10.2011 Abschnitt XI.5.3 dieser Verfassungs-
beschwerden.

IV. der europäische Finanzierungsmechanismus

Dieser Abschnitt beleuchtet insbesondere den europäischen Finanzierungsmechanismus, und was 
eine iwf-artige Strenge bedeutet.
Hinsichtlich der Beweise in den Erwägungsgründen zur Initiierung des Art. 136 Abs. 3 AEUV und 
in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 16./17.12.2010 wird zur Vermeidung von 
Wiederholungen auf Abschnitt III.1 dieser Verfassungsbeschwerden verwiesen.

IV.1 Der Aufbau des europäischen Finanzierungsmechanismus
Laut der CEP-Studie vom 05.07.2010 besteht der europäische Finanzierungsmechanismus (für 
Eurostaaten mit akuten Liquiditätsproblemen) aus drei Stufen, wovon die erste der europäische 
Finanzstabilisierungsmechanismus und die zweite der Euro-Stabilisierungsmechanismus ist. Das 
Gutachten verriet, dass es auch noch eine dritte Stufe geben werde, aber nicht, was das für eine 
Stufe sein sollte. Die Aussage des deutschen Bundesfinanzministers Dr. Wolfgang Schäuble, dass 
das Staateninsolvenzverfahren auf dem Euro-Stabilisierungsmechanismus aufbauen werde, war be- 
reits ein gewichtiges Indiz dafür, dass das Staateninsolvenzverfahren die dritte Stufe bzw. ein Teil 
von dieser sein sollte. 
http://de.reuters.com/article/economicsNews/idDEBEE66906S20100710 

Die Schlussfolgerungen des Europäischen Rats vom 16./17.12.2010 soll auf den europäische 
Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM) und den Euro-Stabilisierungsmechanismus (EFSF), aus 
damaliger Sicht, voraussichtlich im Juni 2013 der Europäischen Stabilisierungsmechanismus (ESM) 
folgen, der also die dritte Stufe ist. Und er ist zugleich als „ständiger Krisenmechanismus“ (Abs. 2 
der Erwägungsgründe zur Initiierung von Art. 136 Abs. 3 AEUV) vorgesehen. Wie im Abschnitt 
dieser Verfassungsbeschwerden zum Staateninsolvenzverfahren bewiesen wird, ist das 
Staateninsol-venzverfahren für die Staaten der Eurozone im ESM enthalten.

http://de.reuters.com/article/economicsNews/idDEBEE66906S20100710


Der „Euro-Rettungsschirm“ hatte bis September 2011 ein Gesamtvolumen von 750,- Mrd. €, von 
denen 250,- Mrd. € vom IWF kommen, und welches durch den geänderten EFSF-Rahmenvertrag 
und das geänderte StabMechG inzwischen erhöht worden ist (Abschnitt IV.3 dieser Verfassungs-
beschwerden). Bei der ersten Stufe (EFSM) gibt es 60,- Mrd. € Kredite direkt von der EU, bei der 
zweiten Stufe (EFSF), welche laut §1 Abs. 2 stabmechg erst einzusetzen ist, wenn die erste nicht 
aus- reicht, leiht sich eine von der EU gegründete Zweckgesellschaft namens „European Financial 
Stabi-lity Facility“am Kapitalmarkt bis zu 440,- Mrd. €  (inzwischen mehr, siehe Abschnitt IV.3 , 
welche sie als Kredite an Eurostaaten mit Liqui-ditätsproblemen zu höheren Zinsen weiter gibt. Für 
das Ausfallrisiko der Zweckgesellschaft bürgen die noch nicht in Liquiditätsproblemen befindlichen 
Eurostaaten (bzw. deren Steuerzahler), darunter Deutschland mit max. 148,- Mrd. €. Lange blieb 
medial unterbelichtet, wofür die 250,- Mrd. € des IWF sein sollten, sodass es erst den Anschein 
haben konnte, diese wären für Massekredite beim Staateninsolvenzverfahren vorgesehen. Aus der 
taz-Berichterstattung zum Ausprobieren des Euro-Rettungsschirms an Irland wurde aber deutlich, 
dass bei den Krediten an Irland auch der IWF dabei ist. Das bedeutet, dass zu allem, was die Staaten 
der  Eurozone über die ersten beiden Stufen von der EU bzw. über die Zweckgesellschaft an Darle-
hen bekommen, der IWF noch einmal die Hälfte dessen dazu tut. So kommen die 750,- Mrd. € 
zusammen.Zur Erhöhung im Rahmen des ESM siehe vor allem Abschnitt IV.6.2 dieser Verfas-
sungsbeschwerden.

Für die erste Stufe, den europäischen  EFSM, wurde im Sekundärrecht die Grundlage gelegt durch 
eine EU-Verordnung vom 12.05.2010. Für die zweite Stufe, den Euro-Stabilisierungsmechanismus 
(EFSF), hingegen, wurde zur Gründung der ebenfalls EFSF genannten Zweckgesellschaft am 07.06. 
2010 eine intergouvernementale Vereinbarung getroffen. Ebenfalls noch am 07.06.2010 traf die 
EFSF eine Rahmenvereinbarung mit den Euro-Mitgliedsstaaten. Satzung und Rahmenvereinbarung 
regeln die Arbeitsweise incl. der Kreditaufnahme und -vergabe sowie die Entscheidungsstrukturen 
der EFSF. Die EU-Verordnung für den europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus ist offen- 
sichtlich EU-Sekundärrecht. Die intergouvernementale Vereinbarung zur Gründung der Zweck-
gesellschaft durfte ohne Zustimmungsgesetz erfolgen. Die intergouvernementale Rahmenvereinba-
rung zwischen EFSF und Eurostaaten hätte auf Grund ihrer Tragweite eines Zustimmungsgesetzes 
bedurft (Abschnitt IV.3 dieser Verfassungsbeschwerden).
Das StabMechG enthält rechtlich tatsächlich nur eine sehr hohe Bürgschaftsermächtigung, ohne ein 
Zustimmungsgesetz zu sein. 

Zur Rechtsnatur der EFSF siehe Abschnitt IV.3.2 dieser Verfassungsbeschwerden.

Zum ESM als der dritten Stufe des europäischen Finanzierungsmechanismus siehe Abschnitt IV.6.2 
dieser Verfassungsbeschwerden.

IV.2  die unterschiedliche Konstruktion der einzelnen Teile des europäischen Finanzierungsmecha-
nismus

Zum Strukturprinzip Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs, 2+3 GG) gehören auch 
ein hinreichendes Mass an Rechtsklarheit und Rechtssicherheit. Die Rechtsstaatlichkeit gehört auch 
zu den Werten der EU (Art. 2 EUV). Darum ist es im EU-Primärrecht auch üblich, klar zu regeln, 
welche Organe der EU welche Kompetenzen und Machtbefugnisse haben. Das gilt auch, soweit die 
EU Auflagen gegenüber den EU-Mitgliedsstaaten oder den Eurostaaten machen kann.

Beim  Art. 136 Abs. 3 AEUV hingegen ist kein Wort dazu gesagt, wer die Befugnis haben soll, die 
Auflagen für die Finanzhilfen zu entwerfen, bzw. über diese zu entscheiden. Nach dem Wortlaut 
des Art. 136 Abs. 3 AEUV käme also jeder beliebige Mensch, jeder Staat, jeder Verein und jede 
Firma auf Erden in Betracht, über die Auflagen zu bestimmen, welche die Eurostaaten im Rahmen 



von Finanzhilfen erhalten würden, soweit nur eine eu-sekundärrechtliche oder  
intergouvernementale Vorschrift dafür geschaffen würde, welche sich auf Art. 136 Abs. 3 AEUV 
stützen würde. Diese Blankettartigkeit des Art. 136 Abs. 3 AEUV hat bzgl. des europäischen 
Finanzierungsmechanismus den Sinn, Institutionen der EU und den IWF bunt in unterschiedlichen 
Rechtsräumen miteinander zu mischen, und sogar ungewählten Gläubigern hoheitliche Macht zu 
geben – und dabei die zurecht strengen Formvorschriften für die erweiterte Zusammenarbeit (Art. 
20 EUV, Art. 329 AUV) zu umgehen. Auch darum geht die Beschwerdeführerin davon aus, dass 
Art. 136 Abs. 3 AEUV am 09.12.2011 nur aufgeschoben wurde, denn ohne diese Blankettermächti-
gung haben diese Organleihen und die hoheitliche Macht privater Gläubiger bereits keine hinrei-
chende völkervertragsrechtliche Grundlage. Die Verfassungswidrigkeit kommt noch hinzu.

Die Griechenlandhilfe und der EFSM wurden über EU-Verordnungen geschaffen, also im eu-
sekundärrechtlichen Raum. Ohne Art. 136 Abs. 3 AEUV bliebe für jene Finanzhilfen nur Art. 122 
AEUV als eu-primärrechtliche Grundlage. Für Finanzhilfen im Rahmen des Art. 122 Abs. 2 AEUV 
ist klar festgelegt, dass die Auflagen für diese von der EU-Kommission zu erstellen sind, und dass 
vom Ministerrat über diese zu beschließen ist. Auch für die sanktionsbewehrten Empfehlungen 
(Art. 126 Abs. 1 Nr. 2 lit. a + Abs. 9+11 AEUV) im Rahmen eines Defizitverfahrens des 
Stabiliitäts- und Wachstumspaktes sind klar die Zuständigkeiten festgelegt. Dort werden die 
Empfehlungen von der EU-Kommission initiiert und vom Ministerrat erlassen. Selbst für, vom 
Stand vor Errichtung einer EU-Wirtschaftsregierung aus gesehen, den Entwurf unverbindlicher 
(weil nicht sanktionsbewehrter) Empfehlungen (Art. 288 S. 7 AEUV) im Rahmen des 
Gesamtschuldenkriteriums (Art. 126 Abs. 1 Nr. 2 lit. b + Abs. 9 AEUV) und im Rahmen der 
präventiven Komponente (Art. 121 Abs. 2 AEUV) des Stabilitäts- und Wachstumspaktes ist genau 
festgelegt, dass die Entwürfe der Empfehlungen jeweils von der Kommission kommen und die 
Entscheidung über diese vom Ministerrat. Wenn selbst für im AEUV als unverbindliche 
vorgesehene sekundärrechtliche Rechtsinstrumente der EU die Zuständigkeiten klar geregelt sind, 
muss dies umso mehr für verbindliche Auflagen nach Art. 122 Abs. 2 AEUV gelten. Es ist also 
unvereinbar mit Art. 122 Abs. 2 AEUV, einfach noch weitere, dort nicht vorgesehene Institutionen 
von außerhalb des eu-rechtlichen Raums, wie hier den IWF, in auf Art. 122 Abs. 2 AEUV 
aufbauende EU-Verordnungen einzubauen, während eine Beratung der Kommission durch das EU-
Organ EZB bei auf Art. 122 AEUV gestützten Finanzhilfen vielleicht noch möglich ist.

Beim EFSF-Rahmenvertrag und beim ESM-Vertrag hingegen geht man den intergouvernementalen 
Weg. Da vor Initiierung dieser beiden Verträge das in Art. 329 AEUV vorgesehene Verfahren nicht 
durchlaufen wurde, befinden sich beide Mechanismen auch offensichtlich NICHT im Raum der 
erweiterten Zusammenarbeit, welcher ansonsten, wie in Abschnitt III.20 dargestellt, die Organleihe 
von Institutionen der EU in den intergouvernementalen Raum hinein erlauben würde.
Hätte man eine beliebige Organleihe der Organe der EU an andere internationale Organisationen 
zulassen wollen, dann hätte man dies nicht an genau bestimmte materiell-rechtliche und formell-
rechtliche Voraussetzungen geknüpft (siehe insbesondere Art. 20 EUV, Art. 329 AEUV, Art. 4 
AEUV). Damit ist die Organleihe von EU-Kommission und EZB in den intergouvernementalen 
Rechtsraum der EFSF und des ESM unvereinbar mit dem EU-Primärrecht. 
Darüber hinaus ist die Organleihe des IWF in den intergouvernementalen Raum von EFSF und 
ESM hinein (und auch in den eu-sekundärrechtlichen Raum bei Griechenlandhilfe und EFSM) nicht 
im IWF-Primärrecht vorgesehen. Der IWF ist nach seinem Primärrecht berechtigt, verbindliche 
Auflagen direkt gegenüber dem jeweils einzelnen Staat zu machen; das gleiche gilt für die 
unverbindlichen Artikel IV – Auflagen.
Abgesehen davon ist der Euro gem. Art. 3 Abs. 4 EUV in der alleinigen Zuständigkeit der EU, und 
sind damit intergouvernementale Regelungen zum Euro eu-rechtswidrig und kollidieren mit Demo-
kratie, Rechtsstaatlichkeit und grundrechtsgleichem Wahlrecht (Abschnitte III.20 und V.1 dieser 
Verfassungsbeschwerden).



Angesichts der unzulässigen Organleihen handeln die Vertreter von EU-Kommission, EZB und 
IWF bei ihrer Mitarbeit bei den Auflagen von EFSF und ESM allein als Einzelpersonen ohne 
wirksames Mandat und auf ihre eigene volle privatrechtliche Verantwortung. Hilfsweise wird 
geltend gemacht, dass nur eine demokratische Legitimation privatrechtlichen Rangs (also vom Rang 
unterhalb auch des einfachgesetzlichen Rangs) zustande kommt. Damit können die Auflagen von 
EFSF und ESM dann auch nur entweder unwirksam oder allein privatrechtlichen Rangs sein.

Auflagen für Finanzhilfen greifen in erster Linie tief in legislative Befugnisse der Mitgliedsstaaten 
ein. Der Beschluss eines Staatshaushalts ist eine Aufgabe der Legislative. Wieviel Geld zum Ausge-
ben zur Verfügung steht, ist wiederum entscheidend dafür, wieviel Macht die Exekutive, vor allem 
die Regierung hat, und wie weit das geltende Recht auch tatsächlich durchgesetzt werden kann, was 
immer auch eine Personal- und damit Kostenfrage ist.
Und Kreditauflagen gegenüber Staaten geben, wie die bereits außerhalb der Eurozone vorliegenden 
Fälle zeigen, meist nicht nur vor, wieviel gespart werden soll, sondern auch noch, bei welchen 
Ausgaben genau. Nicht selten werden auch Auflagen gemacht, die den Schuldnerstaaten überhaupt 
nicht helfen, aber anderweitig den machtpolitischen oder weltanschaulichen Interessen dessen, der 
die Auflagen macht, dienen (z. B. Auflagen zur Senkung der Löhne in der Privatwirtschaft durch 
den IWF gegenüber zahlreichen Staaten oder Auflagen zum Anbau genmanipulierter Pflanzen  
durch die EU-Kommission gegenüber Griechenland, die den Staatshaushalt gar nicht entlasten, son-
dern de-facto anderen Interessen zu dienen bestimmt sind).
Wer einem Staat nur genug Auflagen machen kann, regiert und legisliert also indirekt mit im 
Schuldnerstaat, ohne selbst als Gläubiger direkt abgewählt werden zu können.

Das ist unvereinbar mit Rn. 212 des Lissabon-Urteils, wonach die Bürger „keiner polischen Gewalt 
unterworfen“ sind, „der sie nicht ausweichen können und die sie nicht prinzipiell personell und 
sachlich zu gleichem Anteil in Freiheit zu bestimmen vermögen.“

Bei EFSF und ESM will man dem IWF eine Machtfülle einräumen, als wäre er ein Organ der EU. 
Es widerspricht jeglicher völkerrechtlichen Gewohnheit und damit dem ungeschriebenen Teil des 
“ius cogens” (Art. 53 WVRK, Art. 64 WVRK), einfach verschiedene internationale Organisationen 
mit-einander zu mischen, ohne das rechtsklar im Primärrecht beider betroffener Organisationen zu 
ver-ankern, und eine solche eindeutige primärrechtliche Regelung einem ordnungsgemäßen 
Ratifizie-rungsverfahren vor den nationalen Parlamenten, hier vor denen der EU-Mitgliedsstaaten, 
zu unter-werfen. 
Dem kann auch nicht entgegen gehalten werden, dass ja auch die Uno laut ihrer Satzung Neben-
organe habe. Denn die Uno-Nebenorgane befinden sich innerhalb des Uno-Systems und vollständig 
innerhalb von dessen Entscheidungsstrukturen und können jederzeit uno-sekundärrechtlich wieder 
aufgelöst werden, so wie sie uno-sekundärrechtlich ins Leben gerufen werden. Kein einziges 
Nebenorgan der Uno hat eine solche Machtfülle, dass darüber andere internationale Organisationen 
eine vergleichbare Macht innerhalb der Uno ausüben könnten, wie dies die in der Uno-Charta ver-
ankerten Hauptorgane der (Vollversammlung, Sicherheitsrat und ECOSOC) vermögen.
Der Einbau des IWF wie ein de-facto Organ in das EU-System könnte auch nicht mit der Existenz 
von Uno-Sonderorganisationen gerechtfertigt werden, denn diese Uno-Sonderorganisationen sind 
von den Vereinten Nationen völlig unabhängige und autonome internationale Organisationen, wel-
che mit der Uno lediglich einen Vertrag haben für einen engen Gedankenaustausch, nicht aber in-
nerhalb der Uno an irgendeiner Stelle mit entscheiden könnten.
Dieser Exkurs zum Uno-System hat im Rahmen dieser Klagebegründung die Funktion, aufzuzei-
gen, dass der völkerrechtlichen Gewohnheit, in internationale Organisationen weitere Organe nur 
über eine rechtsklare Änderung der primärrechtlichen Grundlagen einzubauen, und dass diese Orga-
ne üblicherweise nicht gleichzeitig andere internationale Organisationen sind, auch nicht anhand 
des Uno-Systems widerlegt werden kann.
Und hier geht es um wesentlich mehr als nur darum, den IWF zu einer EU-Sonderorganisation 



zwecks Gedankenaustausch zwischen EU und IWF zu machen, sondern darum, ihn faktisch, 
wenngleich zu Umgehungszwecken ausgelagert in den intergouvernementalen Raum,  als Entschei- 
dungsinstanz ins EU-System einzubauen !

Das ist etwa so weitreichend, wie wenn die nationalen Parlamente der Nato-Mitgliedsstaaten pau-
schal einem Einbau einer nato-primärrechtlichen Vorschrift zustimmen würden, welche es erlauben 
würde, eine beliebigen andere internationale Organisation, in die Entscheidungsstrukturen der 
NATO einzubinden, z. B. den Warschauer Pakt, der sicherlich eine ähnliche Sachkompetenz in 
Verteidigungsfragen aufzuweisen hatte wie die NATO. Auch wenn die Zahl der möglichen 
Interessenunterschiede zwischen EU und IWF etwas geringer sein mögen, entscheidend ist, dass 
hier einfach, ohne ordnungsgemäße Informierung der nationalen Parlamente hinsichtlich der 
Tragweite der fehlenden Zuständigkeitsregelung in Art. 136 Abs. 3 AEUV bzw. von EFSF, ESM 
und Fiskalpakt bzgl. der Auflagen, beliebige Personen oder Organisationen, derzeit vor allem der 
IWF, in die Entscheidungsstrukturen einer anderen eingebaut werden sollen.

Die Beschwerdeführerin ist der Rechtsauffassung, dass der Einbau eu-fremder Organisationen al- 
lein über eu-sekundärrechtliche und auch über intergouvernementale Mechanismen, ohne 
ausdrückliche Benennung der betreffenden Organisationen im EU-Primärrecht kollidiert mit einem  
Grundsatz des ungeschriebenen Völkergewohnheitsrechts, wonach die Einfügung neuer Organe 
einer internationalen Organisation einer rechtsklaren  Änderung der  primärrechtlichen 
Vertragsgrundlagen bedarf.

Die beabsichtigte Macht der größten privaten Gläubiger bzw. aller privater Gläubiger im Rahmen 
der Wiener Initiative und des Staateninsolvenzverfahrens des ESM  rüttelt darüber hinaus am 
ungeschriebenen völkergewohnheitsrechtlichen Rechtsgrundsatz des Vorrangs des Öffentlichen 
Rechts vor dem Privatrecht. Denn damit bekämen Private de-facto hoheitliche Macht incl. des 
Zwangsmittels der Entscheidungsgewalt über den teilweisen Schuldenerlass, mit welcher sie 
Staaten zwingen könnten, in bestimmten Gebieten exekutiv und legislativ tätig zu werden, vor 
allem, aber nicht nur, zur Kürzung von Staatsausgaben. Jeder Investor, der genug Geld hätte, könnte 
sich durch rechtzeitigen Kauf von Staatsschuldverschreibungen einen entsprechenden Anteil an den 
Stimmrechten in der Gläubigerversammlung sichern. Selbst die Frage, welche Auflagen an die 
insolventen Eurostaaten als Entwurf in die Gläubigerversammlung eingebracht würden, könnte 
gehandelt werden. 

Die Finanzminister hätten zwar laut der am 24./25.03.2011 getroffenen Vereinbarung über die 
Merkmale des ESM (siehe Abschnitt IV.6.2.4 dieser Verfassungsbeschwerden) im europäischen 
Finanzierungsmechanismus bis incl. des ersten Teils des ESM formell die Entscheidung über die 
vom IWF entworfenen Auflagen, könnten an deren IWF-Artigkeit (Präambel EFSF-Rahmenvertrag, 
Erwägungsgründe 2+3+6 ESM-Vertrag, Art. 12 ESM-Vertrag, Ecofin-Rat vom 10.05.2010, Nr. 17 
Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011, Nr. 49 des Berichts der Task Force (Abschnitt 
III.14 dieser Verfassungsbeschwerden)  aber  nichts entscheidendes ändern.

Die völkerrechtliche Organleihe ohne entsprechende Grundlage im Primärrecht beider betroffener 
Organisationen verstößt wegen der Durchtrennung der demokratischen Legitimationskette gegen 
das grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG) und die Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG). 
Außerdem verstößt sie gegen die Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG), 
weil sie die Rechtssicherheit untergräbt, dass direkt aus dem Primärrecht einer internationalen 
Organisation auch deren Entscheidungsstrukturen erkennbar sein müssen.  
Die Ausstattung ungewählter privater Gläubiger mit der Macht zur Erteilung hoheitlicher Auflagen 
verstößt wegen Durchtrennung der demokratischen Legitimationskette auch dann gegen Demo-



kratie und grundrechtsgleiches Wahlrecht, wenn man eine Ermächtigung dazu in einen völker- 
rechtlichen Vertrag schreibt. Und gegen die Rechtsstaatlichkeit verstößt sie, weil dadurch der 
Schuldnerstaat die Einheitlichkeit der Rechtsanwendung und die Schutzverpflichtung des Staates 
für das Willkürverbot nicht mehr hinreichend sicherstellen kann.

Art. 136 Abs. 3 AEUV ist, wie in Abschnitt III.2 dieser Verfassungsbeschwerden dargelegt, auch 
keine Lösung, da Blankett-Ermächtigungen immer mit Demokratie, grundrechtsgleichem 
Wahlrecht, Rechtsstaatlichkeit und Rechtsweggarantie kollidieren.

IV.3 der Euro-Stabilisierungsmechanismus (EFSF)

IV.3.1 zur Rechtsnatur des Euro-Stabilisierungsmechanismus und des StabMechG

Der Euro-Stabilisierungsmechanismus ist auf intergouvernementale Weise zwischen den Staaten 
der Eurozone errichtet worden. Seine Errichtung ist nicht auf eu-sekundärrechtliche Weise erfolgt, 
denn das wäre formal nur mittels der im EU-Primärrecht für  den eu-sekundärrechtlichen Raum 
vorgese- henen Instrumente (nach Art. 288 AEUV) möglich gewesen, was aber nicht der Fall 
gewesen ist. Insbesondere sind die Initiierung der Zweckgesellschaft und des EFSF-
Rahmenvertrags nicht durch die Kommission erfolgt, und nicht der Zustimmung des 
Europaparlaments unterworfen worden.

Der Euro-Stabilisierungsmechanismus befindet sich auch nicht im Rechtsraum einer etwaigen inter-
nationalen Organisation namens „Eurozone“ oder „Eurogruppe“, weil es keine solche internationa- 
le Organisation gibt (Abschnitt IV.3.3 dieser Verfassungsbeschwerden). Auch durch die Schaffung 
des ESM würde nur eine internationale Organisation ESM schaffen, keine internationale 
Organisation Eurozone, in deren Rechtsraum die EFSF oder ihr Rahmenvertrag etwa übergehen 
würden.

Das StabMechG (Drucksache 17/1685), welches schon am 21.05.2010 von Bundestag und 
Bundesrat beschlossen wurde, lässt auf den ersten Blick nicht erkennen, ob es ein normales Gesetz 
ist, welches nicht mehr und nicht weniger als die Ermächtigung zu gewaltigen Bürgschaften gibt, 
oder ob es sich um ein verdecktes Blankett-Zustimmungsgesetz handelt. 
Das Pilotverfahren und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 07.09.2011 haben nun 
gezeigt, dass es sich NICHT um ein Zustimmungsgesetz handelt. Das zeigt sich an der Liste der für 
2011 zu erledigenden Verfahren, wo es ausschließlich um die Verfassungsmäßigkeit oder Verfas- 
sungswidrigkeit der Bürgschaftsermächtigungen, nicht des gesamten Mechanismus, zu welchem 
diese gehören, ging. Auch den deutschen Bundestagsabgeordneten wurde das stabmechg im Mai 
2010 ausschließlich als ein Gesetz für Bürgschaftsermächtigungen präsentiert. Hätte es sich um ein 
verdecktes Blankett-Vorab-Zustimmungsgesetz gehandelt, wie dies früher einmal die Rechtsauffas-
sung der Beschwerdeführerin gewesen ist, so wäre dies aus Gründen der Rechtsklarheit und Rechts-
sicherheit spätestens im Urteil zum Pilotverfahren vom 07.09.2011 klar gestellt worden, was aber 
nicht der Fall ist.
Die Bezugnahme auf das wirtschaftspolitische Anpassungsprogramm (mit den politischen Auflagen 
der Troika) in §1 Abs. 1 S. 2 StabMechG ist NICHT als Blankett-Zustimmung zu allen beliebigen 
Mechanismen im Rahmen der EFSF, für welche man solche durch das StabMechG ermächtigte 
Bürgschaften geben würde, zu verstehen, sondern in der Weise, dass das StabMechG solche Bürg-
schaften nur unter der Bedingung ermächtigt, dass solch ein Anpassungsprogramm mit den 
Kreditauflagen vor Erteilung der Bürgschaften genehmigt worden sein muss. 

Ein Zustimmungsgesetz kann nur ein Gesetz sein, welches ausdrücklich sagt, dass und welchen 



internationalen Regelungen es zustimmt; und das tut das StabMechG gerade nicht. Selbst die Ände- 
rung des StabMechG dergestalt, dass darin auch noch festgeschrieben wird, dass die Bürgschaften 
nur gegeben werden dürfen bei Anpassungsprogrammen mit strengen (im Sinne von iwf-artig 
streng) Auflagen, bedeutet nur zusätzliche Tatbestandsmerkmale, die erfüllt sein müssen, um die 
Gewährleistungen im jeweiligen Fall zu erteilen, und ändert nichts daran, dass das StabMechG kein 
Zustimmungsgesetz ist, nicht zur EFSF als solcher und auch nicht zu deren Rahmenvertrag, weil es 
eben nicht klar zum Ausdruck bringt, dass es ein solches wäre. Und die Neufassung des StabMechG 
enthält, ganz anders als Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV, auch keine Ermächtigung zur Schaffung von 
Mechanismen mit einer solchen Strenge, sondern begrenzt allein die Bürgschafts-ermächtigung auf 
Darlehen mit derart strengen Auflagen. Wie verfassungswidrig die Verbindung von 
Bürgschaftsermächtigungen mit alle Grund- und Menschenrechte ignorierenden Auflagen auch 
immer selbst auf der einfachgesetzlichen Ebene sein mag, das StabMechG wird dadurch NICHT 
zum Zustimmungsgesetz.

Das zeigt sich auch im Abschnitt „B. Lösung“ der Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses 
des Bundestags vom 22.09.2011 (Drucksache 17/7067) zur Änderung des StabMechG, wo es heißt:
„Zur Umsetzung der Beschlüsse der Staats- und Regierungschefs der Eurozone vom 11. März 2011 
und 21. Juli 2011 wird der EFSF-Rahmenvertrag geändert. Mit der Annahme des Gesetzentwurfs 
werden die dafür notwendigen Anpassungen der Gewährleistungsermächtigung vollzogen. Der von 
der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung zu stellende Gewährleistungsrahmen wird von 123 
Mrd. Euro auf 211,0459 Mrd. Euro erhöht.“

In der Begründung steht also nichts von einer Zustimmung zum Rahmenvertrag. Auch der Haus- 
haltsausschuss des Bundestags ist noch am 22.09.2011 der Überzeugung gewesen und hat offen-
sichtlich in dem Willen gehandelt, die Bürgschaftsermächtigung zu modifizieren, nicht aber, aus 
einem Bürgschaftsermächtigungsgesetz zugleich auch ein Zustimmungsgesetz zum geänderten 
Rahmenvertrag zu machen. Auch die Anpassung von §1 Abs. 1 + 2 StabMechG dahingehend, dass 
nun Bürgschaften nicht nur für Notfallkredite, sondern auch für den Kauf von Staatsanleihen auf 
dem Primär- und auf dem Sekundärmarkt, für vorbeugende Kredite an Staaten mit Zahlungsproble-
men und zur Rekapitalisierung von Banken (vgl. Abschnitt III.22 dieser Verfassungsbeschwerden) 
über das StabMechG ermöglicht werden, bedeutet nicht mehr und nicht weniger als eine sachliche 
Ausweitung der Bürgschaftsermächtigung, also für welche Zwecke gebürgt werden darf, nicht aber 
die Zustimmung zur Rahmenvereinbarung der EFSF.

§3 StabMechG zählt ab der des am 29.09.2011 vom Bundestag beschlossenen Fassung Entschei-
dungen auf, welche auf Grund der haushaltspolitischen Gesamtverantwortung des deutschen 
Bundestags nur von diesem beschlossen werden dürfen. Darunter sind ausdrücklich gem. §3 Abs. 2 
Nr. 3 StabMechG auch Änderungen des Rahmenvertrags der EFSF. Aber weder das alte 
StabMechG, welches am 21.05.2010 beschlossen und am 22.05.2010 im Bundesgesetzblatt verkün-
det worden war, noch das durch Beschluss des Bundestags vom 29.09.2011 und des Bundesrats 
vom 30.09.2011 geändertem, stimmt explizit dem Rahmenvertrag zu. Es gibt auch keinen der 
Beschwerdeführerin bekannten Beschluss auf Grundlage von §3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG, dem 
EFSF-Rahmenvertrag  in dessen ursprünglicher oder auf Grund des Gipfels vom 21.07.2011 
(Abschnitt III.22 dieser Verfassungsbeschwerden) am 26.08.2011 geänderter Fassung zuzustimmen.
Insbesondere konnte ein solcher Beschluss noch nicht am 29.09.2011 erfolgt sein, da die Grundlage 
dafür, per Beschluss statt durch Zustimmungsgesetz zuzustimmen, erst mit dem geänderten 
StabMechG geschaffen wurde, welchem der Bundesrat erst am 30.09.2011 zugestimmt hat. Selbst 
wenn ein solcher Beschluss auf der Grundlage von §3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG erfolgen würde, so 
hätte er nicht die Wirkung einer wirksamen Zustimmung, denn völkerrechtlichen Verträgen kann 
Deutschland nur per Zustimmungsgesetz zustimmen (Art. 59 Abs. 2 GG), nicht durch einen bloßen 
Beschluss auf Grundlage eines Gesetzes. Die klare Formvorgabe des Art. 59 Abs. 2 GG hat auch 
den Sinn, dass verhindert werden soll, dass die Abgeordneten über die Tragweite einer völkerver- 



tragsrechtlichen Regelung getäuscht werden. Beschlüsse auf Grundlage von §3 Abs. 2 Nr. 3 
StabMechG wären zwar wirksame Beschlüsse, hätten aber nicht die Wirkung einer Zustimmung 
zum Rahmenvertrag oder zu dessen Änderung, sondern nur die eines offiziellen Meinungsbildes des 
Bundestags ohne jegliche rechtliche Bindungswirkung.

Wenn es doch bereits einen Beschluss nach §3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG gegeben haben sollte, so 
wäre stattdessen über diesen angesichts der Intransparenz eines solchen nicht im BGBl veröffent-
lichten Beschlusses und des damit verbundenen Umgehungscharakters im Rahmen der hier vorlie- 
genden Verfassungsbeschwerde gegen das StabMechG mit zu entscheiden. Dabei wäre ein solcher 
Beschluss wegen Verletzung von Art. 59 Abs. 2 GG i. V. m. Art. 38 GG vom Bundesverfassungs- 
gericht aufzuheben oder für unwirksam zu erkennen. Wenn der EFSF-Rahmenvertrag von Deutsch-
land, wie in Nr. 17 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011 behauptet wird, doch 
bereits ratifiziert worden sein sollte, so wäre zusätzlich die Vorgabe einer verfassungskonform 
einschränkenden Auslegung derselben erforderlich, dass diese für Deutschland allein im Sinne der 
Ratifizierung der Bürgschaftsermächtigung auszulegen wäre, so wie dies das Bundesverfassungs-
gericht ähnlich zum Grundlagenvertrag (BVerfGE 36,1) geurteilt hat.

Dass das StabMechG kein Zustimmungsgesetz ist, sondern allein ein Bürgschaftsermächtigungs- 
gesetz, ist auch ersichtlich am Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 27.10.2011 über die 
Gewährung einer einstweiligen Anordnung  im Organklageverfahren (Az. 2 BvE 8/11) gegen das 
StabMechG. Die einstweilige Anordnung wurde im dortigen Verfahren gewährt. Die Organklage 
war am 27.10.2011 eingegangen, also nach dem 09.10.2011, an welchem das geänderte StabMechG 
im Bundesgesetzblatt verkündet wurde. 
www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg11-071.html
Dass die einstweilige Anordnung gewährt wurde, spricht gegen ein Zustimmungsgesetz, weil 
Klagen gegen Zustimmungsgesetze üblicherweise nur vor Verkündung im Bundesgesetzblatt 
zulässig sind. Allerdings wurde im Urteil zum Pilotverfahren auch über die Verkündung der 
ursprünglichen Fassung des StabMechG eingegangene Verfassungsbeschwerde von Herrn Dr. 
Gauweiler entschieden (Abschnitt II.6 dieser Verfassungsbeschwerden), was dafür spricht, dass bei 
Gesetzen, die nicht klar erkennen lassen, ob sie Zustimmungsgesetze sind, oder nicht, Klagen vor 
und nach Verkündung im Gesetzblatt zulässig sind.  

Dass das StabMechG kein Zustimmungsgesetz ist, ändert jedoch nichts daran, dass die EFSF bzw. 
deren Rahmenvertrag, welcher den Mechanismus bzgl. der politischen Auflagen gegenüber den 
Staaten der Eurozone näher regelt, von solch einer Tragweite ist, dass zumindest der 
Rahmenvertrag eines Zustimmungsgesetzes bedürfte. Ein solches existiert jedoch bisher in 
Deutschland nicht, weil das StabMechG kein Zustimmungsgesetz ist. 

Dass der Rahmenvertrag ratifizierungsbedürftig ist, bestätigte auch EU-Kommissionspräsident Jose 
Manuel Barroso in seiner Rede vor dem Europaparlament vom 28.09.2011. Er spricht auf S. 3 
seiner Rede zweimal vom Ratifizieren des Rahmenvertrags und betont ausdrücklich, die EFSF 
könne ihre neuen Befugnisse (wie vorsorglich Kredite geben, Staatsanleihen auf dem 
Sekundärmarkt kaufen und Banken rekapitalisieren) erst nach der Ratifizierung ausüben. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=SPEECH/11/607&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
Dabei nahm der Kommissionspräsident nicht explizit auf den Rahmenvertrag, sondern auf die 
Beschlüsse der Regierungschefs vom 21.07.2011 (Abschnitt III.22 dieser Verfassungsbeschwerden) 
bezug. Es kann aber bzgl. einer Ratifizierung nur der Rahmenvertrag gemeint sein, weil dort die 
Befugnisse festgelegt sind (Abschnitt IV.3.2 dieser Verfassungsbeschwerden).

Außerdem verlangen sowohl die ursprüngliche als auch die geänderte Fassung des Rahmenvertrags 
in Art. 1 Abs. 1 die Zustimmung von mindestens 5 Staaten der Eurozone, welche mindestens 2/3 



der Sicherungszusagen umfassen. Und das Vordruckmuster in Anlage 3 für eine Zustimmung ist als 
Zustimmung zum Rahmenvertrag formuliert. Zum Rahmenvertrag siehe vor allem Abschnitt IV.3.2 
dieser Verfassungsbeschwerden.

Auch der Bundesrat bestätigt in Nr. 4 seines von allen deutschen Bundesländern unterstützten 
Antrags  vom 23.09.2011 (Drucksache 369/1/11 (neu), Grunddrucksache 872/10), dass der EFSF-
Rahmenvertrag ratifitzierungsbedürftig ist.

Der Gesetzentwurf von Bündnis90/Die Grünen vom 06.07.2010 (Drucksache 17/2412) für ein 
Zustimmungsgesetz zum EFSF-Rahmenvertrag bringt in Abschnitt B der Begründung einige der 
entscheidenden Argumente für die Ratifizierungsbedürftigkeit des EFSF-Rahmenvertrags:
-Einschränkung der Entscheidungsfreiheit durch Entscheidung für „Finanzhilfen“ dem Grunde nach 
und durch gemeinsamen Entscheidungsmechanismus auf EFSF-Ebene
-gemeinsamer Mechanismus zur Bewältigung von Finanzkrisen betrifft das Gewicht der jeweiligen 
Staaten in der Staatengemeinschaft
-Entscheidung über Streitfälle bzgl. EFSF u. a. beim EUGH 
-EFSF-Rahmenvertrag schafft gemeinsamen Mechanismus von Staaten der Eurozone, welcher die 
Grundlagen des EU-Primärrechts überschreitet
-völkerrechtliche Verpflichtung durch EFSF-Rahmenvertrag, die im StabMechG gegebenen 
Bürgschaftsermächtigungen aufrecht zu erhalten

Auch Nr. 1 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011 bestätigt die Ratifizierungsbedürf-
tigkeit des EFSF-Rahmenvertrags (Abschnitt III.23 dieser Verfassungsbeschwerden).

Das Fehlen eines Zustimmungsgesetzes zur EFSF und zu deren Rahmenvertrag ändert nichts an der 
wirksamen Gründung der Zweckgesellschaft, wohl aber entscheidendes an der Beurteilung des 
Rahmenvertrags und der auf dessen Grundlage erlassenen Kreditauflagen. 

Die Regierungen der Staaten der Eurozone haben gemeinsam die Zweckgesellschaft EFSF gegrün- 
det, eine privatrechtlich als Aktiengesellschaft nach luxemburgischen Recht verfasste  Kapital-
gesellschaft, an der die Staaten der Eurozone als Aktionäre beteiligt sind. Dafür braucht es keinerlei 
Zustimmungsgesetz, solange die Beträge innerhalb des vom Bundestag der Bundesregierung einge-
räumten haushaltsmäßigen Spielraums bleiben.

Der Rahmenvertrag der EFSF wurde geschlossen zwischen den einzelnen Staaten der Eurozone und 
der von ihnen gegründeten  EFSF. Dieser wird als Grundlage verwendet für die Auflagen zu den 
von der EFSF vergebenen Krediten. Soweit keine rechtsklare Zustimmung der nationalen Parla-
mente zu ihm vorliegt, kann der Rahmenvertrag keinerlei völkerrechtliche Bindungswirkung gegen-
über den betreffenden Staaten entfalten. Damit kann der Rahmenvertrag infolgedessen dann auch 
keine Grundlage sein für eine völkerrechtliche Bindungswirkung der Kreditauflagen gegenüber 
diesen Staaten.
Wenn private Banken Staaten Kredite geben, können im Rahmen der Vertragsfreiheit auch 
Kreditauflagen vereinbart werden; diese haben dann aber nur den Rang privatrechtlicher 
Vereinbarungen und dürfen daher dann auch nur insoweit umgesetzt werden, wie sie mit gar 
keinem öffentlichen Recht kollidieren. Jegliche Durchsetzung der Kreditauflagen unter Berufung 
auf Art. 27 WVRK scheidet daher aus, insbesondere jeglicher Zwang, Gesetze auf Grund der 
Kreditauflagen zu ändern, geschweige denn Verfassungen. Ebenso haben alle Rechtshandlungen 
auf Grund des EFSF-Rahmenvertrags, solange dessen Inkrafttretensquorum nicht erreicht ist, und 
soweit sich der jeweilige Adressat nicht formell wirksam an den EFSF-Rahmenvertrag gebunden 
hat, nur privatrechtlichen Charakter.

Der Rahmenvertrag legt darüber hinaus auch die Arbeitsweise und die Entscheidungsstrukturen der  



EFSF fest (Abschnitt IV.3.2 dieser Verfassungsbeschwerden).  

Darüber hinaus sind die Stimmanteile von Staaten, die, wie hier Deutschland, unbefugt, weil sie bis 
zum jeweiligen Zeitpunkt noch nicht Zustimmung und Ratifizierung zum EFSF-Rahmenvertrag 
durchgeführt hatten, für alle Abstimmungen, an denen solche Staaten teilgenommen haben, aus dem 
jeweiligen Abstimmungsergebnis herauszurechnen. Dabei führt bei den wichtigsten Entscheidungen 
der EFSF, welche gem. Art. 10 Abs. 5 +7 von deren Rahmenvertrag einstimmig zu treffen sind, und 
welche bisher nicht allein durch Deutschland in einer Ablehnung bestanden haben, darunter Ent-
scheidungen über die Gewährung von Finanzhilfen (Art. 10 Abs. 5 lit. a+b) die Herausrechnung der 
Stimme Deutschlands zu keinem anderen Ergebnis als bisher. Nur für die nicht in Art. 10 Abs. 5 + 7 
genannten Entscheidungen kann sich das unberechtigte Mitabstimmen deutscher Vertreter 
ausgewirkt haben.

Die Kredite mit der Zweckgesellschaft EFSF müssen natürlich zurück gezahlt werden. Die Frage 
des rechtlichen Charakters der Rahmenvereinbarung berührt die Rückzahlungsverpflichtung dem 
Grunde nach nicht, außer vielleicht bzgl. des Rangs der Rückzahlungsverpflichtung.

Da es sich beim StabMechG um eine reine Bürgschaftsermächtigung handelt, obwohl ein Zustim-
mungsgesetz zumindest für die die politischen Kreditauflagen ermöglichende Rahmenvereinbarung  
erforder lich wäre, ist die Blankett-Ermächtigung Art. 136 Abs. 3 AEUV offensichtlich auch der 
Versuch, völkerrechtlich rückwirkend eine primärrechtliche Grundlage für den Euro-Stabilisie-
rungsmechanismus zu schaffen, was nach der WVRK, da die Rückwirkung in Art. 136 Abs. 3 
AEUV nicht ausdrücklich formuliert ist, unwirksam wäre (Abschnitt III.9 dieser Verfassungs-
beschwerden). 

Die Entscheidungen, welche nach dem mit der hier vorliegenden Verfasssungsbeschwerde bzgl. des 
StabMechG auf Grund der haushaltspolitischen Gesamtverantwortung dem Plenum des Bundestags 
obliegen, sind (§3 Abs. 1 + Abs. 2 StabMechG):

1. Abschluss jeder einzelnen Finanzhilfe der EFSF
2. wesentliche Änderungen jeder einzelnen Finanzhilfe der EFSF, Änderungen der Gesamt-

höhe der EFSF-Mittel und des deutschen Anteils daran und Änderungen des EFSF-Instru- 
mentariums

3. Änderungen des EFSF-Rahmenvertrags
4. Übertragung von Rechten und Pflichten der EFSF auf den ESM
5. Annahme und wesentliche Änderungen der Leitlinien des EFSF-Direktoriums

Nach  §4 Abs. 2 S. 1 StabMechG hat außerdem der Haushaltsausschuss die Entscheidungsbefugnis 
über sonstige (also nicht wesentliche) Änderungen der  Leitlinien des EFSF-Direktoriums sowie ein 
Anhörungsrecht gegenüber allein übrigen die Haushaltsverantwortung des Bundestags (zu unter- 
scheiden von der haushaltspolitischen Gesamtverantwortung i. S. v. §3 Abs. 2 StabMechG) berüh-
renden Fragen der EFSF, wobei die Bundesregierung die Stellungnahmen des Haushaltsausschusses 
dann in die Überlegungen für ihre Entscheidungen mit einbeziehen muss, diesen aber nicht folgen 
muss (§4 Abs. 1+3 StabMechG).

Darüber hinaus war durch die am 29.09.2011 beschlossene Fassung des StabMechG ein Minigre-
mium („Sondergremium“) in §3 Abs. 3 und §5 Abs. 7 StabMechG eingefügt worden, welches aus 
möglichst wenig Abgeordneten besteht, dabei aber zumindest etwas die Größenverhältnisse der 
Bundestagsfraktionen abbildet. Am 26.10.2011 wurden darin aus fünf Bundestagsfraktionen 
lediglich neun Abgeordnete gewählt. Gäbe es im Bundestag, z. B. wegen der Fünf-Prozent-Hürde, 
nur die Fraktionen von SPD und CDU/CSU, so hätte das Minigremium nur 2 Abgeordnete erhalten, 
gäbe es nur eine Fraktion, hätte es nur einen Abgeordneten. Dagegen hatten 2 SPD-Abgeordnete 



geklagt und im Urteil zu Az. 2 BvE 8/11 vom 28.02.2012 haben sie weitgehend recht bekommen; 
darin hat das Bundesverfassungsgericht das Minigremium  ausschließlich für Anleihekäufe auf dem 
Sekundärmarkt aus Gründen der Vertraulichkeit für verfassungskonform befunden. Und es hat die 
Vertraulichkeit (§5 Abs. 7 StabMechG) im Wege der verfassungskonformen Interpretation für 
dieses Gremium zeitlich nur so lange zugelassen, wie dies jeweils für den Grund der Vertraulichkeit 
erforderlich ist, was hier nur bedeuten kann, bis zum Abschluss der jeweiligen Käufe auf dem 
Sekundärmarkt oder früher. Für alle anderen Entscheidungen auf Basis des StabMechG (Notfall-
kredite, präventive Kredite, Primärmarktkäufe, Kredite zur Bankenrekapitalisierung und durch 
Entscheidung der EFSF geschaffene zusätzliche Instrumente) hat es hingegen das Minigremium 
untersagt. In der aktuellen Fassung des StabMechG, gegen welche die hier vorliegende Verfas-
sungsbeschwerde sich formell richtet, wurden §3 Abs. 3 StabMechG und §5 Abs. 7 StabMechG an 
das Urteil vom 28.02.2012 angepasst.

Über den Rahmenvertrag der EFSF ist im Rahmen der hier vorliegenden Verfassungsbeschwerde 
gegen das StabMechG zu entscheiden, da dieses die verfassungswidrige Ermächtigung zur Zustim-
mung per Beschluss statt Gesetz enthält, weil nach dem Urteil vom 07.09.2011 zu den Pilotver-
fahren völkerrechtliche Rechtsakte in Deutschland nicht direkt mit der Verfassungsbeschwerde 
angefochten werden können (Abschnitt II.7 dieser Verfassungsbeschwerden), und weil die 
justizielle ultra-vires-Kontrolle, ohne deren Sicherstellung Art. 19 Abs. 4 GG und die Rechtsstaat-
lichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG) verletzt wären, daher gegenüber dem EFSF-
Rahmenvertrag nur auf diese Weise hinreichend sichergestellt werden kann. Dabei ist über die 
aktuelle Fassung des Rahmenvertrags zu urteilen, und zwar insgesamt, nicht nur soweit, wie diese 
die vorherige Fassung ändert, weil es nämlich auch zur vorherigen Fassung in Deutschland kein 
wirksames Zustimmungsgesetz gegeben hat.
Die hier vorliegende Verfassungsbeschwerde gegen die aktuelle Fassung des StabMechG ist erfor- 
derlich geworden, um insbesondere bzgl. der iwf-artigen Strenge bei der EFSF, den EFSF-Rahmen- 
vertrag und §3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG auch dann inhaltlich entscheiden zu können, falls das 
aktuelle StabMechG nicht vollständig zum Gegenstand der Verfassungsbeschwerden der 
Beschwerdeführerin gegen die beiden früheren Fassungen des StabMechG geworden sein sollte.

IV.3.2 Strukturen des Euro-Stabilisierungsmechanismus, EFSF-Rahmenvertrag
Der EFSF-Rahmenvertrag vom 07.06.2010 und dessen Änderung (Entwurf vom 26.08.2011) finden 
sich unter den folgenden Links:

EFSF-Rahmenvereinbarung vom 07.06.2010
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_1270/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Europa/2010
0609-Schutzschirm-Euro-Anlage__1,templateId=raw,property=publicationFile.pdf

EFSF-Rahmenvereinbarungsentwurf vom 26.08.2011
http://www.nachdenkseiten.de/upload/pdf/110902_EFSF_Rahmenvertrag_Anpassung.pdf

Laut Absatz 1 der Präambel der EFSF-Rahmenvereinbarung vom 07.06.2010 werden die Kredite 
der EFSF in Zusammenarbeit mit dem IWF gewährt, wobei die Kreditauflagen denen im Rahmen 
der Stabilitätshilfe für Griechenland entsprechen sollen. Eine hinreichende Sicherheit, dass die 
Auflagen gegenüber anderen Euro-Mitgliedsstaaten nicht tiefer in die Grund- und Menschenrechte 
eingreifen würden als die gegenüber Griechenland, bedeutet das aber nicht, da dies ausschließlich in 
der Präambel und zusätzlich auch nur als Absichtserklärung formuliert worden ist. Und laut Ecofin-
Rat vom 10.05.2010, Nr. 17 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011 und Nr. 49 des 
Berichts der Task Force vom 21.10.2010 will man alle Finanzhilfen im Rahmen des europäischen 

http://www.nachdenkseiten.de/upload/pdf/110902_EFSF_Rahmenvertrag_Anpassung.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_1270/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Europa/20100609-Schutzschirm-Euro-Anlage__1,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_1270/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Europa/20100609-Schutzschirm-Euro-Anlage__1,templateId=raw,property=publicationFile.pdf


Finanzierungsmechanismus an iwf-artig strenge Auflagen binden.
Ebenfalls als Absichtserklärung hatte der EU-Ministerrat am 09.05.2010 erklärt (Az. SN 
2564/1/10), dass die Modalitäten denen des IWF vergleichbar sein sollten.
Www.bundesregierung.de/Content/DE__Anlagen/2010/2010-05-10-beschluesse-eurolaender-
finanzminister,property=publicationFile.pdf 

Außerdem zeigt spätestens der Artikel „Tsunami vor Griechenland“ von Lost in Europe von Ende 
Januar 2012, dass sich die Grausamkeit der Auflagen gegenüber Griechenland inzwischen einer 
iwf-artigen Strenge erheblich angenähert hat, und die im Jahr 2010 noch vergleichsweise milderen 
Auf-lagen wohl eher Werbezwecken gedient haben, um auch EFSM, EFSF und ESM noch durch zu 
bekommen (Abschnitt IV.5.3 dieser Verfassungsbeschwerden).

Daher besteht die Notwendigkeit, im Rahmen der Entscheidung über die hier vorliegenden 
Verfassungsbeschwerden auch über  die Grenzen für die Umsetzung von iwf-artigen Auflagen für 
Deutschland zu entscheiden.

Die EFSF-Rahmenvereinbarung regelt genauer das Verfahren und die Entscheidungsstrukturen, wie 
die EFSF-Kredite und die Konditionen dazu zustande kommen sollen. Der IWF ist an diesen Ent-
scheidungen an keiner Stelle stimmberechtigt. Da Art. 122 Abs. 2 AEUV die Erstellung von Aufla-
gen allein durch die EU-Kommission zulässt, wäre offensichtlich die alleinige eu-primärrechtliche 
Grundlage für die Zuarbeit des IWF Art. 136 Abs. 3 AEUV. Es ist neben der Verpflichtung auf eine 
iwf-typische Strenge  auch die Zuarbeit des IWF, welche in den ersten beiden Stufen des 
europäischen Finanzierungsmechanismus faktisch die iwf-typische Strenge (Ignorieren der 
Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerländer) sicherstellen würde. Die EU-Kommission hat 
kein Interesse, die Auflagen des IWF zu bremsen, sondern nur, ihre eigenen Auflagen dazu zu 
packen. Je mehr die Strukturen der Mitgliedsstaaten aufgelöst werden, desto mehr werden sie 
abhängig von der EU-Ebene.

Art. 12 der EFSF-Rahmenvereinbarung sieht die Möglichkeit vor, dass der EFSF-Vorstand be-
schließen kann, weitreichendste Aufgaben innerhalb der Befugnisse der EFSF outzusourcen an 
Behörden der Mitgliedsstaaten, an Kreditinstitute oder auch an beliebige Einzelpersonen. Besonders 
sensibel im Falle der Vergabe an privat scheinen der Beschwerdeführerin darunter die Verwaltung 
der Geldmittel der EFSF (Art. 12 Abs. 1 lit. a – c), die Innenrevision der EFSF (Art. 12 Abs. 1 lit. 
d) sowie gleich aller beliebigen Aufgaben der EFSF (Art. 12 Abs. 4), deren Outsourcing der EFSF-
Vorstand im Interesse der effizienten Aufgabenerfüllung befürwortet.
Auch wenn die sensibelsten Aufgaben wie die Entscheidung über die Kreditbedingungen und die 
Entscheidung über die Folgen von deren Nichteinhaltung nicht auf der Ebene der EFSF liegen (Art. 
3 Abs. 1 der Rahmenvereinbarung), so gehören zu den Aufgaben der EFSF durchaus auch solche, 
die als hoheitlich angesehen werden können, und die deshalb nicht an privat vergeben werden 
dürfen (Art. 33 Abs. 4 GG, i. V. m. Art. 38 GG).
Wenn ein privates Kreditinstitut die tatsächliche Kontrolle über die Geldmittel der EFSF erlangen 
würde, die Einforderung der zugesagten Staatsbürgschaften übernehmen könnte, oder gar die EFSF-
Aufgabe übertragen bekäme, über die Einhaltung der Darlehenskonditionen zu wachen (Art. 9 Abs. 
1 der Rahmenvereinbarung), dann würde dieses, abgesehen von Insiderwissen und Wettbewerbs-
vorteilen, damit eine so große Macht erhalten, dass  dies mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht 
(Art. 38 GG) unvereinbar wäre. Auch mit dem Funktionsvorbehalt (Art. 33 Abs. 4 GG, hier in 
Verbindung mit Art. 38 GG) ist die Vergabe hoheitlicher Aufgaben an Private unvereinbar. 
Privatfirmen dürfen nicht die faktische Macht erhalten, ob sie Informationen über die Einhaltung 
von Kreditauflagen durch Staaten an die zuständigen EFSF-Gremien weitergeben oder nicht.
Die Grenzen, welche der Vergabe hoheitlicher Befugnisse durch das Grundgesetz gesetzt sind, sind 
gleichermaßen anzuwenden gegenüber der Vergabe der hoheitlichen Befugnisse internationaler 
Gesellschaften wie der EFSF, zumindest insoweit, wie diese hoheitliche Aufgaben erfüllen.



Durch die Outsorcebarkeit der Überwachung der Einhaltung der EFSF-Kreditauflagen würde der, 
an den es outgesourcet würde, was, wie oben dargestellt, auch jeder Privatmensch und jede Firma 
auf der Welt sein könnte, die tatsächliche Macht erhalten, die Informationen über eine 
Nichteinhaltung der Auflagen weiterzugeben oder für sich zu behalten.
Allein schon durch die Privatisierbarkeit der Überwachung drakonischer (weil iwf-typischer) Kre- 
ditauflagen sind das StabMechG und der Beschluss nach §3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG verfassungs-
widrig. 

Schließlich begrenzt die Rahmenvereinbarung  der EFSF vom 07.06.2010 die maximale 
Inanspruch-nahme der Staatsbürgschaften eindeutig (Art. 2 der Rahmenvereinbarung). Soweit der 
Höchstbetrag bereits gezogen und noch nicht zurückgezahlt wäre, würden keine weiteren 
betragsmäßigen Bürg-schaftsverpflichtungen im Rahmen des Euro-Stabilisierungsmechanismus  
bestehen. Im geänderten Rahmenvertrag wurde der deutsche Anteil auf 211,0459 Mrd. € erhöht.

Laut Nr. 9 der  Schlussfolgerungen des Europäischen Rats zum Gipfel am 23.+24.06.2011 wurde 
dort eine Änderung der EFSF beschlossen (Az. EUCO 23/11). Doch selbst am 24.06.2011 war die 
Änderung aufden Seiten der EU-Institutionen noch nicht zu finden.
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/123075.pdf 
Besagte am 23.06.2011 beschlossene Änderung betraf auf jeden Fall eine Erhöhung des 
Bürgschaftsrahmens des Euro-Stabilisierungsmechanismus. Denn laut dem Artikel „Sprengsatz 
oder Katalysator?“ der dbb-Europathemen April 2011 ist die Frage der Erhöhung auf den Gipfel im 
Juni 2011 verschoben worden.
Www.dbb.de/dbb-beamtenbund-2006/dbb-pdf/europathemen_aktuell_0411.pdf
Und in einer Pressemitteilung des deutschen Bundesfinanzministeriums vom 14.04.2011 wurde zur 
Umsetzung der Beschlüsse des Gipfels vom 24./25.03.2011 u. a. eine Änderung des StabMechG 
„zur Ertüchtigung“ der EFSF“ angekündigt.  
Auf den Nachdenkseiten ist nun auch der geänderte Rahmenvertrag zu finden (s. o.).

In Art. 2 des geänderten Rahmenvertrags sind nun auch die zusätzlichen Kompetenzen der EFSF 
bzgl. Finanzhilfen aufgenommen (Darlehen zur Rekapitalisierung von Banken etc., siehe 
Abschnitte III.22 und IV.3.1 dieser Verfassungsbeschwerden).

Nach Art. 2 Abs. 3 des geänderten Rahmenvertrags bürgen die Staaten der Eurozone grundsätzlich 
entsprechend ihrer Quote laut Anlage 2 zum Rahmenvertrag. Fällt ein Teil der Staaten der Eurozone 
als künftige Bürgen aus („stepping out guarantor“), so bürgen die anderen für die jeweiligen neuen 
Finanzhilfen mit einer entsprechend höheren Quote, maximal aber mit dem Höchstbetrag laut 
Anlage 1 zum Rahmenvertrag, darunter Deutschland mit 211,0459 Mrd. €.

Über die Genehmigung der iwf-artig strengen Kreditauflagen im Rahmen der EFSF entscheiden 
nicht die Finanzminister der Staaten der Eurozone, sondern die Eurogroup Working Group, also das 
gemeinsame Gremium von deren Finanzstaatssekretären (Art. 2 Abs. 1 des geänderten Rahmenver- 
trags). 

Nach Art. 2 Abs. 4 lit. b des geänderten Rahmenvertrags kann die EFSF die Bürgschaften, die sie 
erhalten hat, direkt an ihre Gläubiger weiter geben. Nach Art. 4 Abs. 2 des Rahmenvertrags können 
die Gläubiger der EFSF, soweit die EFSF Bürgschaften an diese weitergegeben hat und einmal 
nicht pünktlich zahlt (Art. 6 Abs. 3), selbst direkt die Bürgschaften bei den bürgenden Staaten der 
Euro-zone ziehen. 

Art. 6 Abs. 5 + 6 des Rahmenvertrags erlaubt jedem Sicherungsgeber, bei jeder Ziehung einer 
Bürgschaft ohne Prüfung der Rechtmäßigkeit des Anspruchs zu leisten und alle dabei etwa 
entstehende Schäden von der EFSF ersetzt zu bekommen.



Nach Art. 5 Abs. 3 des geänderten Rahmenvertrags kann die EFSF die Ausweitung ihres eigenen 
Instrumentariums für Finanzhilfen beschließen. 

Nach Art. 10 Abs. 5 lit. c des geänderten Rahmenvertrags kann die EFSF die beliebige Änderung 
ihres eigenen Rahmenvertrags incl. explizit auch ihre eigene zeitliche Verlängerung über den 
30.06.2013 (Art. 11 Abs. 2 geänderter Rahmenvertrag) hinaus beschließen.

Nach Art. 10 Abs. 5 lit. i des geänderten Rahmenvertrags kann die EFSF die Erhöhung der Gesamt- 
summe der für sie zu leistenden Bürgschaften beschließen.

Betrachtet man  insbesondere die Befugnisse, selbst zu entscheiden über die Ausweitung des 
Instrumentariums, die Erhöhung des eigenen Kapitals und die eigene zeitliche Verlängerung, so hat 
die Änderung des Rahmenvertrags offensichtlich auch den Zweck, die EFSF von ihrem Umfang 
und ihren Befugnissen her dem ESM anzunähern – für den Fall, dass der ESM nicht durchs 
Parlament käme oder vom Bundesverfassungsgericht gestoppt werden sollte. 

Dass der Rahmenvertrag auf Ebene der Eurozone als ratifizierungsbedürftig angesehen wird, ergibt 
sich aus dem Muster für die Zusage zu diesem in Anlage 3 des Rahmenvertrags, wo es sowohl in 
der ursprünglichen Fassung vom 07.06.2010 als auch in der geänderten Fassung zum Entwurf vom 
26.08.2011 heißt:
„Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass wir gemäß unseren nationalen Rechtsvorschriften gehörig befugt 
sind, uns gemäß dem oben genannten Rahmenvertrag mit Wirkung ab [Datum] zu binden.“

Es geht dort also um eine Zustimmung an den Rahmenvertrag gebunden zu sein, nicht bloß um die 
Gewährung von Bürgschaften für den Mechanismus der EFSF. 

Auch Nr. 1 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011 (Abschnitt III.23 dieser Verfas- 
sungsbeschwerden) bestätigt die Ratifizierungsbedürftigkeit des geänderten Rahmenvertrags der 
EFSF.

Eine solche Zustimmung wird aber, wie in Abschnitt IV.3.1 dieser Verfassungsbeschwerden darge- 
stellt, weder durch das ursprüngliche StabMechG vom 21.05.2010, noch durch das von Bundestag 
und Bundesrat am 29.09.2011 und 30.09.2011 beschlossene, geänderte StabMechG gegeben. Siehe 
dazu auch die Erläuterung in Abschnitt III.23 dieser Verfassungsbeschwerden bzgl. Nr. 17 der 
Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011.

Dass die Supranationalisierung des EFSF-Rahmenvertrags gewollt ist zumindest für den Fall, dass 
der ESM nicht durch kommt, zeigen auch das Vorwort und das Schlusswort der Erklärung zum 
Euro-Gipfel vom 09.12.2011. Denn laut dem S. 2 Nachwort seien die „Staats- und Regierungschefs 
des Euro-Währungsgebiets der Auffassung, dass die anderen Maßnahmen Bestandteil des Primär-
rechts sein sollten.“ S. 1 des Nachworts lautet: „Einige der eingangs dargelegten Maßnahmen kön-
nen im Wege des Sekundärrechts beschlossen werden.“ Das bedeutet, dass für die im Vorwort der 
Euro-Gipfel-Erklärung genannten Maßnahmen, welche nicht sekundärrechtlich, sondern intergou-
vernemental geschaffen werden, deren spätere Supranationalisierung geplant ist. Dazu gehört auch 
der EFSF-Rahmenvertrag, welcher von der folgenden Formulierung „Weiterentwicklung unserer 
Stabilisierungsinstrumente“ zumindest für den Fall mit umfasst ist, dass der ESM, nicht aber der 
EFSF-Rahmenvertrag gestoppt wird.

Art. 16 Abs. 1 EFSF-Rahmenvertrag sagt:
„Die vorliegende Vereinbarung und jegliche nicht vertraglich geregelte Verpflichtungen, die sich 



daraus oder im Zusammenhang damit ergeben, unterliegen englischem Recht und sind diesem ent- 
sprechend auszulegen.“

Nach Art. 16 Abs. 1 EFSF-Rahmenvertrag wären alle Streitigkeiten bzgl. der EFSF, nicht nur bzgl. 
der Auslegung des EFSF-Rechts, sondern auch bzgl. der Frage der Vereinbarkeit des EFSF-
Rahmenvertrags mit Verfassungen oder internationalen Menschenrechten, nach englischem Recht 
zu regeln. In Großbritannien gilt es englisches Recht (in England, Wales, Nordirland) bzw. schotti- 
sches Recht (Schottland). Wie dem Ehemann der Beschwerdeführerin am 09.05.2012 telefonisch 
von der Verwaltung der City of London Auskunft gegeben wurde, gelten in ganz England, selbst in 
der mit einigen Sonderrechten im Finanzbereich ausgestatteten City of London, alle von Großbri- 
tannien ratifizierten Menschenrechtsverträge incl. des Uno-Sozialpakts.
Die Anwendung des Grundgesetzes allerdings würde durch Art. 16 Abs. 1 EFSF-Rahmenvertrag 
aus Sicht des EFSF-Rechts ausgeschlossen. Großbritannien hat dafür insbesondere bzgl. des 
Grundrechtsschutzes keinen entsprechenden Ersatz, da es keine Verfassung hat. Die englische „Bill 
of Rights“ sieht die Beschwerdeführerin als mit einer Verfassung nicht vergleichbar an, insbeson-
dere als nicht vergleichbar mit dem eine Ewigkeitsgarantie (Art. 79 Abs. 3 GG) enthaltenden 
Grundgesetz.
Der Schutz durch die sozialen universellen Menschenrechte ist in Großbritannien schwächer als in 
Deutschland, da Großbritannien eine Reihe von Vorbehalten zum Uno-Sozialpakt angebracht hat. 
Diese betreffen jedoch bzgl. Art. 9 Uno-Sozialpakt nicht das eigentliche Staatsgebiet Großbritan-
niens, und bzgl. Art. 11 und Art. 12 Uno-Sozialpakt hat Großbritannien keine Vorbehalte ange-
bracht.
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
3&chapter=4&lang=en#15
Großbritannien ist durch Protokoll 30 zu den Verträgen der EU i. V. m. Art. 51 EUV vollständig 
von der Anwendung der EU-Grundrechtecharta ausgenommen. Für Großbritannien ist die EU-
Grundrechtecharta damit vollständig wie eine unverbindliche völkerrechtliche Erklärung zu behan-
deln. Die Verschiebung des anwendbaren Rechts nach Großbritannien würde die Beschwerdeführe-
rin damit vollständig des ohnehin schon sehr lückenhaften Schutzes durch die EU-Grundrechte-
charta (Abschnitt VII.13 dieser Verfassungsbeschwerden) berauben.

Hinzu kommt das Risiko, dass Art. 16 Abs. 1 EFSF-Rahmenvertrag auch enger ausgelegt werden 
könnte als Bezug allein auf das englische Recht ohne die in Großbritannien geltenden völkerrecht-
lichen Verträge. In dem Fall wären alle Einwohner der Staaten der Eurozone incl. der Einwohner 
der Bundesrepublik Deutschland, also auch die Beschwerdeführerin, den Auflagen der EFSF völlig 
ohne Grund- oder Menschenrechtsschutz ausgeliefert.

Darüber hinaus enthält Art. 16 Abs. 2 EFSF-Rahmenvertrag eine Verschiebung des Gerichtsstands. 
Bei Streitigkeiten allein zwischen den Staaten der Eurozone wäre der EUGH zuständig, obwohl 
solch eine Organleihe von Organen der EU in den intergouvernementalen Raum hinein nur im 
Rahmen der „erweiterten Zusammenarbeit“ und nur für den Bereich der geteilten Zuständigkeiten 
erlaubt ist (Art. 20 EUV, 4 AEUV), also nicht für den Euro (Art. 3 AEUV) – und auch das nur mit 
vorherigem Durchlaufen der in Art. 329 AEUV dafür normierten Formvorschriften, was jedoch 
nicht erfolgt ist (Abschnitt III.20 dieser Verfassungsbeschwerden).  

Die Verschiebung des Gerichtsstands zum EUGH droht den Schutz der verfassungsmäßigen Rechte 
und der universellen Menschenrechte, soweit es um Streitigkeiten zwischen den EFSF-Mitglieds-
staaten geht, völlig auszuhebeln, weil der EUGH keinerlei Zuständigkeitskompetenz für diese 
Rechte hat (Abschnitt III.6.4 dieser Verfassungsbeschwerden). 

Der Raum der erweiterten Zusammenarbeit ist darüber hinaus nach Art. 20 EUV ausdrücklich nur 
insoweit eröffnet, wie die EU nicht bereits selbst eu-sekundärrechtlich von ihrer Rechtsetzungs- 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en#15
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en#15


kompetenz Gebrauch gemacht hat. Aber genau das hat sie ja bzgl. Bankenrettungsmechanismen im 
Namen des Euro bereits durch den EFSM, sodass dadurch allein bereits gar kein Raum mehr 
bestand, das mit der EFSF (oder gar dem ESM) noch zusätzlich im Raum der erweiterten Zusam- 
menarbeit zu tun, solange man nicht vorher den EFSM vollständig auslaufen lässt.

Für Streitigkeiten zwischen Mitgliedsstaaten und EFSF sieht Art. 16 Abs. 2 EFSF-Rahmenvertrag 
die alleinige Zuständigkeit der luxemburgischen Gerichte vor. Die Verschiebung zum englischen 
Recht dient offensichtlich der weitestgehenden  Aushebelung des Grund-und Menschenrechts-
schutzes.

IV.3.3 zur Rechtsnatur von Eurozone und Eurogruppe
Es gibt keine internationale Organisation namens Eurozone. Das ist allein eine Kurzbezeichnung für 
die Gesamthheit der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, deren Währung der Euro ist. Es gibt 
auch kein Organ der EU namens Eurozone. Was es gibt, ist die Eurogruppe, für welche primärrecht- 
lich abgesichert ist (Art. 137 AEUV und Protokoll 14), dass sich dort die Minister der Staaten, 
deren Währung der Euro ist, informell treffen. Aus der Informalität der Treffen folgt, dass dort, 
trotz der hohen politischen Bedeutung auch für die Meinungsbildung im Hinblick auf späteres 
Stimmverhal-ten im Ministerrat, kein verbindliches Recht beschlossen werden kann. Die rechtlich 
unverbindli-chen Erklärungen der Eurogruppe haben, wie deren Erklärung vom 28.11.2010 zeigt, 
aber erhebliche Bedeutung zum Verständnis für die legislativen Beweggründe des Ministerrats und 
damit für die Interpretation des EU-Rechts. Dass die Eurogruppe keine verbindlichen 
Entscheidungen fällen kann, zeigen auch die Art. 126 AEUV, 136 AEUV und 138 AEUV, wo 
jeweils über den Ministerrat gehandelt wird und nicht über die Eurogruppe. Wie  die mündliche 
Verhandlung vom 30.11.2011 zu einem Organklageverfahren der Bundestagsfraktion von Bündins 
90/die Grünen in Prozeßstandschaft für die Rechte der Bundestagsabgeordneten gegen die 
Bundesregierung gezeigt hat, wird die Eurogruppe gern genutzt, und wurde sie z. B. auch zur 
Vorbesprechung des EFSM genutzt, von den Ministern der Staaten der Eurozone, weil sie weniger 
Transparenzpflichten hat als der Ministerrat, sowohl nach dem EU-Recht, als auch nach dem 
EUZBBG. Nach dem Gipfel vom 26.10.2011 (Abschnitt III.23 dieser Verfassungsbeschwerden) 
sollen nun sogar nur noch der Präsident der Eurogruppe (derzeit der Bilderberger und 
luxemburgische Regierungschef Jean-Claude Juncker) und der Währungskommissar (derzeit Olli 
Rehn) vorgeben, was die Minister überhaupt noch Parlament und Öffentlichkeit über die 
Besprechungen der Eurogruppe berichten dürfen.

IV.3.4  Bestätigung des EFSF-Rahmenvertrags ohne Ratifikationsabsicht ist keine wirksame 
Ratifikation
Am 08.07.2010  hat die deutsche Bundesregierung auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion von 
Bündnis90/DieGrünen (Drucksache 17/2569), welche die Beschwerdeführerin am 03.05.2012 ent-
deckt hat, geantwortet. Darin vertrat  die Bundesregierung zu Frage 2 die Auffassung, sie brauche 
keine Zustimmung des Parlaments zum EFSF-Rahmenvertrag einholen.
Als Antwort auf Frage 3 hat die Bundesregierung in ihrer Antwort eine Anlage beigefügt, in wel-
cher  in der Spalte „Planned date for definite approval“ für Deutschland „Finished“ steht.  In der 
Spalte „Parliamentary processes in euro area Member States to participate in the EFSF and to issue 
state guarantees“ stehen zu Deutschland die Zustimmung in Bundestag und Bundesrat am 21.05. 
2010 sowie die Ausfertigung und Verkündung durch den Bundespräsidenten. Damit kann  mit 
„definite approval“ nur das gemeint sein, was nach der Verkündung des Gesetzes im BGBl folgt, 
nämlich die Bestätigung gegenüber den internationalen Vertragspartnern; und diese war nach der 
Antwort der Bundesregierung vom 08.07.2010 also bereits erfolgt. In Art. 2 Abs. 1 lit. b WVRK 
wird das Wort „approval“ außerdem im Sinne von Ratifikation verwendet.



Zugleich vertrat die Bundesregierung jedoch in ihrer Antwort auf Frage 4 der Grünen unter 
Berufung auf Art. 1 und Art. 2 Abs. 1 lit. a WVRK die Auffassung, es handele sich nicht um einen 
Vertrag zwischen Völkerrechtssubjekten, welcher dem Völkerrecht unterliege, mithin nicht um 
einen völkerrechtlichen Vertrag, und der EFSF-Rahmenvertrag unterfalle somit auch nicht der 
Ratifizierungsbedürftigkeit gem. Art. 59 Abs. 2 GG. Die explizite Anwendbarkeit englischen 
Rechts deutete die Bundesregierung damals als ein Indiz für einen privatrechtlichen Vertrag ebenso 
wie die Vergabe von Krediten und die Übernahme von Bürgschaften. Man habe sich damals 
bewusst für die privatrechtliche Form entschieden und damit „eine Umgehung verfassungsrechtli-
cher Pflichten weder tatsächlich bewirkt noch bezweckt“. 
Außerdem vertrat die Bundesregierung in ihrer Antwort zu Frage 6 die Auffassung, es handele sich 
bei dem EFSF-Rahmenvertrag um einen Vertrag, welcher „nur Auswirkungen auf die innerpoliti-
schen, wirtschaftlichen oder sozialen Verhältnisse des Staates“ habe, und der deshalb „trotz des 
hohen finanziellen Volumens der Hilfsmaßnahmen“ nicht „die politischen Beziehungen“ der 
Bundesrepublik Deutschland regele; dazu berief sie sich auf die Urteile unter BVerfGE 1,372 und 
BVerfGE 90,286. 

Darüber hinaus hat Dr. Jörg Asmussen, damals Staatssekretär im deutschen Bundesfinanzministe-
rium am 15.08.2011 (Az. E B 2 – WK 3500/10/10003:005, Dok. 2011/0652508) auf eine Anfrage 
des grünen Bundestagsabgeordneten Manuel Sarrazin geantwortet, dass die Änderungen des EFSF-
Rahmenvertrags auf Grund der Gipfelbeschlüsse vom 11.03.2011 und vom 21.07.2011 in Deutsch- 
land keiner Ratifizierung bedürften, und dass der EFSF-Rahmenvertrag nicht unter Art. 59 GG oder 
Art. 23 GG falle. Auf Grund der beruflichen Herkunft von Herrn Dr. Asmussen von Goldman 
Sachs und der Übernahme zahlreicher politischer Spitzenpositionen durch gegenwärtige oder 
frühere Goldman Sachs – Lobbyisten (Abschnitt IV.10 dieser Verfassungsbeschwerden) hält die 
Beschwerdeführerin es für nicht unwahrscheinlich, dass dabei auch Sichtweisen von Goldman 
Sachs mit in die Einschätzung eingeflossen sein könnten.

Würde man die Argumentation der Bundesregierung bzgl. Art. 1 WVRK zuende denken, dann 
bräuchte man bei einem Vertrag zwischen Staaten nur noch einen privaten Vertragspartner mit dazu 
nehmen, um die WVRK zu umgehen. Das würde aber weder dem Wortlaut, noch dem Sinn und 
Zweck von Art. 1 WVRK gerecht werden. Bereits der erste Satz des EFSF-Rahmenvertrags zeigt 
mit der Formulierung „seitens und zwischen“, dass es sich um einen Vertrag der Staaten untereinan-
der und der Vertragsstaaten insgesamt mit der Zweckgesellschaft EFSF handelt. Zumindest soweit 
der EFSF-Rahmenvertrag Verpflichtungen der Staaten untereinander schafft, unterliegt er den 
Bestimmungen der WVRK. Hinzu kommt, dass die Beteiligten der EFSF wiederum genau die Staa-
ten sind, welche den EFSF-Rahmenvertrag miteinander und mit EFSF geschlossen haben. Auch 
Art. 16 EFSF-Rahmenvertrag, welcher den Gerichtsstand für Streitigkeiten bzgl. der EFSF zwi-
schen den EFSF-Vertragsstaaten zum EUGH und zwischen Staaten und EFSF an die luxemburgi-
schen Gerichte verschieben will (Abschnitt IV.3.2 dieser Verfassungsbeschwerden), beweist, dass 
der EFSF-Rahmenvertrag Bindungen sowohl zwischen den Staaten und der EFSF, als auch zwi-
schen den EFSF-Vertragsstaaten schafft. Wollte man den EFSF-Rahmenvertrag, soweit es das 
Rechtsverhältnis der Staaten zur EFSF betrifft, als privatrechtlich ansehen, dann wäre die Folge, 
dass er insoweit auch nur mit privatrechtlichem Rang wirken könnte, also unterhalb der einfach-
gesetzlichen Ebene und nicht oberhalb gem. Art. 27 WVRK.

Mit dem Hinweis auf das Urteil unter BVerfGE 1,372 widerlegt die Bundesregierung ihre Rechts- 
auffassung, der EFSF-Rahmenvertrag sei nicht ratifizierungsbedürftig, selbst. Beim damaligen 
Urteil wurde die Ratifizierungsbedürftigkeit eines deutsch-französischen Freundschaftsvertrags 
verneint. Art. 59 Abs. 2 GG normiert die parlamentarische Zustimmungsbedürftigkeit bei internati-
onalen Verträgen, „welche die politischen Beziehungen des Bundes regeln oder sich auf Gegen-
stände der Bundesgesetzgebung beziehen.“ Es genügt also, wenn eine dieser beiden Voraussetzun-
gen erfüllt ist. Mit den „Gegenständen der Bundesgesetzgebung“ ist nach Leitsatz 4 des Urteils 



gemeint, dass es sich um Gegenstände von solchem Gewicht handelt, dass sie, würde man sie rein 
innerstaatlich ohne internationalen Vertrag regeln, einer gesetzlichen Regelung bedürften, also um 
Entscheidungen, welche die Bundesregierung nicht auf Grundlage bereits bestehender Gesetze 
allein treffen könnte. Leitsatz 1 des Urteils definiert das Tatbestandsmerkmal der Regelung der 
Beziehungen des Bundes genauer, dass ein internationaler Vertrag dafür „wesentlich und unmittel-
bar die Existenz des Staates, seine territoriale Integrität, seine Unabhängigkeit, seine Stellung oder 
sein Gewicht unter den Staaten oder die Ordnung der Staatengemeinschaft“ betrifft. Nach Leitsatz 2 
des Urteils sind solche Verträge nicht ratifizierungsbedürftig, welche „nur Auswirkungen auf die 
innerstaatlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Verhältnisse des Staates“ haben. 

Die Ratifizierungsbedürftigkeit ergibt sich vor allem aus dem Gewicht der Auflagen für die Finanz-
hilfen, vor allem aus der dafür vorgeschriebenen iwf-artigen Strenge (Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV, 
Ecofin-Rat vom 10.05.2010, Nr. 49 des Berichts der Task Force vom 21.10.2010, Nr. 17 der 
Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011). Denn das impliziert Auflagen, welche das 
jeweilige Schuldnerland nur unter Einbeziehung von Gesetzesänderungen überhaupt erfüllen kann 
(siehe insbesondere Abschnitt IV.5 dieser Verfassungsbeschwerden) bis hin zu Verfassungsände-
rungen per Kreditauflage. Dabei kommt es für die Zustimmungsbedürftigkeit nicht darauf an, ob die 
erzwungenen Gesetzesänderungen in Deutschland oder in anderen Staaten stattfinden würden, es 
kommt insoweit allein darauf an, dass auf Grundlage des EFSF-Rahmenvertrags Gesetzesänderun-
gen erzwungen werden. Dass EFSF-Auflagen auch auf die Erzwingung von Gesetzesänderungen 
gerichtet sind, genügt bereits für die Zustimmungsbedürftigkeit unabhängig von der Frage des 
politischen Charakters des Vertrags.
Ein Vertrag, welcher nur in die „innerstaatlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Verhältnisse des 
Staates“  eingreift, ist der deutsch-französische Freundschaftsvertrag gewesen, über welchen das 
Urteil zu BVErfGE 1,372 geurteilt hat. Dieser beinhaltete laut Rn. 4 des Urteils ein Zusatzprotokoll 
über den „Transfer von Leistungen und Erstattungen auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit“, wel-
ches jedoch nur vorübergehend vorgesehen war bis zum Abschluss eines umfassenderen Abkom- 
mens über die Beziehungen zwischen BRD und Saargebiet auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit. 
Die in Leitsatz 2 formulierte Ausnahme bezieht allein auf Verträge, welche gleichzeitig von ihrer 
Tragweite her keine politischen Verträge sind, und welche zugleich, würde man die betreffenden 
Verpflichtungen allein innerstaatlich bewältigen, auch keiner Gesetzesänderung bedürften. 

Der EFSF-Rahmenvertrag ist ein politischer Vertrag. Durch ihn ändert sich zwar nichts an der 
Existenz und an der territorialen Integrität der Staaten der Eurozone, wohl aber sind die übrigen 
Merkmale von Leitsatz 1 des Urteils erfüllt. Die Unabhängigkeit der Staaten ist wesentlich und 
unmittelbar betroffen; insbesondere Verfassungsänderungen per Kreditauflage greifen tief in die 
Unabhängigkeit des Staates ein, aber auch Auflagen, welche das Sozialsystem oder das Wirts-
schaftssystem des Staates grundlegend umgestalten. Die Auferlegung des englischen Rechts für die 
Beurteilung des EFSF-Rahmenvertrags und der Entzug des Zugangs zu den im eigenen Land gel-
tenden Grund- und Menschenrechten und zur eigenen Gerichtsbarkeit für die Einwohner der Staaten 
der Eurozone in Zusammenhang mit der EFSF ist deutlich drastischer, als es die Eingriffe durch 
manche Besatzungsmacht sind. Hinzu kommt durch die Option der Umgestaltung der EFSF in 
einen Ersatz-ESM und durch die Möglichkeit der Übertragung von Forderungen der EFSF auf den 
ESM die Aussicht auf die Mit-Herrschaft ungewählter privater Gläubiger. Die Unabhängigkeit der 
Staaten der Eurozone würde durch den EFSF-Rahmenvertrag im Ergebnis zwar nicht abgeschafft, 
wohl aber auf ein Minimum reduziert. Das Gewicht unter den Staaten würde sich zunehmend 
danach richten, welche Staaten der Eurozone schon in den Fängen der Auflagen der EFSF wären. 
Die Finanzlage des Staates würde zunehmend dessen Gewicht bestimmen und andere Faktoren wie 
menschenrechtliche Vorbildlichkeit oder Diplomatie an Bedeutung verlieren. Die EFSF ist ein 
Instrument zur Neuordnung der Staatengemeinschaft, gedacht als Vorstufe zum ESM – zur Neu- 
ordnung der Staatengemeinschaft unter Mit-Herrschaft ungewählter privater Gläubiger.
Darüber hinaus beweisen das Vorwort und das Nachwort der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 



09.12.2011, dass die Supranationalisierung (im Sinne einer rangmäßigen Gleichstellung mit dem 
EU-Primärrecht) der intergouvernementalen Verträge zum Euro geplant ist – also auch des EFSF-
Rahmenvertrags zumindest für den Fall, dass man den Original-ESM nicht durch bekommt.
Sowohl die inhaltliche Tragweite als auch die geplante spätere Supranationalisierung beweisen, 
dass der EFSF-Rahmenvertrag ein politischer Vertrag ist.

Beim Urteil zu BVerfGE 90,286 ging es darum, dass es einzelnen Bundestagsabgeordneten per 
Organklage nur möglich ist, die Statusrechte, welche sie als einzelne Abgeordnete haben, durchzu- 
setzen, nicht aber die Statusrechte, welche nur ganzen Gliederungen des Bundestags (wie z. B. den 
Fraktionen) zukommen. Es liefert jedoch keine Erkenntnisse zur Frage der Zustimmungsbedürftig- 
keit des EFSF-Rahmenvertrags.

Die Bundesregierung hat laut ihrem eigenen Bekunden der ursprünglichen Fassung des EFSF-
Rahmenvertrags zugestimmt aus der Haltung heraus, dass es sich um einen privatrechtlichen 
Vertrag handele, also nicht im Bewußtsein, dass ihre Unterschrift eine Ratifikation darstelle. Da es 
sich jedoch, wie insbesondere in den Abschnitten IV.3.1, IV.3.2 und IV.3.4 dieser Verfassungsbe-
schwerden erläutert, um einen ratifizierungsbedürftigen Vertrag handelt, hat sie sich offenbar im 
Irrtum (Art. 48 WVRK) befunden, sodass daraus keine einer Ratifikation entsprechende völker-
rechtliche Bindungswirkung erwächst. Art. 48 WVRK greift nur, soweit der Staat, welcher eine 
Ratifikationshandlung vorgenommen hat, dies nicht ganz fahrlässig getan hat. Fahrlässig wäre es 
gewesen, sich an den Vertrag zu binden, ohne sich ernsthafte Gedanken über dessen rechtliche 
Qualität zu machen. Die Bundesregierung hat sich jedoch ernsthafte Gedanken gemacht und ist 
lediglich aus einem eingeschränkten Blickwinkel heraus zu einer unzutreffenden rechtlichen 
Würdigung gelangt. Art. 48 WVRK ist damit anzuwen-den und einer etwaigen Bestätigung auf dem 
Formular laut Anlage 3 des EFSF-Rahmenvertrags jedenfalls nicht der rechtliche Wert einer Ratifi-
kation beizumessen, da die Bundesregierung keine Ratifikation beabsichtigt hat. Eine Bestätigung 
der Bundesregierung auf dem Zustimmungsformular ohne vorherige Zustimmung durch ein 
Zustimmungsgesetz kann höchstens Verpflichtungen privat-rechtlichen Rangs, also unterhalb 
bereits der einfachgesetzlichen Ebene, auslösen.

Abgesehen davon ist die Beschwerdeführerin der Rechtsauffassung, dass der Bestätigung des 
EFSF-Rahmenvertrags durch die Bundesregierung kein völkerrechtlicher Vertrauensschutz beige- 
messen werden darf. Denn durch die Ratifikation zahlreicher anderer völkerrechtlicher Verträge 
nicht nur, aber auch in Zusammenhang mit der EU, müsste zumindest den Staaten innerhalb der EU 
seit Jahren bekannt sein, dass in Deutschland nur der Bundespräsident, nicht aber die Bundesregie- 
rung, zur Ratifikation befugt ist.

Anders sieht es heute aus, nachdem auch die deutsche Bundesregierung in Nr. 1 der Stellungnahme 
zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011 die Ratifizierungsbedürftigkeit des EFSF-Rahmenvertrags bestä-
tigt hat, und nachdem ins StabMechG ab dessen erster Änderungsfassung in §3 Abs. 2 Nr. 3 (ver-
kündet am 09.10.2011) die grundgesetzwidrige Möglichkeit der Zustimmung zu Änderungen des 
EFSF-Rahmenvertrags durch einfachen Beschluss eingebaut worden ist. Spätestens am 26.10.2011 
muss der Bundesregierung die Ratifizierungsbedürftigkeit des EFSF-Rahmenvertrags bekannt 
gewesen sein. Sollte sie, wie in Nr. 17 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011 
behauptet, diesen ratifiziert haben ohne Zustimmungsgesetz, dann müsste solch einem verfassungs- 
widrigen Zustand durch verfassungskonform einschränkende Auslegung des EFSF-Rahmenvertrags 
und durch Verurteilung Deutschlands zum Auslaufenlassen des EFSF-Rahmenvertrags bis zum 
30.06.2013 (Art. 11 Abs. 3 EFSF-Rahmenvertrag) beigekommen werden. 

IV.4 Verfassungswidrigkeit der Transportierbarmachung von IWF-Auflagen und iwf-typischen 
Auflagen mit eu-sekundärrechtlichem Rang



IV.4.1    Rang des IWF-Rechts  
Heute hat die Satzung des IWF den Rang eines normalen internationalen Vertrags, zwar oberhalb 
der einfachen Gesetze (Art. 27 WVRK), aber unterhalb jeder nationalen Verfassung und unterhalb 
der Teile des internationalen Rechts, welche einen besonderen Ranganspruch haben. 
Damit steht das IWF-Recht unterhalb der Uno-Charta (Art. 103 Uno-Charta), der universellen Men- 
schenrechte der Uno sowie der mit diesen gleichrangigen Genfer und Haager Konventionen des hu-
manitären Kriegsvölkerrechts (Art. 1 Nr. 3 Uno-Charta, Art. 28 AEMR, Rn. 279-282 des Urteils zu 
T-306/01 und das dort zitierte IGH-Gutachten vom 08.07.1996). Außerdem steht das IWF-Recht 
unterhalb zumindest des Teils des EU-Primärrechts und des EU-Sekundärrechts, welcher nicht auf 
die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik bezogen ist (Art. 51 EUV, Erklärung Nr. 17 zum 
Lissabon-Vertrag, Art. 1 EUV sowie Rn. 240 und 390 des Lissabon-Urteils).
Das IWF-Primärrecht steht damit auf einer Stufe mit den meisten internationalen Verträgen, also z. 
B. mit denen der NATO, der OECD, der WTO (vgl. hierzu auch das Milchpulver-Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts), des Biosafety-Protokolls der Uno (weil dieses nach seinem eigenen Wort- 
laut genau gleichrangig ist mit den Verträgen der WTO) und den Vorschriften des EU-Primärrechts 
zur GASP.
Auch de-facto Machtmittel des IWF wie die haftungs- und strafrechtliche Immunität seiner Mitar- 
beiter, seine bevorrechtigte Stellung bzgl. der Frage, welche Gläubiger vorrangig finanziell zu be- 
dienen sind, oder die Gewohnheit größerer Kreditgeber, sich bei ihrer Bereitschaft zur Kreditverga-
be an Staaten an deren Erfüllung von IWF-Auflagen zu orientieren, ändert nichts an dem innerhalb 
des Völkerrechts nicht besonders hohen Rang des IWF-Rechts.
Nach Art. 24 Uno-Sozialpakt und Art. 46 Uno-Zivilpakt sind die Uno-Sonderorganisationen, dar- 
unter also auch der IWF, in ihrer Arbeit ausdrücklich nicht an die Menschenrechte des Sozialpaktes 
und des Zivilpaktes gebunden. Das bedeutet aber nichts weiter für den IWF, als dass er seine Kre- 
ditauflagen autonom unabhängig von zumindest diesen beiden Menschenrechtsverträgen der Uno 
formulieren darf. Das ändert jedoch nichts am Rang der Uno-Charta und universellen Menschen-
rechte für die Staaten und an der Bindung der Staaten an die Uno-Charta und die universellen Men-
schenrechte (Art. 103 Uno-Charta, Art. 1 Nr. 3 Uno-Charta, Art. 28 AEMR). 
Und Art. 24 Uno-Sozialpakt sowie Art. 46 Uno-Zivilpakt sagen nichts über den Rang des Rechts 
der Uno-Sonderorganisationen einschließlich des IWF-Rechts aus. Der IWF muss es daher hinneh-
men, dass seine Auflagen auf der nationalen Ebene nur insoweit umgesetzt werden müssen und 
auch nur insoweit umgesetzt werden dürfen, wie dies mit der jeweiligen nationalen Verfassung und 
den o. g. höherrangigeren Vorschriften des internationalen Rechts incl. aller Menschenrechtsver-
träge der Uno (einschließlich des Sozialpaktes und des Zivilpaktes) vereinbar ist.
Auf den Rechtsgrundsatz des lex specialis lässt sich eine vorrangige Umsetzung des IWF-Rechts 
nur insoweit gründen, wie es um die Kollision von IWF-Recht mit anderem Recht geht, welches 
diesem gleichrangig ist. So könnten Kreditauflagen des IWF möglicherweise dem  finanziellen 
Spielraum für die Rüstung im Rahmen der NATO oder auch gegenber der nach Rn. 390 des Lissa-
bonurteils nicht supranationalisierbaren, weil zur GASP gehörenden, Aufrüstungsverpflichtung 
(Art. 42  Abs. 3 EUV) im Rahmen der EU betragsmäßig Grenzen setzen. Sie könnten aber natürlich 
nicht die Teilnahme an konkreten Rüstungsvorhaben untersagen, weil diese Entscheidung innerhalb 
des Rechts der NATO und der GASP, welchen Vorhaben innerhalb des knapperen 
Verteidigungsbudgets der Vorzug zu geben wäre, dann wiederum spezieller wäre als die IWF-
Kreditauflagen. Ebenso könnte über IWF-Kreditauflagen niemals rechtswirksam das Abstimmungs-
verhalten von Staaten innerhalb internationaler Orgnisationen beeinflusst werden, weil das dortige 
Recht wiederum spezieller wäre als das Recht, auf dem sich die IWF-Kreditauflagen gründen 
könnten; und es wäre mit der Autonomie der jeweiligen anderen internationalen Organisationen 
sowie vor allem mit der  souveränen Gleicheit der Staaten (Art. 2 Abs. 1 UnoCharta) unvereinbar.
Das IWF-Recht gehört schließlich auch nicht zum “ius cogens”, zum “zwingenden Völkerrecht” 
laut Art. 53 und 64 der Wiener Vertragsrechtskonvention (WVRK). Denn zum “ius cogens” können 



nur solche weltweit unumstrittenen ungeschriebenen völkerrechtlichen Grundsätze und nur solche 
internationalen Verträge gehören, zu denen zumindest die überwiegende Mehrheit der davon be-
troffenen Staaten der Rechtsauffassung ist, dass das betreffende Recht zum “ius cogens” gehört. 
Damit kann das Recht von Regionalorganisationen niemals “ius cogens” sein. 
Aber völkerrechtliche Verträge gehören auch dadurch allein, dass die Mehrzahl der Staaten 
Mitglied einer bestimmen internationalen Organisation ist, noch nicht zum “ius cogens”, wenn es an 
einem entsprechenden Anspruch in den Verträgen fehlt. Vom Uno-Recht sind der 
Beschwerdeführerin hierzu als zum “ius cogens” zugehörig nur die Uno-Charta, die Allgem. 
Erklärung der Menschen-rechte und die Menschenrechtsverträge der Uno bekannt. 
IWF-Recht ist trotz der vielen Mitgliedsstaaten des IWF genauso wenig “ius cogens”, wie es das 
WTO-Recht oder das Biosafety-Protokoll der Uno sind.
Einem Hineinwachsen des IWF-Rechts ins “ius cogens” stehen auch bereits die weltweite Umstrit-
tenheit des IWF und die lange Geschichte der Erzwingung von IWF-Auflagen auch insoweit, wie 
sie mit Verfassungsrecht und universellen Menschenrechten kollidieren, entgegen. Wer fortwährend 
gegen die Verwirklichung der zum “ius cogens” gehörenden universellen Menschenrechte anrennt, 
unter Ignorierung von Art. 28 AEMR, wird nie von der überwältigenden Mehrheit der Staaten, ge- 
schweige denn von deren Bevölkerung, die Ehre zugestanden bekommen, als zum “ius cogens” ge- 
hörig betrachtet zu werden.
Die im Abschnitt dieser Verfassungsbeschwerden zu den zu erwartenden IWF-Auflagen angesichts 
seiner bisherigen Auflagen gegenüber anderen Staaten genannten Beispiele werden hiermit zugleich 
als Indizien für die weltweite Umstrittenheit des IWF geltend gemacht.
Aus einer menschenrechtlichen Sicht vertritt der IWF Interessen der Gläubiger von Staaten, agiert 
also wie ein Menschenrechtsaktivist für die Erfüllung des Menschenrechts auf Eigentum der Gläu- 
biger. Das Recht auf Eigentum der Gläubiger steht aber in keiner Weise über den anderen Men- 
schenrechten, sondern steht den verfassungsmäßigen und universellen Menschenrechten der Ein-
wohner der Schuldnerländer gegenüber. Aus menschenrechtlicher Sicht muss wegen der Unteilbar-
keit der Menschenrechte zwischen dem Eigentumsrecht der Gläubiger und den Menschenrechten 
der Einwohner der Schuldnerländer ein Kompromiss gefunden werden, welcher den Wesensgehalt 
jedes einzelnen Menschenrechts so weit wie möglich schont. 
Die Vorrang der zum “ius cogens” gehörenden universellen Menschenrechte vor dem IWF-Recht 
wird auch bestätigt auf S. 658 der über das Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht 
in 2005 veröffentlichten Studie von Jörn Axel Kämmerer “Der Staatsbankrott aus völkerrechtlicher 
Sicht”:
“Als Schutzgüter des ius cogens wird den Menschenrechten in der Abwägung mit dem Zahlungs- 
interesse Vorrang zukommen. Löst die Tilgung von Krediten daher schwere Versorgungskrisen aus, 
und stellt die Daseinsvorsorge der Bevölkerung in Frage, darf der Schuldnerstaat die Zahlung nicht 
leisten und der Gläubigerstaat sie nicht verlangen.”
www.zaoerv.de/65_2005/65_2005_3_a_651_676.pdf 
 
Diese Aussage von Kämmerer bzgl. Schulden von Staaten gegenüber staatlichen Gläubigern gilt, 
allein schon auf Grund der Souveränität der Staaten (Art. 2 Abs. 1 Uno-Charta) und auf Grund des 
politischen Selbstbestimmungsrechts der Völker (Art. 1 Abs. 1 S. 1 Uno-Zivilpakt und Art. 1 Abs. 1 
S. 1 Uno-Sozialpakt, jeweils i. V. m. Art. 1 Abs. 1+2 GG, Art. 25 GG, Art. 38 GG) mindestens 
ebenso gegenüber privaten Gläubigern.
Zugleich stellt Kämmerer in Fußnote 27 seiner Studie klar, dass die Vorrangfrage innerhalb des 
Völkerrechts grundsätzlich nur eine der Rechtsverdrängung, nicht der Rechtsvernichtung, ist. Das 
IWF-Recht ist selbstverständlich verbindliches Völkerrecht, es darf aber nur insoweit umgesetzt 
werden, wie es mit höherrangigerem Recht und mit speziellerem gleichrangigem Recht vereinbar 
ist. 

Das IWF-Recht ist nicht mehr und nicht weniger als ein Instrument ohne besonderen völker-
rechtlichen Rang zur Durchsetzung des Menschenrechts auf Eigentum der Gläubiger von Staaten. 

http://www.zaoerv.de/65_2005/65_2005_3_a_651_676.pdf


Auch wenn der IWF autonom ist in der Formulierung seiner Kreditauflagen, muss de facto sicher-
gestellt werden, dass diese nicht weniger, aber auch nicht mehr, sondern genau in dem Umfang er-
füllt werden, wie das oberhalb des IWF-Rechts stehende Recht und, unter Berücksichtigung von lex 
specialis, das mit dem IWF-Recht gleichrangige Recht dies zulassen.

IV.4.2   Rechtsverstösse durch Supranationalisierung von IWF-Kreditauflagen und von iwf-typischen   
Kreditauflagen
Art. 136 Abs. 3 AEUV will, wie sich aus der Zusammenschau mit den Schlussfolgerungen des 
Ecofin-Rates vom 10.05.2010, Nr. 49 des Berichts der Task Force vom 21.10.2010 und mit Nr. 17 
der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011  (Abschnitt III.23 dieser Verfassungsbe-
schwerden) zeigt, Rechtsgrundlage sein für Kreditauflagen mit iwf-typischer Strenge und gleich-
zeitig eine primärrechtliche Grundlage dafür sein, jeden beliebigen mit der Ausarbeitung solcher 
Auflagen zu betrauen. Wenn Art. 136 Abs. 3 AEUV die eu-primärrechtliche Grundlage schaffen 
würde für die  Transportierbarkeit iwf-typischer Kreditauflagen mittels Mechanismen von eu-
sekundärrechtlichem Rang oder intergouvernementaler Mechanismen unter Einbindung von 
Organen der EU, dann würden diese Aufla-gen mit dem Ranganspruch des EU-Sekundärrechts 
transportiert.
Erwägungsgründe 3+7 und Art. 6 Abs. 1+5 von EU-Verordnung 2011/385 (COD) (Abschnitt 
VI.2.1 dieser Verfassungsbeschwerden) wollen außerdem mit eu-sekundärrechtlichem Rang die 
Überführung aller Empfehlungen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt, dem Ungleichgewichts-
verfahren, und aller anderer Empfehlungen nach Art. 121, 126 oder 148 AEUV in mit Kürzung der 
EU-Fördermittel sanktionsbewehrte iwf-artig strenge Auflagen. Art. 21 von EU-Verordnung 
2011/0276 (COD) will darüber hinaus die Instrumentalisierung der gleichen EU-Fördermittel zur 
Durchsetzung der Empfehlungen aus dem Defizitverfahren und dem Ungleichgewichtsverfahren 
sowie der Auflagen aus dem ESM. Das geht über ESM und Fiskalpakt hinaus, abgesehen davon, 
dass solche intergouvernementalen Verträge keine völkervertragsrechtliche Grundlage für EU-
Verordnungen sein können, und dass EU-Verordnung 2011/0276 (COD) keine Grundlage in ESM 
oder Fiskalpakt hat. Das zeigt, dass Art. 136 Abs. 3 AEUV als primärrechtliche Blankett-Ermächti-
gung nur aufgeschoben ist. Außerdem ist das Hineinwachsen des ESM in die Supranationalität über 
die Ausstattung des ESM mit staatsanalogen Machtinsignien wie z. B. einem eigenen Besteuerungs-
recht geplant, ohne dass man jemals ein Parlament explizit der Supranationalisierung des ESM 
zustimmen lassen würde.

Darüber hinaus drohen iwf-artige strenge Auflagen bereits dadurch mit eu-sekundärrechtlichem 
Rang transportiert zu werden, wenn im Rahmen intergouvernementaler Verträge (wie EFSF-Rah-
menvertrag, ESM-Vertrag und Fiskalpakt) die Auflagen von Organen der EU (hier die EU-
Kommission, unterstützt von EZB und IWF) initiiert werden. Zumindest ist im Rahmen der hier 
vorliegenden Verfassungsbeschwerden klärungsbedürftig, ob diese Auflagen dadurch einen eu-
sekundärrechtlichen Rang erhalten oder nicht. 

Diese Anhebung von Auflagen, welche sich normalerweise mit einem normalen völkerrechtlichen 
Ranganspruch begnügen müssten, würde zugleich eine Herabstufung des Teils des nationalen und 
internationalen Rechts bedeuten, welches heute klar über dem IWF-Recht, aber nicht klar über dem 
EU-Sekundärrecht, steht, weil es dadurch erst in Rang-Konkurrenz zu iwf-artig strengen Auflagen 
käme.
Der Rang der Grundrechte und Strukturprinzipien des Grundgesetzes, der Rang der erstmals im 
Lissabon-Urteil entdeckten Staatsaufträge Frieden (Art. 1 Abs. 2 GG) und europäische Integration 
(Art. 23 GG), und der Rang des nicht zur GASP gehörenden Teils des EU-Primärrechts oberhalb 
der IWF-Kreditauflagen bliebe nach dem Ergebnis des Lissabon-Urteils auch durch eine Anhebung 
von IWF-Auflagen auf eu-sekundärrechtlichen Rang unangetastet.
Auf den entsprechenden Abschnitt dieser Verfassungsbeschwerden zu den Ergebnissen des 



Lissabon-Urteils bezüglich der Rangfolge der Rechtsordnungen für Deutschland wird hiermit 
verwiesen (siehe Abschnitt VII.1 dieser Verfassungsbeschwerden).
Das bedeutet aber noch nicht, dass der IWF und die EU-Kommission von sich aus darauf achten 
würden, welches Recht im jeweiligen Schuldnerland vom Rang noch oberhalb des EU-Sekundär- 
rechts steht.  

Die Transportierung von iwf-artigen Kreditauflagen mit eu-sekundärrechtlichem Rang würde 
jedoch mit dem Rang solchen Rechts kollidieren, welches heute klar oberhalb des IWF-Rechts 
steht, das aber unterhalb des EU-Sekundärrechts steht, oder dessen genaues Rangverhältnis zum 
EU-Sekundärrecht noch ungeklärt ist.
Davon sind hier insbesondere die universellen Menschenrechte der Vereinten Nationen und die 
Uno-Charta betroffen.
Die Positionierung von IWF-Kreditauflagen oberhalb der grundrechtsgleichen Rechte und oberhalb 
der universellen Menschenrechte käme einer Herabstufung dieser Rechte und damit einer nach Art. 
1 Abs. 2 GG verbotenen Veräußerung von Menschenrechten, hier hinsichtlich ihres Ranges, gleich.
Die Veräußerung von für Deutschland gültigen Menschenrechten wäre, auch bereits bezüglich ihres 
Ranges, ein Eingriff in die Verfassungsidentität des Grundgesetzes, welcher laut dem Lissabon-
Urteil nur dem deutschen Volk (Rn. 219) im Rahmen einer Volksabstimmung (nach Art. 146 GG), 
nicht jedoch den vom deutschen Volk legitimierten Bundestagsabgeordneten und noch weniger der 
indirekt vom deutschen Volk legitiermierten Bundesregierung, zusteht. Und Art. 1 Abs. 2 GG ist als 
Teil des Art. 1 GG gem. Art. 79 Abs. 3 GG Teil der Verfassungsidentität. 
Welche Kreditauflagen des IWF zu erwarten wären, und welche Grundrechte, Strukturprinzipien, 
grundrechtsgleichen Rechte und universellen Menschenrechte dadurch gefährdet würden, wird in 
den entsprechenden Abschnitten dieser Verfassungsbeschwerden (insbesondere in Abschnitt IV.5) 
dargestellt.

Die Frage des Rangs der im Rahmen des europäischen Finanzierungsmechanismus transportierten 
iwf-typischen Auflagen stellt sich auch, wenn die Auflagen im Rahmen der EFSF allein privatrecht-
licher Natur und privatrechtlichen Rangs sein sollten (Abschnitt IV.3.1 dieser 
Verfassungsbeschwer-den). Denn dieser Konstruktionsfehler betrifft dann allein die EFSF, nicht 
aber den EFSM und den ESM.

Zur Verhinderung der Überhöhung von IWF-Kreditauflagen bzw. iwf-typischen Kreditauflagen 
sind folgende Entscheidungen erforderlich:
-ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, welches die gesamte Zustimmung zu Fiskalpakt, EFSF-
Rahmenvertrag, ESM und als Folge auch zu EU-Verordnung 2011/385 (COD) untersagt.
-die Feststellung in einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass Kreditauflagen des IWF (und 
somit auch solche der Troika) und iwf-typische Auflagen nicht mit dem Rang des EU-
Sekundärrechts transportiert werden dürfen
-die Feststellung in einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass die universellen Menschen-
rechte der Vereinten Nationen vorrangig vor dem EU-Sekundärrecht sind 

IV.5 zu erwartende IWF-Auflagen bzw. iwf-typische Auflagen
Dieser Abschnitt untersucht anhand historischer und aktueller Erfahrungen mit dem IWF, welche 
Auflagen durch ihn oder im Rahmen der Orientierung an seiner Praxis im Rahmen des europäischen 
Finanzierungsmechanismus und dessen Zusammenspiel mit Art. 136 Abs. 3 AEUV bzw. mit dem 
Fiskalpakt sowie mit den in den Abschnitten V.3 – V.7 und VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden 
erörterten EU-Verordnungen zu erwarten sind. In Abschnitt IV.5 dieser Verfassungsbeschwerden 
werden zahlreiche Vorwürfe erwähnt, die nahmhafte Persönlichkeiten öffentlich gegenüber dem 
IWF erhoben haben. Die Beschwerdeführerin möchte auf das deutlichste betonen, dass es ihr an 



dieser Stelle weder um eine strafrechtliche Abrechnung mit dem IWF noch um die Durchsetzung 
eines Verbots des IWF geht, sondern allein um den Beweis, dass die Verpflichtung auf eine der 
IWF-Praxis entsprechende Strenge (Ecofin-Rat vom 10.05.2010, Euro-Gipfel vom 26.10.2011) 
absolut verfassungs- und menschenrechtswidrig ist. Dabei ist der entscheidendste Punkt noch nicht 
einmal, ob die Auflagen vom IWF oder von jemand anderem kommen würden, sondern die 
Verpflichtung auf eine der IWF-Praxis entsprechede Menschenrechtsverachtung, und das, sobald 
Art. 136 Abs. 3 AEUV nachgeschoben wird, auch noch mit eu-primärrechtlichem Rang.

IV.5.1   zu erwartende Auflagen gemessen an den IWF-Forderungen in den Artikel IV – Konsultatio-  
nen 2006 und 2010 gegenüber Deutschland
Wie leicht auch Deutschland in die Mühlen der Auflagen des europäischen Finanzierungsmechanis-
mus und der bußgeldbewehrten „Empfehlungen“ der Änderung des Stabilitäts- und Wachtumspak-
tes zur Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung geraten kann, wurde bereits in Abschnitt III.7 dar-
gelegt. Die wahrscheinlichsten IWF-Auflagen oder iwf-typischen Auflagen, welche dabei Deutsch-
land gemacht würden, sind die, welche der IWF zuletzt in den Artikel-IV-Konsultationen als Emp-
fehlungen gegenüber Deutschland ausgesprochen hat, und welche über die neuen Mechanismen, 
sobald Deutschland erst einmal die Abhängigkeit von diesen gelangen würde, dann auch de facto 
erzwungen werden könnten.

Hier sind nur die, gemessen an den jüngsten Artikel IV – Konsultationen zu Deutschland, für 
Deutschland zu erwartenden IWF-Auflagen erwähnt, durch welche die Beschwerdeführerin in ihren 
universellen Menschenrechten (unter Verstoss gegen Art. 1 Abs. 1+2 GG, Art. 25 GG und Art. 38 
GG) verletzt würde, sobald diese Auflagen durch die  neuen Mechanismen mit eu-sekundärrechtli-
chem Rang transportiert werden könnten.
Deutschland könnte natürlich auch ohne den europäischen Finanzierungsmechanismus und ohne die 
Neuregelung des Stabilitäts-  und Wachstumgspaktes  in eine finanzielle Situation geraten, in wel-
cher es angewiesen wäre auf Kredite des IWF und damit auch dessen Auflagen ausgesetzt wäre. 
Der Umsetzung von dessen Auflagen würden dann aber die Menschenrechte der Vereinten 
Nationen klare Grenzen setzen, weil sie über dem IWF-Recht stehen.
Anders verhält es sich bei der Transportierung von IWF-Auflagen mit eu-sekundärrechtlichem 
Rang, weil das Rangverhältnis zwischen universellen Menschenrechten und EU-Sekundärrecht für 
Deutschland noch nicht verfassungsgerichtlich eindeutig geklärt ist. 

www.imf.org/external/np/ms/2006/091106.htm 
In der abschließenden Stellunganahme vom 11.09.2006 zu den Artikel IV – Konsultationen gegen-
über Deutschland forderte der IWF in Tz. 14 forderte der IWF die Kürzung der Renten aus der 
gesetzlichen Sozialversicherung.
In Tz. 15 befürwortete der IWF die Einführung einer Kopfpauschale in der gesetzlichen Kranken-
versicherung und forderte zugleich, den dadurch entstehenden Druck auf die Lohnsteuer (zu deren  
Erhöhung zwecks Finanzierung der Steuerzuschüsse für das Kopfpauschalensystem), zu lindern.  

www.imf.org/external/np/ms/2010/020810.htm
In der abschließenden Stellungnahme vom 08.02.2010 zu den Artikel IV – Konsultationen gegen-
über Deutschland forderte der IWF in Tz. 3 für den Finanzsektor, dass die Reparatur der Bilanzen 
und die Umstrukturierung weiter gehen müssten, dass aber die Zeit gekommen sei für dauerhafte 
Verbesserungen des Stabilitätsrahmenwerks gemeinsam mit laufenden Initiativen der EU.
Dass der IWF hier die Fortsetzung der Bankenrettung fordert, ist bemerkenswert, weil doch gerade 
der großzügige Bankenrettungsfonds in Deutschland erst zum deutlichen Anstieg der 
Staatsschulden geführt hat Allerdings will der IWF die Fortsetzung der Bankenrettung nach Tz. 13 
nur so lange, bis ein vernünftiger Mechanismus zur ordnungsgemäßen Abwicklung überschuldeter 
Banken, auch systemrelevanter, geschaffen sein wird.



In Tz. 7 forderte der IWF im Hinblick auf die Senkung der Staatsausgaben die strenge Anwendung  
bereits beschlossener Anpassungsmaßnahen in der gesetzlichen Rentenversicherung.
Die Beschwerdeführerin hat, bevor sie den Sprung in die vollständige Selbständigkeit gewagt hat,  
jahrzehntelang in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlt. Ihre dadurch erworbenen Ansprü-
che sind ein fester Bestandteil der Planung ihrer Alterssicherung. Damit wäre sie über die zu erwar-
tenden IWF-Kreditauflagen zu Rentenkürzungen betroffen.

Art. 9 Uno-Sozialpakt garantiert ausdrücklich das Menschenrecht auf soziale Sicherheit einschließ-
lich Sozialversicherung. Der Allgem. Kommentar Nr. 19 zum Sozialpakt erläutert dieses Menschen-
recht weiter. Nach dessen Tz. 1 umfasst es auch die Rentenversicherung. Nach Tz. 4 müssen nicht 
nur alle zu einem Mindestmaß gegenüber dem Armutsrisiko Alter abgesichert sein, sondern der 
Staat muss auch das Höchstmaß aller ihm hierfür zur Verfügung stehenden Ressourcen aufwenden. 
Die Rentenversicherung muss außerdem diskriminierungsfrei sein; also müssen sich auch die  Höhe 
und die Dauer der geleisteten Rentenbeiträge noch hinreichend in den Rentenansprüchen wieder-
spiegeln. Tz. 22 empfiehlt ausdrücklich, dass bei beitragsfinanzierten Sicherungssystemen ein ange-
messenes Verhältnis zwischen Einkommen, Beiträgen und erworbenen Leistungsansprüchen 
bestehen sollte. Tz. 42 stellt (auf Grund der sozialen Fortschrittsklausel des Art. 2 Abs. 1 Uno-
Sozialpakt) klar, dass auch für das universelle Menschenrecht auf soziale Sicherheit ein grundsätzli-
ches Rückschrittsverbot gilt.Wenn Rückschritte, wie sie die zu erwartenden IWF-Auflagen zu 
Rentenkürzungen bringen würden, unternommen werden, hat der Staat, hier also Deutschland, die 
Beweislast, dass zuvor alle verfügbaren Mittel verwendet worden sind, um den Rückschritt zu 
vermeiden.

Die vom IWF befürwortete und damit auch in kommenden IWF-Auflagen gegenüber Deutschland 
zu erwartende Forderung nach Einführung einer Kopfpauschale in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung würde besonders deutlich mit Tz. 22 des Allgem. Kommentars Nr. 19 und damit auch mit 
Art. 9 des Uno-Sozialpaktes kollidieren. Die Beschwerdeführerin wäre hinsichtlich der Kopfpau-
schale selbst betroffen, weil sie auch nach dem Übergang in die Selbständigkeit in der gesetzlichen 
Krankenversicherung geblieben ist. Ein Wechsel in die private Krankenversicherung wäre für sie zu 
zumutbaren Beiträgen angesichts ihres Alters und angesichts des Erfordernisses regelmäßiger 
Medikamente nicht möglich gewesen. Nun will der IWF eine Kopfpauschale mit nur geringen 
steuerlichen Zuschüssen. Das würde zu deutlichen Beitragserhöhungen oder zu 
Leistungseinschränkungen in der gesetzlichen Krankenversicherung führen, welche die Beschwer-
deführerin unmittelbar treffen würden, und denen sie auch nicht in Richtung Privatversicherung 
aus-weichen könnte. Am wenigsten gekürzt würde wahrscheinlich bei akuten Erkrankungen und bei 
Erkrankungen, die ein hoher Teil der Bevölkerung hat. Chronische Erkrankungen, die, wie bei der 
Beschwerdeführerin, nur eine Minderheit betreffen, und laufend Medikamente erfordern, stehen 
viel stärker in der Gefahr, aus dem dafür bestehenden Versicherungsschutz herausgestrichen zu 
werden.
Art.12 Uno-Sozialpakt garantiert das Recht eines jeden auf das ihn erreichbare Höchstmaß an 
körperlicher und geistiger Gesundheit nicht nur ein überlebensnotwendiges Mindestmaß an medizi-
nischer Versorgung. Nach Tz. 1 des Allgem. Kommentars Nr. 14 zum Uno-Sozialpakt ist es der 
Sinn des Menschenrechts auf Gesundheit, ein Leben in Würde führen zu können.Zur Verwirkli-
chung der Menschenwürde ist die Gesundheit trotz der formellen Gleichrangigkeit aller 
universellen Menschenrecht de facto von besonderer Bedeutung. Nach Tz. 12 des Allgem. 
Kommentars Nr. 14 umfasst es auch die wirtschaftliche Zugänglichkeit (Bezahlbarkeit) von med. 
Dienstleistungen und  Medikamenten; gerade in Zeiten einer Wirtschaftskrise ist der 
Beschwerdeführerin das Risiko von Leistungsausschlüssen für die von ihr benötiten Medikamente 
auf Grund von IWF-Auflagen noch 
weniger zumutbar.
Nach Tz. 32 wirkt sich das (aus der sozialen Fortschrittsklausel nach Art. 2 Abs. 1 Uno-Sozialpakt) 
resultierende grundsätzliche Rückschrittsverbot beim Menschenrecht auf Gesundheit in der Form  



aus, dass der Staat bei Rückschritten bzgl. der Verwirklichung des Rechts auf Gesundheit nicht nur  
die Beweislast dafür hat, dass zuvor alle verfügbaren Mittel ausgeschöpft wurden, sondern auch 
dafür, dass diese Rückschritte im Hinblick auf die Gesamtheit der Rechte aus dem Sozialpakt 
gerechtfertigt sind. Das bedeutet, wenn schon bei der Verwirklichung der universellen sozialen 
Menschenrechte gespart werden muss, dann darf dies bei der Gesundheit verhältnismäßig am 
wenigsten geschehen. Nach Tz. 36 müssen die Krankenversicherungsbeiträge für jeden 
Versicherten erschwinglich bleiben.
Tz. 39 empfiehlt, bereits beim Abschluss anderer internationaler Verträge sicherstellen, dass diese 
sich nicht negativ auf das Recht auf Gesundheit auswirken. Nach Tz. 50 des Allgemeinen Kommen-
tars Nr. 14 liegt bereits eine Verletzung der Achtungspflicht gegenüber dem Recht auf Gesundheit 
vor, wenn Staaten dieses Menschenrecht beim Abschluss von Verträgen mit Staaten, internationalen 
Organsationen oder international tätigen Firmen nicht berücksichtigen.
Daher ist es eine Verletzung der staatlichen Achtungspflicht gegenüber dem Menschenrecht auf 
Gesundheit, wenn eine Blankett-Zustimmung gegeben wird dazu, IWF-Kreditauflagen mit eu-
sekundärrechtlichem Rang zu transportieren, obwohl absehbar ist, dass zu den dann verbindlichen 
Auflagen des IWF (bzw. der Troika) gegenüber Deutschland Leistungskürzungen für Medikamente, 
ohne die das Menschenrecht auf Gesundheit nicht gewahrt bliebe, gehören würden. 

Inzwischen nähert sich die Bundesregierung den IWF-Wünschen zur Krankenversicherung an (taz-
Artikel „Schäuble will Krankenkassen Budget kürzen“ vom 15.02.2012)
www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikelI?ressort= 
in&dig2012%2F02%2F15%2Fa0054&cHash=a7f63c3eb0

IV.5.2   zu erwartende Auflagen gegen die Nahrungsversorgung  
Die Kreditauflagen des IWF zerstören gezielt die Fähigkeit der Staaten, die eigene Bevölkerung aus 
eigener Kraft mit Nahrung versorgen zu können, und sorgen dafür, dass weniger Flächen für den 
Nahrungsanbau und mehr für den Anbau für den Export zur Verfügung stehen.    
Ein zentrales Motiv zur gezielten Verschlechterung der Nahrungsmittelversorgung der gesamten 
Bevölkerung eines Schuldnerstaates dürfte sein, dadurch ganze Völker, und nicht nur Regierungen 
und Parlamente, leichter zwingen zu können, andere Auflagen sowie den Schuldendienst zu befol-
gen. Denn Nahrung ist, anders als Kapital, keine gesellschaftliche Fiktion, sondern überlebensnot-
wendig. Die Auflagen zielen stets darauf ab, eine eigene, vom Weltmarkt unabhängige, Versorgung 
mit Lebensmitteln zu verunmöglichen. Die vom IWF fast immer auferlegte Währungsabwertung 
sorgt für marktverzerrend hohe Preise für den Import von Dünger, Pestiziden, Traktoren etc.; 
zusätzlich werden Preisbegrenzungen für diese Importe verboten. Die Kaufkraft der inländischen 
Kunden der Landwirte wird durch die erzwungene Senkung der Löhne und der Sozialleistungen 
zerstört. Soziale Einrichtungen für Landwirte z. B. zur Verteilung von Wasser und für zusätzliche 
Subventionen in Zeiten des Preisverfalls werden abgeschafft. Hilfslieferungen hoch subventionier-
ter Agrarüberschüsse werden, wo Handelsliberalisierung nicht reicht, gezielt eingesetzt, um ganze 
kleinbäuerliche Branchen gezielt in den Ruin zu treiben. Wo das alles nicht reicht, werden biswei-
len kleinere landwirtschaftliche Betriebe einfach verboten (z. B. in Peru) oder gezielt zur Vertrei-
bung von Landwirten führende Projekte finanziert (z. B. in Mosambik). Durch die Zerstörung der 
kleinbäuerlichen Strukturen und die Ausrichtung der größeren Betriebe auf den Export werden die 
Staaten schließlich nicht nur abhängig vom Import von Dünger, Pestiziden etc., sondern von in 
harter Währung zu bezahlenden Nahrungsmitteln – und das bei einer künstlich auf Geheiß des IWF 
massiv abgewerteten eigenen Währung.

Dem Abschnitt “50 Jahre Bretton Woods” in Uwe Hoerings Werk “Zum Beispiel IWF & Welt-
bank” (Süd-Nord Lamuv-Verlag) ist zu entnehmen, dass es jeweils durch Subventionskürzungen 
auf Grund von IWF-Auflagen Unruhen gab:
-1985 in Bolivien (wegen Kürzung von Nahrungsmittel- und Treibstoffsubventionen)



-1986 in Sambia (wegen Kürzung von Nahrungsmittelsubventionen)
-1989 in Venezuela (wegen Kürzung von Treibstoff- und Transportsubventionen)

Auch von Indonesien verlangte der IWF (während der Asienkrise) die Kürzung von Nahrungs-
mittel- und Treibstoffsubventionen („Die Chancen der Globalisierung“, Joseph Stiglitz, Pantheon-
Verlag, S. 304).

Die Kürzungen von Nahrungsmittelsubventionen als IWF-Auflage sind keine Einzelfälle, sondern
eher üblich:
„...für westliche Banken, die ihre Kredite absichern wollten, war Geld da, für minimale Nahrungs-
mittelsubventionen, die Menschen vor dem Hungertod retten sollten, nicht.“ 
(„Die Chancen der Globalisierung“, Joseph Stiglitz, Pantheon-Verlag, S. 39)

In Somalia, einem Land, in welchem 50% der Bevölkerung als Viehzüchter gearbeitet haben (S. 97, 
„The Globaliziation of Poverty and the New World Order“, Prof. Dr. Michel Chossudovsky), wur-
den ab Anfang der 1980er Jahre über IWF-Auflagen die Währung abgewertet (dadurch Verteuerung 
der Treibstoff- und Düngerpreise, S. 96) , der Getreidemarkt dereguliert (S. 96), die 
Veterinärdienstleistungen privatisiert (S. 96), die Notvorräte an Tiernahrung abgeschafft (S. 96), 
das Wasser privatisiert (S. 97) und Erosionsbekämpfung vernachlässigt (S. 97). Insgesamt wurden 
die staatlichen Agrarmittel um 85% gekürzt (S. 97) im Vergleich zu Mitte der 1970er Jahre. Der 
Zusammenbruch der somalischen Landwirtschaft zeigt sich auch daran, dass Anfang der 1980er 
Jahre der Verkauf von Nahrungsmittelhilfe bereits zur Haupteinahmequelle der somalischen 
Regierung geworden war (S. 97).

In Ruanda sorgte das 1990er Strukturanpassungsprogramm des IWF für Hunger. In dem schon 
damals auf Kaffeeanbau ausgerichteten Land wurde der nationale Ausgleichsfonds zur Absicherung 
gegen fallende Kaffeepreise zusammen mit allen anderen staatlichen Agrarmitteln abgeschafft. 
Dazu kamen die bekannten Auswirkungen von Währungsabwertung und Handelsliberalisierung auf 
die heimische Landwirtschaft (S. 106+ 107, „The Globaliziation of Poverty and the New World 
Order“, Prof. Dr. Michel Chossudovsky). Schließlich wurde 1992 auch noch als Auflage der 
Weltbank der Kaffeepreis für die ruandischen Bauern gesetzlich gedeckelt. (S. 108). Mitten 
während des ruandi-schen Bürgerkriegs setzte der IWF eine weitere Währungsabwertung durch, 
obwohl das Land ange-sichts übermäßiger Ausrichtung auf den Kaffeeanbau einen Teil seiner 
Nahrungsmittel importieren musste (S. 108). Die von IWF und Weltbank erzwungene 
Handelsliberalisierung der Getreidemärkte sorgte dafür, dass die Lebensmittelhilfen für Ruanda auf 
eine Weise geschahen, welche die heimi-sche Lebensmittelproduktion weiter ruinierte (S. 109). 
Laut dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes haben 1993 über 1 Mio. Menschen in Ruanda 
gehungert (S. 122, Fn. 14). Ruanda ist lebensmittelmäßig trotz des vorherrschenden Kaffeeanbaus 
noch Selbstversorger gewesen, bis es in 1990 als IWF-Kreditauflage das Dumping subventionierter 
US- und EU-Lebensmittelüberschüsse zuließ (S. 140).

In Mozambik haben IWF und Weltbank mit ihren Kreditauflagen landwirtschaftliche Großprojekte 
unterstützt, bei welchen sich der Staat zur Vertreibung bäuerlicher Famlienbetriebe zu Gunsten von 
auf den Export ausgerichteter Großbetriebe verpflichtet hat (S. 126-131, „The Globaliziation of 
Poverty and the New World Order“, Prof. Dr. Michel Chossudovsky), welche zur Ernährung der 
Mozambikaner nichts beitragen.

Äthiopien produziert genug zur Deckung von 90% der Lebensbedürfnisse seiner Einwohner. Laut 
der Welternährungsorganisation FAO erzielten 1999 bis 2000 die Provinz Amhara 20% bzw. 
500.000 t Getreideüberschuss und die Provinz Oromiya 600.000 t. Getreideüberschuss. Gleichzeitig 
hungerten in Amhara 2,8 Mio. und in Oromiya 1,6 Mio. Einwohner, ein deutliches Beispiel, wie die 
von IWF und Weltbank erzwungene einseitige Exportausrichtung bei gleichzeitiger Zerstörung des  



Lebensmittelanbaus für den heimischen Markt Hunger schafft (S. 137+138, „The Globaliziation of 
Poverty and the New World Order“, Prof. Dr. Michel Chossudovsky), zumal die Hälfte der Export- 
erlöse in den Schuldendienst floß (S. 139). Der Hunger tritt in Äthiopien regional sehr ungleich ver- 
teilt auf, was daran liegt, dass der IWF dort den Bund-Länder-Finanzausgleich verboten hatte (S. 
139), mit der Folge, dass die Hungerregionen vom Bund und von den anderen Provinzen auch keine 
finanziellen Hilfen gegen den Hunger mehr erhielten. Dem Hunger in Äthiopien waren 
vorausgegan-gen die von der Weltbank auferlegte Aufhebung der Preisbegrenzungen für Treibstoff 
und Dünger (S. 139) und die ebenfalls von der Weltbank per Kreditauflage angeordnete 
Abschaffung aller äthiopischen Agrarsubventionen. Der Agrarhandel wurde auf Geheiß des IWF 
liberalisiert (S. 139). Äthiopien ließ sich zur Ruinierung seiner kleinbäuerlichen Lebensmittel-
produktion ausgerechnet durch Lebensmittelhilfen mit genmanipuliertem Getreide, den Zugriff von 
Saatgutkonzernen auf die staatlichen Saatgutreserven und die Beendigung des kleinbäuerlichen 
Saatgutnetzwerks aufzwingen (S. 142+143).

Die von IWF und Weltbank angeordnete Deregulierung des Getreidemarktes in Kenia sowie das 
ebenfalls als Kreditauflage verfügte Verbot staatlicher Lebensmittelverteilung und selbst staatlicher 
Regulierung der Lebensmittelverteilung führten 1991 und 1992 zum Hunger von fast 2 Mio. Men- 
schen in Kenias trockeneren Provinzen (S. 140).

In Simbabwe und Malawi erzwang der IWF den Umstieg von Nahrungsmittel- auf Tabakanbau.
1992 ging dadurch die Maisernte in Simbabwe um 90 %  und in Malawi um 40% zurück. 1992 war 
ein Dürrejahr im südlichen Afrika. Die Tabakexporterlöse gingen in den Schuldendienst statt in die 
Hungerbekämpfung (S. 100, „The Globaliziation of Poverty and the New World Order“, Prof. Dr. 
Michel Chossudovsky).

Für den Niger, eines der offiziell ärmsten Länder der Welt, hat der IWF im Jahr 2004 verboten, 
Lebensmittelreserven anzulegen. Mitten in der Hungersnot im Niger, in welcher 3,6 Millionen 
Men-schen am Abgrund gestanden haben, hat der IWF dann sogar jegliche kostenlose Verteilung 
von Hirse verboten, weil dies marktverrend sei. Und nicht nur die Verteilung, die den Niger etwas 
kos-ten und damit seinen Schuldendienst hätte beeinträchtigen können, sondern sogar die 
Hirsevertei- lung durch die Vereinten Nationen und durch NGOs  (Germanwatch-Interview mit 
Prof. Dr. Jean Ziegler aus dem Jahr 2005)
www.germanwatch.org/zeitung/2005-4-ziegler.htm   
Niger ist kein Einzelfall. Auch Malawi und Äthiopien wurden durch den IWF zum Verkauf von 
staatlichen Nahrungsmittelreserven zwecks höheren Schuldendienstes gezwungen, Äthiopien aus- 
gerechnet vor der Hungersnot von 1984/1985.
Zu Äthiopien siehe S. 141 des Buches „The Globaliziation of Poverty and the New World Order“ 
von Prof. Dr. Michel Chossudovsky sowie den Global-Research-Artikel unter dem Link:
www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=366 
zu Malawi siehe taz-Artikel „Der Hunger geht, die Armut bleibt“
www.taz.de/1/politik/afrika/artikel/1/der-hunger-geht-die-armut-bleibt/   

In Indien sorgten 1991 die vom IWF angeordnete Abschaffung der Lebensmittel- und Düngersub-
ventionen zusammen mit der ebenfalls von ihm auferlegten Währungsabwertung für den Anstieg 
des Reispreises um 50% (S. 150+153, „The Globalization of Poverty and the New World Order“, 
Prof. Dr. Michel Chossudovsky, veröffentlicht 2003). In Indien machen Kleinbauern und Landar-
beiter 400 Mio. Menschen aus (S. 151). Die vom IWF ausdrücklich zur Auflage gemachte Abschaf-
fung der Düngersubvention (S. 151) ließ dessen Preis 1991 um 40% steigen und ruinierte zahlreiche 
landwirtschaftliche Kleinbetriebe. Die von IWF und Weltbank auferlegte formelle Abschaffung der 
geseztlichen Obergrenze für Landbesitz (S. 154) war ein entscheidender Anreiz für die Vertreibung 
von Kleinbauern durch Großgrundbesitzer, die lieber für den Export als für die 
Nahrungsversorgung der eigenen Bevölkerung wirtschaften. Durch die ebenfalls von IWF und 

file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Sarah/Eigene%20Dateien/iwf-diktat/Schrifts%C3%A4tze/schriftsatz%20130710.doc
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=366
http://www.germanwatch.org/zeitung/2005-4-ziegler.htm


Weltbank durchgesetzte Abschaffung von Lohnindexierung und Mindestlohn mussten Hunderte 
Millionen Inder (darunter vor allem auch Landarbeiter und Kleinunternehmer) von umgerechnet 
50,- US-Cent pro Tag leben bei sich gleichzeitig dem Weltmarkt annähernden 
Lebenshaltungskosten incl. des 50%igen Anstiegs des Reispreises. Prof. Dr. Chossudovsky spricht 
daher von „wirtschaftlichem Völkermord“ (S. 154) von IWF und Weltbank in Indien. Zu 
Völkermordvorwürfen gegenüber dem IWF vergleiche auch Art. 6 lit. c des Römischen Statuts 
sowie Abschnitt IV.5.7 dieser Verfassungsbeschwerden. Der harsche Vorwurf Prof. Dr. 
Chossudovskys im Hinblick auf Indien mag erstaunen, da zahlreiche andere Staaten noch brutalere 
und gezieltere Auflagen gegen ihre Nahrungsmittelversorgung bekommen haben, sie ist jedoch 
gerechtfertigt, weil in keinem anderen Staat der Welt in absoluten Zahlen so viele Menschen 
hungern, und weil IWF und Weltbank, und nicht Kriege, Kastensystem, religiöse Intoleranz, 
Gentechnik oder sonst etwas, dafür die Hauptschuld tragen.

In Bangla Desh erzwang der IWF Anfang der 1980er Jahre die Abschaffung der Agrarsubventio-
nen, die Handelsliberalisierung und die Deregulierung des Getreidemarktes (S. 161,  „The Globali-
zation of Poverty and the New World Order“, Prof. Dr. Michel Chossudovsky). Zur Zerstörung der 
Nahrungsmittelversorgung durch bäuerliche Famlienbetriebe wurde schließlich das Programm 
„Nahrung für Arbeit“, welches Dorfbewohner allein für Nahrung arbeiten ließ, verwendet. Aber 
möglich geworden war dies durch die zuvor vom IWF erzwungene Handelsliberalisierung. Der 
wirtschaftliche Ruin trieb viele Landwirte zum Neubeginn in besonders überschwemmungsgefähr-
deten Gebieten. So erklären sich 140.000 Überschwemmungstote in 1991 (S. 165) sowie 10 Millio- 
nen Obdachlose durch die Flut. Ausgerechnet in 1991 erzwang der IWF eine Währungsabwertung, 
wodurch der Reispreis um 50% stieg und die flutbedingte Hungersnot entscheidend verschärfte. 
Weit verbreitete Unterernährung und Vitamin-A-Mangel gab es in Bangla Desh schon vor der Flut, 
woran iwf-typische Auflagen entscheidenden Anteil gehabt hatten.

In Vietnam wurden Landwirte durch die Weltbank ermutigt, statt Lebensmittel für sich selbst und 
die eigene Bevölkerung lieber für den Export anzubauen (S. 177). Durch den Rückgang der Welt-
marktpreise für die betreffenden Exportgüter kam Vietnam in die Lage, die Lebensmittelexporte zu 
subventionieren, während seine Landwirte hungerten in Folge der iwf-typischen Währungsabwer-
tung und Liberalisierung incl. der damit verbundenen Erhöhung der Preise für Treibstoff und 
Dünger. In 1994 ereigneten sich eine Hungersnot mit 50.000 Betroffenen, während im gleichen Jahr 
durch den Zusammenbruch staatlicher Reishandelsfirmen zwei Millionen Tonnen vietnamesischen 
Reises unverkauft blieben (S. 178). In den Jahren 1987 bis 1990 waren 25% der Erwachsenen und 
50% der Kinder in Vietnam unterernährt (S. 179). Die er zwungene Ausrichtung auf den Export 
führte auch zur Vertreibung von Kleinbauern durch Großgrundbesitzer (S. 182).

Der Film „Raubzug des IWF in Argentinien“ von Kanal B aus dem Jahr 2002 zeigt plastisch das 
Verhalten des IWF in Argentinien. Die Vergleichbarkeit mit Deutschland ist vor allem auch da- 
durch gegeben, dass es bis hinein in die 1970er vor der Beginn der Militärdiktatur eines der Länder 
Lateinamerikas mit dem höchsten Wohlstand und einer breiten Mittelschicht war. Seinen ersten 
IWF-Kredit nahm Argentinien bereits eine Woche nach dem Amtsantritt der Militärdiktatur in 1976 
auf. Zum Ende der Diktatur hatte das Land 30,- Milliarden $ Schulden, davon die Hälfte vom Staat 
übernommene Privatschulden. 1983 bis 1989 wurden auf Druck des IWF immer mehr laufende 
Ausgaben gekürzt, 1989 bis 1992 alle Staatsbetriebe privatisiert. Seit der Regierung Menem wurde 
auch im sozialen Bereich so stark gekürzt, dass der Hunger begann, Jahre nach dem Ende der 
Diktatur. Laut dem Journalisten Sebastian Hacher (Indymedia) verhungerten in 2002 in Argentinien 
täglich etwa 100 Kinder; das entspricht 36.500,- damals im Jahr verhungerten Kindern in Argenti-
nien, eine hohe Zahl insbesondere im Vergleich zu den 30.000,- von der argentinischen Militär- 
diktatur insgesamt ermordeten Menschen. Und die erwachsenen Argentinier, die der IWF verhun-
gern ließ, sind dabei noch gar nicht mit gezählt.  Eine Demonstrantin auf dem Marsch der 
Arbeitslosen am 11.03.2002 schätzte die Zahl der Hungernden damals allein für den Raum Buenos 



Aires auf etwa 4,- Millionen Menschen.

Um trotz der Massenentlassungen im öffentlichen Dienst und der Abschaffung der gesetzlichen 
Rentenversicherung in 1994 in Brasilien die Kontrolle über das Land zu behalten, wurde ein Teil 
der Einsparungen verwendet zur Unterstützung von Nahrungsmittelhilfen für Slumbewohner. Im 
ländli-chen Bereich gibt es außerdem Vorzeigeprojekte, wo Landlose ausgelaugte Flächen 
zugewiesen bekommen (oder mit Hilfe von Weltbankkrediten kaufen können), welche den 
Großgrundbesitzern nicht rentabel genug scheinen. Und Landlosen werden gezielt Flächen 
zugewiesen, welche im oft grundbuchlich nicht erfassten Eigentum von Indigenen stehen, wobei auf 
Anordnung des IWF 1994 auch die verfassungsmäßigen Eigentumsrechte der Indigenen geschleift 
worden waren. Statt Nah-rung für alle zu bezahlen, ließ der IWF es zu, dass stattdessen der Staat 
den Großgrundbesitzern die Beschäftigung von Landarbeitern bezahlte, und dass 
Nahrungsmittelhilfslieferungen auch gezielt zur Zerstörung des kleinbäuerlichen 
Lebensmittelanbaus verwendet wurden (S. 195 und 201-202, „The Globalization of Poverty and the 
New World Order“, Prof. Dr. Michel Chossudovsky).
Das brasilianische “Fome Zero” (null Hunger) Programm von Präsident Lula da Silva, welches eine 
siebestellige Zahl von Brasilianern vom Hunger befreien wollte, wurde nur in erheblich verringerter 
Form verwirklicht, weil der IWF ein dafür erbetenes Schuldenmoratorium zugunsten Brasiliens 
nicht bewilligt hat. (Germanwatch-Interview mit Prof. Dr. Jean Ziegler aus dem Jahr 2005)
www.germanwatch.org/zeitung/2005-4-ziegler.htm  

In Peru sind durch die Auflagen 83% der Einwohner unterernährt (S. 31, „The Globalization of 
Poverty and the New World Order“, Prof. Dr. Michel Chossudovsky). Das Land wurde mehrfach 
schockartigen IWF-Auflagen unterzogen. Von 1980 – 1983 stieg Unterernährung von Kleinkindern 
dramatisch, und von 1975 bis 1985 sank die Nahrungsaufnahme der Gesamtbevölkerung um 25% 
(S. 209). Der Rückgang der Reallöhne von 1980 bis 1985 lag bei 45% (S. 209). Noch wesentlich 
drastischer gegen die Nahrungsversorgung gerichtet waren die IWF-Auflagen im August 1990, wo 
die schnelle Kombination von künstlicher Währungsabwertung, Deckelung der Löhne und Loslas- 
sen der Preise, im Verhältnis zum Lohn, die Preise innerhalb eines Monats steigen ließ für Treib-
stoff auf das 31-fache, für Brot auf das 12-fache und für Lebensmittel im Durchschnitt um 446 %. 
Der IWF erzwang im Namen der Bekämpfung der Hyperinflation von August 1990 darauf Entlas-
sungen im öffentlichen Sektor, Sozialkürzungen und Lohnsenkungen (S.216). Da die Hyperinfla-
tion mit all ihren Folgen für die Verteuerung von Dünger etc. nicht ausreichte zur Zerstörung der 
bäuerlichen Landwirtschaft in Peru, erzwang der IWF einfach deren Verbot über eine gesetzliche 
Mindestbetriebsgröße von 10 ha; und auch erst ab dieser Größe gab es fortan noch Agrarkredite (S. 
221).

In Bolivien sorgte die vom IWF durchgesetzte Handelsliberalisierung zusammen mit Hilfslieferun-
gen für einen Rückgang der Nahrungsmittelerzeugerpreise von 1985 bis 1988 um 25,9 % (S. 232, 
„The Globalization of Poverty and the New World Order“, Prof. Dr. Michel Chossudovsky).

In Russland sorgte die vom IWF auferlegte Kombination von künstlicher Währungsabwertung und 
Loslassen der Preise in 1992 für eine Verhundertfachung der Preise, während man im Namen der 
Inflationsbekämpfung gleichzeitig nur eine Verzehnfachung der Löhne zuließ. Der Brotpreis stieg 
dabei überproportional von 17 bis 18 Kopeken auf 20 Rubel (S. 240, „The Globalization of Poverty 
and the New World Order“, Prof. Dr. Michel Chossudovsky). Die Nahrungsversorgung sank unter 
das Niveau während des 2. Weltkriegs (S. 241). In 1993 legte der IWF nach und erreichte durch die 
Deregulierung einer großen russischen Brotfabrik noch einmal eine Verdrei- bis -vierfachung des 
Brotpreises (S. 249).

Der kleinbäuerliche Nahrungsanbau in Albanien wurde zurückgedrängt durch eine Kombination 
von Handelsliberalisierung, Nahrungsmittelhilfe aus subventionierten Getreideüberschüssen, Wäh-

http://www.germanwatch.org/zeitung/2005-4-ziegler.htm


rungsabwertung (damit Verteuerung des Düngers und des Benzins, Schrumpfung der Reallöhne 
etc.) und Zerstörung der heimischen Saatgutproduktion (zur Abhängigmachung von teurerem 
Saatgut).

Dass diese IWF-Auflagen zu Lasten der Hungernden keine seltenen Ausrutscher sein können, zeigt 
der offizielle Bericht vom 07.02.2001 (Az. E/CN.4/2001/53) von Prof. Dr. Jean Ziegler, dem dama-
ligen Uno-Sonderberichterstatter für das Menschenrecht auf Nahrung, wonach (in Tz. 69c des Be-
richts) die Kreditauflagen von IWF und Weltbank der weltweit zweitgrößte Grund für den Hunger 
in der Welt, noch vor der Biotechnologie in der Landwirtschaft und vor Kriegen, sind.
www.righttofood.org/new/PDF/ECN4200153.pdf  

In 1990 haben weltweit 822 Millionen Menschen, 2007 etwa 923 Millionen und 2008 etwa 963 
Millionen Menschen gehungert. Am 19.06.2009 ist es bereits etwa eine Milliarde Menschen gewe- 
sen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Welthunger   
www.fao.org/news/story/en/item/8836/icode/   
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8109698.stm   

2004 wurde genug Nahrung für 12 Milliarden Menschen produziert (Prof. Jean Ziegler im Interview 
in Ausgabe 4/2005 der Germanwatch-Zeitung). Laut dem damals aktuellen Welternährungsbericht 
starben trotzdem in 2004 jeden Tag durchschnittlich 100.000 Menschen an Hunger oder dessen 
unmittelbaren Folgen; durchschnittlich alle 5 Sekunden verhungerte im Jahr 2004 ein Kind 
unter 10 Jahren. 
www.germanwatch.org/zeitung/2005-4-ziegler.htm 

IV.5.3   zu erwartende Auflagen gemessen an den bisherigen Auflagen von IWF, EU-Kommission   
und inzwischen auch EZB gegenüber Griechenland – und die Beweise, dass es von Anfang an nie 
darum ging, Griechenland zu helfen
Die konkreten Auflagen, welchen sich Griechenland zur Erlangung des Kredits unterworfen hat, 
welchem Deutschland im Gesetz zu Drucksache 17/1544 zugestimmt hat, und welche in einem 
“Memorandum of Understanding” vom 02.05.2010 festgelegt sind, stehen u. a. unter dem folgenden 
Link:
http://peter.fleissner.org/Transform/MoU.pdf  

Im “Memorandum of Understanding” zu Griechenland verlangt der IWF  (bzw. die Troika) deutli-
che Kürzungen bei Renten und bei den Gehältern im öffentlichen Dienst. Darüber hinaus verlangt 
er die Erleichterung betrieblicher Bündnisse für Arbeit zwecks Aushebelung der Tarifverträge. 
Gleichzeitig verlangt er aber auch ausdrücklich den Erhalt des griechischen Mindestlohns dem 
Grunde nach und die Einführung einer Mindestrente in Griechenland. Es scheint, als habe das 
lettische Verfassungsgerichtsurteil vom 22.12.2009 (Az. 2009-43-01, siehe auch Abschnitt VII.4 
dieser Verfassungsbeschwerden) den IWF zumindest insoweit und zumindest für EU-Mitglieds-
staaten bzgl. Kürzungen bei den Ärmsten deutlich vorsichtiger gemacht, solange sein Geschäftsfüh-
render Direktor noch Dominique Strauss-Kahn war (Abschnitt IV.9 dieser Verfassungsbeschwer-
den). Daraus lässt sich aber allenfalls Rücksicht auf die Menschenwürde erkennen, nicht auf andere 
soziale Menschenrechte nationaler Verfassungen oder der Vereinten Nationen, geschweige denn 
eine Respektierung durch den IWF von deren auf der nationalen Ebene durchzusetzendem Vorrang 
vor dem IWF-Recht.
Dass der IWF (bzw. die Troika) gegenüber Griechenland zumindest vorübergehend rücksichtsvoller 
war als gegenüber dem Niger, hat auch zur Beruhigung der öffentlichen Meinung in Europa ge-
dient. Hinsichtlich der Privatisierung hoheitlicher Aufgaben in Griechenland war zumindest ist im 
ersten « Memorandum of Understanding » nichts zu finden. In jenem wurde aber bereits für den  



öffentlichen Dienst in Griechenland nur noch eine Neueinstellung auf fünf ausscheidende 
Beschäftigte erlaubt.  

Laut dem Artikel „Papandreou hält eigene Beamten für überfordert“ der Financial Times Deutsch-
land vom 13.07.2011 (http://ftd.de/artikel/60078446.xml?v=2.0) beabsichtigt die griechische Regie- 
rung, die Vollstreckung der Steuerforderungen an Private outzusourcen. Dass dabei ein Teil der 
Finanzverwaltung mit besonders starkem Eingriffscharakter gewählt wurde, wirkt wie eine  Annä-
herung selbst an die nach Art. 4 EUV von der funktionellen Privatisierung ausgeschlossene innere 
Sicherheit („öffentliche Ordnung“, Art. 4 EUV). In dem FTD-Artikel werden darüber hinaus deutli-
che Defizite bzgl. der Steuerfestsetzung und der Finanzgerichtsbarkeit in Griechenland erwähnt, 
sodass sich der Eindruck aufdrängt, dass dies die nächsten zu privatisierenden Bereiche sein könn-
ten. Die Finanzverwaltung sah selbst Napoleon Bonaparte, zusammen mit Innen-, Außen- und 
Verteidigungsbereich als so zentral an, dass ein funktionsfähiger Staat diese selbst betreiben müsse. 
Die Vermischung zwischen privatwirtschaftlichen Interessen und hoheitlicher Macht ist im Bereich 
der Finanzverwaltung auch deshalb besonders sensibel bzgl. des Gleichheitsgrundsatzes (Art. 3 
GG), weil es dort für die meisten Bürger um mehr Geld geht als beim Kontakt mit den meisten 
anderen Verwaltungen. Besonders sensibel im Hinblick auf die Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG) 
und das grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG) wäre eine funktionelle Privatisierung der 
Finanzverwaltung darüber hinaus vor allem in dem Bereich, wo es um die Überprüfung der 
Gemeinnützigkeit geht; wenn diese Stellen in private Hand gelangen würden, würde ein kaum zu 
widerstehender Anreiz geschaffen, die weitere Gewährung der Gemeinnützigkeit von Parteien und 
Verbänden von politischen Auflagen der privaten Behördenbetreiber abhängig zu machen. Bereits 
die Betreiber örtlicher Finanzbehörden könnten so das bundespolitische Verhalten von Parteien und 
Verbänden entscheidend mitbestimmen, und das ohne jegliche Legitimation des Volkes oder der 
Mitglieder der betroffenen Organisationen. 
Auch wenn der Beginn des Ausverkaufs der griechischen Finanzverwaltung in Zusammenhang mit 
der Griechenlandhilfe stehen mag, so ist das gleiche ebenso für den gesamten europäischen 
Finanzierungsmechanismus zu erwarten, für welchen die Griechenlandhilfe nur die Testversion ist. 
Und noch mehr im Rahmen der Ungleichgewichtsverfahren angesichts von deren genereller Aus- 
richtung, alles exportierbar machen zu können (Abschnitt V.11 dieser Verfassungsbeschwerden).

Der Artikel „Obdachlos wegen der Krise“ der Tagesschau beweist, dass auch gegenüber Staaten der 
Eurozone von der Troika Hunger und Obdachlosigkeit geschaffen werden, was sich auswirkt als 
zusätzliches Druckmittel zur Durchsetzung der Gesamtheit der Auflagen.
Www.tagesschau.de/ausland/griechenlandkrise128.html
Der Tagesschau-Bericht enthüllt, dass es in Griechenland für jeden Arbeitslosen „maximal ein Jahr 
lang einige Hundert Euro pro Monat Unterstützung“ gibt, und danach nichts mehr, weder zum 
Wohnen noch zum Lebensunterhalt. Leider beleuchtet die Tagesschau nicht, wie es dazu gekom-
men ist, dass in Griechenland alle Langzeitarbeitslosen der Obdachlosigkeit und vor allem dem 
Hunger überantwortet werden. Das kann es in einem Land, wo es bis 2009 noch 13 bis 14 Monats-
renten pro Jahr gab, nicht schon vor der Troika gegeben haben. Gleichzeitig steht eine explizite 
Auflage, Langzeitarbeitslosen gar keine Unterstützung mehr zu geben, weder im ursprünglichen 
noch in einem späteren Memorandum of Understanding zwischen Griechenland und Troika. Es gibt 
also für die Armen, soweit die Kapazitäten der Suppenküchen nicht ausreichen, tödliche Auflagen, 
welche nicht einmal für die Öffentlichkeit transparent gemacht werden. Das ist eine deutliche Paral-
lele zu Rumänien, wo die Verwüstung des Gesundheitswesens im Dienste der Troika betrieben 
wird, aber ebenso wenig im MoU fixiert ist (Abschnitt IV.5.5 dieser Verfassungsbeschwerden). 
Und es ist eine Parallele zu Spanien, wo monatelang der Ausnahmezustand verhängt wurde, um 
ebenfalls die Streichung jeglicher Hilfe zum Lebensunterhalt für Langzeitarbeitslose durchzusetzen 
(Abschnitt XII.5 dieser Verfassungsbeschwerden).

Laut dem am 15.02.2012 auf dem Griechenland-Blog in deutscher Sprache veröffentlichten offenen 



Brief des berühmten griechischen Dirigenten, Komponisten und Freiheitskämpfers gegen die 
Militärdiktatur Mikis Theodorakis haben in Griechenland inzwischen 432.000 Unternehmen 
geschlossen, davon 80.000 im Einzelhandel. Einen wesentlichen Grund für den Hunger in Grie-
chenland, der seit 1941 mit damals 300.000 Hungernden nicht mehr so groß wie heute gewesen sei, 
sieht er in der überproportionalen Steuerbelastung von Mittel- und Unterschicht. Außerdem schreibt 
er, dass Papandreou im Sommer 2009 mit dem damaligen IWF-Geschäftsführer Strauss-Kahn 
besprochen haben soll, wie man Griechenland unter die Mit-Herrschaft des IWF bekomme. 
Www.griechenland-blog.gr/2012/mikis-theodorakis-spricht-von-verschwoerung-gegen-
griechenland/6730

Laut dem Artikel „Finanzministerium in Griechenland ruft zur Nutzung der Quittungskarte auf“ des 
Griechenland-Blogs vom 19.11.2011 werden die griechischen Privathaushalte gezwungen, für ihren 
Privatbereich zu bilanzieren wie Unternehmen. Dafür müssen sie für alle Einkäufe eine elektroni-
sche Quittungskarte verwenden, worüber ihnen dann auch die Daten für die Bilanzierung ihres 
Privathaushalts zur Verfügung stehen. Private Verwendungen des Einkommens, die nicht nachge-
wiesen werden, werden dabei mit einer Steuer belegt. Ein Überwachungsstaat mit einer Strafsteuer, 
die vor allem die armen und die weniger gebildeten Einwohner trifft. Und das noch kombiniert mit 
dem Sperrkonto für alle griechischen Staatseinnahmen (s. u.).
www.griechenland-blog.gr/2011/finanzministerium-in-griechenland-ruft-zur-nutzung-der-
quittungskarte-auf/6024/ 

Die neuen Auflagen der Troika gegenüber Griechenland laut dem Artikel „Tsunami vor Griechen-
land“ von Lost in Europe von Ende Januar 2012 beweisen, dass deren Grausamkeit der Praxis des 
IWF inzwischen in nichts mehr nachsteht. 
Http://lostineurope.posterous.com/griechenland-das-thema
Inzwischen wird sogar in die Sozialhilfe („welfare benefits“) eingegriffen (Nr. 14 des Artikels). Die 
Leistungen für Krankenhaus und Medikamente werden weiter gekürzt (Nr 11). Es wird eine 
„Arbeitsreserve“ (Nr. 7) gebildet in der Form, dass auf 10 ausscheidende Beschäftigte im öffentli-
chen Sektor nur noch jeweils 1 Neueinstellung kommt. Das Wort „Arbeitsreserve“ entlarvt, dass es 
dabei nicht wie am Anfang bei den Auflagen der Troika gegenüber Griechenland und Rumänien, 
um lediglich einen Neubesetzungsstopp geht, sondern dass zusätzlich auch Beschäftigte entlassen 
werden sollen. Das passt auch zum Abbau von 150.000 Stellen im öffentlichen Dienst Griechen-
lands laut dem taz-Artikel „Der Pleitegeier kreist weiter“ vom 10.02.2012 und zu den laut Tages-
schau längst per Ausnahmezustand gem. Art. 44 der griechischen Verfassung durchgesetzten Ände-
rungen für den Arbeitsmarkt (Abschnitt XII.3 dieser Verfassungsbeschwerden) und zum Ausnah-
mezustand in Rumänien zwecks Umstrukturierung der Finanzverwaltung (Abschnitt XII.2 dieser 
Verfassungsbeschwerden). Denn laut Nr. 5 des Artikels verlangt die Troika die Schließung von 200 
örtlichen Finanzämtern in Griechenland bis Ende 2012. Das kann nur bedeuten, da insbesondere 
Goldman Sachs etc. ihre CDS-Wetten gewinnen wollen (siehe Artikel „Die Angst der Amerikaner“ 
der Financial Times vom 03.11.2011, Abschnitt III.23 dieser Verfassungsbeschwerden), dass es um 
die totale funktionelle Privatisierung der örtlichen Finanzbehörden geht. Auf der Linie liegt auch 
die Erhöhung der staatlichen Gebühren etc. (Nr. 18), damit die griechischen Bürger die von den 
dann privaten Finanzamtsbetreibern geforderten Gewinnmargen bezahlen, und das so wenig wie 
möglich zu Lasten des Schuldendienstes geht. Da die größten Gläubiger Griechenlands, wie bei den 
meisten Ländern Banken sind, ist damit zu rechnen, dass vorwiegend diese die dortigen Finanzäm-
ter übernehmen wollen – wie praktisch, dann fallen gelegentliche Beihilfen zur Hinterziehung von 
Einnahmen aus Kapitalvermögen nicht mehr so leicht auf. Gerade der geplante Ausverkauf der 
griechischen Finanzverwaltung statt einer solidarischen Unterstützung, um deren Effizienz zu ver-
bessern, zeigt deutlichst, dass es in keiner Weise darum geht, Griechenland zu helfen, auf eigenen 
Beinen zu stehen. Vergleichbare Auflagen sind mit etwas zeitlicher Verzögerung gegenüber allen 
Staaten zu prognostizieren, welche man in die Zwangsjacke des europäischen Finanzierungsmecha-
nismus bekommt.



Nicht einmal vor der Demokratie macht die Troika halt. Laut Nr. 20 des Artikels von Lost in 
Europe verlangt sie nun von allen politischen Parteien, sich vor der nächsten Wahl bereits rechts-
verbindlich darauf zu verpflichten, die Auflagen auch nach der nächsten Wahl alle einzuhalten. Das 
stammt aus der IWF-Praxis. Ein vergleichbar demokratiefeindlicher Schritt wurde 1997 gegenüber 
Südkorea inmitten der Asienkrise unternommen. Allerdings mit dem Unterschied, dass der IWF, 
der damals noch die US-Regierung vorschieben musste, sich damals, anders als heute, noch mit der 
Verpflichtung der drei aussichtsreichsten Kandidaten begnügt hatte. (S. 334, „The Globaliziation of 
Poverty and the New World Order“, Prof. Dr. Michel Chossudovsky“)

Laut dem Artikel „Back-door debt restructuring on the cards of Greece“ des EU Observer vom 31. 
01.2011 versuchen EU-Kommission, IWF und EZB auch noch, Griechenland zu einer Verfassungs- 
änderung zur Erzwingung von Haushaltsdisziplin und zur Defizitbegrenzung zu zwingen. 
http://euobserver.com/19/31722?print=1

Nr. 26 lit. a der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011 hat außerdem inzwischen enthüllt, 
dass die Verpflichtung zur Aufnahme von Schuldenbremsen in die nationalen Verfassungen der 
Mitgliedsstaaten der Eurozone nur ein Vorwand ist, um gleichzeitig die Verfassungen auf die Erfül- 
lung der sanktionsbewehrten Auflagen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt zu verpflichten 
(Abschnitt III.23 dieser Verfassungsbeschwerden).

Schon der Versuch an sich, Griechenland zu einer Verfassungsänderung zu zwingen, ist unverein-
bar mit der Struktursicherungsklausel Art. 4 EUV, denn die Verpflichtung der EU aus Art. 4 EUV 
zur Achtung der „nationalen Identitäten“ und der „grundlegenden Strukturen“ der Mitgliedsstaaten 
bedeutet gem. dem Lissabonurteil insbesondere auch die Verpflichtung der EU, die Verfassungs-
identitäten der Mitgliedsstaaten zu achten. Noch ungeheuerlicher ist die Erhebung einer solchen 
Forderung durch den IWF, da das IWF-Recht vom Rang her ganz normales Völkerrecht ist, mit 
dem Rang nationaler Verfassungen, des nicht zur GASP gehörenden Teils des EU-Rechts und den 
höchsten Verträgen der Uno nicht vergleichbar ist. 

Der Artikel der Deutschen Mittelstandsnachrichten vom 22.02.2012 „Peinlicher Fehler der EU: 
Greichen-Verfassung kann erst 2013 geändert werden“ enthüllt, dass die Troika von Griechenland 
verlangt hat, in seine Verfassung zu verankern, dass seine Staatsschulden vorrangig vor anderen 
Verpflichtungen zu bezahlen sind. Das bezieht sich offensichtlich auf das Sperrkonto, welches vor 
allem die deutsche Bundesregierung Griechenland aufzwingen will(s. u.). 
Www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/2012/02/38615/

Zur vorrangigen Bezahlung der Gläubiger haben die deutsche Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel 
und der französische Präsident Niclas Sarkozy von Griechenland verlangt, hierfür Einnahmen auf 
ein Sperrkonto fließen zu lassen (taz-Artikel „Sonderkonto statt Sparkommissar“ vom 07.02.2012)
www.taz.de/1/digitaz/artikel/&ressort=wu&dig=2012%2F02%2F07%2Fa0080&cHash=10728f4de
4

Dabei soll laut dem taz-Artikel „Rettung mit vielen Fragezeichen“ vom 21.02.2012 vor allem die 
deutsche Bundesregierung auf das Sperrkonto gedrängt haben.
www.taz.de/1/digitaz/artikel/&ressort=wu&dig=2012%2F02%2F21%2Fa0067&cHash=cc52de859
9
Der taz-Artikel „Der Pleitegeier kreist weiter“ vom 10.02.2012 präzisiert darüber hinaus, dass das 
Sperrkonto dafür gedacht ist, dass alle Einnahmen Griechenlands vorrangig an die Gläubiger des 
Staates gehen.
www.taz.de/1/digitaz/artikel/&ressort=wu&dig=2012%2F02%2F13%2Fa0070&cHash=dc4e419cdf
Laut dem Artikel „Griechenland muss auch selbst für den Bailout bezahlen“ vom 23.02.2012 der 
Deutschen Mittelstandsnachrichten verlangt auch die Troika von Griechenland die Einführung des 



Sperrkontos
www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/2012/02/38676

Solche Angriffe auf die Verfassung wären  auch gegenüber Deutschland zu erwarten, spätestens 
sobald man auch Deutschland unter in die Mühlen des europäischen Finanzierungsmechanismus 
bekäme. Abgesehen davon will Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt inzwischen die Verfassungen aller Staaten 
der Eurozone aufbrechen (Abschnitt V.1 dieser Verfassungsbeschwerden). 
Darüber hinaus ist angesichts der IWF-Artigkeit aller Auflagen im Rahmen des europäischen Finan- 
zierungsmechanismus (Präambel EFSF-Rahmenvertrag, Schlussfolgerungen des Ecofin-Rats vom 
10.05.2010, Erklärung der Euro-gruppe vom 28.11.2010, Nr. 49 des Berichts der Task Force vom 
21.10.2010 (Abschnitt III.14 dieser Verfassungsbeschwerden) und Nr. 17 der Stellungnahme zum 
Euro-Gipfel vom 26.10.2011  (Abschnitt III.23 dieser Verfassungsbeschwerden)) davon 
auszugehen, dass die entsprechenden Verfassungsänderungen gezielt auf die Aushebelung der 
Grund- und Menschenrechte aller Einwohner Deutschlands zu Gunsten der Gläubiger des Staates 
gerichtet würden.
Laut dem EU Observer – Artikel vom 31.01.2011 hat man sogar auf dem Weltwirtschaftsforum 
2011 in Davos darüber diskutiert, Staaten der Eurozone als Kreditauflage Verfassungsänderungen 
aufzuzwingen. Wohl weniger aus einer Haltung der Transparenz, sondern eher aus der Ignorierung 
der Tatsache heraus, dass in einer Demokratie das Volk und nicht die, die sich für die Repräsentan-
ten der Weltwirtschaft halten, der Souverän ist.

Der Brief vom 17.08.2011 der deutschen Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und Seiner Exzellenz, 
des französische Präsidenten Nicolas Sarkozy, an Herman van Rompuy, den Präsidenten des Euro-
päischen Rates, enthüllt, dass beide „alle Staaten des Euro-Währungsgebiets“ als verpflichtet anse-
hen, „auf der Grundlage ihrer Verpflichtungen aus dem Euro-Plus-Pakt“ „bis Sommer 2012 eine 
finanzpolitische Regelung für einen ausgeglichenen Haushalt“ „in die Verfassung“ aufzunehmen, 
welche „die Vorgaben des Stabilitäts- und Wachstumspaktes umsetzen und sicherstellen, dass jeder 
Mitgliedsstaat des Euro-Währungsgebiets seinen Haushalt so schnell wie möglich ausgleicht.“
www.bundesregierung.de/cotent/DE/Pressemitteilungen/BPA/2011/08/2011-08-17-dt-franz-brief-
rompuy.html 
Siehe dazu jeweils Art. 3 Fiskalpakt sowie die Abschnitte V.1, III.12 und III.17 dieser Verfassungs- 
beschwerden.

Am 13.02.2012 enthüllte der Corriere della Serra in seinem Artikel „Fregate, sottomarini e caccia 
Quelle pressioni di Merkel e Sarkò per ottenere commesse militari“, dass die sog. „Griechenland-
hilfe“ nur unter der Vorbedingung gewährt worden ist, dass Griechenland bestimmte Rüstungsgüter 
von deutschen und französischen Firmen kauft. Die Zeitung sagt unter Berufung auf das Wall Street 
Journal:
„L' estate scorsa il Wall Street Journal rivelavera che Berlino e Parigi avevano preteso l' acquisito di 
armamenti come condizione per approvare il piano di salvateggio della Grecia.“
Gerade die deutsche Bundeskanzlerin verlange den Griechen immer neue Sparopfer ab, zwinge 
ihnen aber gleichzeitig den Kauf deutscher Rüstungsgüter auf, unterstützt auch von Daniel Cohn-
Bendit (ein offizieller Lobbyist der auch mit Bilderberg verbandelten militaristischen Denkfabrik 
European Council on Foreign Relations, Anmerkung der Beschwerdeführerin). So wurden den 
Griechen 4 U-Boote für 1,3 Mrd. €, 223 Leopard II – Panzer für 403,-  Mio. € sowie französische 
Kriegsschiffe für 4,- Mrd. € aufgezwungen. Laut dem Corriere della Serra gehören die griechischen 
Ausgaben für Rüstungsgüter im Verhältnis zum BIP zu den höchsten weltweit. Selbst von 2011 
nach 2012 sollen sie noch einmal um 12,8 % steigen, die in den Ende Januar bekannt gewordenen 
Auflagen der Troika enthaltene Verpflichtung zur Reduzierung des Rüstungsetats dürfte also nur 
kosmetisch gemeint sein.
http://archiviostorico.corriere.it/2012/febbraio/13/Fregate_sottomarini_caccia_Quelle_pressioni_co



_8:120213025.shtml

Am 24.02.2012 wurden dem Bundestag wegen der im Rahmen der haushaltspolitischen Gesamt- 
verantwortung die Vereinbarungen vom 22.02.2012 für die griechische Umschuldung vorgelegt 
(Drucksache 17/8731). Unter dieser Drucksache sind 736 Seiten mit den offiziellen Konditionen 
incl. der Finanzhilfen und der drakonischen Auflagen der EFSF gegen die Griechen dazu zu finden.
Die Seitenangaben im folgenden beziehen sich auf die Nummerierung in Drucksache 17/8731.
Erstmals verlangt die Troika darin die Senkung der griechischen Militärausgaben um 300,- Mio € 
(S. 42), immer noch deutlich weniger als das, was man vorher der Regierung Papandreou an 
Waffenkäufen aufgedrängt hat als informelle Bedingung dafür, dass es überhaupt erst zur 
Griechenland-Hilfe zugunsten der Gläubiger Griechenlands gekommen ist.

S. 47+48 beweisen, dass die neuen und strengeren Vorschriften zu den Eigenkapitalanforderungen 
von Banken den Sinn haben, kleinere Banken abzuwickeln und Großbanken zu subventionieren. 
Unter der Überschrift „Regulierung und Aufsicht des Finanzsektors“ wird Griechenland zur 
Auflage gemacht, dass dessen Zentralbank zusammen „mit Unterstützung externer Berater“ (hier 
konkret der Fa. Black Rock, S. 121) eine „umfassende Kapitalbedarfsanalyse“ durchführt 
(„umfassend“, also bzgl. aller Kreditinstitute in Griechenland). Zur iwf-üblichen Platzierung eige- 
ner Mitarbeiter in den Schaltstellen nationaler Zentralbanken siehe Abschnitt IV.11 dieser Verfas- 
sungsbeschwerden. Die Kreditinstitute, welche keinen überzeugenden Plan zur Erreichung der 
strengen Eigenkapitalanforderungen vorlegen, sollen abgewickelt (bzw. an andere Banken verkauft, 
S. 200) werden, der Rest aus der griechischen Bankenrettungsinstitution HFSF beschenkt werden. 
Für die Rekapitalisierung der großen und die Abwicklung der kleinen und mittleren Banken ver-
langt die Troika Griechenland 50,- Mrd. € ab (S. 123 von Drucksache 17/1831). Die 23,- Mrd. € 
Finanzhilfe der EFSF (Nr. 4 auf S. 27 von Drucksache 17/8731, Abschnitt XI.5.4 dieser Verfas-
sungsbeschwerden) dürften ein Teil davon sein. Mit EFSF-Mitteln wird also nicht nur die Subventi-
onierung von Großbanken betrieben, sondern auch die Abwicklung von deren kleineren Konkur-
renten organisiert. Wenn Deutschland an die Reihe kommt, und sei es über den Kauf von deutschen 
Staatsanleihen, auf dem Sekundärmarkt, bedeutet das im Klartext die Vernichtung der Sparkassen, 
Genossenschaftsbanken sowie kleineren und mittelständischen privaten Geschäftsbanken unter dem 
Deckmantel der Regulierung des Finanzsektors und der höheren Eigenkapitalanforderungen als zu 
prognostizierende Auflage von EFSF bzw. ESM. Dass das nicht zu hoch gegriffen ist, beweisen die 
Erfahrungen mit der vom IWF erzwungenen Zwangsabwicklung solventer kleiner und mittelständi-
scher Banken in Vietnam, Südkorea und Thailand und die Forderung des heute als unabhängig 
auftretenden ehemaligen IWF-Mitarbeiters Prof. Dr. Paul de Grauwe, die Eigenkapitalanforderun-
gen auf 20% zu erhöhen (Abschnitte IV.5.12 und XI.21 dieser Verfassungsbeschwerden). EFSF 
und ESM sind auch für die europaweite steuersubeventionierte Oligopolisierung des Bankensektors 
vorgesehen. 

Als Pendant zur Zerstörung der kleinen und mittleren Banken über die verschärften Eigenkapital- 
anforderungen verlangt die Troika von Griechenland die Einführung einer Gewerbesteuer als 
Mindeststeuer (S. 103).

Die zur Öffnung für den Weltmarkt vorgesehenen freiberuflichen und gewerblichen Berufe in 
Griechenland finden sich auf S. 128+136  von Drucksache 17/8731.

Die beabsichtigte Behördenprivatisierung zeigt sich insbesondere an der EFSF-Auflage zur Aufhe- 
bung aller Beschäftigungszusagen auf Lebenszeit (S. 50+207 von Drucksache 17/8731) unter der 
Überschrift „wachstumssteigernde Strukturreformen“.
Die beabsichtigte Schließung von 200 lokalen Finanzämtern findet sich auf S. 107+195 und für die 
Verwaltung allgemein auf S. 188 von Drucksache 17/8731, die Verringerung der Beschäftigten im 



öffentlichen Dienst auf S. 109. Die sensibelsten Auswirkungen der Privatisierung ganzer Finanz-
ämter sind bei deren zu erwartendem Erwerb durch Banken die Erleichterung der Steuerverkürzung 
auf Kapitalerträge und der Entzug der Gemeinnützigkeit bankenkritischer Verbände und Parteien. 
Außerdem will man zusätzlich für Einsprüche gegen Steuerbescheide private Schlichter einsetzen 
(S. 191). Noch deutlicher wird auf S. 186 die Aufgabe der staatlichen Kontrolle „über die entschei-
denden Ressourcen“ verlangt. Auf S. 191 schließlich wird die Katze aus dem Sack gelassen, dass es 
um die Vergabe hoheitlicher Aufgaben an privat geht, und zwar ausdrücklich auf Bundesebene 
(„gesamtstaatliche Ebene“), als auch auf Landes- und Kommunalebene („Ebene der Gebietskörper-
schaften“).

Die Marginalisierung der griechischen Sozialversicherung ist auf mehrere Arten vorgesehen. 
Die Troika hat Griechenland auferlegt, dass dessen Sozialversicherung ihr gesamtes Vermögen in 
griechische Staatsanleihen anlegt (S. 113). Damit wären bei einem Bankrott von Bund, Ländern 
oder Gemeinden auch die Ersparnisse der Sozialversicherung weg – ein sehr ähnliches Ergebnis wie 
bei der rigorosen Schuldentragfähigkeitsanalyse im Rahmen des ESM (Abschnitt IV.6.2.5 dieser 
Verfassungsbeschwerden).
Darüber hinaus verpflichtet die Troika Griechenland, die Arbeitgeberbeiträge zur  Sozialversiche-
rung insgesamt um 5% zu kürzen, allein durch Leistungskürzungen und ohne jeglichen Ausgleich 
über Steuerzuschüsse, dabei allerdings kleine Renten zu verschonen; eine Verschonung von Kran-
kenversicherungsleistungen verlangt die Troika allerdings an keiner Stelle explizit (S. 127+209).

Im Abschnitt der Auflagen zur Erstellung eines umfassenden und modernen Grundbuchs nahezu 
versteckt ist die Verpflichtung, „alle verbleibenden Rechte anzubieten“ (ca. 15 Mio. Rechte laut der 
Troika, S. 134  von Drucksache 17/8731). Von Ausnahmen für Naturschutzgebiete oder zur Ernäh-
rungssicherung der in Griechenland ohne jegliche finanzielle Unterstützung dastehenden  Langzeit-
arbeitslosen steht dort nichts.

Darüber hinaus verlangt die Troika von Griechenland die Erzielung eines Haushaltsüberschusses 
von 4,5 % des BIP (S. 187) – weitaus mehr, als selbst der verschärfte Stabilität- und Wachstums- 
pakt fordert. Diesen Überschuss will die Troika vor allem durch „tiefgreifende Strukturreformen“ 
„auf der Ausgabenseite“ erreichen, darunter vor allem durch drastische Kürzungen bei Sozialversi- 
cherungen und die Schließung angeblich nicht mehr hinreichend kosteneffizienter Behörden (S. 
188). Von der Sozialversicherung will die Troika „konkrete Maßnahmen“ zum Schutz der 
„Kernbestandteile“ (was in den meisten Staaten Renten- und Krankenversicherung bedeuten dürfte) 
und der „Schwächsten der griechischen Gesellschaft“, wobei sie nicht verlangt, dass diese Maßnah- 
men ausreichen müssen zur Bewahrung der Kernbestandteile und zum Überleben der ärmsten 
Bevölkerungsgruppen. Die Hauptlast der Einsparungen verlangt die Troika zu Lasten des Sozial- 
systems. Die Behördenschließungen haben nicht primär den Sinn von Einsparungen, sondern des 
Ausverkaufs der hoheitlichen Macht des Staates. Daneben verlangt die Troika auch weitere Kür- 
zungen im Verteidigungsbereich (S. 192). Die dauerhafte Marginalisierung des Sozialsystems ist 
der Troika so wichtig, dass sie für den Fall einer haushaltsmäßigen Erholung ausdrücklich keine 
Erholung des Sozialsystems zulassen, sondern für den Fall die weitere Senkung der Sozialversiche- 
rungsbeiträge erzwingen will.

Außerdem verlangt die Troika die Lockerung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften, bei 
Stadtplanung, Baurecht und Nahrungsmittelindustrie (S. 135); letzteres dürfte ein weiteres Einfalls- 
tor für die Freunde der Kommission aus der Gentechnikindustrie bedeuten.

Auf S. 704 von Drucksache 17/8731 schließlich findet sich unter Punkt „4.1 von dem begünstigten 
Mitgliedsstaat vereinnahmte Beträge“ die Auferlegung des Sperrkontos, über welches alle griechi-
schen Staatseinnahmen laufen sollen, solange Griechenland noch fällige unbezahlte Schulden hat. 



In Auflagen wird dies als „Gemeinsame Zahlstelle“ benannt, welche bei der Bank von Griechenland 
unter Aufsicht der Troika angesiedelt sein soll.

IV.5.4   zu erwartende Behördenprivatisierungen und Entstaatlichung der Eurostaaten gemessen an   
bisherigen IWF-Auflagen
Dieser Abschnitt legt dar, dass der IWF bereits gegenüber unterschiedlichsten Ländern die materi-
elle oder funktionelle Privatisierung hoheitlicher Aufgaben gefordert und in vielen Fällen auch 
durchgesetzt hat. Gleichzeitig ist anzumerken, dass der Ausverkauf der hoheitlichen Tätigkeiten vor 
allem der Eurostaaten, daneben aber auch der übrigen EU-Mitgliedsstaaten, in noch höherem Maße 
als durch den IWF durch eine mit iwf-typischer Strenge (also alle Grundrechte, grundrechtsgleichen 
Rechte und universellen Menschenrechte ignorierend) vorgehende EU-Kommission ausgeht, weil 
Art. 2 von Protokoll 26 zu den Verträgen der EU Teil des EU-Primärrechts, nicht des IWF-Rechts, 
ist. 

Laut einer kanadischen Studie hat der IWF Kredite an zahlreiche Staaten, darunter an Jamaica und 
an Trinidad und Tobago, an die Auflage gebunden, Teile ihrer hoheitlichen Aufgaben an Privat-
firmen zu vergeben.
www.erudit.org/revue/ri/2003/v58/n4/007819ar.html    

Gegenüber Argentinien hat der IWF durchgesetzt, dass die gesetzliche Rentenversicherung und der 
Zoll privatisiert wurden (Studie “Argentinien: Tangotanz auf dem Vulkan” des Südwind-Instituts)
www.suedwind-institut.de/0dt_sw-start-fs.htm  

Gegenüber der Türkei hat er in 2009 die Privatisierung einer Steuerbehörde auf Bundesebene ver- 
langt (taz-Artikel vom 07.10.2009 “Weg vom IWF-Diktat”)
www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-artikel/?
ressort=a2&dig=2009%2F10%2F07%2Fa0049&cHash=c6ee3d8560  

Damit ist zu erwarten, dass der IWF, wenn er erst einmal die Gelegenheit erhält, dass seine Aufla- 
gen mit eu-sekundärrechtlichem Rang transportiert werden, auch gegenüber Mitgliedern der Euro- 
zone die Vergabe ihrer Behörden an Privatfirmen fordern wird. 

Die folgenden Zahlen- und Seitenangaben in diesem Abschnitt stammen aus Prof. Dr. Chossudovs-
kys Werk „The Globalization of Poverty and the New World Order“. Sie geben einen Einblick in 
die vom IWF erzeugte Personalknappheit im öffentlichen Dienst. Der Hauptbeitrag des IWF für die 
funktionelle Privatisierung hoheitlicher Aufgaben ist, dass er Massenentlassungen im öffentlichen 
Dienst mit seinen Auflagen durchsetzt. Diese führen dann, wie von Prof. Chossudovsky leider nicht 
weiter beleuchtet wird, weil er stärker einen sozialen Fokus hat, zu einem Personalmangel, welcher 
über materielle oder funktionelle Privatisierung wieder gefüllt wird:

-Schrumpfung des öffentlichen Dienstes in Somalia auf 25.000 Beschäftigte bis 1995 (S. 98)
-Entlassung von 360.000 Staatsdienern in Brasilien 1994 und dafür sogar erzwungene Verfassungs- 
änderung und Verwendung von Einsparungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung für Ent-
lassungsentschädigungen (S. 193, 200, 201) (siehe auch Abschnitte IV.5.14 und III.12 dieser Ver- 
fassungsbeschwerden)

Darüber hinaus hat die Troika jetzt auch in Griechenland bzgl. des Ausverkaufs des öffentlichen 
Dienstes an die Banken ihr Gesicht gezeigt (Abschnitt IV.5.3 dieser Verfassungsbeschwerde). 

IV.5.5   zu erwartende Auflagen gemessen an den Auflagen von EU-Kommission und IWF gegen-  



über Rumänien
Dass es unzumutbar wäre, die Zustimmung zu Art. 136 Abs. 3 AEUV zuzulassen, und erst dann 
Grenzen zu setzen, wenn die IWF-Auflagen oder iwf-typischen Auflagen bereits umgesetzt sind, 
und es einzelne geschafft haben, durch den gesamten Rechtsweg bis zum Bundesverfassungsgericht 
zu gelangen, zeigt gerade auch Rumänien besonders deutlich. Dort wurde nicht nur die Kürzung der 
Renten um 15% verlangt und von Regierung und Parlament durchgewunken, sondern außerdem 
Zuzahlungen bei der ambulanten Versorgung, obwohl in Rumänien schon vor dem IWF (bzw. der 
Troika) bei Krankenhausaufenthalten von der Medizin bis zum Material alles selbst bezahlt werden 
muss, und die Krankenversicherung praktisch nur die ärztliche Arbeitsleistung bezahlt, und obwohl 
die Krankenhaushygenie so schlecht ist, dass viele Patienten dort an Tuberkulose erkanken. Nun 
soll den Armen auch noch die ambulante Versorgung genommen werden. Von den 435 
rumänischen Krankenhäusern sollen 150 bis 200 geschlossen und der Rest auf die größtenteils vor 
dem Bankrott stehenden rumänischen Kommunen übertragen werden. 9.300 bis 10.000 Betten 
sollen in den nicht direkt zu schließenden Kliniken abgebaut werden.

www.wsws.org/de/2010/jun2010/ruma-j09-shtml 
www.wsws.org/de/2010/apr2010/ruma-a5.shtml 
www.wsws.ord/de/2010/jun2010/ruma-j18.shtml 

Auch die taz bestätigt, dass es seit 2010 durch die Troika-Auflagen drastische Kürzungen im 
rumänischen Gesundheitswesen gegeben hat und gibt. Laut dem Artikel „Gott sei Dank nicht mehr 
in die Klinik“ vom 17.01.2012 bricht „die Gesundheitsversorgung im ärmsten EU-Land“ „Stück für 
Stück zusammen“. Die Gesundheitsausgaben lägen mit 3,5% bis 4% des BIP nur noch etwa halb so 
hoch wie im EU-Durchschnitt. 40.000 Ärzte fehlten im Land, Zehntausende Ärzte und Pfleger seien 
ausgewandert. In manchen ländlichen Gegenden gebe es „kaum noch Gesundheitsversorgung, in 
vielen Kleinstädten nur sehr eingeschränkt.“
Nur mit Bestechungsgeld erhalte man noch eine ordentliche medizinische Behandlung. Leidtragen- 
de seien Arme und Alte.
Wegen der Sparmaßnahmen, darunter neben den drastischen Kürzungen im Gesundheitswesen auch 
die Kürzung der Gehälter im öffentlichen Dienst um 25% sowie der Renten und vieler Sozial- 
leistungen um 15 % bis 25% seien inzwischen 3 Millionen Rumänen ausgewandert, die meisten 
nach Italien, Spanien und Deutschland.
www.taz.de/!85782/

Soweit der Beschwerdeführerin bekannt ist, gibt es in Rumänien kein Verfassungsgerichtsurteil, 
welches den Kürzungen im Gesundheitswesen Grenzen setzen würde.

Die IWF-Auflagen gegenüber Rumänien zeigen auch, dass es dem IWF in keiner Weise darum 
geht, dass sich das Bruttoinlandsprodukt des Landes jemals wieder erholt. Der IWF hat also 
offensicht-lich gar kein Interesse daran, dass sich das Verhältnis zwischen BIP und 
Gesamtschuldenstand, welches in der Regel entscheidend dafür ist, dass ein Staat sich zu niedrigen 
Zinsen verschulden kann, jemals wieder verbessert. 
Und es zeigt ein wirtschaftswissenschaftlich nicht nachvollziehbares pathologisches Verhältnis des 
IWF gegenüber den Grund- und Menschenrechten auf. Denn die vom IWF verlangten Kürzungen 
im Gesundheitswesen Rumäniens bedeuten nicht nur eine maßlose Verletzung des in Rumänien 
genauso wie in Deutschland geltenden Menschenrechts auf das für den jeweiligen Menschen er-
reichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit (Art. 12 Uno-Sozialpakt), sondern 
sind für unzählige ärmere Kranke in Rumänien das Todesurteil.

Es gibt keine Indizien dafür, dass der IWF sich Deutschland gegenüber zurückhaltender gebärden 

http://www.wsws.ord/de/2010/jun2010/ruma-j18.shtml
http://www.wsws.org/de/2010/apr2010/ruma-a5.shtml
http://www.wsws.org/de/2010/jun2010/ruma-j09-shtml


würde, wenn Deutschland erst einmal in die Mühlen des europäischen Finanzierungsmechanismus 
geraten würde, zumal die deutsche Bundesregierung bereits auf die abschließende Stellungnahme 
des IWF gegenüber der Eurozone mit Übereifer zu Lasten der Arbeitslosen und der gering 
verdienenden Familien reagiert hat.

Wenn der IWF also für die meisten Bürger selbst jede Krankenhausbehandlung unerreichbar ma-
chen will, dann wird er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch die Streichung der 
von der Beschwerdeführerin benötigten Medikamente aus dem Leistungskatalog der Gesetzlichen 
Krankenversicherung verlangen.
Und es ist nicht ausgeschlossen, dass auch die Beschwerdeführerin irgendwann einmal auf eine 
Krankenhausbehandlung angewiesen sein wird.

Sobald also Deutschland erst einmal in die Klauen der iwf-typischen Auflagen geraten würde, wäre 
die Beschwerdeführerin gezwungen, sich mindestens an zwei juristischen Fronten dagegen durch 
alle Instanzen hindurch zu wehren – für den Erhalt ihrer Rentenansprüche und für ihre Medikamen-
tenversorgung. Das  ist für jemanden, der normal rechtsschutzversichert ist, schon ein gewaltige 
Belastung. 

IV.5.6   zu erwartende Auflagen gemessen an Davison Budhoos Enthüllungen über den IWF  
Selbst hinsichtlich seiner finanz- und wirtschaftspolitischen Kompetenz ist der IWF äußerst um- 
stritten. Davison Budhoo, ein ehemals hochrangiger Mitarbeiter, der 12 Jahre lang beim IWF be- 
schäftigt gewesen war, verglich in seinem Rücktrittsschreiben das gesamte Strukturanpassungspro- 
gramm des IWF ob seines Übermaßes mit Folter an Regierungen und ganzen Völkern. Er selbst, 
Budhoo, bekannte sich mitschuldig am Blut von Millionen armer und hungernder Menschen.
Budhoo warf dem IWF außerdem vor, die Arbeitskosten, als einer der entscheidenden statistischen 
Messgrößen für seine Auflagen an Trinidad und Tobago, gefälscht zu haben.
(« Die Schock-Strategie », S. 361- 363 und Fußnoten 21-23, Naomi Klein, S. Fischer Verlag)
www.naomiklein.org/files/resources/pdfs/budhoo.pdf 

Die Vorwürfe von Budhoo hinsichtlich mutmaßlicher Statistikfälschungen des IWF lassen sich aber 
auch nicht isoliert betrachten. Im Jahr 1995 hat Michael Bruno, Chefökonom für wirtschaftliche 
Entwicklung der eng mit dem IWF zusammen arbeitenden Weltbank, vor einem Auditorium von 
500 Ökonomen aus 68 Ländern in Tunis sich ausdrücklich dafür ausgesprochen, künstlich, z. B. 
durch Streichung von Hilfsgeldern, bestehende Krisen zu verschärfen, um damit mehr Reformen 
durchsetzen zu können. Er sah die Zerstörung öffentlicher Strukturen als einen begrüßenswerten 
Schritt zum Neuanfang und sagte in diesem Zusammenhang 
“Ja, während die Krise sich verschlimmert, kann die Regierung immer mehr dahinsiechen.”
(« Die Schock-Strategie », S. 359- 361, Naomi Klein, S. Fischer Verlag)
Die damalige Rede von Michael Bruno wurde in eine offizielle Publikation der Weltbank aufge-
nommen. Zu Michael Bruno siehe auch Abschnitt IV.5.10 dieser Verfassungsbeschwerden.
Damit besteht der dringende Verdacht, dass der IWF, bekäme er erst einmal die Macht, dass seine 
Kreditauflagen mit supranationalem eu-sekundärrechtlichem Rang transportiert würden, Auflagen 
gezielt zur Krisenverschärfung nutzen würde, um auf diese Weise noch mehr Auflagen machen und 
durchsetzen zu können.
Die Umstrittenheit der Kreditauflagen des IWF hat bis zum Jahr 2006 so weit zugenommen, dass 
inzwischen zahlreiche insbesondere lateinamerikanische Länder sich gegenüber dem IWF und der 
Weltbank zurückziehen (« Die Schock-Strategie », S. 644, Naomi Klein, S. Fischer Verlag).
Auf der Gipfelkonferenz der Völker hat am 17.05.2010 der Ökonom und Präsident von Ecuador, 
Raphael Correa, angekündigt, den griechischen Staatschef Giorgios Papandreou schriftlich über 
seine Einschätzung zum IWF zu informieren. Er teilte dazu der Öffentlichkeit bereits am 17.05. 
2010 mit, dass die Maßnahmen des IWF üblicherweise die Krise vertiefen oder zu 



volkswirtschaftli-chen Lösungen finden, welche Menschen und Entwicklungsniveau vernichten.
http://www.hintergrund.de/20100517894/politik/politik-eu/gipfelkonferenz-der-voelker-lehnt-die-
neoliberale-politik-der-europaeischen-union-entschieden-ab.html 

Die IWF-Auflagen hinsichtlich der Impfungen in Brasilien beweisen, dass mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit durch den IWF, würde er mit Hilfe der Blankett-Ermächtigung des Art. 
136 Abs. 3 AEUV erst einmal mit der entsprechenden Macht ausgestattet, nicht nur den Umstieg in 
der Krankenversicherung zur Kopfpauschale erzwungen, sondern gleichzeitig die Niedrighaltung 
der Steuerzuschüsse dazu durch massive Herausnahme von Medikamenten aus dem Leistungskata-
log der gesetzlichen Krankenkassen erzwungen würde. Und die Beschwerdeführerin wäre mit ihren 
Medikamenten mit Sicherheit betroffen, wenn der IWF nicht einmal vor Masernimpfungen für Kin-
der in Brasilien Halt macht.
Die offenbar ständige Praxis des IWF, die Kürzung von Nahrungsmittelsubventionen zu erzwingen, 
unter offenkundiger Kollision mit Art. 11 Abs. 2 lit. b Uno-Sozialpakt, und die bisher zumindest 
einmal auffällig gewordene Praxis, sogar die Verteilung von in keiner Weise den Staatshaushalt 
belastenden Nahrungsmittelhilfslieferungen zu erschweren, würden auch für Deutschland zu einer 
beträchtlichen Erhöhung der Nahrungsmittelpreise führen. 
Der Wesensgehalt des Menschenrechts auf Nahrung (Art. 11 Uno-Sozialpakt) umfasst gem. Tz. 8 
des Allgem. Kommentars Nr. 12 zum Uno-Sozialpakt das Recht, entweder durch eigenen Anbau 
oder durch wirtschaftliche Ressourcen, Zugang zu haben zu Nahrung in ausreichender Menge, Qua-
lität, ohne giftige Stoffe und ohne auf kulturell nicht akzeptierte Nahrung angewiesen zu sein.
Die zu erwartenden IWF-Auflagen gegen Deutschland im Nahrungsbereich werden die Beschwer- 
deführerin voraussichtlich dazu zwingen, sich zu einem wesentlich geringeren Anteil als bisher 
biologisch zu ernähren, und damit mehr Schadstoffe über die Nahrung aufzunehmen, würden also 
zu einem deutlichen Rückschritt hinsichtlich der Verwirklichung des Menschenrechts auf Nahrung 
bei ihr führen.
Für Langzeitarbeitslose oder auch für Unternehmer, die heute auf das Arbeitslosengeld II bzw. auf 
ergänzende Grundsicherung nach dem SGB 12 angewiesen sind, wäre aber sehr wohl damit zu 
rech-nen, dass ihnen IWF-Auflagen den Hunger (also eine Verletzung des Wesensgehalts des 
Menschen-rechts auf Nahrung bereits auf Grund unzureichender Nahrungsmenge) bringen würden. 
Bereits mit der Verschärfung von §31 SGB 2 im Jahr 2006, wonach bei unzureichenden Nachwei-
sen über mangelnde Arbeitsbemühungen die Leistungen zum Lebensunterhalt in mehreren Schritten 
bis zu 100% gekürzt werden können, hat Deutschland die Forderung von Tz. 5 der abschließenden 
Stellunganahme vom 11.09.2006 zu den Artikel IV – Konsultationen gegenüber Deutschland über-
erfüllt. Damals hatte der IWF eine Kürzung von 30%, nicht von bis zu 100%, gefordert. 
www.imf.org/external/np/ms/2006/091106.htm  

IV.5.7  eine genauere Betrachtung der Vorwürfe von Davison Budhoo gegen den IWF
Dieser Abschnitt dient dem Beweis, dass jegliche Transportierung von IWF-Auflagen oder iwf-
typischen Auflagen mit eu-rechtlichem Rang verfassungswidrig ist. Der offene Brief des Wirt- 
schaftswissenschaftlers Davison Budhoo an Michel Camdessus, den damaligen geschäftsführenden 
Direktor des IWF, vom 18.05.1988 enthält noch weit mehr Beweismittel.
Er ist vor allem auch deshalb von Bedeutung, weil er verdeutlicht, dass der IWF eine Organisation 
ist, welche sich in den Verdacht gebracht hat, Taten begangen zu haben, welche heute als Völker-
mord (Art. 6 lit. c römisches Statut) bzw. in Deutschland als Betrug (§263 StGB) oder Nötigung 
(§240 StGB) zu qualifizieren sein könnten. 
Solch einer Institution - und auch jeglicher in deren Geiste stehender – kann man doch nicht per 
Blankett-Ermächtigung die Macht geben, Kreditauflagen mit supranationalem Rang zu Lasten der 
Einwohner Europas zu machen, oder gar entscheidende Machtpositionen in einem Staateninsol-
venzverfahren einräumen – abgesehen davon, dass Staateninsolvenzverfahren für Deutschland 



ohnehin verfassungswidrig sind nach dem Waldenfels-Urteil.
 Art. 23 GG will ein über die Herzen der Menschen vereintes Europa, nicht ein geplündertes.

Herr Budhoo kündigte mit besagtem Brief nach 12 Jahren Mitarbeit beim IWF. Erst im Jahr 1990 
stellte er ihn der Weltöffentlichkeit vor.
 
Herr Budhoo selbst schätzte damals in besagtem Brief, dass allein an seinen Händen das „Blut“ von 
Millionen armer und hungernder Menschen klebe. Es sei so viel Blut, dass es in Strömen fließe, und 
dass es fraglich sei, ob es auf der ganzen Welt zusammen genug Seife gebe, um es abzuwaschen.
Das Wort „Blut“ kann dabei nicht ganz wörtlich gemeint gewesen sein, denn der IWF befehligt 
selbst keinerlei bewaffnete Streitmacht. Es kann nur gemeint sein, dass durch das Handeln des IWF 
Millionen unschuldiger Menschen zu Tode kommen.

Davison Budhoo stellte die Frage in den Raum, ob die Welt, wenn alle Beweismittel über den IWF 
ans Licht kämen, sich damit zufrieden geben würde, den IWF als einen der heimtückischsten Feinde 
der Menschheit („among the most insidious enemies of mankind“) zu brandmarken, und das Thema 
ansonsten auf sich beruhen lassen würde, oder ob die Erben derer, die, so Budhoo, zerstückelt 
(„dismembered“) worden seien im Rahmen des eigenen seltsamen „Holocaust“ des IWF („in our 
own peculiar Holocaust“) ihre Forderungen nach einem weiteren Nürnberg laut herausschreien 
würden.
Budhoo verwendete das Wort „zerstückeln“ offenbar bildhaft, um einen Eindruck besonderer 
Grausamkeit und Kaltblütigkeit anschaulich zu machen. Die Verwendung des Wortes „Holocaust“ 
ist, auch als Bild, sehr problematisch, weil dieser Begriff historisch festgelegt ist auf die Beschrei- 
bung der Verbrechen der Nationalsozialisten an den Juden.Vermutlich fiel Budhoo kein anderer 
Begriff ein, welcher der Zahl der IWF-Toten gerecht werden könnte, ohne dass er sich auf eine kon-
krete strafrechtliche Anschuldigung zu einem konkreten strafrechtlichen Begriff gegenüber dem 
IWF hätte festlegen müssen. Von Bedeutung für die Wahl seiner Formulierung wird auch gewesen 
sein, dass das Römische Statut des internationalen Strafgerichtshofs, welches Verbrechen wie 
Völkermord (Art. 6, insbesondere lit. c) benennt, erst vom 17.07.1998 datiert, sodass er auf dieses 
Statut 1988 noch nicht verweisen konnte.
Mit „einem weiteren Nürnberg“ spielt er eindeutig auf die Strafverfahren gegen einige der 
schlimmsten Naziverbrecher an, welche kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Nürnberg stattfanden.
Falls er verklagt werde, so Budhoo, werde er für schuldig, sehr schuldig befunden werden ohne 
mildernde Umstände.

Millionen Tote kann eine militärisch unbewaffnete Institution wie der IWF nur gefordert haben 
durch die „Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche 
Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen“ (Art. 6 lit. c römisches Statut). Das scheint am 
deutlichsten bei der Untersagung der Nahrungsmittelnotreserven und bei der Behinderung der Ver-
teilung von Nahrungsmittelnotlieferungen im Niger der Fall gewesen zu sein  (siehe Abschnitt 
IV.5.2 dieser Verfassungsbeschwerden). Ob dabei ein Völkermord i. S. v. Art. 6 lit. c römisches 
Sta-tut vorgelegen hat, dürfte von der Zahl der Opfer abhängen, welche die Hungerkatastrophe 
durch das Verhalten des IWF mehr gefordert hat, als es ohne dieses Verhalten der Fall gewesen 
wäre. Denn ein Völkermord kann nur vorliegen, wenn die Opfergruppe einer gemeinsamen Ethnie, 
Nation oder Religion angehört. Wenn sich die Auferlegung der lebenszerstörerischen Bedingungen 
gegen die Armen richtet, egal, zu welcher Nation, Religion oder Ethnie sie gehören, dann kann 
dieses Merkmal nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin nur erfüllt sein, wenn es so viele 
Arme innerhalb des Niger getroffen hat, dass man von einem Teil des Volkes sprechen kann. Art. 6 
lit. c fordert außerdem den Vorsatz als Tatbestandsmerkmal. An dessen Vorliegen hat die 
Beschwerde-führerin indes keinerlei Zweifel, weil es dafür genügt, dass der Täter die Tat begeht, 
obwohl ihm bewusst ist, dass sein Handeln für die Opfer die entsprechenden Folgen haben wird 
(Art. 30 römi-sches Statut), dass es also dem Täter um ein Ziel gegangen ist, für welches er die 



Folgen für die Opfer billigend in Kauf genommen hat. Nicht erforderlich ist für einen Völkermord, 
dass die Schä-digung der Opfer das eigentliche Ziel der Tat gewesen sein muss.   

Budhoo warf dem IWF vor, alles bewahrenswerte („everything worth preserving“) zu zerstören. 
Der IWF sei seelenlos. Er sah sich veranlasst, daran zu erinnern, dass die Armen und Mittellosen 
nicht der überflüssige Müll seien, für welchen der IWF sie halte.
Er warf die Frage auf, ob das Personal des Währungsfonds Amok laufe angesichts der unerwartet 
großen Macht.
Angesichts solcher Beobachtungen bzgl. des Verhaltens von IWF-Mitarbeitern scheint der Be- 
schwerdeführerin auch nicht ausgeschlossen, dass das Leid der Einwohner des Schuldnerstaatens 
zumindest im Niger auch das direkte Ziel der Tat gewesen sein könnte. 

Budhoos Vermutung, das IWF-Personal könnte angesichts seiner großen Macht Amok laufen, also 
sachlicher gesagt, das Maß verloren haben, ist nicht nur für den IWF von Bedeutung, sondern wirft 
die Frage auf, ob nicht jeder, der solch ein Maß demokratisch unkontrollierter Macht erhält, der 
gleichen Versuchung erliegen kann, z. B. auch die Versammlung der privaten Gläubiger im Staaten-
insolvenzverfahren der Eurozone.

Budhoo beschuldigte den IWF, er habe aus einem unerklärlichen Antrieb heraus versucht, Trinidad 
und Tobago erst wirtschaftlich zu zerstören, um es dann in eine Bastion der Lehre des IWF („Fund 
orthodoxy“) zu verwandeln, intolerablen Druck auf die Regierung des Landes ausgeübt, Handlun-
gen zu unternehmen zur Negierung bestimmter vitaler Aspekte und Vereinbarungen, wie sie veran-
kert sind in der Verfassung des Landes, auf Grund derer die Regierung arbeitet, innerhalb von deren 
Rahmen Grundrechte der Menschen anerkannt und geschützt werden, und Normen von sozialer 
Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Gleichheit geschützt werden.

Was Budhoo damit etwas kompliziert gesagt hat, ist, dass der IWF die Regierung von Trinidad und 
Tobago genötigt habe zum Verfassungsbruch. Noch drastischer sind die kolonialherrenaritge mut-
massliche versuchte Nötigung gegenüber Griechenland zur Verfassungsänderung und deren demü-
tigende Vorführung auf dem Weltwirtschaftsforum (Abschnitte IV.5.3 und III.12 dieser Verfas-
sungsbeschwerden). Wie bereits in Abschnitt IV.4.1 dieser Verfassungsbeschwerden dargestellt, ist 
IWF-Recht vom Rang her ganz normales Völkerrecht. Der IWF ist direkt weder an die nationalen 
Verfassungen noch an die Menschenrechte der Uno gebunden. Wollte er sicherstellen, dass seine 
Auflagen nur bis zur Grenze dessen umgesetzt werden, was die Grundrechte und die universellen 
Menschenrechte erlauben, so könnte er entweder direkt seine Auflagen entsprechend der menschen-
rechtlichen Rechtslage im jeweiligen Land anpassen, oder er müsste das Land ordnungsgemäß dar-
auf hinweisen, dass dieses selbst in der Verantwortung ist, zu überprüfen, wie weit seine Auflagen 
umgesetzt werden können, und ihm gegenüber das auch entsprechend zu begründen.

Laut Budhoo jedoch ist der IWF absolut rücksichtslos und unwillig, auch nur die geringsten 
Abweichungen von seinen Auflagen, und sei es für eine sozial gerechte Aufteilung der Lasten, auf 
die Bevölkerung zuzulassen. Er illustrierte dies mit dem Bild eines bei Vollmond eine schwere 
Dampfwalze fahrenden Werwolfs.
Das lässt keinen Zweifel daran, dass Budhoo das Auftreten der IWF-Mitarbeiter als zum Verfas- 
sungsbruch nötigend erlebt hat.
   
Davison Budhoo legt außerdem dar, dass der IWF Trinidad und Tobago mit falsch wiedergegebe- 
nen bzw. von einem willkürlich gewählten Ausgangspunkt aus betrachteten volkswirtschaftlichen 
Daten des Landes vorsätzlich betrogen  habe, um Macht über das Land zu erlangen.

Der IWF stellte dabei laut Budhoo die relativen Kosten einer Arbeitseinheit („Relative Unit Labour 
Cost“, RULC) überhöht da, was ihm die Gelegenheit gegeben habe, gegenüber der Regierung von 



Trinidad und Tobago den Eindruck zu vermitteln, das Land sei wegen überhöhter Lohnstückkosten 
nicht wettbewerbsfähig genug im Vergleich zu seinen Haupthandelspartnern. Tatsächlich habe sich  
dieser Index laut Budhoo um +69% statt +142,9% in den IWF-Berichten von 1985, von 1980-1985 
um +66,1% statt um +164,7% in den IWF-Berichten von 1986, von 1983-1985 um +14,9% statt um 
+36,9% in den IWF-Berichten von 1986, in 1985 um -1,7% statt um +9% und in 1986 um -46,5% 
statt um keine Angaben verändert.

Weitere Falschangaben des IWF waren laut Budhoo:
-fiskalisches Defizit 1986 um 1,9 Milliarden Trinidad und Tobago-Dollar (TT $) zu hoch
-1,5 Millionen TT $ unbezahlte Rechnungen erfunden
-Budgetdefizit 1986 um 250 Millionen TT $ zu hoch
-Zahlungsbilanzdefizit um 500 Millionen TT $ zu hoch
-staatliche Subventionen für öffentliche Unternehmen 1 Milliarde TT $ zu hoch

Außerdem hat der IWF laut Budhoo durch die Wahl des Bezugszeitpunkts für die Entwicklung des 
realen effektiven Wechselkurses des TT $ diesen als überbewertet erscheinen lassen. Vom letzten 
Quartal 1981 bis November 1985 sei der Kurs um 45% gestiegen, dann aber allein im Dezember 
1985 um 30% gesunken. Durch die Wahl des Bezugspunktes 1980 gelang es dem IWF, die 
Währung als überbewertet erscheinen zu lassen.
Auch die Handelsbilanzentwicklung („terms of trade“) ist laut Budhoo vom IWF als Grund für die 
Forderung nach Währungsabwertung herangezogen worden. Diese ging 1982 bis 1985 um 10% 
nach unten, 1986 um 40% und erholte sich danach wieder. Trinidad und Tobago ist im Export laut 
Budhoo zu 80% vom Erdöl abhängig, und 1986 sank der Ölpreis dramatisch.

Zu den Auflagen des IWF gegenüber Trinidad und Tobago haben laut Budhoo gehört:
-massive Abwertung der Währung
-totaler Freihandel
-totale Kapitalverkehrsfreiheit
-eskalierende Zinssätze
-eskalierender Preisanstieg auf dem Binnenmarkt
-rapider Einkommensrückgang bei den Armen
-massive Personaleinsparung im öffentlichen Dienst 

Die massive Abwertung der Währung hat mehrere Wirkungen gehabt. Trinidad und Tobago fiel es 
dadurch ebenso wie durch die eskalierenden Zinssätze schwerer, seine in stärkeren Währungen 
aufgenommenen Schulden zurückzuzahlen. Und es blieb länger im Machtbereich des IWF. 
Schließlich wurden für alle anderen Länder Erdölexporte aus Trinidad und Tobago  billiger, denn 
bei einem schwachen TT $ muss man weniger US $ einnehmen, um die eigenen Kosten in TT $ zu 
decken. Die totale Kapitalverkehrsfreiheit macht ein Land außer durch den IWF auch durch größere 
Kapitalanleger erpressbar. 

Budhoos offener Brief enthält darüber hinaus gewichtige Anhaltspunkte dafür, dass der IWF sich in 
erheblichem Maße längst der Kontrolle durch seine Mitgliedsstaaten entzogen hat. Er spricht von 
Sicherheitsmechanismen in den Articles of Agreement, also in der Satzung, des IWF, welche nie-
mals aktiviert worden seien auf Grund der unvorhergesehenen Übernahme („hijacking“) des IWF 
durch seine eigenen Beschäftigten. Selbst hitziger Kritik des Board of Governors, der Vollver-
sammlung der Notenbankchefs und Finanzminister der IWF-Mitgliedsländer, gegenüber hat der 
Fonds nach Budhoos Beobachtung mit Beschwichtigungsmanövern ausgesessen – so sehr scheint er 
außer Kontrolle geraten zu sein.
Budhoos Aussage zur in erheblichem Maße geschehenen Selbständigmachung des IWF steht im 
Gegensatz zum Verdacht vieler IWF-Opfer in ärmeren Ländern, der IWF verfolge im wesentlichen 



Interessen seines größten Anteilseigners, der USA. Die USA liegen jedoch mit einem Anteil am 
Festkapital und an den Stimmrechten im IWF von kaum mehr als 1/6 nur knapp höher als die Sperr- 
minorität im Gouverneursrat des IWF. Sie können damit zwar grundlegende Richtungswechsel des 
IWF als einziges Land im Alleingang blockieren, sie sind aber auch weit von einer Mehrheit im 
Gouverneursrat entfernt. Budhoos Aussage scheint daher glaubhaft.

Laut Budhoo sorgt der IWF dafür, dass seine Macht selbsterhaltend („self-sustainable“) ist. 

Das bedeutet, dafür zu sorgen, dass immer genug Länder nicht von ihrer echten oder vermeintlichen 
IWF-Abhängigkeit loskommen.
Ein entscheidender Schritt, welchen der IWF von jedem Land der „3. Welt“, welchem er Kredite 
gibt, als Auflage macht, ist die Abwertung der Landeswährung. Da die meisten internationalen Kre-
dite in als besonders stark geltenden Währungen wie z. B. dem US-Dollar, dem Schweizer Franken 
oder der IWF-Verrechnungseinheit Sonderziehungsrechte vergeben werden und auch in diesen 
Währungen zurückgezahlt werden müssen, sorgt die Abwertung der Währung des Schuldnerlandes 
dafür, dass dieses zwar unglaublich wettbewerbsfähig wird, aber mit seinen Exporterlösen in der 
abgewerteten Landeswährung die Schulden noch weniger zurückzahlen kann, als wenn es nicht ab- 
werten würde. Gerade die Währungsabwertung sorgt dafür, dass die Opferländer des IWF ihre Roh- 
stoffe und die Arbeitskraft ihrer Einwohner regelrecht für den Export zugunsten der einflussreichs-
ten Unternehmen aus den reicheren Ländern verschleudern.
Der IWF steigert seine Macht vor allem dann, wenn möglichst viele Staaten nicht aus der Schulden- 
falle herauskommen und weiter bei ihm zu seinen Konditionen Geld leihen.

Der offene Brief von Davison Budhoo stammt aus dem Jahr 1988. Wie sich am Verhalten des IWF 
gegen die Hungernden in Brasilien, Malawi, Äthiopien und im Niger sowie gegen die Kranken in 
Rumänien, Thailand und Lettland zeigt, ist der IWF von sich aus immer noch, bzw. nach der Aus- 
schaltung von Dominique Strauss-Kahn wieder verstärkt, so menschenrechtsverachtend wie 1988.  
Der mögliche IWF-Völkermordfall im Niger in den Jahre 2004 und 2005 liegt nach dem Jahr 1988, 
ebenso wie der Tuberkuloseanstieg in Osteuropa und Zentralasien durch den IWF. Und auch bei 
den Rentenkürzungsforderungen gegenüber Rumänien und Lettland hat sich der IWF erst nach 
Verfassungsgerichtsurteilen bereit gefunden, den Rentnern das Lebensnotwendi-ge zu belassen – 
wenngleich er sich in Rumänien zum Ausgleich die Mehrwertsteuer von 19% auf 24% hat erhöhen 
lassen, sodass er die Armen dann doch bei den Lebenshaltungskosten treffen konnte.

Dass die IWF-Mitarbeiter laut IWF-Satzung eine diplomatenähnliche Immunität haben, sodass sie 
möglicherweise nur bei Überschreitung ihrer Kompetenzen strafrechtlich belangt werden können, 
dürfte für diese Verfassungsbeschwerden unbeachtlich sein, erklärt aber ihre Ignoranz bzgl. der 
Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerländer.
Entscheidend sind die gewichtigen Indizien für schwerste Straftaten durch den IWF bzw. durch 
dessen Mitarbeiter.

Darum bleibt zum Schutz von Demokratie, Rechtsstaat, Grund- und Menschenrechten, jeweils im- 
mer i. V. m. Art. 38 GG, nur, das StabMechG und die Zustimmungsgesetze zum Fiskalpakt und 
zum ESM sowie die an diese anknüpfenden EU-Verordnungen (Abschnitte V.3 bis V.7 und VI.2 
dieser Verfassungsbeschwerden) im Ganzen als verfassungswidrig zu erklären, da Erwägungs-
gründe 2+3 i. V. m. Art. 12 ESM-Vertrag sowie Erwägungsgrund 3 i. V. m. Art. 6 Abs. 1 von EU-
Verordnung 2011/385 (COD) die IWF-Artigkeit der Auflagen vorschreiben würden. Und wie in 
Abschnitt IV.6 dieser Verfassungsbeschwerden gezeigt wird, ist mit IWF-Artigkeit nicht einmal die 
Begrenzung auf das nach der IWF-Satzung zulässige gemeint, sondern ein Verhalten, wie es der 
IWF tatsächlich selbst an den Tag legt.



IV.5.8  IWF-Auflagen einer der Hauptgründe für Anstieg der Tuberkulose und weiterer 
Krankheiten
Laut einem Artikel von Dr. F. William Engdahl, der Mitglied beim Globalisierungsforschungs-
netzwerk „Global Research“ ist, vom 27.11.2009 gehören zu den neuesten Auflagen des IWF 
gegenüber der Ukraine drastische Kürzungen im Gesundheitswesen, darunter die Schließung von 
Krankenhäusern und Entlassungen im Gesundheitswesen. Das Verhalten des IWF gegenüber der 
Ukraine ist ein Beweis, dass er auch nach Beginn der Wirtschafskrise immer noch genauso men-
schenrechtsfeindlich handelt, und dass Verfassungsgerichtsurteile das einzige effektive rechtsstaat-
liche Mittel sind, dem die rechtlich normierten Grenzen zu setzen. Die Ukraine ist von der Wirt-
schaftskrise besonders betroffen, sowohl von einer Spekulationsblase als auch von starker Rezes-
sion.
In dem Zusammenhang berichtet Dr. Engdahl von einer Studie an der Universität Cambridge aus 
dem Jahr 2008, welche anhand von 21 mittel- und osteuropäischen Staaten statistisch bewiesen hat, 
dass die Staaten, welche IWF-Auflagen hatten, eine deutliche höhere Tuberkuloserate hatten als die 
Staaten ohne IWF-Auflagen.
Das Veröffentlichungsdatum 22.07.2008 der Studie zeigt, dass diese Zeiträume vor der gegenwärti-
gen Wirtschaftskrise beleuchtet hat.
www.prisonplanet.com/are-ukraine-black-death-cases-result-of-imf-loans.html 
www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.0050143 

Der IWF wird laut Dr. Engdahl angesichts der bei ihm üblichen drastischen Kürzungen im Gesund-
heitswesen auch „infant mortality fund“ genannt.
Dr. Engdahl führt aus, dass insbesondere ein deutlicher Anstieg der Tuberkulosetoten ein Indiz für 
eine sich schnell verschlechternde medizinische Versorgung sei, denn TB sei eine schnell verlau-
fende Krankheit.

Der kanadische Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Michel Chossudovsky, ein Kollege Dr. Eng- 
dahls im Globalisierungsforschungsnetzwerk Global Resarch, nennt auf S. 62 und 63 seines Werks 
„The Globalization of Poverty and the New World Order“ den dramatischen Rückgang von gesund-
heitlichen Kontroll- und Präventionsaktivitäten auf Grund von Kürzungsauflagen von IWF und 
Weltbank als Gründe für das Wiederauftreten von Cholera, Gelbfieber und Malaria südlich der 
Sahara und die Ausbreitung von Malaria und Dengue-Fieber in Lateinamerika sowie die 
Verschlech-terung der Hygiene und der öffentlichen Gesundheitseinrichtungen auf Grund von 
Kürzungsaufla-gen von IWF und Weltbank als Gründe für das Wiederauftreten in 1994 von 
Beulenpest und Lun-genpest in Indien.

Prof. Dr. Chossudovskys Werk „„The Globalization of Poverty and the New World Order“ liefert 
weitere Zahlen zur Zerstörung des Gesundheitswesens durch IWF-Auflagen:
-Die Gesundheitsausgaben in Somalia gingen von Beginn der IWF-Auflagen in den 1970er Jahren 
bis 1989 um 78% zurück (S. 97).
-Die Malariafälle in Ruanda stiegen 1991 unter IWF-Auflagen um 21% (S. 108). In Ruanda 
erzwang die Weltbank Zuzahlungen der Patienten im Gesundheitswesen sowie Massenentlassungen 
im Gesundheitswesen (S. 111).
-In Bangla Desh wurden pro Einwohner 1992 jährlich 1,50 $ für Gesundheit ausgegeben, davon 
25,- Cent für Medikamente. Die Gläubiger erzwangen 1992 und 1993 weitere Kürzungen.
-In Vietnam wurde die Einführung der Selbstzahlung für Gesundheitsleistungen auferlegt und 
gleichzeitig die Medikamentenpreise freigegeben (S. 185). Dadurch gingen die 
Medikamentenausga-ben von 1980 bis 1989 um 89% zurück und wurden 98,5% der 
vietnamesischen Pharmaindustrie zerstört. Zehntausende Beschäftigte im Gesundheitswesen incl. 
Ärzte wurden arbeitslos. Kranken- häuser wurden schlossen, weil zu wenige Patienten die 
Gesundheitsleistungen selbst bezahlen konnten. Um den Wiederaufbau des Gesundheitswesens zu 
unterbinden, wurden die Mittel für die medizinischen Fakultäten massiv beschnitten (S. 186). Laut 

http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.0050143
http://www.prisonplanet.com/are-ukraine-black-death-cases-result-of-imf-loans.html


WHO verdreifachte sich die Zahl der Malariatoten und traten in Vietnam längst besiegte 
Krankheiten wie Tuberkulose wieder auf (S. 186).
-In Brasilien wurden die Gesundheitausgaben 1993 um 50% gekürzt (S. 197).
-In Peru begünstigten die Einsparungen im Gesundheitswesen incl. Krankenhausschließungen, die 
Hyperinflation, die Unterernährung und die fehlenden Geldmittel zum Abkochen von Wasser seit 
August 1990 die Ausbreitung von Cholera (in 1991 mit 200.000 Erkrankten und 2.000 Toten in 6 
Monaten) sowie die Wiederausbreitung u. a. von Malaria und Dengue-Fieber (S. 216).
-In Albanien (S. 291) begünstigten die erzwungenen Selbstzahlungen der Patienten und die Massen-
entlassungen im Gesundheitswesen den Ausbruch der Cholera (1995) und die Polio-Epidemie 
(1996).

Das Verhalten des IWF vor der Wirtschaftskrise und ohne Supranationalisierung seiner Auflagen 
gibt einen leichten Vorgeschmack darauf, wie sehr er erst mit dem von der Blankett-Ermächtigung 
Art. 136 Abs. 3 AEUV  gewollten Machtzuwachs wüten würde – oder wie private Gläubiger es 
würden im Rahmen der Wiener Initiative und des Staateninsolvenzvefahrens des ESM, die sie ja 
auf die Auferlegung der Praxis des IWF entsprechender Auflagen gegenüber den Schuldnerstaaten 
verpflichten wollen.

IV.5.9 zu erwartende Auflagen gemessen an den Auflagen von IWF, EU-Kommission und EZB 
gegenüber Portugal
Das „Memorandum of Understanding (MoU) on Specific Policy Conditionality“ zu Portugal vom 
03.05. 2011 findet sich unter dem Link:
www.anmp.pt/anmp/doc/Dsg/2011/Memorando-FMI_BCE_CE1230044.pdf

In der Vereinbarung über die Kreditauflagen gegenüber Portugal findet sich an mehreren Stellen die 
Rücksichtnahme auf verletzliche Bevölkerungsgruppen, vermutlich eine Reaktion auf die Berichte 
der unabhängigen Experten des Uno-Menschenrechtsrats zur Auswirkung der Finanzkrise auf die 
Menschenrechtslage und zur extremen Armut, Cephas Lumina und Magdalena Sepulveda (Ab- 
schnitte VII.7, IX.3, IX.8 und XI.14 dieser Verfassungsbeschwerden).
Diese Rücksichtnahme wird bekundet bei der Haushaltspolitik (Nr. 1), bei den Energiepreisen (Nr. 
5.1.iii), beim Wohnungsmarkt (Nr. 6.1) und bzgl. der Einschränkung der einkommensteuerlichen 
Absetzbarkeit von Mietaufwendungen (Abschnitt 6.4); schließlich kann noch in der Beschränkung 
des Arbeitslosengeldes auf max. das 2,5-fache der Sozialhilfe als eine implizite Bestätigung der 
Bei- behaltung der Sozialhilfe dem Grunde nach interpretiert werden (Nr. 4.1.ii). Die Verkürzung 
der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes auf max. 18 Monate (Nr. 4.1.i) erinnert an Hartz IV.  

Bei den Rentenkürzungen in Portugal erkennt die Troika eine Mindestrente an (Nr. 1.11 und 1.12), 
offenbar aus Respekt vor den Verfassungsgerichtsurteilen aus Lettland und Rumänien, welche den 
von IWF und EU-Kommission verordneten Rentenkürzungen anhand von Grundrechten und 
Strukturprinzipien Grenzen gezogen bzw. diese sogar ganz untersagt haben (Abschnitt VII.4 dieser 
Verfassungsbeschwerden).

Die Einschnitte ins Gesundheitswesen hingegen sind wie gewohnt (Abschnitte IV.5.5 und IV.5.8  
dieser Verfassungsbeschwerden) grausam. Laut Nr. 3.49 sollen die sozialen Ausnahmen von den 
Behandlungszuzahlungen  verringert und die Zuzahlungen für bestimmte Leistungen erhöht 
werden, darunter vor allem für Notarztbehandlungen und Hausbesuche. Obwohl dadurch für die 
Zuzahlun-gen bzw. die Beitragszahlungen für private Zusatzversicherungen steigen, soll die 
steuerliche Absetzbarkeit für beides ver-ringert werden (Nr. 3.50). Bis 2016 ist schrittweise die 
völlige Strei-chung der Arbeitgeberbeiträge für die Gesundheitsversorgung im öffentlichen Dienst 
incl. Polizei und Militär vorgesehen, erwirtschaftet durch entsprechende Leistungskürzungen (Nr. 
3.51).



Zu Lasten der Arbeitnehmer sind eine Deckelung von Abfindungen (Nr. 4.4), die Lockerung des 
Kündigungsschutzes (Nr. 4.5), die Flexibilisierung der Arbeitszeit (Nr. 4.6.i), die Erleichterung von 
Kurzarbeit sowie der Abbau von Überstundenzuschlägen (Nr. 4.6.ii) vorgesehen.

Außerdem sind vorgesehen im Namen der Korrektur volkswirtschaftlicher Ungleichgewichte (zu 
dem Begriff siehe vor allem auch Abschnitte V.5 und V.5.7 dieser Verfassungsbeschwerden) ein 
Zu- stimmungsvorbehalt der Troika gegenüber jeder Erhöhung des Mindestlohns (Nr. 4.7.i), die Be-
grenzung der Reichweite der Tarifverträge (Nr. 4.7.ii), die Begrenzung der Gesamtlohnentwicklung 
(Nr. 4.7.iii), die Flexibilisierung der Arbeitszeit und -mobilität (Nr. 4.8).
Das zeigt, wohin der Zugriff der Kommission auf die gesamte Lohnpolitik in den Staaten der Euro- 
zone gehen soll. Was gegenüber Portugal im Rahmen von EFSM und EFSF im Namen der Verrin-
gerung der wirtschaftlichen Ungleichgewichte erprobt wird, soll danach mit allen Staaten der Euro-
zone gemacht werden.

In Nr. 1.17 verlangt die Troika von Portugal, bei Investitionsprojekten soweit wie möglich auf 
Strukturmittel der EU zurückzugreifen. Ein auf den ersten Blick sozialer Zug, wenn man aber be- 
denkt, dass die Instrumentalisierung zumindest der in Erwägungsgrund 7 EU-Verordnung 2011/ 
385 (COD) und in EU-Verordnung 2011/0276 (COD) genannten Fördermittel (incl. der Struktur-
mittel) zur Durchsetzung der Empfehlungen der EU-Wirtschaftsregierung bzw. auch der Auflagen 
des ESM geplant ist (Abschnitte III.14, VI.1, VI.2.1 und VI.3 dieser Verfassungsbeschwerden), 
dann geht es hier offenbar darum, die Auflagen im Rahmen von EFSM und EFSF dazu zu nutzen, 
Portugal bzgl. Infrastrukturprojekten von EU-Zahlungen abhängig zu machen, um dann alle 
sanktionsbewehrten Empfehlungen der EU-Wirtschaftsregierung noch leichter durchsetzen zu 
können.

Das MoU hat außerdem noch einen bitteren undemokratischen Beigeschmack.. Es ist von der 
Troika beschlossen worden zusammen mit einer kommisarischen Regierung. Die Auflagen wurden 
noch rechtzeitig vor den anstehenden Neuwahlen festgezurrt, um auch die folgende Regierung und 
das folgende Parlament noch schnell binden zu können.

IV.5.10  absichtliche Erzeugung und Verschärfung von Inflation zur Durchsetzung von „Reformen“
In seinem über die Weltbank veröffentlichten Papier „Deep Crises and Reform- What have we 
learned?“ aus September 2006 sprach sich Michael Bruno, der damalige Chefökonom der Weltbank 
für wirtschaftliche Entwicklung, für die Herbeiführung hoher Inflation für den Fall aus, dass 
mildere Mittel nicht genügen würden zur Durchsetzung von Reformen zur Liberalisierung.
Www.gsid.nagoya-u.ac.jp/sotsubo/DeepCrises_Bruno.pdf

Die Weltbank ist sozusagen die Schwesterorganisation des IWF mit dem Unterschied, dass sie ihre 
Kredite im Namen der Entwicklung und anders als der IWF weniger bei akuten Zahlungsschwierig-
keiten von Staaten gibt und bei ihrem Auflagen einen stärkeren Fokus hat auf die Ausbeutung 
natür-licher Ressourcen.

Michael Bruno vertritt dort die Auffassung, dass Staaten, welche eine hohe Inflation (definiert als 
mindestens 2 Jahre lang mindestens 40% Inflation) durchlaufen haben, mehr Reformen zur 
Liberali- sierung durchführen, und dass danach deren prozentualer Anstieg des BIP größer sei als 
bei Staaten ohne hohe Inflation. Im Abschnitt „Why Are Stabilizations Delayed?“ sagt er, es sei in 
der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur modern geworden, Krisen könnten nützlich sein, um 
größere  Reformen zu motivieren. Dazu zitiert er einen Albert Hirschmann (1987), in einigen 
Entwicklungsländern habe die Inflation wie ein Äquivalent zum Krieg gewirkt bzgl. 
haushaltsmäßiger Anpassung, was sonst nur durch eine schwere Krise oder einen Notstand zu 



bewirken sei. Im gleichen Abschnitt stellt Bruno jedoch auch fest, die Hypothese von der nützlichen 
Krise sei noch nicht hinreichend genug empirisch getestet. Bruno verwendet in seinem Text den 
Begriff „Stabilisierung“ doppeldeutig, einmal für die Umsetzung der vom Kreditgeber verlangten 
Reformen (S. 4) zur Liberalisierung und einmal zur Verringerung der Inflation (S. 8) und zum 
Wiederanstieg des BIP nach Durchsetzung der erzwungenen volkswirtschaftlichen Änderungen. 
Das Hauptinstrument zur Stabilisierung seien Sparmaßnahmen im Staatshaushalt (S. 18). Zum 
Zeitpunkt, wann bei Inflationskrisen erfahrungsgemäß die Auflagen erfüllt werden, sagt er: 
„Stabilization is introduced when the costs of living with inflation become unbearable.“

Auf S. 5 sagt er, hohe Inflation könne schnelle Reformen erzwingen trotz unterschiedlicher Auffas- 
sungen im Parlament. Bruno empfiehlt die Abschaffung von Lohnindexierungen (automatische 
Anpassung der Lohnhöhe entsprechend der Inflation, gibt es heute z. B. in Luxemburg, und will die 
EU-Kommission im Namen der Wettbewerbsfähigkeit über die Ungleichgewichtsverfahren schlei-
fen, siehe Abschnitt VI.1. dieser Verfassungsbeschwerden) und über die Freigabe der 
Wechselkurse.
Eine Währung mit hoher Inflation stürzt bei freien Wechselkursen in der Regel wechselkursmäßig 
ab, weil versucht wird, sich möglichst schnell von den immer wertloser werdenden Guthaben zu 
trennen.

Die von Bruno befürworteten Reformen betreffen Handelsliberalisierung (S. 5+8),  Privatisierung 
(S. 13) und Rentenreformen (S. 13). Auf S. 8 sagt er, dass laut einer Studie von Sachs und Warner 
in den 1980er Jahren von 59 untersuchten Ländern mit vorher eher geschlossenen Märkten durch 
eine Krise viele ihre Märkte dann öffneten. Auf S. 18 erläutert Bruno, Liberalisierung bedeute 
wirtschaft- liche Offenheit, und am wichtigsten sei Handelsliberalisierung.

Bruno kritisiert auch die Entwicklungshilfe, weil diese den Druck auf die Staaten lindere und es 
erschwere, Reformen durchzusetzen. Die Lösung sieht er darin, auch Entwicklungshilfe an Bedin- 
gungen zu knüpfen; genau das macht gerade auch die Weltbank mit ihrem Entwicklungshilfekredi- 
ten.

Bruno betont die Bedeutung des Timings für die Durchsetzung der gewünschten Reformen nicht 
nur bzgl. der Durchsetzung der Liberalisierung während der Inflationskrise, sondern auch, dass erst 
Auflagen erfüllt werden müssten, bevor ein Land jeweils die nächste Kreditrate bekommen dürfe 
(S. 24). Er empfiehlt dort außerdem, dass auch andere Kreditgeber Staaten Geld nur noch unter der 
Auflage machen sollten, dass sie die ihre noch offenen Auflagen gegenüber IWF und Weltbank 
erfüllen („Cross-Conditionality“). Auch das ist heute schon Realität. 

Noch mehr gegen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie sind nur noch die „Wiener Initiative“ 
(Abschnitte IV.6.2.4 + IV.6.2.5), wo der IWF Staaten Auflagen macht, welche die größeren 
privaten Gläubiger zufrieden stellen sollen, damit diese ihre Darlehen gegenüber den Staaten nicht 
kündigen und schließlich das Staateninsolvenzverfahren des ESM, wo direkt die privaten Gläubiger 
die Auflagen machen sollen.

Auf S. 26 warnt Bruno, hohe Inflation berge das Risiko, eine solche Unzufriedenheit zu schaffen, 
dass dadurch Diktatoren an die Macht kommen könnten. Aber die Chance, mit Hilfe von Inflations- 
krisen seine Liberalisierungsziele durchzusetzen, ist Bruno das Risiko von Diktaturen ausdrücklich 
wert, soweit sich keine milderen Mittel als die hohe Inflation zur Durchsetzung finden.

Das StabMechG und die Zustimmungsgesetze zum Fiskalpakt und zum ESM sowie die an diese 
anknüpfenden EU-Verordnungen (Abschnitte V.3 bis V.7 und VI.2 dieser Verfassungsbeschwer-
den) sind auch deshalb vollständig als verfassungswidrig zu untersagen, angesichts der unzumutbar 
hohen Wahrscheinlichkeit, dass darauf auch Auflagen und sanktionsbewehrte Empfehlungen  



gestützt würden zur Verschärfung der Krise mit dem Ziel, dann noch mehr Auflagen durchsetzen zu 
können. Und die Tradition des Mißbrauchs, der Verschärfung bis hin zur absichtlichen Schaffung  
von Krisen zur Durchsetzung anderer politischer Ziele zeigt darüber hinaus die Notwendigkeit der 
in diesen Verfassungsbeschwerden geltend gemachten Volksabstimmungen sowie der Bestätigung 
des Rangs und der unmittelbaren Anwendungsverpflichtung bzgl. der universellen Menschenrechte, 
weil nur so der Schutz der Bevölkerung vor immer neuen Vorwänden zur Durchsetzung solcher 
Ziele gewahrt werden kann.

IV.5.11 Nutzung der Krise für andere politische Zwecke auch durch Dr. Wolfgang Schäuble
Das Interview der Zeitung „Die Welt“ vom 21.08.2011 mit dem deutschen Bundesfinanzminister 
Dr. Wolfgang Schäuble zeigt, dass die mit den hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden 
angefochtenen Gesetze von der deutschen Bundesregierung auch zur Durchsetzung anderer 
politischer Ziele benutzt werden.
Www.welt.de/politik/deutschland/article13556026/Einschraenkung-nationaler-Souveraenitaet-ist-
notwendig.html?print=true#reqdrucken 

So sagt er unmißverständlich:
„Dennoch: Krisen bringen die Chance mit sich, Dinge wieder schärfer ins Bewusstsein zu bringen, 
scheinbar Selbstverständliches zu hinterfragen und deshalb auch Entscheidungen zu beschleuni-
gen.“
Darin steckt das Eingeständnis, dass es nicht allein um die Bewältigung der Finanzkrise oder die 
Bewahrung des Euro geht, sondern auch um weitere politische Ziele, welche ohne ein bedrohlich 
wirkendes Krisenszenario nur schwer eine Mehrheit im Bundestag finden würden. Zur Ermittlung, 
welche Ziele dies sind, dürfte eine Aussage des Bundesfinanzministers in der mündlichen Verhand- 
lung zielführend sein.
Gleichzeitig möchte die Beschwerdeführerin betonen, dass von der inneren Einstellung her immer 
noch ein deutlicher Unterschied liegt zwischen der Instrumentalisierung einer bereits vorhandenen 
Krise und der absichtlichen Auslösung zusätzlicher Krisen (vgl.  Abschnitt IV.5.10 dieser Verfas- 
sungsbeschwerden).

Das Interview gibt einen Hinweis auf ein drastisches Ziel, für welches man die Finanzkrise 
instrumentalisieren will:
„Wir hatten die Hoffnung – und haben sie auch heute noch – dass der Euro schrittweise die 
politische Union herbeiführen wird. Dass es aber noch nicht so weit ist, ist einer der Gründe für das 
Misstrauen der Märkte.“

Mit „politischer Union“ ist nach Überzeugung der Beschwerdeführerin ein Ausmaß an Machtüber- 
tragung auf die EU gemeint, welches mit Art. 38 GG unvereinbar ist, weil es die Reichweite der 
Bundestagswahl entleeren würde. Erhellend ist die Verwendung des Begriffs der „Märkte“. 
Während es bei der Griechenlandhilfe und beim EFSF noch angeblich darum ging, die Liquidität 
von Staaten der Eurozone zu bewahren, wurde nun sichtbar, dass „Märkte“ eine Metapher ist für 
Interessengruppen, welche wirtschaftlichen Druck auf Staaten ausüben, um drastische Machtver- 
schiebung weg von den Völkern und den nationalen Parlamenten zu erzwingen.
Die Beschwerdeführerin möchte hiermit anregen, den Bundesfinanzminister im Rahmen der münd- 
lichen Verhandlung auch danach zu befragen, wen konkret er mit der Metapher „Märkte“ meint, 
und wie genau die Staaten von denen unter Druck gesetzt werden – auch damit er durch den Schutz 
der Öffentlichkeit diese Kräfte beim Namen nennen kann.

Auch der Artikel der New York Times vom 18.11.2011 „Seeing in Crisis the Last Chance to Unite 
Europe“ belegt, dass der deutsche Bundesfinanzminister die Finanzkrise zur Durchsetzung anderer 
Ziele innerhalb des eu-rechtlichen Raums benutzen will. So heißt es am Ende des Artikels:



„He sees the turmoil as not an obstacle but a necessity. 'We can only achieve a political union, if we 
have a crisis', Mr. Schäuble said.“
www.nytimes.com/2011/11/19/world/europe/for-wolfgang-schauble-seeing-opportunity-in-
europes-crisis.html?_r=2&pagewanted=print

Dass es ihm dabei nicht darum geht, die EU so demokratisch und rechtsstaatlich zu machen, wie 
dies der Staatsauftrag europäische Integration (Art. 23 GG) verlangt, beweist sein Vortrag auf dem 
„European Banking Congress“ 2011 in Frankfurt / Main, wo er das Ziel genannt hat, „in der 
Europäischen Einigung eine neue Form von Governance zu schaffen, wo es eben nicht eine Ebene, 
die für alles zuständig ist, und die dann durch völkerrechtliche Verträge bestimmte Dinge auf 
andere überträgt“, geben soll (ab Zeitpunkt 09:12 in der mittellangen Fassung des Berichts von IK 
News zum European Banking Congress 2011).
www.youtube.com/user/NWOCheffe#p/u/1/1gfJ8IEJ7Gk

IV.5.12 was die Strukturanpassungsprogramme des IWF bewirken sollen
Das Werk „Globalization of Poverty and the New World Order“ von Prof. Dr. Michel Chossudov-
sky enthüllt die Ziele der Strukturanpassungsprogramme des IWF. Zu den Auflagen gehören vor 
allem auch üblicherweise Einsparungen, Währungsabwertung, Handelsliberalisierung und Privati-
sierung (S. 19).
Die Abwertung der Währung des Schuldnerlandes erfüllt mehrere Zwecke. Dadurch ist das Schuld-
nerland noch weniger in der Lage, seine auf härtere ausländische Währungen lautenden Schulden 
zurückzuzahlen und bleibt bis zu einem souveränen Staatsbankrott in dieser schwachen Position. 
Durch die Abwertung braucht es weniger Devisen, um  in eigener Währung Staatshaushalt, Sozial- 
system und Löhne bestreiten zu können. Das lässt mehr Spielraum für Preiswettbewerb auf dem 
Weltmarkt bzw. für die Bezahlung der Gläubiger. 
Die Wettbewerbsvorteile werden aber wieder zunichte gemacht durch die Handelsliberalisierung 
per IWF-Auflage gerade auch in solchen Bereichen, in denen der jeweilige Staat nicht 
konkurrenzfähig ist, sodass der Schuldnerstaat für die Branchen, in denen er nicht mithalten kann, 
importabhängig wird. Da durch die Währungsabwertung die Importe teurer werden, machen die 
zusätzlichen Kosten der Importe auf Grund der wegbrechenden Branchen die Wettbewerbsvorteile 
durch die Abwertung mehr als wett. Die Sparauflagen des IWF richten sich gegen den ganzen 
öffentlichen Sektor, gegen Daseinsvorsorge ebenso wie gegen den hoheitlichen Bereich. 
Sparauflagen ebenso wie Privatisierun-gen haben in erster Linie den Zweck, dass mehr Geld für die 
Bedienung der Gläubiger bleibt. Dar- über hinaus erfüllen die Privatisierungen den Zweck, die 
Abhängigkeit der Staaten zu vergrößern, wenn sie diese Leistungen nicht mehr selbst erbringen 
können. Neben der Bedienung der Gläubiger dienen die IWF-Auflagen auch dem Zweck, 
Arbeitskraft und Rohstoffe billiger aus den Schuldner- ländern herausholen zu können. Das sieht 
man daran, dass zu den häufigen IWF-Auflagen auch die Deregulierung des Arbeitsmarktes, d. h. 
vor allem die Schwächung des Kündigungsschutzes und die Senkung des Mindestlohns gehören, 
Auflagen, die sich nicht allein mit der Bezahlung der Staats- schulden erklären lassen.

Die Ausrichtung des IWF auf Gläubigerinteressen sieht man auch an daran, dass seine Kredite oft 
erst fließen, wenn der Schuldnerstaat zuvor seine Schulden bei seinen bisherigen Gläubigern begli- 
chen hat, oder diese ihm Schulden erlassen im Gegenzug zur Erfüllung von politischen Auflagen. 
Die „Wiener Initiative“, also der Erlass von Schulden oder zumindest Schuldenerleichterungen 
durch große private Gläubiger gegen Erfüllung politischer Auflagen, ist ein paar Jahrzehnte älter als 
der Begriff „Wiener Initiative“ und Tradition beim IWF. Neu bei Art. 12 ESM-Vertrag ist die 
Verankerung der „Wiener Initiative“ in einem grundlegenden Vertrag zur Schaffung einer 
internationalen Organisation.

Außerdem zielen die Kreditauflagen von IWF und Weltbank darauf, die Marktanteile privater 



Groß- banken und -konzerne zu steigern und alle Länder realwirtschaftlich von diesen abhängig zu 
ma- chen. Dazu werden gezielt nicht nur staatliche Unternehmen incl. Daseinsvorsorge und selbst 
Behörden ruiniert, privatisiert oder geschlossen, sondern selbst durch Gesetzesänderungen die 
klein- unternehmerische Strukturierung von Branchen beendet, wo dies die Handelsliberalisierung  
allein  nicht zu leisten verwag. 
In Indien z. B. wurden bevorzugte Kredite für Kleinbetriebe auf Anordnung des IWF abgeschafft 
(S. 151, „The Globaliziation of Poverty and the New World Order“, Prof. Dr. Michel 
Chossudovsky).
In Bangla Desh wurde als IWF-Auflage 1/3 der privatwirtschaftlich erfolgreichen Jute-Industrie 
geschlossen (S. 162).
In Thailand wurden während der Asienkrise auf Grund von IWF-Auflagen 56 gar nicht insolvente 
Banken zwangsweise geschlossen (S. 322).
In Vietnam wurde vom IWF eine Umstrukturierung des Finanzsektors erzwungen, welche die Ver- 
sorgung der vietnamesischen Produzenten mit bezahlbaren Krediten beendete (S. 171). Inländischen 
Firmen wurden 40% bis 50% Körperschaftsteuer auferlegt, ausländischen Konzernen und Joint 
Ventures oft gar keine (S. 172). Der vietnamesischen Notenbank wurde die Kreditversorgung 
öffent-licher und privater vietnamesischer Unternehmen durch den IWF verboten (S. 174).
In Jugoslawien erzwangen IWF und Weltbank 1989 und 1990 die Einfrierung jeglicher staatlicher 
Kredite gegenüber der Industrie sowie ein besonders strenges Insolvenzgesetz. Durch die Kombi-
nation der erzwungenen Kreditklemme und der strengen Insolvenzkriterien konnten sie so die Rui- 
nierung von erst 248 und dann noch einmal 889  Betrieben bis September 1990 erreichen, wo die 
Weltbank die Unterwerfung von noch einmal 2.435 der verbliebenen 7.531  Staatsbetriebe unter das 
strenge Insolvenzgesetz verlangte (S. 263 – 265). Insgesamt waren 1,9 Millionen der 2,7 Millionen 
jugoslawischen Industriearbeitsplätze betroffen.
In Albanien wiederholten IWF und Weltbank 1992 ihre bereits in Jugoslawien erprobte Kombina-
tion von erzwungener Kreditklemme gegenüber den Staatsbetrieben und einem strengen Insolvenz-
gesetz (S. 282-285).
In Indonesien betraute der IWF 1998  8 der weltgrößten Handelsbanken mit der Organisation des 
Ausverkaufs der indonesischen Staatsbetriebe ohne Ansehen der Frage, ob und welche von diesen 
durch Währungsspekulationen mit zur Asienkrise beigetragen hatten, welche Indonesien damals 
erst in die Fänge des IWF getrieben hatte (S. 324).

In Südkorea schuf der IWF durch seine Kontrolle über dessen Notenbank eine künstliche Kredit-
klemme, um den Aufkauf der südkoreanischen Realwirtschaft zu erleichtern (S. 339, „The 
Globaliziation of Poverty and the New World Order“, Prof. Dr. Michel Chossudovsky“)
Außerdem erzwang der IWF die Schaffung eines Gesetzes, welches den Entzug der Banklizenz 
bedeutete gegenüber allen Banken, welche man als „in Schwierigkeiten“ betrachtete, und welche 
sich nicht innerhalb von 30 Tagen ihrer Umstrukturierung beugten (S. 339, „The Globaliziation of 
Poverty and the New World Order“, Prof. Dr. Michel Chossudovsky“).
Fünf der größten südkoreanischen Banken wurden verstaatlicht, nur um drei von ihnen danach unter 
Wert wieder zu verkaufen, im Falle der Korea Fist Bank sogar noch mit einer staatlichen Garantie 
wackeliger Kreditforderungen dieser Bank als Zugabe. So hat der Käufer die Erwerbe von 51% an 
dieser Bank dafür 500.000,- Won zum Erwerb der Anteile gezahlt, aber 17,3 Milliarden Won an 
Bail-Out-Zahlungen vom südkoreanischen Steuerzahler erhalten (S. 340+341, „The Globalization 
of Poverty and the New World Order“, Prof. Dr. Michel Chossudovsky“). Trotz ihrer räumlichen 
Nähe zum IWF-Sitz haben bei weitem nicht nur US-Großbanken einen guten Draht zum IWF. So 
wurde der Deutschen Bank das Management der Seoul Bank und der Commerzbank das Manage-
ment der Korea Exchange Bank übertragen – das sind die zwei auf Steuerzahlerkosten verstaatlich-
ten koreanischen Großbanken, welche nicht direkt wieder zum Schleuderpreis privatisiert worden 
waren.

Die EU setzt erst einmal auf die Aussetzung aller kleinunternehmrisch strukturierter Bereiche 



gegenüber dem Weltmarkt über Euro-Plus-Pakt und Ungleichgewichtsverfahren (siehe vor allem 
Abschnitte III.15, V.7, V10, V.11 und V.19 dieser Verfassungsbeschwerden). Der Rest würde dann 
über iwf-artig strenge Auflagen für Finanzhilfen besorgt. 

Wie das Interview „Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank – zwei Instrumente zur 
Zerstörung von Nationen“ von Jared Israel mit Prof. Dr. Michel Chossudovsky zeigt, hat auch das 
Verbot des Bund-Länder-Finanzausgleichs durch den IWF System. Er tat es nicht nur in Äthiopien 
und Brasilien (Abschnitte IV.5.2 und III.12 dieser Verfassungsbeschwerden), sondern laut dem 
Interview auch in Indonesien, Jugoslawien, Sowjetunion und Somalia. In all diesen Ländern außer 
Brasilien förderte er damit massiv den Separatismus.

IV.5.13 der IWF und die Rente
Das brutalste Werkzeug zur Marginalisierung der Gesetzlichen Rentenversicherung ist die 
Einbeziehung der Sozialversicherung in die staatliche Insolvenzmasse im Rahmen der  rigorosen 
Schuldentragfähigkeitsanalyse (Art.12 + Art. 13 ESM-Vertrag, Abschnitt IV.6.2 dieser 
Verfassungsbeschwerden). Wesentlich eher greift jedoch der finanzielle Druck zum Umstieg auf 
Mehrsäulensysteme in der Sozialversicherung im Rahmen der Verschärfung des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes (Abschnitte V.3, V.4, V.6 und V.15 dieser Verfassungsbeschwerden). Und wer in 
der Eurozone einen derart soliden Haushalt hat, dass man ihm auch damit nicht beikommen kann, 
der bekommt dann eben die Verpflichtung zur Privatisierung auch der Rentenversicherung im 
Rahmen des Ungleichgewichtsver-fahrens (Abschnitte V.5, V.7, V.11 und V.19 dieser 
Verfassungsbeschwerden) auferlegt.

Dieser Abschnitt zeigt, dass selbst für den Fall, dass das Bundesverfassungsgericht den ESM und 
das Six Pack stoppt, auch allein schon die blankettartigen Verpflichtung des Art. 136 Abs. 3 S. 2 
AEUV auf eine iwf-artige Strenge die Marginalisierung der gesetzlichen Rentenversicherung impli-
ziert. Die Erfahrungen mit dem IWF in Europa unter seinem Geschäftsführer Dominique Strauss- 
Kahn lassen die Frage, was iwf-typisch im Bereich der Rentenversicherung ist, in einem etwas zu 
milden Licht erscheinen. In Lettland waren die Renten durch die Auflagen der Troika noch linear 
um den gleichen Prozentsatz gekürzt worden, und erst das lettische Bundesverfassungsgericht hatte 
in 2009, auch unter dem Eindruck des Lissabonurteils, durchgesetzt, dass die Mindestrente unange-
tastet blieb; in Rumänien, wo die Renten noch deutlich niedriger als in Lettland sind, verbot das 
dortige Bundesverfassungsgericht in 2010 sogar jegliche von der Troika auferlegte Rentenkürzun-
gen (Abschnitt VII.4 dieser Verfassungsbeschwerden). In Folge dieser Urteile respektierte der IWF 
dann bei den Kreditauflagen gegenüber Griechenland (Abschnitt IV.5.3 dieser Verfassungsbe-
schwerden) und Portugal (Abschnitt IV.5.9 dieser Verfassungsbeschwerden) den Erhalt einer 
Mindestrente zumindest Grunde nach bereits von sich aus. Dass der inzwischen aus dem Amt 
gedrängte Herr Strauss-Kahn Verfassungsgerichtsurteile respektiert, ist aber alles andere als typisch 
für den IWF, der durch ihn mit Signale setzenden Taten und noch weit mehr Versprechungen einge- 
leitete soziale Frühling des IWF ist längst wieder vorbei (Abschnitt IV.9 dieser Verfassungsbe-
schwerden).
Wesentlich iwf-typischer ist das Vorgehen gegenüber der Rentenversicherung in Brasilien. Dort hat 
der IWF sogar per Kreditauflage die Änderung der brasilianischen Verfassung erzwungen 
(Abschnitt III.12 dieser Verfassungsbeschwerden). Aus den Einsparungen durch das Auslaufen der 
gesetzlichen Rentenversicherung wurde nicht nur ein höherer Schuldendienst finanziert, sondern 
auch ein sozialer Notfallfonds, welcher vor allem den Massen der entlassenen Staatsdiener Entschä-
digungen zahlte und Hilfsprogramme von NGOs zum Überleben der Ärmsten in den Slums bezu- 
schusst. Es geht dabei nicht darum, dass alle überleben, sondern dass genug Menschen zu essen 
haben, um auch ohne diktaturähnliche Gewalt einen Aufstand zu verhindern (S. 198-201, „The 
Globalization of Poverty and the New World Order“, Prof. Dr. Michel Chossudovsky). Dabei ist es 



iwf-typisch, die Forderung der Menschenrechtsinstitutionen der Uno nach Verschonung der ver-
wundbaren Bevölkerungsgruppen nur rhetorisch aufzugreifen, da ja gerade nicht alle Rentner am 
Leben gehalten werden, sondern nur so viele, wie es braucht, damit diese keinen Aufstand machen. 
Dass Strauss-Kahn unter dem Eindruck von Verfassungsgerichtsurteilen anfing, die Verschonung 
der verwundbaren Bevölkerungsgruppen ernst zu nehmen (Abschnitt IV.9 dieser Verfassungs-
beschwerden), ist die große Ausnahme, von der im Sozialpakt normierten Begründungspflicht für 
Rückschritte bei der Verwirklichung der sozialen universellen Menschenrechte im Vergleich mit 
der Gesamtmenge der dem Staat zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel (Abschnitte IX.9 bis 
IX.11 und  XI.14 dieser Verfassungsbeschwerden) ganz zu schweigen.

Auch iwf-typisch sind die drastischen Rentenkürzungen in Russland in 1992, einem Jahr, in wel- 
chem sich die Preise durch die vom IWF erzwungenen Reformen verhundertfachten (S. 240+247, 
„The Globalization of Poverty and the New World Order“, Prof. Dr. Michel Chossudovsky).

Ebenfalls iwf-typisch sind die durch die von IWF und Weltbank erzwungenen Reformen auf zwi- 
schen 10,- $ und 34,- $ im Monat gesunkenen Renten in Albanien (S. 290).

IV.5.14 der IWF und die Kriminalität
Die Kreditauflagen des IWF haben in vielen Ländern die Abschaffung von Kapitalverkehrsbe-
schränkungen und -kontrollen im Rahmen der Deregulierung des Bankensektors durchgesetzt. 
Schmutziges Geld gelangt besonders gern bei der vom IWF auferlegten Privatisierung von Staats-
eigentum wieder in den legalen Wirtschaftskreislauf. Die Privatisierungserlöse dienen der vom IWF 
vor allem angestrebten Bedienung der Gläubiger, wobei der IWF sich nicht ernsthaft daran stört, 
inwieweit dabei Geld gewaschen wird (S. 56+57, „The Globaliziation of Poverty and the New 
Wolrld Order“, Prof. Dr. Michel Chossudovsky).

Durch die vom IWF erreichte Zerstörung der legalen kleinbäuerlichen Landwirtschaft in Peru 
(Abschnitt IV.5.2 dieser Verfassungsbeschwerden) blieb vielen Bauern für einen Neustart nur noch 
der Coca-Anbau (S. 221, „The Globaliziation of Poverty and the New Wolrld Order“, Prof. Dr. 
Michel Chossudovsky). Durch den IWF ist Peru zum weltgrößten Coca-Anbaugebiet mit 60% 
Weltmarktanteil geworden (S. 222). In 1991 hat Perus Zentralbank täglich schätzungsweise 8 
Millio-nen $ auf dem informellen Markt erworben, wovon ein großer Teil  für den Schuldendienst 
verwen-det wurde; auf diese Weise wurden in gewaltigem Umfang Drogengelder über die 
peruanische Notenbank gewaschen (S. 223). Aus Steuermitteln kann das Geld zum Kauf der zu 
waschenden Drogendollars nicht gekommen sein, denn dann hätte man die Steuereinnahmen ja 
ganz normal zur Bedienung der Schulden verwenden können; also muss es geschöpft worden sein. 
So erhielten mit Hilfe der Geldschöpfung die Besitzer der Drogengelder frische Pesos und die 
Gläubiger Perus die Drogengelder. Da gleichzeitig der IWF auf eine ansonsten restriktive 
Geldpolitik achtete (S. 223) und grundsätzlich Leute von sich in den Zentralbanken plaziert 
(Abschnitt IV.11 dieser Verfassungsbeschwerden), dürfte die Instrumentalisierung der peruanischen 
Zentralbank zur Geldwäsche kaum ohne Billigung des IWF möglich gewesen sein.

Laut Prof. Dr. Chossudovsky ließ die Währungspolitik Boliviens die dortige Rolle privater 
Geschäftsbanken bei der Geldwäsche zu, was erleichtert wurde durch ein strenges Bankgeheimnis 
(S.232+233), aber scheinbar ohne direkte Involvierung der Notenbank, sondern wohl eher durch 
eine  lasche Bankenaufsicht. Die Nutzbarmachung in größerem Stil für den Schuldendienst dürfte in 
der Weise erfolgt sein, das die betreffenden privaten Banken sich frisch von der bolivianischen 
Notenbank geschöpftes Geld zu niedrigen Zinsen geliehen und dieses zu hohen Gebühren gegen die 
Narcodollars getauscht haben. Da der IWF üblicherweise eigene Mitarbeiter in den Notenbanken 
der Schuldnerländer setzt, hätte er mit Sicherheit die Möglichkeit gehabt haben, das zu unterbinden.



Auch im Kosovo hat die Geldwäsche eine größere Rolle beim Schuldendienst gespielt (S. 273), 
wobei Prof. Dr. Chossudovsky leider nicht sagt, ob es eher das peruanische, das bolivianische oder 
ein eigenes Modell gewesen ist.
Albanien (S. 294) stand insoweit etwas besser da als der Kosovo, als außer der Drogengeldwäsche 
auch die vollkommen legalen Überweisungen albanischer Gastarbeiter aus dem Ausland an ihre 
durch IWF und Weltbank verarmten Verwandten eine wichtige Quelle für den Schuldendienst sind. 

Die Privatisierung auf Geheiß des IWF erfolgte in Russland zu Buchwerten aus der Zeit vor der 
1992er Inflation und ohne Berücksichtigung der Währungsabwertung (und eben nicht zu Verkehrs-
werten in einer harten Währung), sodass man beispielsweise eine Raketenfabrik für 1 Million $ 
oder eine kleine Eigentumswohnung für ein Mindestgebot von 3 Rubel zu haben waren (S. 
244+245, „The Globaliziation of Poverty and the New Wolrld Order“, Prof. Dr. Michel 
Chossudovsky).
Der Ausverkauf zu Buchwerten in der jeweiligen, zuvor künstlich vom IWF erzwungen abgewerte-
ten, nationalen Währung des Schuldnerlandes, ist auch in Osteuropa, Jugoslawien, Kroatien, 
Slowenien und den übrigen Staaten der ehemaligen Sowjetunion die Regel gewesen (S. 263), eben-
so in Albanien (S. 286).  
Einen Insolvenzverwalter eines privatwirtschaftlichen Unternehmens würde man bei einer solchen 
Verschleuderung zu Lasten der Gläubiger einer straf- und haftungsrechtlichen Überprüfung ausset-
zen. Ganz zu schweigen davon, dass beim Ausverkauf eines Staates eben keiner mehr bleibt, der die 
Einwohner am Leben hält, anders als bei der Insolvenz eines Unternehmens. 

Im Vergleich dazu erscheint die kreative Interpretation makroökonomischer Statistiken durch den 
IWF fast schon geringfügig. Er schätzte für den Verbraucherpreisanstieg 1992  in Russland nur eine 
Ver – 15,6 – Fachung statt der tatsächlichen Verhundertfachung (S. 240+241, „The Globaliziation 
of Poverty and the New Wolrld Order“, Prof. Dr. Michel Chossudovsky). Für eine genauere 
Betrach- tung des Umgangs des IWF mit Statistiken von Trinidad und Tobago siehe Abschnitt 
IV.5.7 dieser Verfassungsbeschwerden.

Spätestens dieser Abschnitt dürfte beweisen, welche Risiken bereits die straf- und haftungsrecht-
liche Immunität der IWF-Mitarbeiter impliziert, und welch global zentrale Bedeutung und Anzie-
hungskraft die noch größere Immunität und Intransparenz des ESM für die Organisierte 
Kriminalität entwickeln dürfte.

IV.6 der ESM und das Staateninsolvenzverfahren

IV.6.1  Untersuchung anhand des Wortlauts von Art. 136 Abs. 3 AEUV, der Erwägungsgründe 
seiner Initiierung und der Schlussfolgerungen des Europäischen Rats vom 16./17.12.2010
Das Staateninsolvenzverfahren ist als zweiter Teil der dritten Stufe des europäischen Finanzierungs-
mechanismus vorgesehen und der offizielle Hauptgrund, wenn auch bei weitem nicht der einzige, 
für die Schaffung des Art. 136 Abs. 3 AEUV.
Laut Abs. 2 der Erwägungsgründe zur Initiierung des Art. 136 Abs. 3 AEUV kamen die Regie-
rungschefs der EU-Mitgliedsstaaten auf der Tagung des Europäischen Rats am 28.+29.10.2010 
überein, „einen ständigen Krisenmechanismus zur Wahrung der Finanzstabilität des Euro“ einzu-
richten. Genau diese Übereinkunft ist laut Tz. 2 der Erwägungsgründe der ausschlaggebende Anlass 
für die legislative Initiierung des  nun erst einmal aufgeschobenen Art. 136 Abs. 3 AEUV gewesen. 
Der „ständige Krisenmechanismus“ ist, wie im Abschnitt dieser Verfassungsbeschwerden zum 
Staateninsolvenzverfahren gezeigt wird, das Nachfolgeinstrument des Euro-Rettungsschirms zzgl. 
Wiener Initiative und Staateninsolvenzverfahren, und ist zugleich die dritte Stufe des europäischen 



Finanierungsmechanismus für die Staaten der Eurozone.
Abs. 3 der Erwägungsgründe verweist außerdem auf die Absätze 1 bis 4 der auf der Sitzung vom 
16.+17.12.2010 angenommenen Schlussfolgerungen des Europäischen Rats. 
Nach Abs. 1 der Schlussfolgerungen sollen der europäische Finanzstabilisierungsmechanismus 
(EFSM) und der Euro-Stabilisierungsmechanismus (EFSF) von einem ständigen Krisenmechanis-
mus namens „europäischer Stabilitätsmechanismus“ (ESM) abgelöst werden. Nach Abs. 2 der 
Schlussfolgerungen ist dies ab dem 01.01.2013 vorgesehen. Abs. 1 stellt außerdem klar, dass Art. 
136 Abs. 3 AEUV die primärrechtliche Grundlage für den ESM werden solle.
Abs. 3 der Schlussfolgerungen erläutert, dass die Arbeiten an der zwischenstaatlichen Einrichtung 
für den neuen ESM bis März 2011 abgeschlossen sein sollten. Zu den Merkmalen des ESM wird in 
Abs. 3 auf die Erklärung der Eurogruppe vom 28.11.2010 zu den allgemeinen Merkmalen des künf-
tigen Mechanismus verwiesen; diese beweisen zweifelsfrei, dass mit dem ESM auch das Staaten-
insolvenzverfahren gemeint ist – wie im weiteren Verlauf dieses Abschnitts noch weiter erläutert 
wird.

Seinem Wortlaut nach würde Art. 136 Abs. 3 AEUVdie Staaten der Eurozone  ermächtigen, auf 
intergouvernementaler Ebene einen beliebigen „Stabilitätsmechanismus“ einzurichten, ohne jede 
Vorbedingung. Wie Abs. 2 der Erwägungsgründe zur Initiierung des Art. 136 Abs. 3 AEUV zeigt, 
war sich der Europäische Rat schon auf seiner Sitzung am 28./29.10.2010 einig, dass er „einen 
ständigen Krisenmechanismus zur Wahrung der Finanzstabilität des Euro-Währungsgebiets 
insgesamt einrichten“ müsse. 

Abs. 4 der Erwägungsgründe zur Initiierung des Art. 136 Abs. 3 AEUV verweist auf die Schlussfol-
gerungen des Europäischen Rats vom 16./17.12.2010.
Abs. 3 der Schlussfolgerungen des Europäischen Rats vom 16./17.12.2010 sagt zur Schwelle für die 
Aktivierung: 
„Der Mechanismus wird im Falle eines Risikos für die Stabilität des Euro-Währungsgebiets insge-
samt im gegenseitigen Einvernehmen der Mitgliedsstaaten des Euro-Währungsgebiets aktiviert wer-
den.“
Die Regierungschefs der EU-Mitgliedsstaaten haben also auf ihrem Gipfel am 16./17.12.2010 ganz 
offiziell bereits ihre gemeinsame Rechtsauffassung verkündet, dass sie ohne jeden Entscheidungs-
spielraum innerhalb des EU-Rechts bereits zur Aktivierung des ESM verpflichtet seien, wenn nur 
ein Risiko „für Stabilität des Euro-Währungsgebiets insgesamt“ besteht. Ein Risiko, nicht einmal 
eine akute Gefahr. Das könnte nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin weit vor einer ho-
hen Wahrscheinlichkeit des Staatsbankrotts eines einzelnen Mitgliedsstaats der Eurozone gegeben 
sein.

IV.6.2  die „allgemeinen Merkmale“ des ESM (incl. Staateninsolvenzverfahren) der Eurozone

Sämtliche Aussagen der Abschnitte IV.6.2.1 bis IV.6.2.3 dieser Verfassungsbeschwerden sind auch 
im Hinblick darauf zu betrachten, dass sich durch den Gipfel des Europäischen Rats vom 24./25. 
03.2011 Änderungen ergeben haben (siehe Abschnitt IV.6.2.4 dieser Verfassungsbeschwerden), 
und dass sich durch den ESM-Vertragsentwurf (Abschnitt IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden) 
nochmals Änderungen ergeben haben. Soweit in Abschnitt IV.6.2 dieser Verfassungsbeschwerden 
einander widersprechende Aussagen enthalten sein sollten, so ist auch das der Intransparenz rund 
um den ESM geschuldet, und dass dadurch möglicherweise noch nicht alle Aussagen in Abschnitt 
IV.6.2 an das Ergebnis der Untersuchung des ESM-Vertragsentwurfs angepasst worden sind. Im 
Zweifel meint die Beschwerdeführerin die Aussagen in Abschnitt IV.6.2.5, gefolgt von denen in 
Ab- schnitt IV.6.2.4 und danach erst den übrigen Teilen von Abschnitt IV.6.2 dieser Verfassungsbe- 
schwerden. 



IV.6.2.1 die erste Stufe des ESM
Abs. 3 der Schlussfolgerungen der Europäischen Rats vom 16./17.12.2010 verweist auf die Erklä-
rung der Eurogruppe vom 28.11.2010 zu den „allgemeinen Merkmalen“ des ESM, welche in die bis 
incl. März 2011 abzuschließenden Arbeiten für den Entwurf des ESM einfließen sollten.

Es ist geplant, dass der ESM auf dem Euro-Stabilisierungsmechanismus EFSF und dessen Zweck- 
gesellschaft aufbaut, nur diesmal zeitlich unbefristet. Es sollen ausdrücklich „unter strikten Aufla-
gen“ „Finanzhilfspakete bereitgestellt werden“ „nach den Regeln der derzeitigen EFSF“. 
Der ESM-Vertrag enthält nun aber auch einige Unterschiede (Abschnitt IV.6.2.5 dieser 
Verfassungsbeschwerden). So will man z. B.  beim ESM  die Überwachung der Kreditauflagen, im 
Gegensatz zum Euro-Stabilisierungsmechanismus, nicht mehr outsourcen.

Man will laut der Erklärung vom 28.11.2010 jedoch die (intergouvernementalen) Vorschriften an- 
passen, „damit fallweise die Beteiligung privater Gläubiger – unter uneingeschränkter Einhaltung 
der IWF-Vorgaben – möglich ist“. Das bedeutet, dass man die Möglichkeit schaffen will, von Fall 
zu Fall zu entscheiden, private Gläubiger an der Erstellung der Kreditauflagen teilhaben zu lassen, 
aber nur innerhalb des Spielraums, den die „IWF-Vorgaben“ gemacht haben („Wiener Initiative, 
Abschnitte IV.6.2.4 und IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden) .  
Wie teuer die Auflagen durch die privaten Gläubiger im Rahmen einer Wiener Initiative für Staaten 
werden können, zeigt das Beispiel Brasiliens (Abschnitt XI.21 dieser Verfassungsbeschwerden).

Der Rang der Darlehensforderungen innerhalb des ESM soll laut der Erklärung vom 28.11.2010 der 
zweithöchste sein. Die höchstrangigen Kreditforderungen sind die des IWF. Die Erklärung spricht 
von einem deutlichen „Signal an die privaten Gläubiger“, „dass ihre Forderungen erst nach denen 
des öffentlichen Sektors bedient werden“. Das besagte deutliche Signal ist wohl eher zur Beruhi- 
gung der Massenöffentlichkeit gedacht, damit diese keinen Argwohn hegt, und man in Ruhe den 
ESM-Vertrag durch bekommt, um Private an der hoheitlichen Macht bzgl. der Kreditauflagen 
beteiligen zu können.  

Die Finanzhilfen innerhalb  des ESM, soll „an ein strenges wirtschafts- und finanzpolitisches 
Anpassungsprogramm und an eine rigorose Schuldentragbarkeitsanalyse geknüpft werden, die die 
Europäische Kommission und der IWF in Zusammenarbeit mit der EZB durchführen.“
Die Erklärung vom 28.11.2010 stellt außerdem klar, dass die Entscheidung über die Kreditauflagen 
(wie auch bei EFSM und EFSF) beim Ministerrat bleiben solle. Nach dem ESM-Vertrag ist es nun 
stattdessen der ESM-Gouverneursrat (Abschnitt IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden). 
„Bei Ländern, die aufgrund der von der Kommission und dem IWF in Zusammenarbeit mit der 
EZB durchgeführten Schuldentragbarkeitsanalyse für solvent befunden werden, würde an die 
privaten Gläubiger appelliert, ihr finanzielles Engagement gemäß den internationalen Regeln und in 
vollstän-diger Übereinstimmung mit der Praxis des IWF aufrechtzuerhalten.“
Hier zeigt sich, wie auch schon bei der Formulierung der „uneingeschränkten Einhaltung der IWF-
Vorgaben“ bzgl. der Beteiligung der privaten Gläubiger noch einmal deutlichst, das bzgl.der Kredit-
auflagen eine iwf-typische Strenge vorgesehen ist. Den Regierungsvertretern im Ministerrat scheint 
man erfolgreich den Blickwinkel eingeengt zu haben auf die Haltung, dass es bzgl. ihrer 
Kreditforderungen im Rahmen des europäischen Finanzierungsmechanismus das beste wäre, wenn 
die Auflagen für die anderen Eurostaaten im Rahmen des Mechanismus möglichst streng sind – 
ohne emotional erfassen zu kön-nen, wie schnell ihr Staat der nächste sein kann, dessen Strukturen 
von den Mühlen des europäi-schen Finanzierungsmechanismus zermahlen werden.

Die „vollständige Übereinstimmung mit der Praxis des IWF“ im Vergleich zu „gemäß den interna-
tionalen Regeln“ (ohne das Wort „vollständig“) zeigt aber noch mehr: 
Es soll bzgl. des Kreditengagements privater Gläubiger im Rahmen des ESM die „Praxis des IWF“ 



über das gesamte Völkerrecht (außer dem EU-Recht, wie der ESM-Vertrag inzwischen zeigt) 
gestellt werden. Also auch über die Uno-Charta, über die universellen Menschenrechte und über die 
IWF-Satzung, auch über alles andere Völkerrecht. Im Rahmen des ESM will man zulassen, dass 
sich der IWF völlig losgelöst von seiner eigenen Satzung verhält. Die Mißachtung des Vorrangs der 
Uno-Charta (Art. 103 Uno-Charta) vor dem IWF-Recht dürfte dabei vor allem den Sinn haben, die 
Souveränität der Schuldnerstaaten (Art. 2 Abs. 1 Uno-Charta) zu umgehen, die Mißachtung des 
Vorrangs der universellen Menschenrechte (Art. 1 Nr. 3 Uno-Charta, Art. 28 AEMR, Tz. 279-282 
des Urteils des EU-Gerichts 1. Instanz zu T-306/01 und das dort zitierte IGH-Gutachten vom 
08.07.1996) dürfte der Umgehung vor allem der sozialen Menschenrechte der Einwohner der 
Schuldnerstaaten aus dem Uno-Sozialpakt dienen.
Darüber hinaus entspricht es der Praxis des IWF, auch sämtliche verfassungsmäßigen Grundrechte 
der Einwohner der Schuldnerstaaten zu ignorieren; das so deutlich zu sagen, hat man sich bei der 
Erklärung vom 28.11.2010 aber offenbar nicht getraut, denn mit einer expliziten Aufforderung zum 
Verfassungsbruch hätte man die Erklärung wohl nicht durch bekommen.

IV.6.2.2 das Staateninsolvenzverfahren im Rahmen des ESM
Laut der Erklärung vom 28.11.2010 soll der ESM aber nicht nur die modifizierte Fortsetzung des 
Euro-Stabilisierungsmechanismus enthalten, sondern auch das Staateninsolvenzverfahren für die 
Staaten der Eurozone. Dort hinein sollen zwangsweise all die Eurostaaten geschickt werden, deren 
Schulden in der in Abschnitt IV.6.2.1 dieser Verfassungsbeschwerden genannten Schuldentragbar-
keitsanalyse durchfallen: 
„Sollte der unerwartete Fall eintreten, dass ein Land sich als insolvent erweist, so muss dieser Mit- 
gliedsstaat zur Wiederherstellung eines tragbaren Verschuldungsmaßes entsprechend der IWF-
Praxis mit seinen privaten Gläubigern einen umfassenden Restrukturierungsplan aushandeln.“

Das bedeutet, dass der ESM-Mechanismus alle Staaten, welche einen Notfallkredit beantragen und 
im Rahmen der „rigorosen Schuldentragbarkeitsanalyse“ nicht für solvent befunden werden, direkt 
ins Staateninsolvenzverfahren gezwungen werden sollen. Eine Möglichkeit des betroffenen Staates, 
seinen Antrag auf ESM-Notfallkredite wieder zurückzuziehen, ist offenbar nicht vorgesehen. Es 
drängt sich der Eindruck auf, dass die Rigorosität dazu dienen soll, möglichst viele Staaten ins Staa-
teninsolvenzverfahren des ESM zu zwingen.
Mit welchen Zwangsmitteln durchgesetzt werden soll, dass diese Staaten sich dem Gang ins Insol-
venzverfahren nicht verweigern, auch nicht aus verfassungsrechtlichen Gründen, ist in der Erklä- 
rung vom 28.11.2010 noch nicht dargesellt. Auch wird dort offen gelassen, ob Staaten, die sich be- 
reits dem bisherigen EFSM oder EFSF unterstellt haben, wie z. B. Irland oder Portugal, damit 
zwangsweise, wenn sie bei der Schuldentragbarkeitsanalyse durchfallen, ins Insolvenzverfahren 
geschickt werden sollen, oder ob das nur für die Staaten gilt, welche ihren Antrag erst im Rahmen  
des ESM stellen. Irland droht, wie im Abschnitt XI.4 dieser Verfassungsbeschwerden aufgezeigt, 
insolvent zu werden, wenn es nicht bereit sein sollte, mit der Rettung seiner Banken aufzuhören. 
Ein gewichtiges Indiz dafür, dass auch Altfälle in das Staateninsolvenzverfahren gezwungen 
würden, ist, dass zum 30.06.2013 (bzw. 30.06.2012) ja noch Schulden dieser Staaten bei der EFSF 
übrig wären. Ein weiteres entscheidendes Indiz ist das Bestreben, nun auch Griechenland in die 
Mühlen des europäischen Finanzierungsmechanismus zu bekommen (siehe Abschnitt IV.6.2.3 
dieser Verfassungsbeschwerden).

Das Staateninsolvenzverfahren der Eurozone enthält eine fundamentale Machtverschiebung bzgl. 
der Auflagen für den teilweisen Schuldenerlass. Der insolvente Staat würde seine Auflagen im 
Staateninsolvenzverfahren nicht mehr durch IWF, EZB, EU-Kommission und die Finanzminister 
im Gouverneursrat allein, sondern zusätzlich durch seine privaten Gläubiger, letzteres sogar ohne 
Zu- stimmung des Gouverneursrats erhalten.
Das ist eine offensichtliche und drastische Machtverschiebung weg von den Mitgliedsstaaten und 



hin zu den privaten Gläubigern der Staaten. Und es ist eine Verletzung des auch völkerrechtlich 
zum „ius cogens“ gehörenden Rechtsgrundsatzes des Vorrangs des Öffentlichen Rechts vor dem 
Privatrecht.  

Laut der Erklärung vom 28.11.2010 sollen die privaten Gläubiger als Muss-Vorschrift verpflichtet 
sein, den Restrukturierungsplan mit den Schuldnerstaaten im Staateninsolvenzverfahren der Euro-
zone „entsprechend der IWF-Praxis“ auszuhandeln. Das beinhaltet die Ignorierung der Menschen-
rechte der Einwohner der Schuldnerstaaten und die Ignorierung des Vorrangs insbesondere der 
Menschenrechte vor dem IWF-Recht. Insoweit wird auf die Ausführungen zur „vollständigen Über-
einstimmung mit der Praxis des IWF“ in Abschnitt IV.6.2.1 dieser Verfassungsbeschwerden 
verwie-sen. Die privaten Gläubiger will man sogar darauf verpflichten, die „Praxis des IWF“ 
vorrangig zu behandeln vor allem Völkerrecht (incl. Uno-Charta, universellen Menschenrechten 
und IWF-Satzung). Die privaten Gläubiger sollen also im Staateninsolvenzverfahren zum 
verlängerten Arm des IWF werden, ohne jegliche Rücksicht auf das Völkerrecht, lediglich orientiert 
am tatsächlichen Verhalten des IWF, welches sich jederzeit willkürlich ändern kann. Das ist ein 
Sturmangriff auf das Menschenrechtssystem der Vereinten Nationen, und Art. 136 Abs. 3 AEUV ist 
als die eu-primärrechtliche Grundlage dafür vorgesehen neben Erwägungsgründen 2, 3 und 6 sowie 
Art. 3 und 12 des ESM-Vertrags. Und es ist zugleich ein Sturmangriff auf das Willkürverbot der 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung (Art. 18 GG; Leitsatz 2 von BverfGE 2,1).

Laut der Erklärung vom 28.11.2010 müssten die privaten Gläubiger im Gegenzug für die Erfüllung 
ihrer Auflagen nicht einmal unbedingt einen Schuldenerlass gewähren, sondern könnten stattdessen 
auch Zahlungsmoratorium, Verlängerung der Restlaufzeit oder die Senkung des Zinssatzes bieten. 
Durch diese Abgestuftheit hätten die Gläubiger die Möglichkeit zu taktieren, um möglichst viele 
Auflagen durchsetzen zu können, bevor sie überhaupt erst einen teilweisen Schuldenerlass gewäh- 
ren. Liquiditätshilfen vom ESM selbst soll es laut der Erklärung vom 28.11.2010 erst geben 
können, wenn eine „tragbare Verschuldung“ erreicht worden ist.  

Eine entscheidende Machtfrage dürfte sein, ob die EFSF selbst als private oder als öffentliche 
Gläubigerin anzusehen wäre. Die EFSF selbst ist eine privatrechtlich verfasste Kapitalgesellschaft 
nach luxemburgischen Recht. Ihre Anteilseigner sind die Staaten der Eurozone. Wenn die EFSF an- 
gesichts ihrer Rechtsform nun als private Gläubigerin zu klassifizieren sein sollte, so wäre sie selbst 
(und damit indirekt auch die an ihr beteiligten Mitgliedsstaaten der Eurozone) im Staateninsolvenz-
verfahren der Eurozone im Rahmen des ESM stimmberechtigt bzgl. der Auflagen für den teilweisen 
Schuldenerlass etc.; das würde zugleich eine indirekte Teilnahme der Regierungen der anderen 
Eurostaaten an der Vorgabe exekutiver und legislativer Entscheidungen gegenüber Deutschland be- 
deuten, ohne dass dies innerhalb eines offiziellen Organs der EU geschehen würde. 

Eine zweite entscheidende Machtfrage im Staateninsolvenzverfahren wäre, wer als „privater“ Gläu-
biger anzusehen wäre. Da es kaum Einzelpersonen auf der Welt gibt, die so reich sind, dass sie grö-
ßere Gläubiger von Staaten sein könnten, kann  „privat“ nur in Richtung von „privatwirtschaftlich“ 
gemeint sein. Dabei dürfte insbesondere von Bedeutung sein, ob staatliche Investitionsfonds auch 
als „private Gläubiger“ anzusehen wären. Da die USA das mit Abstand am höchsten verschuldete 
Land der Welt sind, und insbesondere China auf gewaltigen Dollarreserven sitzt, versucht China, 
rechtzeitig vor einer US-Währungsreform seine Reserven noch möglichst weit zu diversifizieren. 
Laut dem Artikel „Hilfe gegen das heiße Geld“ der taz vom 14.09.2011 wird vermutet, dass schät-
zungsweise bereits ein Viertel der auf 1.300,- Milliarden € geschätzten Währungsreserven Chinas in 
Staatsanleihen von Staaten der Eurozone investiert worden sind.
www.taz.de/!78058/
Auch der taz-Artikel „Rote Hilfe“ vom 15.05.2011 geht von einem Viertel aus.
www.taz.de/!78141/
Ob die Auflagen nun eher von westlichen Konzernen oder von der chinesischen KP-Führung 



bestimmt würden, würde einen gewaltigen geostrategischen Unterschied machen. Für die Bürger 
der Schuldenstaaten der Eurozone, so auch für die Beschwerdeführerin, käme es jedoch auf das 
gleiche heraus – auf die Unterwerfung unter eine Macht, die sie selbst nicht abwählen können.
Und egal, wer die Auflagen machen würde, die Erklärung vom 28.11.2010 will ja die Verpflichtung 
der Gläubiger darauf, iwf-typische Auflagen zu machen.

IV.6.2.3  zwangsweises Staateninsolvenzverfahren auch für Altfälle
Laut dem taz-Artikel „Griechenland ? Da war doch was“ vom 21.01.2011 wurde im Januar 2011 
auf EU-Ebene diskutiert, ob Griechenland einen Kredit der Zweckgesellschaft EFSF erhalten soll, 
um davon eigene Staatsanleihen zu 80% oder 90% von deren Nennwert zurückzukaufen.
www.taz.de/1/zukunft/wirtschaft/artikel/1/griechenland-da-war-doch-was 

Laut dem Artikel könnten die griechischen Verbindlichkeiten bis 2015 auf 140% bis 165% des BIP 
steigen. Laut Eurostat waren es 2009 noch 115,1 %. Gerade Griechenland ist zum Anlass geworden, 
wieder laut über „Staatspleiten“ in Europa und auch in weiten Teilen der deutschen Presse nachzu- 
denken.

Da die erste Stufe des europäischen Finanzierungsmechanismus, der europäische Finanzstabilisie-
rungsmechanismus EFSM, insgesamt 90,- Mrd. € (direkt von der EU und vom IWF) enthält, wovon 
ein erheblicher Teil bereits an Irland geht, würde der Kredit, der nun Griechenland nahe gelegt 
werden sollte, direkt auch über die EFSF laufen, also über den Euro-Stabilisierungsmechanismus, 
weil der noch im EFSM-Topf befindliche Betrag für die bei diesem Vorschlag anvisierten Summen 
offenbar nicht ausreicht.
Der taz-Artikel zeigt verdienstvollerweise auf, dass griechische Staatsanleihen im Januar 2011 nur 
70% ihres Ausgabekurses wert waren. Griechenland würde also mit dem Ankauf der eigenen 
Anleihen zu 80% oder 90% des Nennwerts nicht wirklich ein Geschäft machen, da bei einem Kurs 
von 70% jeder Gläubiger froh ist, wenn er noch mehr als 70% des bei ihm noch offenen Restbetrags 
zurück be-kommt.

Die bisherige „Griechenland-Hilfe“ ist rechtlich vollkommen getrennt vom europäischen Finanzie- 
rungsmechanismus. Wenn man einfach die „Griechenland-Hilfe“ aufstocken würde, und das Land 
dann später bankrott würde, wäre es immer noch ganz souverän in der Lage, seinen Staatsbankrott 
selbst zu regeln, ganz außerhalb des europäischen Finanzierungsmechanismus. Wenn Griechenland 
aber Geld aus der EFSF erhalten sollte, und der zwangsweise Übergang bei offizieller Feststellung 
mangelnder Solvenz im Rahmen der rigorosen Schuldentragfähigkeitsanalyse (siehe Abschnitte 
IV6.2.2, IV.6.2.4 und IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden) auch für Altfälle gemeint sein 
sollte, so hätte man Griechenland damit ebenso wie Portugal in der Falle und könnte diese aus Sicht 
des EU-Rechts in das Staateninsolvenzverfahren der Eurozone zwingen, wo dann zusätzlich die 
privaten Gläubiger diktieren würden.

Auch der Artikel „Back-door debt restructuring on the cards for Greece“ (siehe zu diesem auch Ab- 
schnitt IV.5.3 dieser Verfassungsbeschwerden) des EU Observer bestätigt das Vorhaben, Griechen- 
land in die Fänge des Euro-Stabilisierungsmechanismus zu locken. Das sei sogar auf dem Weltwirt-
schaftsforum 2011 in Davos erörtert worden.

Der taz-Artikel „deutsch-griechische Missverständnisse“ vom 18.04.2011 zitiert den deutschen 
Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble, dass eine Umschuldung für Griechenland vor 2013 
„nur auf freiwilliger Basis“ erfolgen könne. Man will offenbar ein größeres Kreditereignis für CDS-
Begeber wie Goldman Sachs (Abschnitte III.23 und IV.10 dieser Verfassungsbeschwerden) verhin-
dern. Damit ist offiziell bestätigt, dass der Übergang ins Staateninsolvenzverfahren der ESM 
zwangsweise vorgesehen ist. Und da man Griechenland, wie oben dargestellt in die EFSF locken 



will und dies inzwischen auch geschafft hat (Abschnitt XI.5.4 dieser Verfassungsbeschwerden), 
betrifft dies offenbar auch (aus Sicht des Jahres 2013) Altfälle aus der EFSF wie Griechenland und 
inzwischen auch schon Portugal. 

Der Spiegel-Artikel „Euro-Rettungsschirm soll halbe Billion Euro verwalten“ vom 12.02.2011 ver-
rät, dass der ESM 500,- Mrd. € „Hilfsgelder“ verwalten solle. Der bisherige Euro-Rettungsschirm 
enthält beim EFSM 60,- Mrd. € direkt von der EU und 440,- Mrd. € (inzwischen aus schon wieder 
erhöht, siehe Abschnitt IV.3.2 dieser Verfassungsbeschwerden) über die Zweckgesellschaft EFSF. 
Die restlichen 250,- Mrd. € stehen bisher über den IWF bereit. Aus dem Artikel lässt sich erkennen, 
dass nun also nicht nur der Euro-Stabilisierungsmechanismus EFSF, sondern auch der europäische 
Finanzstabilisierungsmechanismus EFSM in den Europäischen Stabilisierungsmechanismus ESM 
übergeleitet werden soll. Das ist ein entscheidendes Indiz dafür, dass man Irland, das bisher aus-
schließlich Geld über den EFSM, nicht aber über die EFSF, erhalten hat, mit in die Fänge des ESM 
übertragen will, auch wenn aus dem Wortlaut des ESM-Vertrgs ausschließlich die Befugnis des 
ESM zur Übernahme bestehender EFSF-Kreditforderungen hervorgeht (Abschnitt IV.6.2.5 dieser 
Verfassungsbeschwerden). Zur Übernahme alter EFSM-Forderungen müsste der ESM aber 
lediglich eine Ausweitung seines Instrumentariums gem. Art. 19 ESM-Vertrag beschließen.

Damit würde man auch die Option erhalten, Irland gegen seinen Willen ins 
Staateninsolvenzverfahren der Eurozone zu zwin-gen, zumal ja Art. 29 Abs. 4 Nr. 10 der irischen 
Verfassung jede noch so kleine Empfehlung der EU über die irische Verfassung stellt.  
www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,745167,00.html

Wie sich die Ereignisse überschlagen: 
Laut dem taz-Artikel „Größerer Rettungsschirm“ vom 16.02.2011 soll der Euro-Rettungsschirm 
nun 500,- Mrd. € auszahlen können, aber, um genug Sicherheiten zu haben, immer nur 1/3 seiner 
Mittel auszahlen können, im Klartext also von 750,- Mrd. € auf 1.500,- Mrd. € verdoppelt werden. 
Und das, obwohl das Gutachten des wissenschaftlichen Beirats im Bundeswirtschaftsministerium 
heraus-gefunden hat, dass  bereits die 750,- Mrd. € überhöht sind. Siehe auch Abschnitt XI.10 
dieser Verfassungsbeschwerden.
Zum Übermaß an Bankenrettung und zur Intransparenz darum siehe die Abschnitte IX.3, IX.6 und 
XI. dieser Verfassungsbeschwerden.
Zur Einigung vom 11.03.2011 über die Verdoppelung des Euro-Rettungsschirms siehe Abschnitt 
III.13 dieser Verfassungsbeschwerden. 
Und zur Aktualisierung in den Merkmalen des ESM laut dem Gipfel vom 24./25.03.2011 siehe 
Abschnitt IV.6.2.4 dieser Verfassungsbeschwerden und zum ESM-Vertragstext Abschnitt IV.6.2.5.

Der FAZ-Artikel „IWF und EU gegen Umschuldung“ vom 17.04.2011 zeigt ebenfalls eindringlich, 
wie wichtig es IWF und EU-Kommission ist, dass Griechenland nicht einfach durch einen Austritt 
aus der Eurozone, eine Währungsabwertung und einen ganz normalen Staatsbankrott aus dem Euro-
Defizitverfahren und dem europäischen Finanzierungsmechanismus entkommt. 
www.faz.net/~01sncy

Der geschäftsführende Direktor des IWF verlangte demnach auf der Frühjahrstagung 2011 von IWF 
und Weltbank von Griechenland die genaue Erfüllung der Auflagen und von den Europäern, bei der 
Schaffung des ESM „ihre Hausaufgaben“ zu machen. 
Ein Auftreten, als könnte der IWF, dessen Recht nur den Rang einfachen Völkerrechts hat, den 
Staaten diktieren, welche intergouvernementalen Verträge sie abzuschließen haben. Das wird nur 
noch übertroffen von Verfassungsänderungen als Kreditauflage (Abschnitte III.12 und IV.5.3 dieser 
Verfassungsbeschwerden).
Das relativiert deutlich die vom gleichen Geschäftsführenden IWF-Direktor Strauss-Kahn ebenfalls 



im Frühjahr 2011 gesetzten Signale für einen etwas sozialeren IWF (Abschnitt IV.9 dieser Verfas- 
sungsbeschwerden).

Laut der  FAZ hat die Financial Times berichtet, im deutschen Bundesfinanzministerium werde 
erwogen, privaten Gläubigern griechischer Staatsanleihen im Austausch für ihre alten griechischen 
Staatsanleihen neue zu geben, welche dann „von der Eurozone garantiert würden“. Tatsächlich gab 
es eine „Umschuldung“ erst im März 2012 (Abschnitt XI.5.4 dieser Verfassungsbeschwerden).
Die Meldung der Financial Times ist laut FAZ vom deutschen Bundesfinanzministerium dementiert 
worden. Auf dem Gipfel vom 21.07.2011 ist es aber dann mit etwas anderen Beträgen beschlossen 
worden, und ist die EFSF-Rahmenvereinbarung entsprechend geändert worden (Abschnitte III.22 
und IV.3.2 dieser Verfassungsbeschwerden).
Und damit hätte man Griechenland dann in der EFSF oder in der ersten Stufe des ESM, sodass man 
es danach in das Staateninsolvenzverfahren des ESM zwingen könnte.
Siehe auch Abschnitt III.22 dieser Verfassungsbeschwerden.

Dabei darf auch die weltweite einschüchternde Signalwirkung zugunsten von IWF und EU-Kom-
mission nicht übersehen werden, die es hat, wenn eine der Wiegen der europäischen Demokratie 
ökonomisch unterworfen wird; siehe dazu zum Vergleich insbesondere auch die Präsentation der 
erzwungenen Verfassungsänderungen auf dem Weltwirtschaftsforum (Abschnitt IV.5.3 dieser 
Verfassungsbeschwerden).
Wie sehr man Griechenland psychologisch bereits auf Linie hat, zeigt auch, dass der griechische 
Finanzminister allein die anderen EU-Mitgliedsstaaten und den IWF um eine zeitliche Streckung 
ihrer Darlehen gebeten hat, aber nicht die privaten Gläubiger, denn „für den privaten Sektor sei das 
nicht dasselbe.“
Das liegt klar auf der Linie des Gipfels vom 24./25.03.2011, wonach selbst im Staateninsolvenz-
verfahren des ESM ein auch nur teilweiser Forderungsausfall der privaten Gläubiger der Staaten der 
Eurozone nur das allerletzte Mittel zu Lasten der Gläubiger sein dürfte. Man kann sich vorstellen, 
wieviel Raum das für immer neue Auflagen lässt (siehe Abschnitt IV.6.2.4 dieser Verfassungs-
beschwerden). Bei solchen Prioritäten drängt sich der Eindruck auf, die privaten Gläubiger seien 
von der Wahrnehmung des Europäischen Rates her bereits an die Stelle des Volkes getreten.

IV.6.2.4 die Merkmale des ESM nach dem Gipfel vom 24./25.03.2011
Die am 24/25.03.2011 getroffene „Vereinbarung über die Merkmale des ESM“ hat weitere Klarheit 
über den ESM gebracht. Soweit diese von der Erklärung der Eurogruppe vom 28.11.2010 abweicht, 
ist nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin die „Vereinbarung“ vom 24./25.03.2011 maß-
geblich für die Interpretation der Tragweite des ESM-Vertrags. In erster Linie zählt jedoch der Text 
des ESM-Vertrags selbst, wobei die vorher getroffenen politischen Vereinbarungen und 
Definitionen weiterhin von hoher Bedeutung für seine Auslegung sind (Abschnitt IV.6.2.5 dieser 
Verfassungsbeschwerden).
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/120296.pdf
Die Seitenangaben in diesem Abschnitt dieser Verfassungsbeschwerden beziehen sich auf das 
gesamte Textdokument mit den Schlussfolgerungen vom 24./25.03.2011 und den beiden Anlagen 
dazu.

Laut der Vereinbarung sollte der ESM die EFSF (Euro-Stabilisierungsmechanismus) und den 
EFSM (europäischer Finanzstabilisierungsmechanismus) ab Juli 2013 ablösen, was nun stattdessen 
für Juli 2012 avisiert wird. Und man hält sich die EFSF zusätzlich in Reserve.  Sie schafft auch 
Klarheit, dass die Aktivierung des ESM nur einvernehmlich erfolgen dürfte, und dass der eu-
rechtliche Rechtsbegriff der „Einvernehmlichkeit“ Einstimmigkeit zwischen den Abstimmenden 
bedeutet, wobei eine konstruktive Enthaltung möglich wäre (S. 21, Fußnote 1).
Auf S. 21 wird außerdem ausdrücklich festgestellt, der Europäische Rat habe „Einvernehmen dar-



über erzielt, dass die Mitgliedsstaaten des Euro-Währungsgebiets einen ständigen Stabilitätsmecha-
nismus einrichten müssen.“

Auf S. 25 wird bestätigt, dass Art. 136 Abs. 3 AEUV die eu-primärrechtliche Grundlage für sämt-
liche Finanzhilfen im Rahmen des ESM und für die Auflagen dazu wäre.

Die Vereinbarung bestätigt auch die, aus damaliger Sicht, künftige „effektive Darlehenskapazität“ 
von 500,- Mrd. €, was  nichts anderes als einen Gesamtumfang von 1.500,- Mrd € bedeutet (siehe 
den in Abschnitt IV.6.2.3 dieser Verfassungsbeschwerden zitierten taz-Artikel vom 16.02.2011). 
Die Aussage von Fußnote 2,  dass eine weitere Erhöhung der Gesamtdarlehenskapazität über diesen 
Betrag hinaus nur nach Vollendung des Übergangs der EFSF zum ESM in Betracht komme, ist 
inzwischen durch Erwägungsgrund 6 ESM-Vertrag überholt (Abschnitt IV.6.2.5 dieser 
Verfassungsbeschwerden).
Weiterhin stellt die Vereinbarung klar, dass das Festkapital des ESM insgesamt 700,- Mrd. € betra-
gen würde. Davon wären 80,- Mrd. € sofort einzuzahlen, der Rest über zusätzliche Einzahlungsver- 
pflichtungen und über Bürgschaften bereitzustellen; im ESM-Vertrag selbst ist explizit nur noch 
von Einzahlungsverpflichtungen, nicht mehr von Bürgschaften die Rede; die Bürgschaften beziehen 
sich daher vermutlich darauf, dass die 500,- Mrd. € auf die konsolidierte Ausleihkapazität von 
EFSF und ESM bezogen sind, und mit Bürgschaftsinanspruchnahmen auch nach dem 30.06.2013 
bzw. 30.06. 2012 so lange noch zu rechnen wäre, wie noch nicht alle Kredite der EFSF 
zurückgezahlt oder auf den ESM übertragen wären (siehe auch Abschnitt IV.6.2.5 dieser 
Verfassungsbeschwerden). Der ESM hätte ausdrücklich eine beschränkte Haftung, die 
Mitgliedsstaaten wären selbst im Falle der Insolvenz des ESM nur insoweit zu Nachzahlungen 
verpflichtet, wie sie ihren Anteil am Festkapital des ESM noch nicht eingezahlt hätten. Eine 
Gewinnausschüttung aus dem ESM würde nur erfolgen, soweit dieser seine gesamte „effektive 
Darlehenskapazität“ von 500,- Mrd. €, also von 1.500,- Mrd. € insgesamt eingezahltem Kapital 
erreicht und darüber hinaus noch Gewinn gemacht hätte; das dürfte sehr unwahrscheinlich sein, da 
nur Staaten mit großen Liquiditätsproblemen sich dem ESM mit seinen Auflagen unterziehen 
würden.
Über die  „effektive Darlehenskapazität“ von 500,- Mrd. € hinaus wird zusätzlich die Beteiligung 
von IWF und von EU-Mitgliedsstaaten von außerhalb der Eurozone an den Darlehen beabsichtigt.
Das bedeutet, dass in den 1.500,- Mrd. € keine Beträge des IWF mit enthalten wären, anders als im 
bisherigen Euro-Rettungsschirm (EFSM und EFSF).  

Die Vereinbarung bestätigt die Linie der Erklärung der Eurogruppe vom 28.11.2010, dass es 
Kredite im Rahmen des ESM nur gibt, wenn das betreffende Land zuvor eine rigorose 
Schuldentragfähig-keitsanalyse durch IWF, EU-Kommission und EZB besteht. Und sie bestätigt, 
dass alle Kredite des ESM „auf der Grundlage strenger politischer Auflagen im Rahmen eines 
makroökonomischen Anpassungsprogramms gewährt“ würden. 

Zur Struktur des ESM wird auf S. 22 erläutert, dass dieser durch einen völkerrechtlichen Vertrag 
zwischen den Mitgliedsstaaten der Eurozone errichtet werden soll. Das bedeutet, dass die Errich- 
tung des ESM nicht innerhalb des eu-sekundärrechtlichen Raums erfolgen würde. Es wäre aber 
auch kein EU-Primärrecht, denn es wäre ein völkerrechtlicher Vertrag allein zwischen den Staaten 
der Eurozone, nicht zwischen allen EU-Mitgliedsstaaten. Wenn er aber weder EU-Sekundärrecht 
noch EU-Primärrecht wäre, dann könnte er auch nur einen einfachen völkerrechtlichen Rang haben. 
In jedem Fall aber bedürfte er gem. Art. 59 GG bzw. gem. Art. 23 GG eines eigenen Zustimmungs-
gesetzes, was auch auf S. 24 bestätigt wird, wo der Europäische Rat die Ratifizierungsbedürftigkeit 
des Vertrags über die Errichtung des ESM bestätigt.
 
Zum ebenfalls intergouvernemental errichteten Euro-Stabilisierungsmechanismus, für welchen für 
Deutschland kein eigenes Zustimmungsgesetz erfolgt ist, siehe Abschnitte IV.3.1 und IV.3.2 dieser 



Verfassungsbeschwerden.   

Laut S. 22 der Vereinbarung über die Merkmale des ESM sollen die Geldbußen im Rahmen des 
Stabilitäts- und Wachstumspaktes und im Rahmen der Ungleichgewichtsverfahren (siehe Abschnitt 
V. dieser Verfassungsbeschwerden) nicht auf die jeweils übrigen Staaten der Eurozone verteilt wer- 
den, sondern zu einem Teil des eingezahlten Kapitals des ESM werden. Damit würde der von der 
Beschwerdeführerin befürchtete „Beute-Effekt“ (im Sinne einer Entsolidarisierung innerhalb des 
Ministerrats bzgl. der von der Kommission gewünschten bußgeldbewehrten Empfehlungen)  wirk-
sam vermieden. Der Europäische Rat hat in Abs. 9 der Schlussfolgerungen vom 24./25.03.2011 
jedoch die „zentrale Bedeutung“ „der sechs Gesetzgebungsvorschläge zur wirtschaftspolitischen 
Steuerung“, also der fünf in Abschnitt V. dieser Verfassungsbeschwerden dargelegten EU-Verord-
nungen und der einen EU-Richtlinie zur Änderung des Stabiliäts- und Wachstumspaktes und zur 
Schaffung des Ungleichgewichtsverfahrens zwecks Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung aus-
gesprochen, ohne an der Stelle eine solche Änderung zu verlangen. Die Verwendung der Bußgeld-
einnahmen für den ESM ist inzwischen formal in den entsprechenden EU-Verordnungen verankert 
werden.

Laut S. 23 würden alle wichtigen Beschlüsse des ESM von dessen Verwaltungsrat (im ESM-
Vertrag jetzt „Gouverneursrat“ genannt) gefasst, dessen stimmberechtigte Mitglieder die 
Finanzminister der Mitgliedsstaaten der Eurozone wären, die meis-ten davon mit einer 
qualifizierten Mehrheit von 80% der Stimmen, wobei die Stimmen entspre-chend dem Anteil am 
gezeichneten Kapital des ESM verteilt würden, welcher sich wiederum nach dem 
Einzahlungsschlüssel der Staaten bei der EZB richten würde.
Einvernehmlich wären jedoch die folgenden Entscheidungen des Verwaltungsrats zu treffen:
-Gewährung von Finanzhilfe
-Bedingungen der Finanzhilfe
-Darlehenskapazität des ESM
-Änderungen des Instrumentariums

Im ESM-Vertrag ist der Katalog der einvernehmlich zu treffenden Entscheidungen deutlich erwei-
tert worden.

Zu den Änderungen des Instrumentariums steht auf S. 26, dass allein der Verwaltungsrat darüber 
entscheiden können soll. Zu dem erst einmal vorgesehen Instrumentarium wird auf S. 25 und S. 26 
erläutert, dass dieses überwiegend in Darlehen („Stabilitätshilfe des ESM“, ESS) bestehen soll, 
darüber hinaus in einer Primärmarkt-Unterstützungsfazilität, wobei vor jedem einzelnen Tätigwer- 
den am Primärmarkt eine einvernehmliche Zustimmung des ESM-Verwaltungsrats erforderlich 
wäre.
Angesichts der Tatsache, dass durch das WIFO-Institut, durch die deutsche Bundesregierung und 
noch mehr durch den IWF (siehe gesamter Abschnitt VI.1. dieser Verfassungsbeschwerden) in 
unter schiedlichem Ausmaß (beim IWF komplett, siehe Abschnitt VI.1.3) die Instrumentalisierung 
der EU-Fördermittel zur Durchsetzung von Auflagen der EU-Wirtschaftsregierung beabsichtigt 
wird, besteht offensichtlich das Risiko, dass diese Instrumentalisierung sämtlicher EU-Fördermittel 
auch durch den Verwaltungsrat des ESM beschlossen werden könnte, und zwar als Ausweitung des 
Instrumentariums über Art. 19 ESM-Vertrag.  

Zu den Inhalten der Kreditauflagen im Rahmen des ESM wird auf S. 25 erläutert, dass diese in 
einem „makroökonomischen Anpassungsprogramm“ enthalten sein sollen, und dass die „politi- 
schen Auflagen“ des Programms „dem Ausmaß der zugrunde liegenden Ungleichgewichte des 
begünstigten Mitgliedsstaats angemessen“ sein soll, und zwar sowohl bei „Stabilitätshilfen“ (Not- 
fallkrediten des ESM), als auch bei Unterstützung auf dem Primärmarkt (Kauf von Schuldtiteln der 
Euro-Mitgliedsstaaten durch den ESM direkt bei Begebung durch den Staat). Die Bezugnahme auf 



die „Ungleichgewichte“ zeigt, dass mit der Aufnahme der jeweils noch nicht erfüllten Auflagen der 
Kommission aus dem Ungleichgewichtsverfahren auch in die „makroökonomischen Anpassungs-
programme“ im Rahmen des ESM zu rechnen wäre.

Ausgehandelt würden die Auflagen „gemeinsam von der Kommission und dem IWF in Absprache 
mit der EZB“ (S. 26). Ob der jeweils von den Auflagen betroffene Staat dabei mit verhandeln 
könnte, wird nicht gesagt. 
Das Letztentscheidungsrecht über die Auflagen zu den Finanzhilfen des ESM hätte dessen Verwal- 
tungsrat.
Allerdings wäre sehr fraglich, wie groß materiell-rechtlich die Auswirkung der Letztentscheidung 
im Verwaltungsrat wäre, da auch dieser an die Verpflichtung zur iwf-artigen Strenge der Auflagen 
aus Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV sowie Erwägungsgründe 2, 3 und 6, Art. 3 und Art. 12 ESM-
Vertrag gebunden wäre  (Präambel EFSF-Rahmenvertrag, Schlussfolgerungen des Ecofin-Rats vom 
10.05. 2010, Erklärung der Eurogruppe vom 28.11.2010, Nr. 17 der Stellungnahme zum Euro-
Gipfel vom 26.10.2011 und Nr. 49 des Berichts der Task Force vom 21.10.2010 ). Zusätzlich würde 
die IWF-Artigkeit der Auflagen sichergestellt dadurch, dass bei jeder Finanzhilfe des ESM eng mit 
dem IWF zusammengearbeitet würde (S. 26).
Und weiterhin wird auf die „IWF-Praxis“ bezug genommen, nicht auf die IWF-Satzung, allerdings 
jetzt in Fußnote 8 im Konjunktiv Imperfekt empfohlen, dass „eine etwaige Beteiligung des IWF mit 
seinem Mandat gemäß dem Abkommen über den Internationalen Währungsfonds und mit den gel-
tenden Beschlüssen und Maßnahmen des Gouverneursrats des IWF vereinbar sein sollte.“
Nur im Konjunktiv Imperfekt, für eine Teilnahme des IWF wird weiterhin nicht eindeutig verlangt, 
dass dieser sich dabei innerhalb seiner satzungsgemäßen Grenzen halten muss. Vielleicht, weil 
seine Satzung ihm nicht explizit erlaubt, Kreditauflagen gegenüber irgendjemand anderem als direkt 
gegenüber einzelnen Staaten zu machen ?

Dazu, was eine iwf-artige Strenge bedeutet, siehe insbesondere die Abschnitte III.4 und IV.5 dieser 
Verfassungsbeschwerden.

Hinsichtlich der Überwachung der Auflagen ist die Überwachung durch den ESM selbst laut S. 27 
eine Verbesserung im Sinne der Rechtsklarheit, wenngleich ohne Verbesserung für die Grund- und 
Menschenrechte, im Vergleich zur EFSF vorgesehen, weil man dies nun durch EU-Kommission, 
IWF und EZB machen lassen, und nicht mehr an jeden beliebigen auf der Welt outsourcebar haben 
will. Diese Verbesserung wird jedoch dadurch wieder relativiert, dass man dafür alle Aufgaben des 
ESM an dessen Direktorium delegieren könnte (Abschnitt IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwer-
den).

Laut dem Abschnitt „Vereinbarkeit mit dem Rahmen der multilateralen Überwachung durch die 
EU“ auf S. 28 ist jetzt, wovon in der Erklärung der Eurogruppe vom 28.11.2010 noch keine Rede 
war, vorgesehen, dass für die Beauftragung von EU-Kommission, IWF und EZB mit der Schulden-
tragfähigkeitsanalyse, für die Erstellung der Kreditauflagen und für die Überwachung der Einhal-
tung der Kreditauflagen „die Zustimmung der EU-Mitgliedsstaaten“ einzuholen ist.  
Das wurde in den ESM-Vertrag nicht aufgenommen, sondern stattdessen diese Entscheidungsbe- 
fugnis dem Verwaltungsrat des ESM zugeordnet.

Im gleichen Abschnitt wird unverbindlich empfohlen, dass die Auflagen im Rahmen der makroöko-
nomischen Anpassungsprogramme „mit dem Überwachungsrahmen der EU“ „im Einklang“ stehen 
sollten; gemeint ist dabei offenbar die freiwillige Koordinierung der Wirtschaftspolitik, wie sie ihre 
Grundlage in Art. 121 AEUV hat, sowie mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt, dem Ungleich-
gewichtsverfahren und der haushaltsmäßigen Überwachung.
Außerdem heißt es zu den Auflagen im Rahmen des ESM, „... und sie müssen die Einhaltung der 
EU-Verfahren garantieren.“ 



Das bezieht sich auf die EU-Wirtschaftsregierung und auf die im EU-Primärrecht als freiwillig 
vorge- sehene wirtschaftliche Koordinierung nach Art. 121 AEUV (incl. präventiver Komponente 
des Sta- bilitäts- und Wachstumspaktes, integrierte Leitlinien, Europa 2020 und Euro-Plus-Pakt).

Auffallend ist, dass die Schlussfolgerungen vom 24./25.03.2011, ebenso wie die Erklärung der 
Eurogruppe vom 28.11.2010, den Begriff des Staateninsolvenzverfahrens vermeiden, möglicher-
weise aus Angst, das Bundesverfassungsgericht könnte sich an das Waldenfels-Urteil erinnern 
(siehe Abschnitt IV.6.7 dieser Verfassungsbeschwerden).
Hierzu stellt Fußnote 6 auf S. 29 jetzt klar:
„Im Einklang mit dem IWF gilt eine Verschuldung als tragbar, wenn ein Darlehensnehmer voraus-
sichtlich auch in Zukunft in der Lage sein wird, seine Schulden ohne eine unrealistisch hohe Kor-
rektur seiner Einnahmen und Ausgaben zu bedienen.“

Das lässt reichlich Interpretationsspielraum, vor allem bzgl. des Rechtsbegriffs „unrealistisch“.

Mehr Klarheit dazu, was der Begriff der „Tragfähigkeit“ umfassen soll, bringt die Definition der 
„Tragfähigkeitslücke“ (siehe Abschnitt III.15 dieser Verfassungsbeschwerden) für den Euro-Plus-
Pakt. Demnach wäre die Tragfähigkeit nicht nur an den Haushalten von Bund, Ländern und Ge-
meinden zu messen, sondern die Sozialversicherungssysteme dort mit einzubeziehen. Die rigorose 
Schuldentragfähigkeitsanalyse wäre also ein zentrales Instrument zur Reduzierung der gesamten 
staatlichen Sozialversicherung auf eine Mindestversorgung. Das würde bei den Staaten, welche in 
die Mühlen des ESM geraten, also noch schneller gehen, als bei den übrigen Staaten der Eurozone, 
bei welchen es über den finanziellen Druck aus der Bußgeldbewehrung der präventiven Kompo- 
nente des Stabilitäts- und Wachstumspaktes (siehe Abschnitt V.3 dieser Verfassungsbeschwerden) 
und über den Euro-Plus-Pakt (siehe Abschnitt III.15 dieser Verfassungsbeschwerden) erfolgen 
würde. 
Es geht bei der Schuldentragfähigkeitsanalyse, anders als man es sonst aus dem Insolvenzrecht 
kennt, weniger um die Beseitigung einer an Verkehrswerten gemessenen Überschuldung oder feh-
lender Liquidität, das wären nur die Anlässe. Sondern es geht darum, ob der jeweilige in die 
Mühlen des ESM geratene Staat bereit wäre, von IWF, EU-Kommission und EZB im Rahmen von 
deren rigoroser Schuldentragfähigkeitsanalyse geforderte Einschnitte nicht nur in die Haushalte von 
Bund, Ländern und Gemeinden, sondern insbesondere auch in die Sozialversicherung, vollständig 
zu erfüllen. Würde der jeweilige Staat das nicht vollständig tun, käme er ins 
Staateninsolvenzvefahren, denn das wäre ja dann der Beweis, dass die von IWF, EU-Kommission 
und EZB geforderten  Einnahmeerhöhungen oder Ausgabenkürzungen unrealistisch wären.
Das zeigt zugleich auch, dass IWF, EU-Kommission und EZB durch gezielt unrealistisch harte Auf- 
lagen, welche keine Regierung und kein Parlament erfüllen könnten, ohne von den eigenen Bürgern 
gestürzt zu werden, jeden Staat der Eurozone, der einmal im ersten Teil des ESM angelangt wäre, 
ins Staateninsolvenzvefahren des ESM zwingen könnten. Die Auflagen stünden zwar formal unter 
dem Vorbehalt der Zustimmung des Verwaltungsrats. Dieser könnte die Auflagen aber nicht ent-
scheidend abmildern, weil er gem. Erwägungsgründe 2+3+6, Art. 3 und Art. 12 ESM-Vertrag sowie 
Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV darauf verpflichtet wäre, dass die Auflagen iwf-artig streng sein 
müssten.

Selbst wenn ein Staat von IWF, EU-Kommission und EZB im Rahmen der rigorosen Schuldentrag-
fähigkeitsanalyse als solvent befunden würde, würde von ihm außerdem verlangt, sich bei seinen 
wichtigsten privaten Gläubigern um die Aufrechterhaltung von deren Kreditengagement zu bemü-
hen (S. 30); dabei wird ausdrücklich auf die „Wiener Initiative“ Bezug genommen. Diese „Wiener 
Initiative“ beinhaltet, dass private Großbanken ihr Kreditengagement in verschiedenen Ländern z. 
B. Osteuropas auch nach Beginn der derzeitigen Finanz- und Wirtschaftskrise aufrecht erhielten im 
Gegenzug zur Erfüllung von IWF-Auflagen durch die betreffenden Staaten. Es wurden also  Kredite 
von privaten Banken bei Zahlungsverzug nicht sofort fällig gestellt, und dafür vom IWF Auflagen 



gemacht. Dadurch hat der IWF in Osteuropa weit mehr Auflagen machen und durchsetzen können, 
als es ihm mit seinen eigenen Krediten möglich gewesen wäre, und die privaten Banken hatten auf 
diese Weise Gelegenheit, auf den Inhalt der IWF-Auf- lagen in ihrem Sinne Einfluss zu nehmen. 
Der Artikel der Zeitung „Standard“ vom 05.07.2010 „Österreich ruft IWF wegen Ungarns Banken-
abgabe an“ stellt dar, wie in 2010 vor allem österreichische Banken sich beim IWF beschwert haben 
über eine von Ungarn geplante Bankenabgabe, und versucht haben, auf die Auflagen des IWF 
gegenüber Ungarn Einfluss zu nehmen. Dabei haben die österreichischen Banken sich ausdrücklich 
auf die Erfahrungen mit der „Wiener Initiative“ bezogen. Und genau diese wird jetzt als Beispiel 
dafür genannt, was von Staaten verlangt werden soll, deren Schulden im Rahmen der rigorosen 
Analyse von IWF, EU-Kommission und EZB noch als tragfähig befunden werden. Die Staaten 
sollen also nicht nur Auflagen für den Kredit vom ESM, sondern auch noch für die Aufrechterhal-
tung des Kreditengagements der privaten Gläubiger erhalten, und alles jeweils mit iwf-typischer 
Strenge. Der Standard-Artikel, welcher zeigt, was die „Wiener Initiative“ ist, befindet sich unter 
dem Link:
http://derstandard.at/1277337443466/Oesterreich-ruft-IWF-wegen-Ungarns-Bankenabgabe-an

Während bei den Notfallkrediten im Rahmen des ESM der Verwaltungsrat, also die Finanziminister 
der Staaten der Eurozone, das Letztentscheidungsrecht hätten, dabei aber auch an die iwf-artige 
Strenge (Erwägungsgründe 2+3+6 sowie Art. 3 und Art. 12 ESM-Vertrag sowie Art. 136 Abs. 3
S. 2 AEUV) gebunden wären, sodass sie keine größeren Abmilderungen vornehmen könnten im 
Vergleich zu den Forderungen des IWF, ist bzgl. sämtlicher Auflagen der privaten Gläubiger, 
sowohl im ersten Teil des ESM, als auch im Rahmen des Staateninsolvenzverfahrens keinerlei 
Letztentscheidungsrecht der Finanzminister vorgesehen.

Für den Fall, dass im Rahmen der rigorosen Schuldentragfähigkeitsanalyse ein Staat der Eurozone 
für nicht solvent befunden wird, soll der Schuldnerstaat laut S. 30 verpflichtet werden, mit seinen 
privaten Gläubigern Schuldenerleichterungen auszuhandeln in einem „glaubwürdigen Plan“, in 
welchem der Schuldnerstaat „ausreichend Einsatz zeigen“ müsse. Das bedeutet nichts anderes als 
das Staateninsolvenzverfahren im Rahmen des ESM, in welchem die größten privaten Gläubiger 
mit den Staaten Auflagen gegenüber den Staaten aushandeln. Auch die privaten Gläubiger wären 
mit ihren Auflagen dabei auf eine iwf-typische Strenge verpflichtet (Erwägungsgründe 2+3+6, Art. 
3 und Art. 12 ESM-Vertrag sowie Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV).
Laut S. 30 sind Kredite des ESM bei Staaten mit nicht tragfähigen Schulden, also im Staateninsol-
venzverfahren des ESM, nur vorgesehen, nachdem die Staaten mit ihren privaten Gläubigern ihre 
Auflagen ausgehandelt haben – also in etwa wie Massekredite im Rahmen eines Insolvenzverfah- 
rens. 
Ausgerechnet unter der Überschrift  „Fairness“ auf S. 30 wird klargestellt, dass ein teilweiser 
Schuldenerlass gegenüber den Staaten nur als letztes Mittel vorgesehen ist, wenn geringere Erleich-
terungen gegenüber den Staaten nicht ausreichen. Das bedeutet, dass man den privaten Gläubigern 
die Möglichkeit geben bzw. sogar die Verpflichtung machen will, den insolventen Staaten nur in 
ganz kleinen Schritten entgegenzukommen, um möglichst viel aus den Staaten mit Hilfe der Aufla-
gen herausholen zu können. Auch das ist iwf-artige Strenge, nur diesmal als „Fairness“ gegenüber 
den Gläubigern verpackt. Dass ein auch nur teilweiser Schuldenerlass nur das letzte Mittel zu 
Lasten der privaten Gläubiger sein dürfe, ist in den ESM-Vertrag nicht aufgenommen worden. 
Diese Ver-einbarung vom 24./25.03.2011 ist jedoch von Bedeutung für die Auslegung von Art. 12 
ESM-Ver-trag.

Dass man die Zahlungseinstellung so lang wie möglich hinauszögern will, dürfte auch daran liegen, 
dass das der jeweilige Versicherungsfall wäre für Banken, die in großem Stil CDS herausgegeben 
haben (siehe Artikel „Die Angst der Amerikaner“ der Financial Times vom 03.11.2011, Abschnitt 
III.23 dieser Verfassungsbeschwerden).

http://derstandard.at/1277337443466/Oesterreich-ruft-IWF-wegen-Ungarns-Bankenabgabe-an


Schließlich zeigt noch der Abschnitt „Umschuldungsklauseln“ auf S. 31+32, wo es um einheitliche 
Klauseln für alle neuen Staatsschuldtitel der Mitgliedsstaaten der Eurozone geht, damit Mehrheits- 
entscheidungen der Gläubiger möglich werden, dass es sich bei den Regelungen des ESM für Staa-
ten mit nicht tragfähigen Schulden um ein Staateninsolvenzverfahren handeln muss, denn die Er- 
möglichung von Mehrheitsentscheidungen der Gläubiger bezieht sich offensichtlich auf ein Staa-
teninsolvenzverfahren und die dortige Versammlung der privaten Gläubiger. Es ist also alles nur 
etwas umetikettiert worden. Die kollektiven Aktionsklauseln würden einen 
souveränitätsschonenden Staatsbankrott vermeiden und stattdessen auf ein 
Staateninsolvenzvefahren hinauslaufen.

Zur konkreten Ausgestaltung der kollektiven Aktionsklauseln siehe Abschnitt IV.6.2.8 dieser Ver- 
fassungsbeschwerden.

Hinsichtlich der Vereinbarungen vom 24/25.03.2011 bleibt festzuhalten, dass sie zum Teil deutliche 
Änderungen im Vergleich zur Erklärung der Eurogruppe vom 28.11.2010 enthalten insbesondere 
bzgl. der Machtverteilung, dass sie aber an der iwf-artigen Strenge nichts ändern. 
 

IV.6.2.5 der ESM-Vertrag 
Die Entstehungsgeschichte des ESM-Vertrags für die Zeit vor dem vor dem 20.05.2011 verweist 
die Beschwerdeführerin auf die Sachverhaltsdarstellung im Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
vom 19.06.2011 zu Az. 2 BvE 4/11.                                                                                                       

Auf dem Gipfel vom 20.05.2011 wurde der Entwurf des ESM-Vertrags vorgestellt, ohne dass 
dessen Text auf der Internetseite des Europäischen Rats, des Ministerrats, der EU-Kommission, des 
IWF, des Bundesfinanzministeriums, der Bundesregierung, des Bundestags oder des Bundesrats zu 
finden wäre. Auf den Nachdenkseiten konnte die Beschwerdeführerin den ESM-Vertragsentwurf 
vom 20.05.2011 am 10.06.2011 finden:
www.nachdenkseiten.de/upload/pdf/110520_eu_vertragsentwurf_einrichtung_esm.pdf

Außerdem ist der ESM-Vertragstext, wie die Beschwerdeführerin am 13.08.2011 durch einen Arti-
kel von Wallstreet-Online vom 21.07.2011 herausgefunden hat, auf der Seite des Bundestagsabge-
ordneten Peter Bleser zu finden, verlinkt von einem auf den 23.05.2011 datierten Artikel. Dies ist 
das früheste von der Beschwerdeführerin gefundene Veröffentlichungsdatum des ESM-Vertragsent- 
wurfs vom 20.05.2011.
Www.peter-bleser.de/front_content.php?idcat=100&idart=1123
 
Selbst nach dem Beschluss des damaligen ESM-Vertragsentwurfs am 23.06.2011 ist er immer noch 
nicht auf den offiziellen Webseiten Deutschlands oder der EU veröffentlicht gewesen. 
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/123075.pdf 
Dass die Fundstellen in den alternativen Internetmedien zugenommen haben, ist kein Ersatz für eine 
Veröffentlichung auf den offiziellen Seiten der EU oder Deutschlands.
Und die Veröffentlichung auf der persönlichen Webseite eines Bundestagsabgeordneten, so wichtig 
sie ist, ist mit Transparenz einer ganzen Fraktion oder gar des gesamten Bundestags ebenfalls nicht 
vergleichbar.

Vorsichtshalber zur Sicherstellung des Grundrechts aus Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG und zur Förderung 
der diskursiven Entfaltung hat die Beschwerdeführerin den ESM-Entwurf vom 20.05.2011 
daraufhin auch auf ihrer Menschenrechtswebseite veröffentlicht:
http://sites.google.com/site/buergerrechtemenschenrechte/entwurf-fuer-einen-vertrag-zur-
einrichtung-des-europaeischen-stabilitaetsmechanismus-esm 



In der mündlichen Verhandlung vom 30.11.2011 vor dem Bundesverfassungsgericht zu einer 
Organklage der Bundestagsfraktion von Bündnis90/die Grünen, welche von der Bundesregierung 
besser informiert werden wollte über den Euro-Plus-Pakt und den ESM, berichtete ein Vertreter der 
beklagten deutschen Bundesregierung, dass inzwischen bereits am ESM 2 gearbeitet werde, und 
dass man dabei gründlich überlege, was man in den Vertragstext und was man in die Präambel 
schreibe.

Der Entwurf des ESM 2 vom 23.01.2012 findet sich nun unter folgendem Link:
http://eurodemostuttgart.files.wordpress.com/2012/01/120123-esm-vertragtext.pdf

Die auf dem Gipfel am 31.01.2012 beschlossene Fassung findet sich unter folgendem Link:
www.eurozone.europa.eu/media/582866/02-tesm2/de12.pdf
Auf den offiziellen Webseiten der EU ist der ESM überhaupt erst nach dem Beschluss vom 
31.01.2012 veröffentlicht worden !!!

Mit „ESM 2“ ist die geänderte Fassung vom 23.01.2012 des ESM-Vertrags gemeint, bzw. die am 
31.01.2012 beschlossene, welche nun zur Zustimmung den nationalen Parlamenten der Mitglieds-
staaten vorgelegt wird.
Im Rahmen dieser Verfassungsbeschwerden wird daher weiterhin vom ESM gesprochen, da „ESM 
2“ nur eine geänderte Fassung ist und zugleich die erste ESM-Fassung, welche den nationalen 
Parlamenten zur Zustimmung vorgelegt wird.

In diesem Abschnitt ist im folgenden die Auswertung des aktuellen ESM-Vertrags durch die 
Beschwerdeführerin. Weil bei der aktuellen Fassung entscheidende Punkte in andere Dokumente 
ausgelagert wurden, als wollte man damit potentielle Verfassungskläger verwirren, wird, soweit 
erforderlich, auch auf die vorherige Fassung eingegangen, und auf die weiteren für die Interpreta-
tion entscheidenden Dokumente außerhalb des ESM-Vertrags. Die wichtigste Quelle zur Interpre-
tation ist der Vertragstext selbst, danach dessen Präambel, und außerdem weitere Dokumente, hier 
im wesentlichen Dokumente mit Schlussfolgerungen und Stellungnahmen des Europäischen Rats 
von dessen EU-Gipfeln sowie von den Euro-Gipfeln, welche die Absicht der Vertragsschließenden 
erkennen lassen (Art. 31 WVRK, Abschnitt III.3.1 dieser Verfassungsbeschwerden).

Auch in der ESM-Fassung vom 23.01.2012 wird weiterhin, wie in der vorherigen Fassung auch, in 
Erwägungsgrund 2 bestätigt, dass die  legislative Initiierung des Art. 136 Abs. 3 AEUV auf der EU-
Ebene auf dem Gipfel am 25.03.2011 abgeschlossen worden ist, und es wird der Text von Art. 136 
Abs. 3 AEUV zitiert. Das zeigt, dass Art. 136 Abs. 3 AEUV am 09.12.2011 nur aufgeschoben 
gewesen ist (siehe auch Abschnitt III.1 dieser Verfassungsbeschwerden). 

Im ersten Absatz direkt nach der Benennung der Vertragsparteien wird die Rechtsauffassung vertre-
ten, diese seien „von der Verpflichtung geleitet, die Finanzstabilität des Euro-Währungsgebiets zu 
wahren“. Wie in Abschnitt III.15 dieser Verfassungsbeschwerden nachgewiesen, ist mit dem 
Rechtsbegriff „Finanzstabilität“ die Stabilität des Finanzsektors gemeint. Eine eu-primärrechtliche 
Verpflichtung, durch welche sich die Regierungen der Staaten der Eurozone ernsthaft verpflichtet 
sehen könnten, den ESM-Vertrag zu schließen, würde sich jedoch allein aus  Art. 136 Abs. 3 S. 1 
AEUV ergeben, da nach Abs. 4 der Erwägungsgründe zur Initiierung von Art. 136 Abs. 3 AEUV 
die Finanzstabilität ein Teil des ingesamt blankettartig unbestimmten Rechtsbegriffs der „Stabilität 
des Euro-Währungsgebiets als Ganzes“ ist (Abschnitte III.1 und III.15 dieser 
Verfassungsbeschwerden); darüber hinaus zeigt Art. 13 Abs. 1 ESM-Vertrag durch die 
Formulierung „das Bestehen einer Gefahr für die Finanzstabilität des Euro-Währungsgebiets insge-
samt zu bewerten“ die besondere Bedeutung der Finanzstabilität für die Auslegung des Begriffs 
der „Stabilität des Euro-Währungsgebiets als Ganzes“. Daraus folgt im Umkehrschluss auch, dass 



ohne Inkrafttreten von Art. 136 Abs. 3 AEUV bzw. des Zustimmungsgesetzes zu diesem auch keine 
eu-primärrechtliche Verpflichtung existiert auf die Finanzstabilität und damit auch keine zur Initiie-
rung des Mechanismus ESM. In Art. 3 des ESM-Vertrags schließlich wird bestimmt, dass es der 
Zweck des ESM ist, „Finanzmittel zu mobilisieren und den ESM-Mitgliedern, die schwerwiegende 
Finanzierungsprobleme haben oder denen solche Probleme drohen, unter strikten Auflagen, die dem 
gewählten Finanzierungsinstrument angemessen sind, eine Stabilitätshilfe zu gewähren,  wenn dies 
zur Wahrung der Finanzstabilität des Euro-Währungsgebiets insgesamt und seiner Mitgliedsstaaten 
unabdingbar ist.“  
Der Begriff „Stabilitätshilfe“ entspricht dem Begriff „Finanzhilfe“und ist der Oberbegriff für alle 
„Finanzhilfeinstrumente“ der Art. 14 bis 19 ESM-Vertrag.

Wie weit dabei die Regierungen der Staaten der Eurozone aus Sicht des Euro-Gruppen-Vorsitzen-
den Jean-Claude Juncker für die Banken zu gehen bereit sind, unterstreicht folgendes Zitat aus dem 
taz-Artikel „Deutschland muss zahlen“ vom 21.06.2011:
„Die Einigung unterstreicht die Entschlossenheit der Länder der Eurozone, alles zu tun, um die 
Finanzstabilität im gemeinsamen Währungsgebiet zu sichern.“

Der Vertrag bringt nun auch mehr Klarheit über die beabsichtigte Rechtsnatur des ESM. Von der 
Rechtsform her ist der ESM als ein internationales Finanzinstitut vorgesehen (Art. 1 ESM-Vertrag), 
dessen Mitglieder die Staaten der Eurozone sind, also als eine eigenständige, von der EU getrennt 
errichtete, internationale Organisation. Der ESM-Vertrag befindet sich im intergouvernementalen 
Raum, außerhalb des eu-rechtlichen Raums.Dabei leiht unternimmt es der ESM-Vertrag, sich 
Organe der EU, namentlich EU-Kommission, EZB, EUGH und faktisch einen Teil des Ministerrats 
(die Bundesfinanzminister der ESM-Mitgliedsstaaten) für die Tätigkeit des ESM auszuleihen. Das 
ist gem. Art. 20 EUV mit dem EU-Primärrecht aber nur vereinbar im Raum der erweiterten 
Zusammenarbeit, welcher eine Sonderform des intergouvernementalen Raums ist, kurz gesagt, 
intergouvernementaler Raum plus Organleihe. Und ein solcher intergouvernementaler Raum wird 
nur dann wirksam begründet, wenn dabei auf Grund des Prinzips der Treue zum EU-Primärrecht 
(Art. 4 Abs. 3 EUV) zurecht strengen Formvorschriften des Art. 329 AEUV ordnungsgemäß 
eingehalten werden (Abschnitt III.20 dieser Verfassungsbeschwerden). Da diese beim ESM nicht 
ordnungsgemäß durchlaufen worden sind, ist für den ESM-Vertrag auch kein Raum der erweiterten 
Zusammenarbeit begründet worden. Daraus folgt nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin 
auch, dass alle für die Zusammenarbeit mit dem ESM ausgeliehenen Personen aus EU-Kommis-
sion, EZB, EUGH und Ministerrat dabei als voll haftende Privatpersonen handeln würden und 
gerade nicht als wirksame Vertretung der Organe der EU, welche sie ansonsten bei ihrem Handeln 
innerhalb des eu-rechtlichen Raums oder innerhalb einer wirksam begründeten erweiterten 
Zusammenarbeit repräsentieren würden. 

Außerdem gehört der Euro incl. Wirtschafts- und Währungsunion in den alleinigen Zuständigkeits-
bereich des EU-Rechts (Art. 3 Abs. 4 EUV) und ist damit dem intergouvernementalen Raum incl. 
des Raums der erweiterten Zusammenarbeit entzogen.

Nach Art. 32 Abs. 2 ESM-Vertrag soll er volle Rechtspersönlichkeit besitzen. Damit ist nicht nur 
eine volle zivilrechtliche Rechtsfähigkeit gemeint, wie man das im deutschen Zivilrecht auch für die 
Körperschaften des Privatrechts kennt, sondern eine völkerrechtliche. Das zeigt sich an Art. 38 
ESM-Vertrag, wonach er eigenständig zu internationaler Zusammenarbeit mit anderen internatio-
nalen Institutionen berechtigt sein soll. Nach Art. 36 Abs. 5 ESM-Vertrag soll er jederzeit beschlie-
ßen können, auf das Gehalt seiner Beschäftigten eine eigene Steuer erheben zu können, also inso-
weit eine eigene Steuerhoheit haben. Eine Steuerhoheit ist der Beschwerdeführerin bisher nur von 
Staaten und deren öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaften (Bundesländern und Gemeinden) 
bekannt sowie vom Staatenverbund Europäische Union. 
Dass es um die Schaffung eines Präzedenzfalls geht, um demnächst allen Banken der Eurozone eine 



Besteuerungshoheit auf die Gehälter ihrer Beschäftigten zu geben, hält die Beschwerdeführerin für 
sehr unwahrscheinlich, da gar kein Interesse bestehen dürfte für die Banken, sich derart ins 
Rampenlicht stellen zu lassen. Diese Besteuerungshoheit dürfte eher vor allem den Zweck haben, 
die volle völkerrechtliche Rechtspersönlichkeit des ESM zu unterstreichen, und als Präzedenzfall 
dienen, damit auch eigene Steuern der EU leichter Mehrheiten finden.
Gleichzeitig geht eine Steuerhoheit über die Kompetenzen der meisten internationalen 
Organisationen hinaus. 
Es dürfte daher vor allem darum gehen, den ESM nach und nach mit immer mehr für internationale 
Organisationen eher untypischen staatsanalogen Machtinsignien auszustatten, damit der EUGH 
dann in nicht allzu ferner Zukunft schlussfolgern kann, das ESM-Recht wäre supranational, ohne 
dass man das jetzt rechtsklar in den ESM-Vertrag hinein schreiben müsste. Der betragsmäßige 
Umfang des Besteuerungsrechts des ESM wäre jedenfalls marginal im Vergleich bereits zu seinem 
Grundkapital, sodass es dabei allein um die rechtliche Signalwirkung gehen kann. 

Dass die Supranationalisierung des ESM gewollt ist, zeigen auch das Vorwort und das Schlusswort 
der Erklärung zum Euro-Gipfel vom 09.12.2011. Denn laut dem S. 2 Nachwort seien die „Staats- 
und Regierungschefs des Euro-Währungsgebiets der Auffassung, dass die anderen Maßnahmen 
Bestandteil des Primärrechts sein sollten.“ S. 1 des Nachworts lautet: „Einige der eingangs 
dargeleg-ten Maßnahmen können im Wege des Sekundärrechts beschlossen werden.“ Das bedeutet, 
dass für die im Vorwort der Euro-Gipfel-Erklärung genannten Maßnahmen, welche nicht 
sekundärrechtlich, sondern intergouvernemental geschaffen werden, deren spätere 
Supranationalisierung geplant ist. Dazu gehört auch der ESM, welcher von der folgenden 
Formulierung „Weiterentwicklung unserer Stabilisierungsinstrumente“ mit umfasst ist.

Der ESM ist als eine eigene internationale Organisation mit eigenem Primärrecht vorgesehen, 
neben der EU. Daher darf dem ESM-Primärrecht nur ein einfach-völkerrechtlicher Rang beige-
messen werden. Das wäre selbst dann der Fall, wenn der ESM wirksam gem. Art. 329 AEUV im 
Raum der erweiterten Zusammenarbeit geschaffen worden wäre. Ungeachtet dessen zeigt 
insbesondere die eigene begrenzte Steuerhoheit des ESM, dass ein Hineinwachsen des ESM in die 
Supranationalität beabsichtigt ist. Dass  Art. 136 Abs. 3 AEUV als primärrechtliche (Blankett-) 
Ermächtigung nicht nur für die Schaffung des ESM, sondern auch für dessen iwf-artig strenge 
Auflagen vorgesehen (gewesen) ist, zeigt zudem, dass für seine Auflagen ein eu-
sekundärrechtlicher Rang vorgesehen ist (siehe auch Abschnitt IV.4.2 dieser Verfassungs-
beschwerden).

Ohne Art. 136 Abs. 3 AEUV wäre die iwf-artige Strenge immer noch in den Erwägungsgründen 2, 
3 und 6 sowie in Art. 3 und Art. 12 ESM-Vertrag verankert. Präambeln völkerrechtlicher Verträge 
sind zwar selbst unverbindlich, aber entscheidend für die Auslegung des jeweiligen Vertrags (siehe 
Abschnitte III.3.1 und III.4 dieser Verfassungsbeschwerden), hier zur Auslegung insbesondere von 
Art. 3, Art. 12 und Art. 13 ESM-Vertrag, und auch i. V. m. Präambel EFSF-Rahmenvertrag, 
Ecofin-Rat vom 10.05.2010, Nr. 49 des Berichts der Task Force vom 21.10.2010 (Abschnitt III.14 
dieser Verfassungsbeschwerden) und Nr. 17 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011 
(Abschnitt III.22 dieser Verfassungsbeschwerden).

Art. 8 Abs. 2 ESM-Vertrag bestätigt, dass die Mitgliedsstaaten erst einmal zusammen nur 80,- Mrd. 
€ des Grundkapitals einzahlen müssten (Anfangskapital). Solange der ESM das Geld nicht benötigt, 
müssten sie selbst ihren Anteil an den 80,- Mrd. € nur in Raten auf 5 Jahre verteilt einzahlen (Art. 
41 ESM-Vertrag), könnten diesen aber auch freiwillig jederzeit schneller einzahlen.
Das gesamte Grundkapital soll jedoch bei 700,- Mrd. € liegen (Art. 8 Abs. 1 ESM-Vertrag). Die 
Haftung der ESM-Mitgliedsstaaten ist auf ihren Anteil am gesamten Grundkapital, also an den 
700,- Mrd. €, begrenzt vorgesehen (Art. 8 Abs. 5 ESM-Vertrag). Hinsichtlich der Differenz zwi-
schen ihrem Anteil am Anfangs- und am Grundkapital verpflichten sich die ESM-Mitgliedsstaaten 



bedingungslos (d. h. also vorbehaltlich allein gegenüber dem ESM-Recht gleichrangigen spezielle-
rem Recht (lex specialis) und vorbehaltlich gegenüber dem ESM-Recht höherrangigen Recht) und 
unwiderruflich, ihren Anteil entsprechend dem ESM-Vertrag zu leisten. Nach Art. 9 Abs. 2 ESM-
Vertrag kann das Direktorium jederzeit mit einfacher Mehrheit die noch auf das Grundkapital aus-
stehenden Beträge mit angemessener Frist abrufen, soweit dies durch Zahlungsausfälle erforderlich 
ist, um das Kapital im Falle von Zahlungsausfällen wieder auf das Anfangskapital zu erhöhen. Nach 
Art. 9 Abs. 3 ESM-Vertrag ist darüber hinaus der Geschäftsführende Direktor des ESM verpflichtet, 
ausstehende Beträge auf das Grundkapital mit nur 7 Tagen Frist insoweit abzurufen, wie dies erfor-
derlich ist, damit der ESM selbst seinen Zahlungsverpflichtungen pünktlich nachkommen kann. 
Und schließlich kann der Gouverneursrat jederzeit (Art. 9 Abs. 1 ESM-Vertrag) ohne weitere 
Voraussetzungen noch ausstehende Teile des Grundkapitals mit angemessener Frist abrufen.
Das maximale Ausleihvolumen von EFSF und ESM zusammen ist anfangs auf 500,- Mrd. € ge- 
deckelt (Art. 41 Abs. 2 ESM-Vertrag). Gem. Erwägungsgrund 6 ist vor Inkrafttreten des ESM zu 
überprüfen, ob das max. Vergabevolumen über die 500,- Mrd. €  erhöht wird, was der Gouverneurs-
rat dann bei Inkrafttreten umzusetzen hätte. Dieser Überprüfung ist für März 2012 vorgesehen (Nr. 
14 der Erklärung zum Euro-Gipfel vom 09.12.2011) vorgesehen gewesen und auch erfolgt. Auf der 
Sitzung der Eurogruppe vom 30.03.2012 wurde dazu vereinbart, das konsolidierte Vergabevolumen 
von EFSF und ESM zusammen von 500,- Mrd. € auf 700,- Mrd. € zu erhöhen.
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ecofin/129381.pdf
Das wäre im Falle des Inkrafttretens des ESM dann gem. Erwägungsgrund 6 i. V. m. Art. 41 ESM-
Vertrag vom ESM-Gouverneursrat in Form einer Kapitalerhöhung gem. Art. 10 ESM-Vertrag zu 
konkretisieren, insoweit die den 700,- Mrd. € konsolidierte Verleihkapazität entsprechenden 
Beträge nicht bereits durch den EFSF-Bürgschaftsrahmen ausgeschöpft sind.

Wie in Abschnitten IV.6.2.3 und IV.6.2.4 dieser Verfassungsbeschwerden erläutert, verlangen die 
Ratingagenturen jedoch für das bestmögliche Rating ein Kapital in Höhe des dreifachen der 
maximalen Verleihkapazität. Das bedeutet bei einer maximalen Verleihkapazität von 700,- Mrd. € 
ein Kapital von 2.100,-  Mrd. €. Da die maximale Verleihkapazität von 700,- Mrd. € auf EFSF und 
ESM zusammen bezogen ist, sind auch die 2.100,- Mrd. € Kapital auf beide zusammen bezogen zu 
verstehen. Der EFSF stehen Bürgschaften der Staaten der Eurozone in Höhe von 779,78314 Mrd. € 
zur Verfügung. Damit verbleiben von den 2.100,- Mrd. € Kapital 1.320,21686 Mrd. € für den ESM
 zur gemeinsamen Erreichung der 700,- Mrd. Verleihkapazität von EFSF und ESM.   
Die Höhe von 700,- Mrd. € max. Ausleihvolumen steht  jedoch ausdrücklich unter dem Vorbehalt 
der regelmäßigen Überprüfung der Angemessenheit des max. Ausleihvolumens durch den ESM-
Gouverneursrat nach Art. 10 ESM-Vertrag. Dieser kann demnach die Überprüfung beliebig oft 
vornehmen, solange er es nur regelmäßig tut, muss dies aber mindestens alle 5 Jahre tun. 
Gleichzeitig prüft er dann nach Art. 10 ESM-Vertrag auch, ob das Grundkapital dafür angemessen 
ist. Wie bereits in diesem Abschnitt erläutert, wäre für die Erreichung eines konsolidierten 
Vergabevolumens zusammen mit der EFSF von 700,- Mrd. € für den ESM anteilig ein Grund-
kapital von 1.320,21686  Mrd. € erforderlich. Es ist damit absehbar, dass schon bei der ersten Über- 
prüfung festgestellt werden wird, dass man das Grundkapital des ESM von 700,- Mrd. € auf 
mindestens 1.320,21686 Mrd. € erhöhen müsse. Darüber hinaus muss damit gerechnet werden, dass 
die Ratingagenturen ihre Einschätzungen bzgl. des für das bestmögliche Rating erforderlichen 
Verhältnisses zwischen max. Ausleihvolumen und Grundkapital auch jederzeit ändern können. Das 
muss noch nicht einmal mit politischen oder wirtschaftlichen Eigeninteressen der 
Ratingagenturinhaber zu tun haben. Schon die Schaffung einer noch feineren Differenzierung 
innerhalb der bisherigen Ratingstufen mit Schaffung weiterer Unterstufen könnte jederzeit dazu 
führen, dass für die Erreichung des bestmöglichen Ratings plötzlich ein Kapital in Höhe eines noch 
deutlich größeren Vielfachen als des Dreifachen der max. Ausleihkapazität erforderlich würde.
Der ESM-Vertrag verpflichtet zum Streben nach einer bestmöglichen Bonität explizit zwar nur 
bzgl. der Anlage der dem ESM zur Verfügung stehenden, aber noch nicht ausgeliehenen Gelder 
(Art. 22 Abs.1 ESM-Vertrag), aber aus der Entstehungsgeschichte des ESM lässt sich entnehmen, 



dass das angemessene Verhältnis zwischen Grundkapital und max. Ausleihkapazität i. S. v. Art. 10 
ESM-Vertrag gemeint ist im Sinne dessen, was zur Erreichung eines bestmöglichen Ratings 
erforderlich ist (Abschnitte IV.6.2.3 und IV.6.2.4 dieser Verfassungsbeschwerden).

Art. 10 Abs. 1 S. 3 ESM-Vertrag bestimmt, dass ein Beschluss des ESM über eine Erhöhung seines 
Stammkapitals in Kraft tritt, nachdem die ESM-Mitglieder dem Verwahrer den Abschluss ihrer 
jeweiligen nationalen Verfahren notifiziert haben. Damit lässt Art. 10 ESM-Vertrag den Mitglieds- 
staaten die Möglichkeit, in ihrem nationalen Parlament auch die Zustimmung zu verweigern. Davon 
wird im ESM-Zustimmungsgesetz auch Gebrauch gemacht (Abschnitt IV.6.2.7 dieser Verfassungs- 
beschwerden). Das lässt sich jedoch aushebeln, indem der ESM über Art. 9 ESM-Vertrag größere 
Beträge bereits zugesagten Kapitals mit Frist von einer Woche abruft und bei Nichteinhaltung 
dieser Frist dann das Stimmrecht der Staaten, welche die Frist nicht einhalten konnten, aussetzt 
(Art. 4 Abs. 7 ESM-Vertrag). Während der Stimmrechtsaussetzung könnten dann weitere 
Erhöhungen des Stammkapitals ohne Zustimmung des Bundestags beschlossen werden (Abschnitt 
IV.6.2.7  dieser Verfassungsbeschwerden).

Innerhalb des ESM werden die wichtigsten Beschlüsse grundsätzlich vom Gouverneursrat gefällt.
Die Mitglieder im Gouverneursrat sind die Bundesfinanzminister der ESM-Mitgliedsstaaten (Art. 5 
Abs. 1 ESM-Vertrag), stellvertretendes Mitglied kann jede andere von der Regierung bestimmte 
Person sein. Beschlüsse werden einvernehmlich (Art. 5 Abs. 6) oder mit qualifizierter Mehrheit 
(Art. 5 Abs. 7) gefällt. Dabei bedeutet einvernehmlich ohne Gegenstimmen, also wie einstimmig, 
aber mit Möglichkeit der konstruktiven Enthaltung (Art. 4 Abs. 3), und qualifizierte Mehrheit eine 
Mehrheit von 80% (Art. 4 Abs. 5).
Besonders grundlegende Entscheidungen wie z. B. die Abrufung von weiteren Teilen des Grund-
kapitals (Art. 5 Abs. 6 lit. c) nach Art. 9 Abs. 1, Änderungen des Grundkapitals und des max. Aus-
leihvolumens (Art. 5 Abs. 6 lit. d), die Gewährung von Finanzhilfen (Art. 5 Abs. 6 lit. f) und das 
Mandat an EU-Kommission und EZB (in Zusammenarbeit mit dem IWF) zur Aushandlung der 
Kreditauflagen (Art. 5 Abs. 6 lit. g) erfordern dabei eine einvernehmliche Mehrheit. 
Darüber hinaus sieht Art. 4 Abs. 4 ESM-Vertrag vor, dass ein Eilabstimmungsverfahren (in der am 
31.01.2012 verabschiedeten Fassung „Dringlichkeitsabstimmungsverfahren“ genannt) durchzu- 
führen ist, wenn EZB und EU-Kommission beide „zu der Einschätzung gelangen, dass die Unter-
lassung der dringlichen Annahme eines Beschlusses über die Gewährung oder Durchführung von 
Finanzhilfe gemäß der Regelung in den Artikeln Art. 13 bis 18 die wirtschaftliche und finanzielle 
Tragfähigkeit des Euro-Währungsgebiets bedrohen würde“. Es würden also ausreichen die Existenz 
von Bedrohungen für die Stabilität von Großbanken im Gebiet der Eurozone und jeweils entspre-
chender Beschluss von EZB und EU-Kommmission. In den Anwendungsbereich des Eilabstim-
mungsverfahrens würden sämtliche im ESM-Vertrag vorgesehene Finanzhilfen fallen, nur nicht 
explizit zusätzliche vom ESM selbst geschaffene Instrumente gem. Art. 19 ESM-Vertrag. In der 
Entwurfsfassung vom 23.01.2012  war für das Eilabstimmungsverfahren noch von Art. 13 und 18 
(statt jetzt von 13 bis 18) die Rede. 
Angesichts der bereits bewiesenen Nähe der EU-Kommission zu Großbanken über Bilderberg 
(Abschnitt IV.8 dieser Verfasssungsbeschwerden) sowie der Interessenkonflikte des EZB-
Vorsitzenden Mario Draghi bzgl. Goldman Sachs (Abschnitt IV.10 dieser Verfassungsbeschwer-
den) wäre mit einer häufigen Anwendung von Art. 4 Abs. 4 ESM-Vertrag zu rechnen.
Und ausgerechnet im Eilverfahren wäre für die Entscheidung darüber, ob eine bestimmte Finanz-
hilfe („Stabilitätshilfe“) gewährt wird (Art. 4 Abs. 4 i. V. m. Art. 5 Abs. 6 lit. f ESM-Vertrag) sowie 
darüber, EU-Kommission und EZB mit der Aushandlung der Auflagen zu betrauen (Art. 4 Abs. 4 i. 
V. m. Art. 5 Abs. 6 lit. g ESM-Vertrag) statt einvernehmlich mit einer etwas leicht erhöhten qualifi-
zierten Mehrheit von 85% zu treffen.

Jede der Aufgaben des Gouverneursrats kann jedoch durch dessen einvernehmlichen Beschluss 
(Art. 5 Abs. 6 lit. m ESM-Vertrag) auf das Direktorium übertragen werden. Für jedes ESM-



Mitgliedsland bestimmt dessen Gouvernersratsmitglied, also dessen Bundesfinanzminister, ein 
Direktoriumsmit- glied und ein stellvertretendes Direktoriumsmitglied (Art. 6 Abs. 1 ESM-
Vertrag), welche „über umfassendes wirtschaftliches und finanztechnisches Fachwissen“ verfügen 
müssen und jederzeit abberufen werden können.
Der ESM geht also, anders als die EFSF (Abschnitt IV.3 dieser Verfassungsbeschwerden) nicht den 
Weg, viele seiner Aufgaben outsourcebar zu machen, sondern stattdessen  alle seiner Aufgaben an 
ein Direktorium übertragbar zu machen, bei dem jeder Mitglied sein kann, der über ein 
entsprechendes Fachwissen verfügt, und der vom Bundesfinanzminister des betreffenden Landes 
dafür bestimmt wird, also nicht nur staatliche Vertreter aus Bundesbank oder Finanzministerium, 
sondern gerade auch Vertreter von Banken mit entsprechenden Eigeninteressen. Anders als bei der  
EFSF besteht beim ESM so die Möglichkeit, dass über die Bewilligung der Finanzhilfen und damit 
auch über die Genehmigung der damit verbundenen Kreditauflagen gegenüber den Staaten, die 
ESM-Finanzhilfen bekommen, einzelne Gläubiger innerhalb des Direktoriums selbst mit entschei- 
den. Auch wenn Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV bzw. selbst ohne diesen Erwägungsgründe 2, 3 und 6 
sowie Art. 3 und 12 ESM-Vertrag  ohnehin auf eine iwf-typische Strenge verpflichten würden, wäre 
die Entscheidung im Gouvernersrat immer noch bis zu einem gewissen Grad eine Notbremse. Die 
Möglichkeit, diese Entscheidungen dem Direktorium zu übertragen und dort auch interessierte 
Gläubiger hinein zu setzen, würde diese Notbremse noch schwächer machen. Eine wirksame 
Bremse wäre dann allein die Möglichkeit der jederzeitigen Abberufung der Direktoren, was aber 
keine ernsthafte präventive Wirkung hätte, sondern erst dann, wenn ein Direktoriumsmitglied zum 
ersten Mal auffällig geworden wäre.
Nach Art. 5 Abs. 7 lit. d und Art. 6 Abs. 8 ESM-Vertrag hat zwar der Gouverneursrat die Macht, 
die mit der Mitgliedschaft im Direktorium unvereinbaren Tätigkeiten festzulegen, um Interessen-
konflikte zu vermeiden, ein klarer Katalog solcher Unvereinbarkeitsmerkmale im ESM-Vertrag 
oder in einem Anhang zu diesem fehlt jedoch, sodass die Entscheidungen über die Genehmigung 
von Krediten und Kreditauflagen durch Personen mit Interessenkonflikten damit durch den ESM-
Vertrag selbst nicht wirksam verhindert werden.

Nach Art. 24 Abs. 2 ESM-Vertrag sollen zu den Einnahmen des ESM auch Geldbußen gehören. 
Damit dürften die Geldbußen in Zusammenhang mit der Umgestaltung des Stabilitäts- und Wachs- 
tumspaktes und mit dem Ungleichgewichtsverfahren gemeint sein; ein deutliches Signal, dass man 
einen Beuteffekt in Zusammenhang mit den Sanktionen der EU-Wirtschaftsregierung verhindern 
will (vgl. Abschnitt IV.6.2.4, V.4 und V.5 dieser Verfassungsbeschwerden).

Der ESM-Vertrag bestimmt noch klarer, als dies nach den veröffentlichten Ergebnissen des Gipfels 
vom 24./25.03.2011 ersichtlich war, dass sämtliche Auflagen des ESM vereinbar sein müssen nicht 
nur mit sämtlichen (sanktionsbewehrten) Empfehlungen der EU-Wirtschaftsregierung, sondern 
auch mit allen Rechtsakten im Rahmen der wirtschaftlichen Koordinierung der EU. 
Dazu sagt am deutlichsten Art. 13 Abs. 3 Unterabs. 2 ESM-Vertrag:
„Das MoU steht in voller Übereinstimmung mit den im AEUV vorgesehenen Maßnahmen der wirt-
schaftspolitischen Koordinierung, insbesondere etwaigen Rechtsakten der EU, einschließlich 
etwaiger an das betreffende ESM-Mitglied gerichtete Stellungnahmen, Mahnungen und Empfehlun-
gen oder Beschlüsse.“

Sie müssten damit auch im Einklang sein mit der Europa 2020 – Strategie und mit dem Euro-Plus-
Pakt. Damit würde der ESM auch zum verlängerten Arm  insbesondere auch zur Durchsetzung der 
Versprechungen der Regierungschefs im Rahmen des Euro-Plus-Paktes gegenüber ihren eigenen 
nationalen Parlamenten. Und Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV hätte offensichtlich eu-primärrechtlichen 
Rang, anders als der ESM-Vertrag, den man noch in die Supranationalität hineinwachsen lassen 
will. 

Das Verfahren für eine Finanzhilfe des ESM ist nun so vorgesehen, dass der betroffene Mitglieds-



staat diese beim Vorsitzenden des Gouvernersrats beantragt. Vor der Entscheidung über die grund-
sätzliche Gewährung einer Finanzhilfe prüfen dann gem. Art. 13 Abs. 1 ESM-Vertrag EU-Kommis-
sion und EZB in enger Zuammenarbeit mit dem IWF:
(a) das Bestehen einer Gefahr für die Finanzstabilität des Euro-Währungsgebiets insgesamt 
(b) die Schuldentragfähigkeit des antragstellenden ESM-Mitglieds
(c) den tatsächlichen Finanzierungsbedarf des betroffenen ESM-Mitglieds  

Finanzhilfen des ESM gibt es also nur, wenn und soweit die Stabilität des Finanzsektors durch die 
Zahlungsprobleme des betreffenden Staates gefährdet ist; in dem unwahrscheinlichen Fall, dass ein 
Staat nahezu ausschließlich außerhalb des Finanzsektors, z. B. bei anderen Staaten, bei Einzelperso- 
nen und bei Firmen der Realwirtschaft verschuldet wäre, würde der ESM also nichts geben. Und die 
Staaten, die sich woanders als bei Banken verschulden, würde man über EU-Verordnung 2011/385  
(COD) unter iwf-artig strenge Auflagen bekommen.
Die Schuldentragfähigkeit würde, wie in Abschnitt IV.6.2.4 dieser Verfassungsbeschwerden 
ausführlicher erläutert, an den Haushalten von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung 
zusammen gemessen und so den um Finanzhilfe ersuchenden Staat vor die Wahl stellen, die 
Sozialversicherung mit in die Insolvenzmasse zu packen oder ins Staateninsolvenzverfahren 
geschickt zu werden. Als Voraussetzung für die Gewährung einer Finanzhilfe durch den ESM ist 
(Art. 13 Abs. 1 lit. c ESM-Vertrag) außerdem vorgesehen, dass sich der Privatsektor beteiligen 
muss. Die  am 24/25.03.2011 getroffene Vereinbarung zeigt dabei, dass damit eine Einbeziehung 
im Sinne der Wiener Initiative gemeint ist (Abschnitt IV.6.2.4 dieser Verfassungsbeschwerden).  

Im folgenden wird u. a. gezeigt, dass der rechtliche Gehalt der Fassung von Art. 12 ESM-Vertrag 
vom 20.05.2011 in der Fassung vom 23.01.2012  jedenfalls in den wesentlichsten Punkten unverän-
dert geblieben ist – bis auf den Punkt, dass der ESM dem Anschein nach von Fall zu Fall nun selbst 
entscheiden könnte, ob die Wiener Initiative jeweils angewendet wird oder nicht. Zum Verständnis 
des rechtlichen Gehalts dieses Artikels in der Fassung vom 23.01.2012 ist es auch erforderlich, 
umfassend genug auf die Fassung vom 20.05.2011 einzugehen.

Art. 12 Abs. 2 ESM-Vertrag (Fassung vom 20.05.2011) erläutert das Verfahren genauer. Art und 
Ausmaß der Einbeziehung des Privatsektors werden demnach von der Schuldentragfähigkeitsana-
lyse abhängig gemacht „und tragen dem Ansteckungsrisiko und potenziellen Übertragungseffekten 
auf andere Mitgliedstaaten und Drittländer gebührend Rechnung.“ An dieser Stelle sei nochmals 
daran erinnert, dass eine „rigorose“ (also besonders strenge) Schuldentragfähigkeitsanalyse gemeint 
ist (Erklärung der Eurogruppe vom 28.11.2010). Mit dem „Ansteckungsrisiko“ sind offensichtlich  
drohende Forderungausfälle ausländischer Banken gegenüber dem jeweils betroffenen Staat 
gemeint. Die „Übertragungseffekte auf andere Mitgliedsstaaten und Drittländer“ meinen nicht die 
Risiken für deren Staatshaushalte, denn der ESM ist auf die Finanzstabilität ausgerichtet, nicht auf 
die Stabilität der Staatsfinanzen irgendeines Staates. Es geht nach Art. 12 Abs. 2 ESM-Vertrag nun 
also, anders als noch bei EFSM und EFSF, auch noch um die Forderungen von Banken aus Dritt-
ländern gegenüber den Staaten der Eurozone, wenngleich natürlich primär um die Forderungen der 
Banken aus der Eurozone gegenüber den Staaten, in denen sie ihren Sitz zu genießen die Ehre 
haben. Je mehr also Banken an den Forderungen gegenüber dem jeweils vom ESM leihenden Staat 
beteiligt sind, desto mehr Bereitschaft des ESM zur Kreditvergabe und insbesondere zu besonders 
harten Auflagen dürfte vorhanden sein, damit möglichst alle Banken noch möglichst viel aus dem 
Staat herausholen können, bevor er dann endlich bankrott sein darf.
Um einen Kredit beim ESM zu bekommen, braucht es die Einschätzung von EU-Kommission, EZB 
und IWF im Rahmen der rigorosen Schuldentragfähigkeitsanalyse, dass mit Hilfe der Kreditaufla-
gen (und stillschweigend vorausgesetzt incl. Einbeziehung der Sozialversicherung in die Masse) 
dann eine tragfähige Verschuldung erreichbar ist. Das allein reicht aber noch nicht, sondern der 
Staat muss zusätzlich noch nach dem Vorbild der Wiener Initiative weitere Auflagen auf sich neh-



men, damit seine größten privaten Gläubiger ihr Engagement beibehalten. Zu diesen Auflagen legt 
der ESM-Vertrag, anders als für die Auflagen des ESM selbst, an keiner Stelle explizit fest, dass 
diese mit den sanktionsbewehrten Empfehlungen der EU-Wirtschaftsregierung oder der freiwilligen 
wirtschaftlichen Koordinierung (Art. 121 AEUV) vereinbar sein müssten. Und diese Auflagen stün-
den auch unter keinerlei expliziter Kontrolle oder Genehmigungsvorbehalt durch den ESM-Gouver-
neursrat. Sie würden vom IWF oder auch von den größten privaten Gläubigern selbst formuliert mit 
dem Ziel der Ermutigung der wichtigsten Gläubiger zur Aufrechterhaltung ihres Kreditengage-
ments. Das bedeutet, die wichtigsten privaten Gläubiger würden über die Frage der Aufrechterhal-
tung entscheiden; dafür würde der IWF sich dann natürlich für die dazu gehörenden Auflagen 
vorher mit diesen bzgl. ihrer Wünsche in Verbindung setzen. 
Wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt werden, z. B. weil keine Reduzierung der Staatsschulden 
auf ein tragfähiges Maß erreichbar wäre, oder weil der Staat nicht bereit wäre, die Ersparnisse 
seiner Sozialversicherung den Gläubigern zur Verfügung zu stellen, oder weil er nicht bereit wäre, 
die Auflagen zur Aufrechterhaltung des Kreditengagements seiner wichtigsten privaten Gläubiger 
zu erfüllen, dann bekäme er erst einmal keine Finanzhilfe vom ESM. 
Stattdessen müsste er gem. Art. 12 Abs. 2 ESM-Vertrag „mit seinen Gläubigern bona fide aktive 
Verhandlungen aufnehmen, die darauf abzielen, sie unmittelbar in die Wiederherstellung einer trag-
baren Verschuldung einzubeziehen. Im letzteren Fall wird die Gewährung der Finanzhilfe davon 
abhängig gemacht, dass der Mitgliedstaat über einen glaubwürdigen Plan verfügt und ausreichend 
Einsatz zeigt, um eine angemessene und verhältnismäßige Beteiligung des Privatsektors 
sicherzustellen.“
Das bedeutet nichts anderes als das Staateninsolvenzverfahren. Es ist nicht nur von den wichtigsten 
Gläubigern, sondern von „seinen Gläubigern“, also allen Gläubigern, die Rede. Der „glaubwürdige 
Plan“ bedeutet die Auflagen für die Erleichterung der Schuldenlast. Der „ausreichende Einsatz“ zur 
Sicherstellung der „angemessenen und verhältnismäßigen Beteiligung des Privatsektors“ kann sich 
nur auf der Ebene der Erfüllung von den privaten Gläubigern zu machender Auflagen bewegen. Ein 
finanzieller Einsatz kann nicht gemeint sein, denn wer genug Geld hat, beantragt keinen Kredit vom 
ESM. Auch für den ESM-Kredit innerhalb des Staateninsolvenzverfahrens des ESM würden natür-
lich auch vom ESM noch Auflagen gemacht.
Der gesamte ESM-Vertrag incl. dessen Art. 12 Abs. 2 spricht an keiner Stelle vom Staateninsol-
venzverfahren, da ein solches nach dem Waldenfelsurteil bekanntlich verfassungswidrig ist 
(Abschnitt IV.6.7 dieser Verfassungsbeschwerden). Die Rigorosität der Schuldentragfähigkeits-
analyse (mit selbst der Einbeziehung der Sozialversicherung in die Masse), die Pflicht zur Informie-
rung aller Gläubiger im Falle nicht vorhandener Schuldentragfähigkeit und die kollektiven Aktions-
klauseln (Art. 12 Abs. 3 ESM-Vertrag), mit welchen für alle neu herausgegebenen Staatsschulden 
der ESM-Mitgliedsstaaten der Weg in einen souveränitätsschonenden Staatsbankrott ohne ESM 
verbaut werden soll, sprechen jedoch eine deutliche Sprache, dass es sich um ein Staateninsolvenz-
verfahren handelt.
Finanzhilfen des ESM, egal ob unter Vermeidung des Staateninsolvenzverfahrens oder im Staaten- 
insolvenzverfahren, sind wie beim IWF ratenweise vorgesehen entsprechend den Fortschritten bei 
der Umsetzung der Kreditauflagen (Art. 12 Abs. 2 letzter Satz ESM-Vertrag). Die Überwachung 
der Einhaltung der vom ESM gemachten Auflagen ist durch EU-Kommission und EZB vorgesehen 
(Art. 13 Abs. 7 ESM-Vertrag), die formelle Entscheidung anhand deren Erkenntnissen darüber, ob 
die jeweils nächste Rate durch den ESM ausgezahlt wird, würde das Direktorium treffen, welches, 
wie oben dargelegt, von den Finanzministern mit jedem besetzt werden könnte, der genügend Fach- 
kenntnisse hat, also vor allem auch mit Vertretern von Banken.
Da der betroffene Staat im ESM, unabhängig davon, ob er ins Staateninsolvenzverfahren geschickt 
wird oder nicht, Auflagen im Sinne der privaten Gläubiger ohne Kontrolle durch den Gouverneurs- 
rat bekäme, welche nicht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch den ESM-Gouverneursrat 
stünden, ist es wahrscheinlich, dass zu diesen Auflagen auch gehören würde, dass der Bundesfi- 
nanzminister des jeweils betroffenen Staates von den Auflagen machenden Gläubigern ausgewählte 
Personen ins Direktorium des ESM schickt, dass er von seinem Recht zu deren Abberufung keiner-



lei Gebrauch macht, und dass er sein Stimmrecht innerhalb des Gouverneursrats dahin gehend aus-
übt, möglichst viele Kompetenzen des Gouverneursrats auf das Direktorium zu übertragen. So ließe 
sich relativ zügig der gesamte ESM ohne jegliche Änderung des ESM-Primärrechts unter die Kon-
trolle privater Großbanken bringen.

In der geänderten Fassung vom 23.01.2012 sind die kollektiven Aktionsklauseln weiterhin enthalten 
(Art. 12 Abs. 3), und zwar für alle von den Staaten des Euro-Währungsgebiets ab dem 01.01.2013 
neu herausgegebenen Staatsanleihen mit Laufzeit von mehr als einem Jahr. Art. 12 Abs. 2 ESM-
Vertrag stellt klar, dass der ESM „Stabilitätshilfe“ gem. den Artikeln 14 bis 19 ESM-Vertrag 
gewähren kann. Nach Art. 12 Abs. 1 werden diese gewährt unter „strengen“ (iwf-artig strengen, 
siehe Erwägungsgründe 2, 3 und 6 ESM-Vertrag) Auflagen, „die dem gewählten Finanzierungsins-
trument angemessen sind“.Und „diese Auflagen können von einem makroökonomischen Anpas-
sungsprogramm bis zur durchgängigen Einhaltung von vorab festgelegten Zugangsbedingungen 
reichen.“
Es fällt auf, dass die rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse sich nicht mehr explizit in der aktuel-
len Fassung von Art. 12 ESM-Vertrag findet, aber die steht ja auch noch nach wie vor in Art. 13 
Abs. 1 lit. b ESM-Vertrag; die Einbeziehung der Sozialversicherung in die Insolvenzmasse ist also 
nach wie vor gewollt. 
Auch die Auflagen der privaten Gläubiger im Rahmen des Staateninsolvenzverfahrens sind nach 
Überzeugung der Beschwerdeführerin weiterhin gewollt; das wird man nun über den Inhalt der 
kollektiven Aktionsklauseln sicherstellen (Abschnitt IV.6.2.8 dieser Verfassungsbeschwerden). Die 
Verpflichtung auf kollektive Aktionsklauseln dem Grunde steht nach wie vor in Art. 12 ESM-
Vertrag. Und nach Erwägungsgrund 11 sind die kollektiven Aktionsklauseln „in einer die Markt-
liquidität schonenden Form in die Vertragsbedingungen aller neuen Staatsanleihen des Euro-Wäh-
rungsgebiets“ aufzunehmen. Die „die Marktliquidität schonende Form“ findet sich in der Erklärung 
der Eurogruppe vom 28.11.2010 ebenso wie in den auf dem zum Gipfel vom 24./25.03.2011 
beschlossenen „Merkmalen des künftigen Mechanismus im Abschnitt „Umschuldungsklauseln“ 
(Abschnitt IV.6.2.4 dieser Verfassungsbeschwerden). Mit der „die Marktliquidität schonenden 
Form“ ist gemeint, dass die kollektiven Aktionsklauseln so beschaffen sein sollen, dass sie die 
Liquidität „der Märkte“, oder übersetzt aus der Sprache der vermeintlichen Euro-Retter, die Liqui-
dität der Großbanken schonen sollen. Das bedeutet nach wie vor, wie auch in Abschnitt IV.6.2.4 
dieser Verfassungsbeschwerden dargelegt, dass ein auch nur teilweiser Schuldenerlass nur als aller-
letztes Mittel zu Gunsten der Einwohner der Schuldnerstaaten vorgesehen ist. Mit dieser Kontiuität 
sieht die Beschwerdeführerin den Anscheinsbeweis als erbracht an, dass nach wie vor das Staaten-
insolvenzverfahren im Rahmen des ESM in seiner ursprünglich geplanten Form vorgesehen ist. Es 
steht  in der aktuellen Fassung zwar weder in Erwägungsgrund 11 noch in Art. 12 explizit, dass 
dabei im Rahmen des Staateninsolvenzverfahrens des ESM weiterhin Auflagen auch von den priva-
ten Gläubigern gemacht werden sollen, das ergibt sich jedoch auch daraus, dass auch die Wiener 
Initiative weiterhin vorgesehen ist (Erwägungsgrund 12, siehe weiter unten in diesem Abschnitt). 
Darüber hinaus hat der Ecofin-Rat laut Erwägungsgrund 11 der aktuellen Fassung des ESM-
Vertrags irgendwann in der Zeit zwischen dem 25.03.2011 und dem 23.01.2012 das einheitliche 
Muster für die kollektiven Aktionsklauseln bereits beschlossen. Zur genaueren zeitlichen Bestim- 
mung des Beschlusses über die Muster-kollektiven-Aktionsklauseln auf Ende 2011 siehe Abschnitt 
IV.6.2.8 dieser Verfassungsbeschwerden. Selbst wenn er das in seiner Dunkelkammer, der Euro-
gruppe, vorab besprochen haben sollte, ist die Eurogruppe doch kein Gremium, welches rechtlich 
verbindliche Entscheidungen wie die konkrete Einigung auf die Inhalte oder sogar die Formulierung 
von einheitlichen Aktionsklauseln treffen könnte. Auch mit Verwendung des Instruments der Euro-
gruppe könnte der Ministerrat bzw. der Ecofin-Rat als Teil von diesem seine Transparenzpflichten 
gegenüber der Öffentlichkeit jedenfalls nicht rechtmäßig umgehen. Der Text bzw. Inhalt der 
einheitlichen kollektiven Aktionsklauseln liegt damit vollständig in der Beweissphäre des Ecofin-
Rats, sodass es der Beschwerdeführerin unmöglich und damit unzumutbar ist, diesen Beweis zu 
erbringen. Dadurch wandert die Beweislast in diesem Punkt auf die deutsche Bundesregierung, die 



über den Bundesfinanzminister Zugang zu den Beschlüssen des Ecofin-Rats haben muss.
Dass bereits die Normierung der kollektiven Aktionsklauseln über Art. 12 Abs. 3 ESM-Vertrag die 
Verpflichtung auf ein Staateninsolvenzvefahren und damit die Untersagung eines souveränen 
Staatsbankrotts bedeuten würde, beweist auch der „Report of the G-10 Working Group on Contrac- 
tual Clauses“ vom 26.09.2002. Auf diesen G-10-Bericht bezieht sich die Erklärung der Eurogruppe 
vom 28.11.2010. Die G-10 war eine Arbeitsgruppe auf Ebene der Bank für Internationalen Zah-
lungsausgleich. Diese beschäftigte sich in ihrem Bericht mit der Frage, wie man den bestmöglichen 
Weg zwischen Verfahrensbeschleunigung und Gleichbehandlung der Gläubiger im Falle der nicht 
mehr vollständigen Zahlungsfähigkeit eines Staates sicherstellen könnte. Dafür sollten nach Auf-
fassung der G-10-Arbeitsgruppe erst einmal die Gläubiger ihre Hauptforderungen anmelden müs-
sen. Danach sollte eine Mehrheit von über 75% der Gläubiger (gemessen an den offenen Haupt-
forderungen) sich mit dem Schuldnerstaat einigen dürfen, auch mit Wirkung gegenüber den übrigen 
Gläubigern. Eine Minderheit von 25% der Gläubiger sollte nach dem G-10-Konzept stattdessen ein 
formalisiertes Verfahren unter Leitung eines „Trustee“ (wörtlich übersetzt „Treuhänder“, gemeint 
„Staateninsolvenzverwalter“) mit weitgehenden Durchgriffsrechten gegenüber dem Schuldnerstaat 
und mit einem allgemeinen Vollstreckungsstop (außer bzgl. der Vollstreckung durch den „Trustee“) 
verlangen können. Das G-10-Konzept sagt nichts darüber aus, wie weit der Eingriff in die Vermö-
genswerte und das Recht des Schuldnerstaates gehen sollte, und wie weit vor allem die Rechte des 
Staateninsolvenzverwalters dabei gehen sollten. Auch wenn der Aufbau des G-10-Konzepts offen-
bar nicht genau dem des ESM entspricht, insbesondere nicht bzgl. der Einteilung zwischen Wiener 
Initiative und Staateninsolvenzvefahren und der rigorosen Schuldentragfähigkeitsanalyse dazwi-
schen, beweist jener Verweis aus der Erklärung der Eurogruppe vom 28.11.2010 doch, dass bereits 
die Verpflichtung auf die kollektiven Aktionsklauseln über Art. 12 Abs. 3 ESM-Vertrag die Ver-
pflichtung auf ein Staateninsolvenzvefahren und damit die Untersagung eines souveränen 
Staatsbankrotts bedeutet.
www.bis.org/publ/gten08.htm

Erwägungsgrund 12 der aktuellen Fassung des ESM-Vertrags sagt:
„In Übereinstimmung mit der Praxis des IWF wird bei Stabilitätshilfe, die an Auflagen in Form 
eines makroökonomischen Anpassungsprogramms geknüpft ist, in Ausnahmefällen eine Beteili- 
gung des Privatsektors in angemessener und verhältnismäßiger Form in Erwägung gezogen.“
Der Grundfall, wofür der gesamte europäische Finanzierungsmechanismus geschaffen worden ist, 
sind die Darlehen bei akuten Liquiditätsproblemen der Schuldnerstaaten (Art. 16 ESM-Vertrag) von 
Schuldnerstaaten, bei denen die Tragfähigkeit der Finanzen bzgl. der Gesamtheit von Bund, 
Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung gerade nicht gegeben ist, die also ins Staateninsol- 
venzverfahren geschickt werden.
Die Ausnahmen sind die übrigen Formen der Finanzhilfen des ESM (Art. 14, 15, 17 und 18 ESM-
Vertrag), sowie die Fälle von Anträgen auf ESM-Darlehen, in welchen die Tragfähigkeit doch noch 
gegeben ist, weil die Schuldnerstaaten ihre eigene Bereitschaft zu Sparmaßnahmen, auch unter 
Ignorierung von Grund- und Menschenrechten ihrer Einwohner, oder auch ihre Bereitschaft zur 
Hingabe der Ersparnisse ihrer Sozialversicherung an die Gläubiger bei Antragstellung unterschätzt 
haben. Für all diese Ausnahmen vom, gemessen an der Entstehungsgeschichte des europäischen 
Finanzierungsmechanismus, Grundfall, wird in der aktuellen ESM-Fassung die Wiener Initiative 
also nach wie vor in Erwägung gezogen, ist nur nicht mehr explizit als Muss-Vorschrift formuliert. 
Wie Nr. 15 der Erklärung zum Euro-Gipfel vom 09.12.2011 jedoch beweist, ist nach wie vor 
beabsichtigt bzgl. der „Beteiligung des Privatsektors“ „strikt an den bewährten Grundsätzen und 
Verfahren des IWF“ festzuhalten. Und zu diesen gehört die „Wiener Initiative“ (siehe dazu Beispiel 
Brasiliens in Abschnitt XI.21 dieser Verfassungsbeschwerden). Die Abkehr von der Verankerung 
der Wiener Initiative als Muss-Vorschrift im ESM-Vertrag dient also eher dazu, das Verfahren zu 
beschleunigen bei Ländern, aus denen so gut wie nichts mehr herauszuholen ist für die großen 
privaten Gläubiger.



Der Erwägungsgrund 12 bzgl. der Wiener Initiative dockt bei Art. 12 Abs. 1 der aktuellen ESM-
Fassung an an die Formulierung „durchgängige Einhaltung von vorab festgelegten Zugangsbedin-
gungen“. Diese ist sogar noch eine Ausweitung bzw. Verschärfung in der aktuellen Fassung im 
Vergleich zur Fassung vom 20.05.2011. Dadurch bleibt nicht nur die Wiener Initiative Teil des 
ESM-Vertrags, sondern hier dockt auch Erwägungsgrund 5 an bzgl. der Verbindung von ESM und 
Fiskal-pakt. Siehe dazu weiter unten in diesem Abschnitt dieser Verfassungsbeschwerden.

Was sich in der aktuellen Fassung von Art. 12 ESM-Vertrag und den darauf bezogenen Erwägungs- 
gründen nicht mehr findet, ist die Gewährung von Finanzhilfen zur Stabilisierung von Banken aus 
Drittländern. Das macht aber keinen großen Unterschied aus, solange immer auch mindestens noch 
die Finanzstabilität von mindestens einer Großbank der Eurozone berührt wäre. Goldman Sachs 
bräuchte sich also ebenso wie die übrigen in Abschnitt III.23 dieser Verfassungsbeschwerden in 
Bezug auf den Financial Times-Artikel „Die Angst der Amerikaner“ vom 03.11.2011 genannten 
Großbanken, auch soweit diese ihren Sitz außerhalb der Eurozone haben mögen, also keine Sorgen 
machen, ihre Credit-Default-Swap-Wetten allzu früh einlösen zu müssen.

Dass im ESM weiterhin Wiener Initiative und Staateninsolvenzverfahren vorgesehen sind, beweist 
auch das Gesetz zur Änderung des BschuWG (Abschnitt IV.6.2.8 dieser Verfassungsbeschwerden).

Nach Art. 4 Abs. 7 ESM-Vertrag ist das Stimmrecht jedes ESM-Mitgliedsstaats, solange er seinen 
Verpflichtungen zur Leistung von Zahlungen auf das Grundkapital sowie von Rückzahlungen von 
Finanzhilfen, die er vom ESM erhalten hat, nicht pünktlich nachkommt, ausgesetzt. Die Stimm-
rechtsanteile des betroffenen Staates werden für die Dauer der Aussetzung aus Zähler und Nenner 
herausgerechnet, also für das Abstimmungsergebnis so gerechnet, als wäre der Staat, dessen Stimm-
recht ausgesetzt ist, nicht beteiligt. Er könnte also bei sämtlichen Entscheidungen des Gouverneurs-
rats und des Direktoriums nicht mehr mitstimmen, auch nicht über so zentrale Dinge wie eine 
Erhöhung des Grundkapitals des ESM, die Erweiterung seines Instrumentariums, welche Auflagen 
er selbst oder ein anderer ESM-Staat erhält, ob ein ESM-Mitgliedsstaat ins Staateninsolvenzverfah-
ren muss. Auch an der Abstimmung im Direktorium, ob er selbst oder ein anderer ESM-Mitglieds-
staat seine Kreditauflagen erfüllt hat, könnte der von dem säumigen ESM-Mitgliedsstaat bestellte 
Direktor nicht teilnehmen.

Die dem ESM zur Verfügung stehenden Instrumente sind die vorsorgliche Finanzhilfe (Art. 14), die 
Finanzhilfe zur Rekapitalisierung von Banken (Art. 15), die ESM-Darlehen (Art. 16), die Primär-
markt-Unterstützungsfazilität (Art. 17), die Sekundärmarkt-Unterstützungsfazilität (Art. 18), und 
nach Art. 19 ESM-Vertrag kann er sich noch beliebige weitere Finanzhilfeinsturmente schaffen.

Auch für die vorsorglichen Finanzhilfen (Art. 14) ist, wie die Bezugnahme des Art. 14 Abs. 2 auf 
Art. 13 Abs. 3 zeigt, ein Memorandum of Understanding mit iwf-artig strengen Auflagen vorgese-
hen, und zwar gem. Art. 14 Abs. 1 „in Form einer vorsorglich konditionierten Kreditlinie“ „oder in 
Form einer Kreditlinie mit erweiterten Konditionen nach Maßgabe des Art. 12 Abs. 1“. Wenn die 
Staaten also sehr früh iwf-artig strenge Auflagen auf sich nehmen würden, um sich Geld beim ESM 
zu leihen, dann würde die Zahl der Auflagen etwas geringer ausfallen. Art. 13 bedeutet ungeachtet 
dessen immer auch eine rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse. Art. 14 ESM-Vertrag nimmt 
Bezug nur auf den Art. 12 Abs. 1, nicht auf den ganzen Art. 12 ESM-Vertrag, hat also keinen 
Bezug zu den kollektiven Aktionsklauseln. Im Ergebnis käme man also durch einen vorsorglichen 
ESM-Kredit nicht ins Staateninsolvenzverfahren, würde also nicht politische Auflagen von allen 
privaten Gläubigern erhalten. Die Wiener Initiative wäre über Art. 12 Abs. 1 (i. V. m. 
Erwägungsgrund 12) aber ebenso mit dabei wie die bei Art. 12 und Art. 13 ESM-Vertrag immer 
vorzunehmende Schuldentragfähigkeitsanalyse. Sobald der Staat zum ersten Mal ein ESM-Darlehen 
(Art. 16) oder eine Primärmarkt-Unterstützungsfazilität (Art. 17) erhalten würde, wäre gem. Art. 14 
Abs. 6 ESM-Vertrag über die Einstellung der vorsorglichen Finanzhilfe zu entscheiden.



Art. 15 mit den in Darlehensform gewährten Finanzhilfen zum Weiterverschenken an Großbanken 
verweist in seinem Abs. 2 auf Art. 13 Abs. 3 ESM-Vertrag. Auch hier sind also iwf-artig strenge 
Auflagen und Schuldentragfähigkeitsanalyse vorgesehen. Anders als bei Art. 14 Abs. 1 steht hier 
jedoch nichts von einer etwaigen Milderung bzgl. der Zahl der Auflagen. Art. 15 ESM-Vertrag 
enthält keinen expliziten Verweis auf Art. 12 ESM-Vertrag. Damit führen beim ESM die Darlehen 
zum Weiterverschenken an Banken nicht ins Staateninsolvenzverfahren, und vermutlich, obwohl sie 
unter den Terminus des „Ausnahmefalls“ i. S. v. Erwägungsgrund 12 passen, vermutlich auch nicht 
zur Anwendung der Wiener Initiative. Das scheint ein Rest von Gerechtigkeit zu sein, da die 
Staaten liquiditätsmäßig nur Nachteile dadurch haben, wenn sie sich Geld leihen, das sie weiter 
verschen-ken, es damit möglicherweise nicht zurückzahlen können, und zum Dank noch Auflagen 
vom ESM bekommen.

Das ESM-Darlehen (Art. 16) ist der Grundfall der Finanzhilfen des ESM. Hierhin wären auch alle 
Darlehensforderungen zuzuordnen, welche der ESM von der EFSF erwerben würde. Art. 16 Abs. 2 
verweist auf Art. 13 Abs. 3, bedeutet also iwf-artig strenge Auflagen und Schuldentragfähigkeits-
analyse. Art. 16 Abs. 1 verweist auf den gesamten Art. 12 ESM-Vertrag, also incl. Wiener Initiative 
und Staateninsolvenzverfahren über die Verbindung zu den kollektiven Aktionsklauseln durch Art. 
12 Abs. 3 ESM-Vertrag i. V. m. Art. 11 der Erwägungsgründe.

Die Primärmarkt-Unterstützungsfazilität (Art. 17) bedeutet den Ankauf von Anleihen des Schuld-
nerstaats durch den ESM auf dem Primärmarkt, also direkt bei Begebung der Anleihen auf dem 
Markt. Art. 17 Abs. 2 verweist auf Art. 13 Abs. 3, Art. 17 Abs. 1 auf den gesamten Art. 12. Also 
sind auch hier iwf-artig strenge Auflagen, rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse, Wiener Initiative 
und Staateninsolvenzverfahren mit dabei.

Von der Sekundärmarkt-Unterstützungsfazilität (Art. 18) profitieren in erster Linie die Gläubiger, 
weil hier der ESM ihnen gebrauchte Anleihen des Schuldnerstaats abkauft. Dadurch fließt den 
Schuldnerstaaten direkt kein Geld zu. Sie profitieren nur indirekt dadurch, dass die Sekundärmarkt-
Unterstützungsfazilität die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Bereitschaft der Gläubiger, Staats- 
anleihen des betroffenen Staats der Eurozone zu bezahlbaren Zinssätzen zu erwerben steigt. Art. 18 
Abs. 3 verweist auf Art. 13 Abs. 3, also auch hier wieder iwf-artig strenge Auflagen durch den ESM 
und die rigorose Schuldentragfähigsanalyse. Außerdem verweist Art. 18 Abs. 1 auf Art. 12 Abs. 1, 
wodurch die Wiener Initiative inbegriffen ist bei der Sekundärmarkt-Unterstützungsfazilität, nicht 
aber das Staateninsolvenzverfahren. Der Anwendung von Art. 18 ESM-Vertrag wird die nur schein-
bare Hürde vorangestellt, dass die EZB dafür gem. Art. 18 Abs. 2 zuvor das Vorliegen außerge-
wöhnlicher Umstände auf dem Finanzmarkt sowie von Risiken für die Finanzstabilität feststellen 
muss. Das ist aber keine echte Hürde. Ohne das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände und ohne 
Risiken für Forderungen von europäischen Großbanken gegenüber Staaten der Eurozone wäre der 
ESM nicht initiiert worden.

Die rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse ist bei allen Instrumenten der Art. 14 bis 18 ESM-
Vertrag mit im Boot. Bei ESM-Darlehen und Primärmarkt-Unterstützungsfazilität würde sie hier 
also über den Gang ins Staateninsolvenzverfahren entscheiden. Bei den anderen Mechanismen 
würde eine negativ ausfallende rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse hingegen ausschließlich ein 
deutli-ches Signal an die Anleger senden, damit diese höhere Zinssätze verlangen, und der 
betroffene Staat dann etwas später doch ESM-Darlehen oder  Primärmarkt-Unterstützungsfazilität 
beantragen, und so etwas später ebenfalls im Staateninsolvenzverfahren landen. 

Welche EU-Fördermittel voraussichtlich auch für den ESM instrumentalisiert werden sollen (darun-
ter die Kohäsions-, die Struktur-, die Sozialfonds-, die Fischerei- und die ELER-Agrarmittel), zeigt 
Erwägungsgrund 7 von EU-Verordnung 2011/385 (COD), welche für die iwf-artig strenge Instru-



mentalisierung der EU-Fördermittel für alle auf Art. 121, 126 oder 148 AEUV gestützten Empfeh-
lungen da ist. EU-Verordnung 2011/0276 (COD) (Abschnitt VI.3 dieser Verfassungsbeschwerden) 
würde die Instrumentalisierung der gleichen EU-Fördermittel ermöglichen, auch für den ESM.
Außerdem dürfte Art. 19 ESM-Vertrag dazu genutzt werden, um für den ESM die Instrumentalisie-
rung der EU-Fördermittel zu ermöglichen, auch über die in diesen beiden EU-Verordnungen 
genannten Mittel hinaus, auch für alle Agrarmittel, denn Art. 19 ESM-Vertrag würde die beliebige 
Ausweitung des Instrumentariums für Finanzhilfen des ESM erlauben.

Nach Art. 40 ESM-Vertrag kann der ESM durch Beschluss seines Gouverneursrats die noch nicht 
ausgezahlten Raten von EFSF-Krediten übernehmen sowie Forderungen bzgl. bereits ausgezahlter 
Kreditraten von der EFSF erwerben. Das würde ausdrücklich abweichend von dem Verfahren nach 
Art. 13 ESM-Vertrag erfolgen, also ohne entsprechenden Antrag des betroffenen Schuldnerlandes. 
Nach Art. 40 Abs. 3 ESM-Vertrag legt der Gouverneursrat des ESM die genauen Modalitäten für 
eine wirksame Übertragung von der EFSF auf den ESM fest. Auch wenn der ESM nach Abs. 1 der 
Erwägungsgründe des ESM-Vertrags die bisherigen Aufgaben von EFSM und EFSF übernehmen 
soll, steht im ESM-Vertrag selbst nichts dazu, ob der ESM auch die Möglichkeit haben soll, noch 
offene Forderungen des EFSM zu erwerben bzw. die noch offenen Raten von EFSM-Krediten zu 
übernehmen. Das dürfte daher ohne Änderung des ESM-Primärrechts über einen Beschluss zur 
Ausweitung des Instrumentariums der Finanzhilfen des ESM (Art. 19 ESM-Vertrag, Art. 5 Abs. 6 
lit. i ESM-Vertrag) möglich sein. 
Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob bei Anwendung von Art. 40 Abs. 1 oder 2 ESM-Vertrag 
vor Auszahlung durch den ESM auch die Vorraussetzungen nach Art. 13 Abs. 1 lit. a bis c nicht zu 
prüfen wären. Aber nach Art. 40 Abs. 3 ESM-Vertrag ist die Festlegung der Bedingungen für die 
Übertragung auf den ESM nicht explizit die Regelungen zwischen EFSF und ESM begrenzt. Damit 
könnten auch Altfälle von EFSM und EFSF in das Staaten- insolvenzverfahren innerhalb des ESM 
gezwungen werden, obwohl sie ihre Kredite ursprünglich gar nicht beim ESM beantragt hatten, je 
nachdem, welche Konditioinen für die Übertragung auf den ESM der Gouverneursrat gem. Art. 40 
Abs. 3 ESM-Vertrag festlegen würde. Durch diese Hintertür könnte er von Fall zu Fall jederzeit 
doch die Kriterien von Art. 13 ESM-Vertrag, mildere oder noch härtere anwenden, aber nicht so 
milde, dass diese nicht mehr als iwf-artig bezeichnet werden könnten.

Art. 35 ESM-Vertrag bestimmt für die Beschäftigten sowie die Mitglieder des Gouverneursrats und 
des Direktoriums des ESM eine vollständige Immunität vor jeglicher gerichtlicher Verfolgung für 
alle Handlungen im Rahmen ihrer Arbeit beim ESM. Und die Immunität gilt nicht nur für sie, son- 
dern auch für alle Unterlagen und alle Räumlichkeiten, ja sogar für das Eigentum des ESM soll 
immun sein (Art. 32 Abs. 3 – 6 ESM-Vertrag, Art. 30 Abs. 1 ESM-Vertrag). Die Immunität der 
Mitarbeiter kann allerdings durch den geschäftsführenden Direktor, die von Direktoren oder 
Gouverneursratsmitgliedern nur durch den Gouverneursrat ganz oder teilweise aufgehoben werden. 
Darüber hinaus sichert Art. 32 Abs. 3 ESM-Vertrag dem ESM Schutz vor Zwangsvollstreckung und 
Art. 32 Abs. 4 bis 6 ESM-Vertrag vor wirksamen strafrechtlichen Untersuchungen. Diese unge-
wöhnlich starken Immunitäten dürften entscheidend mit dafür sorgen, dass auch im Gouverneursrat 
und im Direktorium des ESM den Entwürfen der iwf-artig strengen (Erwägungsgründe 2+3+6, Art. 
3, Art. 12 ESM-Vertrag) Kreditauflagen ohne große Änderungen zugestimmt wird, und insbeson-
dere ohne Rücksicht auf die Grund- und Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerländer. 
Ausserdem droht die Kombination aus der Verpflichtung auf eine iwf-artige Strenge und einer 
völlig übermässigen Immunität der Mitarbeiter und der von diesen gefertigten Schriftstücke bzgl. 
der Auf-lagen sowie der Räumlichkeiten, in denen diese aufbewahrt werden, das Entstehen 
psychopathi-schen Verhaltens im Sinne eines pathologischen Mangels an Mitgefühl selbst bei 
normalen psy-chisch gesunden Menschen zu fördern.

Darüber hinaus sind die völlig überzogenen Immunitäten eine kaum zu überbietende Einladung zur 
Bereicherung auf Kosten der Steuerzahler. Durch die Immunitäten der Räumlichkeiten und der 



Schriftstücke würde niemand von außen die Herausgabe von schriftlichen Beweismitteln durchset- 
zen können (Art. 32 Abs. 5+6 ESM-Vertrag). Was der ESM einmal als Eigentum erlangt hätte, 
bräuchte er nie wieder herauszugeben (Art. 32 Abs. 3 ESM-Vertrag); das ist vor allem eine Einla-
dung, das Grundkapital des ESM über den wirklichen Bedarf hinaus zu erhöhen. Denn das wäre 
dann das Eigentum des ESM, dessen Rückgabe zumindest nach ESM-Recht auf Grund der Immu-
nität des ESM-Eigentums niemand vollstreckungsmäßig erzwingen könnte, auch nicht die Staaten 
der Eurozone als Anteilseigner des ESM. 
Da sämtliche Schriftstücke des ESM immun wären, würde es auch lange Zeit kaum auffallen, wenn 
der ESM überteuert Darlehen aufnehmen würde, und sei es bei Personen, die den Entscheidungs- 
trägern im Gouverneursrat des ESM nahe stehen.
Die straf-, haftungs- und sogar informationsmäßig beispiellose Immunität des ESM ist auch eine 
gewaltige Versuchung für Korruption wie z. B. die Käuflichkeit von politischen Auflagen zu den 
ESM-Krediten oder auch für Geldwäsche.
Und wenn etwas heraus käme, könnten die im ESM handelnden Personen auf Grund ihrer 
Immunität von niemandem strafrechtlich belangt werden, es sei denn, die Immunität würde durch 
den Gouverneursrat aufgehoben. 
Eine geradezu lückenlose Immunität verbunden mit der Ermächtigung, das ESM-Grundkapital ohne 
jegliche weitere Zustimmung der nationalen Parlamente unbegrenzt erhöhen zu können, sind eine 
gewaltige Versuchung. Warum nach Wiederwahl streben, wenn man sich unbegrenzt bereichern 
kann ohne straf- oder haftungsrechtliche Folgen? 
Und wer sich selbst finanziell bereichern will, der würde vielleicht einen seiner größeren Partei- 
spender ins Direktorium setzen und für die Übertragung der für dessen Bereicherung erforderlichen 
Kompetenzen auf das ESM-Direktorium eintreten.

Nach Art. 32 Abs. 2 lit. c ESM-Vertrag könnte der ESM aber selbst Gerichtsverfahren anstrengen. 
Damit könnte der ESM, vergleichbar dem Fiskalpakt, seine eigenen Auflagen einklagen vor dem 
EUGH. Denn Art. 37 ESM-Vertrag sieht vor, dass der EUGH über alle Streitigkeiten entscheidet 
(nach Direktorium und Gouverneursrat) als letzte gerichtliche Instanz. So will man außerdem die 
Anwendung der nationalen Verfassungen und der universellen Menschenrechte, über die zu urteilen 
der EUGH keine Zuständigkeit hat, da die EU nicht auf diese verpflichtet ist, und der EUGH auch 
nicht mehr aus dem Grundrechtspool der nationalen Verfassungen schöpfen kann (Abschnitt III.6.4 
dieser Verfassungsbeschwerden), umgehen – unvereinbar mit Art. 19 Abs. 4 GG.
Darüber hinaus hat Art. 32 Abs. 2 lit. c ESM-Vertrag den Sinn, dass der ESM seine Mitgliedsstaa-
ten vor dem EUGH verklagen kann, soweit diese in ihren Gesetzen zur Ermöglichung eines Staa-
teninsolvenzverfahrens vom ESM-Vertrag und dessen Erwägungsgründen oder vom Muster der 
kollektiven Aktionsklauseln abweichen (Abschnitt IV.6.2.8 dieser Verfassungsbeschwerden).

Erwägungsgrund 5 des ESM-Vertrags ist vor allem von Bedeutung für die Interpretation der „vorab 
festgelegten Zugangsbedingungen“ i. S. v. Art. 12 Abs. 1 ESM-Vertrag. Dieser Begriff bezieht sich 
nicht allein auf die Wiener Initiative (Erwägungsgrund 12), sondern auch darauf, inwieweit die 
Gewährung von Finanzhilfen durch den ESM von der Ratifizierung des Fiskalpakts (in Erwägungs- 
grund 5 als  „SKS-Vertrag“ bezeichnet) abhängig gemacht werden soll. Demnach soll es ab dem 
01.01.2013 neue Finanzhilfen des ESM nur noch geben, wenn dieser bis dahin ratifiziert ist, und 
nach Ablauf eines Jahres ab Inkrafttreten des Fiskalpakts nur noch, wenn dessen Art. 3 Abs. 2 ein- 
gehalten wird. Nach Art. 48 Abs. 1 ESM-Vertrag tritt dieser in Kraft, sobald Staaten, deren Anteile 
am ESM zusammen  90% von dessen Grundkapital ausmachen, diesen ratifiziert haben. Sein 
Inkrafttreten ist laut Nr. 13 der Erklärung zum Euro-Gipfel vom 09.12.2011 für Juli 2012 anvisiert.
Wenn er also vor dem 01.01.2013 in Kraft treten sollte, wären Finanzhilfen des ESM für die Zeit 
vom Inkrafttreten bis zum 31.12.2012 völlig unabhängig vom Fiskalpakt. Ab dem 01.01.2013 
würden neue Finanzhilfen durch den ESM dann davon abhängen, ob der jeweilige Staat den Fiskal-
pakt ratifiziert hat. Sobald gleichzeitig das Jahr 2012 abgelaufen wäre, der betreffende Staat den 
Fiskalpakt ratifiziert hätte, und seit Inkrafttreten des Fiskalpakts (Inkrafttreten überhaupt, nicht 



Inkrafttreten im jeweiligen Staat) ein Jahr verstrichen wäre, wäre für Finanzhilfen des ESM Vorbe-
dingung, dass der Staat Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt komplett einhält. Zum Inhalt von Art. 3 Abs. 2 
Fiskalpakt siehe Abschnitt V.1 dieser Verfassungsbeschwerden.

Erwägungsgrund 5 ESM-Vertrag macht Finanzhilfen des ESM folgendermaßen abhängig von der 
Ratifikation des Fiskalpakts und vom Aufbrechen der nationalen Verfassung. Demnach sei nach 
Ablauf der Übergangsperiode des Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt, also im Klartext, wenn der jeweilige 
Vertragsstaaten des Fiskalpaktes nicht innerhalb eines Jahres nach dessen Inkrafttreten seine 
Verfassung entsprechend dem Vorschlag der EU-Kommmission nach Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt 
geändert hat, und frühestens ab dem 01.03.2013 sowie erst ab Ratifikation des ESM durch den 
jeweiligen Staat, der ESM-Vertrag so auszulegen, dass die entsprechende Änderung der nationalen 
Verfassung eine Vorbedingung für die Erlangung von Unterstützung durch den ESM sei.  
Hier wird über einen Absatz der Präambel die Auslegung des Fiskalpakts mit vorgegeben. Nach 
Art. 31 WVRK ist bei völkerrechtlichen Verträgen die Präambel die zweitwichtigste 
Auslegungsquelle, direkt nach dem Text der Artikel des Vertrags selbst. Vergleiche auch 
Erwägungsgrund 25 des Fiskalpaktes (Abschnitt V.1 dieser Verfassungsbeschwerden). 

Nach Art. 44 ESM-Vertrag genehmigt der Gouverneursrat „die Anpassungen, die als unmittelbare 
Folge des Beitritts an diesem Vertrag vorzunehmen sind.“
Das bedeutet, dass der Gouverneursrat allein, ohne jegliche weitere Zustimmung der nationalen 
Parlamente jegliche Änderung des ESM-Vertrags beschließen könnte, zu welcher ihm noch irgend-
ein Bezug auf einen neu dem ESM beitretenden Staat einfallen würde. Würde es nur um die dem 
neuen Mitglied entsprechende Erhöhung des Grundkapitals des ESM gehen, dann würde in Art. 44 
explizit auf Art. 10 Abs. 3, auf Art. 11 Abs. 3 lit. a und auf die Anhänge I und II des ESM-Vertrags 
verwiesen. Die Formulierung des Art. 44 ESM-Vertrag geht jedoch wesentlich weiter. Es handelt 
sich hier also um eine Kompetenz-Kompetenz-Norm, um den ESM-Vertrag beliebig ohne jegliche 
weitere Zustimmung der nationalen Parlamente ändern zu können – jedes Mal, wenn ein neuer Staat 
ESM-Mitglied wird.

IV.6.2.6 das Zustimmungsgesetz zum ESM
Das Zustimmungsgesetz zum ESM-Vertrag enthält in seinem Art. 1 die Zustimmung. In seinem 
Art. 3 bestimmt es, dass das Zustimmungsgesetz mit Inkrafttreten des Gesetzes zur finanziellen 
Beteiligung am ESM (Abschnitt IV.6.2.7 dieser Verfassungsbeschwerden), frühestens jedoch am 
Tag nach der Verkündung in Kraft trete. 

Nach Art. 2 Abs. 1 des Zustimmungsgesetzes bedürfen Kapitalerhöhungen im Sinne des Art. 10 
ESM-Vertrag „einer bundesgesetzlichen Ermächtigung zur Bereitstellung weiteren Kapitals“. Dabei 
fehlt zwar das Wort „jeweils“, dieses ist jedoch  in Art. 10 Abs. 1 ESM-Vertrag in der am 
02.02.2012 beschlossenen Fassung enthalten. Das dürfte eine Reaktion auf das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts im Pilotverfahren vom 07.09.2011 sein.

Nach Art. 2 Abs. 2 des Zustimmungsgesetzes dürfte der deutsche Vertreter innerhalb des ESM einer 
Erweiterung des Instrumentariums des ESM nur dann zustimmen oder sich bei einer Abstimmung 
darüber enthalten, wenn er hierzu zuvor durch Bundesgesetz ermächtigt wird. Auch hier fehlt das 
Wort „jeweils“, wodurch Art. 2 Abs. 2 des Zustimmungsgesetzes allein blankettartige Ermächti-
gungen oder Ermächtigungen auf Vorrat nicht ausschließt. Die Auffassung in der Begründung des 
Zustimmungsgesetzes, dass eine Erweiterung der Instrumente des ESM eine Änderung des ESM- 
Vertrags implizieren würde, steht, auch wenn dies sicherlich aus Gründen der Rechtsstaatlichkeit 
geboten wäre, allerdings nicht explizit in Art. 19 ESM-Vertrag.

Art. 2 Abs. 1 des Zustimmungsgesetzes bietet allerdings keinerlei Schutz vor der Möglichkeit des 



ESM, jederzeit schockartig mit einer vom ESM bestimmten Frist von mindestens 7 Tagen (Art. 9 
ESM-Vertrag) bereits gem. Art. 8 bzw. Art. 10 ESM-Vertrag genehmigtes Kapital abzurufen.
Und nach Art. 4 Abs. 8 ESM-Vertrag würde das Stimmrecht Deutschlands ausgesetzt, sobald es 
einmal nicht pünktlich zahlen würde. Art. 2 Abs. 1 des Zustimmungsgesetzes würde in keiner 
Weise daran hindern, durch schockartige Kapitalabrufe Deutschland in Zahlungsverzug und damit 
in Stimmrechtsaussetzung zu bringen und dann während der Stimmrechtsaussetzung Deutschlands 
eine Erhöhung des genehmigten Kapitals gem. Art. 10 ESM-Vertrag zu beschließen, welche auf 
Grund der Stimmrechtsaussetzung dann trotz Art. 2 Abs. 1 des Zustimmungsgesetzes Deutschland 
binden würde. 

Art. 2 Abs. 1 + 2 des Zustimmungsgesetzes ließen sich auch leicht über Art. 44 ESM-Vertrag um- 
gehen, wonach auf ESM-Ebene selbst jedes Mal, wenn neue Mitglieder aufgenommen werden, über 
die Änderung des ESM-Vertrags beschlossen werden kann, ohne jedes Zustimmungsgesetz, und  
angesichts der weiten Formulierung des Art. 44 ESM-Vertrag in keiner Weise etwa auf die Anpas-
sung des Beitragsschlüssels begrenzt.
Auch wenn Art. 2 Abs. 1 des Zustimmungsgesetzes zum ESM-Vertrag eine, wie oben gezeigt um-
gehbare, Hürde setzt gegen die Erhöhung des Grundkapitals des ESM ohne Bundestagszustim- 
mung, sollte das nicht davon ablenken, dass bereits jede noch so geringe Einzahlung in den ESM  
verfassungswidrig ist, weil die grundgesetzlich maximal zulässigen Beträge an Bankenrettung 
durch Soffin, Griechenlandhilfe, EFSM und im September 2011 erhöhter EFSF zusammen längst 
ausgeschöpft sind. 
Das Zustimmungsgesetz setzt auch der Übertragbarkeit aller Kompetenzen der Finanzminister im 
ESM-Gouverneursrat auf ungewählte Direktoren keinerlei Grenzen. Ebenso der iwf-artigen Strenge 
im Sinne einer Ignorierung aller Grund- und Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerstaaten, 
der Mit-Herrschaft ungewählter privater Gläubiger über Wiener Initiative und Staateninsolvenzver- 
fahren im Rahmen des ESM. Das Zustimmungsgesetz begrenzt auch in keiner Weise die Übertrag-
barkeit sämtlicher Befugnisse der Bundesfinanzminister im Gouverneursrat auf das Direktorium. 
Und das Zustimmungsgesetz setzt der beabsichtigten Supranationalisierung des ESM-Vertrags 
(Abschnitt IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden, Vor- und Nachwort zum Gipfel vom 09.12. 
2011), welche bereits ohne jegliches weitere Zustimmungsgesetz durch EUGH-Urteil droht, nichts 
entgegen.
Zur Vermeidung von Wiederholungen hinsichtlich des ESM-Vertrags siehe Abschnitt IV.6.2.5 
dieser Verfassungsbeschwerden.

IV.6.2.7   das ESM-Finanzierungsgesetz  
Das ESM-Finanzierungsgesetz (ESMFinG) ermächtigt zu Deutschlands finanziellem Beitrag zum 
ESM. Während das Inkrafttreten des Zustimmungsgesetzes zum ESM-Vertrag abhängig ist vom 
Inkrafttreten des ESM-Finanzierungsgesetzes, ist das umgekehrt nicht der Fall. Das hat offensicht-
lich den Zweck, Deutschlands finanzielle Teilnahme am ESM auch dann zu ermöglichen, wenn das 
Bundesverfassungsgericht die Zustimmung Deutschlands zum ESM-Vertrag selbst untersagt. 
Dabei ermächtigt §1 Abs. 1 ESMFinG die Bundesregierung zur Leistung des deutschen Anteils von 
21,71712 Mrd. € (von den insgesamt 80,- Mrd. €) am einzuzahlenden Kapital und des deutschen 
Anteils von 168,30768 Mrd. € (von insgesamt 700,- Mrd. € - 80,- Mrd. € = 620,- Mrd. €) am abruf- 
baren Kapital des ESM.
§1 Abs. 2 ESMFinG ermächtigt das BMF, den Kapitalabrufen gem. Art. 9 und Art. 25 ESM-
Vertrag Folge zu leisten, ohne dazu jeweils einen Zustimmungsvorbehalt des Bundestags oder von 
dessen Haushaltsausschuss dazwischen zu schalten. Es setzt der Möglichkeit schockartig schneller 
Kapitalabrufe, die zur zeitweiligen Stimmrechtsaussetzung Deutschlands im ESM führen (Abschnitt 
IV.6.2.6 dieser Verfassungsbeschwerden) also nichts entgegen.
§2 ESMFinG bestätigt die Kompetenz des ESM zu Finanzhilfen in Form von Notfallkrediten, von 
präventiven Krediten, von Krediten zum Weiterverschenken zwecks Bankenrekapitalisierung, 



sowie von Käufen von Staatsanleihen auf dem Primär- und dem Sekundärmarkt.
Der Zustimmungsvorbehalt in Art. 2 Abs. 1 ESM-Zustimmungsgesetz bzgl. der Kapitalerhöhungen 
der ESM ist also offenbar vorgesehen in der Form, dass die Zustimmung jeweils in der Änderung 
von §1 Abs. 1 ESMFinG bestehen würde. Und der Zustimmungsvorbehalt in Art. 2 Abs. 2 ESM-
Zustimmungsgesetz bgzl. der Ausweitung des Instrumentariums des ESM würde jeweils in der 
Form einer Anpassung von §2 ESMFinG verwirklicht..

Für sich allein genommen ähnelt das ESMFinG dem StabMechG (abgesehen von der Ermächtigung 
in §3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG). Das ESMFinG ist ebenso wenig ein Zustimmungsgesetz zum 
ESM-Vertrag, wie das StabMechG selbst ein Zustimmungsgesetz zum EFSF-Rahmenvertrag ist.
Das ESMFinG ist jedoch ein Begleitgesetz zum Zustimmungsgesetz zum ESM-Vertrag, am deut- 
lichsten sichtbar daran, dass das Zustimmungsgesetz zum ESM-Vertrag für Deutschland nicht in 
Kraft tritt ohne Inkrafttreten des ESMFinG.

IV.6.2.8 das Gesetz zur Änderung des Bundesschuldenwesengesetzes und das Muster der kollekti-
ven Aktionsklauseln
Das Bundesschuldenwesengesetz (BSchuWG), also das Gesetz, welches die Schulden des Bundes 
in der Bundesrepublik Deutschland regelt, ist ein normales Gesetz. Das Gesetz vom 20.03.2012 zur 
Änderung des Bundesschuldenwesengesetzes (Drs. 17/9049) hingegen ist ein Begleitgesetz zum  
ESM-Zustimmungsgesetz, denn es konkretisiert inhaltlich auf der einfachgesetzlichen Ebene die 
Einführung der kollektiven Aktionsklauseln (Art. 12 Abs. 3 ESM-Vertrag) sowie der Wiener Initi-
ative und des Staateninsolvenzverfahrens des ESM. Das ist gesetzgebungstechnisch formal ver- 
gleichbar mit dem EUZBBG und dem EUZBLG (den Gesetzen zur Beteiligung von Bundestag und 
Bundesrat in Angelegenheiten der EU), welche vom 12.03.1993 stammen und damals normale 
Gesetze gewesen sind, die aber in zeitlichem und inhaltlichem Zusammenhang mit dem Zustim- 
mungsgesetz zum Lissabonvertrag geändert worden sind und dann noch einmal auf Grund der 
Vorgaben des Lissabon-Urteils; hinsichtlich dieser Änderungsgesetze hat es sich jeweils um 
Begleitgesetze zum Zustimmungsgesetz zum Lissabon-Vertrag gehandelt. 

Laut Abs. 2 des Abschnitts „A. Problem und Ziel“ der Gesetzesbegründung haben sich die Staaten 
der Eurozone Ende 2011 „auf Musterbestimmungen für Umschuldungsklauseln verständigt“. Die 
beiden folgenden Sätze stellen dabei klar, dass dies die Umschuldungsklauseln (also die kollektiven 
Aktionsklauseln i. S. v. Erwägungsgrund 11 und Art. 12 Abs. 3 ESM-Vertrag) sind, welche der 
ESM-Vertrag von den Staaten der Eurozone für alle ab 01.01.2013 begebenen Staatsschulden mit 
Laufzeit von über einem Jahr verlangt (vgl. Abschnitt IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden).
Auch in den auf dem Gipfel vom 24./25.03.2011 vereinbarten „Merkmalen des künftigen Mecha-
nismus“ (Abschnitt IV.6.2.4 dieser Verfassungsbeschwerden) hatte man sich bereits darauf verstän-
digt, einheitliche Musterbestimmungen festzulegen.

Das hier erörterte Gesetz fügt zur Ermöglichung von Wiener Initiative und Staateninsolvenzverfah-
ren die §§4a bis 4k ins BSchuWG ein. §4a S. 1+2 BSchuWG erlauben als Kann-Vorschrift, dass die 
Emissionsbedingungen der vom Bund in Deutschland begebenen Schulden mit einer Laufzeit von 
über einem Jahr Umschuldungsklauseln enthalten können, welche (auch anleiheübergreifend) 
Änderungen der Emissionsbedingungen mit Mehrheitsbeschluss der Gläubiger unter Vorbehalt der 
Zustimmung des Bundes vorsehen. Mit Inkrafttreten des ESM würde aus dem „Kann“ jedoch ein 
„Muss“, da Art. 12 Abs. 3 ESM-Vertrag eine Muss-Vorschrift ist, und als Völkerrecht vorrangig 
gegenüber einfachgesetzlichen Vorschriften (Art. 27 WVRK) ist. Nach §4a S. 3 BSchuWG gelten 
die §§4b bis 4k BSchuWG nur, soweit die Emissionsbedingungen nichts anderes vorsehen. Und die 
Emissionsbedingungen wiederum könnten von entsprechenden Mehrheiten der Gläubiger alle geän-
dert werden (mit Zustimmungsvorbehalt des Bundes). Im Ergebnis könnten also durch entspreche- 
chende Mehrheitsbeschlüsse der Gläubiger mit Zustimmung des Bundes alle Vorschriften der §§4b 



bis 4k BSchuWG derogiert werden.

Während der Zustimmungsvorbehalt des Bundes bzgl. Änderungen der Emissionsbedingungen in 
§4a BSchuWG  enthalten ist, also durch Mehrheitsbeschluss der Gläubiger mit Zustimmung des 
Bundes nicht derogiert werden könnte, befindet sich der allgemeine Zustimmungsvorbehalt des 
Bundes im Hinblick auf alle Mehrheitsbeschlüsse der Gläubiger in §4b Abs. 7 BSchuWG, könnte 
also derogiert werden. Der „Bund“ in diesem Sinne wäre die Bundesregierung bzw. das Bundesfi- 
nanzministerium, nicht aber das Parlament. Bundestag und Bundesrat hätten also keinen Einfluss 
darauf, welche Vereinbarungen der Gläubiger die Bundesregierung gem. §4a BSchuWG und §4b 
Abs. 7 BSchuWG genehmigen würde, sondern könnte erst entscheiden, soweit die Bundesregierung 
daraufhin Gesetzesinitiativen einbringen würde. 

Maßgeblich für die Stimmverhältnisse sind jeweils die ausstehenden Hauptforderungen zum 
Insolvenzstichtag (§4c Abs. 1 BSchuWG).
Die Stimmquoren, welche gem. §4b Abs. 5 BScbuWG ebenfalls durch Mehrheitsbeschluss der 
Gläubiger beliebig geändert werden könnten, sind:

§4b Abs. 3 S. 1 
BSchuWG

50% der teilnehmenden 
Stimmen

einfache Beschlüsse bei 
Gläubigerversammlung

§4b Abs. 3 S. 2 
BSchuWG

75% der teilnehmenden 
Stimmen

wesentliche Beschlüsse bei 
Gläubigerversammlung

§4b Abs. 3 S. 3 
BSchuWG

75% der teilnehmenden 
Stimmen und 2/3 der 
teilnehmenden Steimmen 
jeder der betroffenen 
Anleihen

anleiheübergreifende wesentliche Beschlüsse 
bei Gläubigerversammlung

§4b Abs. 4 S. 1 
BSchuWG

50% der gesamten (nicht nur 
der teilnehmenden) Stimmen

einfache Beschlüsse bei schriftlicher 
Gläubigerabstimmung

§4b Abs. 4 S. 2 
BSchuWG

2/3 der gesamten (nicht nur 
der teilnehmenden) Stimmen

wesentliche Beschlüsse bei schriftlicher 
Gläubigerabstimmung

§4b Abs. 4 S. 3 
BSchuWG

2/3 der gesamten (nicht nur 
der teilnehmenden) Stimmen 
und 50% der gesamten (nicht 
nur der teilnehmenden) 
Stimmen pro Anleihe

anleiheübergreifende wesentliche Beschlüsse 
bei schriftlicher Gläubigerabstimmung

Wofür wesentliche und wofür einfache Beschlüsse benötigt würden, bestimmt §4b Abs. 1 
BSchuWG. Auch das ist wieder in dem Licht zu sehen, dass gem. §4b Abs. 5 BSchuWG  geändert 
werden könnte, wofür man wesentliche und wofür man einfache Beschlüsse benötigt, und dass man 
auch von vornherein in den Emissionsbedingungen der betreffenden Anleihe jeweils eine andere 
Einteilung in wesentlich und nicht wesentlich vornehmen könnte. 
Unter den wesentlichen Beschlüssen der Gläubiger wären solche, die man auch in einem Staaten- 
vergleichsverfahren finden könnte wie z. B. über die Höhe und Fälligkeit von Hauptforderung und 
Zinsen (§4b Abs. 1 Nr. 1+2 BSchuWG). Nach §4b Abs. 1 Nr. 3 BSchuWG könnten aber auch die 



Währung der Schulden und der Zahlungsort geändert werden. Die Änderung der Währung hätte vor 
allem den Sinn, bei einer Minderung der Hauptforderung dies zugunsten der Gläubiger wieder aus-
zugleichen, indem man die Schulden Deutschlands auf eine noch wechselkursstärkere Währung als 
den Euro umzuschreibt. Die Festlegung des Zahlungsorts, insbesondere zusammen mit der sonsti-
gen Änderung der Zahlungsverpflichtungen des Bundes (§4b Abs. 1 Nr. 4 BSchuWG), hätte den 
Sinn, ein Insolvenzanderkonto einzurichten, sowie festzulegen, dass alle Einnahmen des Bundes 
erst einmal zentral auf das Insolvenzanderkonto fließen müssten (vergleiche dazu das Sperrkonto in 
Griechenland, Abschnitt IV.5.3 dieser Verfassungsbeschwerden). Nach §4b Abs. 1 Nr. 7 BSchuWG 
könnten die Gläubiger über eine Änderung der Reihenfolge ihrer Forderungen beschließen – natür- 
lich, da das BSchuWG einfachgesetzlich ist, nach 1. dem IWF und 2. dem ESM. Genau damit 
würde aber ein am Maßstab der in Deutschland geltenden Grundrechte, grundrechtsgleichen 
Rechte, Strukturprinzipien und Menschenrechte orientierter fairer Kompromiß zwischen Gläubigern 
und Einwohnern Deutschlands bereits vereitelt, denn durch die Beschlüsse nach der Mehrheit der 
ausstehenden Hauptforderungen würden dabei offensichtlich Beschlüsse heraus kommen, wonach 
nach IWF und ESM erst einmal die größeren Gläubiger bedient würden.
§4b Abs. 1 Nr. 6 BSchuWG sieht Beschlüsse der Gläubiger über „die Änderung der Umstände, bei 
deren Vorliegen die Schuldverschreibungen vorzeitig gekündigt werden können“, vor. Das ist ent- 
scheidend für die Wiener Initiative, denn Gläubiger mit einer entsprechenden Mehrheit der ausste- 
henden Hauptforderungen könnten so die Aufnahme politischer Bedingungen incl. Forderungen 
nach konkreten Gesetzesänderungen in die Emissionsbedingungen beschließen. 

§4b Abs. 1 Nr. 9 BSchuWG würde die Gläubiger ermächtigen, jederzeit den Gerichtsstand beliebig 
auf dem Globus zu verschieben, „sofern in den Emissionsbedingungen ein ausländischer Gerichts-
stand vereinbart wurde“.  Die Festlegung eines ausländischen Gerichtsstands hätte dabei vor allem 
den Sinn, den Weg zum Bundesverfassungsgericht zu verbauen.
§4b Abs. 1 Nr. 8 BSchuWG würde die Gläubiger ermächtigen, das für die jeweiligen Staatsschul-
den anwendbare Recht, nicht aber gleichzeitig den Gerichtsstand (das nur nach §4b Abs. 1 Nr. 9 
BSchuWG) beliebig auf dem Globus zu verschieben, „sofern die Schuldverschreibungen nicht 
deutschem Recht unterliegen“. Damit käme man zwar über den Rechtsweg noch zum deutschen 
Bundesverfassungsgericht, die Einwohner Deutschlands hätten aber nichts davon, weil dann auch 
das deutsche Bundesverfassungsgericht  insoweit nicht mehr nach dem Grundgesetz, sondern nach 
dem betreffenden ausländischen Recht zu urteilen hätte.
Die Verschiebung des anwendbaren Rechts hat den Sinn, dass damit der Umgang mit den deutschen 
Staatsschulden gerade nicht mehr am Maßstab des Grundgesetzes und der universellen Menschen-
rechte geprüft werden könnte. Dabei könnte man z. B. erst einmal zur Täuschung der Einwohner 
Deutschlands einen relativ sozialen Staat wählen und dann durch Mehrheitsbeschluss der Gläubiger 
zum Recht eines Staates wechseln, welcher kaum soziale Grundrechte in seiner Verfassung (oder 
auch gar keine Verfassung) hat und / oder den Uno-Sozialpakt nicht ratifiziert hat.
 
Wie drastisch insbesondere §4b Abs. 1 Nr. 8+9 BSchuWG sind, ergibt sich auch aus einem Ver- 
gleich von §5 Abs. 3 des Schuldverschreibungsgesetzes (SchVG) mit §4b Abs. 1 BSchWG. Das 
SchVG regelt das Ausmaß und die Art und Weise der Gleichbehandlung der Gläubiger sowie deren 
Mehrheitsbeschlüsse für Schuldverschreibungen innerhalb der Privatwirtschaft. Im gesamten 
SchVG ist nirgendwo ein Recht der Gläubiger vorgesehen, den Gerichtsstand oder das anwendbare 
Recht in einen anderen Staat zu verschieben, vor allem auch nicht in §5 Abs. 3 SchVG, wo normiert 
ist, welche Rechte die Gläubiger bei privatwirtschaftlichen Schuldverschreibungen „insbesondere“ 
haben. Aber den wesentlich sensibleren Bereich der Schulden des Bundes will man der Ordnung 
des Grundgesetzes und der Kontrolle durch das Bundesverfassungsgericht entziehen.

Alle in §4b Abs. 1 BSchuWG genannten Entscheidungsbefugnisse sind immer auch in dem Licht zu 
sehen, dass diese auch jeweils von vornherein in die Emissionsbedingungen aufgenommen werden 
könnten. Und über die Emissionsbedingungen zum Zeitpunkt der Emission entscheidet gem. §1 



Abs. 1 S. 3 BSchuWG allein das Bundesfinanzministerium. Über §4a S. 3 BSchuWG i. V. m. §4b 
Abs. 1 Nr. 8+9 BSchuWG hätte der deutsche Bundesfinanzminister es damit ganz allein in der 
Hand, über die Formulierung der Emissionsbedingungen zum Zeitpunkt der Emission sämtliche ab 
Inkrafttreten der Änderung des BSchuWG begebenen Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutsch-
land mit Laufzeit von über einem Jahr der Kontrolle am Maßstab des Grundgesetzes und der in 
Deutschland geltenden universellen Menschenrechte sowie der Kontrolle durch das Bundesverfas- 
sungsgericht zu entziehen.
Und man könnte sich noch nicht einmal sicher sein, dass solche Emissionsbedingungen überhaupt 
aus der Feder des Bundesfinanzministers stammen würden angesichts der Tradition des IWF 
(Abschnitt IV.11 dieser Verfassungsbeschwerden) und neuerdings auch von Goldman Sachs 
(Abschnitt IV.10 dieser Verfassungsbeschwerden), die Positionierung eigener Mitarbeiter in 
Schlüsselpositionen der Bundesfinanzministerien der Schuldnerländer durchzusetzen.

Die größeren Gläubiger Deutschlands werden als Einzelgläubiger (§5 Abs. 2 Nr. 2 BSchuWG, §7 
BSchuWG ) geführt, die kleineren als Sammelgläubiger (§5 Abs. 2 Nr. 1 BSchuWG, §6 
BSchuWG ). Nach §7 Abs. 5 BSchuWG dürfen zumindest die Einzelgläubiger nicht der allgemei- 
nen Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Und die Sammelgläubiger wären ohnehin nicht öffent-
lich sichtbar, sondern nur die Banken, welche jeweils den vielen kleineren Anlegern die Staats-
schuldverschreibungen vermitteln und diese dann treuhänderisch für die Kleinanleger halten (§6 
BSchuWG). Im gesamten BSchuWG steht nirgendwo eine Verpflichtung zur Veröffentlichung der 
Emissionsbedingungen. Die Öffentlichkeit würde also nach Änderung des BSchuWG nichts 
darüber erfahren, welchem Anleger der deutsche Bundesfinanzminister (oder faktisch der IWF bzw. 
von ganz bestimmten Großbanken abgeordnete Personen) ganz allein einen anderen Gerichtsstand 
oder eine andere Rechtsordnung für ihre Anlage oder auch ein Sonderkündigungsrecht im Falle der 
Nichterfüllung beliebiger Konditionen gewähren würde. So könnten bereits bei Begebung der 
betreffenden Staatsanleihen im Gegenzug zum Akzeptieren eines niedrigen Zinssatzes z. B. politi-
sche Forderungen der betreffenden Gläubiger incl. Forderungen nach Gesetzesänderungen oder 
auch nach einem beliebigen Gerichtsstand oder einem beliebigen ausländischen Recht in die Emis-
sionsbedingungen aufgenommen werden. 
§4b Abs. 8 BSchuWG verlangt zwar die Sichtbarmachung der Beschlüsse der Gläubiger, nicht aber 
die Sichtbarmachung der bereits bei Begebung der jeweiligen Staatsanleihen vereinbarten Konditi-
onen.

Die §§4b bis 4k BSchuWG weisen in ihrer vertraglichen Abdingbarkeit auf den ersten Blick eine 
Ähnlichkeit zum BGB auf; und dieser Eindruck wird durch Abs. 4 des Abschnitts „A. Problem und 
Ziel“ der Gesetzesbegründung auch gezielt dadurch verstärkt, dass auf das unter BGHZ 119,305, 
312 veröffentlichte BGH-Urteil verwiesen wird, wonach die Emissionsbedingungen deutscher 
Staatsanleihen Allgemeine Geschäftsbedingungen sind und damit einer zivilgerichtlichen Kontrolle 
unterliegen. Es handelt sich bei den Emissionsbedingungen deutscher Staatsanleihen um privat- 
rechtliche Vereinbarungen. Die Abdingbarkeit zahlreicher Vorschriften insbesondere des Vertrags- 
rechts des BGB hat den Sinn, dass Rechtssicherheit herrscht, wenn die betreffenden Punkte im 
jeweiligen privatrechtlichen Vertrag jeweils nicht geregelt werden, gleichzeitig aber eine große 
privatrechtliche Vertragsfreiheit zu ermöglichen. Aber dabei geht es allein um übliche Regelungs- 
gegenstände des Privatrechts wie z. B. bei Gesellschaftsverträgen von Personengesellschaften, nicht 
aber um Entscheidungen einer Tragweite, wie sie in einem Rechtsstaatl nur Gesetzen oder gar 
Verfassungen vorbehalten sein dürfen. Insbesondere die Frage des Gerichtsstands und des anwend-
baren Rechts sind jedoch offensichtlich hoheitlicher Natur und damit den abdingbaren Vorschriften, 
die das BGB enthält, in keiner  Weise vergleichbar.

Stimmberechtigt wären von den Gläubigern alle außer dem Bund und außer denen, welche bzgl. 
ihres Stimmverhaltens unter Kontrolle des Bundes stehen (§4c BSchuWG). Die Sozialversicherung 
wäre als Gläubigerin des Bundes also insoweit nicht stimmberechtigt, wie der Bund deren Stimm-



verhaltens jeweils, z. B. durch Mehrheit der Anteile oder auf Grund eines Gesetzes, beherrschen 
würde. Länder und Kommunen wären aber sehr wohl stimmberechtigt, was im ESM-Vertrag nicht 
gewollt ist. Daher dürfte im Falle des Inkrafttretens des ESM-Vertrags der ESM selbst vor dem 
EUGH gem. §32 Abs. 2 lit. c ESM-Vertrag vor dem EUGH auf eine entsprechende Änderung von 
§4c BSchuWG klagen – abgesehen davon, dass der deutsche Bundesfinanzminister ganz allein auch 
jederzeit bei jeder Emission in deren Emissionsbedingungen einzeln beschließen könnte, das 
Stimmrecht von Ländern und Kommunen bzgl. der betreffenden Emission, sollten sie diese erwer-
ben, auszuschließen.

Dass es um ein Staateninsolvenzverfahren geht, sieht man auch daran, dass die Hauptforderungen 
der Gläubiger in einer Insolvenztabelle (§4c Abs. 4 BSchuWG) anzumelden wären, und dass 
maßgeblich die Hauptforderungen zu einem bestimmten Stichtag wären. Bei dem Stichtag dürfte es 
sich, wie das in Deutschland auch bei privatwirtschaftlichen Insolvenzen üblich ist, um den Tag der 
Eröffnung des Verfahrens handeln, vielleicht auch um den Tag der Antragstellung auf Eröffnung 
des Verfahrens.

Eine Gläubigerversammlung wäre einzuberufen, „sofern ein in den Emissionsbedingungen vorgese-
hener Fall der Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung des Bundes eintritt und Gläubiger von 
mindestens 10 Prozent des Nennwerts der ausstehenden Schuldverschreibungen die Einberufung 
schrifltich verlangen“ (§4e Abs. 1 S. 2 BSchuWG). Und der Bund könnte sie jederzeit einberufen, 
also nicht erst, wenn Zahlungsverpflichtungen des Bundes in einem Ausmaß nicht bedient werden, 
dass Gläubiger mit Forderungen von 10% des Nennwerts die Einberufung verlangen. Der Bund 
(also die Bundesregierung bzw. das Bundesfinanzministerium) könnte die Gläubigerversammlung 
also unabhängig davon, ob ein Staatsbankrott (Abschnitt IV.6.3 dieser Verfassungsbeschwerden) 
vorläge oder akut drohen würde, einberufen. Dass gleichwohl auch in diesen Fällen ein Staatenin-
solvenzverfahren gemeint ist, zeigt sich am Erfordernis eines entsprechenden Eröffnungsbeschlus- 
ses des für Frankfurt/Main (Sitz der Bundesbank) zuständigen OLG zur Einberufung einer Gläubi-
gerversammlung (§4e Abs. 1 S. 4+7 BSchuWG), an der Bemessung des Stimmrechts an den aus-
stehenden Forderungen (§4c Abs. 1 BSchuWG) unabhängig davon, ob das Verfahren wegen Staats-
bankrott von Gläubigern oder aus beliebigen sonstigen Gründen von der Bundesregierung gestartet 
worden ist, und an der Insolvenztabelle (§4c Abs. 4 BSchuWG).

Die Einführung eines Staateninsolvenzverfahrens für Deutschland über die Änderung des 
BSchuWG steht auf der einfachgesetzlichen Ebene in direktem Widerspruch zu §12 InSO, wonach 
(ganz im Sinne des Waldenfels-Urteils, Abschnitt IV.6.7 dieser Verfassungsbeschwerden) Bund 
und Länder sowie, soweit Landesgesetze dies bestimmen, auch die Kommunen insolvenzunfähig 
sind. Bereits auf der einfachgesetzlichen Ebene wären jedoch die §§4a – 4k BSchuWG für Staats-
anleihen des Bundes mit kollektiven Aktionsklauseln über lex specialis vorrangig vor §12 InSO. 
Zusammen betrachtet mit Erwägungsgrund 11 und Art. 12 Abs. 3 ESM-Vertrag würden also nur 
Altgläubiger für Anleihen ohne kollektive Aktionsklauseln sowie Gläubiger über Anleihen des 
Bundes mit weniger als 1 Jahr Laufzeit nicht als Gläubiger in das Staateninsolvenzverfahren einbe-
zogen. 

Der Beschluss des für Frankfurt/Main als dem Ort des Sitzes der Bundesbank zuständigen OLG 
über die Insolvenzeröffnung wäre unanfechtbar (§4e Abs. 1 S. 4+6 BSchuWG) und damit auch 
jeglicher verfassungsgerichtlicher Kontrolle entzogen. Unanfechtbare Beschlüsse durch andere 
Gerichte als die obersten Bundesgerichte und durch das Bundesverfassungsgericht sind in Deutsch- 
land eher über Gerichtskosten u. ä. üblich, nicht aber bzgl. Entscheidungen solcher Tragweite wie 
der Eröffnung eines Staateninsolvenzverfahrens.

Das im Gesetz zur Änderung des BSchuWG enthaltene Staateninsolvenzverfahren wäre formell 
unabhängig von einem Verfahren nach dem ESM-Vertrag. Nach dem BSchuWG wäre maßgeblich 



(s. o.) ein Antrag der Bundesregierung oder eines bestimmten Quorums der Gläubiger bei dem für 
Frankfurt/Main zuständigen OLG, nach dem ESM-Vertrag hingegen ein Antrag des Schuldner-
staats auf Finanzhilfe beim ESM oder eine Übertragung von Kreditforderungen der EFSF gegen- 
über dem jeweiligen Staat auf den ESM.

Ein klarer Übergang zwischen Wiener Initiative und Staateninsolvenzverfahren ist auf der Ebene 
des BSchuWG nicht vorgesehen, wegen des Vorrangs des Völkerrechts vor den einfachen Gesetzen 
(Art. 27 WVRK) wäre der Ablauf des Staateninsolvenzverfahrens aber entsprechend den Vorgaben 
des ESM-Vertrags zu strukturieren. Der Übergang ist im Zeitpunkt der rigorosen Schuldentrag- 
fähigkeitsanalyse (Art. 13 ESM-Vertrag), für welche die Gesamtheit der Haushalte von Bund, Län-
dern, Gemeinden und Sozialversicherung zu betrachten wären, während es beim BSchuWG um die 
Schulden des Bundes geht. Wenn der Bund also nicht mehr sämtliche Gläubiger pünktlich bezahlen
könnte, und Länder, Gemeinden und Sozialversicherung ihre Ersparnisse nicht in der zur Bezahlung 
der Gläubiger des Bundes benötigten Höhe hergeben würden, dann käme die Bundesrepublik 
Deutschland auch aus Sicht des ESM in dessen Staateninsolvenzteil, sodass von da an nicht nur die 
großen privaten Gläubiger, sondern alle privaten Gläubiger, dem Bund politische Auflagen machen 
könnten.

Im BSchuWG und auch in den Vorschriften, welche man nun darin einfügen will, steht nichts von 
einem allgemeinen Vollstreckungsstop, wie das in Deutschland selbst bei den privatwirtschaftlichen 
Insolvenzen eine Selbstverständlichkeit ist. Man will sich also die Möglichkeit offen halten, diese 
Frage von Emission zu Emission unterschiedlich zu behandeln. Einer Gleichbehandlung zwischen 
den Gläubigern kann man so nicht gerecht werden, aber darauf ist das Staateninsolvenzverfahren 
des ESM, für welches die Änderung des BSchuWG vorgesehen ist, ja auch nicht ausgerichtet.

Nach §4i BSchuWG könnten Beschlüsse der Gläubiger wegen Verletzung des BSchuWG oder der 
Emissionsbedingungen angefochten werden. Damit ist offenbar der Zivilrechtsweg gemeint, da die 
Emissionsbedingungen ja wie AGBs einzustufen sind (s. o.). Ein Einklagen auf dem Zivilrechts- 
weg bzgl. der in den unterschiedlichen Emissionen gemachten unterschiedlichen  politischen 
Zusagen dürfte damit nicht gemeint sein, denn es ist ja gerade Sinn des ESM, dass vorab die großen 
und danach die Mehrheit aller privaten Gläubiger dem jeweiligen Schuldnerstaat politische Aufla- 
gen machen. So könnten Mehrheitsbeschlüsse der Gläubiger auch anleiheübergreifend politische 
Zusagen aus den Emissionsbedingungen bestimmter Anleihen tilgen. Das Instrument zur Durch-
setzung der politischen Auflagen der privaten Gläubiger durch die privaten Gläubiger wären 
schuldenmäßige Erleichterungen gegenüber dem Staat, keine zivilrechtlichen Klagen. Daneben 
würde die Troika die Auflagen der privaten Gläubiger gegenüber dem Schuldnerstaat, welche ihr 
gefallen, mit in ihre Auflagen für die Finanzhilfen des ESM übernehmen.

Der auf der Ebene des BSchuWG nicht derogierbare Zustimmungsvorbehalt des Bundes bzgl. 
Änderungen der Emissionsbedingungen (§4a BSchuWG) ist keine sehr hohe Hürde. Der Bund 
würde allein schon wegen seiner Liquiditätsnöte auch den meisten im Verfahren gemachten politi-
schen Auflagen der privaten Gläubiger, welche formal nichts anderes als Änderungen der Emissi-
onsbedingungen wären, zustimmen. Er hätte wegen der Verpflichtung auf eine iwf-artige Strenge 
(Erwägungsgründe 2+3+6, Art. 3 und Art. 12 ESM-Vertrag, Schlussfolgerungen Ecofin-Rat vom 
10.05.2010, Nr. 49 des Berichts der Task Force vom 21.10.2010, Nr. 17 der Stellungnahme zum 
Euro-Gipfel vom 26.10.2011, Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV) auch kaum Spielraum, die Eingriffe in 
die Grundrechte, grundrechtsgleichen Rechte und Menschenrechte der Einwohner Deutschlands 
abzumildern, denn er wäre ebenso wie die Troika und die privaten Gläubiger ab Eröffnung des 
Verfahrens auf eine iwf-artige Strenge verpflichtet.

Der Zustimmungsvorbehalt des Bundes gem. §4a BSchuWG und der nur privatrechtliche (und eben 
nicht, wie vom ESM-Vertrag gewollt, ein eu-sekundärrechtlicher) Rang der Auflagen der privaten 



Gläubiger sind ein Rest von Rechtstreue gegenüber dem Waldenfels-Urteil (Abschnitt IV.6.7 dieser 
Verfassungsbeschwerden). Sie stehen jedoch im Gegensatz zum ESM-Vertrag, sodass nach dessen 
Inkrafttreten mit einer Klage des ESM vor dem EUGH gegen die Bundesrepublik Deutschland gem. 
Art 32 Abs. 2 c ESM-Vertrag zu rechnen wäre, mit dem Begehren, Deutschland dazu zu verurtei-
len, diese beiden Punkte des BSchuWG zu ändern.

Das Gesetz zur Änderung des BSchuWG ist nicht explizit allein auf den ESM bezogen. Wenn das 
Bundesverfassungsgericht allein die Zustimmung zum ESM-Vertrag und das ESMFinG untersagen 
sollte, nicht aber die Möglichkeit der Zustimmung zum EFSF-Rahmenvertrag durch einfachen 
Beschluss (§3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG), so könnte es genauso gut mit jetzigen EFSF-Rahmenver- 
trag oder einem über Art. 10 Abs. 5 lit. c EFSF-RV in einen Ersatz-ESM umgebauten funktionieren.
Selbst wenn auch die Zustimmung zum EFSF-RV untersagt würde, ließen sich über Art. 136 Abs. 3 
AEUV im EU-Verordnungswege oder auch intergouvernemental immer neue Mechanismen schaf- 
fen, welche die genauere Struktur und die Härte des Staateninsolvenzverfahrens des BSchuWG 
vorgeben würden.
Schließlich ist aber auch schon das Gesetz zur Änderung des BSchuWG an sich verfassungswidrig 
allein dadurch, dass es ein Staateninsolvenzverfahren in das BSchuWG einbauen würde (Abschnitt 
IV.6.7 dieser Verfassungsbeschwerden). 

Die Musterbestimmungen für die kollektiven Aktionsklauseln sind, obwohl diese schon Ende 2011 
beschlossen worden sind, im Internet nirgendwo zu finden, vor allem nicht auf den Seiten den 
Seiten der zuständigen EU-Institutionen. Die Beschwerdeführerin geht entsprechend den vorliegen- 
den öffentlichen Informationen (vor allem Entwurfsfassung von Art. 12 ESM-Vertrag mit Stand 
vom 20.05.2011, Erwägungsgründe 11+12 der am 02.02.2012 beschlossenen Fassung des ESM-
Vertrags, „Merkmale des künftigen Mechanismus“ laut Gipfel vom 24./25.03.2011 und Gesetz zur 
Änderung des BSchuWG) davon aus, dass die Musterbestimmungen das beinhalten, was nun mit 
den §§ 4a bis 4k in das BSchuWG eingefügt werden soll, und darüber hinaus die Inhalte, welche 
noch am 20.05.2011 im Entwurf von Art. 12 ESM-Vertrag enthalten gewesen sind. 

Erwägungsgrund 11 des ESM-Vertrags verrät, dass sie von den Wirtschafts- und Finanzministern 
beschlossen worden sind. Da der ESM-Vertrag sich außerhalb des eu-rechtlichen Raums bewegt, 
kann es sich bei diesen Vereinbarungen nicht um EU-Sekundärrecht handeln. Insbesondere können 
diese Musterklauseln in keiner der in Art. 288 AEUV genannten sekundärrechtlichen Formen zu-
stande gekommen sein, da sie ohne EU-Kommission und Europaparlament zustande gekommen 
sind. Sie müssen also intergouvernemental zwischen den Wirtschafts- und Finanzministern der 
Staaten der Eurozone beschlossen worden sein. Angesichts ihrer Tragweite können sie für sich al-
lein keine verbindliche Rechtswirkung in den Mitgliedsstaaten erzielen. Sie sind jedoch die Konkre-
tisierung der Vorgabe von Art. 12 Abs. 3 ESM-Vertrag, dass die kollektiven Aktionsklauseln in den 
neuen Staatsschuldverschreibungen der ESM-Mitgliedsstaaten ab dem 01.01.2013 (aus Sicht des 
ESM-Rechts) einheitliche Bedingungen haben müssen. Im Falle des Inkrafttretens des ESM-Ver-
trags würden diese Musterklauseln nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin mit Wirkung ab 
dem jeweiligen Inkrafttreten im jeweiligen ESM-Mitgliedsstaat in diesem zu ESM-Sekundärrecht. 
Daher ist über das Muster der kollektiven Aktionsklauseln im Rahmen der hier vorliegenden 
Verfassungsbeschwerden bzgl. des ESM-Vertrags und bzgl. des Gesetzes zur Änderung des 
BSchuWG mit zu entscheiden, da vorliegenden Indizien zeigen, dass für die Musterklauseln kein 
eigenes Zustimmungsgesetz vorgesehen ist.

Hinzu kommt, dass nach Inkrafttreten des ESM-Vertrags diese bisher vor der Öffentlichkeit ver- 
steckt gehaltenen Musterklauseln in ihrer Eigenschaft als ESM-Sekundärrecht dann die Grundlage 
wären für Klagen des ESM vor dem EUGH gem.Art. 32 Abs. 2 lit. c ESM-Vertrag , um das 
BSchuWG an die dann ggfs. noch nicht erfüllten Vorgaben der Musterklau seln anzupassen.



Eine fundierte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bzgl. der Verfassungsbeschwerden 
gegen das Zustimmungsgesetz zum ESM-Vertrag und seine beiden Begleitgesetze (Abschnitte 
IV.6.2.6 bis IV.6.2.8 dieser Verfassungsbeschwerden) ist nur möglich, wenn das Bundesverfas- 
sungsgericht zuvor die Musterklauseln von der Bundesregierung anfordert.

IV.6.3 Definition des Staatsbankrotts
„Ein Staatsbankrott definiert sich als die förmliche Erklärung einer Regierung, fällige Forderungen 
nicht mehr oder nur noch teilweise erfüllen zu können, oder die faktische Einstellung fälliger Zah- 
lungen“ 
(„Der Staatsbankrott kommt“, S. 106, Michael Grandt, Kopp-Verlag)

Ein Staatsbankrott ist also ein einseitiger Rechtsakt. Dabei kann ein Staat selbst bestimmen, ob und 
wann er sich für bankrott erklärt. Ein Staat hätte auch die Alternative, stattdessen die Steuern zu er- 
höhen, zu inflationieren, das Vorliegen widerlicher Schulden geltend zu machen, und viele weitere 
Möglichkeiten, um einen Staatsbankrott zu verhindern.
Ein Staat, der jedoch einmal einen Antrag beim ESM gestellt hätte auf Finanzhilfen, und der von 
IWF, EU-Kommission und EZB in ihrer (von der Erklärung vom 28.11.2010 ausdrücklich gewoll- 
ten) Rigorosität kurzerhand ins Staateninsolvenzverfahren der Eurozone gezwungen würde, würde 
sich aus Sicht des EU-Rechts seiner Möglichkeit begeben, über das Ob und das Wie seines eigenen 
Staatsbankrotts zu entscheiden. 
Die Verpflichtung im ESM zur Rigorosität würde EU-Kommission, IWF und EZB auch keinen 
Spielraum lassen, dem Staat noch einen Spielraum zur Vermeidung des Staatsbankrotts zu lassen, 
wenn sie ihn einmal, aus einer rigorosen Sicht heraus, als insolvent ansehen würden.
Darüber hinaus sieht Art. 12 Abs. 3 ESM-Vertrag vor, dass alle neu augegebenen Staatsschulden 
der Staaten der Eurozone kollektive Aktionsklauseln enthalten, um souveränitätsschonende 
Staatsban-krotte ohne ESM für die Staaten der Eurozone zu vermeiden (Abschnitt IV.6.2.5 dieser 
Verfasungs-beschwerden).

Es ist entscheidend, den Begriff des „Staatsbankrotts“ zu unterscheiden vom Staateninsolvenzver-
fahren. Wie der Abschnitt dieser Verfassungsbeschwerden zum Waldenfels-Urteil verdeutlicht, ist 
es in Deutschland bereits verfassungsgerichtlich entschieden, dass Staatsbankrotte in Deutschland 
nicht im Rahmen eines Staateninsolvenzverfahrens bewältigt werden dürfen. Es muss letztendlich 
in der Hand des nationalen Gesetzgebers bleiben, wie weit er sich selbst entschuldet. Nur soweit der 
Gesetzgeber den Gläubigern mehr gibt, als das, was noch die ordentliche Erfüllung der sozialen und 
politischen Aufgaben des Staates zulassen würde, oder weniger gibt, als das, was noch mit Siche-
rung der Erfüllung seiner politischen und sozialen Aufgaben zu rechtfertigen ist, ist eine Eingren-
zung in den zulässigen Rahmen durch das Bundesverfassungsgericht geboten – soweit ein Betroffe-
ner (z. B. ein Steuerzahler, ein Empfänger staatlicher Sozialleistungen oder ein Gläubiger) Verfas-
sungsbeschwerden einlegt.

IV.6.4 die dritte Stufe – ein Rückblick nach Juli 2010 und dessen Bewertung anhand der Erklärung 
der Euro-Gruppe vom 28.11.2010
Am 10.07.2010 meldete der Spiegel, dass Fachleute der deutschen Bundesregierung einen Entwurf 
für ein Insolvenzverfahren entwickelt haben, welches Staaten mit Zahlungsschwierigkeiten in eine 
geordnete Insolvenz führen soll.
Dabei sollen die Besitzer von Staatsanleihen auf Teile ihrer Ansprüche verzichten. Die verbleiben- 
den Ansprüche soll dann ein „Berliner Club“ garantieren, an welchem sich entweder die G 20 – 
Staaten oder die Euro-Mitgliedsstaaten beteiligen würden. Der „Berliner Club“ soll entpolitisiert 
und rechtlich selbständig sein.



Wenn der teilweise Forderungsverzicht nicht zu einer „Besserung“ (der Zahlungsschwierigkeiten) 
führt, würde der zweite Teil des Staateninsolvenzverfahrens in Kraft treten, in welchem der „Berli-
ner Club“ eine Persönlichkeit oder mehrere Persönlichkeiten, welche die Verhältnisse des Schuld- 
nerlandes kennen, ermächtigt, die Vermögensinteressen des Schuldnerlandes wahrzunehmen.
Der IWF soll nach dem Konzept die Maßnahmen von Anfang an begleiten.
www.spiegel.de/spiegel/vorab/0,1518,705728,00.html 

Die Süddeutsche Zeitung nahm am 10.07.2010 auf den Spiegel-Artikel bezug und präzisierte, dass 
im Bundesfinanzministerium und im Bundesjustizministerium Pläne erarbeitet werden für die Insol-
venz von Staaten. Die Süddeutsche Zeitung fasst den Spiegel-Artikel so auf, dass es um die Insol-
venz von Euro-Mitgliedsstaaten geht. Dafür spricht auch, dass in diesem Zusammenhang laut der 
SZ die Verträge der EU geändert werden müssten.
Das Konzept will die Insolvenz von Staaten denen von Unternehmen annähern.
http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/1012888 

Weitere Informationen zur geplanten Staateninsolvenz lieferte die Nachrichtenagentur Reuters am 
10.07.2010. Demnach heiße es von Seiten der deutschen Bundesregierung, „das Konzept stelle 
keine Alternative zum europäischen Rettungspaket dar, sondern seine Weiterentwicklung“.
Reuters verweist auch auf eine Sonderarbeitsgruppe der Finanzminister unter Leitung des ständigen 
Präsidenten des Europäischen Rats, Herrman van Rompuy, welcher bis Oktober 2010 zu Ergebnis- 
sen kommen wolle, wobei aus dem Artikel nicht klar hervor geht, ob diese Sonderarbeitsgruppe 
sich  auch mit dem Vorschlag für ein Staateninsolvenzverfahren oder ausschließlich mit Konzepten 
für eine stärkere gegenseitige Informierung über die Wirtschafts- und Finanzpolitik der Euro-
Mitglieds- staaten beschäftigen soll.
http://de.reuters.com/article/economicsNews/idDEBEE66906S20100710 

In der Erklärung der Euro-Gruppe vom 28.11.2010 ist vom Begriff des „Berliner Clubs“ keine Rede 
mehr. Der im Juli 2010 verwendete Begriff der „Entpolitisiertheit“ des „Berliner Clubs“ deutet dar-
auf hin, dass daraus die Absicht entstanden ist, die Auflagen für die Maßnahmen zur Änderung der 
Zahlungsbedingungen durch die privaten Gläubiger vornehmen zu lassen. Ob man für den Fall, dass 
keine Wiedererlangung der Tragfähigkeit der Verschuldung erreicht wird, weiterhin die Einsetzung 
einer einzigen nahezu beliebigen Person als Insolvenzverwalter der Staaten will, dazu sagt die Er-
klärung vom 28.11.2010 nichts. Es ist also wahrscheinlich, dass dies weiterhin erwogen wird. Die 
Herrschaft einer einzigen Person über einen Schuldnerstaat ist noch deutlich undemokratischer als 
die Herrschaft der Gesamtheit der Gläubiger über einen Staat, was wenigstens noch eine mit demo-
kratischen Elementen angereichterte Plutokratie wäre. 
Die Erklärung vom 28.11.2010 lässt eine beabsichtigte zentrale Rolle des IWF im Staateninsolvenz-
verfahren insoweit erkennen, als die Gemeinschaft der privaten Gläubiger bei ihren Auflagen auf 
„die Praxis des IWF“ verpflichtet werden soll. Damit hätte es der IWF in der Hand, anhand seines 
Verhaltens außerhalb des Staateninsolvenzverfahrens, vor allem im Rahmen seiner Auflagen für 
den Teil des ESM, welcher der Fortsetzung des Euro-Stabilisierungsmechanismus in modifizierter 
Form entspricht, das Ausmaß an Strenge und Rücksichtslosigkeit vorzugeben.

IV.6.5  Vorstellungen des IWF zum Staateninsolvenzverfahren
Im April 2002 veröffentlichte die damalige erste stellvertretende geschäftsführende Direktorin Anne 
Krueger unter dem Titel „A New Approach to Sovereign Debt Restructuring“ die Vorstellungen des 
IWF für ein Staateninsolvenzverfahren.
www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/sdrm/eng/sdrm.pdf 

Dieses Papier beweist, dass der IWF die Menschenrechte der ärmeren Einwohner der Schuldner-
staaten ignoriert, und dass er ein Staateninsolvenzverfahren vor allem auch für den eigenen Macht-

http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/sdrm/eng/sdrm.pdf
http://de.reuters.com/article/economicsNews/idDEBEE66906S20100710
http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/1012888
http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/0,1518,705728,00.html


zuwachs anstrebt.

Der IWF begründet die Forderung nach einem Staateninsolvenzverfahren mit der erforderlichen 
Gleichbehandlung aller Gläubiger. Dafür will er Gläubigerversammlungen mit Mehrheitsentschei-
dungen. Der IWF erkennt an, dass man Staaten, anders als Firmen, nicht einfach mangels Masse 
auflösen darf (S. 11). Der IWF erkennt auch an, dass man Gläubiger von Staaten, anders als 
Gläubiger von Firmen, nicht in Form von stimmrechtsfähigen Anteilen im Rahmen einer Kapital-
erhöhung bezahlen kann (S. 11).

Der IWF wollte 2002 ein weltweit einheitliches Staateninsolvenzrecht auf Grund eines dafür zu 
schaffenden internationalen Vertrags (S. 33).
Er empfahl in diesem Zusammenhang die Schaffung eines einzigen weltweit zuständigen Staaten-
insolvenzgerichts im Rahmen des IWF-Rechts (S. 35), das formal unabhängig sein solle von Wei-
sungen des geschäftsführenden Vorstands des IWF und vom Board of Governors des IWF, dessen 
Richter jedoch ernannt werden sollten vom geschäftsführenden Direktor oder vom Vorstand des 
IWF aus einer Liste von Kandidaten, wobei die Macht zur Erstellung einer solchen Liste ein 
„qualifiziertes und unabhängiges“ Gremium haben solle (S. 35). Darüber, wer über die Zusammen-
setzung des Gremiums für die Vorschläge zur Insolvenzrichterwahl entscheiden solle, schwieg der 
IWF sich aus.
Ein internationales Gericht innerhalb des IWF-Rechts zu installieren, würde menschenrechtlich 
erhebliche Gefahren mit sich bringen. Der IWF ist eine selbständige internationale Organisation 
und selbst nicht direkt auf Menschenrechte verpflichtet, weder auf die aus den nationalen 
Verfassungen, noch auf die universellen Menschenrechte der Uno.
Ein IWF-Insolvenzgericht hätte vermutlich dadurch gar keine Befugnis, über nationale und über 
universelle Menschenrechte zu entscheiden.
Die Unabhängigkeit eines solchen internationalen Insolvenzgerichts dürfte bezweifelt werden, wenn 
der IWF die Richter auswählt. Und wer sagt denn, dass der IWF nicht auch die „qualifizierten“ und 
„unabhängigen“ Leute auswählen würde, welche die Vorschläge machen dürften ?
Nach den Vorstellungen des IWF hätte das internationale Insolvenzgericht zu entscheiden über:
-die Forderungsanmeldungen der Staateninsolvenzgläubiger
-die Ordnungsmäßigkeit der Gläubigerversammlung
-Streitigkeiten zwischen Schulderland und Gläubigern sowie zwischen verschiedenen Gläubigern

Im Rahmen des ESM ist kein Staateninsolvenzgericht vorgesehen, erst recht keines, dessen Mitglie-
der der IWF verlesen könnte. Die Vorstellungen des IWF für ein Staateninsolvenzverfahren zeigen 
jedoch deutlich, wie wenig der IWF von einer funktionierenden Gewaltenverschränkung hält.

Der geschäftsführende Vorstand des IWF hingegen hätte gern selbst gern folgende Entscheidungs-
befugnisse, welche bis auf das oberste  vor allem an die Befugnisse eines Insolvenzverwalters 
erinnern:
-ob ein Staateninsolvenzverfahren eingeleitet wird
-ob Kreditauflagen des IWF erfüllt sind
-ob der IWF Masse-Kredite vergibt (mit IWF-Auflagen)
-ggfs. über Vollstreckungsstop (sollte laut IWF von ihm oder von der Gläubigerversammlung 
entschieden werden)
-ggfs. über Abhängigkeit der Genehmigung des Insolvenzplans von der Erfüllung der IWF-
Auflagen (sollte laut IWF von ihm oder von der Gläubigerversammlung entschieden werden )

Ob und welche dieser Aufgaben für den IWF beim ESM vorgesehen sind, ist nach dem Stand der 
Erklärung der Euro-Gruppe vom 28.11.2010 nicht eindeutig erkennbar. Aber der ESM soll auf den 
Strukturen der EFSF aufbauen. Und nach Tz. 12 von deren Rahmenvereinbarungen sollen zahlrei- 
che Aufgaben der EFSF outgesourcet werden können – was aus Sicht der Rahmenvereinbarung 



auch die Möglichkeit eines Outsourcings an den IWF beinhalten würde. 

Sowohl die Menschenrechte aus den Verfassungen als auch die der Vereinten Nationen stehen vom 
Rang über dem IWF-Recht (Art. 2 Abs. 1 Uno-Charta, Art. 103 Uno-Charta, Art. 28 AEMR). 
Soweit die materiell-rechtliche Realität. Formell-rechtlich kann aber nur auf der nationalen Ebene, 
vor allem vor den Bundesverfassungsgerichten, dieser Vorrang auch durchgesetzt werden. Denn auf 
der nationalen Ebene kommen die Verpflichtungen aus der Verfassung des jeweiligen Staates und 
aus allen internationalen Verträgen, die dieser ratifiziert hat, zusammen. Und üblicherweise haben 
Verfassungsgerichte das Recht, darüber zu urteilen, welche Rangfolge die verschiedenen 
Rechtsquellen im jeweiligen Staat haben, und wo genau das jeweils höherrangigere Recht der 
Umsetzung des jeweils niedrigerrangigeren Rechts Grenzen setzt.

Bei der Etablierung eines internationalen Insolvenzgerichts könnte fälschlich der Eindruck 
entstehen, dessen Entscheidungen wären letztinstanzlich, und könnte übersehen werden, dass auch 
dessen Entscheidungen nur insoweit umgesetzt werden dürften, wie ihnen wiederum nicht durch ein 
Urteil des Verfassungsgerichts Grenzen gesetzt werden.

Ausnehmen aus dem Staateninsolvenzverfahren will der IWF die Forderungen, welche der IWF 
selbst und andere multilaterale Gläubiger (wie z. B. die internationalen Entwicklungsbanken incl. 
der Weltbank), und welche andere Staaten an die insolventen Staaten haben; außerdem denkt er 
darüber nach, die Forderungen inländischer Gläubiger der insolventen Staaten aus dem 
internationalen Staateninsolvenzverfahren auszunehmen (S. 17+18). Bleiben also vor allem die 
Forderungen ausländischer privatwirtschaftlicher Akteure, darunter als die größten Gläubiger vor 
allem Banken und Versicherungen, aber auch reiche Privatleute.

Der IWF ist an seiner maßgeblichen Involvierung in ein Staateninsolvenzverfahren interessiert, 
auch um seine eigenen Interessen zu wahren:
-Er will o. g. zusätzlichen Entscheidungsbefugnisse.
-Er will seine Position als bevorrechtigter Gläubiger (S. 17) bewahren.
-Er will das Staateninsolvenzverfahren blockieren können als Machtmittel, seine Auflagen durchzu- 
setzen (S. 22+23).

Dass der IWF recht einseitig auf der Seite der Gläubiger steht, wird auf S. 28 des Papiers deutlich, 
wo es um das Problem geht, dass die Gläubiger innerhalb eines Staateninsolvenzverfahrens die Ver- 
längerung eines Vollstreckungsstops verweigern könnten, darauf spekulierend, dass der Staat in 
seiner Not noch mehr Massekredite beim IWF beantragen wird, sodass er noch mehr IWF-Auflagen 
bekommt, welche die Position der Gläubiger weiter stärken würden. 
Zu diesem Problem fällt dem IWF nichts ein, was in Richtung eines fairen Ausgleichs zwischen 
Schuldnerland und Gläubigern gehen würde, sondern stattdessen schlägt er vor, seine Massekredite 
für die Schuldnerländer, sozusagen auf abgekürztem Zahlungsweg, direkt an die Gläubiger 
auszuzahlen.

Die Ignoranz gegenüber den Menschen, die in den Schulderländern leben, zeigt sich jedoch am 
deutlichsten bei dem, was der IWF nicht sagt. Laut S. 23 des Papiers will der IWF die 
Zahlungsbilanz der Schulderländer verbessern, ohne dabei auf Maßnahmen zurückzugreifen, 
welche zerstörerisch wären für den nationalen oder internationalen Reichtum.

Auf die reichen Einwohner der Schulderländer nimmt der IWF also ausdrücklich ein gewisses Maß 
an Rücksicht. Solche Aussagen finden sich bzgl. der Mehrheit der Bevölkerung jedoch an keiner 
Stelle. Frau Krueger lässt nirgendwo in ihrem Text erkennen, dass sie sich Gedanken darüber 
gemacht hätte, wieviel den Armen in den Schuldnerländern mindestens verbleiben muss, welche 
sozialen Bedürfnisse mindestens noch für jeden abgedeckt sein müssen, und bezieht sich auch auf 



keinerlei menschenrechtliche Rechtsgrundlagen.
Sie geht weder auf die sozialen Menschenrechte des einzelnen Menschen ein, noch auf die in Art. 1 
Uno-Zivilpakt und Art. 1 Uno-Sozialpakt gleichermaßen verankerten Menschenrechte der Völker 
auf politische und soziale Selbstbestimmung und auf die Existenzmittel.

Ebenfalls ausgeblendet wird in dem Papier des IWF zu dessen Vorstellungen für ein Staateninsol-
venzverfahren die Drittwirkung der Insolvenz. Wenn ein Konzern insolvent wird, sind neben die-
sem auch Dritte, z. B. dessen Arbeitnehmer, oft auch die Zulieferer und deren Beschäftigte, betrof-
fen, die üblicherweise vom Staat dann sozial aufgefangen werden, vor allem über die staatliche 
Arbeitslosenversicherung.

Wenn aber der Staat selbst insolvent wird, dann fällt er bis auf weiteres als Rettung für die 
Menschen aus. Das trifft vor allem die, die ihren Lebensunterhalt direkt aus staatlichen Leistungen 
beziehen, also Arbeitslose, Rentner, Soldaten, Richter und Beschäftigte des öffentlichen Dienstes.

Dass der IWF bei seinen Vorstellungen für ein Staateninsolvenzverfahren der Unteilbarkeit zwi- 
schen den Menschenrechten der Gläubiger und der Einwohner der Schuldnerstaaten ebenso wenig 
Rechnung trägt wie der Unteilbarkeit zwischen sozialen und bürgerlichen Menschenrechten, ist 
bereits mehr als genug Grund für ein Urteil, welches die Zustimmungsgesetze zu Art. 136 Abs. 3  
AEUV, ESM und Fiskalpakt sowie das ESMFinG, das Gesetz zur Änderung des BSchuWG und das 
StabMechG und die an diese anknüpfende EU-Verordnung 385/2011 (COD) (Abschnitt VI.2.1 
dieser Verfassungsbeschwerden) für verfassungswidrig und damit für nichtig erklärt.

IV.6.6 Demokatiewidrigkeit des Staateninsolvenzverfahrens laut Financial Times, WSWS und 
Hintergrund
Die Financial Times beleuchtete die Vorstellungen der deutschen Bundesregierung für ein Staaten-
insolvenzverfahren (Stand Mitte 2010), was bzgl. der verfassungsrechtlichen Einschätzungen trotz 
einiger Modifizierungen in der Planung des Mechanismus für das Staateninsolvenzverfahrens bis 
zum 28.11.2010 weiterhin gleichermaßen aktuell ist.
 
WSWS und Hintergrund zitieren aus dem Artikel: „Es gibt in diesem Plan einige nützliche Ideen“, 
aber: „Der Haken an den deutschen Vorstellungen ist, dass sie zu weit gehen... Ein supranationales 
Entscheidungsgremium würde externe Personen einsetzen, um die finanziellen Angelegenheiten der 
Schuldnernation in die Hand zu nehmen. Diese müsste auf einige ihrer Souveränitätsrechte verzich-
ten.“ Ein solcher Plan „würde die Schuldnernation in eine Position kolonialer Unterwerfung zwin-
gen. Würde jemals ein Land einer solchen Regelung zustimmen, wäre das politisch explosiv... 
Wenn souveräne Staaten zahlungsunfähig werden, dann muss man sich am Konferenztisch 
zusammensetzen und nicht in die Folterkammer gehen.“
http://www.hintergrund.de/201007201016/wirtschaft/finanzwelt/der-qberliner-clubq-deutschland-
will-europa-bedingungen-diktieren.html
www.wsws.org/de/2010/jul2010/berl-j20.shtml 

Die Financial Times hat sich mit ihrem mutigen Kommentar und mit ebenso deutlichen und sachli-
chen Worten schützend vor die staatliche Souveränität (Art. 20 Abs. 1 GG, Art. 2 Abs. 1 GG) ge-
stellt, ohne zu fragen, ob das allen Lesern gefällt, mit einer Zivilcourage, wie sie sich die meisten 
Bürger von einem Bundesverfassungsrichter vorstellen.

Die „Position kolonialer Unterwerfung“ meint nicht den rechtlichen Status einer Kolonie, sondern 
einen Zustand des Ausgeliefertseins und des Ausgebeutetwerdens, als wäre der Staat eine Kolonie. 
Im Staateninsolvenzverfahren würden die Bürger und Einwohner der Schulderländer fremder Herr- 
schaft unterworfen, die sie nicht selbst abwählen könnten. Diese würden bestimmen, wieviel Geld 

http://www.wsws.org/de/2010/jul2010/berl-j20.shtml
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welches Ministerium zur Verfügung hätte, und wofür es eingesetzt werden dürfte. Eine nicht ab-
wählbare Finanzdiktatur, solange das Staateninsolvenzverfahren laufen würde. Das ist bemerkens-
wert, da laut dem Lissabon-Urteil die Demokratie ja nicht nur unantastbar, sondern sogar vorverfas-
sungsrechtlich ist. Das Wort „Folterkammer“ ist angesichts der Qualen, welche die für den IWF 
verhungerten Menschen im Niger, dessen Nahrungsmittelnotreserven auf Anweisung des IWF auf-
gelöst wurden, gestorben sind, erlitten haben, und welche heute die ärmeren Bevölkerungsschichten 
Rumäniens erleiden, denen der IWF die Krankenhausbetten streicht, eher noch moderat.
Das Wort „Folterkammer“ zeigt auch sehr anschaulich, wie tief verwurzelt die Menschenwürde als 
Rechtsgrundlage für die Unteilbarkeit der Menschenrechte auch im Bewußtsein von Redakteuren 
von Wirtschaftsmagazinen sein kann.

IV.6.7 der europäische Finanzierungsmechanismus im Lichte des Waldenfels-Urteils

Das Waldenfels-Urteil vom 23.05.1962 (1 BvR 987/58, BVerfGE 15,126) hat bereits geklärt, dass 
Staaten konkursunfähig sind (Rn. 62). Der Grund für die Konkursunfähigkeit von Staaten liegt 
darin, dass im Vordergrund „die Schaffung einer Grundlage für die Zukunft“ steht und nicht „die 
Abrechnung über die Vergangenheit“; dieses „Prinzip der Sanierung findet sich allenthalben in der 
Geschichte des Staatsbankrotts und ist unvermeidlich, weil gesunde staatliche Finanzen die erste 
Voraussetzung für die Entwicklung des sozialen und politischen Lebens sind“.
Daraus, dass Staaten konkursunfähig sind, folgt nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin, 
dass ein Staateninsolvenzverfahren für Deutschland verfassungswidrig ist.

Das Wort „allenthalben“ in Rn. 62 des Waldenfels-Urteils bedeutet soviel wie „ganz überwiegend“ 
oder „in den meisten Fällen“. Die Beschwerdeführerin ist der Rechtsauffassung, dass es 1962  einen 
ungeschriebenen Rechtssatz des Völkergewohnheitsrechts gegeben hat und es diesen auch heute 
noch gibt, dass weltweit Staateninsolvenzverfahren unzulässig sind, weil sie dem Prinzip der 
Sanierung nicht genug Rechnung tragen. Zum „ius cogens“ (zwingendes Völkerrecht nach der 
Wiener Vertragsrechtskonvention, WVRK) gehören zwei große Kategorien. Beiden ist gemeinsam, 
dass es sich um zumindest fast weltweit anerkanntes Recht handeln muss. Die erste Kategorie ist 
das höchste vertragliche Völkerrecht, darunter am deutlichsten die Uno-Charta (Art. 30 WVRK, 
Art. 103 Uno-Charta) und neben dieser universellen Menschenrechte der  Uno (Art. 28 AEMR, Art. 
1 Nr. 3 Uno-Charta) und das humanitäre Kriegsvölkerrecht (IGH-Gutachten vom 08.07.1996, siehe 
Text dieser Verfassungsbeschwerden).
Die zweite Kategorie ist das nicht vertraglich festgelegte Völkergewohnheitsrecht. Dieses umfasst 
ungeschriebene völkerrechtliche Grundsätze, welche zumindest fast weltweit anerkannt sind, 
obwohl man sie nicht in einem internationalen Vertrag festgelegt hat, z. B. die Immunität der 
Diplomaten und einen Teil der Resolutionen der Uno-Vollversammlung .  
Die Beschwerdeführerin ist der Rechtsauffassung, dass es einen zum Völkergewohnheitsrecht gehö-
renden Rechtsgrundsatz, dass Staaten konkursunfähig sind, auch heute noch gibt, obwohl durch 
IWF-Auflagen manchen Staaten, wie z. B. Niger, Malawi und Äthiopien bzgl. der Nahrungsmittel- 
notreserven oder Ghana bzgl. der Gesetzlichen Krankenversicherungen bereits mehr genommen 
worden sein mag, als dies selbst in einem Insolvenzverfahren rechtmäßig sein könnte. Denn das 
Übermaß der IWF-Auflagen und deren Erzwingung selbst unter Mißachtung der Grenzen, die über 
dem IWF-Recht stehendes Recht setzt, resultiert nicht aus einer allgemeinen Akzeptanz der Staaten 
oder gar der Völker in deren Eigenschaft als Souveräne der Staaten, sondern aus der straf- und haf-
tungsrechtlichen Immunität der IWF-Mitarbeiter, was zur Ungesühntheit selbst der offensichtlichs-
ten Rechtsverstöße führt, und aus dem vertraglichen Status des IWF als Uno-Sonderorganisation, 
wodurch sich die Uno die Fesseln angelegt hat, den IWF trotz drastischer Verstöße gegen Uno-
Charta und universelle Menschenrechte nur sehr diplomatisch zu kritisieren. 

Damit ist es auch aus Sicht des Waldenfels-Urteils offensichtlich entscheidungserheblich und offen-



sichtlich erforderlich, die Zustimmungsgesetze zum Fiskalpakt und zum ESM-Vertrag sowie das 
StabMechG und EU-Verordnung 385/2011 (COD) (Abschnitt VI.2.1 dieser Verfassungsbeschwer-
den) als verfassungswidrig zu erkennen, da die Verfassungswidrigkeit eines Staateninsolvenzver-
fahrens bereits seit dem Waldenfels-Urteil bekannt ist, aber mißachtet wird.
Rechtsfortbildend ist dabei auch, dass der Gesetz-geber sich auch nicht im Rahmen einer internatio-
nalen Regelung darauf verpflichten darf, den Staat im Falle eines Staatsbankrotts einem 
Insolvenzverfahren zu unterwerfen.

Das Waldenfels-Urteil hat laut seiner Rn. 44 einen Staatsbankrott bei einer dauerhaften Zahlungs- 
unfähigkeit als gegeben angesehen. Da dieses Merkmal im damals zu beurteilenden Fall gegeben 
war, musste damals nicht entschieden werden, ob ein Staatsbankrott auch bereits bei einer, bzgl. der 
Aktiva an Verkehrswerten gemessenen, Überschuldung vorliegt.

Wenn ein Staat in einer konkursreifen Lage ist, dann muss die Sanierung den sich aus der Konkurs- 
unfähigkeit des Staates folgenden Prinzipien folgen (Rn. 64, Rn. 72, Leitsatz 2). Der Gesetzgeber 
muss weiterhin in der Lage bleiben, seine staatlichen Aufgaben zu erfüllen, wobei es ihm selbst 
zum Zeitpunkt eines Staatsbankrotts nicht völlig verwehrt ist, auch neue Aufgaben zu übernehmen. 
Dazu gehört auch, dass dem Staat genügend Aktiva verbleiben müssen, dass er in der Lage bleibt, 
seine Aufgaben selbst zu erfüllen (Rn. 63). Der Gesetzgeber muss sich selbst so weit von seinen 
Schulden befreien können, dass die staatliche Ordnung nach dem Staatsbankrott nicht gleich schon 
wieder gefährdet ist (Rn. 76). Siehe auch Abschnitt IX.12 dieser Verfassungsbeschwerden zum 
Selbstbestimmungsrecht der Völker.

Dem Bundesgesetzgeber obliegt es auf der einfach-gesetzlichen Ebene, seine eigene Entschuldung 
im Falle des Staatsbankrotts zu regeln (Rn. 44, Leitsatz 1). Eine gesetzliche Regelung ist im Falle 
des Staatsbankrotts aus Gründen der Rechtsstaatlichkeit im Sinne der Rechtsklarheit und Rechts-
sicherheit sogar erforderlich (Rn. 44, 49).

Die staatlichen Gerichte können dabei nicht detailliert vorgeben, wie genau die Regelungen für die 
Sanierung der Staatsfinanzen auszusehen haben, welche Gläubiger ggfs. mit einer höheren Quote zu 
bedienen sind als andere etc. (Rn. 49); sie wachen nur darüber, dass eine gesetzliche Regelung zur 
Sanierung der Staatsfinanzen innerhalb des vom Grundgesetz und vom Völkerrecht (Art. 27 
WVRK) vorgegebenen Rahmens bleibt. 

Nur soweit der Gesetzgeber den Gläubigern mehr gibt, als das, was noch die ordentliche Erfüllung 
der sozialen und politischen Aufgaben des Staates zulassen würde, oder weniger gibt, als das, was 
noch mit Sicherung der Erfüllung seiner politischen und sozialen Aufgaben zu rechtfertigen ist, ist 
eine Eingrenzung in den zulässigen Rahmen durch das Bundesverfassungsgericht geboten – soweit 
ein Betroffener (z. B. ein Steuerzahler, ein Empfänger staatlicher Sozialleistungen oder ein Gläubi-
ger) Verfassungsbeschwerden einlegt.

Auch bei einer auf einfach-gesetzlicher Ebene geregelten Sanierung der Staatsfinanzen im Falle 
eines Staatsbankrotts darf der Staat aber seine Schulden auch nicht willkürlich reduzieren, sondern 
muss sie im Rahmen des unter Beachtung des Vorrangs der Sanierung der Staatsfinanzen  „Mögli-
chen“ (Leitsatz 2, Rn. 66, Rn. 70) erfüllen. Damit ist gemeint, dass der Staat sich selbst nur soweit 
einseitig seiner Schulden entledigen darf, wie es zu seiner Sanierung notwendig ist. Dafür dürfte 
den Staat gegenüber seinen Gläubigern nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin zum Schutz 
des Grund- und Menschenrechts seiner Gläubiger auf Eigentum sowie der Rechtsstaatlichkeit 
zumindest eine Begründungspflicht treffen, nach welchen Berechnungen er betragsmäßig den 
notwendigen Sanierungsbeitrag der Gläubiger geschätzt hat. 

Im Vergleich zu heute darf  auch nicht übersehen werden, dass das Waldenfels-Urteil über eine be- 



sondere Situation geurteilt hat. Die Ordnung des Deutschen Reichs war gerade erst untergegangen 
und seine staatliche Ordnung aufgelöst; die Bundesrepublik Deutschland ist ausdrücklich durch eine 
staatliche Neuordnung entstanden (Rn. 45, Rn. 64). Das Waldenfels-Urteil stellte ausdrücklich klar, 
dass die Bundesrepublik Deutschland nicht Vermögensnachfolgerin des Deutschen Reiches ist,  und 
dass sie zumindest nicht im gesamten dessen Funktionsnachfolgerin ist (Rn. 75+76). Damit ist die 
Bundesrepublik Deutschland offensichtlich nicht Gesamtrechtsnachfolgerin des Deutschen Reichs.
Damals waren auch von entscheidender Bedeutung die totale Delegitimierung der Naziherrschaft  
(Rn. 76, Rn. 77) und die besonderen Lasten des Wiederaufbaus, des Lastenausgleichs und der Ver-
sorgung von Flüchtlingen, Kriegsopfern und Gefangenen (Rn. 63+64).
Aus dieser Sichtweise könnte den Gläubigern Deutschlands heute im Falle eines Staatsbankrotts 
vermutlich nur ein etwas geringerer Sanierungsbeitrag abverlangt werden als unmittelbar nach dem 
Ende der Nazidiktatur.
Das Waldenfels-Urteil lässt ein Stück weit auch Parallelen erkennen mit dem vor allem aus der bra-
silianischen Verfassung bekannten Rechtsgrundsatz der „widerlichen Schulden“, wonach durch eine 
Diktatur, durch Korruption oder anderes kriminelles Unrecht angehäufte Schulden unter 
bestimmten Umständen nicht zurückgezahlt werden müssen. Wer mit der Nazidiktatur Geschäfte 
gemacht hat, hat es nicht anders verdient gehabt, als nach der staatlichen Neuordnung einen relativ 
hohen Sanierungsbeitrag leisten zu müssen.
Das Waldenfels-Urteil ist jedoch auch zu einer Zeit ergangen, als Deutschland noch unter Besat-
zungsrecht stand. Dass die Bundesrepublik Deutschland nach der Vollendung der deutschen Wie-
dervereiningung wieder ein souveräner Staat ist, ist wiederum ein Argument dafür, dass im Falle 
eines heutigen Staatsbankrotts Deutschland seinen Gläubigern u. U. einen etwas höheren Sanie-
rungsbeitrag abverlangen könnte als ein nicht voll souveräner Staat.

Damit die Wahrung dieser Grundsätze formell überhaupt durchgesetzt werden kann, darf es kein 
Staateninsolvenzverfahren geben, umso weniger eines, welches auf iwf-typische Strenge 
verpflichtet ist. Auch darum ist mindestens ein klarstellendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
notwendig, welches die Zustimmung zum ESM-Vertrag untersagt.

Wenn Gläubiger im Rahmen der auf Grund einer Staatsbankrottsituation erforderlichen Sanierung 
der Finanzen einen Teil ihrer Forderungen endgültig verlieren, ist dieser Verlust ihrer Forderungen 
ein Eingriff in das Grundrecht auf Eigentum aus Art. 14 GG. Der Zeitpunkt des Grundrechtsein-
griffs liegt bei einer Sanierung der Staatsfinanzen auf Grund eines Staatsbankrotts jedoch 
grundsätz-lich nicht im Zeitpunkt der Sanierung, also nicht in dem Zeitpunkt, in welchem ein Teil 
der Forde-rungen der Gläubiger endgültig entfällt, sondern bereits in dem Zeitpunkt, in welchem 
die entschei-denden Handlungen ausgeübt werden, welche den Staatsbankrott herbeiführen (Rn. 
71). 

Der Zeitpunkt des Grundrechtseingriffs in die Rechte der Gläubiger, nämlich bei Herbeiführung der 
Konkurslage, ist auch für die hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden entscheidend. 
Wie vor allem in Abschnitt XI. dieser Verfassungsbeschwerden dargestellt, führt vor allem der 
euro-päische Finanzierungsmechanismus dazu, dass bereits in den ersten beiden Stufen bis zu 500,- 
Mrd. € der noch nicht akut in Zahlungsschwierigkeiten befindlichen Euro-Mitgliedsstaaten als 
Bürg-schaftsinanspruchnahmen an die Gläubiger der bereits in Zahlungsschwierigkeiten 
befindlichen Euro-Staaten  fließen, also vor allem an die Banken. So wird immer mehr Geld in die 
Spekulation gepumpt, denn Banken haben bei der Spekulation erheblich mehr Gewinnchancen als 
bei der Kre-ditvergabe an die Realwirtschaft, zumal in der Spekulation viel größere Geldmengen 
bewegt wer-den, was der europäische Finanzierungsmechanismus auch noch drastisch fördern 
würde. Solch ein Verhalten der Banken wird ja durch diesen Mechanismus gerade noch belohnt und 
damit aufs neue ermutigt. Der europäische Finanzierungsmechanismus nimmt den Staaten 
außerdem den Rest ihrer Möglichkeiten, Impulse für die Realwirtschaft zu setzen, wenn sich das 
schon für die Banken nicht mehr so lohnt. Hinzu kommen die IWF-Auflagen bzw. iwf-typischen 



Auflagen, welche die Sozialversicherungssysteme und den öffentlichen Dienst der Euro-Staaten 
zerstören und den Staat damit seiner sozialen und politischen Handlungsfähigkeit berauben würden. 
Und da der europäische Finanzierungsmechnismus aktiv massiv die finanzielle Austrocknung der 
Realwirtschaft fördert, mindert er damit deren Fähigkeit, zum Bruttoinlandsprodukt beizutragen 
deutlich, was die Zinsen für die deutschen Staatsschulden steigen lässt und damit auch Deutschland 
in den europäischen Finanzierungsmechanismus zwingt. Davon sind auf Grund der Höhe der 
Beträge vor allem der ESM und der Euro-Stabilisierungsmechanismus die entscheidende Schritte 
zur Herbeiführung der staatlichen Konkurslage in Deutschland.

Hinzu kommt der Umbau des Stabilitäts- und Wachstumspaktes zur Errichtung der EU-Wirtschafts-
regierung, worunter vor allem das Ungleichgewichtsverfahren der EU-Kommission die Macht ge- 
ben soll, über sanktionsbewehrte Empfehlungen in die gesamte Finanz-, Wirtschafts- und Lohnpoli-
tik einzugreifen. Damit könnte die Kommission Steuersenkungen erzwingen, um Deutschland ins 
Staateninsolvenzverfahren zu bekommen.

Schließlich ist das Staateninsolvenzverfahren des ESM für die Staaten der Eurozone auch noch so 
vorgesehen, dass die Versammlung der  privaten Gläubiger über die Auflagen für einen teilweisen 
Schuldenerlass entscheiden können soll. Selbst die Einsetzung einer neutralen Insolvenzverwaltung 
wäre mit dem Waldenfels-Urteil unvereinbar, aber immer noch eher, wenn es nicht gerade der IWF 
mit seinem Interesse an der gezielten Zerstörung der Sozialsysteme oder die EU-Kommission mit 
ihrem Interesse am Ausverkauf der Behörden, an der Aufzwingung von Gentechnik und der Macht- 
ergreifung als EU-Wirtschaftsregierung wären, eine geringe Chance auf ein gewisses Maß an Inter-
essenausgleich und an Grund- und Menschenrechtswahrung nicht nur im Verhältnis zwischen den 
Gläubigern, sondern auch zwischen Gläubigern und Einwohnern der Schuldnerstaaten. Wenn die 
privaten Gläubiger aber selbst über Auflagen und Schuldenerlass bestimmen könnten, würden diese 
natürlich stets versuchen, möglichst viele Auflagen mit möglichst wenig Schuldenerlass durchzuset-
zen, und mit jeder Auflage möglichst viel Staatseigentum zu einem möglichst geringen Preis zu er-
langen. Dabei hätten vor allem Gläubiger, die im jeweiligen Schuldnerstaat auch wirtschaftlich tätig 
sind, ein Interesse daran, Steuersenkungen durchzusetzen, und daran, preiswert Behörden zu 
erwerben, um selbst nicht mehr so kontrolliert zu werden, dafür aber ihre Konkurrenten kontrollie- 
ren zu können. Durch Steuersenkungen als Teil der Auflagen wäre leicht sicherzustellen, dass der 
Schuldnerstaat auch durch teilweise Schuldenerlasse nicht so schnell aus dem Insolvenzverfahren 
heraus käme, jedenfalls nicht, solange aus ihm noch etwas herauszuholen wäre, was seine Gläubiger 
gebrauchen könnten. Das ist mit der Gerichtetheit auf die Zukunft statt der Abrechnung mit der 
Ver- gangenheit und mit dem Verbleib eines hinreichenden sozialen Spielraums für den 
Schuldnerstaat, wie im Waldenfels-Urteil gefordert, unvereinbar.
Und jetzt verlangt der Abschnitt „Fairness“ der Vereinbarung vom 24./25.03.2011 über die Merk-
male des ESM auch noch ausdrücklich, dass selbst ein auch nur teilweiser Schuldenerlass der priva-
ten Gläubiger gegenüber den Staaten nur das letzte Mittel sein darf  (Abschnitt IV.6.2.4 dieser Ver-
fassungsbeschwerden). In diesem Sinne möglichst vieler Auflagen für möglichst wenig Schulden- 
erleichterung würde auch Art. 12 ESM-Vertrag (Abschnitt IV.6.2.5 dieser 
Verfassungsbeschwerden) ausgelegt, da die völkerrechtlichen Absichtserklärungen, welche dem 
Beschluss des ESM-Vertrags auf EU-Ebene voraus gingen, auch nach der WVRK zu den 
wichtigsten Auslegungshilfen gehören.

Es ist auch unvereinbar mit einem hinreichenden politischen Spielraum, zu dem auch ein hinrei-
chender finanzieller Spielraum gehört, wenn eine Finanzjunta der privaten Gläubiger soviel wie 
möglich für so wenig Schuldenerlass wie möglich aus dem Land heraus holt, und darüber hinaus 
deren Möglichkeit Auflagen zu machen, noch nicht einmal explizit auf finanziell wirksame Aufla-
gen begrenzt ist, sondern alle Entscheidungsbereiche von Legislative, Exekutive und Judikative um- 
fassen könnte.
Auch private Gläubiger sind Menschen, die des Mitgefühls fähig sind, auch wenn die Opfer der 



Auflagen vielleicht weit weg wohnen, auch wenn die Vertreter der Gläubiger Manager mit gewinn- 
abhängigen Boni sein mögen, die sich einer gewissen prozentualen Renditeerwartung der Anteils- 
eigner besonders verpflichtet fühlen mögen. Wo Menschen sind, ist es nicht ausgeschlossen, dass 
diese aus Mitgefühl heraus handeln, selbst wenn sie nahezu diktatorische Macht erhalten. Selbst 
diese Chance auf Gnade für die Einwohner der Euroländer ist im Staateninsolvenzverfahren des  
ESM nicht vorgesehen, denn die Erwägungsgründe 2+3 verpflichten für die Anwendung des ESM-
Vertrags ja gerade zu strengen Auflagen für alle Finanzhilfen. Dabei ist streng gemeint im Sinne 
von iwf-typisch (vgl. die  Schlussfolgerungen des Ecofin-Rates vom 10.05.2010 und Nr. 17 der 
Stellung-nahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011  (Abschnitt III.23 dieser 
Verfassungsbeschwerden)), also sämtliche Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerstaaten 
ignorierend. Private Gläubiger, welche milder wären, als es die IWF-Praxis ist, würden gegen das 
EU-Sekundärrecht zum ESM verstoßen, und wären damit möglicherweise selbst Sanktionen 
ausgesetzt, zumal vorgesehen ist, dass der ESM selbst über die Ausweitung seines 
Instrumentariums entscheiden können soll (Art. 19 ESM-Vertrag).

Art. 136 Abs. 3  AEUV und das geplante Staateninsolvenzverfahren des ESM für die Staaten der 
Eurozone sind dem Waldenfels-Urteils auf das extremste entgegengesetzt.

Der Gesetzgeber ist indes nicht vollständig gehindert an der Kodifizierung internationaler Regeln 
für den Staatsbankrott, aber nur in dem Spielraum, welchen das Waldenfels-Urteil, die Grundrechte, 
Strukturprinzipien und grundrechtsgleichen Rechte des Grundgesetzes sowie die universellen 
Menschenrechte dem Gesetzgeber dazu lassen. 
Art. 136 Abs. 3 AEUV mit seiner Blankett-Ermächtigung läuft dem Geist des Waldenfels-Urteils 
auf das drastischste entgegen.

IV.6.8 Erkenntnisse aus dem Gutachten des Beirats im Wirtschaftsministerium zum ESM

IV.6.8.1  Erkenntnisse aus dem Gutachten bzgl. der ersten Stufe des ESM 
Das Gutachten  „Überschuldung und Staatsinsolvenz in der Europäischen Union“ des wis-
senschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft kritisiert, wie auch in den 
Abschnitten XI.4, XI.5 und XI.9 dieser Verfassungsbeschwerden aufgezeigt, deutlich den 
Charakter des Euro- Rettungsschirms als Bankenrettung.
Konsequenterweise spricht es sich auch in den Abschnitten „3.2.1 Der Vorschlag der EZB“ 
und „3.2.3 Hilfen nach der Insolvenz“ auch dafür aus (entgegen den Vorstellungen der EZB 
und der Erklärung der Eurogruppe vom 28.11.2010), den Euro-Stabilisierungsmechanismus 
EFSF nicht in modifizierter Form in den ESM zu übernehmen, sondern jegliche Finanzhilfen 
erst nach Abschluss eines Staateninsolvenzverfahrens zu gewähren:
„Tatsächlich würde die Konstruktion der vorgeschlagenen Institution stimmig, wenn man als
ausdrückliche Annahme hinzufügte, dass ein Mitgliedstaat die Insolvenz erklärt und die
Verhandlungen mit seinen Gläubigern abgeschlossen haben muss, bevor er Kredite von der
Institution für Krisenmanagement erhalten kann.“ (S. 24 des Gutachtens)

„Allerdings muss, wie schon erwähnt worden ist, klar sein, dass konkrete Hilfszusagen erst dann 
erfolgen dürfen, nachdem alle Schritte des Insolvenzverfahrens abgeschlossen sind. Dazu gehört, 
dass eine abschließende Einigung zwischen dem Schuldner und seinen Gläubigern mit einem erheb-
lichen Forderungsverzicht stattgefunden hat, und dazu gehört vor allem anderen, dass der Schuldner 
ein überzeugendes wirtschafts- und finanzpolitisches Anpassungsprogramm vorgelegt hat und des- 
sen Umsetzung laufend nachweist.“ (S. 25+26 des Gutachtens)

Die Gutachter bleiben ihrer souveränitätsschonenden Linie treu und ihrem Bestreben nach einem 



Gleichgewicht zwischen Schuldnerstaat und Gläubigern. Das sieht man auch daran, dass sie, anders 
als die Erklärung der Eurogruppe vom 28.11.2010, den Entwurf des Anpassungsprogramms und da- 
mit die Ausgestaltung dessen, wo genau in welchem Ausmaß der Schuldnerstaat spart, diesem  
überlassen, und nicht Auflagen der privaten Gläubiger. Und das Gutachten spricht von einer „ab- 
schließenden Einigung“ und meint damit gerade nicht eine Unterwerfung des Schuldnerstaats unter 
die Auflagen der privaten Gläubiger.

Offenbar aus dem Bewußtsein heraus, dass die Kredite im Rahmen der „Griechenland-Hilfe“ und 
die Kredite für Irland im Rahmen des „Euro-Rettungsschirms“ in erheblichem Maße den bisherigen 
Gläubigern dieser Länder bzw. der Banken dieser Länder zugute gekommen sind, denkt das 
Gutach-ten auf S. 26 darüber nach, „ob die Kredite des Krisenmechanismus an einen prozentualen 
Mindest-satz des Forderungsverzichts geknüpft werden sollen.“
Damit sollen die ESM-Kredite aus Sicht der Gutachter auch einen Anreiz geben, beim Schuldener- 
lass großzügig genug zu sein.

IV.6.8.2  Erkenntnisse aus dem Gutachten bzgl. des Staateninsolvenzverfahrens 
Das am 10.01.2011 auf der Internetseite des Bundeswirtschaftsministeriums veröffentlichte Gutach-
ten „Überschuldung und Staatsinsolvenz in der Europäischen Union“ des wissenschaftlichen Beirats 
beim Bundesministerium für Wirtschaft (BMWi) äußert sich auch zur Frage eines Staateninsolvenz- 
verfahrens. Hierzu sei vorausgeschickt, dass das Gutachten die den Staaten gemachten Auflagen 
und deren verfassungs- und menschenrechtliche Auswirkungen nicht näher beleuchtet, was auch 
nicht Gegenstand des Gutachtenauftrags gewesen zu sein scheint. Es geht auch nicht ein auf das 
Waldenfels-Urteil.
Aus diesem tatsächlich und rechtlich eingeschränkten Blickwinkel heraus spricht sich das Gutach-
ten für die Einführung eines Staateninsolvenzverfahrens aus für die Länder der Eurozone oder gar 
für alle EU-Mitglieder (Abschnitt „4. Fazit“, S. 40). 
Aber die Gutachter haben, insbesondere im Vergleich zur Erklärung der Eurogruppe vom 28.11. 
2010,  viel  menschlichere Vorstellungen davon, wie konkret solch ein Verfahren, welches sie als 
„ Staatsinsolvenzverfahren“ bezeichnen, was aber zumindest als ein harmonisiertes Staatenver- 
gleichsverfahren bezeichnet werden könnte, aussehen sollte. 

Auf den Seiten 20 und 21 des Abschnitts „3.1.1 Ökonomische Grundlagen und Elemente einer 
Insolvenzordnung“ listen sie fünf Merkmale auf, in denen sich staatliche Insolvenz von privater In-
solvenz unterscheide:

Erstens könne ein souveräner Staat nicht von außen einer Insolvenz unterzogen werden. 
Das ist vollkommen zutreffend, denn die Souveränität der Staaten ist in Art. 2 Abs. 4 Uno-Charta 
und in zahlreichen nationalen Verfassungen, so implizit durch die Staatlichkeit Deutschlands auch 
in Art. 20 Abs. 1 GG, enthalten. Nichtsdestotrotz soll das Staateninsolvenzverfahren innerhalb des 
ESM, wie in Abschnitt IV.6.2.2 dieser Verfassungsbeschwerden anhand der Erklärung der 
Eurogrup-pe vom 28.11.2010 beleuchtet, den Staaten, die Zuflucht unter dem Euro-Rettungsschirm 
gesucht haben, zumindest wenn sie dies bzgl. seiner Fortführung im Rahmen des ESM getan haben, 
aufge-zwungen werden, wenn sie von EU-Kommission, IWF und EZB im Rahmen einer rigorosen 
Schul-dentragfähigkeitsanalyse nicht für solvent befunden werden. Aus dem Gutachten lässt sich 
also ent- nehmen, dass auch Volkswirtschaftler zu dem Ergebnis kommen, dass ein zwangsweiser 
Übergang in eine Staateninsolvenzverfahren mit der Souveränität der Staaten unvereinbar ist. Dem 
kann die Beschwerdeführerin nur beipflichten, insbesondere in Zusammenhang mit dem 
grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) und der Fähigkeit der Bundestagsabgeordneten, 
dessen Reichweite zu schützen.

Zweitens könne ein Staat nicht liquidiert werden. Das erachtet selbst der IWF als eine Selbstver- 



ständlichkeit, siehe Abschnitt IV.6.5 dieser Verfassungsbeschwerden. Der Anstoss zu einem 
Staaten- insolvenzverfahren könne nur von dem Schuldnerstaat selbst ausgehen, da man 
insbesondere von außen den Wert seines Nettovermögens, „insbesondere soweit es um 
unvermarktbare Infrastruktur geht“, „unmöglich“ „auch nur annähernde präzise“ beurteilen könne.
Das steht in deutlichem Gegensatz zum Konzept des ESM, wo EU-Kommission, IWF und EZB auf 
rigorose Weise genau das unternehmen wollen, was der Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums 
zurecht für faktisch unmöglich hält. Leider geht das Gutachten nicht weiter darauf ein, was es mit 
der „unvermarktbaren Infrastruktur“ des Schuldnerstaates meint. Es könnte sich um die Dinge han- 
deln, die keiner kaufen will, weil sie nicht genug Macht oder Profit versprechen. Es könnte aber 
auch eine klare Absage an zumindest die materielle, vermutlich aber eher an die gesamte, Privati-
sierung hoheitlicher Einrichtungen der Schuldnerstaaten gemeint sein.  

Drittens komme „es darauf an, den Schuldner in eine Position dauerhaft tragfähiger öffentlicher 
Finanzen zurückzuversetzen.“ Es könne „..ein Insolvenzverfahren souveräner Schuldner, im Gegen-
satz zu privaten Schuldnern, nicht primär darauf abzielen, eine möglichst hohe Auszahlungsquote 
für die Gläubiger zu erlangen. Der Schuldner muss in der Lage bleiben, seine staatlichen 
Funktionen
ausreichend wahrzunehmen.“
Die von den Gutachtern geforderte Ausgerichtetheit auf die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen 
für die Zukunft und deren Vorrangigkeit vor der Erzielung einer möglichst hohen 
Auszahlungsquote ähnelt sehr dem Geist des Waldenfels-Urteils. Aus Sicht der Begrifflichkeit des 
Waldenfels-Urteils kann davon gesprochen werden, dass das Gutachten wirklich ein souveränitäts- , 
menschenrechts- und Strukturprinzipien schonendes Staatenvergleichsverfahren meint, ohne es so 
zu benennen.
In dem Wort „wahrzunehmen“ steckt auch, dass der Staat selbst wahrnimmt, und eben nicht an an- 
dere outsourcet, wie es (insbesondere angesichts von Art. 2 zu Protokoll 26 zu den Verträgen der 
EU) vor allem die EU-Kommission, daneben nicht unerheblich aber auch der IWF, anstreben. Die 
Formulierung des Gutachtens bezieht sich auf „die“ staatlichen Funktionen, also nicht nur auf die 
im Grundgesetz durch den grundrechtsgleichen Funktionsvorbehalt (Art. 33 Abs. 4 GG) besonders 
geschützten hoheitlichen, sondern auch auf die sozialen – ohne freilich den Umfang der staatlichen 
Funktionen genau zu benennen.

Viertens könne „ein souveräner Schuldner nicht unter Konkursverwaltung gestellt werden, denn
dies würde grundlegenden demokratischen Prinzipien widersprechen. In diesem Sinn verbietet § 
904 der US-amerikanischen Konkursordnung dem Konkursgericht, in die Entscheidungen eines 
öffentlichen Schuldners hinsichtlich der Art und des Umfangs öffentlicher Leistungen für seine 
Bürger einzugreifen. Da der ökonomische Wert der Steuergewalt eines souveränen Schuldners von 
der Bereitschaft seiner Bürger, Lasten zu akzeptieren, und von der Qualität seiner Steuerverwaltung 
abhängt, kann ein zu direkter und einschränkender Eingriff in die internen Angelegenheiten des 
Schuldners von Außen den Wert des Vermögens verringern und dadurch das Schuldenproblem 
verschärfen.“
Die Gutachter gehen also, wie das Waldenfels-Urteil, ganz selbstverständlich davon aus, dass selbst 
ein bankrotter Staat rechtlich nicht völlig daran gehindert sein kann, auch neue Verpflichtungen, die 
etwas kosten können, seinen Bürgern gegenüber einzugehen. Sie denken bzgl. der Bedienung der 
Gläubiger außerdem eher an Steuererhöhungen als an Leistungskürzungen im sozialen Bereich, wie 
dies vor allem beim IWF, aber auch bei der EU-Kommission üblich ist. Und sie betonen die Souve-
ränität der Staaten. Sie respektieren sogar die „ Bereitschaft seiner Bürger, Lasten zu akzeptieren“. 
Welch ein Kontrast zum IWF, der genüsslich das Gesundheitssystem Rumäniens zerstört und Nah- 
rungsmittelnotreserven in Niger, Malawi und Äthiopien ausverkaufen ließ. Die Gutachter scheinen 
sich zur Befriedigung durch die Blume eher für Steuererhöhungen im Rahmen des demokratisch 
und souveränitätsmäßig zumutbaren auszusprechen als für Leistungskürzungen – ohne sich dabei 
auf konkrete soziale Rechte zu beziehen.



Fünftens erfordere „die Lösung einer staatlichen Schuldenkrise eine Institution, die befugt und wil-
lens ist, Auseinandersetzungen zwischen dem Schuldner und seinen Gläubigern nach internationa-
lem Recht bindend zu regeln.“
Der Ausschuss will also eine internationale Harmonisierung des Umgangs mit dem Staatsbankrott 
innerhalb der Eurozone bzw. der EU. Aber unter den souveränitätsschonenden Vorzeichen, die in 
den ersten vier Punkten genannt wurden.

Im Abschnitt „3.1.2 Der Ansatz der Eurogruppe“ stellt das Gutachten einen alternativen Ansatz im 
Vergleich zur Erklärung der Eurogruppe vom 28.11.2010 auf, ohne die Erklärung vom 28.11.2010 
explizit zu kritisieren, oder die Unterschiede herauszustellen. In Nr. 2 auf S. 22 bejaht das Gutach-
ten die Entpolitisierung „der Verhandlungen“ zwischen Gläubigern und Schuldnerstaat und schlägt 
vor, dass die Verhandlungsführung „einer speziellen Abteilung der EU-Kommission“ oder „einer 
privaten Institution, etwa einer internationalen Anwaltsfirma“ gegeben werden solle. 
Hier will das Gutachten der EU-Kommission oder Privaten aber nur eine Macht geben, die mehr der 
eines Mediators, nicht der eines Insolvenzverwalters vergleichbar ist. 
Das ist ein deutlicher Gegensatz zum ESM aus Sicht der Erklärung der Eurogruppe vom 28.11. 
2010, wo man der Gemeinschaft der privaten Gläubiger die Macht geben will, den Staaten verbind-
liche Auflagen zu machen, also regelrecht in die Staaten hinein mit zu regieren und zu legislieren.

Zum Ausmaß der finanziellen Entlastung des Schuldnerstaates sagt das Gutachten in Abschnitt 
3.1.1 auf S. 19:
„Die Lösung einer Schuldenkrise besteht daher in einer Kombination von fiskalischen Anpassungs-
maßnahmen, einer Verringerung der ausstehenden Schuld, einer Verlängerung ihrer Laufzeit und 
einer Reduzierung der Zinslast. Diese Kombination muss so gestaltet werden, dass der Schuldner 
anschließend wieder einen Zustand dauerhaft tragfähiger öffentlicher Finanzen erreicht. 
Gleichzeitig muss die Lösung eine annehmbare Verteilung derLasten zwischen Gläubigern und 
Schuldnern ermöglichen.“

Auch hier kommt wieder die waldenfels-ähnliche Sichtweise des Gutachtens zum Ausdruck.

Außerdem sagt es auf S. 19+20:
„Eine Insolvenzordnung für souveräne Schuldner zielt darauf ab, bei der Suche nach einer Lösung 
die drei Arten von Unsicherheit möglichst gering zu halten.“

Damit ist gemeint, dass die Gläubiger durch das Verfahren ein möglichst großes Maß an Rechtssi-
cherheit erhalten sollen bzgl. der folgenden in dem Gutachten auf S. 18 genannten Unsicherheiten:

„o Unsicherheit über die Bereitschaft und Fähigkeit des Schuldnerlandes, seine Verbindlichkeiten 
zu bedienen und den Zugriff auf Sicherheiten zu ermöglichen,
o Unsicherheit über die Art und den Umfang finanziellen Beistands seitens der Europäischen 
Union, der EZB, des Internationalen Währungsfonds oder einzelner Mitgliedstaaten und
o Unsicherheit über das Verhalten anderer Gläubiger.“

Gegen die Erlangung möglichst großer Rechtssicherheit ist nichts einzuwenden, zumal die 
Rechts-sicherheit zum Strukturprinzip Rechtsstaatlichkeit gehört, soweit dabei die Grund- 
und Menschen-rechte, grundrechtsgleichen Rechte und Strukturprinzipien und deren 
jeweiliger Rang dabei einge- halten werden.

IV.6.9 Staateninsolvenz zur Entledigung aller bisherigen Lasten der Altersversorgung
In einer bemerkenswerten zeitlichen Parallelität zu den Geschehnissen in der EU rund um europäi- 



schen Finanzierungsmechanismus, Wirtschaftsregierung und deren Blankett-Ermächtigungsnorm 
Art. 136 Abs. 3 AEUV steht noch im Februar 2011 ein Gesetzentwurf auf der Tagesordnung des 
US-Parlaments für Insolvenzverfahren von US-Bundesstaaten. Die Vertreter der Bundesstaaten sind 
eher dagegen, weil sie ihre soziale Gestaltungsfähigkeit behalten wollen. Der Gesetzentwurf will es 
ausdrücklich ermöglichen, dass insolvente US-Bundesstaaten sämtliche Pensionslasten gegenüber 
ihren Beamten streichen können. Siehe hierzu den Reuters-Bericht vom 22.01.2011.
http://de.reuters.com/article/worldNews/idDEBEE70L01320110122

Angesichts der weltbildprägenden Kraft von Großmächten wie den USA ist die Beschwerdeführerin 
der Auffassung, dass, wenn Deutschland erst einmal selbst in das Staateninsolvenzverfahren des 
ESM der Eurozone geraten sollte, damit zu rechnen ist, dass in einem solchen Verfahren nicht nur 
die bis dahin entstandenen Pensionsansprüche der Beamten, sondern auch die bis dahin entstande-
nen Rentenansprüche gekürzt bzw. gestrichen würden, zumal Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV für alle 
Finanzhilfen (also auch für einen teilweisen Schuldenerlass im Rahmen eines Staateninsolvenz-
verfahrens) Auflagen von iwf-typischer Strenge vorschreibt. Und selbst wenn ein anderer Staat der 
Eurozone in  das Staateninsolvenzverfahren des ESM geriete, würde die EU-Wirtschaftsregierung 
alias EU-Kommission dafür Sorge tragen, dass alle Grausamkeiten etwas später zur Nivellierung 
der makroökonomischen Ungleichgewichte auch auf die Staaten der Eurozone ohne akute Liquidi-
tätsprobleme übertragen würden. Darüber hinaus gründet sich die Auffassung der 
Beschwerdeführe-rin, dass man nicht nur die Pensions-, sondern auch die gesetzlichen 
Rentenansprüche radikal kür-zen oder sogar ganz streichen würde, darauf, dass die EU zumindest 
für Zwecke der Berechnung des Defizits und der Schuldenquote im Rahmen des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes gem. Art. 2 von Protokoll 12 zu den Verträgen der EU die Haushalte von Bund, 
Ländern und Gemeinden gemeinsam mit der Sozialversicherung als eine Einheit betrachten.

IV.6.10 Vorstellungen von  Joseph Stiglitz (ehem. Vizevorsitzender und Chefökonom der 
Weltbank) für ein Staateninsolvenzverfahren
In seinem Buch „Chancen der Globalisierung“ (Pantheon-Verlag) spricht sich Joseph Stiglitz für ein 
internationales Staateninsolvenzverfahren unter Leitung unabhängiger Richter aus. Darin einbezo- 
gen würden nur die Schulden, welche nicht vorab bereits auf Grund ihrer Illegitimität (S. 286ff., 
Abschnitt XI.3 dieser Verfassungsbeschwerden) zu streichen wären.

Dieses unterscheidet sich erheblich von den Vorstellungen des IWF (Abschnitt IV.6.5 dieser Ver- 
fassungsbeschwerden) ebenso wie vom ESM (Abschnitt IV.6.2 dieser Verfassungsbeschwerden) 
und vom grund- und menschenrechtlich tatsächlich geboteten Ansatz.

Für ein solches internationales Staateninsolvenzverfahren verlangt Stiglitz vor allem folgendes (S. 
300 + 301):
1.einen ausreichend hohen Schuldenschnitt, um eine baldige erneute Zahlungsunfähigkeit zu 
verhindern
2.die Unverletztlichkeit des Vorrangs der Verpflichtungen des Staates seinen Bürgern gegenüber 
vor den Verpflichtungen gegenüber den Gläubigern
3.ein zügiges und schuldnerfreundliches Verfahren zur Vermeidung unnötiger Verfahrenskosten 
und zur Beschleunigung der Chancen auf Wirtschaftswachstum
4.Verfahren darf nicht in den Händen der Gläubiger (auch nicht in denen des IWF) liegen

Unabhängig davon, dass ein Staateninsolvenzverfahren an sich bereits auf Grund von Demokratie 
und Souveränität nach dem Waldenfels-Urteil verfassungswidrig ist (Abschnitt IV.6.7 dieser 
Verfas- sungsbeschwerden), könnte die Beschwerdeführerin den Punkten 1, 3 und 4 zumindest als 
Regeln für einen souverän bewältigten Staatsbankrott beipflichten. Punkt 4 zeigt zugleich auf, wie 
rechts- staatswidrig es ist, wenn der ESM Gläubiger und Insolvenzverwalter zugleich sein soll, und 



wenn der IWF als größerer bisheriger Gläubiger in die Erstellung der Auflagen im Rahmen des 
ESM involviert werden soll. 

Den von Stiglitz in Punkt 2 postulierten Vorrang der Rechte der Bürger der Staaten vor den Forde- 
rungen der Gläubiger gibt es jedoch allgemein nicht, auch wenn dies, wie von Stiglitz erläutert, auf 
einfach-gesetzlicher Ebene im US-Recht für die Insolvenz von US-Kommunen verankert sein mag. 
Auf Grund der Unteilbarkeit der Menschenrechte muss ein fairer Kompromiss zwischen den Rech-
ten der Einwohner (nicht nur der Bürger) und den Gläubigern der Schuldnerstaaten gefunden wer- 
den nach dem Maßstab der im jeweiligen Staat geltenden Grund- und Menschenrechte. Dabei muss 
die gefundene Kompromisslinie auch den höheren Rang von Grundrechten im Vergleich zu uni- 
versellen Menschenrechten widerspiegeln, ebenso, dass das Eigentum nur ein Grund- bzw. Men- 
schenrecht unter vielen ist, und muss ebenfalls widerspiegeln, wie weit insbesondere die sozialen 
Grund- und Menschenrechte in dem jeweiligen Land bereits verwirklicht sind. Außerdem darf den 
ärmeren Einwohnern ebenso wie den ärmeren Gläubigern nur weniger an Lasten zugemutet werden 
als den reicheren.

Ein etwaiges Weltinsolvenzgericht hätte keinerlei Befugnis, über die Grundrechte des betroffenen 
Landes zu entscheiden, obwohl diese (außer bei Staaten mit einem monistischen oder gemäßigt 
monistischen Verhältnis zu den universellen Menschenrechten) vom Rang noch über den univer-
sellen Menschenrechten stehen. Die Schaffung eines internationalen Insolvenzgerichts würde dem 
Vorrang der Grundrechte also nicht gerecht werden können, es sei denn, danach würde als nächste 
Instanz das Verfassungsgericht des Schuldnerlandes wiederum die Entscheidung des internationalen 
Insolvenzgerichts eingrenzen, soweit dies anhand der Grundrechte und Strukturprinzipien und der 
universellen Menschenrechte der nationalen Verfassung erforderlich wäre. Hinzu kommt, dass 
Stiglitz als Ökonom sein Modell nach seinen Vorstellungen sozialer Gerechtigkeit und volkswirt-
schaftlicher Funktionsfähigkeit ausgerichtet hat, ohne es am Maßstab gültigen Rechts, insbesondere 
der Grund- und Menschenrechte zu prüfen, sodass völlig unklar ist, ob solch ein internationales 
Insolvenzgericht wenigstens auf die universellen Menschenrechte verpflichtet wäre.
 

IV.7 Prognostizierung der künftigen Auslegung von Fiskalpakt, Six Pack und europäischen Finan-
zierungsmechanismus durch die deutsche Bundesregierung anhand der Wünsche der Deutschen 
Bank 
Die Deutsche Bank ist laut Tabelle I auf S. 29 der Weltbankstudie „Are banks too big to fail or too 
big to save ? International evidence from equity prices and CDS spreads“ aus Mai 2010 (Abschnitt 
XI.7 dieser Verfassungsbeschwerden) die größte deutsche Bank, auch wenn selbst die radikal 
bankenfreundliche Weltbank die Deutsche Bank immer noch als zu klein ansieht, als dass diese 
„too big to fail“ sein könnte.
Weitere Indizien für die Macht der Deutschen Bank sind die Mitgliedschaft ihres ehemaligen 
Vorstandsvorsitzenden Josef Ackermann im Vorstand des Bundesverbandes deutscher Banken 
(BDB) und in den Vorbereitungskomitees der internationalen öffentlichkeitsscheuen Gesprächs-
netzwerke Bilderberg und Trilaterale Kommission, die Mitgliedschaft des Vizepräsidenten der 
Deut-schen Bank Caio Koch-Weser im Rat der militaristischen Lobbyorganisation European 
Council on Foreign Relations (www.ecfr.eu) und die starke Sichtbarkeit von Herrn Ackermann weit 
über die ebenfalls im ECFR-Rat vertretenen Medienkonzerne Springer und Bertelsmann hinaus. 
Springer und Bertelsmann gehören zu den machtvollsten Medienunternehmen in Deutschland; von 
der Erlangung ihrer Aufmerksamkeit kann der Ausgang von Bundestagswahlen abhängen. Laut 
dem Internet-Lexikon Wikipedia sind die Bilderberg-Konferenzen informelle, private Treffen 
einflussreicher Personen aus Wirtschaft, Militär, Politik, Medien und Adel. Die deutsche 
Bundeskanzlerin soll mindestens einmal schon die Geburtstagsfeier von Herrn Ackermann im 

http://www.ecfr.eu/


Bundeskanzleramt ausgerichtet haben, ein Mass an Aufmerkamkeit und Vertrauen, wovon die 
Vorstandsvorsitzenden der meisten in Deutschland tätigen Banken nur träumen können. Von 
Gewicht mag auch sein, dass die Deutsche Bank zu den größeren Parteispendern in Deutschland 
gehört, was ein Gefühl von Vertrautheit seitens der Politik unrbewusst fördern kann und den Blick 
auf das Vorhandensein, neben aller betriebswirtschaftlicher Kompetenz, auch von Eigeninteressen 
dieser Bank bzw. von Organisationen, denen sie und ihr Führungspersonal angehört, leicht aus dem 
Blick der mit Spenden und Rat unterstützten politischen Parteien geraten lässt. An all dem mag an 
sich noch nichts ehrenrühriges sein. Es zeigt jedoch eindrucksvoll, über wieviele Kanäle die 
Deutsche Bank sich Gehör verschaffen kann mit ihren politischen, wirtschaftlichen und 
weltbildbeeinflussenden Interessen.
Und selbst bis zu den Vereinten Nationen hat sich der beherrschende Einfluss der Deutschen Bank 
auf die deutsche Bundeskanzlerin inzwischen herum gesprochen; siehe hierzu das in Abschnitt X.1 
dieser Verfassungsbeschwerden zitierte Interview des ARD-Nachtmagazins mit Prof. Dr. Jean 
Ziegler. 

Das Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 26.12.2010 mit Herrn Thomas Mayer, 
dem Chefvolkswirt der Deutschen Bank, ist daher ein gewichtiges Indiz dafür, wie künftig die 
deutsche Bundesregierung mit EFSF, ESM, Fiskalpakt und den an diese anknüpfenden EU-
Verordnungen (Abschnitte V.3 bis V.7 und VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden), umgehen würde. 
Und es ist ein noch gewichtigeres Indiz dafür, aus welcher inneren Haltung heraus die Mitarbeit der 
Deutschen Bank in den Gläubigerversammlungen zur Erstellung der Auflagen im Rahmen der 
Staateninsol-venzverfahren der Eurostaaten voraussichtlich erfolgen würde. 

Danach strebte Herr Mayer noch im ersten Quartal 2011 Klarheit an bzgl. des Wegs “zu dem ab 
2013 geplanten Stabilisierungsmechanismus“ (also zur unbefristeten Fortsetzbarkeit der EFSF und 
zum ESM). Zu den Beschlüssen des Europäischen Rats vom 16./17.12.2010 einschließlich der 
Initiierung von Art. 136 Abs. 3 AEUV sagte er, der EU-Gipfel habe „große Linien“ festgelegt, die 
Details aber noch offen gelassen. 
Daraus, dass Art. 136 Abs. 3 AEUV ja gerade in erster Linie zu dem Zweck initiiert worden ist, 
eine Grundlage für den ESM zu erhalten, lässt sich also schließen, dass die Deutsche Bank ein 
Interesse daran gehabt hat, die Zustimmung zur Änderung des Art. 136 Abs. 3 AEUV bis zum 
31.03.2011 durch zu haben, und bis dahin weitere Klarheit zum ESM zu bekommen.
Statt Art. 136 Abs. 3 AEUV aber will man nun erst einmal des Fiskalpakt (Abschnitte III.1.2 und 
V.1 dieser Verfassungsbeschwerden).

In dem Interview spricht sich Herr Mayer für das Konzept eines Europäischen Währungsfonds 
(EWF) aus, „besetzt mit Finanzexperten“, welche „unabhängig von der Politik, über die Rettung 
und Umschuldung von Staaten entscheiden“ würden. Die Politik sei „bisher mit den vielen prakti-
schen Fragen überfordert“ gewesen. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin übersieht Herr 
Mayer dabei, dass die Überforderung der Politiker gerade auch aus deren Fixierung auf die Mei-
nung internationaler Debattierclubs und Denkfabriken resultiert. Siehe darum auch die Abschnitte 
III.8, III.10, IV.8 und X.1 dieser Verfassungsbeschwerden.
Der Stand vom EU-Gipfel vom 16./17.12.2010 war es, das Staateninsolvenzverfahren des ESM für 
die Eurozone so zu gestalten, dass die privaten Gläubiger jeweils den in Insolvenz befindlichen 
Eurostaaten verbindliche Auflagen für den teilweisen Schuldenerlass mit iwf-typischer Strenge ma-
chen sollen. Daran äußert Herr Mayer keine Kritik, erwähnt diese Strenge entsprechend der IWF-
Praxis und deren Folgen zu Lasten der Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerstaaten nicht 
einmal. Der Begriff „EWF“ ist  in der Debatte um den europäischen Finanzierungsmechanismus in 
den Hintergrund getreten; er stand auch für die Idee, eine iwf-ähnliche Institution für die Eurozone 
ohne Einbindung des Internationalen Währungsfonds (IWF) zu schaffen.Nun dürfte die Verwen-
dung des Begriffs EWF ein starkes Indiz sein für den Wunsch, dass die Gläubiger, und damit natür-
lich auch die Deutsche Bank in ihrer Eigenschaft als Gläubigerin von Staaten der Eurozone im Rah-



men der Wiener Initiative als Teil des ESM, mehr noch als der IWF, möglichst viel Macht bekom-
men im ESM.

Kompromissbereit zeigt sich Herrn Mayer dahingehend, dass die Gläubiger schon vor einem Staa-
teninsolvenzverfahren auf Teile ihrer Forderungen verzichten könnten. Im Gegenzug will er aber 
dafür dann noch mehr direkte Bankenrettung für den Fall, dass Banken durch einen teilweisen For-
derungsverzicht schon vor einem Staateninsolvenzverfahren selbst hart getroffen würden. Es sei 
besser, direkt von Forderungsausfällen hart getroffene Banken zu retten, als Staaten zu retten, um 
damit indirekt Banken zu retten.
Das zeigt eindrucksvoll, dass der gesamte europäische Finanzierungsmechanismus in erster Linie 
zur verdeckten Bankenrettung gedacht ist (siehe hierzu auch Abschnitt XI. dieser Verfassungsbe-
schwerden), was auch der Deutschen Bank spätestens am 26.12.2010 bewusst gewesen sein muss.
Die Forderung von Herrn Mayer nach noch mehr Bankenrettung für den Fall von Forderungsver-
zichten der Banken gegenüber Staaten der Eurozone wurde inzwischen durch die Möglichkeit von 
Darlehen von EFSF und ESM zum Weiterverschenken an Banken sowie durch Art. 3 und Art. 13 
von EU-Verordnung 385/2011 (COD) übererfüllt.

Hinsichtlich des Forderungsverzichts der Gläubiger zeigt er in dem Interview auf, dass die Deutsche 
Bank Interesse hat an Planungssicherheit bzgl. der Frage, wieviel Anleger im Falle der Umschul-
dung bei einem Land der Eurozone verlieren würden. Das dürfte nichts anderes bedeuten, als das 
Risiko des Forderungsausfalls betragsmäßig oder prozentual für die Anleger zu deckeln, und den 
Rest von den Steuerzahlern der anderen Eurostaaten mit bezahlen zu lassen. Vergleiche dazu den 
teilweisen Schuldenerlass gegenüber Griechenland nach dem Gipfel vom 21.07.2011 (Abschnitt 
III.21 dieser Verfassungsbeschwerden). Die Option, einfach mit der Bankenrettung aufzuhören und 
so die Marktwirtschaft wiederherzustellen, erwähnt er nur im Hinblick für die Zeit nach der Rettung 
Spaniens (Metapher für die Rettung der Gläubiger Spaniens). 

Für 2011 rechnete Herr Mayer mit einem Anstieg der Leitzinsen weltweit und damit auch in der 
Eurozone, nicht aber mit Eurobonds, welche den Zinssatz für Deutschlands Verschuldung durch 
Mischung der Risiken der Länder der Eurozone noch weiter erhöhen würden. Stattdessen rechnete 
er damit, dass die EZB noch mehr Staatsanleihen kaufen würde. Mit diesen Prognosen hat er für das 
Jahr 2011 richtig gelegen. 

Die EZB hat inzwischen tatsächlich in großem Umfang Staatsanleihen von Staaten der Eurozone 
erworben, vor allem aber als Sicherheit akzeptiert, darunter vor allem griechische.
Siehe hierzu Abschnitt XI.17 dieser Verfassungsbeschwerden.

Das Interview vom 26.12.2010 zeigt eindrucksvoll, wie Banken Interesse daran haben, so weit wie 
möglich, ihre Zinsen und Forderungen (und die ihrer Kunden) gegenüber den Staaten zu sichern, 
und daran, im Rahmen der Wiener Initiative bzw. eines Staateninsolvenzverfahrens hoheitliche 
Macht über Staaten bzgl.der Auflagen für den teilweisen Schuldenerlass zu erhalten.
Wie das vereinbar sein soll damit, dass nicht die Banken, sondern das Volk gem. Art. 20 Abs. 2 GG 
der Souverän ist, und wie das noch vereinbar sein soll mit dem Sozialstaatsgebot (Art. 20 Abs. 1 
GG) sowie mit den auch Geld kostenden Schutz- und Gewährleistungsverpflichtungen Deutsch-
lands insbesondere für die bzgl. ihrer Unveräußerlichkeit innerhalb der Ewigkeitsgarantie (Art. 1 
Abs. 2 GG, Art. 79 Abs. 3 GG) abgesicherten sozialen Menschenrechte der Einwohner Deutsch-
lands, darüber wird in manchen Banken zumindest nicht laut nach außen hin nachgedacht – ein 
gewichtiges Indiz dafür, dass auch die Bundesregierung von sich aus nicht viel darüber nachdenken 
würde – insbesondere nicht mehr nach Zustimmung zum bzw. nach Ratifizierung und Inkraftset-
zung von ESM und Fiskalpakt und der an diese sowie an den EFSF-Rahmenvertrag anknüpfenden 
EU-Verordnungen (Abschnitte V.3 bis V.7 und VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden) und danach 
schließlich von Art. 136 Abs. 3 AEUV.



IV.8 direkte Verbindung zwischen EU-Kommission und deutschen Großbanken über das informelle 
internationale Gesprächsnetzwerk der Bilderberger
Laut dem Artikel „Where the influential people meet and talk“ des Wirtschaftsmagazins „The Eco-
nomist“ vom 20.01.2011 ist Etienne Davignon, ein ehemaliger Vizepräsident der EU-Kommission, 
damals Vorsitzender der Bilderberg-Gruppe gewesen. Und Josef Ackermann ist im Vorbereitungs-
komitee auch der Bilderberger. So besteht eine direkte Verbindung unter Ausschluss der Öffentlich-
keit, über welche zumindest die faktische Möglichkeit besteht, die Anliegen der Deutschen Bank 
bzw. des Bundesverbandes Deutscher Banken auf kurzem Wege unter Ausschluss der Öffentlich-
keit gegenüber der EU-Kommission bevorzugt zu Gehör zu bringen. Durch die Mitgliedschaft im 
Vorbereitungskomitee ist darüber hinaus ein mit entscheidender Einfluss darauf gegeben, wer am 
jeweils nächsten Bilderberg-Treffen teilnehmen darf. Und wie Herr Davignon gegenüber dem Eco-
nomist selbst zugibt, ging es bei dem Bilderberg-Treffen in 2010 in Spanien um Europas Finanz-
probleme und darum, ob die Währung Euro überleben werde. Laut Herrn Davignon ist zumindest 
einmal ein spanischer Premierminister dabei gewesen; es liegt die Annahme nahe, dass das zumin-
dest auch bei dem Treffen in 2010 in Spanien der Fall gewesen sein dürfte. Wie der Economist-
Artikel mitteilt, ist auch der Herausgeber dieser Wirtschaftszeitschrift manchmal bei Bilderberg-
Treffen dabei.
Damit ist bewiesen, dass es zumindest durch die Bilderberg-Gruppe eine Verbindung unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit gibt, in welcher Bankenlobbyisten auf EU-Kommission und hochrangige 
Politiker der Eurozone einwirken können. Das dürfte einen Teil der Erklärung darstellen, wie es zu 
einer derart bankenfreundlichen Griechenland-Hilfe kommen konnte, von der finanziell in erster 
Linie französische und deutsche Banken profitieren, und zu einem Euro-Rettungsschirm, bei wel-
chem zumindest im Falle Irlands in erster Linie britische, deutsche und us-amerikanische Banken 
profitieren, bis hin zu einer Wiener Initiative und einem Staateninsolvenzverfahren innerhalb des 
ESM, in welchen die privaten Gläubiger, also in erster Linie wieder Banken, den Staaten verbind-
liche Auflagen machen sollen im Gegenzug für einen teilweisen Schuldenerlass – was auf nichts 
anderes hinaus läuft als ein de facto Mit-Regieren und Mit-Legislieren von Banken.

Der Economist-Artikel findet sich unter dem Link
http://www.economist.com/node/17928993

Man beachte auch den zeitlichen Zusammenhang zwischen der Bilderberg-Konferenz vom 09.-12. 
06.2011 mit der Wahl der neuen IWF-Chefin Christine Lagarde und die ersten beiden diesjährigen 
Bilderberg- Tagesordnungspunkte „Innovation and Budgetary Discipline“ und „the Euro and 
Challenges for the European Union“. Das klingt sehr nach einer Besprechung von Art. 136 Abs. 3 
AEUV und der Mechanismen, die man darauf stützen will bzw. wollte, auch im Sinne eines Brie-
fings für die Sitzung des Ecofin-Rats vom 20.06.2011 und den Gipfel des Europäischen Rats vom 
23.06.2011.
Die Bilderberg-Tagesordnung 2011 findet sich hier:
http://www.bilderbergmeetings.org/meeting_2011

Die EU-Institutionen haben sich bzgl. des Gipfels am 23.+24.06.2011 der Intransparenz der Bilder-
berger dramatisch angenähert. Selbst nach dem Gipfel war der Text der damaligen Entwurfs 
fassung des ESM immer noch nicht im Internet veröffentlicht. 

Auch die Teilnehmer der Bilderberg-Konferenz 2011 zeigen, dass dort eine dort Vorbesprechung, 
undemokratisch und intransparent durch den Ausschluss der Öffentlichkeit, für das Verhalten auf 
dem Gipfel des Europäischen Rats am 23.+24.06.2011,  stattgefunden haben muss, dass die 
Entscheidung im Europäischen Rat auch über den Beschluss des ESM-Vertrag, auf der Bilderberg-
Konferenz 2011 mit vorgeformt worden sein muss.

http://www.bilderbergmeetings.org/meeting_2011


http://www.bilderbergmeetings.org/participants_2011.html

Hermann van Rompuy, als Präsident des Europäischen Rats, der Mann mit der größten Macht über 
dessen Tagesordnung und über dessen Veröffentlichungen, war zugegen, unterstützt durch Frans 
van Daele, den Personalchef des Präsidenten des Europäischen Rats. Ebenfalls der scheidende EZB-
Präsident Jean-Claude Trichet. Die Verbindung zur EU-Kommission war gesichert durch Etienne 
Davignon (damaliger Vorsitzender der Bilderberger), Joaquin Almunia (Vizepräsident EU-
Kommis-sion) und Neelie Kroes (Vizepräsidentin EU-Kommission). Auch Pascal Lamy 
(Generaldirektor der WTO) und Robert Zoellick (Präsident der Weltbank) waren zugegen. 
Amtierende Finanzminister waren in Gestalt von George Papaconstantinou (Griechenland), George 
Osborne (Großbritannien) und Giulio Tremonti (Italien) dabei. 
Für den Bankensektor besonders von Bedeutung war Josef Ackermann (Deutsche Bank) als Teil 
des Vorbereitungskomitees, aber auch die Vorsitzenden der Nationalbanken von Kanada und 
Belgien, und ein ehemaliger Vorsitzender der US-Notenbank Federal Reserve waren da sowie 
Vertreter weiterer großer Privatbanken wie z. B. von Goldman Sachs  und der Chase Manhatten 
Bank (zu Goldman Sachs siehe auch Abschnitt IV.10 dieser Verfassungsbeschwerden).

Die politische Macht, welche Bilderberg Banken verschafft, beruht vor allem darauf, dass die bei 
Bilderberg eingebetteten Medien gehorsamen Politikern ihre Aufmerksamkeit schenken sowie 
bankenpopulistische Themen auf die mediale Tagesordnung setzen und Banken nicht genehme 
Themen und Politiker zensieren können. Auf welche Weise sich die begünstigten Banken dafür bei 
den betreffenden Medien revanchieren, ob durch überdimensionierte Anoncen oder auf andere 
Weise, ist der Beschwerdeführerin nicht bekannt.

Die offiziellen Gästelisten der jeweils drei neuesten Bilderberg-Treffen finden sich unter folgendem 
Link
www.bilderbergmeetings.org/meetings.html

Eine der Fundstellen zu allen Gästelisten der bisherigen Bilderberg-Treffen ist:
www.flegel-g.de/index-bilderberg-teilnehmerlisten.html

Wie undemokratisch der europäische Finanzierungsmechanismus ist, zeigt jetzt auch der Demokra-
tieindex 2011 des Wirtschaftsmagazins „The Economist“. Obwohl dieses Wirtschaftsmagazin bei 
Bilderberg dabei ist, hat man zumindest soviel Herz für die Demokratie, dass man als Wirtschafts- 
magazin nicht nur ein Demokratieranking macht, um zu zeigen, dass Wirtschaft nicht alles ist, son-
dern die Folgen des europäischen Finanzierungsmechanismus und der Griechenlandhilfe auf S. 20 
in deutlichen Worten kritisiert:
„The main reason for the decline in democracy scores in 2011 in the region has been the erosion in
sovereignty and democratic accountability associated with the effects of and responses to the euro
zone crisis (five of seven countries that have experienced a decline in their scores--Greece, Italy,
Portugal, Spain and Ireland). Most dramatically, in two countries (Greece and Italy) democratically
elected politicians have been replaced by technocrats at the head of governments.
Six euro zone governments collapsed in 2011 and there have been growing public protests and a
proliferation of new political parties and movements. Policy in some countries is no longer being set
by national legislatures and elected politicians, but is effectively set by official creditors, the 
European Central Bank, the European Commission and the IMF. The severity of austerity measures 
has tended to weaken social cohesion and diminish furth  trust in pubic institutions, which had 
already been declining since the 2008-09 economic crisis.“
www.vedomosti.ru/cgi-bin/vedomosti_15-12-2011.pdf?file=2011/12/15/0_1951216671

Trotz dieser beachtlichen Gewissensleistung sagt der Economist nichts zur Rolle von Bilderberg 
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und deren Konferenzen der Jahre 2009 bis 2011 für diese Choreographie dieser Finanzkrise und 
auch nichts dazu, bei welchen Banken (darunter die zu Bilderberg gehörende Bank Goldman Sachs) 
die besagten Technokraten in Italien und Griechenland vorher waren bzw. immer noch sind 
(Abschnit IV.10 dieser Verfassungsbeschwerden). Und auch das Mitgefühl bzgl. des Sozialabbaus 
kommt hier über den Umweg der Sorge um die Demokratie und nicht über die Sorge um die 
sozialen Grund- und Menschenrechte.

IV.9 der kurze Traum vom sozialeren IWF
Dieser Abschnitt soll verdeutlichen, dass keine dauerhafte Wende des IWF hin zur Respektierung 
der Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerstaaten stattgefunden hat, sondern dass iwf-typi- 
sche Auflagen nach wie vor Auflagen bedeuten, welche insbesondere die sozialen Rechte der Ein- 
wohner der Schuldnerstaaten mißachten.

Laut dem Artikel „Strauss-Kahn für neue Wirtschaftsdoktrin 'Vom Markt hin zum Staat' der Süd- 
deutschen Zeitung vom 05.04.2011 versprach der  damalige IWF-Geschäftsführer Dominique 
Strauss-Kahn, „beim Gestalten des makroökonomischen Rahmens einer neuen Welt“ werde „das 
Pendel umschwingen – zumindest ein bißchen vom Markt zum Staat“. Laut der Süddeutschen 
Zeitung war Strauss-Kahn der Ansicht, dass die Globalisierung im Bereich der Finanzmärkte die 
Unterschiede zwischen Arm und Reich vergrößere, während sie im Bereich der Handelsmärkte die 
Unterschiede verringere.
Www.sueddeutsche.de/geld/strauss-kahn-fuer-neue-wirtschaftsdoktrin-vom-markt-zum-staat-
1.1081376

Laut dem Zeit-Artikel „Strauss-Kahn fordert entschiedeneren Kampf gegen Arbeitslosigkeit“ vom 
15.04.2011 haben IWF und Weltbank in Gestalt von deren Chefs Dominique Strauss-Kahn und 
Robert Zoellick die hohe Arbeitslosigkeit und den Hunger auf Grund gestiegener 
Lebensmittelpreise kritisiert. Sie sollen sogar gesagt haben, die Unruhen in den arabischen Ländern 
spiegelten den Un-mut über Arbeitslosigkeit und steigende Lebensmittelpreise wieder. Sie forderten 
einerseits wie ge-wohnt mehr Freihandel, diesmal in Bezug auf den Abbau von 
Importbeschränkungen der reichen Ländern gegenüber Produkten aus den armen Ländern, zugleich 
aber auch eine stärkere Regulierung  des Schattenbankensektors.
Www.zeit.de/wirtschaft/2011-04/iwf-weltbank-arbeitslosigkeit

Laut dem Artikel „Abkehr vom Neoliberalismus  IWF verdankt Strauss-Kahn soziale Wende“ der 
Financial Times Deutschland vom 16.05.2011 hat Strauss-Kahn beim IWF-Treffen im April 2011 
zufrieden festgestellt, „der Washington Konsens“ liege „hinter uns“. Die FTD beschreibt die Kredit-
auflagen im Sinne des Washington Konsens als ausgerichtet auf offene Märkte, Kapitalverkehrsfrei-
heit, raschen Defizitabbau ohne große Rücksicht auf soziale Folgen und Binnennachfrage. Unter 
Strauss-Kahn sei nun mehr Rücksicht auf soziale Folgen genommen worden, Kapitalverkehrskon-
trollen in Ausnahmefällen als akzeptabel angesehen worden, und gegenüber Polen sei sogar einmal 
ganz auf politische Kreditauflagen verzichtet worden.
Www.ftd.de/politik/international/:abkehr-vom-neoliberalismus-iwf-verdankt-strauss-kahn-soziale-
wende/60052789.html?mode=print

Zum Washington Konsens sei angemerkt, dass dieser zumindest von seinem Konzept her nicht 
vollständig sozialfeindlich ist. Er sieht laut dem Internet-Lexikon Wikipedia nämlich auch eine 
Kon- zentration der öffentlichen Ausgaben auf Bildung, Gesundheit und Infrastruktur vor, sowie 
Subven- tionsabbau, wobei der Subventionsabbau nicht ausdrücklich auf den Abbau sozialer 
Subventionen fokussiert ist. 
Http://de.wikipedia.org/wiki/washington_consensus 

Wie insbesondere die Abschnitte IV.5.1, IV.5.5, IV.5.8, IV.5.9 und XII.1 dieser Verfassungs-



beschwerden beweisen, hat sich der IWF typischerweise selbst aus dem Washington Konsens nur 
die vielen unsozialen Bestandteile angenommen und sogar gegen die Bildungs- und 
Gesundheitssysteme der Staaten gewütet, was selbst mit dem Washington Konsens unvereinbar ist. 
Die Motivation für ein solches Verhalten kann also nicht der Washington Konsens gewesen sein. Es 
ist vielmehr, dass die weitgehende straf- und haftungsrechtliche Immunität der IWF-Mitarbeiter in 
hohem Maße Personen mit einem pathologischen Mangel an Mitgefühl anzieht, welche ihre 
Gefühle nur noch dann spüren können, wenn sie andere leiden lassen (Abschnitt XII.8 dieser 
Verfassungsbeschwerden). Das ist es, was nach wie vor die IWF-Artigkeit von Kreditauflagen 
ausmacht. Wirtschaftspolitische und weltanschauliche Konzepte wie der Washington Konsens sind 
da nur willkommene Rechtfertigungsmöglichkeiten.

Praktisch blieben die sozialen Veränderungen beim IWF unter Strauss-Kahn deutlich hinter seinen  
Worten zurück. Die Marginalisierung des rumänischen Gesundheitswesens (Abschntt IV.5.5 dieser 
Verfassungsbeschwerden) unter offensichtlicher Kollision mit sowohl dem Menschenrecht auf 
Gesundheit (Art. 12 Uno-Sozialpakt) als auch dem ständig vorgeschobenen Washington Konsens 
gehen auf das Konto seiner Amtszeit. Trotzdem kündigte er bereits in seiner Rede vor dem 
rumänischen Parlament an, den IWF sozialer zu machen. Das dürfte die Respektierung des Urteils 
des rumänischen Verfassungsgerichts betreffen, welches die vom IWF verlangten Rentenkürzungen 
vollständig untersagt hatte. Im Memorandum of Understanding mit Portugal hat der IWF sich gleich 
viermal zur Verschonung verletzlicher Bevölkerungsgruppen bekannt, was durchaus Signalwirkung 
hat (Abschnitt IV.5.9 dieser Verfassungsbeschwerden); gleichwohl hat der IWF auch dort eine 
Erhöhung der Zuzahlungen im Gesundheitswesen verlangt. Die Signalwirkung liegt darin, dass der 
Begriff „verletzliche Bevölkerungsgruppen“ aus dem Sprachgebrauch der Menschenrechts-
institutionen der Vereinten Nationen stammt. Der IWF ist, wie einige andere nahezu weltweit tätige 
Organisationen auch, eine Uno-Sonderorganisation, was ihm das Privileg verschafft, vom Ansehen 
der Vereinten Nationen zehren zu können, und von der Uno höchstens indirekt kritisiert werden zu 
dürfen. Die Einlassung, auf „verletzliche Bevölkerungsgruppen“ Rücksicht nehmen zu wollen, 
dient offenbar auch dem Ziel, angesichts der immer stärker werdenden Debatte über die 
Menschenrechts-verletzungen durch den IWF, diese Privilegien zu erhalten.

Ein deutliches Zeichen für einen scheinbar sozialer gewordenen IWF setzt die Pressemitteilung vom 
16.05.2011 zu einer IWF-Mission zu den Solomoneninseln. Das hat angesichts der couragierten 
Stellungnahme von Cephas Lumina, dem unabhängigen Experten des Uno-Menschenrechtsrats zu 
den Auswirkungen der Finanzkrise auf die Verwirklichung der Menschenrechte, aus Februar 2011 
bzgl. der Solomonen-Inseln besondere Signalwirkung (Abschnitte VII.6, IX.3, IX.8 und XI.14 die-
ser Verfassungsbeschwerden). Der IWF erläutert in der Pressemitteilung, dass die Solomoneninseln 
es mittels Ausbeutung ihrer natürlichen Ressourcen schaffen, ihren Zahlungsverpflichtungen nach-
zukommen, und dass dabei dem Staat noch genügend Ressourcen verblieben für Bildung, Gesund-
heit und Infrastrukturentwicklung blieben. Das ist das erste der Beschwerdeführerin bekannte Mal, 
dass der IWF die wenigen sozialen Bestandteile des Washington Konsens (und damit gleich auch 
noch zwei Rechte aus dem Uno-Sozialpakt) in seinen Überlegungen berücksichtigt hat.
Www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11180.htm

Laut dem Artikel „Strauss-Kahn: ein Kritiker des Neoliberalismus wird ausgeschaltet“ von News 
Web HH vom 16.05.2011 soll der IWF sich bei den Kreditauflagen gegenüber Irland, Portugal und 
Griechenland ungewohnt zurückgehalten haben, sodass die EU selbst die Verantwortung für die 
Grausamkeiten in den Kreditauflagen hätte übernehmen müssen. Wenn diese Information zutreffen 
sollte, hätte Strauss-Kahn, über den Fall Polen hinaus, tatsächlich eine soziale Wende beim IWF 
begonnen.                                                                                                                                         
http://news.web-hh.de/?newsfull=1&lid=33713&rubik=politik&print=1

Der kurze soziale Frühling beim IWF dürfte aber spätestens mit dem Rücktritt von Strauss-Kahn  



beendet sein. Am 15.05.2011 wurde Strauss-Kahn festgenommen wegen des Verdachts eines  Über-
griffs gegenüber einem Zimmermädchen. Bereits am 18.05.2011 trat er zurück.
Das dürfte auf lange Sicht dafür gesorgt haben, die soziale Wende innerhalb des IWF im Keim zu 
ersticken. IWF-Artigkeit heißt nach wie vor bzw. wieder die völlige Mißachtung der Grund- und 
Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerstaaten. 

Dass der soziale Frühling des IWF unter seiner jetzigen, von Bilderberg genehmigten, 
Geschäftsfüh-rerin Christine Lagarde wieder zum alten Kurs zurückgekehrt ist, zeigt auch der 
Artikel „Eklat: IWF-Europaexperte Antonio Borges geht“ der Deutschen Mittelstandsnachrichten 
vom 16.11.2011.  Er hatte zuvor, noch ganz im Sinne des sozialer gewordenen Strauss-Kahn, mehr 
Konjunkturimpulse statt nur Sparmaßnahmen gefordert; danach trat er dann „aus persönlichen 
Gründen“ zurück.
Www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/2011/11/32387/

IV.10 die Rolle von Goldman Sachs und deren Verdienste an der Finanzkrise
Die politische Macht von Goldman Sachs in Europa beruht in erheblichem Maße auch auf der 
Möglichkeit medialer Kampagnen über das Bilderberg-Netzwerk (Abschnitte III.21 und IV.8 dieser 
Verfassungsbeschwerden) und auf der Plazierung eigener ehemaliger Mitarbeiter in politischen 
Spitzenpositionen.

Die mächtige Rolle von Goldman Sachs innerhalb von Bilderberg wird auch dokumentiert durch 
die langjährige Mitgliedschaft des Goldman Sachs – Beraters Mario Monti im Steuerungskommitte 
von Bilderberg. Er ist dort aktuell Mitglied und war dies auch schon auf der Bilderberg-Konferenz 
1989, auf welcher in dem Netzwerk debattiert wurde, ob damals nur der Euro oder auch schon ein 
„souveränes Europa“ geschaffen werden sollte.
Www.bilderbergmeetings.org/goverance.html 
Http://publicintelligence.net/1989-bilderberg-meeting-participant-list/

Laut dem Artikel der Deutschen Mittelstandsnachrichten „Italien: Monti ist im Nebenjob Berater 
bei Goldman Sachs“ vom 14.11.2011 ist der (vom Volk ungewählte) italienische Premierminister 
Mario Monti laut dem Jahresbericht der Großbank Mitglied in deren „International Advisory 
Committee“. Laut dem gleichen Artikel war es ebenfalls Goldman Sachs, die Griechenland beraten 
haben, als Griechenland durch unzutreffende Angaben gegenüber Eurostat den Beitritt zum Euro 
erlangte. Außerdem war EZB-Chef Mario Draghi in den Jahren 2002 bis 2005 Vizepräsident von 
Goldman Sachs. Auch der ehemalige US-Finanzminister Hank Paulson dürfte Verbindungen zu 
Goldman Sachs haben, da dieser seine Anteile an dieser Bank noch rechtzeitig vor der Krise für 500 
Millionen $ habe verkaufen können, bevor der Aktienkurs eingebrochen sei. Der gleiche Herr 
Paulson war US-Finanzminister, als das 700,- Mrd. $ Bailout beschlossen wurde; von den 700,- 
Mrd. $ scheint Goldman Sachs aber laut den Deutschen Mittelstandsnachrichten selbst nur mit 13,- 
Mrd. $ profitiert zu haben.
Und trotz allem berät Goldman Sachs „die europäischen Regierungen und die EU bei der Bewälti- 
gung der Schuldenkrise“, scheint also insgesamt eine noch zentralere Rolle bei der Orchestrierung 
der Bankenrettung im Namen der Rettung des Euro zu spielen als die Deutsche Bank.
www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/2011/11/11670

Die Bedeutung der Plazierung des Goldman Sachs verbundenen Mario Draghi als EZB-Chef dürfte 
darin liegen, dass Goldman Sachs zu den Banken gehört, welche in besonderem Ausmaß Wetten 
eingegangen (im Rahmen der Herausgabe von Credit Default Swaps) sind auf den Staatsbankrott 
von Staaten der Eurozone (siehe Artikel der Financial Times Deutschland „Die Angst der 
Amerikaner“ vom 03.11.2011, Abschnitt III.23 dieser Verfassungsbeschwerden). Das bedeutet, 
dass Goldman Sachs darauf gewettet hat, dass ein Staatsbankrott in den betreffenden Staaten 



verhindert wird, oder anders gesagt, Goldman Sachs gehört zu den weltgrößten Versicherern gegen 
Staatsbankrotte der betreffenden Länder.Über Herrn Draghi hat Goldman Sachs nun die zumindest 
faktische Möglichkeit, solange mit der Notenpresse der EZB den Staatsbankrott (zur Definition 
siehe Abschnitt IV.6.3 dieser Verfassungsbeschwerden) und damit den Versicherungsfall der 
betreffenden Staaten damit zu verhindern, bis der ESM bereit steht, welcher dann noch die letzten 
Tropfen aus den Staaten herausholen und auch Goldman Sachs über Wiener Initiative und 
Staateninsolvenzverfahren (Abschnitt IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden) erlauben würde, 
den betreffenden Staaten entsprechende Auflagen zu machen.

Die Bedeutung der Kontrolle über die EZB und über Italiens Regierung zeigt sich auch im Artikel 
„Goldman: 'Neuwahlen in Italien sind das Schlimmste!' der Deutschen Mittelstandsnachrichten vom 
09.11.2011. Demnach lobbyierte Goldman Sachs für eine Technokratenregierung und für Neuwah-
len frühestens im Januar, besser im Frühling 2012 – erfolgreich, inzwischen regiert Herr Monti 
Italien. Und Goldman Sachs forderte tatsächlich die EZB auf, „weiterhin in großem Stil“ 
italienische Staatsanleihen zu kaufen; nach Auffassung der Beschwerdeführerin ein entscheidendes 
Indiz dafür, dass Goldman Sachs auch in Wetten bzgl. eines italienischen Staatsbankrotts involviert 
sein dürfte.
Www.deutsche-mittelstandsnachrichten.de/2011/11/31177

Wie der Artikel „Goldman Sachs empfiehlt Wetten gegen Europa“ der Deutschen Mittelstands-
nachrichten vom 15.11.2011 zeigt, bietet die Bank inzwischen Credit Default Swaps an, mit wel-
chen man gegen Banken und Versicherungen spekulieren kann, bei welchen hohe Kreditausfallrisi-
ken angenommen werden. Darüber hinaus rate der Goldman Sachs – Stratege Alan Brazil, gegen 
den Euro zu spekulieren, da dieser deutlich geschwächt werde, wenn es weitere Rettungspakete 
geben werde. Der Artikel sagt auch, dass Goldman Sachs „viele europäische Regierungen“ bzgl. der 
Schuldenkrise berate. Erst in der Woche vor dem 15.11.2011 habe Goldman Sachs bei einem Tref-
fen in London mit dem spanischen Wirtschaftsminister Jose Manuel Campa und Gläubigerbanken 
konkrete „Vorschläge“ (im Klartext: politische Forderungen) „zu weiteren Sparmaßnahmen in 
Spanien“ vorgelegt. Das zeigt zugleich auch die herausgehobene Machtposition gegenüber anderen 
Gläubigerbanken.
Www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/2011/09/24129/

Dass der italienische Premierminister Mario Monti bedeutet, dass vor allem Goldman Sachs Italien 
regiert, zeigt auch der Artikel „Italien – die Monti-Euphorie ist bereits vorbei“ von Alles Schall und 
Rauch vom 17.11.2011. Demnach protestieren bereits Tausende Italiener gegen die „Regierung der 
Banker“ und skandieren Sätze wie „Wir wollen keine Regierung der Banken“ oder „Monti macht 
uns alle zu Bettlern.“ Alles Schall und Rauch prognostiziert, Herr Monti wolle „nicht nur die Ver-
sprechen gegenüber der EU einhalten, einschneidende Sparmaßnahmen, sondern die Privatisierung 
rigoros vorantreiben und die Benutzung von Bargeld im täglichen Zahlungsverkehr drastisch ein- 
schränken. Was die Griechen bereits erleben, wird jetzt auf die Italiener zukommen, Löhne runter, 
Steuern rauf, mit daraus resultierender Verarmung der Gesellschaft.“
http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2011/11/italien-die-monti-euphorie-ist-
bereits.html#ixzz1e0APyoln 

Goldman Sachs verdient auch an der EFSF als „Betreuerbank“, wobei die EFSF verschweigt, wie- 
viel diese Betreuerbanken letztlich auf Kosten von Steuerzahlern wie der Beschwerdeführerin ver-
mittels der EFSF verdienen (Artikel „Wie Goldman Sachs am EFSF mitverdient“ der Deutschen 
Mittelstandsnachrichten vom 06.10.2011)
www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/2011/710/27148/

Auch das Video „Dirk Müller über Bilderberger“ des Börsenexperten Dirk Müller vom 10.12.2011 
bestätigt, dass der heutige italienische Regierungschef Mario Monti weiterhin einen Beratervertrag 



bei Goldman Sachs hat, und sagt darüber hinaus, Herr Monti Vorstandsmitglied bei Bilderberg ist; 
zu Bilderberg siehe vor allem auch Abschnitt IV.8 dieser Verfassungsbeschwerden.
Www.youtube.com/watch?v=bXOLVvlgrss&feature=related

IV.11 die direkte Installierung von IWF-Mitarbeitern in Zentralbanken und Ministerien
IWF und Weltbank sorgen mit ihren Kreditauflagen nicht nur dafür, dass Notenbanken der Schuld-
nerländer unabhängig von Weisungen der betroffenen Regierungen werden, was sinnvoll sein kann, 
um Wahlgeschenke per Notenpresse zu verhindern, sondern sie verhindern zugleich wirklich unab-
hängige Notenbanken, indem sie erzwingen, dass dort Mitarbeiter von IWF, Weltbank oder hilfs-
weise regionalen Entwicklungsbanken plaziert werden, um so den Einfluss von IWF und Weltbank 
zu sichern (S. 19 + 51 von „The Globalization of Poverty and the New World Order “, Prof. Dr. 
Michel Chossudovsky, veröffentlicht über Global Research).
Die Weltbank macht vergleichbar drakonische Auflagen wie der IWF, nur anders als dieser im 
Namen der Entwicklung.
Auch als Mitarbeiter in staatlichen Ministerien, vor allem im jeweiligen Bundesfinanzministerium, 
plazieren IWF und Weltbank ihre Leute, sodass sie bisweilen bei Verhandlungen über Kreditaufla-
gen auf beiden Seiten des Tisches sitzen.

In Bangla Desh z. B. hat der IWF seine Leute in der Notenbank installiert und die Weltbank sowie 
weitere Gläubiger ihre Vertreter in den meisten Ministerien (S. 160  von „The Globalization of 
Poverty and the New World Order “, Prof. Dr. Michel Chossudovsky). In Bangla Desh hatte die 
Weltbank in 1992  die Kontrolle über die Mittelverteilung zwischen und innerhalb der Ministerien 
(S. 161).

In Vietnam haben die Gläubiger sogar in die genaue Zusammensetzung der Staatsausgaben einge- 
griffen (S. 175), was nur von innerhalb des Finanzministeriums geht.

Ähnlich war es 1992 in Albanien (S. 287).

In Indien haben IWF und Weltbank ihre Leute schon seit den 1970er Jahren und verstärkt seit 1980 
in die Ministerien plaziert. Entscheidende Regierungsentwürfe des indischen Bundesfinanzministe-
riums wurden direkt von IWF und Weltbank entworfen. Ein indisches Angebot an den IWF für 
mögliche Kreditauflagen gegenüber Indien vom 27.08.1991 stammte, wie die indische Presse 
heraus fand, direkt aus der Feder der Weltbank. Darüber hinaus wurden die wichtigsten 
Entscheidungen des indischen Haushalts 1992 durch Kreditvereinbarungen mit der Weltbank 
bestimmt (S. 155 – 157 von „The Globalization of Poverty and the New World Order “, Prof. Dr. 
Michel Chossudovsky).

Peru konnte 1990 kaum selbst seine Schocktherapie mit dem IWF aushandeln, weil es zuvor bereits 
die Installation von Mitarbeitern von IWF und Weltbank an entscheidenden „beratenden“ Schalt-
stellen seines Bundesfinanzministeriums erlaubt hatte (S. 218+219, „The Globalization of Poverty 
and the New World Order “, Prof. Dr. Michel Chossudovsky). Zur Instrumentalisierung der perua-
nischen Notenbank zur groß angelegten Geldwäsche unter den Augen des IWF siehe Abschnitt 
IV.5.14 dieser Verfassungsbeschwerden.

Der IWF legte den ersten Notenbankgouverneur in der Geschichte Bosniens fest (S. 258).

Wie weit die Installierung von IWF- und Weltbank-Mitarbeitern gehen kann, zeigt die mündliche 
Aussage des equadorianischen Außenministers Ricardo Patino auf der attac-Krisenanhörung am 
15.10.2011 in Berlin, wonach massiver Druck auf bestimmte Mitarbeiter in Zentralbank und 
Bundesfinanzministerium erforderlich war, um überhaupt erst an genug Unterlagen zu kommen, 



welche eine seriöse Schätzung für die Höhe eines gerechten Schuldenschnitts erst ermöglicht haben. 
Die Beschwerdeführerin regt an, den equadorianischen Außenminister als Zeugen für die mündliche 
Verhandlung zu laden, weil dieser hierzu sicher genauer Auskunft geben kann.

V. Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung

V.1.1 der Fiskalpakt und das Protokoll zum Fiskalpakt
Auf dem kombinierten EU-Gipfel und Euro-Gipfel vom 08.+09.12.2011 kam es überraschend zu 
keiner Einigung hinsichtlich der Vorlage der „kleinen Vertragsänderung“ (Abschnitt III.1.2 dieser 
Verfassungsbeschwerden) zur Zustimmung vor die nationalen Parlamente der EU-Mitgliedsstaaten, 
weil die britische Regierung darauf bestanden hatte, dass sie eine Änderung des EU-Primärrechts 
ihrem nationalen Parlament nur dann zur Zustimmung vorlegen werde, wenn für die in der „City of 
London“ beheimateten Banken Sonderkonditionen zugestanden würden im Hinblick auf die staatli-
chen Kontrollmöglichkeiten. Da diese Sonderkonditionen von den anderen EU-Mitgliedsstaaten 
nicht zugestanden wurden, haben sich die Briten erst einmal von Art. 136 Abs. 3 AEUV distanziert.

Zusätzlich zu Art. 136 Abs. 3 AEUV wurde noch im Dezember 2011 die erste Version des Fiskal-
pakts („Fiskalpakt 1“ mit der Überschrift „International Agreement on Reinforced Economic 
Union“) entworfen, welcher nun Grundlage sein soll für zahlreiche Mechanismen im Namen der 
Stabilisierung des Euro-Währungsgebiets, welche man sonst auf die Blankett-Ermächtigung des 
Art. 136 Abs. 3 AEUV gestützt hätte, darunter insbesondere auch, aber bei weitem nicht nur, bzgl. 
des „Six Pack“.
http://blog.markusgaertner.com/2011/12/17/vertragstext-fuer-die-neue-fiskalunion/
www.scribd.com/doc/75877614/New-Treaty

Im Januar 2012 tauchte bereits eine geänderte Entwurfsfassung des Fiskalpakts mit der Überschrift 
„International Treaty on Reinforced Economic Union“ auf, in der Presse auch als „Fiskalpakt 2“ 
bezeichnet:
www.telegraph.co.uk%2Ffinance%2F8997665%2FFiscal-Compact-Draft-2.html

Vom 10.01.2012 um 19 Uhr datiert nun die dritte Fassung, auch „Fiskalpakt 3“ genannt, mit der 
Überschrift „Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary 
Union“:
www.euractiv.de/fileadmin/images/Fiskalpakt_draft_2012Jan10_EN.pdf

Vom 19.01.2012 um 16.00 Uhr datiert die vierte Fassung, welche die Beschwerdeführerin für 
Zwecke der vorliegenden Verfassungsbeschwerden als „Fiskalpakt 4“ bezeichnet. Diesmal findet 
sie sich in einer gut lesbaren Form auf der Webseite einer linken italienischen Stiftung und (diesmal 
ausnahmsweise ohne die Nummern der Artikel auch wieder in der britischen Zeitung „Daily 
Telegraph“.
Www.unita.it/polypoly_fs/1.373439.1327052926!/menu/standard/file/ultima%20Ue.pdf
www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/9026142/The-EU-Fiscal-Draft-Treaty-in-full.html

Alle diese Fundstellen haben gemeinsam, dass sie keine amtlichen Fundstellen sind. Diese 
Intransparenz wird überboten fast nur noch vom Versteckspiel um den ESM-Vertrag.

Erst auf dem Gipfel vom 31.01.2012 wurde die fünfte Entwurfsfassung des Fiskalpakts auf der 
offiziellen Webseite des Europäischen Rats veröffentlicht. Die Beschwerdeführerin nennt diese 
Fassung „Fiskalpakt 5“.
www.european-council.europa.eu/media/579087/treaty.pdf



Auf dem Gipfel vom 02.03.2012 schließlich wurde der Fiskalpakt von 25 der 27 EU-Mitglieds-
staaten (allen außer Großbritannien und Tschechien) beschlossen. Im Vergleich zum „Fiskalpakt 5“ 
enthält er mehrere kleinere Änderungen und eine gewichtige in Art. 3 Abs. 2.
www.eurozone.europa.eu/media/639244/04_-_tscg.de.pdf

Der „Fiskalpakt 4“ wird laut Erwägungsgrund 5 des ESM-Vertrags auch „SKS-Vertrag“ genannt.
Der „Fiskalpakt 5“ und die am 02.03.2012 beschlossene Fassung werden jetzt auch „VSKS-
Vertrag“ genannt.

Die taz berichtet in den Artikeln „Monti fordert Kurswechsel“ vom 12.01.2012, „Niemand mag den 
Fiskalpakt“ vom 14./15.01.2012 und „Provokation zur Unzeit“ vom 16.01.2012, dass der Fiskalpakt 
von der deutschen Regierung entworfen worden sei.
www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-artikel/?
ressort=wu&dig=2012%2F01%2F12%2Fa0106&cHash=fef5769662
Die Beschwerdeführerin glaubt der taz, dass das an der Oberfläche so aussieht, angesichts des 
starken Einflusses von Herrn Josef Ackermann (IIF, Bilderberg, ehem. Vorstandsvorsitzender der 
Deutschen Bank) auf die Bundeskanzlerin und von Herrn Jörg Asmussen (Goldman Sachs) auf den 
deutschen Bundesfinanzminster drängt sich jedoch die Frage auf, ob und, wenn ja, wieviel vom 
Fiskalpakt auch aus den Federn dieser beiden Banken stammen mag.

Die vorliegenden Verfassungsbeschwerden konzentrieren sich vor allem auf den neuesten Entwurf, 
soweit es zum Verständnis der aktuellen Fassung von Bedeutung ist, daneben auch auf vorherige 
Fassungen.

Der Fiskalpakt soll nun intergouvernemental errichtet werden, weil Art. 136 Abs. 3 AEUV als eine 
Änderung des EU-Primärrechts die Zustimmung aller EU-Mitgliedsstaaten erfordert, welche vor 
Wegfall der Weigerung Großbritanniens nicht gegeben ist. 
Art. 16 Fiskalpakt jedoch  würde dessen Mitgliedsstaaten verpflichten innerhalb von spätestens 5   
Jahren nach seinem Inkrafttreten unter Bewertung der mit ihm gemachten Erfahrungen und in Über- 
einstimmung mit EUV und AEUV, „die notwendigen Schritte“ zu unternnehmen, um diesen ins 
EU-Primärrecht zu übertragen. In den Fassungen Fiskalpakt 2 bis Fiskalpakt 5 sollte die „Substanz“ 
des Fiskalpakts übertragen werden, in der ersten Entwurfsfassung gab es diese Vorschrift noch 
nicht, in der zweiten stand sie in Art. 14 Abs. 6.
Das ist ein weiteres entscheidendes Indiz dafür, dass der Fiskalpakt, wenn er erst einmal durch ist, 
bald danach zu einem Protokoll zu den Verträgen der EU gemacht oder in deren Anhänge aufge-
nommen werden soll, um dadurch selbst eu-primärrechtlichen Rang zu erhalten.
Wie der zur Vorgabe der Interpretation von Art. 16 Fiskalpakt bestimmte (vgl. Art. 31 WVRK) 
Absatz 7 der Erwägungsgründe des Fiskalpakts beweist, ist nun beabsichtigt, dessen Vorschriften so 
bald wie möglich zu EU-Primärrecht zu machen. Es könnten also statt 5 Jahren auch nur wenige 
Wochen sein.
Die Beschwerdeführerin nimmt an, dass spätestens nach Ratifizierung durch die Staaten, welche am 
02.03.2012 den Fiskalpakt unterzeichnet haben (alle EU-Mitgliedsstaaten außer Großbritannien und 
Tschechien), die Initiative unternommen würde, den Fiskalpakt zu den Protokollen der EU und / 
oder in die Anhänge zu EUV und AEUV einzufügen und damit dem EU-Primärrecht vom Rang her 
gleichzustellen (Art. 51 EUV). Angesichts der Klarstellung im Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts vom 07.09.2011 zum Pilotverfahren (Abschnitt II.7 dieser Verfassungsbeschwerden) hin-
sichtlich der formal nicht direkten Anfechtbarkeit von ultra-vires-Akten internationaler Institutionen 
ist zu befürchten, dass eine solche Aufnahme des Fiskalpaktes in die Protokolle bzw. Anhänge zu 
den Verträgen der EU einfach ohne Zustimmungsgesetz unternommen würde, sodass die Rechts-
weggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) nur zu wahren ist, wenn im Rahmen des Verfahrens über die hier 
vorliegenden Verfassungsbeschwerden umfassend bzgl. des Fiskalpaktes entschieden wird; ein 
Aufschieben mit der Begründung, der Fiskalpakt sei ja bloß mit einfachem völkerrechtlichen Rang 



vorgesehen, würde offensichtlich mit Art. 19 Abs. 4 GG, Art. 38 GG und Art. 23 GG sowie mit der 
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit kollidieren. Außerdem ist Art. 16 Fiskalpakt Teil des Ver- 
trags, also alles andere als eine unverbindliche Absichtserklärung. Es ist der Versuch, die Mit- 
gliedsstaaten des Fiskalpakts in diesem Vertrag mit einfachem völkerrechtlichen Rang bereits 
rechtsverbindlich auf dessen schnellstmögliche Supranationalisierung zu verpflichten, was von 
seiner Auswirkung einer Verpflichtung in einem Vertrag mit einfachem völkerrechtlichen Rang zur 
Änderung des EU-Primärrechts entspricht.

Dass die Supranationalisierung des Fiskalpakts gewollt ist, zeigen auch das Vorwort und das 
Schlusswort der Erklärung zum Euro-Gipfel vom 09.12.2011. Denn laut dem S. 2 Nachwort seien 
die „Staats- und Regierungschefs des Euro-Währungsgebiets der Auffassung, dass die anderen 
Maßnahmen Bestandteil des Primärrechts sein sollten.“ S. 1 des Nachworts lautet: „Einige der 
eingangs dargelegten Maßnahmen können im Wege des Sekundärrechts beschlossen werden.“ Das 
bedeutet, dass für die im Vorwort der Euro-Gipfel-Erklärung genannten Maßnahmen, welche nicht 
sekundärrechtlich, sondern intergouvernemental geschaffen werden, deren spätere 
Supranationalisierung geplant ist. Dazu gehört auch der Fiskalpakt, welcher von der folgenden 
Formulierung „einen neuen fiskalpolitischen Pakt“ mit umfasst ist.

Dass der Fiskalpakt zusätzlich zu Art. 136 Abs. 3 AEUV vorgesehen ist, wird auch bewiesen durch 
Abs. 3 der Erwägungsgründe des Fiskalpaktes, wo auf den undefinierten Rechtsbegriff der 
„Stabilität des Euro-Währungsgebiets als Ganzes“ bezug genommen wird. Im gleichen Absatz 3 
wird dieser Begriff in Verbindung gebracht mit der Verhinderung übermäßiger Defizite. Das ist ein 
weiterer Beweis dafür, dass Art. 136 Abs. 3 AEUV auch als Blankett-Grundlage für die 
Ausweitung der Sanktionierbarkeit des Stabilitäts- und Wachstumspaktes vorgesehen ist (siehe dazu 
auch Abschnitte III.14 und VI.1.1 dieser Verfassungsbeschwerden). Die Absätze 6, 9 und 10 der 
Erwägungsgründe zeigen darüber hinaus, dass nun der Fiskalpakt als intergouvernementale Grund-
lage für die Ausweitung der Sanktionen beim Stabilitäts- und Wachstumspakt vorgesehen ist, und 
dass man dies als im Einklang mit den Art. 121 AEUV, 126 AEUV und 136 AEUV (letzterer ohne 
den von Großbritannien abgelehnten Abs. 3) stehe.

In Zusammenhang mit dem Begriff der „Stabilität des Euro-Währungsgebiets als Ganzes“ sei noch 
einmal daran erinnert, dass innerhalb dieses insgesamt blankettartig unbestimmten Rechtsbegriffs 
der Schwerpunkt bei de „Finanzstabilität“, also der Stärkung und Absicherung insbesondere der 
Großbanken, liegt (Abschnitte III.15 und III.22 dieser Verfassungsbeschwerden).

Art. 2 Fiskalpakt stellt unter Bezugnahme auf Art. 4 Abs. 3 EUV und auf die Rechtsprechung des 
EUGH klar, dass  dieser nur insoweit anzuwenden sei, wie er mit dem AEUV, dem EUV und dem 
EU-Sekundärrecht vereinbar ist, und dass der Fiskalpakt auch eu-rechtskonform auszulegen sei, 
dass der Fiskalpakt sich dem EU-Recht gegenüber also unterordnet, und dass der Fiskalpakt keine 
Bemächtigung gegenüber den Zuständigkeiten der EU auf dem Gebiet der Wirtschafts- und 
Währungsunion bedeute. Das zeigt deutlich, dass der Fiskalpakt sich außerhalb des eu-rechtlichen 
Raums befindet, und dass er (erst einmal, siehe Absatz 7 der Erwägungsgründe) mit einfachem 
völkerrechtlichem Rang vorgesehen ist. Art. 4 Abs. 3 EUV verpflichtet die Mitgliedsländer der EU 
aus Sicht des EU-Rechts zur Rechtstreue gegenüber dem EU-Primärrecht und dem EU-
Sekundärrecht, sowie zur Ermöglichung des Erreichens der Ziele der EU, und dazu, sich jeglicher 
Maßnahme zu enthalten, welche die Erreichung dieser Ziele vereiteln könnte. Darin ist jedoch keine 
Ermächtigung enthalten, Zuständigkeiten, welche nach dem EU-Primärrecht der EU zustehen, wie 
z. B. beim Stabilitäts- und Wachstumspakt, wenn einmal nicht alle EU-Mitgliedsstaaten zustimmen, 
einfach in intergouvernementale Verträge auszulagern, und erst recht nicht, eine Erweiterung dieser 
Zuständigkeiten umgehungsartig statt über rechtsklare und dem Prinzip der begrenzten 
Einzelermächtigung (Art. 5 Abs. 2 EUV) folgende Änderungen des EU-Primärrechts, über 
intergouvernementale Verträge zu bewerkstelligen. Die Umgehungsabsicht gegenüber dem 



formellen EU-Primärrecht zeigt sich auch darin, dass man den Fiskalpakt nun wiederum zur 
Grundlage für EU-Verordnungen (Abschnitt V.3 – V.7 und VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden) 
machen will.
Die Verpflichtung zur eu-rechtskonformen Auslegung des Fiskalpakts reicht nur so weit, wie die 
Vorschriften einen solchen Auslegungsspielraum lassen. Vorschriften zur Umgehung der eu-
primärrechtlichen Formvorschriften, sei es bei Art. 8 Fiskalpakt, oder als intergouvernementale 
Grundlage für EU-Verordnungen (z. B. Art. 3, 5, 9 und 10 Fiskalpakt) oder zum Einriff der EU in 
die nationalen Verfassungen, und das auch noch, um diese zur Umgehung des EU-Primärrechts zu 
instrumentalisieren (Art. 3 und Art. 8 Fiskalpakt).

Art. 3 Abs. 1 verpflichtet zusätzlich zum EU-Primärrecht und dem EU-Primärrecht gegenüber aus-
drücklich untergeordnet auf die präventive Komponente (Art. 3 Abs. 1 lit. a+ b sowie Erwägungs- 
grund 13) und das Defizitkriterium (Erwägungsgrund 18)  sowie auf das Gesamtschuldenkriterium 
(lit. c) des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, wobei der Fiskalpakt vom Defizitkriterium (max. 3% 
des BIP Defizit) in schnellen Schritten zum präventiven Kriterium (max. 0,5% des BIP Defizit) 
übergehen will, auch erkennbar daran, dass sich das Defizitkriterium, im Gegensatz zu den ersten 
beiden Entwürfen des Fiskalpaktes, nur noch in den Erwägungsgründen findet. Bei einem Gesamt- 
schuldenstand von deutlich unterhalb des Gesamtschuldenkriteriums vom 60% des BIP könnte nach 
Art. 3 Abs. 1 lit. d Fiskalpakt die präventive Komponente auf bis zu 1% des BIP gelockert werden.
Art. 3 Abs. 1 lit. e Fiskalpakt schließlich verlangt von den Staaten, für den Fall der Verletzung 
dieser betragsmäßigen Grenzen, einen automatisch zu startenden Mechanismus, innerhalb dessen 
der jeweils betroffene Staat innerhalb einer bestimmten Frist Maßnahmen ergreifen muss, um die 
Grenzen wieder einzuhalten.
Für den Einsatz eben dieser Verschärfung als Druckmittel für den Systemwechsel zu einem Mehr-
säulenmodell in der Sozialversicherung (vgl. Abschnitte V.3, V.4, V.6 und V.15 dieser 
Verfassungs-beschwerden) war in den ersten beiden Entwurfsfassungen Art. 3 Abs. 1 lit. b 
Fiskalpakt („.., also taking into account the budgetary impact of ageing“) vorgesehen, in der dritten 
Fassung vom 10.01. 2012 nicht mehr. Die ab der dritten Entwurfsfassung wieder herausgenommene 
Formulierung in Art. 3 Abs. 1 lit. b ist aber so offen, dass man darauf auch andere oder noch tiefere 
Arten von Eingriffen in die Sozialversicherung stützen könnte, als dies in den in den Abschnitten  
V.3, V.4, V.6 und V.15 erörterten Verordnungen der Fall ist.  
Art. 3 Abs. 1 Fiskalpakt gilt ausdrücklich zusätzlich zum EU-Primärrecht sowie nachrangig nach 
dem EU-Primärrecht. Es ist hier also offensichtlich vorgesehen als völkervertragsrechtliche Grund-
lage für die Sanktionierbarkeit der präventiven Komponente und des Gesamtschuldenkriteriums des 
Stabilitäts- und Wachstumspaktes vorgesehen. 
Art. 3 Abs. 1 Fiskalpakt nimmt bezug auf den gesamten „überarbeiteten Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt.“ Aus der zeitlichen Entstehungsgeschichte heraus, insbesondere angesichts der Tatsache, 
dass vor Entwurf des Fiskalpaktes noch Art. 136 Abs. 3 AEUV die alleinige völkervertragsrechtli-
che Grundlage für das Six Pack, also für die in den Abschnitten V.3 – V.7 dieser Verfassungsbe-
schwerden erörterten EU-Verordnungen zur Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
und zur Einführung des Ungleichgewichtsverfahrens sein sollte (Abschnitt V.2.2 dieser Verfas-
sungsbeschwerden), zeigt sich, dass stattdessen dafür bzgl. des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
nun Art. 3 Fiskalpakt vorgesehen ist.
Art. 3 Abs. 1 lit. b Fiskalpakt bestimmt, dass für die präventive Komponente „diskretionäre einnah-
meseitige Maßnahmen“ nicht angerechnet werden. Das bedeutet, dass ein Staat nach Inkrafttreten 
des Fiskalpaktes nicht mehr über Einnahmeerhöhungen aus dem Defizitverfahren heraus käme, 
egal, wie hoch der Haushaltsüberschuss dadurch würde, sondern allein durch Ausgabensenkungen 
und Privatisierungen.

Art. 4 Fiskalpakt verpflichtet für den Fall der Überschreitung des Gesamtschuldenkriteriums von 
60% des BIP, die Differenz zu den 60% jährlich um mindestens 1/20 der Differenz abzubauen. 
Außerdem nimmt Art. 4 Fiskalpakt dazu  Bezug auf EU-Verordnung 1467/97.  



Nach Art. 5 Abs. 1 Fiskalpakt müssen die Staaten, welche sich in einem Defizitverfahren befinden, 
der EU-Kommission und dem Ministerrat ein „wirtschaftliches Partnerschaftsprogramm“ mit 
Strukturreformen zur dauerhaften Korrektur ihrer exzessiven Defizite vorlegen. Das ist die völker-
vertragsrechtliche Grundlage für sanktionsbewehrte Empfehlungen der Kommission auch bzgl. 
Gesamtschuldenkriterium und präventiver Komponente, da sich ein Defizitverfahren nach der am 
28.09. 2011 geänderten EU-Verordnung 1467/97 (Abschnitt V.3 dieser Verfassungsbeschwerden) 
auch auf diese und nicht nur auf das Defizitkriterium bezieht, Sanktionen bzgl. der Empfehlungen 
in Art. 126 AEUV aber nur bzgl. des Defizitkriteriums normiert sind. Der Begriff „wirtschaftliches 
Partnerschaftsprogramm“ im Recht des Fiskalpaktes entspricht den Begriffen „Stabilitätspro-
gramm“ und „Korrekturmaßnahmenprogramm“ in den EU-Verordnungen zum Stabilitäts- und 
Wachstumspakt. Art. 5 Abs. 1 ist ab der dritten Entwurfsfassung im Vergleich zu den vorherigen 
Fassungen verschärft worden dahingehend, als explizit das EU-Recht Form und Inhalt der „wirt- 
schaftlichen Partnerschaftsprogramme“ vorgebe.

Nach Art. 5 Abs. 2 wird die Umsetzung der Stabilitätsprogramme (mit den Auflagen aus dem 
Stabilitäts- und Wachstumspakt) von der EU-Kommission und vom Ministerrat überwacht. Das ist  
als Grundlage gedacht für die beiden EU-Verordnungen zur haushaltsmäßigen Überwachung 
(Abschnitte VI.2.1 und VI.2.2 dieser Verfassungsbeschwerden). Dass Art. 5 Abs. 2 die 
Bezugnahme auf die beiden EU-Verordnungen zur haushaltsmäßigen Überwachung vom 
23.11.2011 darstellt, wird auch verdeutlicht durch Erwägungsgründe 8 + 13 des Fiskalpaktes.

Art. 7 Fiskalpakt normiert die umgekehrte Abstimmung unter Ausschluss des Stimmrechts des 
jeweils betroffenen Staats für die Entscheidung, ob ein Staat ins Defizitverfahren muss (Art. 126 
Abs. 6 AEUV). Jeder Staat der Eurozone würde damit auf Vorschlag der Kommission ins 
Defizitverfahren müssen, wenn nicht innerhalb einer in Art. 7 Fiskalpakt nicht genannten Frist, die 
aber nach Sinn und Zweck 10 Tage betragen dürfte wie bei in Abschnitt V.4 dieser Verfassungsbe-
schwerden erörterten EU-Verordnung, eine qualifizierte Mehrheit der Staaten der Eurozone. 
Mittels der umgekehrten Abstimmung hätte die Kommission es fast beliebig in der Hand, alle 
Staaten der Eurozone ins Defizitverfahren zu schicken, egal ob diese präventive Komponente, 
Defizit- oder Gesamtschuldenkriterium überschreiten.
Die größte Wirkung hätte Art. 7 Fiskalpakt zusammen mit Art. 6 und Art. 9 Abs. 1 von EU-Verord-
nung 2011/0386 (COD), wonach die Kommission und der Ministerrat verpflichtet wären, bei der 
Entscheidung über die Eröffnung eines Defizitverfahrens zu berücksichtigen, ob der betroffene 
Staat alle beliebigen formal von der Kommission geäußerten Meinungen zu seinem befolgt hat 
(Abschnitt VI.2.2 dieser Verfassungsbeschwerden).

Art. 3 Abs. 3 Fiskalpakt bestimmt nun, dass im Falle außergewöhnlicher, außerhalb der Kontrolle 
des betroffenen Mitgliedsstaats liegende Ereignisse und im Falle eines schweren wirtschaftlichen 
Niedergangs die betragsmäßigen Grenzen des Stabilitäts- und Wachstumspakts großzügiger 
anzuwenden seien. Es wird dort aber nichts dazu gesagt, dass deshalb die sanktionsbewehrten 
Empfehlungen in irgendeiner Weise zurückhaltender sein müssten.

Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt verlangt von den Ratifikationsstaaten des Fiskalpaktes innerhalb eines 
Jahres nach Inkrafttreten des Fiskalpaktes, in verbindlichen Vorschriften permanenter Art, vorzugs-
weise in ihrer Verfassung, zu verankern die Inhalte von Art. 3 Abs. 1 Fiskalpakt (Defizitkriterium, 
Gesamtschuldenkriterium und präventive Komponente sowie den automatisch auszulösenden 
Korrekturmechanismus und die sanktionsbewehrten Empfehlungen in dessen Rahmen, Art. 3 Abs. 1 
lit. e) innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten des Fiskalpaktes. In den ersten beiden Entwurfsfassun-
gen von Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt war noch von der Verankerung in Vorschriften „verfassungsmäßi-
ger oder äquivalenter Art“ die Rede. Die zurückhaltender klingende Formulierung in der aktuellen 



Fassung ist aber keine Lockerung, denn von permanenter Art sind Vorschriften, die man nur entwe-
der gar nicht oder mit einem im Vergleich zu einfachen Gesetzen erhöhten Abstimmungsquorum 
wieder streichen oder ändern kann, was inhaltlich keine Änderung im Vergleich zu den vorherigen 
Entwürfen bedeutet. Die Bestimmungen „äquivalenter Art“ bzw. andere „permanente“ Vorschriften 
beziehen sich auf Staaten, die außerhalb ihrer Verfassung mit ihrer Verfassung gleichrangige bzw. 
ebenfalls mit einem erhöhten Änderungsquorum versehene Rechtsgrundlagen haben. Das wäre für 
Staaten wie Tschechien von Bedeutung, in denen die Grundrechte in einer eigenen Charta und nicht 
im eigentlichen Verfassungstext enthalten sind; für Deutschland würde Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt 
hingegen eine Änderung von Art. 109 GG verlangen (vgl. Abschnitt V.20 dieser Verfassungs-
beschwerden), welcher heute die einfach-grundgesetzliche Ebene nur für einen Teil der Inhalte des 
Art. 3 Abs. 1 Fiskalpakt öffnet.

Nach Art. 3 Abs. 1 + 2 Fiskalpakt würde Deutschland verpflichtet, ins Grundgesetz mit Verbind-
lichkeit die präventive Komponente, das Defizitkriterium und die Gesamtschuldenkomponente, 
sowie den automatischen Korrekturmechanismus  aufzunehmen. Das bedeutet also für Deutschland 
eine Verpflichtung zur Änderung von Art. 109 GG über Art. 3 Fiskalpakt. Art. 3 Abs. 1 lit. b sieht 
dabei (zumindest im Wortlaut bis zur 2. Entwurfsfassung) die schnelle Heranführung von der 
Einhaltung des Defizitkriteriums (3% des BIP) hin zur Einhaltung der präventiven Komponente 
(0,5 % des BIP) vor  und Art. 3 Abs. 1 lit. c Fiskalpakt eine Grundlage zur Lockerung der 0,5 % der 
präventiven Komponente bis auf max. 1% im Falle der deutlichen Unterschreitung des Gesamt-
schuldenkriteriums von 60% des BIP.
Bisher öffnen Art. 109 Abs. 2+5 GG die einfach-grundgesetzliche Ebene ausschließlich für das 
Defizitkriterium.

Und Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt verlangt, dass die Mitgliedsstaaten des Fiskalpaktes in ihrer Verfas-
sung einen Korrekturmechanismus verankern, welcher automatisch ausgelöst wird, wenn sie  vom 
Referenzwert des Stabilitäts- und Wachstumspaktes bzw. vom Anpassungspfad hin zu diesem 
abweichen.
Hier geht es um weitaus mehr als in Art. 109 GG, welcher bisher schon die einfach-grundgesetz-
liche Ebene gegenüber den in Art. 126 AEUV normierten Sanktionen bzgl. des Defizitkriteriums 
öffnet (Abschnitt V.20 dieser Verfassungsbeschwerden), denn hier will Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt 
dazu verpflichten, die Rechtsgrundlage für die Ausweitung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
im Grundgesetz selbst zu verankern !
Laut dem letzten Satz von Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt würden dabei die Zuständigkeiten der nationalen 
Parlamente unberührt bleiben. Das betrifft aber allein die Zuständigkeiten und würde der Verpflich- 
tung zur Einreichung eines Stabilitätsprogramms mit Vorschlägen für sanktionsbewehrte Empfeh-
lungen keine materiellen Grenzen setzen.
Es ist schon unglaublich: In einem intergouvernementalen Vertrag von einfachem völkerrechtli-
chem Rang wird es hier unternommen, sich zur Änderung der nationalen Verfassungen zu ver-
pflichten, um die Vorschriften der Verfassungen, welche dem Stabilitäts- und Wachstumspakt bzw. 
den sanktionsbewehrten Empfehlungen aus diesem Grenzen setzen, aufzubrechen.

Art. 3 Abs. 2 S. 2 - 4 Fiskalpakt hat in der am 02.03.2012 beschlossenen Fassung den Wortlaut:
„Die Regelungen nach Absatz 1 werden im einzelstaatlichen Recht der Vertragsparteien in Form 
von Bestimmungen, die verbindlicher und dauerhafter Art sind, vorzugsweise mit Verfassungsrang, 
oder deren vollständige Einhaltung und Befolgung im gesamten nationalen Haushaltsverfahren auf 
andere Weise garantiert ist, spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Vertrags wirksam. Die 
Vertragsparteien richten auf nationaler Ebene den in Absatz 1 Buchstabe e genannten Korrektur-
mechanismus ein und stützen sich dabei auf gemeinsame, von der Europäischen Kommission 
vorzuschlagende Grundsätze, die insbesondere die Art, den Umfang und den zeitlichen Rahmen der 
– auch unter außergewöhnlichen Umständen – zu treffenden Korrekturmaßnahmen sowie die Rolle 
und die Unabhängigkeit der auf nationaler Ebene für die Überwachung der Einhaltung der in Absatz 



1 genannten Regelungen zuständigen Institutionen betreffen. Dieser Korrekturmechanismus wahrt 
uneingeschränkt die Vorrechte der nationalen Parlamente.“

Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt verlangt also nicht nur eine quantitative Ausweitung des Aufbrechens der 
einfach-grundgesetzlichen Ebene jetzt auch noch für Gesamtschuldenkomponente und präventive 
Komponente und die , sondern die Verfassung (hier also Art. 109 GG) so umzubauen, dass dort die 
Ermächtigung für das gesamte EU-Sekundärrecht incl. der sanktionsbewehrten Empfehlungen 
(„programme“, Art. 3 Abs. 2 S. 4 Fiskalpakt) für den Stabilitäts- und Wachstumspakt eingebaut 
wird.

Und Art. 3 Abs. 2 verlangt seit der dritten Entwurfsfassung nun auch noch, dass die Staaten der 
Eurozone ihre Verfassungen genau entsprechend den Prinzipien in einem Vorschlag der EU-
Kommission ändern. Das bedeutet die Ermächtigung, in einem solchen „Vorschlag“ dort auch noch 
etwas mehr „Prinzipien“ hinein zu schreiben, als explizit in Art. 3 Abs. 1 Fiskalpakt stehen; dar-
unter dürfte aller Voraussicht nach auch eine Grundlage sein für den Systemwechsel zu einem 
Mehrsäulensystem in der Sozialversicherung, wie er sich in den geänderten EU-Verordnungen zum 
Stabilitäts- und Wachstumspakt findet (Abschnitte V.3, V.4 und V.6 dieser Verfassungsbeschwer-
den), und in Art. 3 Abs. 2 noch in den ersten beiden Entwurfsfassungen des Fiskalpakts enthalten 
gewesen ist. Und Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt ist auch das Einfallstor dafür, dass die Kommission in 
ihren Vorschlag auch eine grundgesetzliche Verpflichtung auf die vorrangige Bezahlung der Gläu- 
biger einbaut, wie es bereits an Griechenland getestet wird (Abschnitt IV.5.3 dieser Verfassungs- 
beschwerden). Dass das Wort „Vorschlag“ keineswegs unverbindlich gemeint ist, beweist der erst 
in der dritten Entwurfsfassung in den Fiskalpakt gelangte und in der vierten noch einmal umformu-
lierte Erwägungsgrund Nr. 25 (beim Stand der dritten Entwurfsfassung noch Nr. 19). Demnach sei 
nach Ablauf der Übergangsperiode des Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt, also im Klartext, wenn der jewei-
lige Vertragsstaaten des Fiskalpaktes nicht innerhalb eines Jahres nach dessen Inkrafttreten seine 
Verfassung entsprechend dem Vorschlag der EU-Kommmission nach Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt 
geändert hat, und frühestens ab dem 01.03.2013 sowie erst am Ratifikation des ESM durch den 
jeweiligen Staat, der ESM-Vertrag so auszulegen, dass die entsprechende Änderung der nationalen 
Verfassung eine Vorbedingung für die Erlangung von Unterstützung durch den ESM sei.  
Ob hier versucht wird, durch einen Erwägungsgrund des Fiskalpakts die Auslegung des ESM-
Vertrags mit vorzugeben, was unter die sonstigen Dokumente i. S. v. Art. 31 WVRK passen könnte 
(Abschnitt III.3.1 dieser Verfassungsbeschwerden), aber zumindest sehr unüblich ist, kann dahin 
stehen, da Erwägungsgrund 5 des ESM-Vertrags für die Vergabe neuer Finanzhilfen durch den 
ESM von die gleichen Bedingungen nennt wie Erwägungsgrund 25.  

Aus Sicht des Fiskalpaktes würden die nationalen Parlamente trotz des erhöhten Abstimmungs-
quorums des Art. 79 GG wie ausführende Organe einer sich selbst als „Wirtschaftsregierung“ anse- 
henden (Abschnitt V.2.2 dieser Verfasssungsbeschwerden) EU-Kommission behandelt – eine deut-
liche Ähnlichkeit mit dem, was die Weimarer Verfassung zum Absturz brachte (Abschnitt III.12 
dieser Verfasssungsbeschwerden).

Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt würde außerdem die EU-Kommission ermächtigen, dem jeweiligen 
Mitgliedsstaat vorzugeben, welche seiner staatlichen Institutionen auf welche Weise und wie 
unabhängig über die Überwachung („monitoring“) und Befolgung („observance“) „der Regeln“ zu 
wachen hätten. Damit würde die EU-Kommission, soweit die Tätigkeit dieser Überwachung reicht, 
den demokratischen Legitimationszusammenhang der mitgliedsstaatlichen Institutionen von den 
demokratisch legitimierten Parlamenten und Regierungen umleiten auf die EU-Kommission. Und 
sie könnte die Art und Weise der Gewaltenteilung bzw. Gewaltenverschränkung im jeweiligen 
Staat, soweit diese Überwachung reichen würde, völlig durcheinander wirbeln, denn Art. 3 Abs. 2 
Fiskalpakt sagt nichts dazu, welcher Art die Institutionen wären, derer sie sich wofür bedienen 
könnte; lediglich die „Vorrechte“ der nationalen Parlamente wären ausgenommen. Sie könnte sich 



eines beliebigen Amtsgerichts aus Sicht von Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt dann ebenso bedienen wie der 
der obersten deutschen Gerichte, des Bundesverfassungsgerichts, der Bundeswehr, der Polizei, einer 
beliebigen kommunalen, Landes- oder Bundesbehörde, der Bundesregierung, der Landes- und 
Kommunalregierungen. Nur Bundestag und Bundesrat, welche  ja auch formal über Grundgesetz-
änderungen zu entscheiden haben, wären mit Sicherheit davon ausgenommen, bei weiter Auslegung 
auch noch die Landtage und die Kommunalparlamente. 
Und erst in der am 02.03.2012 beschlossenen Fassung wurde durch den Verweis auf Abs. 1 
klargestellt, dass „die Regeln“ im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt umfassen würden,  ob auch 
alle sanktionsbewehrten Empfehlungen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt erfüllt werden, 
nicht aber die Überwachung, ob die Verfassung bzw. das Grundgesetz bereits dem Vorschlag (Art. 
3 Abs. 2 Fiskalpakt) der Kommission entsprechend aufgebrochen worden wäre für den verschärften 
Stabilitäts- und Wachstumspakt. Da die Kommission die gleiche Überwachung auch ausführt, 
bedeutet das, dass sie beliebige Institutionen der Mitgliedsstaaten dafür abordnen könnte, ihr dabei 
zuzuarbeiten, so, als ob sie die Wirtschaftsregierung (und auch noch das Wirtschaftsparlament  und 
das Wirtschaftsvolk) wäre, und alle Institutionen der Mitgliedsstaaten primär ihr gegenüber 
weisungsgebunden wären. Außerdem steht in Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt auch „Befolgung“, was 
Zwangsmaßnahmen innerstaatlicher Art zur Durchsetzung einschließen würde. Die Formulierung 
ist z. B. weit genug für eine Instrumentalisierung der Bundeswehr zur Umstellung des Bundestags 
zur Durchsetzung der Empfehlungen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt oder zur Instrumen-
talisierung der Polizei zur Verhaftung kritischer Abgeordneter. Genauso könnte die Kommission 
mit Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt Militär, Polizei und Justiz gegen kritische Journalisten oder demons-
trierende geseztlich Kranken- oder Rentenversicherte einsetzen, die sich gegen die Erfüllung 
bestimmter Empfehlungen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt zur Marginalisierung der 
Sozialversicherung einsetzen. Auch wenn die Beschwerdeführerin mangels telepathischer Fähig-
keiten weder bestätigen noch dementieren kann, ob die heutige  EU-Kommission die Absicht zur 
Ergreifung solcher Maßnahmen hat, mit Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt bekäme sie die Grundlage dafür, 
falls man diese denn einmal bräuchte.  
Das einzige Tabu, was an der Stelle nicht gebrochen wird, ist dass es Institutionen desselben Staates 
sein müssten, welche den Zwang zur Durchsetzung im Dienste der Kommission ausüben würden, 
also z. B. nicht deutsches Militär gegenüber den Parlamenten anderer Mitgliedsstaaten oder 
umgekehrt. Denn es geht ja um eine verdeckte Wirtschaftsdiktatur und um die Plünderung der 
Haushalte der Mitgliedsstaaten für die „Finanzstabilität“, und militärische Konflikte zwischen den 
Mitgliedsstaaten wären dafür ebenso kontraproduktiv wie der Erhalt funktionierender 
demokratischer und verfassungstreuer Strukturen auf mitgliedsstaatlicher Ebene.
Da die Instrumentalisierung sämtlicher mitgliedsstaatlicher Institutionen für Zwecke des Art. 3 Abs. 
1 Fiskalpakt in Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt steht, gehört das natürlich mit zu dem, was über Art. 8 
Fiskalpakt geltend gemacht werden könnte.

Noch drastischer ist Art. 8 Fiskalpakt. Nach dessen Art. 1 kann die EU-Kommission innerhalb 
angemessener Zeit, nachdem sie den Staaten Gelegenheit zur Anhörung gegeben hat, einen Bericht 
veröffentlichen darüber, ob und inwieweit diese Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt erfüllen. Wenn die 
Kommission zum Ergebnis käme, dass ein Vertragsstaat Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt nicht voll erfüllt 
hätte, wären einer oder mehrere andere Vertragsstaaten gem. Art. 8 Abs. 1 S. 2 Fiskalpakt 
verpflichtet, die Sache vor den EUGH zu bringen. 
Das Protokoll vom 02.03.2012 zum Fiskalpakt regelt dazu genauer, dass die Staaten, welche den 
aktuellen Dreiervorsitz im Ministerrat innehaben, verpflichtet sind, die Klage innerhalb von drei 
Monaten nach Ergehen des Kommissionsberichts zu erheben. Wenn alle Staaten des jeweils aktuel-
len Dreiervorsitzes des Ministerrats selbst ihre Verfassung noch nicht nach Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt 
aufgebrochen hätten oder gar selbst aktuell nach Art. 8 Fiskalpakt beklagt würden, dann würden 
stattdessen die Staaten des vorausgegangenen Dreiervorsitzes zur Einreichung der Klage verpflich-
tet. Es handelt sich explizit um ein Protokoll zum Fiskalpakt, welches also auch den gleichen Rang 
wie der Fiskalpakt hat, nicht um ein Protokoll zu EUV und AEUV.



Ein Recht der nach dem Protokoll zur Klageerhebung vorgesehenen Vertragsstaaten, einfach 
solidarisch, und sei es, weil sie verfassungsrechtliche Bedenken des betroffenen Vertragsstaats 
teilen würden, die Klageerhebung vor dem EUGH zu verweigern ist nicht vorgesehen. 
Denn eine Freiwilligkeit, ob andere Vertragsstaaten vor dem EUGH klagen unabhängig davon, ob 
der Bericht der Kommission Abweichungen von Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt entdeckt hat, ist in Art. 8 
Abs. 1 S. 3 Fiskalpakt noch zusätzlich zum Klagezwang des Art. 8 Abs. 1 S. 2 Fiskalpakt vorgese-
hen. Dass der Bericht der Kommission  kein unabhängiger  sein kann, wird offensichtlich dadurch, 
dass es die gleiche EU-Kommission wäre, welche über Art. 3 Abs. 2 und Erwägungsgrund 24 des 
Fiskalpakts ja gerade erst versucht hätte, die Staaten zur Änderung ihrer Verfassung zu zwingen. 
Der Entwurf von Art. 8 Fiskalpakt hat eine bewegte Vergangenheit. In der ersten Fassung sollten 
die Vertragsstaaten einander (ohne Möglichkeit eines Gutachtens) vor dem EUGH auf die Erfüllung 
von Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt verklagen können (damals noch ohne das Recht, der Kommission, den 
Staaten einen Entwurf vorzugeben und ohne Erwägungsgrund 24). 
Dann legte die Kommission den Turbo ein und wollte gleich, dass auf alle Verpflichtungen aus 
Titel III (Art. 3 bis 8 des Fiskalpakts) vor dem EUGH geklagt werden könnte, wobei die 
Formulierung der zweiten Entwurfsfassung damals offen ließ, ob die Staaten die Klagen initiieren 
und sich dann einer zwangsweisen Prozeßstandschaft durch die EU-Kommission unterwerfen 
müssten, wie es die Auf fassung der Deutschen Mittelstandszeitung gewesen ist, oder ob, wie es die 
Auffassung der Beschwerdeführerin ist, unabhängig voneinander ein Klagerecht der Staaten und 
eines der Kommission enthalten war. Siehe auch „Fiskalpakt: Mehr Macht für die EU-Kommission 
geplant“ (www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/2012/01/35102/)
In  der dritten Entwurfsfassung beschränkte man sich wieder auf die Einklagung von Art. 3 Abs. 2 
Fiskalpakt, und sollten die anderen Mitgliedsstaaten es dann selbst in der Hand haben, ob sie 
klagen, und ob sie davor ein unverbindliches Gutachten von der (befangenen) Kommission einholen 
würden. 
In der vierten Fassung schließlich wurde Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt um den Zugriff der Kommission 
auf die mitgliedsstaatlichen Institutionen ausgeweitet, der Kommission nun doch wieder ein 
Klagerecht eingeräumt mit Instrumentalisierung der Regierungen anderer Mitgliedsstaaten dafür, 
als wären diese die Rechtsanwälte der Herrschaften Kommissare.

In der dritten Entwurfsfassung wurde in Art. 8 Fiskalpakt die Verpflichtung der nationalen Gerichte 
darauf, entsprechend einem auf Art. 8 Fiskalpakt beruhenden EUGH-Urteil über die diesem 
entsprechende fristgerechte Verfassungsänderung zu wachen, wieder herausgenommen. Dafür gab 
ihr Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt für Zwecke des Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt gleich beliebigen Zugriff auf 
alle mitgliedsstaatlichen Institutionen, was weit über die in den ersten beiden Entwurfsfassungen 
des Fiskalpakts vorgesehen gewesene Zweckentfremdung der mitgliedsstaatlichen Gerichte zur 
Überwachung eines EUGH-Urteils i. S. v. Art. 8 Fiskalpakt hinaus geht. Erst in der am 03.02.2012 
beschlossenen Fassung wurde der Zugriff wieder auf Zwecke des Art. 3 Abs. 1 Fiskalpakt 
beschränkt. Zum real existierenden Verlust auf Ebene der EU-Kommission bzgl. jeglicher 
Maßstäbe von Gewaltenverschränkung fehlen einem beinahe die Worte.

Ab der vierten Fassung des Fiskalpakts kann die Kommission nach dessen Art. 8 Abs. 2 ein 
Gutachten veröffentlichen, ob der jeweils betroffene Staat ein EUGH-Urteil i. S. v. Art. 8 Abs.1 
Fiskalpakt innerhalb der vom EUGH gesetzten Frist befolgt hat. Alle anderen Mitgliedsstaaten des 
Fiskalpakts könnten dann auf Basis dieser Einschätzung oder auch unabhängig davon, den 
betroffenen Mitgliedsstaat vor dem EUGH auf eine Pauschalsumme („lump sum“) oder auf eine 
Geldstrafe („penalty“) vor dem EUGH verklagen. Die auferlegten Geldsummen dürften jeweils 
max. 0,1% des BIP des betroffenen Staats betragen und würden in den ESM eingezahlt. Auffallend 
ist, dass hier Begrifflichkeiten des Straf- und nicht des Bußgeldrechts verwendet werden.  
Das korrespondiert mit Erwägungsgrund 16 des Fiskalpakts, welcher auf Art. 260 AEUV verweist. 
In Art. 260 AEUV ist Rechtsgrundlage für Vertragsverletzungsverfahren, welche EU-
Mitgliedsstaaten (Art. 259 AEUV) oder EU-Kommission (Art. 258 AEUV) anstrengen können, 



welche auch zur Auferlegung von Pauschalsumme oder Geldstrafen gegen den betroffenen Staat 
führen können, allerdings gem. Art. 260 AEUV nur im Falle der Verletzung „der Verträge“. Selbst 
bei weiter Auslegung kann das nur den eu-rechtlichen Raum betreffen, also außer EUV und AEUV 
noch die Protokolle und die Erklärungen in den Anhängen von diesen, die EU-Grundrechtecharta 
und das EU-Sekundärrecht. Auch wenn man den EUGH im Wege der Organleihe, wie alle anderen 
Institutionen der EU auch, darüber hinaus ausleihen könnte im Rahmen einer ordnungsgemäß unter 
vollständiger Befolgung der Formvorschriften des Art. 329 AEUV begründeten (was beim 
Fiskalpakt gerade nicht erfolgt ist) erweiterten Zusammenarbeit (Art. 20 EUV, siehe auch Abschnitt 
III.20 dieser Verfassungsbeschwerden), würde das nur das verbindliche Tätigwerden des EUGH in 
solch einem Raum der erweiterten Zusammenarbeit legalisieren, nicht aber eine Anwendung von 
Art. 260 AEUV. Denn der Raum der erweiterten Zusammen ist nichts anderes als ein intergouver-
nementaler Raum außerhalb des eu-rechtlichen Raums, in welchen hinein man sich, wenn und 
soweit das Primärrecht eines ordnungsgemäß begründeten Raums der erweiterten Zusammenarbeit 
das vorsehen mag, Institutionen der EU ausleihen kann – mehr nicht. EU-Vertragsverletzungs- 
verfahren haben für den intergouvernementalen Raum keinerlei Rechtsgrundlage. Das ist genauso 
rechtswidrig, wie wenn man ein Verfahren nach Art. 260 AEUV wegen Verletzung des 
Nordatlantikertrags einleiten würde; schließlich kann sich die Zahl der EU-Mitglieder, die 
gleichzeitig in der NATO sind, durchaus mit der Zahl derer, die den Euro haben, messen.

Von den über Art. 8 Abs. 1 Fiskalpakt einklagbaren Dingen hätte rechtlich die größte Tragweite 
eine Klage darauf, dass der beklagte Mitgliedsstaat seine Verfassung entsprechend Art. 3 Abs. 2 
Fiskalpakt ändern muss. Dem Wortlaut des Art. 8 Fiskalpakt nach würde Art. 109 GG nicht direkt 
durch solch ein EUGH-Urteil geändert. Trotzdem ist, weil durch solch ein EUGH-Urteil der 
Bundestag gezwungen werden soll, das Grundgesetz entsprechend den Vorgaben des EUGH mit 
2/3-Mehrheit zu ändern,  im Rahmen der hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden 
klärungsbedürftig und klärungsfähig, ob das Grundgesetz durch die Anwendung des Art. 8 
Fiskalpakt rangmäßig abstürzen würde (Abschnitt III.12 dieser Verfassungsbeschwerden) – dabei 
nicht zu vergessen die nicht minder große Absturzgefahr über Art. 3 Abs. 2 i. V. m. 
Erwägungsgrund 24 Fiskalpakt.
Es würde also durch den Fiskalpakt, einen intergouvernementalen Vertrag mit einfach-völkerrecht-
lichem Rang außerhalb des eu-rechtlichen Raums, eine Grundlage geschaffen, um die Staaten der 
Eurozone vor dem EUGH, dem höchsten Gericht der EU, darauf zu verklagen, auf einfach-verfas- 
sungsrechtlicher Ebene unter Umgehung des EU-Primärrechts und der dafür vorgeschriebenen 
Änderungsverfahren ebenso wie unter Umgehung des Bundesverfassungsgerichts, zusätzlich im 
EU-Primärrecht nicht vorhandene Ermächtigungen zur Schaffung von EU-Sekundärrecht einzubau-
en.
Mit Art. 3 und Art. 8 Fiskalpakt würden also mit einfachem völkerrechtlichen Rang, gerade einmal 
eine Stufe oberhalb der einfachen Gesetze, Grundlagen geschaffen, um die normalen Änderungs-
verfahren für die einfach-grundgesetzliche Ebene und für das EU-Primärrecht auszuhebeln zwecks 
Durchsetzung von bestimmten undemokratischen Machtgruppen gewünschter EU-Verordnungen 
zur Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes (Abschnitte V.3, V.4 und V.6 sowie VI.2 
dieser Verfassungsbeschwerden). Der EUGH, welcher nach Art. 26 und 26 b seiner Satzung der 
wichtigste Hüter vor allem des EU-Primärrechts sein soll, soll hier also dazu instrumentalisiert 
werden, die Verfassungen der Mitgliedsstaaten so zu verbiegen, dass mit diesen das EU-Primärrecht 
umgangen werden kann. Rechtstreue gegenüber der begrenzten Einzelermächtigung (Art. 5 EUV) 
und gegenüber dem EU-Primärrecht (Art. 4 Abs. 3 EUV) ebenso wie gegenüber dem Staatsauftrag 
europäische Integration (Art. 23 GG) sieht anders aus.
Darüber hinaus birgt Art. 8 Fiskalpakt die Gefahr, dass Art. 3 Fiskalpakt vom EUGH, wie dies auch 
schon bei Costa/Enel (Az. 6/64) und beim Francovich-Urteil (bzgl. Bußgeldern bei nicht 
fristgerechter Umsetzung von EU-Richtlinien) der Fall war, über dessen Wortlaut hinaus verwendet 
zum Angriff auch auf dem Stabilitäts- und Wachstumspakt Grenzen setzende Vorschriften wie 
insbesondere zum Angriff auf die Ewigkeitsgarantie (Art. 79 Abs. 3 GG).



Wie willkürlich diese Vorgehensweise des Fiskalpaktes ist gegenüber der heutigen Rangfolge der 
Rechtsordnungen, zeigt Abschnitt VII.1 dieser Verfassungsbeschwerden. Es mißachtet auch völlig, 
dass die verfassungsrechtliche Tradition in den Staaten Europas, zumindest in den meisten von 
diesen, eine dualistische ist, sodass völkerrechtliche Vorschriften, universelle Menschenrechte, 
eben-so wie EU-Primärrecht, kein Bestandteil der Verfassung sind (siehe dazu zum Grundgesetz 
Abschnitt VII.8.1 dieser Verfassungsbeschwerden), und dass damit auch aus Vorschriften wie Art. 
23 Abs. 1 S. 3 GG, selbst nicht mit Wirkung für den jeweiligen Staat, geschlussfolgert werden 
könnte, dass verfassungsrechtliche Vorschriften zum Bestandteil des EU-Primärrechts werden 
könnten.
Darüber hinaus ist der Versuch, die einfach-grundgesetzliche Ebene zu instrumentalisieren zur 
Umgehung des nicht auf die GASP bezogenen Teils des EU-Primärrechts, unvereinbar mit Rn. 240 
des Lissabon-Urteils.
Zur Betrachtung von Art. 3 und Art. 8 Fiskalpakt im Hinblick auf die bisherige Schuldenbremse des 
Grundgesetzes siehe ergänzend auch Abschnitt V.20 dieser Verfassungsbeschwerden.

Laut Art. 8 Abs. 3 und Erwägungsgrund 15 des Fiskalpaktes soll Art. 273 AEUV angeblich eine 
taugliche Rechtsgrundlage dafür sein, den EUGH gem. Art. 8 Fiskalpakt über alle Verpflichtungen 
aus Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt, incl. also der Änderung der nationalen Verfassungen und des 
beliebigen Zugriffs der Kommission auf zumindest alle mitgliedsstaatlichen Institutionen der 
Exekutive und der Judikative für Zwecke des Art. 3 Abs. 1 Fiskalpakt, möglicherweise auch auf die 
Landtage und Kommunalparlamenten, für Zwecke des Art. 3 Abs. 2 AEUV, entscheiden zu lassen, 
was sich aber bereits aus dem Wortlaut des AEUV widerlegen lässt. Nach Art. 344 AEUV ist der 
EUGH aus Sicht des EU-Rechts die letzte Instanz zur Auslegung „der Verträge“, also des EUV und 
des AEUV (Art. 1 EUV, Art. 1 Abs. 2 AEUV), die aus Sicht des EU-Rechts auch nicht übergangen 
werden darf. Während Art. 344 AEUV die Absicherung der Zuständigkeit des EUGH für die im 
EU-Primärrecht bestimmten Fälle der Zuständigkeit des EUGH ist, bietet Art. 273 AEUV darüber 
hinaus für Streitfälle zwischen EU-Mitgliedsstaaten hinsichtlich der Auslegung von EUV und 
AEUV die Möglichkeit, dass diese  die jeweils streitige Rechtsfrage einem Urteil des EUGH 
unterwerfen (offenbar inspiriert von der Satzung des IGH), auch soweit AEUV und EUV nicht 
ausdrücklich den Weg zum EUGH normieren. Bei einer weiten Auslegung von Art. 344 und 273 
AEUV kommt man, auch zusammen mit Art. 26 und 26b der EUGH-Satzung bei einer Auslegung 
nach Sinn und Zweck zum Ergebnis, dass man darauf auch die Zuständigkeit des EUGH für die 
EU-Grundrechtecharta (i. V. m. Art. 6 EUV) und für das EU-Sekundärrecht stützen kann, nicht aber 
für intergouvernementale Verträge von EU-Mitgliedsstaaten, welche sich auf Grund ihrer 
Intergouvernementalität außerhalb des eu-rechtlichen Raums befinden. Art. 273 AEUV ist vor 
allem für die Teile des EU-Rechts gedacht, welche möglicherweise nicht von Art. 344 AEUV mit 
abgedeckt sind. Die Anwendung des Art. 273 AEUV käme darüber hinaus noch in Betracht für den 
Raum der erweiterten Zusammenarbeit (Art. 20 EUV), in welchem sich der Fiskalpakt aber gerade 
nicht befindet, weil die Formvorschriften des Art. 329 AEUV vor Initiierung des Fiskalpakts nicht 
durchlaufen wurden (siehe weiter unten in diesem Abschnitt sowie in Abschnitt III.20 dieser 
Verfassungsbeschwerden). Die Organleihe des EUGH für den Fiskalpakt hat entgegen dessen 
Erwägungsgrund 14 keinerlei Grundlage im EU-Primärrecht.

Art. 9 S. 1 Fiskalpakt verpflichtet die Mitgliedsstaaten des Fiskalpaktes darauf, vorbehaltlich der im 
AEUV definierten wirtschaftspolitischen Koordinierung, im Namen einer wachstumsfördernden 
Wirtschaftspolitik zusammenzuarbeiten durch verstärkte Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit zur 
Stärkung der Währungsunion. Dafür sollen sie „die“ (also alle) „notwendigen Handlungen und 
Maßnahmen“ auf allen für das gute Funktionieren der Eurozone wichtigen Gebieten unternehmen 
zur Verfolgung der Ziele Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung, nachhaltige öffentliche Finanzen 
und Stärkung der Finanzstabilität.
Der Begriff „Wettbewerbsfähigkeit“ zeigt, dass Art. 9  Fiskalpakt als Grundlage für das 



Ungleichgewichtsverfahren gedacht ist, wobei die sanktionsbewehrten Empfehlungen dann aber 
vereinbar sein müßten mit der in Art. 121 AEUV normierten (eigentlich freiwilligen) 
wirtschaftlichen Koordinierung der EU-Mitgliedsstaaten. Im Gegensatz zu den vorherigen 
Entwurfsfassungen ist der Euro-Plus-Pakt im vierten Entwurf in Art. 9 nicht mehr erwähnt. Dafür 
findet er sich jetzt in Erwägungsgrund 22, wo bestimmt wird, dass der Euro-Plus-Pakt definiere, 
was für die Wettbewerbsfähigkeit wesentlich sei.
Das bedeutet im Ergebnis auch, dass die sanktionsbewehrten Empfehlungen im Rahmen des 
Ungleichgewichtsverfahrens vereinbar sein müssten insbesondere mit der wirtschaftspolitischen 
Strategie „Europa 2020“ und mit den Versprechungen der Regierungschefs aus dem Euro-Plus-
Pakt. Ungeachtet dessen enthalten die beiden EU-Verordnungen (Abschnitte V.5 und V.7 dieser 
Verfassungsbeschwerden) zur Errichtung des Ungleichgewichtsverfahrens keinerlei Verpflichtung, 
sich im Ungleichgewichtsverfahren an die Entscheidungen im Rahmen der freiwilligen 
Koordinierung der Wirtschaft (Art. 121 AEUV) zu halten, da sie geschaffen wurden mit der 
Absicht, sie auf die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV und nicht auf den damals 
noch nicht geplanten Fiskalpakt zu stützen. Solange Art. 9 Fiskalpakt als Grundlage für das 
Ungleichgewichts-verfahren vorgesehen sind, ist es offenbar so gemeint, dass die Regierungschefs 
die Themen für die Wettbewerbsfähigkeit im Rahmen des Euro-Plus-Pakts vorgeben, und die 
Kommission dann davon inspiriert sanktionsbewehrte Empfehlungen entwirft.
Die Formulierung „die notwendigen“ in Art. 9  Fiskalpakt ist eine Blankett-Ermächtigung. Sie 
deckt nicht nur das gesamte Ungleichgewichtsverfahren incl. dessen Sanktionierbarkeit und umge-
kehrte Abstimmung ab, sondern auch noch beliebig viele weitere Mechanismen zur verstärkten 
wirtschaftlichen Koordinierung und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der Euro-
zone, beliebig, ob mit oder ohne Sanktionierbarkeit. Unabhängig davon kann natürlich ein intergou-
vernementaler Vertrag wie der Fiskalpakt dabei keine wirksame Rechtsgrundlage für dem eu-
sekun-därrechtlichem Raum vorbehaltene Rechtsinstrumente wie die EU-Verordnungen sein.
Dass ab der vierten Entwurfsfassung nun auch die „Finanzstabilität“ in Art. 9 Fiskalpakt erwähnt 
ist, dirigierten die über das Ungleichgewichtsverfahren durchgesetzten Privatisierungserlöse noch 
mehr in Richtung Großbanken.

Erwägungsgrund 19 erwähnt die Notwendigkeit, die Rolle der Sozialpartner, wie sie im Recht oder 
in den nationalen Systemen der Mitgliedsstaaten vorgesehen ist, zu respektieren. Das bezieht sich 
ausschließlich auf deren Rolle, also vor allem auf deren Recht, Tarifverträge auszuhandeln, und 
gebündelt die Interessen von Arbeitgebern bzw. Arbeitnehmern zu vertreten, nicht aber auf die 
heutige Reichweite von deren Rechten. Letzteres ist insbesondere deshalb von Bedeutung, weil die 
EU-Kommission entsprechend dem WIFO-Gutachten (Abschnitt VI.1.1 dieser 
Verfassungsbeschwerden) das Ungleichgewichtsverfahren aller Voraussicht nach dazu nutzen wird, 
die maximale Lohnerhöhung pro Jahr im Namen der Inflationsbekämpfung auf einen bestimmten 
Prozentsatz, vermutlich auf die vom WIFO-Institut vorgeschlagenen 2% p. a., zu deckeln. Und es 
würde auch die von Flexicurity als Teil von Europa 2020 (Abschnitt V.16 dieser 
Verfassungsbeschwerden) und als Teil der über  EU-Verordnung 2011/385 (COD) (Abschnitt 
VI.2.1 dieser Verfassungsbeschwerden) iwf-artig streng zu verschärfenden Empfehlungen nach Art. 
148 AEUV zur Marginalisierung in keiner Weise bremsen. Und die Reichweite von 
Erwägungsgrund 16 würde auch allein die Auslegung von allem betreffen, was man auf den 
Fiskalpakt stützen will, als bzgl. des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, des Ungleichge-
wichtsverfahrens und der EU-Verordnung zur haushaltsmäßigen Überwachung. Erwägungsgrund 
17 zum Fiskalpakt würde es aber in keiner Weise verhindern, wenn z. B. über Auflagen aus dem 
europäischen Finanzierungs-mechanismus Gewerkschaften, Flächentarifverträge etc. verboten 
würden.

Erwägungsgrund 20 zum Fiskalpakt stellt klar, dass nichts, was man auf den Fiskalpakt stützen will, 
Auflagen der Troika (also vor allem Auflagen aus dem europäischen Finanzierungsmechanismus) 
ändert. Die Auflagen und sanktionsbewehrten Empfehlungen im Rahmen der auf den Fiskalpakt 



aufbauenden Mechanismen kämen stattdessen noch hinzu. Erwägungsgrund 19 zum Fiskalpakt 
ändert zugleich auch nichts daran, dass im Kollisionsfalle die Auflagen des ESM ausdrücklich 
nachrangig hinter dem Ungleichgewichtsverfahren, dem Euro-Plus-Pakt etc. sind (Abschnitt 
IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden). 

Nach Art. 10 Fiskalpakt verpflichtet die Vertragsstaaten, wann immer es angemessen und 
notwendig ist, und  für das reibungslose Funktionieren der Eurozone wesentliche Themen betrifft, 
und es zugleich den Binnenmarkt nicht untergräbt, für Maßnahmen gegenüber den Staaten der 
Eurozone zurückzugreifen  auf Art. 136 AEUV und auf die  eu-primärrechtlichen Vorschriften über 
die erweiterte Zusammenarbeit (Art. 20 EUV und Art. 326 bis 334 AEUV). Zur Bedeutung der 
erweiterten Zusammenarbeit siehe Abschnitt III.20 dieser Verfassungsbeschwerden. 

Die Tatbestandsmerkmale (kumulativ wegen des Wortes „und“) für auf Art. 10 Fiskalpakt gestützte 
Maßnahmen wären also:
1.Notwendigkeit der beabsichtigten Maßnahme (Notwendigkeit zur Erreichung eines an sich 
beliebigen, aber mindestens eines der Ziele in Art. 3 EUV fördernden, festzulegenden Ziels, an 
welchem die Notwendigkeit zu messen wäre)
2.Angemessenheit der Reichweite und Eingriffsintensität (im Verhältnis zum angestrebten Ziel, sagt 
nichts darüber aus, ob das Ziel nach irgendeinem Maßstab außer vielleicht Art. 3 EUV 
verhältnismäßig sein müsste)
3.nur für solche Themen, welche für das „reibungslose Funktionieren der Eurozone“ wesentlich 
sind (wobei das „reibungslose Funktionieren der Eurozone“ein nicht weniger blankettartiger Begriff 
ist als „die Stabilität des Euro-Währungsgebiets als Ganzes“ des Art. 136 Abs. 3 AEUV)

Ein Bezug der Notwendigkeit auf das „reibungslose Funktionieren der Eurozone“ ist nicht formu-
liert. Es könnte sich als auch um Maßnahmen handeln, welche dem Euro eher schaden, z. B. um die 
Bereicherung von Banken im Namen der „Finanzstabilität“ innerhalb der Eurozone (zu deren Defi-
nition und deren zentraler Bedeutung für Art. 136 Abs. 3 AEUV  siehe insbesondere Abschnitte 
III.15 und III.22 dieser Verfassungsbeschwerden).

Die in Art. 10 Fiskalpakt formulierte „Angemessenheit“ bezieht sich auch nur auf die auf Art. 10 
Fiskalpakt gestützten Maßnahmen. Sie bezieht sich in keiner Weise darauf, die Mechanismen, 
welche man an andere Artikel des Fiskalpaktes anknüpfen lassen will (wie Verschärfung des 
Stabilitäts- und Wachstumspaktes, Ungleichgewichtsverfahren, Euro-Plus-Pakt und haushaltmäßige 
Überwachung) in irgendeiner Weise darauf zu verpflichten, in bezug auf irgendetwas angemessen 
zu sein.

Das Wort „Maßnahme“ bezeichnet keine bestimmte Form von Rechtsakt, ist also offen, als jede 
beliebige Art von Rechtsakt sekundärrechtlicher Art interpretiert zu werden; da man, wie sich vor 
allem an den Art. 3 und 5 Fiskalpakt zeigt, zu glauben scheint, an intergouvernementale Verträge 
einfach dem eu-rechtlichen Raum vorbehaltene eu-sekundärrechtliche Instrumente wie EU-
Verordnungen und in deren Rahmen sanktionsbewehrte EU-Empfehlungen und sogar 
sanktionsbewehrte EU-Meinungen (vgl. Abschnitt VI.2.2 dieser Verfassungsbeschwerden) 
anknüpfen lassen zu können, dürfte Art. 10 Fiskalpakt als Blankett-Ermächtigung dafür vorgesehen 
sein, solche nach Art. 288 AEUV der EU (und damit gerade nicht dem intergouvernementalen 
Raum) zustehenden eu-sekundärrechtlichen Instrumente, am EU-Primärrecht vorbei zu schaffen.

Das Erfordernis der Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt ist nicht explizit auf die eu-primärrecht-
lichen Vorschriften zum Binnenmarkt begrenzt, sondern dürfte auch alle eu-sekundärrechtlich an 
den Binnenmarkt anknüpfenden Vorschriften mit umfassen und in dieser Hinsicht Art. 10 Fiskal-
pakt Grenzen setzen.



Dass in Art. 10 Fiskalpakt zwischen dem Art. 136 AEUV und der Zitierung der eu-primärrechtli-
chen Vorschriften zur erweiterten Zusammenarbeit ein „und“ steht und kein einschließendes „oder“, 
bedeutet, dass man an Art. 10 Fiskalpakt ausschließlich Maßnahmen anknüpfen lassen könnte, 
welche einen Bezug zu Art. 136 AEUV haben, und die gleichzeitig im Raum der erweiterten 
Zusammenarbeit erfolgen. Zur Erläuterung, wie sich der Raum der erweiterten Zusammenarbeit 
vom normalen  intergouvernementalen Raum und vom eu-sekundärrechtlichen Raum unterscheidet, 
siehe Abschnitt III.20 dieser Verfassungsbeschwerden.
Die Bezugnahme auf Art. 136 AEUV lässt die weitere Entwicklung jenes Artikels offen. Es müsste 
also ohne Art. 136 Abs. 3 AEUV irgendwie einen Bezug darauf haben, über die Finanzen der Staa-
ten der Eurozone zu debattieren. Mit Art. 136 Abs. 3 AEUV könnte es in vollem Umfang an diese 
dann eu-primärrechtliche Blankett-Ermächtigung anknüpfen (abgesehen davon natürlich, dass 
Blankett-Ermächtigungen verfassungswidrig sind).
Die explizite Beschränkung auf Maßnahmen innerhalb des Raums der erweiterten Zusammenarbeit 
ist ausschließlich auf solche Maßnahmen bezogen formuliert, welche auf Art. 10 Fiskalpakt gestützt 
würden.
Wie in Abschnitt III.20 dieser Verfassungsbeschwerden erläutert, müssten sich die auf Art. 10 
Fiskalpakt gestützten Maßnahme außerdem auf die Gebiete geteilter Zuständigkeit beziehen (Art. 
20 Abs. 1 EUV, Art. 4 AEUV), zu deren Aufzählung siehe Abschnitt III.20 – soweit diese 
irgendwie wesentlich wären für das reibungslose Funktionieren des Euro-Währungsgebiets als 
Ganzes. Ausgenommen von der Reichweite des Art. 10 Fiskalpakt wären insbesondere auch die 
Vorschriften ausschließlicher EU-Zuständigkeit, darunter bzgl. der Währungspolitik (Art. 3 Abs. 1 
lit. c AEUV).

Von besonders großer praktischer Bedeutung dürften hier sein:
-Sozialpolitik, soweit es die im AEUV enthaltenen Aspekte betrifft (Art. 4 Abs. 2 lit. b AEUV)
-wirtschaftliche, soziale und territoriale Kohäsion (Art. 4 Abs. 2 lit. c AEUV)
-Landwirtschaft (Art. 4 Abs. 2 lit. d AEUV)
-Innen- und Justizpolitik (Art. 4 Abs. 2 lit. j AEUV)

Über die Ermächtigung zu beliebigen Maßnahmen im Bereich der Sozialpolitik hätte man ein 
weiteres Instrument zur Marginalisierung der Sozialversicherung (neben der linear-degressiven 
Anrechnung im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes der Steuerzuschüsse für den 
Umstieg auf ein Super-Riester-Mehrsäulensystem, der Einbeziehung der Sozialversicherung in die 
Insolvenzmasse im Rahmen des ESM, der totalen Privatisierungsermächtigung beim 
Ungleichgewichtsverfahren und der iwf-artigen Verschärfung der Empfehlungen über EU-
Verordnung 2011/385 (COD)).

Die Ermächtigungen bzgl. der Kohäsion und der Landwirtschaft wären ein zweiter Ansatz für die 
Instrumentalisierung von EU-Fördermitteln für den Fall, dass EU-Verordnung 2011/385 (COD) mit 
samt ihrem Erwägungsgrund 7 nicht durch käme.

Und die Ermächtigung für beliebige Maßnahmen im Rahmen der Innen- und Justizpolitik dürfte ein 
zweites Standbein sein neben der Verpflichtung auf iwf-artige Strenge, um den europäischen Finan-
zierungsmechanismus, den Fiskalpakt und alles, was man daran Großbanken bereicherndes und die 
große Mehrheit der Bevölkerung verarmendes  anknüpfen lassen will, gegenüber den protestie- 
renden Hungernden und medizinisch Unversorgten durchknüppeln und die Protestierenden vor 
Sondergerichte stellen zu können.  

Im Verhältnis zu Art. 136 Abs. 3 AEUV hat Art. 10 Fiskalpakt nach Überzeugung der Beschwerde- 
führerin außerdem die Bedeutung, dass dieser, falls Art. 136 Abs. 3 AEUV selbst wegen zu großer 
Blankettartigkeit von einem nationalen Parlament oder Bundesverfassungsgericht abgelehnt werden 



sollte

Aus Gründen äußerster Sorgfalt sei hier ausdrücklich gesagt, dass auch Art. 10 Fiskalpakt eine 
Blankett-Ermächtigung ist.

Art. 6 Fiskalpakt verpflichtet dessen Mitgliedsstaaten, über alle Staatsschulden, die sie begeben 
wollen, EU-Kommission und Ministerrat vorab zu informieren. Das dürfte weniger von Bedeutung 
sein für den Stabilitäts- und Wachstumspakt, bei welchem es um die Gesamthöhe des Defizits bzw. 
des Schuldenstands (jeweils im Verhältnis zum BIP) geht, sondern noch mehr im Zusammenspiel 
mit dem ESM den Sinn haben, zu verhindern, dass die Staaten der Eurozone noch Staatsschulden 
ohne kollektive Aktionsklauseln begeben. Und vor allem würde so die Kommission für die Anwen- 
dung von Art. 2 bis 4 und 6 der EU-Verordnung 385/2011 (COD) (Abschnitt VI.2.1 dieser Verfas- 
sungsbeschwerden) darüber informiert, wenn die Staaten der Eurozone sich bei anderen Staaten 
Geld leihen würden, um dann sofort mit sanktionsbewehrten Auflagen nach der genannten EU-
Verordnung reagieren zu können.

Nach Art. 11 Fiskalpakt müssten dessen Mitgliedsstaaten bzgl. aller größerer wirtschaftspolitischer 
Reformen vorab die übrigen Vertragsstaaten sowie die Institutionen der EU darüber informieren, 
damit solche Reformen zwischen den Mitgliedsstaaten erörtert und koordiniert werden. Das hätte 
zur Folge, dass die Kommission mit sanktionsbewehrten Empfehlungen im Rahmen des Stabilitäts- 
und Wachstumspaktes bzw. des Ungleichgewichtsverfahrens ihr unliebsame Reformen unterbinden 
könnte, und dass die übrigen Mitgliedsstaaten über (mit qualifizierter Mehrheit zu beschließende, 
Art. 121 AEUV) weitere Rechtsakte im Rahmen der freiwilligen wirtschaftspolitischen Koordinie- 
rung dafür die Bälle zuspielen könnten.

Ab der vierten Entwurfsfassung bestimmt Erwägungsgrund 20 Fiskalpakt nun den Zugriff über den 
Fiskalpakt auf die gesamte Wirtschaftspolitik von dessen Mitgliedsstaaten. Das ist nicht 
ausdrücklich auf einen bestimmten Artikel des Fiskalpakts hin formuliert, auch wenn Art. 9 
Fiskalpakt und das Ungleichgewichtsverfahren, mit welchem die Kommission Zugriff auf alle 
Entscheidungen der Mitgliedsstaaten bzgl. Lohn,- Finanz- und Wirtschaftspolitik incl. der 
Möglichkeit der Öffnung aller Bereiche von Staat, Leben und Gesellschaft für den Weltmarkt 
beinhaltet, die größten Ähnlichkeiten aufweist. Es bezieht sich z. B. genauso auf die Artikel Art. 3, 
5 und 10 Fiskalpakt.

Art. 12 Fiskalpakt sieht vor, dass der Euro-Gipfel mindestens zweimal im Jahr tagt. Art. 12 Abs. 1 
normiert das Amt des Präsidenten des Euro-Gipfels. Art. 12 Abs. 2 sieht vor, dass die Euro-Gipfel 
strategische Orientierungen vorgeben für die Wettbewerbsfähigkeit und die wirtschaftspolitische 
Koordinierung. Offenbar geht es hier um eine grobe Eingrenzung der sanktionsbewehrten Empfeh-
lungen, welche die Kommission im Rahmen des Six Pack machen kann.
In den ersten vier Fassungen des Fiskalpaktentwurfs, wurde, wie schon auf dem Euro-Gipfel vom 
26.10.2011 angekündigt (Abschnitt III.23 dieser Verfassungsbeschwerden), die alleinige Macht zur 
offiziellen Mitteilung der Ergebnisse der Euro-Gipfel den Präsidenten des Euro-Gipfels (derzeit 
Herman von Rompuy) und der EU-Kommission (derzeit Jose Manuel Barroso) zugeordnet (Art. 12 
Abs. 3+4 Fiskalpakt in der Fassung des Fiskalpakts 4). Am 31.01.2012 (Fiskalpakt 5) schließlich 
wurde diese Macht stattdessen dem Präsidenten der Eurogruppe (derzeit Jean-Claude Juncker) 
zugeordnet. Diese faktische Macht, bei unliebsamen Entscheidungen der Regierungschefs, auch 
ganz andere als die tatsächlich erzielten Ergebnisse zu verlautbaren, wäre also nach in der Hand des 
Bilderberg-Netzwerks, da alle 3 Herren diesem angehören.  

Nach Art. 13 Fiskalpakt würden die Vertreter der für Wirtschaft und Haushalt im Europaparlament 



zuständigen Ausschüsse in Diskussionen eingebunden, diese hätten durch Art. 13  Fiskalpakt aber  
nichts zusätzlich zu entscheiden.

Artikel 14 Abs. 2 bestimmt das Inkrafttreten des Fiskalpaktes für seine Ratifikationsstaaten zum 
01.01.2013, vorausgesetzt, dass bis dahin mindestens 12 Staaten der Eurozone diesen ratifiziert 
haben, ansonsten nach dem 01.01.2013 zum 1. des folgenden Monats, nachdem der zwölfte Staat 
der Eurozone diesen ratifiziert hat.
Für weitere Staaten der Eurozone soll er in Kraft treten zum 1. des auf ihre Ratifizierung folgenden 
Monats (Art. 14 Abs. 3). Nach Art. 14 Abs. 4 würde Titel V (Art. 12) des Fiskalpaktes in Kraft 
treten gegenüber allen Ratifikationsstaatern mit Inkrafttreten des Fiskalpaktes an sich und nicht erst 
am nächsten Monatsersten. Das bedeutet, dass die Regierungschefs aller Ratifikationsstaaten des 
Fiskalpaktes ab dessen Inkrafttreten und der jeweils eigenen Ratifizierung nicht mehr selbst über 
die Ergebnisse der Euro-Gipfel berichten dürften – jedenfalls nichts, was nicht mit der Version der 
Präsidenten des Euro-Gipfels (Herman van Rompuy) und der EU-Kommission (Jose Manuel 
Barroso) übereinstimmen würde.

Nach Art. 14 Abs. 1 Fiskalpakt ist dieser ratifizierungsbedürftig. Die Ratifikationsurkunden wären 
zu hinterlegen beim Generalsekretariat des EU-Ministerrats.  

Nach Art. 15, welcher erst in der dritten Entwurfsfassung Eingang in den Fiskalpakt gefunden hat, 
ist dieser auch offen für EU-Mitgliedsstaaten ohne Euro. Das macht nur Sinn, wenn die 
Vorschriften des Fiskalpaktes dann auch auf diese angewendet werden sollen. Und es entspricht 
auch der Forderung im Bericht der Task Force vom 21.10.2010, die Instrumentalisierung der EU-
Fördermittel möglichst schon beim kommenden EU-Haushalt auf möglichst alle EU-
Mitgliedsstaaten auszuweiten (Abschnitt III.14 dieser Verfassungsbeschwerden).
Die EU-Mitgliedsstaaten ohne Euro könnten es sich allerdings einzeln aussuchen, an welche Artikel 
des Fiskalpakts sie gebunden sein wollen, und an welche nicht (Art. 1 Abs. 2 Fiskalpakt, Art. 14 As. 
15 Fiskalpakt). Dafür müssten sie pro Jahr aber auch nur zu einem der mindestens zwei Euro-Gipfel 
eingeladen werden (Art. 12 Abs. 6 Fiskalpakt).

Rechtssystematisch kann der Fiskalpakt als intergouvernementaler Vertrag keine Rechtsgrundlage 
für dem EU-Sekundärrecht vorbehaltene Rechtsakte wie EU-Verordnungen (Art. 288 AEUV)  sein.  
Denn als intergouvernementaler Vertrag befindet sich der Fiskalpakt außerhalb des eu-rechtlichen 
Raums. 
Der Abschluss intergouvernementaler Vereinbarungen statt primärrechtlicher Änderungen umgeht 
insbesondere das Zustimmungserfordernis der nationalen Parlamente der EU-Mitgliedsstaaten ohne 
Euro sowie das in einigen Ländern Europas (und nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin 
angesichts des im Rahmen dieser Verfassungsbeschwerden bewiesenen Mißbrauchs des Euros und 
des EU-Rechts auch in Deutschland) bestehenden Erfordernisses einer Volksabstimmung für 
sämtliche eu-primärrechtliche Änderungen. Es liegt in der Zuständigkeit des EU-
Primärrechtsgebers, darüber zu entscheiden, in welchen Bereichen ein Teil der EU-Mitgliedsstaaten 
innerhalb des eu-primärrechtlichen  Raums eine engere Zusammenarbeit eingehen kann, aber nicht 
muss, um EU-Mitglied zu sein, als andere. Und soweit man sich dabei eu-sekundärrechtlicher 
Instrumente (mit dann auch eu-sekundärrechtlichem Rang) bedient, darf dies nur auf eu-
primärrechtlicher und nicht auf intergouvernementaler Grundlage geschehen, weil sonst das 
Erfordernis der Einstimmigkeit aller EU-Mitgliedsstaaten für nur dem EU-Primärrecht zustehende 
Erweiterung des eu-rechtlichen Raums umgangen werden könnte. 
Der gesamte Fiskalpakt gehört auch NICHT zum Raum der erweiterten Zusammenarbeit der EU, da 
die Formvorschriften des Art. 329 AEUV vor Initiierung des Fiskalpakts NICHT durchlaufen 
wurden. Damit sind auch sämtliche im Fiskalpakt formulierten Organleihe (z. B. in Art. 3 Abs. 2 
und in Art. 8) unwirksam.



V.1.2 das Zustimmungsgesetz zum Fiskalpakt und zum Protokoll zum Fiskalpakt
Das Gesetz zu Drucksache 17/9046 ist formell ein Zustimmungsgesetz zum Fiskalpakt und zu dem 
gesondert neben dem Fiskalpakt beschlossenen (Zusatz-) Protokoll. Das Zustimmungsgesetz würde 
am Tag nach seiner Verkündung in Kraft treten.

V.2.1 Übersicht über die sekundärrechtlichen Initiativen im Rahmen des „Six Pack“ zur Errichtung 
der EU-Wirtschaftsregierung
Am 29.09.2010 hat die EU-Kommission der Öffentlichkeit die Entwürfe zu fünf EU-Verordnungen 
und einer EU-Richtlinie vorgestellt, welche zusammen als die eu-sekundärrechtliche Grundlage zur 
Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung vorgesehen sind („Six Pack“), und welche am 28.09.2011 
auf EU-Ebene beschlossen und am 13.12.2011 im EG-Amtsblatt verkündet worden sind. 
Es handelt sich dabei um folgende Verordnungsentwürfe:

Verordnung zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1467/97 über die Beschleunigung und Klä- 
rung des Verfahrens bei einem übermäßigen 
Defizit 

Az. KOM (2010) 522 endgültig bzw. VO (EU) 
1177/2011

Http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/pdf/com2010_522de.pdf 
www.cep.eu/fileadmin/user_upload/CEP-Monitor/KOM_2010_522_SWP/VO_EU_1177_2011.pdf
Verordnung über die wirksame Durchsetzung der 
haushaltspolitischen Überwachung im Euroraum

Az. KOM (2010) 524 endgültig bzw. VO (EU) 
1173/2011

Http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/pdf/com2010_524de.pdf 
www.cep.eu/fileadmin/user_upload/CEP-Monitor/KOM_2010_524_SWP/VO_EU_1173_2011.pdf
Verordnung über Durchsetzungsmaßnahmen zur 
Korrektur übermäßiger makroökonomischer 
Ungleichtewichte im Euroraum

Az. KOM (2010) 525 endgültig bzw. VO (EU) 
1174/2011

Http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/pdf/com2010_525de.pdf 
www.cep.eu/fileadmin/user_upload/CEP-
Monitor/KOM_2010_527_Makrooekonomische_UEberwachachung/EU_1174_2011.pdf
Verordnung zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1466/97 über den Ausbau der haushaltspoli-
tischen Überwachung und der Überwachung und 
Koordinierung der Wirtschaftspolitiken 

Az. KOM (2010) 526 endgültig bzw. VO (EU) 
1175/2011

Http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/pdf/com2010_526de.pdf 
www.cep.eu/fileadmin/user_upload/CEP-Monitor/KOM_2010_526_SWP/VO_EU_1175_2011.pdf
Verordnung über die Vermeidung und Korrektur 
makroökonomischer Ungleichgewichte

Az. KOM (2010) 527 endgültig bzw. VO (EU) 
1176/2011

Http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/pdf/com2010_527de.pdf 
www.cep.eu/fileadmin/user_upload/CEP-
Monitor/KOM_2010_527_Makrooekonomische_UEberwachachung/EU_1176_2011.pdf

Die Verfassungsbeschwerde gegen das Zustimmungsgesetz zum Fiskalpakt (Abschnitt V.1 dieser 
Verfassungsbeschwerden) wendet sich gegen die Zustimmung  zum Fiskalpakt  auch insoweit, wie 
dieser als intergouvernementale Grundlage dienen würde für sämtliche Vorschriften der hier 
genannten Verordnungen. Und sie wendet sich gegen die an diesen anknüpfenden EU-Verordnun-
gen (Abschnitte V.3 bis V.7 und VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden). Ohne Art. 136 Abs. 3 
AEUV sind diese Verordnungen insoweit ultra-vires, wie sie keine Grundlage im bisherigen EU-
Primärrecht finden. Darüber hinaus kann der Fiskalpakt als intergouvernementaler Vertrag keine 
wirksame Grundlage für EU-Verordnungen sein.



Mit der EU-Wirtschaftsregierung ist gemeint, dass immer neue Anlässe geschaffen werden, nach 
denen die EU-Kommission sanktionsbewehrte Empfehlungen gegenüber Staaten der Eurozone initi-
ieren kann, damit sie insbesondere im Bereich der Wirtschaft, aber auch bei Finanz- und Lohnpoli-
tik eine Macht erhält, als würde sie in den betreffenden Staaten mit regieren und legislieren. Daher 
der Begriff „EU-Wirtschaftsregierung“.

Die hier genannten, EU-Verordnungen sind das Werkzeug zur Errichtung der halb-diktatorischen  
EU-Wirtschaftsregierung. Das beweist auch der Spiegel-Artikel „Euro-Zone Merkel schmiedet Plan 
für gemeinsame Wirtschafsregierung“ vom 29.01.2011
www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,742359,00.html
Die Kanzlerin will die EU-Wirtschaftsregierung für „eine engere Verzahnung der nationalen 
Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik“. Und das ist genau das, wofür das 
Ungleichgewichtsverfahren gedacht ist, über sanktionsbewehrte Empfehlungen, ohne weitere 
Zustimmungen von Parlamenten, den Staaten der Eurozone beliebige Eingriffe in Wirtschafts-, 
Finanz- und Lohnpolitik aufzuzwingen. Für Eingriffe in die Sozialpolitik findet sich immer auch 
eine finanz- oder wirtschaftspolitische Begründung. 

Auch der Vorsitzende der Eurogruppe, der luxemburgische Premierminister Jean-Claude Juncker, 
bestätigt, wenngleich grob verharmlosend, dass es bei der EU-Wirtschaftsregierung um die „streng- 
thened coordination of economic policy within the euro zone“ geht, und um „divergences in the 
competitiveness“ (Spiegel-Artikel „More Teeth for Brussels“ vom 01.03.2010)
www.spiegel.de/international/europe/0,1518,680955,00.html
(Im englischsprachigen Artikel steht das Datum in us-amerikanischer Schreibweise mit zuerst der 
Angabe des Monats.)

Laut dem gleichen Spiegel-Artikel vom 01.03.2010 hat EU-Kommissionspräsident Jose Manuel 
Barroso Anfang Februar 2010 verlangt, Staaten Strukturreformen unter Androhung finanzieller 
Sanktionen aufzuzwingen.
Auch das beweist, dass es bei der Änderung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes nicht primär um 
stabilere Finanzen geht, sondern dass das  der Vorwand ist, um bestimmte Strukturreformen zu er- 
zwingen. Siehe dazu auch Abschnitt V.15 dieser Verfassungsbeschwerden.

Und Joschka Fischer (ehem. deutscher Außenminister, heute u. a. im Vorstand des European Coun-
cil on Foreign Relations tätig) wird zitiert, er habe in einer Kolumne ein Finanzüberwachungs-
gremium mit Zähnen zur Erlangung der Kontrolle über die Finanzen der Mitgliedsstaaten verlangt. 
Vergleiche dazu auch Abschnitt VI.2.2 dieser Verfassungsbeschwerden.

Ebenfalls am 29.09.2010 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde der Entwurf der EU-Richtlinie über 
die Anforderungen an die haushaltspolitischen Rahmen der Mitgliedsstaaten (veröffentlicht unter 
Az. KOM (2010) 523 endgültig). EU-Richtlinien haben keine unmittelbare Anwendbarkeit (Art. 
288 S. 3 AEUV); sie geben nur verbindliche Ziele vor und bedürfen für unmittelbare 
Verbindlichkeit immer eines Umsetzungsgesetzes auf nationaler Ebene, bzgl. dessen geklagt 
werden kann, falls das Umsetzungsgesetz mit dem Grundgesetz oder mit über dem EU-
Sekundärrecht stehendem Völkerrecht kollidieren sollte. Die Beschwerdeführerin konzentriert sich 
in den folgenden Ab- schnitten auf die Verfassungswidrigkeit der fünf Verordnungen.

Dass Art. 136 Abs. 3 AEUV zumindest auch als Rechtsgrundlage aller Änderungen bei den 
Sanktionen im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und zur Einführung des 
sanktionsbewehrten Ungleichgewichtsverfahrens als Rechtsgrundlage vorgesehen ist, bestätigen 
auch die Nr. 18+19 der Empfehlungen der Task Force vom 21.10.2010 (siehe Abschnitt III.14 
dieser Verfassungsbeschwer-den).  



V.2.2 Zusammenhang zwischen Art. 136 Abs. 3 AEUV bzw. Fiskalpakt und der EU-
Wirtschaftsregierung
Solange es nur darum ginge, über Wirtschaft und Finanzen zu debattieren und einander dazu völlig 
unverbindliche und in keiner Weise sanktionierbare Empfehlungen zu machen, würden dafür Art. 
121 AEUV, Art. 136 Abs. 1+2 AEUV und Art. 288 AEUV vollkommen ausreichen. Bei der Wirt-
schaftsregierung bzw. Art. 136 Abs. 3 AEUV bzw. beim Fiskalpakt geht es aber gerade darum, 
noch mehr Anlässe für beliebige sanktionsbewehrte Empfehlungen zu bekommen.    

Dass Art. 136 Abs. 3 AEUV offen ist für beliebig viele noch zu schaffende Mechanismen, wird 
bereits in Abschnitt III.1.1 dieser Verfassungsbeschwerden dargelegt.

Die Aktivierung eines solchen Stabilisierungsmechanismus würde nach Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV 
jeweils einen Beschluss erfordern, der feststellt, dass die Aktivierung unabdingbar sei, „um die 
Stabilität des Euro-Währungsgebiets insgesamt zu wahren“.

Dass  Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV als Grundlage auch für die Änderung des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes zwecks Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung gedacht ist, findet sich in Abs. 5 
der Schlussfolgerungen des Europäischen Rats vom 16./17.12. 2010, wonach „die Arbeit an den 
sechs Gesetzgebungsvorschlägen zur wirtschaftspolitischen Steuerung zu beschleunigen“ sei. 

Der Bericht der Task Force vom 21.10.2010  (Abschnitt III.14 dieser Verfassungsbeschwerden) be-
stätigt in Rn. 40 + 47 inzwischen, dass die Ausdehnung der Sanktionsbewehrung beim Stabilitäts- 
und Wachstumspakt und die Einführung der Sanktionsbewehrung beim Ungleichgewichtsverfahren 
sich auf Art. 136 Abs. 3 AEUV stützen sollten.
Zusätzlich zu Art. 136 Abs. 3 AEUV hat man nun intergouvernemental die Verschärfung des 
Stabilitäts- und Wachstumspaktes in Art. 3, 4, 5 und 7 Fiskalpakt und das Ungleichgewichts-
verfahren in Art. 9 Fiskalpakt verankert. 

Dass Art. 136 Abs. 3 AEUV, und nicht etwa Art. 121 AEUV oder Art. 126 AEUV, als Grundlage 
für die Verordnungen zur Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung gedacht ist, wird außerdem 
bewiesen durch das WIFO-Gutachten von Mai 2010. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird 
diesbezüglich auf Abschnitt VI.1. dieser Verfassungsbeschwerden verwiesen.

Ein weiterer, noch offiziellerer Beweis dafür, dass Art. 136 Abs. 3 AEUV als die primärrechtliche 
Grundlage zur Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung vorgesehen ist, findet sich in Nr. 18+19 der 
Empfehlungen der Task Force vom 21.10.2010 (siehe Abschnitt III.14 dieser Verfassungsbeschwer-
den).

Den Beweis, dass die EU-Kommission (und nicht etwa der Europäische Rat oder der ESM) als EU-
Wirtschaftsregierung vorgesehen ist, lieferte EU-Kommissionspräsident Jose Manuel Barroso in 
seiner Rede vom 28.09.2011 vor dem Europaparlament selbst:
„Aufgrund der Gemeinschaftsbefugnisse ist die Kommission die Wirtschaftsregierung der Union. 
Ganz gewiss brauchen wir dafür keine neuen Institutionen.“
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=SPEECH/11/607&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

Auch die deutsche Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel hat im Januar 2012 bestätigt, dass mit der 
EU-Wirtschaftsregierung die EU-Kommission gemeint ist:
„Meine Vision ist eine der politischen Union, weil Europa muss seinen eigenen einmaligen Weg 
gehen. Wir müssen schrittweise enger und enger werden, auf allen politischen Ebenen. Über einen 
längeren Prozess werden wir mehr und mehr Macht der Europäischen Kommission übertragen, die 



dann alles innerhalb Europa entscheidet, wie eine Europaregierung.“
http://allesschallundrauch.blogspot.com/2012/01/merkel-will-eine-
europaregierung.html#ixzzlkbgPyuGW  

V.3 Verordnung zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1467/97 über die Beschleunigung und 
Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit (Az. KOM (2010) 522 endgültig)
Die Existenz dieser Verordnung dem Grunde nach ist durch die Ermächtigung in Art. 126 Abs. 14 
AEUV im Rahmen der korrigierenden Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspaktes gedeckt, 
nicht jedoch deren ultra-vires-mäßige Ausdehnung.

Auch das Anpassungsziel nach Art. 3 Abs. 4 dieser EU-Verordnung einer Defizitminderung von 0,5 
%  des BIP pro Jahr bleibt noch im Rahmen der bisherigen Ermächtigungsgrundlage, soweit es an 
das Defizitkriterium anknüpft. Soweit es hingegen an das Gesamtschuldenkriterium anknüpft, über-
schreitet es hingegen die Ermächtigungsgrundlage des Art. 126 AEUV, weil im EU-Primärrecht 
ohne Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV keine Grundlage besteht für das Anknüpfen finanzieller Sanktio-
nen an Verletzungen des Gesamtschuldenkriteriums, und weil eine intergouvernementale Vorschrif-
ten außerhalb des eu-rechtlichen Ruams wie Art. 3, 4, 5 und 7 Fiskalpakt keine rechtmäßige Grund-
lage sein können für ein dem  EU-Sekundärrecht vorbehaltenes Instrument wie eine EU-Verord-
nung.
 
Finanzielle Sanktionen sieht Art. 126 Abs. 11 AEUV ausschließlich bzgl. des Defizitkriteriums 
(Art. 126 Abs. 2 lit. a AEUV) vor, bzgl. des Schuldenkriteriums (Art. 126 Abs. 2 lit. b AEUV) des 
Stabilitäts- und Wachstumspaktes hingegen geht es in Art. 126 AEUV nur bis zum Absatz 4, wo- 
nach der Wirtschafts- und Finanzausschuss (Ecofin) des Ministerrates auf Initiative der EU-Kom- 
mission dazu eine Meinung formulieren kann. Das gesamte Verfahren laut den Absätzen 5 bis 9 und 
11 bis 13 des Artikels 126 AEUV bezieht sich ausschließlich auf das Defizit-, nicht jedoch auf das 
Gesamtschuldenkriterium. 

Auch auf Art. 126 Abs. 14 AEUV mit seinen drei Unterabsätzen können Sanktionen bzgl. der 
Überschreitung des Gesamtschuldenkriteriums nicht gestützt werden. Unterabsatz 1 stellt lediglich 
klar, dass Protokoll Nr. 12 zum Verfahren bei einem übermäßigen Defizit den Art. 126 AEUV 
ergänzt. Protokoll Nr. 12 wiederum enthält auch eine Definition für das Gesamtschuldenkriterium, 
jedoch keine Ermächtigung für EU-Verordnungen.
Unterabsatz 2 will dem Ministerrat erlauben, nach einem speziellen legislativen Verfahren das Pro-
tokoll 12 zu ändern. Nach Art. 51 EUV haben jedoch alle Protokolle und alles (einschließlich der 
Erklärungen), was sich in den Anhängen zu den Verträgen befindet, die gleiche rechtliche Verbind-
lichkeit und den gleichen Rang wie die Verträge selbst. „Die Verträge“ bezeichnet gem. Art. 1 EUV 
und Art. 1 AEUV den EUV und den AEUV. Da Protokoll 12 also den gleichen Rang und die 
gleiche Verbindlichkeit hat wie der AEUV, kann es nur über ein völkerrechtliches 
Vertragsänderungsverfah-ren, welches eines Zustimmungsgesetzes auf nationaler Ebene bedarf, 
geändert werden. Das Lissabonurteil hat die Anwendung sämtlicher Selbstermächtigungsklauseln 
im EU-Primärrecht zur Änderung des EU-Primärrechts für Deutschland untersagt (Leitsatz 2 a, Rn. 
223, 236). Damit kann Unterabsatz 2 keine Grundlage dafür sein, Protokoll Nr. 12 zu ändern. Umso 
mehr kann es keine Grundlage dafür sein, ein Protokoll (EU-Primärrecht) durch eine EU-
Verordnung (EU-Sekundär-recht) zu ändern.
Unterabsatz 3 enthält eine Ermächtigung für die EU-Ebene zur sekundärrechtlichen Festlegung von 
„Regeln“ und Definitionen zur Anwendung von Protokoll Nr. 12. Das Wort „Regeln“ bezeichnet 
keinen bestimmten Rechtsakt der EU, kann also auch als Ermächtigung für EU-Verordnungen an- 
gewendet werden, auch bzgl. des Gesamtschuldenkriteriums, und Unterabsatz 3 ist auch die gültige 
Grundlage für die bisherige Fassung von EU-Verordnung  Nr. 1467/97. Bei der Schaffung von Art. 
126 AEUV und auch noch bei dessen jüngster Änderung durch den Lissabonvertrag sind Sanktions-



mechanismen nach Abs. 11 aber ausschließlich bezüglich des Defizits, nicht bezüglich des Gesamt-
schuldenkriteriums vorgesehen worden; eine veröffentlichte Meinung des Ecofin-Ausschusses des 
Ministerrats nach Art. 126 Abs. 4 AEUV ist noch keine Sanktion. Die vertragsschließenden Staaten 
haben in Art. 126 AEUV sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die Frage, an die Verletzung 
welcher Kriterien Sanktionen geknüpft werden können und an welche nicht, von einer solchen 
Tragweite ist, dass sie nur innerhalb des EU-Primärrechts geregelt werden darf. Und auch dafür will 
also die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV die primärrechtliche Grundlage 
sein, bzw. jetzt erst einmal Art. 3, 4, 5 und 7 Fiskalpakt.

Damit sind Art. 1 Abs. 1 und Art. 4 Abs. 7 dieser EU-Verordnung insoweit ultra-vires bzw. von 
Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV abhängig, wie sie den öffentlichen Schuldenstand zur Grundlage von 
Sank-tionen machen wollen. Art. 4 Abs. 7 sieht ausdrücklich das Gesamtschuldenkriterium als Teil 
des Defizitverfahrens mit seinen Sanktionen, obwohl das Defizitverfahren im AEUV, wie oben 
darge-stellt, nur für das Defizitkriterium durch das EU-Primärrecht gedeckt ist.  
Art. 8 und Art. 12 dieser EU-Verordnung sind (außer mit der Blankettermächtigung des Art. 136 
Abs. 3 S. 1 AEUV, und weil man auf intergouvernementale Verträge kein EU-Sekundärrecht 
stützen kann) insoweit ultra-vires, wie es um ihre Anwendung auf Fälle der Verletzung des 
Gesamtschuldenkriteriums geht.

Ultra vires ist (außer mit der Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV) auch die 
Berücksichtigung von Kosten des Umstiegs von einer staatlichen Rentenversicherung auf ein 
Mehrsäulenmodell (Art. 2 Abs. 7 dieser EU-Verordnung). Die Berücksichtigung in Zusammenhang 
mit dem Defizitkriterium und die Verbindung des Defizitkriteriums mit Sanktionen (Art. 126 Abs. 
11 AEUV) sind bereits in der bisherigen Fassung des Art. 2 Abs. 7 dieser EU-Verordnung 
enthalten, sodass in Fällen der Nichterfüllung des Defizitkriteriums auch bisher schon der Druck 
durch mögliche Bußgelder auch als Druck auf die betroffenen Mitgliedsstaaten zur Durchführung 
einer entsprechenden Rentenreform wirkte. Neu und belastend ist, dass die Anrechnung bgzl. der 
einer solchen Rentenreform und auch der Sanktionsmechanismus nun auch noch ultra-vires (bzw. 
gestützt allein auf  die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV oder auf Art. 3, 4, 5 
und 7 Fiskalpakt) auf das Gesamtschuldenkritie-ium ausgeweitet werden sollen. Dass die 
Benutzung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes zur Erzwingung des Übergangs auf ein 
Mehrsäulenmodell in der Rentenversicherung beabsichtigt ist, beweist Abs. 5 der 
Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 16./17. 12.2010, wonach der Europäische Rat den  
Bericht des Ministerrats „über die Behandlung von Reformen der Altersvorsorgesysteme im 
Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes“ begrüßt „und fordert, dass der Bericht seinen 
Niederschlag in den Spezifikationen zur Umsetzung des überarbeiteten Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes findet“.

Wie in Abschnitt V.8 dieser Verfassungsbeschwerden dargestellt, enthält das EU-Primärrecht 
keinerlei Grundlage dafür, über eu-rechtliche Vorschriften die Rentenversicherungen der 
Mitgliedsstaaten grundlegend umzugestalten. Genau das unternimmt Art. 2 Abs. 7 dieser EU-
Verordnung jedoch, indem er Zuschüsse aus Steuermitteln für die Umstellung von einer staatlichen 
Rentenversicherung auf ein Mehrsäulenmodell aus der Überschreitung der Stabilitätskriterien fünf 
Jahre lang auf linear-degressiver Basis herausrechnen will. Gemeint ist eine Senkung der Beiträge 
und der Leistungen aus der staatlichen Rentenversicherung und stattdessen die ergänzende 
Einführung einer privaten Rentenversicherung, welche unter bestimmten Voraussetzungen aus 
staatlichen Haushaltsmitteln bezuschusst wird, wie man es in Deutschland in begrenztem Umfang 
bereits von der Riester-Rente kennt. Die EU-Kommission hat gerade erst in 2010 ein Grünbuch 
veröffentlicht für eine Richtlinie zum Übergang zu einem Mehrsäulenmodell der Alterssicherung, 
wobei eine Kompetenzgrundlage für eine solche Richtlinie in den Verträgen der EU genauso wenig 
gegeben wäre wie dafür, die EU-Befugnisse zur staatlichen Rentenversicherung über EU-Verord-
nungen zum Stabilitäts- und Wachstumspakt selbstermächtigend auszuweiten; aber genau dafür ist 



Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV als Blankett-Ermächtigung vorgesehen worden. Diese Verfassungs-
beschwerden wenden sich nicht gegen ein Grünbuch, hier soll aber verdeutlicht werden, dass die 
EU-Kommission es mit ihrem Mehrsäulenmodell offenbar nicht abwarten kann, bis sie nach dem 
Grünbuch, dem Weißbuch und den Verbändeanhörungen ihren Richtlinienentwurf einbringen 
könnte. Bis dahin würde viel Zeit ins Land gehen, in welcher sich Diskurse in Öffentlichkeit und 
Parlamenten entfalten könnten, ob und inwieweit ein solches Modell überhaupt gewünscht wird, 
und ob und inwieweit eine Rechtsgrundlage für ein Tätigwerden der EU-Kommission auf dem 
Gebiet besteht oder nicht. Stattdessen wird es schnell in Verordnungen zum Stabilitäts- und 
Wachstumspakt hinein gepackt; ultra vires (bzw. auf die Blankett-Ermächtigung des  Art. 136 Abs. 
3 S. 1 AEUV oder nun erst einmal auf Art. 3, Art. 4, Art. 5 und Art. 7 Fiskalpakt gestützt) kommt 
es leichter durch, wenn die diskursive Entfaltung durch überhöhte Geschwindigkeit vereitelt wird. 
Und der Systemwechsel zum Mehrsäulenmodell würde den Mitgliedsstaaten noch nicht einmal 
dauerhaft gedankt, denn Überschreitungen von Defizit- und Schuldenstandkriterien sollen nach Art. 
2 Abs. 7 der EU-Verordnung nur für 5 Jahre und auch nur in linear-degressiven (also fallenden) 
Beträgen erfolgen dürfen. Das bedeutet, dass die Herausrechnung der staatlichen Zuschüsse zu einer 
riesterähnlichen Säule nur befristet wäre und nur in jährlichen fallenden Beträgen erfolgen würde, 
und damit auch der Anreiz der EU, weiterhin staatliche Zuschüsse zu leisten, befristet wäre. Nach 
Ablauf der Frist würde der betreffende Staat wieder genauso unter Druck gesetzt wie vorher.
Anstatt wirklich für die Einhaltung der Stabilitätskriterien bzgl. Neu- und Gesamtverschuldung zu 
sorgen, und das bzgl. der Gesamtverschuldung auch demokratiekonform im EU-Primärrecht abzu-
sichern, wird der Stabilitäts- und Wachstumspakt dafür instrumentalisiert, ultra-vires (bzw. über die 
Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV oder über Art. 3, 4, 5 und 7 Fiskalpakt) 
einen grundlegenden Systemwechsel in der staatlichen Rentenversicherung zu erzwingen. Das 
macht den Eindruck, als handele man in dem Bewusstsein, keine Mehrheit im Volk für eine solche 
Rentenreform zu haben.
Auch darum siehe die Abschnitte III.8, III.10, III.17 und X.1 dieser Verfassungsbeschwerden.

Besondere Brisanz erhält diese EU-Verordnung auch dadurch, dass Art. 7 Fiskalpakt die umgekehr-
te Abstimmung nun auch für die Entscheidung, ob ein Staat ins Defizitverfahren muss, enthält, und 
dadurch, dass in diese Entscheidung gem. Art. 6 + Art. 9 Abs. 1 EU-Verordnung 2011/0386 (COD) 
einzubeziehen ist, ob der jeweilige Staat alle offiziellen Meinungen der EU-Kommission zu seinem 
Haushaltsentwurf erfüllt hat (Abschnitte V.1 und VI.2.2 dieser Verfassungsbeschwerden).

Am 28.09.2011 hat das Europaparlament den Verordnungsentwurf in geänderter Form angenom- 
men.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0425+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE#BKMD-22

Ein Art. 2a („wirtschaftspolitischer Dialog“) wurde eingefügt, welcher der besseren Unterrichtung 
des Europaparlaments dient, ihm aber weiterhin keinerlei Entscheidungsbefugnisse innerhalb der 
Defizitverfahren gibt.
Nach Art. 10a soll die EU-Kommission direkt Überprüfungen bei den Behörden der betroffenen 
Mitgliedstaaten durchführen können, offenbar ein weiteres Machtsymbol, um sich daran anzunä-
hern, eine Regierung der EU zu werden. 
In Art. 16 ist nun verankert, dass die Geldbußen in Zusammenhang mit der korrektiven Komponen-
te des Stabilitäts- und Wachstumspaktes an die EFSF und danach (nach dessen Errichtung) an den 
ESM fließen. 
Nach Art. 17a ist die Verordnung 1467/97 zur korrektiven Komponente nach drei Jahren und 
danach alle fünf Jahre auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen.

Die Verschärfung der Verordnung 1467/97 zur korrektiven Komponente des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes wurde beschlossen ohne hinreichende primärrechtliche Grundlage. Darüber ist 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0425+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE#BKMD-22
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0425+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE#BKMD-22


im Rahmen der vorliegenden Verfassungsbeschwerde gegen die Zustimmung zum Fiskalpakt zu 
entscheiden, weil mit dem Fiskalpakt der Versuch unternommen wird, eine intergouvernementale  
Grundlage nachzuschieben (Abschnitte II.7 + V.1 dieser Verfassungsbeschwerden).

Über Art. 8 Fiskalpakt i. V. m. Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt (Abschnitt V.1 dieser Verfassungs-
beschwerden) sollen nun alle von dessen Mitgliedern (primär in zwangsweiser Prozeßstandschaft 
für die EU-Kommission, daneben aber auch zusätzlich freiwillig möglich) das Aufbrechen der 
nationalen Verfassungen für den Stabilitäts- und Wachstumspakt und die Instrumentalisierung aller 
von der Kommission gewünschten Institutionen der Exekutive und der Judikative des jeweils 
betroffenen Mitgliedsstaats durch die Kommission für die Überwachung und Durchsetzung der 
Empfehlungen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt vor dem EUGH einklagen können. Damit 
würden die Staaten, welche die Verfassungsänderungen nicht erfüllen oder bestimmte Teile ihrer 
Exekutive oder Judikative nicht der Kommission zur Durchsetzung  der Empfehlungen zur 
Verfügung stellen wollen, von Sanktionen getroffen und obendrein vom EUGH gezwungen, die 
Verfassungsänderungen und Zurverfügungstellung der gewünschten Teile ihrer Exekutive und 
Judikative doch noch zu erfüllen. 

V.4 Verordnung über die wirksame Durchsetzung der haushaltspolitischen Überwachung im Euro-
raum (Az. KOM (2010) 524 endgültig)
Diese EU-Verordnung umfasst laut ihrem Art. 1 einen Sanktionsmechanismus gegenüber den Euro-
Mitgliedsstaaten „zur besseren Durchsetzung der präventiven und der korrektiven Komponente im 
Euroraum“, also zur Durchsetzung der EU-Verordnungen 1466/97 und 1467/97. Das ist dem 
Grunde nach, obgleich nicht dem Umfang nach, insoweit gedeckt von Art. 126 Abs. 11 AEUV, wie 
es um Sanktionen für die Überschreitung des Euro-Defizitkriteriums des Art. 126 Abs. 2 lit. a 
AEUV geht;   hinsichtlich des Gesamtschuldenkriteriums (Art. 126 Abs. 2 lit. b AEUV; Art. 1 Nr. 1 
und Art. 4 Nr. 7 der Neufassung von EU-Verordnung 1467/97) und bzgl. der präventiven Kompo-
nente hingegen ist es ultra-vires (bzw. abhängig von der Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 
S. 1 AEUV), weil insoweit bisher jeweils jegliche eu-primärrechtliche Ermächtigung für 
Sanktionen fehlt.
Die finanziellen Sanktionen gehen zu Lasten der Haushalte der Euro-Mitgliedsstaaten und schrän-
ken damit den Spielraum spürbar ein, welchen die nationalen Parlamente im Rahmen ihres Haus-
haltsrechtes haben und schwächen damit auch die Reichweite des grundrechtsgleichen Wahlrechts 
(Art. 38 GG) spürbar. EU-Verordnungen sind verbindlich und unmittelbar wirksam (Art. 288 S. 
2+3 AEUV). Sie kommen ebenso wie EU-Richtlinien zustande auf Initiative der EU-Kommission 
und durch Beschluss des Ministerrates und des Europaparlaments. EU-Richtlinien (Art. 288 S. 4 
AEUV) geben nur die aus Sicht des EU-Rechts zu erreichenden Ziele mit eu-sekundärrechtlichem 
Rang vor, überlassen es aber dem nationalen Gesetzgeber, wie er diese umsetzt, sodass die 
nationalen Parlamente es in der Hand haben, die Richtlinien so in nationale Gesetze  umzusetzen, 
dass dies mit dem Grundgesetz und den universellen Menschenrechten vereinbar geschieht. EU-
Verordnungen hinge-gen werden erlassen ohne Mitentscheidung des nationalen Gesetzgebers. 
Darum darf ihr Anwendungsbereich in keiner Weise die im EU-Primärrecht verankerte 
Ermächtigung überschreiten, auf welcher sie beruhen. Und die nationalen Parlamente haben eine 
Ermächtigung zu finanziellen Sanktionen eben nur gegeben bzgl. des Defizitkriteriums (Art. 126 
Abs. 2 lit. a + Abs. 11 AEUV). Hinsichtlich der Koordinierung und Überwachung der 
Wirtschaftspolitik (Art. 121 AEUV) und des Gesamtschuldenkriteriums (Art. 126 Abs. 2 lit. b 
AEUV) hingegen hat man es bewusst bei Beschämungsmechanismen bewenden lassen.
In Staaten wie Belgien z. B., die schon seit vielen Jahren einen Gesamtschuldenstand von über 60% 
des BIP haben, hätte das nationale Parlament dem Stabilitäts- und Wachstumspakt niemals zuge-
stimmt, wenn das bedeutet hätte, dass das Land von dessen Inkrafttreten an jährlich finanziell sank-
tioniert würde. 
So sinnvoll die jährliche Senkung des Defizits um 0,5% des BIP  auch bzgl. des Gesamtschulden-



kriteriums sowie im Rahmen der präventiven Komponente ist, besteht auch insoweit (außer mit der  
Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV, und weil der intergouvernementale Fiskal-
pakt keine wirksame Rechtsgrundlage für EU-Verordnungen sein kann), keine primärrechtliche 
Rechtsgrundlage dafür, an das Verfehlen dieser Messgröße Sanktionen zu koppeln.
Durch die leichtfertigen und quantitativ ebenso maßlosen wie wettbewerbswirtschaftsfeindlichen 
Bankenrettungspakete in zeitlichem Zusammenhang mit der in 2008 ausgebrochenen Wirtschafts-
krise sind inzwischen zahlreiche Euro-Mitgliedsstaaten über das Defizitkriterium und über das 
Gesamtschuldenkriterium (Art. 2 von Protokoll 12 zu den Verträgen; S. 161, 185+186 von „Der 
Staatsbankrott kommt“, Michael Grandt, Kopp-Verlag). Die nationalen Parlamente hätten den 
gigantischen Bankenrettungspaketen niemals zugestimmt, wenn sie gewusst hätten, dass sie und 
ihre Souveräne (die Völker) dafür zum Dank vor die Wahl gestellt würden, zwischen einer drasti-
schen Schwächung ihrer gesetzlichen Rentenversicherung sowie beliebigen von der EU-Kommis-
sion entworfenen Strukturreformen auf der einen Seite oder jährlichen Bußgeldern auf der anderen 
Seite wählen zu müssen.

Das ist  in besonders offenkundiger und drastischer Weise unvereinbar mit dem grundrechtsglei-
chen Wahlrecht (Art. 38 GG), weil hier gleich mehrfach ultra-vires vorliegt: 

-hinsichtlich der Knüpfung von Sanktionen an Gesamtschuldenkriterium und präventive Kompo-
nente (siehe auch Nr. 18 des Berichts der Task Force vom 21.10.2010, Abschnitt III.14 dieser 
Verfassungsbeschwerden)
-hinsichtlich der de-facto Verbindlichmachung (mittels Sanktionen)  des von den nationalen Parla-
menten außer für das Defizitkriterium nur als unverbindliches Rechtsinstrument zugestimmten 
Instruments der Empfehlung (Art. 288 S. 7 AEUV)
-ultra-vires-mäßige Anmaßung neuer (in den Verträgen nicht enthaltener) Zuständigkeitsgebiete für 
die EU, durchgesetzt mittels ultra-vires-mäßigen Sanktionen de-facto verbindlich gemachter 
Empfehlungen 

Die Verpflichtung zur jährlichen Senkung des Defizits um 0,5%  nicht nur bei Überschreitung des 
Defizitkriteriums, sondern auch, solange der zulässige Gesamtschuldenstand von 60% überschritten 
ist, und solange bei der präventiven Komponente das mittelfristige Haushaltsziel noch nicht erreicht 
ist, wäre für sich allein betrachtet nicht zu beanstanden, wenn dafür im EU-Primärrecht bzgl. des 
Gesamtschuldenkriteriums und bzgl. der präventiven Komponente entsprechende Rechtsgrund-
lagen geschaffen würden. Aber dann dürften die Haushalte der Mitgliedsstaaten nicht gleichzeitig 
mit den jedes Maß verlierenden Bankenrettungskosten belastet werden (siehe  insbesondere 
Abschnitt XI. dieser Verfassungsbeschwerden), die ihnen das Erreichen dieser Ziele gerade 
verunmöglichen, und dann dürfte das Sanktionsverfahren nicht ultra-vires-mäßig (bzw. gestützt auf 
die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV oder auf Art. 3, 4, 5 und 7 Fiskalpakt) 
vermengt werden mit im Primärrecht, also von den nationalen Parlamenten, nicht genehmigten 
Kompetenzanmaßungen für alles, wozu der EU-Komission Strukturreformen einfallen. Eine 
Ausweitung der Sanktionen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes kann im Hinblick auf das 
grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG), die Demokratie (Art. 20 Abs. 1 + 2 GG, die 
Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG) und die Souveränität Deutschlands 
(Art. 20 Abs. 1 GG, Art. 2 Abs. 1 Uno-Charta) nur verfassungsgemäß sein, wenn zu-gleich 
sämtliche Verbindungen von Sanktionen mit Zuständigkeitsgebieten, welchen der EU in ihrem 
Primärrecht nicht klar benannt zugestanden wurden, untersagt werden, egal, ob solch eine 
Verbindung über Empfehlungen oder Korrekturmaßnahmenpläne oder über die Berücksichtigung 
von Rentenreformen und Strukturreformen erfolgen würde.

Die Art und Weise und die Geschwindigkeit, mit welcher die Sanktionen nach dieser EU-Verord-
nung formell zustande kommen sollen, ist aus mehreren Gründen mit dem grundrechtsgleichen 
Wahlrecht (Art. 38 GG) und mit dem unantastbaren und bereits vorverfassungsrechtlichen Struktur-



prinzip Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG) unvereinbar. 

Für den präventiven Bereich des Stabilitäts- und Wachstumspaktes sieht Art. 3 dieser EU-Verord-
nung vor, dass bereits zu dem Zeitpunkt, in welchem der Ministerrat auf Vorschlag der Kommission 
im Falle einer besonders lang anhaltenden oder besonders großen Abweichung von einer vorsichti-
gen Haushaltspolitik (Art. 6 Abs. 3 EU-Verordnung 1466/97) eine Empfehlung gem. Art. 121 Abs. 
4 AEUV gibt, wie der betroffene Mitgliedsstaat zu einer vorsichtigen Haushaltspolitik zurückkom- 
men, oder welche größeren Strukturreformen er stattdessen durchführen soll, die EU-Kommission 
dem Ministerrat vorschlägt, dass der betroffene Staat eine verzinsliche Einlage von 0,2% seines BIP 
leisten muss. 
Für die Abstimmung bzgl. der Verpflichtung zur Leistung der verzinslichen Einlage sieht diese 
Verordnung das Prinzip der „umgekehrten Abstimmung“ (Art. 3 Abs. 1 der EU-Verordnung) vor. 
Dieses beinhaltet, dass der Vorschlag der Kommission als angenommen gilt, wenn nicht innerhalb 
von 10 Tagen im Ministerrat eine qualifizierte Mehrheit der Stimmen dagegen stimmt. Für verbind-
liche Rechtsakte sehen Art. 289 Abs. 1 AEUV und Art. 294 AEUV vor, dass diese zustande kom-
men, wenn das Europaparlament und der Ministerrat diese jeweils mehrheitlich beschließen. An 
keiner Stelle im EU-Primärrecht ist eine umgekehrte Abstimmung vorgesehen; sie im EU-Verord-
nungswege einzuführen, ist daher ein besonders schwerer Fall von ultra-vires. Sie ist zugleich 
unvereinbar mit der Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG) und dem grundrechtsgleichen Wahlrecht 
(Art. 38 GG). Ein Beschluss über eine Zwangseinlage in Höhe von 0,2% des BIP hat solch eine 
Trag-weite, dass es demokratiewidrig ist, einfach rechtlich eine Zustimmung der Vertreter von allen 
Euro-Mitgliedsstaaten zu fingieren, wenn innerhalb einer bestimmten Frist keine qualifizierte Mehr-
heit im Ministerrat dagegen zustande kommt. Genehmigungsfiktionen mag es in Deutschland im 
Bereich der Verwaltung geben, aber nirgendwo für Projekte oder Anträge auch nur annähernd ver-
gleichbarer Größenordnungen. Das grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG) bezieht sich auf die 
Wahlen zum deutschen Bundestag; darum müssen dem deutschen Bundestag auch bei fortschreiten-
der europäischer Integration noch Kompetenzen von erheblichem Gewicht verbleiben (Rn. 246 + 
351 des Lissabonurteils). Da die Wahl der Bundeskanzlerin und in deren Folge auch die Bestim-
mung der übrigen Regierungsmitglieder wiederum auf der Wahl der Bundestagsabgeordneten auf-
baut, greift auch insoweit Art. 38 GG; auch den Vertretern der Bundesregierung müssen im 
Ministerrat noch Machtbefugnisse von erheblichem Gewicht verbleiben. Das ist aber nicht der Fall, 
wenn diese  nur 10 Kalendertage Zeit haben, um, wenn sie in einem bestimmten Fall eine 
Zwangseinlage ablehnen, eine qualifizierte Mehrheit dagegen zustande zu bekommen. Das ist fast 
unmöglich, da jeder Minister sich zuvor zumindest noch innerhalb der eigenen Regierung 
abstimmen muss, bevor er im Ministerrat um eine Mehrheit werben kann. 
Für die korrektive Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, also für den Fall der Verlet-
zung des Defizitkriteriums oder des Gesamtschuldenkritieriums, sieht Art. 4 Abs. 1 dieser EU-Ver-
ordnung eine unverzinsliche Zwangseinlage von 0,2% des BIP vor – ebenfalls mit umgekehrter Ab-
stimmung und nur 10 Tagen Frist. Hierzu rügt die Beschwerdeführerin mit der gleichen 
Begründung die gleichen Verstöße bzgl. ultra-vires (bzw. bzgl. Aufbauens allein auf der Blankett-
Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV  oder unwirksam auf Art. 3, 4, 5 und 7 Fiskalpakt ), 
Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG) und grundrechtsgleichem Wahlrecht (Art. 38 GG) wie bei der 
präventiven Komponente.

Nr. 21+22+24+25 des Berichts der Task Force (Abschnitt III.14 dieser Verfassungsbeschwerden) 
bestätigt die umgekehrte Abstimmung, und trotz deutlicher Kritik an der umgekehrten Abstimmung 
auf dem Gipfel vom 28./29.10.2010 haben die Premierminister in Nr. 7 der Schlussfolgerungen zum 
Gipfel vom 11.03.2011 (Abschnitt III.13 dieser Verfassungsbeschwerden) verlangt, dass die fünf 
EU-Verordnungsentwürfe vom 29.09.2010 entsprechend dem Bericht der Task Force verabschiedet 
wer-den sollen.
   
Zu beiden Komponenten kann der betroffene Mitgliedsstaat innerhalb von 10 Tagen nach (echter 



oder gem. der umgekehrten Abstimmung fingierter) Annahme durch den Ministerrat bzgl. des Vor-
schlags der Kommission zur Festlegung einer Zwangsanleihe, einen begründeten Antrag an die 
Kommission stellen, diese Zwangseinlage zu senken oder aufzuheben (Art. 3 Abs. 4 und 4 Abs. 4 
der EU-Verordnung). Die Kommission kann dann auf Grund des Antrags die Verringerung oder 
Aufhebung der Einlage vorschlagen. „Kann“ ist etwas anderes als „soll“ oder „muss“. Die Kommis-
sion kann also vollständig nach eigener Interessenlage oder eigenem Machtkalkül entscheiden, ob 
sie einen solchen Antrag weiter leitet oder einfach liegen lässt. Das ist mit Art. 19 Abs. 4 GG i. V. 
m. Art. 38 GG unvereinbar; den vom Volk gewählten Abgeordneten und der von diesen demokra-
tisch legitimierten Regierung darf nicht jede Rechtsmittelmöglichkeit willkürlich genommen wer-
den können. Die Verletzung der Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) zu Lasten der deutschen 
Regierung ist in dem Fall zugleich eine Verletzung des grundrechtsgleichen Wahlrechts (Art. 38 
GG).
 
Art. 5 Abs. 1 der EU-Verordnung sieht die umgekehrte Abstimmung auch bzgl. der verzinslichen 
(präventive Komponente) oder der unverzinslichen (korrektive Komponente) Zwangseinlage in ein 
Bußgeld vor, auch wieder nur mit 10 Tagen Frist. Sämtliche oben in diesem Abschnitt der Verfas- 
sungsbeschwerden geltend gemachten Einwendungen bzgl. der umgekehrten Abstimmung und der 
10-Tages-Frist werden gleichermaßen geltend gemacht, soweit es die Umwandlung in ein Bußgeld 
betrifft.

Nach Art. 8 der EU-Verordnung nehmen bei sämtlichen Abstimmungen zur Zwangseinlage und zu 
deren Umwandlung in ein Bußgeld nur die Euro-Mitgliedsstaaten teil und die anderen EU-Mit-
gliedsstaaten nicht. Das ist sachgerecht, da es Sanktionen betrifft, die nur Euro-Mitgliedsstaaten 
treffen können, und die im Namen der Stabilität des Euro (nicht der ganzen EU) verhängt werden 
sollen; das entspricht auch Art. 139 Abs. 4 AEUV, wonach über bestimmte in Art. 139 genannte 
Vorschriften einschließlich der auf Art. 126 AEUV gestützten  Sanktionen bei Überschreitung des 
3%-Defizitkriteriums, nur die Euro-Mitgliedsstaaten zu entscheiden haben.
Rechtswidrig ist es, soweit es um Sanktionen bzgl. des Gesamtschuldenstandskriteriums oder der 
präventiven Komponente geht, allerdings insoweit nicht wegen des Ausschlusses der EU-Mitglieds- 
staaten, die andere Währungen als den Euro haben, sondern weil die Ausdehnung der Sanktionen 
über das 3%-Defizitkriterium hinaus, wie in den Abschnitten V.3+V.6 dieser Verfassungsbe-
schwerden dargestellt, ultra-vires ist bzw. allein auf der Blankett-Ermächtigung des  Art. 136 Abs. 3 
S. 1 AEUV oder auf Art. 3, 4, 5 und 7 Fiskalpakt aufbaut.

Ultra-vires ist auch der Ausschluss des Landes, gegen das man die Sanktionen verhängen will, von 
der darüber entscheidenden Abstimmung im Ministerrat ( Art. 8 der EU-Verordnung), weil es dafür  
keinerlei Rechtsgrundlage in den Verträgen der EU gibt. Art. 139 Abs. 4 AEUV regelt nur den 
Ausschluss des Stimmrechts der Mitgliedsstaaten ohne Euro für bestimmte, dort genau eingegrenzte 
Entscheidungen, welche aus-schließlich die Euro-Mitgliedsstaaten betreffen, und kann daher keine 
rechtmäßige Grundlage für eine Stimmrechtsaussetzung eines Euro-Mitgliedsstaates sein. Art. 7 
Abs. 2 EUV ermöglicht die Stimmrechtsaussetzung nur zu Lasten solcher EU-Mitgliedsstaaten, die 
fortwährend und in schwerem Maße die Werte nach Art. 2 EUV brechen, auf Vorschlag der EU-
Kommission, oder wenn mindestens ein Drittel der Mitgliedsstaaten im Ministerrat das beantragt, 
wenn das Europaparlament dies mehrheitlich und danach  der Europäische Rat dies einstimmig 
beschließen. Die Werte aus Art. 2 EUV sind Respekt für die Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, 
Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und Respekt für die Menschenrechte einschließlich der 
Menschenrechte von Personen, die Minderheiten angehören.

Die Überschreitung des Defizitkriteriums, die des Gesamtschuldenstandskriteriums und auch das 
Fehlen einer vorsichtigen Haushaltspolitik (Art. 5 Abs. 1 der EU-Verordnung 1466 /97) im Rahmen 
der präventiven Komponente sind alle keine Verstösse gegen die Werte aus Art. 2 EUV, sodass 
darauf kein Entzug des Stimmrechts nach Art. 7 EUV gestützt werden kann. 



Im Gegenteil wäre eine Stimmrechtsaussetzung gem. Art. 8 der in diesem Abschnitt behandelten 
EU-Verordnung bzgl. der Entscheidungen über die Zwangseinlage und deren Umwandlung in eine 
Geldbuße insoweit gegen die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und damit gegen die Werte der 
EU gerichtet, wie es um Sankionen geht, die mangels Grundlage im EU-Primärrecht ultra-vires sind 
(Sanktionen bzgl. des Gesamtschuldenkriteriums und bzgl. der präventiven Komponente), und 
soweit es um Sanktionen geht zur Erzwingung de-facto nicht der Verminderung des Defizits auf 
unter 3% des BIP, sondern der Empfehlungen gegenüber den Ländern mit übermäßigem Defizit 
geht, zumindest soweit diese Empfehlungen Rechtsgebiete betreffen, zu denen im EU-Primärrecht 
keine legislative Ermächtigung für die EU existiert, oder soweit die Empfehlungen eine solche 
Ermächtigung überschreiten. 

Es gibt im EU-Primärrecht somit keinerlei Rechtsgrundlage für eine Stimmrechtsaussetzung des 
jeweils betroffenen Euro-Mitgliedsstaats in Zusammenhang mit Beschlüssen über die Zwangs-
anleihe und über deren Umwandlung in eine Geldbuße. Art. 8 Abs. 1 der hier behandelten EU-Ver- 
ordnung ist somit ultra-vires.

Soweit eine Stimmrechtsaussetzung nach Art. 8 Abs. 1 dieser EU-Verordnung ultra-vires erfolgen 
würde oder zur Durchsetzung von Empfehlungen, die ultra-vires sind, wäre dies gegen Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit gerichtet, denn zur Demokratie gehört, dass  man sich keine Machtbefug-
nisse anmaßen darf, und zur Rechtsstaatlichkeit, dass geltendes geschriebenes Recht anzuwenden 
ist und nicht überdehnt werden darf. Ultra-vires-Verstöße sind zugleich auch immer gegen 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Solche Anwendungen von Art. 8 Abs. 1 dieser EU-Verordnung 
wären damit selbst ultra-vires-Verstöße bzw. eine Unterstützung für solche Verstöße und damit 
ebenfalls gegen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und damit gegen die Werte der EU gerichtet. 
Und die Stimmrechtsaussetzung (Art. 7 Abs. 2 EUV) ist im EU-Primärrecht doch gerade, von den 
nationalen Parlamenten über Zustimmungsgesetze eingewilligt, gegen die gedacht, die fortwährend 
und in schwerem Maße gegen die Werte der EU verstoßen, und nicht gegen deren Opferstaaten.

Art. 7 der Verordnung sah ursprünglich vor, dass die Einnahmen aus den über diese Verordnung 
erwirtschafte-ten Geldbußen verteilt werden unter den Euro-Mitgliedsstaaten, welche selbst gerade 
einmal nicht Ziel eines Defizitverfahrens (welches Art. 4 Abs. 7 der Neufassung der EU-
Verordnung 1467/97 ultra-vires-mäßig bzw. allein auf die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 
3 S. 1 AEUV auf-bauend) auch auf das Gesamtschuldenstandskriteriums anwenden will) oder eines 
Verfahrens wegen übermäßiger Ungleichgewichte sind.  
Auf dem Gipfel des Europäischen Rats vom 24./25.03.2011 wurde in der den Schlussfolgerungen 
zum Gipfel als Anlage I beigefügten „Vereinbarung über die Merkmale des ESM“ vereinbart, die 
Bußgelder im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes als Einzahlungen der Schuldnerstaa-
ten in den ESM zu verwenden – und sie damit eben nicht an die übrigen Staaten der Eurozone aus- 
zuzahlen (siehe Abschnitt IV.6.2.4 dieser Verfassungsbeschwerden). Art. 7 der Verordnung über 
die wirksame Druchsetzung der haushaltspolitischen Überwachung im Euroraum (Az. KOM (2010) 
524 endgültig, siehe Abschnitt V.4 dieser Verfassungsbeschwerden) und Art. 4 der Verordnung 
über Durchsetzungsmaßnahmen zur Korrektur übermäßiger makroökonomischer Ungleichgewichte 
im Euroraum (Az. (Az. KOM (2010) 524 endgültig, siehe Abschnitt V.5 dieser Verfassungs-
beschwerden) wurden entsprechend geändert.

Besondere Brisanz erhält die Verschärfung dieser EU-Verordnung auch dadurch, dass für die Frage, 
ob ein Staat nach dieser EU-Verordnung sanktioniert wird, nicht nur die Erfüllung der vom Minis-
terrat genehmigten Empfehlungen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt, sondern auch allein die 
Erfüllung der allein von der Kommission beschlossenen Empfehlungen gem. Art. 8 + Art. 9 Abs. 
1+2 von EU-Verordnung 2011/0386 (COD) die Entscheidungsgrundlage wären. Und das kombi-
niert mit der umgekehrten Abstimmung nach der hier erörterten EU-Verordnung.



Am 28.09.2011 hat das Europaparlament den Verordnungsentwurf in geänderter Form angenom- 
men.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0422+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE#BKMD-14

Ein Art. 1a („wirtschaftspolitischer Dialog“) wurde eingefügt, welcher der besseren Unterrichtung 
des Europaparlaments dient, ihm aber weiterhin keinerlei Entscheidungsbefugnisse innerhalb der 
Defizitverfahren gibt.
Neu hinzu gekommen ist Art. 6a, welcher Geldbußen nun auch bei Statistikfälschungen in Zusam- 
menhang mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt vorsieht.
Nach Art. 8a ist diese Verordnung nach drei Jahren und danach alle fünf Jahre auf ihre Wirksamkeit 
zu überprüfen.

Die Verschärfung dieser Verordnung wurde beschlossen ohne hinreichende primärrechtliche 
Grundlage. Darüber ist im Rahmen der vorliegenden Verfassungsbeschwerde gegen die Zustim-
mung zum Fiskalpakt zu entscheiden, weil mit dem Fiskalpakt der Versuch unternommen wird, 
eine intergouvernementale Grundlage nachzuschieben (Abschnitt II.7 + V.1 dieser Verfassungs-
beschwerden).

Über Art. 8 Fiskalpakt i. V. m. Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt (Abschnitt V.1 dieser 
Verfassungsbeschwerden) sollen nun alle von dessen Mitgliedern (primär in zwangsweiser 
Prozeßstandsschaft für die EU-Kommission, daneben aber auch zusätzlich freiwillig möglich) das 
Aufbrechen der nationalen Verfassungen für den Stabilitäts- und Wachstumspakt und die 
Instrumentalisierung aller von der Kommission gewünschten Institutionen der Exekutive und der 
Judikative des jeweils betroffenen Mitgliedsstaats durch die Kommission für die Überwachung und 
Durchsetzung der Empfehlungen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt vor dem EUGH 
einklagen können. Damit würden die Staaten, welche die Verfassungsänderungen nicht erfüllen 
oder bestimmte Teile ihrer Exekutive oder Judikative nicht der Kommission zur Durchsetzung  der 
Empfehlungen zur Verfügung stellen wollen, von Sanktionen getroffen und obendrein vom EUGH 
gezwungen, die Verfassungsänderungen und Zurverfügungstellung der gewünschten Teile ihrer 
Exekutive und Judikative doch noch zu erfüllen. 

V.5  Verordnung über Durchsetzungsmaßnahmen zur Korrektur übermäßiger makroökonomischer 
Ungleichgewichte im Euroraum (Az. KOM (2010) 525)
Diese Verordnung ist insgesamt ultra-vires (bzw. allein auf die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 
Abs. 3 S. 1 AEUV bzw. des Art. 9 Fiskalpakt aufbauend) und damit unanwendbar, da sie der 
Durchsetzung einer Verordnung dient, welche, wie in Abschnitt V.7 dieser Verfassungsbeschwer-
den dargestellt, selbst dermaßen ultra-vires ((bzw. allein auf die Blankett-Ermächtigung des Art. 
136 Abs. 3 S. 1 AEUV aufbauend  oder  nach Art. 9 Fiskalpakt)  ist, dass sie für Deutschland  als 
ganzes unanwendbar ist. Was allein dazu dient, etwas vollständig verfassungswidriges durchzuset-
zen, kann selbst auch nur vollständig verfassungswidrig sein.
Wie in Abschnitt V.7 dieser Verfassungsbeschwerden dargelegt, würde die „Verordnung über die 
Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte“ (Az. KOM (2010) 527 endgül-
tig) der EU-Kommission die Macht geben, bzgl. aller beliebigen volkswirtschaftlichen Größen, bei 
denen die Euro-Mitgliedsstaaten größere Unterschiede aufweisen, den Euro-Mitgliedsstaaten 
beliebige sanktionsbewehrte Empfehlungen zu machen.

Wie in Abschnitt V.7 belegt, will die EU-Kommission über die Empfehlungen in Zusammenhang 
mit dem Ungleichgewichtsverfahrens eine Generalzuständigkeit bekommen für Arbeitsmärkte, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0422+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE#BKMD-14
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0422+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE#BKMD-14


Produkt- und Dienstleistungsmärkte und Regulierung der Finanzmärkte. Zur Finanzpolitik, Lohn-
politik und ganz allgemein zur Volkswirtschaft will sie über die Empfehlungen ausdrücklich gleich 
noch auf alle diese Bereiche auch insoweit zugreifen können, wie die Zuständigkeiten bisher bei 
den Mitgliedsstaaten verbleiben, also wie die EU für diese nach ihrem Primärrecht gar keine 
Zuständig-keit hat. Und das alles basierend auf der Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 S. 1 
AEUV oder auf Art. 9 Fiskalpakt.

Nr. 4.7 und 4.8 der Auflagen gegenüber Portugal vom 03.05.2011 (Abschnitt IV.5.9 dieser Verfas-
sungsbeschwerden) im Rahmen von EFSM und EFSF beweisen inzwischen, wofür die EU-Kom-
mission eine Generalzuständigkeit bei der Lohnpolitik haben will: um die gleichen Lohnkürzungen 
und Flexibilisierungen bzgl. Arbeitszeit und -ort dann auch gegenüber den Eurostaaten ohne akute 
Liquiditätsprobleme durchsetzen zu können.

Im Namen der  Wettbewerbsfähigkeit und der Verringerung der Leistungsbilanzsalden innerhalb 
der Eurozone will sie außerdem gleich noch die Senkung der Gehälter im öffentlichen Dienst der 
rei-cheren Euro-Mitgliedstaaten sowie alle „Starrheiten“ der Arbeits- und Produktmärkte beseitigen.
Das drastischste Unterfangen jedoch dürfte sein, sich gleich die Befugnis anzumaßen, über das 
Instrument der Empfehlungen, die von „schweren Ungleichgewichten“ betroffenen Staaten dazu zu 
zwingen, zur Steigerung von Wettbewerbsfähigkeit und Leistungsbilanz gleich alle bisher nicht 
handelbaren Güter, für die die Kommission das so haben möchte, exportfähig zu machen 
(Abschnitte V.11+V19 dieser Verfassungsbeschwerden).

Diese EU-Verordnung umfasst laut ihrem Art. 1 einen Sanktionsmechanismus für die wirksame 
Korrektur volkswirtschaftlicher Ungleichgewichte im Euroraum.
Das ist, abgesehen von der Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV bzw. des Art. 9 
Fiskalpakt, bereits dem Grunde nach ultra-vires, weil Art. 121 AEUV, auf welchen sie sich laut 
ihren Erläuterungen und ihren Erwägungsgründen bezieht, keinerlei Rechtsgrundlage dafür enthält, 
im Verordnungswege einen Sanktionsmechanismus in Zusammenhang mit Art. 121 AEUV zu 
schaffen.

Die finanziellen Sanktionen gehen zu Lasten der Haushalte der Euro-Mitgliedsstaaten und schrän-
ken damit den Spielraum spürbar ein, welchen die nationalen Parlamente im Rahmen ihres Haus-
haltsrechtes haben und schwächen damit auch die Reichweite des grundrechtsgleichen Wahlrechts 
(Art. 38 GG) spürbar. EU-Verordnungen sind verbindlich und unmittelbar wirksam (Art. 288 S. 
2+3 AEUV). Sie kommen ebenso wie EU-Richtlinien zustande auf Initiative der EU-Kommission 
und durch Beschluss des Ministerrates und des Europaparlaments. EU-Richtlinien (Art. 288 S. 4 
AEUV) geben nur die aus Sicht des EU-Rechts zu erreichenden Ziele mit eu-sekundärrechtlichem 
Rang vor, überlassen es aber dem nationalen Gesetzgeber, wie er diese umsetzt, sodass die 
nationalen Parlamente es in der Hand haben, die Richtlinien so in nationale Gesetze  umzusetzen, 
dass dies mit dem Grundgesetz und den universellen Menschenrechten vereinbar geschieht. EU-
Verordnungen hinge-gen werden erlassen ohne Mitentscheidung des nationalen Gesetzgebers. 
Darum darf ihr Anwendungsbereich in keiner Weise die im EU-Primärrecht verankerte 
Ermächtigung überschreiten, auf welcher sie beruhen. Und die nationalen Parlamente haben eine 
Ermächtigung zu finanziellen Sanktionen eben nur gegeben bzgl. des Defizitkriteriums (Art. 126 
Abs. 2 lit. a + Abs. 11 AEUV). Hinsichtlich der Koordinierung und Überwachung der 
Wirtschaftspolitik (Art. 121 AEUV), auf welche sich auch die Verordnung bzgl. der 
volkswirtschaftlichen Ungleichgewichte und die hier betrachtete mit den 
Durchsetzungsmechanismen dazu beziehen, hingegen hat man es bewusst bei 
Beschämungsmechanismen bewenden lassen.

Diese EU-Verordnung ist  in besonders offenkundiger und drastischer Weise unvereinbar mit dem 
grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG), weil hier gleich mehrfach ultra-vires angewendet 



bzw.  allein auf die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV bzw. des Art. 9 
Fiskalpakt aufgebaut wird : 
-hinsichtlich der Knüpfung von Sanktionen an willkürlich bestimmbare Kriterien für schwere 
Ungleichgewichte (große Unterschiede bei volkswirtschaftlichen Meßgrößen) zwischen den Euro-
Mitgliedsstaaten (siehe auch Nr. 18 des Berichts der Task Force vom 21.10.2010, Abschnitt III.14 
dieser Verfassungsbeschwerden)
-hinsichtlich der de-facto Verbindlichmachung (mittels Sanktionen)  des von den nationalen 
Parlamenten nur als unverbindliches Rechtsinstrument zugestimmten Instruments der Empfehlung 
(Art. 288 S. 7 AEUV)
-ultra-vires-mäßige Anmaßung neuer (in den Verträgen nicht enthaltener) Zuständigkeitsgebiete für 
die EU, durchgesetzt ultra-vires-mäßig mittels durch ultra-vires-mäßige Sanktionen de-facto ver-
bindlich gemachter Empfehlungen 

Die Art und Weise und die Geschwindigkeit, mit welcher die Sanktionen nach dieser EU-Verord-
nung formell zustande kommen sollen, sind aus mehreren Gründen mit dem grundrechtsgleichen 
Wahlrecht (Art. 38 GG) und mit dem unantastbaren und bereits vorverfassungsrechtlichen Struktur-
prinzip Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG) unvereinbar. 

Art. 3 dieser EU-Verordnung sieht vor, dass bereits zu dem Zeitpunkt, in welchem der Ministerrat 
auf Vorschlag der Kommission feststellt, dass der betroffene Euro-Mitgliedsstaat zum wiederholten 
Male eine Empfehlung nicht befolgt hat oder zum wiederholten Male keinen oder nur einen unzu-
reichenden Korrekturmaßnahmenplan eingereicht hat, vom Ministerrat auf Vorschlag der Kommis-
sion Geldbußen verhängt werden in Höhe von 0,1% des Vorjahres-BIP des betroffenen Euro-
Mitgliedsstaates.

Das ist noch wesentlich drastischer als bei dem Sanktionsmechanismus zur präventiven und zur 
korrektiven Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspaktes (siehe Abschnitt V.4 dieser Verfas-
sungsbeschwerden). Denn bei dieser EU-Verordnung hier kommt direkt die Geldbuße ohne den 
Zwischenschritt mit der verzinslichen oder unverzinslichen Einlage. Und es genügt für die Bußgeld-
festsetzung schon, dass der Staat nur zweimal innerhalb einer beliebig langen Zeit ab Inkrafttreten 
der Verordnung jeweils auch nur eine Empfehlung nicht befolgt hat; das Erreichen dieses Zeitpunk-
tes lässt sich von EU-Seite erheblich beschleunigen, indem man einfach genug Empfehlungen 
macht, deren gleichzeitige Erfüllung faktisch gar nicht möglich ist, oder die mit der Verfassung des 
betroffenen Staates nicht vereinbar sind. Keinen Korrekurmaßnahmenplan einzureichen, kann jeder 
Euro-Mitgliedsstaat leicht vermeiden, indem er einfach einen Korrekturmaßnahmenplan einreicht, 
der mit  seiner Verfassung konform ist, und dessen Maßnahmen die Regierung des Staates sowieso 
durchführen wollte. Die Knüpfung von Sanktionen direkt an „unzureichende“ Korrekturmaßnah-
menpläne selbst gegenüber Staaten, welche alle vom Ministerrat abgenickten Empfehlungen der 
Kommission erfüllen, bietet hingegen breiten Raum zur Willkür, denn die betroffenen Staaten kön-
nen gar nicht im Vorhinein wissen, ob von ihnen vorzuschlagende Korrekturmaßnahmen der EU-
Kommission genügen würden.

Für die Abstimmung über die Auferlegung einer Geldbuße sieht diese Verordnung das Prinzip der 
„umgekehrten Abstimmung“ (Art. 3 Abs. 1 der EU-Verordnung) vor. Dieses beinhaltet, dass der 
Vorschlag der Kommission als angenommen gilt, wenn nicht innerhalb von 10 Tagen im Minister-
rat eine qualifizierte Mehrheit der Stimmen dagegen stimmt. Für verbindliche Rechtsakte sehen Art. 
289 Abs. 1 AEUV und Art. 294 AEUV vor, dass diese zustande kommen, wenn das Europaparla-
ment und der Ministerrat diese jeweils mehrheitlich beschließen. An keiner Stelle im EU-Primär-
recht ist eine umgekehrte Abstimmung vorgesehen; sie im EU-Verordnungswege einzuführen, ist 
daher ein besonders schwerer Fall von ultra-vires. Sie ist zugleich unvereinbar mit der Demokratie 
(Art. 20 Abs. 1+2 GG) und dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG). Ein Beschluss über 
ein Bußgeld in Höhe von 0,1% des BIP hat solch eine Tragweite, dass es demokratiewidrig ist, 



einfach rechtlich eine Zustimmung der Vertreter aller Euro-Mitgliedsstaaten zu fingieren, wenn 
innerhalb einer bestimmten Frist keine qualifizierte Mehrheit im Ministerrat dagegen zustande 
kommt. Genehmigungsfiktionen mag es in Deutschland im Bereich der Verwaltung geben, aber 
nirgendwo für Projekte oder Anträge auch nur annähernd vergleichbarer Größenordnungen. Das 
grundrechts-gleiche Wahlrecht (Art. 38 GG) bezieht sich auf die Wahlen zum deutschen Bundestag; 
darum müs-sen dem deutschen Bundestag auch bei fortschreitender europäischer Integration noch 
Kompetenzen von erheblichem Gewicht verbleiben (Rn. 246+351 des Lissabonurteils). Da die 
Wahl der Bundeskanzlerin und in deren Folge auch die Bestimmung der übrigen 
Regierungsmitglieder wiederum auf der Wahl der Bundestagsabgeordneten aufbaut, greift auch 
insoweit Art. 38 GG; auch den Vertretern der Bundesregierung müssen im Ministerrat noch 
Machtbefugnisse von erheblichem Gewicht verbleiben. Das ist aber nicht der Fall, wenn diese nur 
10 Kalendertage Zeit haben, um, wenn sie in einem bestimmten Fall eine Geldbuße ablehnen, eine 
qualifizierte Mehrheit dagegen zustande zu bekommen. Das ist fast unmöglich, da jeder Minister 
sich zuvor zumindest noch innerhalb der eigenen Regierung abstimmen muss, bevor er im 
Ministerrat um eine Mehrheit werben kann. 

Nr. 21+22+24+25 des Berichts der Task Force (Abschnitt III.14 dieser Verfassungsbeschwerden) 
bestätigt die umgekehrte Abstimmung, und trotz deutlicher Kritik an der umgekehrten Abstimmung 
auf dem Gipfel vom 28./29.10.2010 haben die Premierminister in Nr. 7 der Schlussfolgerungen zum 
Gipfel vom 11.03.2011 (Abschnitt III.13 dieser Verfassungsbeschwerden) verlangt, dass die fünf 
EU-Verordnungsentwürfe vom 29.09.2010 entsprechend dem Bericht der Task Force verabschiedet 
werden sollen.
   
Der betroffene Mitgliedsstaat kann innerhalb von 10 Tagen nach (echter oder gem. der umgekehrten 
Abstimmung fingierter) Annahme durch den Ministerrat bzgl. des Vorschlags der Kommission zur 
Festlegung einer Geldbuße, einen begründeten Antrag an die Kommission stellen, diese zu senken 
oder aufzuheben (Art. 3 Abs. 3 der EU-Verordnung). Die Kommission kann dann auf Grund des 
Antrags die Verringerung oder Aufhebung der Einlage vorschlagen. „Kann“ ist etwas anderes als 
„soll“ oder „muss“. Die Kommission kann also vollständig nach eigener Interessenlage oder eige-
nem Machtkalkül entscheiden, ob sie einen solchen Antrag weiter leitet oder einfach liegen lässt. 
Das ist mit Art. 19 Abs. 4 GG i. V. m. Art. 38 GG unvereinbar; den vom Volk gewählten Abgeord-
neten und der von diesen demokratisch legitimierten Regierung darf nicht jede Rechtsmittelmög-
lichkeit willkürlich genommen werden können. Die Verletzung der Rechtsweggarantie zu Lasten 
der deutschen Regierung ist in dem Fall zugleich eine Verletzung des grundrechtsgleichen Wahl-
rechts (Art. 38 GG).

Nach Art. 5 der EU-Verordnung nehmen bei sämtlichen Abstimmungen zur Zwangseinlage und zu 
deren Umwandlung in ein Bußgeld nur die Euro-Mitgliedsstaaten teil und die anderen EU-Mit-
gliedsstaaten nicht. Das ist sachgerecht, da es Sanktionen betrifft, die nur Euro-Mitgliedsstaaten 
treffen können, und die im Namen der Stabilität des Euro (nicht der ganzen EU) verhängt werden 
sollen.
Rechtswidrig ist es, soweit es um Sanktionen bzgl. der schweren Ungleichgewichte zwischen den 
Euro-Mitgliedsstaaten geht, allerdings insoweit nicht wegen des Ausschlusses der EU-Mitglieds- 
staaten, die andere Währungen als den Euro haben, sondern weil die Ausdehnung der Sanktionen 
über das 3%-Defizitkriterium hinaus, wie in den Abschnitten dieser Verfassungsbeschwerden zu 
den entsprechenden Verordnungen dargestellt, ultra-vires ist, bzw. sich allein auf die Blankett-
Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV bzw. des Art. 9 Fiskalpakt stützen würde.

Ultra-vires (bzw. abhängig von der Blankett-Ermächtigung des  Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV bzw.  
des Art. 9 Fiskalpakt) ist aber auch der Ausschluss des Landes, gegen das man die Sanktionen 
verhängen will, von der dar-über entscheidenden Abstimmung im Ministerrat ( Art. 5 der EU-
Verordnung), weil es dafür keinerlei Rechtsgrundlage in den Verträgen der EU gibt. Art. 139 Abs. 4 



AEUV regelt nur den Ausschluss des Stimmrechts der Mitgliedsstaaten ohne Euro für bestimmte, 
dort genau eingegrenzte Entscheidungen, welche ausschließlich die Euro-Mitgliedsstaaten 
betreffen, und kann daher keine rechtmäßige Grundlage für eine Stimmrechtsaussetzung eines 
Euro-Mitgliedsstaates sein. Art. 7 Abs. 2 EUV ermöglicht die Stimmrechtsaussetzung nur zu Lasten 
solcher EU-Mitgliedsstaaten, die fortwährend und in schwerem Maße die Werte nach Art. 2 EUV 
brechen, auf Vorschlag der EU-Kommission, oder wenn mindestens ein Drittel der Mitglieds-
staaten im Ministerrat das beantragt, wenn das Europaparlament dies mehrheitlich und danach der 
Europäische Rat dies einstimmig beschließen. Die Werte aus Art. 2 EUV sind Respekt für die 
Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und Respekt für die 
Menschenrechte einschließlich der Menschenrechte von Personen, die Minderheiten angehören.

Das Bestehen schwerer Ungleichgewichte (größerer Unterschiede zwischen den Euro-Mitglieds- 
staaten gemessen anhand von der EU-Kommission willkürlich auswählbarer volkswirtschaftlicher 
Parameter) ist kein Verstoß gegen die Werte aus Art. 2 EUV, sodass darauf kein Entzug des 
Stimmrechts nach Art. 7 EUV gestützt werden kann.

Im Gegenteil wäre eine Stimmrechtsaussetzung gem. Art. 5 der in diesem Abschnitt behandelten 
EU-Verordnung bzgl. der Entscheidungen über das Bußgeld insoweit gegen die Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit und damit gegen die Werte der EU gerichtet, wie es um Sankionen geht, die 
mangels Grundlage im EU-Primärrecht ultra-vires sind oder sich allein auf die Blankett-Ermächti- 
gung des Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV oder des Art. 9 Fiskalpakt stützen könnten (Sanktionen der 
schweren Ungleichgewichte), und soweit es um Sanktionen geht zur Erzwingung der Empfehlungen 
gegenüber den Ländern, denen es aus Sicht der EU-Kommission bzgl. der von dieser bestimmten 
volkswirtschaftlichen Größen noch zu geht im Vergleich zu denen, die man mit Kreditauflagen 
sowie mit Empfehlungen zur korrektiven bzw. zur präventiven Komponente schon klein bekommen 
hat.

Es gibt im EU-Primärrecht somit keinerlei Rechtsgrundlage für eine Stimmrechtsaussetzung des 
jeweils betroffenen Euro-Mitgliedsstaats in Zusammenhang mit Beschlüssen über die Geldbuße. 
Art. 5 der hier behandelten EU-Verordnung ist somit ultra-vires bzw. abhängig von der  Blankett-
Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV oder des Art. 9 Fiskalpakt.

Jegliche Stimmrechtsaussetzung nach Art. 5 dieser EU-Verordnung würde ultra-vires erfolgen zur 
Durchsetzung von Empfehlungen, die ebenfalls ultra-vires wären. Das wäre gegen Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit gerichtet, denn zur Demokratie gehört, dass  man sich keine Machtbefugnisse 
anmaßen darf, und zur Rechtsstaatlichkeit, dass geltendes geschriebenes Recht anzuwenden ist und 
nicht überdehnt werden darf. Ultra-vires-Verstöße sind zugleich auch immer gegen Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit. Jede Anwendung von Art. 5 dieser EU-Verordnung ist damit als ultra-vires-
Verstoß und Unterstützung von ultra-vires-Verstößen und damit ebenfalls gegen Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit und damit gegen die Werte der EU gerichtet. Und die Stimmrechtsaussetzung 
(Art. 7 Abs. 2 EUV) ist im EU-Primärrecht doch gerade, von den nationalen Parlamenten über 
Zustimmungsgesetze eingewilligt, gegen die gedacht, die fortwährend und in schwerem Maße 
gegen die Werte der EU verstoßen, und nicht gegen deren Opferstaaten.

Am 28.09.2011 hat das Europaparlament den Verordnungsentwurf in geänderter Form angenom- 
men.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0423+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE#BKMD-17

Ein Art. 5a („wirtschaftlicher Dialog“) wurde eingefügt, welcher der besseren Unterrichtung des 
Europaparlaments dient, ihm aber weiterhin keinerlei Entscheidungsbefugnisse innerhalb der 
Ungleichgewichtsverfahren gibt.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0423+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE#BKMD-17
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0423+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE#BKMD-17


In Art. 4  ist nun verankert, dass die Geldbußen in Zusammenhang mit dem Ungleichgewichtsver-
fahren an die EFSF und danach (nach dessen Errichtung) an den ESM fließen. 
Nach Art. 5b ist diese Verordnung nach drei Jahren und danach alle fünf Jahre auf ihre Wirksamkeit 
zu überprüfen.

Es fällt auf, dass in den Erwägungsgründen des Europaparlaments nicht steht, dass die EU-Kom- 
mission über die Ungleichgewichtsverfahren ausdrücklich die Macht bekommen solle, sanktions- 
bewehrte Empfehlungen zu machen bzgl. aller beliebigen Fragen der Lohn-, Finanz- und Wirt- 
schaftspolitik. Auch zur Exportierbarmachung aller bisher nicht handelbarer Güter sagen die Erwä- 
gungsgründe des Europaparlaments nichts. Da das Europaparlament diesen Erwägungsgründen der 
Kommission nicht widersprochen hat und das gleiche  Europaparlament zugleich die Verordnungs- 
entwürfe zum Ungleichgewichtsverfahren nicht wesentlich geändert hat, ist davon auszugehen, dass 
die Kommission dies als Zustimmung werten wird, dass sie ihre Empfehlungen im Rahmen der 
Ungleichgewichtsverfahren in dieser Richtung machen wird. Auch die Instrumentalisierung der 
EU-Strukturmittel zur Behördenprivatisierung in Griechenland selbst unabhängig vom Ungleichge- 
wichtsverfahren zeigen sehr deutlich in diese Richtung (Abschnitt VI.1.6 dieser Verfassungsbe-
schwerden).

Die Verordnung über Durchsetzungsmaßnahmen zur Korrektur übermäßiger wirtschaftlicher 
Ungleichgewichte im Euroraum wurde beschlossen ohne hinreichende primärrechtliche Grundlage. 
Darüber ist im Rahmen der vorliegenden Verfassungsbeschwerde gegen die Zustimmung zum 
Fiskalpakt zu entscheiden, weil mit Art. 136 Abs. 3 AEUV (Abschnitt III.1 dieser Verfassungs- 
beschwerden) bzw. mit dem Fiskalpakt (Abschnitt V.1 dieser Verfassungsbeschwerden) oder der 
Versuch unternommen wird, eine eu-primärrechtliche Blankett-Ermächtigung bzw. eine  intergou-
vernementale Grundlage nachzuschieben (Abschnitt II.7 dieser Verfassungsbeschwerden).

V.6 Verordnung zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 über den Ausbau der haushalts-
politischen Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken (Az 
KOM (2010) 526 endgültig)
Die Existenz dieser Verordnung dem Grunde nach ist durch die Ermächtigung in Art. 121 Abs. 6 
AEUV im Rahmen der vorbeugenden Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspaktes gedeckt, 
nicht jedoch deren ultra-vires-mäßige oder allein an die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 
S. 1 AEUV bzw. an Art. 3, Art. 4, Art. 5 und Art. 7 Fiskalpakt anknüpfende Ausdehnung.
Dass alle Euro-Mitgliedsstaaten nach Art. 3 Abs. 1 dieser EU-Verordnung der EU-Kommission ein  
Stabilitätsprogramm vorzulegen haben, ist sinnvoll zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammen- 
arbeit der Euro-Mitgliedsstaaten und hat eine hinreichende Rechtsgrundlage in Art. 121 Abs. 3 
letzter Satz AEUV.
Auch das Anpassungsziel nach Art. 5 Abs. 1 Unterabsatz 2 dieser EU-Verordnung einer 
Defizitminerung von 0,5 %  des BIP pro Jahr bleibt noch im Rahmen der Ermächtigungsgrundlage, 
da der Sinn von Art. 121 AEUV gerade auch die Vorbeugung im Rahmen des Stablitäts- und 
Wachstumspaktes ist. Das gleiche gilt für die Höhe des mittelfristigen Haushaltszieles (Art. 2a der 
Verordnung) zwischen 1 % des BIP Haushaltsüberschuss und 1% des BIP Haushaltsdefizit.

Ultra vires bzw. abhängig allein von der Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV 
bzw. von Art. 3, 4, 5 und 7 Fiskalpakt ist jedoch die Berücksichtigung von größeren 
Strukturreformen für langfristige Kosteneinsparungen (auch durch Steigerung des 
Wachstumspotentials) und von Kosten des Umstiegs von einer staatlichen Rentenversicherung auf 
ein Mehr-Säulen-Modell (Art. 5 und Art. 9 Abs. 1 dieser EU-Verordnung) bei gleichzeitiger 
Einführung von Sanktionen für den Fall, dass sowohl das Anpassungsziel verfehlt wird, als auch die 
von der EU-Kommission gewünschte Rentenreform und die von ihr gewünschten Strukturreformen 
nicht vollständig umgesetzt werden.



Wie in Abschnitt V.8 dieser Verfassungsbeschwerden dargestellt, enthält das EU-Primärrecht 
keiner-lei Grundlage dafür, über eu-rechtliche Vorschriften die Rentenversicherungen der 
Mitgliedsstaaten grundlegend umzugestalten. Genau das unternehmen Art. 5 und Art. 9 Abs. 1 
dieser EU-Verordnung jedoch, indem sie Zuschüsse aus Steuermitteln für die Umstellung von einer 
staatlichen Rentenversicherung auf ein Mehrsäulenmodell aus der Überschreitung der 
Stabilitätskriterien heraus-rechnen wollen. Gemeint ist eine Senkung der Beiträge und der 
Leistungen aus der staatlichen Rentenversicherung und stattdessen die ergänzende Einführung einer 
privaten Rentenversicherung, welche unter bestimmten Voraussetzungen aus staatlichen 
Haushaltsmitteln bezuschusst wird, wie man es in Deutschland in begrenztem Umfang bereits von 
der Riester-Rente kennt. Die EU-Kommission hat gerade erst in 2010 ein Grünbuch veröffentlicht 
für eine Richtlinie zum Übergang zu einem Mehrsäulenmodell der Alterssicherung, wobei eine 
Kompetenzgrundlage für eine solche Richtlinie in den Verträgen der EU genauso wenig gegeben 
wäre wie dafür, die EU-Befugnisse zur staatlichen Rentenversicherung über EU-Verordnungen zum 
Stabilitäts- und Wachstumspakt selbstermächti-gend auszuweiten; vgl. Abschnitt V.8 dieser 
Verfassungsbeschwerden. Diese Verfassungsbeschwerden wenden sich nicht gegen ein Grünbuch, 
hier soll aber verdeutlicht werden, dass die EU-Kommission es mit ihrem Mehrsäulenmodell 
offenbar nicht abwarten kann, bis sie nach dem Grünbuch, dem Weißbuch und den 
Verbändeanhörungen ihren Richtlinienentwurf einbringen könnte. Bis dahin würde viel Zeit ins 
Land gehen, in welcher sich Diskurse in Öffentlichkeit und Parlamenten entfalten könnten, ob und 
inwieweit ein solches Modell überhaupt gewünscht wird, und ob und inwieweit eine 
Rechtsgrundlage für ein Tätigwerden der EU-Kommission auf dem Gebiet besteht oder nicht. 
Stattdessen wird es schnell in Verordnungen zum Stabilitäts- und Wachstumspakt hinein gepackt; 
ultra-vires bzw. gestützt auf eine Blankett-Ermächtigung wie Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV und nun 
erst einmal auf Art. 3, Art. 4, Art. 5 und Art. 7 Fiskalpakt, kommt manches leichter durch, wenn die 
diskursive Entfaltung durch überhöhte Geschwindigkeit vereitelt wird. 
Und der Systemwechsel zum Mehrsäulenmodell würde den Mitgliedsstaaten noch nicht einmal dau-
erhaft gedankt, denn Überschreitungen von Defizit- und Schuldenstandkriterien sollen nach Art. 5 
der EU-Verordnung nur vorübergehend sein dürfen. Das bedeutet, dass die Herausrechnung der 
staatlichen Zuschüsse zu einer riesterähnlichen Säule nur befristet wäre, und damit auch der Anreiz 
der EU, weiterhin staatliche Zuschüsse zu geben, befristet wäre. Nach Ablauf der Frist würde der 
betreffende Staat wieder genauso unter Druck gesetzt wie vorher.
Anstatt  wirklich für die Einhaltung der Stabilitätskriterien bzgl. Neu- und Gesamtverschuldung zu 
sorgen, wird der Stabilitäts- und Wachstumspakt dafür instrumentalisiert, ultra-vires einen grund-
legenden Systemwechsel in der staatlichen Rentenversicherung zu erzwingen.
Das macht den Eindruck, als handele man in dem Bewusstsein, keine Mehrheit im Volk für eine 
solche Rentenreform zu haben.
Auch darum siehe Abschnitte III.8, III.10, III.17 und X.1 dieser Verfassungsbeschwerden.

Hinsichtlich der Strukturreformen wird auf Abschnitt V.15 dieser Verfassungsbeschwerden verwie-
sen.

Besondere Brisanz erhält diese EU-Verordnung auch dadurch, dass Art. 7 Fiskalpakt die umgekehr-
te Abstimmung nun auch für die Entscheidung, ob ein Staat ins Defizitverfahren muss, enthält, und 
dadurch, dass in diese Entscheidung gem. Art. 6 + Art. 9 Abs. 1 EU-Verordnung 2011/0386 (COD) 
einzubeziehen ist, ob der jeweilige Staat alle offiziellen Meinungen der EU-Kommission zu seinem 
Haushaltsentwurf erfüllt hat (Abschnitte V.1 und VI.2.2 dieser Verfassungsbeschwerden).

Am 28.09.2011 hat das Europaparlament den Verordnungsentwurf in geänderter Form angenom- 
men.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0421+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE#BKMD-12

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0421+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE#BKMD-12
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0421+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE#BKMD-12


Darunter wurde ein Artikel 2-a zum Europäischen Semester eingefügt. Darin werden u. a. überprüft:
die Umsetzung der freiwilligen Koordinierung der Wirtschaftspolitik (Abs. 2 lit. a; dürfte vor allem 
auch die Strategie Europa 2020 betreffen), die Stabilitätsprogramme (Abs. 2 lit. c; zum Stabilitäts- 
und Wachstumspakt) und die nationalen Reformprogramme (Art. 2 lit. d; zum Euro-Plus-Pakt).  
Nach Art. 2-a Abs. 3 kann der Ministerrat dazu dann jeweils Leitlinien für die Mitgliedstaaten 
erstellen. Und bei Nichterfüllung dieser Leitlinien können dann entsprechende Empfehlungen ge- 
macht werden im Ungleichgewichtsverfahren und im Verfahren über die korrektive Komponente 
des Stabilitäts- und Wachstumspaktes – bei deren Nichterfüllung wiederum dann Bußgelder 
verhängt werden können. 

Ein Artikel 2-ab („wirtschaftlicher Dialog“) wird eingefügt, welcher der besseren Unterrichtung des 
Europaparlaments dient, ihm aber weiterhin keinerlei Entscheidungsbefugnisse innerhalb der Defi-
zitverfahren gibt. Aufhorchen lässt allein dessen Abs. 2, wonach vom Ministerrat erwartet werde, 
„den Empfehlungen und Vorschlägen der Kommission zu folgen oder aber seine Haltung öffentlich 
zu erläutern“. Vergleiche hierzu auch Nr. 7 der Schlussfolgerungen des Gipfels der Eurozone vom 
11.03.2011 (Abschnitt III.13 dieser Verfassungsbeschwerden).

Art. 10a wurde eingefügt zur Sicherung der Unabhängigkeit statistischer Stellen. Zum Verständnis 
der EU-Kommission von Unabhängigkeit siehe auch Art. 5 von EU-Verordnung 2011/0386 (COD) 
(Abschnitt VI.2.2 dieser Verfassungsbeschwerden).
Art. 11 soll der EU-Kommission die Macht geben, direkt bei den Behörden der Mitgliedstaaten zu 
kontrollieren, offenbar um sich an die Befugnisse einer Regierung eines angestrebten Staates EU 
anzunähern.
Nach Art. 12a ist die Verordnung 1466/97 zur korrektiven Komponente nach drei Jahren und 
danach alle fünf Jahre auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen.

Die Verschärfung der Verordnung 1466/97 zur präventiven Komponente des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes wurde beschlossen ohne hinreichende primärrechtliche Grundlage. Darüber ist 
im Rahmen der vorliegenden Verfassungsbeschwerde gegen die Zustimmung zum Fiskalpakt zu 
entscheiden, weil mit Art. 3, Art. 4, Art. 5 und Art. 7 Fiskalpakt der Versuch unternommen wird, 
eine intergouvernementale  Grundlage nachzuschieben (Abschnitt II.7 + V.1 dieser Verfassungs-
beschwerden).

Über Art. 8 Fiskalpakt i. V. m. Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt (Abschnitt V.1 dieser 
Verfassungsbeschwerden) sollen nun alle von dessen Mitgliedern (primär in zwangsweiser 
Prozeßstandsschaft für die EU-Kommission, daneben aber auch zusätzlich freiwillig möglich) das 
Aufbrechen der nationalen Verfassungen für den Stabilitäts- und Wachstumspakt und die 
Instrumentalisierung aller von der Kommission gewünschten Institutionen der Exekutive und der 
Judikative des jeweils betroffenen Mitgliedsstaats durch die Kommission für die Überwachung und 
Durchsetzung der Empfehlungen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt vor dem EUGH 
einklagen können. Damit würden die Staaten, welche die Verfassungsänderungen nicht erfüllen 
oder bestimmte Teile ihrer Exekutive oder Judikative nicht der Kommission zur Durchsetzung  der 
Empfehlungen zur Verfügung stellen wollen, von Sanktionen getroffen und obendrein vom EUGH 
gezwungen, die Verfassungsänderungen und Zurverfügungstellung der gewünschten Teile ihrer 
Exekutive und Judikative doch noch zu erfüllen. 

V.7 Verordnung über die Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichtewichte (Az. 
KOM (2010) 527 endgültig)
Die Schaffung einer Verordnung zur Vermeidung übermäßiger Ungleichgewichte wäre dem Grunde 



nach durch die Ermächtigung in Art. 121 Abs. 6 AEUV gedeckt, die hier vorliegende Verordnung 
ist jedoch in erheblichstem Ausmaß ultra-vires bzw. allein auf der Blankett-Ermächtigung des Art. 
136 Abs. 3 S. 1 AEUV bzw. auf Art. 9 Fiskalpakt  basierend, und enthält unklare, allseitig verwend-
bare und damit rechtsstaatswidrige Rechtsbegriffe.

Und diese Verordnung erteilt  selbst wiederum durch unbestimmte Rechtsbegriffe Blankett-
Ermächtigungen für weitere eu-sekundär-rechtliche Akte erteilt – mit dem Hauptziel der Errichtung 
einer EU-Wirtschaftsregierung. Drastischer kann eine Entleerung des  grundrechtsgleichen 
Wahlrechts, außer vielleicht bei einem Militärputsch, kaum sein.

Art. 2 lit. a  dieser EU-Verordnung definiert Ungleichgewichte als „makroökonomische Entwick-
lungen, die sich nachteilig auf das ordnungsgemäße Funktionieren der Wirtschaft eines Mitglieds-
staats oder der Wirtschafts- und Währungsunion insgesamt auswirken oder potentiell auswir-ken 
könnten“. Für sich allein betrachtet, ließen sich damit alle nur denkbaren volkswirtschaftlichen 
Entwicklungen zum Ungleichgewicht erklären, denn ausgenommen von den Ungleichgewichten 
wären ausschließlich solche volkswirtschaftlichen Entwicklungen, welche sich unter gar keinen wie 
auch immer gearteten Umständen schädlich auf  auch nur einen einzelnen Mitgliedsstaat oder auf  
Wirtschafts- und Währungsunion oder aufdie EU als ganzes auswirken könnten. 
Die Begrifflichkeit des ordnungsgemäßen Funktionierens der Wirtschafts- und Währungsunion 
zeigt klar die Anknüpfung an den Wortlaut von Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV mit seiner Blankett- 
Ermächtigung.
Nr. 18 des Berichts der Task Force vom 21.10.2010 bestätigt außerdem, dass Art. 136 Abs. 3 
AEUV zumindest auch als die Rechtsgrundlage für die Ausdehnung der Sanktionen vorgesehen ist 
(Ab- schnitt III.14 dieser Verfassungsbeschwerden).

Art. 2 lit. b definiert, was „übermäßige Ungleichgewichte“ sind, und schränkt so den fast endlosen 
Anwendungsbereich dieser Verordnung etwas ein. Demnach sind „übermäßige Ungleichgewichte“ 
„schwere Ungleichgewichte“. Als Beispiel für „schwere Ungleichgewichte“ wiederum werden 
„Ungleichgewichte, die das ordnungsgemäße Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion 
gefährden“, genannt. Wieder wird die Anknüpfung an den Wortlaut von Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV 
sichtbar.

Art. 3 Abs. 2 dieser EU-Verordnung sieht vor, makroökonomische (volkswirtschaftliche) und 
makrofinanzielle (die öffentlichen Haushalte betreffende) Kenngrößen durch die EU-Kommission 
auswählen zu lassen und in einem „Scoreboard“ zusammenstellen zu lassen. Vor der Auswahl der 
Kenngrößen muss die Kommission zwar alle Mitgliedsstaaten anhören (Art. 3 Abs. 1), sie muss 
diese Maßstäbe veröffentlichen (Art. 3 Abs. 3) sowie deren Angemessenheit und ihre Methodik 
regelmäßig veröffentlichen (Art. 3 Abs. 4), kann über Auswahl der Kenngrößen aber trotzdem ganz 
allein entscheiden und ebenso über die von ihr festzulegenden Mindest- und Höchstwerte für jeden 
dieser Maßstäbe,  wobei diese Mindest- und Höchstwerte für die Mitgliedsstaaten der Eurozone 
anders aussehen können als für die übrigen EU-Mitgliedsstaaten. 

Die von der Kommission für den Ungleichgewichtsmechanismus festgelegten Kenngrößen (Indika-
toren) sind nicht zu verwechseln mit den von den Regierungschefs im Rahmen des Euro-Plus-
Paktes festgelegten (siehe Abschnitt III.15 und Ende dieses Abschnitts dieser 
Verfassungsbeschwer-den).

Nach Art. 4 Abs. 1 untersucht die EU-Kommission mindestens einmal pro Jahr alle Mitgliedsstaa- 
ten bezüglich der von ihr festgelegten Maßstäbe  erstattet einen Bericht darüber zusammen mit der 
Veröffentlichung des aktualisierten Scoreboards (Abs. 2), wobei der Bericht auch darauf hinzuwei- 
sen hat, welche Unterschreitungen von Mindestwerten oder Überschreitungen von Höchstwerten 
bedeuten, dass in einem Mitgliedsstaat möglicherweise Ungleichgewichte bestehen. Nach Art. 2 lit. 



a bezeichnet der Begriff „Ungleichgewichte“, wie oben dargestellt, volkswirtschaftliche Entwick-
lungen, die sich potentiell schädlich auswirken könnten. Ob möglicherweise Ungleichgewichte 
bestehen, wäre dann also daran zu messen, ob sie sich möglicherweise  potentiell schädlich aus-
wirken könnten. Das lässt sich bei jeder volkswirtschaftlichen Entwicklung bejahen, denn für jede 
volkswirtschaftliche Entwicklung gibt es denkbare Umstände, mögen diese auch noch so unwahr- 
scheinlich sein, unter welchen diese für mindestens einen Mitgliedsstaat, die Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion oder die ganze EU möglicherweise potentiell schädlich sein könnte. Damit wäre also 
jede Unterschreitung der Mindestwerte und jede Überschreitung der Höchstwerte als Ungleich-
gewicht zu klassifizieren. Der Bericht beschränkt sich aber nicht darauf, die Staaten zu benennen, 
bei denen ein Ungleichgewicht besteht, sondern benennt  auch noch alle, die von einem Ungleich-
gewicht bedroht sind.

Dass die Einschätzung bzgl. der EU-Mitgliedsstaaten mit Ungleichgewichten bzw. mit drohenden 
Ungleichgewichten zusammen mit dem Scoreboard und den Werten, welche die einzelnen Mit-
gliedsstaaten in diesem erzielen, veröffentlicht werden soll, ist ein gewichtiges Indiz dafür, dass die-
ses Scoreboard die Hauptgrundlage für die Beurteilung der vorhandenen bzw. drohenden Ungleich-
gewichte sein soll.
Die Verordnung sagt an keiner Stelle, dass die Beurteilung bzgl. der Ungleichgewichte sich etwa 
auf die Frage der Unterschreitung von Mindestwerten und der Überschreitung von Höchstwerten 
des Scoreboards beschränken würde.  
Erst Abs. 8 der Erwägungsgründe stellt klar, dass das Über- bzw. Unterschreiten der Richtwerte des 
Scoreboards nicht zwangsläufig als Beweis für das Bestehen von Ungleichgewichten gewertet 
werden müsse, sondern dass sich daran eine umfassende Analyse durch die Kommission anschlie- 
ßen müsse.  

Betroffen von einer Warnung (Art. 4) wären also alle EU-Mitgliedstaaten, welche mindestens einen 
Richtwert des Scoreboards über- oder unterschreiten oder in die Nähe einer Über- oder Unterschrei-
tung geraten, und bei welchen die umfassende Analyse der Kommission keine Entwarnung gibt. In 
den Fokus eines Ungleichgewichtsverfahrens hingegen würden die Euro-Mitgliedsstaaten geraten, 
bei denen die Ungleichgewichte als schwer ( = übermäßig) angesehen würden.

EU-Staaten mit anderen Währungen als dem Euro müssten nur die Überprüfung und die Veröffent-
lichung von deren Ergebnis gegen sich gelten lassen, für Euro-Mitgliedsstaaten hingegen folgen 
dann eine eingehende Überprüfung (Art. 5), die Empfehlung von Präventivmaßnahmen (Art. 6), die 
Einleitung eines Verfahrens bei einem übermäßigen Ungleichgewicht (Art. 7) und die Empfehlung 
von Korrekturmaßnahmen (Art. 8) und deren Überwachung und Bewertung (Art. 9 und 10). 
Eingestellt würde ein solches Verfahren bei Beseitigung des übermäßigen Ungleichgewichtes, zum 
Ruhen gebracht (Art. 10 Abs. 5) würde es aber schon, wenn die empfohlenen Korrekturmaßnahmen 
umgesetzt werden.

Erhellend sind die Aussagen der EU-Kommission selbst, was sie als Ungleichgewichte bzw. als 
schwere oder als übermäßige Ungleichgewichte ansehen will. 

Die Erwägungsgründe des Verordnungsentwurfs sagen in Absatz 1, die Koordinierung der Wirt-
schaftspolitik der Mitgliedsstaaten der EU „sollte die Einhaltung der folgenden richtungweisenden 
Grundsätze voraussetzen: stabile Preise, gesunde öffentliche Finanzen und monetäre Rahmenbedin-
gungen sowie eine dauerhaft finanzierbare Zahlungsbilanz“. Nach Abs. 11 der Erwägungsgründe 
soll es nicht nur auf die Schwere der Ungleichgewichte ankommen, sondern auch darauf, ob sie auf 
Dauer nicht tragbar sind, „und welche potentiellen negativen wirtschaftlichen und finanziellen Aus-
strahlungseffekte sie für andere Mitgliedsstaaten haben.“ Absatz 12 sagt, die Empfehlungen bei 
Feststellung volkswirtschaftlicher Ungleichgewichte sollten als Richtschnur für die politische Reak-
tion des betroffenen Mitgliedsstaates dienen, und seine Reaktion „sollte auf das jeweilige Umfeld 



und die spezifischen Umstände des betreffenden Mitgliedsstaates zugeschnitten sein und die wich- 
tigsten Bereiche der Wirtschaftspolitik, unter Umständen einschließlich der Finanz- und Lohnpoli-
tik, sowie Arbeitsmärkte, Produkt- und Dienstleistungsmärkte und die Regulierung der Finanz-
märkte erfassen.“ 

Die Begründung des Verordnungsentwurfs sieht „starke und anhaltende Divergenzen in der Ent-
wicklung der Wettbewerbsfähigkeit“ als sehr nachteilig für die EU und insbesondere für den Euro 
an. Dabei wird bezug genommen auf die Mitteilung und den Bericht der Kommission zum zehn-
jährigen Bestehen der Wirtschafts- und Währungsunion, wonach die Mitgliedsstaaten vor allem hin- 
sichtlich ihrer außenwirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit und ihrer Leistungsbilanzsalden stärker 
bzgl. Divergenzen überwacht werden sollten. Die Begründung verweist auf die Mitteilung der 
Kom-mission vom 30.06.2010, wonach die Ungleichgewichte zwischen den Mitgliedsstaaten zu 
betrach- ten seien. Die Begründung will einen begrenzten Satz von Schlüsselindikatoren (so auch 
Abs. 7 der Erwägungsgründe), welche aber gleichzeitig so breit angelegt sein sollten, dass alle nur 
denkbaren Arten größerer Ungleichgewichte erfasst werden, und sensibel (also von den Richtwerten 
streng) genug, um Ungleichgewichte frühzeitig aufzudecken. Ein Leistunsbilanzdefizit von 3% „in 
einem weiter entwickelten Land mit rasch alternder Bevölkerung“ wird ausdrücklich als 
inakzeptabel ein-gestuft. Die Kommission sagt, sie wolle höchstwahrscheinlich sowohl außen- als 
auch binnenwirt-schaftliche Variablen in die Indikatoren aufnehmen; hierzu nennt sie als 
Messgrößen  Leistungsbi-lanzsalden, Auslandsverschuldung, reale Wechselkurse (als ein Beispiel 
der preislichen oder Kos-tenwettbewerbsfähigkeit), private und öffentliche Verschuldung. Die 
Begründung sagt ironischer-weise, dass außen- und binnenwirtschaftliche Indikatoren für den ersten 
Analysebedarf genügen würden; sie verzichtet also für die erste Beurteilung auf die Einbeziehung 
von Indikatoren, die sich nicht unter den Begriff „Wirtschaft“ packen lassen.
Dafür jedoch greift die EU-Kommission bei den Sachbereichen, welche in die Empfehlungen zur 
Beendigung der Ungleichgewichte aufnehmbar werden sollen, umso weiter um sich. Sie will aus- 
drücklich auch „auf finanz- und lohnpolitische sowie makrostrukturelle und makroprudentielle 
Aspekte abstellen, die der Kontrolle der mitgliedsstaatlichen Regierungen unterliegen.“ Das bedeu- 
tet nichts anderes, als über den Weg der Empfehlungen in diese Bereiche insoweit hineinzugreifen, 
wie EUV und AEUV der EU hierfür gerade keine ausdrückliche Kompetenz geben.  

Einen geplanten besonderen Schwerpunkt ihrer Betrachtung bzgl. der Ungleichgewichte offenbart 
die Kommission in ihrer Begründung, indem sie sagt, „die Wettbewerbspositioinen und Leistungs-
bilanzsalden der Mitgliedsstaaten im Euroraum“ seien „in den zehn Jahren vor Ausbruch der Krise 
2008 stetig auseinandergedriftet. Eine Korrektur der Ungleichgewichte in Wettbewerbsfähigkeit 
und außenwirtschaftlicher Position“ erfordere „signifikante Veränderungen der relativen Preise und 
Kosten sowie eine Reallokation von Angebot und Nachfrage zwischen dem Sektor nichthandelbarer 
Güter und der Exportwirtschaft“. Das bedeutet nichts anderes, als die Ermächtigung, alle bisher 
vom Staat ausgeübten Tätigkeiten und alle bisher nicht grenzüberschreitend erbrachten Waren und 
Dienstleistungen und  kostenlos erbrachten gesellschaftlichen Leistungen und unveräußerlichen 
Werte zu handelbaren exportfähigen Gütern zu machen. Hinsichtlich der hoheitlichen staatlichen 
Leistungen wird hierzu auf Abschnitt VIII., hinsichtlich der totalen Allkäuflichkeit auf Abschnitt 
V.11 dieser  Verfassungsbeschwerden verwiesen.

Außerdem konstatiert die EU-Kommission bei den meisten Mitgliedsstaaten „eine hochgradige 
Starrheit der Arbeits- und Produktmärkte“. Also auch zu deren Aufbrechung will die Kommission 
die Empfehlungen innerhalb des Verfahrens bzgl. übermäßiger Ungleichgewichte instrumentalisie-
ren. Unter diese weite Formulierung ließen sich z. B. die Einebnung aller Unterschiede zwischen 
Beamten gegenüber Arbeitern und Angestellten fassen, der Einsatz von 1,50 € - Jobbern und Leih-
arbeitnehmern im öffentlichen Dienst, die Aufweichung des Kündigungsschutzes, die Abschaffung 
der Honorarordnungen für Freiberufler und der Meisterordnungen für Handwerker ebenso fassen 
wie die Abschaffung von Sicherheits- und Haftungsbestimmungen für alle beliebigen Produkte, von 



technischen über medizinische bis hin zu genmanipulierten.

Siehe für mögliche Empfehlungen in den Ungleichgewichtsverfahren auch die Vorschläge des IWF 
vom 22.11.2010 (Abschnitt VI.1.3 dieser Verfassungsbeschwerden), von denen die Kommission 
sich  sicherlich maßgeblich inspirieren lassen wird.

Die Begründung sagt außerdem zum Sanktionsverfahren, dass die Sanktionen greifen, wenn 
wieder-holt vom betroffenen Mitgliedsstaat versäumt wird, entweder die (von der Kommission 
vorgeschla-genen) vom Ministerrat beschlossenen Empfehlungen zu befolgen, oder einen 
Korrekturmaßnah-menplan vorzulegen, der sich an diesen Empfehlungen orientiert.
Für die nähere Begründung dieser Verfassungsbeschwerden hinsichtlich des Sanktionsmechanismus 
zu den Ungleichgewichten wird auf Abschnitt V.5 dieser Verfassungsbeschwerden verwiesen, bzgl. 
des Mißbrauchs des Rechtsinstruments der Empfehlungen auf Abschnitt V.9.

Ein Artikel der Zeitung „Die Welt“ vom 27.09.2010 enthüllt, dass die Verordnungen der Errichtung 
einer „europäischen Wirtschaftsregierung“ dienen sollen. Marco Buti, der Chefbeamte der EU-
Kommission für Wirtschaftsfragen, habe in einem Interview mit Welt Online erläutert, wenn Löhne 
im öffentlichen Sektor offensichtlich der Wettbewerbsfähigkeit und der Preisstabilität schadeten, 
dann werde es eine Aufforderung an das betreffende Land geben, diese Entwicklung zu korrigieren, 
denn die Lohnentwicklung im öffentlichen Sektor beeinflusse die private Wirtschaft stark. Und die 
Welt zitiert Brüsseler Beamte, dass sich „das Auftreten wirtschaftlicher Ungleichgewichte, ein-
schließlich bedeutender und anhaltender Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit, „sich als sehr 
schädlich für die EU und vor allem für den Euro erwiesen“ hätten.
Die Kommission will also die EU-Mitgliedsstaaten und vor allem die Euro-Mitgliedsstaaten, in 
wel-chen die Beschäftigten im öffentlichen Sektor im Vergleich zu den übrigen EU-
Mitgliedsstaaten bzw. Euro-Mitgliedsstaaten relativ viel verdienen, zwingen, deren Gehälter zu 
senken. Das würde vor allem reichere Euro-Mitgliedsstaaten wie Deutschland oder Frankreich 
treffen. Und „öffentli- cher Sektor“ bezeichnet neben dem hoheitlichen Bereich auch den Bereich 
der Daseinsvorsorge, so- weit dieser nicht bereits materiell privatisiert worden ist.

Anlässlich des EU-Gipfels am 04.02.2011 bestätigte Herr Buti laut dem Spiegel, dass so der Spie-
gel, die „Idee einer stärkeren wirtschaftspolitischen Koordinierung auch gegen Deutschland gerich- 
tet“ werde. „Nicht nur Defizit-Länder, auch Überschuss-Länder müssen Anpassungen vornehmen“, 
wird Buti zitiert.
www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,518,druck-743731,00.html

Die EU-Kommission will also auch die Leistungsbilanzüberschussländer wie Deutschland direkt ins 
Ungleichgewichtsverfahren zwingen können.

Aus diesen Indizien geht also bereits hervor, dass die EU-Kommission folgende Indikatoren haben 
will:
-eine begrenzte Zahl, die aber alle nur denkbaren Ungleichgewichte abdecken sollen
-zumindest bei der ersten Anwendung ausschließlich Indikatoren aus dem gesamten Gebiet der 
Wirtschaft 
-ausdrücklich genannte Indikatoren sind Leistungsbilanzsalden, Auslandsverschuldung, reale 
Wechselkurse (als ein Beispiel der preislichen oder Kostenwettbewerbsfähigkeit), private und 
öffentliche Verschuldung 

Die Kommission will die Verringerung von Ungleichgewichten zwischen den Mitgliedsstaaten 
erzwingen, und zwar ausdrücklich in folgenden Bereichen:
-Wettbewerbsfähigkeit 
-Leistungsbilanz



Mit den Empfehlungen will die Kommission an Macht gewinnen in folgenden Bereichen:
-Finanzpolitik (ausdrücklich auch soweit bisher unter Kontrolle der Mitgliedsstaaten)
-Lohnpolitik (ausdrücklich auch soweit bisher unter Kontrolle der Mitgliedsstaaten)
-Struktur der Volkswirtschaft (ausdrücklich auch soweit bisher unter Kontrolle der Mitglieds-
staaten)
-makroprudentielle Aspekte (ausdrücklich auch soweit bisher unter Kontrolle der Mitgliedsstaaten)
-Arbeitsmärkte
-Produktmärkte
-Dienstleistungsmärkte
-Regulierung der Finanzmärkte 

Sie will das Verfahren gegen übermäßige Ungleichgewichte außerdem für folgende Ziele benutzen / 
mißbrauchen: 
-Änderungen bei Angebot und Nachfrage, damit aus nichthandelbaren Gütern exportierfähige 
werden (siehe Abschnitte VIII. und IX. dieser Verfassungsbeschwerden zur Entstaatlichung und 
Abschnitt V.11 zur  Allkäuflichkeit) 
-Aufbrechen aller Starrheiten der Arbeitsmärkte und Produktmärkte der Mitgliedsstaaten

Inzwischen hat die Kommission das Scoreboard mit den Ungleichgewichtskriterien veröffentlicht 
(weiter unten in diesem Abschnitt V.7), das sie aber auch jederzeit wieder ändern kann.

Offensichtlich ultra-vires bzw. gründend allein auf der Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 
S. 1 AEUV oder unwirksam auf Art. 9 Fiskalpakt sind davon die von der Kommission gewünschte 
Reichweite der Empfehlungen in alle beliebigen Bereiche der Finanzpolitik, der Lohnpolitik, der 
Struktur der Volkswirtschaft sowie makroprudentieller Aspekte, welche bisher im Machtbereich der 
Mitgliedsstaaten (also gerade nicht im Machtbereich der EU) liegen. 

Zu ultra-vires und Wettbewerbsfähigkeit wird auf Abschnitt V.10 dieser Verfassungsbeschwerden 
verwiesen. 

Eine ausdrückliche Zuständigkeit der EU zur Erreichung ausgeglichenerer Leistungsbilanzen ihrer 
Mitgliedsstaaten ist ihr in ihrem Primärrecht an keiner Stelle zugewiesen worden. Sie kann eine 
solche größere Ausgeglichenheit fördern, insbesondere im Rahmen der Mechanismen nach Art. 121 
AEUV, aber ohne jegliche Erzwingungsmechanismen. Soweit die in Abschnitt V. dieser Verfas-
sungsbeschwerden behandelten EU-Verordnungen ihr solche Erzwingungsmechanismen geben 
wollen, ist dies vom Primärrecht nicht gedeckt und damit ultra-vires, bzw. knüpft dies allein an die 
Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV  oder an Art. 9 Fiskalpakt  an.

Die Ausdehnung der Empfehlungen in Zusammenhang mit den Ungleichgewichten auf alle beliebi- 
gen Gebiete der Arbeitsmärkte, Produktmärkte, Dienstleistungsmärkte und Regulierung der Finanz-
märkte ist ebenfalls ultra vires, bzw. kann diese allein an die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 
Abs. 3 S. 1 AEUV oder des Art. 9 Fiskalpakt anknüpfen. Die EU hat in diesen Bereichen in ihrem 
Primärrecht genau abgewogene Zuständigkeiten erhalten nach jeweils umfangreicher parlamentari-
scher und öffentlicher diskursiver Entfaltung, die Ergebnisse demokratischer Kompromisse 
gewesen sind – abgesehen von der Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV, deren 
Tragweite den Abgeordneten kaum bewusst gewesen sein kann.

Hinsichtlich der Arbeitsmärkte hat die EU-Kommssion die Macht erhalten, mit unverbindlichen 
Instrumenten die Beschäftigung zu fördern (Art. 146 AEUV, Art. 148 AEUV).

Die EU hat keinerlei Generalzuständigkeit für die Produktmärkte. 



Die Finanzkrise hat zu einer deutlichen Ausweitung der Befugnisse der EU-Ebene bzgl. der Finanz-
märkte geführt; ob die ausdrücklich der EU auf sekundärrechtlicher Ebene bereits übertragenen Be-
fugnisse für die Finanzmärkte ultra-vires sind oder nicht, ist nicht Gegenstand der hier vorliegenden 
Verfassungsbeschwerden, es wird aber sehr wohl geltend gemacht, dass die EU keine Generalzu-
ständigkeit für die Finanzmärkte erhalten hat, und dass eine solche keine Grundlage im Primärrecht 
hätte und daher auch nicht über Empfehlungen in Zusammenhang mit wirtschaftlichen Ungleichge-
wichten, welche wiederum bzgl. des Primärrechts allein an die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 
Abs. 3 S. 1 AEUV  oder intergouvernemental an Art. 9 Fiskalpakt  anknüpfen könnten, okkupiert 
werden darf.

Die EU hat zahlreiche Zuständigkeiten für Dienstleistungsfragen, darunter in Art. 56 bis 62 AEUV, 
Art. 53 AEUV, Art. 99  AEUV sowie bzgl. öffentlicher Dienstleistungen in Art. 14 AEUV und Art. 
2 von Protokoll 26, wobei den letzteren beiden Zuständigkeiten bereits Grenzen gezogen wor- den 
sind durch das Lissabonurteil (siehe Abschnitt VIII. dieser Verfassungsbeschwerden).
Eine umfassende Zuständigkeit der EU für alle Fragen der Dienstleistungsmärkte gibt es aber 
gerade nicht. Eine solche würde gerade hinsichtlich der öffentlichen Dienstleistungen erhebliche 
Gefahren der Entstaatlichung mit sich bringen, wie auch in Abschnitt VIII. dieser 
Verfassungsbeschwerden aufgezeigt wird. 
Genau solch eine Generalzuständigkeit will die EU-Kommission nun aber im Wege der EU-
Verordnung zu den makroökonomischen Ungleichgewichten erhalten – anknüpfend allein an die 
Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV  oder an Art. 9 Fiskalpakt .

Es gibt auch keinerlei eu-primärrechtliche Ermächtigung, gleich alle nicht handelbaren Güter 
exportfähig zu machen, und ebenso wenig eine Ermächtigung zum Aufbrechen aller „Starrheiten“ 
von Arbeitsmärkten und Produktmärkten. Der Versuch, ohne jegliche rechtsklare primärrechtliche 
Ermächtigung, sondern stattdessen aufbauend auf die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 S. 
1 AEUV  oder des Art. 9 Fiskalpakt  , deren Missbrauchspotential die Bundestagsabgeordneten mit 
ihrem Termindruck zu erkennen restlos überfordert waren, die Mitgliedsstaaten derart umzukrem-
peln, und dafür eine EU-Verordnung zu mißbrauchen, welcher es ihrem Namen nach um die 
Verringerung wirtschaftlicher Ungleichgewichte zwischen den Mitgliedsstaaten  geht, und das auch 
noch mit Sanktionen durchzusetzen, wirkt geradezu feindlich gegenüber Demokratie (Art. 20 Abs. 
1+2 GG),  Rechtsstaat (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG) und grundrechtsgleichem 
Wahlrecht (Art. 38 GG).  

Auch  wenn die Schaffung eines Binnenmarktes gem. Art. 3 Abs. 3 S. 1 EUV zu den Zielen der EU 
ge- hört, kann weder daraus noch aus irgendeiner auf den Binnenmarkt bezogenen Vorschrift 
irgendeine Kompetenz dahin gehend abgeleitet werden, einfach alle bisher nicht handelbaren Güter, 
wozu bei einer weiten Auslegung des Begriffs „Güter“ auch alle Rechtsgüter einschließlich aller  
unveräußerlichen Werte gehören würden, exportfähig zu machen.

Die in diesem Abschnitt behandelte EU-Verordnung kann auch nicht isoliert für sich betrachtet 
werden. Ihre gesamte zerstörerische Wirkung entfaltet sie erst durch das Zusammenwirken mit an- 
deren Instrumenten.
So wird den Euro-Mitgliedsstaaten mit akuten Liquiditätsproblemen über die gemeinsamen 
drakonischen Auflagen von EU-Kommission, EZB und IWF im Rahmen von EFSF und ESM ein 
drastischer Sozialabbau aufgezwungen. Hinzu kommen die mit Sanktionen bewehrten Empfehlun-
gen der EU-Kommission gegen die Euro-Mitgliedsstaaten mit einem Haushaltsdefizit von mehr als 
0,5 % des BIP oder mit einem Gesamtschuldenstand von mehr als 60% des BIP, und gegen die, die 
nicht genug vorbeugen gegenüber einem hohen Defizit oder Gesamtschuldenstand. Über diese 
Mechanismen werden erst einmal die Armen noch ärmer gemacht, aber damit bekommt man den 
Sozialstaat in den reicheren Ländern nicht zerstört. 



Und vor allem deshalb gibt es die Verordnung gegen die schweren Ungleichgewichte, um die Euro-
Mitgliedsstaaten, die keine großen Finanzprobleme haben, trotzdem zu zwingen, ihr Niveau an das 
der ärmsten und durch Auflagen, Empfehlungen und Sanktionen bereits ausgequetschtesten Euro-
Mitgliedsstaaten anzupassen. Eine Anpassung der ärmeren Euro-Mitgliedsstaaten an die reicheren, 
was in den meisten Fällen einem Sozialaufbau statt -abbau gleich käme, wäre faktisch nur so weit 
möglich, wie es den ärmeren Staaten keine vom Staatshaushalt zu tragenden Kosten verursachen 
würde, oder wie diese Steuererhöhungen durchsetzen könnten. Aber das will die EU-Komission ja 
gerade nicht. Wie die Nicht-Anrechung von Einnahmeerhöhunge im Defizitverfahren (Art. 3 
Fiskalpakt) zeigt, will sie den Sozialabbau. 
Der zweite Sinn der Verordnung gegen die schweren Ungleichgewichte ist, im Namen der 
Verringe-rung der Unterschiede bei der  Wettbewerbsfähigkeit die Staaten mit 
Leistungsbilanzdefiziten zu zwingen, Vorreiter zu sein für den Export bisher nicht handelbarer 
Güter. Genau das sorgt dann jedoch für schwere Ungleichgewichte bzgl. der Frage, was alles 
exportierbar ist, wodurch dann wieder die wettbewerbsfähigeren gezwungen werden, die gleichen 
Güter ebenfalls auszuverkaufen.
Auf den Abschnitt V.11 dieser Verfassungsbeschwerden zur Allkäuflichkeit wird verwiesen.

Der Mechanismus bzgl. der wirtschaftlichen Ungleichgewichte ist nicht zu verwechseln mit dem 
Euro-Plus-Pakt (Abschnitt III.15 dieser Verfassungsbeschwerden). Die Empfehlungen im Rahmen 
der Ungleichgewichtsverfahren sind als vorrangig vorgesehen im Vergleich zu den Versprechen der 
Regierungschefs im Rahmen des Euro-Plus-Paktes. Auf diese Versprechen wiederum hätten die 
nationalen Reformprogramme der Mitgliedsstaaten des Euro-Plus-Paktes, zu welchen sämtliche 
Mitgliedsstaaten der Eurozone gehören, einzugehen. Und gegenüber den Staaten der Eurozone 
böten die nationalen Reformprogramme der EU-Kommission wiederum reichhaltige Inspiration für 
ihre sanktionsbewehrten Empfehlungen im Rahmen der Ungleichgewichtsverfahren.
Siehe zu den unterschiedlichen Begriffen auch Abschnitt III.18 dieser Verfassungsbeschwerden.

Am 28.09.2011 hat das Europaparlament den Verordnungsentwurf in geänderter Form angenom- 
men.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0424+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE

Eine wesentliche Verschärfung im Vergleich zum Kommissionsentwurf enthält Art. 10 Abs. 4 
UAbs. 2, wonach die umgekehrte Abstimmung mit nur 10 Tagen Frist nun auch für die Frage, ob 
Empfehlungen nicht eingehalten worden sind, gilt. Damit wird die Kommission fast jede Behaup- 
tung, eine Empfehlung sei nicht eingehalten worden, zugstimmt bekommen. Denn das zu überprü-
fen, dürfte jeweils länger als 10 Tage dauern.

Ein Art. 11b wurde eingefügt, wonach die Kommission direkt Mitarbeiter zu den Behörden der 
kontrollierten Staaten entsenden kann zur Überprüfung der Einhaltung der Ungleichgewichtsverfah- 
ren. Es geht offenbar darum, sich den Befugnissen einer Regierung anzunähern für einen von der 
EU-Kommission angestrebten Staat EU. 

Ein Art. 11c („wirtschaftlicher Dialog“) wurde eingefügt, welcher der besseren Unterrichtung des 
Europaparlaments dient, ihm aber weiterhin keinerlei Entscheidungsbefugnisse innerhalb der 
Ungleichgewichtsverfahrenverfahren gibt.
Nach Art. 11d ist diese Verordnung nach drei Jahren und danach alle fünf Jahre auf ihre 
Wirksamkeit zu überprüfen.

Es fällt auf, dass in den Erwägungsgründen des Europaparlaments nicht steht, dass die EU-Kom- 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0424+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0424+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE


mission über die Ungleichgewichtsverfahren ausdrücklich die Macht bekommen solle, sanktions- 
bewehrte Empfehlungen zu machen bzgl. aller beliebigen Fragen der Lohn-, Finanz- und Wirt- 
schaftspolitik. Auch zur Exportierbarmachung aller bisher nicht handelbarer Güter sagen die Erwä- 
gungsgründe des Europaparlaments nichts. Da das Europaparlament diesen Erwägungsgründen der 
Kommission nicht widersprochen hat und das gleiche  Europaparlament zugleich die Verordnungs- 
entwürfe zum Ungleichgewichtsverfahren nicht wesentlich geändert hat, ist davon auszugehen, dass 
die Kommission dies als Zustimmung werten wird, dass sie ihre Empfehlungen im Rahmen der 
Ungleichgewichtsverfahren in dieser Richtung machen wird. Auch die Instrumentalisierung der 
EU-Strukturmittel zur Behördenprivatisierung in Griechenland selbst unabhängig vom Ungleichge- 
wichtsverfahren zeigen sehr deutlich in diese Richtung (Abschnitt VI.1.6 dieser Verfassungsbe-
schwerden).

Die Verordnung über die Vermeidung und Korrektur übermäßiger wirtschaftlicher Ungleich-
gewichte im Euroraum wurde beschlossen ohne hinreichende primärrechtliche Grundlage. Darüber 
ist im Rahmen der vorliegenden Verfassungsbeschwerde gegen die Zustimmung zu Art. 136 Abs. 3 
AEUV zu entscheiden, weil mit Art. 136 Abs. 3 AEUV bzw. mit Art. 9 Fiskalpakt der Versuch 
unternommen wird, die primärrechtliche bzw. intergouvernementale Grundlage nachzuschieben 
(Abschnitt II.7 dieser Verfassungsbeschwerden).

Der taz-Artikel „Eklat um deutsche Exporte“ vom 10.11.2011 verrät, dass die EU-Kommission bei 
Importüberschüssen schon bei 4 % des BIP ein Ungleichgewichtsverfahren einleiten wolle, bei 
Exportüberschüssen aber erst bei 6 % des BIP. Die deutschen Exportüberschüsse haben dem Artikel 
zufolge in 2010 bei 5,7 % des BIP gelegen. 
Link zum Artikel: www.taz.de/!81607/
Die ungleiche Festlegung von einmal 4% und einmal 6 % wirkt, als wolle man zu erwartenden Ver- 
fassungsbeschwerden bzgl. des Ungleichgewichtsverfahrens in Deutschland den Wind aus den 
Segeln nehmen bzgl. der persönlichen Betroffenheit. Das entscheidende jedoch ist, dass Art. 136 
Abs. 3 AEUV bzw. Art. 9 Fiskalpakt die Blankett-Ermächtigungen wären, auf welche die Sanktio-
nierbarkeit des Ungleichgewichtsverfahrens allein aufbauen soll. Darum sind die Einwendungen 
bzgl. des Ungleichgewichtsverfahrens auch im Rahmen der Verfassungsbeschwerde gegen die 
Zustimmung zum Fiskalpakt geltend zu machen. Die unterschiedlichen Ungleichgewichtsgrenzen 
bei den Import- und den Exportüberschüssen könnten auch jederzeit wieder geändert werden. Es ist 
absehbar, dass sie, sobald die „kleine Vertragsänderung“ und / oder der Fiskalpakt durch wären, 
wieder angezogen würden. Außerdem ist Deutschlands Wirtschaft nicht nur bzgl. der Exportüber-
schüsse alles andere als durchschnittlich. Die Kommission würde schon genug andere geeignete 
Indikatoren finden, um auch Deutschland selbst ganz unabhängig von seinen Exportüberschüssen 
ins Ungleichgewichtsverfahren zu zwingen.

Mit dem Bericht (Az. COM (2012) 68 final) der EU-Kommission vom 14.02.2012 „Alter Mech-
nism Report – Report prepared in accordance with Articles 3 and 4 of the Regulation on the preven- 
tion and correction of macro-economic imbalances“ hat die EU-Kommission sich nun erst einmal 
auf Indikatoren festgelegt.
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/documents/alert_mechanism_report_2
012_en.pdf
Da die Kommission allein über die Indikatoren entscheiden kann, kann sie diese auch jederzeit 
wieder ändern. Die 10 Hauptindikatoren sind erst einmal (S. 3):
-Durchschnitt von 3 Jahren der Handelsbilanz als Prozentsatz vom BIP
-Nettoinvestionsposition als Prozentsatz vom BIP
-Änderung des realen effektiver Wechselkurs  in den letzten 3 Jahren im prozentualen Verhältnis zu 
35 Industrieländern
-Durchschnitt von 5 Jahren der Exportanteile



-prozentuale Veränderung der Lohnstückkosten in den letzten 3 Jahren
-Änderung der inflationsbereinigten Häuserpreise
-Kreditfluss an den Privatsektor im als Prozentsatz vom BIP
-Schuldenstand (von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung) als Prozentsatz vom BIP
-Durchschnitt der Arbeitslosenrate der letzten 3 Jahre

Laut S. 19 des Berichts bleiben bzgl. Ungleichgewichtsverfahren Griechenland, Irland, Portugal,  
Rumänien und Lettland wegen laufender Notfallkredite bzw. bei Lettland der dazu gehörenden 
Nachüberwachungsphase erst einmal außen vor. Ins Ungleichgewichtsverfahren geschickt werden 
jedoch Belgien, Bulgarien, Dänemark, Spanien, Frankreich, Italien, Zypern, Ungarn, Slowenien, 
Finnland, Schweden und Großbritannien. Die übrigen 15 Staaten, darunter Deutschland, bleiben 
2012 erst einmal verschont.
Entscheidend für die persönliche Betroffenheit ist jedoch nicht, wann die Kommission die Kriterien 
oder deren Gewichtung so ändert, dass sie auch Deutschland erwischt, sondern, dass die beiden 
Verordnungen zu den Ungleichgewichtsverfahren am 28.09.2011 ultra-vires-mäßig beschlossen 
worden sind, und dass das Zustimmungsgesetz zum Fiskalpakt das Gesetz im deutschen Rechts- 
raum ist, welches dem Versuch einer völkervertragsrechtlichen Grundlage (Art. 9 Fiskalpakt) zu- 
stimmen will, sodass die persönliche, gegenwärtige und unmittelbare Betroffenheit genau bei 
diesem Zustimmungsgesetz liegt, egal wann die Kommission auch Deutschland ins Ungleichge- 
wichtsverfahren schickt. Nicht nur die bereits oben erwähnte Festlegung der Obergrenze für die 
Exportüberschüsse auf 6% des BIP knapp oberhalb der deutschen Exportüberschüsse von 5,9% des 
BIP, sondern auch die derzeitige Gewichtung der 10 Hauptkriterien erweckt den Eindruck, dass es 
der Kommission gezielt darum geht, dem deutschen Bundesverfassungsgericht gegenüber die   
Betroffenheit der Einwohner Deutschlands zu vernebeln. Denn man hat jetzt einfach erst einmal den 
Hauptindikator Gesamtschuldenstand im Verhältnis zum BIP aus der Wertung genommen mit dem 
Argument, das Kriterium werde doch schon im Stabilitäts- und Wachstumspakt berücksichtigt 
(Fußnote f zu Tabelle 1 auf S. 3). Dabei hatte doch noch das für die Kommission erstellte WIFO-
Gutachten (Abschnitt VI.1.1), aus welchem das Konzept der Ungleichgewichtsverfahren zu erheb-
lichem Maße stammt, argumentiert, die makroökonomischen Ungleichgewichte müssten verhindert 
werden, damit die Verschuldung einzelner Staaten der Eurozone nicht so ansteigt. Das führt zu dem 
Ergebnis, dass Slowenien wegen 35,7 % Investitionsabfluss und 15,7% Anstieg der relativen Lohn- 
stückkosten ins Ungleichgewichtsverfahren muss ebenso wie Frankreich wegen 19,4% Exportück- 
gang, und Deutschland verschont bleibt. Dabei hat Slowenien nur eine Gesamtverschuldung von 
39% des BIP im Vergleich zu 83% in Deutschland und 118% in Frankreich (Tabelle 2 auf S. 4). 
Die Kommission müsste also lediglich die Gesamtverschuldung, sobald das Bundesverfassungs- 
gericht erfolgreich beschwichtigt worden sein würde, in die Wertung nehmen, und schon wäre 
Deutschland im Ungleichgewichtsverfahren.
Auf S. 5 enthält der Bericht 15 weitere Indikatoren für eine vertiefte Analyse. Je mehr Indikatoren, 
desto größer auch die Chance, dass ein Staat diese nicht alle gleichzeitig erfüllt, und dass dieser 
deshalb in das Ungleichgewichtsverfahren muss.
Dass die Statistiken für alle EU-Mitgliedsstaaten (außer für die gerade im europäischen Finanzie- 
rungsmechanismus befindlichen) veröffentlicht werden, zeigt, dass man sie auch auf alle anwenden 
will. Dies wäre insbesondere auch insoweit der Fall, wie neben den Staaten der Eurozone auch 
andere EU-Mitgliedsstaaten dem Fiskalpakt beitreten und gem. Art. 14 Abs. 5 Fiskalpakt sich aus-
drücklich auch an Art. 9 Fiskalpakt binden würden (Abschnitt V.1 dieser Verfassungsbeschwerden). 

Auf S. 9 zeigt auch der Bericht die Ausrichtung der Ungleichgewichtsverfahren auf die Öffnung 
aller Bereiche gegenüber dem Weltmarkt (vgl. Abschnitte V.11 und V. 19 dieser Verfassungsbe- 
schwerden):
„In a number of Member States with high external deficits, the increases in labour costs were con-
centrated, although not exclusively, in the non-tradable sectors. This, in turn, induced a reallocation 
of resources towards these sectors, exerting further pressure on external positions.“



 

V.8 Befugnisse der EU zur Sozialversicherung und deren Grenzen
Nach Art. 2 von Protokoll 12  zu den Verträgen i. V. m. Art. 126 Abs. 2 AEUV ist die staatliche 
Sozialversicherung zusammenzurechnen mit den Staatshaushalten von Bund, Ländern und Gemein-
den sowohl für das Defizitkriterium als auch für das Gesamtschuldenkriterium des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes. Das hat für die Stabilitätskriterien des Euro den Vorteil, dass ein Staat nicht ein- 
fach die Kriterien auf die Weise erfüllen kann, dass er Haushaltsdefizit und Staatsschulden auf die 
Sozialversicherung auslagert. Zugleich bestehen dadurch aber auch Anreize, sich chronisch defizitä-
rer Sozialversicherungen durch Privatisierung zu entledigen. Dazu können die Mitgliedsstaaten je-
doch nicht gezwungen werden. Die Stabilitätskriterien geben Grenzen der Neuverschuldung und der 
Gesamtverschuldung, jeweils im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, vor, nicht aber welche Maß- 
nahmen unternommen werden zur Ausgabensenkung oder Einnahmeerhöhung, damit die Kriterien 
erfüllt werden. Die Euro-Stabilitätskriterien geben auch nicht vor, inwieweit im Falle von Aus-
gabenverringerungen sich diese auf Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung zu verteilen 
haben.

Art. 48 AEUV enthält eine Kompetenz der EU, durch legislative Maßnahmen sicherzustellen, dass 
Arbeitnehmer ebenso wie Selbständige, die ihren Wohnsitz von einem EU-Mitgliedsstaat in einen 
anderen verlegen, für die Zeiten, in welchen sie in staatliche Sozialversicherungen eingezahlt ha-
ben, auch Leistungsansprüche erhalten. Art. 48 AEUV ist, im Sinne der Arbeitnehmerfreizügigkeit 
als einer der wirtschaftlichen Grundfreiheiten der EU, dafür da, dass Personen, die in mehreren 
Staaten nur jeweils relativ kurze Beitragszahlungszeiten erreicht haben, für diese Zeiten nicht ohne 
Leistungsansprüche dastehen. Das wichtigste Anwendungsgebiet dürfte dabei die gesetzliche Ren-
tenversicherung sein, da innerhalb einzelner staatlicher Rentenversicherungen oft Mindestbeitrags-
zeiten gelten, um überhaupt oder über ein Mindestmaß hinausgehende Leistungsansprüche zu er-
werben, wobei der Wortlaut von Art. 48 AEUV jedoch die gesamte Sozialversicherung betrifft, also 
auch alle anderen Sozialversicherungen, bei denen im Sinne der Arbeitnehmerfreizügigkeit ein ver- 
gleichbarer Handlungsbedarf bestehen mag.
Auch Art. 48 AEUV enthält damit keine Kompetenz der EU, den Mitgliedsstaaten vorzuschreiben, 
inwieweit die Rentenversicherung staatlich oder privatwirtschaftlich gestaltet wird. 

Nach Art. 153 Abs. 1 lit. c AEUV soll die EU die Aktivitäten der Mitgliedsstaaten unterstützen und 
ergänzen zur sozialen Sicherheit und zum sozialen Schutz von Arbeitnehmern. Das Wort „unter-
stützen“ in Zusammenhang mit den Aktivitäten der Mitgliedsstaaten zur sozialen Sicherheit gibt in 
keiner Weise das Ausmaß der Unterstützung vor und auch nicht die Art der Unterstützung. Es zeigt 
jedoch unmißverständlich, dass auf Art. 153 Abs. 1 lit. c AEUV keinerlei Aktivität der EU bzgl. der 
sozialen Sicherheit und des sozialen Schutzes von Arbeitnehmern gestützt werden kann, welche den 
Aktivitäten des jeweiligen Mitgliedsstaats entgegen läuft. Das Wort „ergänzen“ bezieht sich darauf, 
dass die EU legislativ für zusätzlichen Schutz insoweit tätig wird, wie die nationalen Sozialsysteme  
Lücken bzw. Spielräume zur Ergänzung lassen; aber auch diese Ergänzungen dürfen nicht den Akti-
vitäten der Mitgliedsstaaten selbst auf diesem Gebiet zuwider laufen. Eine weitere Einschränkung 
des Umfangs der Anwendung von Art. 153 Abs. 1 lit. c AEUV liegt darin, dass EU-Rechtsakte eu-
weite Geltung haben; sie können auf diese Vorschrift also nur insoweit gestützt werden, wie sie für 
die entsprechenden Aktivitäten aller Mitgliedsstaaten unterstützend bzw. ergänzend sind.

Art. 153 Abs. 1 lit. k AEUV erlaubt der EU, tätig zu werden bzgl. der Modernisierung der Sozial-
versicherungssysteme ihrer Mitgliedsstaaten. Was eine „Modernisierung“ beinhalten kann, hängt 
immer von der gerade vorherrschenden Mode ab und davon, wer die Befugnis erhält,  mittels wel-
cher Methodik zu ermitteln, was gerade modern ist. Vom Kommunismus bis zum Monetarismus hat 
es schon die unterschiedlichsten Moden bzgl. der sozialen Sicherheit gegeben. Im Wort Modernisie-
rung steckt jedoch auch ein Anklang an eine gewisse Kurzfristigkeit und Schnellebigkeit; Modeer- 



scheinungen sind oft schnell vergänglich. Daher können auf Art. 153 Abs. 1 lit. k AEUV keine allzu 
grundlegenden Änderungen gestützt werden. 
Zusätzlich gilt Art.  153 Abs. 1 lit. k AEUV nur vorbehaltlich Art. 153 Abs. 1 lit. c AEUV. Das be- 
deutet, dass die Grenzen bzgl. der Unterstützung und Ergänzung, welche lit. c hat, ebenso auch für 
lit. k gelten.

Art. 153 Abs. 4 AEUV setzt darüber hinaus allen Anwendungen der Kompetenzen der EU aus Art. 
153 AEUV klare Grenzen. Sie sollen das Recht der Mitgliedsstaaten, die grundlegenden Prinzipien 
ihrer sozialen Sicherheitssysteme zu definieren, nicht berühren, und sie dürfen das finanzielle 
Gleichgewicht dieser sozialen Sicherungssysteme nicht berühren. Damit ist es untersagt, grundle- 
gende Änderungen der sozialen Sicherungssysteme von Mitgliedsstaaten auf Art. 153 AEUV zu 
stützen.

V.9 zur Rechtsnatur der Empfehlungen und Meinungen
Die Empfehlung (Art. 288 S. 7 AEUV) ist, anders als die Richtlinie und die Verordnung, ein  
unverbindliches Rechtsinstrument der EU. Dieses Rechtsinstrument ist vorgesehen in zahlreichen 
Vorschriften des EU-Primärrechts (z. B. Art. 7 EUV, Art. 60 AEUV, Art. 97 AEUV, Art. 117 
AEUV, Art. 121 AEUV, Art. 126 AEUV, Art. 129 AEUV, Art. 132 AEUV, Art. 135 AEUV, Art. 
139 AEUV, Art. 140 AEUV, Art. 148 AEUV, Art. 154 AEUV, Art. 165 AEUV, Art. 166 AEUV, 
Art. 167 AEUV, Art. 218 AEUV, Art. 292 AEUV, Art. 294 AEUV, Art. 354 AEUV, Art. 2 
Protokoll Nr. 1, Art. 34 und Art. 40 – 41 Protokoll Nr. 4).

In Art. 7 Abs. 1 EUV wird das Instrument der Empfehlung ausschließlich präventiv eingesetzt, um 
einem EU-Mitgliedsstaat, bei welchem ein klares Risiko des Bruchs der Werte gem. Art. 2 EUV  
entdeckt worden ist, Empfehlungen zu machen, wie solch eine Verletzung von Art. 2 EUV sich 
noch vermeiden lässt. Sanktionen (darunter Stimmrechtsaussetzungen) gibt es im Rahmen von Art. 
7 EUV nur, wenn formell festgestellt wird, dass tatsächlich dauerhaft und in schwerer Weise gegen 
Art. 2 EUV von dem betreffenden Land verstoßen wird (Art. 7 Abs. 2+3 EUV) – nicht an die 
Nichtbefolgung der unverbindlichen Empfehlungen.
Nach Art. 167 Abs. 5 Unterabsatz 1 AEUV können das Europaparlament und der Ministerrat auf 
Initiative der Kommission Anreize zur Kulturförderung beschließen, soweit das nicht auf eine 
Angleichung der Kultur zwischen den Mitgliedsstaaten zielt. Nach Art. 167 Abs. 5 Unterabsatz 2 
soll der Ministerrat, auf Initiative der Kommission, außerdem Empfehlungen annehmen. Auch in 
Art. 167 Abs. 5 AEUV ist das Instrument der  Empfehlung unverbindlich, und sind ebenfalls keine 
Sanktionen an die Nichtbefolgung einer Empfehlung geknüpft.

Die einzige der Beschwerdeführerin bekannte Vorschrift des EU-Primärrechts, in welcher an die 
Nichtbefolgung von Empfehlungen Sanktionen geknüpft werden, ist Art. 126 AEUV. Sanktionen in 
Form von Geldbußen sind dort vorgesehen in Abs. 11 nach der formellen Feststellung, dass weder 
das Defizitkriterium (von 3% des BIP, Art. 2 von Protokoll 12) noch die auf Initiative der Kommis-
sion vom Ministerrat angenommenen Empfehlungen befolgt worden sind. Für Staaten, welche es 
nicht schaffen, ihr Defizit unter 3% ihres BIP zu senken, werden also an die Nichtbefolgung von 
Empfehlungen Sanktionen geknüpft. Das steht im Widerspruch zu Art. 288 S. 7 AEUV, wonach 
Empfehlungen unverbindliche Rechtsinstrumente sind. In keinem der beiden Artikel steht, welcher 
der beiden vorrangig sei, und beide gehören zum EU-Primärrecht, sogar zum gleichen Vertrag. Bei 
miteinander gleichrangigen Vorschriften greift, soweit diese miteinander kollidieren, der Rechts-
grundsatz des lex specialis. Das bedeutet, dass die jeweils speziellere Vorschrift vorgeht. Daraus 
folgt, dass die Empfehlung im EU-Recht ein unverbindliches Rechtsinstrument ist, außer dort, wo 
innerhalb des EU-Primärrechts ausdrücklich etwas anderes festgelegt ist. Damit sind 
Empfehlungen, soweit sie zulässigerweise auf Art. 126 AEUV gestützt sind, und zugleich das 
Defizitkriterium betreffen, verbindlich.



Unberührt von der Verbindlichkeit der zulässigerweise dem Grunde nach auf Art.126 AEUV 
gestützten Empfehlungen ist der Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung (Art. 5 Abs. 1+2 
EUV). Die Verbindlichkeit der Empfehlungen nach Art. 126 AEUV kann also dem Umfang nach 
auch nur soweit reichen, wie dadurch die EU sich nicht neue Zuständigkeiten ohne Zustimmung 
durch die nationalen Parlamente anmaßt. Das aus Sicht des Grundgesetzes bestehende ultra-vires-
Verbot nach Leitsatz 4 des Lissabonurteils verbietet ebenfalls die Anmaßung zusätzlicher Machtbe-
fugnisse durch die EU, welchen nicht vom Bundestag zuvor durch Zustimmungsgesetze zugestimmt 
worden ist. Die Anmaßung von EU-Sekundärrecht mit verbindlichen Empfehlungen, allein gestützt 
auf die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV, wäre gleichermaßen verfassungswi- 
drig, wie wenn dies einfach ohne jegliche primärrechtliche Grundlage geschehen würde. Zusätzlich 
zu  136 Abs. 3 AEUV ist nun Art. 5 Fiskalpakt als intergouvernementale Grundlage für die 
Sanktionierbarkeit auch bzgl. des Gesamtschuldenkriteriums und der präventiven Komponente 
vorgesehen, für die Sanktionierbarkeit der Empfehlungen aus dem Ungleichgewichts-verfahren 
(Abschnitte V.5 und V.7 dieser Verfasssungsbeschwerden) und zu Art. 148 AEUV (Art. 6 Abs. 1 
EU-Verordnung 2011/385 (COD), Abschnitt VI.2.1 dieser Verfasssungsbeschwerden) ent-hält der 
Fiskalpakt keine Grundlage, nur für ein Ungleichgewichtsverfahren ohne Sanktionen (Art. 9 S. 1 
Fiskalpakt), welches genauso gut allein auf Art. 121 AEUV stützbar wäre. Und der intergouver-
nementale Fiskalpakt ist mit einer primärrechtlichen Grundlage nicht vergleichbar. Auch das EU-
Rechtsinstrument der Meinung ist nach Art. 288 AEUV ausdrücklich unverbindlich. Davon gibt es 
im EU-Primärrecht auch keine Ausnahme. Und auch der Fiskalpakt enthält nichts zur Verbindlich-
machung von Meinungen. Trotzdem bestimmen Art. 6 Abs. 1 und Art. 9 Abs. 1 von EU-Verord-
nung 2011/0386 (COD) (Abschnitt VI.2.2 dieser Verfasssungsbeschwerden), dass die Nicht-
Erfüllung beliebiger Meinungen der Kommission zu den Haushalten der Staaten der Eurozone die 
Einleitung eines Defizitverfahrens zur Folge hätte.

Die verbindlichen legislativen Instrumente Richtlinie und Verordnung kommen gem. Art. 289 
AEUV zustande auf Initiative der Kommission und durch Entscheidung des Europaparlaments und 
des Ministerrats. Empfehlungen hingegen kommen auf Initiative der Kommission hin allein durch 
Entscheidung des Ministerrats zustande, ohne das Europaparlament (Art. 292 AEUV), Meinungen 
sogar allein durch die Kommission. Das lässt sich demokratisch nur dadurch rechtfertigen, dass 
Empfehlungen unverbindlich sind. Bis auf die Emp-fehlungen gegenüber Euro-Mitgliedsstaaten mit 
Haushaltsdefiziten von über 3% im Rahmen von Art. 126 AEUV; deren Verbindlichkeit besteht 
darin, trotz fehlender Mitentscheidung des Europa-parlaments über die Empfehlungen, dass sie 
primärrechtlich rechtsklar abgesichert, gem. Art. 126 Abs. 11 AEUV mit Sanktionen durchgesetzt 
werden können. In jedem Fall aber ist die Verankerung von Sanktionen für die Nichtbefolgung von 
Empfehlungen allein über das EU-Sekundärrrecht ultra-vires, und verletzt die Demokratie (Art. 20 
Abs. 1+2 GG) und das grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG), weil lex specialis nur greifen 
kann bei einander widersprechenden Vorschriften glei-chen Rangs. EU-Sekundärrecht ist aber 
nachrangig hinter EU-Primärrecht und kann damit niemals lex specialis zu EU-Primärrecht sein.  
 
 

V.10 Überhöhung der Wettbewerbsfähigkeit
Art. 151 AEUV stellt die gesamte Sozialpolitik unter den Vorbehalt der Wettbewerbsfähigkeit der 
EU. Das bedeutet, dass sozialpolitische Maßnahmen der EU aus Sicht des EU-Rechts nur so weit 
gehen dürfen, wie es mit der Wettbewerbsfähigkeit i. S. v. Art. 151 AEUV vereinbar ist. Auch alles, 
was in Art. 153 AEUV an Zielen zur Verwirklichung einer europäischen Sozialpolitik i. S. v. Art. 
151 AEUV steht, ist damit vorbehaltlich der Wettbewerbsfähigkeit i. S. v. Art. 151 AEUV gemeint.

Wie in Abschnitt VII.13 dieser Verfassungsbeschwerden dargestellt, sind alle sozialen Grundrechte 
der EU-Grundrechtecharta unverbindlich (Art. 52 Abs. 5 EU-Grundrechtecharta, Erläuterungen des 



EU-Konvents zu Art. 52 Abs. 5 EU-Grundrechtecharta). Und selbst die bürgerlichen EU-
Grundrechte stehen innerhalb des EU-Rechts unterhalb des AEUV und des EUV und damit auch 
unterhalb der Wettbewerbsfähigkeit (Art. 52 Abs. 2 EU-Grundrechtecharta).

Die Wettbewerbsfähigkeit steht innerhalb des EU-Primärrechts jedoch auf der gleichen Stufe wie 
fast der gesamte Rest von EUV, AEUV und den Protokollen und Anhängen zu den Verträgen. 

Nach Art. 3 Nr. 3 EUV ist für den Binnenmarkt der EU eine „in hohem Maße wettbewerbsfähige 
Soziale Marktwirtschaft, zielend auf Vollbeschäftigung und die Verbesserung des Umweltschutzes“ 
vorgeschrieben. Dort wird, aus Sicht des EU-Rechts, die Wettbewerbsfähigkeit klar über Vollbe-
schäftigung und Umweltschutz gestellt. Und ein „Abzielen“ auf etwas sagt nur eindeutig, dass man 
in eine bestimmte Richtung schaut, aber noch nicht, ob und wie weit man sich in die betreffende 
Richtung bewegt. 
Auch die Formulierung „in hohem Maße wettbewerbsfähige Soziale Marktwirtschaft“ zeigt, dass 
das EU-Primärrecht die Wettbewerbsfähigkeit als im Vergleich zur Sozialen Marktwirtschaft ge-
wichtiger ansieht. Dass aber kein klarer Vorrang der Wettbewerbsfähigkeit vor der Sozalen Markt-
wirtschaft formuliert wird, sondern beides in einem Atemzug genannt wird, zeigt, dass Art. 3 Nr. 3 
EUV einen Kompromiss zwischen Sozialer Marktwirtschaft und hoher Wettbewerbsfähigkeit will, 
wenngleich mit Schwerpunkt bei der Wettbewerbsfähigkeit.

Mit Wettbewerbsfähigkeit meint die EU die außenwirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, die Kon-
kurrenzfähigkeit gegenüber anderen Wettbewerbern außerhalb der EU. Es sind eher große Firmen, 
welche überhaupt über die EU-Grenzen hinaus ihre Leistungen anbieten. Aus dieser Perspektive ist 
also eine Politik gemeint, welche eher auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit großer Firmen 
ab- zielt, gerade auch auf Kosten kleinerer Firmen und auf Kosten des Wettbewerbs innerhalb 
einzelner Staaten und innerhalb der EU, dabei jedoch in keiner Weise zugunsten einzelner 
Branchen, sondern gleichmäßig, denn Art. 3 Abs. 3 EUV meint offensichtlich alle Unternehmen 
innerhalb der EU, die mit anderen Unternehmen von außerhalb der EU im Wettbewerb stehen. 

Die Wettbewerbsfähigkeit meint nicht die Förderung des Wettbewerbs innerhalb eines Landes oder 
innerhalb der EU. Denn die Förderung des Wettbewerbs geht in die entgegengesetzte Richtung. Der 
Wettbewerb ist dann besonders stark, wenn keine Firma zu groß wird. Je mehr Wettbwerber inner- 
halb eines Marktgebietes agieren, je kleiner also der einzelne Wettbewerber ist, desto stärker ist der 
Wettbewerb, und desto weniger wettbewerbsfähig sind die Firmen aus der EU, die ihre Leistungen 
auch über die EU hinaus anbieten.

Die Soziale Marktwirtschaft ist ein Wirtschaftssystem, in welchem ein hoher Anteil der Wirtschaft 
privat erfolgt, in welcher jedoch allein der Staat den gesetzlichen Rahmen für den Markt festlegt, 
und zwecks Durchsetzung der Gesetze auch alle hoheitlichen Leistungen selbst ausführt, darüber 
hinaus auch die sozialen Leistungen (Daseinsvorsorge), soweit diese nicht privatwirtschaftlich auf 
soziale Weise bereitzustellen sind. So findet man staatliche Daseinsvorsorge z. B. bei der Sozial- 
versicherung, beim Trinkwasser und beim ÖPNV.
Die Soziale Marktwirtschaft ist aber zugleich auch eine radikal anti-monopolistische Form der 
Marktwirtschaft, zu deren wichtigsten Zielen es gehört, dass niemand eine marktbeherrschende Po- 
sition erlangen darf. Dafür gibt es in der Sozialen Marktwirtschaft Prinzipien wie die volle Haftung 
von Managern und Mehrheitseignern, nur schwacher geistiger Eigentumsschutz, Freihandel nur mit 
Staaten mit ebenfalls anti-monopolistischen Formen der Marktwirtschaft, Arbeitsschutz, Internali- 
sierung externer Kosten, Sozialversicherung, Entflechtung. 
Zur Funktionsweise der Sozialen Marktwirtschaft zentrale Werke sind u. a. „Grundsätze der Wirt- 
schaftspolitik“ und „Ordnungspolitik“ von Walter Eucken sowie „Die Religion der Marktwirt-
schaft“ von Dr. Alexander Rüstow.



Eine „in hohem Maße wettbewerbsfähige Soziale Marktwirtschaft“ bedeutet also, einen Kompro-
miss zwischen dem Wettbewerb im Inneren möglichst ohne die Existenz von Großfirmen und einer 
möglichst starken Wettbewerbsfähigkeit nach außen gerade mit starken Großfirmen, mit einer Ten-
denz mehr in Richtung Wettbewerbsfähigkeit nach außen – keinesfalls aber eine extreme Wettbe- 
werbsfähigkeitslastigkeit bis zur  Marginalisierung des Wettbewerbs im Inneren.
Auch bedeutet es einen Kompromiss zwischen einem für die Soziale Marktwirtschaft typischen 
Maß an sozialer Absicherung und Daseinsvorsorge gegenüber einem schwächeren Sozialstaat 
zwecks Schonung der Wettbewerbsfähigkeit der Großunternehmen – wieder mit einem stärkeren 
Gewicht zu Gunsten der Großunternehmen, aber nicht so extrem, dass die soziale Absicherung und 
die Daseinsvorsorge radikal schwächer sein dürften als in der Sozialen Marktwirtschaft.

Mit dem Ungleichgewichtsverfahren will die EU-Kommission aber nun die Macht erhalten, vor al-
lem EU-Mitgliedsstaaten mit deutlich negativer Leistungsbilanz zu zwingen, einfach alles, was bis-
her nicht käuflich ist, exportierbar zu machen. Auf dem Exportmarkt sind überwiegend größere 
Unternehmen tätig, allein schon wegen der Transportkosten, die sich nur bei größeren Stückzahlen 
lohnen. Also ein deutlicher Schritt in Richtung außenwirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit auf 
Kosten des binnenmarktlichen und des innerstaatlichen Wettbewerbs.

Die schon aus Art. 2 von Protokoll 26 zu den Verträgen der EU erkennbare Absicht, das Ungleich-
gewichtsverfahren auch zum Ausverkauf der mitgliedstaatlichen Behörden zu nutzen, ist unverein-
bar mit der Sozialen Marktwirtschaft, weil in der Sozialen Marktwirtschaft alle hoheitlichen Leis-
tungen vom Staat selbst erbracht werden, um die gleichheitsgerechte Durchsetzung der Wettbe-
werbsordnung zu sichern.

Die EU-Kommission will über die Ungleichgewichtsverfahren die Gelegenheit bekommen, als 
„EU-Wirtschaftsregierung“ nach ihrem eigenen Gutdünken per Auflagen bei allen von ihr 
gewünschten Fragen der Finanz-, Wirtschafts- und Lohnpolitik mitzubestimmen.

Wie bereits in Abschnitt V.7 dieser Verfassungsbeschwerden aufgezeigt, will die EU-Kommission 
die Ungleichgewichtsverfahren auch zur Reduzierung der Gehälter im öffentlichen Dienst insbeson-
dere der reicheren Staaten nutzen – also nicht nur gegenüber den Staaten der Eurozone mit hohem 
Leistungsbilanzdefizit. Sie will die Gehälter nach unten angepasst haben zur Förderung der Wett-
bewerbsfähigkeit. Das geht auch dahin, die Großunternehmen in deren Eigenschaft als Steuerzahler 
zu entlasten, viel mehr aber noch, die bisherigen Behörden in Unternehmen zu verwandeln und zu 
privatisieren – und mit niedrigeren Gehältern will man sie vorher wettbewerbsfähiger machen.

Außerdem will die EU-Kommission mit den Ungleichgewichtsverfahren „Starrheiten“ der „Arbeits- 
und Produktmärkte“ aufbrechen. Das bedeutet mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
eine Aufweichung des Kündigungsschutzes sowie vermutlich der Meisterordnung im Handwerk 
und der Honorarordnungen von Freiberuflern. Zumindest ein hinreichender Kündigungsschutz ge-
hört aber zur Sozialen Marktwirtschaft, die eher für ein gewisses Maß von Gleichgewicht zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern steht. Das Ungleichgewichtsverfahren hingegen ist ausgerichtet 
auf die Wettbewerbsfähigkeit von Großunternehmen. 

Und diese mit Art. 3 Abs. 3 EUV in ihrem Ausmaß unvereinbare Überhöhung der Wettbewerbs-
fähigkeit gegenüber der Sozialen Marktwirtschaft will man auf die Blankett-Ermächtigung des Art. 
136 Abs. 3 AEUV stützen sowie auf Art. 9 Fiskalpakt.
Die Blankett-Ermächtigung des Art. 9 Fiskalpakt würde (unwirksam) dazu ermächtigen, alles, was 
man für erforderlich hält, zu tun für die Wettbewerbsfähigkeit und für die verstärkte wirtschaftliche 
Zusammenarbeit, wobei „alles“ auch sanktionierbare Mechanismen mit umfassen würde. Unabhän-
gig davon kann man auf intergouvernementale Verträge wie den Fiskalpakt natürlich kein EU-
Sekundärrecht wie EU-Verordnungen stützen.



Jedoch auch die Wettbewerbsfähigkeit ist für die EU-Kommission kein Glaubensziel und auch nicht 
das höchste Ziel innerhalb des EU-Primärrechts, sondern für die Kommission nur Mittel zum 
Zweck. Sonst würde sie nicht den Griechen gesundheitsgefährdende genmanipulierte Nahrung auf-
zwingen, welche die Gesundheit und damit auch die Arbeitsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der 
Griechen beträchtlich zu schwächen droht. Und sie würde sich, wenn es ihr wirklich in erster Linie 
um die Wettbwerbsfähigkeit (und nicht um die Allkäuflichkeit) ginge, nicht zulassen, dass die 
Kreditauflagen beim europäischen Finanzierungsmechanismus, darunter insbesondere bei dessen 
drittem Teil ESM, auf eine iwf-typische Strenge festgelegt werden sollen, wo es doch langsam zur 
Allgemeinbildung gehört, dass der IWF in mindestens drei Staaten den Ausverkauf der Nahrungs-
mittelnotreserven erzwungen hat, damit der Arbeits-fähigkeit von dessen Bürgern und so schließlich 
auch der Wettbewerbsfähigkeit der betreffenden Staaten massiv geschadet hat. Siehe hierzu auch 
die Abschnitte  IV.5.2 und XII.8 dieser Verfassungsbeschwerden.
 

V.11 Allkäuflichkeit   (Exportierbarmachung aller bisher nicht handelbarer Güter)  
Die Überschrift dieses Abschnitts soll aufrütteln hinsichtlich des Ausmaßes der Blankett-Ermächti-
gung der Verordnungen zur Schaffung des Ungleichgewichtsverfahrens, die man auf Art. 136 Abs. 
3 AEUV und auf Art. 9 Fiskalpakt stützen will, und die so weit gefasst sind, dass die EU-
Kommission mit Bußgeldbewehrung die Exportierbarmachung aller bisher nicht grenzüber-
schreitend angebotenen Güter sowie die Kommerzialisierung buchstäblich aller unveräußerlicher 
Güter erzwingen könnte. Man könnte auch von einer „totalen Kommerzialisierung“oder von einem 
„totalen Markt“ sprechen, der Begriff „Allkäuflichkeit“ bringt den Machtrausch und den Machbar-
keitsglauben sowie den Verlust des Gefühls für die bereits schon auf Grund der Unteilbarkeit 
zwischen sozialen und bürgerlichen Rechten gebotene Verhältnismäßigkeit aber noch deutlicher 
zum Ausdruck. Eine derart vollkommen unbeschränkte Kommerzialisierungsermächtigung macht 
eher den Eindruck einer ideologischen Überhöhung des Marktes statt eines volkswirtschaftlich 
fundierten Umgangs mit diesem.

In der jeweiligen Begründung der EU-Verordnungsentwürfe über die Vermeidung und Korrektur 
makroökonomischer Ungleichgewichte und über Durchsetzungsmaßnahmen zur Korrektur übermä-
ßiger makroökonomischer Ungleichgewichte steht:
„Eine Korrektur der Ungleichgewichte in Wettbewerbsfähigkeit und außenwirtschaftlicher Position 
erfordert signifikante Veränderungen der relativen Preise und Kosten und eine Reallokation von 
Angebot und Nachfrage zwischen dem Sektor nichthandelbarer Güter und der Exportwirtschaft.“

Zur Definition der nicht handelbaren Güter siehe Abschnitt V.19 dieser Verfassungsbeschwerden.

Es geht der EU-Kommission also darum, im Namen der Stabilität des Euros erst Staaten mit  nega-
tiver Leistungsbilanz, also mit hohen Importüberschüssen bzw. negativer „außenwirtschaftlicher 
Position“ und Staaten mit geringerer Wettbewerbsfähigkeit aufzuerlegen, bisher nicht handelbare 
Güter exportfähig zu machen.
Und danach geht es dann an die stärkeren Euro-Mitgliedsstaaten, welche dadurch Ungleichgewichte 
im Vergleich zu den schwächeren, schon erheblich ausgequetschteren, insoweit haben, dass bei 
ihnen die gleichen Dinge eben noch nicht kommerzialisiert sind. Und die Kommission wird genau 
diese stärkeren Euro-Mitgliedsstaaten dann per Bußgeldbewehrung zu zwingen versuchen, eben 
diese Dinge nun auch zu kommerzialisieren.

Der darunter liegende Sinn ist, dass eine Wirtschaft nur funktioniert, wenn Waren und Dienstleis- 
tungen ausgetauscht werden. Bei sehr hoher Kapitalkonzentration in immer weniger immer 
größeren Privatvermögen und in immer weniger immer riesigeren Konzernen jedoch haben die 
übrigen Marktteilnehmer immer weniger, was sie auf dem Markt einsetzen können. Mit der Entsoli- 



darisierung im Gesundheitswesen nimmt selbst ihre Fähigkeit ab, ihre eigene Arbeitskraft gewinn-
bringend einzusetzen, und sie fallen auch immer mehr als Nachfrager aus. Auch der Staat fällt 
durch die präzedenzlosen und maßlosen Bankenrettungspakete mehr und mehr als Nachfrager und 
als Subventionierer gegenüber der Realwirtschaft aus.
Wenn in einer Marktwirtschaft keine oder zu wenig Mechanismen existieren, welche Einkommen 
und Vermögen auch von oben nach unten umverteilen, so bewirken Zins und Zinseszins ebenso wie 
die Vorteile größerer Firmen bzgl. Synergien und Stückkosten eine tendenziell immer größere 
Kapi-talkonzentration, bis schließlich durch die Auszehrung der Massenkaufkraft auch die 
Massennach- frage und dadurch auch das BIP zusammenbrechen.Und die hohe Kapitalkonzentraion 
macht es für die Reichen attraktiv, ihren Reichtum zusätzlich besonders schnell durch Spekulation 
zu vergrö-ßern, wodurch der Realwirtschaft massiv Kapital entzogen wird.

Um solch einen Zusammenbruch des BIP zu vermeiden, gibt es einen sozialen Weg. Der soziale 
Weg ist, über den Staat Einkommen und Vermögen, vor allem über Steuern, abzuschöpfen, um in 
einem angemessenen Maß umzuverteilen von den Reichen zu den Armen sowie von den spekulie- 
renden und Geld verleihenden Investoren zu denen, welche direkt unter Inkaufnahme eines echten 
Unternehmerrisikos eigenkapitalmäßig in die Realwirtschaft investieren.  

Die EU-Kommission hingegen will die Wirtschaft am Laufen halten, indem sie immer mehr unver- 
äußerliche Güter käuflich und gar exportierbar macht. Vereinfacht gesagt, sie will möglichst ver-
meiden, dass die Reichen an die Armen und die Spekulierenden an die Unternehmenden etwas 
abgeben müssen, und stattdessen die Armen dazu zwingen, immer mehr bisher unveräußerliche 
Güter zu verkaufen. Oder ihnen für immer mehr bisher unveräußerliche, lebensnotwendige, Güter 
Gebühren abzuverlangen, die sie zwar nicht bezahlen, aber abarbeiten können – bis hin zur de-facto 
Leibeigenschaft.

Das ist nichts weniger als eine Generalermächtigung zur Erzwingung der totalen Käuflichkeit von 
Staat und Gesellschaft, eine extrem beschleunigte Umverteilung von arm nach reich und von Real-
wirtschaft nach Finanzwirtschaft, wo der Staat nicht mehr den Sinn hat, das Zusammenleben der 
Menschen irgendwie schöner oder auch nur erträglicher zu machen, sondern nur noch, die totale 
Kommerzialisierung mit Gewalt durchzusetzen.

Diese totale Kommerzialisierung steht zwar nur in der Begründung dieser Verordnungsentwürfe, 
aber es ist bei der Interpretation legislativer Akte sowohl auf der nationalen als auch auf der interna-
tionalen Ebene üblich, bei Zweifeln daran, wie der Wortlaut einer Vorschrift gemeint gewesen sein 
mag, in erster Linie auf die Begründung des Entwurfs der jeweiligen legislativen Initiative zurück-
zugreifen. Für die Frage, welche volkswirtschaftlichen Unterschiede zwischen den Euro-Mitglieds-
staaten also als besonders gewichtige „Ungleichgewichte“ anzusehen wären, würde die EU-Ebene 
sich also auf Grund der Begründung der hier besprochenen EU-Verordnungsentwürfe veranlasst 
sehen, einen besonderen Fokus auf die Unterschiede der Leistungsbilanzen und der Wettbewerbs-
fähigkeit zu legen, und diese durch immer mehr Exportierbarmachung bisher nicht grenzüberschrei-
tend gehandelter Güter sowie Kommerzialisierung bisher unveräußerlicher Güter angehen. 

Die Exportierbarmachung zwar bisher schon kommerziell erbrachter Waren und Dienstleistungen 
stärkt die Wettbewerbsfähigkeit von Großunternehmen, weil kleinere Unternehmen überlicherweise 
ihre Leistungen eher lokal erbringen. Das dürfte z. B. zulassungsbeschränkende gesetzliche Rege-
lungen wie die Meisterordnung im Handwerk und die Niederlassungsbeschränkungen von Ärzten 
oder größenbeschränkende Regelungen wie bei Apotheken betreffen.
Und über die Exportierbarmachung könnte die EU-Kommission dann ihre legislative Zuständigkeit 
für diese Bereiche geltend machen bzgl. ihrer Binnenmarktkompetenz und ihrer Außenmarktkom- 
petenz und so legislative Macht über die Bereiche der Wirtschaft wie z. B. der Gesundheitspolitik 
erhalten, welche die EU im Lissabonvertrag gerade nicht übertragen bekommen hat.



Dass aber vor allem um die Kommerzialisierung und Exportierbarmachung bisher nicht kommerzi- 
eller Güter geht, zeigt auch die Verpflichtung zur uneingeschränkten Vollendung des Binnenmark- 
tes im Rahmen des Euro-Plus-Paktes. Und Grenzen der Privatisierung und Kommerzialisierung sind 
eine Einschränkung im Vergleich zu einem totalen Binnenmarkt.

Im folgenden werden Beispiele unveräußerlicher Güter dargestellt, und was deren Kommerzialisie-
rung bedeuten würde. Die Beschwerdeführerin nimmt an, dass die EU-Kommission nicht die Kom-
merzialisierung all dieser Güter anstrebt. Aber die jetzige Kommission kann auch nicht wissen, was 
Kommissionen damit anstellen würden, wenn bereits deutlich mehr kommerzialisiert wäre, und die 
Staaten der Eurozone bereits deutlich mehr ausverkauft wären, als sie dies heute sind. Um die 
Gefahren einer Ermächtigung zur Kommerzialisierung von buchstäblich allem aufzuzeigen, hält die 
Beschwerdeführerin es für erforderlich, hier nicht allein die Beispiele aufzuzeigen, zu welchen die 
EU-Kommission bereits mit Kommerzialisierungsanstrengungen in Erscheinung getreten ist, z. B. 
hinsichtlich der Patentierung von Lebewesen und der Privatisierung von Daseinsvorsorge und 
Behörden, sondern auch weitere Lebensbereiche aufzuzeigen, deren Kommerzialisierung ebenso 
rechtswidrig wäre. Angesichts der Heimlichtuerei der EU-Kommission um die wirklichen Ziele und 
die Tragweite der Ungleichgewichtsverfahren trägt diese die Verantwortung dafür, wenn sie durch 
ein solches Verhalten ein Mißtrauen über das, was sie mit einer totalen Kommerzialisierungs-
ermächtigung anfangen würde, auslöst, welches über die sensiblen Bereiche, in denen sie bereits 
auffällig geworden ist, hinaus geht. Die Beschwerdeführerin hält es für sachgerecht, der EU-
Kommission im Rahmen einer mündlichen Verhandlung zu dieser Verfassungsbeschwerden die 
Gelegenheit zu geben, darzulegen, welche bisher unveräußerlichen Güter sie kommerzialisieren 
will, welche bisher unveräußerlichen Güter auch nach dem Willen der Kommission unbegrenzt 
unveräußerlich bleiben müssen, und warum die Kommission sich dann eine Ermächtigung schreibt, 
welche die Kommerzialisierung von buchstäblich allem erlauben würde, anstatt, wie es  demokrati-
schen und rechtsstaatlichen Grundsätzen entsprechen würde, im Primärrecht klar festzulegen, was 
sie kommerzialisiert haben will – und was nicht.
An diesem Punkt, beim Zustimmungsgesetz zum Fiskalpakt, setzt der rechtliche ebenso wie der 
gedankliche Dammbruch an, weil Art. 9 Fiskalpakt die intergouvernementale Grundlage für diese 
EU-Verordnungen (außer für deren Sanktionierbarkeit) wäre , welche die totale Kommerziali-
sierung erlauben würden. Darum liegt jetzt im Rahmen dieser Verfassungsbeschwerden die eigene, 
gegenwärtige und unmittelbare Betroffenheit. Darum kann die Beschwerdeführerin es der EU-
Kommission hier auch nicht ersparen auch solche Gefahren der von der Kommission angestrebten 
Blankett-Ermächtigungen aufzuzeigen, bzgl. derer die Kommission zumindest bisher noch nicht 
auffällig geworden ist, weil nur so die Gefahr dieser Blankett-Ermächtigungen in ihrer ganzen 
Tragweite erfasst werden kann. 

Den totalen Ausverkauf des Staates und dessen Folgen, insbesondere bzgl. des maßgeblichen Ein-
fließens von Profiterwägungen in die hoheitlichen Entscheidungen, hat die Beschwerdeführerin 
bereits in Abschnitt VIII. dieser Verfassungsbeschwerden beschrieben. Zur Vermeidung von Wie- 
derholungen wird auf Abschnitt VIII. Verwiesen.

Zu den heute nicht kommerzialisierbaren Bereichen gehören z. B. die Naturschutzgebiete, wie dies 
z. B. besonders deutlich in §23 Bundesnaturschutzgesetz zum Ausdruck kommt. Im Rahmen der 
Exportierbarmachung aller bisher nicht kommerzialisierbarer Bereiche wären die Abholzung aller 
Wälder und der Verkauf von Verschmutzungsrechten für alle Flüsse zu befürchten, sodass nicht 
mehr genug Pflanzen für die Produktion des für die Verwirklichung des Menschenrechts auf Ge- 
sundheit (Art. 12 Uno-Sozialpakt, i. V. m. Art. 1 Abs. 1+2 GG, Art. 25 GG, Art. 38 GG) benötigten 
Maßes an Sauerstoff zur Verfügung stünden.  



Die EU-Biopatentrichtlinie erlaubt die Patentierung von Teilen des menschlichen Körpers, wenn 
man sie genetisch entschlüsselt hat. Das bezieht sich heute vor allem auf Gene, die im Verdacht 
stehen, das Risiko bestimmter Krankheiten zu erhöhen oder zu senken. Das wird bisher so verwen-
det, dass Medikamentenhersteller für Präparate, die genau an den patentierten menschlichen Genen 
ansetzen, Lizenzgebühren an die Patentinhaber zahlen, was letztlich auf die Krankenversicherten 
umgelegt wird. Aber die einzelnen Menschen müssen an die Patentinhaber noch keine Gebühren 
bezahlen für die Nutzung ihrer Gene. Durch geschickte Patentierung lebenswichtiger Gene und 
Sanktionen bei Nichtzahlung bzw. Nichtabarbeitung der Gebühren ließe sich ein kohärentes System 
der de-facto Leibeigenschaft einführen mit einem hohen BIP und hoher Exportierbarkeit.
Eine de jure Sklaverei oder Leibeigenschaft zu etablieren mit den Verordnungen zu den Ungleich-
gewichten, wäre jedoch mit den entsprechen-den Verboten aus Art. 5 Nr. 1 EU-Grundrechtecharta 
unvereinbar. Die bürgerlichen EU-Grund-rechte sind verbindlich, zu denen auch das Verbot von 
Sklaverei und Leibeigenschaft gehört, stehen  vom Rang zwar unter dem EU-Primärrecht (Art. 52 
Abs. 2 EU-Grundrechtecharta), aber noch ober-halb des EU-Sekundärrechts (Art. 6 Abs. 3 EUV).

In feudalistischeren Zeiten in Europa und heute in vielen agrarisch geprägten ehemaligen Kolonial-
staaten entziehen sich viele Menschen der Ausbeutung, indem sie subsistenzmäßig Nahrung,  Heil-
kräuter und Energiepflanzen für sich anbauen. Um das zu unterbinden, hat man über das TRIPS-
Abkommen die Patentierung von Mikroorganismen und von Genen von Tieren und Pflanzen zuge- 
lassen. Erst nur für genmanipulierte, inzwischen immer mehr für ganz normale unmanipulierte, de- 
ren Gene lediglich entschlüsselt worden sind. Bei mit Patentrechten belastetem Saatgut verlangen 
die Patentinhaber für jede Wiederaussaat Lizenzgebühren. Zur Zeit wird außerdem für Heilkräuter 
auf EU-Ebene ein möglichst teures Zulassungsverfahren vorbereitet. Damit wird Subsistenzwirt- 
schaft, selbst der rentnerische Kleingarten mit Lebensmittelanbau für den Eigenbedarf, kriminali-
siert, werden Menschen mit Gewalt aus der Subsistenz in die bip-mäßig messbare Arbeit mit expor-
tierbaren Ergebnissen gezwungen. 
Die EU-Kommission wendet genau diese Strategie derzeit im Rahmen ihrer aktuellen „Empfehlun- 
gen“ im Rahmen des Defizitverfahrens des Stabilitäts- und Wachstumgspaktes gegen Griechenland 
an (siehe Abschnitt V. 12 dieser Verfassungsbeschwerden). Mit den beiden Verordnungen zu den 
„Ungleichgewichten“ bekäme sie Möglichkeit, die Subsistenzwirtschaft eurozonenweit zu zerstö-
ren.

Es sind zwar schon menschliche Gene patentiert. Ein Patent auf die menschliche Fortpflanzung je- 
doch würde es ermöglichen, für jede menschliche Fortpflanzung Lizenzgebühren zu erheben – mit 
entsprechenden Sanktionen bei Nichtzahlung bzw. Nichtabarbeitung.

Patente rund um die Forschung mit menschlichen Stammzellen sind bereits beantragt. Mit der Un-
terstützung der hier erläuterten Verordnungen zu den wirtschaftlichen Ungleichgewichten scheint es 
nicht mehr weit bis zur industriellen Medikamentenherstellung aus überzähligen künstlichen 
Befruchtungen und aus Abtreibungen bis hin zur gezielten Zeugung zur Stammzellproduktion. Das 
wäre ein therapeutischer Kannibalismus. Die ungeborenen Nachkommen der Armen würden zum 
Ersatzteillager der Reichen. Tiefgefrorene Stammzellen sind transportierbar und damit physich 
exportfähig, und ihre Käuflichmachung würde das BIP erhöhen.

In Deutschland sind dem Organhandel vor allem bzgl. Lebendorganspenden enge Grenzen gesetzt. 
Auch die Handelbarkeit von Organen ist sehr eingeschränkt. Es soll vermieden werden, dass arme 
Menschen, wie in Indien, eine Niere verkaufen für größere private Investitionen wie eine Hochzeit 
oder ein Auto. Und es soll vermieden werden, dass Hinrichtungen und Morde zur Erlangung von 
Organen geschehen, wie dies heute bereits in einer relativ geringen Zahl vor allem diktatorisch re- 
gierter bzw. sehr armer Länder der Fall ist. Eine stärkere Handelbarkeit menschlicher Organe würde 
zwar das Risiko all dieser menschenrechtsfeindlichen Begleiterscheinungen mit sich bringen, aber 



sicherlich das BIP und die Exporte erhöhen. 

Im Ehrenamt werden riesige Mengen an Arbeitszeit zum Wohle der Allgemeinheit erbracht. Da die 
Arbeitsleistung im Ehrenamt nicht bezahlt wird, fließt sie nicht ins BIP ein und kann auch so auch 
nicht die Exportstatistiken und die Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Auch die Leistungen der ge- 
meinnützigen Verbände erfolgen oft unentgeltlich. Mit den beiden Verordnungen zu den volkswirt- 
schaftlichen Ungleichgewichten wäre auch mit Vorstössen der EU-Kommission zu rechnen zur Ein-
schränkung der gemeinnützigen Aufgaben, um die bisher gemeinnützigen Verbände in die Logik 
des Gewinnstrebens zu zwingen, um sie zu zwingen, das BIP erhöhende entgeltliche Leistungen zu 
erbringen. 

Innerhalb der Familie werden viele Leistungen unentgeltlich erbracht, noch mehr als im Ehrenamt.
Die Kultur des Schenkens von Leistungen innerhalb der Familie gibt vielen Menschen überhaupt 
erst Halt und Selbstbewußtsein. Hier liegt andererseits auch ein gewaltiges Reservoir zur Anhebung 
des BIP. Interessanterweise schützt die EU-Grundrechtecharta verbindlich bzgl. der Familie nur die 
Privatsphäre (Art. 7) und das Recht auf Heirat und Familiengründung (Art. 9), während der Art. 33 
der EU-Grundrechtecharta, welcher auch den wirtschaftlichen und den sozialen Schutz der Familie 
enthält, sich im Abschnittl „Solidarität“ mit den unverbindlichen sozialen (Art. 52 Abs. 5 EU-
Grundrechtecharta, Erläuterungen des EU-Konvents zu Art. 52 Abs. 5 EU-Grundrechtecharta) be- 
findet. Die Kommerzialisierung der normalerweise unentgeltlichen Dienstleistungen innerhalb der 
Familie wäre mit dem Wortlaut der Erläuterungen zu den Entwürfen der EU-Verordnungen zu den 
wirtschaftlichen Ungleichgewichten abgedeckt und würde sicherlich das BIP vorübergehden deut-
lich erhöhen, aber um den Preis, die Institution Familie mittelfristig zu zerstören.

Bereits heute werden gesundheitsfördernde Yoga-Übungen patentiert; diese haben sowohl 
sportlichen als auch religiösen Charakter. Da die EU-Kommission die Macht haben will, alle bisher 
nicht handelbaren Güter exportierbar zu machen, ist nach Inkrafttreten des Fiskalpakts und an 
dessen Art. 9 anknüpfendder Etablierung der Ungleichgewichtsverfahren auch mit der Einführung 
von Gebühren auf sportliche Übungen und auf religiöse Praktiken zu rechnen.
http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.com/2009/02/indien-will-yoga-als-allgemeingut.html

Der schillernde Begriff „Governance“ wird für alle möglichen Bedeutungen genutzt, darunter auch 
für die Idee, behördliche Entscheidungen verhandelbar zu machen, materielles Recht, also wer wel-
che Rechte und Pflichten hat, in vielen Bereichen abzuschaffen oder nur noch als Verhandlungsba-
sis vorzugeben. Da dieses Governance-Konzept auch gerne von Wissenschaftlern angesprochen 
wird, die über funktionelle Behördenprivatisierung nachdenken, und die EU-Kommission, wie in 
Abschnitt VIII. dieser Verfassungsbeschwerden dargestellt, durch Art. 2 von Protokoll 26 zu den 
Verträgen der EU nun bis zu einem gewissen Grad auch für funktionelle Behördenprivatisierung ist, 
ist es nicht unwahrscheinlich, die beiden Verordnungen zu den wirtschaftlichen Ungleichgewichten 
auch zur graduellen Legalisierung der Kommerzialisierung behördlicher Entscheidungen genutzt 
werden könnte, was das BIP erhöhen und auch exportfähig sein würde. Mit der Exportierbarma- 
chung behördlicher Entscheidungen könnte man sich dann zugleich jegliche Korruptionsbekämp- 
fung sparen, wenn man sie dann ganz legal kaufen und damit sogar handeln könnte. 

Besonders riskant wäre der Ausverkauf hoheitlicher Entscheidungen im Bereich der Außen- und 
Sicherheitspolitik oder im Bereich der Gesetzgebung, wenn ganz offiziell auch Entscheidungen von 
Regierung und Parlament, die bisher zumindest der erlaubten Käuflichkeit entzogen sind, käuflich 
gemacht würden. Das würde sicherlich noch weitaus höhere Preise erzielen und so noch mehr zum 
BIP und so schließlich zur Verbesserung des Verhältnis des Defizits sowie des Gesamtschulden- 
stands zum BIP beitragen, als das die Käuflichmachung von Verwaltungsentscheidungen jemals 
könnte. Das würde sich auch dadurch ergeben, dass die Supranationalisierung der GASP durch Rn. 
255 und 342 des Lissabonurteils vollkommen zurecht untersagt wurde, weil nur so der Vorrang der 



Angriffskriegsverbote und des Friedensgebots (Art. 2 Abs. 4 Uno-Charta, Art. 26 GG, Art. 1 Abs. 2 
GG) vor den Blankettvorschriften von Art. 42 EUV und Art. 43 EUV gesichert werden könnte. So 
droht nun die Umgehung des Angriffskriegsverbots zwar nicht mehr durch die Supranationalisie- 
rung der GASP, dafür aber durch die Käuflichmachung der Außen- und Sicherheitspolitik der Mit- 
gliedsstaaten der Eurozone auf Grund der EU-Verordnungen zu den wirtschaftlichen Ungleichge-
wichten. Das Ergebnis wäre das gleiche – Kriege für private Macht- und Profitinteressen.

Prof. Dr. Christian Cappel denkt in seinem Text „zum Anachronismus einer Drittwirkung“ darüber 
nach, das Privatrecht über das öffentliche Recht einschließlich der Grundrechte zu stellen, nur nicht 
über das Grundrecht auf Eigentum. Es mag ihm darum gehen, die Wirtschaft von den Fesseln ande-
rer Menschenrechte als dem auf Eigentum weitgehend zu befreien. Privatrecht über Grundrechte zu 
stellen, ist im Ergebnis aber nichts anderes als ein rechtsphilosophischer Zwischenschritt zur privat-
vertraglichen Abdingbarkeit der Grundrechte. Da solche Gedanken längst  im 
rechtsphilosophischen Raum kursieren, hält die Beschwerdeführerin es durchaus für möglich, dass 
auch die beiden Verord-nungen zu den wirtschaftlichen Ungleichgewichten selbst für die 
Einführung einer Veräußerbarkeit und Handelbarkeit von Grundrechten mißbraucht werden 
könnten.

Das für das Staateninsolvenzverfahren der Eurozone als Teil des ESM vorgesehene Recht der priva-
ten Gläubiger, den Eurostaaten für den Teilerlass von Schulden verbindliche Auflagen zu machen, 
ist ebenfalls ein sehr drastischer Ansatz, Privatrecht über öffentliches Recht zu stellen. Zumal die 
privaten Gläubiger ja auch noch dazu verpflichtet werden sollen, vollständig nach der IWF-Praxis 
(Ignorierung der Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerstaaten) zu handeln, und nach dem 
übrigen Völkerrecht (incl. universelle Menschen rechte und Uno-Charta) nur insoweit, wie das mit 
der IWF-Praxis vereinbar ist. In Kombination mit der Exportierbarmachung bisher unveräußerlicher 
Güter könnten Gläubiger z. B. ihr Recht, im Rahmen der Gläubigerversammlung im ESM-Staaten-
insolvenzverfahren, Auflagen machen, verkaufen oder auch meistbietend versteigern.

Das deutsche Bundesumweltministerium arbeitet zusammen mit der EU-Kommission an dem Pro-
jekt „Economics of Ecosystems and Biodiversity“ 
(http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/pdf/teeb_report.pdf)
Dabei geht es darum, den Geldwert der einzelnen Arten zu berechnen. Die Ergebnisse solcher For- 
schungen könnte man natürlich auch für einen finanziellen Lastenausgleich zu Gunsten solcher 
Staaten verwenden, die mit Rücksicht auf die Stabilität des gesamten Ökosystems zurückhaltender 
bei der kommerziellen Nutzung ihrer natürlichen Ressourcen sind, z. B. auf Erdölbohrungen in 
Naturschutzgebieten verzichten. Ansätze dazu sind sogar im Kommissionspapier „Lebensversiche- 
rung und Naturkapital: Eine Biodiversitätsstrategie der EU für das Jahr 2020“ vom 03.05.2011 
vorhanden. Wenngleich dort in Maßnahme 5 auf S. 14 das Wort „Ökosystemdienstleistungen“ 
vorkommt, welches sehr nach Kommerzialisierungsabsicht klingt.
Angesichts der ausdrücklichen Absicht der EU-Kommission, mittels der 
Ungleichgewichtsverfahren im Rahmen der Neuregelung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
zwecks Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung möglichst viele bisher nicht handelbare Güter 
exportierfähig zu machen, ist aber eher damit zu rechnen, dass dann Schuldnerstaaten gezwungen 
werden, an Private das Recht zu verkaufen, für bestimmte Naturdienstleistungen oder für die 
Nutzung bestimmter Arten in dem jeweiligen Staat von den Einwohnern Gebühren zu verlangen. 
Vor 20 Jahren wäre man für verrückt gehalten worden, wenn man Patente auf Leben prognostiziert 
hätte. Heute gibt es Patente auf Leben zum Teil sogar schon für nicht genmanipuliertes Leben, und 
werden ausgerechnet unter Mitarbeit der EU-Kommission mögliche Preise für ganze Arten er-
forscht, während die gleiche Kom- mission so viele unveräußerliche Güter wie möglich exportfähig 
machen will. Zu den Naturdienstleistungen gehört z. B. die Photosynthese, von welcher unsere 
Atemluft abhängt.



Auch wenn die EU-Kommission vermutlich bewusst einstweilig nur die Handel- und Exportierbar-
keit eines Bruchteils der hier beispielhaft dargestellten unveräußerlichen Güter will, so sind diese 
aufrüttelnden Beispiele doch erforderlich, denn sobald die ärmeren Bevölkerungsschichten ein 
bisher unveräußerliches Gut aus ihrer Not heraus verkauft haben würden, wäre bald mit dem nächs-
ten Tabubruch zu rechnen, um das BIP und die Wettbewerbsfähigkeit hoch zu halten, ohne dafür 
ernsthaft auch von oben nach unten zu verteilen. Und die Kommission macht in den Begründungen 
ihrer Verordnungsentwürfe  zu den wirtschaftlichen Ungleichgewichten keinerlei explizite Ausnah-
me von der „Reallokation von Angebot und Nachfrage zwischen dem Sektor nichthandelbarer 
Güter und  der Exportwirtschaft“, sodass damit gerechnet werden muss, dass nach und nach alle 
halbwegs mächtigen Bestrebungen zur Exportierbarmachung aller bisher nicht käuflichen Sach- und 
Rechts- güter aufgegriffen werden – solange dem nicht rechtlich Einhalt geboten wird.

Unter den weiten Wortlaut der EU-Verordnungsentwürfe zu den wirtschaftlichen Ungleichgewich- 
ten würde sogar die Exportierbarmachung von Dingen geraten, deren Handel heute strengstens ver- 
boten bzw. eingeschränkt ist. Der Handel mit Drogen, Waffen und die Bereitstellung unkontrollier-
ter Lagerplätze für Gift- und Atommüll vollzieht sich heute zu einem erheblichen Teil außerhalb 
des statistisch gemessenen BIP und trägt insoweit nichts bei für die Performance der Eurostaaten 
bzgl. des Defizit- und des Schuldenquotenkriteriums nach Art. 126 Abs. 2 AEUV. Die 
Legalisierung sol- cher Aktivitäten würde mit Sicherheit zu schwersten 
Menschenrechtsverletzungen führen, aber wie- viele Amtszeiten würde man der Versuchung 
widerstehen können, diese Aktivitäten in das sichtbare BIP zu überführen? Auch wenn die 
derzeitige EU-Kommission die Legalisierung heute schwerst krimineller Handelsaktivitäten 
höchstwahrscheinlich nicht will, zeigt dies, dass das Ungleichge-wichtsverfahren nur im Ganzen als 
verfasssungswidrig erkannt werden kann.

Das EU-Primärrecht enthält keinerlei Generalermächtigung, alles käuflich zu machen.
Art. 26 Abs. 2 AEUV verlangt, dass der europäische Binnenmarkt keine Binnengrenzen mehr haben 
gegenüber der freien Bewegung von Gütern, Personen, Dienstleistungen und Kapital, gemäß den 
Vorschriften des AEUV und des EUV. Dabei geht es aber nur darum, entgeltliche Leistungen eu-
weit anbieten zu können, nicht um eine Ermächtigung der EU, alles käuflich zu machen.

Die EU-Ebene hat die ausschließliche legislative Kompetenz für die Außenhandelspolitik (Art. 3 
Abs. 1 lit. e AEUV). Nach Art. 206 AEUV ist die EU dabei verpflichtet, beizutragen zur fortschrei-
tenden Senkung Abschaffung von Beschränkungen für Handel und ausländische Direktinvestitionen 
und für die Senkung von Zöllen und anderen Handelsbarrieren. 
Dabei geht es um einen freieren Handel mit Gütern, die ohnehin bereits handelbar sind, nicht um 
eine Ermächtigung, alles handelbar oder alles für ausländische Investoren käuflich zu machen.

V.12 Allkäuflichkeit ist auch unethisch – am Beispiel derEnzyklika „Caritas in Veritate“
Dieser Abschnitt zeigt, dass die Allkäuflichkeit, auf welche die Verordnungsentwürfe zu den wirt-
schafltichen Ungleichgewichten, für welche Art. 136 Abs. 3 AEUV die primärrechtliche Grundlage 
bzw. erst einmal Art. 9 Fiskalpakt die intergouvernementale Grundlage sein soll, auch in diametra-
lem Gegensatz zu christlichen Glaubensvorstellungen stehen. Letztere waren für die Entstehung des 
Grundgesetzes ebenso wie der universellen Menschenrechte nicht ganz unbedeutend. Am Beispiel 
der Enzyklika „Caritas in Veritate“ lässt sich dieser Gegensatz be- sonders deutlich zeigen. 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-
xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_ge.html 

Am 29.06.2009, einen Tag vor dem Lissabonurteil, wurde die päpstliche Enzyklika „Caritas in 
Veri-tate“ (Liebe in der Wahrheit) veröffentlicht. Es geht der Beschwerdeführerin hier nicht darum, 
das Bundesverfassungsgericht zu einer Konfession zu bekehren, der sie selbst nicht angehört, denn 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_ge.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_ge.html


das wäre ja weltanschaulich, sondern darum, aufzuzeigen, dass das Zustimmungsgesetz zu Art. 136 
Abs. 3 AEUV nicht nur äußerst verfassungs- und menschenrechtswidrig, sondern auch absolut 
unethisch ist. Und Papst Benedikt XVI. hat die intellektuelle Fähigkeit zum vernetzten Denken. Er 
ist in der Lage, eine Situation gleichzeitig ethisch, menschenrechtlich und makroökonisch zu 
betrachten, und auch Wechselwirkungen zwischen diesen verschiedenen Standorten zur 
Betrachtung der Welt wahrzunehmen und in Worte zu fassen.

Vor allem in den Tz. 6, 34 und 39 fordert Papst Benedikt XVI. eine kohärent und nicht nur für 
Nischen auf die Nächstenliebe ausgerichtete Rahmensetzung der Wirtschaft, wobei die Verbesse- 
rung der Rahmenbedingungen für die unentgeltlichen Formen der Wirtschaft einer der zentralen 
Wege dorthin sein soll. 
In Tz. 34 erläutert er hierzu:
„Die Liebe in der Wahrheit stellt den Menschen vor die staunenswerte Erfahrung des Geschenks.
Die Unentgeltlichkeit ist in seinem Leben in vielerlei Formen gegenwärtig, die aufgrund einer nur
produktivistischen und utilitaristischen Sicht des Daseins jedoch oft nicht erkannt werden.“
In Tz. 34 heißt es außerdem:
„Weiter hat die Überzeugung, daß die Wirtschaft Autonomie erfordert und keine moralische 
„Beeinflussung“ zulassen darf, den Menschen dazu gedrängt, das Werkzeug der Wirtschaft sogar 
auf zerstörerische Weise zu mißbrauchen. Langfristig haben diese Überzeugungen zu wirtschaftli-
chen, gesellschaftlichen und politischen Systemen geführt, die die Freiheit der Person und der 
gesellschaftlichen Gruppen unterdrückt haben und genau aus diesem Grund nicht in der Lage 
waren, für die Gerechtigkeit zu sorgen, die sie versprochen hatten.“
In Tz. 36 heißt es:
„Der Bereich der Wirtschaft ist weder moralisch neutral noch von seinem Wesen her unmenschlich 
und antisozial. Er gehört zum Tun des Menschen und muß, gerade weil er menschlich ist, nach 
moralischen Gesichtspunkten strukturiert und institutionalisiert werden.“

In Rn. 68 sagt der Papst u. a.:
„Wir können über andere Menschen und auch über uns selbst nicht verfügen. Die Entwicklung des 
Menschen verkommt, wenn er sich anmaßt, sein eigener und einziger Hervorbringer zu sein. 
Ähnlich gerät die Entwicklung der Völker aus den Bahnen, wenn die Menschheit meint, sich 
wiedererschaffen zu können, wenn sie sich der „Wunder“ der Technik bedient. So wie sich die 
wirtschaftliche Entwicklung als trügerisch und schädlich herausstellt, wenn sie sich den „Wundern“ 
der Finanzwelt anvertraut, um ein unnatürliches und konsumorientiertes Wachstum zu unterstützen. 
Gegenüber dieser prometheischen Anmaßung müssen wir die Liebe zu einer Freiheit stärken, die 
nicht willkürlich ist, sondern durch die Anerkennung des ihr vorausgehenden Guten menschlicher 
geworden ist. Dazu muß der Mensch wieder zu sich kommen, um die Grundnormen des natürlichen 
Sittengesetzes zu erkennen, das Gott ihm ins Herz geschrieben hat.“

In die Mühlen des europäischen Finanzierungsmechanismus geraten Staaten, die durch überdimen-
sionierte Bankenrettungspakete unbezahlbar hohe Schulden aufgetürmt haben, und die durch eine 
Verschlechterung der Schuldenquote (Verhältnis der Gesamtschulden zum BIP) unbezahlbar hohe 
Zinssätze auf ihre Staatsschulden zahlen müssen und dadurch wiederum akute Liquiditätsprobleme 
haben.
Durch die fünf Verordnungsentwürfe zur Instrumentalisierung des Stabilitäts- und Wachstums-
paktes zur Errichtung der halb-diktatorischen EU-Wirtschaftsregierung will man alle Eurostaaten 
mit zu hoher Neuverschuldung oder zu hoher Schuldenquote, alle Eurostaaten mit hohen Leistungs-
bilanzsalden und alle, denen es im Vergleich zu den vorgenannten noch zu gut geht, also insgesamt 
alle Eurostaaten, zu packen bekommen, um in ihnen die Sozialsysteme zu zerstören und den öffent-
lichen Dienst funktionell zu privatisieren, also die Eurostaaten gröstenteils de-facto zu 
entstaatlichen.
Eurostaaten, die dem entgehen wollen, sind wirtschaftlich gezwungen, ihr BIP zu steigern. In das 



BIP fließen aber nur die Leistungen der Wirtschaft ein, welche bezahlt werden. Je mehr bezahlt 
wird für wirtschaftliche Tätigkeiten, desto höher das BIP. Bereits die Einführung und die Verschär-
fung von Mechanismen, welche die Staaten zur Erhöhung des BIP zwingen sollen, üben zugleich 
einen Zwang auf die Staaten aus, sämtliche unentgeltlichen Teile der Wirtschaft zurückzudrängen – 
in diametralem Gegensatz zu dem von der Nächstenliebe inspirierten makroökonischen Ansatz in 
Tz. 6, 34 und 39 der Enzyklika „Caritas in Veritate“.

In Rn. 34 und 36 wird das Erfordernis der ethischen Rahmensetzung der gesamten Wirtschaft deut- 
lichst zum Ausdruck gebracht. Statt dessen strebt die EU-Kommission über die beiden Verord- 
nungsentwürfe zu den „wirtschaftlichen Ungleichgewichten“ die Machtkompetenz an, den Staaten 
der Eurozone die Exportierfähigmachung aller nicht handelbaren Güter, und damit auch aller  
unver-äußerlichen Werte aufzwingen zu können. Damit droht die Aushebelung aller Werte und aller 
Menschenrechte, welche der Wirtschaft Grenzen setzen. Statt an den Menschenrechten bemessene 
Grenzen für die Börse die Handelbarkeit der Menschenrechte an der Börse?

In Tz. 25 erläutert der Papst zu Finanzkrise und übersteigerter Wettbewerbsgläubigkeit:
„Der global gewordene Markt hat vor allem bei den reichen Ländern die Suche nach Zonen 
angetrieben, in die die Produktion zu Niedrigpreisen verlagert werden kann, mit dem Ziel,
die Preise vieler Waren zu senken, die Kaufkraft zu steigern und somit die auf vermehrtem Konsum
basierenden Wachstumsraten für den eigenen internen Markt zu erhöhen. Folglich hat der Markt
neue Formen des Wettstreits unter den Staaten angeregt, die darauf abzielen, mit verschiedenen
Mitteln – darunter günstige Steuersätze und die Deregulierung der Arbeitswelt – 
Produktionszentren
ausländischer Unternehmen anzuziehen. Diese Prozesse haben dazu geführt, daß die Suche nach
größeren Wettbewerbsvorteilen auf dem Weltmarkt mit einer Reduzierung der Netze der sozialen
Sicherheit bezahlt wurde, was die Rechte der Arbeiter, die fundamentalen Menschenrechte und die
in den traditionellen Formen des Sozialstaates verwirklichte Solidarität in ernste Gefahr bringt. Die
Systeme der sozialen Sicherheit können die Fähigkeit verlieren, ihre Aufgabe zu erfüllen, und zwar
nicht nur in den armen Ländern, sondern auch in den Schwellenländern und in den seit langem
entwickelten Ländern. Hier kann die Haushaltspolitik mit Streichungen in den Sozialausgaben, die
häufig auch von den internationalen Finanzinstituten angeregt werden, die Bürger machtlos neuen
und alten Gefahren aussetzen; diese Machtlosigkeit wird durch das Fehlen eines wirksamen
Schutzes durch die Arbeitnehmervereinigungen noch erhöht.“

Papst Benedikt XVI. bringt hier mutiger als jeder seiner Vorgänger auf den Punkt, dass durch die 
Übersteigerung der Kapitalverkehrsfreiheit ein Standortwettbewerb zwischen den Staaten geschaf-
fen worden ist, welcher zu massiven Verletzungen der sozialen Menschenrechte führt. 
Die „internationalen Finanzinstitute“, welche „ Streichungen in den Sozialausgaben“ anregen, ist 
eine sehr diplomatische Umschreibung dafür, dass IWF und Weltbank durch ihre Kreditauflagen 
massenhaft Menschen in den Tod schicken. Die Beschwerdeführerin hat dies bezüglich der Kredit- 
auflagen des IWF gegenüber Rumänien und Niger bereits im Rahmen dieser Verfassungsbeschwer-
den nachgewiesen.
Der EU-Kommission jedoch reicht selbst die Geschwindigkeit der Zerstörung von Sozialsystemen 
und öffentlichen Dienst durch die geballte Macht von Standortwettbewerb und IWF-Auflagen nicht 
mehr. Sie will nun im Namen der Verringerung der Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit und 
in den Leistungsbilanzsalden gleich die Ermächtigung haben mit den beiden EU-Verordnungsent-
würfen zu den Ungleichgewichten, alle bisher nicht käuflichen Dinge exportierfähig zu machen. 
Das dürfte zur Zerstörung jeglicher Form der Substenzwirtschaft, des Ehrenamtes, der Familie und 
aller anderen Bereiche führen, in denen man heute geldwerte Güter oder Leistungen anderen 
Menschen unentgeltlich zuwendet. Das ist das genaue Gegenteil dessen, was der Papst zur 
Humanisierung der Wirtschaft fordert, das genaue Gegenteil des Ausbaus des unentgeltlichen Teils 
der Wirtschaft, das genaue Gegenteil der Nächstenliebe. Eine Wirtschaft der Allkäuflichkeit ist eine 



Diktatur der Angst.

Zur Lösung der augenblicklichen Krisen, darunter auch „die schädlichen Auswirkungen einer 
schlecht eingesetzten und darüber hinaus spekulativen Finanzaktivität auf die Realwirtschaft“ for- 
dert der Papst eine „grundlegende kulturelle Erneuerung“ und „die Wiederentdeckung von Grund-
werten“ (Tz. 22 der Enzyklika).
Nichts anderes macht die Beschwerdeführerin geltend, wenn sie in dieser Verfassungsbeschwerden 
in juristischer Präzision statt mit weltanschaulicher Autorität, geltend macht, dass die Bestimmung 
des Maßes, auf wieviel die Gläubiger im Falle der Illiquidität eines Staates verzichten, und wieviel 
Steuererhöhungen und Leistungskürzungen den Einwohnern des Landes zumutbar sind, die 
Grundrechte aus der nationalen Verfassung des betroffenen Landes und die von dem jeweiligen 
Land ratifizierten Menschenrechtsverträge der Vereinten Nationen der Maßstab sein müssen.

V.13 zu erwartende Auflagen gemessen an den „Empfehlungen“ der EU-Kommission an Griechen-
land im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes
Das im Januar 2010 veröffentlichte und am 18.01.2010 dem EU-Ministerrat vorgelegte aktuelle 
Stabiliäts- und Wachstumsprogramm Griechenlands steht unter dem folgenden Link:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st05/st05454.en10.pdf 
 
So hat sich Griechenland gem. Tz. 7.2.1 des Stabilitäts- und Wachstumsprogramms zur Marktöff- 
nung gegenüber der “Biotechnologie” verpflichtet. Das bedeutet, dass es als Auflage der EU hinge-
nommen hat, den Anbau genveränderter Pflanzen und / oder den Import genveränderter Produkte 
zuzulassen. Griechenland ist bisher als eines der restriktivsten Länder bekannt, was den Einsatz von 
Genmanipulation in der Landwirtschaft angeht.
Das Stabilitäts- und Wachstumsprogramm Griechenlands beschäftigt sich in seinem Abschnitt 7.4 
mit der Schaffung einer effizienteren und transparenteren öffentlichen Verwaltung. Der Unterab- 
schnitt 7.4.6 des Abschnitts 7.4 beschäftigt sich mit Politik zur Privatisierung von Vermögensge-
genständen und zur Umstrukturierung. Die Einordnung des Abschnitts 7.4.6 zur Privatisierung in 
den Abschnitt 7.4 zur öffentlichen Verwaltung spricht dafür, dass es bei der Privatisierung auch um 
hoheitliche Aufgaben geht. Der erste Absatz von Abschnitt 7.4.6 und auch die Beispiele in Ab-
schnitt 7.4.6 hingegen beziehen sich zumindest explizit aber ausschließlich auf die Privatisierung 
der meisten wirtschaftlichen Beteiligungen außerhalb öffentlicher Güter und den Erhalt zumindest 
von Beteiligungen in Bereichen von strategischer Bedeutung für das öffentliche Interesse und die 
nationale Sicherheit. Die Beispiele in Abschnitt 7.4.6 für staatliche Beteiligungen beziehen sich alle 
auf die Daseinsvorsorge. Der Begriff der nationalen Sicherheit hingegen als Grenze der Privatisie-
rung ist wiederum ein starkes Indiz dafür, dass den Griechen auch Behördenprivatisierungen abver-
langt werden sollen.
Dass neben der EU-Kommission auch der IWF eine Geschichte darin hat, Staaten mit seinen 
Kreditauflagen zur Privatisierung hoheitlicher Aufgaben zu zwingen, zeigt Abschnitt IV.5.4 dieser 
Verfassungsbeschwerden.

V.14 Übersetzungshilfe zwischen Begrifflichkeiten der Bundesregierung und des EU-Rechts 
Der Spiegel-Artikel „Euro-Zone Merkel schmiedet Plan für gemeinsame Wirtschaftsregierung“ 
vom 29.01. 2011 belegt jetzt, wie der deutschen Bevölkerung die Ermächtigung der EU-
Wirtschaftsregierung dargestellt wird. 
www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,742359,00.html

Die de-facto Verschärfung der zulässigen Neuverschuldung auf 0,5% des BIP im Rahmen der Buß-
geldbewehrung der präventiven Komponente des Stabiliäts- und Wachstumspaktes, das Aufbrechen 



der nationalen Verfassungen für den Stabilitäts- und Wachstumspakt (vgl. Art. 3 und Art. 8 Fiskal-
pakt, Abschnitte V.1+V.20 dieser Verfassungsbeschwerden) präsentiert die Bundeskanzlerin als 
eine Verpflichtung der Mitgliedsstaaten auf „eine Schuldenbremse nach deutschem Vorbild“.   

Ein „Pakt für Wettbewerbsfähigkeit“, welcher von der deutschen Bundesregierung gefordert wurde, 
wurde zumindest dem Namen nach nicht beschlossen. Stattdessen wurde auf dem Gipfel vom 11. 
03.2011 als Name „Pakt für den Euro“ und schließlich auf dem Gipfel vom 24./25.03.2011 verbind-
lich „Euro-Plus-Pakt“ als Name beschlossen (siehe Abschnitt III.15 dieser 
Verfassungsbeschwerden).

V.15 Strukturreformen im Stabilitäts- und Wachstumspakt
Im Rahmen der bisherigen Fassung von Art. 5 Abs. 1 der EU-Verordnung 1466/97 zur vorbeugen-
den Komponente berücksichtigte die EU zwar auch bisher schon für die Beurteilung des Anpas- 
sungspfads hin zum mittelfristigen Haushaltsziel vorübergehend die Kosten, welche Staaten haben 
für Strukturreformen; die EU konnte solche Strukturreformen aber nicht im Rahmen der vorbeugen-
den Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspaktes erzwingen. Das würde die Neufassung der 
EU-Verordnung  über die wirksame Durchsetzung der haushaltspolitischen Überwachung im Euro-
raum ändern, die ausdrücklich auch für die präventive Komponente gilt, und die bei Nichterfüllung 
einer vorsichtigen Haushaltspolitik ein Bußgeld vorsieht (Art. 1, Art. 3 Abs. 1, Art. 5 der EU-Veror-
dnung). Erstmals bekäme die EU die Möglichkeit, Staaten, die nicht in der Lage sind, die Kriterien 
für eine vorsichtige Haushaltspolitik zu erfüllen, aber auch kein Bußgeld zahlen können, zu zwin-
gen, beliebige von der EU empfohlene Strukturreformen umzusetzen.
Zur Vermeidung von Wiederholungen siehe hierzu die Abschnitte V.4 und V.6 dieser Verfassungs-
beschwerden.

Die Anrechnung der Kosten für größere Strukturreformen im Rahmen der präventiven Komponente 
hat, auch wenn die Anrechnung nur für jeweils 5 Jahre und nur linear-degressiv vorgesehen ist, er-
hebliche Auswirkungen. Dies vor allem auch im Hinblick darauf, dass eine vorsichtige Haushalts- 
politik im Sinne der präventiven Komponente nur bis zu einem Defizit von max. 0,5% des BIP 
gege-ben ist, deutlich weniger als die erlaubten 3% des BIP im Rahmen der korrektiven 
Komponente. Wenn nun die präventive Komponente mit Bußgeldbewehrung versehen werden soll, 
würde 0,5% statt 3% zur maßgeblichen Grenze zur Vermeidung eines Verfahrens. Dadurch bekäme 
die Frage der Anrechnung der Kosten für Strukturreformen ein ganz anderes Gewicht. Spätestens 
alle 5 Jahre würde sich der Druck deutlich verschärfen, wieder neue Strukturreformen 
durchzuführen.

Darum ist es entscheidend, was mit „Strukturreformen“ gemeint ist. Art. 5 Abs. 1 der EU-Verord- 
nung 1466/97 verlangt als Muss-Vorschrift, dass „ größeren Strukturreformen Rechnung“ getragen 
wird, welche „auch durch Steigerung des Potenzialwachstums — direkte langfristige Kosteneinspa-
rungseffekte und mithin nachprüfbare Auswirkungen auf die langfristige Tragfähigkeit der öffentli-
chen Finanzen haben.“
Anrechnungsfähig sind also nur die Kosten für größere Strukturreformen, nicht die für kleinere.
Das Wort „Potentialwachstum“ gibt es in der deutschen Sprache nicht. Gemeint ist offensichtlich 
„Wachstumspotential“. Mit der präventiven Komponente hat das insoweit zu tun, als Wachstum den 
Anstieg des BIP bedeutet, und ein höheres BIP einen höheren absoluten Betrag an Defizit bedeutet, 
der noch innerhalb der Grenzen einer vorsichtigen Haushaltspolitik wäre. Und ein höheres BIP be- 
deutet höhere Steuereinnahmen, vor allem bei der Umsatzsteuer und den Ertragsteuern.

Art. 5 Abs. 1 der EU-Verordnung 1466/97 bezieht sich jedoch nicht darauf, ob die größeren Struk-
turreformen wirklich Wachstum bringen würden. Es reicht eine Steigerung des Wachstumspotenti- 
als – also eine Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, dass das BIP wächst, bzw. eine Erhöhung des Be-



trags, um den es wahrscheinlich wächst. Das BIP mißt das Entgelt, was für die insgesamt innerhalb 
einer Volkswirtschaft in einem Jahr erbrachten Leistungen gezahlt wird. Zusätzlich zu dem Anreiz 
zur BIP-Erhöhung insgesamt, um mehr Spielraum für Defizit, vorsichtige Haushaltspolitik und 
Gesamtschuldenkriterium zu haben, setzt Art. 5 Abs. 1 der EU-Verordnung 1466/97 erheblichen 
Druck, zur BIP-Erhöhung größere Strukturreformen durchzuführen. 
Das BIP lässt sich vor allem dadurch erhöhen, wenn man bisher kostenlose Leistungen entgeltlich 
macht. Wozu das führen kann, wird in den Abschnitten V.5 und V.7 zum Ungleichgewichtsverfah-
ren und in Abschnitt V.11 dieser Verfassungsbeschwerden zur Allkäuflichkeit dargestellt. Und es 
lässt sich erhöhen, wenn man möglichst viele Leistungen outsourcet an eine möglichst lange Kette 
von Subunternehmern. Dabei will man vor allem auch die hoheitlichen Tätigkeiten der Staaten 
funktionell privatisieren; auf die Verfassungswidrigkeit solcher Bestrebungen geht Abschnitt VIII. 
dieser Verfassungsbeschwerden zur Entstaatlichung näher ein.
Der große Unterschied zu den Ungleichgewichtsverfahren ist, dass bei der vorübergehenden An-
rechnung der Kosten die Staaten selbst entscheiden können, welche größeren Strukturreformen sie 
durchführen, während ihnen beim Ungleichgewichtsverfahren diese vorgegeben werden entspre- 
chend dem Kalkül der EU-Kommission. Ein weiterer Unterschied zwischen den Strukturreformen i. 
S. v.  Art. 5 Abs. 1 der EU-Verordnung 1466/97 und dem Ungleichgewichtsverfahren ist, dass nur 
solche Strukturreformen die Anrechenbarkeit begründen, welche zu langfristigen Kosteneinsparun- 
gen führen. 

Wie die „langfristigen Kosteneinsparungseffekte“ gemeint sind, ist nicht ganz eindeutig. Die Be- 
schwerdeführerin versteht dies so, dass nur solche größeren Strukturreformen anrechnungsfähig 
sind, die in der Summe zu mehr Einsparungen als zusätzlichen Ausgaben führen.

Die präventive Komponente, auf welche sich die befristete Anrechnung der Kosten größerer Struk-
turreformen bezieht, gehört zum Stabilitäts- und Wachstumspakt. Art. 12 zu den Verträgen der EU 
enthält Definitionen für Art. 126 AEUV, also für die korrektive Komponente des Stabiiliäts- und 
Wachstumspaktes. Art. 2 von Protokoll 12 definiert, dass sich Defizit- und Gesamtschuldenkrite- 
rium auf den Haushalt von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung beziehen. Mangels 
anderweitiger Definition für Zwecke der präventiven Komponente ist die Beschwerdeführerin der 
Rechtsauffassung, dass die gleichen Begriffe im Rahmen der präventiven Komponente ebenfalls 
nach Art. 2 von Protokoll 12 auszulegen sind. Art. 5  Abs. 1 der EU-Verordnung 1466/97 meint 
also solche größeren Strukturreformen, welche in der Summe der Haushalte von  Bund, Ländern, 
Ge-meinden und Sozialversicherung zu Einsparungen führen. Es könnte sich also um Reformen 
han-deln, welche bei der Sozialversicherung auf Kosten der Steuerzahler sparen oder umgekehrt, 
wenn sie nur in der Summe zu Einsparungen führen.

Die beabsichtigte Hauptrichtung gibt dann Art. 5  Abs. 1 der EU-Verordnung 1466/97 unmißver- 
ständlich an:
„Besondere Aufmerksamkeit gilt Rentenreformen, durch die ein Mehrsäulensystem mit einer ge-
setzlichen, vollständig kapitalgedeckten Säule eingeführt wird. Mitgliedstaaten, die solche Refor-
men durchführen, dürfen vom Anpassungspfad in Richtung auf ihr mittelfristiges Haushaltsziel oder 
von dem Ziel selbst mit der Maßgabe abweichen, dass die Abweichung den Nettokosten der Reform 
für die von der öffentlichen Hand finanzierte Säule entspricht und vorübergehend ist und dass eine 
angemessene Sicherheitsmarge zum Defizit-Referenzwert beibehalten wird.“ 

Das bedeutet, dass man bei der bisherigen gesetzlichen Rentenversicherung Beiträge und Leistun- 
gen senken und stattdessen zusätzlich eine weitere Versicherung mit Zwangsmitgliedschaft einfüh- 
ren will, in welcher der Versicherte die Beiträge ohne Unterstützung durch einen Arbeitgeberanteil 
einzahlt, und für welchen es vorübergehend stattdessen staatliche Zuschüsse in fallender Höhe gibt, 
denn die Anrechnung auf die strengere Defizitgrenze der präventiven Komponente von nur 1% ist 
ja nur linear-degressiv vorgesehen.



Das erinnert sehr an die Riesterrente in Deutschland, auch wenn die bisher eigentlich mit steigenden 
Zuschüssen vorgesehen ist. Und tatsächlich zeigt das Gutachten „Überschuldung und Staatsinsol-
venz in der Europäischen Union“ des wissenschaftlichen Beirats des deutschen Bundeswirtschafts-
ministeriums im Abschnitt „3.3 den Stabiiliäts- und Wachtstumspakt wirksamer machen“ auf S. 
27+28 zur Entstehungsgeschichte der Anrechnung der Kosten solcher Strukturreformen gem. Art. 5 
Abs. 1 der EU-Verordnung 1466/97 in der Fassung ihrer bisher letzten Änderung aus dem Jahr 
2005:
„Zudem wurde der Pakt auf deutsch-französische Initiative im Jahr 2005 aufgeweicht. Es wurde 
betont, dass die Ziele der Schaffung von Arbeitsplätzen, der Durchführung von Strukturreformen in 
den Mitgliedsländern und der sozialen Kohäsion es erforderten, die mittelfristigen Budget- und
Defizitziele nach Ländern zu differenzieren und sie insbesondere im Falle von Reformen der Alters-
sicherung weniger ehrgeizig anzusetzen.“

Daraus, dass es eine deutsch-fränzösische Initiative gewesen ist, ergibt sich schon aus dem zeitli- 
chen Zusammenhang, dass man offensichtlich die Steuerzuschüsse zu den Riesterrenten in 
Deutschland vorübergehend angerechnet bekommen wollte. Es drängt sich zugleich die Frage auf, 
ob man mit der Änderung von Art. 5 Abs. 1 der EU-Verordnung 1466/97 im Jahr 2005 zugleich 
auch einen Druck aufbauen wollte für eine Rechtfertigung, die Steuerzuschüsse zur Riesterrente 
wieder auslaufen zu lassen.
Aber auch die Kosten für den Staatshaushalt in Zusammenhang mit dem ALG 2 („Hartz IV“), das 
ja gerade im Jahr 2005 eingeführt wurde, konnte man sich so anrechnen lassen. Das ALG 2 bedeu-
tete eine massive Entlastung der Arbeitslosenversicherung auf Kosten vor allem der Leistungsemp-
fänger, aber auch durch höhere Steuerzuschüsse, wobei aber die Kosten für die Haushalte von 
Bund, Ländern, Gemeinden und gesetzlicher Sozialversicherung zusammen genommen deutlich 
gesenkt wurden. So wurde dafür gesorgt, dass die EU-Kommission im Rahmen der präventiven 
Komponente, zumindest vorübergehend und linear-degressiv, die höheren Steuerzuschüsse im 
Rahmen der Absicherung für Langzeitarbeitslose, aus der Prüfung der 1%-Grenze für die vorsich-
tige Haushaltspolitik der präventiven Komponente herausgerechnet bekam. Dass man nun in 2010 
plötzlich die Streichung der Rentenbeiträge für die Langzeitarbeitslosen und weitere außerhalb der 
Zahlungen zum Lebensunterhalt für diese bestehenden Leistungen beschlossen hat, dürfte nicht nur 
daran liegen, dass der IWF (siehe Abschnitt IV.5.1 dieser Verfassungsbeschwerden) in seiner 
(recht-lich unverbindlichen) abschließenden Stellungnahme vom 08.02.2010 zu den Artikel IV – 
Konsulta-tionen gegenüber Deutschland „die strenge Anwendung  bereits beschlossener 
Anpassungsmaßnah-men in der gesetzlichen Rentenversicherung“ (Tz. 7) und die Verringerung der 
Anreize für Langzeit-arbeitslose, nicht arbeiten zu gehen, gefordert hat, sondern ebenso am 
Auslaufen der 5 Jahre für die Anrechenbarkeit im Rahmen der präventiven Komponente des 
Stabilitäts- und Wachtstumspaktes bzgl. der Steuerzuschüsse, aus denen bisher seit 2005 die 
Rentenbeiträge für die Langzeitarbeitslo-sen gezahlt wurden.

Auf das gleiche Muster ausgerichtet ist die Kopfpauschale für die gesetzliche Krankenversicherung. 
Erst reduziert man die Beiträge der Arbeitgeber und ersetzt diese durch eine Kombination von 
höhe-ren Beiträgen der Versicherungsnehmer und von Steuerzuschüssen. Danach beruft man sich 
auf Sparzwänge von Bund, Ländern und Gemeinden und natürlich auf die sinkende Anrechnung der 
Steuerzuschüsse zur Kopfpauschale im Rahmen der präventiven Komponente des Stabilitäts- und 
Wachtstumspaktes und reduziert die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, um die 
Steuerzuschüsse senken zu können. Dabei ist auch das Zusammenwirken mit dem europäischen 
Finanzierungsmechanismus zu betrachten, denn der IWF würde mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit, wenn er erst einmal über eine von dessen drei Stufen Deutschland verbindliche Auf-
lagen machen könnte, durchzusetzen versuchen (siehe Abschnitt IV.5.1 dieser Verfassungsbe-
schwerden), was er schon in seinen abschließenden Bemerkungen 2006 zu den Artikel IV – Konsul-
tationen gegenüber Deutschland unverbindlich empfohlen hat, nämlich eine gesetzliche Kranken-
versicherung mit Kopfpauschale und geringen Steuerzuschüssen, also auch geringen Leistungen.



Im gleichen rechtlichen Rahmen zu sehen ist die gegenwärtige Debatte, ob neben die gesetzliche 
Pflegeversicherung eine zusätzliche private zwangsweise Pflegeversicherung gestellt werden sollte.

Die linear-degressive Anrechnung von Strukturreformen im Rahmen der präventiven Komponente 
des Stabilitäts- und Wachstumspaktes hat also in allererster Linie das Ziel, die gesamte gesetzliche 
Sozialversicherung auf eine Mindestversorgung zu reduzieren und daneben eine, je nach Zweig der 
Sozialversicherung, zwangsweise oder freiwillige private Versicherung zu stellen, zu welcher man 
nur vorübergehend größere Steuerzuschüsse geben will. 

Das bedeutet nicht, dass der Betriff der Strukturreform im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstums-
paktes klar auf die weitgehende Entsolidarisierung der gesetzlichen Sozialversicherung begrenzt 
wäre. Er ist ihm aber aus seiner Entstehungsgeschichte bezogen auf den Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt im Sinne eines Schwerpunktes auf die Entsolidarisierung der Sozialversicherung auszule-
gen.
Der Begriff der Strukturreform ist, da es hier um den Stabilitäts- und Wachtstumspakt geht, in aller-
erster Linie zu interpretieren in dem Lichte, wie er in dessen Rahmen bisher ver wendet worden ist, 
und aus dem Zusammenhang, in welchem die Änderung von Art. 5 Abs. 1 der EU-Verordnung 
1466/97 in 2005 erfolgt ist.

Daneben ist der Begriff aber auch zu betrachten in seiner im allgemeinen Sprachgebrauch übliche-
ren Verwendung, nämlich bzgl. der Kreditauflagen des IWF. Früher hat man diese Auflagen „Stru- 
turanpassungsprogramme“ genannt, als dieser Begriff diskreditiert war angesichts der menschen- 
rechtsblinden Härte der Auflagen, ist man dann zum Begriff „Strukturreformen“ übergegangen, der 
bis heute gebräuchlich ist. Der Begriff der Strukturreform ist gleichzeitig ein Indiz für die Ausge- 
richtetheit auf einen radikalen Sozialabbau unabhängig der Frage, ob dieser jeweils überhaupt dien-
lich ist für die Haushaltssanierung.

Die Reichweite der Strukturreformen ist auch zu betrachten in ihrem Zusammenspiel mit den 
Ungleichgewichtsverfahren, welche die EU-Kommission im Rahmen der Reform des Stabilitäts- 
und Wachstumspaktes zwecks Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung will. Dadurch bleibt die 
Reduzierung der gesamten Sozialversicherung eines Euro-Mitgliedsstaates auf ein Minimum keine 
Angelegenheit zwischen dem jeweiligen Staat und der Eurozone bzw. EU. Denn über die Ungleich-
gewichtsverfahren und die im Rahmen dessen willkürlich von der EU-Kommission festlegbaren 
Meßgrößen könnten jederzeit alle anderen Euro-Mitgliedsstaaten, denen es sozialversicherungsmä-
ßig aus Sicht der Kommission im Vergleich zu den ärmsten oder am wenigsten wettbewerbsfähigs-
ten oder importüberschüssigsten Staaten der Eurozone einfach noch zu gut geht, jederzeit mit Buß-
gelddrohung gezwungen werden, die jeweiligen Schritte zur Entsolidarisierung der Sozialversiche-
rung auch in ihrem Land nachzuvollziehen.

Es bräuchte aber noch nicht einmal das Ungleichgewichtsverfahren, um alle Staaten der Eurozone 
unter bußgeldbewehrten Druck zu setzen, den solidarischen Teil ihrer Sozialversicherung auf ein 
Minimum zu reduzieren. Denn nach der EU-Prognose von Oktober 2009 zu den Haushaltsdefiziten 
der EU-Mitgliedsstaaten (zitiert auch auf S. 161 des Buches „Der Staatsbankrott kommt“ von 
Michael Grandt, Kopp-Verlag) für 2011 wurde ein Unterschreiten des 3%-Defizitkriteriums nur von 
den EU-Mitgliedsstaaten Estland (zwischen 2% und 3% des BIP), Schweden (2,7% des BIP) und 
Bulgarien (0,4% des BIP) erwartet. Da Bulgarien nicht zur Eurozone gehört, bedeuten das, dass mit 
Inkrafttreten der in den Abschnitten V.3, V.4 und V.6 dieser Verfassungsbeschwerden erörterten 
EU-Verordnungen und noch mehr mit Inkrafttreten des Fiskalpakts, an dessen Art. 3, Art. 4, Art. 5 
Abs. 1 und Art. 7 die Bußgeldbewehrung der präventiven Komponente des Stabilitäts- und Wachs-
tumspaktes anknüpfen würde, ein präzedenzloser Druck auf alle EU-Mitgliedsstaaten außer Bulga-
rien und damit auf alle Staaten der Eurozone, deren Defizit ja jeweils klar über 0,5% des BIP prog-



nostiziert wird, einsetzen würde, ihre gesamte Sozialversicherung bzw. den solidarischen Teil der-
selben auf ein Minimum zu reduzieren und auch das dann nur noch in linear-degressiv sinkenden 
Beträgen über Steuerzuschüsse vorübergehend sozial abzufedern.

Dass nicht etwa die Strukturreformen dafür da sind, die Neuverschuldung oder die Gesamtverschul- 
dung, jeweils im Verhältnis zum BIP in den Griff zu bekommen, sondern, dass man den Stabilitäts- 
und Wachstumspakt dazu mißbrauchen will, bestimmte sonst demokratisch nicht mehrheitsfähige 
„Strukturreformen“ durchzusetzen, beweist außerdem der Spiegel-Artikel „More Teeth for Brus-
sels“ vom 01.03.2010.
www.spiegel.de/international/europe/0,1518,680955,00.html
Siehe dazu auch Abschnitt V.2.1 dieser Verfassungsbeschwerden.

Noch offizieller wird dies bewiesen durch die Erklärung der Regierungschefs zum Gipfel der Euro-
zone vom 21.07.2011 (Abschnitt III.22 dieser Verfassungsbeschwerden), wonach die „Finanz-
stabilität“ (also die Bankenrettung) weit vor der „Konvergenz“ (dort als Metapher für den Stabili-
täts- und Wachstumspakt) kommt. Auch die „unumstößliche Entschlossenheit“ der Regierungs- 
chefs zur Erfüllung aller Auflagen zu Struktureformen beweist, dass es nicht um die Stabilität der 
öffentlichen Finanzen geht.

Der Brief der deutschen Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und Seiner Exzellenz, des französi-
schen Präsidenten Nicolas Sarkozy, vom 17.08.2011 an Herman van Rompuy, den Präsidenten des 
Europäischen Rates, beweist, dass diese Struktureformen „insbesondere in den Bereichen Arbeits- 
marktpolitik, Wettbewerb im Dienstleistungsbereich und Rentenpolitik“ als besonders wichtig 
ansehen, da sie in dem Brief eine unverbindliche Absichtserklärung aller Staaten der Eurozone ein- 
fordern, Empfehlungen zu Struktureformen in diesen Bereichen vollständig umzusetzen. 
www.bundesregierung.de/cotent/DE/Pressemitteilungen/BPA/2011/08/2011-08-17-dt-franz-brief-
rompuy.html   
Bei der Rentenpolitik dürfte es sich um den Wechsel zu Mehrsäulensystemen (staatliche Minimal- 
rente, der Rest privat) handeln (vgl. insbesondere Abschnitte V.3, V.4, V.6 und V.8 dieser Verfas- 
sungsbeschwerden), bei der Arbeitsmarktpolitik um die Lockerung des Kündigungsschutzes ganz 
im Sinne von Flexicurity (Abschnitte III.15, V.16 und VIII.4 dieser Verfassungsbeschwerden) und 
der Veröffentlichung des IWFs vom 22.11.2010 (Abschnitt VI.1.3 dieser Verfassungsbeschwerden).
Beim „Wettbewerb im Dienstleistungsbereich“ dürfte es um die Öffnung aller Dienstlestungen für 
den Weltmarkt gehen (siehe Abschnitte V.11 und V.19 dieser Verfassungsbeschwerden).

Auch die Rede „Global Risks Are Rising, But There Is a Path to Recovery“ von Christine Lagarde, 
der Geschäftsführenden Direktorin des IWF, vom 27.08.2011 beweist, dass die befristete linear-
degressive Anrechnung von Steuerzuschüssen für Wechsel auf Mehrsäulensysteme in der Sozial-
versicherung dafür da ist, den Übergang auf solche Mehrsäulensysteme durchzusetzen:
„The precise path is different for each country. But to meet the credibility test, each country
needs a dual focus: a primary emphasis on durable measures that will deliver savings tomorrow
which, in turn, will help to create as much space as possible for supporting growth today—at least
by permitting a slower pace of consolidation where possible. For instance—measures that change
the rate of growth of entitlements, health or retirement.“
http://www.imf.org/external/np/speeches/2011/082711.htm

V.16 der Zusammenhang mit Europa 2020
Die „Europa 2020 – Strategie“ ist eine wirtschaftspolitische Strategie der EU, die als Nachfolgerin 
der „Lissabon-Strategie“ vorgesehen ist. Die „Lissabon-Strategie“ wollte die EU zur wettbewerbs- 
stärksten wissensbasierten Wirtschaftsregion der Welt machen.
Die in Abschnitt VI.1.1 dieser Verfassungsbeschwerden zitierte Studie des WIFO-Instituts geht auf 



den S. 9-10 und 20-22 auf  Europa 2020 ein.

Der Zusammenhang mit dieser Verfassungsbeschwerden besteht darin, dass bisher der Ministerrat 
lediglich, gestützt auf Art. 121 AEUV, unverbindliche „integrierte Leitlinien“ beschließen kann, 
sowie „Warnungen“ und unverbindliche Empfehlungen aussprechen kann, soweit EU-Mitglieds-
staaten sich dann nicht an diese „integrierte Leitlinien“ halten – alles ohne jegliche Sanktionen. 
Denn für Sanktionen enthält Art. 121 AEUV keinerlei Rechtsgrundlage.

Art. 121 AEUV hat den Sinn der engeren Koordinierung der Wirtschaftspolitik der EU-Mitglieder, 
aber ohne jegliche Zwangsmaßnahmen. Darum knüpfen sowohl die wirtschaftspolitischen Strategi-
en der EU, als auch die präventive Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspakte (EU-Verord- 
nung 1466/97) an Art. 121 AEUV an.

Mit dem Umbau des Stabilitäts- und Wachstumspaktes zur Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung 
hingegen will die EU-Kommission nun auch im Rahmen der präventiven Komponente des Stabili-
täts- und Wachstumspaktes die Sanktionsbewehrung. Eine solche Sanktionsbewehrung will man auf 
Art. 136 Abs. 3 AEUV  und auf Art. 3, 4, 5 und 7 Fiskalpakt stützen.  

Der Studie des WIFO-Instituts zufolge definitiert die Europa 2020 – Strategie die folgenden 
„unmit-telbaren Prioritäten“:

„• Festlegung einer glaubwürdigen, zeitlich abgestimmten Ausstiegsstrategie aus den konjunktur-
stützenden Maßnahmen.
• Intelligente Konsolidierung der Haushalte mit der Prioritätenfestlegung für wachstums- und
beschäftigungsfördernde Maßnahmen verbunden.
• Koordinierung der Wirtschafts- und Währungsunion im Hinblick auf makroökonomische
Ungleichgewichte und die Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedsstaaten.“

Die „Europa 2020 – Strategie“ will also, in Verbindung mit Art. 121 AEUV, unverbindliche „inte-
grierte Leitlinien“, „Warnungen“ und „Empfehlungen“. Die EU-Mitgliedsstaaten haben sich be-
wusst auf diese Strategie ohne Zwang, nur mit Lob und Tadel als Anreizen zur Umsetzung von 
Europa 2020, eingelassen. In den „unmittelbaren Prioritäten“ ist auch keine Rede von der Verbind-
lichmachung (mittels Sanktionsbewehrung) innerhalb der präventiven Komponente des Stabilitäts- 
und Wachstumspaktes bzgl. des Rechtsinstruments der Empfehlung. Es ist keine Rede davon, auf 
diese Weise der EU-Kommission über die Ungleichgewichtsverfahren (Art. 9 Fiskalpakt, 
Abschnitte V.1, V.5 und V.7 dieser Verfassungsbeschwerden) den Zugriff auf alle beliebigen 
Zuständigkeiten der Lohn-, Finanz- und Wirtschaftspolitik in der Eurozone zu verschaffen. Und erst 
recht ist keine Rede davon, der Kommission auf diese Weise einen Mechanismus zu schenken, mit 
der sie buchstäblich alles heute unveräußerliche exportierbar machen kann.

Auch auf S. 20 + 21 zeigt die WIFO-Studie deutlich, dass das Ziel, die wirtschaftlichen Ungleich-
gewichte zwischen den EU-Mitgliedsstaaten zu verringern, von der Europa 2020 – Strategie 
stammt. Aber nicht, wie von der WIFO-Studie und der EU-Kommission gewollt, mit verbindlichen 
und sanktions-bewehrten Empfehlungen, Allkäuflichkeit und Errichtung einer halb-diktatorischen 
EU-Wirtschaftsregierung.

Der auf dem Gipfel vom 24./25.03.2011 vereinbarte Euro-Plus-Pakt (Abschnitt III.15 dieser Verfas-
sungsbeschwerden) zeigt die Verbindung zwischen Europa 2020 und EU-Wirtschaftsregierung auf. 
Nach Leitvorgabe c) des Euro-Plus-Paktes müssten die Regierungschefs der Staaten der Eurozone 
und der außerdem freiwillig weiteren am Euro-Plus-Pakt teilnehmenden EU-Mitgliedsstaaten jedes 
Jahr im Europäischen Rat einander Versprechen für Reformen zur Erreichung der Ziele des Euro-
Plus-Paktes machen, wobei Leitvorgabe a) feststellt, dass die Versprechen sich im Rahmen der 



Strategie Europa 2020, des Europäischen Semesters, der Integrierten Leitlinien, des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes und des neuen Rahmens für die Überwachung der Wirtschaftspolitik (letzteres 
offenbar als eine Umschreibung der Ungleichgewichtsverfahren) halten müssen.

Die  Regierungschefs wären bei ihren Versprechen also auch an die eigentlich unverbindliche Stra- 
tegie Europa 2020 gebunden. Über die Erfüllung der Versprechen wiederum wäre an die EU zu be- 
richten (siehe Abschnitt III.15 dieser Verfassungsbeschwerden). Und das würde erheblich in die In- 
spiration der EU-Kommission (alias EU-Wirtschaftsregierung) einfließen für deren bußgeldbewehr-
te Sanktionen im Rahmen der Ungleichgewichtsverfahren und der Neuregelung des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes. Auf diese Weise würde die Europa 2020 – Strategie, welche sich in ihrer Eigen- 
schaft als eine Wirtschaftsstrategie der EU primärrechtlich auf Art. 121 AEUV stützt, jederzeit nach 
dem Gutdünken der EU-Kommission durch Aufnahme in deren bußgeldbewehrte Empfehlungen 
de-facto verbindlich gemacht werden gegenüber den Mitgliedsstaaten der Eurozone.

Über die Erwägungsgründe 3 + 7 sowie Art. 6 Abs. 1+5 von EU-Verordnung 385/2011 (COD) 
(Abschnitt VI.2.1 dieser Verfassungsbeschwerden) würden alle Empfehlungen nach Art. 121 (vor 
allem Ungleichgewichtsverfahren und präventive Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspak-
tes), Art. 126 AEUV (Defizit- und Gesamtschuldenkriterium des Stabilitäts- und Wachstumspaktes) 
und Art. 148 AEUV (Beschäftigungspolitik) iwf-artig streng verschärft und mit der Kürzung von 
EU-Fördermitteln als Sanktionen belegt.

Außerdem würde die Europa 2020 – Strategie durch den ESM mit durchgesetzt, weil die Auflagen 
im Rahmen des ESM ausdrücklich mit den Beschlüssen, Versprechungen etc. aus der „freiwilligen“ 
Koordinierung der EU-Wirtschaftspolitik vereinbar sein müssten.

Die de-facto  Verbindlichmachung der Europa 2020 – Strategie mittels sanktionsbewehrter Mecha- 
nismen, obwohl Art. 121 AEUV nur als Grundlage vorgesehen ist, für  nicht sanktionsbewehrte 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik, ist eine dramatische  Machtverschiebung weg von den natio-
nalen Parlamenten hin vor allem zur EU-Kommission und daneben auch hin zu den Regierungs-
chefs im Europäischen Rat. Der Bundestag hat der Europa 2020 – Strategie nie zugestimmt, würde 
aber über die bußgeldbewehrten Empfehlungen nach Gutdünken der Kommission in Defizitverfah- 
ren im Rahmen der Neuregelung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und in Ungleichgewichts- 
verfahren dazu gezwungen, bei der Gesetzgebung sich an diese Strategie zu halten.
Das ist ein mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) unvereinbares Maß an Entleerung 
der Macht des Bundestags.

V.17 Erkenntnisse aus dem Gutachten „  Überschuldung und Staatsinsolvenz in der   
Europäischen Union“ des wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium 
bzgl. des Stabilitäts- und Wachstumspaktes
Schon in Abschnitt IV.6.8 dieser Verfassungsbeschwerden hat die Beschwerdeführerin angemerkt, 
dass das Gutachten die Auswirkungen der Kreditauflagen im Rahmen eines Staateninsolvenzverfah-
rens, wie es der Erklärung der Eurogruppe vom 28.11.2010 vorschwebt, auf die Menschen in den 
Schuldnerländern nicht hinreichend beleuchtet. Entsprechendes gilt für die Auswirkungen der 
„Empfehlungen“ im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Beides scheint nicht im Gut-
achtenauftrag enthalten gewesen zu sein. Aus solch einer eingeschränkten Perspektive heraus er- 
klärt sich, dass das Gutachten sich aus S. 40 des Abschnitts „4. Fazit“ ausspricht für die Einführung 
der umgekehrten Abstimmung bzgl. der Sanktionen im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstums-
paktes. Das tun die Gutachter offenbar auch aus dem Bewußtsein heraus, dass es bisher noch zu kei-
ner einzigen Festsetzung eines Bußgeldes im Rahmen der Defizitverfahren des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes gekommen sei (S. 28 und Fußnote 36). Außerdem spricht sich das Gutachten für 



eine Ausdehnung des Defizitverfahrens auf das Gesamtschuldenkriterium des Art. 126 Abs. 2 lit. b 
AEUV aus und stellt dazu im Abschnitt „3.1.1 Stärkung des 60-Prozent-Schuldenstandskriteriums“ 
auf S. 30-32 eine Berechnungsmethode vor. Auf S. 29+30 sprechen sich die Gutachter darüber hin- 
aus für die Stärkung der präventiven Komponente aus, sehen dabei aber bereits erhebliche Gefahren 
bzgl. ultra-vires.

Den Sinn der Verordnungsentwürfe bzgl. der wirtschaftlichen Ungleichgewichte verorten sie in der 
„Überwachung der Wettbewerbsfähigkeit“ durch die EU und sagt dazu auf S. 29:
„Es ist derzeit nicht zu erkennen, dass diese Ansätze nennenswerte Wirkungen haben werden.“

Damit sagen die Gutachter, dass die Verordnungsentwürfe zu den wirtschaftlichen Ungleichgewich-
ten keinen Sinn haben in Zusammenhang mit der Stabilität der Haushalte der Euro-Mitgliedsstaaten 
und damit indirekt der Stabilität des Euro.
Dass die Kommission damit die Blankett-Ermächtigung haben will, alles exportierbar machen zu 
können, blenden sie aber aus.

Außerdem sprechen sich die Gutachter auf S. 36 gegen die von der deutschen Bundesregierung ins 
Spiel gebrachte Streichung von Strukturmitteln als Sanktion im Rahmen des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes und auf S. 37 gegen die Stimmrechtsaussetzung von Schuldnerstaaten im Minis-
terrat aus, die sie weder als klug noch als durchsetzbar ansehen.

Das Gutachten trifft keine Aussage dazu, inwieweit die Vorstellungen der Gutachter Vertragsände-
rungen des EU-Primärrechts erfordern würden, und inwieweit sie mit dem Grundgesetz zusammen 
passen. Und es wird in keiner Weise darauf eingegangen, wie schon bisher Staaten der Eurozone 
durch drohende Bußgelder im Rahmen eines Defizitverfahrens des Stabilitäts- und Wachstumspak-
tes unter Druck gesetzt wurden und werden, Ziele der EU-Kommission, die mit der Haushaltssanie- 
rung überhaupt nichts zu tun haben, zu erfüllen. 

V.18 Gefahr des Machtmißbrauchs von Regierungen der Staaten der Eurozone durch die Umgestal-
tung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes zu Lasten der nationalen Parlamente 
Auch wenn sämtliche bußgeldbewehrten „Empfehlungen“ im Rahmen der Umgestaltung  des  
Stabilitäts- und Wachstumspaktes zur Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung von der EU-Kom- 
mission (oder wer auch immer dieser alles zuarbeiten mag) kommen würde, darf dabei nicht außer 
Acht gelassen werden, dass die Entscheidung über die „Empfehlungen“ immer noch beim EU-Mi- 
nisterrat läge. Damit wäre, trotz Ausschluss des Stimmrechts des jeweils betroffenen Staates der 
Eurozone, faktisch die Möglichkeit gegeben, politische Entscheidungen, über welche sich die 
Mehrheit der mitgliedsstaatlichen Regierungen der Eurozone sich einig wäre, welche aber in den 
nationalen Parlamenten oder auch in der gesamten EU keine Aussicht auf Zustimmung hätten, 
gegenüber der EU-Kommission anzuregen, die sich vermutlich über solche Anregung für eine zu- 
sätzliche Entfaltung ihrer Macht freuen würde. So hätten die mitgliedsstaatlichen Regierungen 
einen Hebel, die legislative Macht ihrer Parlamente beliebig auszuhebeln, da die „Empfehlungen“ 
im Rahmen des Stabiliäts- und Wachstumspaktes in keiner Weise explizit sachlich begrenzt wären, 
zumindest aber den Zugriff der EU auf alle Fragen der Lohn-, Finanz- und Wirtschaftpolitik in den 
Staaten der Eurozone betreffen würden. 
Die größte Macht als EU-Wirtschaftsregierung würde jedoch bei der EU-Kommission liegen, schon 
angesichts der umgekehrten Abstimmung.

V.19 zum Begriff der „nicht handelbaren Güter“ und zur Bedeutung von deren Exportierbarma-
chung 
Die Verordnung über die Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte (Az. 



KOM (2010) 527 endgültig, siehe Abschnitt V.7 dieser Verfassungsbeschwerden) durch das 
Ungleichgewichtsverfahren über sanktionsbewehrte Empfehlungen der EU-Kommission
„ signifikante Veränderungen der relativen Preise und Kosten und eine Reallokation von Angebot 
und Nachfrage zwischen dem Sektor nichthandelbarer Güter und der Exportwirtschaft“ durchset- 
zen. Darum ist eine genauere Betrachtung erforderlich bzgl. der Frage, was nicht handelbare Güter 
sind.

Im Wikipedia-Lexikon taucht der Begriff in Zusammenhang mit dem „Balassa-Samuelson-Effekt“ 
auf. Dort ist die Unterscheidung zwischen handelbaren und nicht handelbaren Gütern von Bedeu- 
tung bzgl. der Produktivitätsunterschiede zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern vor 
allem bei den handelbaren, aber weniger bei den nicht handelbaren Gütern, und welche Folgen das 
hat. Der Begriff der Güter umfasst in diesem Zusammenhang nicht nur Herstellung und Handel von 
körperlichen Gegenständen, sondern auch Dienstleistungen. Handelbare Güter sind hier solche, 
welche auf international gehandelt werden können. Als Beispiele für nicht handelbare Güter nennt 
das Wikipedia-Lexikon hier die Dienstleistungen von Friseuren und Restaurants, welche jeweils nur 
vor Ort und nicht grenzüberschreitennd erbracht werden können. Handelbare Güter sind dabei ten- 
denziell wettbewerbsfähiger, weil sie auch dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind, und 
weil international tätige Unternehmen größer sind und damit niedrigere Stückkosten pro Einheit der 
erbrachten Leistung haben. Der Balassa-Samuelson-Effekt stellt dar, wie sich daraus mathematisch 
die höhere Inflation bei den nicht-handelbaren Gütern ergibt, deren Kosten sich auch weniger 
drücken lassen.

In einer Besprechung des Buches „Kapitalismus contra Kapitalismus“ von Michel Albert arbeitet 
das Wikipedia-Lexikon Unterschiede zwischen einer angelsächsischen und einer rheinischen Form 
(dürfte in etwa der Sozialen Marktwirtschaft entsprechen) der Marktwirtschaft heraus. Beide dort 
dargestellten Wirtschaftsformen hätten dabei die gleichen Vorstellung (mit Ausnahme der wirt- 
schaftlichen Einstufung der Religionsgemeinschaften) hinsichtlich der nicht handelbaren Güter, 
aber unterschiedliche Vorstellungen bzgl. der Abgrenzung zwischen handelbaren und bedingt 
handelba-ren Gütern.  Dabei wird der Begriff der „nicht handelbaren Güter“ im Sinne von 
staatlichem Eigen-tum oder von Gemeinnützigkeit verwendet. Religionsgemeinschaften seien im 
rheinischen Modell stets nicht handelbar (weil gemeinnützig), im angelsächsischen Modell bedingt 
handelbar (also dort auch Möglichkeit wirtschaftlich wie Firmen organisierter 
Religionsgemeinschaften). Als gemischte, also bedingt handelbare Güter werden solche 
beschrieben, die es sowohl in handelbarer, als auch in nicht handelbarer Form gibt. Als im 
rheinischen Kapitalismus bedingt handelbare Güter beschreibt die Rezension Unternehmen 
(darunter nicht handelbar die Unternehmen der staatlichen Daseinsvor-sorge incl. des staatlichen 
Teils des ÖPNV), Wohnungen (teilweise auch staatlich), Medien (da auch öffentlich-rechtliche 
vorhanden), Bildungswesen (starker öffentlicher Anteil), Gesundheits- und Rechtswesen (letztere 
jeweils in starkem Umfang aus sozialen Zielen staatlich reguliert).
Von den hoheitlichen Leistungen des Staates steht in der Buchrezension nichts. Diese scheinen auch 
im dort vorgestellten angelsächsischen Modell ganz selbstverständlich keine handelbaren Güter zu 
sein, möglicherweise noch nicht einmal dem Begriff der Güter zu unterfallen.

Es gibt somit keine einheitliche, sondern mehrere unterschiedliche Definitionen der nicht handel-
baren Güter. Wenn die EU nun die Möglichkeit haben will, über die Ungleichgewichtsverfahren 
alle beliebigen bisher nicht handelbare Güter exportierbar zu machen, dann geht es um mehrere 
Dinge:

1.bisher wegen ihrer ortsgebundenen Erbringungsweise als nicht handelbare Güter klassifizierte 
Leistungen international handelbar zu machen 
2.öffentliche Daseinsvorsorge (siehe auch Art. 14 AEUV) und hoheitliche Einrichtungen (siehe 
auch Art. 2 von Protokoll 26 zu den Verträgen der EU) zu privatisieren und international handel-bar 



zu machen
3.bisher gemeinnützige Organisationen in die Kommerzialisierung ihrer Tätigkeit zu zwingen
4.bisher nur unentgeltlich erbrachte Leistungen und freie Güter käuflich und international handel-
bar zu machen 

Für die Macht der EU ist die grenzüberschreitende Erbringungsweise von entscheidender Bedeu- 
tung, weil die  EU sich dann auf Grund ihrer Binnenmarktkompetenz und ihrer Außenhandels- 
kompetenz primärrechtlich legislative Zuständigkeiten ableiten kann, was bei vielen nicht 
grenzüber- schreitend, rein staatlich oder unentgeltlich erbrachten Leistungen nicht der Fall ist.

Zu Beispielen, was bei einer vollständigen Ausschöpfung einer Blankett-Ermächtigung zur Expor-
tierbarmachung aller beliebigen bisher nicht handelbaren Güter, siehe Abschnitt V.11 dieser Verfas-
sungsbeschwerden.

V.20 die bisherige Schuldenbremse des Grundgesetzes und die EU-Wirtschaftsregierung
Im Rahmen der Föderalismusreform 2 wurde, mit unterschiedlichen Übergangsfristen (Art. 143d 
GG) eine Schuldenbremse ins Grundgesetz eingebaut durch Änderung der Artikel 109 GG und 115 
GG. Den hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden geht es nicht darum, ob möglicherweise 
bereits die Schuldenbremse in der im Rahmen der Föderalismusreform 2 geschaffenen Form 
verfassungs-widriges Verfassungsrecht sein könnte, weil sie die Haushaltsautonomie der Länder 
quantitativ be- grenzt, wie dies z. B. in dem Referat „Die Haushaltswirtschaft der Länder – 
verfassungsrechtliche Grenzen einer Schuldenbremse“ von Prof. Dr. Hans-Peter Schneider (verdi-
Tagung vom 16.04.2009 zur Schuldenbremse) im Hinblick auf das Strukturprinzip Föderalismus 
vertreten wurde. Dazu gab es eine Klage des Landtags von Schleswig-Holstein (Az. 2 BvG 1/10); 
diese wurde mit Urteil vom 19.08.2011 als unzulässig verworfen, weil beim Bund-Länder-Streit nur 
die Landesregierungen, nicht aber die Landtage, antragsberechtigt sind (§68 BVerfGG). Im Rahmen 
der hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden dürfte die Frage der Verfassungsmäßigkeit der 
bisherigen Schulden-bremse  jedenfalls nicht klärungsfähig oder klärungsbedürftig sein.

Es geht vielmehr um die heutige Bedeutung von Art. 109 Abs. 2 GG und Art. 109 Abs. 5 GG für 
den Stabilitäts- und Wachstumspakt, und inwieweit diese durch die Zustimmungsgesetze zum ESM 
und zum Fiskalpakt, durch das StabMechG sowie durch die an diese anknüpfenden EU-
Verordnungen (Abschnitte V.3 bis V.7 und VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden) zu 
verfassungswidrigem Verfassungsrecht würden.

Art. 109 Abs. 2 GG hat heute folgenden Wortlaut:
„Bund und Länder erfüllen gemeinsam die Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland aus 
Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft auf Grund des Artikels 104 des Vertrags zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft zur Einhaltung der Haushaltsdisziplin und tragen in diesem 
Rahmen den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung.“

Art. 109 Abs. 2 GG ist als Muss-Vorschrift („erfüllen“) formuliert. Art. 104 EGV ist heute umnum- 
meriert in Art. 126 AEUV. Der Bezug besteht also (Art. 126 Abs. 2 AEUV) zum Defizitkriterium 
und zum Gesamtschuldenkriterium des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Nicht genannt wird Art. 
121 AEUV. Damit stellt Art. 109 Abs. 2 GG keinerlei Bezug her zur präventiven Komponente des 
Stabilitäts- und Wachstumspaktes, zum Ungleichgewichtsverfahren und zu sämtlichen anderen auf 
Art. 121 AEUV gestützten Verfahren der EU wie z. B. den integrierten Leitlinien, der Strategie 
Europa 2020 und dem Euro-Plus-Pakt (Abschnitt III.15 dieser Verfassungsbeschwerden). Auch zu 
Art. 136 AEUV und zu Art. 148 AEUV nimmt Art. 109 GG keinen Bezug.
Da von „Rechtsakten“ der „Europäischen Gemeinschaft“ die Rede ist, sind offensichtlich sekundär- 



rechtliche Akte, welche auf dem Primärrecht des AEUV beruhen würden, gemeint. Das umfasst die  
in Art. 288 AEUV genannten Rechtsakte. Darunter ist die EU-Verordnung 1467/97 zur korrektiven 
Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Darunter sind auch die Empfehlungen im Rah-
men der korrektiven Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspaktes – dem Grunde nach.
Nicht ganz eindeutig ist der Terminus der „Verpflichtung“ in Art. 109 Abs. 2 GG. Mit Sicherheit 
umfasst er die heute schon bußgeldbewehrten Empfehlungen im Rahmen von Defizitverfahren zum 
Defizitkriterium. Unklar jedoch ist, ob der Begriff „Verpflichtungen“ auch die nicht 
bußgeldbewehrten, und damit durch die EU nach heutiger eu-primärrechtlicher Rechtslage nicht 
erzwingbaren, Empfehlungen zum Gesamtschuldenkriterium (Art. 126 Abs. 2 lit. b AEUV) 
umfasst. Auch wenn die EU-Verordnung 1467/ 97, zur Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung, so 
geändert wurde, dass sie das Defizitverfahren und damit auch dessen Bußgeldbewehrung auf das 
Gesamtschuldenkriterium ausgedehnt hat (Abschnitt V.4 dieser Verfassungsbeschwerden), so stützt 
sich die Bußgeldbewehrung zum Gesamtschuldenkriterium jedoch weiterhin nicht auf Art. 126 
AEUV, sondern auf die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV und auf Art. 3 
Fiskalpakt; es ist weiterhin uneindeutig, ob Art. 109 Abs. 2 GG sich dann auch auf Empfehlungen 
im Rahmen des Gesamtschuldenkriteriums beziehen würde. Eindeutig wäre dies nur der Fall, wenn 
sowohl die Empfehlungen, als auch die Sanktionen zum Gesamtschuldenkriterium ihre 
primärrechtliche Rechtsgrundlage in Art. 126 AEUV bekämen.

Die Beschwerdeführerin ist hierzu der Rechtsauffassung, dass Art. 109 Abs. 2 GG Bund und 
Länder verpflichtet auf die eu-sekundärrechtlichen Akte zum Defizitkriterium incl. der 
bußgeldbewehrten Empfehlungen zu diesen.

Art. 109 Abs. 2 GG hat einen einfachen grundgesetzlichen Rang. Er steht offensichtlich nicht unter 
dem Schutz der Ewigkeitsgarantie, ist insbesondere kein Bestandteil des unantastbaren (Rn. 
216+217 des Lissabonurteils) Strukturprinzips Föderalismus, zumal er der Autonomie der 
Bundesländer Grenzen setzt. Damit hat Art. 109 Abs. 2 GG über lex specialis Vorrang vor allen 
anderen Vorschriften mit einfachem grundgesetzlichem Rang, welche also ebenfalls weder direkt 
noch indirekt über Art. 79 Abs. 3 GG geschützt sind, und die weniger speziell sind als Art. 109 Abs. 
2 GG. Da kein anderer Grundgesetzartikel eine Verbindung nach Art. 126 AEUV zieht, ist Art. 109 
Abs. 2 GG insoweit am speziellsten. Auch gegenüber dem „gesamtwirtschaftlichen Gleichgewicht“ 
(mag. Viereck) sind die Verpflichtungen aus Art. 126 AEUV gem. Art. 109 Abs. 2 GG ausdrücklich 
vorrangig. Art. 109 Abs. 2 GG verpflichtet jedoch zugleich mit einfachem grundgesetzlichem Rang 
auf das gesamtwirt-schaftliche Gleichgewicht.

Nachrangig ist Art. 109 Abs. 2 GG jedoch hinter den Strukturprinzipien (incl. als Teil des Struktur-
prinzips Rechtsstaatlichkeit der Unverletzlichkeit und Unveräußerlichkeit als solcher der 
universellen Menschenrechte, siehe Abschnitt VII.12 dieser Verfassungsbeschwerden), 
Grundrechten, grund- rechtsgleichen Rechten und abgeleiteten Grund-rechten, und den 
Staatsaufträgen Friedensgebot (Art. 1 Abs. 2 GG) und europäische Integration (Art. 23 GG) des 
Grundgesetzes sowie hinter dem nicht auf die GASP bezogenen Teil des EU-Primärrechts 
(Abschnitte VII.1 und VII.5 dieser Verfassungsbeschwerden). Das über Art. 109 Abs. 2 GG 
stehende Recht setzt der Anwendung des Art. 109 Abs. 2 GG damit Grenzen. Art. 109 Abs. 2 GG 
verpflichtet Deutschland also nur insoweit direkt auf die Empfehlungen aus dem Defizitverfahren in 
Zusammenhang mit dem Defizitkriterium des Art. 126 AEUV, wie diese Empfehlungen mit dem 
gesamten über Art. 109 Abs. 2 GG stehenden Recht vereinbar sind.

Insbesondere setzt auch die Unverletzlichkeit und Unveräußerlichkeit (auch bzgl. der unmittelbaren 
Anwendung und des Rangs) der universellen Menschenrechte („in der Welt“) als Teil des 
unantastbaren (Rn. 216+217 des Lissabonurteils) Strukturprinzips Rechtsstaatlichkeit (siehe 
Abschnitt VII.12 dieser Verfassungsbeschwerden) der Anwendung von Art. 109 Abs. 2 GG 
Grenzen. 



Die Verpflichtung Deutschlands auf die AEMR und auf die von Deutschland ratifizierten Men-
schenrechtsverträge der Vereinten Nationen steht unter dem Schutz der Ewigkeitsgarantie (Art. 79 
Abs. 3 GG), welche wiederum von der AEMR inspiriert ist (Rn. 218 des Lissabonurteils, Wernicke-
Kommentar zu Art. 1 GG, siehe insbesondere Abschnitte VII.6 und VII.9.1 dieser Verfassungs-
beschwerden). 

Damit setzen auch alle in Deutschland geltenden universellen Menschenrechte der Anwendung der 
Empfehlungen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt Grenzen, da die Verbindung zu den uni- 
versellen Menschenrechten aus dem unantastbaren Bereich des Grundgesetzes heraus besteht, die 
Verbindung zum EU-Sekundärrecht bzgl. des Defizitkriteriums bzw. des Defizitverfahrens 
hingegen nur aus dem einfachen grundgesetzlichen Bereich heraus. 
Der hinreichende Raum für die Umsetzung der universellen Menschenrechte, den Art. 1 Abs. 2 GG 
für Deutschland normiert, und den Leitsatz 3 des Lissabonurteils anerkannt hat, lässt sich auch nur 
durch den Vorrang der universellen Menschenrechte vor dem EU-Sekundärrecht bewahren (siehe 
Abschnitt VII.6 dieser Verfassungsbeschwerden).
Art. 126 AEUV ist natürlich vorrangig vor den universellen Menschenrechten (siehe Abschnitte 
VII.1 und VII.6 dieser Verfassungsbeschwerden). Darum können die universellen Menschenrechte 
die Anwendung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes dem Grunde nach, soweit er sich nicht auf 
Blankett-Ermächtigungen stützt, auch nicht hindern. Wohl aber setzen sie sämtlichem EU-Sekun- 
därrecht, also auch sämtlichen EU-Verordnungen und Empfehlungen und neuerdings auch sankti-
onsbewehrten Meinungen (Abschnitt VI.2.2 dieser Verfassungsbeschwerden) Grenzen, und zwar 
auf der nationalen Ebene, wo sämtliches für Deutschland verbindliches Völkerrecht soweit möglich 
miteinander in Einklang zu bringen ist, und das jeweils niedrigerrangigere genau insoweit unange-
wendet zu bleiben hat, wie das notwendig ist, um das jeweils höherrangigere noch zu erfüllen.

Aus Gründen äußerster Vorsicht wird an dieser Stelle auch auf den Begriff  des „gesamtwirtschaft- 
lichen Gleichgewichts“ aus Art. 109 Abs. 2 GG eingegangen. Dieser Rechtsbegriff war schon Teil 
von Art. 109 GG, als es weder einen Stabilitäts- und Wachstumspakt, noch einen Euro oder eine 
Schuldenbremse gab. Er wird definiert in §1 Stabilitätsgesetz (StabG). §1 StabG verpflichtet Bund 
und Länder „bei ihren wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen die Erfordernisse des gesamt-
wirtschaftlichen Gleichgewichts zu beachten. Die Maßnahmen sind so zu treffen, daß sie im Rah-
men der marktwirtschaftlichen Ordnung gleichzeitig zur Stabilität des Preisniveaus, zu einem hohen 
Beschäftigungsstand und außenwirtschaftlichem Gleichgewicht bei stetigem und angemessenem 
Wirtschaftswachstum beitragen.“
Aus Art. 109 Abs. 2 GG lässt sich also insbesondere auch keinerlei Verbindung zu dem Ungleich- 
gewichtsverfahren, welches als Kernstück für die Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung geplant 
ist, herstellen.

Art. 109 Abs. 5 GG legt fest, dass Bund und Länder die in Art. 104 EGV (heute Art. 126 AEUV) 
normierten Sanktionen zu tragen haben, und wie diese finanziellen Lasten auf Bund und Länder zu 
verteilen sind. Diese Verpflichtung betrifft ausschließlich die in Art. 126 Abs. 11 AEUV ausdrück- 
lich genannten Sanktionen im Defizitverfahren bzgl. des Defizitkriteriums des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes. Die Instrumentalisierung von EU-Fördermitteln (Abschnitte III.14, VI.1. bis 
VI.2.1 und VI.3 dieser Verfassungsbeschwerden) sind damit offensichtlich nicht umfasst. Für die 
geplanten Sanktionen in Zusammenhang  mit dem Gesamtschuldenkriterium (Art. 126 Abs. 2 lit. b 
AEUV) öffnet Art. 109 Abs. 5 AEUV die einfache grundgesetzliche Ebene damit ebenfalls nicht, 
da die Sanktionen dazu auf die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV bzw. auf Art. 3 
Fiskal-pakt (und nicht auf Art. 126 AEUV) gestützt würden, und auch nicht gegenüber Sanktionen 
in Zusammenhang mit der präventiven Komponente und dem Ungleichgewichtsverfahren und auch 
NICHT gegenüber den EU-Verordnungen zur haushaltsmäßigen Überwachung (Abschnitt VI.2 
dieser Verfassungsbeschwerden), da deren Sanktionen ebenfalls auf Art. 136 Abs. 3 AEUV bzw. 
Art. 3 Fiskalpakt (präventive und Gesamtschuldenkomponente), Art. 5 Abs. 2 Fiskalpakt (haus-



haltsmäßige Überwachung) und Art. 9 Fiskalpakt (Ungleichgewichtsverfahren)  (und nicht auf Art. 
126 AEUV) gestützt würden, abgesehen davon, dass die präventive Komponente und das Ungleich-
gewichtsverfahren sich ansonsten, abgesehen von ihrer Sanktionierbarkeit, auf Art. 121 AEUV und 
Art. 136 AEUV und nicht auf Art. 126 AEUV beziehen würden.

Durch die in Abschnitt VI.2.1 dieser Verfassungsbeschwerden erörterte EU-Verordnung 385/2011 
(COD) würden auch alle Auflagen incl. der zur korrektiven Komponente des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes, auf eine iwf-artige Strenge verpflichtet (Erwägungsgründe 3+7 und Art. 6 Abs. 
1+5 der Verordnung, siehe insbesondere Abschnitte III.4, III.14 und VI.1. dieser Verfassungs-
beschwerden),  und damit auf die Ignorierung sämtlicher Grund- und Menschenrechte der Einwoh-
ner der Schuldnerstaaten.

Nach Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt würden die Mitgliedsstaaten des Fiskalpaktes, so auch Deutschland, 
verpflichtet, den Inhalt von Art. 3 Abs. 1 Fiskalpakt (siehe Abschnitt V.1 dieser Verfassungsbe- 
schwerden) in ihre Verfassung aufzunehmen. Das würde dem Wortlaut des Art. 3 Fiskalpakt nach 
bedeuten, die einfach-grundgesetzliche Ebene über eine Änderung von Art. 109 GG nun auch noch 
für das Gesamtschuldenkriterium und für die präventive Komponente des Stabilitäts- und Wachs- 
tumspaktes nicht nur zu öffnen, sondern Art 109 GG würde, erzwungen über Art. 3 Fiskalpakt und 
Art. 8 Fiskalpakt, auch noch zur Rechtsgrundlage für die in den Abschnitten V.3, V.4 und V.6 
dieser Verfassungsbeschwerden genannten EU-Verordnungen zur Verschärfung des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes.
Art. 109 Abs. 2 + Abs. 5 GG würde dadurch zu verfassungswidrigem Verfassungsrecht, weil so 
eine mit erheblichsten Teilen der Verfassungsidentität unvereinbare Vorschrift (Abschnitte IX. und 
X. dieser Verfassungsbeschwerden) ins Grundgesetz eingebaut würde, welche darüber hinaus 
Grundlage zur Umgehung des EU-Primärrechts hinsichtlich des Stabilitäts- und Wachstumspakts 
wäre.
 
Es würde durch den Fiskalpakt, einen intergouvernementalen Vertrag mit einfach-
völkerrechtlichem Rang außerhalb des eu-rechtlichen Raums, eine Grundlage geschaffen, um die 
Staaten der Eurozone vor dem EUGH, dem höchsten Gericht der EU, darauf zu verklagen, auf 
einfach-verfassungsrechtli-cher Ebene unter Umgehung des EU-Primärrechts und der dafür 
vorgeschriebenen Änderungsver-fahren ebenso wie unter Umgehung des 
Bundesverfassungsgerichts, zusätzliche im EU-Primärrecht nicht vorhandene Ermächtigungen zur 
Schaffung von EU-Sekundärrecht einzubauen.

Darüber hinaus ist der Versuch, die einfach-grundgesetzliche Ebene zu instrumentalisieren zur 
Umgehung des nicht auf die GASP bezogenen Teils des EU-Primärrechts, unvereinbar mit Rn. 240 
des Lissabon-Urteils.

V.21 die Änderungswünsche des Europaparlaments bzgl. der Verordnungen zur Errichtung der 
Wirtschaftsregierung
Am 23.06.2011 hat das Europaparlament seine Änderungsvorschläge zu den in den Abschnitten V.3 
bis V.7 dieser Verfassungsbeschwerden veröffentlicht. 

Laut dem taz-Artikel „Absage an Finanzmarktsteuer und Konjunkturprogramme“ vom 19.09.2011 
hatte sich das Europaparlament bis dahin auf die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
geeinigt.

Am 28.09.2011 hat das Europaparlament die 5 Verordnungsentwürfe beschlossen. Auch die Rede 
des EU-Kommissionspräsidenten Jose Manuel Barroso vor dem Parlament am gleichen Tag bestä-
tigt, dass sich die Fassung, über welche an dem Tag vom Parlament beschlossen wurde, sich nicht 



wesentlich vom ursprünglichen Entwurf der Kommission unterschied.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=SPEECH/11/607&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
 
Die wichtigsten vom Europaparlament am 28.09.2011 beschlossenen Änderungen im Vergleich 
zum Entwurf der Kommission sowie die einzelnen Fundstellen dazu sind in den Abschnitten V.3 
bis V.7 dieser Verfassungsbeschwerden dargestellt.

V.22  die Enteignung der privaten Rentenversicherungsansprüche in Ungarn
Die Pressemitteilung des Ministerrats „Council finds Hungary's action on excessive deficit insuffi-
cient“ (Az. 5654/12) vom 24.01.2012 beweist, dass auch noch der Zugriff auf die kompletten priva-
ten Rentenversicherungsansprüche geplant ist. 
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/pressdata/en/ecofin/127501.pdf

In der Pressemitteilung beklagt sich der Ministerrat darüber, dass Ungarn seit 2004 im Defizitver-
fahren des Stabilitäts- und Wachstumspaktes sei, doch wiederholt keine effektiven, vor allem auch 
nicht alle vorgeschlagenen, Maßnahmen zur Senkung des Defizits auf unter 3% des BIP ergriffen 
habe. Aus der Mitteilung geht auch hervor, dass Ungarn im November 2008 insgesamt 20,- Mrd. € 
erhalten hat, davon 6,5 Mrd. € von der EU, den Rest von „international lenders“. Unter letzteren ist, 
wie die Beschwerdeführerin der taz entnommen hat, auch der IWF. In 2011 habe Ungarn einen 
Haushaltsüberschuss erzielt von 3,6% des BIP, welche aber vor allem auf Einmaleffekten von 10 % 
des BIP beruhten, darunter vor allem aus der Verstaatlichung der privaten Rentenversicherungs-
ansprüche. Für 2012 prognostiziert die Kommission laut der Pressemitteilung des Ministerrats ein 
Defizit von 2,8 % des BIP, aber wieder durch Einmaleffekte, und 2013 werde das Defizit Ungarns 
wieder mit 3,7 % prognostiziert. Obwohl Ungarn es vor allem auch mit drastischen Enteignungen  
zwei Jahre in Folge geschafft hat, das Defizitkriterium des Stabilitäts- und Wachstumspaktes einzu-
halten, entlässt man das Land nicht aus dem Defizitverfahren, weil das ja nur in 2013 wieder aus-
laufende Einmaleffekte seien, und planmäßige Strukturreformen unzureichend spezifiziert seien. 
Die Hinhaltetaktik bis zum Inkrafttreten des Fiskalpaktes, der auch  EU-Mitgliedsstaaten ohne Euro 
offen steht (Abschnitt V.1 dieser Verfassungsbeschwerden), ist offensichtlich. Auffallend ist auch, 
dass der Ministerrat der angeblich so liberalen EU sich mit keinem Wort daran stört, dass das in der 
bürgerlich-liberalen Menschenrechtstradition bei vielen ähnlich hoch wie das Recht auf Leben 
geschätzte Recht auf Eigentum bei der Enteignung der privaten Rentenversicherungsansprüche in 
der Mitteilung mit keinem Wort würdigt. Wenn es um die Finanzstabilität der Großbanken geht, 
scheinen nicht nur bürgerliche Freiheitsrechte vergessen, sondern ebenso die Frage, ob man 
Wettbewerbs- oder Zentralverwaltungswirtschaft will, Hauptsache die Finanzstabilität der Groß-
banken.
Dass die privaten Rentenversicherer dagegen nicht protestieren, lässt sich wohl nur dadurch erklä- 
ren, dass die im Namen der Finanzstabilität in ihrer Eigenschaft als Gläubiger der Staaten abzusi- 
chernden Großbanken nicht warten, bis mit dem Erreichen des Rentenalters der enteigneten Versi- 
cherungsnehmer die Renten dann stattdessen an die Großbanken gehen, sondern dass die Versi- 
cherungsansprüche dann, wie man es aus dem Privatrecht kennt, von den Gläubigern, hier von den 
Gläubigern Ungarns, vorzeitig gekündigt werden. Dann müssen die Versicherungen nur den Rück- 
kaufswert auszahlen und machen damit auch selbst noch ein Geschäft. Nur so erklärt sich auch, 
dass die private Versicherungsbranche nicht europaweit gegen das Vorgehen in Ungarn protestiert. 
Die Geschädigten bei der Enteignung der privaten Lebensversicherungsansprüche sind vor allem 
kleinere und mittelständische Unternehmer, weil diese nicht nur in Deutschland die Hauptkund-
schaft der privaten Rentenversicherer ausmachen. Das passt zur Tradition des IWF, kleinunterneh- 
merische Strukturen zu zerstören (Abschnitt IV.5.12 dieser Verfassungsbeschwerden).
Die Mitteilung sagt auch, dass Ungarn als EU-Mitgliedsstaat ohne Euro zwar keine Sanktionen aus 
dem Stabilitäts- und Wachstumspakt zu befürchten habe, dass bei Nichterfüllung der Empfehlungen 



sehr wohl aber Mittel aus dem Kohäsionsfonds ausgesetzt werden könnten.

Die Pressemitteilung des Ministerrats sagt nicht, auf welcher Grundlage er Ungarn die Kohäsions- 
mittel aussetzen will. Die Art. 174 bis 178 AEUV liefern keine Grundlage, diese Mittel wegen 
Nichterfüllung von Auflagen aus dem europäischen Finanzierungsmechanismus oder von 
Empfehlungen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt zu kürzen (Abschnitt VI.1.2 dieser 
Verfassungsbeschwer-den). Der ESM steht nur Staaten mit Euro offen (Art. 2 und Art. 44 ESM-
Vertrag). Auch vom EFSM und vom EFSF erhalten nur Staaten der Eurozone Finanzhilfen. Einzig 
der Fiskalpakt  steht nach seinem Art. 14 Abs. 5 auch EU-Mitgliedsstaaten ohne Euro offen. Art. 14 
Abs. 5 Fiskalpakt spricht aber nur davon, dass die EU-Mitgliedsstaaten ohne Euro den Fiskalpakt 
ganz oder teilweise gegen sich gelten lassen können. Davon, dass dann auch alles, was man an EU-
Verordnungen an den Fiskalpakt anknüpfen lassen will, dann auch auf die Fiskalpakt-
Mitgliedsstaaten ohne Euro anwenden würde, steht dort nichts.  

Auch der taz-Artikel „EU will Ungarn halbe Milliarde streichen“ vom 23.02.2012 bestätigt das 
Vorhaben der Kommission, Kohäsionsmittel für Ungarn zu streichen.
www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=wu&dig
%2F02%2F23%2Fa0110&cHash=5c0337ea31

V.23 Machtmissbrauch des EU-Währungskommissars im Rahmen des Defizitverfahrens am 
Beispiel Belgiens
Am 30.01.2012 war in Belgien Generalstreik. Der Anlass war das durchgesickerte Schreiben von 
EU-Währungskommissar Olli Rehn an den belgischen Bundesfinanzminster vom 05.01.2012.
http://static.tijd.be/upload/VP_Rehn_to_Minister_Vanackere_050120121_3280718-236983.pdf

Darin hat die EU-Kommission, vertreten durch ihren Währungskommissar Olli Rehn, der 
belgischen 
Regierung eine Frist von 3 Tagen bis zum 08.01.2012, spätestens bis zum Morgen des 09.01.2012, 
gesetzt, um entweder bis dahin über Einspa- rungen von 0,3 % - 0,5 % des BIP (nach Berechnungen 
des Kommissar zwischen 1,2 und 2,- Mrd. €) oder über eine Haushaltssperre zur Einsparung eines 
entsprechenden Betrags zu beschließen, da die Kommission am 11.01.2012 über weitere Schritte im 
Defizitverfahren gegenüber Belgien beschließen wolle. Steuererhöhungen und Änderungen von 
Gesetzen incl. Haushaltsgesetz sind natürlich auch in Belgien nicht innerhalb von 3 Tagen 
schaffbar. 
Eine Fristsetzung von 3 Tagen ist offensichtlich willkürlich kurz. Fair wäre es gewesen, die 
belgische Regierung zu unterrichten, wieviel Zeit sie gehabt hätte bis zum nächsten Termin, an 
welchem der Ministerrat über Entwürfe der EU-Kommission für die nächsten Schritte im 
Defizitverfahren hätte entscheiden können. Auch im verschärften Stabilitäts- und Wachstumspakt 
ist vorgesehen in Art. 3 Abs. 4 von EU-Verordnung 1467/97 (Abschnitt V.3 dieser 
Verfassungsbeschwerden), dem jeweils im Defizitverfahren befindlichen Staat eine Frist von max. 
6 Monaten zu setzen zur Erfüllung der sanktionsbewehrten Empfehlungen. Selbst wenn es schon 
um den Sanktionen gegangen sein sollte, ist eine Frist von nur 3 Tagen offensichtlich weitaus 
schärfer als selbst der ultra-vires-mäßige ver- schärfte Stabilitäts- und Wachstumspakt.
Im gleichen Brief schrieb der Währungskommissar, dass er ähnliche Briefe an die Regierungen von 
Zypern, Ungarn, Malta und Polen versandt habe. Das zeigt, dass spätestens dann, wenn der Fiskal- 
pakt in Kraft sein sollte, der gleiche Machtmissbrauch auch gegenüber Deutschland zu erwarten ist. 
Bis dahin ist noch damit zu rechnen, dass die Kommission versuchen wird, die deutsche Bevölke- 
rung incl. des deutschen Bundesverfassungsgerichts in Sicherheit zu wiegen.

Der Brief des EU-Währungskommissars verrät auch, dass die EU-Kommission die Verschärfung 
des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und das Ungleichgewichtsverfahren bereits anwendet vom 



Tag ihres Inkrafttretens an !

VI  Instrumentalisierung der EU-Fördermittel und haushaltspolitische Überwachung

VI.1. Instrumentalisierung der EU-Fördermittel

Der gesamte Abschnitt VI.1 dieser Verfassungsbeschwerden ist in dem Lichte zu betrachten, dass 
die iwf-artig strenge Instrumentalisierung der EU-Fördermittel nun für alle auf Art. 121, 126 oder 
148 AEUV gestützten Empfehlungen (also incl. Stabilitäts- und Wachstumspakt, und Ungleich-
gewichtsverfahren über Erwägungsgründe 3+7 und Art. 6 Abs. 1+5 von EU-Verordnung 385/2011 
(COD) (Abschnitt VI.2.1 dieser Verfassungsbeschwerden)  und über Art. 21 von EU-Verordnung 
2011/0276 (COD) laufen soll, offensichtlich ultra-vires zum Fiskalpakt und zum ESM-Vertrag 
(ohne die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV). Die Instrumentalisierung von EU-
Fördermitteln würde bzgl. ESM und EFSF allein auf Art. 19 ESM-Vertrag und auf Art. 5 Abs. 3 
EFSF-Rahmenvertrag passen, wobei allerdings eu-sekundärrechtliche Instrumente wie EU-Verord-
nungen, darunter die des Six Pack (Abschnitte V.3 bis V.7 dieser Verfassungsbeschwerden), der 
haushaltspolitischen Überwachung (Abschnitt VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden) und zu den 
EU-Fördermitteln nicht wirksam auf intergouvernementale Verträge wie  Fiskalpakt, ESM oder 
EFSF-Rahmenvertrag gestützt werden können.

VI.1.1 die WIFO-Studie und die Instrumentalisierung der EU-Kohäsions- und Strukturmittel  
Dieser Abschnitt unternimmt den Nachweis, dass die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 
AEUV nicht nur für den europäischen Finanzierungsmechanismus und für die Umgestaltung des 
Stabilitäts- und Wachstumspaktes und zur Einführung des Ungleichgewichtsverfahrens zur Errich-
tung der EU-Wirtschaftsregierung mitsamt Ermöglichung der Allkäuflichkeit gedacht ist, sondern 
auch für die Umgestaltung der EU-Kohäsions- und Strukturpolitik im Sinne der EU-Wirtschafts-
regierung.

Das Papier „Funktionsfähigkeit und Stabilität des Euro-Raumes“ aus Mai 2010 des Österreichi-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) ist  im Auftrag von EU-Regionalkommissar 
Johan-nes Hahn erstellt worden. Es diente offenbar als die entscheidende Vorlage weiter Teile der 
am 29. 09.2010 veröffentlichten Verordnungsentwürfe der EU-Kommission zur Errichtung der EU-
Wirt- schaftsregierung. Die EU-Kommission musste die Vorschläge aus dem Gutachten nur noch in 
rechtsförmige Formulierungen bringen.
Es ist ein Gutachten, welches für die Kommission erstellt worden ist, und es zeigt entscheidende 
Übereinstimmungen mit den Entwürfen vom 29.09.2010.  

Ausweislich S. 34+35 des Gutachtens wusste die Arbeitsgruppe beim WIFO-Institut zum Zeitpunkt 
der Veröffentlichung ihres Gutachtens im Mai 2010 längst, dass eine Änderung des Art. 136 AEUV 
geplant war zur Durchsetzung der EU-Wirtschaftsregierung und der Koordinierung und Überwa-
chung der Haushaltspolitik (dazu siehe Abschnitt VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden) der 
Mitgliedsstaaten. Die allgemeine Öffentlichkeit erfuhr davon erst kurzfristig im Dezember 2010, 
bevor die Initiierung der Vertragsänderung im Europäischen Rat am 16./17. 12.2010 beschlossen 
wurde. Was sich allerdings geändert hat im Vergleich zum Kenntnis- stand der WIFO-Mitarbeiter 
von Mai 2010, ist, dass Art. 136 Abs. 3 AEUV anders formuliert wurde, und dass es der 
Öffentlichkeit verkauft wurde als Grundlage allein für den ESM.
So sagt das Gutachten auf S. 34+35:
„Für De Grauwe (2010) liegt das entscheidende Manko der Eurozone im Fehlen einer politischen 
Integration, die mit einer zentralen Verantwortung für die Wirtschaftspolitik verbunden wäre. Die 



Kommission arbeitet daher an Vorschlägen zur schrittweisen Verwirklichung einer Art "Wirt-
schaftsregierung", über die die Wirtschaftspolitik in der Gemeinschaft besser koordiniert werden 
kann. Die Basis hierfür liefern die neuen Bestimmungen des Art 136 AEUV. Dort sind für die 
Mitglieder der Eurozone Maßnahmen vorgesehen, um "die Koordinierung und Überwachung ihrer 
Haushaltsdisziplin zu verstärken". Dies soll Kriseninterventionen gestatten, doch sollen sie für die 
Mitglieder möglichst unattraktiv sein.“

Zu Prof. Dr. De Grauwe siehe auch Abschnitt XI.21 dieser Verfassungsbeschwerden.

Nicht nur die Öffentlichkeit ist erst im Dezember 2010 über die geplante Änderung des Art. 136 
AEUV informiert worden. Selbst die Regierungschefs, soweit nicht vielleicht ein Bruchteil von 
ihnen in mögliche Absprachen eingeweiht gewesen sein sollte, hat den vorgeschlagenen Text für 
den neuen Absatz von Art. 136 AEUV erst extrem kurzfristig zu Gesicht bekommen, sodass in den 
meisten Mitgliedsstaaten für eine sorgfältige rechtliche Prüfung keine Zeit mehr geblieben sein 
dürfte. Laut der Erklärung der Eurogruppe vom 28.11.2010 sollte der Textentwurf für die Änderung 
des Art. 136 AEUV dem Europäischen Rat auf dessen (aus Sicht vom 28.11.2010) nächsten Sitzung 
von Herman van Rompuy, dem Vorsitzenden des Europäischen Rats, persönlich vorgestellt werden 
– und nicht eher. Also erst am 16.12.2010, auf der Sitzung, wo sie dem Entwurf auch direkt zuge- 
stimmt haben.  

In dem Papier der Arbeitsgruppe wird beklagt, dass die Nicht-Befolgung von Empfehlungen der 
EU-Kommission oft nicht zu Konsequenzen führe (S. 4). Das ist auch richtig, denn im EU-Primär- 
recht ist das Instrument der Empfehlung nur verbindlich in Zusammenhang mit einem Verfahren 
bei einem übermäßigen Defizit (Art. 126 AEUV, Protokoll 12 zu den Verträgen der EU) von mehr 
als 3% des BIP, ansonsten unverbindlich (Art. 288 S. 7 AEUV). Und die EU-Kommission, 
inspiriert vom dem Gutachten, will Empfehlungen nun de-facto verbindlich machen auch für 
Empfehlungen in Zusammenhang mit dem Gesamtschuldenkriterium, mit der präventiven 
Komponente des Stabi-litäts- und Wachstumspaktes und mit Verfahren zur Verringerung 
volkswirtschaftlicher Ungleich- heiten zwischen den Euro-Mitgliedsstaaten.

Laut Tz. 4 der Executive Summary der Studie will die Arbeitsgruppe Sanktionen bei Nichterfüllung 
der aus Sicht der EU wachstumsfördernden Ziele wie z. B. Forschungs- und Bildungsziele. Die EU- 
Kommission hat sich von der Gentechniklobby instrumentalisieren lassen, Druck für deren Subven- 
tionierung aus Forschungsmitteln zu machen (siehe „Plants for the Future“ etc.). Bei den Empfeh- 
lungen gegenüber Griechenland hat die Kommission verlangt, mehr Biotechnologie zuzulassen - ein 
klarer Machtmissbrauch, denn es wirkt der Erfüllung des Defizitkriteriums massiv entgegen, wenn 
man der Bevölkerung gesundheitsgefährdende Nahrung aufdrängt und so deren Arbeitsleistung und 
das BIP senkt. Ausgerechnet in Griechenland, dessen Bevölkerung sich in Europa am meisten 
gegen den Anbau genmanipulierter Pflanzen wehrt. Der bisherige Stabilitäts- und Wachstumspakt 
(Art. 126 AEUV) macht Empfehlungen der EU-Kommission ausschließlich in Zusammenhang mit 
der Überschreitung des Defizitkriteriums von 3% des BIP sanktionsbewehrt und damit verbindlich. 
Und auch dank des WIFO-Instituts wird die EU-Kommission künftig noch kohärenter und 
unerbittlicher daran denken, über „Empfehlungen“ die Steuerzahler der Eurostaaten noch mehr für 
Gentechnik-subventionen zu schröpfen. Dann können sie zugleich noch weniger ihre Schulden 
abbauen und kommen noch weniger von den Auflagen der Kommission los.

Die Studie empfiehlt auf S. 5, auch die Überschreitung des Schuldenstandskriteriums (60% des 
BIP) mit Sanktionen zu versehen. Genau das hat die EU-Kommission in ihren Vorschlägen vom 29. 
09.2010 getan. So bekommt man auch das G 8 – Mitglied Italien unter Kontrolle, welches die 
höchste Schuldenquote in der EU hat, aber ohne die Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung durch- 
aus das Potential hat, sein Defizit auf unter 3% zu verringern.



Das Papier schlägt der EU-Kommission vor, auch einen Mechanismus bzgl wirtschaftlicher 
Ungleichgewichte zwischen den Eurostaaten „abseits von Defiziten“ einzurichten. Dafür postuliert 
es auf S. 5, die „Probleme in Defizitländern von heute“ seien „in der Mehrzahl der Länder nicht 
Folge von überhöhten, vor der Krise sichtbaren Defiziten (besonders nicht in Portugal, Spanien, 
Irland), sondern von mangelnder Wettbewerbsfähigkeit des produzierenden Sektors, die in sinken-
den Anteilen des exportfähigen Sektors und dann in Leistungsbilanzdefiziten mündeten.“
Die Beschwerdeführerin sieht den Grund für die Verletzung der Maastricht-Kriterien eher in der 
übermäßigen Bankenrettung, wobei gerade auch das ebenfalls in diesen Verfassungsbeschwerden 
(darunter vor allem in den Abschnitt IV.6.8,  V.17, XI.4, XI.5 XI.9, XI.10 und XI.11) zitierte Gut-
achten des wissenschaftlichen Beirats des deutschen Bundeswirtschaftsministeriums und zahlreiche 
taz-Artikel insbesondere zu Irland das Übermaß der Bankenrettung eindrucksvoll belegen. Irland ist 
erst durch ein völlig überdimensioniertes nationales Bankenrettungspaket mit Staatsbürgschaften 
ähnlich der deut-schen Soffin in Defizitprobleme, noch nicht einmal in akute Liquiditätsprobleme, 
geraten. Und die Anwendung des Rettungsschirms auf Irland will das Land gleich zwingen, 35,- 
Mrd. € von 85,- Mrd. € gleich wieder auszugeben für akute und für präventive Bankenrettung. 
Einzig und allein die Bankenrettung bringt Irland in die Gefahr eines Staatsbankrotts. Aber die 
Arbeitsgruppe sekundiert, der EU-Kommission stattdessen bei deren Machterlangung als EU-
Wirtschaftsregierung und deren Überhöhung der Wettbewerbsfähigkeit.

Die Hinzufügung des Mechanismus bzgl. der „wirtschaftlichen Ungleichgewichte“ (in der Studie 
auch „Divergenzen“ oder „Disparitäten“ genannt) zusätzlich zum Stabilitäts- und Wachstumspakt 
ist der zentrale Punkt in dem Plan zur Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung. Auf S. 5  spricht das 
Papier von der Einrichtung eines „Frühwarnsystems“ bzgl. dieser Ungleichgewichte. Und in Tz. 3 
der Executive Summary verlangt es die Verbindung des „Frühwarnsystems“ mit Sanktionen. Genau 
diesen Vorschlägen ist die EU- Kommission in ihren Verordnungsentwürfen gefolgt. 
Das Papier schlägt auf S. 5 auch direkt eine ganze Reihe von Indikatoren vor, mit denen man nach 
Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin alle Staaten der Eurozone in Ungleichgewichtsverfahren 
zwingen könnte: 
„Wettbewerbsindikatoren, Inflationsdifferentiale, relative Lohnstückkosten, Leistungsbilanz, Out-
putgap, Immobilienpreise, Differenzen Binnenkonjunktur/exportorientierte Sektoren, öffentlicher 
Konsum, Veränderung der zyklischen Defizite.“

Auf S. 6 sagt die Studie:
„Zu überlegen wäre auch, ob man nicht das Verhängen und den Vollzug von Sanktionen
stärker von der politischen Ebene wegverlagern soll.“  Das stellt man sich dort so vor, „dass mit 
einer Feststellung der Voraussetzungen durch die Kommission Sanktionen automatisch eintreten 
und vom EuGH verfolgt werden sollten. (Sinn, 2010)“
Genau das hat die EU-Kommission aufgegriffen und konkretisiert in ihren Verordnungsentwürfen 
mit der umgekehrten Abstimmung.

Auf S. 8 empfiehlt die Studie der Kommission, sich über das Ungleichgewichtsverfahren Macht 
bzgl. der Finanz- und der Lohnpolitik an Land zu ziehen:
„Ein wichtiger Ansatzpunkt für die Beseitigung der Ungleichgewichte liegt also in einer
stärkeren Beobachtung und gegebenenfalls Koordination der Lohnentwicklung und einer
differenzierten Budgetpolitik im Euroraum.“
Und, welch Wunder, will die EU-Kommission wie in den Teilen des Abschnitts V. dieser Verfas- 
sungsbeschwerden bgzl. der Ungleichgewichtsverfahren dargelegt, nun über das Ungleichgewichts- 
verfahren ausdrücklich in all den Bereichen der Wirtschafts-, Finanz- und Lohnpolitik der Mit- 
gliedsstaaten, welche der EU in ihrem Primärrecht gerade nicht ausdrücklich übertragen wurden, 
beliebig Entscheidungsbefugnisse an sich ziehen können.

Auf S. 9 gibt die Studie sogar der Kommission einen Tip, im Namen der Inflationsbekämpfung im 



Rahmen der Verringerung der makroökonomischen Ungleichgewichte die Lohnerhöhungen in der 
Eurozone so zu begrenzen, dass dadurch 2% Inflation nicht überschritten werden:
„Beobachtung von Disparitäten in den relativen Lohnstückkosten zwischen den Ländern und Emp-
fehlung, sie in der nationalen oder tarifpartnerlichen Lohnfestsetzung zu beachten, bzw. durch pro-
duktivitätssteigernde Maßnahmen am Auseinanderdriften zu hindern. Eventuell sollten nationale 
Inflationsziele individuell je nach Situation in den jeweiligen Ländern gesetzt werden, jedenfalls 
Höchstgrenzen für den Preisanstieg und das Vermeiden in die Nähe von Deflation zu kommen. Im 
Durchschnitt des Euroraums sollte das Inflationsziel der EZB weiter bei 2% liegen.“
Der gleiche Vorschlag wird in anderen Worten auf S. 19 der Studie wiederholt.

Und bereits auf S. 4 hat die Studie ja bedauert, dass Empfehlungen oft nicht befolgt würden, wes- 
halb die EU-Kommission sie ja nun in allen Bereichen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, und 
eben gerade auch bzgl. der Ungleichgewichtsverfahren, des eigentlichen Kernstücks der Errichtung 
der halb-diktatorischen EU-Wirtschaftsregierung, verbindlich haben will – ganz im Gegensatz zum 
Grundsatz in Art. 288 S. 7 AEUV.

Hinsichtlich des angestrebten Ungleichgewichtsverfahrens nimmt die Studie bezug auf die Europa 
2020 – Strategie. Siehe hierzu Abschnitt V.16 dieser Verfassungsbeschwerden.

In Absatz 13 auf S. 8 äußert sich die Studie zum IWF:
„Es gibt erfolgreiche Konsolidierungen sowohl von Budgetdefiziten als auch von Außenhandels-
defiziten. Die Größe der wirtschaftlichen Herausforderung ist für eine Konsolidierung sogar hilf-
reich, allerdings ist auch die Einsicht in die Notwendigkeit der Konsolidierung eine Voraussetzung, 
ebenso eine als gerecht empfundene Verteilung der Sanierungslast. Finanzhilfen etwa des Wäh-
rungsfonds oder Abwertungen der Währung sind in fast allen erfolgreichen Fällen ein wichtiger 
Bestandteil der Konsolidierung, hilfreich ist ein dynamisches Umfeld anderer Länder (dieses ist 
heute im Weltmaßstab gegeben, weniger innerhalb der europäischen Länder). Ausgabenseitige 
Sanierungen sind in der Regel erfolgreicher, wichtig ist aber auch, die Nachfrageeffekte sowohl bei 
Ausgabenkürzungen als auch auf der Einnahmenseite zu berücksichtigen. Empfehlenswert ist eine 
Aktivkomponente zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, zur Vergrößerung des exportfähigen 
Sektors, zur Nutzung von neuen Technologien (Umwelt, Energie). Ein Stillstand der Zukunftsinves-
titionen ist keine gute Voraussetzung für den Sanierungserfolg und das dafür nötige Wachstum.“

Eine Mitwirkung des IWF ist bei den Entwürfen der EU-Kommission zur Neufassung des Stabili-
täts- und Wachstumspaktes zwecks Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung nicht vorgesehen, an- 
ders als beim europäischen Finanzierungsmechanismus. Die Bezugnahme auf den IWF scheint hier 
eher als Ermunterung gedacht, bzgl. des Ungleichgewichtsverfahrens genauso rücksichtslos zu sein 
wie der IWF bzgl. der Haushaltskonsolidierung. Der IWF hat noch in keinem Land der Welt aus der 
Sicht der Einwohner der Schuldnerstaaten für „eine als gerecht empfundene Verteilung der Sanie-
rungslast“ gesorgt. Er hat eher für den Druck gesorgt, dass man sich über die Frage des Gerechtig- 
keitsgefühls der Einwohner de facto hinwegsetzen konnte.

Damit spricht eine Vielzahl von Indizien dafür, dass die EU-Kommission ihr Konzept zur Änderung 
des Stabilitäts- und Wachstumspaktes zwecks Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung von der für 
die EU-Kommission erstellten WIFO-Studie aus Mai 2010 abgeschaut hat.  

Zu den Vorstellungen des IWF zur Instrumentalisierung der EU-Fördermittel siehe Abschnitt VI.1.3 
dieser Verfassungsbeschwerden. Diese Verfassungsbeschwerden zeigt in den Abschnitten VI.2.1.+ 
VI.3 auf, dass diese Instrumentalisierung tatsächlich geplant ist.

In Nr. 6 auf S. 1 und in Abs. 19 auf S. 10 spricht sich die WIFO-Studie gegen den Ansatz (der 
deutschen Bundesregierung) aus, die Kohäsions- und Strukturmittel für Sanktionen zu nutzen.



Die Studie will jedoch laut Abs. 20 + 21 S. 11 die Kohäsionsmittel, also die EU-Gelder zur Förde- 
rung strukturschwacher Regionen „stärker für die Verbesserung der strukturellen Wettbewerbs-
fähigkeit und zum Ausbau eines exportfähigen Sektors“ und nicht mehr primär zum „Ausgleich von 
Lebensverhältnissen“ oder zum „Ausgleich von Einkommensunterschieden“.
Die Kohäsionsmittel sollen also daran geknüpft werden, dass die Regionen die Empfehlungen der 
Kommission zur Verringerung der wirtschaftlichen Ungleichgewichte befolgen.

Auf S. 24 erteilt die WIFO-Studie den bisherigen sozialen Zielen des Kohäsionsfonds eine klare 
Absage:
„Das Ziel eines Abbaus von Disparitäten ist damit (etwa gegenüber einem Ziel der Wachstums- 
maximierung auf EU-Ebene) keineswegs obsolet, sofern es Unterschiede in den Produktivitäten und 
nicht etwa Maßnahmen zum Ausgleich der Lebensverhältnisse bzw. der Einkommen zum Inhalt 
hat.“

Auf S. 16 denkt die WIFO-Studie darüber hinaus an, die „Mittelvergabe unter bestimmten Konditi-
onen, die sich auf Strukturmaßnahmen beziehen.“

Das Wort „Strukturmaßnahmen“ dürfte inhaltlich etwa dem Wort „Strukturreformen“ in Zusam- 
menhang mit der Bußgeldbewehrung der präventiven Komponente des Stabilitäts- und Wachstums-
paktes entsprechen (siehe Abschnitt V.15 dieser Verfassungsbeschwerden). Das dürfte also vor 
allem die Marginalisierung der sozialen Sicherungssysteme auf Länderebene sowie den Ausverkauf 
der Behörden auf Länderebene betreffen, was ein noch größeres Gewicht als auf Bundesebene hat, 
da in Deutschland, soweit nichts anderes ausdrücklich bestimmt ist, die Verwaltung Ländersache 
ist, und die Bundesländer dadurch weit mehr  Beschäftigte in der Verwaltung haben als der Bund.

Die WIFO-Studie empfiehlt also, die EU-Kohäsionspolitik so umzugestalten, dass die Kommission 
direkt auch den Bundesländern Auflagen machen kann bzgl. der Verringerung der wirtschaftlichen 
Ungleichgewichte und bzgl. der Stärkung der Exportfähigkeit – allerdings mit dem Unterschied 
zum geplanten Ungleichgewichtsverfahren gegenüber der nationalen Ebene der Eurostaaten ohne 
ausdrückliches Ziel der Exportierbarmachung bisher unveräußerlicher Güter. Und bei den Kohäsi- 
onsmitteln will man nicht mit Bußgeldern arbeiten, sondern die Auszahlung der Kohäsions- und 
Strukturmittel von der Erfüllung der Auflagen abhängig machen. 

Damit könnte die EU-Kommission an den Regierungen der Mitgliedsstaaten vorbei als EU-Wirt- 
schaftsregierung direkt gegenüber den Bundesländern der EU-Mitgliedsstaaten bzw. der Euro-Mit- 
gliedsstaaten auftreten. Siehe auch Abschnitt X.4 dieser Verfassungsbeschwerden.

Die Verbindung der von der Studie empfohlenen Neuregelung der EU-Kohäsions- und Struktur- 
politik zu Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV zeigt sich auf S. 26+27:
„Allerdings zeigt sich gerade in der derzeitigen Wirtschaftskrise, dass die EU durch schwerwiegen-
de strukturelle Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit der Länder geprägt ist, die auf Sicht den 
Bestand der Währungsunion gefährden könnten.“

Und bei den Kohäsions- und Strukturmitteln handelt es sich offensichtlich um Finanzhilfen i. S. v. 
Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV.

Dazu, wie man nun tatsächlich aus den Empfehlungen der Wirtschaftsregierung iwf-artig strenge 
Auflagen machen und dafür EU-Fördermittel über EU-Verordnung 2011/ 385 (COD) instrumentali-
sieren will, siehe Abschnitt VI.2.1 dieser Verfassungsbeschwerden, sowie über EU-Verordnung 
2011/0276 (COD), siehe Abschnitt VI.3 dieser Verfassungsbeschwerden.



VI.1.2 die deutsche  Bundesregierung, zwei Bundestagsfraktionen und die Instrumentalisierung der 
Kohäsions- und Strukturpolitik

In ihrer Regierungerklärung vom 19.05.2010 sagte die deutsche Bundeskanzlerin zu der Arbeits-
gruppe der Finanzminister unter Leitung von Herrmann van Rompuy (siehe auch Abschnitt III.14 
dieser Verfassungsbeschwerden):
„Ich messe daher der Gruppe der Finanzminister unter dem Vorsitz von Präsident Van Rompuy 
große Bedeutung zu. Bundesminister Schäuble wird bereits am Freitag, bei der ersten Sitzung der 
Gruppe, umfangreiche deutsche Vorschläge unterbreiten. Notwendig sind aus Sicht der Bundes-
regierung unter anderem folgende Maßnahmen: eine schnellere und straffere Anwendung von Sank-
tionen gegen Euro-Mitgliedstaaten, die ihren Verpflichtungen zur Senkung des Defizits nicht nach-
kommen. Zu diesen Sanktionen zählt zum Beispiel, Strukturmittel aus dem EU-Haushalt einzube-
halten. Notwendig sind auch zusätzliche Konsolidierungsanstrengungen von Mitgliedstaaten mit 
hohen Schuldenständen; denn diese bergen besondere Risiken für die Krisenanfälligkeit. Notwendig 
ist ein vorübergehender Entzug des Stimmrechts von notorischen Defizitsündern, und vor allem 
notwendig ist die Entwicklung eines Verfahrens für eine geordnete staatliche Insolvenz. Damit 
würden wir einen wichtigen Anreiz für die Euro-Mitgliedstaaten schaffen, ihre Haushalte in 
Ordnung zu halten.“
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Regierungserklaerung/2010/2010-05-19-merkel-
erklaerung-eu-stabilisierungsmassnahmen.html

Hier wird der Zusammenhang zwischen der EU-Wirtschaftsregierung und der Neugestaltung der 
EU-Kohäsions- und Strukturpolitik besonders deutlich. „Strukturmittel aus dem EU-Haushalt“ 
sollen als Sanktion einbehalten werden können in Zusammenhang mit der Änderung des Stabilitäts- 
und Wachstumspaktes zur Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung. Der Ansatz der Bundesregie-
rung, Sanktionen in Zusammenhang mit dem Stabiltäts- und Wachstumspakt auch nicht nur als 
Bußgelder, sondern auch durch Kürzungen von Fördermitteln aus dem EU-Strukturfonds zu ver-
hängen, muss schon deutlich vor der Rede vom 19.05.2010 im Gespräch gewesen sein, da das 
WIFO-Gutachten von Mai 2010 darauf reagiert hat.

Art. 126 Abs. 11 AEUV enthält eine abschließende Aufzählung von Sanktionen im Rahmen eines 
Euro-Defizitverfahrens. Die Kürzung von EU-Kohäsions- / Strukturmittel ist darin nicht enthalten. 
Auch die Art. 174 bis 178 AEUV zur Kohäsionspolitik enthalten keine Ermächtigung, diese Mittel 
für Sanktionen im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes zu kürzen. Die deutschen 
Bundestagsabgeordneten haben explizit der Möglichkeit von Sanktionen bzgl. des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes ausschließlich bzgl. der Verletzung des Defizitkriteriums zugestimmt, wie es 
primärrechtlich in Art. 126 Abs. 2 lit. a + Abs. 11 AEUV vorgesehen ist. Da aber, wie das 
Gutachten des WIFO-Instituts zeigt, Art. 136 Abs. 3 AEUV auch als Blankett-Ermächtigung für die 
Änderung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes zur Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung 
vorgesehen ist, kann davon ausgegangen werden, dass Art. 136 Abs. 3 AEUV auch als 
primärrechtliche Grundlage für die Kürzung von EU-Fördermitteln vorgesehen ist (i. V. m. Erwä- 
gungsgründen 3+7 und Art. 6 Abs. 1+5 EU-Verordnung 2011/385 (COD bzw. i. V. m. Art. 21 EU-
Verordnung 2011/0276 (COD)). 

Siehe hierzu auch Nr. 18 des Berichts der Task Force vom 21.10.2010 (Abschnitt III.14 dieser Ver- 
fassungsbeschwerden) und Abs. 7 der Schlussfolgerungen des Europäischen Rats zum Gipfel vom 
11.03.2011 (Abschnitt III.13 dieser Verfassungsbeschwerden).

Dazu, wie man nun tatsächlich aus den Empfehlungen der Wirtschaftsregierung iwf-artig strenge 
Auflagen machen und dafür EU-Fördermittel über EU-Verordnung 385/2011 (COD) sowie über 

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Regierungserklaerung/2010/2010-05-19-merkel-erklaerung-eu-stabilisierungsmassnahmen.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Regierungserklaerung/2010/2010-05-19-merkel-erklaerung-eu-stabilisierungsmassnahmen.html


EU-Verordnung 2011/0276 (COD) instrumentalisieren will, siehe Abschnitte VI.2.1 + VI.3 dieser 
Verfassungsbeschwerden. 

Am 22.11.2011 haben sich außerdem auch die Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und FDP für 
die Instrumentalisierung von Kohäsions- und Strukturmitteln und für verschärfte Konditionen bei 
wiederholter Nichterfüllung von Empfehlungen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt ausge-
sprochen (Nr. 11 von Drucksache 17/7767). Vergleiche auch Erwägungsgründe 3+7 und Art. 6 Abs. 
1+5 EU-Verordnung 2011/385 (COD), initiiert am 23.11.2011 (Abschnitt VI.2.1 dieser Verfas-
sungsbeschwerden).
 

VI.1.3 der IWF und die Instrumentalisierung der EU-Mittel
Am 22.11.2010, nur etwa einen Monat nach dem Bericht der Task Force (siehe Abschnitt III.14 
dieser Verfassungsbeschwerden) hat der IWF Empfehlungen gegenüber der Eurozone bzw. 
gegenüber deren Mitgliedsstaaten der Eurozone veröffentlicht mit dem Titel „Lifting Euro Area 
Growth: Priorities for Structural Reforms and Governance“.
Www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2010/spn1019.pdf

Darin empfiehlt der IWF auf S. 4:
„In particular, key structural reforms need to be embedded in a stronger surveillance mechanism 
over fiscal and structural policies;..“

Das bedeutet, dass auch der IWF  die Umfunktionierung der EU-Strukturpolitik, also der  finan-
ziellen EU-Förderpolitik gegenüber strukturschwachen Bundesländern der Mitgliedsstaaten der 
Eurozone will, um damit die für ihn entscheidendsten Strukturreformen durchzusetzen. Wie im fol-
genden in diesem Abschnitt dargestellt, ist der Begriff „Strukturreformen“ auf jeden Fall gemeint  
wie bei der EU-Kommission (siehe Abschnitt V.15 dieser Verfassungsbeschwerden); 
wahrscheinlich ist, dass es daneben auch um eine iwf-typische Stoßrichtung geht, denn bereits die 
Existenz der Empfehlungen des IWF vom 22.11.2010 und deren starke Bezugspunkte zur 
Umgestaltung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes beweisen, dass der IWF versucht, seine 
eigenen Vorstellungen auch bei der EU-Wirtschaftsregierung alias EU-Kommission 
unterzubringen. Außerdem nennt der IWF die Inhalte seiner Kreditauflagen auch allgemein 
„Strukturreformen“ oder „Strukturanpassungsmaßnahmen“. Der größte Unterschied ist, dass die 
Kommission erfahrungsgemäß einen größe-ren Schwerpunkt bei der Privatisierung auch der 
hoheitlichen Aufgaben und bei der Oktroyierung der Genmanipulation in der Landwirtschaft hat, 
während der IWF noch deutlich gründlicher ist bei der Zerstörung des Sozialen.

Der IWF will, über den Ansatz des WIFO-Gutachtens hinausgehend, nicht allein die EU-Struktur- 
mittel auf die Erfüllung von Strukturreformen konditionieren, sondern gleich alle größeren EU-
Fördermittel (S. 11 der Empfehlungen):
„Larger EU transfers conditioned on reform implementation could help.“

Den Beweis, dass der IWF die Instrumentalisierung der EU-Fördermittel zumindest auch zur 
Durchsetzung der Empfehlungen der EU-Kommission im Rahmen von deren Tätigkeit als halb-
diktatorischer EU-Wirtschaftsregierung will, liefert folgender Satz auf S. 11:
„Incentives to foster reform efforts and comply with recommendations could be channeled through 
a reformed EU budget where disbursements would be closely linked to reform implementation, in 
line with the Commission's proposals to retool financial sanctions and use the EU budget as an in-
centive scheme.“

Außerdem verlangt der IWF explizit auf S. 11, die Strukturmittel und die Agrarmittel der EU ab- 
hängig zu machen von der Erfüllung von Strukturreformen, welchen die Staaten der Eurozone vor- 



her im Rahmen von nationalen Reformplänen ihr Einverständnis zu geben hätten. Durch den Gipfel 
vom 24./25.03.2011 ist in der Vereinbarung über den Euro-Plus-Pakt (siehe Abschnitt III.15 dieser 
Verfassungsbeschwerden) öffentlich sichtbar geworden, dass die nationalen Reformpläne sich 
darauf beziehen, dass die am Euro-Plus-Pakt teilnehmenden Staaten berichten müssen darüber, was 
sie im Hinblick auf die Versprechen, die ihr Regierungschef einmal jährlich für die Erfüllung der 
Ziele des Euro-Plus-Paktes machen würde, bereits getan haben oder noch tun wollen. Angesichts 
der Verwendung des Begriffs der nationalen Reformpläne drängt sich die Frage auf, ob die Pläne 
für den Euro-Plus-Pakt, vielleicht damals noch unter anderem Arbeitstitel, schon im November 
2010 beim IWF vorgelegen haben.
Zum Verhältnis von Euro-Plus-Pakt, nationalen Reformplänen und deren Aufgriff über sanktions-
bewehrte Empfehlungen der EU-Wirtschaftsregierung siehe auch die Abschnitte III.15, III.18 und 
V.7 dieser Verfassungsbeschwerden. Selbst die verfassungs- und menschenrechtlich harmlosesten 
Versprechen der Regierungschefs im Rahmen des Euro-Plus-Paktes würden durch die Instrumenta-
lisierung der EU-Fördermittel und die daraus folgende Verpfichtung auf eine iwf-typische Strenge 
nach Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV in eine die Grund- und Menschenrechte der Einwohner der betrof- 
fenen Staaten ignorierenden Richtung aufgegriffen. 

Ebenfalls auf S. 11 sagt der IWF:
„EU transfers could be withheld if countries do not comply with the reform agenda.“

Das WIFO-Institut ist nicht mehr und nicht weniger als ein Wirtschaftsforschungsinstitut ohne 
ernsthafte Machtmittel, um Staaten oder internationale Organisationen zu irgendetwas zwingen zu 
können. Ganz anders der IWF mit seiner Macht über Staaten durch Kreditauflagen. Und der IWF 
nimmt offensichtlich sowohl den Ansatz der deutschen Bundesregierung, die Verweigerung von 
Strukturmitteln der EU als Sanktion für die Nichterfüllung von Empfehlungen der EU-Wirtschafts-
regierung zu knüpfen, als auch den Ansatz des WIFO-Instituts, die Vergabe von EU-Struktur- und 
-Kohäsionsmitteln mit eigenen Konditionen zu versehen, um die EU-Kommission zur EU-Wirt-
schaftsregierung auch direkt gegenüber den Bundesländern zu machen, auf. Und wie es die Art des 
IWF ist, geht er dabei noch deutlich über die von ihm aufgegriffenen Ansätze hinaus. Er will die 
Möglichkeit offen halten, die EU-Fördermittel nicht nur bzgl. der Empfehlungen der EU-Wirt-
schaftsregierung, sondern auch bzgl. der für sich allein genommen sanktionslosen nationalen 
Reformpläne aus der freiwilligen Koordinierung der Wirtschaftspolitik der EU-Mitgliedsstaaten 
und bzgl. anderer Strukturreformen (wie z. B. aus dem europäischen Finanzierungsmechanismus) 
zu verbinden. Und er will, noch weitaus drastischer als die deutsche Bundesregierung und das 
WIFO-Institut zusammen, auch noch die riesigen Agrarmittel der EU mit solchen Konditionen 
verbinden. Das käme von der Wirkung fast einer Verpfändung  der wirtschaftlichen Existenzen der 
Landwirte und damit indirekt der Versorgung vor allem mit Lebensmitteln, daneben aber auch mit 
Naturheilmedizin und mit Agrartreibstoffen, in den Staaten der Eurozone gleich. 

Wie insbesondere bereits in den Abschnitten V. sowie VI.1.1 und VI.1.2 dieser Verfassungsbe-
schwerden dargestellt, will man die Konditionierung von EU-Mitteln mit der Erfüllung von Emp-
fehlungen der EU-Wirtschaftsregierung, mit Strukturreformen aus dem europäischen Finanzie-
rungsmechanismus oder mit der Erfüllung nach Art. 121 AEUV als unverbindlich vorgesehener 
nationaler Reformpläne im Rahmen des Euro-Plus-Paktes als Teil der freiwilligen Koordinierung 
der Wirtschaftspolitik der Mitgliedsstaaten eu-primärrechtlich allein an die Blankett-Ermächtigung 
des Art. 136 Abs. 3 AEUV anknüpfen lassen und außerdem an Art. 5 Abs. 3 EFSF-Rahmenvertrag, 
Art. 19 ESM-Vertrag, Erwägungsgründe 3+7 und Art. 6 Abs. 1+5 von EU-Verordnung 2011/385 
(COD).

Sämtliche EU-Fördermittel würden als Finanzhilfen i. S. v. Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV qualifiziert 
werden. Auf diese Weise käme die iwf-typische Strenge (vgl. Schlussfolgerungen des Ecofin-Rats 
vom 10.05.2010, Erklärung der Eurogruppe vom 28.11.2010 und Nr. 17 der Stellungnahme zum 



Euro-Gipfel vom 26.10.2011  (Abschnitt III.23 dieser Verfassungsbeschwerden) ), also die Ignorie-
rung sämtlicher Grund- und Menschenrechte der Einwohner der Schuldenerstaaten, damit auch 
bzgl. der EU-Wirtschaftsregierung zumindest insoweit zum Zuge, wie es um die Konditionalisie-
rung der EU-Fördermittel zur Durchsetzung der Empfehlungen der EU-Wirtschaftsregierung alias 
EU-Kommission ginge.

Die Empfehlungen des IWF vom 22.11.2010 können auch nicht isoliert betrachtet werden, sondern 
sind auch im Lichte der Äußerungen von Michael Bruno, dem damaligen Chefökonom für wirt-
schaftliche Entwicklung der eng mit dem IWF zusammen arbeitenden Weltbank, aus dem Jahr 1995 
zu sehen, wo er sich ausdrücklich dafür ausgesprochen hat, künstlich, z. B. durch Streichung von 
Hilfsgeldern, bestehende Krisen zu verschärfen, um damit mehr Reformen durchsetzen zu können.
Siehe auch Abschnitt IV.5.10 dieser Verfassungsbeschwerden.

Die Task Force empfahl in Rn. 18 ihres Berichts vom 21.10.2010 die Instrumentalisierung der EU-
Fördermittel für Sanktionen im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes (siehe Abschnitt 
III.14 dieser Verfassungsbeschwerden). 

Dazu, wie man nun tatsächlich aus den Empfehlungen der Wirtschaftsregierung iwf-artig strenge 
Auflagen machen und dafür EU-Fördermittel über EU-Verordnung 385/2011 (COD) instrumentali-
sieren will, siehe Abschnitt VI.2.1 dieser Verfassungsbeschwerden. 

Und die Vereinbarung über die Merkmale des ESM vom 24./25.03.2011 will, dass allein der 
Verwaltungsrat des ESM (also die Finanzminister der Staaten der Eurozone) über die Ausweitung 
des Instrumentariums des ESM entscheiden könnten. Mit Errichtung des ESM und Inkrafttreten von 
Art. 136 Abs. 3 AEUV würde für die Instrumentalisierung aller Fördermittel der EU für den 
europäischen Finanzierungsmechanismus also noch nicht einmal mehr eine parlamentarische 
Abstimmung erfolgen (siehe Abschnitt IV.6.2.4). Siehe außerdem Abschnitt IV.6.2.5 dieser 
Verfassungsbeschwerden und Art. 19 ESM-Vertrag.

VI.1.4 die Instrumentalisierung der EU-Fördermittel für den ESM
Seit dem Gipfel der Eurozone vom 21.07.2011 steht nun fest, dass man Art. 19 ESM-Vertrag auch 
dafür einsetzen will, die EU-Fördermittel zur Durchsetzung der Auflagen aus dem ESM zu instru-
mentalisieren (Nr. 12 der Erklärung der Regierungschefs zum Gipfel vom 21.07.2011, Abschnitt 
III.22 dieser Verfassungsbeschwerden).
Zur Instrumentalisierung von EU-Fördermitteln für den ESM durch EU-Verordnung 2011/0276 
(COD) siehe außerdem Abschnitt VI.3 dieser Verfassungsbeschwerden.

Das wird weiter bestätigt durch Nr. 3 der Schlussfolgerungen vom Gipfel des Europäischen Rats 
vom 23.10.2011 und Nr. 6 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011 (Abschnitt III..23 
dieser Verfassungsbeschwerden).

Noch deutlicher wurde Bundeswirtschaftsminister Philpp Rösler. Er forderte laut einer Reuters-
Meldung vom 09.08.2011 „die Schaffung eines Stabilitätsrates im Euro-Raum“. Dass er mit dem 
Begriff „Stabilitätsrat“ den ESM meint, wird deutlich in Röslers Aussage, dass der „Stabilitätsrat“ 
über die „Art und Weise“ der Verwendung europäischer „Strukturfondsmittel“ entscheiden können 
solle gegenüber Euro-Ländern, welche in „Probleme“ gerieten.
Http://de.reuters.com/articlePrint?articleId=DEBEE7780EK20110809

Mit „Problemen“ sind offenbar Liquiditätsprobleme gemeint. Und es kann nur der ESM gemeint 
sein, weil es Griechenlandhilfe, EFSM und EFSF schon gibt. Auch für die Ausweitung des Defizit-
verfahrens auf Gesamtschuldenkritierium und präventive Komponente des Stabilitäts- und Wachs- 



tumspaktes und für die Einführung des neuen Ungleichgewichtsverfahrens ist keine Schaffung 
neuer Gremien beabsichtigt, sondern die Ausweitung der Machtbefugnisse des bestehenden Gremi-
ums EU-Kommission und daneben auch des bereits bestehenden Gremiums EU-Ministerrat.

Wie intensiv der ESM genutzt werden soll, zeigt auch die Aussage Röslers, dass der „Stabilitätsrat“ 
(also der ESM) nach dem Willen der deutschen Bundesregierung „den Kern einer Stabilitätsunion 
in Europa“ bilden solle. 
Zum Umfang der „Stabilitätsunion“ führt er außerdem aus, dass alle Staaten der Eurozone sich 
„künftig Wettbewerbsfähigkeitstests unterziehen“ sollten, bei welchen es u. a. um „die Flexibilität 
der Arbeitsmärkte“ gehe. Die „Wettbewerbsfähigkeitstests“ beziehen sich offensichtlich auf die 
Ungleichgewichtsverfahren (Abschnitte V.5 und V.7 dieser Verfassungsbeschwerden), die 
„Flexibilität der Arbeitsmärkte“ auf das „Flexicurity“ - Konzept, welches insbesondere die Locke-
rung des Kündigungsschutzes enthält (Abschnitte III.15 und VIII.4 dieser Verfassungsbeschwer-
den), welches offenbar ebenfalls mit Hilfe der Ungleichgewichtsverfahren durchgesetzt werden soll. 
Mit dem Begriff „Stabilitätsunion“ ist also Gesamtheit aller Mechanismen, die man auf die 
Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV stützen will, gemeint.

Das Wort „Stabilitätsrat“ ist außerdem dazu angetan, den falschen Eindruck zu vermitteln, es 
handele sich um ein grundgesetzkonformes Gremium wie das aus dem Bundesfinanzminister und 
den Finanzministern der Bundesländer bestehende auf Art. 109a GG und dem StabiRatG basierende 
Gremium, welches die Einhaltung der Schuldenbremse des Grundgesetzes durch eine verstärkte 
finanzpolitische Zusammenarbeit von Bund und Ländern verbessern soll, ohne dabei in irgendeiner 
Weise die Kompetenzen von Bundestag und Landtagen zu schmälern.
Damit ist der ESM offensichtlich nicht vergleichbar. Art. 109a GG ist keine Blankett-Ermächtigung 
für jeden Mechanismus, den man lediglich als „Stabilitätsrat“ bezeichnen würde, sondern allein für 
ein bestimmtes Gremium zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Bund und Ländern bei der 
Einhaltung der Schuldenbremse des Grundgesetzes.

VI.1.5 Bestätigung der geplanten Instrumentalisierung der EU-Fördermittel durch die deutsche 
Bundeskanzlerin und den französischen Präsidenten
Der Brief der deutschen Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und Seiner Exzellenz, des französi-
schen Präsidenten Nicolas Sarkozy, vom 17.08.2011 an Herman van Rompuy, den Präsidenten des 
Europäischen Rates, bestätigt die beabsichtigte Instrumentalisierung hinsichtlich der Kohäsions- 
und der Strukturmittel, sagt aber nichts zu der vom IWF gewünschten Instrumentalisierung aller 
EU-Fördermittel incl. der Agrarmittel (Abschnitt VI.1.3 dieser Verfassungsbeschwerden).
www.bundesregierung.de/cotent/DE/Pressemitteilungen/BPA/2011/08/2011-08-17-dt-franz-brief-
rompuy.html    

Die vorgesehene Instrumentalisierung von Kohäsions- und Strukturfonds wird bewiesen durch die 
Aussage:
„Zur Unterstützung notwendiger Reformen sollten die Struktur- und der Kohäsionsfonds genutzt
werden, um Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit im Euro-Währungsgebiet voranzu-
treiben.“

Die beabsichtigte Instrumentalisierung für die Durchsetzung der Empfehlungen aus dem  Ungleich-
gewichtsverfahren beweist der Satz:
„Die Fonds sollten darauf abzielen, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und Ungleichgewichte in 
den Mitgliedstaaten zu verringern, die im Rahmen des Ungleichgewichteverfahrens Empfehlungen 
erhalten.“

Die geplante Instrumentalisierung für die Empfehlungen aus der Neuregelung des Stabilitäts- und 



Wachstumspaktes wird bewiesen durch die Aussage:
„Zukünftig sollten Zahlungen aus den Strukturfonds und dem Kohäsionsfonds an Länder des
Euro-Währungsgebiets, die sich nicht an die Empfehlungen im Rahmen des Defizitverfahrens
halten, ausgesetzt werden.“

Und schließlich beweisen die deutsche Bundeskanzlerin und der französische Präsident auch die 
beabsichtigte Instrumentalisierung für die Durchsetzung der Auflagen des ESM:
„Bei Programmländern sollte die Europäische Kommission automatisch prüfen, ob das makroöko-
nomische Anpassungsprogramm durch Struktur- und Kohäsionsfonds optimal unterstützt wird.“
Als „Programmländer“ werden solche Staaten bezeichnet, welche in den Mühlen einer der Stufen 
des europäischen Finanzierungsmechanismus sind.

Zur Art und Weise der Instrumentalisierung sagt der Brief:
„Diese Änderungen sollten in den neuen Struktur- und Kohäsionsfondsverordnungen umgesetzt 
werden, die für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen vorgeschlagen werden.“

Das wäre eine klare sekundärrechtliche Verankerung, immerhin noch mit Zustimmung des Europa-
parlaments, weil es ja in Verordnungen geregelt würde, als allein über einen Beschluss des ESM-
Verwaltungsrats nach Art. 19 ESM-Vertrag zur Ausweitung seines Instrumentariums. Und in den 
Verordnungsentwürfen bzgl. der Umgestaltung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und bzgl.des 
Ungleichgewichtsverfahrens (Abschnitte V.3 bis V.7 dieser Verfassungsbeschwerden) findet sich 
auch kein Wort zur Instrumentalisierung der EU-Fördermittel.
Es gibt jedoch in den für die Kohäsions- und Strukturmittel maßgeblichen Artikeln 174 bis 178 
AEUV sowie in dem darauf bezogenen Protokoll 28 keinerlei Rechtsgrundlage, diese Mittel für die 
Durchsetzung politischer Auflagen oder Empfehlungen zu instrumentalisieren (siehe auch 
Abschnitt VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden).
Damit bliebe als primärrechtliche Grundlage für die Instrumentalisierung dieser Mittel allein die 
Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV.

Der Brief sagt auch, eine Instrumentalisierung des Kohäsionsfonds sei bereits erfolgt:
„Die makroökonomische Konditionalität des Kohäsionsfonds sollte auf die Strukturfonds ausge-
weitet werden.“
Wenn das so zutreffen sollte, dann wäre eine stillschweigende völkerrechtliche Rückwirkung des 
Art. 136 Abs. 3 AEUV  (i. V. m. Art. 5 Abs. 3 EFSF-Rahmenvertrag, Art. 19 ESM-Vertrag, Erwä-
gungsgründe 3+7 und Art. 6 Abs. 1+5 EU-Verordnung 2011/385 (COD)) also auch für die Instru-
mentalisierung der Kohäsionsmittel beabsichtigt. 
Eine völkerrechtliche Rückwirkung, welche im jeweiligen primärrechtlichen Vertragstext nicht aus- 
drücklich formuliert ist, ist jedoch gem. der WVRK nichtig (vgl. Abschnitt III.9 dieser Verfas- 
sungsbeschwerden). Und sie ist unvereinbar insbesondere mit der Rechtsstaatlichkeit (Abschnitt 
X.2 dieser Verfassungsbeschwerden) und dem Grundrecht auf Rechtsweggarantie (Abschnitt IX.13 
dieser Verfassungsbeschwerden), sowie mit der Demokratie (Abschnitt X.1 dieser Verfassungs-
beschwerden) und dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Abschnitt IX.8 dieser Verfassungsbe-
schwerden).

VI.1.6 Instrumentalisierung der Strukturmittel zur Entstaatlichung auch unabhängig von Stabilitäts- 
und Wachstumspakt, Ungleichgewichtsverfahren und ESM
In seiner Rede vom 28.09.2011 vor dem Europaparlament hat EU-Kommissionspräsident Jose 
Manuel Barroso „eine groß angelegte Initiative zum Bürokratieabbau bei kofinanzierten europäi-
schen Projekten“ versprochen. Dabei könnten „aus Strukturfondsmitteln“ „noch 15 Mrd. EUR in 
Griechenland ausgegeben werden. Damit kann insbesondere ein Sofortprogramm zur Unterstützung
der griechischen Verwaltung aufgelegt werden, von dem auch die griechische Wirtschaft profitieren 



wird.“
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=SPEECH/11/607&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

Das ist in Zusammenhang zu sehen mit dem Vorstoß des griechischen Premierministers Papan- 
dreou zur Teilprivatisierung der griechischen Finanzverwaltung (Abschnitt IV.5.3 dieser Verfas- 
sungsbeschwerden). Primärrechtlich knüpft es an Art. 2 von Protokoll 26 zu den Verträgen der EU 
an (Abschnitte VII.1 und VIII.4 dieser Verfassungsbeschwerden). Die Instrumentalisierung der EU-
Fördermittel ist also nicht nur zur Durchsetzung der Auflagen aus dem Ungleichgewichtsverfahren, 
welche ebenfalls auf den Ausverkauf auch der hoheitlichen Tätigkeiten der Mitgliedsstaaten gerich- 
tet ist (Abschnitt V.11 dieser Verfassungsbeschwerden), sondern auch schon daneben vorgesehen. 
Offenbar will die EU-Kommission vollendete Tatsachen schaffen, bevor die Beamten in den EU- 
Mitgliedsstaaten aufwachen.

VI.2 haushaltspolitische Überwachung

VI.2.1 EU-Verordnung zur Stärkung der wirtschaftlichen und haushaltsmäßigen Überwachung der 
Mitgliedsstaaten der Eurozone, welche ernste Schwierigkeiten hinsichtlich ihrer Finanzstabilität 
erfahren oder von solchen bedroht sind (Az. COM (2011) 819 endgültig bzw. 2011/385 (COD))

Dieser Verordnungsentwurf vom 23.11.2011 findet sich unter dem Link:
http://ec.europa.eu/commission_2000-2014/president/news/documents/pdf/regulation_2_en.pdf

Laut dem ersten Satz ihrer Erwägungsgründe knüpft diese EU-Verordnung an Art. 121 Abs. 6 
AEUV und an Art. 136 AEUV an. Dabei sind Art. 121 Abs. 6 AEUV primärrechtliche Rechts-
grundlage für die Überwachung der freiwilligen Koordinierung der Wirtschaftspolitik und Art. 136 
Abs. 1 + 2 AEUV für die haushaltspolitische Überwachung, beides allerdings ohne Rechtsgrund-
lage für Sanktionen. Die Grundlage für die Sanktionen soll Art. 136 Abs. 3 AEUV werden, was 
schon an der Ähnlichkeit der in diesem Abschnitt besprochenen EU-Verordnung mit dem europäi-
schen Finanzierungsmechanismus erkennbar ist; dass Großbritannien es erst einmal abgelehnt hat, 
seinem Parlament   Art. 136 Abs. 3 AEUV zur Zustimmung vorzulegen, bedeutet nur eine zeitliche 
Verzögerung für das Inkrafttreten der eu-primärrechtlichen Grundlage für die Erzwingbarkeit der 
Inhalte dieser EU-Verordnung. Zusätzlich zu Art. 136 Abs. 3 AEUV ist nun Art. 5 Abs. 2 Fiskal-
pakt als intergouvernementale Grundlage für diese Verordnung gedacht.Art. 5 Abs. 2 Fiskalpakt, 
welcher ausdrücklich die EU-Kommission und den Ministerrat zur haushaltsmäßigen Überwachung 
der Mitgliedsstaaten ermächtigt, kann aber bereits aus formalen Gründen keine gültige Rechts-
grundlage für diese EU-Verordnung sein, da der Fiskal-pakt kein EU-Primärrecht, sondern ein 
intergouvernementaler Vertrag ist. Wie Erwägungsgrund 7 und Art. 16 des Fiskalpakts (Abschnitt 
V.1 dieser Verfassungsbeschwerden) beweisen, will man im Nachhinein, wenn man den Fiskalpakt 
und die beiden in Abschnitt VI.2 erörterten EU-Verordnungen durch hat, den Fiskalpakt zu EU-
Primärrecht machen, um ihn damit nachträglich zu einer gültigen Grundlage für das Six Pack 
(Abschnitt V.3 bis V.7 dieser Verfassungsbeschwerden) und die EU-Verordnungen zur haushalts-
mäßigen Überwachung zu machen, und so die ultra-vires-Situation zu beenden.

Auch der ESM-Vertrag kann keine Grundlage für diese EU-Verordnung sein, da der ESM als eine 
von der EU getrennte internationale Organisation konzipiert ist, also der Rechtsraum des ESM 
mithin außerhalb des Rechtsraums der EU steht, und auf den ESM-Vertrag damit formal keine EU-
Verordnungen gestützt werden können, auch nicht auf Art. 19 ESM-Vertrag. Nach Art. 19 ESM-
Vertrag kann der ESM sein Instrumentarium für Finanzhilfen selbst ausweiten. Dabei kann er 
jedoch nicht okkupativ Rechtsgrundlage sein für EU-Verordnungen, deren Entwurf und Beschluss 



der EU als autonomer Organisation zusteht auf Grund entsprechend eu-primärrechtlicher 
Ermächtigung durch die EU-Mitgliedsstaaten.  

Wie im folgenden in diesem Abschnitt gezeigt wird, ergänzt die hier vorliegende Verordnung 
jedoch den ESM-Vertrag und den Fiskalpakt ultra-vires-mäßig, und das ohne eigene 
primärrechtliche Grundlage. Über diese  ultra-vires-mäßige Verordnung ist im Rahmen der hier 
vorliegenden Verfasssungsbeschwerden zum ESM-Vertrag und zum Fiskalpakt mit zu entscheiden, 
da in dieser Verordnung offensichtlich Punkte enthalten sind (wie z. B. die Instrumentalisierung der 
EU-Fördermittel),  welche man nicht rechtsklar in den ESM-Vertrag hinein geschrieben hat, um 
eine echte diskursive Entfaltung darüber  im Rahmen der Debatte über das Zustimmungsgesetz zum 
ESM-Vertrag zu vereiteln. Der Bezug zum Fiskalpakt liegt außer in Art. 5 Abs. 2 Fiskalpakt in Art. 
6 dieser Verordnung, welche iwf-artig strenge Auflagen verlangt unter sorg fältiger Aufnahme der 
existierenden auf Art. 121 AEUV, Art. 126 AEUV oder Art. 148 AEUV gestützten Empfehlungen. 
Diese Verordnung stellt, zusätzlich zu Art. 136 Abs. 3 AEUV, die entscheidende Verbindung dar, 
welche die Empfehlungen aus den auf das EU-Primärrecht und auf den Fiskalpakt gestützten 
Mechanismen in die iwf-artige Strenge überleitet. Um die Zustimmung der nationalen Parlamente 
zum Fiskalpakt zu erhalten, hat man die iwf-artige Strenge im Fiskalpakt außen vor gelassen, und 
sie stattdessen in Erwägungsgrund 3 dieser Verordnung gepackt und dann die Verbindung über Art. 
6 Abs. 1 dieser Verordnung geschaffen. Damit ist diese Verordnung nicht nur ultra-vires zum ESM-
Vertrag, sondern auch zum Fiskalpakt, hat sie faktisch nicht nur den Zweck, die nationalen 
Parlamente bzgl. des ESM-Vertrags, sondern auch bzgl. des Fiskalpaktes in Sicherheit wiegen, und 
trotzdem die iwf-artige Strenge für alles, was man sonst auch auf Art. 136 Abs. 3 AEUV stützen 
will, durch zu bekommen.

Nach ihrem Art. 1 Abs. 2 ist diese EU-Verordnung anzuwenden auf die Staaten der Eurozone. Nach 
Art. 1 Abs. 1 legt diese Verordnung Bestimmungen fest für die verstärkte wirtschaftliche und haus-
haltsmäßige Überwachung der Staaten der Eurozone, welche Finanzhilfen erhalten und / oder erhal-
ten können von einem oder mehreren Staaten, von der EFSF, vom EFSM, vom ESM oder von an-
deren internationalen Finanzinstitutionen wie z. B. dem IWF, sowie für die Überwachung von 
Staaten, deren Finanzstabilität ernsthafte Schwierigkeiten erfährt bzw. von solchen Schwierigkeiten 
bedroht ist. Der Begriff der anderen internationalen Finanzinstituionen umfasst z. B. auch die Welt-
bank oder regionale internationale öffentliche Banken wie die EIB oder die EBRD, aber auch die 
EZB. Um unter diese Verordnung zu fallen, müssen die Staaten der Eurozone also noch nicht ein-
mal Finanzhilfen in Anspruch nehmen, sondern es genügt, dass sie die Anspruchsvoraussetzungen 
für solche Finanzhilfen erfüllen. Oder dass die Stabilität vor allem von Großbanken („Finanzstabili-
tät“) im betreffenden Land ernsten Schwierigkeiten ausgesetzt ist, oder dass den dortigen Großban-
ken solche drohen.

Art. 2 dieser EU-Verordnung gibt der Kommission das Recht, allein darüber zu entscheiden, einen 
Staat der Eurozone unter verstärkte Überwachung zu stellen, wenn
-dieser ernsthafte Schwierigkeiten bzgl. seiner Finanzstabilität (Stabilität des Finanzsektors mit 
Schwerpunkt auf den Großbanken) erfährt (Abs. 1); also nicht bereits, wenn solche drohen 
-oder der Staat vorsorgliche Finanzhilfen von einem oder mehreren anderen Staaten, der EFSF, dem 
ESM oder irgendeiner anderen internationalen Finanzinstitution erhält (Abs. 2), wobei die Kommis-
sion für Zwecke dieser Verordnung definieren würde, was vorsorgliche Finanzhilfen sind; 
allerdings sind Staaten von der verstärkten Überwachung nach Art. 2 dieser Verordnung 
ausgenommen, solange es um nicht mit Auflagen verbundene vorsorgliche Finanzhilfen geht, und 
sie diese noch nicht in Anspruch genommen haben.
Ausgenommen von der verstärkten haushaltsmäßigen Überwachung würden von den Staaten der 
Eurozone im Ergebnis also nur solche bleiben, welche sich vollständig über ihre eigenen 
Einnahmen aus Steuern etc. sowie aus Kredien auf dem freien Finanzmarkt finanzieren würden, und 
in denen gleichzeitig die ansässigen Großbanken keinen schwerwiegenden Problemen ausgesetzt 



wären.

Die Staaten unter verstärkter Überwachung würden, in Konsultation mit EU-Kommission und EZB, 
verpflichtet, Maßnahmen anzunehmen, welche die Quellen oder potentiellen Quellen der Schwie-
rigkeiten angehen (Art. 3 Abs. 1). Dabei knüpft der Begriff der „Schwierigkeiten“ an Art. 1 Abs. 1 
der Verordnung an, bezieht sich also nicht auf etwaige Schwierigkeiten für die Staatsfinanzen, 
sondern für den Finanzsektor („Finanzstabilität“). 
Nach Art. 3 Abs. 2 dieser Verordnung wird von den nach dieser Verordnung unter verstärkter Über- 
wachung stehenden Staaten verlangt (i. V. m. Art. 7 Abs. 2+3 der in Abschnitt VI.2.2 dieser Verfas- 
sungsbeschwerden erläuterten EU-Verordnung), vierteljährlich den Beitrag der Einheiten und der 
Verträge des Staates zu dessen Defizit, sowie der Auswirkungen der in der Entscheidungsbefugnis 
des Staates stehenden Maßnahmen auf dessen Einnahmen und Ausgaben darzulegen. 
Darüber hinaus verlangt Art. 3 Abs. 3 von den unter verstärkter haushaltsmäßiger Überwachung 
stehenden Staaten, auf Verlangen der Kommission:
-die Kommission, die EZB und die EBA zu informieren über Einzelheiten der finanziellen Situation 
der Banken des jeweiligen Staates (lit. a)
-Bankenstresstests durchzuführen entsprechend Vorgaben von EU-Kommission und EZB (lit. b)
-die eigenen nationalen Bankenaufsichtsbehörden von der EBA überprüfen zu lassen (lit. c)
-Informationen für die Überwachung makroökonomischer Ungleichgewichte zu liefern (lit. d)

Die Bankenstresstests sind,wie die Ergebnisse des Euro-Gipfels vom 21.07.2011 (Abschnitt III.22 
dieser Verfassungsbeschwerden) zeigen, vorgesehen als Anlass dafür, den Großbanken des Landes 
aus Steuermitteln bzw. aus vom Staat aufgenommenen Darlehen Geld zu schenken für deren Reka- 
pitalisierung. 
Die Informationen bzgl. der makroökonomischen Ungleichgewichte dienen dazu, die Staaten 
zusätzlich ins Ungleichgewichtsverfahren zu bekommen, um auch über dieses Auflagen (bzw. 
sanktionsbewehrte Empfehlungen) machen zu können.

Art. 3 Abs. 4 der Verordnung bestimmt das Recht der EU-Kommission, vor Ort im Schuldnerland 
die Umsetzung der Maßnahmen nach Art. 3 Abs. 1 bis 3 der Verordnung zu überprüfen. Solch eine 
Überprüfung wäre vorrangig vor einer im Rahmen eines Defizitverfahrens. Dabei würde auch über- 
prüft, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind (im Vergleich zu denen nach Art. 3 Abs. 1 bis 3 der 
Verordnung). Nach Art. 3 Abs. 5 würden dann, wenn weitere Maßnahmen auf Vorschlag der 
Kommission vom Ministerrat für erforderlich gehalten würden, und die finanzielle Situation des 
Staates beträchtliche negative Effekte auf die Finanzstabilität hätte, dem betreffenden Staat empfoh-
len, finanzielle Unterstützung zu suchen und ein makroökonomisches Anpassungsprogramm vorzu-
bereiten. Der Rat könnte diese Empfehlung dann ausdrücklich öffentlich machen. 

Was die Verordnung nicht explizit sagt, ist, dass bereits die Veröffentlichung einer solchen 
Empfehlung Ratingagenturen und Spekulanten dazu bringen würde, die Kreditwürdigkeit des 
betroffenen Staates als geringer einzustufen, sodass dieser sich dann tatsächlich nur noch zu 
höheren Zinssätzen finanzieren könnte, was ihn einer Bedürftigkeit bzgl. Finanzhilfen näher 
brächte. Die Sanktion im Rahmen des Art. 3 Abs. 5 dieser Verordnung wäre also, die Erhöhung der 
Zinsen auf die Staats- schulden zu provozieren, wovon selbst solche Staaten der Eurozone getroffen 
würden, welche alle Maßnahmen nach Art. 3 Abs. 1 + 3 der Verordnung vollständig umsetzen 
würden, und alle in Art. 3 Abs. 2 + 3 geforderten Daten liefern würden, wenn nur Kommission und 
Ministerrat weitere Maß-nahmen für erforderlich halten und die Großbanken noch für hinreichend 
absicherungsbedürftig halten würden.
Und das selbst gegenüber Staaten der Eurozone, welche überhaupt keine Liquiditätsprobleme 
haben, in denen es lediglich Großbanken gibt, welche Probleme haben.

Die Art. 2 bis 4 dieser Verordnung dienen dazu, Staaten der Eurozone zur Rekapitalisierung von 



Banken aus Steuermitteln und zur Aufnahme präventiver Finanzhilfen zu bewegen, auch damit man 
sie so schon einmal unter den europäischen Finanzierungsmechanismus bekommt. Als Anreiz dafür 
bestimmt Art. 13 dieser Verordnung, dass die Art. 5 und 6 der Verordnung nicht anzuwenden sind 
auf die Staaten, welche präventive Kredite aufnehmen, und welche Kredite aufnehmen zum weiter 
verschenken zwecks Bankenrekapitalisierung. Der Staat würde zwar in den in Art. 13 genannten 
Fällen nicht noch zusätzlich iwf-artig strenge Auflagen nach den Art. 2 bis 4 dieser EU-Verordnung 
bekommen, wohl aber iwf-artig strenge Auflagen von EFSF oder ESM, falls er sich dort das Geld 
leihen würde.

Zur Strenge der Auflagen in dieser EU-Verordnung stellt deren Erwägungsgrund Nr. 3 die vorbeu- 
gende Finanzhilfe dem vollständigen makroökonomischen Anpassungsprogramm mit strenger 
Konditionalität gegenüber. Das bedeutet, dass diese Verordnung bzgl. der Maßnahmen nach ihrem 
Art. 3 Abs. 1 nicht auf eine iwf-artige Strenge verpflichten würde (Diese Strenge gäbe es schon 
über EFSM, EFSF oder ESM.), wohl aber in den Fällen der Art. 5 und 6 dieser EU-Verordnung. 
Dass mit der Strenge im Sinne von Erwägungsgrund Nr. 3 eine der IWF-Praxis entsprechende 
Strenge gemeint ist, ergibt sich daraus, wie diese Verordnung den ESM-Vertrag ergänzt, und dass 
für den gesamten europäischen Finanzierungsmechanismus eine der IWF-Praxis entsprechende 
Strenge vorgesehen ist (Präambel EFSF-Rahmenvertrag, Schlussfolgerungen des Ecofin-Rats vom 
10.05.2010, Nr. 49 des Berichts der Task Force vom 21.10.2010 und Nr. 17 der Stellungnahme zum 
Euro-Gipfel vom 26.10. 2011 ).
Erwägungsgründe 3 und Art. 6 dieser Verordnung beinhalten außerdem die in Nr. 24 der Stellung- 
nahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011 geforderte iwf-artig strenge Verschärfung der Empfehlun-
gen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt und aus dem Ungleichgewichtsverfahren.

Nach Art. 5 dieser Verordnung muss jeder Staat der Eurozone, welcher EFSF oder ESM um 
Finanzhilfen ersucht, sich einer Analyse der Nachhaltigkeit seiner öffentlichen Schulden durch 
EZB, IWF und EU-Kommission unterziehen. Das bedeutet nichts anderes als die rigorose 
Schuldentragfähigkeitsanalyse, wie sie sich auch in Art. 12 und Art. 13 ESM-Vertrag findet, nun 
auch bei der EFSF. Allerdings würde die rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse hier im Falle der 
Antragstellung bei der EFSF nicht direkt über die Frage entscheiden, ob der Staat ins 
Staateninsolvenzverfahren gezwungen wird.  Anders als bei Art. 12 und Art. 13 ESM-Vertrag 
müsste nach Art. 5 dieser Verordnung auch explizit untersucht werden die Fähigkeit des Staates, die 
Finanzhilfe wieder zurückzuzahlen. Ob die Schuldentragfähigkeitsanalyse dann auch zu einer 
Verweigerung einer Finanzhilfe der EFSF führen könnte, sagt Art. 5 dieser Verordnung nicht. 
Ungeachtet dessen könnte die EFSF jederzeit wackelige Kreditforderungen an den ESM veräußern, 
welcher wiederum den Staat ins Insolvenzverfahren schicken könnte. Außerdem ist Art. 5 dieser 
EU-Verordnung im Lichte der Kompetenz-Kompetenz-Norm Art. 10 Abs. 5 lit. c EFSF-
Rahmenvertrag zu sehen, wonach die EFSF selbst ihren Rahmenvertrag ändern und dort jederzeit 
noch ein Staateninsolvenzverfahren einbauen könnte.
Hier würde also eine EU-Verordnung, welche sich auf Grund ihrer Eigenschaft als EU-Verordnung 
allein im eu-sekundärrechtlichen Raum bewegen würde, der EFSF, welche sich im intergouverne-
mentalen Raum bewegt, ein Element hinzufügen, welches mit darüber entscheiden würde, ob der 
betroffene Staat später beim ESM ins Staateninsolvenzverfahren muss.

Art. 6 dieser EU-Verordnung verlangt von jedem Staat der Eurozone, welcher Finanzhilfe erhält 
von einem oder mehreren anderen Staaten, vom IWF, der EFSF oder dem ESM, dass dieser bei der 
Kommission, welche sich dann mit der EZB abstimmt, ein makroökonomisches Anpassungspro-
gramm einreicht (mit iwf-artiger Strenge) im Namen der Wiederherstellung einer tragfähigen wirt- 
schaftlichen und finanziellen Situation und der Wiederherstellung der Fähigkeit des Staates, sich 
vollständig über die Finanzmärkte zu finanzieren. Nicht umfasst von Art. 6 dieser EU-Verordnung 
sind die Staaten, welche Finanzhilfen allein von EFSM oder von anderen internationalen Finanz- 
institutionen (wie z. B. Weltbank, EIB oder EBRD) erhalten. Wohl aber sind umfasst alle Staaten, 



welche von anderen Staaten Finanzhilfen erhalten. Diese Verordnung soll also sicherstellen, dass 
die Staaten der Eurozone nicht dadurch, dass sie sich bei anderen Staaten zinsgünstig Geld leihen, 
iwf-artig strenge Auflagen vermeiden können. Als Finanzhilfen könnten dabei nach Auffassung der 
Beschwerdeführerin alle im Vergleich zum Markt zinsgünstigen Kredite zwischen Staaten angese-
hen werden, selbst Handelskredite. Auf diese Weise trifft Art. 6 dieser EU-Verordnung alle Staaten 
der Eurozone, auch Deutschland, mit iwf-artig strengen Auflagen, ganz unabhängig vom Vorliegen 
jeglicher staatlicher Liquiditätsprobleme ! 
Den Auflagen nach Art. 6 dieser Verordnung würden keine zusätzlichen Erleichterungen für die 
Staaten der Eurozone gegenüber stehen, es geht einfach nur um noch mehr iwf-artig strenge Aufla- 
gen und darum, jegliches Schlupfloch, durch welches die Staaten diesen Grausamkeiten entkommen 
könnten, zu schließen. Angesichts der iwf-artigen Strenge macht es für die Einwohner der Staaten 
der Eurozone keinen entscheidenden Unterschied, dass hier ausnahmsweise einmal die Auflagen 
von EZB und EU-Kommission und nicht gleich von der ganzen Troika kommen. Inhaltlich würden 
die Auflagen nach Art. 6 dieser Verordnung die Empfehlungen, welche der jeweilige Staat der 
Euro-zone bereits nach Art. 121, Art. 126 oder Art. 148 AEUV erhalten hat, aufgreifen und diese 
vertiefen (d. h. im Klartext verschärfen). Empfehlungen nach Art. 121 AEUV umfassen vor allem 
die Emp-fehlungen aus der präventiven Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und aus 
dem Ungleichgewichtsverfahren; soweit bei diesen die Versprechungen aus dem Euro-Plus-Pakt 
und die Strategie Europa 2020 berücksichtigt werden, fließen auch diese mit ein. Unter Art. 121 
AEUV fallen auch alle Instrumente der freiwilligen wirtschaftlichen Koordinierung, welche man 
noch hinzufügen würde. Empfehlungen nach Art. 126 AEUV betreffen die zum Defizit- und zum 
Gesamtschuldenkriterium des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Art. 148 AEUV schließlich 
betrifft die freiwillige Koordinierung der Beschäftigungspolitik. Über Art. 6 dieser EU-Verordnung 
würden den Empfehlungen aus all diesen Bereichen nun nicht nur nach Art. 136 Abs. 3 AEUV doch 
noch  iwf-artig strenge Auflagen folgen, und das bei allen Staaten der Eurozone. Und es würden 
nun zusätzlich auch noch zur Beschäftigungspolitik iwf-artig strenge Auflagen gemacht; so kann 
man die Lockerung des Kündigungsschutzes und die Aushebelung der Tarifverträge, welche 
Flexicurity will, schneller durchsetzen als allein über die Verpflichtung, dass die Auflagen des ESM 
mit Europa 2020 kompatibel sein müssen. Während der ESM seine eigene Agenda verfolgen kann, 
und seine Auflagen eben nur vereinbar sein müssen mit den sanktionsbewehrten Empfehlungen aus 
dem Six Pack, der freiwilligen wirtschaftlichen Koordinierung etc., der ESM laut seinem Vertrag 
aber in keiner Weise verpflichtet ist, diese aufzugreifen, und während der ESM nur die Staaten der 
Eurozone mit hinreichend ernsten Liquiditätsproblemen erwischt, die bei EFSF oder ESM einen 
Antrag gestellt haben, erwischt Art. 6 dieser Verordnung alle Staaten der Eurozone, überführt die 
auf Art. 121 AEUV, Art. 126 AEUV und auch noch Art. 148 AEUV gestützten Empfehlungen 
komplett in die iwf-artige Strenge ! 
Dass es sich um Auflagen handelt, zeigt Art. 6 Abs. 4, wonach der Ministerrat mit qualifizierter 
Mehrheit auf Vorschlag der Kommission Änderungen am Stabilitätsprogramm verlangen kann. Art. 
6 Abs. 3 der Verordnung nimmt bzgl. der Informierung der Kommision bezug auf deren Art. 3 Abs. 
3. Die Auflagen im makroökonomischen Anpassungsprogramm sind also mit einem Schwerpunkt 
auf die Bankenrekapitalisierung und auf die beschleunigte und verschärfte Umsetzung der Empfeh-
lungen aus dem Ungleichgewichtsverfahren vorgesehen. Und die qualifizierte Mehrheit statt der 
beim ESM erforderlichen Einvernehmlichkeit (Art. 6 Abs. 5 ESM-Vertrag) ermöglicht härtere 
Auflagen, weil sie im Rahmen des Art. 6 Abs. 4 dieser Verordnung auch bei Vorliegen von Gegen-
stimmen beschlossen werden können.
Nach Art. 6 Abs. 5 der Verordnung kann der Ministerrat mit qualifizierter Mehrheit feststellen, dass 
die Auflagen nicht erfüllt worden sind. Die drastischen Rechtsfolgen einer solchen Feststellung sind 
in Abs. 7 der Erwägungsgründe der Verordnung versteckt. Demnach ist ein Beschluss der Nichter- 
füllung des Anpassungsprogramms zu interpretieren dergestalt, dass er auch beinhaltet die Ausset- 
zung von Zahlungen aus dem EU-Regionalentwicklungsfonds, dem Europäischen Sozialfonds, dem 
Kohäsionsfonds, dem Europäischen Agrarfonds für ländliche Entwicklung (ELER) und aus dem 
Europäischen Meeres- und Fischereifonds. Damit werden selbst die meisten Wünsche von WIFO-



Institut bis IWF (Abschnitte VI.1.1 bis VI.1.6 dieser Verfassungsbeschwerden) übererfüllt. Nicht 
nur die ärmeren Bundesländer und Kommunen, die Landwirte und die Lebensmittelverbraucher, 
sondern auch die Fischer, würden gleichsam zu ökonomischen Geiseln bzgl. der Erfüllung der 
Auflagen nach Art. 6 dieser Verordnung gemacht (incl. indirekt aller an die Art. 121 AEUV, Art. 
126 AEUV und Art. 148 AEUV geknüpfter Empfehlungen). Die Betroffenheit der Lebensmittelver-
braucher liegt vor allem darin, dass gerade über den ELER-Fonds gem. Art. 20 lit. d ii + iii von 
Verordnung EG 1698/2005 Agrarprodukte von hoher Qualität (wie z. B. biologische Lebensmittel) 
gefördert werden. Der ELER als Teil der zweiten Säule der EU-Agrarmittel ist nicht zu verwech-
seln mit dem landwirtschaftlichen Garantiefond EGFL, der zur ersten Säule gehört. Der einzige 
formelle Unterschied im Vergleich zu den Vorstellungen des WIFO-Instituts ist, dass die Instru-
mentalisierung der EU-Fördermittel hier nicht direkt an das Six Pack anknüpfen würde, sondern 
über den Umweg dieser EU-Verordnung gegangen wird – deren Sanktionen im Primärrecht und 
auch in den intergouvernementalen Verträgen keinerlei Grundlage finden.  

Die Anpassungsprogramme nach Art. 6 dieser Verordnung hätten gem. Art. 7 dieser Verordnung  
Vorrang vor den Auflagen und auch vor den betragsmäßigen Haushaltszielen aus sowohl der prä-
ventiven als auch der korrektiven Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, und die 
Überwachung nach dieser Verordnung würde an die Stelle der Überwachung nach dem Stabilitäts- 
und Wachstumspakt treten.
Art. 8 dieser Verordnung bestimmt die Aussetzung der Ungleichgewichtsverfahren während der 
Dauer des Anpassungsprogramms nach Art. 6 dieser Verordnung.
Es geht dabei darum, doppelte Arbeit zu vermeiden, und es würden ja auch keine sanktionsbewehr- 
ten Empfehlungen verloren gehen, da diese gem. Art. 6 Abs. 1 dieser Verordnung ja alle in ver- 
schärfter Form ins Anpassungsprogramm übernommen würden. 
Die Überwachung des Anpassungsprogramms nach Art. 6 dieser Verordnung würde außerdem zur 
Aussetzung des Europäischen Semesters (Art. 9 dieser Verordnung) und zur Aussetzung der Ver-
ordnung über gemeinsame Bestimmungen zur Überwachung  und Beurteilung von Haushaltsent-
würfen und zur Sicherstellung der Korrektur von exzessiven Defiziten bei den Staaten der Eurozone 
(Art. 10 dieser Verordnung, siehe auch Abschnitt VI.2.2 dieser Verfasssungsbeschwerden) führen.

Die Verordnung sagt nichts dazu, ob die Anpassungsprogramme nach ihrem Art. 6 verfahrensmäßig 
Vorrang oder Nachrang haben sollen im Verhältnis zu denen aus dem europäischen Finanzierungs- 
mechanismus (EFSM, EFSF und ESM). Das liegt daran, dass sie zusätzlich und parallel zu den dor- 
tigen Auflagen vorgesehen sind und ohne jegliche Verpflichtung, auf diese abgestimmt zu sein. 
Diese Verordnung hat nicht primär den Sinn, ein zusätzliches Mittel zur Durchsetzung der Auflagen
aus dem europäischen Finanzierungsmechanismus zu sein, sondern insbesondere die Empfehlun-
gen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt und aus dem Ungleichgewichtsverfahren iwf-artig 
streng zu verschärfen und die EU-Fördermittel für deren Durchsetzung zu instrumentalisieren.

Art. 11 dieser Verordnung regelt die Nach-Programm-Überwachung. Die Staaten der Eurozone, 
welche es tatsächlich schaffen sollten, ein Anpassungsprogramm nach Art. 6 dieser Verordnung 
erfüllt zu haben, bleiben noch so lange weiter unter Überwachung im Rahmen dieser Verordnung, 
wie sie nicht mindestens 75 % ihrer Kredite an EFSM, EFSF, ESM und andere EU-Mitgliedsstaaten 
zurückgezahlt haben (Abs. 1). Interessanterweise soll diese Nach-Programm-Überwachung nicht 
abhängig gemacht werden davon, inwieweit sie ihre Kredite bei anderen internationalen 
Finanzinsti- tutionen oder bei Drittstaaten zurückgezahlt haben, als wollte man sich von diesen 
nicht in die Karten schauen lassen, wie sehr diese Verordnung die Staaten der Eurozone 
drangsalieren würde.
Während der Nachüberwachungsphase müssten die Staaten weiterhin detailliert darlegen, welche 
Einheiten des Staates und Verträge des Staates wieviel zu seinem Defizit beitragen und auch die 
Informationen nach Art. 3 Abs. 3 dieser Verordnung weiterhin liefern (Art. 11 Abs. 2 dieser 
Verord-nung). Auf dieser Grundlage würden dann EU-Kommission und EZB prüfen, ob 



Korrekturmaßnah- men erforderlich wären und dies bei jedem europäischen Semester dem Ecofin-
Rat mitteilen (Art. 11 Abs. 3 dieser Verordnung). Der Ministerrat könnte dann mit qualifizierter 
Mehrheit auf Vor-schlag der Kommission dem unter Nach-Programm-Überwachung stehenden 
Staat  Korrekturmaßnahmen empfeh-len (Art. 11 Abs. 4 dieser Verordnung). Art. 11 dieser 
Verordnung sagt nichts dazu, ob und wie diese Korrekturmaßnahmen dann erzwingbar sein sollen. 
Dass das europäische Semester in der EU-Verordnung 1466/97 geregelt ist, ist ein Indiz dafür, dass 
diese Empfehlungen von Korrekturmaß-nahmen sanktionsbewehrt im Rahmen der präventiven 
Komponente des Stabilitäts- und Wachs-tumspaktes erfolgen sollen; Art. 11 Abs. 4 der in diesem 
Abschnitt besprochenen Verordnung ist jedoch nicht eindeutig, ob die gem. Art. 11 Abs. 4  
vorgesehen Empfehlungen von Korrekturmaß-nahmen als erzwingbar vorgesehen sind. Die größere 
Bedeutung der Nach-Programm-Überwachung liegt aber an anderen Stellen. Durch die 
fortwährende Informierung der Kommission über die Situation der Großbanken in dem Land hätte 
diese, sobald auch nur eine dieser Großbanken ernst- hafte Schwierigkeiten hätte, direkt wieder 
einen Anlass, das betreffende Land wieder unter die verstärkte Überwachung gem. Art. 2 bis 4 
dieser Verordnung zu stellen. Durch die Versorgung mit Informationen über makroökonomische 
Ungleichgewichte (Art. 3 Abs. 3 lit. d dieser Verordnung) hätte die Kommission einen Anlass, den 
betreffenden Staat ins Ungleichgewichtsverfahren zu zwingen, was wohl die größte Bedeutung der 
Nach-Programm-Überwachung sein dürfte – Hauptsache, man hat immer genug Anlässe, immer 
weitere Auflagen bzw. sanktionsbewehrte Empfehlungen  zu machen.
Diese Verordnung macht die Verwurzelung auch der Demokratie in der Menschenwürde so deut-
lich wahrnehmbar, wie es außerhalb von Zeiten formeller Diktatur kaum jemals der Fall gewesen 
ist. Den Wert mancher Dinge vermag man dann erst richtig zu spüren, wenn sie einem dauerhaft 
genommen werden sollen.

Auch unter Berücksichtigung von ESM-Vertrag und Art. 5 Abs. 2 Fiskalpakt sind an dieser EU-
Verordnung insbesondere ultra-vires (bzw. allein an Art. 136 Abs. 3 AEUV anknüpfbar):
-EU-Verordnung ohne Ermächtigung im EU-Primärrecht; ohne explizite Verordnungsermächtigung 
müsste Instrument der EU-Richtlinie gewählt werden
-Stützung einer EU-Verordnung, welche als EU-Verordnung offensichtlich (Art. 288 AEUV) zum 
eu-sekundärrechtlichen Raum gehört, auf außerhalb des eu-rechtlichen Raums befindliche 
intergouvernementale Verträge (ESM und Art. 5 Abs. 2 Fiskalpakt) und selbst Überschreitung von 
deren Befugnissen
-Sanktionen (Erwägungsgrund 7 i.V.m. Art. 6 Abs. 5 der VO) ohne primärrechtliche oder 
intergouvernementale Grundlage 
-iwf-artige Strenge (Erwägungsgrund 3 i.V.m. Art. 6 Abs. 1 der VO) für auf Art. 121, Art. 126 und 
Art. 148 AEUV gestützte Empfehlungen ohne primärrechtliche oder auch nur intergouvernementale 
Grundlage für diese Strenge bzgl. der Empfehlungen
-iwf-artige Stenge verbunden mit den in Erwägungsgrund 7 genannten EU-Fördermitteln ohne 
primärrechtliche oder auch nur intergouvernementale Grundlage für diese Verbindung
-iwf-artig stenge Auflagen auch gegenüber Staaten der Eurozone, die sich Geld bei anderen Staaten 
geliehen haben, um solche Auflagen zu vermeiden; ohne Rechtsgrundlage im EU-Primärrecht und 
auch nicht auf Art. 19 ESM-Vertrag zu stützen, da keine Verbindung mit Finanzhilfen des ESM
-rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse (Art. 5 der VO) auch bei Anträgen auf Finanzhilfen von 
EFSF (obwohl nicht im EFSF-Rahmenvertrag verankert)
-Verbindlichmachung der auf Art. 148 AEUV gestützten Empfehlungen durch Art. 6 Abs. 1 dieser 
VO ohne primärrechliche oder intergouvernementale Grundlage dafür, auch nicht über den 
Fiskalpakt
-Auflagen mit qualifizierter Mehrheit des Ministerrats (Art. 6 Abs. 4 dieser VO) zur Umgehung der 
in Art. 6 Abs. 5 ESM-Vertrag vorgesehenen Einvernehmlichkeit



VI.2.2 EU-Verordnung über gemeinsame Bestimmungen zur Überwachung und Beurteilung von 
Haushaltsentwürfen und zur Sicherstellung der Korrektur von exzessiven Defiziten bei den Staaten 
der Eurozone (Az. COM (2011) 821 endgültig bzw. 2011/0386 (COD))

Dieser Verordnungsentwurf vom 23.11.2011 findet sich unter dem Link:
http://ec.europa.eu/commission_2000-2014/president/news/documents/pdf/regulation_1_en.pdf

Laut dem ersten Satz ihrer Erwägungsgründe knüpft diese EU-Verordnung an Art. 121 Abs. 6 
AEUV und an Art. 136 AEUV an. Dabei ist Art. 121 Abs. 6 AEUV primärrechtliche Rechtsgrund-
lage für die Überwachung der freiwilligen Koordinierung der Wirtschaftspolitik und Art. 136 Abs. 
1 + 2 AEUV für die haushaltspolitische Überwachung, beides allerdings ohne Rechtsgrundlage für 
Sanktionen. Die Grundlage für die Sanktionen soll Art. 136 Abs. 3 AEUV werden, was schon an 
der Ähnlichkeit der in diesem Abschnitt besprochenen EU-Verordnung mit dem europäischen 
Finanzierungsmechanismus erkennbar ist; dass Großbritannien es erst einmal abgelehnt hat, seinem 
Parlament die Zustimmung zu Art. 136 Abs. 3 AEUV zur Zustimmung vorzulegen, bedeutet nur 
eine zeitliche Verzögerung der primärrechtlichen Grundlage für die Erzwingbarkeit der Inhalte 
dieser EU-Verordnung. Zusätzlich zu Art. 136 Abs. 3 AEUV ist jedoch nun Art. 5 Abs. 2 Fiskal-
pakt als intergouvernementale Rechtsgrundlage für diese EU-Verordnung vorgesehen (vgl. 
Abschnitt V.1 dieser Verfassungsbeschwerden).

Art. 5 Abs. 2 Fiskalpakt, welcher ausdrücklich die EU-Kommission und den Ministerrat zur haus-
haltsmäßigen Überwachung der Mitgliedsstaaten ermächtigt, kann bereits aus formalen Gründen 
keine gültige Rechtsgrundlage für diese EU-Verordnung sein, da der Fiskalpakt kein EU-Primär-
recht, sondern ein intergouvernementaler Vertrag wie der ESM-Vertrag wäre. Wie Erwägungsgrund 
7 des Fiskalpakts (Abschnitt V.1 dieser Verfasssungsbeschwerden) beweist, will man im Nachhi-
nein, wenn man den Fiskalpakt und die beiden in Abschnitt VI.2 durch hat, den Fiskalpakt zu EU-
Primärrecht machen, um ihn damit nachträglich zu einer gültigen Grundlage für das Six Pack 
(Abschnitt V.3 bis V.7 dieser Verfasssungsbeschwerden) und die EU-Verordnungen zur haushalts-
mäßigen Überwachung zu machen, und so die ultra-vires-Situation zu beenden.

Diese EU-Verordnung wäre anzuwenden auf die Staaten der Eurozone (Art. 1 Abs. 2). Sie ist als 
Ergänzung zum Stabilitäts- und Wachstumspakt und zum europäischen Semester vorgesehen, um 
die Erfüllung von Stabilitätsprogrammen (sanktionsbewehrten Empfehlungen aus dem Stabilitäts- 
und Wachstumspakt) schon im Haushaltsverfahren sicherzustellen (Art. 1 Abs. 1).

Art. 2 Abs. 1 Nr. 1 und Art. 4 Abs. 2 dieser Verordnung verlangen die Privatisierung des Stabilitäts- 
rats. In Deutschland besteht der Stabilitätsrat gem. dem Stabilitätsratsgesetz bisher aus den Finanz- 
ministern des Bundes und der Länder, welche einander dabei beraten und ermahnen, wie sie die 
Schuldenbremse und die korrektive Komponente (Defizit- und Gesamtschuldenkriterium) des 
Stabilitäts- und Wachstumspaktes besser einhalten können. Diese Verordnung will nun einen (von 
den nationalen Regierungen und Parlamenten) „unabhängigen“ Stabilitätsrat, welcher diese Aufga- 
ben übernimmt, wobei der Stabilitätsrat sich nun auch noch auf die präventive Komponente kon- 
zentrieren soll (Bezugnahme von Art. 4 Abs. 2 auf Art. 4 Abs. 1 dieser Verordnung). Eine etwaige 
Verbindlichmachung oder Sanktionsbewehrung der Empfehlungen des Stabilitätsrats enthält diese 
Verordnung nicht. 

Außerdem verlangt Art. 2 Abs. 2 dieser Verordnung die Privatisierung der Erstellung der 
makroökonomischen Prognosen, welche nach Art. 3 Abs. 1 dieser Verordnung die betragsmäßige 
Grundlage für den Rahmen für die mehrjährige Finanzplanung der Mitgliedsstaaten der Eurozone 
setzen sollen. Den mehrjährigen Finanzrahmen würden die Regierungen der Staaten der Eurozone 
noch selbst entwerfen, sie würden aber  verpflichtet, sich dabei auf die von ungewählten Privaten 
ermittelten Daten zu stützen. 



Art. 4 Abs. 1 dieser Verordnung bestätigt die quantitative Verschärfung des Stabilitäts- und Wachs-
tumspaktes durch den Fiskalpakt weg vom 3% - Defizitkriterium hin zur 0,5 % - präventiven Kom-
ponente (Art. 3 Abs. 1 Fiskalpakt), und dass Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt die Verankerung dieser Ver- 
schärfung auf verfassungsmäßiger Ebene fordert.

Art. 3 dieser Verordnung bestimmt nun einen gemeinsamen Zeitrahmen für die Haushalte der 
Staaten der Eurozone. Bis zum 15. April müssten sie ihre mehrjährige Haushaltsplanung zusammen 
mit ihren Stabilitätsprogrammen vorlegen, bis zum 15. Oktober ihre konkreten Haushaltsentwürfe 
für das jeweils folgende Jahr, und bis zum 31. Dezember müssten sie den Haushalt für das folgende 
Jahr beschlossen haben.

Art. 5 Abs. 1+2 bestimmen, dass die Regierungen der Staaten der Eurozone ihre Haushaltsentwürfe 
immer bis zum 15. Oktober der EU-Kommission und der Eurogruppe einreichen und die Entwürfe 
auch gleichzeitig veröffentlichen müssen. Art. 5 Abs. 3 bestimmt, was dabei zu berichten ist. Dabei 
ist der Haushalt für Zwecke dieser Verordnung immer im Sinne, von Bund, Ländern, Gemeinden 
und Sozialversicherung gemeint (Art. 2 Abs. 5 dieser Verordnung, Art. 2 von Protokoll 12).
Darunter sind das angestrebte Haushaltsziel im Verhältnis zum BIP samt auf die einzelnen Ebenen 
des Staates heruntergebrochener Verteilung (lit. a),  die Prognose über die Entwicklung von 
Einnahmen und Ausgaben im Falle einer unveränderten Politik (lit. b), die angestrebten Einnahmen 
und Ausgaben ohne die für Zwecke des Stabilitäts- und Wachstumspaktes linear-degressiv 
herauszurechnenden Steuerzuschüsse für den Wechsel zu Mehrsäulensystemen in der 
Sozialversicherung (lit.c, Art. 5 Abs. 1 der EU-Verordnung 1466/97 zur präventiven Komponente), 
eine detaillierte Beschreibung und Quantifizierung der geplanten Maßnahmen zur Erreichung der 
Haushaltsziele mit besonderer Aufmerksamkeit auf größere Steuerreformen mit Ansteckungsrisiken 
und weniger Aufmerksamkeit für Bereiche von weniger als 0,1% des BIP (lit. d), die dem 
Haushaltsentwurf zugrunde liegenden von privat vorgegebenen Hauptannahmen zur 
wirtschaftlichen Entwicklung (lit. e, Art. 2 Abs. 2, Art. 3 Abs. 2 dieser Verordnung) sowie 
zusätzliche Informationen zur Beurteilung, ob die an den betreffenden Staat gerichteten auf Art. 121 
AEUV gestützten Empfehlungen erfüllt werden (lit. f).

Den Staaten der Eurozone würde untersagt, ihren Haushaltsentwürfen eigene Prognosen zur 
wirtschaftlichen Entwicklung zugrunde zu legen. 
Die Ansteckungsrisiken, von denen Art. 5 Abs. 2 lit. d spricht, meinen die Inhalte des 
Haushaltsentwurfs, welche das Risiko bergen, dass dadurch Großbanken Nachteile haben. Das kann 
alles sein, was dazu führen kann, dass der Staat nicht mehr in der Lage ist, die Banken in deren 
Eigenschaft als Gläubiger des Staates pünktlich zu bedienen, z. B. größere Steuersenkungen für 
andere als Banken. Vor allem aber würden dadurch Steuererhöhungen gegenüber Banken oder gar 
die Einführung neuer Steuern gegenüber Banken unterbunden, da die Kommission rechtzeitig 
informiert würde, um mit sanktionsbewehrten Empfehlungen dagegen zu halten, bzw. den 
Haushaltsentwurf gleich selbst abzuändern.
Die auf Art. 121 AEUV gestützten Empfehlungen betreffen vor allem die aus der präventiven 
Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und aus dem Ungleichgewichtsverfahren, aber 
auch die Empfehlungen im Rahmen der in diesem Abschnitt besprochenen Verordnung. So würde 
die Überprüfung von deren Einhaltung durch zeitliche Verknüpfung mit der Beurteilung des 
Haushaltsentwurfs beschleunigt.
Nach Art. 5 Abs. 5 dieser Verordnung könnte die Kommission innerhalb von 2 Wochen, wenn sie 
besonders schwere Fälle der Nicht-Erfüllungder Empfehlungen aus dem Stabilitäts- und 
Wachstumspakt entdeckt, (vermutlich einmalig pro Haushaltsjahr) einen geänderten 
Haushaltsentwurf anfordern. Dafür, dass die Kommission nicht mehrmals pro Haushaltsjahr und 
Staat einen geänderten Haushaltsentwurf verlangen könnte, spricht, dass nach Art. 5 Abs. 5 S. 2 
dieser Verordnung Art. 5 Abs. 2 – 4 auch für einen geänderten Haushaltsentwurf anzuwenden sind, 



dass dort aber nicht steht, dass Art. 5 Abs. 5 S. 1 (mit dem Recht der Kommission zur Anforderung 
eines geänderten Haushaltsentwurfs) ebenfalls auf den geänderten Entwurf anzuwenden wäre.

Und bereits bis zum 30. November eines Jahres hat die Kommission eine Meinung zum 
Haushaltsplan zu veröffentlichen (Art. 6 Abs. 1 der Verordnung).   

Neben allen Druckmitteln erlaubt Art. 5 Abs. 6 dieser Verordnung aber der EU-Kommission auch, 
selbst beliebig am Haushaltsentwurf Änderungen vorzunehmen („The Commission shall specify the 
content of the draft budgetary plan referred to in paragraph 1.“).  Ein direktes Mitschreiben der 
Kommission an den Haushaltsentwürfen findet keine Grundlage in den Verträgen der EU und auch 
nicht im Fiskalpakt (Abschnitt V.1 dieser Verfassungsbeschwerden). 
 
Die Staaten, welche in einem Defizitverfahren des Stabilitäts- und Wachstumspaktes sind, stellt  
Art. 7 Abs. 2+3 dieser Verordnung  unter verstärkte Überwachung in der Form, dass sie  
vierteljährlich den Beitrag der Einheiten und der Verträge des Staates zu dessen Defizit, sowie der 
Auswirkungen der in der Entscheidungsbefugnis des Staates stehenden Maßnahmen auf dessen 
Einnahmen und Ausgaben darzulegen haben.
Nach Art. 8 Abs. 1 dieser Verordnung könnte die Kommission gegenüber allen Staaten, bei denen 
auch nur ein Risiko besteht, dass sie ihre Empfehlungen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt 
nicht einhalten, wobei ganz allein die Kommission ohne den Ministerrat beurteilen würde, ob ein 
solches Risiko bestünde,  noch weitere Empfehlungen oben drauf legen. Und allein die Kommission 
würde auf Grund der vierteljährlichen Berichte der Staaten dann feststellen, ob ihre zusätzlichen 
Empfehlungen erfüllt worden wären (Art. 8 Abs. 3+5 dieser Verordnung).

Ob die zusätzlichen Empfehlungen der Kommission nach Art. 8 dieser Verordnung erfüllt worden 
sind, würde im Rahmen der Überprüfung der Einhaltung der Empfehlungen aus dem Stabilitäts- 
und Wachstumspakt mit überprüft (Art. 9 Abs. 2+3 dieser Verordnung) und könnte ebenfalls mit 
einer Sanktion gem. Art. 126 Abs. 11 AEUV belegt werden.  

Sogar die Nicht-Erfüllung der Meinung der Kommission (Art. 6 Abs. 1 dieser Verordnung) würde 
über Art. 9 Abs. 1 dieser Verordnung sanktionsbewehrt. Bei Nicht-Erfüllung der Meinung könnte 
die Kommission eine unverzinsliche Einlage fordern (Art. 9 Abs. 1 lit. a) als Vorstufe eines Bußgel-
des im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, und die Nicht-Befolgung der Meinung 
würde (als Kann-Vorschrift) es ermöglichen, gegen den kommisionsmeinungsverleztenden Staat ein 
Defizitverfahren im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes zu eröffnen, selbst wenn dieser 
unterhalb der Grenzen selbst der präventiven Komponente und des Gesamtschuldenkriteriums 
bleiben würde (Art. 9 Abs. 1 lit. b), gleichsam einem Meinungsbefolgungsdefizit. Und dabei wäre 
die Meinung der Kommission in keiner Weise daran gebunden, dass sie darauf gerichtet sein 
müsste, dass die Kriterien der präventiven oder der korrektiven Komponente des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes erfüllt werden. So könnten jederzeit alle Staaten der Eurozone, auch wenn sie die 
Kriterien des Stabilitäts- und Wachstumspaktes noch so übererfüllen, wegen Nicht-Erfüllung einer 
Meinung der Kommission ins Defizitverfahren geschickt werden.
Das Rechtsinstrument der Meinung ist gem. Art. 288 AEUV ein unverbindliches genauso wie das 
der Empfehlung. Während es im EU-Primärrecht als Ausnahme die Verbindlichmachung der 
Empfehlung über Bußgeldbewehrung für das Defizitkriterium gibt, gibt es eine solche Ausnahme 
für das Rechtsinstrument der Meinung nicht. Auch im Fiskalpakt ist nichts zu einer 
Verbindlichmachung dieses Rechtsinstruments enthalten, sodass die Verbindlichmachung einer 
Meinung im Rahmen dieser EU-Verordnung offensichtlich ultra-vires ist.

Besondere Brisanz erhalten Art. 6 und Art. 9 dieser EU-Verordnung durch die umgekehrte Ab- 
stimmung gem. Art. 7 Fiskalpakt bzgl. der Frage, ob ein Staat ins Defizitverfahren muss (Abschnitt 
V.1 dieser Verfassungsbeschwerden).



Schließlich enthält Art. 6 Abs. 2 dieser Verordnung noch, dass die Kommission jährlich bis jeweils 
zum 30. November die Haushaltssituation und die Haushaltsaussichten für das Euro-Währungs- 
gebiet als Ganzes beurteilt. Das dürfte auf Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV ausgerichtet gewesen sein, 
damit man immer genug Anlässe hat, immer neue auf die Stabilität des Finanzsektors ausgerichtete 
Mechanismen im Namen der Stabilität des Euro zu schaffen und in Kraft zu setzen. 

Auch unter Berücksichtigung des Fiskalpakts sind an dieser EU-Verordnung ultra-vires:
-EU-Verordnung ohne Ermächtigung im EU-Primärrecht; ohne explizite Verordnungsermächtigung 
müsste Instrument der EU-Richtlinie gewählt werden
-Stützung einer EU-Verordnung, welche als EU-Verordnung offensichtlich (Art. 288 AEUV) zum 
eu-sekundärrechtlichen Raum gehört, auf einen außerdem des eu-rechtlichen Raums befindlichen 
intergouvernementalen Vertrag wie den Fiskalpakt
-EU-Kommission könnte ganz allein geänderten Haushaltsentwurf verlangen (Ar. 5 Abs. 5 dieser 
VO), ohne jegliche primärrechtliche oder intergouvernementale Grundlage, auch nicht im 
Fiskalpakt
-Erzwingbarkeit jeder beliebigen Meinung der Kommission zum Haushaltsentwurf (Art. 6 Abs. 1 
und Art. 9 Abs. 1 dieser VO), ohne primärrechtliche oder intergouvernementale Grundlage und 
entgegen der ausdrücklichen Unverbindlichkeit des Rechtsinstruments der Meinung (Art. 288 
AEUV)
-direkte Änderung der Haushaltsentwürfe der Staaten der Eurozone durch allein die Kommission 
(Art. 5 Abs. 6 dieser VO) ohne primärrechtliche Grundlage 
-für alle Staaten mit Defizitverfahren zusätzliche Empfehlungen allein durch die Kommission (Art. 
8 Abs. 3 – 5 und Art. 9 Abs. 2+3 dieser VO) und deren Mit-Sanktionierung über das 
Defizitverfahren ohne Grundlage im EU-Primärrecht oder im Fiskalpakt für das Hinzufügen vom 
Ministerrat nicht zugestimmter sanktionsbewehrter Empfehlungen

Die Regierung des Freistaats Thüringen hat am 25.01.2012 (Drucksache 781/1/11) beantragt, in die 
Stellungnahme des Bundesrats zu EU-Verordnung 2011/0386 (COD) einzufügen, dass diese gegen 
das Subsidiaritätsprinzip verstoße, weil „die vorgeschlagenen Maßnahmen“ die Möglichkeit einer 
vorläufigen Haushaltsführung, für den Fall, dass der Haushalt nicht vor Beginn des Jahres, für das 
er gilt, beschlossen wird, unterlaufen würden. Und es sei eine zu weitgehende Einschränkung der 
Budgethoheit, dass die EU-Verordnung die Veröffentlichung aller Haushaltsentwürfe von Bund und 
Ländern bis spätestens zum 15.10. des Vorjahres vorschreiben würde.
Die Stellungnahme des Bundesrats vom 10.02.2012 (Drucksache 781/11 (Beschluss (2))) forderte 
den Schutz der vorläufigen Haushaltsführung und sah die Verpflichtung der EU-Verordnung zur 
Veröffentlichung der mittelfristigen Haushaltsplanung bis zum 15.04. als allein auf die Bundes- 
ebene bezogen an. Außerdem forderte der Bundesrat dazu auf, die Vorschriften der EU-Verordnung 
über einen funktionell eigenständigen  „unabhängigen Rat für Finanzfragen“ (Art. 2 Abs. 1 + Art. 4 
der EU-Verordnung) so zu ändern, dass der in Deutschland (nach dem StabiRatG aus den Finanz-
ministern von Bund und Ländern bestehende) Stabilitätsrat als ein solcher „unabhängiger Rat für 
Finanzfragen“ aus EU-Sicht anerkannt werden kann.
Die Länder regen sich zurecht über die Probleme, welche diese EU-Verordnung für die vorläufige 
Haushaltsführung schaffen würde, auf, und selbst ein privatisierter Stabilitätsrat ohne hoheitliche 
Weisungsmöglichkeiten brächte sicherlich erhebliche Datenschutzrisiken mit sich, aber es mutet 
doch seltsam an, dass die viel größeren Eingriffe, wie direkte Eingriffe in einzelne Haushaltsposten 
(Art. 5 Abs. 6), das Umgehenlassen ganzer Haushaltsentwürfe (Art. 5 Abs. 5) und die Möglichkeit 
sanktionsbewehrter Meinungen (Art. 6 und Art. 9 Abs. 1) der Kommission zu den Haushaltsent-
würfen nicht moniert worden sind.
Noch unglaublicher ist, dass die Länder zum Entwurf der Verordnung 2011/385 (COD) (Abschnitt 
VI.2.1 dieser Verfassungsbeschwerden) gar nichts gesagt haben, obwohl über die dort normierte 



Möglichkeit von plötzlichen Kürzungen von EU-Struktur- und -Kohäsionsmitteln manch Landes-
haushalt in Schieflage gebracht werden kann.

VI.3 die EU-Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen zur Instrumentalisierung der EU-
Fördermittel (2011/0276 (COD))
Am 06.10.2011 wurde eine EU-Verordnung initiiert mit gemeinsamen Vorschriften zur Instrumen- 
talisierung von EU-Fördermitteln (Az. 2011/0276 (COD)). Diese betrifft die gleichen wie die auch 
in Erwägungsgrund 7 von EU-Verordnung 2011/385 (COD) genannten EU-Fördermittel (Abschnitt 
VI.2.1 dieser Verfassungsbeschwerden). Der Entwurf von 2011/0276 (COD) wurde von der EU-
Kommission bereits am 13.10.2011 übersandt, die deutsche Öffentlichkeit wurde jedoch erst 
anlässlich der Erörterung im Bundesrat vom 15.06.2012 im Rahmen von dessen Mitwirkung nach 
dem EUZBLG auf dessen Webseite unter Drucksache 629/11 auf deren Text ernsthaft aufmerksam 
gemacht.
Die konkrete Instrumentalisierung der Fördermittel regelt dabei Art. 21 der Verordnung. Die 
Verordnung bestimmt, dass die EU-Mitgliedsstaaten (nicht nur die der Eurozone), um die entspre-
chenden Fördermittel zu erhalten, der EU-Kommission eine Rahmenvereinbarung („Partnerschafts- 
vereinbarung“) und konkrete förderfähige Programme zur Genehmigung vorlegen. Neu und belas-
tend ist, dass nach Art. 21 Abs. 1 der EU-Verordnung 2011/0276 (COD) die Kommission nun das 
Recht haben soll, von den Mitgliedsstaaten zu verlangen, Vorschläge zur Anpassung dieser Partner-
schaftsprogramme und Programme zu machen entsprechend der Empfehlungen aus dem Defizit-
verfahren (lit. b), aus dem Ungleichgewichsverfahren (lit. c) und aller weiterer auf Art. 121 oder 
Art. 148 AEUV gestützter Empfehlungen, entsprechend der Auflagen aus dem EFSM (lit. d i.), aus 
der Verordnung (EG) Nr. 332/2002 (lit. d ii., worüber Rumänien und Lettland als EU-Mitglieder 
ohne Euro die „Finanzhilfen“erhalten haben) und aus dem ESM (lit. d iii.). Soweit die Kommission 
mit den Änderungsvorschlägen nicht zufrieden ist, kann sie nach Art. 21 Abs. 2 „Anmerkungen“ 
machen. Wenn diesen nicht zu ihrer vollständigen Zufriedenheit gefolgt wird, kann sie die Zahlun-
gen aus den EU-Fördermitteln ganz oder teilweise aussetzen (Art. 21 Abs. 5). Ein Rechtsinstrument 
namens „Anmerkung“ gibt es im EU-Sekundärrecht nicht, sondern es ist hier das Instrument der 
„Meinung“ (Art. 288 S. 7 AEUV) gemeint, welches im EU-Primärrecht nur als unverbindliches 
Instrument normiert ist.
Für den Fall, dass die Staaten nicht alle Auflagen aus den in Art. 21 Abs. 1 der Verordnung genann-
ten Mechanismen erfüllen, verpflichtet Art. 21 Abs. 6 der Verordnung die EU-Kommission sogar, 
die  EU-Fördermittel ganz oder teilweise auszusetzen. 
Nach Art. 21 Abs. 8 müsste die Kommission, sobald sie mit den Vorschlägen des jeweiligen Staates 
gem. Art. 21 Abs. 1 zufrieden ist, die Aussetzung der Fördermittel aufheben. Aussetzungen der 
Fördermittel, welche sie gem. Art. 21 Abs. 6 auf Grund nicht vollständiger Erfüllung der Empfeh-
lungen und Auflagen ausgesprochen hat, könnte sie hingegen nach deren Erfüllung wieder aufhe-
ben, sie könnte die Aussetzungen aber auch nach ihrem eigenen Beliebieben bestehen lassen.

VII. Rangfolge der Rechtsordnungen

VII.1 Ergebnisse des Lissabonurteils zur Rangfolge der Rechtsordnungen für Deutschland
Zur Rangfolge der Rechtsordnungen für Deutschland ergibt sich aus dem Lissabon-Urteil folgen-
des: 

1.Mit Ewigkeitsgarantie haben den höchsten Rang die Strukturprinzipien und Grundrechte des GG 
(S. 70, Rn. 217+218). Auch die Werte (Art. 2 EUV) der EU stehen unterhalb der Strukturprinzi-
pien des GG (S. 114, Rn. 332).
2.Selbst die Staatsaufträge Frieden und europäische Integration und der verfassungsrechtliche Auf-



trag der Völkerrechtsfreundlichkeit stehen unterhalb der Grundrechte und Strukturprinzipien (Rn. 
219).
3.Die Staatsaufträge stehen über dem EU-Recht, was sich auch daran zeigt, dass der Staatsauftrag 
Frieden i. V. m. dem unantastbaren Strukturprinzip Demokratie des GG zusammen zur Untersa-
gung der Supranationalisierung der GASP führt (S. 84, Rn. 255). Der “Vertrag von Lissabon” 
nimmt die GASP nicht in den supranationalen Bereich hinein (S. 137, Rn. 390, dort begründet mit 
Art. 24 Abs. 1 EUV, Art. 40 EUV, Art. 2 Nr. 4 AEUV, Erkl. 14 zum “Vertrag von Lissa-bon”).
4.Laut Rn. 219 erlaubt die Integrationsermächtigung dem (nicht zur GASP gehörenden) EU-Recht 
eine andere politische Willensbildung, als sie der Rest des GG vorsieht, allerdings nur, soweit die 
Verfassungsidentität dem nicht im Wege steht. Das dürfte zumindest einen Vorrang des nicht zur 
GASP gehörenden Teils des EU-Primärrechts vor dem Rest des GG umfassen. 
5.Im Lissabon-Urteil blieb ungeklärt, ob der nicht auf die GASP bezogene Teil des EU-Sekundär-
rechts über dem Rest des GG stehen kann, da in Art. 23 Abs. 1 S. 3 GG nur vom EU-Primärrecht 
die Rede ist, und weil dann Leitsatz 3 des Lissabon-Urteils, wonach auch bei der Umsetzung des 
EU-Rechts in Deutschland noch genug Raum für die Umsetzung der universellen Menschenrech-te 
bleiben muss, nicht hinreichend erfüllt werden könnte, wenn das gesamte EU-Sekundärrecht vom 
Rang über den universellen Menschenrechten der Uno stehen würde. Die universellen Men-
schenrechte wiederum stehen, auch vor dem Lissabon-Urteil schon unstreitig, unterhalb der Uno-
Charta und diese unterhalb des gesamten Grundgesetzes (Art. 2 Abs. 1 Uno-Charta, Art. 103 Uno-
Charta, Art. 29 Nr. 3 AEMR). Wenn nun das gesamte EU-Sekundärrecht für Deutschland über dem 
Rest des GG stehen würde und damit mehrere Stufen über den universellen Menschen-rechten, 
dann wäre Leitsatz 3 des Lissabon-Urteils schon allein auf Grund der Fülle des EU-Sekundärrechts 
nicht mehr erfüllbar. Rn. 240 des Lissabon-Urteils hingegen hat die Supranatio-nalität des EU-
Rechts dem Grunde nach bekräftigt. Da ein Leitsatz eines Urteils üblicherweise mehr Gewicht hat 
innerhalb des Urteils und auch im Hinblick auf die Kontinuität der Rechtspre-chung als eine 
Randnummer des Entscheidungsteils, ist dieser scheinbare Widerspruch im Lissa-bon-Urteil nach 
Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin so aufzulösen, dass das Bundesverfas-sungsgericht im 
Lissabon-Urteil genau insoweit weiterhin an der Supranationalität des EU-Rechts festgehalten hat, 
wie es diese nicht im Lissabon-Urteil selbst begrenzt hat. Auch wenn damit viel für den Vorrang 
des restlichen Teils des GG vor dem EU-Sekundärrecht spricht, wurde dieser im Lissabon-Urteil 
noch nicht ausdrücklich festgestellt.
6.Eindeutig untersagt hat das Lissabon-Urteil die Supranationalisierung der Gemeinsamen Außen- 
und Sicherheitspolitik (GASP) der EU (S. 84, Rn. 255 sowei S. 137, Rn. 390). Damit bleibt die 
GASP vom Rang her ganz normales Völkerrecht.
7.Betrachtet man das Ergebnis des Lissabon-Urteils gemeinsam mit dem Recht der Vereinten Nati-
onen, ergibt sich für die Rangfolge, dass die Uno-Charta direkt unterhalb des GG folgt (Art. 2 Abs. 
1 Uno-Charta, Art. 103 Uno-Charta), direkt gefolgt von den zum “ius cogens” gehörenden 
universel-len Menschenrechten der Uno (Art. 28 AEMR, Art. 1 Nr. 3 Uno-Charta, Rn. 279-282 des 
Urteils des EU-Gerichts 1. Instanz zu Az. T-306/01, sowie das dort zitierte IGH-Gutachten vom 
08.07. 1996 “Advisory Opinion of the International Court of Justice of 8 July 1996, The Legality of 
the Threat or Use of Nuclear Weapons, Reports 1996”) und der mit den universellen 
Menschenrechten gleichrangigen Genfer und Haager Konventionen des humanitären Kriegsvöl-
kerrechts. All dieses Recht steht noch oberhalb der GASP der EU.
8.Offen geblieben im Lissabon-Urteil ist das Rangverhältnis zwischen den universellen Menschen-
rechten der Uno und dem EU-Sekundärrecht. Geklärt ist hier allein, dass der nicht auf die GASP 
bezogene Teil des EU-Primärrechts über und der auf die GASP bezogene Teil des EU-Rechts un-ter 
den universellen Menschenrechten steht. Für einen Vorrang der universellen Menschenrechte vor 
dem EU-Sekundärrecht spricht Leitzsatz 3 des Lissabon-Urteils, wonach auch bei der Umset-zung 
des EU-Rechts noch genug Raum für die Umsetzung der wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen 
Rechte bleiben muss. Und die Bezeichung “wirtschaftliche, kulturelle und soziale Rech-te” oder 
auch “wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte” stammt nicht aus dem Diskurs um das 
Grundgesetz, sondern eindeutig aus dem um den Uno-Sozialpakt, der aus dem gleichen uni-



versellen Grund entstanden ist wie das Grundgesetz (Art. 1 Abs. 2 GG). Darüber hinaus wurde in 
Rn. 218 der Entscheidungsgründe festgestellt, dass das Grundgesetz deutlich macht, “dass die 
Verfassung der Deutschen in Übereinstimmung mit der internationalen Entwicklung gerade auch 
seit Bestehen der Vereinten Nationen einen universellen Grund besitzt, der durch positives Recht 
nicht veränderbar sein soll”. Das bezieht sich direkt auf die Uno-Charta, weil mit dieser das Be-
stehen der Uno begründet wurde. Einer der wesentlichsten Inhalte der Uno-Charta ist der Re-spekt 
vor der Souveränität der Staaten (Art. 2 Abs. 1), welcher völkerrechtlich offensichtlich zu-mindest 
auch den Schutz von deren Verfassungsidentität beinhaltet. Zu den Zielen der Uno-Charta gehören 
aber auch die universellen Menschenrechte der Vereinten Nationen, auch wenn die AEMR erst 
1948, also ein paar Jahre nach Gründung der Uno formuliert worden ist. Das GG stammt aus 1949, 
ist also schon vom zeitlich-historischen Zusammenhang stark von der AEMR inspiriert gewesen. 
Siehe auch Abschnitt VII.9 dieser Verfassungsbeschwerden. So erklärt sich, dass über Art. 1 Abs. 2 
GG die Unveräußerlichkeit der universellen Menschenrechte (“in der Welt”) genauso abgesichert 
ist wie die der Grundrechte des GG. Der “universelle Grund” für Art. 79 Abs. 3 GG umfasst nicht 
nur die Souveränität aus der Uno-Charta, sondern auch die zu den Zielen der Vereinten Nationen 
gehö-renden universellen und ewigen Menschenrechte, was sich in Leitsatz 3 des Lissabon-Urteils 
wie-derspiegelt. Darüber hinaus betont Rn. 219 des Lissabon-Urteils die Völkerrechtsfreundlichkeit 
des Grundgesetzes.
9.Ebenfalls im Lissabon-Urteil noch nicht explizit entschieden wurde, welchen Rang die grund-
rechtsgleichen Rechte des GG haben im Verhältnis zum EU-Recht. Für einen sehr hohen Rang 
spricht insbesondere, dass das grundrechtsgleiche Recht aus Art. 38 GG die Verbindung ist, bzgl. 
derer man bei Zustimmungsgesetzen zu internationalen Verträgen sowohl auf die Demokratie, als 
auch auf das Sozialstaatsgebot klagen kann – obwohl bei Klagen auf das Sozialstaatsgebot die 
Verbindung über die Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) innerstaatlich der gebräuchliche Weg ist. 
Das sind gewichtige Indizien dafür, dass die grundrechtsgleichen Rechte den gleichen Rang haben 
wie die Grundrechte. Ein weiteres gewichtiges Indiz ist die Schutzfunktion der grund-
rechtsgleichen Rechte vor allem für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, aber auch für die 
Grundrechte. Dem Grundgesetz lässt sich auch keine Grundlage dafür entnehmen, Art. 38 GG im 
Vergleich zu den übrigen grundrechtsgleichen Rechten vom Rang besonders zu exponieren. Die 
grundrechtsgleichen Rechte sind die explizit im GG formulierten Rechte, auf welche man gem. Art. 
93 Nr. 4a GG eine Verfassungsbeschwerden stützen kann, welche aber nicht im Grundrechtsteil 
(Art. 1 bis 19) des Grundgesetzes enthalten sind. Die Beschwerdeführerin ist der Rechtsauffassung, 
dass die grund-rechtsgleichen Rechte des GG den gleichen Rang haben wie die Grundrechte, dass 
sie nur insoweit schwächer geschützt sind als die Grundrechte, als sie nicht explizit vom Zitiergebot 
des Art. 19 Abs. 1 S. 2 GG geschützt sind. Für die Gleichrangigkeit der grundrechtsgleichen Rechte 
mit den Grundrechten spricht außerdem, dass das Lissabonurteil das militärische, das polizeiliche 
und das zivile Gewaltmonopol zumindest dem Grunde nach bestätigt hat, und das trotz Art. 2 von 
Protokoll 26 zu den Verträgen der EU (siehe auch Abschnitt VIII. dieser Verfassungsbeschwerden). 
Das kann nur erfolgt sein durch eine Vorschrift des Grundgesetzes, welche vom Rang über dem 
EU-Primär-recht steht. Und keine Vorschrift des GG schützt das staatliche Gewaltmonopol 
umfassender als das grundrechtsgleiche Recht auf den Funktionsvor- behalt (Art. 33 Abs. 4 GG).
10.Im Lissabon-Urteil wurde auch keine Entscheidung getroffen hinsichtlich des Rangverhältnisses 
zwischen den abgeleiteten Grundrechten des GG und dem EU-Recht. Abgeleitete Grundrechte sind 
solche, welche gar nicht im GG selbst formuliert sind, sondern erst durch die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts aus dem Zusammenwirken mehrerer im Grundgesetz explizit formulier- 
ter Grundrechte erkannt worden sind. So erklärt sich z. B. das erstmals durch das Volkszählungs- 
urteil des BVerfG entdeckte abgeleitete Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung aus dem 
Zusammenwirken der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) und der allgemeinen Handlungsfreiheit 
(Art. 2 Abs. 1 GG). Im Lissabon-Urteil konnte zu diesem Rangverhältnis auch gar keine Entschei- 
dung getroffen werden, weil solch eine Klärung von keinem der Lissabonkläger geltend gemacht 
wurde.



VII.2 Ergebnisse des Vorratsdatenspeicherungsurteils zur Rangfolge der Rechtsordnungen
Das Urteil des BVerfG zur Vorratsdatenspeicherung hat der Anwendung der EU-Richtlinie zur Vor-
ratsdatenspeicherung Grenzen gezogen und sich dabei ausdrücklich auch auf das abgeleitete Grund- 
recht auf informationelle Selbstbestimmung bezogen. Rn. 218 der Entscheidungsgründe des Urteils 
zur Vorratsdatenspeicherung macht deutlich, dass dieses eine Fortentwicklung des Rechts im Ver- 
gleich zu Rn. 240 des Lissabon-Urteils beinhaltet. Damit ist klargestellt, dass die abgeleiteten 
Grundrechte des Grundgesetzes über dem EU-Recht stehen. Abgeleitete Grundrechte stehen selbst 
nicht im Grundgesetz, sondern wurden in Urteilen des Bundesverfassungsgerichts aus dem Zusam-
menwirken mehrerer Grundrechte des GG abgeleitet, so z. B. das abgeleitete Grundrecht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung aus der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) i. V. m. der allgemeinen 
Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG). 
Dass selbst die abgeleiteten Grundrechte über dem EU-Recht stehen, ist nach Rechtsauffassung der 
Beschwerdeführerin ein weiteres gewichtiges Indiz dafür, dass dies für die grundrechtsgleichen 
Rechte umso mehr gilt.

VII.3 Tradition in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Schutz der Verfassungs-
identität
Durch das Urteil zum EU-Haftbefehl (2 BvR 2236/04) ist bereits in dessen Leitsätzen entschieden 
worden, dass internationale Verträge in Deutschland nicht tiefer in die Grundrechte des Grundgeset-
zes eingreifen dürfen, als dies auch den Gesetzen in Deutschland möglich ist; zum gleichen Ergeb-
nis kamen das Maastricht-Urteil (BVerfG 89,155) und das Solange II-Urteil (BVerfG 73, 339) in 
der Urteilsbegründung. Das Lissabon-Urteil steht in dieser Rechtsprechungstraditon und hat weite-
re Klarheit zum Schutz der Verfassungsidentität gebracht. Neu ist in dieser Hinsicht die deutliche 
Präzisierung bzgl. des Umfangs der Verfassungsidentität und die in dieser Deutlichkeit erstmalige 
Feststellung der miteinander gleichrangigen Staatsaufträge Frieden (Art. 1 Abs. 2 GG) und europäi-
sche Integration (Art. 23 GG).

VII.4 Vorrang von Grundrechten und Strukturprinzipien auch in Lettland und Rumänien
Das deutsche Bundesverfassungsgericht ist international alles andere als allein mit der Rechtspre-
chung zur Zugehörigkeit der Grundrechte und Strukturprinzpien zur Verfassungsidentität (Art. 79 
Abs. 3 GG, Art. 1 Abs. 2 GG).
Am 22.12.2009 hat das lettische Bundesverfassungsgericht die Rentenkürzungen auf Grund von 
Auflagen des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Europäischen Union (EU) für einen
Kredit über 7,5 Milliarden Euro für unvereinbar mit der lettischen Verfassung (Satversme) befun-
den (Az. 2009-43-01).
Verletzt wurden dort die lettischen Strukturprinzipien Souveränität und Demokratie (Art. 1 Sat- 
versme), und die lettischen Grundrechte Gleichheitsgrundsatz (Art. 91 Satversme) und soziale Si- 
cherheit (Art. 109 Satversme). Es wurde klargestellt, dass diese Vorschriften der lettischen Verfas- 
sung (und damit offensichtlich alle lettischen Strukturprinzipien und alle lettischen Grundrechte) 
über dem EU-Recht und über dem IWF-Recht stehen. Das hatte ganz praktisch zur Folge, dass den 
ärmeren Rentnern nur deutlich geringere bis gar keine Kürzungen zugemutet werden durften, an- 
ders als den reicheren lettischen Rentnern.
Das heißt nicht, dass nicht vielleicht die ganze lettische Verfassung über dem EU-Recht steht, zu-
mal der Beschwerdeführerin aus der lettischen Verfassung keine dem Art. 23 Abs. 1 S. 3 GG ver- 
gleichbare Bestimmung bekannt ist. Im damaligen lettischen Urteil kam es jedoch offenbar allein 
auf Grundrechte und Strukturprinzipien an.
www.satv.tiesa.gov.lv/?lang=2  

Laut einer BBC-Meldung vom 25.06.2010 hat des Verfassungsgericht von Rumänien entschieden, 



dass die 15% Rentenkürzungen, welche der IWF Rumäninen als eine der Auflagen gemacht hat für 
einen 20,- Milliarden $ - Kredit,  verfassungswidrig gewesen sind. Laut einer Meldung von 
Zerohedge zum gleichen Urteil sind die rumänischen Gewerkschaften der Rechtsauffassung, dass 
ihre Verfassung die teilweise von den Arbeitnehmern beitragsfinanzierten Renten schützt.
Nach dem lettischen Verfassungsgerichtsurteil vom 22.12.2009 bestätigte nun auch das rumänische 
Verfassungsgericht, dass die Grundrechte der jeweils maßgeblichen nationalen Verfassung der 
Umsetzung des IWF-Rechts Grenzen setzen.
www.bbc.co.uk/2/hi/world/europe/10421118.stm 
www.zerohedge.com/article/crisis-romania-constitutional-court-votes-penson-cuts-unconstitutional-
imf-loan-jeopardy-pr 

Die rumänische Durchschnittsrente beträgt nur umgerechnet 180,- Euro.
www.wsws.org/de/2010/jun2010/ruma-j09.shtml 

In Rumänien wurde nun zum zweiten Mal bewiesen durch ein Verfassungsgericht eines EU-
Mitgliedsstaats, dass es auch faktisch möglich ist, den Vorrang der Grund- und Menschenrechte, die 
vom Rang über dem IWF-Recht stehen, durch ein entsprechendes Urteil zu sichern, soweit dies in 
Verfassungsbeschwerden geltend gemacht wird. Und die Finanzwelt ist nicht untergegangen. Es 
war nicht erforderlich, dass die Richter dafür Wirtschaft hätten  studieren oder gar einen eigenen 
Rettungsmechanismus hätten vorschreiben müssen. Es ist nur erforderlich, die von der Verfassung 
und von über dem IWF-Recht stehenden völkerrechtlichen Grenzen klarzustellen.
Für Deutschland wird dieses Erfordernis in besonderem Maße in Art.1 Abs. 2 GG i. V. m. Art. 79 
Abs. 3 GG deutlich, wonach auch die Menschenrechte „in der Welt“ unveräußerlich sind, und damit 
nicht einfach vom IWF-Recht umgangen werden dürfen.

Das Beispiel Rumäniens zeigt aber auch, dass eine grundsätzlichere Klärung erforderlich ist, dass es 
unzumutbar wäre, zu warten, bis über die drei Stufen des europäischen Finanzierungsmechanismus 
massenhaft IWF-Auflagen oder iwf-typische Auflagen mit dem Segen eu-sekundärrechtlichen 
Rangs transportiert würden, und man, um sich gegen die vom IWF erzwungenen Gesetzesänderun-
gen zu wehren, sei es zum Erhalt der Altersversorgung oder auch zur Krankheitsversorgung, in je-
dem einzelnen Fall durch alle Instanzen bis zum Bundesverfassungsgericht klagen müsste.
Bis dahin wären viele die Grenzen des verfasungs- und menschenrechtlich erlaubten überschreiten-
de IWF-Auflagen umgesetzt. 

Auch die Verfahrensökonomie spricht (neben der Mussvorschrift §93a BVerfGG) dafür, in diesem 
Verfahren die hier klärungsfähigen Punkte hinsichtlich der Grenzen der Umsetzung von IWF- Auf-
lagen und iwf-typischer Auflagen zu klären. 
Das ist ein unmissverständliches Signal an den IWF, was diesen dazu veranlassen wird, seine 
Auflagen von vornherein möglichst innerhalb des menschenrechtlich erlaubten Maßes zu halten, 
wodurch unnötige Massenverfahren vermieden werden können.

VII.5 Rang der grundrechtsgleichen Rechte und deren Rangverhältnis zum EU-Recht
                                                                                                                                                                 
Der Rang der grundrechtsgleichen Rechte im Vergleich zum EU-Recht ist im Lissabon-Urteil noch 
nicht explizit geklärt worden, wohl aber im Urteil vom 07.09.2011 zum Pilotverfahren geklärt 
worden (siehe weiter unten in diesem Abschnitt).    
Die grundrechtsgleichen Rechte sind die Rechte, welche in Art. 93 Nr. 4a GG als Rechtsgrundlagen 
für Verfassungsbeschwerden genannt sind, aber nicht im Grundrechtsteil (Art. 1 bis 19 GG) des 
Grundgesetzes stehen.
Die grundrechtsgleichen Rechte stehen ebenfalls unter dem Schutz der Ewigkeitsgarantie. 
Sämtliche grundrechtsgleichen Rechte (bis auf Art. 20 Abs. 4 GG) können Grundlagen für 
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Verfassungsbeschwerden sein. Und das Bundesverfassungsgericht erkennt in ständiger Rechtspre-
chung das grundrechtsgleiche Wahlrecht aus Art. 38 GG als Verbindung für die Einklagbarkeit 
nicht allein der Demokratie, sondern z. B. auch des Sozialstaatsgebots (Rn. 167 des Lissabon-
Urteils) gegenüber Zustimmungsgesetzen zu internationalen Verträgen an, obwohl die Einklag-
barkeit des Sozialstaatsgebots innerstaatlich über die Verbindung mit der unantastbaren Menschen-
würde aus Art. 1 Abs. 1 GG erfolgt. Damit nimmt das grundrechtsgleiche Wahlrecht in Zusammen-
hang mit Zustimmungsgesetzen zu internationalen Verträgen formell einen größeren Raum ein als 
viele Grundrechte. Das ist ein entscheidendes Indiz für die Gleichrangigkeit zwischen Grundrechten 
und grundrechtsgleichen Rechten.
Bei den Vereinten Nationen ist eine dem Art. 38 GG inhaltlich in ihrem Umfang ähnelnde Vor-
schrift in Art. 21 AEMR und Art. 25 Uno-Zivilpakt normiert, dort gleichberechtigt mit Menschen-
rechten, die es zum Teil wiederum in vergleichbarer Form auch im GG gibt. Zum “universellen 
Grund” laut Rn. 218 des Lissabon-Urteils für die Ewigkeitsgarantie des Art. 79 Abs. 3 GG gehören 
nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin auch die universellen Menschenrechte. Wenn selbst 
die Ewigkeitsgarantie von der AEMR inspiriert ist, dann spricht vieles dafür, dass der Grundgesetz-
geber auch die Gleichrangigkeit zwischen Grundrechten und grundrechtsgleichen Rechten des GG 
und damit den Vorrang der grundrechtsgleichen Rechte vor dem EU-Recht gewollt hat.

Auch am grundrechtsgleichen Recht auf den Funktionsvorbehalt (Art. 33 Abs. 4 GG) zeigt sich der 
Gleichrang der grundrechtsgleichen Rechte mit den Grundrechten. Die Tragweite und die Schutz-
funktion des Funktionsvorbehalts gehen über die manches Grundrechts hinaus. Der Funktionsvor-
behalt bestimmt, dass hoheitliche Macht in Deutschland grundsätzlich nur von Menschen ausgeübt 
werden darf, die gegenüber dem Staat in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis 
stehen; von anderen Personen darf Hoheitliches in Deutschland nur als eng begrenzte Ausnahme 
wahrgenommen werden. Damit schützt der Funktionsvorbehalt die Bürger und Einwohner Deutsch-
lands davor, einer von der Kontrolle durch die über das grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG) 
bestimmten Politiker entzogenen, nicht abwählbaren Hoheitsgewalt unterworfen zu werden. Der 
Funktionsvorbehalt schützt vor der Etablierung paralleler undemokratischer Herrschaftsstrukturen, 
vor Staaten im Staate, auch vor Vermengungen der Demokratie mit demokratiefremden Staatssyste-
men wie z. B. Konzernaristokratie oder wie einer Art Gläubigerjunta, wie sie das Staateninsolvenz-
verfahren des ESM vorsehen soll. Dass eine Aufweichung des Funktionsvorbehalts, insbesondere 
im Sicherheitsbereich, auch zu Vermengungen mit, staatsrechtlich betrachtet, diktatorischen Herr-
schaftselementen führen kann, zeigt der Abschnitt dieser Verfassungsbeschwerden zu den kolumbi-
anischen Erfahrungen mit der Privatisierung hoheitlicher Aufgaben im Sicherheitsbereich. Der 
Funktionsvorbehalt schützt die Rechtsstaatlichkeit, darunter insbesondere durch die Sicherstellung 
der Einheitlichkeit der Rechtsanwendung, sowie die demokratische Legitimationskette. Zugleich 
sichert der Funktionsvorbehalt, dass die gem. Art. 38 GG demokratisch gewählten Politiker die 
Aufsicht darüber haben, dass Exekutive und Judikative die Grundrechte der Einwohner Deutsch-
lands achten, schützen und gewährleisten.
Kein Grundrecht und kein anderes grundrechtsgleiches Recht schützt den Bestand unserer Staats-
form so sehr wie der Funktionsvorbehalt.
Für die Zugehörigkeit des Funktionsvorbehalts zur Verfassungsidentität und seinen Gleichrang mit 
den Grundrechten spricht schließlich auch die Bestätigung des militärischen, des zivilen und des 
polizeilichen Gewaltmonopols durch das Lissabonurteil. Und keine Vorschrift des Grundgesetzes 
schützt das Gewaltmonopol so gut wie Art. 33 Abs. 4 GG.
Das Lissabonurteil bestätigte nicht nur das militärische und das polizeiliche Gewaltmonopol, was 
sich bereits aus Art. 4 EUV ergibt, sondern auch das zivile Gewaltmonopol, welches für Deutsch-
land durch den grundrechtsgleichen Funktionsvorbehalt (Art. 33 Abs. 4 GG) geschützt ist. Daraus 
folgt, dass die grundrechtsgleichen Rechte ebenso wie die Grundreche über dem EU-Recht stehen 
(siehe auch Abschnitt VII.1 dieser Verfassungsbeschwerden).

Auch Art. 103 GG zeigt die Gleichrangigkeit von Grundrechten und grundrechtsgleichen Rechten.



Art. 103 GG kann Grundlage einer Verfassungsbeschwerde sein gem. Art. 93 Nr. 4a GG. Gleichzei-
tig steht er nicht im Grundrechtsteil von Art. 1 GG bis Art. 19 GG, kann also kein Grundrecht, son-
dern ausschließlich ein grundrechtsgleiches Recht sein. Die Überschrift des Art. 103 GG lautet je- 
doch “Grundrechte des Angeklagten”. Dies zeigt, dass den grundrechtsgleichen Rechten vom 
Grundgesetzgeber in keiner Weise ein schwächerer Status als den Grundrechten zugedacht gewesen 
ist, sondern dass sie lediglich von der Nummerierung her thematisch und nicht dem Grundrechtsteil 
zugeordnet worden sind. Darüber hinaus bestätigte die persönliche Recherche der Beschwerdefüh- 
rerin im Bundesarchiv in Koblenz, dass in früheren Entwurfsfassungen des Grundgesetzes 
justizielle grundrechtsgleiche Rechte noch im Grundrechtsteil gestanden haben.

Artikel 20 Abs. 4 GG hat, ähnlich wie Art. 38 GG und Art. 33 Abs. 4 GG, ein weit größeres Ge- 
wicht zum Schutz der Verfassungsidentität als Ganzes, als manches Grundrecht. Es ist ein außerge-
richtliches subsidiäres grundrechtsgleiches Recht auf zivilen Ungehorsam, wenn die zuständigen 
staatlichen Institutionen beim Schutz der Ordnung des GG versagt haben, und von ihnen offenkun-
dig auf dem gesetzlich vorgesehenen Weg keine Hilfe für die Wiederherstellung der Ordnung des 
Grundgesetzes zu erwarten ist. Die Positionierung eines solch weitreichenden Rechtes unter den 
grundrechtsgleichen Rechten zeigt deutlich, dass die grundrechtsgleichen Rechte gleichrangig mit 
den Grundrechten sind und damit über dem EU-Recht stehen.
Die Beschwerdeführerin ist daher der Rechtsauffassung, dass es dem Willen des Grundgesetzgebers 
entsprochen haben muss, dass die grundrechtsgleichen Rechte den Grundrechten gegenüber gleich-
rangig sind, und dass die Art. 20 Abs. 4 GG, 33 GG, 38 GG, 101 GG, 103 GG und 104 GG nur aus 
Gründen der thematischen Übersichtlichkeit von der Nummerierung her jeweils dem Abschnitt zu-
geordnet worden sind, zu welchem sie inhaltlich gehören.

Die folgende Aussage des Solange I-Urteil (BVerfGE 37, 271), welche auch durch das Lissabon-
Urteil bestätigt und weiter präzisiert wurde, ist nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin auch 
zugunsten der grundrechtsgleichen Rechte anzuwenden:
“Deshalb erwächst aus dem besonderen Verhältnis, das zwischen der Gemeinschaft und ihren Mit-
gliedern durch die Gründung der Gemeinschaft entstanden ist, für die zuständigen Organe, insbe-
sondere für die beiden zur Rechtskontrolle berufenen Gerichte - den Europäischen Gerichtshof und 
das Bundesverfassungsgericht - zunächst die Pflicht, sich um die Konkordanz beider Rechtsordnun-
gen in ihrer Rechtsprechung zu bemühen. Nur soweit das nicht gelingt, kann überhaupt der Konflikt 
entstehen, der zwingt, die Konsequenzen aus dem dargelegten grundsätzlichen Verhältnis zwischen 
den beiden Rechtskreisen zu ziehen. Für diesen Fall genügt es nicht, einfach vom ' Vorrang ' des 
Gemeinschaftsrechts gegenüber dem nationalen Verfassungsrecht zu sprechen, um das Ergebnis zu 
rechtfertigen, daß sich Gemeinschaftsrecht stets gegen das nationale Verfassungsrecht durchsetzen 
müsse, weil andernfalls die Gemeinschaft in Frage gestellt würde. So wenig das Völkerrecht durch 
Art. 25 GG in Frage gestellt wird, wenn er bestimmt, daß die allgemeinen Vorschriften des Völker-
rechts nur dem einfachen Bundesrecht vorgehen, und so wenig eine andere (fremde) Rechtsordnung 
in Frage gestellt wird, wenn sie durch den ordre public der Bundesrepublik Deutschland verdrängt 
wird, so wenig wird das Gemeinschaftsrecht in Frage gestellt, wenn ausnahmsweise das Gemein-
schaftsrecht sich gegenüber zwingendem Verfassungsrecht nicht durchsetzen läßt.”

Auch die folgende Aussage des Solange-II-Urteils trifft auf die grundrechtsgleichen Rechte ge-
nauso zu wie auf die Grundrechte: 
“...Ermächtigung auf Grund des Art. 24 Abs. 1 GG ist indessen nicht ohne verfassungsrechtliche 
Grenzen. Die Vorschrift ermächtigt nicht dazu, im Wege der Einräumung von Hoheitsrechten für 
zwischenstaatliche Einrichtungen die Identität der geltenden Verfassungsordnung der Bundesrepu-
blik Deutschland durch Einbruch in ihr Grundgefüge, in die sie konstituierenden Strukturen, aufzu-
geben” (Solange II-Urteil, BVerfGE 73, 339). 

Und gerade die nach Art. 1 Abs. 2 GG ebenso wie die Grundrechte unveräußerlichen grundrechts-



gleichen Rechte aus Art. 33 Abs. 4 GG und Art. 38 GG sind in ihrer Funktion und ihrem Rang 
unverzichtbar für den Schutz der Strukturen des Grundgesetzes.

Darüber hinaus sieht die Beschwerdeführerin die grundrechtsgleichen Rechte außerdem unter dem 
Schutz von Art. 1 Abs. 3 GG, da die grundrechtsgleichen Rechte, wie in diesem Abschnitt darge- 
legt eine oft größere Bedeutung haben als einige der Grundrechte, und weil sie ebenso Grundlagen 
für Verfassungsbeschwerden (Art. 93 Nr. 4a GG) sind, und nur auf Grund thematischer Zuordnung 
nicht im Grundrechtsteil des GG stehen.

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 07.09.2011 hat nun den Vorrang der grundrechts-
gleichen Rechte vor dem gesamten EU-Recht bewiesen. Das Bundesverfassungsgericht interpretier-
te das Bail-Out-Verbots (Art. 125 AEUV) (Rn. 129) so, „dass eine die Legitimationsgrundlagen des 
Staatenverbundes überdehnende Haftungsübernahme für finanzwirksame Willensentschließungen 
anderer Mitgliedstaaten - durch direkte oder indirekte Vergemeinschaftung von Staatsschulden - 
verhindert werden soll.“
Angesichts der Tatsache, dass Art. 125 AEUV ein absolutes Verbot gegenseitiger Finanzhilfen im 
Rahmen der Währungsunion normiert, und Art. 122 AEUV, auf den aus Sicht der EU Griechen-
landhilfe, EFSM und EFSF sich primärrechtlich stützen sollen, in den das Urteil vom 07.09.2011 
tragenden Gründen, anders als in der Wiedergabe der Einlassungen von Klägern und Beklagten, 
nicht zitiert wird, zeigt, dass in Rn. 129 offensichtlich Art. 125 AEUV grundgesetzkonform ein-
schränkend interpretiert wurde, in dem Maße, wie nach der Rechtserkenntnis des Bundesverfas-
sungsgerichts die in dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) implizit verankerte Haus-
haltsautonomie der Anwendung auch des Art. 125 AEUV für Deutschland Grenzen setzt. Und das 
wiederum bestätigt den Vorrang auch der grundrechtsgleichen Rechte vor dem EU-Recht, weil 
sonst Art. 38 GG dem Art. 125 AEUV keine Grenzen setzen würde, sondern umgekehrt.

VII.6 die Vorrangansprüche der Uno-Charta und der universellen Menschenrechte
Die Vorrangansprüche von Uno-Charta und Uno-Menschenrechten sind im Rahmen dieser Verfas- 
sungsbeschwerden insoweit entscheidungserheblich, als der ESM-Vertrag, der Fiskalpakt und die 
EFSF-Rahmenvereinbarung sowie die an diese anknüpfenden EU-Verordnungen (Abschnitte V.3 
bis V.7 und VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden) es ermöglichen wollen, Kreditauflagen mit iwf-
typischer (also alle Menschenrechte ignorierender) Strenge unter Ausnutzung des supranationalen 
Rangs des EU-Sekundärrechts zu transportieren, denn das Rangverhältnis zwischen dem nicht auf 
die GASP bezogenen Teil des EU-Sekundärrechts gegenüber den universellen Menschenrechten 
und der Uno-Charta ist durch das Bundesverfassungsgericht noch nicht explizit geklärt. Damit 
besteht die drin-gende Gefahr, dass auf Grund der Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 
AEUV sämtliche auf Art. 136 Abs. 3 AEUV aufbauenden Mechanismen bzw. die mit diesen 
verbundenen Auflagen die universellen Menschenrechte unterlaufen. 

Die Uno-Charta, also die Satzung der Vereinten Nationen, ist nach deren Art. 103 der höchstrangi- 
ge internationale Vertrag. Dies bekräftigt auch die OSZE in Art. X der Schlussakte von Helsinki.
Die Uno-Charta ist von besonderer Bedeutung durch das Verbot des Angriffskrieges (Art. 2 Abs. 4 
Uno-Charta)und als Rechtsgrundlage für die Existenz und die Befugnisse des Uno-Sicherheitsrates 
und der Uno-Vollversammlung. Sie enthält die wichtigsten globalen Strukturprinzipien für eine 
weltweite Friedensordnung unter voller Berücksichtigung der Souveränität (Art. 2 Abs. 1 Uno-
Charta) der Staaten. In der Präambel des Zwei-plus-Vier-Vertrags über die abschließende Regelung 
in Bezug auf Deutschland haben die Bundesrepublik Deutschland, die Deutsche Demokratische 
Republik, Frankreich, die Sowjetunion, Großbritannien und die USA nochmals ihre Verpflichtung 
auf die Uno- Charta und auf die Schlussakte von Helskinki der OSZE bekräftigt. 
Der Vorrang der Uno-Charta vor regionalen Verteidigungsbündnissen wurde vom Bundesverfas- 



sungsgericht in der Urteilsbegründung zu 2 BvE 6/99 am Beispiel der NATO bereits in der Weise 
bestätigt, dass die Uno-Charta die Rechtsgrundlage für die Existenz solcher regionaler Bündnisse 
ist. Das gleiche wurde am Beispiel der GASP der EU in Rn. 255 des Lissabonurteils erneut 
bestätigt.

Seit 1948 hat jeder Mensch einen Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in welcher 
die Rechte und Freiheiten der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Uno voll verwirk- 
licht werden können (Art. 28 AEMR). Art. 28 ist damit zugleich ein eigenes Menschenrecht und ein 
globales Strukturprinzip.
Das bedeutet den Vorrang der AEMR vor allen weiteren internationalen Verträgen außer vor der 
Uno-Charta, denn die Uno-Menschenrechte dürfen in keinem Fall in Widerspruch zu den “Zielen 
und Grundsätzen” der Uno-Charta ausgeübt werden (Art. 29 Nr. 3 AEMR), und außer zu dem mit 
den universellen Menschenrechten gleichrangigen Genfer und Haager Konventionen des humanitä-
ren Kriegsvölkerrechts (siehe das vom Urteil des EU-Gerichts 1. Instanz zu Az. T-306/01 zitierte 
IGH-Gutachten vom 08.07.1996).
Dabei haben die Uno-Charta und direkt danach die universellen Menschenrechte und die Genfer 
und Haager Konventionen des humanitären Kriegsvölkerrechts selbst innerhalb des ius cogens eine 
herausgehobene Stellung. Sämtliche anderen Normen des ius cogens dürfen nur insoweit angewen-
det werden, wie die mit der Uno-Charta, den universellen Menschenrechten und den Genfer und 
Haager Konventionen vereinbar ist.

Dass kein anderer internationaler Vertrag in der Rangfolge zwischen Uno-Charta und Uno-Men-
schenrechte passt, ergibt sich auch aus Art. 1 Nr. 3 + 4 Uno-Charta (bekräftigt durch die Präambel 
der Allgemeinen Erklärung der UNESCO über das menschliche Genom und die Menschenrechte 
vom 17.11.1997), wonach die Menschenrechte ebenso wie der Frieden und die 
Völkerverständigung zu den Zielen der Uno gehören, für welche diese gegründet wurde, und dass 
die Uno ein weltweiter Mittelpunkt zur Koordinierung der Verwirklichung dieser Ziele ist. Jeder 
Staat, welcher der Uno beitreten will, muss sich nicht nur auf die Uno-Charta, sondern auch auf die 
AEMR verpflichten. Dem trägt insbesondere auch Rn. 10 des Mauerschützen III – Urteils des 
Bundesverfassungsgerichts Rechnung, wonach die AEMR die Verpflichtung der Uno-Charta auf 
die universellen Menschen- rechte konkretisiert (Abschnitt VII.14.3 dieser 
Verfassungsbeschwerden).

Das gesamte übrige internationale Recht (“internationale Ordnung”), incl. auch aller übrigen zum 
ius cogens gehörenden Verträge und Rechtsgrundsätze, bis auf die Genfer und Haager 
Konventionen, hat sich der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte unterzuordnen. Soweit 
andere internatio-nale Verträge mit der AEMR kollidieren, muss deren Verletzung genau insoweit 
hingenommen werden, wie es erforderlich ist, um die AEMR zu erfüllen. 
Prof. Jean Ziegler, damaliger Uno-Sonderberichterstatter für das Menschenrecht auf Nahrung, be-
kräftigt in Tz. 56 seines Berichts vom 28.08.2003 (Az. A/58/330) ebenfalls den Vorrang der Uno-
Menschenrechte und zeigt die Menschenrechte beispielhaft als Schranken für die Reichweite von 
Schuldendienst und Handelsvereinbarungen auf. Prof. Ziegler bestätigt damit ebenso wie die Studie 
von Herrn Kämmerer für das Max-Planck-Institut aus 2005, dass die universellen Menschenrechte 
über dem IWF-Recht stehen.
In welchem Ausmass die Umsetzung welcher anderen internationalen Verträge durch die Verpflich-
tung auf die Uno-Charta und die Menschenrechte der Uno hintanstehen müssen, ist für Deutschland 
durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu klären (analog Art. 100 Abs. 1+2 GG).
Menschenrechte sind unveräußerlich (Präambel der AEMR, Art. 1 Abs. 2 GG). Sie sind das Ge- 
burtsrecht jedes menschlichen Wesens, und man behält sie auch lebenslänglich. Sie können weder 
verkauft noch verschenkt werden, weder von Individuen noch von Regierungen oder Parlamenten, 
auch nicht zugunsten anderer internationaler Verträge. Rn. 96 des Bodenreform III – Urteils 
bestätigt das über Art. 1 Abs. 2 GG und Art. 25 GG für die von Deutschland ratifizierten univer-



sellen Menschenrechtsverträge (Abschnitt VII.14.5 dieser Verfassungsbeschwerden). Die universel-
len Menschenrechte sind noch nicht einmal das Eigentum der Uno, sondern sie sind untrennbar mit 
jedem einzelnen Menschen verbunden.
 
Alle Menschenrechte der Uno sind gleichrangig, interdependent und unteilbar (Präambel Allgemei- 
ne Erklärung der Uno-Menschenrechte, Art. 5 Erklärung von Wien der Uno-Vollversammlung vom 
12.07.1993 (Az. A/CONF. 157/23), Art. 6 Abs. 2 Resolution 41/128 der Uno-Vollversammlung 
über das Recht auf Entwicklung, Präambel der Resolution 48/141 der Uno-Vollversammlung zur 
Schaffung des Amtes der Hochkommissarin für Menschenrechte). Diese Position wird gestützt 
durch die Präambel der Uno-Charta, wonach die Völker der Vereinten Nationen fest entschlossen 
sind, “den sozialen Fortschritt und einen besseren Lebensstandard in größerer Freiheit zu fördern”, 
d. h., die Menschenrechte der sozialen und der bürgerlichen Traditionen gleichermaßen zu erfüllen.
Auf Grund der Gleichrangigkeit der Uno-Menschenrechte untereinander sind auch der Sozialpakt, 
der Zivilpakt und die Menschenrechtskonventionen (z. B. zu Frauenrechten und Kinderrechten) 
vorrangig. Das Recht auf geistiges Eigentum findet sich im Uno-Sozialpakt in Art. 15 Abs. 1 lit. c, 
das Recht auf unternehmerische Freiheit (zumindest im Sinne der Freiheit, ein Unternehmen zu er-
öffnen) in Art. 6 des Uno-Sozialpakts, beides auch in bürgerlichen Traditionen zu findende Men- 
schenrechte; Art. 6 schützt nicht nur das Recht der Arbeitnehmer auf “angenommene”, sondern 
ebenso verbindlich das der Selbständigen auf “frei gewählte” Arbeit. Das Recht, vor uneingewillig- 
ten medizinischen Experimenten geschützt zu sein, steht explizit in Art. 7 S. 2 Uno-Zivilpakt, ist 
aber gleichzeitig gem. Tz. 8 des Allgemeinen Kommentars Nr. 14 zum Uno-Sozialpakt Bestandteil 
des Menschenrechts auf Gesundheit (Art. 12 Uno-Sozialpakt).
Ein weiterer Beweis für die Unteilbarkeit der Uno-Menschenrechte ist der exakt gleich Wortlaut 
von Art. 1 des Uno-Sozialpakts und des Uno-Zivilpakts. 
Die Menschenwürde ist ein ebenso soziales wie bürgerliches Menschenrecht, bereits sie allein 
schützt vor Folter und Beleidigung ebenso wie das Existenzminimum des Einzelnen. 
Laut den Präambeln des Zivilpaktes, des Sozialpaktes und des Übereinkommens gegen die Folter 
leiten sich die in diesen Verträgen jeweils normierten Rechte aus der Menschenwürde her.
Auch für die Vereinten Nationen ist die Menschenwürde damit der Rechtsgrund für die Unteilbar- 
keit aller Menschenrechte.
Auch das Menschenrecht auf Schutz der Familie ist ebenso bürgerlich wie sozial; wollte man hier-
von den sozialen Teil abspalten, blieben z. B. das Erziehungsrecht der Eltern und der Schutz der 
Kinder durch den Staat sowie das Verbot von Zwangsehen erhalten, die Mütter hätten aber keinen 
Grundrechtsanspruch auf Lohnersatzleistungen für die Zeit vor der Niederkunft mehr (vgl. Art. 6 
GG, Art. 16 AEMR, Art. 23 Uno-Zivilpakt, Art. 10 Uno-Sozialpakt, Art. 33 EU-
Grundrechtecharta).
Auch die OSZE bekräftigt die Verbindlichkeit aller Uno-Menschenrechte (Art. VII Schlussakte von 
Helsinki).

Ebenso aus den Verfassungstraditionen anderer EU-Staaten ist die Unteilbarkeit der Menschen-
rechte ersichtlich. So zeigt z. B. Art. 23 der belgischen Verfassung die Verwurzelung der 
wirtschaft-lichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte in der Menschenwürde auf. Die 
italienische Ver-fassung verlangt zur Erfüllung der Menschenrechte in Art. 2 in einem Atemzug 
politische, wirt-schaftliche und soziale Solidarität. Art. 1 Abs. 2 GG betont für alle Grundrechte des 
Grundgesetzes und ebenso für alle in Deutschland geltenden Menschenrechte aus internationaler 
Rechtsquelle (“in der Welt”), ohne Unterschied zwischen sozialen und bürgerlichen, deren 
Unverletzlichkeit und Unveräußerlichkeit sowie deren Verwurzelung in der Menschenwürde.
Nach Art. 1 Abs. 2 GG bekennt sich das deutsche Volk auf Grund der Menschenwürde „zu unver- 
letzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, 
des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt“.
Anders als Art. 1 Abs. 3 bezieht sich Art. 1 Abs. 2 GG nicht ausdrücklich allein auf die Grundrechte
des Grundgesetzes; die Menschenrechte wurden vom Grundgesetzgeber als nicht nur für Deutsch-



land, sondern für die ganze Welt als „Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens 
und der Gerechtigkeit“ postuliert. Die Unveräußerlichkeit bezieht sich damit offensichtlich nicht 
nur auf die Menschenrechte aus deutscher Rechtsquelle, sondern ebenso aus allen für Deutschland 
rati-fizierten und damit gültigen internationalen Rechtsquellen, hier also aus den 
Menschenrechtsver-trägen der Uno, des Europarats und aus der EU-Grundrechtecharta.Wie in 
Abschnitt VII.9 dieser Verfassungsbeschwerden anhand der Entstehungsgeschichte von Art. 1 Abs. 
2 GG gezeigt wird, ist  Art. 1 Abs. 2 GG dabei vor allem die direkte Verbindung des Grundgesetzes 
zu den universellen Menschenrechten incl. bereits ab Inkrafttreten des Grundgesetzes auch zur 
AEMR als für Deutsch-land verbindliches Recht (incl. ihres Ranganspruchs aus Art. 28 AEMR), 
noch bevor diese „ius cogens“ wurde, und damit zusätzlich Art. 25 GG greifen konnte. Die 
Unveräußerlichkeit gem. Art. 1 Abs. 2 GG bedeutet, dass Art. 1 Abs. 2 GG nicht nur die 
Herabstufung der deutschen Grundrechte verbietet, sondern auch die Herabstufung der in 
Deutschland geltenden internationalen Menschen-rechte, darunter vor allem der universellen 
Menschenrechte, insoweit untersagt, wie deren Rang in der jeweiligen internationalen Rechtsquelle 
ausdrücklich normiert ist. 
Damit ist es auch durch Art. 1 Abs. 2 GG untersagt, die Uno-Menschenrechte nach unterhalb des 
EU-Sekundärrechts herabzustufen oder gar iwf-typische (d. h. alle Menschenrechte zumindest der 
Einwohner der Schuldnerländer ignorierenden) Auflagen über die universellen Menschenrechte zu 
stellen, weil der Rang der Uno-Menschenrechte direkt nach der Uno-Charta über Art. 28 AEMR 
und 29 Nr. 3 AEMR normiert ist, und weil die Menschenrechte der Vereinten Nationen zum 
zwingenden Völkerrecht (“ius cogens”) gehören (Art. 53 WVRK, Rn. 279-282 des Urteils des EU-
Gerichts 1. Ins-tanz zu Az. T-306/01, Gutachten des internationalen Gerichtshofs § Advisory 
Opinion of the Inter-national Court of Justice of 8 July 1996, The Legality of the Threat or Use of 
Nuclear Weapons, Reports 1996). Kein internationaler Vertrag darf in unvereinbarem Gegensatz 
zum “ius cogens” stehen, sonst wird er nichtig (Art. 53 WVRK). Zur Vermeidung des 
Nichtigkeitsrisikos, soweit es Kollisionen mit den universellen Menschenrechten und deren 
Ranganspruch betrifft, ist es entscheidend, den Rang der universellen Menschenrechte gegenüber 
dem EU-Recht ebenso wie gegenüber allen auf Ermächtigungen des EU-Rechts basierenden 
Auflagen hinreichend zu sichern durch die klare Anerkennung des Vorrangs der universellen 
Menschenrechte vor dem gesamten EU-Sekundärrecht und durch die Bestätigung, dass alle auf das 
EU-Primärrecht gestützten Auflagen nicht weiter umgesetzt werden dürfen, als es der Wesensgehalt 
aller universeller Menschenrechte erlaubt. Denn solche Auflagen wären selbst kein EU-Primärrecht, 
sondern EU-Sekundärrecht, da sie nicht im Primärrecht selbst formuliert, sondern nur auf dem 
Primärrecht aufbauend festgelegt werden.   

Da die EU mangels eigenen Staatsvolks kein Staat ist, ist das EU-Recht trotz Art. 23 Abs. 1 S. 3 
GG weiterhin Teil des Völkerrechts. Das wurde in Leitsatz 1 des Lissabon-Urteil durch die 
Feststellun-gen bestätigt, dass die EU weiterhin auf vertraglicher Grundlage arbeitet, dass ihre 
Mitgliedsstaaten souverän und die Herren der Verträge (Rn. 235) bleiben.

Selbst die Ewigkeitsgarantie des GG wird von den Menschenrechten der Vereinten Nationen abge-
leitet, besitzt einen universellen Grund (Rn. 218 des Lissabon-Urteils), der durch positives Recht 
nicht veränderbar sein soll. Der Grundgesetzgeber wollte den universellen Menschenrechten, wie an 
Art. 1 Abs. 2 GG überdeutlich wird, offenbar einen hohen Rang für Deutschland einräumen, direkt 
unterhalb des Grundgesetzes und der Uno-Charta. Wenn nun nach dem Lissabon-Urteil zumindest 
das nicht die GASP betreffende EU-Primärrecht über großen Teilen des GG steht, dann wird der 
Unveräußerlichkeit der universellen Menschenrechte aus Art. 1 Abs. 2 GG, im Verhältnis zum EU-
Recht, nur noch dadurch nachzukommen sein, dass zumindest ihr Rang oberhalb jeglichen EU-
Sekundärrechts auch justiziell anerkannt wird. Nur so kann verhindert werden, dass die Völker-
rechtsfreundlichkeit des GG durch eine Überbetonung der Europarechtsfreundlichkeit hinsichtlich 
der universellen Menschenrechte marginalisiert wird. 



Das Lissabon-Urteil ist dem Ranganspruch der Uno-Charta im wichtigsten Punkt gerecht geworden, 
indem es die Supranationalisierung der GASP untersagt hat (Rn. 255 und 342). Damit ist der wich-
tigsten Aufgabe der Vereinten Nationen als Weltfriedensbündnis Rechnung getragen.
Hinsichtlich der universellen Menschenrechte ist im Lissabon-Urteil entschieden worden in Leitsatz 
3, dass die europäische Einigung nur so verwirklicht werden darf, dass noch genügend Raum für die 
Gestaltung der wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebensverhältnisse verbleibt. In diesem 
Zusammenhang spricht Leitsatz 3 in einem Atemzug sowohl von der persönlichen als auch von der 
sozialen Eigenverantwortung. Die Aufzählung “wirtschaftlich, kulturell und sozial” ist die Sprache 
des Uno-Sozialpaktes, was aufzeigt, dass das Lissabon-Urteil ausreichenden Raum für die Verwirk-
lichung der Menschenrechte des Uno-Sozialpaktes auf nationaler Ebene will. Dass das, auf Grund 
der Unteilbarkeit der universellen Menschenrechte, gleichermaßen für die bürgerlichen universellen 
Menschenrechte gilt, ist daran ersichtlich, dass in einem Atemzug von persönlicher und von sozialer 
Eigenverantwortung gesprochen wird. Das Bundesverfassungsgericht hat im Lissabon-Urteil damit 
im Sinne der Völkerrechtsfreundlichkeit des GG entschieden.
Das Lissabon-Urteil spricht in Leitsatz 3 sowie in Rn. 251 und 252 auch davon, dass ein hinreichen- 
der Raum zur Verwirklichung der persönlichen und sozialen Eigenverantwortung (zum Schutz der 
bürgerlichen und der sozialen Menschenrechte) vor allem hinsichtlich solcher politischer Entschei-
dungen gewahrt bleiben muss, welche in besonderem Maße auf kulturelle, historische und sprachli-
che Vorverständnisse angewiesen sind. Die universellen Menschenrechte sind Teil dieser Vorver-
ständnisse, da sie das Ergebnis einer geistig-moralischen Fortentwicklung auf Grund gemeinsamer 
leidvoller Erfahrungen von Weltkriegen und Völkermord gewesen sind. Wie die Präambel der 
AEMR zeigt, sollen durch die universellen Menschenrechte fortan “Barbarei”, “tiefe Verletzungen” 
des “Gewissens der Menschheit”, “Tyrannei” und “Unterdrückung” beendet bzw. verhindert wer-
den.

Gelegentlich wird argumentiert, die bürgerlichen Menschenrechte seien zum Befolgen, die sozialen 
bloss zum Beobachten da, denn die Erfüllung der sozialen Menschenrechte könne so teuer werden, 
dass dies die Haushaltshoheit zu sehr einengen würde. Dabei wird oft übersehen, dass auch die 
Erfüllung der bürgerlichen Menschenrechte mit erheblichen Aufwendungen verbunden ist, vor al-
lem bzgl. Sach- und Personalausstattung der Polizei. Wenn die Kosten der Erfüllung eines interna-
tionalen Vertrags das entscheidungserhebliche Kriterium für dessen Verbindlichkeit wären, dann 
wäre auch der Nato-Vertrag und wären ebenso sämtliche internationale Vereinbarungen zur Ban-
kenrettung und Spekulationsförderung unverbindlich und müssten nur beobachtet, aber nicht 
befolgt werden. Der Nato-Vertrag ist nach den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts zum 
Tornado-Einsatz (2 BvE 2/07) in Afghanistan sowie zur Lagerung chemischer Waffen (BVerfG 
77,170) jedoch verbindlich und in Verbindung mit Art. 27 WVRK unmittelbar anwendbar und 
vorrangig vor den einfachen Gesetzen. 
Wenn das Menschenrecht auf Gesundheit (Art. 12 Uno-Sozialpakt), anders als das auf körperliche 
Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG), unverbindlich wäre, dann wäre der Gesundheitsschutz men- 
schenrechtlich nur insoweit abgesichert, wie es um die Vermeidung bleibender körperlicher Schä- 
den ginge, nicht aber die Gesundheitsprävention mit dem Ziel des für den jeweiligen Menschen 
erreichbaren Höchstmaßes an körperlicher und geistiger Gesundheit.
Die universellen Menschenrechte gehören darüber hinaus, anders als das EU-Recht, zum “ius co-
gens” (Art. 53 WVRK, Rn. 279-282 des Urteils des EU-Gerichts 1. Instanz zu Az. T-306/01, Gut-
achten des internationalen Gerichtshofs § Advisory Opinion of the International Court of Justice of 
8 July 1996, The Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Reports 1996). Zum “ius co- 
gens”, der höchsten Kategorie des internationalen Rechts, gehören nur solche internationalen Ver-
träge (und daneben auch ein Teil des ungeschriebenen Völkergewohnheitsrechts), zu welchen der 
überwiegende Teil der Uno-Mitgliedsstaaten die Rechtsauffassung hat, dass diese dazu gehören. 
Das “ius cogens” kann sich nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin nur auf Verträge sowie 
daneben auf ungeschriebene Rechtsgrundsätze mit zumindest fast weltweiter Gültigkeit beziehen. 
Da jeder Staat, der den Vereinten Nationen beitritt, im Rahmen seines Beitritts auch die Allgemeine 



Erklärung der Menschenrechte unterschreibt, erkennt er damit auch den Vorranganspruch der 
universellen Menschenrechte gem. Art. 28 AEMR vor allen anderen internationalen Verträgen 
außer der Uno-Charta und dem humanitären Kriegsvölkerrecht an. Kein internationaler Vertrag darf 
in unvereinbarem Gegensatz zum “ius cogens” stehen, sonst wird er nichtig (Art. 53 WVRK). 
Dadurch, dass die universellen Menschenrechte zum ius cogens gehören, sind sie gem. Art. 25 GG 
auch unmittelbar anwendbar und vor den nationalen Gerichten in Deutschland einklagbar. Durch 
die unmittelbare Anwendbarkeit sind sie nicht nur für die Judikative, sondern genauso für die 
Legis-lative und für die Exekutive unmittelbar anwendbar. 
Der unmittelbaren Geltung der Uno-Menschenrechte kann schließlich auch nicht entgegengehalten 
werden, dass diese etwa eine zu geringe Spezifizierungstiefe hätten, denn der Spezifizierungsgrad 
ist nach Tz. II.1 der Entscheidungsgründe des Verfassungsgerichtsurteils zur Lagerung chemischer
Waffen gerade kein Merkmal für die unmittelbare Gültigkeit.
Auch das Urteil des VG Frankfurt vom 09.11.1998 (Az. 9 E 1570/98 (V) – NvwZ-RR 1999,325) 
bestätigt die unmittelbare justizielle Anwendbarkeit der universellen Menschenrechte für Deutsch- 
land, dort am Beispiel von Art. 7 Uno-Sozialpakt.

Der Vorrang der universellen Menschenrechte vor internationalen Vereinbarungen zur Handelspoli- 
tik und zur Entwicklungshilfe zeigt sich auch in Art. 55 und 56 Uno-Charta. Unter der Überschrift 
„Internationale Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet“ wird dort die 
Verpflich- tung der Vereinten Nationen normiert, sowie die Pflicht aller ihrer Mitgliedsstaaten, 
dabei einzeln und gemeinsam mit der Uno dafür zusammen zu arbeiten, dass das Maß an Stabilität 
und Wohl- stand herbei geführt wird, welches „erforderlich ist, damit zwischen den Nationen 
friedliche und freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung und 
Selbstbestim- mung der Völker beruhende Beziehungen herrschen“. Zu den dafür zu ergreifenden 
Maßnahmen gehört nach Art. 55 lit. c  Uno-Charta u. a. die Förderung der allgemeinen „Achtung 
und Verwirk- lichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle“. 
Die Art. 55 und 56 Uno-Charta beweisen die Verpflichtung aller Uno-Mitglieder, selbst derer, wel-
che die sozialen Menschenrechtsverträge der Uno nicht ratifiziert haben, auf die AEMR zumindest 
in dem Umfang, wie dies für die in Art. 55 Uno-Charta genannten Ziele erforderlich ist.
Frieden und Völkerverständigung gehören nach Art. 1 Uno-Charta ebenso wie die universellen 
Menschenrechte  zu den Zielen, für welche die Vereinten Nationen gegründet worden sind. Zur 
Ver- bindung zwischen dem Frieden und den universellen Menschenrechten und deren Bedeutung 
für die Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes siehe auch Abschnitt VII.9 dieser Verfassungsbe- 
schwerden.

Der höhere Rang der universellen Menschenrechte im Vergleich zu internationalen Handelsverein-
barungen zeigt sich auch an der Pressemitteilung „Independent UN expert urges Australia to adopt 
human rights approach to foreign aid“ der Vereinten Nationen vom 14.02.2011 
www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=37525&Cr=australia&Cr1=

Cephas Lumina, unabhängiger Experte des Uno-Menschenrechtsrats bzgl. der Auswirkungen der 
Auslandsverschuldung auf den Genuss der Menschenrechte, drängte demnach Australien, die 
Menschenrechte als ein überragendes Ziel der australischen Entwicklungshilfe zu verfolgen, anstatt 
die Entwicklungshilfe als Anreiz zum Beitritt zu regionalen Handelsvereinbarungen zu benutzen. 

Der Vorrang universellen Menschenrechte vor internationalen Entwicklungshilfevereinbarungen 
zeigt sich auch an der Pressemitteilung „UN expert urges Solomon Islands to break cycle of aid 
dependency“ der Vereinten Nationen vom 22.02.2011. 
www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=37587&Cr=development+assistance&Cr1=

Gegenüber den Solomoneninseln betonte Herr Lumina die Notwendigkeit eines menschenrechts-
basierten Ansatzes für den Entwurf und die Umsetzung von Hilfsprojekten und stellte fest, dass dies 



sicherstellen werde, dass die entwicklungsmäßigen Herausforderungen auf den Solomoneninseln 
angemessen und fair angegangen werden, und dass die grundlegenden Rechte des Volkes in vollem 
Umfang respektiert werden. 

Die Pressemitteilung von Herrn Lumina zu den Solomoneninseln zeigt außerdem auch den Vorrang 
der universellen Menschenrechte vor Vereinbarungen über ausländische Investitionen auf, denn er 
empfahl den Solomoneninseln eine faire Verteilung der Erträge aus den Investitionen, welche sich 
offenbar an der Unteilbarkeit der Menschenrechte orientiert. Siehe Abschnitt XI.14 dieser Verfas- 
sungsbeschwerden.

So zeigt sich auch in der Praxis des Uno-Menschenrechtsrats der selbstverständliche Vorrang der 
universellen Menschenrechte vor dem einfachen Völkerrecht, der, wie oben dargelegt, sich aus der 
Zugehörigkeit der universellen Menschenrechte zum „ius cogens“ ergibt. 

Die Concluding Observations vom 20.05.2011 des für den Uno-Sozialpakt zuständigen Fachaus- 
schuss der Vereinten Nationen (Az. E/C.12/DEU/CO/5) äußern sich erneut besorgt über die fehlen- 
de Anwendung des Sozialpaktes vor den nationalen Gerichten in Deutschland. Darum drängt er 
Deutschland in Tz. 7, alle angemessenen Maßnahmen zu unternehmen, um die effektive Anwend-
barkeit von dessen Vorschriften vor den nationalen Gerichten sicherzustellen einschließlich der 
Bewußtseinsbildung für diese Verpflichtung bei Richtern, Anwälten und weiteren für die Rechts- 
durchsetzung zuständigen Personen und erinnert in diesem Zusammenhang an die allgemeinen 
Kommentare Nr. 3 und Nr. 9 zum Sozialpakt.

Auch die Concluding Observations vom 10.02.2009 des für die Uno-Frauenrechtskonvention 
(CEDAW) zuständigen Fachausschusses der Vereinten Nationen in Bezug auf Deutschland hat in  
Tz. 22 für CEDAW die Rechtsverbindlichkeit und die unmittelbare Anwendbarkeit der universellen 
Meschenrechte für Deutschland bestätigt. Das gilt gleichermaßen für alle von Deutschland ratifi-
zierten Menschenrechtsverträge der Vereinten Nationen, weil alle universellen Menschenrechte 
unteilbar, d. h. untereinander gleichrangig und gleichermaßen verbindlich sind (Präambel der  
AEMR, Art. 5 Erklärung von Wien der Uno-Vollversammlung vom 12.07.1993 (Az. A/CONF. 
157/ 23), Art. 6 Abs. 2 Resolution 41/128 der Uno-Vollversammlung über das Recht auf 
Entwicklung, Präambel der Resolution 48/141 der Uno-Vollversammlung zur Schaffung des Amtes 
der Hoch-kommissarin für Menschenrechte).
Die Vereinten Nationen haben mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dem Zivilpakt, 
dem Sozialpakt und den Menschenrechtskonventionen das am besten ausgebaute Menschenrechts-
system. Nirgendwo kommt die Ausrichtung der Uno auf das universelle Gemeinwohl deutlicher 
zum Ausdruck als in Art. 28 AEMR. Nur die Uno schreibt Menschenrechte wie die auf Nahrung 
und auf Gesundheit fast weltweit vor. Daher stützt auch die “Verantwortung vor Gott und den 
Menschen” (Präambel des Grundgesetzes) den Vorrang der Uno-Menschenrechtsverträge vor dem 
übrigen internationalen Recht.
Art. 1 Abs. 2 GG zeigt darüber hinaus noch eine weitere Funktion der Menschenrechte, darunter 
ausdrücklich auch der universellen (“in der Welt”) auf, nämlich den Frieden, der laut dem Lissabon-
Urteil den Rang eines Staatsauftrags hat, zu stabilisieren. Das ist von besonderer Bedeutung für die 
internationalen Beziehungen, aber auch innerstaatlich unverzichtbar. Die Unteilbarkeit der Men-
schenrechte hat nicht nur den Sinn einer Versöhnung zwischen den verschiedenen menschenrechtli-
chen Traditionen der Überwindung der Ständeordnung durch den Liberalismus und des Erreichens 
größerer sozialer Gerichtigkeit durch die Arbeiterbewegung, sondern viel mehr noch für den fried-
lichen Ausgleich jeglicher Interessengegensätze. Die Pflicht, stets die Menschenrechte miteinander 
abzuwägen, zwingt zu Kompromissen, mit denen alle leben können, fördert eine Gesellschaft, wo 
versucht wird, dieser Unteilbarkeit zu genügen. Damit sind die universellen Menschenrechte auch 
der entscheidende Grundpfeiler zur Lösung der gegenwärtigen Wirtschafts- und Finanzkrise. Die 
Nichtanwendung der Unteilbarkeit der universellen Menschenrechte käme gerade in der jetzigen 



Wirtschafts- und Finanzkrise einer nach Art. 1 Abs. 2 GG untersagten Veräußerung gleich, auch so- 
weit es den Schutz der universellen Menschenrechte durch die durch das grundrechtsgleiche Wahl- 
recht (Art. 38 GG) demokratisch legitimierten Bundestagsabgeordneten betrifft.

VII.7 Bedeutung der sozialen universellen Menschenrechte im Verhältnis zum Sozialstaatsgebot 
und die erforderliche Konkordanz zwischen diesen; univerelle Menschenrechte in ihrer Funktion als 
Leitplanken im Prozess der Überwindung der Finanz- und Wirtschaftskrise
Natürlich schützt auch das nach dem Lissabonurteil in seiner Eigenschaft als Strukturprinzip unan-
tastbare Sozialstaatsgebot (Art. 20 Abs. 1 GG) i. V. m. der unantastbaren Menschenwürde (Art.1  
Abs. 1 GG) für sich allein betrachtet in gewissem Umfang vor Sozialabbau im Bereich der Renten 
und der Krankenversicherung. Siehe zum Schutzumfang des Sozialstaatsgebots (vor Berücksichti-
gung praktischen Konkordanz mit den universellen Menschenrechten) Abschnitt X.3 dieser Verfas-
sungsbeschwerden. Das Sozialstaatsgebot und die Menschenwürde stehen für Deutschland mehrere 
Stufen über dem EU-Sekundärrecht, mit dessen Rang die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 
3 AEUV iwf-typische (d. h. die Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerländer ignorierende) 
Auflagen ermöglichen will. Der Schutzumfang des Sozialstaatsgebots, welches zumindest die Ver-
wirklichung der Menschenwürde ermöglichen muss, ist im Grundgesetz nicht klar vorgegeben wor-
den, weder quantitativ,noch qualitativ bzgl. der Art der mindestens zu erfüllenden Bedürfnisse. 
Betrachtet man allein den Wortlaut von Art. 1 Abs. 1 und von Artikel 20 Abs. 1 des Grundgesetzes, 
ohne dabei Art. 1 Abs. 2 GG in die Betrachtung mit einzubeziehen, so könnte man zum Ergebnis 
kommen, dass das vorgeschriebene Mindestmaß an sozialer Absicherung in erheblichstem Maße 
offen wäre für schwankende weltanschauliche Einflüsse, welche auf Legislative, Exekutive und 
Judikative bewusst oder unbewusst einwirken, bzw. dass das Sozialstaatsgebot nur ein gerade eben 
noch menschenwürdiges Existenzminimum sichern würde.

Das Verhältnis zwischen Grundgesetz, Völkerrecht und einfach-gesetzlicher Ebene des Bundes- 
rechts ist jedoch eines der Rechtsverdrängung – ganz anders als das der Rechtsvernichtung des 
totalen „Bundesrecht bricht Landesrecht“ des Art. 31 GG.

Es muss immer versucht werden, alle rechtlichen Verpflichtungen gleichzeitig zu erfüllen. Die Vor- 
rangfrage führt nur insoweit zur Rechtsverdrängung, wie eine Interpretation, welche alle verbindli- 
chen Vorschriften gleichzeitig erfüllt, nicht möglich ist.

Daraus folgt auch, dass die praktische Konkordanz nicht nur zwischen EU-Recht und Grundgesetz 
gilt, sondern genauso zwischen Grundgesetz und universellen Menschenrechten.
Dazu gehört auch, die praktische Konkordanz auch zwischen Sozialstaatsgebot und universellen 
Menschenrechten, obgleich das Sozialstaatsgebot vom Rang  mehrere Stufen über den universellen 
Menschenrechten steht. Der deutlich geringere Schutzumfang, den das Sozialstaatsgebot allein aus 
seiner Kombination mit der Menschenwürde des Art. 1 Abs. 1 GG hat, ist keinerlei Rechtfertigung 
dafür, die praktische Konkordanz zwischen Sozialstaatsgebot und universellen Menschenrechten 
außer acht zu lassen, denn eine solche Außerachtlassung wäre eine Veräußerung i. S. v. Art. 1 Abs. 
2 GG. Praktische Konkordanz zwischen Sozialstaatsgebot und universellen sozialen Menschen-
rechten bedeutet, auch bei der Auslegung des Sozialstaatsgebots der Anwendung der universellen 
sozialen Menschenrechte so viel Raum zu geben, wie das mit dem für Deutschland noch über den 
universellen Menschenrechten stehenden Teil des Rechts gerade noch vereinbar ist. 

Sinn des Sozialstaatsgebots ist gerade nicht, die Unveräußerlichkeit der „Menschenrechte in der 
Welt“ (Art. 1 Abs. 2 GG) auszuhebeln, sondern es bedeutet nur, dass auf der allerhöchsten rechtli- 
chen Ebene des Rechts in Deutschland eben nur die Grundrechte, grundrechtsgleichen Rechte und 
Strukturprinzipien stehen, also einen höheren Rang haben als die universellen Menschenrechte. 



Aber auch die Unveräußerlichkeit der universellen Menschenrechte als solche steht innerhalb der 
Ewigkeitsgarantie und hat damit den gleichen Rang wie die Grundrechte, grundrechtsgleichen 
Rechte und Strukturprinzipien. Damit ist bei Auslegung des Sozialstaatsgebots immer auch die 
praktische Konkordanz mit den universellen Menschenrechten zu beachten – zumindest soweit das 
jemand geltend macht, wie z. B. die Beschwerdeführerin bei der hier vorliegenden Verfassungs-
beschwerden.
Und auch nur die praktische Konkordanz mit den universellen sozialen Menschenrechten im Rah-
men der Interpretation des Sozialstaatsgebots wird dem Anspruch eines jeden Einwohners der Uno-
Mitgliedsstaaten aus Art. 28 AEMR auf nicht nur eine internationale, sondern auch eine soziale 
Ordnung, gerecht, in welcher alle universellen Menschenrechte aus der AEMR und aus den vom 
jeweiligen Mitgliedsstaat ratifizierten universellen Menschenrechtsverträgen voll verwirklicht wer-
den können.

Die Beschwerdeführerin verwendet in diesem Abschnitt bewusst den Begriff der „praktischen Kon- 
kordanz“ und nicht der „Hermeneutik“, weil die universellen Menschenrechte aus einer eigenen 
Rechtsquelle fließen, und weil ihr Schutzumfang, besonders deutlich beim ausdrücklich normierten 
Höchtsmaß des Menschenrechts auf Gesundheit (Art. 12 Uno-Sozialpakt) vom Schutzumfang klar 
über das hinaus gehen, was man noch bzgl. des Sozialstaatsgebots interpretieren könnte, wenn man 
die sozialen universellen Menschenrechte allein als eine verbindliche Auslegungshilfe für das Sozi-
alstaatsgebot interpretieren wollte. Eine rein hermeutische, dem Umfang nach auf eine Verbindung 
mit dem Sozialstaatsgebot eingeengte, Anwendung der universellen sozialen Menschenrechte käme 
einer teilweisen Veräußerung gleich und wäre unvereinbar mit Art. 1 Abs. 2 GG. Der Unveräußer- 
lichkeit der „Menschenrechte in der Welt“ wird, im Verhältnis zum Sozialstaatsgebot, allein die 
Methode der praktischen Konkordanz gerecht, damit die in Deutschland gültigen universellen Men-
schenrechte auch insoweit angewendet werden, wie sie über den Schutzumfang des Sozialstaats-
gebots klar hinausragen.

Nach Rn. 218 des Lissabonurteils ist die Ewigkeitsgarantie (Art. 79 Abs. 3 GG) des GG eine Reak-
tion einerseits auf historische Erfahrungen einer schleichenden oder auch abrupten Aushöhlung der 
freiheitlichen Substanz einer demokratischen Grundordnung. Im gleichen Zusammenhang sagt Rn. 
218, macht das Grundgesetz “auch deutlich, dass die Verfassung der Deutschen in Übereinstim-
mung mit der internationalen Entwicklung gerade auch seit Bestehen der Vereinen Nationen einen 
universellen Grund besitzt, der durch positives Recht nicht veränderbar sein soll.” 
Das bedeutet, dass die Ewigkeitsgarantie des GG und die durch diese Ewigkeitsgarantie geschützten 
Teile des GG aus dem gleichen universellen Grund schöpfen wie die Uno-Charta, die Allgem. Er-
klärung der Menschenrechte und die Menschenrechtsverträge der Vereinten Nationen.
Dass der Umfang des Sozialstaatsgebots im Grundgesetz nicht klar formuliert ist, liegt daran, dass  
bei der Schaffung des Grundgesetzes es noch offen war bzw. gehalten werden sollte, wie weit der  
universelle Grund gehen würde. Damals war die Allgem. Erklärung der Menschenrechte noch ganz  
neu und Deutschland noch kein Uno-Mitglied.Gleichzeitig wurde aber mit Art. 1 Abs. 2 GG die 
AEMR für Deutschland verbindlich gemacht, und wurde durch den gleichen Art. 1 Abs. 2 GG dafür 
Sorge getragen, dass auch alle weiteren Menschenrechte aus internationalen Rechtsquellen, vor al-
lem aus universeller Rechtsquelle, für Deutschland unveräußerlich sein würden, sobald sich 
Deutschland einmal auf diese verpflichten würde.
Das ändert andererseits nichts daran, dass der quantitative und qualitative Schutzumfang des Sozial-
staatsgebots im Grundgesetz offen formuliert ist, und dass daher den quantitativ und qualitativ er-
heblich klarer bestimmten und mit einem zumindest explizit im Sinne einer Formulierung konkre-
terer zu erfüllender Bedürfnisse, weitergehenden Schutzumfang, soweit es die Verankerung im Ver-
tragstext selbst entspricht, versehenen universellen Menschenrechte besondere Bedeutung zukommt 
gerade auch zur Begrenzung der Umsetzung von Kreditauflagen des IWF bzw. von iwf-typischen 
Auflagen. Die Verankerung im Vertragstext selbst hat auch zur Folge, dass zumindest das, was im 
uno-primärrechtlichen Menschenrechtsvertrag selbst steht, unter dem Schutz von Art. 1 Abs. 2 GG 



steht. Es hat auch zur Folge, dass eine Veräußerung dieser universellen Menschenrechte ein Über-
griff in die verfassungsgebende Gewalt des Volkes wäre (vgl. Rn. 218 des Lissabonurteils), was 
weder der Legislative, noch der  Exekutive, noch der Judikative zustünde.
Es wäre, als in Deutschland das Parlament dem Uno-Sozialpakt zustimmte, jederzeit möglich gewe-
sen, das Bundesverfassungsgericht anzurufen, um auf diese Weise die Ratifizierung des Sozialpak-
tes und damit auch das Unterfallen von dessen Menschenrechten unter die Unveräußerlichkeit der 
Menschenrechte “in der Welt” nach Art. 1 Abs. 2 GG zu verhindern oder durch völkerrechtliche 
Vorbehalte einzugrenzen. Das ist jedoch damals nicht geschehen, obwohl der Wortlaut des Art. 1 
Abs. 2 GG damals schon seit Jahren der Öffentlichkeit bekannt war.  
Aus der Unteilbarkeit der Menschenrechte folgt auch, dass ein angemessenes Verhältnis gewahrt  
bleiben muss bzgl. der Erfüllung der Menschenrechte der Gläubiger und der Einwohner Deutsch-
lands. Dabei darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass die Einwohnerzahl erheblich größer ist als die 
Gläubigerzahl, und dass unter den Einwohnern erheblich mehr Personen der Unterschicht und des  
Mittelstandes sind, bei denen finanzielle Einschnitte viel schneller zu Verletzungen auch anderer  
Menschenrechte als des Eigentumsrechts führen könen, darunter vor allem und am deutlichsten der 
sozialen universellen Menschenrechte, als dies zumindest bei den größeren Gläubigern des Staates  
der Fall ist. Die Beschwerdeführerin, die sich in ihrer Eigenschaft als Unternehmerin selbst zur Mit-
telschicht zählt, ist hierbei selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen. Die Unteilbarkeit der 
Menschenrechte, sowohl hinsichtlich des Gleichrangs und der gleichen Verbindlichkeit zwischen 
den einzelnen Menschenrechten, als auch in ihrer Funktion als Leitplanken  für einen gerechten 
Ausgleich zwischen den gegensätzlichsten Interessengruppen, ist kein lästiges  Hindernis, sondern 
geradezu der Schlüssel zur Überwindung der Finanz- und Wirtschaftskrise, was offensichtlich auch 
die Uno so sieht (siehe Abschnitt XI.14 dieser Verfassungsbeschwerden).

VII.8 Die Bedeutung des Art. 1 Abs. 2 GG für die universellen Menschenrechte gemessen an 
vergleichbaren Vorschriften lateinamerikanischer Verfassungen
Dieser Abschnitt widmet sich der Betrachtung, welche Erkenntnisse sich aus der in Lateinamerika 
üblichen direkten Anwendung der universellen Menschenrechte auf der nationalen Ebene, insbeson-
dere auch durch die Judikative, für die Interpretation insbesondere des Art. 1 Abs. 2 GG gewinnen 
lassen, darunter insbesondere für den Rang und für die Einklagbarkeit vor den nationalen Gerichten. 
Vor allem von Bedeutung ist die Frage, wie dort mit verfassungsmäßigen Vorschriften umgegangen 
wird, welche dem Art. 1 Abs. 2 GG zumindest teilweise vergleichbar sind.

VII.8.1 Dualistik, Monistik oder gemäßigte Monistik
Es gibt verschiedene Konzepte, auf welche Weise Völkerrecht zur Anwendung in der innerstaatli-
chen Rechtsordnung gelangt. Das dualistische Konzept besagt, dass Verfassung und Völkerrecht 
getrennte Rechtskreise bleiben. Das Zustimmungsgesetz bewirkt im dualistischen System die 
Trans-formierung des Völkerrechts zur innerstaatlichen Anwendbarkeit. Das monistische System 
hingegen sieht das Völkerrecht und die nationale Rechtsordnung als eine Einheit. In Lateinamerika 
ist heute eine dritte Form, der gemäßigte Monismus, vorherrschend. Dieser sieht wie der Dualismus 
die Transformierung des Völkerrechts durch ein Zustimmungsgesetz als erforderlich für dessen 
inner-staatliche Inkraftsetzung an, aber sieht zumindest das vom jeweiligen Staat ratifizierte 
humanitäre Völkerrecht und die vom jeweiligen Staat ratifizierten Menschenrechtsverträge als eine 
Einheit mit der innerstaatlichen Rechtsordnung (S. 195-196, „Die Justiziabilität wirtschaftlicher, 
sozialer und kultureller Menschenrechte“, Ana Maria Suárez Franco, Peter Lang Internationaler 
Verlag der Rechtswissenschaften).

Die lateinamerikanischen Verfassungen finden sich im Internet unter:
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/constituciones/constituciones.shtml 



Diese ansonsten sehr wertvolle Fundstelle ist zumindest bezüglich der Verfassungen von Bolivien 
und Ecuador nicht auf dem neuesten Stand. Darum zu diesen aktuelle Fundstellen:

http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=469
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf

In Deutschland ist der Dualismus maßgeblich. Das wird besonders deutlich im Solange I – Urteil 
(BVerfG 37, 271):
“Art. 24 GG ermächtigt nicht eigentlich zur Übertragung von Hoheitsrechten, sondern öffnet die
nationale Rechtsordnung (in der angegebenen Begrenzung) derart, daß der ausschließliche Herr-
schaftsanspruch der Bundesrepublik Deutschland im Geltungsbereich des Grundgesetzes zurück-
genommen und der unmittelbaren Geltung und Anwendbarkeit eines Rechts aus anderer Quelle 
innerhalb des staatlichen Herrschaftsbereichs Raum gelassen wird.”

Die Aussage im Solange I – Urteil, dass die innerstaatliche Rechtsordnung sich der unmittelbaren 
Geltung und Anwendbarkeit „aus anderer Quelle“ öffnet, ist eindeutig dualistisch. Das Völkerrecht 
ist und bleibt in Deutschland Recht „aus anderer Quelle“. Es wird auch bei unmittelbarer Anwend- 
barkeit nicht zu einer Einheit mit der innerstaatlichen Rechtsordnung.

Die Dualistik zeigt sich darüber hinaus auch eindeutig am Lissabon-Urteil, welches bzgl. des Rangs 
des EU-Primärrechts für Deutschland zu einem differenzierten Ergebnis kommt. In Rn. 240 des 
Lissabon-Urteils wird der Vorranganspruch des nicht auf die GASP bezogenen Teils des EU-
Primärrechts vor allen von ihrem Rang nicht direkt oder indirekt über die Ewigkeitsgarantie (Art. 
79 Abs. 3 GG) geschützten Teilen des Grundgesetzes bekräftigt. Dem gegenüber verbieten Rn. 255 
+ 342 des Lissabon-Urteils ausdrücklich die Supranationalisierung der GASP, mit dem Ergebnis, 
dass auch der auf die GASP bezogene Teil des EU-Primärrechts vom Rang ganz normales 
Völkerrecht bleibt, unterhalb des gesamten Grundgesetzes, des gesamten nicht auf die GASP 
bezogenen Teils des EU-Primär- und -Sekundärrechts, der Uno-Charta, der universellen 
Menschenrechte und des humanitären Kriegsvölkerrechts. Dieser sehr deutliche Rangunterschied 
zwischen verschiedenen Teilen des EU-Primärrechts war sachlich erforderlich, um den EU-Vertrag, 
insbesondere ange- sichts von dessen Art. 42 und 43 mit ihren unklaren Rechtsbegriffen als 
Grundlage für militärische Missionen in aller Welt, aber auch den Art. 21 EUV mit seiner 
beabsichtigten Abwägbarkeit zwi-schen allein vom Europäischen Rat selbst definierten 
strategischen Zielen mit der Uno-Charta,  nicht nur unterhalb des Staatsauftrags Friedensgebot (Art. 
1 Abs. 2 GG), sondern auch unterhalb der Angriffskriegsverbote aus Art. 26 GG und Art. 2 Abs. 4 
Uno-Charta zu halten und damit die Ver-einbarkeit des EU-Primärrechts mit der Uno-Charta und 
dem Grundgesetz im Wege der verfas-sungskonformen Auslegung weiterhin zu ermöglichen, um 
die Legalisierung des Angriffskriegs zu verhindern, und um das Nichtigwerden des gesamten EU-
Vertrags wegen Unvereinbarkeit mit der zum „ius cogens“ gehörenden Uno-Charta zu verhindern 
(Art. 30, 53 und 64 WVRK, Art. 103 Uno-Charta).

Ungeachtet dieser sachlichen Gründe für das differenzierte Ergebnis zum Rang des EU-Primär- 
rechts zeigt der sehr unterschiedliche Rang verschiedener Teile von diesem, gerade auch im Kon-
trast zu dem auf den ersten Blick gemäßigt monistisch wirkenden Art. 23 Abs. 1 S. 3 GG unmißver-
ständlich, dass für die Anwendung des Völkerrechts (incl. des EU-Rechts als einer besonderen Art 
des Völkerrechts) in Deutschland die dualistische Sichtweise maßgeblich ist.

So wie die Dualistik bei der Interpretation des Art. 23 Abs. 1 S. 3 GG zu Gunsten wie zu Lasten des 
Rangs verschiedener Teile des EU-Rechts maßgeblich ist, ist sie es folgerichtig auch hinsichtlich 
der Interpretation des Art. 1 Abs. 2 GG. Die für Deutschland gültigen Menschenrechte aus interna-
tionaler Rechtsquelle werden nicht Teil des Grundgesetzes, Art. 1 Abs. 2 GG sichert nicht mehr und 



nicht weniger als ihren Ranganspruch (soweit sie einen haben) und ihre unmittelbare Anwendung in 
Deutschland sowie die Verpflichtung Deutschlands aufdie AEMR.

VII.8.2 zum Vergleich Kolumbien
In Kolumbien normiert Art. 9 der Verfassung die Aufnahme der völkerrechtlichen Prinzipien in die 
Verfassung. Art. 53 nimmt die ILO-Konventionen in die innerstaatliche Rechtsordnung auf. Art. 
214 verbietet die Einschränkung der Menschenrechte im Notstand. Und Art. 102 gibt den kolumbi- 
anischen Grenzverträgen Verfassungsrang. Schließlich gibt es noch einen Zusatz zu Art. 93 der 
Ver- fassung, welcher eine Ermächtigung enthält, das Römische Statut des Internationalen 
Strafgerichts-hofs zu ratifizieren, wobei dieser Verfassungszusatz dem Römischen Statut für den 
Fall der Ratifi-zierung Verfassungsrang verleiht (S. 215,  „Die Justiziabilität wirtschaftlicher, 
sozialer und kultu-reller Menschenrechte“, Ana Maria Suárez Franco, Peter Lang Internationaler 
Verlag der Rechts-wissenschaften).
Am interessantesten für den Vergleich mit Art. 1 Abs. 2 GG sind jedoch die Artikel 93 und 94 der 
kolumbianischen Verfassung. Diese lauten wie folgt:

„Artículo 93.- Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen 
los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el 
orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad 
con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.
Artículo 94.- La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los
convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo
inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.“

Art. 93 S. 1 normiert dabei den Vorrang der Menschenrechte der von Kolumbien ratifizierten Men- 
schenrechtsverträge. Art. 93 S. 2 schreibt zusätzlich die Auslegung der Grundrechte der kolumbia-
nischen Verfassung im Einklang mit den  Menschenrechten aus den von Kolumbien ratifizierten 
Menschenrechtsverträgen vor, wobei Art. 93 S. 2 allein hermeneutisch auszulegen sein dürfte, da 
angesichts der auch in Kolumbien vorherrschenden gemäßigt monistischen Sichtweise die in Ko- 
lumbien gültigen Menschenrechte aus internationaler Rechtsquelle ohnehin als Teil des Verfas-
sungsblocks betrachtet werden. Art. 94 schließlich bestimmt die Zugehörigkeit auch der nicht in der 
Verfassung selbst normierten Menschenrechte zum Verfassungsblock. Dabei wird Art. 94 nicht 
monistisch, sondern gemäßigt monistisch ausgelegt, dergestalt, dass nicht einfach jedes Menschen-
recht, welches es bei Organisationen (wie z. B. OAS oder UNO), denen Kolumbien angehört, gibt, 
vollautomatisch Verfassungsrang in Kolumbien bekommt, sondern nur insoweit, wie diese Men-
schenrechte auf Grund anderer Verfassungsartikel als Art. 94 für Kolumbien Gültigkeit erlangt 
haben – also im Klartext auf jeden Fall die Menschenrechte, deren Gültigkeit sich durch die Rati-
fizierung der entsprechenden Menschenrechtsverträge i. V. m. Art. 93 S. 1 der Verfassung ergibt. 
Ob Art. 94 auch auf solche Menschenrechte anwendbar ist, deren Gültigkeit für Kolumbien sich 
allein aus ihrer Zugehörigkeit zum „ius cogens“ i. V. m. Art. 9 der kolumbianischen Verfassung 
ergibt, entzieht sich der Kenntnis der Beschwerdeführerin. Zur Interpretation des Art. 94 der 
kolumbianischen Verfassung  siehe S. 201 des Buches „Die Justiziabilität wirtschaftlicher, sozialer 
und kultureller Menschenrechte“ (a. a. O.) sowie das dort zitierte Urteil des kolumbianischen 
Bundesverfassungsgerichts zu Az. C-578/1999.

VII.8.3 zum Vergleich Bolivien
Boliviens aktuelle Verfassung wurde in 2008 verabschiedet. Deren Art. 109 normiert die unmittel-
bare Anwendbarkeit aller in die bolivianische Verfassung aufgenommenen Rechte. Art. 13 IV be- 
stimmt, dass die Menschenrechte aus den von Bolivien ratifizierten internationalen Menschen- 
rechtsverträgen in der innerstaatlichen Rechtsordnung Vorrang haben. Art. 256 I normiert, dass bei 



ähnlichen Menschenrechten in Verfassung und in internationalen Menschenrechtsverträgen immer 
der vorteilhaftere Schutzumfang gilt. Art. 13 II schließlich stellt klar, dass es für Bolivien außer den 
Menschenrechten aus der Verfassung weitere verbindliche Menschenrechte gibt. Siehe hierzu Ab- 
schnitt VII.8.6 dieser Verfassungsbeschwerden.
Zu den genannten Artikeln der bolivianischen Verfassung siehe auch S. 197-199 von „Die Justizia-
bilität wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Menschenrechte“ (a. a. O.)

VII.8.4 zum Vergleich weitere lateinamerikanische Staaten
In Venezuela werden für die Menschenrechte aus der Verfassung und aus den internationalen Ver-
trägen  die unmittelbare Anwendbarkeit  incl. Justiziabilität vor den nationalen Gerichten durch Art. 
22 und 23 der Verfassung normiert. In der ecuadorianischen Verfassung ist dies in Art. 11.3 Abs. 
1+3 und in Art. 426 festgelegt. Die argentinische Verfassung gibt in ihrem Art. 75 Abs. 22 einem 
Teil der internationalen Menschenrechtsverträge Verfassungsrang, darunter dem Uno-Sozialpakt, 
der Anti-Folterkonvention der Uno, der Uno-Frauenrechtskonvention und der Uno-Kinderrechts-
konvention. In Guatemala bestimmt der Wortlaut von Art. 46 der Verfassung sogar den Vorrang der 
von dem Land ratifizierten völkerrechtlichen Verträge vor der Verfassung, was von der Rechtspre-
chung jedoch im Sinne eines Gleichrangs ausgelegt wird. In Brasilien bekommen solche Menschen- 
rechtsverträge Verfassungsrang, die mit 3/5 – Mehrheit angenommen werden (Art. 5 XXVIII und 
Art. LXXVIII, §3). In Costa Rica räumt Art. 7 der Verfassung den gültigen Verträgen einen Rang 
oberhalb der Gesetze und unterhalb der Verfassung ein, ähnlich Art. 18 der honduranischen Verfas- 
sung. Der Vorrang der völkerrechtlichen Verträge vor den einfachen Gesetzen findet sich schließ-
lich auch in Art. 137 der Verfassung von Paraguay und in Art. 144 der Verfassung von El Salvador.
(S. 196-199 von „Die Justiziabilität wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Menschenrechte“, a. a. 
O.)

VII.8.5 lateinamerikanische Lehre vom „Verfassungsblock“
Das in weiten Teilen Lateinamerikas anerkannte und gültige Prinzip des Verfassungsblocks 
beinhal- tet die Vorstellung, dass ein Teil des vom jeweiligen Staat ratifizierten Völkerrechts 
Verfassungs-rang hat und rechtlich mit der Verfassung eine Einheit bildet. Also in einer 
überwiegend gemäßigt monistischen Sichtweise, nicht einer dualistischen, in der ein expliziter 
Gleichrang auch denkbar wäre, wenn er in der jeweiligen Verfassung normiert würde, es aber 
weiterhin getrennte Rechtskrei-se blieben. Die Zugehörigkeit zum Verfassungsblock führt dazu, 
dass die völkerrechtlichen Vor- schriften, welche in den jeweiligen Verfassungsblock 
aufgenommenen werden, den gleichen Rang und die gleiche Gültigkeit erlangen wie die 
verfassungsrechtlichen Vorschriften selbst, sodass „die Gerichte sich nicht aufgrund fehlenden 
nationalen Rechts weigern können, Fälle von Verletzungen der Menschenrechte zu behandeln, die 
ihrer Rechtsprechung unterstellt werden. In diesen Fällen müssen vielmehr unmittelbar das 
Völkerrecht oder verfassungsrechtliche Bestimmungen angewen-det werden.“ (S. 216, „Die 
Justiziabilität wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Menschenrechte“ (a. a. O.)). In den 
Verfassungsblock werden vor allem die vom jeweiligen Staat ratifizierten  inter-nationalen 
Menschenrechtsverträge, in Nicaragua und Argentinien darüber hinaus z. B. auch die AEMR 
aufgenommen, in Kolumbien darüber hinaus z. B. auch die ILO-Konventionen und Grenz-verträge 
(siehe Abschnitt VII.8.2 dieser Verfassungsbeschwerden).

VII.8.6 Bezugnahmen auf nicht in der Verfassung selbst normierte Menschenrechte 

Verschiedene lateinamerikanische Verfassungen enthalten, neben Artikeln, welche Menschenrechte 
aus internationalen Verträgen ausdrücklich unmittelbar anwendbar bzw. justiziabel machen oder 
mit Verfassungsrang versehen, auch einfach Bezugnahmen auf nicht in der Verfassung selbst 



normierte Menschenrechte, was nach Auffassung der Beschwerdeführerin besonders vergleichbar 
ist mit Art. 1 Abs. 2 GG und damit von besonderer Bedeutung für den Erkenntnisgewinn zur 
Reichweite von Art. 1 Abs. 2 GG:

Guatemala
Artículo 44.- Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la
Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la
persona humana.
El interés social prevalece sobre el interés particular.
Serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que
disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza.

Nicaragua
Artículo 46.- En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del
reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y
protección de los derechos humanos, y de la plena vigencia de los derechos consignados en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y
en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

Paraguay
Artículo 45.- DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS NO ENUNCIADOS.
La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución no debe entenderse
como negación de otros que, siendo inherentes a la personalidad humana, no figuren expresamente
en ella. La falta de ley reglamentaria no podrá ser invocada para negar ni para menoscabar algún
derecho o garantía.

Venezuela (aus der amtlichen venezolanischen Übersetzung ins Deutsche)
Art. 22
Die Erwähnung der in dieser Verfassung und in den internationalen Abkommen zu den Menschen- 
rechten enthaltenen Rechte und Garantien schließt nicht die Negation anderer Rechte ein, die den 
Menschen eigen sind, auch wenn sie nicht ausdrücklich darin erwähnt werden. Das Fehlen einer 
gesetzlichen Regelung dieser Rechte steht ihrer Ausübung nicht entgegen.

Bolivien
Artículo 13
I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes,
indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos.
II. Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros
derechos no enunciados.
III. La clasificación de los derechos establecida en esta Constitución no determina jerarquía alguna
ni superioridad de unos derechos sobre otros.
IV. Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional,
que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción
prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se
interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por
Bolivia

mit explizitem Menschenwürdebezug:



Ecuador
Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:
1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual
o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades
garantizarán su cumplimiento.
2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos,
deberes y oportunidades.
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de
nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural,
estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado
judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación
sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni
por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o
permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará
toda forma de discriminación.
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la
igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren
en situación de desigualdad.
3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los
instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa
e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor
público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.
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Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se
exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la
Constitución o la ley.
Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta
de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para
desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.
4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos
ni de las garantías constitucionales.
5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y
servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la
norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.
6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables,
indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.
7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la
Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos
humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de
las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean
necesarios para su pleno desenvolvimiento.
8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a
través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El
Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su
pleno reconocimiento y ejercicio.
Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo
que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de
los derechos.
9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los
derechos garantizados en la Constitución.
El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe



en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las
violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia
en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u
omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y
empleados públicos en el desempeño de sus cargos.
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El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en
contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles, penales y administrativas.
El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial,
retardo injustificado o inadecuada administración de justicia,
violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones
de los principios y reglas del debido proceso.
Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el
Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado
de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de
servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se
repetirá en contra de ellos.

Honduras
Artículo 63.- Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán
entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen
de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad
del hombre.

Peru
Artículo 3.- La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que
la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre,
o en los principios de soberanía del pueblo del Estado democrático de derecho y de la forma
republicana de gobierno.

Uruguay
Artículo 72.- La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no
excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana
de gobierno.
 

VII.8.7 im Vergleich dazu Deutschland 
Wie bereits in Abschnitt VII.8.1 dieser Verfassungsbeschwerden anhand des Lissabon-Urteils und 
des Solange I  – Urteils bewiesen, hat Deutschlands Grundgesetz ein dualistisches Verhältnis zum 
Völkerrecht. Damit kann das auf dem gemäßigten Monismus bzw. auf dem Monismus beruhende 
lateinamerikanische Konzept des Verfassungsblocks für Deutschland keine Anwendung finden. Die 
Anwendung des Verfassungsblocks scheitert für die universellen Menschenrechte darüber hinaus 
daran, dass es keine Vorschrift im Grundgesetz gibt, welche sie explizit zum Teil des Grundgeset-
zes machen würde. Die universellen Menschenrechte selbst sind also nicht Teil des Grundgesetzes. 
Hinzu kommt, dass die Uno-Charta von ihrem Ranganspruch her direkt unterhalb des Grundgeset-
zes und zugleich direkt oberhalb der universellen Menschenrechte steht (Art. 2 Abs. 1 und Art. 103 
Uno-Charta; Art. 28 und Art. 29 Nr. 3 AEMR). Der Vorrang der Uno-Charta vor den universellen 
Menschenrechten könnte nur durch eine Vorschrift innerhalb des Grundgesetzes ausgehebelt wer-
den, welche die universellen Menschenrechte für Deutschland über die Uno-Charta heben oder mit 
dem Grundgesetz gleichrangig machen würde. Eine solche Vorschrift gibt es aber nicht, auch nicht 
in Art. 1 Abs. 2 GG.



Anders als Art. 93 S. 1 der kolumbianischen, Art. 75 Abs. 22 der argentinischen, Art. 46 der guate-
maltekischen und  Art. 5 XXVIII i. V. m. Art. LXXVIII, §3 der brasilianischen Verfassung, nor-
miert Art. 1 Abs. 2 GG nicht einen expliziten Ranganspruch für die universellen Menschenrechte in 
Deutschland, sondern nicht mehr und nicht weniger als deren Unverletztlichkeit und Unveräußer-
lichkeit sowie darüber hinaus die Verpflichtung Deutschlands auf die AEMR.

Der Rang der universellen Menschenrechte für Deutschland ergibt sich nicht aus Art. 1 Abs. 2 GG, 
wohl aber garantiert die Unverletzlichkeit nach Art. 1 Abs. 2 GG den Wesensgehalt der für 
Deutschland gültigen universellen Menschenrechte, und verbietet die Unveräußerlichkeit aus Art. 1 
Abs. 2 GG die Herabstufung vom Rang her ebenso, wie er deren Nichtanwendung verbietet (und so 
deren direkte Anwendung im Umkehrschluss gebietet), und wie er  die vollständige oder teilweise 
Kündigung der jeweiligen Menschenrechtsverträge der Vereinten Nationen verbietet. Der Rangan-
spruch der universellen Menschenrechte für Deutschland ergibt sich jedoch nicht aus Art. 1 Abs. 2 
GG, sondern aus der Zugehörigkeit der universellen Menschenrechte zum „ius cogens“ (Art. 28 
AEMR, Art. 1 Nr. 3 Uno-Charta, Art. 53 und 64 WVRK, Rn. 279-282 des Urteils des EU-Gerichts 
1. Instanz zu Az.T-306/01 und dort zitiertes IGH-Gutachten vom 08.07.1996). 
Zur Vermeidung von Wiederholungen siehe zum Ranganspruch der universellen Menschenrechte 
Abschnitt VII.6 dieser Verfassungsbeschwerden.

Art. 1 Abs. 2 GG beinhaltet zugleich offensichtlich mehr als Art. 44 der guatemaltekischen, Art. 45 
der paraguaischen, Art. 63 der honduranischen, Art. 3 der peruanischen und Art. 72 der uruguayi- 
schen Verfassung, welche jeweils nur klarstellen, dass die in der Verfassung explizit enthaltenen 
Rechte der zusätzlichen Anwendung der Menschenrechte aus weiteren Rechtsquellen (d. h. vom je-
weiligen Staat ratifizierte völkerrechtliche Menschenrechtsverträge und zum „ius cogens“ gehören-
de nicht ratifizierte Menschenrechtsverträge sowie über die Zugehörigkeit zum „ius cogens „ außer-
dem die AEMR) in keiner Weise entgegen stehen.
Art. 1 Abs. 2 GG geht insoweit über diese Vorschriften hinaus, als er die Herabstufung und die 
Kündigung der für Deutschland geltenden universellen Menschenrechte verbietet und deren 
Anwen- dung gebietet (im Umkehrschluss aus dem in der Unveräußerlichkeit enthaltenen Verbot 
der Nicht-anwendung).

Die einzige völkerrechtliche Menschenrechtsquelle, deren Verbindlichkeit und Anwendung direkt 
aus Art. 1 Abs. 2 GG folgt, ist die Allgem. Erklärung der Menschenrechte (AEMR). Das ergibt sich, 
wie insbesondere Abschnitt VII.9.1 dieser Verfassungsbeschwerden beweist, bereits aus dem Um- 
stand, dass Art. 1 Abs. 2 GG bewusst von der Formulierung einer Entwurfsfassung des ersten Ab-
satzes der Präambel der AEMR abgeschrieben und bewusst in den mit Ewigkeitsgarantie (Art. 79 
Abs. 3 GG) versehenen Art. 1 GG eingefügt wurde. Dass der Text von Art. 1 Abs. 2 GG dabei einer 
Entwurfsfassung entspricht, die es immerhin bis zum Uno-Hauptorgan ECOSOC geschafft hat und 
bis zum Beschluss der AEMR nur geringfügig modifiziert worden ist, tut der Interpretation, dass 
Art. 1 Abs. 2 GG die unmittelbare Anwendung der AEMR für Deutschland bereits seit Inkrafttreten 
des Grundgesetzes normiert, zumal die Byrnes-Rede (siehe Abschnitt VII.9.3 dieser Verfassungsbe-
schwerden) beweist, dass die alliierten Befreier auf die Verpflichtung Deutschlands auf die Men-
schenrechte (nicht allein auf die Grundrechte) bestanden haben, keinerlei Abbruch. Den  Unter-
schied macht allein aus, dass in Art. 1 Abs. 2 GG „jede menschliche Gemeinschaft“ und im ersten 
Absatz der Präambel der AEMR „Freiheit“ steht. Die Unverletztlichkeit und die Unveräußerlichkeit 
der universellen Menschenrechte finden sich indes an beiden Stellen. Darüber hinaus zeigt die For- 
mulierung „jede menschliche Gemeinschaft“ (und gerade nicht „jede menschliche Gemeinschaft in 
Deutschland“ oder „jede menschliche Gemeinschaft in Europa“) vom Wortlaut her noch deutlicher 
den Bezug zu den universellen Menschenrechten als der entsprechende Absatz in der Präambel der 
AEMR.



Darüber hinaus ist die Beschwerdeführerin der Rechtsauffassung, dass Art. 1 Abs. 2 GG mit den 
„Menschenrechten in der Welt“ nicht ausschließlich die Menschenrechte der Vereinten Nationen 
meint, sondern auch die Unverletzlichkeit und Unveräußerlichkeit aller anderen Menschenrechte 
aus internationaler Rechtsquelle, die für Deutschland gültig sind, also auch die Rechte aus der EU-
Grundrechtecharta und aus der EMRK, wobei Art. 1 Abs. 2 GG die vorhandenen Lücken in diesen 
Menschenrechtsverträgen aber genauso wenig schließen kann wie die Lücken, welche es in den 
Menschenrechtsverträgen der Uno gibt.
Diesen Verfassungsbeschwerden indes geht es um den Beweis des Rangs und der unmittelbaren 
An- wendbarkeit (incl. der Justiziabilität vor den nationalen Gerichten in Deutschland) bzgl. der 
univer-sellen Menschenrechte, weil nur die universellen Menschenrechte (insbesondere die aus dem 
Uno-Sozialpakt) dem präzedenzlosen sozialen Kahlschlag, welchen man auf die Blankett-
Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV stützen will, für Deutschland verbindlich einen 
hinreichenden Schutz entgegen set- zen.

VII.8.8 stichwortartige Übersicht bzgl. der universellen Menschenrechte in Deutschland 

Verbindlichkeit AEMR Art. 1 Abs. 2 GG, Art. 25 GG (da „ius co- 
gens“)

Verbindlichkeit von Deutschland rafizierte Men- 
schenrechtsverträge der Uno

Art. 59 GG

Unveräußerlichkeit von AEMR und von allen von 
Deutschland rafizierten Menschenrechtsverträgen der 
Uno (incl. Unkündbarkeit, Herabstufungsverbot und 
unmittelbare Anwendbarkeit incl. Justiziabilität vor 
den nationalen Gerichten)

Art. 1 Abs. 2 GG, Art. 25 GG (bzgl. unmit- 
telbarer Anwendbarkeit, da „ius cogens“)

Rang der AEMR und der von Deutschland ratifizier- 
ten Menschenrechtsverträge der Uno oberhalb der 
einfachen Gesetze 

Art. 25 GG (da „ius cogens“)

Rang der universellen Menschenrechte für Deutsch- 
land oberhalb des normalen völkerrechtlichen Rangs

Durch Zugehörigkeit der universellen Men- 
schenrechte zum „ius cogens“

Zugehörigkeit der universellen Menschenrechte zum 
„ius cogens“

Art. 28 AEMR, Art. 1 Nr. 3 Uno-Charta, Art. 
53 WVRK, Art. 64 WVRK (bestätigt durch 
Rn. 279-282 des Urteils des EU-Ge- richts 1. 
Instanz und das dort zitierte IGH-Gutachten 
vom 08.07.1996)

Rang der universellen Menschenrechte für Deutsch-
land unterhalb des Grundgesetzes 

Art. 2 Abs. 1 Uno-Charta, Art. 103 Uno-
Charta, Art. 29 Nr. 3 AEMR

weitere Rechtsgrundlagen zur Justiziabilität aller  
universellen Menschenrechte in Deutschland (neben 
Art. 1 Abs. 2 GG)

Art. 19 Abs. 4 GG, Art. 8 AEMR

Justiziabilität bzgl. Uno-Zivilpakt, Uno-Frauen- 
rechtskonvention und Anti-Folterkonvention in 
Deutschland im besonderen

Nach Art. 2 Abs. 3 Uno-Zivilpakt, Art. 2 lit. c 
Uno-Frauenrechtskonvention, Art. 6 Anti-
Folterkonvention

Justiziabilität der übrigen von Deutschland ratifizier-
ten universellen Menschenrechte sowie der AEMR 
(außer Art. 1 Abs. 2 GG, Art. 25 GG, Art. 19 Abs. 4 
GG und Art. 8 AEMR)

Auf Grund der Unteilbarkeit der universel-len 
Menschenrechte (siehe Abschnitt VII.6 dieser 
Verfassungsbeschwerden i. V. m. der 
expliziten Justiziabilität von Zivilpakt, 
Frauenrechts- und Anti-Folterkonvention)



VII.9 Die Bedeutung des Art. 1 Abs. 2 GG für die universellen Menschenrechte gemessen am 
Parlamentarischen Rat und am Besatzungsrecht, darunter insbesondere am Ergebnis der Konferenz 
von Jalta und der Byrnes-Rede

Dieser Abschnitt liefert weitere Beweise dafür, dass Art. 1 Abs. 2 GG von der Präambel der AEMR 
inspiriert ist, und dass die Menschenrechte  „in der Welt“ laut Art. 1 Abs. 2 GG sich vor allem auf 
die universellen Menschenrechte bezieht.

Der erste Absatz der Präambel der AEMR lautet:
„Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller 
Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden 
in der Welt bietet..“

Demgegenüber lautet Art. 1 Abs. 2 GG (wobei sich das Wort „darum“ auf die gem. Art. 1 Abs. 1 
GG unantastbare Menschenwürde bezieht):
„Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten 
als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.“

VII.9.1 Parlamentischer Rat orientierte sich bei Art. 1 (2) GG an Allg. Erklärung der 
Menschenrechte
Kurt Georg Wernicke war Protokollführer des Parlamentarischen Rates, also des Gremiums, wel-
ches den Grundgesetzentwurf erarbeitet hat. Von ihm stammt außerdem die erste Kommentierung 
der Grundrechte des Grundgesetzes im „Bonner Kommentar zum Grundgesetz“ (nicht zu verwech-
seln mit dem „Bonner Grundgesetzkommentar“). 1953 wurde er Leiter der wissenschaftlichen Ab- 
teilung des Bundestags und Direktor der Bundestagsbibliothek. In diesen beiden Eigenschaften 
sorgte er dafür, dass die Entstehungsgeschichte der Gesetze im Bundestag dokumentiert wird.

Seine erste Kommentierung ist von besonderer Beweiskraft, da Wernicke beim Parlamentarischen 
Rat nicht nur dabei war, sondern Protokoll geführt hat, für seine Kommentierung also jederzeit in 
den Protokollen nachlesen konnte. Die Positionen, die er in 1953 erhalten hat, sprechen in besonde-
rem Maße dafür, dass seine Aufzeichnungen  als sorgfältig und  unparteiisch eingeschätzt worden 
sein müssen. Darüber hinaus hat er als Protokollant sich wenig selbst einbringen können in die Be-
ratungen des Parlamentarischen Rats, um alles vollständig dokumentieren zu können. Diese wahr- 
nehmungsfokussierte und weitgehend neutrale Tätigkeit sprechen für eine noch objektivere Wahr-
nehmung, als es mit eigenen Vorschlägen stärker involvierten Mitgliedern des Parlamentarischen 
Rats möglich gewesen wäre, und damit für eine erhöhte Wahrscheinlichkeit der Objektivität und 
Neutralität seines Kommentars.

Im Abschnitt zur Entstehungsgeschichte von Art. 1 GG heißt es zu dessen Absatz 2:
„In 2. Les. wurde, neben weniger bedeutsamen Änderungen des Abs. III, der Abs. II in Anlehnung 
an die Präambel des 1. Entw. des SozialA. der UN (Drucks. Nr. 144) völlig neu gefaßt. Nachdem 
der HptA. in 1. Les. den Art. 1 unverändert übernommen hatte, wurde vom GSA. in der 32. Sitz. 
das Bekenntnis zu den Freiheits- und Menschenrechten in Abs. II umformuliert. Im HptA. wurde 
dann in 2. Les. ein interfraktioneller Antrag, in Abs. II bei den 'Freiheits- und Menschenrechten' die 
Worte 'von Gott gegeben' einzufügen abgelehnt und im wesentlichen die letzte Fassung des GSA. 
angenommen. In 3. Les. änderte der HptA.den Artikel von Grund auf und wählte die, den Vorschlä-
gen des ARA vom 25.1.49 (Drucks. Nr. 543) fast wörtlich verwendende Fassung des FünferA vom 
5.2.49 (Drucks. Nr. 591), die – abgesehen von dem in Abs. II zwischengeschalteten Bekenntnis zu 
den Menschenrechten – in ihrem Abs. I und III deutlich auf den HchE. (s. Art. 1, 21 II) zurückging. 
Diese Fassung blieb dann, abgesehen von einer reinen redaktionellen Änderung in der 4. Les. des 
HptA., bis zur letzten Les. im Plen. unverändert.“ 



Das beweist, dass der Wortlaut des Art. 1 Abs. 2 GG von einer Entwurfsfassung des ersten 
Absatzes der Präambel der Allgem. Erklärung der Menschenrechte stammt. Mit dem „SozialA. der 
UN“ dürfte der Wirtschafts- und Sozialrat ECOSOC der Uno gemeint sein, dem neben der 
Vollversamm- lung und dem Sicherheitsrat dritten Hauptorgan der Vereinten Nationen. Dass man 
sich nicht am endgültig von der Uno-Vollversammlung verabschiedeten Text der AEMR – 
Präambel orientiert hat, erklärt den Unterschied in der Formulierung zwischen Art. 1 Abs. 2 GG 
und der AEMR.

Am 25.07.1948 beschlossen die Ministerpräsidenten der Bundesländer die Einrichtung des Herren- 
chiemseer Konvents, in welchen jedes Bundesland jeweils einen Vertreter entsandte, zur Erarbei-
tung eines Grundgesetzentwurfs. Der Herrenchiemseer Konvent tagte vom 10.-23.8.1948. Sein Ent-
wurf, von Wernicke „HChE“ abgekürzt, diente als Ausgangspunkt für die Arbeit des Parlamentari-
schen Rats, der daraus den endgültigen Entwurf des Grundgesetzes erarbeitet hat.
Der Parlamentarische Rat hat seine Arbeit begonnen am 01.09.1948. Die AEMR wurde am 10.12. 
1948 beschlossen. 
Dieser zeitliche Ablauf erklärt, warum der heutige Art. 1 Abs. 2 GG im HChE noch nicht enthalten 
war, und warum der heutige Art. 1 Abs. 2 GG nicht exakt mit dem Wortlaut von Abs. 1 der Präam-
bel der AEMR übereinstimmt.

Wernickes Kommentierung zeigt auch, dass um die Formulierung des Art. 1 GG in besonderem 
Maße im Parlamentarischen Rat gerungen wurde. Dabei hat der Gottesbezug (mit den Worten „Ver-
antwortung vor Gott und den Menschen“) es bis in die Präambel des Grundgesetzes geschafft, nicht 
aber in die durch die Ewigkeitsgarantie (Art. 79 Abs. 3 GG) ganz besonders geschützten Artikel 1 
und 20 des Grundgesetzes. Die Unveräußerlichkeit der „Menschenrechte in der Welt“ nach Art. 1 
Abs. 2 GG ist mit Ewigkeitsgarantie geschützt, der Gottesbezug  zwar immerhin verbindlich (Rn. 
79 des Urteils des BVErfG zum Grundlagenvertrag, BVerfGE 36,1), aber ohne Ewigkeitsgarantie. 
Auch das Wiedervereinigungsgebot des Grundgesetzes stand bis zur Wiedervereinigung allein in 
der Präambel. Art. 1 Abs. 2 GG muss bewusst noch mehr Gewicht beigemessen worden sein als der 
Wiedervereinigung und als dem Gottesbezug.

Im Kommentar-Abschnitt zur Erläuterung von Art. 1 GG sagt Wernicke:
„e) Mit dem in Abs. II abgelegten qualitativ-moralischen Bekenntnis zieht das deutsche Volk aus 
der selbsterlebten Zeit der Herrschaft einer unbegrenzten Staatsmacht die Folgerung: es lehnt dieses 
System ab und entscheidet sich für jene Auffassung, die den Staat seiner Herrscherrolle entkleidet 
und ihn verpflichtet, seine Aufgabe selbstlos im Dienste der Menschenwürde zu erfüllen (vgl. Laun, 
a. a. O., S. 4 f; HChE Art. 1 I; v. Hippel, a. a. O., S. 43 f; Erläuterungen oben unter II 2 a, sowie zu 
Art. 2 unt. II 1 a)
f) Die unterschiedliche Bezeichnung Grundrechte (Art. 1 III) und Menschenrechte (Art. 1 II) ist be- 
wußt gewählt worden. Darin kommt zum Ausdruck, dasß die verfassungspositiv aufgezählten GR.  
nur einen Teil der nicht voll positivierbaren Menschenrechte bilden. Die Menschenrechte gelten 
stets für alle Menschen, also auch für Staatenlose und Ausländer, die Grundrechte nur, soweit sie 
zugleich Menschenrechte sind oder soweit das BGG. sie Ausländern gewährt (vgl. jeweils die Erl. 
zu den einzelnen GR.-Artikel; anders als bei der WRV, ist beim BGG, der Wortlaut maßgeblich; s. 
Mangoldt, DÖV, 1949, S. 263; Groß, DV. 1950, S. 8; C. Schmitt, Verfl. S. 164 ff; Anschütz, 
Komm. 10 Aufl. S. 450). Andererseits können durch die GR. des BGG. Rechte in weiterem Umfang 
gewährleistet sein, als es nach den allg. Menschenrechten der Fall wäre (z. B. staatsbürgerliche 
Rechte).“

Das beweist, dass Art. 1 Abs. 2 GG auch nach der Rechtsauffassung Wernickes sich auf die „allge- 
meinen“ Menschenrechte (also damals auf die in der AEMR) bezieht. 1950 war Deutschland noch 
nicht Mitglied der Vereinten Nationen. Dadurch konnte man damals, trotz Art. 1 Abs. 2 GG, zu der 



rechtsirrigen Auffassung gelangen, die universellen Menschenrechte wären damals nicht positivier-
bar. Tatsächlich waren sie nur im Grundgesetz nicht explizit positiviert. Die AEMR muss aber nach 
Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin bereits seit Inkrafttreten des Grundgesetzes über Art. 1 
Abs. 2 GG für Deutschland verbindlich und unmittelbar anwendbar gewesen sein (siehe auch Ab- 
schnitt VII.8.7 und VII.9.3 dieser Verfassungsbeschwerden). 

Darüber hinaus hat Dr. Carlo Schmid in der 2. Sitzung des Parlamentarischen Rats vom 08.09.1948 
gesagt, dass dem Parlamentarischen Rat für das Grundgesetz bestimmte Inhalte auferlegt worden 
seien (von der Beschwerdeführerin recherchiert im Bundesarchiv am 07.07.2011, S. 11 der 2. 
Sitzung des Parlamentarischen Rats, Microfiche Z 5/12). Dass die Bezugnahme auf die Menschen- 
rechte „in der Welt“, also auf die universellen Menschenrechte, im Herrenchiemseer Entwurf noch 
nicht in Art. 1 Abs. 2 enthalten war, deutet zusammen mit der Byrnes-Rede (Abschnitt VII.9.3 
dieser Verfassungsbeschwerden), laut welcher die Einhaltung der Menschenrechte, nicht nur der 
Grundrechte, für Deutschland aus Sicht der USA Vorbedingung für die Wiedererlangung von 
Wohlstand sei, darauf hin, dass der Bezug auf die universellen Menschenrechte von einem 
innerhalb der Ewigkeitsgarantie befindlichen Teil des Grundgesetzes aus zu den von Dr. Schmid 
angedeuteten auferlegten Inhalten gehört hat.

Darüber hinaus hat sich im Vergleich zu 1950 die Situation heute grundlegend geändert. Heute ist 
Deutschland Mitglied der Vereinten Nationen, und es hat alle Menschenrechtsverträge und 
-konven-tionen der Uno bis auf die zum Schutz der Wanderarbeiter ratifiziert. 
Und die Rechtsauffassung bzw. Rechtserkenntnis, dass die universellen Menschenrechte zum „ius 
cogens“  gehören und damit verbindlich sind, hat sich heute weltweit erheblich weiter durchgesetzt 
als noch in 1950, wo die AEMR gerade erst ein Jahr alt war. Siehe hierzu z. B. das IGH-Gutachten 
vom 08.07.1996 zur Frage der Rechtsmäßigkeit des Drohung mit und des Einsatzes von Atomwaf- 
fen oder die Aussage von Prof. Dr. Jean Ziegler zum Vorrang der universellen Menschenrechte vor 
internationalen Kredit- oder Handelsvereinbarungen.

Schließlich ist für die Bezogenheit des Art. 1 Abs. 2 GG auf die universellen Menschenrechte auch 
der zeitliche Ablauf entscheidend. Die AEMR gab es vor dem Inkrafttreten des Grundgesetzes. Die 
EMRK des Europarats gab es erst 1950, und die EU-Grundrechtecharta gar erst ab 2000. Es können 
damals, bei Schaffung des Grundgesetzes nur die universellen Menschenrechte gemeint gewesen 
sein – wenngleich bei Auslegung nach Sinn und Zweck von Art. 1 Abs. 2 GG aus diesem auch ein 
Veräußerungsverbot, auch im Sinne eines Herabstufungsverbots, der Menschenrechte anderer inter-
nationaler Organisationen wie des Europarats und der EU herauszulesen ist.
Eine Auslegung hingegen, alle Menschenrechte außer den universellen anzuwenden, oder nach Be- 
lieben nur einen Teil der universellen Menschenrechte anzuwenden, verbietet sich offensichtlich 
bereits angesichts der Entstehungsgeschichte von Art. 1 Abs. 2 GG.

VII.9.2 die Konferenz von Jalta
Bereits die Erklärung zu den Ergebnissen der Konferenz von Jalta durch die damaligen Regierungs- 
chefs von Großbritannien (Winston S. Churchill), USA (Franklin D. Roosevelt) und Sowjetunion     
(J. V. Stalin) zeigt in Abschnitt 9 die Verbindung zwischen den Menschenrechten und  deren 
Unteilbarkeit und dem Frieden auf. Dort heißt es:
„Unsere Besprechungen hier in der Krim haben neuerlich die uns gemeinsame Entschlossenheit 
bestärkt, im kommenden Frieden die Einigkeit in der Zielsetzung und im Handeln zu erhalten und 
noch zu festigen, die im Krieg den Sieg der Vereinten Nationen ermöglicht und gesichert hat. Es ist 
unser Glaube, dass diese Einigkeit eine heilige Verpflichtung unserer Regierungen gegenüber 
unseren Völkern und allen Völkern der Welt ist. 
Nur wenn die Zusammenarbeit und das Verständnis zwischen unseren drei Völkern und zwischen 
allen friedliebenden Nationen andauert und wächst, kann das höchste Ziel der Menschheit 



verwirklicht werden: Ein ungefährdeter, dauernder Friede, der, nach den Worten der Atlantik-
Charta (10 C), 'Gewähr dafür bietet, dass alle Menschen in allen Ländern ihr Leben frei von Furcht 
und Not verbringen und beenden können'.
Unser Sieg in diesem Kriege und die Schaffung der geplanten Internationalen Organisation werden 
eine in der Geschichte in solcher Grösse noch nie vorhandene Gelegenheit bieten, in den 
kommenden Jahren die notwendigen Voraussetzungen für einen solchen Frieden zu schaffen.“

„Frei von Furcht“ bezieht sich dabei auf die bürgerlichen, „frei von Not“ auf die sozialen Men-
schenrechte., „und“ auf die Unteilbarkeit.
In der von den USA und Großbritannien ausgearbeiteten und am 14.08.1941 verkündeten  Atlantik-
Charta heißt es in Punkt 6:
„Sie hoffen, dass nach der endgültigen Vernichtung der Nazi-Tyrannei ein Frieden geschaffen 
werde, der allen Völkern erlaubt, innerhalb ihrer Grenzen in vollkommener Sicherheit zu leben, und 
der es allen Menschen in allen Ländern ermöglicht, ihr Leben frei von Furcht und von Not zu 
verbringen.“
Die Atlantik-Charta war eine Vorläuferin der AEMR. 
Die Worte  „Freiheit von Furcht und Not“ finden sich schließlich auch in der Präambel der AEMR 
wieder.

Punkt 4 der Erklärung zu den Ergebnissen der Konferenz von Jalta beinhaltet, dass eine Konferenz 
zur Ausarbeitung einer Charta der Vereinten Nationen für den 25.04.1945 nach San Franciso einbe- 
rufen werde.
Den Begriff „Vereinte Nationen“ verwendeten also erst die Alliierten für sich selbst und danach 
dann für die Weltorganisation, welche aus dem Bündnis gegen die Nationalsozialisten heraus ent- 
stand. Die Erkenntnis, dass der Frieden eine entscheidende Grundlage für die Verwirklichung so- 
wohl der bürgerlichen als auch der sozialen Menschenrechte ist, findet sich also schon in Jalta. 

Die Atlantik-Charta und die Erklärung zur Jalta-Konferenz verdeutlichen, dass die Fokussierung der 
Uno auf Frieden und unteilbare Menschenrechte eine Antwort auf die Erfahrung des Faschismus 
und des Zweiten Weltkriegs gewesen sind. 

VII.9.3  Die Byrnes-Rede 
Am 06.09.1946 hielt der damalige US-Außenminister James F. Byrnes eine Rede in Stuttgart, die 
auch als „Rede der Hoffnung“ in die Geschichte einging. 
Zu jüngeren Ereignissen in Stuttgart und deren zeitlichen Zusammenhang mit der EU-Wirtschafts-
regierung siehe auch Abschnitt XII.6 dieser Verfassungsbeschwerden.

Darin wird die Besatzung auch damit erläutert, dass die Nationalsozialisten von der Macht entfernt 
werden mussten. Er betonte dabei zugleich:
„Es war jedoch niemals die Absicht der amerikanischen Regierung, dem deutschen Volk das Recht 
zu versagen, seine eigenen inneren Angelegenheiten wahrzunehmen, sobald es in der Lage sein 
würde, dies auf demokratische Art und unter aufrichtiger Achtung der Menschenrechte und grund-
sätzlichen Freiheiten zu tun.“

Vor der vollständigen Wiederherstellung der deutschen Souveränität sollten sich die alliierten Be-
freier also erst noch von der Wiederherstellung der Demokratie und der aufrichtigen Achtung der 
Menschenrechte überzeugen können.

Zur Schaffung des Grundgesetzes sagte Byrnes:
„Der deutsche Nationalrat sollte auch mit der Vorbereitung des Entwurfes einer Bundesverfassung 
für Deutschland beauftragt werden, die unter anderem den demokratischen Charakter des neuen 



Deutschlands, die Menschenrechte, und die grundsätzlichen Freiheiten aller seiner Einwohner si-
chern soll. Nach grundsätzlicher Genehmigung durch den Alliierten Kontrollrat wäre die vorge-
schlagene Verfassung einer gewählten Versammlung zur endgültigen Formulierung vorzulegen und 
sodann dem deutschen Volk zur Ratifizierung zu unterbreiten.
Während wir darauf bestehen werden, dass Deutschland die Grundsätze des Friedens, der gutnach-
barlichen Beziehungen und der Menschlichkeit befolgt, wollen wir nicht, dass es der Vasall irgend-
einer Macht oder irgendwelcher Mächte wird oder unter einer in- oder ausländischen Diktatur lebt. 
Das amerikanische Volk hofft, ein friedliches und demokratisches Deutschland zu sehen, das seine 
Freiheit und Unabhängigkeit erlangt und behält.“

Die USA hatten damals also ein großes Interesse daran, dass der Frieden und die Menschenrechte  
über das Grundgesetz abgesichert werden. Nicht nur die Grundrechte, sonst hätte er Grundrechte 
gesagt. Das ist in Art. 1 Abs. 2 GG innerhalb der Ewigkeitsgarantie (Art. 79 Abs. 3 GG) verankert 
worden. Gerade die Ewigkeitsgarantie ist das Merkmal der Aufrichtigkeit Deutschlands bzgl. der 
Menschenrechte – wenn sie auch eingehalten wird.

Zur Wiedererlangung von Wohlstand in Deutschland sagte Byrnes:
„Die Vereinigten Staaten können Deutschland die Leiden nicht abnehmen, die ihm der von seinen 
Führern angefangene Krieg zugefügt hat. Aber die Vereinigten Staaten haben nicht den Wunsch, 
diese Leiden zu vermehren oder dem deutschen Volk die Gelegenheit zu verweigern, sich aus 
diesen Nöten herauszuarbeiten, solange es menschliche Freiheit achtet und vom Wege des Friedens 
nicht abweicht.“

Im Umkehrschluss wollten die USA Deutschland damals nur dann wieder zu einer Wirtschafts- 
macht werden lassen, wenn es auf dem Weg dorthin weiterhin die Menschenrechte achten und 
friedlich bleiben werde. Frieden und Menschenrechte durch Art. 1 Abs. 2 GG innerhalb der Ewig-
keitsgarantie zu verankern, war also offenbar auch ein wichtiges Signal, damit die USA Deutsch-
land nicht daran hinderten, wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen.

Zu Deutschlands Perspektiven auf eine Uno-Mitgliedschaft sagte er:
„Die Befreiung vom Militarismus wird dem deutschen Volke Gelegenheit geben, seine großen 
Kräfte und Fähigkeiten den Werken des Friedens zuzuwenden.Es braucht sie nur zu ergreifen. Sie 
gibt ihm die Gelegenheit, sich der Achtung und Freundschaft friedliebender Völker würdig zu 
erweisen und eines Tages einen ehrenvollen Platz unter den Mitgliedern der Vereinten Nationen 
einzunehmen.“

Ein wesentlicher Grund dafür, dass  Deutschland so spät erst Uno-Mitglied wurde, war, dass die 
Uno aus dem alliierten Bündnis hervorgegangen ist, welches in erster Linie der Verteidigung der 
Welt gegen Nazi-Deutschland gedient hat. Da Deutschland bei Schaffung des Grundgesetzes noch 
nicht Uno-Mitglied war, konnte es völkerrechtlich nicht direkt auf das Angriffskriegsverbot aus Art. 
2 Abs. 4 Uno-Charta verpflichtet sein, auch nicht auf die AEMR, welche nur von den Uno-Mitglie- 
dern unterzeichnet wird. Art. 26 GG enthält zwar ein strengeres Angriffskriegsverbot als Art. 2 Abs. 
4 Uno-Charta, aber Art. 26 GG ist nicht durch die Ewigkeitsgarantie des GG abgesichert. 
Darum war Art. 1 Abs. 2 GG so wichtig, um universelle Menschenrechte und Frieden für Deutsch-
land mit Ewigkeitsgarantie abzusichern.

Für die Interpretation, wie Art. 1 Abs. 2 GG gemeint ist, ist von Bedeutung die damalige Haltung 
der USA, aus der Zeit, als das Grundgesetz geschaffen wurde.  
Auch die Tatsache, dass die USA das Inkrafttreten des neuen Grundgesetzes von der Zustimmung 
der Besatzungsmächte abhängig machen wollten, was dann auch geschehen ist, zeigt, welch zentra- 
le Bedeutung sie damals der Absicherung von Frieden und Menschenrechten im Grundgesetz bei- 
gemessen haben müssen.



Zur Bedeutung von Art. 1 Abs. 2 GG für die von den USA geforderte Einhaltung der universellen 
Menschenrechte durch Deutschland siehe auch die Rede von Herrn Dr. Seebohm vom 08.05.1949 
(Abschnitt VII.9.8.4 dieser Verfassungsbeschwerden).

VII.9.4 Deutschlandvertrag 
Nach Art. 3 des Deutschlandvertrags vom 23.10.1954 bekräftigte die Bundesrepublik Deutschland  
„ihre Absicht, sich durch ihre Mitgliedschaft in internationalen Organisationen, die zur Erreichung 
der gemeinsamen Ziele der freien Welt beitragen, mit der Gemeinschaft der freien Nationen völlig 
zu verbinden.“ Und Großbritannien, die USA und die Frankreich sagten zu: „Die Drei Mächte wer-
den zu gegebener Zeit Anträge der Bundesrepublik unterstützen, die Mitgliedschaft in solchen 
Organisationen zu erlangen.“
Anders als die deutsche Wiedervereinigung, welcher zusätzlich der weltanschauliche Gegensatz im 
Kalten Krieg entgegen stand, war für die Unterstützung der Aufnahme Deutschlands in die Verein-
ten Nationen offenbar entscheidend, dass die Überzeugung noch wachsen musste, dass es die „Ziele 
der freien Welt“ anstrebt. Und dazu gehören nach Art. 1 Nr. 3 Uno-Charta außer dem Frieden  und 
der Völkerverständigung die universellen Menschenrechte. 
Die Verankerung der Unveräußerlichkeit aller in Deutschland geltenden Menschenrechte, darunter 
insbesondere auch der universellen, in Art. 1 Abs. 2 GG und die Absicherung dieser Unveräußer-
lichkeit über die Ewigkeitsgarantie (Art. 79 Abs. 3 GG) ist einer der überzeugendsten Schritte 
dafür, dass Deutschland in die Vereinten Nationen aufgenommen werden konnte.

VII.9.5  alliierte Vorbehalte
Bei Inkrafttreten des Grundgesetzes behielten sich die alliierten Befreier weiterhin zahlreiche 
Rechte vor, die auf Grund ihres völkerrechtlichen Charakters zwar über den einfachen Gesetzen 
standen, aber unterhalb des Grundgesetzes. Dazu gehörte, dass auch die Besatzungsmächte über die 
Einhaltung des Grundgesetzes und der Landesverfassungen wachten. Das zeigt, welche Bedeutung 
die Alliierten dem Grundgesetz beimaßen.

VII.9.6  der Grundlagenvertrag
In Art. 2 des Grundlagenvertrags vom 21.12.1972 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Deutschen Demokratischen Republik verpflichteten sich beide zusätzlich, sich von den Prinzi-
pien der Uno-Charta leiten zu lassen, darunter von der Wahrung der Menschenrechte. Auch für die 
Verbesserung des Verhältnisses und für die Vertrauensbildung zwischen den damals zwei 
deutschen Staaten ist die Verpflichtung zu den universellen Menschenrechten von erheblicher 
Bedeutung gewesen. 

VII.9.7  Zwei-plus-Vier-Vertrag
Der Zwei-plus-Vier-Vertrag hat von allierter Seite des Weg frei gemacht zur deutschen Wiederver- 
einigung. Laut dem vorletzten Absatz seiner Präambel waren die allierten Befreier sich einig, dass 
mit dem Zwei-plus-Vier-Vertrag und der deutschen Wiedervereinigung das Besatzungsrecht endete. 
Damit endete auch die allierte Verantwortung zum Schutz des Grundgesetzes. Das bedeutet zu- 
gleich auch einen großen Vertrauensvorschuss dahin gehend, dass Deutschland wieder reif genug 
sei, seine Verpflichtungen für die „Menschenrechte in der Welt“ auch ohne Fortbestehen diesbzgl. 
besonderer allierter Eingriffsrechte zu erfüllen. Umso mehr steht Deutschland nun in der Pflicht, 
auch und gerade bzgl. Art. 1 Abs. 2 GG.



VII.9.8 Verbindung zu den universellen Menschenrechte beleuchtet anhand von Reden aus dem 
Parlamentarischen Rat 

VII.9.8.1 Rede von Herrn Dr. Süsterhenn vom 08.09.1948
In seiner Rede vom 08.09.1948 auf der zweiten Sitzung des Plenums des Parlamentarischen Rats 
forderte Dr. Süsterhenn (CDU), dass die Grundrechte des Grundgesetzes anders als in der Weimarer 
Reichsverfassung nicht durch einen weitgehenden Gesetzesvorbehalt aushebelbar werden dürften     
(„Der Parlamentarische Rat“, Band 9, Harald-Boldt-Verlag, S.56).
Zu den universellen Menschenrechten sagte er (S. 56):
„Die von den Vereinten Nationen eingesetzte Kommission für die Menschenrechte hat ihre 
Erklärung für die Menschenrechte fertiggestellt und dem Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten 
Nationen überwiesen. In der Präambel zu dieser Erklärung ist ausdrücklich gesagt worden, daß 
diese Menschenrechte für alle Völker und Nationen verbindlich sein sollen, daß sie nicht nur in den 
Gebieten der Mitgliedsstaaten zu gelten haben, sondern auch in den Gebieten, die unter der 
Verwaltung der Mitgliedsstaaten stehen. Ich glaube, daß, wenn man auch bei dieser Formulierung 
wohl zunächst an Kolonien und Mandate, die in der Verwaltung der Mitgliedsstaaten der UNO 
stehen, gedacht hat, wir auch als deutsches Volk in dem neuzugründenden Staatsgebilde dieselben 
Ansprüche erheben werden, wie sie in der Erklärung der Menschenrechte für Kolonien und 
Mandate festgelegt sind, daß also diese Menschenrechte für unsere Gebiete, die unter der 
Verwaltung von Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen stehen, gelten müssen. Es scheint mir eine 
der wesentlichsten Aufgaben bei der Verhandlung über das Besatzungsstatut zu sein, gerade darauf 
zu dringen, daß die Garantierung der Individualrechte und Freiheiten, die nach dem Wunsch der 
Militärgouverneure ja einen Bestandteil unseres Grundgesetzes bilden sollen, nicht nur im 
deutschen Sektor ihre Verwirklichung finden, sondern auch von den Militärgouverneuren, die sich 
für diese Grundsätze einsetzen, in vollem Umfang respektiert werden muss.“

Dr. Süsterhenn verlangte also die Verbindlichkeit nicht nur der Grundrechte, sondern auch der 
universellen Menschenrechte, für Deutschland. Darüber hinaus verlangte er für die Grundrechte 
deren Vorrang vor dem Besatzungsrecht. Dass er auch den Vorrang der universellen 
Menschenrechte vor dem Besatzungsrecht wollte, hat er nicht explizit gesagt, kann aber 
angenommen werden, weil die universellen Menschenrechte sonst ja keine hinreichende 
Schutzwirkung im Verhältnis zwischen Deutschland und Besatzungsmächten entfaltet hätten.

VII.9.8.2 Rede von Frau  Wessel vom 08.05.1949
In ihrer Rede vom 08.05.1949 auf der zehnten Sitzung des Plenums des Parlamentarischen Rats 
sagte die Abgeordnete Wessel (Zentrum) („Der Parlamentarische Rat“, Band 9, Harald-Boldt-
Verlag, S.557):
„Aber wir hätten darüber hinaus gewünscht – auch das darf ich einmal sagen - , daß die sozialen 
Grundrechte in dem uns vorliegenden Grundgesetz verankert werden. Wir sind der Auffassung, daß 
unsere Treue zum Naturrecht und seinen Forderungen in kultureller Hinsicht von der gleichen 
Treue zu den sozialen Rechten bestimmt sein muß; denn es gibt nicht nur ein Naturrecht für sittlich-
religiöse Freiheiten des Menschen, sondern ein ebenso bestimmtes Naturrecht für den sozialen 
Bereich.“
Das zeigt eindeutig, daß die universellen Menschenrechte auch über Art. 1 Abs. 2 GG nicht 
Bestandteil des GG geworden sind. Die Bezugnahme auf das Naturrecht findet sich außer in der 
Rede von Frau Wessel ebenso in der Diskussion des Grundsatzausschusses des Parlamentarischen 
Rats zur Schaffung von Art. 1 Abs. 2 GG. Und dieser verpflichtet unter dem Schutz der 
Ewigkeitsgarantie zur Anwendung der universellen Menschenrechte in Deutschland incl. der 
AEMR.



VII.9.8.3 Rede Dr. von Mangoldts im Grundsatzausschuss
Der CDU-Abgeordnete Dr. von Mangoldt vertrat im Grundsatzausschuss des Parlamentarischen 
Rats die Auffassung (Microfiche Z 5 / 29, recherchiert im Bundesarchiv am 07.07.2011):
„Wir wollen Art. 1 eine Fassung geben, die auf dem Naturrecht aufgebaut wird.“
Das Naturrecht jedoch sei „in seinen einzelnen Sätzen noch zu unbestimmt“. Daher stelle „die 
Verweisung für die Auslegung fest“, „daß die folgenden Grundrechte auf dem Untergrund des 
Naturrechts ruhen und die Rechtsprechung diesen Untergrund des Naturrechts bei der Auslegung 
heranziehen kann. Das führt zu einer gewissen Beweglichkeit der Grundrechtssätze, die in den 
einzelnen Artikeln gewählte Formulierung diese ermöglicht. Das Naturrecht ist in unserem Sinne 
nicht etwas für alle Zeiten ewig Gleiches, sondern etwas Fluktuierendes. So besteht die 
Möglichkeit, die naturrechtlichen Auffassungen in die Grundrechte, wie sie hier gefasst worden 
sind, neu hineinzuinterpretieren.“

Auch wenn Dr. von Mangoldt einer der beliebtesten Grundgesetz-Kommentatoren geworden ist, ist 
diese Auffassung schlicht und ergreifend falsch.Denn führt man diesen Gedanken zuende, so kolli-
diert er mitder Uno-Charta, den universellen Menschenrechten, dem EU-Primärrecht und der 
Rechtstaatlichkeit.
Dr. von Mangoldts Aussage bezieht sich offensichtlich auf Art. 1 Abs. 2 GG. Das Merkmal 
mangelnder inhaltlicher Bestimmtheit ist jedoch allein bzgl. des ungeschriebenen Teils des ius 
cogens gegeben, also bzgl. der allein völkergewohnheitsrechtlich entstanden Teile des ius cogens; 
doch um solche geht es im Grundgesetz nur in Art. 25 GG (vgl. Rn. 78 des Bodenreform III-Urteils, 
Abschnitt VII.14.5 dieser Verfassungsbeschwerden), sodass die allgemeinen Grundsätze des 
Völkerrechts angesichts ihrer Fluktuation und geringeren inhaltichen Bestimmtheit vollkommen 
zurecht mit dem Grundgesetz allein über das Grundrecht auf allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 
Abs. 2 GG) geltend gemacht werden können.
Seine Aussage hingegen bezieht sich auf die AEMR, denn es ging Dr. von Mangoldt um Art. 1 Abs. 
2 GG, welcher das Grundgesetz mit den universellen Menschenrechten und den Zielen der Uno-
Charta (und vielleicht noch mit denen der EU und des Europarats), keinesfalls aber mit weiteren 
Teilen des ius cogens verbindet. Das Bundesverfassungsgericht hat aber bereits im Mauerschützen 
III – Urteil  die unmittelbare Anwendbarkeit der AEMR bestätigt über deren Eigenschaft als 
Konkretisierung des Menschenrechtsbezugs der Uno-Charta (Rn. 10 des Mauerschützen III – 
Urteils, siehe Abschnitt VII.14.3 dieser Verfassungsbeschwerden).
Wie insbesondere in den Abschnitten VII.1 und VII.6 dieser Verfassungsbeschwerden dargestellt, 
stehen sowohl das gesamte Grundgesetz als auch der nicht zur GASP gehörende Teil des EU-
Primärrechts vom Rang über dem gesamten ius cogens. Wollte man nun die AEMR für die Ausle-
gung der Grundrechte heranziehen, würde der Vorrang auch des nicht unter dem Schutz der 
Ewigkeitsgarantie stehenden Teils des Grundgesetzes und der Vorrang des nicht auf die GASP 
bezogenen Teils des EU-Primärrechts ebenso wie der Vorrang der Uno-Charta vor den universellen 
Menschenrechten auf den Kopf gestellt. Und die Anwendung der universellen Menschenrechte 
würde gedeckelt auf den gerade noch in die entsprechenden Rechte (bzw. auch Strukturprinzipien) 
des Grundgesetzes hinein interpretierbaren Teil der universellen Menschenrechte. Das würde z. B. 
zur Kappung des über Art. 12 Uno-Sozialpakt normierten Höchstmaßes an Gesundheit führen 
(siehe auch Abschnitt VII.7 dieser Verfassungsbeschwerden); und universelle Menschenrechte, 
welche an kein Grundrecht des Grundgesetzes anknüpfen könnten, würden dabei völlig durchs 
Raster fallen. Dr. von Mangoldt mag in 1948 noch nicht geahnt haben, dass die universellen 
Menschenrechte in den erst viele Jahre nach der AEMR auch von den nationalen Parlamenten 
ratifizierten Menschenrechtsverträgen der Vereinten Nationen die schon in der AEMR enthaltenen 
Rechte genauer ausdifferenziert und weitere hinzugefügt haben, sodass spätestens mit Ratifizierung 
der entsprechenden Verträge eine etwaige mangelnde Bestimmtheit, wenn sie denn jemals bestan-
den hätte (was nach Rn. 10 des Mauerschützen III – Urteils nicht der Fall ist) geendet hätte.
Die Unhaltbarkeit von Dr. Mangoldts Auffassung zeigt sich schließlich auch in dem Wort „kann“.
Zur nach Rn. 216+217 des Lissabonurteils unantastbaren Rechtsstaatlichkeit gehören auch die 



Rechts- sicherheit und die Rechtsklarheit. Damit wäre es unvereinbar, wenn die Gerichte die 
universellen Menschenrechte immer nur dann anwenden würden, wenn es gerade einmal passt, um 
ein vom Gericht für gerecht empfungendes Urteil begründen. 

Die Auffassung Dr. von Mangoldts, wie es das Wort „kann“ ausdrückt, es sei ins völlige Belieben 
der Gerichte gestellt, die universellen Menschenrechte mal als Auslegungshilfe für die Grundrechte 
heranziehen und mal nicht, scheint dem Zweck gedient zu haben, gleichzeitig die Aufnahme von 
mehr sozialen Grundrechten zu verhindern und die in Art. 1 Abs. 2 GG enthaltene Anwendungsver- 
pflichtung bzgl. der universellen Menschenrechte, welche Vorraussetzung war zur Wiedererlangung 
des internationalen Vertrauens in Deutschland (Art. VII.9.8.4 dieser Verfassungsbeschwerden) zu 
verklären.
Angesichts auch der breiten bürgerlichen Unterstützung durch die Zentrumspartei und Teile der 
FDP für die Aufnahme selbst mehr sozialer Grundrechte und nicht nur, wie es tatsächlich über Art. 
1 Abs. 2 GG erfolgt ist, der Anwendungsverpflichtung für die universellen Menschenrechte (incl. 
der sozialen), lässt sich ein derartiges Vorgehen Dr. von Mangoldts nicht mit rechtswissenschaftli- 
cher Analyse, sondern eher durch verständliche Wut über die zweigleisige Taktik der KPD und die 
wiederholten Provokationen der KPD gegenüber der CDU sowie mit dem beginnenden Kalten 
Krieg erklären (Abschnitt VII.9.10 dieser Verfassungsbeschwerden), was zu einer Abneigung Dr. 
von Mangoldts und weiterer Abgeordneter gegenüber den sozialen Grund- und Menschenrechten 
geführt hat, weil sie diese gedanklich mit den Kommunisten assoziiert und als Gegenpol wahrge-
nommen haben. 

VII.9.8.4 Rede von Herrn Dr. Seebohm vom 08.05.1949
In seiner Rede vom 08.05.1949 auf der zehnten Sitzung des Plenums des Parlamentarischen Rats 
sagte der Abgeordnete Dr. Seebohm (DP) („Der Parlamentarische Rat“, Band 9, Harald-Boldt-
Verlag, S.562):
„Das deutsche Grundgesetz, das in unseren langen Beratungen entstanden ist, hat nach seiner 
Entwicklungsgeschichte eine zweifache Bedeutung und eine zweifache Wurzel. Einmal ist es ein 
Bestandteil einer internationalen Ordnung und an gewisse Normvorschriften dieses internationalen 
Systems gebunden. Zum anderen ist es im eigentlichen Sinne eine Verfassung, das heißt, ein 
Instrument der Selbstbestimmung. Die letzte Eigenschaft ist der konstitutive Charakter des 
Grundgesetzes, allerdings beschränkt durch die Tatsache der Fremdherrschaft und durch die 
Tatsache der internationalen Bauvorschriften.“
Die Bindung des Grundgesetzes selbst an „gewisse Normvorschriften dieses internationalen 
Systems“ gibt es nur, soweit diese Bindungen ausdrücklich im Grundgesetz enthalten sind. Das sind 
vor allem die Verbindung zu den universellen Menschenrechten über Art. 1 Abs. 2 GG, die 
unmittelbare Anwendbarkeit und Verbindlichkeit des gesamten ius cogens über Art. 25 GG, sowie 
seit 1992 der grundsätzlich zur Mitgliedschaft in der EU verpflichtende Staatsauftrag europäische 
Integration (Art. 23 GG). Daneben kann Art. 24 GG als internationale Bauvorschrift des GG 
bezeichnet werden, weil dieser die Mitgliedschaft in internationalen Organisationen und 
Militärbündnissen ermöglicht. Art. 1 Abs. 2 GG hat Deutschland bereits an die AEMR gebunden 
und auf deren direkte Anwendung verpflichtet, bevor die AEMR durch eine hinreichende Zahl von 
Uno-Mitgliedern ius cogens wurde, und bevor Deutschland selbst der Uno beitrat. 

Noch deutlicher wird dies an dem folgenden Zitat.
Zur Aufgabe, Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg rechtsstaatlich zu erneuern, sagt er auf S. 
563-564:
„Sie schließt ferner die bedeutungsvolle Aufgabe ein, die bei den Völkern der Welt gegen uns 
entstandene Abneigung zu überwinden und das verlorengegangene Vertrauen zurückzugewinnen, 
das die Grundlage dafür bildet, daß Frieden und Gerechtigkeit wieder in der Welt herrschen können.
Deshalb ist es unumgänglich, daß das deutsche Volk in diesem Grundgesetz ein durch keine Gewalt 



mehr zu erschütterndes Bekenntnis zum Recht als der Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft 
und zur Freiheit und Würde des Menschen ablegt, somit zu den ewigen Grundlagen, auf denen die 
christliche Kultur des Abendlandes erwachsen ist.“
Hier zeigt sich die damalige politische Bedeutung von Art. 1 Abs. 2 GG, nicht nur das Vertrauen 
der USA, sondern aller Staaten, in die wieder erlangte Friedfertigkeit des deutschen Volkes und in 
dessen Treue zu den universellen Menschenrechten wieder zu gewinnen, was nach einem von 
Deutschland ausgelösten Krieg mit 60 Millionen Toten und von, auf den Territorien zahlreicher 
Staaten begangenem, Völkermord, vor allem an 6 Millionen Juden, aber auch an Roma und Sinti, 
durch bloße Versprechungen oder allein durch internationale Verträge nicht möglich war.  Da die 
Uno aus dem Bündnis gegen die Nationalsozialisten entstanden war, konnte Deutschland auch nicht 
so schnell Mitglied der Vereinten Nationen werden. Damit blieb als einziges glaubwürdiges 
Zeichen nur die Verankerung des Staatsauftrags Friedensgebot und der Anwendungsverpflichtung 
über die Verbindung zu den universellen Menschenrechten innerhalb des durch die 
Ewigkeitsgarantie (Art. 79 Abs. 3 GG) geschützten Art. 1 Abs. 2 GG. 
Dass das Bekenntnis in Art. 1 Abs. 2 GG durch keine Gewalt zu erschüttern ist, ergibt sich vor 
allem daraus, dass es als Bekenntnis des deutschen Volkes formuliert und damit auch gegenüber 
Legislative, Exekutive und  Judikative unantastbar ist. Auch, dass Art. 1 Abs. 2 GG Teil der 
unantastbaren Rechtsstaatlichkeit (Rn. 216+217 Lissabonurteil und Abschnitt VII.12 dieser 
Verfassungsbeschwerden) ist, ergibt sich aus Dr. Seebohms Rede (S. 564). Er sah den Zweiten 
Weltkrieg und die Verbrechen der Nazidiktatur ebenso wie das Scheitern des Völkerbundes 
(„Zerfall der menschlichen Gemeinschaft“) als eine Folge des Verfalls des Rechtsbewußtseins. Das 
deutsche Volk müsse wieder „das echte Rechtsbewusstsein erleben und es zum Inhalt seiner 
staatlichen Ordnung werden lassen.“ Das Recht sei der „höchste Wert“, ein „Wert, der nicht von 
Menschen erdacht, sondern durch die göttliche Schöpfung gegeben ist.“
Darin kommt die Überzeugung zum Ausdruck, dass es sich bei den universellen Menschenrechten 
um ewige und unkündbare aus dem Naturrecht erwachsende Rechte handelt. Dr. Seebohms Rede 
zeigt darüber hinaus auch die zentrale Bedeutung der universellen Menschenrechte für die 
Dauerhaftigkeit der Vereinten Nationen und die ewige Bindung an die universellen Menschenrechte 
des deutschen Volkes.

Dr. Seebohm kritisierte in seiner Rede vom 08.05.1949 (S.565):
„Wir haben damals ausführlich dargelegt, welche Bedingungen wir für die Wiederherstellung der 
Freiheit und Würde des Menschen erfüllt sehen möchten. Wir hatten den Wunsch, daß das deutsche 
Volk sich zu den unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als der von Gott 
gegebenen Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der 
Welt bekennen soll.“
Das bezieht sich aber allein darauf, dass Art. 1 Abs. 2 GG ohne Gottesbezug beschlossen wurde, 
nicht auf die Verbindlichkeit von Art. 1 Abs. 2 GG und dessen rechtliche Wirkung. Die DP hatte 
auf der 9. Sitzung des Plenums des Parlamentarischen Rats vom 06.05.1949  (Microfiche Z 5 /17, S. 
175) beantragt, die Worte „von Gott gegebene“ einzufügen in Art. 1 Abs. 2 GG, um den „besonders 
tiefen Ernst“ und die „endgültige Bedeutung“ von Art. 1 Abs. 2 GG sowie die „ewige Gültigkeit“ 
der Rechte zu dokumentieren, auf welche Art. 1 Abs. 2 GG sich bezieht. Da Art. 79 Abs. 3 GG aber 
die gesamten Art. 1 und 20 GG unantastbar schützt, ist die von der DP beabsichtigte rechtliche 
Wirkung auch ohne den mehrheitlich abgelehnten Gottesbezug erreicht worden.

VII.9.9 Dokument Nr. I und Dokument Nr. III
Mit dem Dokument Nr. I vom 01.07.1948 ermächtigten die USA, Frankreich und Großbritannien 
die deutschen Bundesländer im Gebiet ihrer Besatzungszonen, eine verfassungsgebende 
Versammlung einzuberufen zur Schaffung eines Grundgesetzes, vorausgesetzt, dass diese 
Versammlung bis zum 01.09.1948 geschaffen werde, und dass das Grundgesetz bestimmten 
inhaltlichen Vorgaben folgen werde. Zu diesen Vorgaben gehörten vor allem Demokratie, 



Förderalismus und die Garantie von „grundlegenden Rechten und Freiheiten“. In Dokument Nr. I 
wurde also die Verpflichtung zur Schaffung eines Grundrechtskatalogs festgelegt, ohne in diesem 
Dokument dessen Umfang oder die Bezugnahme auf die universellen Menschenrechte vorzugeben.
Www.dokumentarchiv.de/brd/frftdok.html

Unter dem gleichen Link findet sich das Dokument Nr. III (Besatzungsstatut). Dieses beinhaltete 
auch, dass die Besatzungsmächte darüber wachten, dass die Deutschen ihre eigenen Grundrechte 
einhalten.

Die Besatzungsmächte haben zwar im Auftrag zur Schaffung des Grundgesetz keine formelle 
Verpflichtung des Grundgesetzes auf die universellen Menschenrechte vorgegeben, die USA haben 
aber gleichwohl, wie die Byrnes-Rede (Abschnitt VII.9.3) beweist, verlangt, dass Deutschland nur 
dann wieder zu Wohlstand kommen dürfe, wenn es außer dem Frieden auch die Menschenrechte 
(und nicht nur die Grundrechte) einhält. Die Rede von Dr. Seebohm (Abschnitt VII.9.8.3 dieser 
Verfassungsbeschwerden) zeigt, dass sich die USA dabei mit deutschen Absichtserklärungen nicht 
begnügt hätten.
Ein entscheidender Grund dafür, dass das Dokument Nr. I vom 01.07.1948 nicht ausdrücklich die 
Verpflichtung auf die universellen Menschenrechte gefordert hat, dürfte auch sein, dass die AEMR 
erst am 10.12.1948 offiziell beschlossen wurde. Am 08.09.1948 war der AEMR-Entwurf, wie Dr. 
Süsterhenns Rede (Abschnitt VII.9.8.1) zeigt, bereits dem Wirtschafts- und Sozialrat der Uno 
unterbreitet gewesen. Am 07.10.1948 stellte die Neue Zeitung die vom Wirtschafts- und Sozialrat 
wiederum der Uno-Vollversammlung zugeleitete Entwurfsfassung im Wortlaut vor (letzteres 
recherchiert im Bundesarchiv am 06.10.2011 (Microfiche Z5/126 S. 250 ff).
 

VII.9.10 warum das Grundgesetz so wenig soziale Grundrechte hat
Ein Erklärung für die Aufnahme von so wenig sozialen Grundrechten findet sich in einer Rede des 
SPD-Abgeordneten Zinn im Grundsatzausschuss des Parlamentarischen Rats (Microfiche Z 5 / 29, 
S. 15, recherchiert im Bundesarchiv am 07.07.2011):
„Man sollte es also vermeiden, ein Grundrecht in die Verfassung aufzunehmen, wenn angesichts 
des gegenwärtigen wirtschaftlichen und sozialen Ausnahmezustands auf lange Zeit mit weitgehen-
den Einschränkungen zu rechnen ist.“
Auf S. 16 bringt sagt Zinn über den FDP-Politiker Friedrich Naumann:
„Er brachte mit Recht zum Ausdruck, daß das Zeitalter des reinen liberalen Staates hinter uns liege, 
daß die Epoche des einzellebenden Individuums vorüber sei und wir in der Periode des 
sozialisierten Menschen, des Verbandsstaates leben. Gerade deshalb regte er an, eine Neuschöpfung 
der Grund- rechte zu versuchen. Er schlug vor, in Gestalt der Grundrechte eine Erklärung des 
deutschen Volkes zustande zu bringen, die die Grundlage für eine Gesellschaftsform schaffe, 
welche zwischen dem westlichen Kapitalismus und dem östlichen Kommunismus stehe. Damit 
gelangt er zu Grund-rechten, die einen anderen Charakter tragen als die klassischen Grundrechte; 
denn sie sehen den Menschen nicht nur als Individuum, sondern auch als ein Wesen, das einer 
Gemeinschaft angehört.“
Doch dafür sah Zinn damals die Zeit als noch „nicht reif“ an. Er wollte verhindern, dass „genau wie 
1918“ der Grundrechtekatalog „einen höchst heterogenen Niederschlag verschiedener Parteipro- 
gramme“ darstellt. Er wollte, dass sich erst „eine einheitliche Auffassung über die Substanz des 
neuen Staats oder der neuen Gesellschaft“ herausbilde.
Statt sozialer Grundrechte wollte Zinn diese lieber nicht subjektivierbar in einem anderen Teil des 
Grundgesetzes verankern (S. 17), wie dies vor allem im Sozialstaatsgebot (Art. 20 Abs. 1 GG) 
erfolgt ist. In seiner Ablehnung der Aufnahme sozialer Grundrechte sah Zinn die Mehrheit des 
Grundsatz-ausschusses auf seiner Seite (S. 16).
Abgesehen von dem sachlichen Grund, keine Grundrechte aufnehmen zu wollen, welche man 
zumindest vorerst nicht vollständig erfüllen könnte, wobei Zinn auf die Idee einer sozialen Fort- 
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schrittsklausel, wie sie z. B. in Art. 2 des erst weit nach dem GG beschlossenen Uno-Sozialpakts 
enthalten ist, nicht gekommen zu sein scheint, ging es offenbar auch um die parteitaktische Hoff-
nung, dass eine mögliche spätere Erweiterung des Grundrechtekatalogs um mehr soziale Grund-
rechte eine geringere Zahl von Parteien unter sich ausmachen könnte.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Dr. Carlo Schmid begründete in seiner Rede vom 06.05.1949 die 
Aufnahme nur so wenig sozialer Grundrechte ins Grundgesetz damit, dass die Aufnahme von mehr 
Grundrechten zur Regelung der „sogenannten Lebensordnungen“  „wenigstens nach Auffassung der 
Mehrheit“ des Parlamentarischen Rats, „den Auftrag, nur ein Provisorium zu schaffen“, über-
schritten hätte (Microfiche Z  5 /17, S. 172, recherchiert im Bundesarchiv am 06.10.2011).

Eine weitere Erklärung über die Hintergründe der Nichtaufnahme von mehr sozialen Grundrechten 
in das Grundgesetz zeigt die die Rede des KPD-Abgeordneten Renner vom 06.05.1949 auf der 9. 
Sitzung des Plenums des Parlamentarischen Rats auf (Microfiche Z 5 /17, S. 180, recherchiert im 
Bundesarchiv am 06.10.2011). Demnach habe es „zwischen SPD und CDU/CSU ein gentleman 
agreement“ gegeben, welches beinhaltet habe, „daß die SPD auf die Verankerung der sozialen und 
wirtschaftlichen und die CDU/CSU auf die Verankerung der weltanschaulichen und kirchenpoliti- 
schen Grundrechte verzichtet“. Laut Herrn Renner haben dann CDU und CSU doch noch einen 
erheblichen Teil ihrer Vorstellungen in die Grundrechte hinein bekommen, die SPD habe es jedoch 
bei Drohungen ihres Parteivorstandes, die sozialen und wirtschaftlichen Grundrechte wieder aufzu-
nehmen, belassen.

Ein erheblicher Grund für die Aufnahme so wenig sozialer Grundrechte in das Grundgesetz war 
auch das Verhalten der KPD. Diese hat damals zweigleisig agiert. Auf der einen Seite hat sie in 
einem von ihr dominierten nationalen Verfassungsrat für ganz Deutschland gearbeitet und darum 
versucht, das Entstehen eines westdeutschen Teilstaates zu verhindern, wie sich z. B. am Protest des 
KPD-Abgeordneten Reimann am 06.05.1949 auf der 9. Sitzung des Plenums des Parlamentarischen 
Rats (recherchiert im Bundesarchiv am 06.10.2011) zeigt, gegen die mutmaßliche Schaffung einer 
provisorischen westdeutschen Regierung unter dem vermeintlichen Deckmantel eines Überleitungs-
ausschusses.
In seiner Rede vom 08.05.1949 auf der 10. Sitzung des Plenums des Parlamentarischen Rats („Der 
Parlamentarische Rat“, Harald-Boldt-Verlag, S. 543-552) warf der KPD-Abgeordnete Reimann 
dem Vorsitzenden des Parlamentarischen Rats, Dr. Konrad Adenauer (CDU) vor, er betreibe die 
Spal-tung Deutschlands. Offenbar wollte Reimann damit auch Zeit gewinnen (S. 552), weil der eher 
von der KPD dominierte nationale Verfassungsrat für ganz Deutschland im Vergleich zum 
Parlamentari-schen Rat, der das Grundgesetz geschaffen hat, um einige Wochen zurück lag. Als 
Antwort auf die Rede Reimanns gab der Vorsitzende Dr. Konrad Adenauer eine persönliche 
Erklärung ab (S. 553), wonach Reimann ihn am Donnerstag zuvor in einem persönlichen Gespräch 
gedrängt habe, das Grundgesetz fallen zu lassen, und mit persönlichen Enthüllungen gedroht habe. 
Das zweigleisige Vorgehen der KPD, die bis ins persönliche gehende Konfrontation zwischen KPD 
und CDU/CSU und die Ost-West-Konfrontation um Berlin haben entscheidend mit dazu 
beigetragen, dass Anträge der KPD zur Aufnahme von mehr sozialen Grundrechten ohne inhaltliche 
Aussprache abgelehnt wurden; z. B. auf der 41. Sitzung des Hauptausschusses vom 15.01.1949 
(recherchiert im Bundes- archiv am 07.07.2011), wo die Aufnahme eines Artikels 2a, welcher „das 
Mindestmaß der zum Leben notwendigen Nahrung, Kleidung und Wohnung“ mit Grundrechtsrang 
absichern wollte, ohne Debatte abgelehnt wurde.

Wie die Rede-der Zentrumsabgeordneten Helene Wessel („Der Parlamentarische Rat“, Band 9, 
Harald-Boldt-Verlag, S.557) auf der 10. Sitzung des Plenums des Parlamentarischen Rats zeigt 
(Abschnitt VII.9.8.2 dieser Verfassungsbeschwerden), wollte auch die Zentrumspartei mehr soziale 
Grundrechte im Grundgesetz verankert haben, was angesichts der wesentlich lautstärkeren KPD im 
Bewußtsein der Mehrheit des Parlamentarischen Rats aber untergegangen ist.



Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Aufnahme von mehr sozialen Grundrechten eine 
politisch breit verankerte Forderung war, sowohl bei der christlich-konservativen Zentrumspartei, 
als auch bei der KPD und bei einem nicht ungewichtigen Teil der FDP, sonst hätte diese ihre 
Stiftung niemals nach Herrn Naumann benannt. Die absurde Idee z. B. eines Prof. Dr. Friedrich-
August von Hayek, zu viel soziale Grund- oder Menschenrechte würden automatisch in den 
Kommunismus führen, ist damit auch anhand der Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes 
jegliche Grundlage entzogen.
Es ist aber ebenso eindeutig, dass eine klare Mehrheit des Parlamentarischen Rats mehr soziale 
Grundrechte abgelehnt hat. Auch darum bleibt trotz des Anwendungsgebots für die universellen 
Menschenrechte aus Art. 1 Abs. 2 GG kein Raum, die sozialen universellen Menschenrechte etwa 
stattdessen mit Grundrechtsrang zu sehen, denn damit würde die Entscheidung des Parlamentari-
schen Rats, mehr soziale Rechte nicht mit Grundrechtsrang aufzunehmen, unterlaufen. Zur dualisti-
schen Natur des Grundgesetzes siehe außerdem Abschnitt VII.8.1 dieser Verfassungsbeschwerden.

VII.10 Pflicht zur Anwendung der universellen Menschenrechte bei der Gesetzgebung gem. dem 
Handbuch der Rechtsförmigkeit
Das „Handbuch der Rechtsförmigkeit“ (aktuellster der Beschwerdeführerin bekannter Stand vom 
22.09.1998, Bundesanzeiger, Jahrgang 60, Nr. 160a) des Bundesjustizministeriums enthält Empfeh-
lungen zur Gestaltung von Rechtsvorschriften nach §42 Abs. 4 der Gemeinsamen Geschäfts-
ordnung der Bundesministerien. 
Laut S. 17 des Handbuchs ist bei jedem Gesetzentwurf dessen Vereinbarkeit mit höherrangigerem 
Recht zu prüfen, wobei sich die Prüfung zu konzentrieren hat auf die:

„
Verfassungsmäßigkeit
Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union sowie
Vereinbarkeit mit dem Völkerrecht, insbesondere die Vereinbarkeit mit der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte der Vereinten Nationen und der Europäischen Menschenrechtskonvention“

Eine Empfehlung zur Prüfung der Vereinbarkeit von Gesetzentwürfen mit unverbindlichen Erklä-
rungen würde in einem Handbuch für alle deutschen Bundesministerien keinen Sinn machen, und 
noch weniger, darauf auch noch einen Prüfungsschwerpunkt zu legen.

Zum „Völkerrecht“ im Sinne des Handbuchs der Rechtsförmigkeit gehören alle von Deutschland  
ratifizierten völkerrechtlichen Verträge sowie darüber hinaus der Teil des ungeschriebenen und des 
geschriebenen Völkerrechts, der zum „ius cogens“ i. S. v. Art 53 WVRK und Art. 64 WVRK ge- 
hört (Art. 25 GG).
Zum „Völkerrecht“ im Sinne des Handbuchs gehören somit offensichtlich auch alle von Deutsch- 
land ratifizierten Menschenrechtsverträge der Vereinten Nationen. Erklärungen hingegen können, 
da sie selbst nicht ratifiziert werden, nur verbindlich sein, wenn sie ausdrücklich (wie bei Art. 51 
EUV) durch eine verbindliche Vorschrift für verbindlich erklärt werden. Es fällt auf, dass die 
AEMR, die selbst nicht ratifiziert wird, die aber von den Regierungen aller Staaten, die der Uno 
beitreten, unter- zeichnet wird, im Vergleich zu den ratifizierten Menschenrechtsverträgen der Uno 
im Handbuch der Rechtsförmigkeit besonders hervorgehoben wird. Das kann nur bedeuten, dass 
das Handbuch die AEMR ebenfalls als verbindlich ansieht. Der Grund für die Verbindlichkeit der 
AEMR in Deutsch-land wird im Handbuch der Rechtsförmigkeit nicht erläutert. Nach 
Rechtsauffassung der Beschwer-deführerin ergibt sich die Verbindlichkeit, wie vor allem in 
Abschnitt VII.6 dieser Verfassungsbe-schwerden näher erläutert, aus:



-der Unveräußerlichkeit und Unverletzlichkeit (incl. Anwendungsgebot) der universellen 
Menschen-rechte für Deutschland gem. Art. 1 Abs. 2 GG
-der Zugehörigkeit der AEMR zum „ius cogens“ gem. Art. 28 AEMR, Art. 1 Nr. 3 Uno-Charta i. V. 
m. Art. 38 GG, Art. 25 GG
 
Zum Beweis, dass die Verbindlichkeit der universellen Menschenrechte incl. der AEMR durch Art. 
1 Abs. 2 GG gewollt ist, siehe auch die Reden von Dr. Süsterhenn und Dr. Seebohm (Abschnitte 
VII.9.8.1 und VII.9.8.4 dieser Verfassungsbeschwerden).

VII.11 Zuständigkeit für die Jurisdiktion zu den universellen Menschenrechten
Dieser Abschnitt zeigt auf, dass die universellen Menschenrechte der Vereinten Nationen vor den 
nationalen Gerichten einklagbar sind. 
Parteien vor dem internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen können nach Art. 34 von des- 
sen Satzung nur Staaten sein. Nach Art. 36 sind Entscheidungen des internationalen Uno-Gerichts-
hofs zur Auslegung der Menschenrechtsverträge zwar möglich, aber nur insoweit, wie darüber Aus-
legungsstreitigkeiten zwischen Staaten bestehen. Einen Gerichtshof, welcher einzelnen Menschen 
zum Schutz ihrer Menschenrechte offen stünde, haben die Vereinten Nationen nicht.
Das Berichtswesen der Staaten gegenüber der Uno zur Umsetzung von deren Menschenrechtsver- 
trägen und die Möglichkeit von gemeinnützigen Organisationen, ihre Kritikpunkte dazu vor den 
zuständigen Uno-Ausschüssen vorzutragen, sowie auch die Individualbeschwerdeverfahren zu den 
Uno-Menschenrechtsverträgen, sind von großer Bedeutung für die öffentliche Diskussion. Der Ein-
satz der Bundesregierung für ein Individualbeschwerdeverfahren zugunsten aller Menschenrechte 
des Uno-Sozialpaktes (FIAN-Magazin 1/2008) ist ein wichtiger Schritt für die öffentliche Mei-
nungsbildung und von besonderer Bedeutung als Zeichen gegen alle Versuche zur Spaltung der 
Menschenrechte. 
Dies kann aber nicht darüber hinweg täuschen, dass Berichtswesen und Individualbeschwerdever- 
fahren mit Gerichtsverfahren, welche zu verbindlichen Urteilen führen, nicht vergleichbar sind. 
Die Ergebnisse von Individualbeschwerdeverfahren können von Bedeutung sein für die Auslegung 
der Uno-Menschenrechte durch die Gerichte der Mitgliedsstaaten, binden diese aber im Gegensatz 
zu den  Menschenrechtsverträgen selbst nicht.
Der EUGH der Europäischen Union und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte des Eu- 
roparats können keine Zuständigkeit für die Menschenrechte der Uno entfalten, weil die EU und der 
Europarat mangels eigenen Staatsvolks keine Staaten sind und damit gem. Art. 4 Uno-Charta keine 
Mitglieder der Uno sein können.
Das Bundesverfassungsgericht ist zuständig für die Frage, welche Regeln des Völkerrechts Be- 
standteil des Bundesrechts sind, und welche unmittelbar Rechte und Pflichten für den Einzelnen er- 
zeugen. Jedes Gericht in Deutschland, hat hierzu das Bundesverfassungsgericht gem. Art. 100 Abs. 
2 GG anzurufen, soweit dies für ein Gerichtsverfahren rechtserheblich ist. 
Die universellen Menschenrechte sind Teil des zwingenden Völkerrechts, des “ius cogens” (Art. 53 
WVRK, Rn. 279-282 des Urteils des EU-Gerichts 1. Instanz zu T-306/01, Gutachten des internatio-
nalen Gerichtshofs “Advisory Opinion of the International Court of Justice of 8 July 1996, The Le-
gality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Reports 1996”).
Das ergibt sich zugleich aus ihrem Rang direkt unterhalb der Uno-Charta (Art. 103 Uno-Charta, 
Art. 1 Nr. 3 Uno-Charta, Art. 28 AEMR, Art. 29 Nr. 3 AEMR).
Durch ihre Eigenschaft als “ius cogens” gehören die universellen Menschenrechte zu den 
“allgemei-nen Regeln des Völkerrechts” i. S. v. Art. 25 GG und sind daher direkt in Deutschland 
unmittelbar anwendbar und damit auch vor Gericht einklagbar.
Die universellen Menschenrechte, die als Ziel bereits bei Verabschiedung der Uno-Charta in deren 
Art. 1 Nr. 3  angelegt gewesen und mit der AEMR dann materiell-rechtlich von ihrem Inhalt und 
ihrem Ranganspruch erstmals konkretisiert worden sind, machen gemeinsam mit der Uno-Charta 
den universellen Grund für die Ewigkeitsgarantie der Verfassung der Deutschen aus (Rn. 218 des 



Lissabon-Urteils). Die im Jahr vor der Verkündung des Grundgesetzes beschlossenen universellen 
Menschenrechte haben der Verfassungsidentität, der Ewigkeitsgarantie des Grundgesetzes zu 
Grunde gelegen. Ihr Ranganspruch ist über Art. 1 Abs. 2 GG abgesichert, und Art. 1 Abs. 2 GG 
wiederum ist durch Art. 79 Abs. 3 GG vor jeder Aufweichung geschützt. Sie machen den Kern der 
Völkerrechtsfreundlichkeit des GG aus. 

Art. 8 AEMR bestimmt:
“Jeder Mensch hat Anspruch auf wirksamen Rechtsschutz vor den zuständigen innerstaatlichen Ge-
richten gegen alle Handlungen, die seine ihm nach der Verfassung oder nach dem Gesetz zustehen-
den Grundrechte verletzen.”
Da Menschenrechte auf nationaler Ebene üblicherweise mit Verfassungsrang und nicht einfachge-
setzlich normiert werden, können mit den “nach dem Gesetz zustehenden Grundrechten” nur Men-
schenrechte aus internationaler Rechtsquelle gemeint sein, welche durch Zustimmungsgesetze für 
die innerstaatliche Rechtsanwendung verbindlich gemacht worden sind. Die universellen Men-
schenrechte sind damit durch Art. 8 AEMR auf nationaler Ebene einklagbar.

Die Einklagbarkeit der universellen Menschenrechte ergibt sich aber auch aus Art. 19 GG.
Art. 19 Abs. 4 GG normiert ein formell-rechtliches Grundrecht auf wirksamen Rechtsschutz vor 
den zuständigen innerstaatlichen Gerichten für jeden, der durch die öffentliche Gewalt in seinen 
Rechten verletzt wird. Da Art. 19 Abs. 4 GG keine explizite Einschränkung macht, besteht danach 
auch Rechtsschutz vor den innerstaatlichen Gerichten bzgl. der Uno-Menschenrechte, soweit es um 
deren Verletzungen durch die öffentliche Gewalt, also durch Legislative, Exekutive oder Judikative 
geht.
Art. 1 der Uno-Frauenrechtskonvention definiert die Diskriminierung der Frau als jede geschlecht-
lich begründete Benachteiligung bzgl. der Inanspruchnahme oder Ausübung der Menschenrechte im 
politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, staatsbürgerlichen oder jedem sonstigen Bereich. 
Die gesamte Konvention gehört als Menschenrechtsvertrag der Vereinten Nationen zum zwingen-
den Völkerrecht (“ius cogens”, Art. 53 WVRK, Rn. 279-282 des Urteils des EU-Gerichts 1. Instanz 
zu T-306/01, Gutachten des internationalen Gerichtshofs “Advisory Opinion of the International 
Court of Justice of 8 July 1996, The Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Reports 
1996”).

Nach Art. 2 Abs. 3 Uno-Zivilpakt, Art. 2 lit. c Uno-Frauenrechtskonvention, Art. 6 Anti-Folterkon- 
vention und Art. 83 Wanderarbeitkonvention sind die Rechte aus diesen vier Menschenrechtsverträ-
gen ausdrücklich einklagbar vor den nationalen Gerichten; die Wanderarbeitkonvention davon für 
Deutschland natürlich noch nicht, weil das der einzige von Deutschland noch nicht ratifizierte Men- 
schenrechtsvertrag der Uno ist. Art. 5 der Anti-Folterkonvention zählt Bereiche auf, in denen nicht 
diskriminiert werden darf, darunter bürgerliche (z. B. Meinungsfreiheit, Versammlungsrecht, Reli- 
gionsfreiheit, Recht auf Staatsangehörigkeit) ebenso wie soziale (z. B. Wohnung, kulturelle Teilha-
be, Arbeit, soziale Sicherheit).

Art. 2 Abs. 1 Sozialpakt, Art. 4 Kinderrechtskonvention und Art. 4 Behindertenrechtskonvention 
verpflichten die Staaten zur Umsetzung mit allen ihnen dafür zur Verfügung stehenden Mitteln, 
ohne dabei gerichtliche Rechtsmittel ausdrücklich zu erwähnen.

Art. 2 lit. c Uno-Frauenrechtskonvention garantiert explizit den Rechtsschutz vor den nationalen 
Gerichten der Uno-Mitgliedsstaaten. Da sich das Benachteiligungsverbot der Frauenrechtskon-
vention nach deren Art. 3 auf die Inanspruchnahme aller Menschenrechte der Vereinten Nationen 
bezieht, und weil alle Uno-Menschenrechte untereinander gleichrangig sind und damit alle zum “ius 
cogens” gehören, ist der Rechtsschutz vor den nationalen Gerichten bzgl. aller Uno-
Menschenrechte gegeben. Damit hat die Uno zugleich klargestellt, dass sie nicht beabsichtigt, sich 
oder ihre Men-schenrechte über die nationalen Verfassungsgerichte zu erheben. Über die 



Frauenrechtskonvention besteht, über Art. 19 Abs. 4 GG hinaus, Rechtsschutz auch bzgl. 
Verletzungen der Uno-Menschen-rechte durch Einzelpersonen oder privatrechtliche Institutionen, 
da Art. 2 lit. c der Frauenrechts-konvention i. V. m. der Präambel der AEMR den Rechtsschutz vor 
den nationalen Gerichten vor jeder Benachteiligung bei der Inanspruchnahme der Uno-
Menschenrechte normiert, nicht nur auf solche durch die öffentliche Gewalt.
Da nach der Präambel der AEMR alle universellenMenschenrechte allen Einwohnern der Uno-
Mitgliedsstaaten gleichermaßen zustehen, muss der formell-rechtliche Schutz nach Art. 2 lit. c der 
Frauenrechtskonvention vor den nationalen Gerichten für alle Menschen gelten.
In den abschließenden Bemerkungen (“concluding observations”) (Az. CEDAW/C/DEU/CO/6) 
vom 10.02.2009 des Ausschusses der Vereinten Nationen zur Uno-Frauenrechtskonvention anläss-
lich des 6. deutschen Staatenberichts zur Umsetzung dieser Konvention erinnerte der Ausschuss in 
Tz. 11 an die Verpflichtung des Vertragsstaats zur systematischen und kontinuierlichen Umsetzung 
aller Bestimmungen der Frauenrechtskonvention. In diesem Zusammenhang appellierte der 
CEDAW-Ausschuss an Deutschland, seine abschließenden Bemerkungen “allen zuständigen Minis-
terien, dem Parlament und der Justiz vorzulegen, um ihre uneingeschränkte Umsetzung sicherzu-
stellen.”
Diese Formulierung zeigt eindeutig die Rechtsauffassung auch des CEDAW-Ausschusses, dass es 
sich bei den universellen Menschenrechten um vor den nationalen Gerichten einklagbare Rechte 
handelt.

In Tz. 21 äußerte sich der CEDAW-Ausschuss besorgt über die immer noch nicht hinreichende Be-
kanntheit der Frauenrechtskonvention in Deutschland und über deren mangelnde Anwendung auch 
in der Rechtsprechung Deutschlands, was auf einen mangelnden Bekanntheitsgrad bei der Justiz 
und den Rechtsberufen schließen lasse. Der Ausschuss forderte ausdrücklich, dass die universellen 
Menschenrechte (als Primärrecht) mindestens so bekannt werden müssen wie das Sekundärrecht der 
EU (was sich auch in Leitsatz 3 des Lissabon-Urteils wiederspiegelt). 
In Tz. 22 erinnerte der CEDAW-Ausschuss an die direkte Anwendbarkeit der universellen Men-
schenrechte und forderte die Aufnahme nicht nur der Frauenrechtskonvention, sondern auch der all-
gemeinen Kommentare zu dieser in die Lehrpläne u. a. des Jurastudiums und der juristischen Fort-
bildung in Deutschland.

Das Bundesverfassungsgericht ist damit auch zuständig für die Frage, ob Rechtsakte der EU oder 
auch jeder anderen völkerrechtlichen Organisation, und ebenso innerstaatliche Rechtsakte, sich in 
den Grenzen nicht nur des Grundgesetzes (Wesensgehalt der Grundrechte, Strukturprinzipien, 
grundrechtsgleiche Rechte, Staatsaufträge Frieden und europäische Einigung), sondern auch, soweit 
dies Deutschland betrifft, der universellen Menschenrechte (siehe Leitsatz 3 und Rn. 218 des 
Lissabon-Urteils) und der Uno-Charta (siehe Bezugnahme auf das Recht auf Souveränität nach Art. 
2 Abs. 1 Uno-Charta in der Urteilsbegründung zum EU-Haftbefehl (2 BvR 2236/04)), halten oder 
aus ihnen ausbrechen (analog zu Leitsatz 5 des Maastricht-Urteils BVerfG 89,155 sowie BVerfGE 
75, 223).
Wie vom Bundesverfassungsgericht insbesondere in den Urteilen zu Solange-I und Solange-II für 
Deutschland verbindlich ausgelegt worden ist, bewirkt die Ratifizierung eines internationalen Ver- 
trags durch eine rechtliche Ebene, dass sich die Rechtsordnung dieser Ebene für die Anwendung 
des Rechts aus der fremden Rechtsquelle öffnet. Dabei kann sich Deutschland nur soweit öffnen, 
wie es im GG zugelassen ist. Entsprechend kann die EU sich, wenn sie einen Vertrag mit einer 
anderen internationalen Organisation abgeschlossen hat, nur soweit für das Recht aus deren Quelle 
öffnen, wie dies im EU-Primärrecht zugelassen ist.
Daher haben nicht nur das Bundesverfassungsgericht die letztverbindliche Entscheidung über die 
Auslegung des Grundgesetzes (Art. 93 GG, Art. 100 GG) und der EUGH über die Auslegung des 
EU-Rechts (Art. 26 und 26b EUGH-Satzung), sondern das Bundesverfassungsgericht hat auch die 
Zuständigkeit zur Entscheidung darüber, in welchem Umfang internationales Recht im Hinblick auf 
die durch das GG gesetzten Grenzen in Deutschland umgesetzt werden darf. Entsprechend ist der 



EUGH dafür zuständig, in welchem Umfang internationale Verträge, denen die EU sich angeschlos-
sen hat, im Hinblick auf die durch das EU-Primärrecht gesetzten Grenzen innerhalb des EU-Rechts
umgesetzt werden dürfen.
Soweit es um für Deutschland verbindliches internationales Recht solcher Organisationen geht, die 
für das jeweilige Recht keinen eigenen Gerichtshof haben, ist das Bundesverfassungsgericht (ana- 
log zu Art. 100 Abs. 2 GG) auch für die Auslegung des jeweiligen internationalen Rechts selbst mit 
verbindlicher Wirkung für Deutschland zuständig, wobei natürlich bei der jeweiligen Organisation 
existierende Auslegungsvorschriften wie die Allgemeinen Kommentare zu den Menschenrechtsver-
trägen der Uno mit heranzuziehen  sind; dass es dadurch für das Recht z. B. der Nato, der Uno-
Charta, der Uno-Menschenrechte und auch des IWF in unterschiedlichen Staaten zu unterschiedli-
chen Interpretationen kommen kann, ist ein geringerer Nachteil, als wenn verbindliches, und im 
Falle von Uno-Charta und Uno-Menschenrechten sogar zum “ius cogens” gehörendes Recht inter-
nationaler Organisationen jeglicher Rechtsprechung entzogen wäre; in letzterem Fall wären alle 
Rechtsstreitigkeiten, wo es um die Anwendung z. B. von Nato-Recht, Uno-Charta, Uno-Menschen-
rechten oder auch des Zwei-plus-Vier-Vertrags geht, für Deutschland gerichtlich nicht klärungsfä-
hig außer in den Fällen, wo Kläger und Beklagte beide Staaten sind, sodass eine Zuständigkeit des 
internationalen Gerichtshofs der Uno in Betracht käme. Dass das Bundesverfassungsgericht befugt 
ist, auch über Recht aus fremder Rechtsquelle für Deutschland verbindlich zu urteilen, zeigen z. B. 
zum Nato-Recht die Urteile zur Lagerung chemischer Waffen (BVerfG 77,170) und zum Tornado-
Einsatz (2 BvE 2/07), und zur Uno-Charta die Urteile zu 2 BvE 6/99 und zum Awacs-Einsatz (2 
BvE 1/03) sowie zu Uno-Charta und universellen Menschenrechten auch das Lissabon-Urteil.
Für Kollisionen zwischen dem Recht aus mehreren internationalen Rechtsquellen, für die Deutsch- 
land Vertragspartner ist, ist für Deutschland ebenfalls das Bundesverfassungsgericht zuständig (Art. 
100 Abs. 2 GG analog), also auch z. B. für Kollisionen zwischen EU-Recht, Uno-Charta, Uno-
Menschenrechten und IWF-Recht.
Darüber hinaus haben der EUGH im Urteil zu C-402/05 und das EU-Gericht 1. Instanz im Urteil zu 
T-306/01 übereinstimmend festgestellt, dass die direkte Verpflichtung auf die Uno-Charta seitens 
der Mitgliedsstaaten besteht, und dass auf EU-Ebene nur insoweit bzgl. der Uno-Charta Recht ge-
sprochen werden kann, wie es um Rechtsakte auf EU-Ebene geht, mit denen die EU-Mitglieder ih-
ren Verpflichtungen gegenüber der Uno gemeinsam nachkommen; soweit die EU-Mitgliedsstaaten 
alleine ihren Verpflichtungen gegenüber der Uno nachkommen, ist also keine Jurisdiktion auf EU-
Ebene gegeben. Auch das Urteil zu Az. C-402/05 bestätigt damit die Rechtsauffassung der 
Beschwerdeführerin, dass für Deutschland für die Wahrung des Rangs des Grundgesetzes vor der 
Uno-Charta und gleichzeitig des Rangs der Uno-Charta vor den universellen Menschenrechten und 
wiederum deren Rang vor allem übrigen für Deutschland gültigen internationalen Recht, die Wahr-
nehmung der Jurisdiktion des Bundesverfassungsgerichts unabdingbar und unverzichtbar ist und 
durch nichts abgegolten werden kann.
Die Verbindung für die Geltendmachung der universellen Menschenrechte im Rahmen von Verfas-
sungsbeschwerden ist nach Überzeugung der Beschwerdeführerin zum einen Art. 1 Abs. 1 + 2 GG, 
weil aus der Menschenwürde des Grundgesetzes erst die Unveräußerlichkeit auch der Menschen-
rechte “in der Welt” (Art. 1 Abs. 2 GG) folgt. Die Unveräußerlichkeit der Menschenrechte „in der 
Welt“ hat einen materiellen und einen formellen Charakter. Materiell handelt es sich um einen 
Schutz vor der Kündigung der Menschenrechtsverträge, vor der Herabstufung des Rangs der Men- 
schenrechte, und vor der Nichtanwendung der Menschenrechte. Formell handelt es sich um die Ver- 
pflichtung, die Menschenrechte in den verwaltungsmäßigen und justiziellen Verfahren sowie bei 
der Gesetzgebung auch anzuwenden.
Darüber hinaus ist die Verbindung, insoweit wie es um Verfassungsbeschwerden gegen Zustim-
mungsgesetze zu internationalen Verträgen geht, auch das grundrechtsgleiche Wahlrecht aus Art. 
38 GG. Denn die verfassungsgebende Gewalt hat insofern den Vertretern und Organen des Volkes 
kein Mandat erteilt, über die Verfassungsidentität zu verfügen (Rn. 218 des Lissabon-Urteils). Das 
glei-che muss gelten für die universellen Menschenrechte, deren Unveräußerlichkeit nach Art. 1 
Abs. 2 GG geschützt ist, und Art. 1 Abs. 2 GG ist Teil der Verfassungsidentität des GG.



VII.12 Unantastbarkeit der Unveräußerlichkeit der universellen Menschenrechte für Deutschland
Die Strukturprinzipien des Grundgesetzes sind gem. Rn. 216+217 des Lissabonurteils unantastbar, 
darunter auch die Rechtsstaatlichkeit. Das muss auch für die Bestandteile des Strukturprinzips 
Rechtsstaatlichkeit gelten. Darunter am exponiertesten ist natürlich die Gewaltenverschränkung, 
welche gleich in Art. 1 Abs. 3 GG, Art. 20 Abs. 2 GG und Art. 20 Abs. 3 GG erscheint. 
Aber auch die materielle Rechtsstaatlichkeit, welche sich aus Art. 1 Abs. 2+3 GG ergibt, ist inner-
halb dieses Strukturprinzips besonders hervorgehoben, mehr als z. B. die auch zur Rechtsstaatlich-
keit gehörende Rechtsklarheit und Rechtssicherheit, welche sich nicht explizit aus Art. 1 GG oder 
Art. 20 GG ergeben, sondern aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Umfang 
des Strukturprinzips Rechtsstaatlichkeit.
Die Rechtsstaatlichkeit im materiellen Sinne (in Art.1 Abs. 2 GG als „Gerechtigkeit“ bezeichnet), 
wie das Grundgesetz sie versteht, beinhaltet die Unveräußerlichkeit und Unverletzlichkeit der Men- 
schenrechte in der Welt (Art. 1 Abs. 2 GG) und der Grundrechte der Grundgesetzes (Art. 1 Abs. 3 
GG). Die Unveräußerlichkeit und Unverletzlichkeit der Menschenrechte in der Welt und die der 
Grundrechte machen zusammen das Strukturprinzip Rechtsstaatlichkeit des Grundgesetzes im 
materiellen Sinne aus. Damit  ist auch die Unveräußerlichkeit und Unverletzlichkeit der Menschen-
rechte in der Welt unantastbar. Die „Menschenrechte in der Welt“ beziehen sich auf die Menschen-
rechte des Grundgesetzes, auf die AEMR und auf alle von Deutschland ratifizierten Menschen-
rechtsverträge, zumindest aber auf die Menschenrechte der Vereinten Nationen, wie an den Worten 
„in der Welt“, welche nachweislich einer Entwurfsfassung der Präambel der AEMR entnommen 
wurden (Abschnitt VII.9.1 dieser Verfassungsbeschwerden) ersichtlich ist; die AEMR wurde 1948 
beschlossen, das Grundgesetz 1949 (vgl. auch Rn. 218 des Lissabonurteils).
Unantastbarkeit bedeutet kompletter Schutz, nicht nur Schutz des Wesensgehalts. Angesichts der 
Entdeckung der Unantastbarkeit der Unveräußerlichkeit der universellen Menschenrechte für 
Deutschland bleibt keinerlei Spielraum mehr für eine Nichtanwendung der universellen Menschen-
rechte durch die Gerichte in Deutschland. Für die umfassendere Darlegung der direkten Anwend- 
barkeit aller universellen Menschenrechte in Deutschland und für die Zuständigkeit der deutschen 
Gerichte für diese siehe insbesondere die Abschnitte VII.8, VII.9 und VII.11 dieser Verfassungs-
beschwerden.

Man stelle sich vor, welch einen gerechten Aufschrei es geben würde, wollte  man aus der gerade 
erst im Lissabonurteil als unantastbar erkannten Demokratie Stücke herausbrechen und für diese nur 
noch den Wesensgehalt garantieren. Das gleiche gilt für die Rechtsstaatlichkeit. Die 
Unantastbarkeit gilt immer für das gesamte Strukturprinzip. 

Die Unantastbarkeit der Unveräußerlichkeit der universellen Menschenrechte folgt darüber hinaus 
aus der direkten Verbindung von Art. 1 Abs. 2 GG mit der Demokratie. Denn wer sich da bekennt 
nach Art. 1 Abs. 2 GG, ist nicht die Legislative, die Judikative, die Exekutive, die Medien oder die 
Bankiers, sondern das gesamte Volk. Nach Rn. 218 des Lissabonurteils ist jede Verletzung der 
Verfassungsidentität des Grundgesetzes ein Übergriff in die verfassungsgebende Gewalt des Volkes 
– des gleichen Volkes, das sich da in Art. 1 Abs. 2 GG, Gott sei Dank innerhalb der Verfassungs-
identität und damit mit mehr rechtlichem Gewicht, als selbst der Gottesbezug des Grundgesetzes 
erhalten hat, bekennt. Von dem gleichen Volk wiederum geht gem. Art. 20 Abs. 2 S. 1 alle Staats-
gewalt aus. Und genau dieses übt seine Staatsgewalt auf dreierlei Weise aus – durch Wahlen, Ab-
stimmungen und besondere Organe (Legislative, Exekutive und Judikative). Folglich wäre die Igno-
rierung der Unveräußerlichkeit der universellen Menschenechte durch staatliche Organe, auch sei-
tens der Judikative, ein Übergriff zugleich auch gegen die unantastbare Demokratie. 

Wie in Abschnitt X.1 dieser Verfassungsbeschwerden erläutert,  machen nach Rn. 211+212 die 
Wahlen und Abstimmungen den Kernbereich des unantastbaren Strukturprinzips Demokratie aus. 



Legislative, Exekutive und Judikative gehören zwar ebenfalls zum Schutzbereich des Demokratie-
prinzips, zumal sie innerhalb der Verfassungsidentität gleich dreimal verankert sind (Art. 1 Abs. 3 
GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG), Wahlen und Abstimmungen sind aber deshalb noch gewichtiger, weil 
dort das Volk selbst bestimmt. 
Menschenrechte dienen insbesondere dem Schutz der Bevölkerung, vor allem auch bzgl. der Ent- 
scheidungen, die das Volk eben nicht selbst trifft, und daneben dienen sie auch dem Schutz der 
Minderheit selbst vor der Mehrheit des Volkes. Sie sind Lücken in der Macht, welche vom Volk nur 
abgeleitet ist. Die Verankerung der Unveräußerlichkeit der AEMR und der von Deutschland ratifi-
zierten universellen Menschenrechte macht diese Verankerung während der Existenz von Grundge-
setz und Verfassungsidentität unumkehrbar, und macht die Ignorierung der universellen Menschen- 
rechte durch Legislative, Exekutive oder Judikative zu einem Verstoß gegen die Verfassungsidenti- 
tät. Art. 1 Abs. 2 GG drückt dies in kaum zu überbietender Deutlichkeit aus, indem dort das Be- 
kenntnis des Volkes normiert ist, und eben nicht der Legislative, Exekutive oder Judikative; die 
Verfügungsgewalt über die universellen Menschenrechte für Deutschland ist allein dem Volk in die  
Hand gegeben worden. Den Organen des Volkes, so wichtig sie für  Demokratie und Rechtsstaat-
lichkeit auch immer sein mögen, ist damit jegliche Befugnis für die Ignorierung der für Deutschland 
verbindlichen universellen Menschenrechte entzogen. Regierung und Parlament können das Inkraft- 
treten weiterer universeller Menschenrechte in Deutschland, da wir hier ein dualistisches und eben 
gerade kein monistisches Verhältnis zum Völkerrecht haben (Abschnitt VII.8.1 dieser Verfassungs-
beschwerden), jederzeit verhindern, indem sie diese nicht unterschreiben bzw. ratifizieren oder, 
soweit ihnen einzelne Vorschriften zu weit gehen, diese nur unter Anbringung völkerrechtlicher 
Vorbehalte ratifizieren, was jahrelang bei der Kinderrechtskonvention zu Lasten von Flüchtlings-
kindern in Deutschland der Fall war. Die Wanderarbeiterkonvention der Uno wurde zumindest 
bisher von Deutschland nicht ratifiziert und soweit der Beschwerdeführerin bekannt auch nicht 
unterzeichnet, obwohl gerade durch die EU-Grundfreiheit Arbeitnehmerfreizügigkeit die Zahl der 
Wanderarbeiter in Deutschland gestiegen ist, sodass die Vorschriften der Wanderarbeiterkonvention 
in Deutschland mangels Ratifizierung  keinerlei Anwendung finden.

Darüber hinaus schützt das in Art. 1 Abs. 2 GG normierte Bekenntnis des deutschen Volkes dieses 
vor sich selbst. Nicht einmal per Volksabstimmung wäre die Kündigung, Herabstufung oder Igno-
rierung der universellen Menschenrechte für Deutschland zulässig, denn dieses Bekenntnis steht in- 
nerhalb der Ewigkeitsgarantie, deren Einschränkung nicht einmal dem Volk per Volksabstimmung 
zustünde. Die einzige Ausnahme, mit welcher sich das deutsche Volk der ihm einmal eingeräumten 
universellen Menschenrechte wieder entledigen könnte, ist eine voll informierte  Volksabstimmung 
mit Informierung des Volks bzgl. deren Tragweite zur Schaffung einer neuen Verfassung (Art. 146 
GG), deren Verfassungsidentität dann einen anderen Umfang haben könnte als die des Grund- 
gesetzes. 

Entscheidende Bedeutung kommt dabei auch dem zweiten Wort „und“ in Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG 
zu. Die gesamte Tätigkeit von Legislative, Exekutive und Judikative ist die dritte Form der Aus- 
übung der Volksherrschaft,  neben den Wahlen und Abstimmungen. Sogar das Volk selbst könnte 
eine rechtmäßige Ignorierung der universellen Menschenrechte nicht einmal über die Schaffung 
einer neuen Verfasung über den Weg des Art. 146 GG erreichen, da diese, wie die Bezugnahme auf 
das Naturrecht in den Beratungen des Parlamentarischen Rats zu Art. 1 Abs. 2 GG zeigen, vorver- 
fassungsrechtlich sind. Selbst das Volk hätte, wenn es auf die universellen Menschenrechte unbe-
dingt verzichten wollte, keine andere Möglichkeit, Legislative, Judikative oder Exekutive zur Igno-
rierung der universellen Menschenrechte zu ermächtigen. Eine Selbstermächtigung der Organe des 
Volkes zur Ignorierung der universellen Menschenrechte würde daher an den Grundfesten des 
Grundgesetzes rütteln.  

Dass die Schaffung des Grundgesetzes an den Verfahrensvorschriften der Weimarer Reichsverfas- 
sung vorbei zulässig und notwendig war (Rn. 28+29 des Hypothekensicherungsgesetzurteils, siehe 



Abschnitt III.12 dieser Verfassungsbeschwerden), beruht auf dem Ermächtigungsgesetz, dem durch 
dessen Inkrafttreten verursachten Absturz der Weimarer Reichsverfassung, und den erst auf Grund 
des Ermächtigungsgesetzes möglich gewordenen Verbrechen von Nationalsozialisten und IG Far-
ben. Die Vereinten Nationen mitsamt ihrer Friedens- und Menschenrechtsordnung wurden erst als 
eine Folge des Ermächtigungsgesetzes gegründet. Umso wichtiger war es den aus der Abwehr der 
Folgen des Ermächtigungsgesetzes entstandenen Vereinten Nationen, dass Deutschland nur dann 
wieder erstarken und zu Wohlstand kommen dürfe, wenn es an den Frieden und die universellen 
Menschenrechte gebunden wäre, was der damalige US-Außenminister Byrnes (Abschnitt VII.9.3) 
in besonderer Offenheit in seiner berühmten Rede verdeutlicht hat. Zentrales Instrument dafür ist 
Art. 1 Abs. 2 GG. Nur mittels der Veranke rung des Friedensgebotes und der Verbindung zu den 
univer-sellen Menschenrechten innerhalb der Verfassungsidentität konnte das sichergestellt werden, 
da Deutschland damals noch kein Uno-Mitglied war. Ob die ständigen Sicherheitsratsmitglieder 
sich seit Schaffung von Uno-Charta, AEMR und Grundgesetz selbst ununterbrochen hinreichend 
ent-sprechend verhalten haben, ist für die Interpretation von Art. 1 Abs. 2 GG vollständig 
unerheblich. Denn Art. 1 Abs. 2 GG normiert ja, anders als Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV dies bzgl. 
der IWF-Praxis will, gerade keine willkürlich uminterpretierbare Bindung an die Praxis der 
Sicherheitsratsmitglieder, sondern an den Frieden und die universellen Menschenrechte. Auch aus 
der Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes ergibt sich damit, dass den Organen des Volkes, die 
ihre Existenz in ihrer heuti-gen Form eben diesem Grundgesetz verdanken, während der Existenz 
des Grundgesetzes und des-sen Ewigkeitsgarantie kein Spielraum gegeben ist zur Ignorierung der 
universellen Menschenrechte.
  
Während die Unveräußerlichkeit der universellen Menschenrechte also unantastbar ist, sind die uni- 
versellen Menschenrechte selbst hingegen nicht mehr und nicht weniger als, wie die Grundrechte 
auch, in ihrer prinzipiellen Qualität (Rn. 217 und Leitsatz 3 des Lissabonurteils), also mit ihrem 
Wesensgehalt geschützt. Und sie stehen unterhalb des Grundgesetzes, der Uno-Charta und des nicht 
auf die GASP bezogenen Teils des EU-Primärrechts, aber oberhalb allen anderen Völkerrechts incl. 
des EU-Sekundärrechts und des auf die GASP bezogenen Teils des EU-Rechts, und natürlich ober-
halb der einfachen Gesetze, und sind gleichrangig mit dem humanitären Kriegsvölkerrecht (zum 
Rang der universellen Menschenrechte siehe vor allem Abschnitt VII.6 dieser Verfassungsbe-
schwerden).

Dadurch, dass die Unveräußerlichkeit der universellen Menschenrechte für Deutschland Teil des 
unantastbaren Strukturprinzips Rechtsstaatlichkeit ist, steht diese Unveräußerlichkeit damit auch 
oberhalb der Staatsaufträge Frieden (Art. 1 Abs. 2 GG) und europäische Integration (Art. 23 GG), 
sodass für Deutschland auch der Frieden und die europäische Integration in einer mit der Unveräu-
ßerlichkeit der universellen Menschenrechte vereinbaren Weise verwirklicht werden müssen, ob- 
gleich diese beiden Staatsaufträge als Teil des Grundgesetzes vom Rang über den universellen 
Menschenrechten stehen. 

Die direkte Anwendung der universellen Menschenrechte in Deutschland auf Grund von Art. 1 Abs. 
2 GG ist schließlich auch erforderlich, um den Spielraum für die Inanspruchnahme des grundrechts- 
gleichen Widerstandsrechts (Art. 20 Abs. 4 GG) zur Durchsetzung des Art. 1 Abs. 2 GG so gering 
wie möglich zu halten. Denn auch Art. 1 Abs. 2 GG gehört als Teil von Art. 1 GG und als Teil der 
unantastbaren Rechtsstaatlichkeit zur „Ordnung des Grundgesetzes“, für die allein das grundrechts- 
gleiche Widerstandsrecht offen steht. Auch die Präambel der AEMR sagt, dass „es notwendig ist, 
die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechtes zu schützen, damit der Mensch nicht ge- 
zwungen wird, als letztes Mittel zum Aufstand gegen Tyrannei und Unterdrückung zu greifen“.
Das Recht der Vereinten Nationen kennt ein Widerstandsrecht also für den Fall der Nichtanwen- 
dung bzw. Mißachtung der universellen Menschenrechte und erkennt zugleich an, dass im Falle der 
rechtsstaatlichen Anwendung (formell und materiell) der universellen Menschenrechte eine Situa-
tion, in welcher manch sich wirksam auf ein universelles Widerstandsrecht berufen kann, nicht 



greift. 
Die zeitliche Dynamik hinsichtlich der möglichen Entstehung einer Widerstandslage über Art. 20 
Abs. 4 GG i. V. m. Art. 1 Abs. 2 GG und der Präambel der AEMR zeigt auch ein Interview des 
ARD-Nachtmagazins mit Prof. Dr. Jean Ziegler. Darin spricht er sich dem Grunde nach für die 
Stabilisierung des Weltfinanzsystems aus (bei etwa Zeitpunkt 0:13), stellt aber zugleich die 
Erfüllung scheinbar jedes Wunsches, welcher Herr Ackermann der deutschen Bundeskanzlerin 
mitteile (von 0:51 bis 1:11) den 37.000 Hungertoten pro Tag, dem Verhungern eines Kinder pro 5 
Sekunden und der Unterernährung von etwa einer Milliarde Menschen gegenüber (ab etwa 1:50). 
Ab 2:58 bis zum Ende des Interviews erläuterte er, dass „eine ganz tiefe innere Unruhe“ und ein 
„Bruch der Menschen im Westen“ „mit der kannibalischen Weltordnung“, welche beherrscht werde 
vom „Bankenbanditismus“, besteht. Er verdeutlichte, dass Millionen Menschen in Europa wissen, 
dass europäische Länder ihre Beiträge an die Vereinten Nationen auf Grund der Zahlungen zur 
Banken-rettung nicht mehr vollständig leisten. Er prognostizierte einen „Aufstand des Gewissens“.
www.youtube.com/watch?v=13qJoozn5E0&feature=player_embedded

VII.13 kein wirksamer Schutz vor iwf-typischen Auflagen durch EU-Grundrechtecharta
Dieser Abschnitt verdeutlicht, dass es auf den Vorrang der universellen Menschenrechte vor dem 
EU-Sekundärrecht im Falle der Transportierung von iwf-typischen (alle Menschenrechte der Ein-
wohner der Schuldnerstaaten ignorierenden) Auflagen mit eu-sekundärrechtlichem Rang auch des-
halb ankommt, weil die EU-Grundrechtecharta auf Grund ihres eigenen Art. 52 ein von seiner 
Schutzwirkung her sehr begrenzter Menschenrechtsvertrag ist.

Die EU-Grundrechtecharta bietet aus folgenden, sämtlich in deren Art. 52 liegenden, Gründen 
keinen hinreichenden sozialen Schutz, obwohl die EU-Grundrechtecharta als Teil des EU-Primär-
rechts (Art. 6 EUV) über dem EU-Sekundärrecht steht:

1.Die Grundrechte der EU-Grundrechtecharta werden unterhalb des EU-Primärrechts, gerade noch 
oberhalb des EU-Sekundärrechts, eingeordnet (Art. 52 Abs. 2 EU-Grundrechtecharta).
2.Alle sozialen Grundrechte der EU-Grundrechtecharta sind unverbindliche “Kann”-Vorschriften 
(Art. 52 Abs. 5 EU-Grundrechtecharta).
3.Darüber hinaus werden die Grundrechte aus der EU-Grundrechtecharta auf Datenschutz (Art. 8), 
soziale Sicherheit (Art. 34), Gesundheit (Art. 35), Umweltschutz (Art. 37) und Verbraucher-schutz 
(Art. 38) durch Umdefinition im AEUV weichgespült (Art. 52 Abs. 2 EU-Grundrechtre-chtecharta, 
Art. 9, 11, 12 und 16 AEUV, Art. 39 EUV).
4.Ein erheblicher Teil der sozialen Grundrechte wird dadurch, dass er unter dem Vorbehalt der 
nationalen Gepflogenheiten gestellt wird, unverbindlich gemacht, da die Grundrechte aus den natio-
nalen Verfassungen gerade nicht auf die EU-Ebene durchgreifen, (Art. 52 Abs. 6 EU-Grundrechte-
charta, Erklärung 1 zum “Vertrag von Lissabon”). 

Der Beschwerdeführerin ist aus mehreren Urteilen, so auch aus dem Lissabon-Urteil, die einschrän-
kende Auslegung von internationalen Verträgen für Deutschland bekannt, also im Ergebnis das 
Ver-bot bestimmter nach dem Wortlaut des der Verträge möglicher, aber mit dem Grundgesetz 
unver-einbarer Auslegungen.
Durch die Einschränkung der zulässigen Auslegungsmöglichkeiten kann dann oft vermieden wer-
den, gleich das Inkrafttreten der gesamten internationalen Vereinbarung scheitern zu lassen.
Die Beschwerdeführerin ist der Rechtsauffassung, dass aber keine das EU-Recht ausdehnende und 
die Lücken der EU-Grundrechtecharta schließende oder deren Mängel heilende Rechtsprechung der 
nationalen Gerichte geben kann. Die Mängel der EU-Grundrechtecharta könnten nur durch Ände- 
rung von deren Art. 52 (und der Erläuterungen des EU-Konvents dazu) geheilt werden.
Die Erläuterungen des EU-Konvents sind gem. Art. 6 EUV ausdrücklich verbindlich für die Ausle-



gung der EU-Grundrechtecharta. In der amtlichen Veröffentlichung der EU-Grundrechtecharta wird 
von der Präambel und von Art. 52 Abs. 7 aus auf diese Erläuterrungen verwiesen, sodass auch die 
Erläuterungen des Konvents, nach lex specialis, für eine vom Wortlaut der EU-Grundrechtecharta 
abweichende Auslegung der EU-Grundrechte sorgen.

Art. 52 Abs. 2 EU-Grundrechtecharta bestimmt, dass die Ausübung der durch die EU-Grundrechte-
charta anerkannten Rechte, die in den Verträgen (AEUV und EUV) geregelt sind, auszuüben sind 
entsprechend den in den Verträgen bestimmten Bedingungen und Grenzen.
Daraus folgt erstens, dass sämtliche EU-Grundrechte nur innerhalb der von AEUV und EUV gezo-
genen Grenzen anwendbar sind. Sie stehen damit vom Rang unterhalb von AEUV und EUV, ob-
wohl die EU-Grundrechtecharta, in welcher sie stehen, nach Art. 6 Abs. 1 S. 3 EUV gleichrangig 
mit dem EU-Primärrecht ist. Als Folge haben selbst für sich allein harmlos aussehende Vorschriften 
wie die Verpflichtung auf die Wettbewerbsfähigkeit (Art. 151 AEUV) oder die eu-weite Vereinheit-
lichung des geistigen Eigentums (Art. 118 AEUV) im EU-Recht einen höheren Rang als alle 
Grundrechte der EU-Grundrechtecharta. Und so auch Art. 136 Abs. 3 AEUV mit seiner Blankett-
ermächtigung. Die EU-Grundrechte bieten überhaupt nur Schutz gegenüber dem EU-
Sekundärrecht, soweit das EU-Primärrecht dem jeweils nicht entgegenstehen würde.
Bereits an dieser Stelle wird deutlich, dass nur Grund- und Menschenrechte außerhalb des EU-
Rechts dem EU-Primärrecht die notwendigen Grenzen setzen können. Und das geht auch nur mit 
solchen Rechtsquellen, die selbst einen entsprechend hohen Ranganspruch haben, also aus den 
nationalen Verfassungen, welche auf Grund der Souveränität der Staaten (Art. 1 Abs. 2 Uno-
Charta) stets der Ausgangspunkt für die Betrachtung der Rangfolge der Rechtsordnungen für den 
jeweiligen Staat sind, und aus den universellen Menschenrechten, welche vom Rang direkt 
unterhalb der Uno-Charta stehen (Art. 28 AEMR, Art. 29 AEMR, Art. 1 Nr. 3 Uno-Charta, Art. 103 
Uno-Charta).

Aus Artikel 52 Abs. 2 EU-Grundrechtecharta folgt zweitens aber auch, dass die EU-Grundrechte, 
welche zusätzlich noch im AEUV oder im EUV stehen, nicht die Tragweite und Verbindlichkeit 
haben, welcher aus dem Wortlaut in der EU-Grundrechtecharta folgt, sondern die, welche im 
AEUV oder im EUV für sie steht (siehe auch Erläuterungen des EU-Konvents zu Art. 52 Abs. 2 
EU-Grundrechtecharta).
Während die soziale Sicherheit von der EU nach dem Wortlaut von Art. 34 Abs. 1 EU-
Grundrechte-charta anerkannt und geachtet wird, ist sie nach Art. 9 AEUV tatsächlich nur in 
Betracht zu ziehen.
Entsprechendes macht Art. 9 AEUV mit dem Recht auf Gesundheit aus Art. 35 EU-Grundrechte-
charta und mit dem Recht auf Bildung aus Art. 14 EU-Grundrechtecharta.
Während die EU nach dem Wortlaut von Art. 38 EU-Grundrechtecharta ein hohes Verbraucher-
schutzniveau sicherstellt, soll sie es nach Art. 12 AEUV tatsächlich lediglich in Betracht ziehen.
Art. 8 EU-Grundrechtecharta normiert ein Grundrecht auf Datenschutz, welches primärtextlich 
weder im Grundgesetz noch in den universellen Menschenrechten ausdrücklich formuliert ist. Es 
steht allerdings auch in Art. 16 AEUV, welcher wiederum auf Art. 39 EUV verweist, demzufolge 
der Minsterrat der EU den Datenschutz abweichend von Art. 16 AEUV und damit auch abwei- 
chend von der in Art. 8 EU-Grundrechtecharta formulierten Reichweite regeln kann.

Art. 52 Abs. 5 der EU-Grundrechtecharta macht die Bestimmungen der Charta,  in welchen 
“Grund-sätze” festgelegt sind, zu unverbindlichen “Kann”-Vorschriften. Nach den Erläuterungen 
des EU-Konvents zu Art. 52 Abs. 5 EU-Grundrechtecharta müssen diese weder von der EU 
eingehalten werden, noch sind sie subjektiv einklagbar. Dies betrifft laut den Erläuterungen des 
Konvents ins-besondere die sozialen Rechte wie Art. 25 (Rechte älterer Menschen), Art. 26 
(Integration von Menschen mit Behinderung) und Art. 37 (Umweltschutz). Die Beschwerdeführerin 
ist der Rechts-auffassung, dass Art. 52 Abs. 5 alle sozialen Grundrechte der EU unverbindlich 
macht, darunter alle im Abschnitt “Solidarität” (Art. 27 bis 38). 



Darüber hinaus ist ein großer Teil der sozialen Menschenrechte der EU-Grundrechtecharta noch 
ein-mal zusätzlich unverbindlich dadurch, dass sie unter den “Vorbehalt der nationalen 
Gepflogenhei-ten” gestellt wurden; mit diesem Vorbehalt, welchem gem. Art. 52 Abs. 6 EU-
Grundrechtecharta “in vollem Umfang Rechnung zu tragen” ist, ist nicht gemeint, das in den 
nationalen Verfassungen der Mitgliedsstaaten bzgl. verschiedener Menschenrechte unterschiedliche 
Schutzniveau in seiner Unterschiedlichkeit auf die EU-Ebene zu transponieren, denn Erklärung 1 
zum Lissabon-Vertrag gilt die Menschenrechte aus den mitgliedsstaatlichen Verfassungen 
gegenüber der EU-Ebene ab, indem sie postuliert, dass die EU-Grundrechtecharta die 
Menschenrechte aus den mitgliedsstaatli-chen Verfassungen sichtbarer mache. In der 
Grundrechtecharta stehen nun aber auch viele Rechte, die sich in vielen mitgliedsstaatlichen 
Verfassungen nicht finden. Die EU-Grundrechtecharta gibt weder alle, noch die Schnittmenge, noch 
die häufigsten Grundrechte der mitgliedsstaatlichen Ver-fassungen wieder. Wenn in Erklärung 1 
zum “Vertrag von Lissabon” trotzdem von “sichtbar ma-chen” die Rede ist, kann das nur eine 
Abgeltungswirkung im Sinne einer Verhinderung der Trans-ponierung der Grundrechte aus den 
mitgliedsstaatlichen Verfassungen auf die EU-Ebene meinen. Dass keine Transponierung der 
Grundrechte aus den mitgliedsstaatlichen Verfassungen auf die EU-Ebene gemeint sein kann, ergibt 
sich auch aus dem Urteil zu “Van Gend & Loos”, in welchem der EUGH ausdrücklich festgestellt 
hat, dass es nicht in seine Kompetenz fällt, die Verfassungen der Mitgliedsstaaten auszulegen.
Die EU-Grundrechtecharta enthält Grundrechte wie das auf Gesundheitsschutz (Art. 35), welche 
durch Art. 52 Abs. 5 und Art. 52 Abs. 6 i. V. m. dem Vorbehalt der nationalen Gepflogenheiten 
gleich doppelt unverbindlich gemacht sind. Und wenn es nicht schon doppelt unverbindlich wäre, 
so würde es noch über Art. 52 Abs. 2 EU-Grundrechtecharta i. V. m. Art. 9 AEUV aufgeweicht.
Damit ergibt sich, dass nur der Rang der universellen Menschenrechte über dem EU-Sekundärrecht 
im Falle der Transportierbarkeit von iwf-typischen Auflagen mit eu-sekundärrechtlichem Rang, für 
welche Art. 136 Abs. 3 AEUV die Blankett-Ermächtigung erteilen würde, den Schutz der sozialen 
universellen Menschenrechte (i. V. m. Art. 1 Abs. 1+2 GG, Art. 25 GG, Art. 38 GG) sichert.

Darüber hinaus würde im Staateninsolvenzverfahren des ESM der Eurozone auch die Schutzwir-
kung, welche die bürgerlichen EU-Grundrechte durch ihre Verbindlichkeit (anders als die sozialen 
EU-Grundrechte) und ihren Rang unter dem EU-Primärrecht, aber immer noch über dem EU-
Sekundärrecht haben, ausgehebelt zu werden drohen. Denn nach der Erklärung zur Eurogruppe vom 
28.11. 2010 zu den  „Allgemeinen Merkmalen des künftigen Mechanismus“ ist vorgesehen, die pri-
vaten Gläubiger für ihre Auflagen zum teilweisen Schuldenerlass gegenüber den Eurostaaten auf 
eine Strenge wie in der IWF-Praxis und auf eine „vollständige Übereinstimmung mit der IWF-
Praxis“ sowie „gemäß den internationalen Regeln“ zu verpflichten. Vollständigkeit ist dabei nur 
bzgl. der Übereinstimmung mit der IWF-Praxis vorgesehen, die Einhaltung des übrigen Völker-
rechts also nur vorgesehen insoweit, wie dies mit der IWF-Praxis vereinbar ist.
Nach dem Lissabonurteil ist das EU-Recht weiterhin Völkerrecht, wenngleich (außer bzgl. der 
GASP) mit einem besonders hohen Ranganspruch. Die Schutzwirkung der EU-Grundrechtecharta, 
nicht nur die der universellen Menschenrechte und der Grenzen durch die IWF-Satzung, soll im 
Staateninsolvenzverfahren offenbar gezielt unterlaufen werden.

VII.14 die universellen Menschenrechte im Licht der bisherigen Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts

VII.14.1 Erkenntnisse aus dem Kriegsfolgelasten II – Urteil 
Das Kriegsfolgelasten II – Urteil vom 14.05.1968 (BverfGE 23,288) entschied in seinem Leitsatz, 
dass es keine allgemeine Regel des Völkerrechts gibt, welche verbieten würde, auch Ausländer zur 
Bezahlung von Kriegsfolgelasten zu besteuern.
Das Urteil erkennt in Rn. 55 an, dass die Frage, ob es eine bestimmte allgemeine Regel des 



Völkerrechts i. S. v. Art. 25 GG gibt, auch im Rahmen der Entscheidung über eine Verfassungs-
beschwerde mit entschieden werden kann, wobei natürlich Voraussetzung ist, dass dies für die 
Frage der Verletzung eines Grundrechts oder grundrechtsgleichen Rechts von Bedeutung ist (Art. 
93 Nr. 4a GG).
Außerdem hat das Urteil geklärt, dass für die Entscheidung mit Wirkung für Deutschland über die 
Existenz einer allgemeinen Regel des Völkerrechts sowie über deren jeweilige Tragweite gem. Art. 
100 Abs. 2 GG allein dem Bundesverfassungsgericht obliegt (Rn. 136). Und eine Vorlage an das 
Bundesverfassungsgericht ist unabhängig von der eigenen Rechtsauffassung des jeweiligen 
Fachgerichts bereits dann zu machen, wenn divergierende Rechtsauffassungen dazu bestehen 
zwischen Meinungen deutscher Verfassungsorgane oder Entscheidungen hoher deutscher, 
ausländischer oder internationaler Gerichte oder den Lehren anerkannter Autoren der Völkerrechts-
wissenschaft (Rn. 135).
Nach Rn. 129 umfassen die allgemeinen Regeln des Völkerrechts „vorwiegend universell geltendes 
Völkergewohnheitsrecht, ergänzt durch allgemeine Rechtsgrundsätze“. Diese seien nur in machen 
Fällen evident, in vielen Fällen müsse ihre Existenz und Tragweite erst festgestellt werden.
Das Urteil stellt auch fest, dass die Autorität des Gesetzgebers ebenso wie die Rechtssicherheit zu 
den Fundamenten des Strukturprinzips Rechsstaatlichkeit gehören (Rn. 130).  Die Rechtsunsicher- 
heiten, welche sich für den Gesetzgeber aus der Pflicht zur Anwendung der allgemeinen Regeln des 
Völkerrechts über Art. 25 GG ergeben, sollen durch die Vorlagepflicht des Art. 100 Abs. 2 GG 
gering gehalten werden, entscheidungserhebliche Zweifelsfragen hierzu frühzeitig dem 
Bundesverfassungsgericht vorgelegt werden.

Wenn bei gleichzeitiger Betroffenheit eines Grundrechts oder grundrechtsgleichen Rechts mittels 
einer Verfassungsbeschwerde selbst abstrakte, nicht subjektivierte, Grundsätze daraufhin überprüft 
werden können, ob sie eine allegemeine Regel des Völkerrechts i. S. v. Art. 25 GG sind, und 
welche Tragweite sie haben, so muss dies nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin umso 
mehr für subjektivierte universelle Menschenrechte gelten. Das gleichzeitig betroffene 
grundrechtsgleiche Recht ist dabei Art. 38 GG im Hinblick auf die von der Regierung 
unterzeichneten und vom Parlament ratifizierten Menschenrechtsverträge der Vereinten Nationen 
(siehe auch Abschnitt II.5 dieser Verfassungsbeschwerden) und außerdem die Menschenwürde (Art. 
1 Abs. 1 GG), weil diese die Grundlage von Art. 1 Abs. 2 GG ist.
Dass die Rechtssicherheit zu den Fundamenten der Rechtsstaatlichkeit gehört, ist ein 
entscheidendes Argument dafür, dass der in völkerrechtlichen Verträgen festgelegte Teil des „ius 
cogens“ ebenso unter Art. 25 GG fällt wie der in keinem völkerrechtlichen Vertrag festgelegte Teil.
Dass das Kriegsfolgelasten II – Urteil nicht explizit auf die universellen Menschenrechte 
eingegangen ist, dürfte darin liegen, dass diese nicht geltend gemacht wurden, und dass 
Deutschland damals noch kein Uno-Mitglied war; dass der Begriff des „ius cogens“ nicht 
verwendet wurde, daran, dass die Wiener Vertragsrechtskonvention, welche diesen in Art. 53 und 
64 WVRK enthält, erst aus dem Jahr 1969 stammt.

VII.14.2 Erkenntnisse aus dem Völkerrechtsurteil 
Das Völkerrechtsurteil des Bundesverfassungsgerichts vom 31.03.1987 (BVerfGE 75,1) entschied, 
dass es keinen allgemeinen Rechtsgrundsatz des Völkerrechts gibt, wonach eine Auslieferung eines 
Straftäters an einen anderen Staat nur erfolgen dürfte, wenn eine für die gleiche Tat in einem 
weiteren Staat bereits verbüßte Strafe angerechnet würde. Um eine allgemeine Regel des Völker-
rechts zu sein, war eine solche konditionale Verbindung zumindest damals noch nicht verbreitet 
genug.
In Rn. 28 des Urteils stellte das Bundesverfassungsgericht klar, dass es auch bei Art. 100 Abs. 2 GG 
nur über im jeweiligen Fall entscheidungserhebliche Fragen entscheidet.
Rn. 35 des Völkerrechtsurteils stellt fest, dass die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit vorrangig vor 
der Prüfung einer Vereinbarkeit mit einer allgemeinen Regel des Völkerrechts zu erfolgen hat. 



Wenn etwas bereits wegen Verfassungswidrigkeit zu untersagen ist, kann es dahin stehen, ob es 
außerdem noch mit einer allgemeinen Regel des Völkerrechts kollidiert. Das bestätigt den Vorrang 
des gesamten Grundgesetzes vor den allgemeinen Regeln des Völkerrechts (vgl. Abschnitt VII.1 
dieser Verfassungsbeschwerden), und es bestätigt auch das dualistische Verhältnis des 
Grundgesetzes zum Völkerrecht (Abschnitt VII.8.1 dieser Verfassungsbeschwerden). 
In Rn. 39 des Urteils legt das Bundesverfassungsgericht das Einheits-Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über Suchtstoffe vom 30.03.1961 aus. Nach Rn. 42 des Urteils sind Behörden 
und Gerichte an über Art. 25 GG in Deutschland anzuwendendes Völkerrecht ebenso wie an über 
Art. 59 GG über Zustimmungsgesetze anzuwendendes gebunden. Daraus folgt nach 
Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin, dass das Bundesverfassungsgericht an die Anwendung 
der Menschen-rechte aus den von Deutschland ratifizierten Menschenrechtsverträgen gebunden ist, 
bereits unabhängig von der Frage, welche von diesen zum „ius cogens“ gehören.
In Rn. 44 des Völkerrechtsurteils bestätigt das Bundesverfassungsgericht, dass zum „ius cogens“ 
gehörendes Völkerrecht gem. Art. 53 WVRK und Art. 64 WVRK oberhalb des normalen völker-
rechtlichen Rangs steht.

In Rn. 65 bestätigt das Völkerrechtsurteil, dass Regeln für ihre Zugehörigkeit zu den allgemeinen 
Regeln des Völkerrechts eine „erforderliche weltweite Breite“ benötigen. Das Wort „weltweit“ 
kann dabei nicht wörtlich gemeint gewesen sein, eher auf eine große Zahl von Staaten aus allen 
Rechtskreisen bezogen sein (vgl. Rn. 48 des Urteils, s. u.).

Das Völkerrechtsurteil ist außerdem erhellend für die Technik, mit welcher zu ermitteln ist, ob es 
einen bestimmten allgemeinen Rechtsgrundsatz des Völkerrechts gibt.
Es bezog den Uno-Zivilpakt in die Prüfung mit ein, was zeigt, dass allgemeine Regeln des Völker- 
rechts i. S. v. Art. 25 GG auch völkerrechtliche Menschenrechtsverträge der Vereinten Nationen 
umfassen. Der damalige Ratifikationsstand des Zivilpaktes lag bei 80 Staaten „aus allen weltweit 
bestehenden Rechtskreisen“ (Rn. 48). Da dort die gesuchte Regel nicht gefunden wurde, entschied 
das Völkerrechtsurteil mangels dortiger Entscheidungserheblichkeit (Rn. 87) formal weder die 
Zugehörigkeit des Zivilpaktes bzw. der universellen Menschenrechte zu den allgemeinen Regeln 
des Völkerrechts, und auch nicht, ob dafür jeweils pro universellen Menschenrechtsvertrag eine 
bestimmte Mindestzahl von Ratifikationsstaaten oder auch das Vorhandensein von Ratifikations-
staaten aus allen Rechtskreisen erforderlich  ist. 

Das Völkerrechtsurteil hielt es in Rn. 61 ausdrücklich für möglich, dass der Grundsatz „ne bis in 
idem“ (Verbot der Doppelbestrafung) eine allgemeine Regel des Völkerrechts i. S. v. Art. 25 GG 
ist, aber dann nur mit der Tragweite, dass diese die Doppelbestrafung für ein und die selbe Tat 
innerhalb eines Staates verbietet, nicht aber die Bestrafung durch mehrere Staaten.

Geht man nach der Prüfungstechnik des Völkerrechtsurteils, kann eine allgemeine Regel des 
Völker- rechts außer über ihre Zugehörigkeit zu einem der universellen Menschenrechtsverträge 
auch festgestellt werden, wenn sie in genug regionalen internationalen Verträgen, in genug 
nationalen Verfassungen, in genug bilateralen völkerrechtlichen Verträgen oder in den einfachen 
Gesetzen von genug Staaten enthalten ist. 
Am einfachsten ließe sich das natürlich jeweils an den universellen Menschenrechtsverträgen 
feststellen, weil man dafür einfach nur die Zahl der Ratifikationsstaaten und ggfs. deren Verteilung 
über den Globus prüfen müsste.
Dazu ist jedoch anzumerken, dass, wenn universelle Menschenrechtsverträge mit der Zahl ihrer 
jeweiligen Ratifikatonsstaaten nur in die Zugehörigkeit zum „ius cogens“ hinein wachsen würden, 
und bis dahin vom Rang normales Völkerrecht wären, dies mit der aus der universellen Menschen-
würde (Art. 1 AEMR) hergeleiteten Unteilbarkeit der universellen Menschenrechte und mit Art. 28 
AEMR kaum vereinbar wäre.



Das Völkerrechtsurteil klärte außerdem in Rn. 80, dass Zusatzprotokolle zu internationalen 
Verträgen erst durch ihre Ratifikation durch Deutschland geltendes Recht in Deutschland werden, 
nicht bereits dadurch, dass Deutschland die bisherige vorherige Fassung des Vertrags ratifiziert hat, 
und dass andere Vertragsstaaten das jeweilige Zusatzprotokoll ratifiziert haben.

VII.14.3 Erkenntnisse aus dem Mauerschützen III – Urteil 
Im Mauerschützen III – Urteil vom 20.03.1995 (BverfGE 41,101) ging es um einen 
einundzwanzigjährigen DDR-Grenzsoldaten, der entsprechend einem militärischen Befehl als 
letztes Mittel zur Verhinderung einer nach DDR-Gesetz illegalen Republikflucht einen fliehenden 
siebzehnjährigen DDR-Bürger erschossen hat. Es gab eine entsprechende allgemeine Befehlslage, 
aber gesetzlich war im DDR-Recht nur das Verbot der Republikflucht, nicht aber die Erschießung 
zur Verhinderung einer solchen normiert. 
Das Urteil, welches nach der deutschen Wiedervereinigung erging, entschied, dass es keine Recht- 
fertigung zur Befolgung des Schießbefehls gab.

In dem Urteil wandte das Bundesverfassungsgericht das Menschenrecht auf Leben aus Art. 6 Uno-
Zivilpakt an (Rn. 10), den sowohl die BRD als auch die DDR zum Zeitpunkt, über welchen 
geurteilt wurde, ratifiziert hatten (Rn. 20). Damit hat das Bundesverfassungsgericht die unmittelbare 
Anwendbarkeit des Uno-Zivilpaktes vor den nationalen Gerichten in Deutschland bestätigt. Zur 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sagt Rn. 10 des Urteils, diese sei für die Zeit vor dem 
Uno-Zivilpakt einschlägig; diese konkretisiere, ohne Vertragsrecht zu sein, die Bezugnahme der 
Uno-Charta auf die Menschenrechte. 

Daraus folgt nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin die Einklagbarkeit sämtlicher in den 
von Deutschland ratifizierten Menschenrechtsverträgen der Vereinten Nationen enthaltenen 
universellen Menschenrechte, allein schon auf Grund der Unteilbarkeit der universellen 
Menschenrechte (Abschnitt VII.6 dieser Verfassungsbeschwerden).
Die unmittelbare Anwendbarkeit der AEMR hat das Mauerschützen III – Urteil offenbar darüber 
abgeleitet, dass die Uno-Charta ratifiziert ist, und die universellen Menschenrechte nach Art. 1 Nr. 3 
Uno-Charta zu den Zielen gehören, für welche die Vereinten Nationen gegründet worden sind.
Nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin kann der Zivilpakt nur insoweit die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte als unmittelbar anwendbare Rechtsgrundlage zurückgedrängt haben, 
wie der Zivilpakt die gleichen Regelungsgegenstände hat wie die AEMR. Entsprechendes gilt für 
den Sozialpakt. Die weitere unmittelbare Anwendbarkeit von Vorschriften vor den nationalen 
Gerichten ist vor allem von Bedeutung für die Menschenwürde (außer in der Behindertenrechtskon- 
vention bei der Uno nur in Art. 1 AEMR normiert), den aus dem Wortlaut der AEMR 
erwachsenden Ranganspruch der universellen Menschenrechte (Art. 28 AEMR) und für das 
Eigentumsrecht (Art. 17 AEMR), soweit dieses nicht auch in Art. 15 Uno-Sozialpakt bzgl. des 
geistigen Eigentums gere- gelt ist. Auch das vom deutschen Bundesjustizministerium 
herausgegebene Handbuch der Rechts- förmigkeit bezieht sich weiterhin auf die AEMR (Abschnitt 
VII.10 dieser Verfassungsbeschwerden).

VII.14.4 Erkenntnisse aus dem Zwangsarbeitsurteil
Nach Rn. 30 des Zwangsarbeitsurteil vom 13.05.1996  (BverfGE 94,315) ist Maßstab für die 
erneute Vorlage einer völkerrechtlichen Frage über Art. 100 Abs. 2 GG, welche in einem früheren 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts schon einmal entschieden wurde, die Darlegung, dass 
geänderte tatsächliche oder rechtliche Verhältnisse eine erneute Überprüfung nahelegen. Das gilt 
nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin entsprechend auch für die Verfassungsbeschwerde. 
Darüber hinaus ist nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin bei einer Verfassungs-
beschwerde eine erneute Überprüfung einer Rechtsfrage vorzunehmen, wenn rechtsfortbildende, 



zum Zeitpunkt eines früheren Urteils schon vorhanden gewesene Tatsachen oder Rechtslagen dem 
Bundesverfassungsgericht erst mit einer späteren Verfassungsbeschwerde bekannt werden. Die 
Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde im Hinblick auf die Rechtsfort-
bildung sind weniger eng als beim Normenverifikationsverfahren nach Art. 100 Abs. 2 GG.

Das Zwangsarbeitsurteil hat außerdem in Rn. 44+57 entschieden, dass internationale multilaterale 
Schuldenabkommen kein „ius cogens“ sind, denn es hat deren Interpretation der Zuständigkeit der 
Fachgerichte zugeordnet. Daraus folgt nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin, dass auch 
das IWF-Recht vom Rang ganz normales Völkerrecht ist.

Nach Rn. 38 des Zwangsarbeitsurteils kam dem Gesetzgeber angesichts der finanziellen Lasten des 
Wiederaufbaus für die neuen Bundesländer und neuer Wiedergutmachungspflichten (für in der 
DDR geschehenes Unrecht) nach der deutschen Wiedervereinigung ein besonders weiter 
Entscheidungsspielraum zu auch bzgl. der Einschätzung der wirtschaftlichen und finanziellen Lage, 
ob Deutschland freiwillig weitere Wiedergutmachungsleistungen auf sich nimmt. 
Das liegt auf der Linie des Waldenfels-Urteils, wonach im Falle eines Staatsbankrotts „die 
Schaffung einer Grundlage für die Zukunft“ im Vordergrund steht und nicht die „Abrechnung über 
die Vergangenheit“.

VII.14.5 Erkenntnisse aus dem Bodenreform III – Urteil  
Das Bodenreform III – Urteis vom 26.10.2004 (BverfGE 112,1) beschäftigt sich inhaltlich mit der 
Beurteilung der in Ostdeutschland unter der sowjetischen Besatzung in den Jahren 1945 – 1949 
erfolgten Enteignungen von Grundbesitz.
Nach Rn. 78 des Bodenreform III – Urteils kann eine gerichtliche Entscheidung, welche auf einer 
innerstaatlichen Vorschrift oder auf eine Auslegung derselben, welche gegen eine allgemeine Regel 
des Völkerrechts verstößt, über das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 
1 GG) gerügt werden. 
Hierzu ist die Beschwerdeführerin der Rechtsauffassung, dass dies für allgemeine Regeln des 
Völkerrechts, welche nicht in einem internationalen Vertrag enthalten sind, zutrifft. Für die univer-
sellen Menschenrechte ist hingegen, soweit sie in von Deutschland ratifizierten Verträgen enthalten 
sind, das grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG) die Verbindung, um sie geltend zu machen, 
und außerdem für alle universellen Menschenrechte incl. der AEMR die Menschenwürde (Art. 1 
Abs. 1 GG), weil diese der Rechtsgrund für die unantastbare Verbindung in Art. 1 Abs. 2 GG zu 
den universellen Menschenrechten ist. Art. 2 Abs. 1 GG ist auch für die innerstaatliche Anwendung 
ein Auffanggrundrecht, welches hinter die anderen Grundrechte und grundrechtsgleichen Rechte 
zurücktritt; entsprechendes muss gelten, wenn es um die Frage geht, welches Grundrecht oder 
grundrechtsgleiche Recht die jeweilige Verbindung zur Geltendmachung von Völkerrecht ist. 

Nach Rn. 90+91 ist das über die Art. 23 Abs. 1 GG, 24 GG, 25 GG, 26 GG und 59 Abs. 2 GG für 
Deutschland verbindliche Völkerrecht innerstaatlich anzuwenden, soweit dies mit dem 
Grundgesetz, darunter vor allem mit den Grundrechten incl. vor allem der Menschenwürde 
vereinbar ist. Das Bodenreform III – Urteil bestätigt also den Vorrang des Grundgesetzes vor dem 
Völkerrecht und dessen Vorrang wiederum vor den einfachen Gesetzen. Für eine genauere 
Differenzierung insbesondere auch unter Würdigung der Ergebnisse des Lissabonurteils siehe 
Abschnitt VII.1 dieser Verfassungsbeschwerden.

Nach Rn. 96 des Urteils erkennt das Grundgesetz über Art. 1 Abs. 2 GG i. V. m. Art. 25 S. 1 GG 
„die Existenz zwingender, also der Disposition der Staaten im Einzelfall entzogener Normen (ius 
cogens)“ an. „Dabei handelt es sich um die in der Rechtsüberzeugung der Staatengemeinschaft fest 
verwurzelten Rechtssätze, die für den Bestand des Völkerrechts unerlässlich sind und deren 
Beachtung alle Mitglieder der Staatengemeinschaft verlangen können.“



Nach Rn. 96 zählen zum „ius cogens“ insbesondere Normen über die internationale 
Friedenssicherung, das Selbstbestimmungsrecht, grundlegende Menschenrechte sowie Kernnormen  
zum Schutz der Umwelt.

Rn. 96 sagt auch, dass solches (zum ius cogens gehörendes) Völkerrecht „weder einseitig noch 
vertraglich abbedungen, sondern nur durch eine spätere Norm des allgemeinen Völkerrechts 
derselben Rechtsnatur geändert werden kann“.  
Das ist nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin im Sinne eines „insoweit“ zu verstehen. 
Auch wenn insbesondere der Uno-Zivilpakt und der Uno-Sozialpakt bereits in der AEMR 
enthaltene Rechte weiter spezifizieren und insbesondere mit ihrer Ratifizierung eine stärkere 
demokratische Legitimation haben als die AEMR, so lassen sie doch die allein in der AEMR 
enthaltenen Rechte, darunter vor allem die Menschenwürde (Art. 1 AEMR) und den Ranganspruch 
(Art. 28 AEMR) unberührt. Sonst wäre nicht erklärlich, wie sich die Menschenrechtsverträge der 
Vereinten Nationen bzgl. der Unteilbarkeit der universellen Menschenrechte auf eine universelle 
Menschenwürde beziehen können, die für alle Menschen im Rechtssystem der Uno allein in Art. 1 
AEMR normiert ist.

Das Bodenreform III – Urteil sagt in Rn. 116, dass es in der Zeit von 1945 bis 1949 keine universell 
anerkannte Rechtsüberzeugung gegeben habe, „dass der Schutz des Eigentums eigener Staatsbürger 
Teil des universell geltenden Völkerrechts im Sinne des ius cogens sei.“ Das ist vollkommen 
richtig, denn die AEMR wurde erst in 1948 geschaffen, und die meisten heutigen Staaten waren 
damals noch Kolonien, was sie an einem eigenen Beitritt zu den Vereinten Nationen und an ihrer 
eigenen Verpflichtung auf Art. 1 Nr. 3 Uno-Charta, welche durch die AEMR konkretisiert wird 
(siehe Mauerschützen III – Urteil und Abschnitt VII.14.3 dieser Verfassungsbeschwerden) hinderte. 
Erst im Zuge der Entkolonisierung erlangte die AEMR durch den Beitritt von genügend Staaten zu 
den Vereinten Nationen den Rang von „ius cogens“, den ihr das Mauerschützen III – Urteil im Jahr 
1995 zurecht zugebilligt hat.

Rn. 118 des Bodenreform III – Urteils spricht der AEMR, in unvereinbarem Gegensatz zum 
Mauerschützen III – Urteil, völlig ab, verbindliches Völkerrecht zu sein. Damit können mit den aus 
Sicht von Rn. 96 des Bodenreform III – Urteils zum ius cogens gehörenden Menschenrechten nur 
die universellen Menschenrechte aus den vom jeweiligen Staat ratifizierten Menschenrechts- 
verträgen der Uno gemeint sein.
Das Bodenreform III – Urteil lässt leider keine Beschäftigung damit erkennen, wie sich die 
universellen Menschenrechtsverträge in ihren Präambeln zur Begründung der Unteilbarkeit der 
universellen Menschenrechte dann auf eine für alle Menschen nur in Art. 1 AEMR normierte 
Menschenwürde berufen können, wenn diese doch angeblich bloß eine unverbindliche 
Versprechung darstellt.  
Nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin hat das Bodenreform III – Urteil übersehen, dass 
die Verbindlichkeit der AEMR für Deutschland bereits bei Schaffung des Grundgesetzes über Art. 1 
Abs. 2 GG gegeben war, noch bevor die AEMR zum „ius cogens“ wurde.

In Rn. 132 des Urteils wurde, weil es dort nicht entscheidungserheblich war, offen gelassen, ob 
auch der das Grundgesetz ändernde Gesetzgeber völkerrechtlichen Einschränkungen unterliegt. 
Dem gegenüber wandte sich das Minderheitenvotum von Frau BVRin Prof. Dr. Lübbe-Wolff in Rn. 
155 gegen die Offenlassung dieser Frage, weil zwar das ius cogens über den einfachen Gesetzen, 
zugleich aber das gesamte Grundgesetz über dem ius cogens stehe. 
Dazu ist zu ergänzen, dass der Vorrang des gesamten Grundgesetzes vor dem ius cogens bereits im 
Völkerrechtsurteil (Abschnitt VII.14.2 dieser Verfassungsbeschwerden) geklärt wurde. Die 
wichtigste Verbindung des Grundgesetzes zu den universellen Menschenrechten, nämlich Art. 1 
Abs. 2 GG, hingegen befindet sich, anders als Art. 25 GG, innerhalb des durch die 
Ewigkeitsgarantie geschützten Bereichs des Grundgesetzes, und ist damit auch dem 



verfassungsändernden Gesetzgeber entzogen.

VII.14.6 Erkenntnisse aus dem Urteil zur diplomatischen Immunität
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur diplomatischen Immunität vom 06.12.2006 (BverfGE 
117,141) stellt in Rn. 26 fest, „nach einhelliger Auffassung“ beziehe „sich Art. 25 GG dagegen 
nicht auf völkervertragliche Regelungen“.
Das kann sich nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin allein auf solche völkerrechtlichen 
Verträge beziehen, die einen einfachen völkerrechtlichen Rang und eben keinen „ius cogens“ - 
Rang haben, zumal die Urteile des Bundesverfassungsgerichts Völkerrecht, Mauerschützen III und 
Bodenreform III gerade für die von Deutschland ratifizierten universellen Menschenrechtsverträge 
den „ius cogens“ - Rang anerkannt haben.

Rn. 24 + 25 des Urteils stellen fest, dass für eine allgemeine Regel des Völkerrechts erforderlich ist, 
dass die überwiegende Mehrheit der Staaten eine Regel als  allgemeine Regel des Völkerrechts 
anerkennt. Die Zustimmung aller Staaten ist dafür nicht erforderlich; und für die Anerkennung mit 
Wirkung für Deutschland ist es ausdrücklich auch nicht erforderlich, dass Deutschland (also die für 
die Außenvertretung Deutschlands zuständige deutsche Bundesregierung) eine solche auch ohne ein 
entsprechendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts anerkennen würde.

Zur Betrachtung dieses Urteils bzgl. der Privatisierung hoheitlicher Bereiche des Staates siehe 
Abschnitt VIII.10 dieser Verfassungsbeschwerden.

VII.14.7 Erkenntnisse aus dem Urteil zur völkerrechtlichen Notstandseinrede 
Im Urteil vom 08.05.2007 zur völkerrechtlichen Notstandseinrede (BverfGE 118,124) ging es im 
Normenverifikationsverfahren nach Art. 100 Abs. 2 GG darum, ob es einen allgemeinen Grundsatz 
des Völkerrechts i. S. v. Art. 25 GG gibt, wonach der damals von Argentinien wegen Zahlungs-
unfähigkeit erklärte Staatsnotstand das Land berechtigte, zeitweise die Zahlung gegenüber seinen 
Gläubigern  zu verweigern (Rn. 6).
Laut Rn. 30 des Urteils bezieht sich Art. 25 GG nicht auf das Recht aus völkerrechtlichen 
Verträgen. So kam es, dass die Souveränität der Staaten (Art. 2 Abs. 1 Uno-Charta), sowie die 
individuellen und kollektiven universellen Menschenrechte (incl. des Selbstbestimmungsrechts des 
argentinischen Volkes) in dem damaligen Urteil auf erschreckende Weise ausgeblendet wurden.

Das Urteil entschied damals, dass es eine solche allgemeine Regel des Völkerrechts aus Art. 25 der 
ILC-Standards zur Staatenverantwortlichkeit gebe, dass diese aber nur zwischen Staaten als allge- 
meine Regel des Völkerrechts gelte, nicht aber, soweit Staaten Privaten auf privatrechtliche Weise 
gegenüber treten, wie das bei der Begebung von Staatsanleihen der Fall sei. Denn ob die auf Art. 25 
der ILC-Standards beruhende völkerrechtliche Notstandseinrede auch Privaten gegenüber gilt, ist 
völkerrechtlich umstritten und damit kein ius cogens.
Die ILC-Standards zur Staatenverantwortlichkeit stammen von der „International Law 
Commission“, welche diese für die Vereinten Nationen erarbeitet hat. Die ILC-Standards sind laut 
Rn. 35 des Urteils zur völkerrechtlichen Notstandseinrede vom 12.12.2001 von der Uno-Vollver- 
sammlung angenommen worden und schon vor einer für ihr formelles Inkrafftreten hinreichenden 
Zahl von Ratifikationsstaaten allgemein als ius cogens anerkannt.

Die direkten Auswirkungen des Urteils zur völkerrechtlichen Notstandseinrede dürften sich darauf 
beschränkt haben, dass in das in Deutschland befindliche Vermögen des Staates Argentinien, 
welches nicht diplomatischen Zwecken dient, vollstreckt werden kann (siehe hierzu auch Abschnitt 
VIII.10 dieser Verfassungsbeschwerden).
Die weltbildprägende Wirkung war jedoch verheerend. Die Beschwerdeführerin möchte zugleich 



betonen, dass das Bundesverfassungsgericht bzgl. des Grades an Bewußtsein für die weltbildprä-
gende Verantwortung seiner Urteile heute erheblich weiter ist, als dies beim Urteil zur völkerrecht-
lichen Notstandseinrede der Fall war. 

Wollte man die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts allein für nicht 
völkervertragsrechtlich kodifiziertes ius cogens nachvollziehen, so hätte es außer den ILC-
Standards auch anhand der  AEMR urteilen müssen, denn auch diese ist selbst nicht ratifiziert. Sie 
hat jedoch eine weitaus höhere rechtliche Autorität als die ILC-Standards, weil sie das Ziel aus Art. 
1 Nr. 3 Uno-Charta konkretisiert (Mauerschützen III – Urteil, Abschnitt VII.14.3 dieser 
Verfassungsbeschwerden). Und die damalige Vorlagefrage war so weit gefasst, dass auch die 
AEMR hätte berücksichtigt werden müssen, da die Vorlagefrage nicht auf nicht subjektivierbares 
ius cogens beschränkt war. 

Das Urteil zur völkerrechtlichen Notstandseinrede ignoriert, jedenfalls soweit der Text des Urteils 
dies erkennen lässt, völlig die direkte Anwendung der universellen Menschenrechte aus den 
ratifizierten Verträgen in Deutschland  durch das Bundesverfassungsgericht und die Anerkennung 
von deren ius cogens – Rang durch die Urteile zu Völkerrecht (Abschnitt VII.14.2 dieser 
Verfassungsbeschwerden), Mauerschützen III (Abschnitt VII.14.3 dieser Verfassungsbeschwerden) 
und Bodenreform III (Abschnitt VII.14.5 dieser Verfassungsbeschwerden). Und es ignoriert, die 
Begründung für diese Anwendung über Art. 1 Abs. 2 GG und Art. 25 GG nach Rn. 96 des Boden-
reform III – Urteils.
Das Minderheitenvotum von Frau BVRin Prof. Dr. Lübbe-Wolff betont hingegen zutreffend, dass 
das Vorrangverhältnis, um welches es in dem Urteil gegangen sei, „durch das ius cogens der 
Menschenrechte unterfüttert“ ist (Rn. 86).

Die Aussage, völkerrechtliche Verträge im allgemeinen dürften nur durch die Fachgerichte ausge- 
legt werden, ist selbst bzgl. sämtlicher Verträge mit einfachem völkerrechtlichem Rang offensicht-
lich unzutreffend, denn das ist durch das eigene verantwortungsvolle Handeln des Bundesverfas-
sungsgerichts bereits seit Jahrzehnten widerlegt.
Denn das Bundesverfassungsgericht hat bereits mehrfach über NATO-Recht geurteilt, darunter in 
den Urteilen zur Lagerung chemischer Waffen (BVerfG 77,170), zum Tornado-Einsatz in 
Afghanistan (2 BvE 2/07) und zur NATO-Strategie von 1999 (2 BvE 6/99). Das hätte das 
Bundesverfassungsgericht nicht gedurft, wenn die These zuträfe, dass ausschließlich die Fachge-
richte dazu befugt wären. Dann hätte es die Anwendung der NATO-Strategie 1999 auch insoweit, 
wie diese mit dem NATO-Vertrag und der Uno-Charta kollidiert,selbst nichts entgegen setzen 
dürfen, mit allen Konsequenzen, die dies mittelfristig für den Weltfrieden hätte haben können; 
stattdessen stellte das Bundesverfassungsgericht damals den Vorrang der Uno-Charta vor dem 
NATO-Vertrag und wiederum dessen Vorrang vor der zum NATO-Sekundärrecht gehörenden 
NATO-Strategie klar, wandte also außer NATO-Recht auch die Uno-Charta an. 
Ebenfalls wird die direkte Anwendung der Uno-Charta durch das Bundesverfassungsgericht 
bewiesen durch das Supranationalisierungsverbot (Rn. 255+342) der GASP durch das Lissabon-
urteil. Hätte man dem Lissabonurteil allein das Grundgesetz zu Grunde gelegt, so hätte nur der 
Vorrang des gesamten Grundgesetzes, davon bedeutsam vor allem des Friedensgebots (Art. 1 Abs. 
2 GG) und des Angriffskriegsverbots (Art. 26 Grundgesetz) erfolgen können. Ein komplettes 
Supranationalisierungsverbot bedeutet jedoch, dass die GASP (ebenso wie das NATO-Recht und 
das Recht aller anderen regionalen sicherheitspolitischen Bündnisse) vom Rang her normales 
Völkerrecht mit einfachem völkerrechtlichen Rang geblieben ist, sodass auch das Angriffskriegs-
verbot aus Art. 2 Abs. 4 Uno-Charta oberhalb der GASP geblieben ist. Dieses Ergebnis war nur 
möglich durch zumindest implizite direkte Berücksichtigung des Ranganspruchs aus Art. 103 Uno-
Charta. 

Der Notwendigkeit, das Bundesverfassungsgericht vor Überlastung zu schützen, damit genug Zeit 



für die wirklich wichtigen Fälle bleibt, lässt sich auch anders genüge tun. Nämlich, indem alle Fach- 
gerichte verpflichtet werden, sämtliches für Deutschland gültiges Völkerrecht incl. explizit aller von 
Deutschland ratifizierter universeller Menschenrechte und der AEMR anzuwenden, soweit dies 
noch im Wege der völkerrechtsfreundlichen Auslegung von Gesetzen möglich ist. Dann würden 
diese Fälle erst dann beim Bundesverfassungsgericht landen, wenn dies nicht möglich wäre, und 
Gesetze zur Befolgung des Völkerrechts geändert werden müssen. Genauso, wie dies mit den 
Grundrechten und grundrechtsgleichen Rechten des Grundgesetzes auch praktiziert wird. Keiner 
käme ernsthaft die Idee, diese allein den Fachgerichten zuweisen zu wollen und damit den Vorrang 
der Grundrechte und grundrechtsgleichen Rechte vor den einfachen Gesetzen auf formelle Weise zu 
unterlaufen.

Die Ausblendung der universellen Menschenrechte, deren Anwendung doch angesichts der Tat-
sache, dass Deutschland und Argentinien sich beide auf diese verpflichtet haben, besonders nahe 
gelegen hätte, hat auch unfreiwillig zu einem Eindruck geführt, als sei das Eigentum (und nicht die 
Menschenwürde) das wichtigste aller Menschenrechte. Als wäre möglicherweise der Wesensgehalt 
aller Menschenrechte ein Eigentumskern statt eines Menschenwürdekerns.

Dabei hat Bundesverfassungsgericht im Bodenreform III – Urteil (Abschnitt VII.14.5 dieser 
Verfassungsbeschwerden) selbst geurteilt, dass universelle Menschenrecht auf Eigentum (Art. 17 
AEMR) kein ius cogens sei, weil es im Uno-Zivilpakt nicht wiederholt werde. Dem gegenüber dem 
Eigentum deutscher Gläubiger unbeabsicht mehr Raum zu geben als der Menschenwürde der 
Argentinier, wirkt wie zweierlei Maß bzw. wie eine dem Sachverhalt und der Rechtslage 
unangemessene Einschränkung des Blickwinkels beim Urteil zur völkerrechtlichen Notstands-
einrede, wenngleich natürlich ein erheblicher Teil der Verantwortung dafür bei der damaligen 
argentinischen Regierung bzw. deren rechtlicher Vertretung und der versäumten Geltendmachung 
der Menschenrechte der argentinischen Einwohner lag.

Das Urteil zur völkerrechtlichen Notstandseinrede konnte auch zu dem falschen Eindruck verleiten, 
Staaten könnten den Ansprüchen ihrer privaten Gläubiger rechtlich gar nichts entgegen halten. Das 
würde in letzter Konsequenz bedeuten, die Staaten vollständig an die Gläubiger auszuverkaufen, bis 
hin zu deren grundlegendsten Strukturen wie Regierung, Parlament, Militär, Polizei, Geheimdienst 
und obersten Gerichten, weit über die Argentinien in den zehn Jahren (1991 – 2001) im Rahmen der 
vom IWF erwzungenen Vertiefung der Schuldenkrise aufgezwungene Privatisierung des Zolls 
(Abschnitt IV.5.4 dieser Verfassungsbeschwerden) und erheblicher Teile der Daseinsvorsorge 
hinaus.

Das Urteil zur völkerrechtlichen Notstandseinrede zeigt auch zweierlei Maß im Vergleich zum 
Waldenfels-Urteil. Denn die argentinische Diktatur, welche Argentinien die erdrückende Schulden- 
last gebracht hatte, hatte qualitativ und quantitativ erheblich weniger Verbrechen begangen als die 
Nazi-Diktatur, welche Deutschland den Staatsbankrott nach dem Zweiten Weltkrieg gebracht hat.
Insbesondere hat die argentinische Diktatur keinen derart großen Völkermord begangen und keinen 
Weltkrieg ausgelöst. Und die Argentinier hatten ihre Diktatur nicht auch selbst durch Wahlen an die 
Macht gebracht, im Gegensatz zur deutschen Reichstagswahl von 1933.
Wollte man an Deutschland die gleichen Maßstäben messen wie es Argentinien, sicherlich auch auf 
Grund von dessen mangelnder Berufung auf die Menschenrechte seiner Einwohner im Urteil zur 
völkerrechtlichen Notstandseinrede ergangen ist, so hätte Deutschland niemals wieder zu 
Wohlstand kommen dürfen, jedenfalls nicht bevor alle Opfer des Zweiten Weltkriegs und des 
Naziregimes entschädigt worden wären.
Stattdessen wurde im Waldenfels-Urteil (Abschnitt IV.6.7 dieser Verfassungsbeschwerden) völlig 
zutreffend der Blick auf die Verpflichtungen Deutschlands in der Zukunft gerichtet, jedenfalls 
stärker als auf die Abrechnung mit der Vergangenheit. Das gleiche Recht muss auch, allein schon 
auf Grund der Ausrichtung der Präambel des Grundgesetzes auf die Völkerfreundschaft, allen 



anderen Staaten von Deutschlands Exekutive, Legislative und Judikative zugestanden werden.

Zielführender für die Frage, welcher Spielraum für den Kompromiss zwischen den Menschenrech- 
ten der Einwohner und der Gläubiger besteht, ist das Zitat aus einer Stellungnahme der Regierung 
Südafrikas aus dem Jahr 1930, wonach vom Schuldnerstaat die Schließung seiner Schulen, 
Universitäten und Gerichte, die Entlassung seiner Polizeikräfte und die Vernachlässigung seiner 
Daseinsvorsorge bis zu einem Ausmaß, in welchem Chaos und Anarchie ausgelöst werde, nicht 
verlangt werden könne, „nur um seine ausländischen und oder einheimischen Darlehensgeber zu 
befriedigen“ (siehe Rn. 86 der abweichenden Stellungnahme von Frau BVRin Prof. Dr. Lübbe-
Wolff im Urteil zur völkerrechtlichen Notstandseinrede).
Nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin werden in der damaligen Stellungnahme Bereiche 
aufgezeigt, zu deren Schutz auch der Erfüllung des Eigentumsrechts der Gläubiger Grenzen gesetzt 
werden müssen. Das Maß für die genauen Spielraum des zu findenden Kompromisses können 
jedoch nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin auf Grund der Unteilbarkeit der Menschen-
rechte allein die im jeweiligen Schuldnerstaat geltenden Grund- und Menschenrechte incl. der 
universellen Menschenrechte sein (siehe Abschnitte IV.4.1 und VII.6 dieser Verfassungs-
beschwerden). Dabei muss sich wiederspiegeln, welches Maß im jeweiligen Land an sozialen 
Menschenrechten gilt,und wie gut dort das Eigentumsrecht menschenrechtlich abgeischert ist, 
sowie, wie weit die Menschenrechte der Einwohner des Landes zum Zeitpunkt des Staatsbankrotts 
des Staatsbankrotts im jeweiligen Land bereits verwirklicht sind.

Anders als im damaligen Minderheitenvotum von Frau BVRin Prof. Dr. Lübbe-Wolff ist die 
Beschwerdeführerin der Rechtsauffassung, dass unter Berufung auf die Grund- und Menschen-
rechte der Einwohner des Schuldnerstaates, ganz im Sinne des Waldenfels-Urteils, regelmäßig nicht 
nur eine Stundung, sondern auch eine Reduzierung der Schuldenlast geboten sein kann. Zur 
Vermeidung von Willkür gegenüber den Gläubigern muss im Falle eines Staatsbankrotts der 
Schuldnerstaat dabei jedoch die Darlegungslast zur Glaubhaftmachung haben, welche bisher 
unzureichend erfüllten menschenrechtlichen Ansprüche ihn nach seiner Einschätzung zur Kürzung 
seiner Schulden in welchem Ausmaß berechtigen, wobei eine Schätzung genügen muss. Nur so 
lässt sich die rechtsstaatliche gebotene gerichtliche Überprüfbarkeit sichern.

Darüber hinaus scheint es der Beschwerdeführerin geboten, zwischen einer allgemeinen völker- 
rechtlichen Notstandseinrede und einer völkerrechtlichen Einrede des Staatsbankrotts im 
besonderen zu differenzieren, da ein Staatsbankrott weit mehr als viele andere Situationen, welche 
eine Regierung als Notstand empfinden mag, die Gefahr der Verletzung sozialer und bürgerlicher 
Menschenrechte der Einwohner des Schuldnerstaats mit sich bringt.

Besondere Aktualität hat Rn. 94 des damaligen Minderheitenvotums durch die Griechendlandhilfe 
und den europäischen Finanzierungsmechanismus erhalten. Bereits damals kritisierte Frau BVRin
Prof. Dr. Lübbe-Wolff vollkommen zutreffend:
„Privatgläubiger – auch solche, die Staatsanleihen mit ungünstigen Risikobewertungen und entspre-
chend günstigen Zinsversprechungen bewusst als spekulative Anlage gekauft haben“ ... „können 
ihre Forderungen danach von nun an in Deutschland auch angesichts katastrophaler innerer 
Zusammenbrüche des Schuldnerstaates nicht nur titulieren lassen, sondern bei entsprechendem 
Immunitätsverzicht in den Anleihebedingungen auch mit Vollstreckung in für hoheitliche Zwecke 
bestimmtes Vermögen des Schuldnerstaates durchsetzen.“
Wie weit weg, ja nahezu beschaulich, scheint doch die damalige Situation im Vergleich zu heute, 
wo direkt alle Staaten Europas mit der Strenge der IWF-Praxis ausverkauft werden sollen, und wo 
die privaten Gläubiger im Staateninsolvenzverfahren die Politik der Staaten mit eben dieser Strenge 
bestimmen sollen.

Die verheerenden Auswirkungen, die es für die Menschen und Völker Europas und für die vom 



Grundgesetz gewollte Art und Weise der europäischen Integration hätte, wenn das deutsche 
Bundesverfassungsgericht sich am Urteil zur völkerrechtlichen Notstandseinrede festklammern 
würde, dürfte sich jeder ausmalen können.

VII.14.8 Erkenntnisse aus dem Urteil vom 07.09.2011
Das Urteil vom 07.09.2011 zu den Pilotverfahren zu Griechenlandhilfe und bisherigem Euro-
Rettungsschirm entschied auch, inwieweit man sich im Rahmen einer Verfassungsbeschwerde 
gegen ein Unterlassen einer Gesetzgebung wehren kann. Der Kläger Dr. Gauweiler hatte gerügt, 
dass die Bundesregierung es unterlassen habe, wirksame Maßnahmen „gegen diejenigen 
Spekulanten zu ergreifen, die nach Darstellung der Bundesregierung gegen den Euro 
beziehungsweise gegen bestimmte Mitgliedsstaaten des Euro-Währungsgebiets derart aggressiv 
spekulierten, dass zur Rettung der Währungsstabilität die ,Rettungspakete' erforderlich seien.“
Dazu stellte das Urteil klar:
„Ein Unterlassen des Gesetzgebers kann Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde sein, wenn sich 
der Beschwerdeführer auf einen ausdrücklichen Auftrag des Grundgesetzes berufen kann, der Inhalt 
und Umfang der Gesetzgebungspflicht im Wesentlichen umgrenzt.“
Das gilt nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin nicht nur für ausdrücklich im Grundgesetz 
formulierte Aufträge, bestimmte Fragen auf einfachgesetzlicher Ebene zu regeln, sondern auch, 
wenn der Gesetzgeber es unterlässt, einer im Grundgesetz verankerten Verpflichtung auf die 
Anwendung der für Deutschland geltenden universellen Menschenrechte nachzukommen, welche 
insbesondere über Art. 1 Abs. 2 GG (als Teil der Rechtsstaatlichkeit im materiellen Sinne, siehe 
Abschnitt VII.12 dieser Verfassungsbeschwerden) , aber auch über Art. 25 GG normiert ist.

Wenn ein Einzelner im Rahmen einer Verfassungsbeschwerde durch Verbindung über Grundrechte 
oder grundrechtsgleiche Rechte geltend machen kann, wie dies im Urteil vom 07.09.2011 bestätigt 
wurde, dass Aufträge des Grundgesetzes zur einfachgesetzlichen Regelung bestimmter Fragen 
ausgeführt werden, was ohne die Verbindung mit Grundrechten oder grundrechtsgleichen Rechten 
selbst bei noch so großer persönlicher Betroffenheit allein einem Normenkontrollverfahren vorbe-
halten bleiben müsste, dann muss es über die Verbindung mit Art. 38 GG, Art. 1 Abs. 1+2 GG und 
Art. 25 GG umso mehr möglich sein, gegen das Unterlassen der Anwendung der universellen 
Menschenrechte in Deutschland vorzugehen.

Denn zur Unveräußerlichkeit i. S. v. Art. 1 Abs. 2 GG gehört auch das insbesondere alle Organe des 
Staates verpflichtende verfassungsrechtliche Gebot zur Anwendung der AEMR (seit Bestehen des 
Grundgesetzes) und der von Deutschland ratifizierten universellen Menschenrechte, da eine 
Nichtanwendung eine Veräußerung wäre. 
Und im vorliegenden Fall klagt die Beschwerdeführerin noch nicht einmal in einer eigenständigen 
Verfassungsbeschwerde gegen die Nichtanwendung universeller Menschenrechte, sondern macht in 
ihren Verfassungsbeschwerden gegen Zustimmungsgesetze zu mit universellen Menschenrechten 
unvereinbaren internationalen Regelungen (ESM-Vertrag, Fiskalpakt und EFSF-Rahmenvertrag) 
Inhalte, Rang und unmittelbare Anwendbarkeit (incl. Justiziabilität vor allen deutschen Gerichten) 
universeller Menschenrechte geltend, soweit dies hier entscheidungserheblich ist.

VII.15 die Nicht-Existenz einer verfassungsrechtlichen oder völkerrechtlichen Befindlichkeits-
einrede
Manchmal gebietet der Respekt konstruktive Kritik, wäre angstvolles Schweigen Ausdruck von 
Egozentrismus und Ausdruck fehlender Solidarität. Menschenrechte wühlen die meisten von uns 
emotional auf, es lässt wohl keinen zu Mitgefühl befähigten Menschen kalt, wenn ihm weitere 
Menschenrechte bekannt werden, welche er bisher noch nicht gekannt und in seinen Handlungen 
dementsprechend noch nicht entsprechend berücksichtigt hat. In vielen von uns löst das Schuld- 



gefühle aus, wir haben Angst, nicht gut genug zu sein, den Ansprüchen nicht genügen zu können. 
Das Bekanntwerden weiterer, einem bisher noch unbekannter, Menschenrechte löst auch eine 
graduelle Verschiebung des Standpunktes aus, von welchem man die Welt betrachtet, sowie eine 
Erweiterung des Weltbildes. Das kann nicht nur neue Kraft und neuen Sinn geben, sondern auch 
Ängste auslösen, weil sich das Bild, welches man von der Welt hat, dabei ein Stück weit verschiebt. 
Viele Menschen scheinen sich vor  einer Erweiterung ihres Weltbilds zu fürchten, als ob ihr 
Weltbild unterzugehen drohte.
Bei Persönlichkeiten mit hochrangigen Positionen kommt dann noch hinzu, dass sie oft eine 
Erwartungshaltung zu spüren glauben, schon alles wissen zu müssen, was es schwieriger macht, 
sich sehr grundlegendem neuem Wissen zu öffnen. Als ob es keiner merken dürfte, wenn hochrang-
gige Persönlichkeiten der Organe Deutschlands sich fortbilden, als ob ihnen nicht gerade das eine 
Welle der Sympathie im ganzen Volk brächte.
Diese Beweggründe wirken oft eher unbewußt auf uns ein. Sie schaffen einen gewaltigen emotiona- 
len Anreiz, die das eigene Weltbild graduell verschiebenden Tatsachen oder Rechtsgrundlagen 
wegzuschieben, um sich der Erweiterung des eigenen Weltbilds nicht aussetzen zu müssen.

Das zeigt sich in der Vernachlässigung des Zitiergebots (Art. 19 Abs. 1 S. 2 GG) in der Gesetz-
gebung und noch weitaus gravierender in der immer noch sehr weit verbreiteten Ignorierung der 
universellen Menschenrechte in Legislative, Exekutive und Judikative Deutschlands.

Es gibt jedoch keinerlei Rechtsgrundlage dafür. Der für die Grundrechte und grundrechtsgleichen 
Rechte vor allem maßgebliche Art. 1 Abs. 3 GG kennt keine Befindlichkeitseinrede, der für die 
Verbindung zu den universellen Menschenrechten, daneben aber auch zu allen anderen in 
Deutschland verbindlichen Menschenrechten aus internationaler Rechtsquelle, maßgebliche Art. 1 
Abs. 2 GG auch nicht.
In den universellen Menschenrechtsverträgen fehlt die Befindlichkeitseinrede ebenso wie in der 
AEMR und in der Uno-Charta, deren Art. 1 Nr. 3 ja nach dem Mauerschützen III - Urteil (Abschnitt 
VII.14.3 dieser Verfassungsbeschwerden) durch die AEMR konkretisiert wird. Deutschland hat 
auch keine völkerrechtlichen Vorbehalte bzgl. Befindlichkeiten gegenüber diesen Rechtsgrundlagen 
geltend gemacht. Es gibt auch keinerlei zum ius cogens gehörenden ungeschriebenen Rechtsgrund-
satz einer solchen Einredemöglichkeit. Gäbe es einen solchen, könnten alle staatlichen Organe die 
Anwendung jeglicher völkerrechtlicher Vorschriften verweigern, welche sie dem Risiko der 
Erweiterung ihres Weltbildes aussetzen würden.

Diese emotionalen Hürden bzgl. der Berufung auf die Menschenrechte sind nicht nur ein deutsches 
Phänomen. Wie das Urteil zur völkerrechtlichen Notstandseinrede zeigt, haben damals selbst die 
juristischen Vertreter Argentiniens es versäumt, ihren Gläubigern die Grundrechte sowie 
Menschenrechte aus internationaler Rechtsquelle entgegen zu halten, welche das Land außer dem 
Recht der Gläubiger auf Eigentum ebenfalls zu berücksichtigen hat, und zur Aufrechterhaltung und 
Wiederherstellung welcher staatlicher Leistungen sich Argentinien vorrangig vor der vollständigen 
und pünktlichen Bedienung seiner Gläubiger verpflichtet sah. Die Berufung allein auf eine kalte, 
abstrakte völkerrechtliche Notstandseinrede, vollkommen losgelöst von allen Grund- und 
Menschenrechten, musste den Gläubigern geradezu willkürlich vorkommen und ihre Fähigkeit zum 
Mitgefühl mit der verarmten argentinischen Bevölkerung und ihr Verständnis für den Wiederaufbau 
des ausverkauften argentinischen Staatswesens hemmen.

Die Menschen, welche  auf die Anwendung der universellen Menschenrechte angewiesen sind, 
erleben jedoch noch wesentlich heftigere Erschütterungen und Herausforderungen, ihr Weltbild 
wieder neu zusammenzusetzen, wenn diese Rechte nicht berücksichtigt werden.
Bei allem Mitgefühl und Respekt fordert die Beschwerdeführerin den 2. Senat des Bundesverfas-
sungsgerichts höflich auf, seiner historischen Verantwortung gerecht zu werden und die damit 
verbundene Erweiterung des eigenen Weltbildes couragiert in Kauf zu nehmen. Das Bundesverfas-



sungsgericht ist für viele Menschen in diesem Land die letzte hochrangige Institution, auf deren 
Verantwortungsbewußtsein sie noch vertrauen.

VIII. Entstaatlichung

VIII.1 Ergebnisse des Lissabon-Urteils zum Entstaatlichungsverbot
Gem. Art. 20 Abs. 1 GG ist Deutschland ein Staat. Nach Rn. 216 des Lissabon-Urteils garantiert 
das Grundgesetz die souveräne Staatlichkeit Deutschlands.                                                                   
Laut Rn. 223 handelt es sich dabei um eine "völkerrechtlich geordnete und gebundene Freiheit". 
Das Grundgesetz will also die Einbindung Deutschlands in völkerrechtliche Strukturen, wie dies in 
besonderem Maße auch in der Präambel, in Art. 1 Abs. 2 und in Art. 23 GG zum Ausdruck kommt, 
aber nicht irgendwie, sondern in einer Art und Weise, welche die souveräne Staatlichkeit nicht 
beschädigt. Rn. 226 präzisiert dies qualitativ und quantitativ im Verhältnis zur EU noch genauer:

“Das Grundgesetz ermächtigt den Gesetzgeber zwar zu einer weitreichenden Übertragung von 
Hoheitsrechten auf die Europäische Union. Die Ermächtigung steht aber unter der Bedingung, dass 
dabei die souveräne Verfassungsstaatlichkeit auf der Grundlage eines Integrationsprogramms nach 
dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung und unter Achtung der verfassungsrechtlichen 
Identität als Mitgliedstaaten gewahrt bleibt und zugleich die Mitgliedstaaten ihre Fähigkeit zu 
selbstverantwortlicher politischer und sozialer Gestaltung der Lebensverhältnisse nicht verlieren.”

Rn. 343 des Lissabon-Urteils stellt klar, dass auch daraus, dass der nicht zur GASP gehörende Teil 
des EU-Primärrechts über einem großen Teil des Grundgesetzes steht, in keiner Weise eine Berech- 
tigung zur Entstaatlichung Deutschlands abgeleitet werden kann und darf.

Das Lissabon-Urteil hat (S. 101) die in der deutschen Staatsrechtslehre vorherrschende Rechtsauf- 
fassung bestätigt, dass ein Staat mindestens ein Volk, ein Territorium und eine Rechtsordnung be- 
nötigt, um ein Staat zu sein (Staat im existenziellen Sinne).

Die Beschwerdeführerin ist hierzu der Rechtsauffassung, dass sich aus der Staatlichkeit Deutsch-
lands (Art. 20 Abs. 1 GG) auch eine Schutzverpflichtung des Staates für seine eigene Rechtsord- 
nung dergestalt ergibt, dass er diese nicht nur auf dem Papier bewahren muss, sondern, dass er auch 
seinen eigenen Aufbau lebens- und ordnungsgemäß funktionsfähig erhalten muss, um die Rechts- 
ordnung auch in der gelebten Verfassungswirklichkeit zu erhalten. Diese Schutzverpflichtung spie- 
gelt sich auch in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung (Art. 18 GG, Leitsatz 2 von 
BverfGE 2,1, §4 Abs. 2 BVerfSchG) wieder. 

VIII.2 Ergebnisse des Lissabon-Urteils zum Gewaltmonopol
Die europäische Vereinigung auf der Grundlage einer Vertragsunion souveräner Staaten muss nach 
Leitsatz 3 so verwirklicht werden, dass in den Mitgliedstaaten ein ausreichender Raum zur politi-
schen Gestaltung der wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebensverhältnisse bleibt. Dies gilt 
insbesondere für Sachbereiche, die die Lebensumstände der Bürger, vor allem ihren von den Grund-
rechten geschützten privaten Raum der Eigenverantwortung und der persönlichen und sozialen Si-
cherheit prägen, sowie für solche politischen Entscheidungen, die in besonderer Weise auf kulturel-
le, historische und sprachliche Vorverständnisse angewiesen sind, und die sich im parteipolitisch 
und parlamentarisch organisierten Raum einer politischen Öffentlichkeit diskursiv entfalten. 

In Rn. 251 der Entscheidungsgründe dienen diese Vorverständnisse der Begründung dafür, für wel-
che grund- und menschenrechtlich besonders wichtigen Bereiche sowohl das Demokratieprinzip 



(Art. 20 Abs. 1+2 GG) als auch das Subsidisritätsprinzip des Art. 23 Abs. 1 GG eine hinreichend 
klare Begrenzung der EU-Kompetenzen verlangen. Rn. 251 des Urteils weist darauf hin, dass “die 
öffentliche Wahrnehmung von Sachthemen und politischem Führungspersonal in erheblichem Um-
fang an nationalstaatliche, sprachliche, historische und kulturelle Identifikationsmuster angeschlos-
sen bleibt.” Für diese Bereiche und für Grundrechte sowie für bürgerliche und soziale Menschen-
rechte besonders relevante Bereiche (“gerade in zentralen politischen Bereichen des Raumes per-
sönlicher Entfaltung und sozialer Gestaltung der Lebensverhältnisse”) muss daher die Übertragung 
von Hoheitsrechten auf die EU vorhersehbar, hinreichend bestimmt, sein. Es biete sich in “diesen” 
(den im Leitsatz 3 genannten) Bereichen “in besonderem Maße an, die Grenzlinie dort zu ziehen, 
wo die Koordinierung grenzüberschreitender Sachverhalte sachlich notwendig ist.”

In diesem Zusammenhang nennt Rn. 252 als besonders sensible Bereiche:
-Entscheidungen über das materielle und formelle Strafrecht 
-die Verfügung über das Gewaltmonopol polizeilich nach innen und militärisch nach außen 
-die fiskalischen Grundentscheidungen über Einnahmen und -gerade auch sozialpolitisch motivier- 
te- Ausgaben der öffentlichen Hand 
-die sozialstaatliche Gestaltung von Lebensverhältnissen
-kulturell besonders bedeutsame Entscheidungen etwa im Familienrecht, Schul- und Bildungs-
system oder über den Umgang mit religiösen Gemeinschaften 

Die kulturellen Vorverständnisse, auf welche sich Leitsatz 3 des Lissabon-Urteils bezieht, sind also 
eng verbunden sowohl mit den Grundrechten und grundrechtsgleichen Rechten des Grundgesetzes, 
als auch mit den in Deutschland gültigen Menschenrechten aus internationaler Rechtsquelle. Nach 
Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin ergibt sich aus der Verbindung von Leitsatz 3 und der 
Rn. 251+252 des Lissabon-Urteils bereits, dass der Staat die Verfügung über das gesamte militäri-
sche und über das gesamte polizeiliche Gewaltmonopol an niemanden aus der Hand geben darf, 
nicht an internationale Organisationen, und noch viel weniger an Privatfirmen.
Darüber hinaus sind nach Rn. 249 des Lissabon-Urteils das zivile und das militärische Gewaltmo-
nopol von besonderer Bedeutung für den Schutz der Grundrechte. Die Beschwerdeführerin ist der 
Rechtsauffassung, dass der Begriff des zivilen Gewaltmonopols in Rn. 249 nicht auf das polizeili-
che Gewaltmonopol begrenzt gemeint ist wie in Rn. 252, sondern dass der Begriff des “zivilen 
Gewaltmonopols” im Lissabon-Urteil eher die gesamten hoheitlichen Aufgaben des Staates 
umfasst, denn sonst hätte ja auch in Rn. 249 der Begriff des polizeilichen Gewaltmonopols 
verwendet wer-den können.

Für diese weite Auslegung des zivilen Gewaltmonopols spricht auch Rn. 212 des Lissabon-Urteils, 
wonach die Bürger „keiner polischen Gewalt unterworfen“ sind, „der sie nicht ausweichen können 
und die sie nicht prinzipiell personell und sachlich zu gleichem Anteil in Freiheit zu bestimmen 
vermögen.“

Daher ist die Beschwerdeführerin der Rechtsauffassung, dass das für den Schutz der Menschen-
rechte so wichtige zivile Gewaltmonopol im Sinne von Rn. 249 des Lissabon-Urteils die gesamten 
hoheitlichen Aufgaben des Staates umfasst, sodass dadurch jegliche materielle und funktionelle 
Privatisierung hoheitlicher Aufgaben in Deutschland untersagt ist. Wie in den folgenden Teilen des 
Abschnitts VIII sowie in den Abschnitt IV3 und IV6 gezeigt wird, ist eine weitere Klarstellung des 
Bundesverfassungsgerichts im Urteil über die vorliegenden Verfassungsbeschwerden bzgl. der 
Verfas-sungswidrigkeit und damit Nichtanwendbarkeit der EU-Vorschriften, welche die 
Privatisierung hoheitlicher Macht beinhalten oder, wie Art. 136 Abs. 3 AEUV, als Grundlage einer 
solchen Privatisierung vorgesehen sind, dringend erforderlich.  

VIII.3 zur historischen Entwicklung des Gewaltmonopols



Im Wikipedia-Lexikon wird das Gewaltmonopol im Sinne der gesamten hoheitlichen Aufgaben des 
Staates verstanden. Dort wird ausgeführt, die Idee des Gewaltmonopols sehe vor, dass die Ange-
hörigen eines Gemeinwesens darauf verzichten, Gewalt (z. B. Selbstjustiz) auszuüben, d. h. tat-
sächliche oder vermeintliche Rechte und Ansprüche durch individuelle Ausübung von Zwang 
durchzusetzen. Vielmehr, so das Lexikon, übertragen sie deren Schutz und Durchsetzung ganz auf 
die staatlichen Justiz- und Exekutivorgane; also an Gerichte, Polizei und Verwaltung. Diese wiede-
rum seien in einem demokratischen Staat an das von der Legislative sanktionierte Recht und Gesetz 
gebunden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Gewaltmonopol_des_Staates  

Der “Ewige Landfriede” vom 07.08.1495 war eine Zwischenstufe hin zu einem umfassenden staat-
lichen Gewaltmonopol. Er hat zumindest zur deutlichen Eindämmung militärischer Konflikte zwi-
schen den einzelnen Fürsten im Inneren beigetragen, und in diesem Zusammenhang wurde das 
Reichskammergericht als das damals höchste Gericht in Deutschland geschaffen. Dieser historische 
Zusammenhang ist ein starkes Indiz dafür, dass der Begriff des “zivilen Gewaltmonopols” in Rn. 
249 des Lissabonurteils zumindest auch die Justiz mit umfassen dürfte. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ewiger_Landfriede 

VIII.4 Relevanz der Entstaatlichungsfrage im Rahmen dieser Verfassungsbeschwerden
Voraussetzung für die Gewährung von Krediten und Bürgschaften an notleidende Eurostaaten sind 
laut Erwägungsgründen 2+3, Art. 3 und Art. 12 des ESM-Vertrags strenge Auflagen, und laut 
Erwägungsgrund 3 + Art. 6 Abs. 1 der EU-Verordnung 2011/385 (COD) (Abschnitt VI.2.1 dieser 
Verfassungsbeschwerden) würden auch alle auf Art. 121 AEUV, Art. 126 AEUV und Art. 148 
AEUV gestützten Empfehlungen zusätzlich in strenge Auflagen aufgenommen. Die Schlussfolge-
rungen der Wirtschafts- und Finanzminister im Ministerrat (Ecofin) vom 10.05. 2010 (Az. SN 
2564 /1/10) und die Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011 zeigen dafür unmiß-
verständlich, dass mit der „Strenge“ eine Strenge und Rücksichtslosigkeit gemeint ist, wie es bei  
IWF-Auflagen üblich ist (siehe Abschnitt III.4 dieser Verfassungsbeschwerden). Wie im Abschnitt 
IV.6.2 dieser Verfassungsbe-schwerden zum Staateninsolvenzverfahren des ESM gezeigt wird, soll 
dort ebenfalls ausdrücklich eine Strenge, wie sie in der IWF-Praxis üblich ist, angewendet werden. 
Das bedeutet nichts anderes als auf die Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerstaaten bei der 
Erstellung der Auflagen kei-nerlei Rücksicht zu nehmen, und bei Umsetzung der Auflagen die 
Umsetzung der  Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerstaaten nur noch so weit zuzulassen, 
wie das mit den Auflagen verein-bar ist.

Dass der IWF selbst von relativ mächtigen Staaten wie der Türkei oder Argentinien bereits die 
Privatisierung von Behörden verlangt hat, wurde in Abschnitt IV.5.5 dieser 
Verfassungsbeschwerden bereits dargelegt.

Nun könnte man bei einer Gesamtbetrachtung aller bisher weltweit existierenden IWF-Auflagen zu 
dem Schluss kommen, dass der Ausverkauf der hoheitlichen Einrichtungen der Staaten für den IWF 
doch nur eine Nebensache sei, und dass seine eigentliche Leidenschaft auf die Zerstörung alles 
Sozialen gerichtet sei, sodass er sich aus eigenem Antrieb dem totalen Ausverkauf der hoheitlichen 
Einrichtungen aller Voraussicht nach erst nach der Zerstörung des Sozialstaats in größerem Umfang 
widmen dürfte. 
Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass zumindest beim Euro-Stabilisierungsmechanismus 
und beim europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus der IWF der EU-Kommission ja nur zu- 
arbeitet zur Erstellung der Auflagen, sodass die Kommission die Entwürfe des IWF nicht unverän-
dert übernehmen, sondern ihre Forderungen noch dazu packen würde, wenngleich die Schlussfolge-
rungen des Ecofin-Rats vom 10.05.2010 und Nr. 17 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 
26.10. 2011  (Abschnitt III.23 dieser Verfassungsbeschwerden) die IWF-Artigkeit der Auflagen 



verlangen, was zeigt, dass die Auflagen überwiegend die vom IWF entworfenen sein sollen. Und 
die Kommis-sion hat ihre Agenda zum Ausverkauf der Behörden allein schon, um den 
Staatsformwechsel gem. Art. 2 von Protokoll 26 zu den Verträgen der EU in allen EU-
Mitgliedsstaaten zu weitgehend funktionell privatisierten Mitgliedsstaaten durchzusetzen, gebremst 
aus Sicht des EU-Rechts nur durch Art. 4 EUV. 

Der größte Privatisierungsschub, auch bzgl. hoheitlicher Aufgaben, würde ausgehen von den 
Ungleichge-wichtsverfahren, mit welchen die EU-Kommission den Staaten der Eurozone beliebige 
bußgeldbewehrte Auflagen zur Exportierbarmachung bisher nicht handelbarer Güter machen könn-
te. Auf die Teile des Abschnitts V. zum Ungleichgewichtsverfahren wird verwiesen.

Der Ministerrat hätte zwar formell das Entscheidungsrecht über alle Auflagen im europäischen Fi- 
nanzierungsmechanismus und über alle bußgeldbewehrten Empfehlungen der EU-Kommission, 
durch die Verpflichtung auf die iwf-artige Strenge könnte er sie jedoch nicht entscheidend 
abmildern. Und die Anforderung des Europäischen Rats, der Ministerrat möge, falls er von den 
Empfehlungsentwürfen der EU-Kommission abweichen wolle, jede Abweichung schriftlich 
begründen, trägt entscheidend weiter dazu bei, dass vom Minis-terrat kaum Abweichungen zu 
erwarten wären. Und die Initiativen zur Behördenprivatisierung wür-den angesichts von Art. 2 von 
Protokoll 26 zu den Verträgen der EU in erster Linie von der EU- Kommission kommen. 

Entscheidende Schritte zur Behördenprivatisierung ist auch von dem Zusammenwirken von IWF 
und EU-Kommission zu erwarten. Die vom IWF der Eurozone am 22.11.2010 empfohlene Schaf- 
fung eines einheitlichen Arbeitsmarktes (siehe Abschnitt VI.1.3 dieser Verfassungsbeschwerden) 
zielt auf eine Lockerung des Schutzes der besser geschützten Sektoren vor allem auch beim 
Kündigungs-schutz, was ein Zwischenschritt dafür sein dürfte, Behörden auf ihre Privatisierung 
vorzubereiten. 
Auch das im Rahmen des Euro-Plus-Paktes (Abschnitt III.15 dieser Verfassungsbeschwerden) 
eben-so wie bei der Europa 2020 – Strategie (Abschnitt V.16 dieser Verfassungsbeschwerden) 
verfolgte Konzept der Flexicurity, welches sich in den sanktionsbewehrten Empfehlungen der EU-
Kommission im Rahmen der Ungleichgewichtsverfahren wiederfinden dürfte, würde diese 
Richtung verstärken. Flexicurity will örtlich und zeitlich flexiblere Arbeitnehmer und eine 
Lockerung des Kündigungsschutzes und gleichzeitig im Gegenzug eine bessere soziale 
Absicherung für den Fall der Arbeitslosigkeit. Letztere würde dann vom IWF im Rahmen des 
europäischen Finanzierungsmechanismus natürlich direkt wieder kassiert (siehe Abschnitt IV.5.1 
dieser Verfassungsbeschwerden).

In Deutschland ist ein verhältnismäßig hoher Anteil der Behörden bei den Ländern konzentriert. 
Das liegt daran, dass nach dem Grundgesetz, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, 
Verwaltung grundsätzlich Ländersache ist. Daher dürfte ein erheblicher Entstaatlichungsschub 
davon ausgehen, dass  bei Nicht-Erfüllung der Auflagen nach Art. 6 Abs. 1 der  EU-Verordnung 
2011/385 (COD) die Feststellung der Nicht-Erfüllung ausdrücklich zu verbinden wäre mit der 
Kürzung von EU-Fördermitteln (Art. 6 Abs. 5 und Erwägungsgrund 7) der Verordnung), darunter 
auch solche, wie Struktur- und Kohäsionsmittel, die vor allem den Ländern zugute kommen. Und 
die Auflagen nach Art. 6 Abs. 1 der Verordnung wären vor allem die auf Art. 121, 126 und 148 
AEUV gestützten Empfehlungen in iwf-artig verschärfter Form, darunter auch die aus dem 
Ungleichgewichtsverfahren, welche an sich schon den größten Schwerpunkt auf der totalen 
Öffnung für den Weltmarkt (Handelbarmachung der nicht handelbaren Güter) haben.
Siehe vor allem auch Abschnitte VI.1.2, VI.1.3 VI.2.1 und X.4 dieser Verfassungsbeschwerden).

Die deutsche Bundeskanzlerin hat in ihrer Rede vor dem Bundestag vom 24.03.2011 (Fundstelle 
siehe in Abschnitt III.16 dieser Verfassungsbeschwerden) 5% Schuldenreduzierung pro Jahr gefor- 
dert. Das liegt um ein Vielfaches sogar über den Vorgaben selbst der präventiven Komponente des 



Stabilitäts- und Wachstumspaktes und wurde inzwischen in Art. 4 Fiskalpakt aufgenommen als 
Verpflichtung zur Senkung des Gesamtschuldenstands innerhalb von 20 Jahren auf 60% des BIP.
 Ein derart großes Maß an Schuldenreduzierung dürfte nur über umfangreichste Privatisierungen, 
Sozialkürzungen, Steuererhöhung oder eine Mischung von diesen leistbar sein. Da die Kommission 
über die Ungleichgewichtsverfahren aber auch sanktionsbewehrte Empfehlungen für die gesamte 
Finanzpolitik machen will (Abschnitt V.7 dieser Verfassungsbeschwerden), weil die Staaten der 
Eurozone nach Art. 5 Abs. 3 lit. d der EU-Verordnung 2011/386 (COD) (Abschnitt VI.2.2 dieser 
Verfassungsbeschwerden) alle geplanten Steuerreformen, welche sich nachteilig auf Banken 
auswirken könnten, der EU-Kommission vorab mitteilen müssten,  und weil der Euro-Plus-Pakt 
eine Senkung der Einkommensteuer sowie einen verschärften Standortwettbewerb über niedrigere 
Körperschaftsteuersätze will (Abschnitt III.15 dieser Verfassungsbeschwerden), würde sich die 
Schuldenreduzierung auf Sozialabbau und den Ausverkauf von Daseinsvorsorge und Behörden 
konzentrieren.  

Es ist verfassungsrechtlich für Deutschland noch nicht hinreichend geklärt, welche Grenzen das 
Grundgesetz solchen Kreditauflagen, auch insoweit sie von der EU-Kommission selbst ausge- 
arbeitet werden, setzt. Zum Verstoß gegen das Gewaltmonopol durch verbindliche Auflagen priva-
ter Gläubiger gegenüber Staaten siehe außerdem Abschnitte IX.8, X.1 und X.2  dieser Verfassungs-
beschwerden.

Dass der Ausverkauf der Staaten der Eurozone nicht nur über die EU-Wirtschaftsregierung, sondern 
auch über den europäischen Finanzierungsmechanismus droht, zeigt sich am Beispiel Griechen- 
lands, dessen Regierung jetzt seine Finanzverwaltung teilweise funktionell privatisieren will 
(Abschnitt IV.5.3 dieser Verfassungsbeschwerden).

VIII.5 Verfassungswidrigkeit der Privatisierung hoheitlicher Aufgaben wegen Verstosses gegen 
Demokratie und grundrechtsgleiches Wahlrecht
Art. 20 Abs. 1 GG schreibt die Demokratie in Deutschland fest, in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 
GG sogar unabänderlich. Abs. 20 Abs. 2 bestimmt dazu genauer, dass alle Staatsgewalt vom Volke 
ausgeht und von diesem in Wahlen, Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, 
der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt wird. Art. 21 Nr. 3 der Allgem. Erklä- 
rung der Menschenrechte normiert darüber hinaus auch universell-menschenrechtlich, dass der 
Wille des Volkes die Grundlage für die Autorität der öffentlichen Gewalt bildet.
Auch nach Leitsatz 1 und Rn. 242 des Lissabon-Urteils ist das deutsche Volk das demokratische 
Legitimationssubjekt für Deutschland, ist Deutschland ein existentieller Staat.
In Art. 38 GG ist weiter konkretisiert, dass die Wahlen zum Bundestag allgemein, frei, gleich und 
geheim sein müssen. Verletzungen von Art. 38 GG sind ausdrücklich durch die Verfassungsbe- 
schwerde überprüfbar (Art. 93 Nr. 4a GG).
Nach Rn. 216+217 des Lissabon-Urteils ist die Demokratie sogar unantastbar, wie die 
Menschenwürde. Die Ewigkeitsgarantie aus Art. 79 Abs. 3 GG, welche die Verfügung über die 
Identität der freiheit-lichen Verfassungsordnung selbst dem verfassungsändernden Gesetzgeber aus 
der Hand nimmt, leitet sich auch aus der Demokratie und deren Unantastbarkeit her. 
Nach Rn. 218 des Lissabon-Urteils beruht die Ewigkeitsgarantie des Grundgesetzes seit Bestehen 
der Vereinten Nationen auch auf einem universellen Grund. Die Vereinten Nationen wurden 1945 
gegründet, 1948 die Allgem. Erklärung der Menschenrechte beschlossen und 1949 das Grundge- 
setz in Kraft gesetzt. 
Die Bürger dürfen auch „keiner politischen Gewalt unterworfen“ werden, „der sie nicht ausweichen 
können und die sie nicht prinzipiell personell und sachlich zu gleichem Anteil in Freiheit zu bestim-
men vermögen“ (S. 68 des Lissabon-Urteils).

Bei der Vergabe hoheitlicher Aufgaben an privat würde jedoch die demokratische Legitimations- 



kette durchtrennt, weil die Regierung und damit indirekt das Parlament und der Wähler nicht mehr 
hinreichend in der Lage wären, eine wirksame Dienstaufsicht durchzuführen, um die korrekte An- 
wendung der demokratisch zustande gekommenen Gesetze und die Anweisungen der ebenso demo-
kratisch gewählten Regierung in Behörden, Justiz und Sicherheitsorganen durchzusetzen.
Auch wäre nicht mehr sichergestellt, dass bei der Wahl völlig anderer Politiker und Parteien der da- 
mit verbundene Richtungswechsel überhaupt noch über das Papier der Gesetze hinaus in die von 
privat betriebenen staatlichen Institutionen durchgreifen würde.
Dem Volk würde angesichts der Entleerung und drastischen Verkürzung der Reichweite des grund-
rechtsgleichen Wahlrechts kaum noch eine andere Möglichkeit bleiben als die Anwendung von Art. 
20 Abs. 4 GG zur Wiederherstellung der Ordnung des Grundgesetzes .
Laut dem Philosophen Rousseau ist es zwischen dem Starken und dem Schwachen die Freiheit, die 
unterdrückt, und ist es das Gesetz, das befreit. Genau darum steht das Grundrecht der allgemeinen 
Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) unter dem Vorbehalt selbst des einfachen Gesetzes, während 
die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit sogar unantastbar sind. Den Müttern und Vätern des 
Grundgesetzes war es, ganz im Sinne Rousseaus, und auch aus der Erfahrung von Weimar, wichti-
ger, klare Regeln zu haben, um die Schwächeren vor möglicher Willkür der Stärkeren zu schützen. 
Darum verbietet Art. 2 Abs. 1 GG auch nur jede willkürliche Beschränkung der Freiheit. 
“Freiheitschancen”, wie sie gelegentlich proklamiert werden von Wissenschaftlern und anscheinend 
hochrangigen Lobbyisten in Zusammenhang mit der Privatisierung hoheitlicher Macht, sind nur die 
Freiheitschancen derer, welche die Behörden und somit die Macht dann ohne entsprechende Ent-
scheidung des Souveräns (des Volkes) dafür übernehmen würden. Es würden sich innerhalb 
Deutschlands und auch der anderen Euro-Mitgliedsländer konzernaristokratische bis diktatorische 
Inseln hinter einer bröckelnden demokratischen Fassade bilden. 
Nun könnte man der Beschwichtigung verfallen, nein, in Deutschland und in Europa könnte doch so 
etwas nicht passieren. Bei uns sind doch alle lieb. 
Genauso wenig wie sich vor 15 Jahren kaum jemand vorstellen mochte, dass heute wieder zu Hun- 
gerlöhnen gearbeitet wird, sodass der Staat diese Löhne bezuschussen muss. Ebenso gut konnte die 
breite Öffentlichkeit in Deutschland sich 2008 noch nicht vorstellen, dass schon 2010 in Somalia 
Deutsche auf Deutsche schießen würden (siehe Abschnitt VIII.8 dieser Verfassungsbeschwerden), 
obwohl bereits 2008 in Verfassungsbeschwerden, welche sowohl dem Bundesverfassungsgericht als 
auch dem Bundestag vorlagen, davor gewarnt worden ist, dass zu es zu einer solchen Aushöhlung 
des Gewaltmonopols kommen könnte.

Am gefährlichsten für die Demokratie wäre sicherlich die Privatisierung der Zuarbeit bei Gesetz- 
entwürfen. Selbst darüber denken manche Juristen heute schon nach, sodass auch derartige Forde- 
rungen sich bald in den Auflagen von iwf-typischer Strenge und in den Empfehlungen der EU-
Kommission im Rahmen von Ungleichgewichtsverfahren wiederfinden dürften. Das würde eines 
der wichtigsten und mächtigsten demokratischsten Rechte von Regierung und Parlament auf unge-
wählte und für die Bürger nicht abwählbare Lobbyisten verschieben – eine offenkundige Durchbre-
chung der demokratischen Legitimationskette und unvereinbar mit der unantastbaren Demokratie 
und dem unveräußerlichen grundrechtsgleichen Wahlrecht.
Ebenso sensibel wäre die Privatisierung der Wahlämter, weil dies in unzumutbarer Weise ermögli-
chen würde, dass private Gewinn- und Machtinteressen das Auszählungsergebnis mit bestimmen 
würden. 
„Das jedem Bürger zustehende Recht auf gleiche Teilhabe an der demokratischen Selbstbestim-
mung (demokratisches Teilhaberecht) kann auch dadurch verletzt werden, dass die Organisation der 
Staatsgewalt so verändert wird, dass der Wille des Volkes sich nicht mehr wirksam im Sinne des 
Art. 20 Abs.2 GG bilden kann und die Bürger nicht mit Mehrheitswillen herrschen können. Das 
Prinzip der repräsentativen Volksherrschaft kann verletzt sein, wenn im grundgesetzlichen Organ-
gefüge die Rechte des Bundestages wesentlich geschmälert werden und damit ein Substanzverlust 
demokratischer Gestaltungsmacht für dasjenige Verfassungsorgan eintritt, das unmittelbar nach den 
Grundsätzen freier und gleicher Wahl zustande gekommen ist.“ (S. 67 des Lissabon-Urteils )



Was für ein Integrationsprogramm hin zur EU gilt, muss mindestens ebenso zur Abwehr der Ent-
staatlichung hin zur Privatwirtschaft gelten, denn eine Entstaatlichung ist ein noch schwererer 
Eingriff in die Demokratie, als dies die Unterwerfung unter einen anderen, halbwegs demokrati-
schen, Staat oder Staatenverbund wäre, und eine Entstaatlichung wäre nur über den nach Art. 146 
GG beschriebenen Weg zulässig. 

Die Beispiele der IWF-Auflagen an die Türkei und an Argentinien zeigen, dass der IWF bei seinen 
Forderungen zur Behördenprivatisierung einen seiner Schwerpunkte auf den Finanzbereich im wei- 
testen Sinne legt. Die Privatisierung von Finanzbehörden würde nicht nur die Gleichmäßigkeit des 
Vollzuges der Steuergesetze und das Steueraufkommen insgesamt gefährden. Der Staat würde fi-
nanziell von zwei Seiten in die Zange genommen: Zum einen durch die der Höhe nach unabsehba-
renen Bürgschaften zur offenen und verdeckten Bankenrettung und zum anderen durch das wegbre-
chende Steueraufkommen bei der zu erwartenden Privatisierung seiner Finanzbehörden auf Druck 
des IWF. Dann wäre Deutschland bald nicht mehr in der Lage, genug Soldaten und Polizisten zu 
bezahlen, sodass bereits dadurch selbst das militärische und das polizeiliche Gewaltmonopol ero-
dieren würden, was wiederum die Putschgefahr erhöhen und damit die Demokratie sowie das Will-
kür- und das Gewaltverbot der freiheitlich-demokratischen Grundordnung (Art. 18 GG, Leitsatz 2 
von BVerfGE 2,1) gefährden würde.

Laut Rn. 244 (S. 80) des Lissabon-Urteils „darf die europäische Integration“ nicht „zu einer Aus-
höhlung des demokratischen Herrschaftssystems in Deutschland führen“.

In Rn. 218 auf S. 70 sagt das Lissabon-Urteil:

„Die Verletzung der in Art. 79 Abs. 3 GG festgelegten Verfassungsidentität ist aus der Sicht des 
Demokratieprinzips zugleich ein Übergriff in die verfassungsgebende Gewalt des Volkes. Die 
verfassungsgebende Gewalt hat insofern den Vertretern und Organen des Volkes kein Mandat 
erteilt, über die Verfassungsidentität zu verfügen. Keinem Verfassungsorgan ist die Kompetenz 
eingeräumt, die nach Art.79 Abs.3 GG grundlegenden Verfassungsprinzipien zu verändern. Darüber 
wacht das Bundesverfassungsgericht.“

Das Lissabon-Urteils sagt in Rn. 175:

„Der Wahlakt verlöre seinen Sinn, wenn das gewählte Staatsorgan nicht über ein hinreichendes 
Maß an Aufgaben und Befugnissen verfügte, in denen die legitimierte Handlungsmacht wirken 
kann. Das Parlament trägt mit anderen Worten nicht nur eine abstrakte 
„Gewährleistungsverantwortung“ für das hoheitliche Handeln anderer Herrschaftsverbände, 
sondern die konkrete Verantwortung für das Handeln des Staatsverbandes. Das Grundgesetz hat 
diesen legitimatorischen Zusammenhang zwischen dem Wahlberechtigten und der Staatsgewalt 
durch Art. 23 Abs 1 Satz 3 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 und Art. 20 Abs.1 und Abs.2 GG für 
unantastbar erklärt. Art. 38 Abs 1 Satz 1 GG schließt es im Anwendungsbereich des Art. 23 GG 
aus, die durch die Wahl bewirkte Legitima-tion von Staatsgewalt und Einflussnahme auf deren 
Ausübung durch die Verlagerung von Aufgaben und Befugnissen des Bundestages auf die 
europäische Ebene so zu entleeren, dass das Demokratie-prinzip verletzt wird (vgl. BVerfGE 89, 
155 <172>).“

Auch aus der „konkreten Verantwortung für das Handeln des Staatenverbandes“, welche der Bun-
destag hat, und welcher er sich nicht im Sinne einer „abstrakten Gewährleistungsverantwortung“ 
entäußern darf, folgt die Demokratiewidrigkeit und damit die Unvereinbarkeit des Zustimmungsge- 
setzes zum Fiskalpakt mit dem GG in mehrfacher Hinsicht: 



1.duch die Ermöglichung der Transportierung von Auflagen mit iwf-typischer Strenge mit eu-
sekundärrechtlichem Rang zur Privatisierung hoheitlicher Aufgaben in Deutschland und damit zur 
Entstaatlichung und Entdemokratisierung Deutschlands

2. durch die auf Art. 9 S. 1 Fiskalpakt gestützen Ungleichgewichtsverfahren, durch welche die 
Kommission die Macht erhielte, die Exportierbarmachung sämtlicher unveräußerlicher Werte zu 
erzwingen, und so auch die funktionelle Privatisierung der Aufgaben vor allem der Exekutive, aber 
auch der Judikative und der Legislative.

Durch die Entstaatlichung in Form der Privatisierung von Behörden würde der Staat die Beschäf- 
tigten verlieren, welche Träger des Fachwissens sind, wie man einen Staat überhaupt betreibt. 
Selbst wenn Deutschland die Entstaatlichung stoppen und zur auch faktischen Wiederherstellung 
seiner grundgesetzmäßigen Ordnung wieder zurückdrängen wollte, gäbe es das Problem, dass das 
Fach-wissen nicht mehr in der eigenen Hand läge, dass der deutsche Staat für sein eigenes 
Funktionieren von wenigen Privatfirmen abhängig würde, oder sich das Fachwissen mühsam 
wieder neu erarbei-ten müsste. Das wäre ein Kraftakt wie nach einem Krieg oder der Befreiung von 
einer Diktatur.

Schon vor Jahren hat die Rechtswissenschaft erkannt, dass das Grundgesetz bereits von seiner Ver-
fassungsidentität gerade wegen des demokratischen Kontrollverlustes, der auch mit neuen rechtli-
chen Konstruktionen nicht auffangbar wäre, eben nicht dafür eingerichtet ist, Staat und Privatwirt-
schaft miteinander zu vermischen. Und das gilt in besonderem Maße für die Demokratie, weil sie 
als einziges Strukturprinzip sogar vorverfassungsrechtlich ist.

VIII.6 Verfassungswidrigkeit der Privatisierung hoheitlicher Aufgaben wegen Verstosses gegen den 
Gleichheitsgrundsatz und gegen die Rechtsstaatlichkeit
Im materiell-rechtlichen Sinne zielt der Rechtsstaat auf die Herstellung eines materiell-rechtlich 
gerechten Zustands (Wikipedia-Lexikon zum Begriff “Rechtsstaat”).
Dies ergibt sich aus Art. 1 Abs. 2 GG, da die Grund- und Menschenrechte nicht nur Grundlage jeder 
menschlichen Gemeinschaft und des Friedens, sondern auch der Gerechtigkeit in der Welt sind. Die 
„Gerechtigkeit“ bezieht sich offensichtlich auf die Rechtsstaatlichkeit im materiellen Sinne.
Zum Rechtsstaat im formell-rechtlichen Sinne gehört, dass die Machtausübung des Staates umfas- 
send durch Gesetze geregelt ist, um Willkür zu verhindern.
Die Rechtsstaatlichkeit im formell-rechtlichen Sinne ist in Deutschland primär durch Art. 20 Abs. 3 
GG normiert, darüber hinaus zum Schutz aller Grundrechte des GG zusätzlich durch Art. 1 Abs. 3 
GG; letzteres zeigt, dass die Unteilbarkeit der bürgerlichen und sozialen Grundrechte , ebenso wie 
deren Rang, ein wesentlicher Bestandteil der materiell-rechtlichen Rechtsstaatlichkeit ist. Nach Art. 
19 Abs. 1 GG sind gesetzliche Einschränkungen in die Grundrechte des Grundgesetzes erlaubt, so-
weit es sich nicht um Einzelfallgesetze handelt, und die Artikel der betroffenen Grundrechte ge-
nannt werden. Das gleiche gilt für Zustimmungsgesetze zu internationalen Verträgen, auch diese 
dürfen nicht tiefer in die Grundrechte des GG eingreifen, als dies Gesetzen auf der nationalen Ebene 
erlaubt wäre, selbst insoweit, wie internationale Verträge vorrangig vor den einfachen Gesetzen 
sind (Urteil zum EU-Haftbefehl, Az. 2 BvR 2236/04).
In keinem Fall jedoch darf ein Grundrecht des Grundgesetzes in seinem Wesensgehalt (Art. 19 Abs. 
2 GG) angetastet werden; die Bindung an die Wesensgehaltsgarantie gilt für Änderungen des 
Grundgesetzes ebenso wie für Zustimmungsgesetze zu internationalen Verträgen und für alle einfa-
chen Gesetze in Deutschland. Jeglicher Eingriff in eines der im GG normierten Grundrechte muss 
außerdem verhältnismäßig, d. h., geeignet (zur Erreichung eines theoretisch erreichbaren Zieles), 
erforderlich (nicht bereits durch mildere Eingriffe erreichbar) und angemessen (Ziel muss verhält-
nismäßig im Vergleich zum Eingriff sein) sein.
Ein besonders schwerer Eingriff in die Verhältnismäßigkeit wäre die Privatisierung hoheitlicher 
Aufgaben des Staates angesichts des Kontrollverlustes des Staates über die tatsächliche Ausübung 



der hoheitlichen Aufgaben. Recht und Gesetz wären in den funktionell privatisierten Teilen des 
Staates oft nur noch Verhandlungsbasis. Der Staat wäre insbesondere nicht mehr  in der Lage, 
seiner Schutzpflicht für die Grund- und Menschenrechte hinreichend nachzukommen.
Im Lissabon-Urteil hat das Bundesverfassungsgericht den Vorrang der Grundrechte und Struktur-
prinzipien vor dem EU-Recht bestätigt und damit bzgl. des Schutzes des Wesensgehalts der Grund-
rechte zugleich auch die Rechtsstaatlichkeit im materiellen Sinne geschützt, soweit es die Absiche-
rung auf der materiell-rechtlichen Ebene betrifft. 
Zu einem Rechtsstaat gehören ein hinreichendes Maß an Rechtssicherheit und Rechtsklarheit (Ur-
teil zum EU-Haftbefehl, Az. 2 BvR 2236/04, Nr. II.1 der Entscheidungsgründe). Je tiefgreifender 
die Rechtsfolgen einer Vorschrift sind, desto höher sind die rechtsstaatlichen Anforderungen an die 
Klarheit von deren Tatbestandsmerkmalen.
Zu einem Rechtsstaat gehört auch unverzichtbar die Einheitlichkeit der Rechtsanwendung. Die Pri-
vatisierung hoheitlicher Aufgaben würde genau diese zerstören und damit in den Kernbereich der 
Rechtsstaatlichkeit eingreifen, was nach Rn. 216+217 des Lissabon-Urteils nur dem Volk zusteht. 
Überall, wo man als Bürger auf den Staat treffen würde, bei Behörden, vor Gericht oder selbst bei 
Polizei und Militär, hätte man es mit Personen zu tun, die zwar hoheitliche Macht ausüben, aber 
deren wirtschaftliche Existenz von Privatfirmen abhängen würde, und deren Loyalität damit erst 
den Firmeninteressen und erst danach, soweit dies mit den Firmeninteressen vereinbar wäre, dem 
Staat gelten würde. Wirtschaftlich und politisch einflussreichere Bürger und Firmen hätten es 
gegenüber den privatisierten Behörden erheblich leichter als heute, für sich Sonderkonditionen 
auszuhandeln, deren Lasten auf die Allgemeinheit abgewälzt würden.
Und der Staat wäre nicht unbedingt der einzige Kunde der Gewährleistungsfirmen. Auf besser zah-
lende Kunden würde im Interessenkonfliktfalle oft mehr Rücksicht genommen. In besonderem Ma-
ße würde die Einheitlichkeit der Rechtsanwendung leiden, wenn ein und die selben Firmen Gesetz-
entwürfe, den Betrieb von Behörden und von Gerichten gleichzeitig anbieten würden. Das wäre zu-
gleich mit der Gewaltenverschränkung als einem der im GG am meisten hervorgehobenen Teile der 
Rechtsstaatlichkeit unvereinbar. 
Bei Ausschreibung ebenso wie bei materieller Privatisierung hoheitlicher Aufgaben ist die Unab-
hängigkeit der Ausübung hoheitlicher Macht von privatwirtschaftlichen Interessen nicht hinrei-
chend gesichert. Je tiefer ein Zweig der Exekutive in die Grundrechte der Menschen eingreifen 
kann, und je unentbehrlicher dieser für das Funktionieren und den Zusammenhalt des Staates ist, 
desto wichtiger ist es, ihn in staatlicher Hand zu belassen. 

Auch die Rechtsstaatlichkeit im materiellen Sinne würde ausgehebelt und damit angetastet, da die 
Bindung der Exekutive an die Grundrechte (Art. 1 Abs. 3 GG) aufgeweicht würde.

Der Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 GG) beinhaltet auch, dass alle Einwohner Deutschlands vor dem 
Gesetz gleich behandelt werden. Daher werden alle Rügen bzgl. der zu erwartenden Ungleichbe- 
handlungen und Verletzungen der Einheitlichkeit der Rechtsanwendung auch als Verletzungen des 
Gleichheitsgrundsatzes geltend gemacht.

VIII.7 Verfassungswidrigkeit der Privatisierung hoheitlicher Aufgaben  wegen Verstoss gegen 
Funktionsvorbehalt, Souveränität und freiheitlich-demokratische Grundordnung
Das grundrechtsgleiche Recht auf den Funktionsvorbehalt (Art. 33 Abs. 4 GG) bestimmt, dass 
hoheitliche Aufgaben als ständige Aufgaben grundsätzlich nur von Personen ausgeübt werden dür-
fen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treuverhältnis stehen. Entscheidend ist dabei, 
dass die Personen, die hoheitliche Macht ausüben, auf die Verfassung vereidigt werden, und sie vor 
allem abhängig beschäftigt sind direkt beim Staat, ohne dass ein privater Arbeitgeber dazwischen 
ist. Die Sicherheit des Arbeitsverhältnisses muss von der Loyalität zur Verfassung und zum Staat 
abhängen, nicht von der Loyalität zu einem privaten Arbeitgeber. Der grundrechtsgleiche Funkti- 
onsvorbehalt hat den Sinn, die Einwohner und Bürger des Landes vor jeglicher Durchtrennung der 



demokratischen Legitimationskette und vor jeglicher Willkür zu schützen. Der Funktionsvorbehalt 
setzt besonders enge Grenzen gegen jegliche Privatisierung hoheitlicher Aufgaben. Darum ist es 
entscheiungserheblich, ob die grundrechtsgleichen Rechte für Deutschland den gleichen Rang ha-
ben wie die Grundrechte und Strukturprinzipien des Grundgesetzes, ob sie also auch dann weiterhin 
über den Kreditauflagen des IWF (bzw. der Troika) und über den Auflagen mit iwf-typischer 
Strenge stehen würden, wenn diese mit dem Rang des EU-Sekundärrechts transportierbar würden.

Die Souveränität folgt für Deutschland verfassungsrechtlich aus der Staatlichkeit (Art. 20 Abs. 1 
GG) und völkerrechtlich aus Art. 2 Abs. 1 Uno-Charta. Nach Rn. 231 des Lissabon-Urteils bean-
sprucht die völker- und staatsrechtliche Souveränität gerade für ihre konstitutionellen Grundlagen 
die Unabhängigkeit von fremdem Willen. Auch Art. 7 des Zwei-plus-Vier-Vertrags und Rn. 216 
des Lissabon-Urteils bestätigen die Souveränität Deutschlands. Zur Souveräntität gehört nach 
Rechts-auffassung der Beschwerdeführerin nicht nur die Unabhängigkeit von fremdem staatlichen, 
sondern mindestens ebenso die von fremdem privaten Willen.

Die Verpflichtung zum Schutz der demokratischen Legitimationskette spiegelt sich auch in Leitsatz 
2 des Urteils unter BVerfGE 2,1 wieder, in welchem das Bundesverfassungsgericht damals die in 
Art. 18 GG enthaltene freiheitlich-demokratische Grundordnung (Art. 18 GG) inhaltlich definiert 
hat. Auch das Willkürverbot ist Teil der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wobei dieses 
den Blick noch etwas stärker auf den Schutz der Rechtsstaatlichkeit richtet. Da Art. 18 GG im 
Grundrechtsteil des Grundgesetzes enthalten ist, ist die Beschwerdeführerin der Rechtsauffassung, 
dass es sich dabei zwar nicht um ein subjektivierbares eigenes Grundrecht handelt, dass Art. 18 GG 
für den Gesetzgeber aber sehr wohl eine Schutzpflichtdimension enthält, wonach er verpflichtet ist, 
auch aktiv diese Schutzgüter zu sichern. Daher ist der Inhalt des Art. 18 GG gleichwohl von Bedeu-
tung, wenn es um die Verletzung von Grundrechten oder grundrechtsgleichen Rechten geht. Die 
freiheitlich-demokratische Grundordnung insgesamt ist wie ein Schutzschirm innerhalb des Grund-
gesetzes für die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und die Menschenrechte des Grundgesetzes. 
Wenn der Staat soviel hoheitliche Macht an privat vergibt, dass er die demokratische Legitimations-
kette und das Willkürverbot nicht mehr sicherstellen kann, dann ist spätestens auch die freiheitlich- 
demokratische Grundordnung schon längst verletzt.

VIII.8 Beispiele für die Gefahren der Vergabe hoheitlicher Aufgaben an Privatfirmen
Der dreiteilige Dokumentarfilm “Kolumbien – die Privatarmeen des Staates” (Iskra in Zusammen-
arbeit mit arte France, 2005) zeigt eindrucksvoll die entstaatlichenden und die souveränitätszerset-
zenden Auswirkungen der Privatisierung im Bereich von Polizei und Militär. 
In Kolumbien wurden Ausbildung, öffentlicher Dienst und Gesundheit privatisiert, bevor man das 
Gewaltmonopol des Staates aufweichte. 
In den 1990er Jahren wurde zugelassen, dass einheimische ebenso wie internationale Großbetriebe 
den bewaffneten Schutz privater Sicherheitsdienste in Anspruch nehmen durften, um vor Überfällen 
von Rebellen sicher zu sein. Die Sicherheitsfirmen in Kolumbien gerieten bald außer Kontrolle. Es 
gibt von ihnen Übergriffe vor allem gegen Journalisten, Menschenrechtler, Gewerkschafter und 
bäuerliche Landwirte. Auch ins Drogengeschäft sind aus diesen Sicherheitsdiensten hervorgegan-
gene Paramilitärs eingestiegen und haben dort inzwischen mehr Macht als die traditionellen kolum-
bianischen Drogenkartelle. Mit rund 20.000 Bewaffneten sind die Paramilitärs inzwischen ein Staat 
im Staate in Kolumbien.
Einer der wichtigsten stabilisierenden Faktoren für den Erhalt der Staatlichkeit Kolumbiens ist bis-
her vor allem dessen Bundesverfassungsgericht, welches einen herausragenden Ruf bis nach Europa 
hat. 

Im Mai 2010 berichteten die ARD und NDR Info von der Firma Asgaard German Security Servi-
ces, welche eine dreistellige Zahl deutscher Söldner, davon ein hoher Anteil an ehemaligen Bun-



deswehrsoldaten, in Somalia einsetzen will im Auftrag eines der dortigen Rebellenführer, der sich 
als rechtmäßiger Herrscher Somalias ansieht, und militärisch die Macht ergreifen will, wodurch er 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in gewaltsamen Konflikt mit der von vielen Staa-
ten, darunter auch von Deutschland, anerkannten somalischen Regierung, aber auch mit anderen 
Rebellengruppen, treten wird. Die somalische Regierung wiederum wird militärisch u. a. von der 
Afrikanischen Union und auch von der EU unterstützt. Damit ist es wahrscheinlich, dass deutsche  
Bundeswehrsoldaten in Kämpfe mit ehemaligen Bundeswehrsoldaten verwickelt werden.
Die ARD zeigt weiterhin auf, dass mit millionenschwerer Förderung aus deutschen Steuermitteln 
aus der Bundeswehr ausscheidende Soldaten Umschulungen hin zu privaten Söldnerfirmen subven-
tioniert bekommen.

In Sao Tome u. Principe und ebenso in Äquatorialguinea haben außer jegliche staatliche Kontrolle 
geratene südafrikanische Söldner, zum Glück erfolglose, Putschversuche unternommen. Durch die 
Privatisierung militärischer Macht, egal ob auf materielle oder funktionlle Weise, wird die Putsch- 
gefahr im eigenen Land und in anderen Ländern erhöht. Die Privatisierung bewaffneter Tätigkeiten 
widerspricht nicht nur der Demokratie, sondern auch der Völkerrechtsfreundlichkeit und der Euro-
pafreundlichkeit des Grundgesetzes.

Für den Bereich der Gentechnik in der Landwirtschaft gibt es bereits einige prominente Veröffent-
lichungen, welche erhebliche Risiken von Interessenkonflikten bereits bei Personenwechsel zwi-
schen Lebensmittelverwaltung und Gentechnikfirmen oder bei gleichzeitigem Tätigsein für Zulas- 
sungsbehörden und Gentechnikfirmen beleuchten (z. B. Werner Müller in seinem Vortrag “Heim- 
spiel für die Industrie” zur EFSA, Marie-Luise Robin in dem Film “Le Monde celon Monsanto” 
oder Dr. Jörg Bergstedt in dem Buch « Organisierte Unverantwortlichkeit » (www.biotech-
seilschaften.de.vu). Ob die dortigen Autoren in den dort zitierten Fällen recht haben oder nicht – das 
ist nur ein winziger Vorgeschmack darauf, wie einladend die Vergabe gerade von Behörden zur Re- 
gulierung besonders sensibler Bereiche gerade Firmen anziehen würde, die ein Interesse hätten, 
selbst weniger intensiv als bisher kontrolliert zu werden. 

Der taz-Artikel „Jugendrichter kassiert bei Privatknast für Insassen“ vom 12./13.02.2011 beweist, 
dass funktionelle Privatisierung hoheitlicher Aufgaben nicht nur für den privatisierten Bereich einen 
erheblichen korruptions- und machtmißbrauchsfördernden Effekt hat, sondern auch aus diesem her- 
aus und in diesen hinein. Im dortigen Beispiel steht ein Richter unter dem dringenden Tatverdacht, 
in zahlreichen Fällen gegenüber Jugendlichen überhöhte Gefängnisstrafen verhängt zu haben, und 
das in zumindest einigen Fällen nach Verhandlungsdauern im einstelligen Minutenbereich. Darun- 
ter soll eine  Gefängnisstrafe für einen Muskatnussdiebstahl gewesen sein. Im dortigen Fall geht der 
Verdacht in die Richtung, dass die Initiative zur Korruption vom Richter ausgegangen sein soll, und 
dass der private Gefängnisbetreiber mitgemacht habe aus Angst, seine zwanzig Jahre laufende pro- 
fitable Konzession zu verlieren. In Penssylvania werden derzeit 6.000 Urteile des Richters darauf-
hin überprüft, ob sie überhöht erfolgt sind zur Füllung des Privatgefängnisses und zur Erlangung 
der mutmaßlich geforderten Bestechungsgelder.

VIII.9 wachsendes Bewusstsein der Abgeordneten über Gefahren der Privatisierung hoheitlicher 
Aufgaben
Am 22.12.2008 wurde in der parlamentarischen Versammlung des Europarats ein Resolutionsent-
wurf (Az. Doc. 11787) eingereicht bzgl. privater Militär- und Sicherheitsfirmen und der Erosion des 
staatlichen Gewaltmonopols. Laut Tz. A.2 hatten diese in 2008 weltweit bereits rund 1 Million 
Beschäftigte in über 1.000 Firmen mit einem Gesamtumsatz von über 200 Milliarden $. 
Der Resolutionsentwurf stellt u. a. fest, dass private Sicherheitsfirmen wirtschaftlich am Anheizen 
von Konflikten interessiert sind (Tz. A.3), und dass die Aufweichung des Gewaltmonopols durch 
sie die Demokratie herausfordert (Tz. A.5). Trotz der juristischen Unterworfenheit der privaten 



Sicherheitskonzerne unter die Menschenrechte und das humanitäre Kriegsvölkerrecht (Haager und 
Genfer Konventionen, Tz. A.8) werden tatsächliche Schwierigkeiten bei der Durchsetzung des 
Rechts gegenüber den Söldnern bemerkt. Soweit ihr rechtlicher Sitz, ihre Militärbasen und ihre 
Einsatzgebiete in unterschiedlichen Staaten liegen, fängt das bereits damit an, das Recht welchen 
Staates außer dem Völkerrecht auf sie anzuwenden ist, und welcher Staat sie inwieweit bei 
welchem Einsatz zu überwachen hat (Abschnitt B.III.). Das Dokument zählt mutmaßliche 
Menschenrechts-verletzungen (Tz. B.39) durch Sölderfirmen im Gefängnis Abu Ghraib (Irak), in 
Bagdad (Irak) und in Bosnien und Herzegowina auf. 
Im Abschnitt “Zusammenfassung und Schlußfolgerungen” werden in Tz. IV.48 die folgenden Ge-
fahren durch private Sicherheitsfirmen aufgezählt:
-Schwächung der demokratischen Kontrolle durch Gewalteinsatz privater Akteure
-Herausforderung der demokratischen Ordnung der Staaten
-Unterminierung universellen internationalen Rechts, im besonderen des internationalen humanitä-
ren Rechts 
-zunehmende Zahl von Verletzungen universeller Menschenrechte
-zunehmender Einfluss von Privatfirmen und politischen Eliten auf Regierungsentscheidungen in 
Außen-, Sicherheits-, Innen- und Verteidigungspolitik unter Verletzung der Demokratie
-Umgehung von Zivil- und Strafrecht
-Gefährdung des friedlichen Zusammenlebens der Staaten
Zu Zahlen und Entwicklung der Söldnerbranche in Deutschland und weltweit siehe auch den Arti-
kel des Wissenschaftlers Rolf Uesseler in Hintergrund II/2009, S. 22-25
www.hintergrund.de/20090418389/globales/kriege/private-milit%C3%A4rfirmen-%E2%80%93-
konflikt-als-kommerz.html

VIII.10 Entstaatlichung und das Urteil zur diplomatischen Immunität
Im  Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur diplomatischen Immunität vom 06.12.2006 (BverfGE 
117,141) zu einer Vorlage nach Art. 100 Abs. 2 GG ging es darum, dass Argentinien in seinen 
Staatsanleihen auf die staatliche Immunität vor der Vollstreckung in sein im Sitzstaat des jeweiligen 
Gläubigers belegenes hoheitlichen Zwecken dienendes Vermögen verzichtet hatte. Und es ging um 
die Rechtsfrage, ob es eine allgemeine Regel des Völkerrechts gebe, welche diplomatischen 
Zwecken dienendes Vermögen unter besonderen Schutz stelle und daher das zu den Botschaften 
gehörende Vermögen von einer allgemeinen Zustimmung der o. g. Art ausnehme. 
Zur Klarstellung sei betont, dass es damals allein um solches Vermögen des jeweiligen Schuldner-
staates ging, welches sich im Staat des des jeweiligen Gläubigers befindet.
Dazu stellte das Bundesverfassungsgericht in Rn. 33+34 klar, dass es keinen zum ius cogens 
gehörenden Vollstreckungsschutz für kommerziellen Zwecken dienendes staatliches Vermögen 
gebe, wohl aber für hoheitlichen Zwecken dienendes. Auf den Vollstreckungsschutz für das 
hoheitlichen Zwecken dienende Vermögen könne völkerrechtlich jedoch verzichtet werden. 
Der Immunitätsschutz für diplomatischen Zwecken dienendes Vermögen ist dabei insoweit noch 
stärker als der für anderen hoheitlichen Zwecken dienendes Vermögen, als ein solcher Verzicht für 
diplomatisches Vermögen nur wirksam ist, wenn er ausdrücklich auch für das diplomatischen 
Zwecken dienende Vermögen und nicht nur allgemein für das hoheitlichen Zwecken dienende 
Vermögen ausgesprochen wird (Rn. 47).

Im Kontext der hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden ist dabei von Bedeutung, dass es dort 
allein um im jeweiligen Staat, in welchem der jeweilige Gläubiger seinen Sitz hat, belegenes 
Vermögen des Schuldnerstaates ging, nicht um im Schuldnerstaat belegenes Vermögen.

Außerdem ging es dort allein um eine teilweise Aufgebbarkeit als allgemeine völkerrechtliche 
Regeln bestehender Vollstreckungsschutzmechanismen.
Es ging dort nicht um die von Verfassungs wegen gezogenen Grenzen, weil das auch nicht Teil der 



damaligen Vorlagefrage nach Art. 100 Abs. 2 GG war.

Die vom Lissabonurteil für Deutschland bestätigte Grundgesetzwidrigkeit der Privatisierung 
hoheitlicher Tätigkeiten (siehe insbesondere Abschnitt VIII.2 dieser Verfassungsbeschwerden) ist 
von dem Urteil zur diplomatischen Immunität unberührt.
Deutschland ist durch das Grundgesetz, insbesondere durch den grundrechtsgleichen Funktions-
vorbehalt (Art. 33 Abs. 4 GG), aber auch durch das grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG), 
den Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 GG) und die unantastbaren Strukturprinzipien Demokratie (Art. 20 
Abs. 1+2 GG) und die Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG) gebunden, 
die Privatisierung seiner hoheitlichen Einrichtungen auch nicht über die Duldung von 
Vollstreckungs- maßnahmen gegen seine Legislative, Exekutive oder Judikative zu dulden. Das 
Grundgesetz schränkt insoweit die Freiheit Deutschlands auf den nach dem Urteil zur 
diplomatischen Immunität möglichen Teilverzicht der Immunität seines hoheitlichen Zwecken 
dienenden Vermögens ein. Das folgt auch allein schon aus dem Vorrang des gesamten 
Grundgesetzes vor dem ius cogens. 

VIII.11 Prof. Dr. Dr. hc. Papier und weitere prominente Juristen zum Outsourcing hoheitlicher 
Macht 
Der Kongress „Dankt der Staat ab – Wo bleibt das Primat der Politik“ von Deutschem Beamten-
bund und Transparency International vom 31.05.2011 beschäftigte sich mit dem Outsourcing der 
Gesetzgebung (dbb-Magazin 07+08/2011). Die Zitate zeigen vor allem die Verletzung der Demo-
kratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG) und des grundrechtsgleichen Wahlrechts (Art. 38 GG).

Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberg wird zitiert:
„Politik hat eindeutig das Primat vor wirtschaftlichen Interessen. Es ist das Recht und – zur Herstel- 
lung eines funktionsfähigen Gemeinwesens auch der Auftrag – der gewählten Volksvertreter und 
der von ihnen getragenen Bundesregierung, den Vorrang vor anderen gesellschaftlichen Akteuren 
zu beanspruchen.“
Als „andere gesellschaftliche Akteure“ sieht die Beschwerdeführerin im Kontext von Art. 136 Abs. 
3 AEUV und ESM vor allem EU-Kommission, IWF, EZB, private Gläubiger und ESM-Direktoren.

Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Prof. Dr. Dr. hc. Hans-Jürgen Papier, 
bezeichnete die Abgeordneten als „notwendige Glieder in der Staatsgewaltskette“. Der Trend gehe 
jedoch „dahin, wesentliche Entscheidungsfindungen bei Gesetzgebungsvorhaben bereits im Vorfeld 
der parlamentarischen Entscheidung zu treffen.“ 
Und wörtlich: „In diesen Fällen wird die Form parlamentarischer Beteiligung nicht angetastet und 
dennoch wird der Form das materielle Substrat entzogen.“
Er bejahte die Zulässigkeit externer Beratung für Gesetzgebungsverfahren, betonte aber:
„Dieser Prozess darf die in unserer repräsentativen Demokratie genau festgelegten Formalia aber 
nicht aushöhlen, zumal die zu Rate gezogenen Lobbyisten und Berater nicht immer klar definierte 
Interessen repräsentieren.“
Was hätte er erst gesagt, wenn er die Tagesordnung und die Gäste der diesjährigen Bilderberg-
Konferenz 2011 in St. Moritz und die dortige Anwesenheit des Präsidenten des Europäischen Rats, 
des Präsidenten der EZB, mehrerer Finanzminister der EU-Mitgliedsstaaten, von Vertretern der EU-
Kommission etc. gesehen hätte, welche wenige Tage vor Zustimmung zum ESM im Europäischen 
Rat statt fand, sodass dort die gesamte Choreographie für den Gipfel vom 23./24.06.2011 
vorbespro-chen werden konnte?

Der Berliner Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Michael Kloepfer schlussfolgerte mit Blick auf die 
Soffin, die auf einem vom damaligen Wirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg an eine 
Anwaltskanzlei outgesourcten Gesetzentwurf basiert, „dass die entgeltliche Inanspruchnahme von 



Service durch beauftragte Anwaltskanzleien die gesetzgebende Gewalt von Parlamenten in Frage 
stelle.“
Welche Worte hätte er erst gefunden für den ESM, wo die privaten Gläubigern den Staaten Gesetze 
in ihrem Sinne nicht nur unterschieben, sondern diktieren sollen? Wenn schon die Soffin 480,- Mrd. 
€ kostet, wieviel mehr wird dann erst das kosten, was die privaten Gläubiger im ESM den Staaten 
befehlen würden ?

Prof. Dr. Hans-Günter Hennecke, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistages, beleuch- 
tete die Frage der Transparenz bei der Vergabe von Daseinsvorsorge an Private. Schon für den vom 
Grundgesetz im Vergleich zum hoheitlichen Bereich schwächer vor Privatisierung geschützten 
Bereich der Daseinsvorsorge kam er zum Ergebnis: „Weder durch Outsourcing noch durch 
Privatisierung, nur durch Eigenwahrnehmung der Aufgaben ist die parlamentarische Legitimation 
sichergestellt und Transparenz zu erzielen.“

VIII.12 prominente Politiker und Juristen zur Privatisierung hoheitlicher Macht (laut dem Buch 
„Der gekaufte Staat“)
Das Buch „Der gekaufte Staat“ (Sascha Adamek und Kim Otto, Kiepenheuer & Witsch Verlag) 
enthält zahlreiche kritische Zitate bzgl. der Privatisierung hoheitlicher Macht. In dem Buch geht es 
hauptsächlich um die Arbeit von Lobbyisten in der EU-Kommission und in deutschen Bundes- 
ministerien.
Die dortigen Aussagen sind nach Auffassung der Beschwerdeführerin aber auch auf die funktionelle 
Privatisierung ganzer Behörden (insbesondere über Strukturreformen im Rahmen des Stabilitäts- 
und Wachstumspaktes (Abschnitt V.15 dieser Verfassungsbeschwerden), des Ungleichgewichts-
verfahrens (Abschnitte V.11 und V.19 dieser Verfassungsbeschwerden) oder der Instrumentalisie- 
rung der EU-Fördermittel (Abschnitt VI.1.6 dieser Verfassungsbeschwerden)), auf die Outsource-
bar keit zahlreicher Aufgaben der EFSF (Abschnitt IV.3.2 dieser Verfassungsbeschwerden) und auf 
die Übertragbarkeit aller Aufgaben des ESM-Gouverneursrats auf das auch mit privaten Bankern 
besetzbare ESM-Direktorium (Abschnitt IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden) übertragbar.
Denn gemeinsam ist zwischen den Lobbyisten in den Ministerien und der EU-Kommission und 
dem Outsourcing hoheitlicher Macht, dass auch befangene Personen hoheitliche Macht ausüben.

Die Buchautoren selbst sehen die auch als „Leihbeamte“ bezeichneten Lobbyisten in den Ministe-
rien als Teil einer „allgemeinen Entstaatlichung“ (S. 27), was zeigt, dass die Überschrift von Ab- 
schnitt VIII. dieser Verfassungsbeschwerden nicht übertrieben ist.

Prof. Dr. Hans-Herbert von Arnim wird zitiert, die Loyalität der Leihbeamten gehöre „natürlich der 
Firma, von der ihre Zukunft und ihre Karriere abhängt. Ihr gegenüber fühlensie sich 
verantwortlich.“ So werde die vom Verwaltungsrecht geforderte unaabhängige Kontrolle 
ausgehebelt (S. 26).

Der Berliner Verwaltungsrechtsprofessor Jürgen Keßler wird zitiert (S. 29), die Beleihung von 
„Fachkräften aus der Wirtschaft in speziellen Einsatzgebieten“ habe es „immer schon“ gegeben; 
„aber vor dem Hintergrund weitreichender Privatisierungen hoheitlicher Aufgaben des Staates 
bilden solche Verfahren eine bedrohliche Entwicklung.“

Der ehem. SPD-Bundestagsabgeordnete und Solarenergielobbyist Prof. Dr. Hermann Scheer  wird 
in Zusammenhang mit dem Einfluss von nicht in den Bundestag gewählten Lobbyisten aus der 
Energiewirtschaft auf Gesetzgebungsverfahren zur Energiepolitik zitiert (S. 75), das sei „eine 
völlige Vermischung öffentlicher Dienstpflichten mit privatwirtschaftlichem Interesse, und das 
sogar in einer offiziell akzeptierten Form“. Das sei „unerträglich“.



Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dietrich Austermann (S. 94) wird zitiert zur Mitarbeit von 
Lobbyisten aus der Finanzbranche im Bundesfinanzministerium an Gesetzen zur Regulierung der 
Finanzwirtschaft, das sei „so, als wenn“ man „den Vorsitzenden des Ferrari-Fanclubs zum Berater 
der Autobahnpolizei“ mache. Das Interesse der Finanzlobby könne abweichen vom Kundeninter-
esse und vom Bürgerinteresse. Die Einschleusung der „Geschäftsinteressen Einzelner ins Gesetz- 
gebungsverfahren“ sei ein Lobbyismus, den man der Politik nicht verzeihen würde.

Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse wird zitiert (S. 200+201), Lobbyismus sei 
dann unanständig, wenn er intransparent oder mit Geldleistungen verbunden sei. Vermutlich hat er 
mit letzterem auch die weitere Bezahlung der „Leihbeamten“ durch die sie entsendenden Firmen 
gemeint.

Der FDP-Bundestagsabgeordnete und ehemalige Bundeswirtschaftsminister Dr. Rainer Brüderle 
sieht die Gefahr einer „neuen Dimension der Einflussnahme“, welcher „man einen Riegel vorschie-
ben“ müsse (S. 201). Der Staat solle nicht in die Wirtschaft eingreifen, diese aber auch nicht in die 
hoheitlichen Aufgaben des Staates.

Oskar Lafontaine, Bundestagsabgeordneter der Linkspartei, wird zitiert, natürlich müsse „eine 
Demokratie so etwas strikt untersagen“ (S. 202). In dieser Form dürfe nicht über Gesetze bestimmt 
werden.

Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger wird zitiert, für sie sei „es eigentlich 
selbstverständlich, dass Gesetzentwürfe von öffentlich Bediensteten entworfen werden und nicht 
von Lobbyisten“. Das erinnere sie „an einen schlechten Krimi“ und sei „nicht vertretbar“ (S. 214).

Die Ko-Vorsitzende der Linkspartei, Gesine Lötzsch, verglich die Tätigkeit von Lobbyisten in 
Ministerien mit dem Einschleusen von „Würmern, Viren und Trojanern“ in Gesetze (S. 215).

Nicht nur in deutsche Ministerien, auch in die EU-Kommission wurde laut dem Buch eine große 
Zahl von Lobbyisten eingeschleust.
Der ehemalige estnische Premierminister und spätere EU-Verwaltungskommissar Siim Kallas hat 
den Autoren des Buches verraten, dass die Einschleusung von Lobbyisten in die EU-Kommission 
eine deutsche Idee war (S. 17 und 197).
Auch darum braucht es eine deutliche Antwort des Bundesverfassungsgerichts bzgl. der  oben in 
diesem Abschnitt genannten Mechanismen zur Privatisierung hoheitlicher Macht.

Der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten im Europaparlament, Martin Schulz, bezeichnete 
die Mitarbeit von Lobbyisten in der EU-Kommission als „inakzeptabel und eigentlich der Wider- 
spruch zum normalen Regieren“. Das sei „eine völlig unzulässige Vermischung von Interessen.“ (S. 
195 + 196).

Wie begründet die Kritik ist, zeigt das Buch anhand von Beispielen des Einflusses der Lobbyisten 
in deutschen Ministerien und EU-Kommission auf legislative Weichenstellungen u. a. zu 
spekulativen Finanzprodukten, REACH, Gesundheitspolitik, Toll Collect, PPP und weiteren 
sensiblen Bereichen auf.

Es sind also längst mehr als genug Erkenntnisse vorhanden über durch die Privatisierung hoheitli- 
cher Befugnisse im Bereich der Legislative bereits eingetretener Schäden vor allem im Bereich der 
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Es kann nicht mehr so getan werden, als seien solche 
Risiken hypothetisch. Und das Eingehen solcher Risiken ist auch längst von namhaften Politikern 



der Legislative, aber auch der Exekutive, als inakzeptabel erkannt worden. 

Darum bleibt nur, die Zustimmung zu Art. 136 Abs. 3 AEUV, auf dessen Blankett-Ermächtigung 
die Erzwingung von Strukturreformen zur Privatisierung hoheitlicher Aufgaben über die 
Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, die Einführung des 
Ungleichgewichtsverfahrens und die Instrumentalisierung der EU-Fördermittel sowie der EFSF-
Rahmenvertrag gestützt würde, sowie die Zustimmung zum ESM (mit seinen Auflagen zur 
Privatisierung hoheitlicher Aufgaben und der Übertragbarkeit aller Aufgaben des ESM auf 
ungewählte Direktoren) vollständig zu untersagen.

Dass die gleichen Politiker, die in so deutlichen Statements die Verfassungswidrigkeit der 
Privatisie- rung hoheitlicher Macht zum Ausdruck gebracht haben zum Teil mit Vehemenz 
ausgerechnet solche Mechanismen auf EU-Ebene unterstützen, mit denen ein noch drastischerer 
Ausverkauf hoheitlicher Macht betrieben werden soll, zeigt außerdem die Erforderlichkeit der in 
den Abschnit- ten III.8, III.10 und III.17 dieser Verfassungsbeschwerden geltend gemachten 
Volksabstimmungen, denn nur mit der zusätzlichen Gewaltenverschränkung durch das Volk können 
mit der Gewissens- bindung (Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG) unvereinbare uninformierte Zustimmungen 
zum Ausverkauf des Staates noch verhindert werden.

IX. Übersicht über die Verletzung von Grundrechten und universellen Menschenrechten

IX.1 Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) (i. V. m. Art. 38 GG)
Die Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) des Grundgesetzes ist unantastbar. Sie ist als einziges 
Grundrecht in Art. 1 GG normiert. Alle anderen Grund- und Menschenrechte in Deutschland sind 
unverletzlich und unveräußerlich, aber nicht unantastbar. Die Menschenwürde ist als einziges 
Grundrecht vollumfänglich, nicht nur vom Wesensgehalt her geschützt (Rn. 216+217 des 
Lissabonurteils).Die Menschenwürde zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen 
Gewalt in Deutschland. 

Die Menschenwürde steht nicht nur unter dem Schutz der Ewigkeitsgarantie (Art. 79 Abs. 3 GG), 
sie ist auch der Hauptgrund für die Existenz der Ewigkeitsgarantie. Das Lissabonurteil hält es in Rn. 
217 sogar, was damals nicht entscheidungserheblich war, für nicht unwahrscheinlich, dass auf 
Grund der Universalität von Würde, Freiheit und Gleichheit die Ewigkeitsgarantie selbst dann Fort-
bestand haben müsste, wenn nach Art. 146 GG eine neue Verfassung für Deutschland geschaffen 
würde. Im Umkehrschluss folgt, dass zumindest während der gesamten Gültigkeit des Grundgeset-
zes die Ewigkeitsgarantie in besonderem Maße auf der Menschenwürde beruht. Darüber hinaus ist 
selbst die vorverfassungsrechtliche Demokratie, die selbst bei Schaffung einer neuen Verfassung für 
Deutschland nicht aufgegeben werden dürfte, „in der Würde des Menschen verankert“ (Rn. 211 des 
Lissabonurteils). Darum ist die Beschwerdeführerin der Rechtsauffassung, dass neben der 
Demokratie zumindest auch die Menschenwürde in all ihrer Unantastbarkeit bereits 
vorverfassungsrechtlich ist.

Das Lissabonurteil sagt in Rn. 218 zur Ewigkeitsgarantie des Grundgesetzes:
„Es macht aber auch deutlich, dass die Verfassung der Deutschen in Übereinstimmung mit der 
internationalen Entwicklung gerade auch seit Bestehen der Vereinten Nationen einen universellen 
Grund besitzt, der durch positives Recht nicht veränderbar sein soll.“                                                   

Die Verwurzelung der Ewigkeitsgarantie (Art. 79 Abs. 3 GG) in der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 
GG) zeigt sich damit auch in Art. 1 Abs. 2 GG, wonach sich das deutsche Volk auf Grund der 



Menschenwürde (aus Art. 1 Abs. 1 GG) zu unveräußerlichen und unverletzlichen Menschenrechten 
als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt 
bekennt. Art. 1 Abs. 2 GG, welcher, wie die Beschwerdeführerin in Abschnitt VII.9.1 dieser 
Verfas-sungsbeschwerden beweist, einer Entwurfsfassung des ersten Absatzes der Präambel der 
AEMR ent- stammt, ist die logische und rechtliche Verbindung zwischen der Menschenwürde (Art. 
1 Abs. 1 GG) und der Ewigkeitsgarantie (Art. 79 Abs. 3 GG).

Wie aus dem Wort „darum“ in Art. 1 Abs. 2 GG ersichtlich ist, beruht auch der Staatsauftrag Frie-
densgebot auf der Menschenwürde. Dass der Frieden wiederum innerhalb von Art. 1 GG und damit, 
anders als Art. 26 GG, innerhalb der Ewigkeitsgarantie normiert ist, ist die Grundlage dafür,dass 
das Friedensgebot für Deutschland, als Folge der Menschenwürde, über allem Völkerrecht steht, 
auch über dem von NATO,  EU und Vereinten Nationen. 

Die Menschenwürde aus Art. 1 Abs. 1 GG ist der Rechtsgrund für die Wesensgehaltsgarantie (Art. 
19 Abs. 2 GG) aller Grundrechte und grundrechtsgleichen Rechte des Grundgesetzes. Frau BVRin 
Prof. Dr. Lübbe-Wolff spricht in Rn. 155 des Bodenreform III – Urteils vom 26.10.2004 (BverfGE 
112,1) auch vom „Menschenwürdekern von Grundrechten“.

Die Menschenwürde ist auch der Rechtsgrund für die Unverletzlichkeit und Unveräußerlichkeit al- 
ler in Deutschland geltenden Menschenrechte („in der Welt“). Auf Grund der Menschenwürde aus 
Art. 1 Abs. 1 GG sind auch die Unverletzlichkeit und Unveräußerlichkeit (Art. 1 Abs. 2 GG) als 
solche aller in Deutschland geltenden Menschenrechte, darunter besonders offensichtlich die der 
Vereinten Nationen („in der Welt“) unantastbar, also absolut geschützt (siehe auch Abschnitt VII.12 
dieser Verfassungsbeschwerden und Abschnitt X.2 dieser Verfassungsbeschwerden zum 
Zusammenhang der Rechtsstaatlichkeit mit Art. 1 Abs. 2 GG). Die Menschenrechte selbst genießen 
(außer der unantastbaren Menschenwürde aus Art. 1 Abs. 1 GG) zwar selbst nicht mehr und nicht 
weniger als die Wesensgehaltsgarantie, aber ihre Unverletzlichkeit (also Wesensgehaltsgarantie) 
und Unveräußerlichkeit (im Sinne von Unkündbarkeit, Herabstufungsverbot und 
Anwendungsverpflichtung) als solche sind unantastbar. Auch die Ignorierung der universellen 
Menschenrechte, sei es durch die Justiz, durch die Legislative bei der Gesetzgebung oder bei der 
Exekutive bei der Aushandlung neuer internationaler Regelungen, ist damit ein Verstoß gegen die 
unantastbare Menschenwürde.

Die Menschenwürde ist auch die Grundlage für die Unteilbarkeit der Menschenrechte, also dafür, 
dass insbesondere alle Menschenrechte aus der bürgerlichen und aus der sozialen Tradition mitein-
ander gleichrangig und gleichermaßen verbindlich sind. Darum machen die Unveräußerlichkeit und 
Unverletzlichkeit der Menschenrechte in der Welt nach Art. 1 Abs. 2 GG auch keinerlei Unterschie-
de danach, aus welcher philosophischen oder politischen Tradition die Menschenrechte jeweils ent-
standen sind.
Seine Heiligkeit Papst Benedikt XVI. hat in seiner Rede vor der Uno-Vollversammlung vom 18.04. 
2008 nochmals bekräftigt, dass die Universalität, Unteilbarkeit und gegenseitige Abhängigkeit der 
Menschenrechte den Schutz der menschlichen Würde garantieren.
(www.ots.at/meldung.php?schluessel=OTS_20080418_OTS0294).

Aus der Menschenwürde heraus folgt darüber hinaus weiter gem. Art. 1 Abs. 3 GG die Bindung 
von Legislative, Exekutive und Judikative an alle Grundrechte des Grundgesetzes als unmittelbar 
geltendes Recht.

Bereits beim Abschluss internationaler Verträge ist die Regierung (Exekutive) an die absolute
Unantatsbarkeit der Menschenwürde gebunden (Urteil zum EU-Haftbefehl, Az. 2 BvR 2236/04), 
wenngleich durch die Verfassungsbeschwerde erst die dazu gehörenden Zustimmungsgesetze auf 
ihre Verfassungsmäßigkeit überprüft werden können.



Die Menschenwürde ist auch das Maß für die Einklagbarkeit und für den Schutzumfang des Sozial-
staatsgebots (siehe Abschnitt X.3 dieser Verfassungsbeschwerden) im Sinne des Maßes an sozialer 
Absicherung, welches für ein Leben in Würde erforderlich ist. Darüber hinaus verpflichtet es laut S. 
4 des Wernicke-Kommentars zu einer sozialen Haltung bei allem staatlichen Handeln sowie dazu, 
ein gewisses Maß an sozialem Ausgleich zwischen den verschiedenen Interessen im Lande zu 
schaffen, und dazu, die Not für alle zu überwinden. Das ist auch logisch, denn wenn man das Sozi-
alstaatsgebot allein auf das für die Erfüllung der Menschenwürde unabdingbar erforderliche Maß 
begrenzt sehen wollte, so würde von da aus jede noch so kleine Kürzung im sozialen Bereich schon 
die Menschenwürde verletzen.
Ungeachtet dessen geht der Schutzumfang gerade der universellen sozialen Menschenrechte in vie-
len Bereichen deutlich über den Schutzumfang hinaus, den die Menschenwürde allein hat. Die offe-
ne Formulierung des Sozialstaatsgebots hinsichtlich dessen Schutzumfang hat es bei Schaffung des 
Grundgesetzes offen gelassen, auf welchen Schutzumfang an sozialen Menschenrechten sich 
Deutschland einmal verpflichten werde. Das ist auch verständlich, da, wie in Abschnitt VII.9 dieser 
Verfassungsbeschwerden dargestellt, die Vereinten Nationen aus einem Bündnis gegen die Nazidik-
tatur entstanden sind, und es erst vertrauensbildender Maßnahmen bedurfte, bevor man Deutschland 
überhaupt als Uno-Mitglied, also als Mitglied in einem Weltbündnis auch gegen die Wiederkehr des 
Faschismus, zugelassen hat. Das Sozialstaatsgebot hatte nie den Sinn gehabt, das Soziale in 
Deutschland auf das für die Erfüllung der Menschenwürde unbedingt notwendige Maß zu deckeln. 
Es wäre im Gegenteil mit der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) unvereinbar, die universellen 
sozialen Menschenrechte insoweit zu kappen oder zu deckeln, wie sie über die Menschenwürde 
allein hinausragen. Denn laut S. 4 des Wernicke-Kommentars macht das Sozialstaatsgebot „eine 
soziale Grundhaltung bei aller Ausübung staatlicher Gewalt zur Pflicht.“ Diese Verpflichtung auf 
eine soziale Grundhaltung bei allem Handeln der Exekutive, der Legislative und der Judikative ist 
unantastbar, weil sie zum Strukturprinzip Sozialstaatsgebot gehört (Rn. 216+217 des 
Lissabonurteils), und weil die Unantastbarkeit des Sozialstaatsgebots in der Menschenwürde 
wurzelt. Wie sollte dann das Sozialstaatsgebots die noch wesentlich grundlegendere 
Menschenwürde beschränken können ? Siehe außerdem Abschnitt VII.7 zur praktischen 
Konkordanz zwischen Sozialstaatsprinzip und universellen sozialen Menschenrechten.

Art. 3 Abs. 1 lit. b Fiskalpakt, wonach im Stabilitäts- und Wachstumspakt Defizitsenkungen durch 
Einnahmeerhöhungen des Staates für die präventive Komponente nicht als Defizitsenkungen akzep- 
tiert werden dürften, sodass die Staaten nur durch Privatisierungen und durch Ausgabensenkungen 
überhaupt noch wieder aus dem Defizitverfahren herauskommen könnten, ist mit der Menschen-
würde unvereinbar angesichts des damit verbundenen Übermaßes an sozialen Einschnitten. Auf die 
Abschnitte V.1, IX.8, IX.9, IX.11 und X.3 dieser Verfassungsbeschwerden wird verwiesen.
Art. 3 Abs.  2 Fiskalpakt ist mit der Menschenwürde unvereinbar, weil die EU-Kommission die 
Staaten damit auch dazu zwingen würde, die vorrangige Bedienung der Gläubiger (incl. Sperrkonto) 
in ihre Verfassung zu schreiben (Abschnitt IV.5.3 dieser Verfassungsbeschwerden), wodurch der 
faire Ausgleich zwischen Gläubigern und Einwohnern des Staates anhand der sich aus der 
unantastbaren Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) ergebenden Unteilbarkeit der Menschenrechte 
(Art. 1 Abs. 2 GG) vereitelt würde.

Unvereinbar mit der Menschenwürde ist auch die Ermächtigung der EU-Kommission über Art. 3 
Abs. 2 Fiskalpakt, sich beliebig Teile der Exekutive und der Judikative der Mitgliedsstaaten zur 
zwangsweisen Durchsetzung der Empfehlungen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt, weil sie 
auf diese Weise diese Empfehlungen faktisch auch insoweit durchsetzen könnte, wie die Regierung 
oder die Justiz diesen entsprechend den Grund- und Menschenrechten Grenzen setzen würden – und 
das trotz der iwf-artigen Strenge (Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV i. V. m. Erwägungsgrund 3 + Art. 6 
EU-Verordnung 2011/385 (COD)).



Insbesondere die für alle Auflagen für Finanzhilfen im Rahmen aller auf die Blankett-Ermächtigung 
des Art. 136 Abs. 3 AEUV bzw. auf EFSF-Rahmenvertrag, ESM und Fiskalpakt gestützten Stabili-
sierungsmechanismen vorgesehene Strenge im Sinne einer IWF-Artigkeit der Auflagen ist mit der 
Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) unvereinbar. Dass mit der Strenge, sowohl für den gesamten 
Eurorettungsschirm (EFSM und EFSF), als auch für den ESM incl. des Staateninsolvenzverfahrens 
der Eurozone, die IWF-Artigkeit gemeint ist, beweisen die Schlussfolgerungen des Ecofin-Rates 
vom 10.05.2010, die Präambel des EFSF-Rahmenvertrags, die Erklärung der Eurogruppe vom 
28.11.2010, Nr. 49 des Berichts der Task Force vom 21.10.2010 (Abschnitt III.14 dieser Verfas-
sungsbeschwerden) und Nr. 17+24 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011  (Ab-
schnitt III.23 dieser Verfassungsbeschwerden). Die Verankerung einer  Verpflichtung auf iwf-artige 
Strenge im EU-Primärrecht über Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV würde dazu führen, dass der nicht 
unter dem Schutz von Art. 79 Abs. 3 GG stehende Teil des GG und die universellen Menschen-
rechte gegenüber den an Art. 136 Abs. 3 AEUV anknüpfenden Auflagen bzw. sanktionsbewehrten 
Empfehlungen nur insoweit vollen Schutz bieten würden, wie entweder die Auflagen mit einfachem 
völkerrechtlichen Rang transportiert würden, oder wie das EU-Sekundärrecht unterhalb der univer-
sellen Menschenrechte steht. Das ist mit Art. 1 Abs. 1+2 GG unvereinbar. Und wie an zahlreichen 
Beispielen vor allem in Abschnitt IV.5 dieser Verfassungsbeschwerden gezeigt wird, bedeutet IWF-
Artigkeit bzw. die IWF-Praxis die völlige Ignorierung aller Grund- und Menschenrechte der Ein-
wohner der Schuldnerstaaten. Das verletzt am allerdeutlichsten die Menschenwürde, weil die 
Unveräußerlichkeit und Unverletzlichkeit aller in Deutschland geltenden Menschenrechte gem. Art. 
1 Abs. 2 GG in der Menschenwürde verankert sind. Die völlige Ignorierung der Menschenrechte 
der Einwohner der Schuldnerstaaten  zeigt sich am deutlichsten am Ausverkauf von Nahrungs-
mittelnotreserven in Niger, Malawi und Äthiopien sowie an der Marginalisierung der Gesundheits-
systeme bis hin zum verstärkten Ausbruch von Tuberkulose in Osteuropa und Zentralasien – alles 
auf Grund von Auflagen des IWF. Es zeigt sich aber auch in den vom IWF durchgesetzten Ausnah-
mezuständen 1997 in Thailand sowie 2010 in Griechenland und Rumänien, wobei der Ausnahme-
zustand bei Rumänien sogar im „Memorandum of Understanding“, also in der Kreditrahmen-
vereinbarung, festgelegt wurde. Die bürgerlichen Menschenrechte der Einwohner der Schuldner-
staaten sind durch den IWF also ebenso in Gefahr wie die sozialen, nur dass es bzgl. der sozialen 
offensichtlicher ist, weil eine Verpflichtung zur Ausrufung des Aunahmezustands nur selten so klar 
wie im Falle Rumäniens schriftlich in öffentlich zugänglichen Dokumenten vereinbart wird. 
Darüber hinaus verletzt es die Menschenwürde, dass die Strenge der Auflagen ausdrücklich an das 
übliche Verhalten der Beschäftigten einer Organisation gebunden werden soll, in welcher sich 
durch weitgehende straf- und haftungsrechtliche Immunität psychopathische Verhaltensmuster und 
Denkstrukturen etabliert haben, wie insbesondere die Auflagen zum Ausverkauf von Nahrungsmit-
telnotreserven und zur Marginalisierung von Gesundheitssystemen beweisen. Die Beschwerde-
führerin meint mit „psychopathisch“ einen krankhaften Mangel an Mitgefühl (siehe Abschnitt XII.8 
dieser Verfassungsbeschwerden). Aus solch einem krankhaften Mangel an Mitgefühl heraus ist 
jegliche nur denkbare Verletzung der Menschenwürde zu befürchten, nicht allein die, welche bisher 
bzgl. des IWF schon zutage getreten sind.
Die psychopathischen Strukturen werden sehr deutlich auch durch die Aussage des ehemaligen 
IWF-Mitarbeiters Davison Budhoo (siehe Abschnitt IV.5.7 dieser Verfassungsbeschwerden).  Herr 
Budhoo selbst schätzte damals in der Erläuterung seines Kündigungsschreibens aus dem Jahr 1988, 
dass allein an seinen Händen das „Blut“ von Millionen armer und hungernder Menschen klebe. Es 
sei so viel Blut, dass es in Strömen fließe, und dass es fraglich sei, ob es auf der ganzen Welt zu-
sammen genug Seife gebe, um es abzuwaschen. Davison Budhoo stellte außerdem die Frage in den 
Raum, ob die Welt, wenn alle Beweismittel über den IWF ans Licht kämen, sich damit zufrieden 
geben würde, den IWF als einen der heimtückischsten Feinde der Menschheit („among the most 
insidious enemies of mankind“) zu brandmarken, und das Thema ansonsten auf sich beruhen lassen 
würde, oder ob die Erben derer, die, so Budhoo, zerstückelt („dismembered“) worden seien im Rah-
men des eigenen seltsamen „Holocaust“ des IWF („in our own peculiar Holocaust“) ihre Forderun-
gen nach einem weiteren Nürnberg laut herausschreien würden. Budhoo warf dem IWF vor, alles 



bewahrenswerte („everything worth preserving“) zu zerstören. Der IWF sei seelenlos. Er sah sich 
veranlasst, daran zu erinnern, dass die Armen und Mittellosen nicht der überflüssige Müll seien, für 
welchen der IWF sie halte.Er warf die Frage auf, ob das Personal des Währungsfonds Amok laufe 
angesichts der unerwartet großen Macht. Angesichts solcher Beobachtungen bzgl. des Verhaltens 
von IWF-Mitarbeitern scheint der Beschwerdeführerin auch nicht ausgeschlossen, dass das Leid der 
Einwohner des Schuldnerstaates zumindest bzgl. der Nahrungsmittelnotreserven im Niger auch das 
direkte Ziel der Tat auf Grund der psychopathischen Struktur gewesen sein könnte. 

Das zeigt, dass schon die Involvierung des IWF in irgendeiner Form in verbindliche Auflagen ge- 
genüber Deutschland mit der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) unvereinbar ist, spätestens 
jedoch,  wenn es unternommen wird, diese mit einem höheren Rang als dem einfach-völkerrecht-
lichen Rang des IWF-Rechts zu transportieren, so wie dies EFSF-Rahmenvertrag, ESM, Fiskalpakt 
und die an diese anknüpfenden EU-Verordnungen (Abschnitte V.3 – V.7 und VI.2 dieser Verfas-
sungsbeschwerden)  für den Transport iwf-typischer Auflagen mit eu-sekundärrechtlichem Rang 
unternehmen.

Wie sehr gegen den Geist des Grundgesetzes gerichtet die iwf-typischen Auflagen sind, zeigt der 
zweite Absatz der Präambel der AEMR, was hier deshalb von erheblicher Bedeutung ist, weil Art. 1 
Abs. 2 GG, wie in Abschnitt VII.9.1 dieser Verfassungsbeschwerden be-wiesen, von einer 
Entwurfsfassung des ersten Absatzes inspiriert ist:
„da Verkennung und Mißachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei führten, die das Ge- 
wissen der Menschen tief verletzt haben, da die Schaffung einer Welt, in der den Menschen, frei 
von Furcht und Not, Rede- und Glaubensfreiheit zuteil wird, als das höchste Bestreben der 
Menschheit verkündet worden ist“

Das Gesetz zur Änderung des BSchuWG ist unvereinbar mit der Menschenwürde, weil es bei 
Begebung der deutschen Staatsanleihen vor der Öffentlichkeit und dem Parlament geheim gehaltene 
mit dem  jeweiligen Staatsanleihen verbundene politische Auflagen ermächtigen würde, welche i. 
V. m. Art. 136 Abs. 3 AEUV sowie Erwägungsgründe 2+3+6, Art. 3 und Art. 12 ESM-Vertrag auf 
iwf-artige Strenge verpflichtet wären. 

Das ESMFinG verletzt die Menschenwürde, weil sein Inkrafttreten lauf dem Zustimmungsgesetz 
zum ESM Voraussetzung für das Inkrafttreten des Zustimmungsgesetzes wäre. Darum darf auch 
das ESMFinG nicht in Kraft treten. 

Abgesehen davon, dass iwf-artig strenge Auflagen mit der Menschenwürde unvereinbar sind, sind 
Auflagen in Zusammenhang mit Käufen von Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt mit der Men-
schenwürde unvereinbar, weil der Staat, dessen Anleihen davon betroffen sind, noch nicht einmal 
solche Käufe beantragt, ja noch nicht einmal mit diesen einverstanden sein müsste, damit sie 
durchgeführt werden.

Abgesehen davon, dass iwf-artig strenge Auflagen mit der Menschenwürde unvereinbar sind, sind 
Auflagen in Zusammenhang mit Käufen von Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt mit der Men-
schenwürde unvereinbar, weil der Staat, dessen Anleihen davon betroffen sind, noch nicht einmal 
solche Käufe beantragt haben, ja noch nicht einmal mit diesen einverstanden sein müsste, damit sie 
durchgeführt werden. 

Unvereinbar mit der Menschenwürde ist schließlich, dass IWF, EU-Kommission und EZB bereits 
anfangen, den Mitgliedsstaaten Verfassungsänderungen als Kreditauflagen zu diktieren (siehe Ab-
schnitte IV.5.3 und III.12 dieser Verfassungsbeschwerden). Mit Inkrafttreten des Fiskalpakts 
würden  die Verfassungen der Staaten der Eurozone über dessen Art. 3 Abs. 2 und Art. 8 sogar 
systematisch angegriffen, um sie für den Stabilitäts- und Wachstumspakt und weitere Wünsche der 



EU-Kommission aufzubrechen.
Wenn zugelassen wird, dass jemand anderes als der Bundestag mit Zweidrittelmehrheit und das 
Volk Grundgesetzänderungen durchsetzen kann, dann droht  das Grundgesetz vom Verfassungsrang 
auf den Rang eines einfachen Gesetzes zu fallen. Das ist mit der unantastbaren Menschenwürde 
(Art. 1 Abs. 1 GG) in besonderem Maße unvereinbar, da die Menschenwürde der Hauptgrund für 
die Ewigkeitsgarantie (Art. 79 Abs. 3 GG) des Grundgesetzes ist.
Auf Abschnitt III.12 dieser Verfassungsbeschwerden wird verwiesen.

Zusätzlich zu Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt ist der Angriff auf den Rang des GG auch über das Zustim- 
mungsgesetz zu Art. Art. 136 Abs. 3 AEUV (Abschnitt III.1.2 dieser Verfassungsbeschwerden)  
vorgesehen, weil dieses die Ratifizierung von Art. 136 Abs. 3 AEUV auch ohne 2/3 – Mehrheit 
will.
Und mit Art. 136 Abs. 3 AEUV würden blankettartig auch eu-sekundärrechtliche Akte erlaubt. 
Wenn das EU-Sekundärrecht über Teilen des Grundgesetzes stehen sollte, dann käme das einer 
blankettartigen Umgehbarmachung des GG ganz ohne 2/3 – Mehrheit gleich.

Die Verschiebung des anwendbaren Rechts für die EFSF nach England und des Gerichtsstands nach 
Luxemburg bzw. zum EUGH gem. Art. 16 EFSF-Rahmenvertrag ist unvereinbar mit der Men- 
schenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG), weil dadurch auch die Einwohner Deutschlands für die Beurteilung 
des EFSF-Rechts dem Schutz der Grundrechte und grundrechtsgleichen Rechte des Grundgesetzes 
entzogen würden, und weil der EUGH keinerlei Befugnis hat, über die Verfassungen der Mitglieds- 
staaten oder über universelle Menschenrechte zu urteilen (Abschnitt III.6.4 dieser Verafassungs-
beschwerden). Denn die Menschenwürde ist der Grund auch für die Unantastbarkeit des Wesens-
gehalts der Grundrechte und grundrechtsgleichen Rechte (Art. 19 Abs. 2 GG, Rn. 216+217 
Lissabonurteil).
Noch drastischer ist die Möglichkeit über das Gesetz zur Änderung des BSchuWG (Abschnitt 
IV.6.2.8 dieser Verfassungsbeschwerden), für alle ab dem 01.01.2013 begebenen Staatsschulden 
das anwendbare Recht und den Gerichtsstand jeweils beliebig auf dem Globus zu verschieben, weil 
damit nicht nur der Schutz der in Deutschland geltenden Grund- und Menschenrechte, sondern auch 
deren Schutz durch die deutschen Gerichte beliebig aushebelbar wäre.

Durch das StabMechG, das ESMFinG, das Gesetz zur Änderung des BSchuWG und durch die 
Zustimmungsgesetze zu Art. 136 Abs. 3 AEUV, zum Fiskalpakt und zum ESM-Vertrag wäre die 
Beschwerdeführerin selbst, gegenwärtig und unmittelbar in ihrer Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 
GG) betroffen. Sie wäre als Einwohnerin und Bürgerin Deutschlands selbst betroffen. Die 
Verletzung würde unmittelbar und gegenwärtig mit Verkündung und noch schwerer Inkrafttreten 
der Zustimmungsgesetze geschehen. Denn der EFSF-Rahmenvertrag, der ESM, Art. 136 Abs. 3  
AEUV, der Fiskalpakt und die daran anknüpfenden EU-Verordnungen (Abschnitte V.3 – V.7 und 
VI.2 dieser Verfassungs-beschwerden) wären die Grundlage dafür, die soziale Absicherung in 
Deutschland durch die Verpflichtung der Auflagen für jegliche Finanzhilfen im Rahmen des 
europäischen Finanzierungs-mechanismus ebenso wie bei der Auferlegung von Auflagen durch EU-
Verordnung 2011/385 (COD) für die anderweitige Inanspruchnahme von Finanzhilfen iwf-artig 
streng und damit alle Grund- und Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerstaaten ignorierend 
zu machen, und diese darüber hinaus auf eine alle Grund- und Menschenrechte der Einwohner der 
Schuldnerstaaten ignorierende Weise durchzusetzen, und das, obwohl das Handeln des IWF aus 
einem krankhaften Mangel an Mitgefühl heraus bewiesen ist. Und Art. 3 Abs. 2 und Art. 8 
Fiskalpakt wären die entscheidende  Grundlage dafür, die Staaten der Eurozone zu 
Verfassungsänderungen zu zwingen, und dieses zentralste demokratische Recht damit de-facto dem 
Parlament und dem Volk auf entwürdigendste Weise zu entreißen.
Der ESM-Vertrag wäre insbesondere mit seinen Art. 12 + 13 die Grundlage dafür, im Rahmen der 
rigorosen Schuldentragfähigkeitsanalyse die gesamte Sozialversicherung auf eine Mindestversor-
gung zu reduzieren, um deren Ersparnisse den Gläubigern zur Verfügung zu stellen, mit der Folge, 



dass jegliche weitere von den Gläubigern dann erzwungenen Sozialkürzungen direkt die Menschen-
würde verletzen würden, ganz abgesehen von den schon deutlich eher verletzten sozialen universel-
len Menschenrechten. Entsprechendes gilt für die zu erwartende Enteignung der privaten Lebens- 
und Rentenversicherungsansprüche der Beschwerdeführerin (Abschnitt V.22 dieser Verfassungs- 
beschwerden).
Und mit Verkündung der Zustimmungsgesetze gäbe es von Seiten der Legislative keine Möglich-
keit mehr, das Inkrafttreten des Fiskalpakts und des ESM-Vertrags selbst zu stoppen.

Auch durch die Verkündung im Bundesgesetzblatt des geänderten StabMechG ist die Beschwerde-
führerin selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen. Denn §3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG 
ermächtigt den Bundestag, Änderungen des EFSF-Rahmenvertrags durch einfachen Beschluss 
zuzustimmen. Der geänderte EFSF-Rahmenvertrag enthält bereits so gut wie alle Grausamkeiten 
des ESM bis auf die Ermächtigung der privaten Gläubiger zu verbindlichen politischen Auflagen 
und die rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse (siehe Abschnitte IV.3.2  und IV.6.2.5 dieser 
Verfassungsbeschwerden).

Die Beschwerdeführerin macht die Verletzung der Menschenwürde  zugleich auch i. V. m. dem 
grundrechtsgleichen Wahlrecht aus Art. 38 GG geltend, auch soweit es die Kompetenz der 
Abgeordneten betrifft, über diese ihre Rechte zu wachen. Die Verletzung der Rechte der 
Beschwerdeführerin würde bereits bei Verkündung und noch schwerer bei Inkrafttreten der 
Zustimmungsgesetze einsetzen, nicht erst durch spätere auf Grundlage der Zustimmungsgesetze 
erlassene legislative oder exekutive Akte.

IX.2.1 Grundrecht auf allgemeine Handlungsfreiheit incl. politischer Freiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) (i. 
V. m. Art. 38 GG)
Das Grundrecht auf allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) umfasst das Recht auf freie 
Entfaltung der Persönlichkeit, also zu tun und zu lassen, was man will, soweit dadurch nicht gegen 
die Rechte anderer, gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen das Sittengesetz verstoßen 
wird. Es verbietet damit im Umkehrschluss alle Beschränkungen der Freiheit, welche weder eine 
öffenlich-rechtliche noch eine privat-rechtliche Rechtsgrundlage haben, noch zum Schutz der Sitten 
geboten sind.

Kompetenzanmaßungen internationaler Organisationen sind solche grundrechtswidrigen Eingriffe 
in Art. 2 Abs. 1 GG, und zwar soweit die Überschreitung der primärrechtlichen 
Kompetenzgrundlage reicht. Alles, was in dieser Verfassungsbeschwerden an ultra-vires-Handeln 
gerügt wird, wird hiermit auch als Verletzung von Art. 2 Abs. 1 GG geltend gemacht. Zur 
Vermeidung von Wieder- holungen wird bzgl. ultra-vires verwiesen auf die Abschnitte II.7, III.3, 
IX.8, X.1 und X.2 dieser Verfassungsbeschwerden.

Die in den Abschnitten IV.5.3 und III.12 dieser Verfassungsbeschwerden dargelegte Absturzgefahr 
des Grundgesetzes und damit auch die Gefährdung der  Fähigkeit, der Umsetzung des EU-Rechts in 
Deutschland grundrechtliche Grenzen zu setzen, betrifft  Art. 2 Abs. 1 GG ebenso wie Art. 8 GG.

Von besonderer Bedeutung für die Beschwerdeführerin ist Art. 2 Abs. 1 GG dadurch, dass in der 
allgemeinen Handlungsfreiheit die politische Freiheit enthalten ist. Das bedeutet die Freiheit, sich 
für politische Ziele einzusetzen. Die politische Freiheit schützt das Engagement der 
Beschwerdefüh-rerin allein, in Verbänden und parteimäßig. Sie schützt aber auch den 
ehrenamtlichen medienmäßi- gen Einsatz der Beschwerdeführerin, denn die Sichtbarmachung 
politisch bedeutsamer Inhalte und Sichtweisen, die wichtige Beiträge zur diskursiven Entfaltung 
leisten, ist genauso politisch wie der eigene Einsatz für politische Ziele. Auch die Bereicherung der 
diskursiven Entfaltung ist in dieser Hinsicht politisch und damit auch durch die politische Freiheit 



geschützt. 
Von besonderer Bedeutung für die Verwirklichung der politischen Freiheit ist die Nutzung der 
Grundrechte aus Art. 5 Abs. 1 GG und aus Art. 8 GG. Sämtliche in diesen Verfassungsbeschwerden 
geltend gemachten Verletzungen von Art. 5 Abs. 1 GG und von Art. 8 GG werden hiermit zugleich 
auch als Verletzungen von Art. 2 Abs. 1 GG geltend gemacht.

Nach Rn. 78 des Bodenreform III – Urteils kann eine gerichtliche Entscheidung, welche auf einer 
innerstaatlichen Vorschrift oder auf eine Auslegung derselben, welche gegen eine allgemeine Regel 
des Völkerrechts verstößt, über das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 
1 GG) gerügt werden (siehe Abschnitt VII.14.5 dieser Verfassungsbeschwerden). Die Beschwerde-
führerin ist der Rechtsauffassung, dass die Geltendmachung abstrakter allgemeiner Grundsätze des 
Völkerrechts genauso auch in Verfassungsbeschwerden gegen Zustimmungsgesetze zu internatio-
nalen Verträgen geltend gemacht werden kann.
Darum wird hiermit geltend gemacht, dass die Zustimmung zum ESM sowie das ESMFinG und das 
Gesetz zur Änderung des BSchuWG auch wegen Unvereinbarkeit mit Art. 2 Abs. 1 GG 
verfassungswidrig und damit zu untersagen ist, weil es einen zum ius cogens gehörenden 
Rechtsgrundsatz gibt, dass Staateninsolvenzverfahren unzulässig sind, und dass die Staaten selbst 
die Regeln ihrer eigenen Entschuldung einfachgesetzlich zu regeln haben, wobei sie zum Schutz 
ihrer Einwohner und ihrer Gläubiger der Kontrolle ihres Verfassungsgerichts unterliegen, soweit 
Einwohner oder Gläubiger geltend machen, der Schuldnerstaat überschreite den ihm für die auf die 
Zukunft gerichtete Bewältigung seines Staatsbankrotts zustehenden Entscheidungsspielraum (siehe 
Abschnitt IV.6.7. zum Waldenfels-Urteil).
Selbst wenn ein solcher Rechtsgrundsatz entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht zu 
den allgemeinen Regeln der Völkerrechts gehören sollte, so wären die Zustimmung zum ESM-
Vertrag sowie das ESMFinG und das Gesetz zur Änderung des BSchuWG wegen der in diesen 
Verfassungsbeschwerden dargelegten zahlreichen Verletzungen von Grundgesetz und universellen 
Menschenrechten gleichwohl zu untersagen (Abschnitte IX. und X. dieser 
Verfassungsbeschwerden).
Zum ungeschriebenen Völkergewohnheitsrecht als Teil des ius cogens gehört auch der Vorrang des 
öffentlichen Rechts vor dem Privatrecht. Die Verletzung dieses Rechtsgrundsatzes wird i. V. m. 
Art. 2 Abs. 1 GG geltend gemacht bzgl. Auflagen Privater beim ESM (Abschnitt IV.6.2 dieser 
Verfassungsbeschwerden) und beim Gesetz zur Änderung des BSchuWG (Abschnitt IV.6.2.8 dieser 
Verfassungsbeschwerden), Behördenprivatisierung (Abschnitte V.5, V.7 und V.11 dieser Verfas-
sungsbeschwerden) und Outsourcebarkeit fast aller Aufgaben der EFSF (Abschnitt IV.3.2. dieser 
Verfassungsbeschwerden) geltend gemacht. Zu den Risiken der Verletzung dieses Rechtsgrundsat-
zes siehe auch Abschnitt VIII. dieser Verfassungsbeschwerden.

Art. 136 Abs. 3 AEUV verletzt Art. 2 Abs. 1 GG, weil er eu-primärrechtlich blankettartig beliebig 
viele intergouvernementale Mechanismen mit Einbeziehung von Organen der EU (wie EFSF und 
ESM) erlauben würde an den Formvorschriften des Art. 329 AEUV und über den in Art. 20 EUV 
für die erweiterte Zusammenarbeit allein zugelassenen Bereich der geteilten Zuständigkeit hinaus. 

Die Beschwerdeführerin wird durch das StabMechG, das ESMFinG, das Gesetz zur Änderung des 
BSchuWG und würde durch die Verkündung und noch schwerer durch das Inkrafttreten der 
Zustimmungsgesetze zu Art. 136 Abs. 3 AEUV, zum ESM und zum Fiskalpakt selbst, gegenwärtig 
und unmittelbar in ihrem Grundrecht auf allgemeine Handlungsfreiheit incl. der politischen Freiheit 
(Art. 2 Abs. 1 GG) verletzt. 
Sie wäre als Einwohnerin und Bürgerin Deutschlands bzgl. der in diesen Verfassungsbeschwerden 
gerügten ultra-vires-Verstöße, sowie als Menschenrechtlerin, ehrenamtliche Journalistin / Bloggerin 
und Politikerin selbst betroffen durch den über die iwf-artige Strenge errichtbaren Ausnahmezu-
stand, durch die durch die Ungleichgewichtsverfahren (über die Privatisierung der Sicherheits-
organe und über den Einfluss der EU-Kommission auf die Sicherheitshaushalte) und durch Art. 3 



Abs. 2 Fiskalpakt steigende Putschgefahr und durch die Gefahr des rangmäßigen Absturzes des 
Grundgesetzes.
Außerdem wäre sie in Art. 2 Abs. 1 GG verletzt durch drastischste Verletzung des zu den allgemei-
nen Grundsätzen des Völkerrechts gehörenden Grundsätze der Unzulässigkeit von    Staateninsol-
venzverfahren und des Vorrangs des Öffentlichen Rechts vor dem Privatrecht.
Und über Art. 12 ESM-Vertrag sowie §4 BSchuWG würden die Auflagen, wenn Deutschland erst 
einmal selbst in Liquiditätsschwierigkeiten wäre, auch noch entsprechend den Interessen der 
privaten Gläubiger erfolgen.
Die Beschwerdeführerin wäre bei Verkündung und noch schwerer bei Inkrafttreten der 
Zustimmungsgesetze unmittelbar (ohne weiteren vorherigen Rechtsakt) und gegenwärtig (sofort bei 
Verkündung bzw. Inkrafttreten) betroffen, da bereits bei Verkündung und noch schwerer bei 
Inkrafttreten sich die Verletzung des Grundrechts auf allgemeine Handlungsfreiheit incl. politischer 
Freiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) ereignen würde. 

Auch durch die Verkündung im Bundesgesetzblatt des geänderten StabMechG ist die Beschwerde-
führerin selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen. Denn §3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG 
ermächtigt den Bundestag, Änderungen des EFSF-Rahmenvertrags durch einfachen Beschluss 
zuzustimmen. Der geänderte EFSF-Rahmenvertrag enthält bereits so gut wie alle Grausamkeiten 
des ESM bis auf die Ermächtigung der privaten Gläubiger zu verbindlichen politischen Auflagen 
und die rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse (siehe Abschnitte IV.3.2  und IV.6.2.5 dieser 
Verfassungsbeschwerden).

Die Beschwerdeführerin macht die Verletzung von Art. 2 Abs. 1 GG  i. V. m. dem 
grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) geltend, auch soweit es die Kompetenz der 
Bundestagsabgeordneten angeht, ihre Rechte zu schützen.

IX.2.2 Grundrechte auf Leben und auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG) (i. V. m. Art. 
38 GG)
Art. 2 Abs. 2 schützt die Grundrechte auf Leben und auf körperliche Unversehrtheit. 

Die Beschwerdeführerin beschäftigt sich ehrenamtlich als Menschenrechtlerin, Medienschaffende 
und Politikerin bewusst mit brisanten Themen hinreichenden menschenrechtlichen und verfassungs-
rechtlichen Gewichts. Sie hat bereits an zwei Parallelberichten aus der Zivilgesellschaft bzgl. 
Deutschland an den jeweils zuständigen Menschenrechtsfachausschuss der Vereinten Nationen mit-
gearbeitet. Und auch mit Verfassungsbeschwerden hat sie bereits Erfahrungen gesammelt. 
Ungeachtet dessen hat sie die Erfahrung gemacht, dass es bei einigen der Massenmedien eine 
gewisse Fixiertheit auf die wenigen bereits im Bundestag vertretenen Parteien und auf 
hochdekorierte Akademiker gibt, gefördert auch noch durch die 5%-Hürde bei den Wahlen und die 
Sonstige-Hürde bei den Wahlumfragen, ungeachtet dessen, wieviel die Personen, auf welche sich 
die Fixierung richtet, jeweils bewirken mögen. 
Damit reicht die Ausübung der von Art. 5 GG garantierten Grundrechte allein offensichtlich nicht 
aus, um die diskursive Entfaltung zu den Themen, zu welchen die Beschwerdeführerin sich einsetzt, 
zu sichern. Deshalb ist die Teilnahme an und auch die Organisation von öffentlichen Versammlun-
gen für die Beschwerdeführerin ein Muß, um im Gespräch zu bleiben.

Aber genau die für die öffentliche diskursive Entfaltung immer wichtiger werdende Teilnahme an 
öffentlichen Versammlungen droht durch Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV, Präambel EFSF-Rahmen-
vertrag, Erwägungsgründe 2+3+6, Art. 3 und Art. 12 ESM-Vertrag, Erwägungsgrund 3 und Art. 6 
Abs. 1 EU-Verordnung 2011/385 (COD), Efofin-Rat vom 10.05.2010, Nr. 49 des Berichts der Task 
Force vom 21.10.2010 sowie Nr. 17+24 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011 zu 



einer Gefahr selbst für die körperliche Unversehrtheit und für das Leben zu werden, weil dessen 
Strenge bzgl. der Auflagen sich nicht explizit auf die Inhalte der Auflagen beschränkt, und damit 
auch bzgl. der Durchsetzungsmaßnahmen interpretiert werden kann. Das zeigt sich besonders 
deutlich in Spanien, wo anlässlich eines Fluglotsenstreiks der Ausnahmezustand ausgerufen und das 
Militär zur Einschüchterung der Streikenden eingesetzt wurde. Wobei allerdings, wie in Abschnitt 
XII.5 dieser Verfassungsbeschwerden dargestellt, der Fluglotsenstreik nur der Anlass und die 
vollständige Streichung der Hilfe zum Lebensunterhalt von Langzeitarbeitslosen, die den Hunger 
wieder nach Spanien gebracht hat, der eigentliche Grund gewesen sein dürfte.Wer Militär 
gegenüber Streikenden einsetzt, tut das üblicherweise auch gegenüber Demonstrierenden. Und das 
sind erst die Maßnahmen, bevor sich Spanien unter den Euro-Rettungsschirm zwingen lässt, und 
vor Inkrafttreten von Fiskalpakt und ESM. Wie in Abschnitt XII.3 gezeigt, wurde in Griechenland 
für IWF, EU-Kommission und EZB zumindest der gesetzgebungsmäßige Notstand ausgerufen 
zwecks Lockerung des Kündigungsschutzes. Und Rumänien hat sich sogar schriftlich zur 
Ausrufung des Notstands verpflichtet (siehe Abschnitte IV.5.5 und XII.2 dieser 
Verfassungsbeschwerden). 

Ausnahmezustände mit Militär im Inneren bedeuten für Demonstrierende sowie für unbequeme 
Meinungen äußernde Personen ein erhöhtes Risiko der Verletzung der Grundrechte aus Art. 2 Abs. 
2 GG. Sonst wäre die Einschüchterung ja auch wirkungslos und der Ausnahmezustand vollkommen 
sinnlos.

Erschreckend sind auch die Versuche, sich in Deutschland einem Notstand anzunähern (siehe Ab-
schnitt XII.6 dieser Verfassungsbeschwerden). Die angebliche neue Dimension linksextremistischer 
Gewalt wurde nach der Explosion eines Gegenstands, dessen Größenordnung sich je nach Meldung 
zwischen einem Karnevalsböller und einem Sprengkörper befunden haben soll, ausgerufen, ausge- 
rechnet auf einer Großdemonstration am 12.06.2010 aus der Reihe „Wir zahlen nicht für Eure 
Krise.“ Und das, obwohl die auch von der Beschwerdeführerin entdeckten Filmaufnahmen eher 
nach einem agent provocateur aussehen, und obwohl gleich eine mehrfache Motivlage gegeben ist: 
Diskreditierung sämtlicher Demonstrationen gegen den Mißbrauch der Krise zur Verletzung sozia-
ler Menschenrechte, Vorwände zur Einschränkung des Demonstrationsrechts, Einschüchterung der 
Bevölkerung, Ablenkung von den wenige Tage zuvor erfolgten Drohungen des Kommissionspräsi-
denten (siehe Abschnitt XII.4 dieser Verfassungsbeschwerden) und von der abschließenden 
Stellungnahme des IWF vom 07.06.2010 zu den Artikel-IV-Konsultationen mit der Eurozone.
Und dann am 30.09.2010 die Polizeigewalt in Stuttgart, genau einen Tag nach der offiziellen Vor- 
stellung der EU-Verordnungsentwürfe zur Errichtung der halb-diktatorischen EU-Wirtschaftsregie- 
rung und genau einen Tag nach der internationalen gewerkschaftlichen Großdemonstration in Brüs-
sel gegen Sozialabbau. Diesmal mit phyischer Gewalt per Wasserwerferbeschuss in Kopfhöhe mit 
Hunderten von Verletzten, obwohl es dort bloß um einen einstelligen Milliardenbetrag geht, viel für 
einen Bahnhof, aber wenig  im Verhältnis zur allein schon betragsmäßigen Monstrosität des Euro-
Rettungsschirms. Das drastische gestiegene Gewaltpotential von oben könnte auch damit zusam- 
menhängen, dass dort linke und bürgerliche Kräfte einträchtig und friedlich gemeinsam demons-
triert haben.
Und das ist erst die Situation in Deutschland vor Inkrafttreten von ESM und Fiskalpakt und vor der 
Hineinzwängung Deutschlands in die Mühlen des europäischen Finanzierungsmechanismus. Wie 
groß das physische Gewaltpotential von oben zur Durchsetzung der Auflagen dann erst wäre, wenn 
schon die zeitliche Nähe zu der Initiierung zu Entwürfen sekundärrechtlicher Akte einen derartigen, 
bewussten oder unbewussten, Anstieg der Gewaltbereitschaft von oben auslösen, lässt sich nur 
erahnen.

Hinzu kommt, dass die Ausrufung eines Notstands, wie der Fall Rumäniens zeigt, auch direkter 
Gegenstand von IWF-Auflagen (bzw. von Auflagen der Troika) sein kann, sodass die iwf-artige 
Strenge  sich ebenso auch gegen die bürgerlichen Menschenrechte der Einwohner der Schuldner-



staaten richtet, soweit man dies für die Zerstörung des Sozialen für sinnvoll halten würde; siehe 
auch Abschnitt XII.9 dieser Verfassungsbeschwerden.

Zu bedenken ist auch, dass EU-Kommissionspräsident Jose Manuel Barroso seine Überlegungen 
zur Errichtung der Diktatur für Spanien, Griechenland und sein Heimatland Portugal bereits zur 
Durchsetzung des Euro-Stabilisierungsmechanismus angestellt hat, wo es primär um die Ermächti- 
gung der Troika geht. Zu wieviel mehr als dem lauten Nachdenken über die Errichtung der Diktatur 
für drei Staaten der Eurozone wird er erst fähig sein, wenn es um die Ermächtigung der EU-Kom- 
mission selbst als halb-diktatorischer EU-Wirtschaftsregierung geht ? Wer außer Herrn Barroso und 
vielleicht einigen der großen wirtschaftlichen Profiteure der an Art. 136 Abs. 3 AEUV anknüpfen-
den Mechanismen mag sich mehr fürchten vor der Transparenz, die friedliche öffentliche Ver-
sammlungen auch an den in die internationalen Debattierzirkel eingebundenen Medien vorbei 
schaffen?

Die explizite Verpflichtung auf die iwf-artige Strenge (Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV) beim europäi-
schen Finanzierungsmechanismus und im Rahmen der haushaltmäßigen Überwachung ist aber auch 
in ihrem Zusammenwirken mit anderen die Grundrechte auf Leben und auf körperliche Unversehrt-
heit (Art. 2 Abs. 2 GG) von Demonstrierenden gefährdenden  Vorschriften zu sehen, welche zum 
Teil erst durch den Lissabonvertrag ins EU-Primärrecht eingefügt worden sind und durch das 
Lissabonurteil (wegen des Vorrangs der Verfassungsidentität) erst für Deutschland, in der Folge 
dann auch für Lettland und Rumänien in erheblichem Maße entschärft worden sind, was aber bei 
einem rangmäßigen Absturz des Grundgesetzes (siehe Abschnitte IV.5.3 und III.12 dieser 
Verfassungsbeschwerden) wieder zunichte gemacht würde, sodass diese Vorschrif-ten gefährlicher 
würden als je zuvor. 
Da ist vor allem die Solidaritätsklausel (Art. 222 AEUV), welche bei undefinierten „vom Menschen 
verursachten Katastrophen“ und bei Terroranschlägen den Einsatz des EU-Militärs im Inneren 
erlauben würden. Das ist geradezu eine Einladung zu fingierten Terroranschlägen unter falscher 
Flagge für jeden, der die  Mechanismen mit iwf-typischer Strenge auch zu Lasten der bürgerlichen 
Menschenrechte durchsetzen will.
Da ist der lückenhafte Schutz des Menschenrechts auf Leben innerhalb des EU-Rechts, wonach 
man aus Sicht des EU-Rechts Aufständische und undefinierte Aufrührer einfach töten darf, wenn 
dies zur rechtmäßigen Niederschlagung als, von wem auch immer, unbedingt erforderlich ansehen 
wird (Art. 52 Abs. 3+7 EU-Grundrechtecharta, Erläuterungen des EU-Konvents zu Art. 52 EU-
Grund-rechtecharta, Art. 2 EMRK).  
Und es gibt eine eigene EU-Gendarmerietruppe zur Aufstandsbekämpfung.

Die IWF-Artigkeit der Auflagen  zu Lasten der Verwirklichung der sozialen Menschenrechte hat 
das Potential selbst den verschnarchtesten Europäer auf die Straße zu bringen, und sei es nur, um 
nach Essen und Medikamenten zu betteln. 

Die Grundrechte auf Leben und auf körperliche Unversehrtheit sind auch durch das insbesondere 
auch auf die Exportierbarmachung aller bisher unveräußerlicher Werte ausgerichtete Ungleichge-
wichtsverfahren (siehe vor allem Abschnitte V.5, V.7 und V.11 dieser Verfassungsbeschwerden) 
gefährdet, weil das auch die Sicherheitsorgane mit einschließen würde. Das würde die Putschgefahr 
deutlich erhöhen, weil die demokratisch legitimierte Politik und das Volk die Kontrolle über die 
bewaffneten Einheiten verlieren würden. Der Beschwerdeführerin ist kein einziger Putsch bekannt, 
welcher nicht vor allem zu Verletzungen des Rechts auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 
GG) von Demokraten geführt hätte.

Auch die Möglichkeit der Kommission, über Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt auch sämtliche Gerichte und  
Sicherheitskräfte für die Durchsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes zu instrumentalisie-
ren, würde die Putschgefahr erhöhen (siehe Abschnitt XII.7 dieser Verfassungsbeschwerden).



Schließlich wären auch die zu erwartenden unbefristeten Ausnahmezustände auf Basis von  
Erwägungsgründen 2+3+6 ESM-Vertrag und von Erwägungsgrund 3 der EU-Verordnung 2011/385 
(COD) eine Gefahr für das Recht auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG).

Das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG) ist auch von entscheidender Be- 
deutung zum Schutz der Gesundheit, und auch die Ernährungssituation wirkt sich auf die Verwirk-
lichung dieses Grundrechts in erheblichem Maße aus. Es hat zwar einen deutlich engeren Schutz-
umfang als Art. 12 Uno-Sozialpakt, welcher das für den jeweiligen Menschen erreichbare Höchst-
maß an körperlicher und geistiger Gesundheit garantiert. Und auch das Recht auf Nahrung (Art. 11 
Uno-Sozialpakt), dessen Wesensgehalt gem. Art. 8 des Allgem. Kommentars Nr. 12 zum Uno-So- 
zilalpakt Nahrung in ausreichender Menge und Qualität sowie giftstofffrei und kulturell akzeptabel 
vorschreibt, ist deutlich eher verletzt als das Recht auf körperliche Unversehrtheit.
Dafür hat es als Grundrecht aber einen noch höheren Rang als die universellen Menschenrechte. 
Zumindest solche Verletzungen des Menschenrechts auf Gesundheit (Art. 12 Uno-Sozialpakt) und 
des Menschenrechts auf Nahrung (Art. 11 Uno-Sozialpakt), welche zu dauerhaften körperlichen 
Schäden führen können, sind zugleich auch Verletzungen des Grundrechts auf körperliche Unver-
sehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG).

Die vom IWF befürwortete und damit auch in kommenden IWF-Auflagen gegenüber Deutschland 
zu erwartende Forderung nach Einführungeiner Kopfpauschale in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung würde  auch mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG) kollidieren, 
sobald die Beschwerdeführerin nicht mehr in der Lage wäre, die von ihr auf Grund chronischer Er-
krankung benötigten Medikamente zu bezahlen. Die Verletzung des Menschenrechts auf Gesund- 
heit (Art. 12 Uno-Sozialpakt) würde schon deutlich früher einsetzen als die des  Grundrechts auf 
körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG). Siehe Abschnitt IX.11 dieser Verfassungsbeschwer-
den.
Wie in den Abschnitten V.15 und IX.9 dieser Verfassungsbeschwerden genauer dargelegt, würde 
durch die auf Art. 3 Fiskalpakt gestützte Einführung der Bußgeldbewehrung der präventiven 
Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspaktes ein präzedenzloser finanzieller Druck auf alle 
Staaten der Eurozone geschaffen, ihre gesamte Sozialversicherung auf ein Mehrsäulensystem mit 
deutlicher Senkung der Beiträge und Leistungen aus der bisherigen gesetzlichen Sozialversicherung 
und der Schaffung einer daneben stehenden privaten Säule mit  fünf Jahre laufenden staatlichen 
Zuschüssen in fallender Höhe geschaffen. In Deutschland ist für die gesetzliche Krankenversiche-
rung bereits mit der Kopfpauschale solch ein Mehrsäulensystem geschaffen worden. Durch die nur 
linear-degressive Anrechnung der Steuerzuschüsse zur Kopfpauschale auf die strenge 0,5% des BIP 
– Grenze der präventiven Komponente würden die Steuerzuschüsse Jahr für Jahr sinken und damit 
auch die Leistungen aus der gesetzlichen Krankenversicherung. Spätestens ab Eintreten der Unbe-
zahlbarkeit für die Beschwerdeführerin würde auch hierdurch nicht nur das Menschenrecht auf 
Gesundheit (Art. 12 Uno-Sozialpakt), sondern auch das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit 
(Art. 2 Abs. 2 GG) verletzt.

Es liegt eine mehrstufige Verletzung des Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 
GG) vor. Die erste und entscheidende Verletzung würde mit Verkündung der Zustimmungsgesetze 
zu ESM und Fiskalpakt geschehen, weil diese als erst einmal intergouvernementale Grundlage für 
all diese Verletzungen der körperlichen Unversehrtheit vorgesehen sind. Die Grundrechtsverletzung 
würde dann mit allen weiteren Schritten zur Ratifizierung und schließlich mit dem Eintreten der 
Unbezahlbarkeit der benötigten Medikamente jeweils eine deut-lich erkennbare neue Stufe 
erreichen.

Auch die „ signifikante Veränderungen der relativen Preise und Kosten und eine Reallokation von 
Angebot und Nachfrage zwischen dem Sektor nichthandelbarer Güter und der Exportwirtschaft“, 



welche auch den Ausverkauf der Naturschutzgebiete und die Kommerzialisierung aller Naturdienst-
leistungen ermöglichen würde, würde bei ihrer Anwendung erst das Höchstmaß an Gesundheit (Art. 
12 Uno-Sozialpakt) und danach erst durch die Kumulation der daraus resultierenden gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen auch das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG) 
verletzen. Die entscheidende Verletzungsstufe gegenüber Art. 2 Abs. 2 GG läge aber auch hier be- 
reits in der Verkündung der Zustimmungsgesetze zu Art. 136 Abs. 3 AEUV und zum Fiskalpakt, 
wobei Art. 136 Abs. 3 AEUV und Art. 9 Fiskalpakt die eu-primärrechtliche bzw. die intergouver-
nementale Grundlage für die Ungleichgewichtsverfahren, welche den totalen Ausverkauf der natür-
lichen Lebensgrundlagen und damit in letzter Konsequenz auch die Verletzung des Grundrechts auf 
Leben (Art. 2 Abs. 2 GG) ermöglichen würden.

Art. 136 Abs. 3 AEUV, Präambel EFSF-Rahmenvertrag, Erwägungsgründe 2+3+6, Art. 3 und Art. 
12 ESM-Vertrag, Erwägungsgrund 3 und Art. 6 Abs. 1 EU-Verordnung 2011/385 (COD), Efofin-
Rat vom 10.05.2010, Nr. 49 des Berichts der Task Force vom 21.10.2010 sowie Nr. 17+24 der 
Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011  verletzen das Grundrecht auf körperliche 
Unversehrtheit dadurch, dass sie für alle Finanzhilfen ein Ausmaß an Strenge vorschreibt, welches 
laut den Schlussfolgerungen des Ecofin-Rates vom 10.05.2010 sowie der Erklärung der Eurogruppe 
vom 28.11.2010 und Nr. 17 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011  (Abschnitt III.23 
dieser Verfassungsbeschwerden) sowohl für den Euro-Rettungsschirm als auch für den ESM incl. 
Staateninsolvenzverfahren iwf-typisch gemeint ist, also die Grund- und Menschen-rechte der 
Einwohner der Schuldnerstaaten vollkommen ignorierend.
Wie die Beispiele Malawi, Niger und Äthiopien zeigen (siehe Abschnitt IV.5.2 dieser Verfassungs-
beschwerden),  würde der IWF auch für Deutschland, wenn erst einmal genug anderes verkauft 
wäre, den Ausverkauf der Nahrungsmittelnotreserven erzwingen, sodass staatliche Nahrungsversor-
gung als Sachleistung nicht mehr möglich wäre. 
Zur Vermeidung von Wiederholungen siehe Abschnitt IX.10 dieser Verfassungsbeschwerden.
Das würde außer dem Menschenrecht auf Nahrung (Art. 11 Uno-Sozialpakt) auch das Grundrecht 
auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG) verletzen.

Tz. 7.2.1 des im Januar 2010 veröffentlichten Stabilitäts- und Wachstumsprogramms Griechen-
lands, wonach ausgerechnet das für seine gentechnikkritische Bevölkerung bekannte Griechenland 
sich zur Marktöffnung für die „Biotechnologie“, also für die Genmanipulation in der Landwirt-
schaft verpflichtet hat, beweist, dass die EU-Kommission bereits heute das Euro-Defizitverfahren 
für die Interessen der Gentechnikindustrie mißbraucht:   
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st05/st05454.en10.pdf 

Angesichts der Gesundheitsrisiken der Genmanipulation in der Landwirtschaft (siehe Abschnitt 
IX.10 dieser Verfassungsbeschwerden) ist es nicht nur mit den Menschenrechten auf Nahrung und 
auf Gesundheit (Abschnitte IX.10 und IX.11 dieser Verfassungsbeschwerden), sondern auch mit 
dem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG) unvereinbar, die 
Bußgeldbeweh-rung im Stabilitäts- und Wachstumspakt auszuweiten, weil dies auch zu einer 
entsprechenden Ver-mehrung des Machtmißbrauchs der EU-Kommission zur Durchsetzung der 
Genmanipulation in der Landwirtschaft führen würde.
 
Auch hier liegt eine mehrstufige Verletzung des Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 
Abs. 2 GG) vor. Die erste und entscheidende Verletzung würde mit Verkündung des Zustimmungs-
gesetzes zum Fiskalpakt geschehen, weil dessen Art. 3, Art. 4, Art. 5 Abs. 1 und Art. 7 die Grund-
lage für all diese Verletzungen der körperlichen Unversehrtheit wäre. Die Grundrechtsverletzung 
würde dann mit allen weiteren Schritten zur Ratifizierung und schließlich mit dem Eintreten des 
Ausverkaufs der Nahrungsmittelnotreserven oder der Aufzwingung genmanipulierter Nahrungs-
mittel jeweils eine deutlich erkennbare neue Stufe erreichen.



Die Beschwerdeführerin wird durch das StabMechG und würde durch die Verkündung und noch 
schwerer bei Inkrafttreten des ESMFinG, des Gesetzes zur Änderung des BSchuWG sowie der 
Zustimmungsgesetze zum ESM-Vertrag und zum Fiskalpakt selbst, gegenwärtig und unmittelbar in 
ihren Grundrechten auf körperliche Unversehrtheit und auf Leben (Art. 2 Abs. 2 GG) verletzt. 
Sie wäre als Menschenrechtlerin, ehrenamtliche Journalistin / Bloggerin und Politikerin selbst 
betrof-fen durch den über die iwf-artige Strenge errichtbaren Ausnahmezustand, durch die durch die 
Ungleichgewichtsverfahren (über die Privatisierung der Sicherheitsorgane, über das Risiko des Zu-
griffs der EU-Kommission auf die Bezahlung der Sicherheitshaushalte und über Ausnahmezustände 
von unabsehbarer Dauer) deutlich steigende Putschgefahr, durch die direkte Instrumentalisierung 
von Sicherheitskräften und Justiz durch die EU-Kommission über Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt und 
durch die Gefahr des rangmäßigen Absturzes des Grundgesetzes. Außerdem wäre sie betroffen 
bzgl. der durch den Druck (im Rahmen des europäischen Finanzierungsmechanismus und der 
präventiven Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspaktes) zum vollständigen Übergang auf 
die Kopfpauschale in der gesetzlichen Krankenersicherung mit nur nach marginalen Steuerzuschüs-
sen bewirkten Leistungsausschlüsse bzgl. Medikamenten zur Behandlung chronischer Erkrankun-
gen. Und sie wäre betroffen durch die Verknappung bis hin zur Zerstörung der natürlichen Lebens-
grundlagen und der Naturdienstleistungen über deren totale Kommerzialisierung, sowie durch den 
Ausverkauf der Nahrungsmittelnotvorräte und durch die Erzwingung der Genmanipulation in der 
Landwirtschaft.
Und über Art. 12 ESM-Vertrag und §4b BSchuWG würden die Auflagen, wenn Deutschland erst 
einmal selbst in Liquiditätsschwierigkeiten wäre, auch noch entsprechend den Interessen der 
privaten Gläubiger erfolgen.
Sie wäre bei Verkündung und noch schwerer bei Inkrafttreten der Zustimmungsgesetze unmittelbar 
(ohne weiteren vorherigen Rechtsakt) und gegenwärtig (sofort bei Verkündung bzw. Inkrafttreten) 
betroffen, da bereits bei Verkündung und noch schwerer bei Inkrafttreten sich die Verletzung der 
Grundrechte auf körperliche Unversehrtheit und auf Leben (Art. 2 Abs. 2 GG) ereignen würde. 

Auch durch die Verkündung im Bundesgesetzblatt des geänderten StabMechG ist die Beschwerde-
führerin selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen. Denn §3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG 
ermächtigt den Bundestag, Änderungen des EFSF-Rahmenvertrags durch einfachen Beschluss 
zuzustimmen. Der geänderte EFSF-Rahmenvertrag enthält bereits so gut wie alle Grausamkeiten 
des ESM bis auf die Ermächtigung der privaten Gläubiger zu verbindlichen politischen Auflagen 
und die rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse (siehe Abschnitte IV.3.2  und IV.6.2.5 dieser 
Verfassungsbeschwerden).

Die Beschwerdeführerin macht die Verletzung ihrer Grundrechte aus Art. 2 Abs. 2 GG  i. V. m. 
dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) geltend, auch soweit es die Kompetenz der 
Bundestagsabgeordneten angeht, ihre Rechte zu schützen.

IX.3 Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 GG) (i. V. m. Art. 38 GG)
Der Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 GG) verlangt, wesentlich gleiches gleich und wesentlich unglei-
ches ungleich zu behandeln. EFSF-Rahmenvertrag, ESM, Fiskalpakt und die EU-Verordnungen, 
welche man an diese anknüpfen lassen will (Abschnitte V.3 – V.7 und VI.2 dieser Verfassungs-
beschwerden), verletzen den Gleichheitsgrundsatz jedoch in vielfältigster Weise. 

Diese retten (bzw. subventionieren) die Banken und die Spekulationswirtschaft in gleichheitswidri-
gem (Art. 3 GG) Ausmaß. Allein durch den Euro-Rettungsschirm standen vor seiner Erhöhung über 
750,- Mrd. € bereit, danach noch einmal (779,78314 Mrd. € - 440,- Mrd. € =) 339,78314 Mrd. € 
zusätzlich, vor allem zur pünktlichen Bezahlung der bisherigen Gläubiger der Staaten  (wie bei der 



Griechenlandhilfe, siehe Abschnitt XI.5 dieser Verfassungsbeschwerden) und zum Weiterverschen-
ken zur Bankenrettung  (wie bei Irland, siehe Abschnitt XI.4 dieser Verfassungsbeschwerden). Und 
dieser Betrag soll beim ESM weiter erhöht werden (siehe Abschnitt IV.6.2.3 + IV.6.2.5 dieser 
Verfassungsbeschwerden); und der ESM hätte die Möglichkeit, sein Kapital beliebig weiter zu 
erhöhen (Abschnitt IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden). Auch  Jürgen Stark, ehem. Chef-
volkswirt der EZB (siehe Abschnitt XI.13 dieser Verfassungsbeschwerden) und das Gutachten 
„Überschuldung  und Staatsinsolvenz in der Europäischen Union“ (siehe Abschnitt XI.10 dieser 
Verfassungsbeschwerden) bestätigen, dass die Notfallkredite des Euro-Rettungsschirms zur 
Bankenrettung gedacht sind.
Bedenkt man, dass  die Steuerzahler in Deutschland, so auch die Beschwerdeführerin, zuvor bereits 
gesetzlich verpflichtet wurden, über die Soffin mit bis zu 480,- Mrd. € zu bürgen, so ist es offen- 
sichtlich gleichheitswidrig, wenn nun auch noch  Deutschlands Anteil am Euro-Rettungsschirm 
hinzu kommt, davon allein für den  Euro-Stabilisierungsmechanismus Bürgschaften von bis zu 
211,0459 Mrd. €, und diese  auch noch durch den ESM selbst beliebig erhöhbar werden sollen.

Gleichheitswidrig (Art. 3 GG) ist es auch, Mechanismen, welche Staaten mit Liquiditätsproblemen 
im Visier haben, schon wieder auf die Bankenrettung auszurichten. Sollte Deutschland solche 
Liquiditätsprobleme bekommen, dass man von einem Staatsbankrott sprechen könnte, dann hätten 
die bis zu 480,- Mrd. € Bürgschaftssumme im Rahmen der Soffin einen erheblichen Anteil daran. 
Darum wäre es gleichheitsgerecht, Sonderopfer für den Fall von Liquiditätsproblemen 
Deutschlands dann den Banken abzuverlangen. Doch stattdessen gestaltet man auch noch den 
gesamten europäischen Finanzierungsmechanismus so, dass von den Liquiditätsströmen her schon 
wieder in erster Linie eine Bankenrettung dabei heraus kommt, nur etwas verdeckter als bei der 
Soffin.

Das ESMFinG verstösst gegen Art. 3 GG, weil es nun auch noch Einzahlungsverpflichtungen für 
den ESM zustimmt, obwohl das nach Art. 3 GG erlaubte Maß an Bankenrettung bereits mit Soffin 
1, Griechenlandhilfe und EFSF mit Stand vom 07.09.2011 ausgeschöpft war. Außerdem verstösst 
das ESMFinG gegen Art. 3 GG, weil das Inkrafttreten des Zustimmungsgesetzes zum gleichheits-
widrigen ESM-Vertrag durch das Inkrafttreten des ESMFinG ermöglicht würde (Abschnitte 
IV.6.2.6 und IV.6.2.7 dieser Verfassungsbeschwerden).

Die gleichheitswidrige Bankensubventionierung durch die Griechenlandhilfe zeigt sich darin, dass 
die Griechen von den 110,- Mrd. €, welche sie in Raten bekommen, 88,- Mrd. € an ihre alten 
Gläubiger (vor allem französische und deutsche, daneben auch italienische und schweizerische 
Banken) und 10,- Mrd. € in einen präventiven Bankenrettungsfonds auf nationaler Ebene zahlen 
müssen. Damit bleiben nur 12,- Mrd. € für den laufenden Haushalt. Zu den Auflagen gehört 
zugleich, im laufenden Haushalt mindestens 50,- Mrd. € einsparen zu müssen. Ein ganz normaler 
Staatsbankrott wäre Griechenland und ebenso die Beschwerdeführerin in ihrer Eigenschaft als 
deutsche Steuerzahlerin weitaus günstiger gekommen (siehe Abschnitt XI.5 dieser Verfassungs-
beschwerden).

Gleichheitswidrig ist auch die leichte Aushebelbarkeit von Art. 10 Abs. 1 S. 3 ESM-Vertrag und 
Art. 2 S. 2 ESM-Zustimmungsgesetz, wonach sicher gestellt sein soll, dass der ESM sein Kapital 
nicht ohne Zustimmung der nationalen Parlamente beliebig selbst erhöht. Art. 2 Abs. 2 ESM-
Zustimmungsgesetz versucht das zwar über einen Zustimmungsvorbehalt des Bundestags für jede 
ESM-Kapitalerhöhung zu sichern, aber das ließe sich über schockartige Abrufe bereits zugesagten 
Kapitals (Art. 9 ESM-Vertrag) und daraus resultierender deutscher Stimmrechtsaussetzung (Art. 4 
Abs. 7 ESM-Vertrag) wegen nicht pünktlicher Zahlung leicht umgehen.

Selbst über die 1.500,- Mrd. €, welche heute erforderlich wären für eine Verleihkapazität von 500,- 
Mrd. € und gleichzeitig best- mögliches Rating (Art. 22 ESM-Vertrag), ist keine Abstimmung der 



Parlamente mehr vorgesehen. Bei Steuerzuschüssen zu wesentlich systemrelevanteren Bereichen 
wie Umwelt, Familien oder Gesundheit gibt es solche Erhöhungsmechanismen unter Ausgrenzung 
des Bundestags und damit der Wähler nicht.
Die Ausweitung des Instrumentariums ohne erneutes Zustimmungsgesetz (Art. 19 ESM-Vertrag 
und die Kapitalerhöhung ohne parlamentarische Zustimmung versuchen Art. 10 Abs. 1 S. 3 ESM-
Vertrag und Art. 2 Abs. 1 + 2 des Zustimmungsgesetzes zwar für Deutschland zu unterbinden, was 
durch eine deutsche Stimmrechtsaussetzung (Art. 4 ESM-Vertrag) und die Anwendung der Selbst-
änderungsklausel (Art. 44 ESM-Vertrag) aber leicht zu umgehen ist.

Die gleichheitswidrige Bankensubventionierung zeigt sich ebenso deutlich an Irland, welches trotz 
niedriger Steuern keine akuten finanziellen Probleme hätte, hätte es nicht die nationale Bankenret-
tungsinstitution NAMA geschaffen, um drei irische Großbanken zu retten, auf deren Existenz die 
irische Realwirtschaft problemlos verzichten könnte. Anstatt den Iren zu empfehlen, aus der Ban-
kenrettung auszusteigen, wurde ihnen ein Notfallkredit über den EFSM aufgedrängt, von welchem 
ca. 41,18% allein in die akute und präventive Bankenrettung fließen. Irland wird dann bankrott wer- 
den, wenn es nicht rechtzeitig aus der Bankenrettung aussteigt, und wenn Irland es nicht schafft, aus 
dem EFSM auszusteigen, bevor das Land in das Staateninsolvenzverfahren der Eurozone im Rah-
men des ESM gezwungen wird. Und das alles für die Bankenrettung. Siehe insbesondere Abschnitt 
XI.4 dieser Verfassungsbeschwerden.

Die Gleichheitswidrigkeit besteht im Vergleich zum ehemaligen Staatsauftrag der deutschen Wie- 
dervereinigung  (Praämbel und Art. 23 GG in der vor der Wiedervereinigung geltenden Form, 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Grundlagenvertrag; siehe auch Abschnitt XI.2 dieser 
Verfassungsbeschwerden). Für einen Staatsauftrag wie die Wiedervereinigung mag es angemessen 
gewesen sein, eine Erhöhung  um einen dreistelligen Milliardenbetrag hinzunehmen, nicht aber für 
die Bankenrettung, zu welcher Deutschland im Grundgesetz an keiner Stelle, geschweige denn mit 
dem Rang eines Staatsauftrags, verpflichtet ist. 

Die Gleichheitswidrigkeit besteht auch zu Lasten der Realwirtschaft.  Die Beschwerdeführerin er-
bringt als Psychologin Dienstleistungen innerhalb der Realwirtschaft. Es wäre möglich, die Men-
schen mit allen benötigten Gütern und Dienstleistungen über Tausch und tauschähnliche Umsätze 
zu versorgen, ganz ohne jegliche Finanzwirtschaft. Die Finanzwirtschaft hingegen ist virtuell. Wä- 
ren wir alle ausschließlich in der Finanzwirtschaft tätig, hätten wir weder Nahrung, noch Wohnung, 
noch Medikamente. Die Finanzwirtschaft kann zusätzliche Freiheit bringen, ermöglicht es, die Ent- 
scheidung , welche Leistung der Realwirtschaft man in Anspruch nehmen will dafür, dass man zu-
vor selbst eine Leistung innerhalb der Realwirtschaft erbracht hat, aufzuschieben, ermöglicht es, 
eine reale Leistung von jemand ganz anderem anzunehmen, als von dem, an den man zuvor selbst 
eine Leistung innerhalb der Realwirtschaft erbracht hat. Die Wirtschaft hat laut dem Wirtschafts-
wissenschaftler Walter Eucken den Zweck, die Knappheit der Güter erträglich zu machen. Die 
Finanzwirtschaft kann also, wenn sie die Realwirtschaft effektiver machen soll, nur eine unterstüt-
zende Funktion für die Realwirtschaft haben. Wenn hingegen, wie dies beim europäischen Finan-
zierungsmechanismus geschieht, über die Bankenrettung zu viel Geld in die Finanzwirtschaft 
gepumpt wird, und das auch noch auf Kosten der Steuerzahler insbesondere aus der Realwirtschaft, 
dann fördert das nicht die effektive Verteilung von realen Gütern und Dienstleistungen., sondern im 
Übermaß die Zinswirtschaft und die Spekulation und damit  eine immer ungleichere Verteilung der 
realen Güter und Dienstleistungen. Siehe auch Abschnitt XI.1 dieser Verfassungsbeschwerden.
Angesichts des ungleich größeren Beitrags der Realwirtschaft für die Versorgung der Menschen ist 
es aus Art. 3 GG geboten, die staatlichen Subventionen der Realwirtschaft in weitaus größerem 
Maße als der Finanzwirtschaft zukommen zu lassen, nicht umgekehrt. Selbst ein Nichtstun nach 
Ausbruch der Finanzkrise hätte zu einer Normalisierung der im Vergleich zur Realwirtschaft heute 
völlig überdimensionierten Finanzwirtschaft geführt.
Solange es noch hungernde Menschen auf der Welt gibt, und solange es noch Mitarbeiter beim IWF 



mit schweren psychopathischen Störungen (im Sinne eines krankhaften Mangels an Mitgefühl) gibt, 
was, wie in diesen Verfassungsbeschwerden gezeigt, von Hungertoten vom Niger bis zu Tuberku-
losetoten in Osteuropa und  Zentralasien geführt hat, ist es der Beschwerdeführerin auch aus Art. 3 
GG unzumutbar, auch nur noch mit einem weiteren Cent über die auf EFSF-Rahmenvertrag, ESM 
und Fiskalapakt gestützten Mechanismen für die Bankenrettung  in Anspruch genommen zu 
werden.

Selbst das Argument mit der Rolle der Banken für die Finanzierung der Realwirtschaft trägt nicht 
mehr seit dem Gipfel vom 26.10.2011, wo beschlossen wurde, dass die Staaten der Eurozone nun 
auch noch die ganz normale Vergabe von Krediten mit mittlerer Laufzeit von Banken an die 
Realwirtschaft mit Bürgschaften über einen Teilbetrag der Kredite subventionieren. Außerdem 
wurde beschlossen die Rekapitalisierung der Banken der Eurozone aus Steuermitteln (siehe auch 
Art. 15 ESM-Vertrag, Abschnitt IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden). Für beides erhalten die 
Staaten der Eurozone dann zum Dank auch noch zusätzliche Auflagen. Bzgl. Griechenland siehe 
Abschnitte XI.5.2 – XI.5.4 dieser Verfassungsbeschwerden.

Auch das bewußte Hinauszögern eines souverän bewältigten griechischen Staatsbankrotts in der 
Absicht, das Land unter den ESM zu zwingen, wo es erst nach seinem totalen Ausverkauf seine 
Zahlungen einstellen könnte, und in der Absicht, einige us-amerikanische und französische 
Großbanken vor dem Kreditereignis, bei welchem sie ihre gigantischen CDS-Wetten einlösen 
müssen, zu bewahren, sind offensichtlich gleichheitswidrig. Für solche Zwecke dürfen von der 
Beschwerdeführerin gezahlte Steuern nicht verwendet werden (Abschnitt III.23 dieser 
Verfassungsbeschwerden).

Gleichheitswidrig (Art. 3 GG) sind auch die präventiven Bankenrettungsfonds, welche man bisher 
schon mindestens über die Griechenlandhilfe und über den EFSM gegenüber Irland (siehe 
Abschnitte XI.4 und XI.5 dieser Verfassungsbeschwerden) erzwingt und damit offenbar auch im 
Rahmen des gesamten europäischen Finanzierungsmechanismus erzwingen will. Selbst wenn es 
sich nur um eine staatliche Anschubfinanzierung handeln und die Banken danach selbst alle 
Beiträge darin leisten sollten, ist das gleichheitswidrig, weil es für in der Realität der Realwirtschaft 
lebende Menschen noch weitaus systemrelevantere Dinge gibt, für die es keine vergleichbaren 
präventiven Rettungsfonds mit derart großzügiger staatlicher Anschubfinanzierung gibt; siehe 
hierzu auch die Beispiele in Abschnitt XI.2 dieser Verfassungsbeschwerden. Die Bewahrung 
unserer natürlichen Lebensgrundlagen und auch die Mediziner und die Psychotherapeuten sind für 
die Realwirtschaft, allein schon zum Erhalt der Gesundheit und damit der Arbeitskraft von weitaus 
größerer Bedeutung als die virtuelle Welt der Finanzwirtschaft.

Darüber hinaus ist es der Beschwerdeführerin als Teilnehmerin an der Realwirtschaft aus Art. 3 GG 
unzumutbar, dass ihre Steuern in Mechanismen fließen, welche Ungerechtigkeit zwischen den Ban-
ken und zwischen den Spekulierenden schaffen. Denn durch all die offenen und verdeckten Ban- 
kenrettungsmechanismen werden gleichheitswidrig die Banken benachteiligt, welche sich weniger 
spekulativ verhalten und ihr Risiko besser gestreut haben, bzw. welche einfach fähiger beim Speku-
lieren sind. Es kann mit Art. 3 GG nicht vereinbar sein, die für die Versorgung der Bevölkerung 
viele wichtigere Realwirtschaft finanziell mit Mechanismen zu belasten, welche zu gleichheitswi-
drigen Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Banken führen.

Die Bankenrettung auf Kosten der Realwirtschaft ist auch deshalb gleichheitswidrig, weil die Fi- 
nanzwirtschaft gegenüber der Realwirtschaft schon ein anderes ganz entscheidendes Privileg hat. 
Sie kann sich nämlich wesentlich zinsgünstiger als die Realwirtschaft Geld leihen direkt bei der 
Zentralbank. So funktioniert heute die Geldschöpfung, und das betragsmäßig ohne jegliche Bindung 
an die realwirtschaftlichen Bedürfnisse. Die Realwirtschaft hingegen muss sich ihr Geld wiederum 
bei der Finanzwirtschaft zu deutlich höheren Zinsen leihen. Dieses Privileg mag angesichts der 



Funktion der Finanzwirtschaft vor Art. 3 GG zu rechtfertigen sein. Es ist aber nicht mehr mit dem 
Gleichheitsgrundsatz vereinbar, wenn zu dem Privileg der preisgünstigen Geldschöpfung auch noch 
Rettungsschirme für die Banken hinzu kommen, von denen selbst lebenswichtige Bereiche der 
Realwirtschaft nur träumen können. 

Besonders schwer wiegt die Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes, weil Bankenrettung auch ganz 
ohne Unterstützung des Steuerzahlers möglich ist, indem man aus nicht mehr bedienbaren Kredit-
forderungen der Gläubiger der Banken stimmberechtigtes Eigenkapital werden lässt (siehe Ab- 
schnitt XI.6 dieser Verfassungsbeschwerden). 
Darüber hinaus  existiert, wie die in Abschnitt XI.7 dieser Verfassungsbeschwerden zitierte Welt-
bankstudie zeigt, in Deutschland keine einzige Bank, welche so groß wäre, dass es überhaupt zur 
Stabilisierung des Finanzsektors, so man diese für erforderlich hält, in Deutschland notwendig  sein 
könnte, überhaupt konkrete Banken zu retten. Ganz abgesehen von der Frage, ob es nicht für die 
Realwirtschaft und damit für die reale Versorgung der Menschen mit Gütern und Dienstleistungen 
eine Wohltat wäre, wenn die Finanzwirtschaft auf das wirklich benötigte Maß schrumpfen würde, 
sodass ein erheblicher Teil der bisher in der Finanzwirtschaft beschäftigten Personen gezwungen 
wäre, stattdessen  in der Realwirtschaft zu arbeiten.

Die Beschwerdeführerin wird durch EFSF-Rahmenvertrag, ESM, Art. 136 Abs. 3 AEUV, Fiskal-
pakt und die an diese anknüpfenden EU-Verordnungen (Abschnitte V.3 – V.7 und VI.2 dieser 
Verfassungsbeschwerden) auch gleichheitswidrig benachteiligt als Parteispenderin. Sie spendet 
bewusst, damit die Politik unabhängiger von Bankenspenden wird. Wenn aber die Tatsache, dass 
Banken seit Jahrzehnten, selbst noch deutlich vor der Industrie, die Parteispendenstatistiken in 
Deutschland betragsmäßig anführen, sich so auswirkt, dass diese völlig verzerrt sogar über das  
Parteispendensystem hinaus als so systemrelevant wahrgenommen werden, dass man diese mit 
dreistelligen Milliardenbeträgen auf Kosten der Realwirtschaft in immer neuen offenen und ver-
deckten Bankenrettungsmechanismen mästet, sodass sie dann wiederum die Parteispendenstatistik 
weiterhin anführen können, dann ist das eine Subventionierung der parteispendenden Tätigkeit von 
Banken und damit zugleich eine schwere Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes (Art. 3 GG) auch 
hinsichtlich der Eigenschaft der Beschwerdeführerin als Parteispenderin. Mit solchermaßen 
subventionierten Spendern können  kleine und mittelständische Unternehmen der Realwirtschaft 
auch zusammen nicht mithalten.

Die Beschwerdeführerin wird gleichheitswidrig (Art. 3 GG) benachteiligt als Nicht-Teilnehmerin 
internationaler Debattierzirkel zwischen Banken, EU-Kommission und Politik wie Bilderberg  
(siehe Abschnitt IV.8 dieser Verfassungsbeschwerden). und als Nicht-Teilnehmerin des 
Weltwirtschaftsforums. Während solche informellen Wirtschaftsgipfel unter Ausschluss der 
Massenöffentlichkeit, ganz im Gegensatz zu Sitzungen des Plenums des Bundestags, offenbar 
breitesten Raum haben, verfassungswidrige Dinge von gleichheitswidrigen Bankenrettungspaketen 
und deren Tarnung  als Euro-Rettung  bis hin zum Modell aufgenötigter Verfassungsänderungen, so 
als wäre Griechenland eine Kolonie, zu erörtern, ist die Beschwerdeführerin gezwungen, zur 
Rettung von Grundrechten, Strukturprinzipien, grundrechtsgleichen Rechten, Staatsaufträgen und 
universellen Menschenrechten nach Karlsruhe zu gehen. Allein die Arbeitszeit, welche sie dafür 
investieren muss, im Vergleich zu der Arbeitszeit der Bilderbergteilnehmer  und der 
Weltwirtschafts-forumsteilnehmer, ist eine gleichheitswidrige Benachteiligung.

Die Beschwerdeführerin wird auch benachteiligt als Einwohnerin Deutschlands im Vergleich zu 
den Gläubigern Deutschlands. Bereits das Ausmaß der Beträge für die offene und verdeckte 
Bankenrettung geben diesen eine weitaus stärkere Position gegenüber den Einwohnern, als dies bei 
einem ganz normalen Staatsbankrott Deutschlands, welcher innerhalb der Grenzen, die durch das 
Waldenfelsurteil (siehe Abschnitt IV.6.7 dieser Verfassungsbeschwerden) gezogen sind, bewegen 
würde.



Die gleichheitswidrige Benachteiligung liegt in besonderem Maße vor druch die Blankettermächti- 
gung des Art. 136 Abs. 3 AEUV, auf welchen immer neue eu-sekundärrechtliche und intergouver-
nementale Mechanismen zur Bankenrettung ge- stützt werden könnten (Abschnitt III.1 dieser 
Verfassungsbeschwerden).

Noch weitaus stärker jedoch ist die gleichheitswidrige Behandlung hinsichtlich der iwf-artigen 
Strenge der Auflagen, darunter insbesondere im europäischen Finanzierungsmechanismus (Art. 136 
Abs. 3 S. 2 AEUV, Präambel EFSF-Rahmenvertrag, Schlussfolgerungen des Ecofin-Rats vom 
10.05.2010, Erklärung der Eurogruppe vom 28.11.2010 Nr. 49 des Berichts der Task Force vom 
21.10.2010 (Abschnitt III.14 dieser Verfassungsbeschwerden) und Nr. 17 der Stellungnahme zum 
Euro-Gipfel vom 26.10.2011  (Abschnitt III.23 dieser Verfassungsbeschwerden)). Denn iwf-artige 
Strenge bedeutet nichts anderes als die völlige Ignorierung aller Grund- und Menschenrechte der 
Einwohner der Schuldnerländer, darunter am offensivsten gegen alle sozialen Menschenrechte 
(siehe vor allem Abschnitte III.4, IV.5 und IV.6 dieser Verfassungsbeschwerden). Dabei würde Art. 
136 Abs. 3 S. 2 AEUV die iwf-artige Strengefür alle Finanzhilfensogar mit eu-primärrechtlichem 
Rang normieren.   Ausgangspunkt dafür, dass ein Staat in die Mühlen des europäischen Finanzie-
rungsmechanismus gerät, ist, dass er liquiditätsmäßig nicht mehr in der Lage ist, alle Gläubiger 
pünktlich zu bedienen. Das hat Ursachen auf Seiten der Bürger, welche als Wähler und mindestens 
ebenso als Nichtwähler immer wieder Politiker an die Macht gebracht haben, denen es nicht gelun-
gen ist, die Schulden sozialverträglich zu reduzieren. Aber gleichermaßen hat es Ursachen auf 
Seiten der Gläubiger, welche den Staaten Kredite gegeben haben in Situationen, wo sie bei einer 
halbwegs sorgfältigen Analyse damit rechnen mussten, ihr Geld nicht vollständig zurück zu 
bekommen, zumindest nicht ohne schwerere Verletzungen der sozialen Menschenrechte der 
Einwohner der Schuldnerstaaten. Iwf-typische Auflagen bedeuten z. B., wie insbesondere in 
Abschnitt IV.5 dieser Verfassungsbeschwerden dargestellt, Auflagen wie der Ausverkauf der 
Nahrungsmittelnotreserven und Marginalisierung des Gesundheitswesens. Aus einer Perspektive 
des Art. 3 GG heraus dürfen solche iwf-typischen Auflagen gegen die Einwohner der Schuldner-
länder nicht verhängt werden, wenn man nicht zugleich auch allen Kapitalanlegern, die den 
betreffenden Staaten leichtfertig Kredit gegeben haben, in zumindest gleichem Umfang die 
Nahrungsmittel und die medizinische Versorgung entziehen würde. 
Das wiegt besonders schwer dadurch, dass auf Grund der weitgehenden straf- und haftungsrechtli- 
chen Immunität der IWF-Mitarbeiter psychopathische Strukturen im Sinne eines krankhaften Man- 
gels an Mitgefühl einen idealen Nährboden gefunden haben (siehe auch Abschnitt XII.8 dieser Ver-
fassungsbeschwerden), was sich gerade an Auflagen wie zum Ausverkauf der Nahrungsmittelnotre-
serven zeigt. Es ist an Gleichheitswidrigkeit kaum noch zu überbieten, unter psychopathischen 
Strukturen leidende Menschen, anstatt ihnen eine gute Psychotherapie angedeihen zu lassen, auf 
sämtliche Einwohner der Schuldnerstaaten loszulassen, selbst auf die, welche sich keinerlei Leicht-
fertigkeit haben zu schulden kommen lassen.

Aber anstatt alle Auflagen, die man den Einwohnern der Schuldnerstaaten, unabhängig davon, ob 
sie überhaupt  leichtfertig gewählt oder nicht gewählt haben, macht, spiegelbildlich zumindest auch 
dem leichtfertigen Teil der Kreditgeber zu machen, will man den privaten Gläubigern der Schuld-
nerstaaten in der Wiener Initiative und im Staateninsolvenzverfahren im Rahmen des ESM der 
Eurozone auch noch hoheitliche Macht über die Schuldnerländer geben (siehe vor allem Abschnitt 
IV.6.2 dieser Verfassungsbeschwerden), wie die Erklärung der Eurogruppe vom 28.11.2010, die 
Bezugnahme auf die „Wiener Initiative in dem Papier der Gipfels vom 24./25.03.2011 zu den 
„Merkmalen des künftigen Mechanismus“ (Abschnitt IV.6.2.4 dieser Verfassungsbeschwerden) und 
Art. 12 ESM-Vertrag (Abschnitt IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden) beweisen.
Durch die Auflagen für die Aufrechteerhaltung des Kreditengagements im Rahmen der Wiener 
Initiative und durch die Auflagen für einen teilweisen Schuldenerlass im Staateninsolvenzverfahren 
würden die privaten Gläubiger hoheitliche exekutive und legislative Macht über die Schuldner-



länder bekommen. Wie das auch bei Insolvenzverfahren gegenüber privatwirtschaftlichen Schuld-
nern der Fall ist, würden die Stimmrechte in der Gläubigerversammlung offensichtlich nach dem 
Verhältnis der Forderungen der jeweiligen Gläubiger gehen. Damit könnte sich also jeder auf der 
Welt, er müsste noch nicht einmal Bürger oder auch nur Einwohner des jeweiligen Schuldnerlandes 
sein, sich Stimmrechte für die Gläubigerversammlung kaufen. Aber nicht nur das: Sobald sichtbar 
würde, dass ein Staat bald im Staateninsolvenzverfahren landen würde, würde ein schwunghafter 
Handel einsetzen mit den Forderungen an den jeweiligen Staat, gerade um in der 
Gläubigerversammlung entsprechende Anteile zu haben, um den Staat zu bestimmten politischen 
Entscheidungen zwingen zu können. Das ist unvereinbar mit dem Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 GG), 
denn alle Wahlberechtigten müssen nach dem Gleichheitsgrundsatz gleich viele Stimmen haben, 
sowohl bei Wahlen, als auch bei Abstimmungen; für Wahlen ist das zusätzlich sogar noch über Art. 
38 Abs. 1 S. 1 GG abgesichert. Im Vergleich zum Staateninsolvenzverfahren der Eurozone, welches 
ja sogar der offizielle Grund für die Initiierung des Art. 136 Abs. 3 AEUV ist, war selbst das 
preußische Dreiklassenwahlrecht noch eine emanzipatorische Sensation, welches den reichsten 
Preußen nur dreimal soviel Stimmen gegeben hat wie den ärmsten. Es ist auch gleichheitswidrig, 
jemandem, der weder die deutsche Staatsangehörigkeit hat, noch in Deutschland lebt, ein 
Stimmrecht für exekutive oder legislative Entscheidungen in Deutschland zu geben. Bei in 
Deutschland seit einiger Zeit lebenden Ausländern könnte das möglicherweise auch für die 
Bundesebene mit Art. 3 GG vereinbar sein, weil diese auf Grund ihres Wohnsitzes in Deutschland 
die Ergebnisse der Wahlen und Abstimmungen ja auch mit ausbaden müssen. 

Dass Gesetz zur Änderung des BSchuWG (Abschnitt IV.6.2.8 dieser Verfassungsbeschwerden) 
verstößt gegen Art. 3 GG, weil dieses auf der einfachgesetzlichen Ebene die Strukturen schaffen 
würde für die Wiener Initiative und das Staateninsolvenzverfahren, und das unabhängig davon, ob 
der ESM jemals in Kraft tritt.

Gleichheitswidrig (Art. 3 GG) ist auch der mit dem europäischen Finanzierungsmechanismus 
offenbar verbundene Griff in die Rentenkasse zur Finanzierung der Bankenrettung, wie das Beispiel 
Irland zeigt, wo offensichtlich ohne Chance auf Rückzahlung 15 Mrd. € aus der staatlichen 
Rentenversicherung genommen wurden, um diese (bzw. zumindest anteilig ca. 41,18% davon) für 
die Bankenrettung zu verschenken (siehe Abschnitt XI.4 dieser Verfassungsbeschwerden). Die 
Beschwerdeführerin ist davon betroffen, da sie, weil sie jahrzehntelang Arbeitnehmerin war, ihre 
eigene Altersversorgung deutlich stärker auf die gesetzliche Rentenversicherung als auf private 
Versicherungen gebaut hat.
Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob man bei der kreditmäßigen Bonitätsbeurteilung von Staaten 
deren Altersaufbau und damit auch den Zuschussbedarf von deren staatlichen Altersversorgungs- 
systemen aus Steuermitteln mit einbezieht, oder ob man die Rentenversicherung marginalisiert, 
bzw. wie im Fall Irland sich Geld aus dieser für die Bankenrettung leiht, welches nie an die Renten-
kasse zurückkommen wird. Hinzu kommt die weltbildprägende Kraft dessen, was in besonders 
mächtigen Ländern geschieht, auf unbewusst handelnde Politiker. Dass in den USA derzeit darum 
gerungen wird, sich im Rahmen von Insolvenzverfahren der dortigen Bundesstaaten einfach der 
Pensionslasten komplett zu entledigen, und damit die dort pensionierten Beamten in Hunger und 
Obdachlosigkeit zu schicken (Abschnitt IV.6.9 dieser Verfassungsbeschwerden) , wird mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ähnliche Begehrlichkeiten und Initiativen zu Lasten der 
gesetzlichen Rentenversicherungen in Deutschland bzw. Europa nach sich ziehen.  Was den 
privaten Gläubiger Deutschlands höchstens zustehen würde, und das aus Gründen der Souveränität 
(Art. 20 Abs. 1 GG, Art. 2 Abs. 1 Uno-Charta), der Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG) und des 
Selbstbestimmungsrechts der Völker (Art. 1 Abs. 1 Uno-Sozialpakt und Art. 1 Abs. 1 Uno-
Zivilpakt, jeweils i. V. m. Art. 1 Abs. 1+2 GG, Art. 25 GG, Art. 38 GG) auch erst ab dem Zeitpunkt 
eines deutschen Staatsbankrotts, wäre, dass die Steuerzuschüsse zur gesetzlichen 
Rentenversicherung eine Zeit lang ausgesetzt bzw. verrin-gert werden müssten, um die Gläubiger 
nicht gleichheitswidrig zu benachteiligen. Aber der Griff in die Rentenversicherung zur Bezahlung 



der Gläubiger des Staates ist mit dem Gleichheitsgrundsatz unvereinbar.

Gleichheitswidrig (Art. 3 GG) ist auch, dass zu den iwf-typischen Auflagen üblicherweise auch 
Rentenkürzungen gehören. Dadurch werden gesetzliche Rentenversicherte ohne sachlichen Grund 
schlechter behandelt als Einwohner, die zur Alterssicherung auf Einkünfte aus Kapitalvermögen 
setzen. Denn die Verschuldung besteht seitens der Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden, 
nicht bzgl. der gesetzlichen Rentenversicherung. 

In besonderem Maße gleichheitswidrig ist die Einbeziehung der Sozialversicherung in die Beurtei- 
lung der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen im Rahmen der rigorosen Schuldentragfähigkeits- 
analyse für die Entscheidung über die Frage, ob ein Staat innerhalb des ESM in das Staateninsol-
venzverfahren gezwungen wird. Das würde den Staat entscheidend unter Druck setzen, Ersparnisse 
der Sozialversicherung für die Bezahlung der Gläubiger von Bund, Ländern und Gemeinden zu ver-
wenden bis hin zur Einbeziehung der Sozialversicherung in die Insolvenzmasse des Staates (siehe 
Abschnitt IV.6.2.4 + IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden). Gleichheitswidrig ist das deshalb, 
weil vergleichbare Eingriffe in die soziale Absicherung weder Vermögenden, noch den Banken und 
Spekulierenden, welche von der offenen und verdeckten Bankenrettung profitieren, auferlegt 
werden.

In Ungarn wurden jetzt schon die privaten Rentenversicherungsansprüche zugunsten der Gläubiger 
des Staates enteignet, und das schon im Defizitverfahren, ohne dass sich der Ministerrat daran stört. 
Damit ist das gleiche über die Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, über die haus-
haltsmäßige Überwachung (Abschnitt VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden) und über den europäi-
schen Finanzierungsmechanismus in allen Staaten der Eurozone zu erwarten. Gleichheitswidriger-
weise sind keine vergleichbaren Einschnitte in die Vermögen der Bankmanager und -Aktionäre 
sowie der EU-Kommmissare vorgesehen.

Gleichheitswidrig (Art. 3 GG) ist auch, dass durch EFSF, ESM, Fiskalpakt und die an diesen 
anknüpfenden EU-Verordnungen (Abschnitte V.3-V.7 und VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden) 
die ärmeren Bevölkerungsschichten stärker belasten als die reicheren, weil der Fokus auf der 
Kürzung sozialer Leistungen statt auf der Erhöhung von direkten Steuern und von Schulden-
streichungen gegenüber den Gläubigern liegt.
Erhellend auch für die Interpretation des Gleichheitsgrundsatzes sind hierzu die Ergebnisse mehre-
rer unabhängiger Experten des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen aus Februar 2011 (siehe 
Abschnitt XI.14 dieser Verfassungsbeschwerden). Im Menschenrechtssystem der Vereinten 
Nationen ist der Gleichheitsgrundsatz in besonderem Maße abgesichert. Nicht nur zwischen den 
verschiedenen Menschen auf der Welt, sondern ebenso zwischen den einzelnen Menschenrechten 
(Unteilbarkeit der Menschenrechte); das wiederum zum einen zwischen den Menschenrechten 
innerhalb eines universellen Menschenrechtsvertrags (siehe z. B. Art. 2 Abs. 2 Uno-Sozialpakt und 
Art. 5 Uno-Zivilpakt), und zum anderen aber auch auf Grund der Menschenwürde aus Art. 1 AEMR 
zwischen allen universellen Menschenrechten über die Grenzen der jeweiligen 
Menschenrechtsverträge hinweg (siehe Abschnitt VII.6 dieser Verfassungsbeschwerden). Wie 
insbesondere anhand eines Rechtsvergleichs mit lateinamerikanischen Verfassungen (Abschnitt 
VII.8 dieser Verfassungsbeschwerden) und anhand der Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes 
(Abschnitt VII.9 dieser Verfassungsbeschwerden) nachgewiesen, verbindet Art. 1 Abs. 2 GG das 
Grundgesetz innerhalb der Ewigkeitsgarantie (Art. 79 Abs. 3 GG) mit der AEMR und mit allen von 
Deutschland ratifizierten universellen Menschenrechtsverträgen. Damit sind die in Abschnitt XI.14 
dargestellten Ergebnisse der unabhängigen Experten des Uno-Menschenrechtsrats zum 
gleichheitswidrigen Umgang mit den sozialen universellen Menschenrechten in Irland, Australien 
und den Solomoneninseln auch für die Interpretation des Gleichheitsgrundsatzes aus Art. 3 GG von 
Bedeutung. 



Die Empfehlung von Cephas Lumina, dem unabhänigigen Experten des Uno-Menschenrechtsrats 
für die Auswirkungen der Auslandsverschuldung auf den Genuss der Menschenrechte an die Solo-
moneninseln, dass die Erträge ausländischer Direktinvestitionen auf den Solomoneninseln in erster 
Linie den ärmsten dort lebenden Menschen zugute kommen sollten, und danach erst die Investoren 
bereichern sollten, zeigt, dass besonders in ärmeren Ländern auf Grund des Gleichheitsgrundsatzes   
Ertragsteuern auch über 50% bzw. vergleichbare Instrumente geboten sein können, bevor man über-
haupt soziale Leistungen kürzt; von Eingriffen ins Kapital der Investoren hat Herr Lumina nichts 
gesagt. Dabei ist im Lichte des Gleichheitsgrundsatzes auch zu betrachten, dass die Solomeninseln 
laut den jüngsten concluding observations des Fachausschusses der Vereinten Nationen zum Uno-
Sozialpakt ein sehr schwaches Gesundheitswesen haben, sodass dort kaum Spielraum für Leistungs-
kürzungen besteht, ohne dass gleich der Wesensgehalt sozialer Menschenrechte verletzt würde.

Von Bedeutung für die Interpretation des Gleichheitsgrundsatzes ist auch die Stellungnahme von
Magdalena Sepulveda, der unabhänigigen Expertin des Uno-Menschenrechtsrats zu Menschenrech-
ten und extremer Armut, gegenüber Irland. Sie betonte bzgl. der sozialen Menschenrechte die aus 
diesen erwachsende besondere Verpflichtung gegenüber verletzlichen Bevölkerungsgruppen, wobei 
sie vor allem die sozialen Menschenrechte von Kindern in den Mittelpunkt stellte, daneben aber 
auch von Alleinerziehenden, Behinderten, Migranten, Wanderarbeitern, Obdachlosen, Arbeitneh-
mern unterhalb der Armutsgrenze („working poor“), Bewohnern ländlicher Gegenden, Flüchtlingen 
und Asylbewerbern. Die Beschwerdeführerin sieht sich, da sie zur Vermeidung schwererer Gesund- 
heitsschäden auf regelmäßige Medikamente angewiesen ist, in einer der Gruppe der Behinderten 
vergleichbaren Rolle, zumindest, soweit es die staatliche Erfüllungsverpflichtung gegenüber der 
Gesundheit angeht.
Frau Sepulveda stellte gegenüber Irland auch das grundsätzliche Rückschrittsverbot bzgl. der sozia-
len Menschenrechte heraus (Art. 2 Abs. 1 Uno-Sozialpakt). Die Staaten haben erst einmal das 
Maximum der Mittel dafür zu verwenden, dass es bei der Erfüllung der sozialen Menschenrechte 
keinerlei Rückschritte gibt. Wenn dann noch Geld übrig ist, haben die Staaten einen weiten Spiel-
raum, wie schnell sie die Erfüllung der sozialen universellen Menschenrechte weiter verbessern, 
oder ob sie z. B., aus menschenrechtlicher Sicht völlig freiwillig, sich dazu verpflichten, bis zu ei- 
nem Betrag, der von seiner Höhe her nicht zu Rückschritten bei der Erfüllung der sozialen Men-
schenrechte führt, Banken zu retten.

Art. 3 Abs.  2 Fiskalpakt ist mit dem Gleichheitsgrundsatz unvereinbar, weil die EU-Kommission 
die Staaten damit auch dazu zwingen würde, die vorrangige Bedienung der Gläubiger (incl. Sperr-
konto) in ihre Verfassung zu schreiben (Abschnitt IV.5.3 dieser Verfassungsbeschwerden), wo-
durch der sich auch aus dem Gleichheitsgrundsatz ergebende faire Ausgleich zwischen Gläubigern 
und Einwohnern des Staates anhand der sich aus der unantastbaren Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 
GG) ergebenden Unteilbarkeit der Menschenrechte (Art. 1 Abs. 2 GG) vereitelt würde.

Unvereinbar mit dem Gleichheitsgrundsatz ist auch die funktionelle Privatisierung hoheitlicher Tä-
tigkeiten im Rahmen der Ungleichgewichtsverfahren (siehe vor allem Abschnitte V.5, V.7 und V.11 
dieser Verfassungsbeschwerden) zur Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung. Außerdem wäre die 
Privatisierung der hoheitlichen Einrichtungen des Staates als Teil der Insolvenzmasse im Staaten- 
insolvenzverfahren zu erwarten. Die Vergabe hoheitlicher Macht an privat würde zu einem deutli-
chen Anstieg der de-facto Abwägung des geltenden Rechts mit wirtschaftlichen und politischen 
Partikularinteressen (oder umgangssprachlicher gesagt zu einem deutlichen Anstieg von Macht-
mißbrauch) der jeweiligen Betreiber von Behörden-, Rechtsprechungs-, Sicherheits- und Gesetzent-
wurfserstellungsdienstleistern. Wie der Wortlaut des Art. 3 Abs. 1 GG beweist, beinhaltet der 
Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes vor allem die Gleich- heit der Einwohner Deutschlands vor 
dem Gesetz. Und genau das würde die Vergabe zahlreicher hoheitlicher Tätigkeiten an privat 
zerstören, weil dann keine wirksame Dienstaufsicht mehr sicher- zustellen wäre. Zu den bisherigen 
Erfahrungen mit Ungleichbehandlungen auf Grund der Vergabe hoheitlicher Tätigkeiten an privat 



wird auf den gesamten Abschnitt VIII dieser Verfassungsbeschwerden verwiesen.
Zur Vermeidung von Wiederholungen werden außerdem alle Einwendungen bzgl. der Verletzung 
der Einheitlichkeit der Rechtsanwendung (siehe Abschnitt X.2 dieser Verfassungsbeschwerden) 
auch als Verletzungen des Gleichheitsgrundsatzes (Art. 3 GG) geltend gemacht.

Die in den Abschnitten IV.5.3 und III.12 dieser Verfassungsbeschwerden dargelegte Absturzgefahr 
des Grundgesetzes und damit auch die Gefährdung der  Fähigkeit, der Umsetzung des EU-Rechts in 
Deutschland grundrechtliche Grenzen zu setzen, betrifft Art. 3 GG ebenso wie Art. 8 GG.

Die Beschwerdeführerin wird durch das StabMechG und würde durch die Verkündung und noch 
schwerer durch das Inkrafttreten des ESMFinG, des Gesetzes zur Änderung des BSchuWG sowie 
der Zustimmungsgesetze zum Fiskalpakt, zu Art. 136 Abs. 3 AEUV und zum ESM-Vertrag selbst, 
gegenwärtig und unmittelbar in ihrem Grundrecht auf Gleichheit (Art. 3 GG) verletzt. 
Sie wäre als Einwohnerin, Steuerzahlerin und Bürgerin Deutschlands selbst betroffen durch das 
gleichheitswidrige Übermaß an Subventionierung, darunter vor allem durch Art. 136 Abs. 3 AEUV 
und durch den ESM Banken und Spekulanten zukommen lassen auf Kosten aller anderen 
Bevölkerungsgruppen und als selbständige Dienstleisterin durch die Bevorzugung der 
Finanzwirtschaft zu Lasten der Realwirtschaft. Sie wäre betroffen als gesetzlich Rentenversicherte 
durch die im europäischen Finanzierungsmechanismus zu erwartenden nicht wieder zurück 
fließenden Darlehen aus der Rentenversicherung zur Bankenrettung (wie in Irland, siehe Abschnitt 
XI.4 dieser Verfassungsbeschwerden), durch die Senkung der Rentenansprüche über IWF-Auflagen 
(wie in Lettland und Rumänien, siehe Abschnitte IV.5.5 und VII.4 dieser 
Verfassungsbeschwerden), durch die Reduzierung der gesamten solidarischen Sozialversicherung 
auf eine Mindestversorgung  über den mittels der Sanktionsbewehrung der präventiven 
Komponente erzwungenen Wechsel zu Mehrsäulensystemen (Abschnitte V.4, V.6 und V.15 dieser 
Verfassungsbeschwerden) und in besonderem Maße durch die Einberechnung der gesamten 
Sozialversicherung in die rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse (Art. 12 und Art. 13 ESM-
Vertrag) und daraus resultierendem Druck zur Einbeziehung der gesamten Sozialversicherung in 
die staatliche Insolvenzmasse (Abschnitte IV.6.2.4 und IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden). 

Sie wäre betroffen durch die funktionelle Privatisierung der hoheitlichen Aufgaben des Staates und 
den daraus resultierenden deutlichen Anstieg an Willkür und Ungleichbehandlung. Sie wäre 
betroffen als Wählerin, weil ihre Stimme ungleich weniger zählen würde im Vergleich zum 
Stimmrechtsanteil jedes Gläubigers im Staateninsolvenzverfahren des ESM der Eurozone. Und sie 
wäre betroffen hinsichtlich der zu erwartenden Auflagen und bußgeldbewehrten Empfehlungen, da 
sie als Nicht-Bankerin und Nicht-Spekulantin nicht zu den gleichheitswidrig bevorzugten 
Bevölkerungsgruppen gehört, sondern im Gegenteil als Einwohnerin Deutschlands von der in 
Präambel EFSF-Rahmenvertrag, Erwägungsgründe 2+3+6, Art. 3 und Art. 12 ESM-Vertrag, 
Erwägungsgrund 3 und Art. 6 Abs. 1 von EU-Verordnung 2011/385 (COD), Ecofin-Rat vom 
10.05.2010, Nr. 49 des Berichts der Task Force vom 21.10.2010 und Nr. 17+24 der Stellungnahme 
zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011 vorgeschriebenen iwf-artigen Ignorierung aller Grund- und 
Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerländer betroffen.
Sie wäre bei Verkündung und noch mehr bei Inkrafttreten des ESMFinG, des Gesetzes zur Ände-
rung des BSchuWG und der Zustimmungsgesetze unmittelbar (ohne weiteren vorherigen Rechtsakt) 
und gegenwärtig (sofort bei Verkündung bzw. Inkrafttreten) betroffen, da bereits bei Verkündung 
und noch schwerer bei Inkrafttreten sich die Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes (Art. 3 GG) 
ereignen würde. 

Auch durch die Verkündung im Bundesgesetzblatt des geänderten StabMechG ist die Beschwerde-
führerin selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen. Denn §3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG 
ermächtigt den Bundestag, Änderungen des EFSF-Rahmenvertrags durch einfachen Beschluss 



zuzustimmen. Der geänderte EFSF-Rahmenvertrag enthält bereits so gut wie alle Grausamkeiten 
des ESM bis auf die Ermächtigung der privaten Gläubiger zu verbindlichen politischen Auflagen 
und die rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse (siehe Abschnitte IV.3.2  und IV.6.2.5 dieser 
Verfassungsbeschwerden).

Die Beschwerdeführerin macht die Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes i. V. m. dem 
grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) geltend, auch soweit es die Kompetenz der 
Bundestagsabgeordneten angeht, ihre Rechte zu schützen.

IX.4 Grundrecht auf Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Informationsfreiheit (Art. 5 GG) (i. V. m. 
Art. 38 GG)
Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG schützt das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern 
und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten, also 
die Meinungsfreiheit und die Informationsfreiheit. Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG schützt darüber hinaus zu-
sätzlich die Pressefreiheit.Art. 5 Abs. 1 S. 3 GG verbietet sogar ausdrücklich die Zensur. Diese 
Rechte finden gem. Art. 5 Abs. 2 GG ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, 
den gesetzlichen Bestimungen zum Jugendschutz und in der persönlichen Ehre (Art. 5 Abs. 2 GG).

Die besondere Bedeutung, welche der Grundgesetzgeber den Rechten aus Art. 5 Abs. 1 GG bei-
misst, zeigt sich auch darin, dass sie mit Grundrechtsrang als Menschenrechte normiert sind, und 
nicht nur als Bürgerrechte wie die Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG). Damit sind alle Rechte aus 
Art. 5 GG auch Teil des siebten Merkmals der freiheitlich-demokratischen Grundordnung (siehe 
Abschnitt X.6 dieser Verfassungsbeschwerden).
Die Meinungsfreiheit ist außerdem in einer demokratischen Gesellschaft unentbehrlich zum Aus-
tausch differierender Meinungen. Sie erst ermöglicht es, einen Gegenstand von so vielen Seiten zu 
betrachten, dass der bestmögliche Kompromiss gefunden werden kann.

Die Inanspruchnahme der Meinungsfreiheit ist für das Engagement der Beschwerdeführerin als 
Menschenrechtlerin, Politikerin und Bloggerin unentbehrlich. Als Bloggerin ist sie trotz aller Un-
entgeltlichkeit und Nicht-Kommerzialität zugleich auch ehrenamtliche Journalistin / Bloggerin und 
steht damit zugleich auch unter dem Schutz der Pressefreiheit. Wie sich Kläger und Beklagte gerne 
überzeugen können, bietet ihr Online-Medium „Unser Politikblog“ menschenrechtliche und verfas-
sungsrechtliche Betrachtungen zu aktuellen Themen und Interviews mit zivilcouragierten Persön-
lichkeiten unterschiedlichster politischer Richtungen. Kurz gesagt, es ist eine der immer zahlreicher 
werdenden erfrischenden Oasen inmitten der Ödnis denkfabrikantisch geprägter Oberflächlichkeit.
Alles, was in diesen Verfassungsbeschwerden als Verletzung der Meinungsfreiheit geltend gemacht 
wird, wird daher hiermit zugleich auch als Verletzung der Pressefreiheit geltend gemacht, insoweit 
es ihre Tätigkeit als Bloggerin betrifft.
Menschenrechtlich hat die Beschwerdeführerin einen besonderen Fokus auf die Menschenrechte der 
Vereinten Nationen, weil diese in ihrer Gesamtheit einfach den größten Schutzumfang haben, 
darunter gerade auch im sozialen Bereich, größer als die der anderen drei in Deutschland geltenden 
Menschenrechtssysteme von Grundgesetz, EU und Europarat.Sie hat bereits an zwei Parallelberich-
ten aus der Zivilgesellschaft bzgl. Deutschland an den jeweils zuständigen Menschenrechtsfachaus-
schuss der Vereinten Nationen mitgearbeitet. Und auch mit Verfassungsbeschwerden hat die 
Beschwerdeführerin schon Erfahrung gesammelt; auch das ist Menschenrechtsarbeit. Schließlich ist 
sie auch als Politikerin bei einer der noch nicht im Bundestag vertretenen Parteien aktiv. 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG) wird, wie auch die Versammlungsfreiheit (Art. 8 
GG), insbesondere durch die iwf-artige Strenge (Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV, Präambel EFSF-
Rahmenvertrag, Erwägungsgründe 2+3+6, Art. 3 und Art. 12 ESM-Vertrag, Erwägungsgrund 3 und 



Art. 6 Abs. 1 EU-Verordnung 2011/385 (COD), Efofin-Rat vom 10.05.2010, Nr. 49 des Berichts 
der Task Force vom 21.10.2010 sowie Nr. 17+24 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10. 
2011) bedroht, weil dessen Strenge bzgl. der Auflagen sich nicht explizit auf die Inhalte der 
Auflagen beschränkt, und damit auch bzgl. der Durchsetzungsmaßnahmen interpretiert werden 
kann. Die in Abschnitt IX.5 dieser Verfassungsbeschwerden bgzl. der Versammlungsfreiheit 
dargelegten Grundrechtsverstöße im Rahmen der Ausnahmezustände, welche man auf die iwf-
artige Strenge stützen würde, werden sinngemäß hiermit auch als Verstöße gegen die 
Meinungsfreiheit geltend gemacht. Es ist eine noch größere Qualität und Quantität der Repression, 
wenn man mit Sicherheitskräften nicht erst gegen unliebsame Versammlungen, sondern bereits 
gegen die Ausübung der Meinungsfreiheit und der Pressefreiheit vorgeht.  

Die Beschwerdeführerin macht hiermit die in Abschnitt IX.5 geltend gemachten Verletzungen der 
Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG) hiermit zugleich auch als Verletzungen der Meinungsfreiheit 
(Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG) und der Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG) geltend. Das betrifft sowohl 
die Verletzungen durch die Strenge, als auch durch die Errichtung einer EU-Wirtschaftsregierung 
mit einem Vorsitzenden, der bereits für drei Staaten laut über die Einführung der Diktatur 
nachgedacht hat, als auch das Risiko des Zugriffs der EU-Kommission über die 
Ungleichgewichtsverfahren auf  Sicherheitshaushalte der Staaten der Eurozone, als auch durch die 
Gefahr von Ausnahmezuständen unabsehbarer Dauer, als auch die Erhöhung der Putschgefahr 
durch die funktionelle Privatisierung der Sicherheitskräfte der Staaten der Eurozone über das 
Ungleichgewichtsverfahren und vor allem durch die direkte Unterstellbarkeit der gesamten 
Exekutive und Judikative unter die EU-Kommission gem. Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt zur Erzwingung 
von Empfehlungen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt. Und schließlich betrifft das in 
Abschnitt IX.5 dieser Verfassungsbeschwerden dargelegte Zusammenwirken von europäischem 
Finanzierungsmechanismus und Fiskalpakt mit der Solidaritätsklausel (Art. 222 AEUV) und der 
Aufrührertötung (Art. 52 Abs. 3+7 EU-Grundrechtecharta, Erläuterungen des EU-Konvents zu Art. 
52 EU-Grundrechtecharta, Art.2 EMRK) ebenso die Meinungs- und die Presse-freiheit wie die 
Versammlungsfreiheit.

Die in den Abschnitten IV.5.3 und III.12 dieser Verfassungsbeschwerden dargelegte Absturzgefahr 
des Grundgesetzes und damit auch die Gefährdung der  Fähigkeit, der Umsetzung des EU-Rechts in 
Deutschland grundrechtliche Grenzen zu setzen, betrifft Art. 5 GG ebenso wie Art. 8 GG.
 
Darüber hinaus ist der intransparente Umgang mit EFSF-Rahmenvertrag, ESM und Fiskalpakt 
unvereinbar mit der Informationsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG). Das Recht, sich aus öffentlich 
zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten, darf auch nicht dadurch vereitelt werden, dass 
entscheidendste Informationen über geplante politische Umwälzungen erst gar nicht veröffentlicht 
werden. Die Intransparenz, was man alles mit diesen Verträgen beabsichtigt, von der Wiener 
Initiative und  dem Staateninsolvenzverfahren (incl. Mit-Herrschaft der privaten Gläubiger der 
insolventen Staaten der Eurozone) bis zu (sogar verdeckt auch rückwirkend !) den Euro-Rettungs-
schirm und den ESM, die Errichtung der halb-diktatorischen EU-Wirtschaftsregierung incl. des 
Risikos des Zugriffs der EU-Kommission auf die Sicherheitshaushalte der Staaten der Eurozone, 
die totale Exportierbarmachung aller bisher unveräußerlicher Güter in den Staaten der Eurozone 
(incl. der Naturdienstleistungen und der hoheitlichen Einrichtungen), die Konditionalisierung der 
Agrarhilfen an die „Empfehlungen“ der EU-Kommission und die Auflagen des ESM und damit 
deren Macht zur Vernichtung der bäuerlichen Landwirtschaft und der Möglichkeit der konzern-
freien Ernährung, und der Konditionalisierung auch der Kohäsions- und Strukturmittel der EU 
zwecks Durchregierens der EU-Kommission auch gegenüber den Bundesländern, ist offensichtlich 
mit dem Grundrecht auf Informationsfreiheit äußerst unvereinbar.
Einen Vorgeschmack auf die nach Inkrafttreten des ESM zu erwartende Intransparenz gibt auch der 
Beschluss des ESM-Vertrags am 23.06.2011 ohne Veröffentlichung des Vertragstextes auf den 
offiziellen Seiten Deutschlands und der EU (Abschnitt IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden).



Erst am 30.01.2012 hat der Europäische Rat den ESM in einer geänderten Fassung (Abschnitt 
IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden) sowie die 5. Entwurfsfassung des Fiskalpakts in weniger 
als 2 Monaten (Abschnitt V.1 dieser Verfassungsbeschwerden) auf seiner Webseite veröffentlicht. 
Die ersten 4 Entwurfsfassungen hingegen hat er der Öffentlichkeit vorenthalten.

Das Gesetz zur Änderung des BSchuWG ist unvereinbar mit der Informationsfreiheit (Art. 5 GG), 
weil dort für die Öffentlichkeit nicht sichtbare Gläubiger (§7 Abs. 5 BSchuWG) dem Staat politi- 
sche Auflagen machen würden. Und soweit diese Auflagen bereits bei Begebung der betreffenden 
Staatsanleihen gemacht und von der Versammlung der privaten Gläubiger nicht geändert würden, 
würden die Einwohner des Schuldnerlandes selbst die Auflagen nicht einmal in dem Zeitpunkt 
erfahren, in dem diese auf ihre Kosten umgesetzt würden.
Das Gesetz zur Änderung des BSchuWG und ebenso auch der ESM sind außerdem unvereinbar mit 
der Informationsfreiheit, weil die Muster-Kollektiven-Aktionsklauseln, welche für die Auslegung 
von beiden mit von entscheidender Bedeutung sind, vor der Öffentlichkeit versteckt werden.

Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass noch mehr bereits in der Schublade liegt, was man auf 
EFSF-Rahmenvertrag, ESM und Fiskalpakt stützen will, und was selbst der Aufmerksamkeit der 
Beschwerdeführerin entgangen sein könnte. 

Unvereinbar mit der Informationsfreiheit ist  auch Art. 12 Abs. 4 Fiskalpakt (in der Fassung des 
Fiskalpakt 5 vom 21.01.2012), welcher es den Regierungschefs verbietet,  die Ergebnisse künftiger 
Euro-Gipfel aus ihrer Sicht zu verkünden, sondern dieses Recht allein dem Präsidenten der Euro-
gruppe (derzeit der Bilderberger Herman van Rompuy) gibt. Das ist aus Sicht der Informations-
freiheit  auch keine wesentliche Änderung im Vergleich zu den ersten vier Entwurfsfassungen des 
Fiskalpakts, wonach dieses Recht ebenso wie laut Nr. 33 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 
26.10.2011 sowie Nr. 10 von Anhang 1 dieser Stellungnahme  dem Präsidenten des Euro-Gipfels 
(derzeit der Bilderberger Herman van Rompuy) und dem Präsidenten der EU-Kommission (derzeit 
der Bilderberger Jose Manuel Barroso) zustehen sollte. Hinzu kommt, dass die Herren Barroso, 
Juncker und van Rompuy zur Kungelrunde Bilderberg gehören, welche selbst über die Ergebnisse 
ihrer Tagungen nichts veröffentlicht, aber durch bei ihr eingebettete Medien jederzeit das Potential 
hat, nicht nur ihr genehme Politiker jederzeit zum Wahlerfolg zu loben (siehe z. B. Abschnitt III.21 
dieser Verfassungsbeschwerden), sondern auch, ihre Sichtweise massenmedial zu verbreiten. Und 
ausgerechnet Bilderberg hat man jetzt die Macht gegeben, die Öffentlichkeit über die Beschlüsse 
der Euro-Gipfel zu informieren; wenn denen ein Beschluss der Regierungschefs der Staaten einmal 
nicht passt, können sie damit einfach einen verkünden, den sie gern gehabt hätten, und die Regie-
rungschefs haben sich auch noch verpflichtet, dem nicht zu widersprechen. Für eine derart drasti-
sche Zensur enthält das EU-Primärrecht keinerlei explizite Grundlage, sodass sich auch hier die 
Unvereinbarkeit des Fiskalpakts mit der Informationsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG) zeigt.
 
Unvereinbar mit dem Grundrecht auf Informationsfreiheit ist auch die Ermächtigung in §3 Abs. 2 
Nr. 3 StabMechG, dass der Bundestag Änderungen der EFSF-Rahmenvereinbarung allein durch 
einfachen Beschluss zustimmen können soll. Das ist unvereinbar mit Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG, 
welcher auch zum Schutz des Grundrechts auf Informationsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG) nor- 
miert, dass der Bundestag internationalen Verträgen nur in Form von Bundesgesetzen zustimmen 
darf. Denn Entwürfe zu Bundesgesetzen werden auf der Webseite des Bundestags veröffentlicht 
zusammen mit der Information, wann sie auf der Tagesordnung des Bundestags stehen, und nach 
Beschluss von Bundestag und Bundesrat; wenn der Bundespräsident sie dem Bundesverfassungs-
gericht vorlegt, wird dies der Öffentlichkeit bekannt gemacht, und schließlich werden sie ganz 
transparent im Bundesgesetzblatt verkündet. Einfache Beschlüsse hingegen werden insbesondere 
nicht im Bundesgesetzblatt sichtbar gemacht. Durch seine Bedeutung für die Informationsfreiheit 
kann die Verletzung von Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG hier auch im Rahmen der Verfassungsbeschwerde 
gerügt werden. 



Unvereinbar mit dem Grundrecht auf Informationsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG) ist auch, dass 
man das Volk, von dem alle Staatsgewalt auszugehen hat (Art. 20 Abs. 2 GG) noch mehr als bisher 
darüber im unklaren lassen will, von wem es de-facto regiert und legisliert wird. 

Der folgende Absatz dieses Abschnitts soll aufzeigen, dass das Maß, welches in einer Demokratie, 
vor allem auch im Hinblick auf das Grundrecht auf Informationsfreiheit, an Intransparenz über 
faktische Herrschaft toleriert werden kann, bereits heute ausgeschöpft ist, sodass auch deshalb die 
Zustimmung zum ESM-Vertrag zu untersagen ist, weil diese, vor allem durch die für die Bürger 
unsichtbare Mitherrschaft der privaten Gläubiger nur vollständig untersagt werden können.  

Wo Massenmedien, die mit der Entscheidung, welchen Politikern sie Aufmerksamkeit schenken, 
und welche Parteien bei Wahlumfragen unter die Sonstige-Hürde versteckt werden, in erster Linie 
die Wahlergebnisse diktieren, sich, wenngleich in deutlich unterschiedlichen Ausmaßen, in Denk-
fabriken und Debattierclubs einbetten lassen, ist offensichtlich, dass dies Raum dafür schafft, wahl-
entscheidende Medienaufmerksamkeit gegen Gehorsam gegenüber bestimmten Denkfabriken und 
Debattierclubs zu tauschen.Ob und inwieweit von diesem Machtmittel tatsächlich Gebrauch ge-
macht wird, lässt sich mangels entsprechender Geldflüsse allerdings weitaus schwieriger belegen 
oder widerlegen, als dies bei der Auswirkung hoher Parteispenden auf politische Entscheidungen 
der Fall ist. Den Bürgern wird der Einfluss der größeren Parteispender transparent gemacht, aber 
das ist bloß ein mittelgroßes Machtmittel. Auch mit immer mehr Flugblättern und Plakaten lässt 
sich der Wählerzuspruch nur begrenzt steigern, kann sogar in einen Überdruß umschlagen, während 
immer noch viele Bürger der Presse und deren Gespür für Relevanz gegenüber weitaus vertrauens-
seliger sind. 
Die wahlentscheidende Medienaufmerksamkeit lässt sich mit einem Bruchteil der Geldmittel reali- 
sieren, welche die Parteien selbst für eine entsprechende Wirkung investieren müssten.
 Und wie gerade auch der europäische Finanzierungsmechanismus und der Fiskalpakt zeigen, die 
offensichtlich nicht auf der Linie aller der über 100 Parteien in Deutschland liegen, ist die Frage, 
wer im Bundestag die Mehrheit hat, und wer in der Bundesregierung ist, in Deutschland mindestens 
Hunderte von Milliarden € wert.
Heute bereits werden die Bürger Deutschlands und damit auch die Beschwerdeführerin weitgehend 
im Unklaren darüber gelassen, inwieweit auf solche Weise in Deutschland Denkfabriken und 
Debattierclubs indirekt mit regieren und legislieren. Hinzu kommen die Tendenz, sich Gesetzent-
würfe auf Bundesebene von Anwaltsfirmen zuarbeiten zu lassen, und die völlige Intransparenz 
darüber, welche Lobby der EU-Kommission welche legislative Initiative zugearbeitet hat. 
Für Beispiele zu Debattierclubs und Denkfabriken siehe auch Abschnitt IV.7 dieser Verfassungs- 
beschwerden.
Daneben gibt es die Theorie, dass die de-facto Mitherrschaft von bestimmten Medienkonzernen 
auch durch direkte Kontakte gegenüber der Politik funktioniert, darunter z. B. der vielfach rezipierte 
Artikel des CSU-Kreisrats Dr. med. Jan Erik Döllein „Was derzeit wirklich passiert“ mit der These, 
dass die wirkliche Herrschaft über Deutschland bei der Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel  
sowie bei Frau Frieda Springer (Hauptanteilseignerin des Springer-Konzerns) und Frau Liz Mohn 
(Bertelsmann) liege.

Darum wendet sich die Beschwerdeführerin auch gegen alle zusätzlichen Beeinträchtigungen der 
Informationsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG), welche erst durch den Fiskalpakt, den ESM-Vertrag 
und das Gesetz zur Änderung des BSchuWG geschaffen würden.
Die größte Verschärfung wäre die Mit-Herrschaft der privaten Gläubiger im ESM incl. Staaten-
insolvenzverfahren und Wiener Initiative der Eurozone (Art. 12 ESM-Vertrag). Obwohl, wie die 
Erklärung der Eurogruppe vom 28.11.2010 beweist, vorgesehen ist, die privaten Gläubiger dazu zu 
verpflichten, dass diese im Gegenzug für einen teilweisen Schuldenerlass Auflagen mit iwf-artiger 
Strenge machen, also diese dazu zu verpflichten, sämtliche Grund- und Menschenrechte der Ein-



wohner der Schuldnerstaaten zu ignorieren, würden die Bürger in Deutschland incl. der 
Beschwerdeführerin nicht einmal erfahren, wer diese Gläubiger wären, von denen die Verpflichtung 
zu den entsprechenden drakonischen legislativen und exekutiven Akten ausgehen würde, und wel-
cher von den Gläubigern welche Stimmrechtsanteile in der Gläubigerversammlung hätte. Denn in 
Deutschland wird von der Bundesbank nur veröffentlicht, wieviel von den Forderungen gegenüber 
Deutschland von Inländern oder Ausländern, wieviel von Banken, Versicherungen, Industrie, 
Privatleuten etc. jeweils zusammen als Gruppe gehalten werden, nicht aber die Namen der einzel-
nen größeren Gläubiger (§7 Abs. 5 BschuWG).
Angesichts der Tatsache, dass zum Reportoire iwf-artiger Auflagen selbst der Ausverkauf der Nah- 
rungsmittelnotreserven (Abschnitt IV.5.2 dieser Verfassungsbeschwerden) und die Marginalisie-
rung des Gesundheitswesens (Abschnitt IV.5.5 dieser Verfassungsbeschwerden) gehören, wirkt im 
Vergleich zur Unsichtbarkeit der ungewählten drakonischen Mit-Herrscher im Rahmen des Staaten-
insolvenzverfahrens selbst George Orwells 1984 verhältnismäßig harmlos.

Auch die Tatsache, dass die Grünen laut dem Handelsblatt-Artikel „Griechenland-Rettung: Grüne 
klagen gegen Bundesregierung“ vom 25.07.2011 und laut dem taz-Artikel „Opposition: schwarz-
gelb entmachtet das Parlament“ vom 26.07.2011 vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt haben, 
um über den ESM durch die Bundesregierung besser informiert zu werden, können die von der 
Beschwerdeführerin gerügten Verstöße gegen die Informationsfreiheit aus Art. 5 GG gegenüber der 
Öffentlichkeit und somit auch der Beschwerdeführerin in keiner Weise entkräften. Die dortige 
Organklage hat zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 19.06.2012 geführt, welches Maß-
stäbe gesetzt hat für die Rechte der Abgeordneten aus Art. 5 GG und Art. 38 GG. Den Text des 
ESM-Vertrags, welcher die wichtigste Information bzgl. des ESM ist, hat außer Herrn Bleser 
(Abschnitt IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden) jedoch kein anderer Bundestagsabgeordneter 
der allgemeinen Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, auch nicht die grünen Organkläger. Mit einer 
bedeutsamen Linderung der Informationsblockade gegenüber der Öffentlichkeit bzgl. des ESM 
auch durch die Bundestagsabgeordneten ist daher selbst im Falle einer Verbesserung des Informati-
onsflusses der Bundesregierung an den Bundestag kaum zu rechnen.

Nach den Leitsätzen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 19.06.2012 ist der Bundestag 
in Angelegenheiten der EU i. S. v. Art. 23 Abs. 2 GG zu informieren, nachdem die Bundesregie-
rung eine abgestimmte Position hat, aber schon bevor die Bundesregierung nach außen wirksame 
Erklärungen abgibt. Dabei gehören zu den Angelegenheiten der EU nach den Leitsätzen des Urteils 
nicht nur das EU-Primärrecht und das EU-Sekundärrecht, sondern auch intergouvernementale Akte, 
welche in einem besonderen Ergänzungs- oder Näheverhältnis zum EU-Recht stehen. Nach Rn. 100 
des Urteils ist das z. B. dann der Fall, wenn an einem völkerrechtlichen Vertrag ausschließlich 
Mitgliedsstaaten der EU beteiligt sind, wenn der intergouvernementale Vertrag sich Organe der EU 
ausleiht, wenn er sich auf Vorschriften des EU-Rechts bezieht, wenn die betreffende intergouverne-
mentale Koordination im EU-Primärrecht verankert ist, wenn er sich auf von Organen der EU 
vorangetriebene Vorhaben bezieht, oder wenn der intergouvernementale Weg deshalb gewählt wird, 
weil eine für eu-primärrechtliche Änderungen erforderliche Einigung aller EU-Mitgliedsstaaten 
nicht erreicht worden ist. Damit sind intergouvernementale Verträge wie EFSF-Rahmenvertrag, 
Fiskalpakt und ESM allein schon auf Grund der Organleihen (hierzu auch Rn. 135 des Urteils vom 
19.06.2012) und der Bezugnahmen auf den in der alleinigen Zuständigkeit der EU liegenden Euro 
(es sei denn, der Euro wäre nur Vorwand gewesen) Angelegenheiten der EU. Hinzu kommt, dass 
der Fiskalpakt als Rechtsgrundlage für EU-Verordnungen gedacht ist, die Verbindung von EFSF-
Rahmenvertrag und ESM mit der iwf-artigen Strenge i. S. v. Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV, die 
Ermächtigung auch zu allen drei genannten Verträgen über die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 
Abs. 3 S. 1 AEUV, und dass laut der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 09.12.2011 sowie gem. 
Erwägungsgrund 7 i. V. m. Art. 16 Fiskalpakt die spätere Aufnahme von ESM, Fiskalpakt und 
(zumindest im Falle der Ablehnung des ESM) auch des EFSF-Rahmenvertrags ins EU-Primärrecht 
geplant ist. Hinzu kommen die Ergänzung der EFSF um die rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse 



über Art. 5 EU-Verordnung 2011/385 (COD) und die Instrumentalisierung von EU-Fördermitteln 
für den ESM über Art. 21 Abs. 6 lit. e EU-Verordnung 2011/0276 (COD), wo das EU-Sekundär-
recht in den intergouvernementalen Bereich hinüber greift.
Aus Gründen äußerster Vorsicht betont die Beschwerdeführerin, dass der Rechtsbegriff der Ange- 
legenheit der Europäischen Union sich allein auf Transparenzpflichten in sachlicher, zeitlicher und 
förmlicher Hinsicht (Rn. 90 des Urteils vom 19.06.2012) bezieht, und in keiner Weise darauf, ob 
die Übernahme der betreffenden ins EU-Recht grundgesetz- oder eu-rechtskonform wäre.

Die frühzeitige Information der Bundestagsabgeordneten hat den Sinn, dass diese ihrem Recht auf 
Mitwirkung bei Angelegenheiten der EU nachkommen können. Wie das Urteil vom 19.06.2012 in 
den Rn. 101 – 104 zeigt, ist die umfassende Information der Abgeordneten eine Kompensation 
dafür, dass diese bzgl. des eu-sekundärrechtlichen Raums und ebenso auch im völkerrechtlichen 
Raum in Zusammenhang mit der EU eben nur mitwirken, aber nicht mitbestimmen können. Das 
Mitwirkungsrecht greift zeitlich erheblich früher als das Mitbestimmungsrecht der Abgeordneten, 
wenn es um die Zustimmung zu intergouvernementalen Verträgen in Zusammenhang mit der EU 
oder zu Änderungen des EU-Primärrechts bzw. um Umsetzungsgesetze zu EU-Richtlinien geht. 
Die Verantwortung der Bürger Deutschlands greift zeitlich erst später als die der Abgeordneten, 
weil die Bürger erst in ihrer Eigenschaft als Wähler, bei Volksabstimmungen und, soweit nötig, als 
Verfassungskläger gefragt sind. Aber auch, um diese Aufgaben erfüllen zu können, müssen auch 
die Bürger rechtzeitig die für ihre Aufgaben relevanten Informationen öffentlich zugänglich haben. 

Spätestens bei Beschluss eines völkerrechtlichen Vertrags durch die Regierungschefs muss die 
Öffentlichkeit informiert werden, um ihren Aufgaben nachkommen zu können. Hinzu kommt die 
Information der Bevölkerung durch die im Demokratieprinzip verankerte grundsätzliche Verpflich-
tung zur parlamentarischen  Öffentlichkeit (Rn. 112 des Urteils vom 19.06.2012). In Rn. 113 sagt 
das Bundesverfassungsgericht dazu: „Erst die Öffentlichkeit der Beratung schafft die
Voraussetzungen für eine Kontrolle durch die Bürger (vgl. BVerfGE 125, 104 <125>; zuletzt
BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 28. Februar 2012 - 2 BvE 8/11 -, juris Rn. 108). Dies gilt
auch, wo die parlamentarische Beratung sich, sei es mitwirkend oder kontrollierend, auf das
Entscheidungsverhalten bezieht (zur Kontrollfunktion des Parlaments BVerfGE 67, 100 <130>;
110, 199 <218 f.>; 124, 78 <121>). Die parlamentarische Verantwortung gegenüber den Bürgern 
ist wesentliche Voraussetzung des von Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG geforderten effektiven Einflusses 
des Volkes auf die Ausübung der Staatsgewalt.“

Dass die Pflicht zur direkten Information gegenüber der Öffentlichkeit auf Grund des Rechts aus 
Informationsfreiheit (Art. 5 GG) in sachlicher, zeitlicher und förmlicher Hinsicht sich auch durch 
die Kombination der Erfüllung der Rechte der Abgeordneten aus Art. 23 GG i. V. m. dem Grund-
satz auf Öffentlichkeit des Bundestags (Art. 42 GG) in keiner Weise ersetzen lässt, zeigt jedoch am 
deutlichsten der Artikel „Die Drohnen und das Schweigen des Parlaments“ der Welt vom 27.01. 
2012. Demnach wurden in der 16. Legislaturperiode des Bundestags von 15.500 Plenarreden 4.429 
nur schriftlich zu Protokoll gegeben und so im Ergebnis die darin enthaltenen Informationen der 
Massenöffentlichkeit vorenthalten.
www.welt.de/politik/deutschland/article13837740/Die-Drohnen-und-das-Schweigen-des-
Parlaments.html?print=true#reqdrucken

Das ESMFinG verletzt Art. 5 GG, weil das Inkrafttreten des ESMFinG erst das Inkrafttreten des 
Zustimmungsgesetzes zum ESM-Vertrag und damit des Art. 5 GG verletztenden ESM-Vertrags 
selbst ermöglichen würde.

Die Beschwerdeführerin wird durch das StabMechG und würde durch die Verkündung und noch 
schwerer durch das Inkrafttreten des ESMFinG, des Gesetzes zur Änderung des BSchuWG und der 



Zustimmungsgesetze zum Fiskalpakt, zu Art. 136 Abs. 3 AEUV und zum ESM-Vertrag selbst, 
gegenwärtig und unmittelbar in ihren Grundrechten  auf Meinungs-, Presse- und 
Informationsfreiheit (Art. 5 Abs.1 GG) verletzt. 
Sie wäre als Menschenrechtlerin, ehrenamtliche Journalistin / Bloggerin und Politikerin hinsichtlich 
der Meinungsfreiheit und der Pressefreiheit selbst betroffen durch den über die iwf-artige Strenge  
errichtbaren Ausnahmezustand, durch die Ungleichgewichtsverfahren (über die Privatisierung der 
Sicherheitsorgane und über das Risiko des Zugriffs der EU-Kommission auf die Sicherheitshaus-
halte) sowie über den direkten Zugriff der EU-Kommission auf die Exekutive und Judikative der 
Mitgliedsstaaten über Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt steigende Putschgefahr und durch die Gefahr des 
rangmäßigen Absturzes des Grundgesetzes. Hinsichtlich der Informationsfreiheit wäre sie dadurch 
betroffen, dass mit den privaten Gläubigern im Staateninsolvenzverfahren noch eine weitere Gruppe 
ungewählter und vor den  Bürger obendrein auch noch bzgl. ihrer Identität und ihrer 
Stimmrechtsanteile geheim gehaltener Gruppe von legislativen und exekutiven Mit-Herrschern 
geschaffen würde.
Und das Beispiel des Beschlusses des ESM-Vertrags am 23.06.2011 ohne (von der persönlichen 
Webseite des Bundestagsabgeordneten Peter Bleser und alternativen Interenetmedien wie  Nach-
denkseiten und Unser Politikblog einmal abgesehen) dessen Veröffentlichung zeigt die akute 
Gefahr zahlreicher weiterer drakonischer und zugleich für die Öffentlichkeit unsichtbarer 
Vorschriften für die Zeit ab Inkrafttreten des ESM-Vertrags.
Sie wäre bei Verkündung und noch schwerer bei Inkrafttreten der Zustimmungsgesetze unmittelbar 
(ohne weiteren vorherigen Rechtsakt) und gegenwärtig (sofort bei Inkrafttreten) betroffen, da be-
reits bei Inkrafttreten sich die Verletzung der Grundrechte auf Meinungs-, Informations- und 
Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG) ereignen würde. 

Auch durch die Verkündung im Bundesgesetzblatt des geänderten StabMechG ist die Beschwerde-
führerin selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen. Denn §3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG 
ermächtigt den Bundestag, Änderungen des EFSF-Rahmenvertrags durch einfachen Beschluss 
zuzustimmen. Der geänderte EFSF-Rahmenvertrag enthält bereits so gut wie alle Grausamkeiten 
des ESM bis auf die Ermächtigung der privaten Gläubiger zu verbindlichen politischen Auflagen 
und die rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse (siehe Abschnitte IV.3.2  und IV.6.2.5 dieser 
Verfassungsbeschwer-den).

Die Beschwerdeführerin macht die Verletzung ihrer Grundrechte aus Art. 5 Abs. 1 GG  i. V. m. 
dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) gel-tend, auch soweit es die Kompetenz der 
Bundestagsabgeordneten angeht, ihre Rechte zu schützen.

IX.5 Grundrecht auf  Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG) (i. V. m. Art. 38 GG)
Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen
zu versammeln (Art. 8 Abs. 1 GG). Dieses Bürgerrecht kann für Versammlungen unter freiem 
Himmel durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden (Art. 8 Abs. 2 GG).
Hierzu konkretisiert das Versammlungsgesetz Formvorschriften für öffentliche Versammlungen,
welche in erster Linie auf die Friedfertigkeit jeder Versammlung sowie auf die Verhinderung ver-
fassungsgefährdender Versammlungen zielen. Hierfür ist für jede Versammlung ein Versamm-
lungsleiter (§7 VersammlG), welcher das Hausrecht auszuüben und für Ordnung (§8 VersammlG)
zu sorgen hat, sowie Ansprechpartner der Polizei ist, zu bestimmen. Bei Versammlungen sind 
außerdem verboten Uniformen (§3 VersammlG), Vermummung (§17a VersammlG) und grobe Stö-
rungen. Öffentliche Versammlungen sind von entscheidender Bedeutung für die politische Willens-
bildung, unabhängig davon, ob sie durch Parteien, Verbände oder andere engagierte Bürger durch-
geführt werden. Sie sind für die parlamentarische Demokratie ebenso unerläßlich wie für ein 
Gleichgewicht zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften. Sie sind ein entscheidendes Ventil, mit 



dem die Einwohner unseres Landes, wann sie immer sie mit etwas unzufrieden sind, dies konstruk-
tiv und friedlich zum Ausdruck bringen können.

Die Beschwerdeführerin beschäftigt sich ehrenamtlich als Menschenrechtlerin, ehrenamtliche Jour-
nalistin / Bloggerin und Politikerin bewusst mit brisanten Themen hinreichenden menschenrechtli-
chen und verfassungsrechtlichen Gewichts. Sie hat bereits an zwei Parallelberichten aus der Zivil-
gesellschaft bzgl. Deutschland an den jeweils zuständigen Menschenrechtsfachausschuss der Ver-
einten Nationen mitgearbeitet. Und auch mit Verfassungsbeschwerden hat die Beschwerdeführerin 
schon Erfahrungen gesammelt. Ungeachtet dessen hat sie die Erfahrung gemacht, dass es bei 
einigen der Massenmedien eine gewisse Fixiertheit auf die wenigen bereits im Bundestag 
vertretenen Parteien und auf hochdekorierte Akademiker gibt, gefördert auch noch durch die 5%-
Hürde bei den Wahlen und die Sonstige-Hürde bei den Wahlumfragen, ungeachtet dessen, wieviel 
die Personen, auf welche sich die Fixierung richtet, jeweils bewirken mögen. 
Besondere Relevanz bereits zur Nachrichtenverbreitung gewinnt die Versammlungsfreiheit 
dadurch, 
dass die Kommission mit ihrer neuen Datenschutzverordnung incl. einer Schuldvermutung nun alle 
Medien, NGOs, Parteien und Blogger für alle ihr nicht genehmen Nachrichten im Internet mit Buß-
geldern in sechsstelliger Höhe überziehen will.

Damit reicht die Ausübung der von Art. 5 GG garantierten Grundrechte allein offensichtlich nicht 
aus, um die diskursive Entfaltung zu den Themen, zu welchen die Beschwerdeführerin sich einsetzt, 
zu sichern. Deshalb ist die Teilnahme an und auch die Organisation von öffentlichen Versammlun-
gen für die Beschwerdeführerin ein Muß, um im Gespräch zu bleiben.

Das ist von besonderer Bedeutung bei Art. 9 Fiskalpakt sowie bei Art. 136 Abs. 3 AEUV angesichts 
des Billionengeschäfts, welches allein der Ausverkauf der hoheitlichen Einrichtungen der Mitglied-
staaten der Eurozone, die Mitherrschaft der privaten Gläubiger in Wiener Initiative und Staaten-
insolvenzverfahren des ESM, die totale Kommerzialisierung der Natur, der Zugriff der EU-
Kommission auf die Höhe aller Löhne und aller Steuersätze in den Staaten der Eurozone sowie die 
in immer neuem Gewande verkleideten akuten und präventiven Bankenrettungsinstrumente 
versprechen. Berichterstattungshemmend wirkt nicht nur, dass einige der Profiteure des gleichzeitig 
auch größere Anoncenkunden sind. Noch viel stärker ist der Einfluss der Einbindung einzelner 
großer Medien in internationale Debattierclubs und Denkfabriken. Davon sind in Abschnitt IV.7 
dieser Verfassungsbeschwerden der ECFR und die Bil-derberger beispielhaft genannt, weil diese 
besonders auffällig darin geworden sind, EU-Komission, Banken, Politik und Massenmedien unter 
Ausschluß der Öffentlichkeit miteinander ins Gespräch zu bringen, wobei bei Bilderberg in 2010 
auch noch ausdrücklich die Finanzkrise ausgerechnet in Spanien (siehe Abschnitt XII.5) auf der 
Tagesordnung stand, was einen starken Anreiz für die damals dort vertretenen Medien darstellt, 
über den Zusammenhang zwischen dem Ausnahmezustand in Spanien und europäischem Finanzie-
rungsmechanismus sowie Wirtschaftsregierung zu schweigen. Zum Einfluss der Bilderbergkonfe-
renz 2011 siehe Abschnitte III.21 und IV.8 dieser Verfassungsbeschwerden. Und das sind mit 
Sicherheit nicht die einzigen Denkfabriken, die Medien einbinden und damit Berichterstattungs-
hemmnisse erzeugen.

Aber genau dieses für die öffentliche diskursive Entfaltung gerade wegen der beschriebenen Ten- 
denz zur Medieneinbettung immer wichtiger werdende Versammlungsrecht ist insbesondere durch 
Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV, Präambel EFSF-Rahmenvertrag, Erwägungsgründe 2+3+6, Art. 3 und 
Art. 12 ESM-Vertrag, Erwägungsgrund 3 und Art. 6 Abs. 1 EU-Verordnung 2011/385 (COD), 
Efofin-Rat vom 10.05.2010, Nr. 49 des Berichts der Task Force vom 21.10.2010 sowie Nr. 17+24 
der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011 bedroht, weil dessen Strenge bzgl. der 
Auflagen sich nicht explizit auf die Inhalte der Auflagen beschränkt, und damit auch bzgl. der 
Durchsetzungsmaßnahmen interpretiert werden kann. Das zeigt sich besonders deutlich in Spanien, 



wo anlässlich eines Fluglotsenstreiks der Ausnahmezustand ausgerufen und das Militär zur 
Einschüchterung der Streikenden eingesetzt wurde. Wobei allerdings, wie in Abschnitt XII.5 dieser 
Verfassungsbeschwerden dargestellt, der Fluglotsenstreik nur der Anlass und die vollständige 
Streichung der Hilfe zum Lebensunterhalt von Langzeitarbeitslosen, die den Hunger wieder nach 
Spanien gebracht hat, der eigentliche Grund gewesen sein dürfte. Wer Militär gegenüber 
Streikenden einsetzt, tut das üblicherweise auch gegenüber Demonstrierenden. Und das sind erst die 
Maßnahmen, bevor sich Spanien unter den Euro-Rettungsschirm zwingen lässt, und vor 
Inkrafttreten von Fiskalpakt und ESM. Wie in Abschnitt XII.3 gezeigt, wurde in Griechenland für 
IWF, EU-Kommission und EZB zumindest der gesetzgebungsmäßige Notstand ausgerufen zwecks 
Lockerung des Kündigungsschutzes. Und Rumänien hat sich sogar schriftlich zur Ausrufung des 
Notstands verpflichtet (siehe Abschnitte IV.5.5 und XII.2 dieser Verfassungsbeschwerden). 

Erschreckend sind auch die Versuche, sich in Deutschland einem Notstand anzunähern (siehe Ab-
schnitt XII.6 dieser Verfassungsbeschwerden). Die angebliche neue Dimension linksextremistischer 
Gewalt wurde nach der Explosion eines Gegenstands, dessen Größenordnung sich je nach Meldung 
zwischen einem Karnevalsböller und einem Sprengkörper befunden haben soll, ausgerufen, ausge- 
rechnet auf einer Großdemonstration am 12.06.2010 aus der Reihe „Wir zahlen nicht für Eure 
Krise.“ Und das, obwohl die auch von der Beschwerdeführerin entdeckten Filmaufnahmen eher 
nach einem agent provocateur aussehen, und obwohl gleich eine mehrfache Motivlage gegeben ist: 
Diskreditierung sämtlicher Demonstrationen gegen den Mißbrauch der Krise zur Verletzung sozia-
ler Menschenrechte, Vorwände zur Einschränkung des Demonstrationsrechts, Einschüchterung der 
Bevölkerung, Ablenkung von den wenige Tage zuvor erfolgten Drohungen des Kommissionspräsi-
denten (siehe Abschnitt XII.4 dieser Verfassungsbeschwerden) und von der abschließenden 
Stellungnahme des IWF vom 07.06.2010 zu den Artikel-IV-Konsultationen mit der Eurozone.
Und dann am 30.09.2010 die Polizeigewalt in Stuttgart, genau einen Tag nach der offiziellen Vor- 
stellung der EU-Verordnungsentwürfe zur Errichtung der halb-diktatorischen EU-Wirtschaftsregie- 
rung und genau einen Tag nach der internationalen gewerkschaftlichen Großdemonstration in Brüs-
sel gegen Sozialabbau. Diesmal mit phyischer Gewalt per Wasserwerferbeschuss in Kopfhöhe mit 
Hunderten von Verletzten, obwohl es dort bloß um einen einstelligen Milliardenbetrag geht, viel für 
einen Bahnhof, aber wenig  im Verhältnis zur allein schon betragsmäßigen Monstrosität des Euro-
Rettungsschirms. Das drastische gestiegene Gewaltpotential von oben könnte auch damit zusam- 
menhängen, dass dort linke und bürgerliche Kräfte einträchtig und friedlich gemeinsam demons-
triert haben.
Und das ist erst die Situation in Deutschland vor Inkrafttreten von Fiskalpakt und ESM und vor der 
Hineinzwängung Deutschlands in die Mühlen des europäischen Finanzierungsmechanismus. Wie 
groß das phyische Gewaltpotential von oben zur Durchsetzung der Auflagen dann wohl erst wäre, 
wenn schon die zeitliche Nähe zwischen Entwürfen sekundärrechtlicher Akte einen derartigen, 
bewußten oder unbewußten, Anstieg der Gewaltbereitschaft von oben auslösen.

Hinzu kommt, dass die Ausrufung eines Notstands, wie der Fall Rumäniens zeigt, auch direkter 
Gegenstand von IWF-Auflagen sein kann, sodass die iwf-artige Strenge  sich ebenso auch gegen die 
bürgerlichen Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerstaa- ten richtet, soweit man dies für die 
Zerstörung des Sozialen für sinnvoll halten würde; siehe auch Abschnitt XII.9 dieser Verfassungs-
beschwerden.

Zu bedenken ist auch, dass EU-Kommissionspräsident Jose Manuel Barroso seine Überlegungen 
zur Errichtung der Diktatur für Spanien, Griechenland und sein Heimatland Portugal bereits zur 
Durchsetzung des Euro-Stabilisierungsmechanismus angestellt hat, wo es primär um die Ermächti- 
gung der Troika geht. Zu wieviel mehr als dem lauten Nachdenken über die Errichtung der Diktatur 
für drei Staaten der Eurozone wird er erst fähig sein, wenn es um die Ermächtigung der EU-Kom- 
mission selbst als halb-diktatorischer EU-Wirtschaftsregierung geht ? Wer außer Herrn Barroso und 
vielleicht einigen der großen wirtschaftlichen Profiteure mag sich mehr fürchten vor der Transpa-



renz, die friedliche öffentliche Versammlungen auch an den in die internationalen Debattierzirkel 
eingebundenen Medien vorbei schaffen?

Die faktische Ausschaltung der Versammlungsfreiheit droht vor allem durch Art. 3 Abs. 2 Fiskal-
pakt, mit welchem die EU-Kommission alle von ihr gewünschten Organe der Exekutive und der 
Judikative der Mitgliedstaaten zu dem Zweck unter ihr Kommando stellen könnte zur Durchsetzung 
der Empfehlungen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt. Damit wäre es ihr möglich, 
Demonstranten, die der Freiheit der Bundestagsabgeordneten den Rücken stärken würden, nach 
Belieben verhaften, verurteilen oder erschießen zu lassen – soweit die zuständigen Beamten und 
Richter nicht mutig genug wären, für die Treue zu Eid und Grundgesetz ihre Existenz aufs Spiel zu 
setzen.

EFSF-Rahmenvertrag, ESM, Art. 136 Abs. 3 AEUV, Fiskalpakt und die daran anknüpfenden EU-
Verordnungen (Abschnitte V.3 – V.7 und VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden) sind  aber auch in  
ihrem Zusammenwirken mit anderen gegen die Versammlungsfreiheit gerichteten Vorschriften zu 
sehen, welche zum Teil erst durch den Lissabonvertrag ins EU-Primärrecht eingefügt worden sind 
und durch das Lissabonurteil (wegen des Vorrangs der Verfassungsidentität) erst für Deutschland, 
in der Folge dann auch nach deutschem Vorbild für Lettland und Rumänien in erheblichem Maße 
ent-schärft worden sind, was aber bei einem rangmäßigen Absturz des Grundgesetzes (siehe 
Abschnitte IV.5.3 und III.12 dieser Verfassungsbeschwerden) wieder zunichte gemacht würde, 
sodass diese Vorschriften gefährlicher würden als je zuvor. 
Da ist vor allem die Solidaritätsklausel (Art. 222 AEUV), welche bei undefinierten „vom Menschen 
verursachten Katastrophen“ und bei Terroranschlägen den Einsatz des EU-Militärs im Inneren 
erlauben würden. Da ist der lückenhafte Schutz des Menschenrechts auf Leben innerhalb des EU-
Rechts, wonach man aus Sicht des EU-Rechts Aufständische und undefinierte Aufrührer einfach 
töten darf, wenn dies zur rechtmäßigen Niederschlagung als, von wem auch immer, unbedingt 
erforderlich ansehen wird (Art. 52 Abs. 3+7 EU-Grundrechtecharta, Erläuterungen des EU-
Konvents zu Art. 52 EU-Grundrechtecharta, Art. 2 EMRK, Abschnitt VII.13 dieser Verfassungs-
beschwerden).
Und es gibt eine eigene EU-Gendarmerietruppe zur Aufstandsbekämpfung.

Die IWF-Artigkeit der Auflagen zu Lasten der Verwirklichung der sozialen Menschenrechte hat das 
Potential selbst den verschnarchtesten Europäer auf die Straße zu bringen, und sei es nur, um nach 
Essen und Medikamenten zu betteln. 
Darum auch die Offenheit zu iwf-artiger Strenge auch zu Lasten der bürgerlichen Menschenrechte.

Das Versammlungsrecht ist auch durch das insbesondere auch auf die Exportierbarmachung aller 
bisher unveräußerlicher Werte ausgerichtete Ungleichgewichtsverfahren (siehe vor allem 
Abschnitte
V.5, V.7 und V.11 dieser Verfassungsbeschwerden) gefährdet, weil das auch die Sicherheitsorgane 
mit einschließen würde. Das würde die Putschgefahr deutlich erhöhen, weil die demokratisch legi-
timierte Politik und das Volk die Kontrolle über die bewaffneten Einheiten verlieren würden. Der 
Beschwerdeführerin ist kein einziger Putsch bekannt, welcher nicht vor allem zu Verletzungen des 
Versammlungsrechts geführt hätte.
Aber auch die Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung würde die Putschgefahr steigen lassen, weil 
sie der Kommission die Macht geben würde, über alle Fragen der Lohnpolitik auch gegenüber allen 
Einheiten der Sicherheitskräfte in der Eurozone bußgeldbewehrte Empfehlungen zu initiieren. 
Dass der EU-Kommissionspräsident laut über den Übergang zu Diktaturen nachgedacht hat, 
beweist jedoch, dass auch zum Schutz des Versammlungsrechts (Art. 8 GG), ESM, Fiskalpakt und 
die in den Abschnitten V.3 bis V.7 und VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden erläuterten Verord-
nungen, die der EU-Kommission Macht über die mitgliedsstaatlichen Sicherheitshaushalte der 
Eurozonenstaaten geben würden  geben würden, nicht zugestimmt werden darf. 



Das ESMFinG verletzt Art. 8 GG, weil das Inkrafttreten des ESMFinG erst das Inkrafttreten des 
Zustimmungsgesetzes zum ESM-Vertrag ermöglichen würde, und damit auch den ESM. Auf 
einfachgesetzlicher Ebene schließlich würde das Gesetz zur Änderung des BSchuWG mit oder ohne 
ESM ein Staateninsolvenzverfahren mit iwf-artiger Strenge ermöglichen.

Die Beschwerdeführerin wird durch das StabMechG und würde durch die Verkündung und noch 
schwerer bei Inkrafttreten des ESMFinG, des Gesetzes zur Änderung des BSchuWG sowie der 
Zustimmungsgesetze zum Fiskalpakt, zu Art. 136 Abs. 3 AEUV und zum ESM-Vertrag selbst, 
gegenwärtig und unmittelbar in ihrem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG) verletzt. 
Sie wäre als Menschenrechtlerin, ehrenamtliche Journalistin / Bloggerin und Politikerin selbst 
betroffen durch den über die iwf-artige Strenge errichtbaren Ausnahmezustand, durch die durch die 
Ungleichgewichtsverfahren (über die Privatisierung der Sicherheitsorgane und über das Risiko des 
Zugriffs der EU-Kommission auf die Sicherheitshaushalte) steigende Putschgefahr, durch die 
direkte Instrumentalisierung von Sicherheitskräften und Justiz durch die EU-Kommission über Art. 
3 Abs. 2 Fiskalpakt  und durch die Gefahr des rangmäßigen Absturzes des Grundgesetzes.
All dies würde erfolgen, wie oben dargestellt,  anknüpfend an den EFSF-Rahmenvertrag, den ESM-
Vertrag, den Fiskalpakt sowie die an diese anknüpfenden in den Abschnitten V.3 – V.7 und VI.2 
erörterten EU-Verordnungen. 
Sie wäre bei Verkündung und noch schwerer bei Verkündung und noch schwerer bei Inkrafttreten 
der Zustimmungsgesetze unmittelbar (ohne weiteren vorherigen Rechtsakt) und gegenwärtig (sofort 
bei Verkündung bzw. Inkrafttreten) betroffen, da bereits bei Verkündung und noch schwerer bei 
Inkrafttreten sich die Verletzung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG) ereignen 
würde. 

Auch durch die Verkündung im Bundesgesetzblatt des geänderten StabMechG ist die Beschwerde-
führerin selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen. Denn §3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG 
ermächtigt den Bundestag, Änderungen des EFSF-Rahmenvertrags durch einfachen Beschluss 
zuzustimmen. Der geänderte EFSF-Rahmenvertrag enthält bereits so gut wie alle Grausamkeiten 
des ESM bis auf die Ermächtigung der privaten Gläubiger zu verbindlichen politischen Auflagen 
und die rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse (siehe Abschnitte IV.3.2  und IV.6.2.5 dieser 
Verfassungsbeschwer-den).

Die Beschwerdeführerin macht die Verletzung der  Versammlungsfreiheit  i. V. m. dem 
grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) geltend, auch soweit es die Kompetenz der Bundes-
tagsabgeordneten angeht, ihre Rechte zu schützen.

IX.6 Grundrecht auf Eigentum (Art. 14 GG) (i. V. m. Art. 38 GG)
Nach Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG wird das Eigentum gewährleistet. Sein Inhalt und seine Schranken
werden nach Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG nicht nur durch andere Grundrechte, sondern auch bereits 
durch einfache Gesetze, festgelegt. Der Gesetzesvorbehalt lässt jedoch den Schutz des Wesensge-
halts des Eigentumsrechts unberüht. Das Grundrecht auf Eigentum differenziert auch nicht nach der 
Art des Eigentums, schützt zumindest hinsichtlich des Wesensgehalts das Eigentum an körperlichen 
Gegenständen genauso wie das geistige Eigentum.

Art. 14 Abs. 2 GG bestimmt: “Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der
Allgemeinheit dienen.” Diese Schranke des Eigentumsrechts, die sog. “Sozialpflichtigkeit des 
Eigentums”, ist nicht nur von entscheidender Bedeutung als Rechtsgrundlage für die Finanzierung 
des Staates und der Sozialversicherung sowie gegen für die Allgemeinheit gefährliche Verwendun-
gen von Eigentum. Sie schützt zugleich auch die Menschenwürde (Art. 1 GG) und das Sozialstaats-



gebot (Art. 20 Abs. 1 GG) davor, durch Überdehnung des Eigentumsrechts verletzt zu werden.
Darüber hinaus lässt, angesichts von Art. 1 Abs. 2 GG, die Sozialpflichtigkeit des Eigentums aus 
Art. 14 Abs. 2 GG auch Raum für die Verwirklichung der sozialen Menschenrechte aus internatio-
naler, darunter vor allem aus universeller, Rechtsquelle.
Je sozialer der Zweck, je hochrangiger das Menschenrecht, in welchem dieser verankert ist, und je 
weniger dieses Menschenrecht bisher erfüllt ist, desto tiefer darf der Eingriff nicht nur in die 
Erträge, sondern auch in die Substanz des Eigentums sein. 
Alle Eingriffe in das Grundrecht auf Eigentum, welche das über Art. 14 Abs. 2 GG oder das über 
andere Grundrechte oder grundrechtsgleiche Rechte, insbesondere über die unantastbare 
Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) rechtsfertigbare Maß überschreiten, sind gem. Art. 14 Abs. 3 
GG als enteignend zu werten und damit entschädigungspflichtig. 

Die Sozialpflichtigkeit des Eigentums (Art. 14 Abs. 2 GG), welche die wesentlichste Rechtsgrund-
lage im Grundgesetz dafür ist, dass der Staat in das Eigentum der Einwohner eingreifen darf, um 
seine Aufgaben zu finanzieren, hat aber auch quantitative und qualitative Grenzen. Es darf nicht 
alles erdenkliche, zumindest nicht alles erdenkliche in unbeschränktem Ausmaß, aus Steuermitteln 
gefördert werden.
Die Förderung der Spekulation wird von der Mehrheit der Bevölkerung meist nicht, zumindest nicht 
in erster Linie, als ein originär soziales Anliegen empfunden. Im Gegenteil wird die Spekulation, 
am deutlichsten sichtbar vielleicht, soweit sie auf dem Lebensmittel- und auf dem Wohnungsmarkt 
in ihren Auswirkungen sichtbar wird, als oft eher als der vollen Verwirklichung gerade sozialer uni-
verseller Menschenrechte wie der auf Nahrung und auf Wohnung (Art. 11 Uno-Sozialpakt) entge-
genlaufend erfahren.
Darüber hinaus tendiert die Spekulation dazu, wie seit spätestens 2008 unübersehbar am Beispiel 
der Spekulation mit verbrieften Hypothekenkreditforderungen, dazu, unsoziale Ergebnisse auf Kos- 
ten von Unternehmern der Realwirtschaft, Arbeitnehmern und Sozialleistungsempfängern zu schaf-
fen. Die Beschwerdeführerin ist daher der Rechtsauffassung, dass jegliche Spekulationsförderung 
aus Steuermitteln mit dem Grundrecht auf Eigentum unvereinbar ist, weil es einfach kein sozialer 
Zweck ist, und damit von Art. 14 Abs. 2 GG nicht gedeckt sein kann.
Das gilt in besonderem Maße angesichts der Bankenrettungstradition des IWF (Abschnitt XI.21 
dieser Verfassungsbeschwerden) und der Ausgerichtetheit von EFSF und ESM auf das Hinaus-
schieben des Versicherungsfalls der von bestimmten Großbanken eingegangenen CDS (FTD – 
Artikel „Die Angst der Amerikaner“ vom 03.11.2011, Abschnitt III.23 dieser 
Verfassungsbeschwerden).
Darum ist der gesamte europäische Finanzierungsmechanismus mit dem Grundrecht auf Eigentum  
spätestens ab der Erhöhung der EFSF  unvereinbar. Das Urteil vom 07.09.2011 befand zwar die 
Summe der deutschen Beteiligung an Griechenlandhilfe und EFSF damals noch als 
verfassungsgemäß, aber damals hatte das Bundesverfassungsgericht die Beweise für die 
Ausgerichtetheit des europäischen Finanzierungsmechanismus auf Spekulationsförderung und 
Bankenrettung noch nicht vorliegen (Abschnitt XI.20 sowie zur Definition und zum Vorrang der 
„Finanzstabilität“ innerhalb dieser Mechanismen Abschnitte III.15 und III.22 dieser 
Verfassungsbeschwerden).

Nun könnte man natürlich argumentieren, dass die Bankenrettung nicht nur der Spekulationsförde- 
rung, sondern auch der Finanzierung der Realwirtschaft dient, und damit, losgelöst von der Frage, 
welche Art von Kreditauflagen menschenrechtlich zulässig sind, die Bankenrettung aus Steuermit-
teln auf die Sozialpflichtigkeit des Eigentums zumindest dem Grunde nach Art. 14 Abs. 2 GG ge-
stützt werden könnte. Das wäre dann jedoch durch die übrigen Grund- und Menschenrechte be- 
schränkt. Und da Art. 14 Abs. 2 GG bereits durch die 480,- Mrd. € für die Soffin sehr weit ausge-
schöpft, wenn nicht gar überdehnt worden ist, bleibt nach dem Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 GG) 
bereits quantitativ kein weiterer Raum mehr für weitere offene oder verdeckte  Bankenrettung  
(siehe Abschnitt IX.3 dieser Verfassungsbeschwerden).



Umso mehr kollidiert auch der ESM-Vertrag angesichts von dessen Umfang von 720,21916 Mrd. € 
(für eine Verleihkapazität von 500,- Mrd. €) mit dem Grundrecht auf Eigentum, darüber hinaus 
durch die Möglichkeit des ESM, sein Kapital immer weiter zu erhöhen ohne jegliche weitere 
Zustimmung der nationalen Parlamente auf Grund der leichten Aushebelbarkeit von Art. 10 Abs. 1 
S. 3 ESM-Vertrag, durch die Möglichkeit des ESM zum Kauf von Staatsanleihen auf dem 
Primärmarkt (Art. 17 ESM-Vertrag) und durch die Möglichkeit des ESM, selbst über die 
Ausweitung seines Instrumentariums zu entscheiden (Art. 19 ESM-Vertrag), womit sich jederzeit 
wieder neue scheinbare Sachzwänge zur Kapitalerhöhung des ESM schaffen ließen.

Auch Art. 15 ESM-Vertrag ist unvereinbar mit dem Grundrecht auf Eigentum, weil dieser 
beinhaltet (vgl. Erklärung der Regierungschefs der Staaten der Eurozone zum Gipfel vom 
21.07.2011, Abschnitt III.22 dieser Verfassungsbeschwerden) Kredite an Staaten zu gewähren, 
damit diese das Geld weiter verschenken an Banken. Was man erst mit Griechenland testweise 
gemacht hat (Abschnitt XI.5 dieser Verfassungsbeschwer-den), soll über den ESM nun für alle 
Staaten der Eurozone ermöglicht werden. Den Steuerzahlern in beliebiger Höhe Schulden 
aufzubürden, um in entsprechender Höhe Geschenke an Banken zu machen, ist offensichtlich 
unsozial und damit von der Sozialpflichtigkeit des Eigentums (Art. 14 Abs. 2 GG) nicht gedeckt.

Darüber hinaus verstoßen Art. 5 Abs. 3 EFSF-Rahmenvertrag und Art. 19 ESM-Vertrag gegen Art. 
14 GG, weil sich auf diese auch die Einführung von Eurobonds stützen ließen (abgesehen von der 
Verfassungswidrigkeit jeglicher Blankett-Ermächtigung). Eurobonds allein wären dem Grunde nach 
noch mit dem Grundgesetz vereinbar (Abschnitt III.21 dieser Verfassungsbeschwerden), solange sie 
betragsmäßig eng genug begrenzt bleiben würden, da sie dem Staatsauftrag europäische Integration 
(Art. 23 GG) förderlich sind. Angesichts des Ausmaßes, in welchem die deutschen Steuerzahler 
bereits für die offene und verdeckte Bankenrettung in Anspruch genommen worden sind, lässt 
jedoch Art. 14 GG rein quantitativ keinen Raum mehr, jetzt auch zusätzlich die auf die deutschen 
Staatsanleihen zu zahlenden Zinsen mit Eurobonds in die Höhe zu treiben. 
 
Die Ausweitung des Instrumentariums ohne erneutes Zustimmungsgesetz (Art. 19 ESM-Vertrag 
und die Kapitalerhöhung ohne parlamentarische Zustimmung  versuchen Art. 10 Abs. 1 S. 3 ESM-
Vertrag und Art. 2 Abs. 1 + 2 des Zustimmungsgesetzes zwar zu unterbinden, was durch eine deut- 
sche Stimmrechtsaussetzung (Art. 4 ESM-Vertrag) und die Anwendung der Selbständerungsklausel
(Art. 44 ESM-Vertrag) aber leicht zu umgehen ist.

Auch die Rekapitalisierung von Banken aus Steuermitteln über EFSF oder ESM, welche der IWF 
verlangt in Zusammenhang mit den Stresstests (Abschnitt XI.19 dieser Verfassungsbeschwerden), 
und welche laut der Erklärung zum Gipfel vom 21.07.2011 (Abschnitt III.22 dieser Verfassungs-
beschwerden) auch von den Regierungschefs zumindest dem Grunde nach gewollt und lediglich auf 
nach Inkrafttreten des ESM aufgeschoben worden ist, ist unvereinbar mit dem Grundrecht auf 
Eigentum (Art. 14 GG), weil das mit dem Eigentumsrecht noch vereinbare Maß an Bankenrettung 
bereits mit der Soffin in vollem Umfang ausgeschöpft worden ist.

Selbst das Argument mit der Rolle der Banken für die Finanzierung der Realwirtschaft trägt nicht 
mehr seit dem Gipfel vom 26.10.2011, wo beschlossen wurde, dass die Staaten der Eurozone nun 
auch noch die ganz normale Vergabe von Krediten mit mittlerer Laufzeit von Banken an die 
Realwirtschaft mit Bürgschaften über einen Teilbetrag der Kredite subventionieren. Außerdem 
wurde beschlossen die Rekapitalisierung der Banken der Eurozone aus Steuermitteln. Für beides 
erhalten die Staaten der Eurozone dann zum Dank auch noch zusätzliche Auflagen. Siehe dazu auch 
Abschnitte XI.5.2 – XI.5.4 dieser Verfassungsbeschwerden zu Griechenland.

Auch das bewußte Hinauszögern eines souverän bewältigten griechischen Staatsbankrotts in der 



Absicht, das Land unter den ESM zu zwingen, wo es erst nach seinem totalen Ausverkauf seine 
Zahlungen einstellen könnte, und in der Absicht, einige us-amerikanische und französische Groß-
banken vor dem Kreditereignis, bei welchem sie ihre gigantischen CDS-Wetten einlösen müssen, zu 
bewahren, sind keine sozialen Zwecke und damit von der Sozialpflichtigkeit des Eigentums (Art. 14 
Abs. 2 GG) offensichtlich nicht gedeckt. Für solche Zwecke dürfen von der Beschwerdeführerin 
gezahlte Steuern nicht verwendet werden.

Art. 3 Abs.  2 Fiskalpakt ist mit dem Grundrecht auf Eigentum (Art. 14 GG) unvereinbar, weil die 
EU-Kommission die Staaten damit auch dazu zwingen würde, die vorrangige Bedienung der 
Gläubiger (incl. Sperrkonto) in ihre Verfassung zu schreiben (Abschnitt IV.5.3 dieser Verfassungs-
beschwerden), wodurch der Haushaltsgesetzgeber nicht mehr in der Lage wäre,  sicherzustellen, 
dass die Staatseinnahmen auf eine Weise verteilt werden, die noch sozial ausgewogen genug ist, um 
im Rahmen der Sozialpflichtigkeit des Eigentums (Art. 14 Abs. 2 GG) die staatlichen Eingriffe in 
das Eigentum tragen zu können.

Unvereinbar mit dem Grundrecht auf Eigentum ist auch, dass nach Art. 2 Abs. 4 lit. b, Art. 4 Abs. 2 
und Art. 6 Abs. 3 des geänderten Rahmenvertrags der EFSF die privaten Gläubiger selbst die 
Bürgschaften von den Schuldnerstaaten ziehen können, sobald die EFSF einmal nicht pünktlich 
zahlt. 

Unvereinbar  mit dem Grundrecht auf Eigentum ist desweiteren, dass Art. 6 Abs. 5 + 6 des 
Rahmenvertrags jeden Sicherungsgeber bevollmächtigt, bei jeder Ziehung einer Bürgschaft ohne 
Prüfung der Rechtmäßigkeit des Anspruchs zu leisten und alle dabei etwa entstehenden Schäden 
von der EFSF, also letztlich auch von der Beschwerdeführerin in deren Eigenschaft als Steuerzah- 
lerin, ersetzt zu bekommen.Damit lässt sich, soweit nur ein Sicherungsgeber mitspielt, die EFSF 
selbst durch die bloße Behauptung, Ansprüche gegenüber einem Schuldnerstaat zu haben, ausneh-
men.

In besonders schwerem Maße verstößt der europäische Finanzierungsmechanismus gegen das 
Grundrecht auf Eigentum jedoch dadurch, dass gerade im Rahmen des europäischen Finanzierungs- 
mechanismus sämtliche Auflagen iwf-artig sind (Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV, Präambel EFSF-
Rahmenvertrag, Erwägungs-gründe 2, 3 und 6 sowie Art. 3 und Art. 12 ESM-Vertrag,  Schlussfol-
gerungen des Ecofin-Rats vom 10.05.2010, Erklärung der Eurogruppe vom 28.11.2010, Nr. 49 des 
Berichts der Task Force vom 21.10.2010 (Abschnitt III.14 dieser Verfassungsbeschwerden) und Nr. 
17 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011  (Abschnitt III.23 dieser Verfassungs-
beschwerden)), und dass gleichzeitig Steuermittel für diese Mechanismen aufgewendet werden. 
Dabei würde Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV die iwf-artige Strenge für alle Finanzhilfen sogar mit eu-
primärrechtlichem Rang normieren.
Da IWF-Artigkeit nichts anderes bedeutet als die Ignorierung sämtlicher Grund- und Menschen-
rechte der Einwohner der Schuldnerländer, vor allem zu Lasten der Verwirklichung der sozialen 
Rechte, ist der Einsatz von Steuermitteln für den europäischen Finanzierungsmechanismus in 
vollem Umfang unvereinbar mit dem Grundrecht auf Eigentum. Art. 14 Abs. 2 GG ist die Rechts-
grundlage für die Erhebung von Steuern durch den Staat. Es muss für die von der Gewalten-
verschränkung gewollte Balance zwischen Legislative, Exekutive, Judikative und Volk (Art. 1 Abs. 
3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG) natürlich ein hinreichender Spielraum bleiben, dass wechselnde 
parlamentarische Mehrheiten und Regierungen auch wechselnde Bevölkerungsgruppen stärker 
subventionieren. Aber der Einsatz von Steuermitteln für Mechanismen, die absolut sozialwidrig 
oder gar sozialfeindlich sind, wie dies auf Grund der Verpflichtung zur IWF-Artigkeit aller 
Auflagen im europäischen Finanzierungsmechanismus der Fall ist, ist offensichtlich nicht durch 
Art. 14 Abs. 2 GG gedeckt und damit eine unheilbare Verletzung des Grundrechts auf Eigentum. 

Das gleiche gilt für die sozialwidrigen Auflagen, welche man an aus Steuermitteln finanzierte EU-



Fördermittel knüpfen will (siehe Abschnitte VI.1.1, VI.1.2, VI.2.1 und X.4 dieser Verfassungs-
beschwerden), sowohl hinsichtlich der Agrarsubventionen als auch bzgl. der Kohäsions- und der 
Strukturmittel der EU. Die Beschwerdeführerin wendet sich in keiner Weise gegen die genannten 
EU-Fördermittel. Da diese aber aus deutschen Steuermitteln stammen, dürfen sie nach Art. 14 Abs. 
2 GG nicht als Druckmittel für sozialwidrige Auflagen verwendet werden. Der wichtigste Unter-
schied zwischen den Auflagen des IWF und denen der Kommission wäre, dass die Auflagen von 
der EU-Kommission (alias EU-Wirtschaftsregierung) kämen, und daher einen anderen Schwerpunkt 
hätten (siehe Abschnitt V. dieser Verfassungsbeschwerden), nämlich noch viel radikaler auf totale 
Privatisierung, Kommerzialisierung und Patentierung (über die Gentechnik) sowie schrittweise die 
Marginalisierung der gesamten Sozialversicherung ausgerichtet würden, und nicht so sehr auf die 
Erzeugung von Hunger durch den Ausverkauf der Nahrungsmittelnotreserven und auf die Margina-
lisierung direkt des ganzen Gesundheitswesens wie beim IWF. Sie wären aber gleichermaßen 
sozialwidrig bis sozialfeindlich, und ihre Verknüpfung mit steuerfinanzierten EU-Fördermitteln ist 
daher mit dem Grundrecht auf Eigentum der Beschwerdeführerin in deren Eigenschaft als Steuer-
zahlerin unvereinbar.

Durch das Grundrecht auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 GG) geschützt sind auch die von der 
Beschwerdeführerin erworbenen Ansprüche gegenüber der gesetzlichen Rentenversicherung sowie 
die Ansprüche aus ihrer Privatrente, aus ihrer Kapitallebensversicherung und ihrer Rürup-Rente. 
Sämtliche Einwendungen dieser Verfassungsbeschwerden bzgl. des universellen Menschenrechts 
auf soziale Sicherheit und Sozialversicherung (siehe Abschnitt IX.9 dieser Verfassungsbeschwer-
den) werden, soweit sie sich auf die die im vorigen Satz genannten Versicherungen beziehen, 
hiermit gleichermaßen auch als Ver-letzungen des Grundrechts auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 GG) 
geltend gemacht. Dabei ist zu beach- ten, dass das Grundrecht auf Eigentum für Deutschland auf 
dem höchsten rechtlichen Rang steht, noch um mehrere Stufen höher als die universellen 
Menschenrechte.
In besonderem Maße, quantitativ wie qualitativ unvereinbar mit dem Grundrecht auf Eigentum (Art. 
14 GG) ist die Einbeziehung der Sozialversicherung in die Beurteilung der Tragfähigkeit der öffent-
lichen Finanzen im Rahmen der rigorosen Schuldentragfähigkeitsanalyse für die Entscheidung über 
die Frage, ob ein Staat innerhalb des ESM in das Staateninsolvenzverfahren gezwungen wird. Das 
würde den Staat entscheidend unter Druck setzen, Ersparnisse der Sozialversicherung für die 
Bezahlung der Gläubiger von Bund, Ländern und Gemeinden zu verwenden bis hin zur 
Einbeziehung der Sozialversicherung in die Insolvenzmasse des Staates (Art. 12 und Art. 13 ESM-
Vertrag, Abschnitte IV.6.2.4 und IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden). 

Dass die entschädigungslose Enteignung der Ansprüche an die private Rentenversicherung und 
damit aller Voraussicht nach auch aus der Rürup-Rente und der Kapitallebensversicherung schon 
im Rahmen des Defizitverfahrens geplant ist, beweisen das Beispiel Ungarns und die Reaktion des 
Ministerrats darauf vom 24.01.2012 (Abschnitt V.22 dieser Verfassungsbeschwerden). Umso mehr 
droht diese grundgesetzwidrige Enteignung im europäischen Finanzierungsmechanismus, wo es um 
die Liquiditätsprobleme geht.

Das ESMFinG verstößt gegen Art. 14 GG, weil es nun auch noch Einzahlungsverpflichtungen für 
den ESM zustimmt, obwohl das nach Art. 14 GG erlaubte Maß der Bankenrettung bereits mit 
Soffin 1, Griechenlandhilfe und EFSF mit Stand vom 07.09.2011 ausgeschöpft war. Außerdem 
verstößt das ESMFinG gegen Art 14 GG, weil sein Inkrafttreten das Inkrafttreten des Zustim-
mungsgesetzes zum ESM ermöglichen würde (Abschnitte IV.6.2.6 + IV.6.2.7 dieser Verfassungs-
beschwerden).
Das Gesetz zur Änderung des BSchuWG (Abschnitt IV.6.2.8 dieser Verfassungsbeschwerden) 
verstösst gegen Art. 14 GG, weil dieses auf der einfachgesetzlichen Ebene die Strukturen schaffen 
würde für die Wiener Initiative und das Staateninsolvenzverfahren, und das unabhängig davon, bo 
der ESM je in Kraft tritt.



In besonders schwerem Maße verletzt Art. 136 Abs. 3 AEUV das Grundrecht auf Eigentum (Art. 14 
GG), weil auf diese Blankett-Ermächtigung immer neue eu-sekundärrechtliche und intergouverne-
mentale Mechanismen zur Bankenrettung („Finanzstabilität“) gestützt werden könnten (Abschnitt 
III.1 dieser Verfassungsbeschwerden).

Die Beschwerdeführerin wird durch das StabMechG und würde durch die Verkündung und noch 
schwerer bei Inkrafttreten des ESMFinG, des Gesetzes zur Änderung des BSchuWG sowie der 
Zustimmungsgesetze zum Fiskalpakt, zu Art. 136 Abs. 3 AEUV und zum ESM-Vertrag selbst, 
gegenwärtig und unmittelbar in ihrem Grundrecht auf Eigentum (Art. 14 GG) verletzt. 
Sie wäre als Steuerzahlerin und als gesetzlich und privat Rentenversicherte und Lebensversicherte  
selbst betroffen durch die von Art. 14 Abs. 2 GG nicht gedeckte Spekulationsförderung, durch das 
von Art. 14 Abs. 2 GG nicht gedeckte gleichheitswidrige Übermaß an Bankenrettung, durch die 
dem Art. 14 Abs. 2 GG diametral entgegengesetzte Verknüpfung von Steuermitteln mit sozialwidri-
gen bis sozialfeindlichen Auflagen und durch mit dem Recht auf Eigentum unvereinbaren Eingrif-
fen in die Rentenansprüche der Beschwerdeführerin. Sie wäre betroffen als gesetzlich Renten-
versicherte durch die im europäischen Finanzierungsmechanismus zu erwartenden nicht wieder 
zurück fließenden Darlehen aus der Rentenversicherung zur Bankenrettung (wie in Irland, siehe 
Abschnitt XI.4 dieser Verfassungs-beschwerden), durch die Senkung der Rentenansprüche über 
IWF-Auflagen (wie in Lettland und Rumänien, siehe Abschnitte IV.5.5 und VII.4 dieser 
Verfassungsbeschwerden), durch die Reduzie-rung der gesamten solidarischen Sozialversicherung 
auf eine Mindestversorgung  über den mittels der Sanktionsbewehrung der präventiven 
Komponente erzwungenen Wechsel zu Mehrsäulensyste-men (Abschnitte V.4, V.6 und V.15 dieser 
Verfassungsbeschwerden) und in besonderem Maße durch die Einberechnung der gesamten 
Sozialversicherung in die rigorose Schuldentragfähigkeits-analyse und daraus resultierendem Druck 
zur Einbeziehung der gesamten Sozialversicherung in die staatliche Insolvenzmasse (Abschnitt 
IV.6.2.4  + IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden). 
All dies würde erfolgen, wie oben dargestellt, durch EFSF-Rahmenvertrag, ESM, Fiskalpakt und 
die an diese anknüpfenden EU-Verordnungen (Abschnitte V.3 – V.7 und VI.2 dieser 
Verfassungsbe-schwerden).
Sie wäre bei Verkündung und noch schwerer bei Inkrafttreten der Zustimmungsgesetze unmittelbar 
(ohne weiteren vorherigen Rechtsakt) und gegenwärtig (sofort bei Inkrafttreten) betroffen, da 
bereits bei Inkrafttreten sich die Verletzung des Grundrechts auf Eigentum (Art. 14 GG) ereignen 
würde. 

Auch durch die Verkündung im Bundesgesetzblatt des geänderten StabMechG ist die Beschwerde-
führerin selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen. Denn §3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG 
ermächtigt den Bundestag, Änderungen des EFSF-Rahmenvertrags durch einfachen Beschluss 
zuzustimmen. Der geänderte EFSF-Rahmenvertrag enthält bereits so gut wie alle Grausamkeiten 
des ESM bis auf die Ermächtigung der privaten Gläubiger zu verbindlichen politischen Auflagen 
und die rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse (siehe Abschnitte IV.3.2  und IV.6.2.5 dieser 
Verfassungsbeschwer-den).

Die Beschwerdeführerin macht die Verletzung des Eigentumsrechts i. V. m. dem grundrechtsglei-
chen Wahlrecht (Art. 38 GG) geltend, auch soweit es die Kompetenz der Bundestagsabgeordneten 
angeht, ihre Rechte zu schützen.

IX.7 Funktionsvorbehalt (Art. 33 Abs. 4 GG) (i. V. m. Art. 38 GG)
Das grundrechtsgleiche Recht auf den Funktionsvorbehalt (Art. 33 Abs. 4 GG) bestimmt, dass 
hoheitliche Aufgaben als ständige Aufgaben grundsätzlich nur von Personen ausgeübt werden dür-
fen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treuverhältnis stehen. Entscheidend ist dabei, 
dass die Personen, die hoheitliche Macht ausüben, auf die Verfassung vereidigt werden, und sie vor 



allem abhängig beschäftigt sind direkt beim Staat, ohne dass ein privater Arbeitgeber dazwischen 
ist. Die Sicherheit des Arbeitsverhältnisses muss von der Loyalität zur Verfassung und zum Staat 
abhängen, nicht von der Loyalität zu einem privaten Arbeitgeber. Der grundrechtsgleiche Funkti- 
onsvorbehalt hat den Sinn, die Einwohner und Bürger des Landes vor jeglicher Durchtrennung der 
demokratischen Legitimationskette und vor jeglicher Willkür zu schützen. Der Funktionsvorbehalt 
setzt besonders enge Grenzen gegen jegliche Privatisierung hoheitlicher Aufgaben. Das Urteil im 
Pilotverfahren vom 07.09.2011 hat bestätigt, dass die grundrechtsgleichen Rechte für Deutschland 
den gleichen Rang haben wie die Grundrechte und Strukturprinzipien des Grundgesetzes (Abschnitt 
VII.5 dieser Verfassungsbeschwerden). Sie würden also auch dann weiterhin über den 
Kreditauflagen des IWF und über den Auflagen mit iwf-typischer Strenge stehen, wenn diese mit 
dem Rang des EU-Sekundärrechts transportierbar würden.

Nach Rn. 216+217 des Lissabonurteils garantiert das Grundgesetz die Staatlichkeit Deutschlands. 
Nach Art. 20 Abs. 1 GG ist Deutschland ein Staat. Dazu gehört auch, dass die staatlichen Organe 
(Art. 20 Abs. 2 S. 2 Alt. 3 GG) ihre Handlungsfähigkeit behalten. Art. 33 Abs. 4 GG schützt somit 
indirekt auch die Staatlichkeit Deutschlands. 
Nach Rn. 212 des Lissabon-Urteils, dürfen die Bürger „keiner politischen Gewalt unterworfen“ 
wer-den, „der sie nicht ausweichen können und die sie nicht prinzipiell personell und sachlich zu 
glei-chem Anteil in Freiheit zu bestimmen vermögen.“
Auch darum hat das Lissabonurteil das staatliche Gewaltmonopol, sowohl das militärische, als auch 
das polizeiliche und das zivile, bestätigt (siehe Abschnitt VIII.2 dieser Verfassungsbeschwerden).
Nach Rn. 252 des Lissabonurteils sind gerade auch das militärische und das polizeiliche Gewaltmo-
nopol menschenrechtlich besonders sensibel.

Nach  S. 2 des Art. 136 Abs. 3 AEUV unterliegen alle auf die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 
Abs. 3 AEUV gestützten Finanzhilfen strengen Auflagen, wobei mit „streng“ iwf-artig gemeint ist 
(Präambel EFSF-Rahmenvertrag, Schlussfolgerungen des Ecofin-Rates vom 10.05.2010, Erklärung 
der Eurogruppe vom 28.11. 2010, Nr. 17 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011  
(Abschnitt III.23 dieser Verfassungsbeschwerden) und Nr. 49 des Berichts der Task Force vom 
21.10.2010) . Im Rahmen des gesamten europäischen Finanzierungsmechanismus werden „Finanz-
hilfen“ gewährt, seien es Notfallkredite an die Staaten der Eurozone mit akuten Liquiditätsproble-
men, da mit diese ihre alten Gläubiger (wie in Griechenland) oder noch mehr Bankenrettung (wie in 
Irland) bezahlen können, oder seien es teilweise Schuldenerlasse im Rahmen des Staateninsolvenz-
verfahrens der Eurozone im Rahmen des ESM. Das Wort „Finanzhilfen“ erfordert von seiner 
Definition her nicht, dass der, dem die Notfallkredite zugute kommen, der sein muss, welcher die 
Auflagen zu erfüllen hat.Die Verpflichtung auf die iwf-artige Strenge (Abschnitt III.4 dieser 
Verfassungsbeschwerden) ist in Art. 136 Abs. 3 AEUV mit eu-primärrechtlichem Rang sowie in 
Erwägungsgründen 2+3,  Art. 3 und Art. 12 ESM-Vertrag sowie in Erwägungsgrund 3 von EU-
Verordnung 2011/385 (COD) enthalten (Abschnitte IV.6.2.5 und VI.2.1 dieser Verfassungs-
beschwerden).
Wie in Abschnitt IV.5.4 dieser Verfassungsbeschwerden dargelegt, hat der IWF bereits zahlreichen 
Ländern Auflagen gemacht hat zur Behördenprivatisierung, so z. B. gegenüber Jamaica sowie 
Trini-dad und Tobago. Argentinien hat für den IWF den Zoll privatisiert, von der Türkei hat der 
IWF die Privatisierung einer Bundesfinanzbehörde verlangt.

Und in Griechenland will man schon die Vollstreckungsstellen der Finanzbehörden funktionell 
privatisieren (Abschnitt IV.5.3 dieser Verfassungsbeschwerden), was wohl kaum ohne den Druck 
der Troika geschehen würde. 

Wie in den Abschnitten V.5 und  V.7 dieser Verfassungsbeschwerden dargelegt, würden die auf 
Art. 9 Fiskalpakt (zusätzlich zur Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV) gestützten 



Ungleichgewichtsverfahren von der EU-Kommission (alias „EU-Wirtschaftsregierung“) dazu 
genutzt, den Staaten der  Eurozone bußgeldbewehrte Empfehlungen zu machen für „signifikante 
Veränderungen der relativen Preise und Kosten sowie eine Reallokation von Angebot und 
Nachfrage zwischen dem Sektor nichthandelbarer Güter und der Exportwirtschaft“. Die EU-
Kommission will mit den beiden EU-Verordnungen für die Ungleichgewichtsverfahren also nicht 
weniger als die weitere Blankett-Ermächtigung, verbindliche Empfehlungen machen zu können zur 
Exportierbarmachung all dessen, was bisher noch nicht handelbar ist. Durch den Lissabonvertrag 
wurden ins EU-Primärrecht die grundsätzliche funktionel-le Privatisierung der Daseinsvorsorge 
(Art. 14 AEUV) und auch der hoheitlichen Aufgaben (Art. 2 von Protokoll 26) der EU-
Mitgliedsstaaten eingefügt, begrenzt vom Umfang her innerhalb des EU-Primärrechts allein durch 
Art. 4 EUV, sodass also aus Sicht des EU-Rechts bereits nationale Sicher-heit (also Militär, 
Geheimdienst, Diplomaten u. a.), öffentliche Ordnung (Polizei, Ordnungsamt u. a.) und 
grundlegende Strukturen der Mitgliedsstaaten (Regierung, Parlament, oberste Gerichte, aber wieviel 
darüber hinaus ?) von der grundlegenden Privatisierungspflicht ausgenommen sind. 

Das Lissabonurteil bestätigte demgegenüber nicht nur das militärische und das polizeiliche Gewalt- 
monopol, was sich bereits aus Art. 4 EUV ergibt, sondern auch das zivile Gewaltmonopol, welches 
für Deutschland durch den grundrechtsgleichen Funktionsvorbehalt (Art. 33 Abs. 4 GG) geschützt 
ist. Daraus folgt, dass die grundrechtsgleichen Rechte ebenso wie die Grundrechte über dem EU-
Recht stehen (siehe auch Abschnitte VII.1 und VII.5 dieser Verfassungsbeschwerden).

Die Begründung der Verordnungsentwürfe zum Ungleichgewichtsverfahren sehen hingegen keine 
einzige explizite Ausnahme bei der Exportierbarmachung der bisher nicht handelbaren Güter vor, 
sodass nicht einmal die nationale Sicherheit, die öffentliche Ordnung und die grundlegenden Struk-
turen Deutschlands aus Sicht von Art. 136 Abs. 3 AEUVbzw. Art. 9 Fiskalpakt und des daran 
anknüpfenden Ungleichgewichtsverfahrens davon ausgenommen wären.

Auch die Pflicht zur Privatisierung der makroökonomischen Prognosen gem. Art. 2 Abs. 2 von EU-
Verordnung 2011/0386 (COD) ist unvereinbar mit Art. 33 Abs. 4 GG, weil gem. Art. 3 Abs. 1 der 
gleichen Verordnung eben diese Prognosen zur verbindlichen betragsmäßigen Grundlage für den 
Rahmen der mehrjährigen Finanzplanung der Mitgliedsstaaten der Eurozone machen würde, sodass  
ungewählte Private die Grundlagen für diesen mehrjährigen Rahmen vorgeben würden (Abschnitt 
VI.2.2 dieser Verfassungsbeschwerden).

Ebenso wie die Outsourcebarkeit nahezu aller Aufgaben der EFSF ist auch die Übertragbarkeit aller 
Aufgaben des ESM-Gouverneursrats auf dessen Direktorium, deren Mitglieder weder vom Volk 
noch von Parlamentariern gewählt sind, mit Art. 33 Abs. 4 GG unvereinbar.

Wie insbesondere in den Abschnitten VI.1.1 und VI.1.3 dieser Verfassungsbeschwerden dargelegt, 
will die EU-Kommission, gestützt auf den Fiskalpakt und auf Art. 136 Abs. 3 AEUV , als EU-
Wirtschaftsregierung auch direkt den Bundesländern Auflagen machen können. Nur mit der 
Besonderheit, dass die Bundesländer bei Ungehorsam dann statt Bußgeldern Kürzungen der EU-
Fördermittel bekämen. Es liegt angesichts der ebenfalls an Art. 136 Abs. 3 AEUV bzw. Art. 9 
Fiskalpakt anknüpfenden Ungleichgewichts-verfahren auf der Hand, dass die Kommission auch 
gegenüber den Bundesländern versuchen wird, diese zum Ausverkauf von Behörden zu zwingen. 
Da in Deutschland ein besonders hoher Anteil der Behörden auf Landesebene angesiedelt ist, würde 
hierüber nach Inkrafttreten des Art. 9 Fiskalpakt oder des Art. 136 Abs. 3 AEUV ein besonders 
kräftiger quantitativer Entstaatlichungsschub erfolgen.
Außerdem wird vor jeder ESM-Finanzhilfe die Tragfähigkeit von Bund, Ländern, Gemeinden und 
Sozialversicherung rigoros untersucht, sodass der Bundesregierung auch vom ESM iwf-artig 
strenge Auflagen zu Lasten der Länder erteilt würden. 



Ein besonders starker Schub zur Behördenprivatisierung dürfte auch davon ausgehen, wenn  das 
Ziel des Euro-Plus-Paktes einer Senkung der Ertragsteuern umgesetzt werden sollte (Abschnitte 
III.15, III.16 und VIII.4 dieser Verfassungsbeschwerden).

Welche Risiken es birgt, wenn die Arbeitsplatzsicherheit der hoheitliche Macht ausübenden Be- 
schäftigten mehr von der Treue zu ihrer Firma als von der Treue zur Verfassung abhängt, wird vor 
allem in den Abschnitten VIII.8 und VIII.9 dieser Verfassungsbeschwerden verdeutlicht. Gerade die 
funktionale Privatisierung im militärischen und im polizeilichen Bereich kann zu strafrechtspflege- 
freien Räumen, zur deutlichen Zunahme der Verletzung vor allem bürgerlicher Menschenrechte, zur 
Erhöhung der Putschgefahr und zur Gefährdung des friedlichen Zusammenlebens der Völker füh- 
ren. Auch bereits die Privatisierung eines Gefängnisses kann zu einer korruptiven Versuchung füh- 
ren, wie der in Abschnitt VIII.8 zitierte Artikel zeigt. Die funktionale Privatisierung der Rechtspre- 
chung würde zu Urteilen führen, in denen sich geltendes Recht mit den Interessen der Rechtspre-
chungsfirmen mischt. Die Vergabe der Wahlämter würde die Stimmauszählung mit Profitinteressen 
mischbar machen. 

Auch die Instrumentalisierbarkeit sämtlicher Organe der Exekutive und der Judikative gem. Art. 3 
Abs. 2 Fiskalpakt zur Erzwingung der Empfehlungen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt ist 
mit Art. 33 Abs. 4 GG unvereinbar, weil das Treuverhältnis incl. Diensteid in erster Linie auf das 
Grundgesetz ist, und Beschäftigte von Bund, Ländern und Gemeinden, soweit Art. 33 Abs. 4 GG 
deren zweckgebundene Ausleihung an ausländische oder internationale Herrschaftsverbände 
überhaupt als Ausnahme zulässt, so jedenfalls nicht für gegen das Grundgesetz gerichtete Zwecke 
(wie z. B. militärischer Zwang bzgl. Stimmverhalten der Abgeordneten. Alle gegen das 
Grundgesetz gerichteten Handlungen unter Inanspruchnahme von öffentlichen Bediensteten 
Deutschlands sind zugleich auch gegen das Dienst- und Treuverhältnis gerichtet.

Art. 12 der EFSF-Rahmenvereinbarung sieht die Möglichkeit vor, dass der EFSF-Vorstand be-
schließen kann, weitreichendste Aufgaben innerhalb der Befugnisse der EFSF outzusourcen an 
Behörden der Mitgliedsstaaten, an Kreditinstitute oder auch an beliebige Einzelpersonen (siehe Ab-
schnitt IV.3.2 dieser Verfassungsbeschwerden). Besonders sensibel im Falle der Vergabe an privat 
scheinen der Beschwerdeführerin darunter die Verwaltung der Geldmittel der EFSF (Art. 12 Abs. 1 
lit. a – c), die Innenrevision der EFSF (Art. 12 Abs. 1 lit. d) sowie gleich aller beliebigen Aufgaben 
der EFSF (Art. 12 Abs. 4), deren Outsourcing der EFSF-Vorstand im Interesse der effizienten 
Aufgabenerfüllung befürwortet.
Auch wenn die sensibelsten Aufgaben wie die Entscheidung über die Kreditbedingungen und die 
Entscheidung über die Folgen von deren Nichteinhaltung nicht auf der Ebene der EFSF liegen (Art. 
3 Abs. 1 der Rahmenvereinbarung), so gehören zu den Aufgaben der EFSF durchaus auch solche, 
die als hoheitlich angesehen werden können, und die deshalb nicht an privat vergeben werden 
dürfen (Art. 33 Abs. 4 GG, i. V. m. Art. 38 GG).
Wenn ein privates Kreditinstitut die tatsächliche Kontrolle über die Geldmittel der EFSF erlangen 
würde, die Einforderung der zugesagten Staatsbürgschaften übernehmen könnte, oder gar die EFSF-
Aufgabe übertragen bekäme, über die Einhaltung der Darlehenskonditionen zu wachen (Art. 9 Abs. 
1 der Rahmenvereinbarung), dann würde dieses, abgesehen von Insiderwissen und 
Wettbewerbsvor-teilen, damit eine so große Macht erhalten, dass  dies mit dem grundrechtsgleichen 
Wahlrecht (Art. 38 GG) unvereinbar wäre. Auch mit dem Funktionsvorbehalt (Art. 33 Abs. 4 GG, 
hier in Verbindung mit Art. 38 GG) ist die Vergabe hoheitlicher Aufgaben an Private unvereinbar. 
Privatfirmen dürfen nicht die faktische Macht erhalten, ob sie Informationen über die Einhaltung 
von Kreditauflagen durch Staaten an die bei der EFSF zuständigen Organe weitergeben oder nicht.
Die Grenzen, welche der Vergabe hoheitlicher Befugnisse durch das Grundgesetz gesetzt sind, sind 
gleichermaßen anzuwenden gegenüber der Vergabe der hoheitlichen Befugnisse internationaler 
Gesellschaften wie der EFSF, zumindest insoweit, wie diese hoheitliche Aufgaben erfüllen. 



Die Beschwerdeführerin möchte betonen, dass Art. 33 Abs. 4 GG nicht erst greift, wenn die Dienst-
aufsicht über eine Behörde, ein Gericht oder ein Sicherheitsorgan verloren geht, oder wenn Macht- 
mißbrauch geschieht, wenn geltendes Recht mit wirtschaftlichen oder politischen Interessen ver- 
mengt wird.
Art. 33 Abs. 4 GG ist vielmehr ein präventives grundrechtsgleiches Recht, welches, wenn über- 
haupt, die Vergabe hoheitlicher Macht nur zeitlich bzw. inhaltlich sehr begrenzt zulässt, und keines- 
wegs in sensiblen Bereichen. Die Beschwerdeführerin ist der Rechtsauffassung, dass Art. 33 Abs. 4 
GG als Ausnahmen vom öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treuverhältnis allein die Beschäftigung 
auch von Angestellten und Arbeitern im öffentlichen Dienst ermöglichen wollte, aber in keiner 
Weise die Vergabe hoheitlicher Macht an die Privatwirtschaft.

Fiskalpakt, EFSF-Rahmenvertrag, ESM und die an diese anknüpfenden EU-Verordnungen 
(Abschnitte V.3 – V.7 und VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden) würden, wie oben dargelegt, die 
Grundlage schaffen für die funktionale Privatisierung buchstäblich aller hoheitlichen Aufgaben und 
für die Instrumentalisierung der gesamten Exekutive und Judikative zur Erzwingung der von der 
Kommission vorgeschlagenen Änderungen der nationalen Verfassungen sowie aller Empfehlungen 
aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt, würden Deutschland transformieren von einer Demokratie 
in eine Mischung aus Diktatur und Konzernaristokratie. Das ist mit Art. 33 Abs. 4 GG 
offensichtlich unvereinbar. Darum ist die Zustimmung zu ESM und Fiskalpakt bereits zum Schutz 
des grundrechtsgleichen Funktionsvorbehalts in vollem Umfang als verfassungswidrig zu 
verwerfen.

Unvereinbar mit Art. 33 Abs. 4 GG ist auch das Staateninsolvenzverfahren, egal ob über ESM oder 
über nach Art. 10 Abs. 5 lit. EFSF-Rahmenvertrag umgebaute EFSF, da die Behörden mit in die 
Staateninsolvenzmasse gepackt würden, denn sie stehen im Eigentum von Bund, Ländern bzw. 
Gemeinden.

Das ESMFinG verstößt gegen Art. 33 Abs. 4 GG, weil es nun auch noch Einzahlungsverpflichtun-
gen für den ESM zustimmt, denn sein Inkrafttreten würde das Inkrafttreten des Zustimmungsgeset-
zes zum ESM-Vertrag und damit auch des ESM-Vertrags selbst ermöglichen (Abschnitte IV.6.2.6 
und IV.6.2.7 dieser Verfassungsbeschwerden). Im Rahmen des ESM wiederum würden die hoheit- 
lichen staatlichen Institutionen spätestens als Teil der Staateninsolvenzmasse ausverkauft.

Das Gesetz zur Änderung des BSchuWG verstößt gegen Art. 33 Abs. 4 GG, weil durch dieses mit 
oder ohne ESM die Wiener Initiative und das Staateninsolvenzverfahren einfachgesetzlich normiert 
würden, und weil die staatlichen Behörden dabei ebenso wie die Sozialversicherung in der Staaten-
insolvenzmasse landen würden.

Art. 136 Abs. 3 AEUV ist unvereinbar mit Art. 33 Abs. 4 GG, weil dieser blankettartig immer neue 
Mechanismen zur Absicherung der Großbanken („Finanzstabilität“) ermöglichen würde, wobei die 
Privatisierung der hoheitlichen Einrichtungen des Staates eine der größeren Finanzquellen wäre.

Die Beschwerdeführerin wird durch das StabMechG und würde durch die Verkündung und noch 
schwerer bei Inkrafttreten des ESMFinG, des Gesetzes zur Änderung des BSchuWG sowie der 
Zustimmungsgesetze zum Fiskalpakt, zu Art. 136 Abs. 3 AEUV und zum ESM selbst, gegen-wärtig 
und unmittelbar in ihrem grundrechtsgleichen Recht auf den Funktionsvorbehalt (Art. 33 Abs. 4 
GG) verletzt.
Sie wäre als Wahlberechtigte und Abstimmungsberechtigte (Art. 20 Abs. 2 S. 2 Alt. 1+2 GG) sowie 
als Einwohnerin und Bürgerin Deutschlands gegenüber den hoheitlichen Organen Deutschlands
selbst betroffen durch die Privatisierung hoheitlicher Aufgaben im Rahmen der Ungleichgewichts-
verfahren und als Auflagen  im Rahmen von Finanzhilfen i. S. v. Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV sowie 
durch die Outsourcebarkeit nahezu aller Aufgaben der EFSF und durch die Übertragbarkeit aller 



Aufgaben des ESM auf dessen ungewähltes Direktorium sowie durch die Unterstellbarkeit der 
gesamten Exekutive und Judikative unter die Kommission über Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt betroffen.
Sie wäre bei Verkündung und noch schwerer bei Inkrafttreten des Zustimmungsgesetzes 
unmittelbar (ohne weiteren vorherigen Rechtsakt) und gegenwärtig (sofort bei Verkündung bzw. 
Inkrafttreten) betroffen, da bereits bei Verkündung und noch schwerer bei Inkrafttreten sich die 
Aushebelung ihres grundrechtsgleichen Rechts auf den Funktionsvorbehalt (Art. 33 Abs. 4 GG) 
ereignen würde. 

Auch durch die Verkündung im Bundesgesetzblatt des geänderten StabMechG ist die Beschwerde-
führerin selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen. Denn §3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG 
ermächtigt den Bundestag, Änderungen des EFSF-Rahmenvertrags durch einfachen Beschluss 
zuzustimmen. Der geänderte EFSF-Rahmenvertrag enthält bereits so gut wie alle Grausamkeiten 
des ESM bis auf die Ermächtigung der privaten Gläubiger zu verbindlichen politischen Auflagen 
und die rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse (siehe Abschnitte IV.3.2  und IV.6.2.5 dieser 
Verfassungsbeschwerden).

Die Beschwerdeführerin macht die Verletzung des Funktionsvorbehalts (Art. 33 Abs. 4 GG) in 
Verbindung mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) geltend, auch soweit es die 
Kompetenz der Bundestagsabgeordneten angeht, ihre Rechte zu schützen.  

IX.8 grundrechtsgleiches Wahlrecht (Art. 38 GG)
Das grundrechtsgleiche Wahlrecht besagt, dass die Abgeordneten des Deutschen Bundestags in all- 
gemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt werden. Dass Art. 38 GG, wie 
Art. 93 Nr. 4a GG zeigt, ein grundrechtsgleiches Recht ist, bewirkt, dass alle Wahlberechtigten ei- 
nen grundrechtsgleichen Anspruch darauf haben, dass die Wahlen die in Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG be-
stimmten Merkmale erfüllen müssen. Herrschaft darf in Deutschland, außer direkt durch das Volk, 
nur auf die in Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG genannte Weise geschaffen werden. Außerdem normiert Art. 
38 Abs. 1 S. 2 GG, der ebenso Teil des grundrechtsgleichen Wahlrechts ist wie Art. 38 Abs. 1 S. 1 
GG, einen Anspruch der Wähler darauf, dass die Abgeordneten Vertreter des ganzes Volkes sein 
müssen, dass sie niemandes Aufträgen und Weisungen unterworfen werden dürfen (außer natürlich 
den Weisungen des Volkes selbst über die Volksbstimmungen nach Art. 20 Abs. 2 S. 2 Alt. 2 GG), 
und dass die Abgeordneten sich ihrem eigenen Gewissen unterwerfen müssen.  

Die Grundsätze nach Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG müssen nicht nur bei allen in Deutschland stattfinden- 
den politischen Wahlen eingehalten werden, sondern sie müssen sich ebenso bei der Exekutive, der 
Judikative und bei allen indirekt vom Volk durch die Wahl legitimierten Herrschaftsverbänden 
widerspiegeln. Herrschaft darf in Deutschland, soweit nicht das Volk selbst über Abstimmungen 
(Art. 20 Abs. 2 S. 2 Alt. 2 GG) herrscht, nur in einer ununterbrochenen demokratischen Legitimati-
onskette vom Volk zum Parlament und von dort aus weiter begründet werden. Und es darf zugleich 
nicht so viel Macht vom Parlament weitergegeben werden, dass dadurch das grundrechtsgleiche 
Wahlrecht entleert würde.

Das grundrechtsgleiche Wahlrecht hat inhaltlich unter den Grundrechten und grundrechtsgleichen 
Rechten des Grundgesetzes die größte Nähe zum Demokratieprinzip.Während Art. 20 Abs. 1 + 2 
GG den Ursprung vom Volk her und die Bestandteile der Demokratie bestimmen, gibt Art. 38 Abs. 
1 GG genauer vor, wie die Wahlen zu beschaffen sein haben, und welche Ansprüche die wahlbe-
rechtigten Bürger an die Abgeordneten haben. Die Ausgestaltung als subjektivierbares grundrechts-
gleiches Recht hat den Sinn, Art. 38 GG auch durchzusetzen. Die am konkretesten formulierten 
Auflagen des Lissabon-Urteils beziehen sich auf den Schutz der Demokratie, insbesondere auf die 
durch das grundrechtsgleiche Wahlrecht aus Art. 38 GG bewirkte demokratische Legitimation und 



deren kompetenzmäßige Abgrenzung gegenüber der EU-Ebene und zeigen so auch die besondere 
Bedeutung des grundrechtsgleichen Wahlrechts.

Das grundrechtsgleiche Wahlrecht hat unter den grundrechtsgleichen Rechten und selbst im Ver-
hältnis zu allen Grundrechten incl. der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) eine besondere Bedeu-
tung insoweit, als in Verfassungsbeschwerden in Zusammenhang mit dem Völkerrecht, gegen 
Zustimmungsgesetze, alle verletzten Rechte immer in Zusammenhang mit Art. 38 GG genannt 
werden müssen (siehe Abschnitt II.5 dieser Verfassungsbeschwerden). Dass überhaupt ein grund-
rechtsgleiches Wahlrecht formell eine größere Bedeutung haben kann als Grundrechte, beweist den 
Gleichrang zwischen Grundrechten und grundrechtsgleichen Rechten (siehe Abschnitt VII.5 dieser 
Verfassungsbeschwerden). Und es ist  nicht nur eine Formvorgabe für Verfassungsbeschwerden, 
sondern es zeigt zugleich auch die Bedeutung der demokratischen Legitimationskette, denn gem. 
Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG geht in Deutschland alle Staatsgewalt vom Volke aus. 

Die Bürger dürfen „keiner politischen Gewalt unterworfen“ werden, „der sie nicht ausweichen 
können und die sie nicht prinzipiell personell und sachlich zu gleichem Anteil in Freiheit zu bestim-
men vermögen“ (Rn. 212 des Lissabonurteils). 

Auch aus Sicht der Vereinten Nationen darf die demokratisch legitimierte Regierung ihre Macht 
nicht einfach an ungewählte Personen oder Institutionen weggeben. So hat Cephas Lumina, der 
unabhängige Experte des Uno-Menschenrechtsrats für die Auswirkungen der 
Auslandsverschuldung auf den Genuss der Menschenrechte, laut der Pressemitteilung „UN expert 
urges Solomon Islands to break cycle of aid dependency“ der Vereinten Nationen vom 22.02.2011 
festgestellt, dass die Regierung der Solomoneninseln in der vollen Verantwortung dafür ist, die 
Rahmenbedingungen vorzugeben für eine transparente, verantwortliche und menschenzentrierte 
Weise der Hilfe. Außerdem sprach Herr Lumina von der Notwendigkeit zur Reduzierung der 
exzessiv hohen Zahl von technischen Beratern, die meisten davon aus den Geberländern der 
Entwicklungshilfe. 
www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=37587&Cr=development+assistance&Cr1=

Im Menschenrechtssystem der Vereinten Nationen ähnelt Art. 25 des Zivilpaktes dem Art. 38 GG, 
wenngleich mit etwas geringerem Schutzumfang. Aus Sicht von Art. 38 GG darf dann also noch 
weniger die Macht an ungewählte Personen weggegeben werden. Weder an ungewählte Entwick- 
lungshelfer noch an Notfallkreditgeber. Siehe auch Abschnitt XI.14 dieser Verfassungsbeschwer-
den.

Durch den europäischen Finanzierungsmechanismus und die EU-Wirtschaftsregierung würde 
jedoch die demokratische Legitimationskette bereits personell an mehreren Stellen durchtrennt.

Das zeigt sich am deutlichsten beim europäischen Finanzierungsmechanismus, wo im Rahmen der 
ersten beiden Stufen (EFSM und EFSF) beliebige Auflagen von in keiner Weise demokratisch legi-
timierten IWF-Mitarbeitern (bzw. von der  Troika) bestimmt werden – obwohl die weitgehende 
straf- und haftungsrechtliche Immunität beim IWF nachweislich zur weiten Ausbreitung eines 
krankhaften Mangels an Mitgefühl bis zu hin zu einem psychopathischen Ausmaß geführt hat (siehe 
insbesondere Abschnitte IV.5 und XII.8 dieser Verfassungsbeschwerden). Würden die IWF-
Mitarbeiter vom Volk gewählt, und wären sie straf- und haftungsmäßig mindestens so belangbar 
wie Beamte, würden sie sich mit Sparauflagen begnügen, die niemanden verhungern oder 
medizinisch unversorgt lassen würden. Das ist eine offensichtliche Durchtrennung der 
demokratischen Legitimationskette, denn so masochistisch ist das Volk zumindest in seiner 



überwältigenden Mehrheit nicht.
Der ESM wäre sogar gem. Art. 32 ESM-Vertrag zusäztlich zur straf- und haftungsrechtlichen 
Immunität auch noch immun vor gerichtlicher Verfolgung, vor Beschlagnahme, vor Akteneinsicht, 
vor dem Betreten seiner Räumlichkeiten und bzgl. seines gesamten Eigentums (Abschnitt IV.6.2.5 
dieser Verfassungsbeschwerden). Die Versuchung zur willkürlich beliebigen Missachtung gelten-
den Rechts ist beim ESM dadurch noch um einiges größer als beim IWF, unvereinbar mit dem Art. 
38 GG.
Ebenso offensichtlich ist die Durchtrennung im ESM (bzgl. Wiener Initiative und  
Staateninsolvenz-verfahren), wo man sogar noch die privaten Gläubiger die Auflagen machen 
lassen und sie dabei auf die IWF-Artigkeit der Auflagen (Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV, Präambel 
EFSF-Rahmenvertrag, Erwägungsgründe 2, 3, und 6 sowie Art. 3 und Art. 12 ESM-Vertrag, 
Erklärung der Eurogruppe vom 28.11.2010, Nr. 49 des Berichts der Task Force vom 21.10.2010 
(Abschnitt III.14 dieser Verfassungsbeschwerden), Ecofin-Rat vom 10.05. 2010 und Nr. 17 der 
Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011  (Abschnitt III.23 dieser Verfassungs-
beschwerden)) verpflichten will. Dort würde  man private Gläubiger darauf verpflichten, zumindest 
in den besonders sensiblen Bereichen der Versorgung mit Nahrung und mit medizinischen 
Leistungen so unerbittliche Auflagen zu machen, als würden die privaten Gläubiger unter einem 
krankhaften Mangel an Mitgefühl leiden. Das hat das Volk niemals legitimiert. Ebensowenig hat 
das Volk sich die privaten Gläubiger ausgesucht. Dass man in Deutschland dem Staat große 
Mengen Geld leihen kann, ohne dass es eine Volksabstimmung gibt, ob das Volk den jeweiligen 
Gläubiger haben will, ist demokratisch verantwortbar, solange der Gläubiger daraus keine 
hoheitlichen Rechte ableiten kann. Selbst die Tatsache, dass in Deutschland den Bürgern gegenüber 
geheim gehalten wird, wer die Gläubiger des Staates und damit indirekt die Gläubiger der Bürger 
sind, wäre möglicherweise noch verfassungsgemäß, wenn es nicht unternommen würde, den 
Gläubigern hoheitliche Macht über Deutschland zu geben (siehe auch Abschnitt IX.4 dieser 
Verfassungsbeschwerden).
Dass die hoheitliche Macht zur Erteilung der Auflagen an völlig Ungewählte vorgesehen ist, ist ins-
besondere unvereinbar mit der Allgemeinheit und der Gleichheit der Wahl. Da sowohl beim IWF 
als auch bei den privaten Gläubigern sich die stimmrechtsmäßigen Machtverhältnisse an Kapitalan-
teilen und weder an der souveränen Staatengleichheit (Art. 2 Abs. 1 Uno-Charta) noch an der 
Gleichheit der Wählerstimme (Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG) orientieren, liegt zugleich ein radikaler Ver- 
stoß gegen die Gleichheit der Wahl vor.  

Aber genau das, die Ausstattung der Gläubiger des Staates mit hoheitlicher Macht durch die Befug-
nis, den Staaten der Eurozone verbindliche Auflagen im Gegenzug für Schuldenerlasse zu machen 
(Abschnitte IV.6.2.2 , IV.6.2.4 und IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden sowie Art. 12 ESM-
Vertrag), will man nun in der Wiener Initiative und im Staateninsolvenzverfahren innerhalb des 
ESM der Eurozone einführen. Also die auflagenbezogene legislative und exekutive Mit-Herrschaft 
der privaten Gläubiger auch über das  deutsche Volk, durch Gläubiger, die das deutsche Volk weder 
ausgewählt, noch genehmigt hat, noch nicht einmal beim Namen genannt bekommt.

Anders als bei den IWF-Mitarbeitern und bei den privaten Gläubigern, die jeweils in keiner demo-
kratischen Legitimationskette zum Volk stehen,  ist die EU-Kommission drei Stufen vom Volk 
entfernt, also sehr indirekt, demokratisch legitimiert. Aus der wahlaktsmäßig großen Entfernung 
zum Volk folgt jedoch, dass die Machtbefugnisse der Kommission begrenzter sein müssen als z. B. 
die des Europaparlaments und des Bundestags, die jeweils eine Stufe vom Volk entfernt sind, und 
als der zwei Stufen vom Volk entfernten Bundesregierung. Dies umso mehr, als gerade die in Punkt 
7.2.1 des Stabilitäts- und Wachstumsprogramms der griechischen Regierung mit der Zusage der 
Marktöffnung für die (vom griechischen Volk wie von kaum einem anderen Volk in Europa abge-
lehnte) Gentechnik in der Landwirtschaft beweist, dass die Kommission zumindest im Bereich der 
Gentechnik in der Landwirtschaft ungewählten Lobbyisten gleichheitswidrig ermöglicht, an der drei 
Stufen vom Volk legitimationsmäßig entfernten hoheitlichen Macht der Kommission indirekt in 



entscheidendem Maße auf Kosten der Völker zu partizipieren.

Die Ermächtigung der Kommission als EU-Wirtschaftsregierung will man über die EU-Verordnun-
gen zum Umbau des Stabilitäts- und Wachstumspaktes sowie zur die Einführung des Ungleich-
gewichtsverfahrens und der haushaltsmäßigen Überwachung. Diese EU-Verordnungen wiederum 
will man auf den Fiskalpakt  (Abschnitt V.1 dieser Verfassungsbeschwerden) und auf die Blankett-
Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV stützen. Auf intergouvernementale Verträge kann man 
aber nicht rechtmäßig EU-Sekundärrecht stützen. Und Blankett-Ermächtigungen sind an sich be- 
reits eine Entleerung des grundrechtsgleichen Wahlrechts (Art. 38 GG). Alles, was weiter unten in 
diesem Abschnitt in Zusammenhang mit der EU-Wirtschaftsregierung als Verstöße gegen das 
grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG) geltend gemacht wird, ist zugleich auch im Lichte der 
wahlaktmäßig-legitimatorischen Ferne der Kommission gegenüber den Völkern Europas einschließ-
lich des deutschen Volkes  und im Lichte der offensichtlichen Nähe der EU-Kommission zur 
Gentechniklobby, als wäre die Gentechniklobby das Volk, zu verstehen. 

Die indirekte demokratische Legitimierung der EU-Kommission über das grundrechtsgleiche Wahl-
recht (Art. 38 GG) drei Stufen vom Wähler entfernt trägt jedoch nicht mehr, wo einzelnen Kommis-
saren, wie laut Nr. 28 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011 zu Gunsten des Wäh-
rungskommissars Olli Rehn beschlossen (Abschnitt III.23 dieser Verfassungsbeschwerden) wurde, 
die Macht verliehen wird, im Alleingang ganze Staaten zu überwachen und ganz allein 
Zwangsmaß-nahmen gegenüber Staaten anzuwenden. Selbst ohne eine solche Ermächtigung trat 
Währungskom-missar Olli Rehn bereits am 05.01.2012 der belgischen Regierung gegenüber auf, als 
bestünden bereits Rechtsgrundlagen dafür, was in der Stellungnahme zum Euro-Gipfel am 
26.10.2011 noch mit dem Status einer unverbindlichen völkerrechtlichen Erklärung veröffentlicht 
wurde – also ohne sich um die demokratische Legitimationskette zu kümmern.

Unvereinbar mit der unantastbaren (Rn. 216+217 des Lissabonurteils) Demokratie ist  auch Art. 12 
Abs. 4 Fiskalpakt (in der Fassung des Fiskalpakt 5 vom 21.01.2012), welcher es den 
Regierungschefs verbietet,  die Ergebnisse künftiger Euro-Gipfel aus ihrer Sicht zu verkünden, 
sondern dieses Recht allein dem Präsidenten der Eurogruppe  (derzeit der Bilderberger Jean-Claude 
Juncker) gibt. Das ist aus Sicht der Demokratie bzw. des grundrechtsgleichen Wahlrechts auch 
keine wesentliche Ände-rung im Vergleich zu den ersten vier Entwurfsfassungen des Fiskalpakts, 
wonach dieses Recht dem Präsidenten des Euro-Gipfels (derzeit der Bilderberger Herman van 
Rompuy) und dem Präsidenten der EU-Kommission (derzeit der Bilderberger Jose Manuel Barroso) 
zustehen sollte.
Laut  Nr. 33 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011 sowie Nr. 10 von Anhang 1 
dieser Stellungnahme war für die Euro-Gipfel die Regelung entsprechend den ersten vier 
Entwurfsfassungen des Fiskalpakts vorgesehen. Außerdem wurde auf dem Euro-Gipfel vom 
26.10.2011 beschlossen, dass die Ergebnisse der Eurogruppe nur noch verkündet werden dürften 
durch den Präsidenten der Eurogruppe (derzeit Jean-Claude Juncker) und den Währungskommissar 
(derzeit Olli Rehn), was sich aber zumindet im Fiskalpakt bisher nicht wieder findet. 
Unvereinbar mit der Demokratie bzw. dem grundrechtsgleichen Wahlrecht ist daran, dass die  
Regierungschefs (beim Euro-Gipfel) und die Finanzminister (bei der Eurogruppe) beschließen 
können, was sie wollen, es aber anstelle der demokratisch legitimierten Regierungschefs und 
Finanzminister jeweils Bilderberg-Mitglieder in der Hand hätten, stattdessen die Beschlüsse der 
Öffentlichkeit mitzuteilen, welche sie gerne gehabt hätten. Da die Regierungschefs sich verpflichtet 
haben, dem nicht zu widersprechen, würden als Folge dann die verkündeten statt der wirklich 
getroffenen Beschlüsse umgesetzt. Das ist eine offensichtliche Durchtrennung der demokratischen 
Legitimationskette, weil die verkündeten Ergebnisse der Euro-Gipfel de facto in der Hand von 
Bilderberg lägen und nicht mehr in der Hand der demokratisch gewählten und legitimatorisch nur 2 
Stufen vom Wähler entfernten Regierungschefs, und damit unvereinbar mit dem Strukturprinzip 
Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG).



Unvereinbar mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) ist auch die Ermächtigung in §3 
Abs. 2 Nr. 3 StabMechG, dass der Bundestag Änderungen der EFSF-Rahmenvereinbarung allein 
durch einfachen Beschluss zustimmen können soll. Das ist unvereinbar mit Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG, 
welcher auch zum Schutz des grundrechtsgleichen Wahlrechts normiert, dass der Bundestag inter-
nationalen Verträgen nur in Form von Bundesgesetzen zustimmen darf. Denn Entwürfe zu Bundes-
gesetzen werden auf der Webseite des Bundestags veröffentlicht zusammen mit der Information, 
wann sie auf der Tagesordnung des Bundestags stehen, und nach Beschluss von Bundestag und 
Bundesrat, und wenn der Bundespräsident sie nicht dem Bundesverfassungsgericht vorlegt, werden 
sie ganz transparent im Bundesgesetzblatt verkündet. Einfache Beschlüsse hingegen werden insbe-
sondere nicht im Bundesgesetzblatt sichtbar gemacht. Durch seine Bedeutung für das grundrechts-
gleiche Wahlrecht kann die Verletzung von Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG hier auch im Rahmen der 
Verfassungsbeschwerde gerügt werden. 
Unvereinbar mit Art. 38 GG ist auch die ab der am 23.05.2012 verkündeten Fassung in §3 Abs. 2 
Nr. 2 StabMechG enthaltene Ermächtigung des Bundestags, Ausweitungen des Instrumentariums 
der EFSF durch einfachen Beschluss zuzustimmen. Die bereits bekannten Wünsche zur Ausweitung 
des Instrumentariums wie Eurobonds, Instrumentalisierung von EU-Fördermitteln zur Durchset- 
zung von EFSF-Auflagen und EFSF-Zahlungen direkt an Banken, haben jedoch eine solche Trag- 
weite, dass sie im Hinblick auf die demokratische Legitimationskette, nicht ohne rechtsklare 
Änderung des EFSF-Rahmenvertrags und auch nicht ohne ein rechtsklares Zustimmungsgesetz 
gem. Art. 59 Abs. 2 GG bewältigt werden dürfen. 

Unvereinbar mit Art. 38 GG ist die Durchbrechung der demokratischen Legitimationskette durch 
die, wenngleich gem. Art. 48 WVRK unwirksame, Ratifizierung des ursprünglichen EFSF-
Rahmenvertrags ohne vorherigen parlamentarischen Beschluss (Art. 59 Abs. 2 GG) eines deutschen 
Zustimmungsgesetzes zu diesem durch die deutsche Bundesregierung (Abschnitt IV.3.1 + IV.3.4 
dieser Verfassungsbeschwerden), welche ausweislich ihrer Antwort vom 08.07.2010 auf eine 
Anfrage der grünen Bundestagsfraktion den EFSF-Rahmenvertrag damals rechtsirrtümlich für einen 
privatrechtlichen Vertrag hielt. Das lässt sich durch die Rechtsprechung eingrenzen, indem entwe- 
der die gesamte deutsche Zustimmung als nichtig beurteilt wird, oder indem dem EFSF-Rahmen- 
vertrag und allem Handeln deutscher Vertreter in dessen Rahmen nur ein privatrechtlicher Rang 
beigemessen wird. Und ein etwaiger völkerrechtlicher Vertrauensschutz kann zeitlich für Deutsch- 
lands Teilnahme an der EFSF nur max. bis zum 30.06.2013 reichen (Art. 11 Abs. 3 EFSF-Rahmen- 
vertrag).

Noch unvereinbarer mit Art. 38 GG sind die Verschiebung des auf die EFSF anzuwendenden 
Rechts nach England und die Verschiebung des Gerichtsstands zum EUGH (für Streitigkeiten 
zwischen den Staaten) bzw. nach Luxemburg (für Streitigkeiten zwischen den Staaten und der 
EFSF) (Art. 16 EFSF-Rahmenvertrag, Abschnitt IV.3.2 dieser Verfassungsbeschwerden). Denn das 
dort anzuwendende Recht ist demokratisch nur durch das britische Volk wahlaktmäßig legitimiert. 
Das Grundgesetz lässt die Rechtsetzung nur durch das Volk selbst (Art. 20 Abs. 2 S. 2 Alt. 2 GG) 
sowie in der im GG näher vorgegebenen Weise durch das deutsche Parlament in Form deutscher 
Gesetze bzw. deutscher Zustimmungsgesetze zu internationalen Verträgen zu. Die Transponierung 
von anderen Völkern demokratisch zu verantwortenden hoheitlichen Rechts nach Deutschland lässt 
das Grundgesetz wegen der Durchtrennung der demokratischen Legitimationskette nicht zu, auch 
nicht auf dem Umweg über völkerrechtliche Verträge. Die Unterwerfung des EFSF-Rahmenver-
trags unter englisches Recht wäre nur dann grundgesetzkonform, wenn sich seine Auswirkungen 
auf privatrechtliche Auswirkungen beschränken würden, was aber nicht der Fall ist.

Besonders deutlich wird die Durchtrennung der demokratischen Legitimationskette auch bzgl. der 
Strenge gegenüber dem Volk bei der Durchsetzung der vom IWF bzw. der Troika (beim gesamten 
europäischen Finanzierungsmechanismus), privaten Gläubigern (bei Wiener Initiative und Staaten-



insolvenzverfahren im Rahmen des ESM) und EU-Kommission (bei der EU-Wirtschaftsregierung) 
gemachten Auflagen (bzw. bußgeldbewehrten „Empfehlungen“). Das ist zugleich ein besonders 
schwerer Verstoss gegen Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG, da die Beschwerdeführerin als Wählerin, als Teil 
des grundrechtsgleichen Wahlrechts, einen Rechtsanspruch darauf hat, dass die Abgeordneten sich 
ihrem eigenen Gewissen unterwerfen. Aber gerade die iwf-artige Strenge würde es ihnen unmöglich 
machen, ihrem Gewissen zu folgen, sondern sie stattdessen geradezu dazu nötigen, entgegen ihrem 
Gewissen zu handeln und damit das grundrechtsgleiche Wahlrecht zu verletzen. Wie weit diese 
Strenge geht, wird im folgenden dargestellt.

So wurde in Griechenland die Lockerung des Kündigungsschutzes mittels der Notstandsbefugnisse 
aus Art. 44 der griechischen Verfassung durchgesetzt (Abschnitt XII.3 dieser Verfassungsbeschwer-
den). Rumänien verpflichtete sich gegenüber dem IWF (bzw. der Troika) zur Ausrufung des Not-
stands für die Umgestaltung der rumänischen Finanzverwaltung (Abschnitt XII.2 dieser Verfas-
sungsbeschwerden), was nach Auffassung der Beschwerdeführerin nur durch vergleichbar tiefe 
Eingriffe (etwa funktionelle Privatisierung) erklärlich sein kann, wie durch den IWF (bzw. die 
Troika) ins rumänische Gesundheitswesen erfolgen. In Thailand wurde 1997 der Ausnahmezustand 
eingeführt zur Schließung von Schulen und Krankenhäusern zur Erfüllung von IWF-Auflagen 
(Abschnitt XII.1 dieser Verfassungsbeschwerden). In Spanien wurde er ausgerufen anlässlich der 
Einschüchterung streikender Fluglotsen (Abschnitt XII.5 dieser Verfassungsbeschwerden), dürfte 
aber weitaus mehr praktische Bedeutung haben im Hinblick auf den Hunger, der sich in Spanien 
derzeit durch die vollständige Streichung der Hilfe zum Lebensunterhalt für Langzeitarbeitslose 
ent-wickelt. Wie in Abschnitt XII.4 dieser Verfassungsbeschwerden dargelegt, hat der sich der 
portugie-sischen Staatsbürgerschaft erfreuende EU-Kommissionspräsident Jose Manuel Barroso im 
Juni 2010 bereits für den Fall der Ablehnung des Euro-Stabilisierungsmechanismus über die 
Möglichkeit von Diktaturen in Griechenland, Spanien und Portugal nachgedacht, woran sich 
Griechenland und Spanien bzgl. des Notstands inzwischen nicht unerheblich angenähert haben.
Und das ist erst die Strenge zur Durchsetzung von Sparmaßnahmen sowie (außer vielleicht in Spa-
nien) von über das Sparen hinausgehenden iwf-artigen Auflagen. Nach Inkrafttreten von ESM und 
Fiskalpakt ist daher mit noch wesentlich drastischeren demokratiefeindlichen Maßnahmen zu rech-
nen. Das gleiche gilt nun nach dem zustimmenden Beschluss des Eurropaparlaments vom 28.09. 
2011 zur Umgestaltung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes sowie zur Einführung des Ungleich-
gewichtsverfahrens, beide zur Errichtung der  EU-Wirtschaftsregierung. Denn beim europäischen 
Finanzierungsmechanismus geht es ja, aus Sicht der Macht der Kommission, mehr um den Macht-
zuwachs von IWF und privaten Gläubigern, während es bei der EU-Wirtschaftsregierung um ihre 
eigene Ermächtigung geht. Und schon für den IWF bzw. für die Troika hat Barroso laut Daily Mail 
über Diktatur selbst für sein eigenes Heimatland nachgedacht

Dass die sehr konkrete Gefahr besteht, dass Vorwände geschaffen werden für einen Ausnahmezu-
stand für Deutschland zur Durchsetzung EFSF-Rahmenvertrag, ESM und Fiskalpakt sowie der an 
diese anknüpfenden EU-Verordnungen (Abschnitte V.3 – V.7 und VI.2 dieser Verfassungsbe-
schwerden) und von im Rahmen dieser Mechanismen verlangten Verfassungsänderungen, hat die 
Beschwerdeführerin in Abschnitt XII.6 dieser Verfassungsbeschwerden dargelegt. 

Jegliche Form von Ausnahmezustand zur Durchsetzung der Macht ungewählter Herrscher (also von 
in keiner Weise vom Volk ausgehender Herrschaftsgewalt) wie des IWF und der privaten Gläubiger 
sowie zur Durchsetzung der Macht vom Volk drei Stufen entfernter Institutionen wie der EU-Kom-
mision ist mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) unvereinbar. Auch jegliche An-
wendungen von Notstandsartikeln wie Art. 35 GG, Art. 87a GG oder Art. 91 GG über die vom 
Grundgesetzgeber gewollten Fälle und über das vom Grundgesetzgeber gewollte Ausmaß hinaus 
sind mit der Demokratie unvereinbar.

Aus diesen Gründen sind auch insbesondere Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV, Präambel EFSF-



Rahmenvertrag, Erwägungsgründe 2+3+6, Art. 3 und Art. 12 ESM-Vertrag sowie Erwägungsgrund 
3 und Art. 6 Abs. 1 von EU-Verordnung 2011/385 (COD), jeweils i. V. m. Ecofin-Rat vom 
10.05.2010, Nr. 49 des Berichts der Task Force vom 21.10.2010 und Nr. 17 der Stellungnahme zum 
Euro-Gipfel vom 26.10.2011, mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) unvereinbar, da 
diese iwf-artige Strenge auch die Durchsetzung mit notfalls gewalttätigen und diktatorischen 
Mitteln impliziert. Denn die iwf-artige Strenge ist in keiner Weise explizit auf die Verletzung der 
sozialen Rechte begrenzt.

In der „Strenge“ steckt außerdem eine blankettartige Ausweitung der Kompetenzen der EU. Denn 
das Wort „streng“ impliziert tiefgreifende Eingriffe in die Kompetenzen des Schuldnerlandes und 
somit auch in die Rechte von dessen Einwohnern. Wie am Beispiel Rumäniens (Abschnitt IV.5.5 
dieser Verfassungsbeschwerden) gezeigt wird, machen EU-Kommission und IWF dem Land 
Auflagen für drastischste Kürzungen im Gesundheitswesen, obwohl das EU-Primärrecht der EU 
keine entsprechenden legislativen Kompetenzen für das Gesundheitswesen der Mitgliedsstaaten 
einräumt. In der Praxis wäre also mit der Interpretation des Wortes „streng“ nicht nur im Sinne 
möglichst tiefer Eingriffe in die Rechte der Einwohner des Schuldnerlandes, sondern auch im Sinne 
eines Umsichgreifens der Auflagen in möglichst viele Politikfelder der betroffenen 
Schuldnerstaaten zu rechnen. Das ist unvereinbar mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 
GG), und das ohne jegliches weitere Zustimmungsgesetz, bzgl. dessen die über das 
grundrechtsgleiche Wahlrecht demokratisch legitimierten Bundestagsabgeordneten noch in der 
Lage wären, ihrer Verantwortung insbesondere zum Schutz des Grundgesetzes und der 
Bevölkerung nachzukommen. 

Das  Lissabon-Urteil betont an mehreren Stellen, dass bzgl. der Kompetenzübertragung an die EU 
das Integrationsprogramm hinreichend bestimmt und für die deutschen Staatsorgane vorhersehbar 
genug sein muss, um den Verbleib ausreichender Entscheidungsrechte beim Bundestag zu sichern 
(Rn. 226, 236, 238, 322 und 334). Rn. 236 sagt sogar allgemeiner, nicht ausdrücklich auf die Frage 
von  Zuständigkeitsübertragungen auf die EU begrenzt:                                                                        
“Eine Blankettermächtigung zur Ausübung öffentlicher Gewalt, zumal mit unmittelbarer 
Bindungswirkung in der innerstaatlichen Rechtsordnung, dürfen die deutschen Verfassungsorgane 
nicht erteilen (vgl BVerfGE 58, 1 <37>; 89, 155 <183 f., 187> )”

Mit dem  grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) unvereinbar weite Ermächtigungen enthält 
auch der ESM-Vertrag. Darunter ist die Ermächtigung für den ESM, selbst über die Erhöhung 
seines Kapitals zu entscheiden, was auf Grund der leichten Aushebelbarkeit von Art. 10 Abs. 1 S. 3 
ESM-Vertrag über Stimmrechtsaussetzungen ohne jegliche Zustimmung des Bundestags dazu 
möglich wäre. Die Möglichkeit, alle Entscheidungsbefugnisse innerhalb des ESM vom 
Gouverneursrat (also von den Finanzministern der Mitgliedsstaaten) in das Direktorium (Art. 5 Abs. 
6 lit. m ESM-Vertrag) (wo von den Finanzministern ausgewählte fachkundige Personen sitzen 
würden, Abschnitt IV.6.2.5  dieser Verfassungsbeschwerden) incl. selbst der Abstimmung über die 
Kreditauflagen durch den ESM, würde die Entscheidungen des ESM selbst der Kontrolle der 
nationalen Regierungen entziehen. Die Ausweitung des Instrumentariums des ESM (Art. 19 ESM-
Vertrag) ohne Zustimmung des Bundestags dazu würde es z. B. ermöglichen, die EU-Fördermittel 
auch mit den Konditionen des ESM zu verbinden, welcher dieser den Staaten, die von ihm 
Finanzhilfen erhalten, gemacht hat. 
Die Ausweitung des Instrumentariums ohne erneutes Zustimmungsgesetz (Art. 19 ESM-Vertrag) 
und die Kapitalerhöhung ohne parlamentarische Zustimmung versuchen Art. 10 Abs. 1 S. 3 ESM-
Vertrag und  Art. 2 Abs. 1 + 2 des Zustimmungsgesetzes zwar zu unterbinden, was durch eine deut- 
sche Stimmrechtsaussetzung (Art. 4 ESM-Vertrag) und die Anwendung der Selbständerungsklausel
(Art. 44 ESM-Vertrag) aber leicht zu umgehen ist (Abschnitt IV.6.2.6 dieser Verfassungsbeschwer-
den).
Auch die Verwendung des ESM zur Durchsetzung der Auflagen aus dem Ungleichgewichtsverfah-



ren und zur Durchsetzung der Versprechungen aus der freiwilligen Koordinierung der Wirtschafts-
politik der EU-Mitgliedsstaaten (Art. 121 AEUV), darunter besonders aus dem Euro-Plus-Pakt, 
kollidieren mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht, weil den nationalen Parlamenten bei Schaffung 
des ESM und bei Einführung des Euro-Plus-Paktes nicht mitgeteilt wurde, dass man sie über den 
ESM zur Erfüllung der Versprechungen aus dem Euro-Plus- Pakt zwingen will.
Ebenfalls blankettartig ist Art. 44 ESM-Vertrag, nach welchem der Gouverneursrat des ESM immer 
beim Beitritt eines weiteren Staats zum ESM alle beliebigen Vorschriften des ESM-Vertrags ändern 
kann, ohne Zustimmung noch irgendeines Parlaments, und bei vorheriger Übertragung dieser Auf-
gabe gem. Art. 5 Abs. 6 lit. m ESM-Vertrag könnten dann sogar die ungewählten ESM-Direktoren 
über die Änderung des ESM-Vertrags entscheiden. Sie könnten dann nach Art. 44 ESM-Vertrag 
natürlich auch entscheiden, Art. 44 ESM-Vertrag so zu ändern, dass sie den ESM-Vertrag fortan 
auch ohne weitere Voraussetzungen wie den Beitritt eines neuen Gesellschafters jederzeit ändern 
könnten.

Unvereinbar mit Art. 38 GG ist auch das ESMFinG. Zum einen ist das mit der Haushaltsautonomie 
(als Teil des Art. 38 GG) noch vereinbare Maß an Bankenrettung („Finanzstabilität“) bereits durch 
Griechenland-Hilfe, EFSF mit Stand 07.09.2011 und Soffin 1 ausgeschöpft. Und das ESMFinG will 
auch noch dem ESM dreistellige Milliarden-Beträge zur Bankenrettung geben. Zum anderen würde 
das Inkrafttreten des ESMFinG das Inkrafttreten des Zustimmungsgesetzes zum ESM und damit 
auch des ESM ermöglichen, welcher Art. 38 GG noch weitaus drastischer verletzt.

Unvereinbar mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) sind auch die Befugnisse der 
EFSF laut deren geändertem Rahmenvertrag, ihr eigenes Instrumentarium auszuweiten (Art. 5 Abs. 
3), die Verlängerung ihrer eigenen Laufzeit zu beschließen (Art. 10 Abs. 5 lit. c) über den 
30.06.2013 (Art. 11 Abs. 2) hinaus, und die Erhöhung der Gesamtsumme ( Art. 10 Abs. 5 lit. i ) der 
für sie zu leistenden Bürgschaften zu beschließen. Die Beschwerdeführerin macht die Kollision 
dieser Inhalte des EFSF-Rahmenvertrags mit Art. 38 GG im Rahmen der hier vorliegenden 
Verfassungsbeschwerde gegen das StabMechG, weil es in Deutschland kein Zustimmungsgesetz 
zum EFSF-Rahmenvertrag gibt, weder zur ursprünglichen Fassung vom 07.06.2010, noch zu der in 
2011 geänderten Fassung (Abschnitte IV.3.1 und IV.3.2. dieser Verfassungsbeschwerden), sondern 
die Zustimmung zum EFSF-Rahmenvertrag durch einfachen Beschluss gem. §3 Abs. 2 Nr. 3 
StabMechG vorgesehen ist (Abschnitt II.7 dieser Verfassungsbeschwerden). Die Zustimmung zu 
einem internationalen Vertrag wie dem EFSF-Rahmenvertrag verstößt nicht nur gegen Art. 59 Abs. 
2 GG, wo vorgeschrieben ist, dass man internationalen Verträgen nur per Zustimmungsgesetz 
zustimmen kann, sondern auch gegen das grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG), weil eine 
Ermächtigung zur Zustimmung durch einfachen Beschluss es den Bundestagsabgeordneten 
ermöglichen würde, Änderungen des EFSF-Rahmenvertrags zuzustimmen, ohne dass die Wähler 
dies nachvollziehen und in ihre nächste Wahlentscheidung mit einbeziehen könnten.

Unvereinbar mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) ist auch die Möglichkeit der  
(Art. 10 Abs. 5 lit. c EFSF-RV) EFSF, ihren Rahmenvertrag selbst zu ändern, ohne dafür jemals 
wieder die Zustimmung eines Parlaments einzuholen. Eine derartig blankettartige Kompetenz-Kom-
petenz ist unvereinbar mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht. Dass diese auch im EFSF-Rahmen- 
vertrag enthalten ist, hat offensichtlich die Funktion, den EFSF-Rahmenvertrag ohne jegliche weite-
re parlamentarische Zustimmung zu einem ESM umbauen zu können für den Fall, dass der 
Original-ESM in Karlsruhe gestoppt werden sollte.  

Die Möglichkeiten von Art. 5 Abs. 3 EFSF-Rahmenvertrag und Art. 19 ESM-Vertrag zur Auswei- 
tung der eigenen Befugnisse kollidieren auch deshalb mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht, weil 
EFSF bzw. ESM dadurch Staaten Auflagen machen könnten, die gar nicht um Notfallkredite gebe-
ten haben. So könnten z. B. EFSF oder ESM Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt kaufen und 
dadurch in die Position kommen, sogar Staaten, die gar keinen Notfallkredit haben wollen, 



politische Auflagen zu machen, denn nach dem geänderten EFSF-Rahmenvertrag (Abschnitt IV.3.2 
dieser Verfassungsbeschwerden) fallen auch diese Instrumente des EFSF unter dem Begriff der 
„Finanzhilfe“. Und in Art. 15 ESM-Vertrag i. V. m. Art. 13 ESM-Vertrag ist sogar explizit 
festgehal-ten, dass die Staaten selbst für den Kauf von Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt 
Auflagen erhal-ten (Abschnitt IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden).

Unvereinbar mit der Unterwerfung der Abgeordneten unter ihr eigenes Gewissen als Teil des  
grundrechtsgleichen Wahlrechts (Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG) ist es auch, so hohe Geldbeträge für die 
offene und verdeckte Bankenrettung einzusetzen, dass nicht mehr genug Geld übrig bleibt, um die 
Dinge zu bezahlen, die das eigene Gewissen den Abgeordneten aufträgt. Die Beendigung des 
Hungers in der Welt ist mit Sicherheit darunter (siehe Abschnitt XI.18 dieser 
Verfassungsbeschwerden). Es gehört zur Gewissensfreiheit der Abgeordneten, wann sie die Stimme 
ihres Gewissens hören. Aber es gehört zum grundrechtsgleichen Wahlrecht und ist damit ein Recht 
der Beschwerdeführerin als Wählerin, dass genug Mittel verbleiben, damit die Abgeordneten ihrem 
Gewissen folgen können, wenn es sich bei ihnen meldet.

Nach dem Urteil vom 07.09.2011 zum Pilotverfahren beruht auch die Haushaltsautonomie auf dem 
grundrechtsgleichen Wahlrecht (Abschnitt XI.20 dieser Verfassungsbeschwerden). Art. 136 Abs. 3 
AEUV verletzt die Haushaltsautonomie und damit Art. 38 GG bereits dadurch, dass auf diese 
Blankett-Ermächtigung immer neue Mechanismen zur Bankenrettung („Finanzstabilität“) gestützt 
werden könnten, was in der Summe einer pauschalen Bürgschafts- oder Leistungsermächtigung 
(Rn. 127 und 128 des Urteils) und einer „unbestimmten haushaltspolitischen Ermächtigung“ und 
somit einer Entäußerung der Haushaltshoheit (Rn. 125) gleich kommt. Das gleiche wird aber auch 
durch EFSF-Rahmenvertrag und ESM-Vertrag erreicht dadurch, dass diese sich ihre Mittel selbst 
erhöhen können – mit dem Unterschied allerdings, dass EFSF-Rahmen- vertrag und ESM-Vertrag 
nicht von vornherein suprantional sind.
Die Zustimmung zum ESM ist nach Rn. 127 + 128 des gleichen Urteils verfassungswidrig, weil er 
auf eine dauerhafte Haftungsübernahme für Willensentscheidungen anderer Staaten hinaus mit 
unüberschaubaren Folgen hinaus läuft. Das wäre beim ESM finanziell vor allem angesichts der 
Möglichkeit des Direktoriums zu kurzfristigen und völlig überraschenden Kapitalabrufen, durch 
vom Direktorium beschlossene Kapitalerhöhungen (im Falle der Übertragung dieser Entschei- 
dungsbefugnis ans Direktorium) und bzgl. Entscheidungen des ESM während Aussetzung des 
Stimmrechts Deutschlands der Fall. Außerdem wären die nicht einmal unter dem Zustimmungsvor- 
behalt des ESM-Gouverneursrats stehenden Auflagen der privaten Gläubiger innerhalb des ESM 
von ihren Auswirkungen her unvorhersehbar.

Auch das praktisch völlige Leerlaufen der Haushaltsautonomie über einen längeren Zeitraum (Rn. 
135 des Urteils) wäre durch den Fiskalpakt und durch den ESM gegeben. Das ist einmal der Fall, 
weil alle auf den Fiskalpakt bzw. Art. 136 Abs. 3 AEUV aufbauenden Mechnismen, wie in diesen 
Verfassungsbeschwerden bewiesen, primär auf die Stärkung des Finanzsektors ausgerichtet und 
deshalb für die Beurteilung der Gesamtbelastung zur Bankenrettung mit den Beträgen für die Soffin 
zusammenzurechnen sind. Und an Art. 136 Abs. 3 AEUV ließen sich blankettartig beliebig  inter-
gouvernementale und eu-sekundärrechtliche Vorschriften zur Bankenrettung im Namen des Euro 
anknüpfen. Außerdem ist es der Fall durch den Druck auf Deutschland im Rahmen des Ungleich-
gewichtsverfahrens zur Reduzierung seiner Exportüberschüsse und infolge dessen auch seines BIP 
mit der Folge wiederum steigender Zinssätze auf die deutschen Staatsschulden. Unvereinbar mit der 
Haushaltsautonomie ist auch die Nichtanrechnung von Einnahmeerhöhungen beim Defizitverfahren 
des Stabilitäts- und Wachstumspaktes (Art. 3 Abs. 1 lit. b Fiskalpakt), weil dabei der Haushalts-
gesetzgeber gezwungen würde, das Defizit einseitig durch Ausgabensenkungen und Privatisierun-
gen zu verringern, und das auch noch auf Dauer.
Im übrigen wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf Abschnitt XI.20 verwiesen.



Art. 3 Abs.  2 Fiskalpakt ist mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) unvereinbar, weil 
die EU-Kommission die Staaten damit auch dazu zwingen würde, die vorrangige Bedienung der 
Gläubiger (incl. Sperrkonto) in ihre Verfassung zu schreiben (Abschnitt IV.5.3 dieser Verfassungs-
beschwerden), weil damit die zu Art. 38 GG gehörende Haushaltsautonomie des Bundestags voll- 
ständig entleert würde, und weil nicht mehr genug Mittel verbleiben würden, welche es den Abge- 
ordneten faktisch ermöglichen würden, ihrem Gewissen zu folgen, auf welches sie gem. Art. 38 
Abs. 1 S. 2 GG verpflichtet sind, und welches sich vor allem angesichts der zu erwartenden medizi- 
nisch und nahrungsmäßig unversorgten Menschen in Deutschland melden dürfte. 

Unvereinbar mit Art. 38 GG ist auch Art. 10 Fiskalpakt (Abschnitt V.1 dieser Verfassungs-
beschwerden), welcher die Mitgliedsstaaten verpflichten würde, weitere Vorschriften im Raum der 
erweiterten Zusammenarbeit zu initiieren, wann immer dies „für das reibungslose Funktionieren der 
Eurozone“ notwendig und angemessen wäre. Denn die Möglichkeit einer erzwungenen Initiierung 
einer erweiterten Zusammenarbeit ist in Art. 20 EUV und 329 AEUV nicht enthalten, und recht-
liche Regelungen zum Euro gehören gem. Art. 3 Abs. 4 EUV zum alleinigen Zuständigkeitsbereich 
des eu-rechtlichen Raums, sodass sie dem Raum der erweiterten Zusammenarbeit entzogen sind. 
Außerdem kollidiert Art. 10 Fiskalpakt mit Art. 38 GG, da die Erzwingbarkeit sich blankettartig 
weit auf alle beliebigen Bereiche der geteilten Zuständigkeit (Art. 4 EUV) beziehen würde.

Das Ungleichgewichtsverfahren, welches man nun auf Art. 9 Fiskalpakt und auf Art. 136 Abs. 3 
AEUV stützen will, kollidiert mit Art. 38 GG durch die blankettartig beliebige Definierbarkeit der 
Ungleichgewichte, sodass die EU-Kommission mit Hilfe eben dieser Beliebigkeit ausnahmslos alle 
Staaten der Eurozone ins Ungleichgewichtsverfahren zwingen könnte, um diesen bußgeldbewehrte 
„Empfehlungen“ zu machen zu allen beliebigen Bereichen der Lohn-, Finanz- und 
Wirtschaftspolitik der Mitgliedsstaaten. 
Die Blankettartigkeit des Ungleichgewichtsverfahrens zeigt sich besonders deutlich in den Begrün-
dungen der Verordnungsentwürfe zu dessen Einführung (Abschnitte V.5 und V.7 dieser Verfas-
sungsbeschwerden sowie Abschnitt V.11 zur Allkäuflichkeit im Sinne der Exportierbarmachung 
aller beliebigen bisher nicht handelbaren Güter). Danach will die EU-Kommission die Macht, vor 
allem Staaten mit hohen Leistungsbilanzdefiziten zur Exportierbarmachung aller von der Kommis-
sion gewünschten bisher unveräußerlichen Güter zu zwingen. Und die Staaten ohne Leistungs-
bilanzdefizite hätten dann eben durch den bei ihnen bestehenden geringeren Grad an Allkäuflichkeit 
wiederum deutliche Ungleichgewichte im Vergleich zu den schon weiter ausverkauften Staaten.
Unter den Ausverkauf würde aller Voraussicht nach auch die Käuflichmachung aller Naturdienst-
leistungen (siehe vor allem Abschnitte V.11 und X.3 dieser Verfassungsbeschwerden) fallen. Wenn 
alles käuflich würde, und darauf ist das Ungleichgewichtsverfahren, ausgerichtet, dann würde dies 
zugleich auch den realen Einfluss der Entscheidungen der demokratisch legitimierten Volksvertreter 
auf die Wirtschaft marginalisieren und damit das grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG).

Unvereinbar mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) ist auch die Erzwingbarkeit der 
funktionellen Privatisierung sämtlicher hoheitlicher Aufgaben der Staaten der Eurozone im Rahmen 
der Ungleichgewichtsverfahren. Wenn hoheitliche Aufgaben, also Aufgaben von Exekutive, Legis-
lative und Judikative durch Unternehmen ausgeführt werden, dann hängt die Arbeitsplatzsicherheit 
der Beschäftigten nicht mehr primär von ihrer Treue zum geltenden Recht, sondern von ihrer Treue 
zum Unternehmen ab, was die Wahrscheinlichkeit von behördlichen Entscheidungen aus Interes-
senkonflikten heraus entscheidend erhöht. Darüber hinaus zeigt besonders deutlich der in Abschnitt 
VIII.8 dieser Verfassungsbeschwerden zitierte Fall eines Jugendgefängnisses in den USA, dass die 
funktionelle Privatisierung die Korruption in erheblichem Maße fördert, und zwar in beide Richtun-
gen, nicht nur innerhalb des funktionell privatisierten Bereichs und aus diesem heraus, sondern auch 
in diesen hinein. 
Da die Begründung der Verordnungsentwürfe zu den Ungleichgewichtsverfahren, welche man auf 
Art. 9 Fiskalpakt und auf Art. 136 Abs. 3 AEUV stützen will, keine explizite Grenze für die Über-



tragung bisher nicht handelbarer Güter in die Sphäre der exportierbaren Güter benennt, wäre auch 
mit der Vergabe der Wahlämter an privat zu rechnen. Das verletzt außer der unantastbaren Demo-
kratie am allerdeutlichsten das grundrechtsgleiche Wahlrecht, weil sich so wirtschaftliche und 
politische Interessen der Wahlamtsbetreiber, angesichts der bei Vergabe von so gut wie dem ganzen 
Staat an privat über die Ungleichgewichtsverfahren  nicht mehr funktionierenden Dienstaufsicht, 
sich jederzeit beliebig auf das offizielle Auszählungsergebnis im Zuständigkeitsbereich des jeweili-
gen Wahlamts  auswirken könnten. Der Fiskalpakt ist daher unvereinbar insbesondere mit der 
Gleichheit der Wahl als Teil des grundrechtsgleichen Wahlrechts (Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG).

Außerdem wird so der Profitabilität im Verhältnis zur Durchsetzung des demokratisch legitimiert 
zustande gekommenen Rechts zu viel Gewicht gegeben, d. h., auch bereits außerhalb jeglicher 
Inter- essenkonflikte ein erheblicher finanzieller Anreiz zur Vernachlässigung der Rechtspflege 
geschaf-fen. Bei der Vergabe  legislativer Aufgaben, wie z. B. der Zuarbeit bei der Erstellung von 
Gesetzentwürfen an privat würden völlig ungewählte Lobbyisten entscheidend mitbestimmen, was 
geltendes Recht würde, man denke nur an die Ausarbeitung des Gesetzentwurfs für die deutsche 
Bankenrettungsinstitution Soffin durch eine Anwaltsfirma, welche zumindest auch mit der Beratung 
von Banken beschäftigt ist, denn Abgeordnete ändern an Gesetzentwürfen erfahrungsgemäß nur 
das, was sie entdecken, dessen rechtlichen Gehalt sie verstehen, und was sie auch noch anders se-
hen als der, der den Entwurf erstellt hat. Bei Privatisierung der Judikative schließlich wäre mit Ur-
teilen zu rechnen, bei deren Zustandekommen die eigenen Interessen des Rechtsprechungsunterneh-
mens mit demokratisch legitimiertem Recht abgewogen würden.
Es wäre durch die Privatisierung der hoheitlichen Einrichtungen des Staates im Rahmen der 
Ungleichgewichtsverfahren zur Exportierbachung der bisher nicht handelbaren Güter auch keine 
wirksame Dienstaufsicht mehr sichergestellt, sodass die meisten hoheitlichen Entscheidungen aus 
Interessenkonflikten heraus gar nicht mehr öffentlich bekannt würden. Zur Durchbrechung der 
demokratischen Legitimationskette und damit der Verletzung des grundrechtsgleichen Wahlrechts 
(Art. 38 GG) wird im übrigen auf  Abschnitt VIII.5 dieser Verfassungsbeschwerden verwiesen.  
Das Wort „Governance“ ist ein schillernder Begriff; jeder versteht darunter etwas anderes. In der 
deutschen Rechtswissenschaft wird es u. a. benutzt für die Vorstellung, hoheitliche Entscheidungen 
verhandelbar zu machen, also geltendes materielles Recht zur Verhandlungsbasis zu degradieren. 
Auf einem Markt ist es normal, dass wirtschaftlich stärkere Akteure für sich Sonderkonditionen 
aushandeln können. Bzgl. hoheitlicher Entscheidungen hingegen wäre es die weitgehende 
Legalisierung dessen, was man heutzutage als Korruption deuten würde. Da dieser Gedanke aber 
einmal gerade im Bereich solcher rechtswissenschaftlicher Richtungen in Deutschland, die zugleich 
auch die Vergabe möglichst vieler hoheitlicher Bereiche an privat anstreben, im Umlauf ist, und 
weil die Begründung der EU-Verordnungsentwürfe zu den wirtschaftlichen Ungleichgewichten, 
keinerlei Ausnahme von der Exportierbarmachung bisher nicht handelbarer Güter benennt, wäre 
nach Inkrafttreten des Fiskalpakts auch mit der Legalisierung dessen, was man heute als Korruption 
deuten würde, zu rechnen. Damit könnten die demokratisch legitimierten Abgeordneten nur noch 
die Verhandlungsbasis für die hoheitlichen Entscheidungen der Exekutive und der Judikative 
festlegen.

Die Vergabe hoheitlicher Aufgaben an privat, welche über die Ungleichgewichtsverfahren gestützt 
auf Art. 9 Fiskalpakt und Art. 136 Abs. 3 AEUV (und auf Art. 2 von Protokoll 26 zu den Verträgen 
der EU) erfolgen würde, würde zugleich einen Staatsformwechsel zu einer Mischung aus einer 
demokratischen Fassade und einem konzernaristokratischen Kern bedeuten  – offensichtlich unver-
einbar mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG), welches entleert würde, wenn das 
praktische Handeln nicht mehr den von den demokratisch legitimierten Abgeordneten entschiede-
nen Vorschriften folgen würde. 

Auch die Pflicht zur Privatisierung der makroökonomischen Prognosen gem. Art. 2 Abs. 2 von EU-
Verordnung 2011/0386 (COD) ist unvereinbar mit Art. 38 GG, weil gem. Art. 3 Abs. 1 der gleichen 



Verordnung eben diese Prognosen zur verbindlichen betragsmäßigen Grundlage für den Rahmen 
der mehrjährigen Finanzplanung der Mitgliedsstaaten der Eurozone machen würde, sodass  
ungewählte Private die Grundlagen für diesen mehrjährigen Rahmen vorgeben würden (Abschnitt 
VI.2.2 dieser Verfassungsbeschwerden).

Das Bundesverfassungsgericht sagt  in Rn. 175 des  Lissabon-Urteils:
„Der Wahlakt verlöre seinen Sinn, wenn das gewählte Staatsorgan nicht über ein hinreichendes 
Maß an Aufgaben und Befugnissen verfügte, in denen die legitimierte Handlungsmacht wirken 
kann. Das Parlament trägt mit anderen Worten nicht nur eine abstrakte 
„Gewährleistungsverantwortung“ für das hoheitliche Handeln anderer Herrschaftsverbände, 
sondern die konkrete Verantwortung für das Handeln des Staatsverbandes. Das Grundgesetz hat 
diesen legitimatorischen Zusammenhang zwischen dem Wahlberechtigten und der Staatsgewalt 
durch Art. 23 Abs 1 Satz 3 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 und Art. 20 Abs.1 und Abs.2 GG für 
unantastbar erklärt. Art. 38 Abs 1 Satz 1 GG schließt es im Anwendungsbereich des Art. 23 GG 
aus, die durch die Wahl bewirkte Legitimation von Staatsgewalt und Einflussnahme auf deren 
Ausübung durch die Verlagerung von Aufgaben und Befugnissen des Bundestages auf die 
europäische Ebene so zu entleeren, dass das Demokratieprinzip verletzt wird (vgl. BVerfGE 89, 155 
<172>).“

„Das jedem Bürger zustehende Recht auf gleiche Teilhabe an der demokratischen Selbstbestim-
mung (demokratisches Teilhaberecht) kann auch dadurch verletzt werden, dass die Organisation der 
Staatsgewalt so verändert wird, dass der Wille des Volkes sich nicht mehr wirksam im Sinne des 
Art. 20 Abs.2 GG bilden kann und die Bürger nicht mit Mehrheitswillen herrschen können. Das 
Prinzip der repräsentativen Volksherrschaft kann verletzt sein, wenn im grundgesetzlichen Organ-
gefüge die Rechte des Bundestages wesentlich geschmälert werden und damit ein Substanzverlust 
demokratischer Gestaltungsmacht für dasjenige Verfassungsorgan eintritt, das unmittelbar nach den 
Grundsätzen freier und gleicher Wahl zustande gekommen ist.“ (Rn. 210 des Lissabonurteils)

Die Kollision von Fiskalpakt, EFSF-Rahmenvertrag, Art. 136 Abs. 3 AEUV und ESM-Vertrag mit 
Art. 38 GG wird auch deutlich an der Aussage von Herrn BVR Prof. Dr. Huber in dem am 19.09. 
2011 veröffentlichten Interview mit der Süddeutschen Zeitung „keine europäische Wirtschafts-
regierung ohne Änderung des Grundgesetzes“, worin er ausführt, dass die Übertragung wesentlicher 
Befugnisse auf die EU bzgl.  Sozialversicherung, Wirtschaftspolitik sowie innerer und äußerer 
Sicherheit grundgesetzwidrig wäre. 
Gerade die Ungleichgewichtsverfahren wollen aber die Eingriffsmöglichkeit der EU-Kommission 
über sanktionsbewehrte Empfehlungen in sämtliche Fragen der Wirtschaftspolitik, und mit der 
gleichen Eingriffsmöglichkeit der Kommission in sämtliche Fragen der Finanzpolitik könnte diese 
über die Bezahlung  wesentlichen Einfluss über Umfang und Aufbau der staatlichen Organe der 
inneren und der äußeren Sicherheit nehmen. 
Noch unvereinbarer mit Art. 38 GG im Hinblick auf das Verbleiben hinreichender Kompetenzen 
des Bundestags ist der Zugriff der EU-Kommission über Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt auf alle Organe 
der Exekutive (also incl. Polizei und Bundeswehr) und der Judikative zur Erzwingung der Empfeh-
lungen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt.
Die wesentliche Machtverschiebung bzgl. der Sozialsysteme läge einmal in der auf fünf Jahre 
befristeten linear-degressiven Anrechnung von Steuerzuschüssen auf die Kriterien eines deutlich 
verschärften Stabilitäts- und Wachstumspaktes für den Umstieg auf ein Mehrsäulenmodell in der 
gesamten Sozialversicherung mit solidarischer Finanzierung nur noch einer Mindestversorgung 
(Abschnitt V.2 bis V.7 und V.15 dieser Verfassungsbeschwerden). Zum anderen läge sie darin, dass 
bei der Prüfung im Rahmen der rigorosen Schuldentragfähigkeitsanalyse im Rahmen des ESM (Art. 
12 und Art. 13 ESM-Vertrag, Abschnitt IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden) die 
Sozialversicherung zusammen mit den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden gemessen 
würden mit entsprechendem Druck, den Gläubigern des Staates die Ersparnisse der 



Sozialversicherung zu geben. Das ist eine drastische Machtverschiebung im Vergleich zu den 
heutigen Befugnissen der EU bzgl. der Sozialversicherung (Abschnitt V.8 dieser 
Verfassungsbeschwerden) und unvereinbar mit Art. 38 GG
Eine vergleichbare Verletzung von Art. 38 GG ist auch die zu prognostizierende Enteignung, wie 
im Falle von Ungarn sichtbar geworden, der privaten Renten- und vermutliche auch 
Lebensversicherungsansprüche (Abschnitte V.22 und IX.9 dieser Verfassungsbeschwerden).

Die Durchtrennung der demokratischen Legitimationskette und gleichzeitig die Entleerung des 
grundrechtsgleichen Wahlrechts (Art. 38 GG) bzgl. Sachentscheidungen liegt nicht nur bei Blan-
kett-Ermächtigungen vor, sondern auch bei ultra-vires, also bei einer Überschreitung der auf ord-
nungsgemäßem demokratischem Wege eingeräumten Kompetenzen. Zumindest grobe vorsätzliche 
Kompetenzüberschreitungen können zugleich auch als Willkür (Art. 18 GG, Leitsatz 2 von 
BVerfGE 2,1) zu qualifizieren sein.

Ultra-vires ist vor allem die Initiierung des Art. 136 Abs. 3 AEUV über das vereinfachte 
Änderungsverfahren (Art. 48 Abs. 6 EUV), welches nur für die Initiierung solcher Vorschriften 
zulässig ist, welche die Kompetenzen der EU in keiner Weise ausdehnen. Die Initiierung 
ausgerechnet einer extrem weiten Blankett-Ermächtigung ist das Gegenteil dessen, wofür Art. 48 
Abs. 6 EUV zugelassen ist. Und das nach dem Spiegel-Artikel „Euro-Rettungsschirm soll halbe 
Billion Euro verwalten“ vom 12.02.2011 (Abschnitt X.5 dieser Verfassungsbeschwerden) 
mutmaßlich auch noch, um anderen EU- Mitgliedsstaaten zu helfen, ihre Einwohner über deren 
Recht auf eine Volksabstimmung über die Vertragsänderung zu täuschen. Ein ultra-vires – Verstoß 
ist immer ein Verstoß gegen das grundrechtsgleiche Wahlrecht; aber einer, der unternommen wird, 
um die Völker anderer europäischer Staaten über deren Rechte aus dem Demokratieprinzip täu-
schen zu helfen, ist ein besonders schwerer Verstoß gegen das grundrechtsgleiche Wahlrecht. Ob 
ein dahin gehender Vorsatz wirklich vorgelegen hat oder nur ein sehr großes Maß an Unbewußtheit, 
scheint im Rahmen dieser Verfassungsbeschwerden aber nicht klärungsbedürftig.

Ultra-vires ist auch, dass man nun stattdessen EU-Sekundärrecht, abgesehen von der Stützung auf 
die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV, namentlich die Sanktionierbarkeit von 
Ungleichgewichtsverfahren (Art. 9 Fiskalpakt) und haushaltsmäßiger Überwachung (Art. 5 Abs. 2 
Fiskalpakt) sowie die Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes (Art. 3, Art. 4, Art. 5 
Abs. 1 und Art. 7 Fiskalpakt), auf den Fiskalpakt stützen will, obwohl man EU-Sekundärrecht nur 
auf eu-primärrechtliche Ermächtigungen stützen kann und nicht auf außerhalb des eu-rechtlichen 
Raums befindliche intergouvernementale Verträge (Abschnitte III. 20 und V.1 dieser Verfassungs- 
beschwerden).

Ebenso drastisch ist, dass die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV bzw. der 
europäische Finanzierungsmechanismus und der Fiskalpakt selbst zum direkten Angriff auf die 
Verfassungstexte der Mitgliedsstaaten vorgesehen sind. Das beweist die Auflage von EU-
Kommission, EZB und IWF gegenüber Griechenland, die griechische Verfassung zu ändern 
(Abschnitt IV.5.3 dieser Verfassungsbeschwerden), was unvereinbar ist mit Art. 4 EUV. Wie Leit-
satz 4 des Lissabonurteils zutreffend ausführt, ist die EU nach Art. 4 EUV verpflichtet, die Verfas-
sungsidentitäten der Mitgliedsstaaten zu achten. Und das, obwohl Art. 4 EUV innerhalb des EU-
Primärrechts Vorrang hat (Abschnitt III.4 dieser Verfassungsbeschwerden) und damit erst recht 
Vorrang hat vor EU-Verordnungen (Griechenland-Hilfe, EFSM) und vor intergouvernementalen 
Verträgen (EFSF-Rahmenvertrag, ESM und Fiskalpakt). Und hier will man noch mehr, als mit den 
Verfassungsidentitäten unvereinbare eu-rechtliche Vorschriften durchsetzen. Man versucht, die 
Staaten, offensichtlich ohne hinreichende Rechtsgrundlage, die es in der Welt souveräner (Art. 2 
Abs. 1 Uno-Charta) Staaten auch nicht geben könnte, zu zwingen, die Schutzmechanismen ihrer 
eigenen Ver fassungen zu schleifen. Beim europäischen Finanzierungsmechanismus will man das 
alles mit der iwf-artigen Strenge ermöglichen. Solche Übergriffe im Rahmen des europäischen 



Finanzierungsmechanismus wären nach Inkrafttreten des ESM ebenso auch gegenüber Deutschland 
zu erwarten, sobald man Deutschland erst einmal in die Mühlen des europäischen Finanzierungs-
mechanismus bekommen würde. 

Unvereinbar mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) ist, dass Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt 
die Staaten verpflichten will, ihre Verfassung für sämtliche in Art. 3 Abs. 1 Fiskalpakt genannten 
Inhalte zu öffnen. Denn die Entscheidung über Grundgesetzänderungen kommen nur dem Parla-
ment (Art. 79 GG) und dem Volk selbst (Art. 20 Abs. 2 S. 2 Alt. 2 GG, Abschnitt III.17 dieser Ver-
fassungsbeschwerden) zu. Jegliche internationale Vereinbarungen gleich welchen Rangs, welche 
dazu angetan sind, die Bundestagsabgeordneten oder das Volk in ihrer Entscheidungsfindung bzgl. 
Grundgesetzänderungen unter Druck zu setzen, sind verfassungwidrig. Umso mehr verfassungs-
widrig ist Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt dadurch, dass er der Kommission auch noch ein Initiativrecht 
geben würde für die Formulierungen der Grundgesetzänderungen, sodass diese dadurch die Gele-
genheit hätte, noch deutlich über die Inhalte von Art. 3 Abs. 1 Fiskalpakt hinaus Grundgesetzände- 
rungen zu verlangen.
Die Instrumentalisierbarkeit sämtlicher Organe der Exekutive und der Judikative gem. Art. 3 Abs. 2 
Fiskalpakt zur Erzwingung der von der Kommission vorgeschlagenen Grundgesetzänderungen 
zeigt, dass selbst die Einführung von Volksabstimmungen (Abschnitt III.17 dieser Verfassungs- 
beschwerden) zu jeder Grundgesetzänderung bei weitem nicht ausreichen würde, um den Fiskalpakt 
verfassungskonform einzudämmen, sondern dass die Zustimmung zum Fiskalpakt nur als ganzes 
untersagt werden darf. 
Gerade wegen der geplanten Instrumentalisierbarkeit ist es im Rahmen dieser 
Verfassungsbeschwer-de nach Auffassung der Beschwerdeführerin zum Schutz des 
grundrechtsgleichen Wahlrechts (Art. 38 GG) und der Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG) darüber 
hinaus auch erforderlich, klarzustellen, dass der Treueid der in Deutschland hoheitliche Macht 
ausübenden Personen in erster Linie der Verfassungsidentität gilt und nicht etwa vorgesetzten 
Personen, dem EU-Recht oder dem Rest des Grundgesetzes.

Aus den gleichen sowie aus den folgenden Gründen ist es unvereinbar mit Art. 38 GG, dass Art. 8 
Fiskalpakt auch noch die Erzwingung sämtlicher Inhalte von Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt durch den 
EUGH ermöglichen würde. Denn demokratisch legitimiert im EU-Primärrecht ist die Rechtspre-
chungsmacht des EUGH allein für den eu-rechtlichen Raum und für den Raum der erweiterten 
Zusammenarbeit, soweit dieser zuvor formgerecht begründet wird (Art. 20 EUV, Art. 329 AEUV, 
Abschnitt III.20 dieser Verfassungsbeschwerden) und sich den EUGH explizit ausleiht, aber gerade 
nicht in Fällen einer formell gescheiterten oder nur angetäuschten erweiterten Zusammenarbeit; und 
noch weniger darf der EUGH darüber urteilen, wie die Mitgliedsstaaten ihre Verfassungen zu 
ändern haben, denn der EUGH ist nur befugt, über autonomes Recht, und nicht über souveränes 
Recht, zu urteilen.

Ultra-vires ist auch der Verstoß gegen das grundsätzliche völkerrechtliche Rückwirkungsverbot 
(siehe Abschnitt III.9 dieser Verfassungsbeschwerden). Da Art. 136 Abs. 3 AEUV sowie Art. 3, 
Art. 4, Art. 5 Abs. 1, Art. 7 und Art. 9 Fiskalpakt und auch der Fiskalpakt insgesamt keine aus-
drückliche Rückwirkung enthalten, könnte der Fiskalpakt nach der WVRK auch keine rückwirken-
de Wirkung entfalten, und könnte er damit dem Ungleichgewichtsverfahren und der Verschärfung 
des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, soweit sie ultra-vires sind, keine Grundlage werden. 
Abgesehen davon, dass man selbst, wenn erst der Fiskalpakt geschaffen worden wäre, EU-
Sekundärrecht nicht auf intergouvernementale Verträge stützen könnte. Trotzdem wird dieser 
Versuch unternommen, was eine deutliche Antwort des Bundesverfassungsgerichts zum Schutz des 
grundrechtsgleichen Wahlrechts erfordert. Sonst könnte die EU sich alle beliebigen Kompetenzen 
anmaßen und diese einfach ohne primärrechtliche Grundlage fortsetzen. 
 
Am Ungleichgewichtsverfahren und an der Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 



sind vor allem ultra-vires die Aussetzung des Stimmrechts, die umgekehrte Abstimmung, die Aus-
dehnung der Bußgeldbewehrung und damit Ausdehnung der de-facto Verbindlichmachung von 
Empfehlungen, die Reduzierung der Sozialversicherung auf eine Mindestversorgung und die 
Enteignung der Privatrenten ohne ausdrückliche EU-Kompetenz dafür im Primärrecht, die 
Einführung der totalen Allkäuflichkeit über die Ungleichgewichtsverfahren und die Aufbrechung 
selbst der grundlegenden institutionsmäßigen und verfassungsmäßigen Strukturen der 
Mitgliedsstaaten unter offenem Bruch von Art. 4 EUV, des höchsten Artikels des EU-Primärrechts 
(siehe insoweit Abschnitt III.4 dieser Verfassungsbeschwerden) mittels Aufnötigung von 
Verfassungsänderungen (siehe Abschnitte IV.5.3 und V.1 dieser Verfassungsbeschwerden) und im 
Rahmen der Allkäuflichkeit durch die Ungleichgewichtsverfahren, sowie  (wieder über 
Ungleichgewichtsverfahren) die beliebigen Eingriffe der Kommission in Lohnpolitik, Finanzpolitik 
und Wirtschaftspolitik. Als ultra-vires-Verstoß zu werten sind auch die willkürliche Definierbarkeit 
der Ungleichgewichte durch die EU-Kommission und die beliebige Ausdehnung der 
Zuständigkeiten durch Auflagen und Empfehlungen (soweit das nicht heute schon bzgl. des 
Defizitkriteriums möglich ist). 
Am heftigsten verstößt die umgekehrte Abstimmung gem. Art. 7 Fiskalpakt bei der Entscheidung, 
ob ein Staat ins Defizitverfahren muss, gegen Art. 38 GG, da so alle Staaten der Eurozone ohne 
ernst zu nehmende Möglichkeit des Ministerrats zur Gegenwehr, im Defizitverfahren landen 
würden, und das selbst, wenn sie nur einmal eine Meinung der EU-Kommission zu ihren Haushalts- 
entwürfen nicht vollständig befolgen würden (Art. 6 und Art. 9 Abs. 1 EU-Verordnung 2011/0386 
(COD), Abschnitt VI.2.2 dieser Verfassungsbeschwerden). Und das angesichts der Folgen des 
Defizitverfahrens für die Staaten wie mit hohen Bußgeldern sanktionsbewehrte Empfehlungen zzgl. 
iwf-artig strenger Verschärfung und Kürzung der wichtigsten EU-Fördermittel (Abschnitte V.3, 
V.4, V.6 und VI.2.1 dieser Verfassungsbeschwerden).

Auch die Verpflichtung auf die IWF-Artigkeit der Auflagen (Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV, Präambel 
EFSF-Rahmenvertrag, Ecofin-Rat vom 10.05.2010, Nr. 49 des Berichts der Task Force vom 
21.10.2010, Nr. 17 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10. 2011) und somit auf die offene 
Ignorierung der verfassungsmäßigen Grundrechte und der Menschenrechte der Einwohner der 
Staaten ist offensichtlich ultra-vires, wobei die Nichtanwendung der universellen sozialen 
Menschenrechte aus dem Uno-Sozialpakt auf Grund deren großen Schutzumfangs hier von 
besonderer Bedeutung ist. Der allgemeine Kommentar Nr. 14 zum Menschenrecht auf Gesundheit 
(Art. 12 Uno-Sozialpakt) stellt unmißverständlich klar, dass bereits bei der Aushand-lung 
internationaler Verträge auch die universellen Menschenrechte zwingend mit zu beachten sind. Das 
nicht nur bei der Aushandlung zu ignorieren, sondern auch noch mit Erwägungsgründen 2+3+6, 
Art. 3 und Art. 12 ESM-Vertrag sowie Erwägungsgrund 3 und Art. 6 Abs. 1 von EU-Verordnung 
2011/385 (COD) Vorschriften zu initiieren, welche deren Bruch über die Verpflichtung auf die 
IWF-Artigkeit vorschreibt, ist ein besonders drastischer Verstoß gegenüber Art. 1 Abs. 2 GG.
                     
Unvereinbar mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) ist auch die Stimmrechtsausset-
zung (Art. 4 Abs. 7 ESM-Vertrag) bei jeglichem Zahlungsverzug bzgl. vom ESM erhaltenen Dar-
lehen und bzgl. der Einzahlung vom ESM abgerufenen Kapitals. 
Selbst bei gewichtigsten Entscheidungen wie weiteren Kapitalerhöhungen, Ausweitung des ESM- 
Instrumentariums, Übergabe / Rückholung Kompetenzen gegenüber dem Direktorium, Kreditver-
gaben, Kreditaufnahmen und Genehmigung Kreditauflagen könnten die betroffenen Staaten wäh-
rend der Zeit der Aussetzung ihres Stimmrechts nicht mit entscheiden. 
Das ist eine Entleerung der über das grundrechtsgleiche Wahlrecht demokatisch legitimierten 
Macht des Bundesfinanzministers des jeweils betroffenen Staates und daher mit Art. 38 GG 
unvereinbar. 
                                                                                                                                           
Unvereinbar mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) wäre auch die Erhöhung der 
Putschgefahr. Diese wäre einmal gegeben durch die Privatisierung auch im Bereich der Sicherheit 



durch die Exportierbarmachung der bisher unveräußerlichen Güter im Rahmen der 
Ungleichgewichtsverfahren. Dass die Vergabe hoheitlicher Aufgaben von Polizei oder Militär zu 
Putschen führen kann, zeigen die Beispiele Äquatorialguineas und Sao Tome u. Principes (siehe 
Abschnitt VIII.8 dieser Verfassungsbeschwerden). 
Auch die Möglichkeit der Kommission, über Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt auch sämtliche Gerichte und  
Sicherheitskräfte für die Durchsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes sowie für das 
entsprechende Aufbrechen des Grundgesetzes dafür zu instrumentalisieren, würde die Putschgefahr 
erhöhen (siehe Abschnitt XII.7 dieser Verfassungsbeschwerden). Hinzu kommt die Gefahr, dass die 
Kommission, wenn sie erst einmal über Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt Zugriff auf die Bundeswehr haben 
würde, dass diese der Versuchung erliegt, sie noch für weitere Zwecke als die Erzwingung der 
Empfehlungen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt einzusetzen.
Schließlich wären auch die zu erwartenden unbefristeten Ausnahmezustände auf Basis von  Art. 
136 Abs. 3 S. 2 AEUV, Erwägungsgründen 2+3 sowie Art. 3 und Art. 12 ESM-Vertrag und von 
Erwägungsgrund 3 der EU-Verordnung 2011/385 (COD) unvereinbar mit dem grundrechtsgleichen 
Wahlrecht (Art. 38).
Die Erhöhung der Putschgefahr ist deshalb unvereinbar mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht, 
weil dadurch ungewählte Personen die Herrschaft über das Volk erlangen können, oder 
ordnungsgemäß gewählte Personen ihre Herrschaftszeit über die mit dem geltenden Wahlrecht und 
damit mit Art. 38 Abs. 1 S. 1 + Abs. 3 GG noch vereinbare Zeitspanne ausdehnen können. Die 
Gefahr unbefristeter Ausnahmezustände wäre unvereinbar mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht, 
weil  damit die durch das grundrechtsgleiche Wahlrecht legitimierte Macht des Parlaments entleert 
würde.  Schließlich wären sowohl die Erhöhung der Putschgefahr als auch Ausnahmezustände mit 
Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG unvereinbar, weil die Abgeordneten außer dem Volk nur ihrem eigenen 
Gewissen unterworfen werden dürfen.  

Ebenso unvereinbar mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG)  ist es, Staaten, die ledig-
lich Gelder aus dem Euro-Rettungsschirm bzw. aus dessen zweiter Stufe erhalten haben,  in das  
Staateninsolvenzverfahren innerhalb des ESM der Eurozone zu zwingen (siehe Abschnitte IV.6.2.2, 
IV.6.2.3, IV.6.2.4 und IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden sowie Art. 12, 16, 17 und 40 ESM-
Vertrag). Denn die demokratisch legitimierte Entscheidung des jeweiligen Staates wäre es jeweils 
nur, Kredite im Rahmen des Euro-Rettungsschirms in Anspruch zu nehmen und dafür seinen Ein-
wohnern drakonische Auflagen des IWF (bzw. der Troika) zuzumuten. Im Staateninsolvenzverfah-
ren und bei der Wiener Initiative im Rahmen des ESM wären die Auflagen zwar von ihrer Mißach-
tung der Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerstaaten vergleichbar wie bei EFSM und 
EFSF , aber es wäre insoweit noch undemokratischer, als beim Euro-Rettungsschirm die Menschen 
wenigstens noch die Chance hätten, mitzubekommen, wer die Grausamkeiten ersonnen hat, wäh-
rend sie beim ESM, zumindest in Deutschland, wo die Identität der Gläubiger wie ein 
Staatsgeheimnis (§7 Abs. 5 BSchuWG) gehütet wird,  noch nicht einmal erfahren würden, von wem 
sie de-facto diesbzgl. beherrscht würden.

Bereits die in diesem Abschnitt dieser Verfassungsbeschwerden dargelegten Verstöße gegen das 
grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG) beweisen, dass ohne ein auf Art. 20 Abs. 2 GG gestütz-
tes Eingreifen des Volkes selbst, zugleich auch als weiterer Ausbau der Gewaltenverschränkung in 
Deutschland, die Rettung der Demokratie und des grundrechtsgleichen Wahlrechts (Art. 38 GG) 
nicht mehr zu erreichen ist. Die Bundestagsabgeordneten müssen zumindest insoweit vor sich selbst 
geschützt werden, wie sie sonst ihre vom Volk nur geliehene Macht in mit Art. 38 GG 
unvereinbarem Ausmaß weitergeben würden. Selbst die vollständige Untersagung des StabMechG 
und der Zustimmung zu Fiskalpakt und ESM durch das Bundesverfassungsgericht würde offen-
sichtlich nicht ausreichen. Es wäre, bereits angesichts des gravierenden Kommunikationsdefizits 
zwischen Bundesregierung, Parlamenten und EU-Kommission hinsichtlich der Verfassungsidentität 
in Deutschland, und angesichts des intransparenten Vorgehens und des gravierenden Mangels an 
öffentlicher diskursiver Entfaltung hinsichtlich der wirklich hinter EFSF, ESM und Fiskalpakt 



stehenden Absichten und angesichts des Versteckens des ESM-Vertragstextes vor dem Volk damit 
zu rechnen, dass der europäische Finanzierungsmechanismus incl. Staateninsolvenzverfahren und 
die Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung dann eben einfach ultra-vires-mäßig durchgezogen 
würden, was bzgl. der Verabschiedung der fünf EU-Verordnungen zur Errichtung der Wirtschafts-
regierung am 28.09.2011 bereits erfolgt und im Rahmen dieser Verfassungsbeschwerden zu beur-
teilen ist (Abschnitte II.7 und V. dieser Verfassungsbeschwerden).
 
Das völlige Überranntwerden durch eine Flut ultra-vires-mäßiger sekundärrechtlicher und intergou-
vernementaler Akte lässt sich aller Voraussicht nach nur noch stoppen über Volksabstimmungen 
und Volksbegehren.
Zur Vermeidung von Wiederholungen wird insoweit auf die Abschnitte III.8, III.10, III.17 und X.1 
dieser Verfassungsbeschwerden verwiesen.

Die Erforderlichkeit der Volksabstimmungen in dem in diesen Verfassungsbeschwerden geltend ge- 
machten Ausmaß wird auch auf Grund des grundrechtsgleichen Wahlrechts geltend gemacht. Wie 
in Abschnitt X.1 dieser Verfassungsbeschwerden ausführlicher dargelegt, sind innerhalb des unan-
tastbaren Demokratieprinzips Wahlen und Abstimmungen bzgl. der Entscheidung gleichgestellt 
(vgl. auch Rn. 211, 212 und 216 des Lissabonurteils), während bzgl. der Initiierung legislativer 
Akte den Parlamentariern ein gewisser Vorsprung zum Schutz der Reichweite des 
grundrechtsgleichen Wahlrechts zu geben ist, damit es auch nicht in Richtung Volksabstimmungen 
von seiner Reichwei-te her entleert werden kann. Daher auch die zumindest dem Grunde nach 
erforderlichen Quoren für Volksbegehren. Wenn jedoch, wie in diesen Verfassungsbeschwerden 
umfassendst bewiesen, die gewählten Parlamentarier äußerst sorglos mit dem ihnen anvertrauten 
Mandat umgehen, und einfach der Übertragung der Macht zur Erteilung von Auflagen mit 
hoheitlicher Wirkung zu allen beliebigen Bereichen an in keiner Weise vom deutschen Volk oder 
auch nur von den europäischen Wählern auch nur indirekt gewählte Gläubiger und IWF-Mitarbeiter 
zulassen, wenn sie zulassen, dass über Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV, Präambel EFSF-Rahmenvertrag, 
Erwägungsgründe 2+3+6, Art. 3 und Art. 12 ESM-Vertrag  i. V. m. Schlussfolgerungen des Ecofin-
Rats vom 10.05.2010, der Erklärung der Eurogruppe vom 28.11.2010, Nr. 49 des Berichts der Task 
Force vom 21.10.2010 (Abschnitt III.14 dieser Verfassungbeschwerden) und Nr. 17 der Stellung-
nahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011  (Abschnitt III.23 dieser Verfassungsbeschwerden) diese 
Ungewählten auch noch auf eine iwf-typische Strenge, also zumindest bgzl. Nahrungsmittelnot-
reserven und Gesundheitsversorgung auf ein Handeln verpflichtet werden, welches einem psycho-
pathischen Mangel an Mitgefühl entspricht, dann lassen die ordnungsgemäß gewählten Parlamen-
tarier zu, dass Herrschaft vollkommen an Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG vorbei über die Länder der Euro-
zone errichtet wird, und das noch solchermaßen, dass es die von Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG vorge-
schriebene Unterwerfung der Abgeordneten unter ihr eigenes Gewissen völlig aushebelt.
Wenn also die Abgeordneten  in ihrer Sorglosigkeit verschenken, was ihnen nur geliehen wurde, 
wenn sie also den Sinn des Wahlakts ad absurdum führen, dann kann die  Demokratie (Art. 20 Abs. 
1+2 GG),  und damit auch das grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG), nur außerhalb des 
grundrechtsgleichen Wahlrechts gesichert werden, wobei angesichts der Unantastberkeit der 
Demokratie, und weil die Organe des Staates, anders als die Wahlen und Abstimmungen, eben nicht 
zum Kernbereich der Demokratie gehören, Volksabstimmungen als das angemessene Mittel, um die 
offensichtlichen real existierenden demokratiegefährdenden Mängel in der Arbeit der Abgeordneten 
auf grundgesetzkonformem und vor allem verfassungsidentitätskonformem Wege aufzufangen.
 
Volksabstimmungen sind auch deshalb geboten vorrangig vor dem Widerstandsrecht (Art. 20 Abs. 
4 GG), weil sie zum Kernbereich der unantastbaren Demokratie gehören, und ein schonenderes und 
weniger riskantes Mittel als das zurecht nur als allerletzte Instanz und nur für die Bewahrung bzw. 
Wiederherstellung der Ordnung des Grundgesetzes zulässige Widerstandsrecht sind. 

Die Frage ist aus Sicht der Beschwerdeführerin nur noch, welchen Raum die Volksabstimmungen 



bekommen müssen, um die Demokratie dauerhaft zu sichern vor den zu erwartenden Versuchen, 
die Halb-Diktatur von IWF (bzw. Troika), Gläubigern und EU-Kommission dann eben ultra-vires-
mäßig und notfalls mit Gewalt und offen diktatorischen Elementen (siehe Abschnitt XII.dieser 
Verfassungsbeschwerden) zu errichten, ohne dabei das grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG) 
zu entleeren. 
Um es ganz deutlich zu sagen, die Rettung vor der Diktatur ist am dringlichsten. Es kommt zualler- 
erst darauf an, Volksabstimmungen so viel Raum zu geben, wie es nötig ist um die halbe oder ganze 
Diktatur abzuwenden. Erst danach kommt es darauf an, das grundrechtsgleiche Wahlrecht nicht nur 
vor der Entleerung in Richtung IWF (bzw. Troika), private Gläubiger und EU-Kommission, 
sondern auch vor der Entleerung in Richtung Volksabstimmungen zu schützen. Nach 
Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin reicht dafür aber schon ein quantitativ sorgfältig 
abgewogenes, nicht zu hohes und nicht zu niedriges, Quorum für Volksbegehren (siehe Abschnitte 
III.8, III.10, III.17 und X.1 dieser Verfassungsbeschwerden).

Unvereinbar mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) ist auch die Durchtrennung der 
demokratischen Legitimationskette durch die Organleihe bei ESM, EFSF und Fiskalpakt ohne 
wirksame Begründung einer erweiterten Zusammenarbeit (Art. 20 EUV, Art. 329 AEUV, Abschnitt 
III.20 dieser Verfassungbeschwerden). Denn die demokratisch legitimierten Bundestagsabgeordne-
ten haben im Rahmen der Zustimmung zu Änderungen des EU-Primärrechts das Ausleihen von 
Organen der EU nach außerhalb des eu-rechtlichen Raums nur für den Raum der erweiterten 
Zusammenarbeit eingewilligt. Und sie haben dadurch, dass sie dem Art. 329 AEUV, so wie er heute 
existiert, zugestimmt haben, zugleich auch eingewilligt, dass das nicht durch einfache 
intergouvernementale Verträge unterlaufen werden darf, auch nicht für den Fall, dass die 
demokratisch legitimierten Abgeordneten dem im Rahmen von Zustimmungsgesetzen solcher 
intergouvernementaler Verträge zustimmen würden, sondern dass eine Änderung von Art. 329 
AEUV nur in der für des EU-Primärrecht vorgesehenen Form geschehen darf. Dabei ist im Hinblick 
auf Art. 38 GG auch von Bedeutung, dass für die Änderung von EU-Primärrecht in Deutschland, 
anders als bei intergouver-nementalen Verträgen, eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist, sowie 
die Zustimmung der nationa-len Parlamente aller EU-Mitgliedsstaaten.

Art. 9 Fiskalpakt kollidiert auch mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG), weil dieser 
sich nicht hinreichend konkret auf eine Form von Ungleichgewichtsverfahren konzentriert, sondern 
man auf diesen immer neue Mechanismen im Namen der Verringerung makroökonomischer 
Ungleichgewichte stützen könnte, fast so blankettartig, nur mit anderem Vorwand wie im ersten 
Satz des Art. 136 Abs. 3 AEUV.

Unvereinbar mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) ist auch der Versuch, auf einen 
intergouvernementalen Vertrag wie den Fiskalpakt EU-Sekundärrecht zu stützen. Denn EU-Sekun-
därrecht ist ausschließlich auf Grundlage des EU-Primärrechts und nur innerhalb des eu-rechtlichen 
Raums demokratisch legitimiert (Art. 288 AEUV). Die Bemächtigung über eu-sekundärrechtliche 
Instrumente über intergouvernementale Verträge verletzt Art. 38 GG auch deshalb, weil die demo-
kratisch legitimerten Abgeordneten bei Zustimmung zum EU-Primärrecht konkludent auch einge- 
willigt haben, dass dieses selbst mit ihrer Zustimmung nicht durch intergouvernementale Verträge 
unterlaufen werden darf. Damit ist der Versuch, die Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstums-
paktes, das Ungleichgewichtsverfahren und die haushaltsmäßige Überwachung auf den Fiskalpakt 
zu stützen (Abschnitt V.1 dieser Verfassungbeschwerden), unvereinbar mit Art. 38 GG.

Im EU-Primärrecht ist die Zweckbindung der EU-Kohäsionsmittel nur entsprechend den Vorgaben 
von Art. 174 bis 178 AEUV zulässig. Das darf auch über intergouvernementale Verträge nicht 
unter-laufen werden, wie dies für EFSF und ESM beabsichtigt ist, um diese Mittel bei 
Nichterfüllung der Auflagen kürzen zu können (Art. 5 Abs. 3 EFSF-Rahmenvertrag, Art. 19 ESM-
Vertrag, Abschnitt VI.1.4 dieser Verfassungbeschwerden). Zur Verletzung des Art. 38 GG durch 



den Versuch der Umgehung von EU-Primärrecht durch intergouvernementale Vorschriften siehe 
den vorherigen Absatz dieses Abschnitts dieser Verfassungbeschwerden. 
Die Krönung in dieser Hinsicht ist die EU-Verordung 2011/385 (COD) zur haushaltsmäßigen Über- 
wachung, über deren Erwägungsgründe 3+7 und Art. 6 Abs. 1+5 die Instrumentalisierung der wich- 
tigsten EU-Fördermittel zur Durchsetzung iwf-artig streng verschärfter Auflagen der Wirtschafts- 
regierung vorgesehen ist (Abschnitt VI.2.1 dieser Verfassungbeschwerden), ebenso an den demo-
kratisch legitimierten Vorschriften des EU-Primärrechts zur Zweckbindung dieser Fördermittel vor-
bei, und unter Verletzung von Art. 38 GG an den intergouvernementalen Vertrag Fiskalpakt 
anknüpfend.
Ebenso mit Art. 38 GG unvereinbar sind die verpflichtende Kürzung bzw. Streichung von EU-
Fördermitteln bei Nichterfüllung von Empfehlungen bzw. Auflagen aus Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt, Ungleichgewichtsverfahren oder ESM über Art. 21 Abs. 6 EU-Verordnung 2011/0276 
(COD) und die willkürliche Möglichkeit der EU-Kommission zur Beibehaltung dieser Kürzungen 
bzw. Streichungen gem. Art. 21 Abs. 8  EU-Verordnung 2011/0276 selbst soweit die betreffenden 
Empfehlungen und Auflagen doch noch erfüllt werden.

Wie das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 07.09.2011 zum Pilotverfahren bestätigt hat, ist 
das Haushaltsrecht des Bundestags in Art. 38 GG verankert (Abschnitt XI.20 dieser Verfassungs- 
beschwerden). Der Bundestag ist dabei vor allem für die quantiativ wie qualitativ größeren haus-
haltsmäßigen Entscheidungen verantwortlich, während die Bundesregierung innerhalb des ihr vom 
Haushaltsgesetzgeber eingeräumten Spielraums handeln darf. Dazu gehört auch, dass die Bundes- 
regierung innerhalb dieses Spielraums selbst entscheidet, bei wem sie Kredite aufnimmt, solange an 
solche Kredite keinerlei politische Konditionen gebunden sind. Insbesondere ist auch zulässig, dass 
befreundete Staaten sich innerhalb des jeweiligen vom Parlament genehmigten Haushaltsspielraums 
gegenseitig Geld leihen. Unvereinbar mit Art. 38 GG wegen Durchbrechung der demokratischen 
Legitimationskette ist es jedoch, wenn Art. 6 EU-VO 2011/385 (COD) (Abschnitt VI.2.1 dieser 
Verfassungsbeschwerden) normiert, dass die Staaten, die sich woanders als bei Banken und beim 
europäischen Finanzierungsmechanismus Geld leihen, dann im Nachhinein von der EU-
Kommission dafür iwf-artig strenge Auflagen erhalten. So etwas bedürfte, mal ganz abgesehen von 
der Verletzung sozialer Menschenrechte, einer doppelten demokratischen Legitimation, einmal im 
Rahmen der Haushaltsermächtigung und einmal im Rahmen einer ununterbrochenen 
Legitimationskette für die besagte EU-Verordnung. Beides jedoch ist nicht gegeben, sodass diese 
EU-Verordnung bereits wegen Verstoß gegen Art. 38 GG zusammen mit dem Zustimmungsgesetz 
zum Fiskalpakt für Deutschland zu untersagen ist.

Unvereinbar mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) ist auch das Hinübergreifen von 
Art. 5 der EU-Verordnung 2011/385 (COD) in den Bereich der intergouvernementalen EFSF 
(Abschnitt VI.2.1 dieser Verfassungsbeschwerden), denn es ist eine unterschiedliche demokratische 
Legitimation, dass bei EU-Verordnungen das Europaparlament und bei intergouvernementalen 
Verträgen die nationalen Parlamente entscheidungsbefugt sind.  

Auch die Bundesregierung ist über Art. 38 GG demokratisch legitimiert, wenn auch anders als der 
Bundestag zwei statt einer Stufe vom Volk entfernt. Daher kollidiert es ebenfalls mit Art. 38 GG, 
wenn das Recht der Bundesregierung zur Einbringung des Haushaltsentwurfs zu einem erheblichen 
Teil entleert wird. Genau das jedoch unternimmt die EU-Verordnung 2011/0386 (COD) im Rahmen 
der haushaltsmäßigen Überwachung (Abschnitt VI.2.2 dieser Verfassungbeschwerden), indem sie 
es in ihrem Art. 5 der EU-Kommission erlaubt, beliebig viele einzelne Punkte im Haushaltsentwurf 
unmittelbar zu ändern, sowie ganze Haushaltsentwürfe, die ihr nicht gefallen, umgehen zu lassen, 
und neue Haushaltsentwürfe anzufordern. Zusätzlich zur mit Art. 38 GG unvereinbaren Marginali-
sierung des Haushaltsspielraums der Bundesregierung greift Art. 5 dieser EU-Verordnung auch in 
einem mit Art. 38 GG unvereinbaren Ausmaß in die zeitliche Choreographie der Haushalte von 
Bund und Ländern ein. Darüber hinaus ist mit Art. 38 GG unvereinbar, dass für die Abgeordneten 



noch nicht einmal hinreichend transparent gemacht würde, welche Änderungen die EU-Kommis-
sion aus welchen Erwägungen an den Haushaltsentwürfen der Bundesregierung vornehmen würde. 

Ein mehrfacher direkter Angriff auf die Haushaltsautonomie des Parlaments und damit auf Art. 38 
GG ist Art. 6 der EU-Verordnung 2011/0386 (COD). Damit könnte die EU-Kommission allein,  
selbst ohne Zustimmung des Ministerrats, beliebige Meinungen zu den Haushaltsentwürfen veröf-
fentlichen, und bei Nichtbefolgung dieser Meinungen bekämen die Staaten dann jeweils gem. Art. 9 
der Verordnung Nachteile im Rahmen des Defizitverfahrens des Stabilitäts- und Wachstumspaktes.
Das ist unvereinbar mit Art. 38 GG, weil im EU-Primärrecht das Rechtsinstrument der Meinung 
(Art. 288 AEUV) nur als ein unverbindliches legitimiert ist (Abschnitt V.9 dieser Verfassungsbe-
schwerden), und weil hier über eine EU-Verordnung die Vorgaben des Art. 126 AEUV umgangen 
werden sollen, noch dazu mittels einer EU-Verordnung, welche man unter Verletzung von Art. 38 
GG auf eine intergouvernementale Vorschrift (Art. 5 Abs. 2 Fiskalpakt) zu stützen unternimmt.

Unvereinbar mit Art. 38 GG ist auch, die Bundestagsabgeordneten beim ESM und beim Fiskalpakt 
erst einmal intergouvernementalen Verträgen zustimmen zu lassen, um diese dann ohne jegliches 
weitere Zustimmungsgesetz zu supranationalisieren, ohne dass dieses Unterfangen den Abgeordne-
ten vor ihrer Zustimmung hinreichend transparent gemacht worden wäre. Noch intransparenter ist 
das Vorgehen bei der EFSF, wo über §3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG sogar noch der Zeitpunkt der 
deutschen Zustimmung zum EFSF-Rahmenvertrag versteckt werden soll. 
Die spätere Supranationalisierung von Fiskalpakt und ESM, bzw. bei Untersagung der Zustimmung 
zum ESM der über die Nutzung von Art. 10 Abs. 5 lit. c EFSF-Rahmenvertrag zum Ersatz-ESM 
umgebauten EFSF würde aller Voraussicht nach auch gar nicht mehr über weitere vertragliche Ver-
einbarungen, sondern ganz einfach durch EUGH-Urteile erfolgen, in welchem der EUGH 
feststellen würde, dass in Fiskalpakt, EFSF-Rahmenvertrag und ESM so weitreichende Vorschriften 
enthalten sind, dass es sich dabei also nur um bisher nur noch nicht als solches erkanntes 
zusätzliches EU-Primärrecht handeln könne – völlig egal, ob irgendein Parlament in Europa jemals 
ermächtigt hat, diesen Verträgen primärrechtlichen Rang zu geben. Wer einen solchen Übergriff des 
EUGH in die Befugnisse der Exekutive, der Legislative und vor allem der Völker der 
Mitgliedsstaaten, nicht für möglich hält, sei nur an ultra-vires-Urteile wie Costa/Enel (Az. 6/64) und 
Francovich erinnert. 
Auch aus diesem Grund ist es bereits dem Grunde nach mit Art. 38 GG unvereinbar, mit intergou-
vernementalen Verträgen Gegenstände zu regeln, welche im Zuständigkeitsbereich des eu-rechtli-
chen Raums liegen.

Art. 16 i. V. m. Erwägungsgrund 7 Fiskalpakt mit ihrer Verpflichtung zur Supranationalisierung des 
Fiskalpakts sind unvereinbar mit Art. 38 GG. In einem völkerrechtlichen Vertrag dürfen Regierun-
gen und Parlamente der Mitgliedsstaaten nicht bereits gebunden werden, wie sie den Vertrag von 
seinem Inhalt oder von seinem Rang her zu ändern haben. Eine solche Einschränkung der völker-
rechtlichen Vertragsfreiheit käme einer Entleerung des grundrechtsgleichen Wahlrechts gleich. Das 
gilt in besonderem Maße, weil hier auch neue Parlamentarier und eine neue Regierung an Art. 16 
Fiskalpakt gebunden wären. Und es ist mit Art. 38 GG unvereinbar, solch eine Verpflichtung, deren 
Wirkung vergleichbar ist mit einer Änderung des EU-Primärrechts, ausgerechnet in einem Vertrag 
mit nur einfachem völkerrechtlichen Rang festzulegen. 

Das Gesetz zur Änderung des BSchuWG ist unvereinbar mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht 
(Art. 38 GG), weil die Muster-Kollektiven-Aktionsklauseln, an die es anknüpft, vor der Öffentlich-
keit versteckt werden, sodass die Tragweite des BSchuWG im Zeitpunkt des Inkrafttretens über-
haupt nicht einschätzbar und damit nicht verantwortbar wäre. Das Gesetz zur Änderung des 
BSchuWG kollidiert mit Art. 38 GG, weil die tatsächlich bei Begebung der Staatsanleihen verein-
barten kollektiven Aktionsklauseln der Geheimhaltung vor der Öffentlichkeit unterliegen würden 
ebenso wie die Identität der größeren Gläubiger (§7 Abs. 5 BSchuWG). Auch die Möglichkeit der 



Versammlung der privaten Gläubiger (§4b Abs. 8 BSchuWG), Deutschland politische Auflagen zu 
machen, ist unvereinbar mit Art. 38 GG, weil dies außerhalb der demokratischen Legitimationskette 
stehen würde. Und die Themengebiete und die Tiefe der Eingriffe dieser Auflagen wären selbst 
noch im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes zur Änderung des BSchuWG in keiner Weise 
begrenzt oder überschaubar; siehe hierzu auch die Ausführungen in diesem Abschnitt IX.8 dieser 
Verfassungsbeschwerden zu Blankettermächtigungen und zur iwf-artigen Strenge. 
Am schwersten würde das BSchuWG das grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG) dadurch 
verletzen, dass es über die kollektiven Aktionsklauseln den Gerichtsstand und das anwendbare 
Recht beliebig auf dem Globus verschieben könnte. Das in anderen Staaten geltende Recht ist durch 
die dortigen Wahlen, nicht aber durch die Wahlen in Deutschland, demokratisch legitimiert; Art. 38 
GG verlangt jedoch, dass das in Deutschland Anwendung findende Recht auch von den deutschen 
Parlamentariern legitimiert werden muss.  Auf diese Weise könnten nach Belieben die für 
Deutschland geltenden Grund- und Menschenrechte umgangen werden, eine offensichtliche 
Verletzung auch von Art. 38 GG. 
Darüber hinaus ist das Gesetz zur Änderung des BSchuWG unvereinbar mit Art. 38 GG, weil die 
Gläubigerversammlung sich beliebige Entscheidungsbefugnisse gegenüber Deutschland geben 
könnte (§4b Abs. 1 BSchuWG), und weil der ESM Deutschland nach Inkrafttreten des ESM-
Vertrags jederzeit darauf verklagen könnte, die wenigen im Gesetz zur Änderung des BSchuWG 
enthaltenen Notbremsen (wie z. B. §4b Abs. 7 BSchuWG) zu entfernen. Auch ausländische 
Gerichte haben ihre demokratische Legitimation allein durch die Wähler und Parlamentarier des 
Staates, zu welchem sie gehören.
Unvereinbar mit Art. 38 GG ist auch, dass die Gläubigerversammlung ihre Entscheidungsbefugnis-
se gegenüber Deutschland als Schuldnerstaat jederzeit beliebig ausweiten könnte (§4b Abs. 5 
BSchuWG ). Jegliches Staateninsolvenzverfahren ist für Deutschland verfassungswidrig wegen der 
zu tiefen Eingriffe in die von Art. 38 GG abgeleiteten demokratischen Rechte der Abgeordneten 
(siehe Abschnitt IV.6.7 dieser Verfassungsbeschwerden zum Waldenfels-Urteil), auch wenn es wie 
beim BSchuWG einfachgesetzlich normiert würde – umso mehr natürlich bei Zusammenwirken mit 
einem über der einfachgesetzlichen Ebene stehenden völkerrechtlichen Mechanismus wie dem 
ESM. Unvereinbar mit der aus Art. 38 GG erwachsenden Haushaltsautonomie ist auch, dass die 
Bundesregierung nach dem BSchuWG jederzeit selbst ohne Vorliegen akuter Liquiditätsprobleme 
ein Staateninsolvenzverfahren gegen Deutschland starten könnte.
Damit bekäme sie z. B. auch die Gelegenheit, zusammen mit den Gläubigern politische Entschei-
dungen durchzusetzen, für welche sie eine nach den Forderungen der privaten Gläubiger bemessene 
Mehrheit in Gläubigerversammlung, nicht aber eine nach Köpfen bemessene Mehrheit im 
Bundestag hätte.

Die Beschwerdeführerin wird durch das StabMechG und würde durch die Verkündung und noch 
schwerer bei Inkrafttreten des ESMFinG, des Gesetzes zur Änderung des BSchuWG sowie der 
Zustimmungsgesetze zum Fiskalpakt und zum Vertrag selbst, gegenwärtig und unmittelbar in ihrem 
grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) verletzt.
Sie wäre als Wahlberechtigte und Abstimmungsberechtigte (Art. 20 Abs. 2 S. 2 Alt. 1+2 GG)
selbst betroffen durch die ultra-vires-mäßige Stützung der EU-Verordnungen zum Ungleichge-
wichtsverfahren (Art. 9 Fiskalpakt) und zur haushaltsmäßigen Überwachung (Art. 5 Abs. 2 Fiskal-
pakt) sowie zur Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes (Art. 3, Art. 4, Art. 5 Abs. 1 
und Art. 7 Fiskalpakt) auf einen intergouvernementalen Vertrag wie den Fiskalpakt – mit gravie-
rendsten Folgen wie der Marginalisierung der Gesetzlichen Renten- und Krankenversicherung 
sowie der entschädigungslosen Enteignung der privaten Renten- und 
Lebensversicherungsansprüche über den verschärften Stabilitäts- und Wachstumspakt und der 
totalen Kommerzialisierung aller Lebensbereiche über die Handelbarmachung sämtlicher nicht 
handelbarer Güter im Ungleichgewichtsverfahren, durch die Privatisierung auch der Wahlämter im 
Rahmen der Ungleichgewichtsverfahren, bzgl. der Inhalte der Empfehlungen beim Stabilitäts- und 
Wachstumspakt und der Auflagen für Kredite und teilweise Schuldenerlasse im Rahmen des 



europäischen Finanzierungsmechanismus, durch die Mit-Herrschaft ungewählter IWF-Mitarbeiter 
und ungewählter Gläubiger über Deutschland, durch die deutliche Erhöhung der Putschgefahr 
(darunter vor allem über Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt), durch die Instrumentalisierbarmachung der 
wichtigsten EU-Fördermittel (darunter am gravierendsten der Agrarmittel, der Kohäsions- und der 
Strukturmittel) für im EU-Primärrecht für diese nicht vorgesehene Zwecke (Abschnitte VI.2.1 + 
VI.3 dieser Verfassungbeschwerden),  und durch die demokratiewidrige Aufzwingbarkeit eines 
bereits nach dem Waldenfels-Urteil demokratiewidrigen Staateninsolvenzverfahrens betroffen.
Sie wäre bei Verkündung und noch schwerer bei Inkrafttreten der Zustimmungsgesetze unmittelbar 
(ohne weiteren vorherigen Rechtsakt) und gegenwärtig (sofort bei Verkündung bzw. Inkrafttreten) 
betroffen, da bereits bei Verkündung und noch schwerer bei Inkrafttreten sich die Aushebelung 
ihres grundrechtsgleichen Wahlrechts (Art. 38 GG) ereignen würde. 
Auch durch die Verkündung im Bundesgesetzblatt des geänderten StabMechG ist die Beschwerde-
führerin selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen. Denn §3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG 
ermächtigt den Bundestag, Änderungen des EFSF-Rahmenvertrags durch einfachen Beschluss 
zuzustimmen. Der geänderte EFSF-Rahmenvertrag enthält bereits so gut wie alle Grausamkeiten 
des ESM bis auf die Ermächtigung der privaten Gläubiger zu verbindlichen politischen Auflagen 
und die rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse (siehe Abschnitte IV.3.2  und IV.6.2.5 dieser 
Verfassungsbeschwer-den).
Die Beschwerdeführerin macht die Verletzung des grundrechtsgleichen Wahlrechts (Art. 38 GG) 
geltend, auch soweit es die Kompetenz der Bundestagsabgeordneten angeht, ihre Rechte zu 
schützen, und soweit es um die in diesen Verfassungsbeschwerden geltend gemachten 
Volksabstimmungen auf Bundesebene geht.  
Die persönliche, unmittelbare und gegenwärtige Betroffenheit der Beschwerdeführerin ist auch ge- 
geben hinsichtlich der in den Abschnitten III.8, III.10 und III.17 geltend gemachten erforderlichen 
Volksabstimmungen, da insbesondere die Intransparenz um die Tragweite Fiskalpakt, ESM und 
EFSF-Rahmenvertrag und der daran anknüpfenden EU-Verordnungen (Abschnitte V.3 bis V.7 und 
VI.2 dieser Verfassungbeschwerden), das Verstecken insbesondere des Vertragstextes und des 
Fiskalpakt-Vertragstextes vor dem Volk und die  in zeitlichem Zusammenhang mit der  Präsen-
tation der Verordnungsentwürfe  zur Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung sichtbar gewordene 
Bereitschaft der Ergreifung demokratiefeindlicher und damit auch das grundrechtsgleiche 
Wahlrecht gefährdender Maßnahmen zur Durchsetzung eben dieser Mechanismen, das Ausmaß der 
Gefähr-dung des grundrechtsgleichen Wahlrechts (Art. 38 GG) beweisen. Die sichtbar gewordene 
Bereit-schaft zur Ergreifung auch die demokratische Legitimationskette und damit das 
grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG) massiv gefährdender Maßnahmen incl. der 
Stimmrechtsaussetzungen bei ESM, Stabilitäts- und Wachstumspakt und 
Ungleichgewichtsverfahren beweisen zusammen mit der 
am 28.09.2011 erfolgten Zustimmung des Europaparlaments zu den fünf EU-Verordnungen zur 
Errichtung der Wirtschaftsregierung die dringende Gefahr, dass man diese Mechanismen selbst bei 
Untersagung der Zustimmung zum Fiskalpakt, zum ESM und zum EFSF-Rahmenvertrag zumin- 
dest bzgl. Wirtschaftsregierung und EFSF einfach weiterhin anwenden sowie die EFSF einfach zum 
Ersatz-ESM würde. Die unmittelbare und gegenwärtige Betroffenheit bzgl. der Erforderlichkeit der 
geltend gemachten Volksabstimmungen ergibt sich daraus, dass es der Beschwerdeführerin nicht 
zumutbar wäre, auf eine reine Untersagung der Zustimmung zu EFSF-Rahmenvertrag, ESM und 
Fiskalpakt zu vertrauen, und dann im Falle der ultra-vires-mäßigen und durch demokratiefeindliche 
Maßnahmen flankierten Durchsetzung der genannten Mechanismen erneut eine derart umfangreiche 
Klage formulieren zu müssen. Bis das geschafft wäre, könnte längst eine offene Diktatur entstanden 
sein.

IX.9 Menschenrecht auf soziale Sicherheit (Art. 9 Uno-Sozialpakt i. V. m. Art. 1 Abs. 1+2 GG, Art. 
25 GG, Art. 38 GG) 
Art. 9 Uno-Sozialpakt garantiert ausdrücklich das Menschenrecht auf soziale Sicherheit einschließ-



lich Sozialversicherung. Der Allgem. Kommentar Nr. 19 zum Sozialpakt erläutert dieses Menschen-
recht weiter. Nach dessen Tz. 1 umfasst es auch die Rentenversicherung. Nach Tz. 4 müssen nicht 
nur alle zu einem Mindestmaß gegenüber dem Armutsrisiko Alter abgesichert sein, sondern der 
Staat muss auch das Höchstmaß aller ihm hierfür zur Verfügung stehenden Ressourcen aufwenden. 
Die Rentenversicherung muss außerdem diskriminierungsfrei sein; also müssen sich auch die  Höhe 
und die Dauer der geleisteten Rentenbeiträge noch hinreichend in den Rentenansprüchen wieder-
spiegeln. Tz. 22 empfiehlt ausdrücklich, dass bei beitragsfinanzierten Sicherungssystemen ein ange-
messenes Verhältnis zwischen Einkommen, Beiträgen und erworbenen Leistungsansprüchen 
bestehen sollte. Tz. 42 stellt (auf Grund der sozialen Fortschrittsklausel des Art. 2 Abs. 1 Uno-
Sozialpakt) klar, dass auch für das universelle Menschenrecht auf soziale Sicherheit ein grundsätzli-
ches Rückschrittsverbot gilt.Wenn Rückschritte, wie sie die zu erwartenden iwf-artigen Auflagen zu 
Rentenkürzungen und zur Konfiszierung ganzer privater Rentenversicherungen für den Schulden-
dienst bringen würden, unternommen werden, hat der Staat, hier also Deutschland, die Beweislast, 
dass zuvor alle verfügbaren Mittel verwendet worden sind, um den Rückschritt zu vermeiden. Siehe 
auch Abschnitt XI.14 dieser Verfassungsbeschwerden. 
Nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin schützt Art. 9 Uno-Sozialpakt auch Ansprüche aus 
privaten Lebensversicherungen, weil auch hier die Absicherung für das Alter im Vordergrund steht 
und nicht die Kapitalverzinsung.

Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV, Erwägungsgründe 2, 3 und 6, Art. 3 und 12 ESM-Vertrag sowie 
Erwägungsgrund 3 von EU-Verordnung 2011/385 (COD) verletzen das Menschenrecht auf soziale 
Sicherheit dadurch, dass sie  ein Ausmaß an Strenge vorschreiben, welches laut der Präambel des 
EFSF-Rahmenvertrags, den Schlussfolgerungen des Ecofin-Rates vom 10.05.2010 sowie der 
Erklärung der Eurogruppe vom 28.11.2010, Nr. 49 des Berichts der Task Force vom 21.10.2010 
und Nr. 17+24 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011  (Abschnitt III.23 dieser 
Verfassungsbeschwerden) sowohl für den Euro-Rettungsschirm als auch für den ESM incl. Staaten-
insolvenzverfahren iwf-typisch gemeint ist, also die Grund- und Menschenrechte der Einwohner der 
Schuldnerstaaten vollkommen ignorierend. Und Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV würde eine solche 
Menschenrechtsverachtung sogar im EU-Primärrecht verankern.

Für die Prognose, welche Verletzungen von Art. 9 Uno-Sozialpakt durch die  iwf-typischen Aufla- 
gen  nach Inkrafttreten von Fiskalpakt und ESM zu erwarten wären, sind vor allem die Forderun-
gen des IWF in seinen jüngsten beiden (unverbindlichen) abschließenden Stellungnahmen zu den 
Artikel IV – Konsultationen gegenüber Deutschland erhellend.

In der abschließenden Stellunganahme vom 11.09.2006 zu den Artikel IV – Konsultationen gegen-
über Deutschland forderte der IWF in Tz. 14  die Kürzung der Renten aus der gesetzlichen Sozial-
versicherung. Das ist unvereinbar mit Art. 9 Uno-Sozialpakt, da der IWF für seine Forderung kei-
nerlei Beweis dafür erbracht hat, dass etwa alle verfügbaren Mittel ausgeschöpft gewesen wären, 
um Rückschritte bzgl. der gesetzlichen Rentenversicherung zu vermeiden. Und die Kürzung der 
Renten ist offensichtlich ein Rückschritt bei der Verwirklichung des Menschenrechts auf soziale 
Sicherheit incl. Sozialversicherung.

In Tz. 7 der abschließenden Stellungnahme vom 08.02.2010 forderte der IWF im Hinblick auf die 
Senkung der Staatsausgaben die strenge Anwendung  bereits beschlossener Anpassungsmaßnahmen 
in der gesetzlichen Rentenversicherung. Im Klartext forderte der IWF also die Senkung von Steu- 
erzuschüssen, mit welchen die auf Grund der Alterung der deutschen Bevölkerung ohne solche 
Steuerzuschüsse erforderlichen Beitragserhöhungen oder Leistungskürzungen abgemildert werden.
Steuerzuschüsse zur Rentenversicherung gibt es in Deutschland vor allem aus Einnahmen der 
Umsatzsteuer und der Ökosteuer.  Die Forderung des IWF zielt also auf erhebliche Leistungskür-
zungen in der gesetzlichen Rentenversicherung und damit auch auf eine erhebliche Reduzierung der 
von der Beschwerdeführerin bereits verdienten Rentenansprüche. Das ist unvereinbar mit Art. 9 



Uno-Sozialpakt, da der IWF für seine Forderung keinerlei Beweis dafür erbracht hat, dass etwa alle 
verfügbaren Mittel ausgeschöpft gewesen wären, um Rückschritte bzgl. der gesetzlichen 
Rentenversicherung zu vermeiden. Und die Kürzung der Renten ist offensichtlich ein Rückschritt 
bei der Verwirklichung des Menschenrechts auf soziale Sicherheit incl. Sozialversicherung.

In Tz. 15 der abschließenden Stellunganahme vom 11.09.2006 befürwortete der IWF die 
Einführung einer Kopfpauschale in der gesetzlichen Krankenversicherung und forderte zugleich, 
den dadurch entstehenden Druck auf die Lohnsteuer (zu deren  Erhöhung zwecks Finanzierung der 
Steuerzuschüsse für das Kopfpauschalensystem), zu lindern. 
Die vom IWF befürwortete und damit auch in kommenden IWF-Auflagen gegenüber Deutschland 
zu erwartende Forderung nach Einführung einer Kopfpauschale in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung würde besonders deutlich mit Tz. 22 des Allgem. Kommentars Nr. 19 und damit auch mit 
Art. 9 des Uno-Sozialpaktes kollidieren. Die Beschwerdeführerin wäre hinsichtlich der Kopfpau-
schale selbst betroffen, weil sie auch nach dem Übergang in die Selbständigkeit in der gesetzlichen 
Krankenversicherung geblieben ist. Ein Wechsel in die private Krankenversicherung wäre für sie zu 
zumutbaren Beiträgen angesichts ihres Alters und angesichts des Erfordernisses regelmäßiger 
Medikamente nicht möglich gewesen. Nun will der IWF eine Kopfpauschale mit nur geringen 
steuerlichen Zuschüssen. Das würde zu deutlichen Beitragserhöhungen oder zu 
Leistungseinschränkungen in der gesetzlichen Krankenversicherung führen, welche die Beschwer-
deführerin unmittelbar treffen würden, und denen sie auch nicht in Richtung Privatversicherung 
ausweichen könnte. Am wenigsten gekürzt würde wahrscheinlich bei akuten Erkrankungen und bei 
Erkrankungen, die ein hoher Teil der Bevölkerung hat. Chronische Erkrankungen, die, wie bei der 
Beschwerdeführerin, nur eine Minderheit betreffen, und laufend Medikamente erfordern, stehen 
viel stärker in der Gefahr, aus dem dafür bestehenden Versicherungsschutz herausgestrichen zu 
werden.

Dass der IWF (bzw. in dem ebenfalls auf IWF-Artigkeit der Auflagen verpflichteten Instrumenten 
des ESM, Wiener Initiative und Staateninsolvenzverfahren, die privaten Gläubiger) erhebliche 
Kürzungen der Leistungen in der geseztlichen Rentenversicherung fordern würden, zeigen die IWF-
Auflagen zur Rentenkürzungen gegenüber  Brasilien, Griechenland, Irland, Lettland, Portugal, 
Rumänien und Russland (siehe vor allem Abschnitte IV.5.3, IV.5.5 und IV.5.13 dieser Verfassungs-
beschwerden). Auch dort hat der IWF bzw. die Troika im jeweiligen Memorandum of Understan-
ding in keiner Weise den gem. Art. 2 Abs. 1 Uno-Sozialpakt i. V. m. Art. 4 und Art. 14 des Allge-
meinen Kommentars Nr. 19 zum Uno-Sozialpakt erforderlichen Nachweis erbracht, dass die betref-
fenden Kürzungen auch bei Einsatz aller dem Staat noch zur Verfügung stehenden Mittel erforder-
lich gewesen wären. Bei Griechenland z. B. wurden bis incl. 2011 keinerlei Überlegungen vom 
IWF dahin gehend angestellt, ob und inwieweit z. B. Kürzungen beim Verteidigungsetat zumutbar 
gewe-sen wären, ohne das Menschenrecht auf Sicherheit zu beeinträchtigen, was Spielräume hätte 
eröff-nen können, auf Rückschritte bei der Verwirklichung des Menschenrechts auf soziale 
Sicherheit zu verzichten. 

Unvereinbar mit Art. 9 Uno-Sozialpakt ist das Übermaß an offener und verdeckter Bankenrettung 
(siehe vor allem den gesamten Abschnitt XI. dieser Verfassungsbeschwerden). Zur Verdeutlichung 
der Dimensionen sei erinnert an die Soffin mit ihren max. 480,- Mrd. € Staatsbürgschaften, die auf 
nationaler Ebene geschaffen wurde, den EFSM mit einem zweistelligen Milliardenbetrag und den 
EFSF mit bis zu 211,0459 Mrd. €. Wenn man das in DM umrechnet, ist das eine Belastung der 
öffentlichen Haushalte, die in etwa vergleichbar ist mit der Erhöhung der deutschen Staatsverschul-
dung in zeitlichem Zusammenhang mit der Wiedervereinigung. Während die Lasten der Wiederver-
einigung jedenfalls dem Grunde nach eine Rechtsgrundlage im Wiedervereinigungsgebot der 
damaligen Fassung des Grundgesetzes hatten (Präambel und Art. 23 GG damaliger Fassung, Rn. 79 
des Urteils zum Grundlagenvertrag (BverfG 36,1)), die vom Rang über Art. 9 Uno-Sozialpakt 
stand, gibt es keine vergleichbare Rechtsgrundlage zur Banken-rettung, erst recht keine, welche 



vom Rang über den zum „ius cogens“ gehörenden universellen Menschenrechten stehen würde. 
Mangels entsprechend hochrangiger Rechtsgrundlage ist die Ban-kenrettung jedenfalls kein 
hinreichender Grund für Rückschritte bei der Verwirklichung des Men-schenrechts auf soziale 
Sicherheit incl. Sozialversicherung (Art. 9 Uno-Sozialpakt). Daraus folgt, dass sämtliche offene und 
verdeckte Bankenrettungsmaßnahmen zumindest insoweit wieder rückgängig gemacht werden  
müssen, wie dies erforderlich ist, um genug Haushaltsmittel übrig zu haben, um Rückschritte bei 
der Verwirklichung von Art. 9 Uno-Sozialpakt zu vermeiden.

Das ESMFinG ist unvereinbar mit Art. 9 Uno-Sozialpakt, weil das menschenrechtlich zulässige 
Maß an Bankenrettung schon mit Soffin 1, Griechenlandhilfe und EFSF mit Stand vom 07.09.2011 
ausgeschöpft gewesen ist, und die Mittel für den ESM für die soziale Sicherheit dann fehlen. Und 
das Inkrafttreten des ESMFinG würde erst das Inkrafttreten des Zustimmungsgesetzes zum ESM 
und so auch des ESM ermöglichen, dessen zu prognostizierende Auflagen sich insbesondere gegen 
Art. 9 Uno-Sozialpakt richten würden.

Und Art. 136 Abs. 3 AEUV würde blankettartig immer neue eu-sekundärrechtliche und intergou-
vernemental Mechanismen zur Bankenrettung ermöglichen. 

Dass IWF und EU-Kommission keine Gelegenheit bekommen dürfen, Deutschland Auflagen mit 
eu-sekundärrechtlichem Rang zu erteilen, zeigt sich auch an Irland, wo zur Bankenrettung 15,- Mrd. 
€ aus der gesetzlichen Rentenversicherung geliehen wurden, obwohl offensichtlich ist, dass Irland 
seinen Staatsbankrott genau dann verhindern kann, wenn es seine Bankenrettungen beendet, bei 
weiter laufender irischer Bankenrettung die Rentenversicherten das Geld also nie zurück bekommen 
werden, und obwohl bei einem ganz normalen Staatsbankrott die Gläubiger keinerlei Zugriff auf die 
Ersparnisse der irischen Rentenversicherung hätten. Siehe Abschnitt XI.4 dieser 
Verfassungsbeschwerden.

Laut der Erklärung der Eurogruppe vom 28.11.2010 ist vorgesehen, dass alle neuen Staatsanleihen 
der Länder der Eurozone kollektive Aktionsklauseln enthalten, welche Vereinbarungen mit der 
Gesamtheit der Gläubiger ermöglichen würden, um die Gleichbehandlung der Gläubiger sicherzu-
stellen. Solche kollektiven Aktionsklauseln wären aber zugleich das Einfallstor, um die Staaten zu 
verpflichten, die Sozialversicherung mit in die Insolvenzmasse hineinzupacken (Abschnitt IV.6.2.5 
dieser Verfassungsbeschwerden). Zum Schutz des Menschenrechts auf soziale Sicherheit incl. 
Sozialversicherung sieht die Beschwerde-führerin es dafür als geboten an, im Urteil über diese 
Verfassungsbeschwerden auch klarzustellen, dass zum Schutz von Art. 9 Uno-Sozialpakt kollektive 
Aktionsklauseln nicht dazu benutzt werden dürfen, Verpflichtungen einzugehen, welche  die 
Sozialversicherung zum Teil der Insolvenzmasse machen würden, sowie ob kollektive 
Aktionsklauseln im Lichte des Waldenfels-Urteils überhaupt verfassungsgemäß sind.

Wie in Abschnitt IV.6.9 dieser Verfassungsbeschwerden dargestellt, wird in den USA derzeit die 
Initiative unternommen, auf der Ebene der US-Bundesstaaten die Pensionslasten per Insolvenzver-
fahren loszuwerden. Angesichts der weltbildprägenden Kraft eines militärisch, wirtschaftlich und 
innerhalb des IWF derart mächtigen Landes ist damit zu rechnen, dass im Falle von Staateninsol-
venzverfahren im Rahmen des ESM der Eurozone mit Pensions- und Rentenansprüchen gegenüber 
dem Staat bzw. gegenüber der gesetzlichen Sozialversicherung genauso verfahren wird.

Der schnellste und schwerste Angriff auf das Recht auf soziale Sicherheit incl. Sozialversicherung 
(Art. 9 Uno-Sozialpakt), soweit es die Rentenversicherung betrifft, wäre die rigorose Schulden- 
tragfähigkeitsanalyse von IWF, EZB und EU-Kommission, welche darüber entscheiden würde, ob 
ein Staat ins Staateninsolvenzverfahren gezwungen wird. Nach der Definition der Schuldentrag-
fähigkeitslücke (siehe Abschnitt III.15 dieser Verfassungsbeschwerden) wird diese an der 
Gesamtheit der Haushalte von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung gemessen. 



Damit wäre es ein leichtes, im ESM jedem Staat, der nicht bereit wäre, die Ersparnisse seiner 
Sozialversicherung den Gläubigern des Staates zur Verfügung zu stellen, zu bescheinigen, dass  die 
erforderliche Wiederherstellung der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen nicht realistisch wäre, 
und sie mit genau dieser Feststellung ins Staateninsolvenzverfahren zu zwingen (Abschnitte 
IV.6.2.4 und IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden).

Das Gesetz zur Änderung des BSchuWG ist unvereinbar mit Art. 9 Uno-Sozialpakt, weil es auf 
einfachgesetzlicher Ebene die Strukturen für Wiener Initiative und und Staateninsolvenzverfahren 
mit jeweils iwf-artiger Strenge schaffen würde. Und durch das Gesetz zur Änderung des BSchuWG 
könnten das auf die jeweiligen Staatsanleihen anwendbare Recht und der Gerichtsstand  beliebig 
auf dem Globus verschoben werden in Länder, die nicht auf Art. 9 Sozialpakt verpflichtet sind.

Art. 16 EFSF-Rahmenvertrag ist unvereinbar mit Art. 9 Uno-Sozialpakt, weil er die Gerichtsbarkeit
für Streitigkeiten zwischen den EFSF-Mitgliedsstaaten bzgl. der EFSF zum EUGH verschieben 
würde, und der EUGH als Organ der EU für die Anwendung der universellen Menschenrechte 
mangels Bindung der EU an die universellen Menschenrechte nicht befugt ist. Damit würden die 
universellen Menschenrechte als Prüfungsmaßstab für den EFSF-Rahmenvertrag ausgehebelt.

Durch die Einführung der Bußgeldbewehrung für die präventive Komponente des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes, welche man ebenfalls auf Art. 3 und Art. 5 Abs. 1 Fiskalpakt  und auf Art. 136 
Abs. 3 AEUV stützen will, würde erstmals schon ab einer Neuverschuldung von mehr als 0,5% des 
BIP Bußgelder drohen und Staaten der Eurozone schon bei Überschreitung dieser niedrigen Grenze 
in ein Defizitverfahren gezwungen. Erstmals würde damit die seit 2005 bestehende, pro Reform auf 
jeweils 5 Jahre befristete, linear-degressive  Anrechnung auf die 0,5%-Defizitgrenze der 
präventiven Komponente der Kosten des Umstiegs in der gesetzlichen Rentenversicherung auf ein 
Mehrsäulenrentensystem und von anderen Strukturreformen, welche bei Bund, Ländern, 
Gemeinden und Sozialversicherung in der Summe zu Einsparungen führen, praktische Relevanz 
bekommen, denn alle Staaten der Eurozone liegen über der 0,5% des BIP – Grenze. Es geht um 
Reformen wie bei der Riesterrente, wo Beiträge und Leistungen der gesetzlichen 
Rentenversicherung gesenkt wurden, und dafür eine zusätzliche private Säule der Altersversorgung, 
die Riesterrente, geschaffen wurde, zu welcher es steuerfinanzierte Zuschüsse gibt. Die nur auf 5 
Jahre befristete Anrechnung hätte zur Folge, dass die Staaten 5 Jahre lang den Anreiz hätten, 
Riestersäulen in allen Systemen der Sozialversicherung zu schaffen, denn der ebenfalls in Art. 5 
Abs. 2 der EU-Verordnung 1466/97 enthaltene Begriff „Strukturreformen“ umfasst zumindest alle 
Bereiche der Sozialversicherung, nach Ablauf der 5 Jahre hingegen die Steuerzuschüsse wieder 
abzuschaffen, weil dann die Erleich- terung bzgl. des 0,5% des BIP – Kriteriums der präventiven 
Komponente für die jeweilige Reform wegfallen würde (siehe Abschnitt V.15 dieser 
Verfassungsbeschwerden).
Die neue Kopfpauschale in der gesetzlichen Krankenversicherung mit ihren Steuerzuschüssen ist 
nichts anderes als solch eine zusätzliche Säule in der gesetzlichen Sozialversicherung. Und bei der 
Pflegeversicherung wird ebenfalls schon über eine solche zusätzliche Säule nachgedacht. Das wären 
alles Reformen, bei denen die Steuerzuschüsse 5 Jahre lang im Rahmen der präventiven 
Komponente angerechnet würden.
Laut dem Allgemeinen Kommentar Nr. 19 zum Uno-Sozialpakt steht es den Staaten frei, ob sie die 
soziale Sicherheit (Art. 9 Uno-Sozialpakt) staatlich oder privat organisieren; auch Mischungen zwi- 
schen staatlicher und privater Absicherung und politische Richtungsänderungen bzgl. des Mi- 
schungsverhältnisses zwischen staatlich und privat sind von diesem universellen Menschenrecht 
nicht schlechthin untersagt. Wohl aber besteht ein grundsätzliches Rückschrittsverbot (Art. 2 Abs. 1 
Uno-Sozialpakt). Zum Rückschrittsverbot siehe auch Abschnitt XI.14 dieser Verfassungsbeschwer-
den. Es wäre theoretisch auch möglich, in einer mit dem Menschenrecht auf soziale Sicherheit incl. 
Sozialversicherung (Art. 9 Uno-Sozialpakt) vereinbare Weise zu einem Mehrsäulensystem überzu-
gehen (Abschnitt XIII.13 dieser Verfassungsbeschwerden), aber nicht bei gleichzeitiger 



Verpflichtung auf eine iwf-artige Strenge (Präambel EFSF-Rahmenvertrag, Erwägungsgründe 2, 3 
und 6, Art. 3 und 12 ESM-Vertrag, Erwägungsgrund 3 von EU-Verordnung 2011/385 (COD); 
Ecofin-Rat vom 10.05.2010, Nr. 17+24 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011, Nr. 
49 des Berichts der Task Force vom 21.10. 2010).
Spätestens beim Auslaufen der Steuerzuschüsse kämen außerdem auch auf die Beschwerdeführerin 
bzgl. ihrer Ansprüche an die gesetzliche Rentenversicherung und als Mitglied der gesetzlichen 
Kranken- und Pflegeversicherung Rückschritte zu. Die eigene, unmittelbare und gegenwärtige 
Betroffenheit liegt aber bereits jetzt vor, weil genau das Zustimmungsgesetz zum Fiskalpakt die 
Grundlage schaffen würde, auf welche man die gesamte Änderung des Stabilitäts- und Wachstums-
paktes stützen will. Und diese Rückschritte sind mindestens in dem Maße unvereinbar mit dem 
Menschenrecht auf soziale Sicherheit incl. Sozialversicherung (Art. 9 Uno-Sozialpakt), wie  sie bei 
Ausschöpfung der gesamten dem Staat zur Verfügung stehenden Mittel vermeidbar sind. Daraus 
folgt, dass mindestens sämtliche auf die im vorigen Satz genannten Grundlagen und auf die an diese 
anknüpfenden Verordnungen angewiesenen Aufwendungen für offene oder verdeckte Bankenret-
tung insoweit rückgängig zu machen wären, wie dies betragsmäßig erforderlich ist, um sämtliche 
Rückschritte bei der Verwirklichung des Menschenrechts auf soziale Sicherheit incl. Sozialversi-
cherung (Art. 9 Uno-Sozialpakt) zu vermeiden.
Unvereinbar mit Art. 9 Uno-Sozialpakt ist auch die Nicht-Anrechnung von Einnahmeerhöhungen 
im Defizitverfahren des Stabilitäts- und Wachstumspaktes (Art. 3 Abs. 1 lit. b Fiskalpakt). Denn 
dadurch würden die Staaten gezwungen, die Steuerzuschüsse zur Sozialversicherung, soweit diese 
jeweils wieder als Ausgaben im Defizitverfahren gerechnet würden, zu streichen.

Art. 3 Abs.  2 Fiskalpakt ist mit dem Menschenrecht auf soziale Sicherheit incl. Sozialversicherung 
(Art. 9 Uno-Sozialpakt) unvereinbar, weil die EU-Kommission die Staaten damit auch dazu 
zwingen würde, die vorrangige Bedienung der Gläubiger (incl. Sperrkonto) in ihre Verfassung zu 
schreiben (Abschnitt IV.5.3 dieser Verfassungsbeschwerden), wodurch der faire Ausgleich 
zwischen Gläubigern und Einwohnern des Staates anhand der sich aus der unantastbaren 
Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) ergebenden Unteilbarkeit der Menschenrechte (Art. 1 Abs. 2 
GG) vereitelt würde.

Auch das Ungleichgewichtsverfahren, welches man auf Art. 9 Fiskalpakt und auf Art. 136 Abs. 3 
AEUV stützen will, ist unvereinbar mit dem Menschenrecht auf soziale Sicherheit incl. 
Sozialversicherung. Das heutige EU-Primärrecht verlangt durch die Verankerung einer „in hohem 
Maße wettbewerbsfähigen Sozialen Marktwirtschaft“ (Art. 3 Nr. 3 EUV) einen Kompromiss 
zwischen Sozialer Marktwirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit mit einem etwas stärkeren Gewicht 
zugunsten der Wettbewerbsfähigkeit (siehe Abschnitt V.10 dieser Verfassungsbeschwerden). Zu 
dem Wirtschaftssystem „Soziale Marktwirtschaft“ gehört eine staatliche Sozialversicherung, die 
mehr als nur das Existenzminimum absichert. Der Wirtschaftswissenschaft-ler Walter Eucken, der 
wohl bekannteste Vordenker der Sozialen Marktwirtschaft, stellt in den regulierenden Prinzipien 
der Wettbewerbsordnung in Teil 4 seines Werkes „Grundsätze der Wirtschaftspolitik“ dar am 
Beispiel der Arbeitslosenversicherung und des Arbeitsschutzes, dass diese so stark sein sollten, wie 
es für ein Gleichgewicht zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern erforderlich ist. 
Laut den Begründungen der Verordnungsentwürfe zu den Ungleichgewichtsverfahren will die EU-
Kommission mit diesen vor allem bei den Staaten der Eurozone vor allem im Namen der Wettbe-
werbsfähigkeit in alle beliebigen Fragen der Wirtschafts-, Finanz- und Lohnpolitik per bußgeldbe- 
wehrter „Empfehlungen“ eingreifen können. Da Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung ebenso 
wie Steuerzuschüsse für den Umstieg auf Mehrsäulensysteme der Sozialversicherung die Arbeitge-
ber bzw. die Steuerzahler belasten und sich damit auch auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirken, 
wäre das Ungleichgewichtsverfahren, ein starker Hebel zur Senkung der Beiträge und damit auch 
der Leistungen auch in der gesetzlichen Rentenversicherung und in der gesetzlichen 
Krankenversicherung, was die bisher erwirtschafteten Rentenansprüche der Beschwerdeführerin 
und die Versorgung mit den regelmäßig von der Beschwerdeführerin benötigten Medikamenten 



gefährden würde.

Wie das Beispiel Ungarns (Abschnitt V.22 dieser Verfassungsbeschwerden)zeigt, werden dort 
bereits für die Einhaltung des Defizitkriteriums des Stabilitäts- und Wachstumspaktes mit Billigung 
des EU-Ministerrats, wenn nicht gar auf dessen oder der Kommission Empfehlung, die privaten 
Rentenversicherungsansprüche der Einwohner der Schuldnerstaaten entschädigungslos enteignet.
Aus der Billigung durch den Ministerrat folgt, dass damit umso mehr bei allen Staaten der Eurozone 
zu rechnen ist, und ebenfalls bei der Ausdehnung der Sanktionsbewehrung auf die präventive und 
die Gesamtschuldenkomponente, bei der Verschärfung aller Empfehlungen aus dem Stabilitäts- und 
Wachstumspakt im Rahmen der haushaltsmäßigen Überwachung (Abschnitt VI.2.1 dieser Verfas-
sungsbeschwerden) und noch mehr beim europäischen Finanzierungsmechanismus, wo es um akute 
Liquiditätsprobleme der Staaten gegenüber den Großbanken geht. Deutschland ist mit seiner 
Neuverschuldung von mehr als 3% des BIP im Defizitverfahren.
Die Beschwerdeführerin geht davon aus, dass die Gefahr der entschädigungslosen Enteignung  
genauso private Lebensversicherungen betrifft. Sie hat sich angesichts ihrer Selbständigkeit sowohl 
privat renten- als auch kapitallebensversichert. Die Beschwerdeführerin ist auf ausdrückliche 
Auffor-derung des Gerichts, selbstverständlich bereit, ihre Versicherungsansprüche nachzuweisen, 
soweit dies entscheidungserheblich sein sollte.
Das Beispiel Ungarns zeigt auch die Unzumutbarkeit der über die Verschärfung des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes geplante Erzwingung des Wechsel zu einem Mehrsäulenrentensystem auf. Wenn 
die privaten Rentenversicherungsansprüche, und dabei wird es Riester- und Rürupversicherten wohl 
kaum anders gehen, direkt ganz enteignet werden. Selbst der Wechsel zu einem Mehrsäulensystem 
scheint nur noch zu einem Vorwand geworden zu sein, um sowohl bei der gesetzlichen als auch bei 
der privaten Rente zugunsten einiger weniger vermeintlicher „too big to fail“ - Banken abzuräumen. 
Das ist offensichtlich unvereinbar mit dem Menschenrecht auf soziale Sicherheit. 

Auf Grund der sozialen Fortschrittsklausel (Art. 2 Abs. 1 Uno-Sozialpakt) sind alle Rückschritte bei 
der Verwirklichung der universellen sozialen Menschenrechte grundsätzlich rechtswidrig, es sei 
denn, dass die Gesamtmenge der dem Staat insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel nicht aus-
reicht, um das jeweilige soziale Menschenrecht zu erfüllen, wofür der Staat die Beweislast trägt. 
Andere Gründe für Rückschritte bei der Erfüllung der sozialen Menschenrechte lässt der Uno-
Sozialpakt nicht zu, auch nicht zu Gunsten (menschenrechtlich gesehen) freiwillig durch den Staat 
übernommener Lasten (wie bei der offenen und verdeckten Bankenrettung und bei  Bürgschaften 
im Rahmen des Euro-Stabilisierungsmechanismus), auch keine sanktionsbewehrten Empfehlungen 
der EU-Kommission    und auch keine Auflagen des IWF und der privaten Gläubiger. Außerdem 
schützt Art. 4 Uno-Sozialpakt den Wesensgehalt der Menschenrechte des Sozialpaktes und lässt 
Eingriffe in die Menschenrechte des Sozialpaktes nur zu, soweit dies dem allgemeinen Wohl in 
einer demokratischen Gesellschaft dient.
Die soziale Fortschrittsklausel (Art. 2 Abs. 1 Uno-Sozialpakt) und die Wesensgehaltsgarantie (Art. 
4 Uno-Sozialpakt) gelten für alle Rechte aus dem Sozialpakt gleichermaßen, so auch für das Men- 
schenrecht auf soziale Sicherheit incl. Sozialversicherung (Art. 9 Uno-Sozialpakt).

Die universellen Menschenrechte, zu denen auch das Menschenrecht auf soziale Sicherheit gehört, 
stehen vom Rang, als Teil des „ius cogens“ (Art. 53 WVRK, Art. 64 WVRK, Art. 28 AEMR, Art. 1 
Nr. 3 Uno-Charta), unterhalb des nicht zur GASP gehörenden Teils des EU-Primärrechts (Rn. 240 
des Lissabonurteils), aber über dem EU-Sekundärrecht, weil nur durch den Rang oberhalb des EU-
Sekundärrechts der von Leitsatz 3 des Lissabonurteils geforderte hinreichende Raum zur Wahrung 
des „wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Raums der Eigenverantwortung“ zu wahren ist 
(siehe Abschnitte VII.1 und VII.6 dieser Verfassungsbeschwerden).  
Hinzu kommt, dass die Satzung der EFSF und die Rahmenvereinbarung der EFSF intergouverne-
mental sind und nicht in einer der in Art. 288 AEUV normierten Formen des EU-Sekundärrechts. 



Damit darf diesen Vereinbarungen auch nur ein normaler völkerrechtlicher Rang beigemessen 
werden unter-halb des „ius cogens“ und unterhalb des EU-Sekundärrechts. Damit dürfen sämtliche 
intergouverne-mentale Vereinbarungen nur insoweit erfüllt werden, wie sie mit den zum „ius 
cogens“ gehörenden universellen Menschenrechten vereinbar sind.

Noch offensichtlicher stehen die universellen Menschenrechte als Teil des „ius cogens“ oberhalb 
des IWF-Rechts, da IWF-Recht vom Rang ganz normales Völkerrecht ist. Auch Jörn Axel Kämme- 
rer (Abschnitt IV.4.1 dieser Verfassungsbeschwerden) bestätigt den Vorrang der universellen Men-
schenrecht vor internationalen Kreditvereinbarungen, sowie Prof. Dr. Jean Ziegler (Abschnitt VII.6 
dieser Verfassungsbeschwerden) den Vorrang der universellen Menschenrechte vor internationalen 
Handelsvereinbarungen und  vor internationalen Kreditvereinbarungen (also vor allem auch vor 
dem WTO-Recht, dem Weltbank-Recht und dem IWF-Recht).

Der Ranganspruch der universellen Menschenrechte und somit auch des Menschenrechts auf 
soziale Sicherheit incl. Sozialversicherung wird nun von mehreren Seiten angegriffen. Art. 136 Abs. 
3 S. 1AEUV würde eine Blankett-Ermächtigung erteilen für beliebig viele 
„Stabilitätsmechanismen“ im Namen der „Stabilität des Euro-Währungsgebiets als Ganzes“. Das 
bezieht sich auf Mechanismen auf eu-sekundärrechtlicher bzw. auf intergouvernementaler Ebene. 
Und für alle Finanzhilfen im Rahmen solcher Mechanismen würde Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV als 
Mussvorschrift festlegen, dass diese mit iwf-typisch strengen (Präambel EFSF-Rahmenvertrag, 
Schlussfolgerungen des Ecofin-Rats vom 10.05. 2010, Erklärung der Euroruppe vom 28.11.2010, 
Nr. 49 des Berichts der Task Force vom 21.10.2010 sowie Nr. 17+24 der Stellungnahme zum Euro-
Gipfel vom 26.10.2011) Auflagen zu verbinden wären, also mit Auflagen, welche alle Menschen-
rechte der Einwohner der Schuldnerstaaten ignorieren. 
Zusätzlich zu Art. 136 Abs. 3 AEUV  ist nun  vorgesehen, ESM und Fiskalpakt 
intergouvernemental zu installieren und danach dann zu EU-Primärrecht zu machen 
(Erwägungsgrund 7 + Art. 16 Fiskalpakt, Vor- und Nachwort der Schlussfolgerungen zum Euro-
Gipfel vom 09.12.2011) bzw. ersatzweise den ESM in die Supranationalität hineinwachsen zu 
lassen (Art. 36 ESM-Vertrag).

Da der nicht zur GASP gehörende Teil des EU-Primärrechts unstreitig oberhalb der universellen 
Menschenrechte steht, würden alle Staaten der Eurozone, da sie nach und nach alle in ESM (incl. 
Staateninsolvenzverfahren), Defizitverfahren und Ungleichgewichtsverfahren gezwungen würden, 
die universellen Menschenrechte, und so auch das Recht auf soziale Sicherheit incl. 
Sozialversicherung, weitestgehend ausgehebelt.
Darüber hinaus birgt schon die Transportierung iwf-typisch strenger Auflagen mit eu-sekundär- 
rechtlichem Rang die akute Gefahr der Aushebelung aller universellen Menschenrechte, da der 
Rang des (nicht zur GASP gehörenden Teils des) EU-Sekundärrechts oberhalb des IWF-Rechts 
offensichtlich ist (Art. 1 EUV, Art. 51 EUV, Erklärung 17 zu den Verträgen der EU), und der Vor- 
rang der universellen Menschenrechte vor dem EU-Sekundärrecht zwar aus Leitsatz 3 des 
Lissabon-urteils zu folgern ist, aber noch nicht explizit vom Bundesverfassungsgericht bestätigt 
worden ist (siehe Abschnitte VII.1 und VII.6 dieser Verfassungsbeschwerden).

Die Beschwerdeführerin wird durch das StabMechG und würde durch die Verkündung und noch 
schwerer bei Inkrafttreten des ESMFinG, des Gesetzes zur Änderung des BSchuWG sowie der 
Zustimmungsgesetze zum Fiskalpakt, zu Art. 136 Abs. 3 AEUV und zum ESM-Vertrag selbst, 
gegenwärtig und unmittelbar in ihrem Menschenrecht auf soziale Sicherheit incl. 
Sozialversicherung verletzt.
Sie wäre als gesetzlich Krankenversicherte und als langjährige Einzahlerin in die gesetzliche Ren-
tenversicherung selbst betroffen durch die im europäischen Finanzierungsmechanismus als iwf-
typische Auflage zu erwartenden Leistungskürzungen in der Krankenversicherung (auf Grund des 
Umstiegs auf die Kopfpauschale mit nur geringen Steuerzuschüssen) und der Rentenversicherung 



(siehe abschließende Stellungnahmen des IWF zu den Artikel IV – Konsultationen mit Deutschland 
in 2006 und 2010 sowie die IWF-Kreditauflagen gegenüber Griechenland, Rumänien, Brasilien, 
Portugal, Russland, Irland und Lettland), durch den Druck über die Bußgeldbewehrung der 
präventiven Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspaktes zur Umstellung der 
Sozialversicherung auf Mehrsäulenmodelle,  durch den Druck zur Senkung von Beiträge und 
Steuerzuschüssen und damit auch Leistungen in der Sozialversicherung durch zu erwartende 
bußgeldbewehrte Empfehlungen der Kommission im Ungleichgewichtsverfahren im Namen der 
Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit, durch die anhand des Verhaltens von Ministerrat, Kommission 
bzw. Troika in Ungarn zu prognostizierende Enteignung der privaten Renten- und Lebensversiche-
rungen und durch die Einbeziehung der Sozialversicherung in die rigorose Schuldentragfähigkeits-
analyse und in die Staateninsolvenzmasse (Art. 12 + 13 ESM-Vertrag, siehe Abschnitt IV.6.2.4 und 
IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden).
Und die Beschwerdeführerin wäre betroffen durch die Aushebelung des Vorrangs der universellen 
Menschenrechte vor dem IWF-Recht sowie durch die Festlegung auf iwf-typisch strenge Auflagen.

Sie wäre bei Verkündung und noch schwerer bei Inkrafttreten des ESMFinG, des Gesetzes zur 
Änderung des BSchuWG und  der Zustimmungsgesetze unmittelbar (ohne weiteren vorherigen 
Rechtsakt) und gegenwärtig (sofort bei Verkündung bzw. Inkrafttre-ten) betroffen, da bereits bei 
Verkündung und noch schwerer bei Inkrafttreten sich die Aushebelung ihres Menschenrechts auf 
soziale Sicherheit incl. Sozialversicherung ereignen würde.
Denn durch die Überhöhung iwf-typischer (d. h. alle Menschenrechte der Einwohner der 
Schuldnerländer ignorierender) Auflagen in den Rang des EU-Sekundärrechts würde der Vorrang 
der zum “ius cogens” gehörenden universellen Menschenrechte vor dem IWF-Recht umgangen, und 
damit auch die Fähigkeit der Gerichte auf der nationalen Ebene in Deutschland zum Schutz ihrer 
universellen Menschenrechte vor den Kreditauflagen des IWF und vor iwf-typischen Auflagen.  

Die Transportierung von IWF-Kreditauflagen mit eu-sekundärrechtlichem Rang würde den Rang 
der universellen Menschenrechte nur dann nicht unterlaufen, wenn durch ein Urteil des Bundesver- 
fassungsgerichts abgesichert festgestellt würde, dass die universellen Menschenrechte vom Rang 
über dem EU-Sekundärrecht stehen, und dass sämtliche auf Ermächtigungen des EU-Primärrechts 
beruhenden Auflagen nur so weit umgesetzt werden dürfen, wie es mit dem Wesensgehalt der uni- 
versellen Menschenrechte vereinbar ist. Schließlich macht die Beschwerdeführerin den Rang der 
universellen Menschenrechte insbesondere auch geltend in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1+2 GG, 
Art. 25 GG und Art. 38 GG, darunter vor allem auch für den Erhalt der Möglichkeit der Bundes-
tagsabgeordneten, diese Rechte zu schützen.
Die Feststellung des Vorrangs der universellen Menschenrechte vor dem IWF-Recht und des Ver-
bots der Transportierung von IWF-Auflagen und iwf-typischen Auflagen mit eu-sekundärrechtli-
chem Rang ist auch bei vollständiger Untersagung von EFSF-Rahmenvertrag, Fiskalpakt und ESM-
Vertrag und Einführung der in den Abschnitten III.8, III.10 und III.17 geltend gemachten Volks-
abstimmungen hier entscheidungsbedürftig, weil sonst das gleiche kurze Zeit später in neuem 
Gewand wieder zu erwarten wäre.

Auch durch die Verkündung im Bundesgesetzblatt des geänderten StabMechG ist die Beschwerde-
führerin selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen. Denn §3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG 
ermächtigt den Bundestag, Änderungen des EFSF-Rahmenvertrags durch einfachen Beschluss 
zuzustimmen. Der geänderte EFSF-Rahmenvertrag enthält bereits so gut wie alle Grausamkeiten 
des ESM bis auf die Ermächtigung der privaten Gläubiger zu verbindlichen politischen Auflagen 
und die rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse (siehe Abschnitte IV.3.2  und IV.6.2.5 dieser 
Verfassungsbeschwerden).

Die Beschwerdeführerin macht die Verletzung des Menschenrechts auf soziale Sicherheit incl. 
Sozialversicherung auch in Verbindung mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) 



geltend, auch soweit es die Kompetenz der Bundestagsabgeordneten angeht, ihre Rechte zu 
schützen.

IX.10 Menschenrecht auf Nahrung  (Art. 11 Uno-Sozialpakt i. V. m. Art. 1 Abs. 1+2 GG, Art. 25 
GG, Art. 38 GG)
Das Menschenrecht auf Nahrung (Art. 11 Sozialpakt) ist definiert (Tz. 14 des Berichts von Prof. 
Jean Ziegler, ehem. Uno-Sonderberichterstatter für das Menschenrecht auf Nahrung, vom 07.02. 
2001, Az. E/CN.4/2001/53) als das Recht, regelmäßigen, dauerhaften und freien Zugang zu haben, 
entweder direkt oder mittels käuflichen Erwerbs, zu quantitativ und qualitativ angemessener und 
ausreichender Nahrung entsprechend den kulturellen Traditionen, zu welchen die Verbraucherin
gehört, und welche ein körperliches und geistiges, individuelles wie kollektives, erfüllendes und
würdevolles Leben frei von Furcht sichert.
Laut Tz. 8 des Allgemeinen Kommentars Nr. 12 zum Uno-Sozialpakt beinhaltet der Kernbereich 
des Nahrungsrechtes die Verfügbarkeit von Nahrung in ausreichender Menge und Qualität zur Er-
füllung der ernährungsmäßigen Bedürfnisse jedes einzelnen Menschen, welche frei ist von schädli-
chen Substanzen und akzeptabel in der jeweiligen Kultur; dabei sollte der Zugang zur Nahrung  
nachhaltig erfolgen und nicht den Genuss anderer Menschenrechte verletzen.

Seine Heiligkeit Papst Johannes Paul II betonte in seiner Rede zum katholischen Weltfriedenstag
vom 01.01.2003, dass die Verpflichtung aus den Menschenrechten alle Menschenrechte betreffe
und keine willkürlichen Auswahlentscheidungen dulde, welche Formen der Diskriminierung und
Ungerechtigkeit mit sich bringen würden; der Papst bekräftigte damit sowohl den gleichrangigen
Anspruch aller Menschen auf die Menschenrechte, als auch die Gleichrangigkeit aller Menschen-
rechte der Uno untereinander. Er sah eine besondere Dringlichkeit zur Verwirklichung der folgen-
den Rechte auch in den ärmeren Ländern, um die Schere zu den reicheren Ländern zu verringern :
“Ich denke beispielsweise an das Recht auf Nahrung, auf Trinkwasser, auf Unterkunft, auf Selbst-
bestimmung und Unabhängigkeit. Der Friede verlangt, daß dieser Abstand Schritt für Schritt abge-
baut und schließlich überwunden wird.”

Erwägungsgründe 2, 3 und 6, Art. 3 und Art. 12 ESM-Vertrag sowie Erwägungsgrund 3 und Art. 6 
Abs. 1 von EU-Verordnung 2011/385 (COD) und  Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV (dieser sogar mit eu-
primärrechtlichem Rang)  verletzen das Menschenrecht auf Nahrung dadurch, dass sie  für alle 
Finanzhilfen ein Ausmaß an Strenge vorschreiben, welches laut den Schlussfolgerungen des Ecofin-
Rates vom 10.05.2010 sowie der Erklärung der Eurogruppe vom 28.11.2010, der Präambel EFSF-
Rahmenvertrags, Nr. 49 dew Berichts der Task Force vom 21.10.2010  und Nr. 17 der Stellung-
nahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011  sowohl für den Euro-Rettungsschirm als auch für den 
ESM incl. Staateninsolvenzverfahren und für die Verschärfung der auf Art. 121, 126 und 148 
AEUV gestützten Empfehlungen im Rahmen der haushaltsmäßigen Überwachung iwf-typisch 
gemeint ist, also die Grund- und Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerstaaten vollkommen 
ignorierend.
Wie die Beispiele Malawi, Niger und Äthiopien zeigen (siehe Abschnitt IV.5.2 dieser Verfassungs-
beschwerden),  würde der IWF auch für Deutschland, wenn erst einmal genug anderes verkauft 
wäre, den Ausverkauf der Nahrungsmittelnotreserven erzwingen, sodass staatliche 
Nahrungsversorgung als Sachleistung nicht mehr möglich wäre. Darüber hinaus hat der IWF 
zumindest in Kenia und im Niger versucht, die Verteilung von nicht staatlicher 
Nahrungsmittelnothilfe zu verhindern, um Wettbewerbs-verzerrungen zu vermeiden; wenn 
Deutschland erst einmal in den Mühlen verbindlicher IWF-Auflagen stünde, wäre damit zu rechnen, 
dass IWF, Troika bzw. EU-Kommission verlangen würden, private Nahrungsmittelnothilfen in 
Deutschland, wie z. B. durch die Tafelbewegung oder durch religiöse Organisationen, zu verbieten. 
Deutschland ist, absolut gesehen, deutlich höher verschuldet als Kenia, Niger, Malawi oder 



Äthiopien. Wenn auf Grund deutlich steigender Zinssätze Deutschland in den europäischen 
Finanzierungsmechanismus gezwungen würde, wären seine Schulden so erdrückend, dass die 
soziale Grundsicherung vermutlich nur noch über Sachleistungen erfolgen könnte, da man diese 
gläubigerseits nicht so schnell abschöpfen kann wie Geld und Bankguthaben. Damit würden iwf-
typische Auflagen zum Ausverkauf der Nahrungsmittelnotreserven das entscheidende Instrument 
zum Verhungernlassen des auf die Grundsicherung zum Überleben angewiesenen Teils der 
deutschen Bevölkerung.  

Da die Beschwerdeführerin als Selbständige nicht arbeitslosenversichert ist, wäre sie im Falle der 
Arbeitslosigkeit viel schneller von den fehlenden Nahrungsmittelnotreserven betroffen als z. B. Ar-
beiter oder Angestellte.
Selbst aus einer radikal parteiischen Haltung zu Gunsten der Gläubiger des Staates ist es völlig irra- 
tional, einen Teil der Einwohner des Schuldnerstaates verhungern zu lassen, da diese dann nicht 
mehr zum Abarbeiten der Staatsschulden zur Verfügung stehen. Die Beschwerdeführerin folgert 
daraus, dass der Grund für das iwf-typische Verhungernlassen ein psychopathischer Mangel an Mit- 
gefühl ist (Abschnitte IV.5.7 und XII.8 dieser Verfassungsbeschwerden). Da der IWF nachweislich 
schon mindestens drei Länder zum Ausverkauf ihrer Nahrungsmittelnotreserven gezwungen hat, ist 
anzunehmen, dass er mit Deutschland das gleiche machen wird, wenn Deutschland erst einmal in 
die Mühlen des europäischen Finanzierungsmechanismus gerät. Und das alles sogar nach der 
Buchveröffentlichung von Davison Budhoos offenem Brief (siehe Abschnitte IV.5.6 und IV.5.7 
dieser Verfassungsbeschwerden), also in nachweislich tiefster Bösgläubigkeit.

Das Menschenrecht auf Nahrung wird durch Art. 5 Abs. 2 Fiskalpakt (bzw. Art. 136 Abs. 3 AEUV) 
i. V. m. Erwägungsgrund 7 und Art. 6 Abs. 5 von EU-Verordnung 2011/385 (COD), durch Art. 21 
von EU-Verordnung 2011/0276 (COD) sowie durch Art. 5 Abs. 3 EFSF-Rahmenvertrag und durch 
Art. 19 ESM-Vertrag  auch dadurch verletzt, dass diese als auch dafür vorgesehen sind, zumindest 
sämtliche Strukturreformen der EU-Wirtschaftsregierung durchzusetzen durch die Möglichkeit, 
EU-Agrarmittel einzubehalten (siehe Abschnitte III.14 + VI.1.3 + VI.2.1+VI.3 dieser Verfassungs-
beschwerden). Dabei konzentrieren sich die beiden EU-Verordnungen (zumindest erst einmal) auf 
die ELER-Agrarmittel, während über die Ausweitung des Instrumentariums von EFSF und ESM 
auch alle Agrarmittel (also auch die für die meisten Landwirte ökonomisch überlebenswichtigen 
Mittel aus der ersten Säule der Agrarförderung) erfasst werden könnten. Und Art. 21 Abs. 6 EU-
Verordnung 2011/0276 (COD) würde die Kommission sogar als Muss-Vorschrift verpflichten, die 
ELER-Mittel zu kürzen oder zu streichen, sobald Empfehlungen bzw. Auflagen aus dem Stabilitäts- 
und Wachstumspakt, aus dem Ungleichgewichtsverfahren oder dem ESM nicht erfüllt würden. 
Diese Kürzungen bzw. Streichungen könnte sie dann selbst nach Erfüllung der Empfehlungen oder 
Auflagen weiterhin willkürlich bestehen lassen (Art. 21 Abs. 8).

So könnte die EU-Kommission bzw. die Troika die Mitgliedsstaaten z. B. vor die Wahl stellen, ent-
weder ihre gesamte Sozialversicherung auf eine Mindestsicherung zu reduzieren, die Behörden zu 
privatisieren und die Genmanipulation in der Landwirtschaft zuzulassen, oder andernfalls plötz-lich 
die Agrarmittel für die Landwirte im jeweiligen Mitgliedsstaat zu stoppen, was einen erheblichen 
Teil der Landwirte ruinieren und mit Verzögerung von Monaten die Agrarproduktion im betroffe-
nen Mitgliedsstaat erst einmal zusammenbrechen lassen würde. Die Folge wären nicht nur ein 
deutlicher Anstieg der Lebensmittelpreise bzw. Lebensmittelknappheit bei den Ärmsten, sondern 
der nahezu komplette Ersatz der bäuerlichen  Landwirtschaft durch Agrarkonzerne und damit die 
Konzentration der Nahrung in deren Hand als Druckmittel gegenüber der Politik und zugleich die 
Schleifung der praktischen Möglichkeiten auf Seiten der landwirtschaftlichen Produzenten, die 
Genmanipulation ihrer Produkte zu verweigern. Der Anreiz für die EU-Kommission, einen Teil 
ihrer Empfehlungen so unannehmbar zu machen, dass sie die Handhabe bekommt, den betroffenen 
Mitgliedsstaaten gegenüber plötzlich die Agrarsubventionen zu kürzen, um damit deren bäuerliche 
Landwirtschaft größtenteils zu vernichten und so die Gentechnik in der Landwirtschaft durchzu-



setzen, liegt auf der Hand angesichts ihrer Auflagen gegenüber Griechenland (siehe Abschnitt V.13 
dieser Verfassungsbeschwerden).

Darüber hinaus will man im Rahmen der Ungleichgewichtsverfahren der Kommission die Macht 
geben, Bußgelder bereits gegen Staaten zu verhängen, welche lediglich Korrekturmaßnahmenpläne 
vorgelegt haben, mit denen die Kommission nicht vollständig zufrieden ist. Damit könnte die Kom-
mission Bußgelder willkürlich verhängen selbst gegenüber Staaten, die alle ihre ausdrücklichen 
Empfehlungen vollständig befolgen, die nur von sich aus nicht direkt so viel anbieten, wie die 
Kommission es gerne hätte. Siehe auch Abschnitt V.5 dieser Verfassungsbeschwerden. Da, wie in 
Abschnitt VI.1.3 dieser Verfassungsbeschwerden dargestellt, zusätzlich zu den Bußgeldern Kürzun-
gen wichtiger EU-Fördermittel incl. (erst einmal der ELER-) Agrarsubventionen geplant sind, 
könnte die Kommission, mal eben nach eigenem Gutdünken jederzeit die Agrarsubventionen für 
ganze Staaten vorübergehend streichen und so deren bäuerliche Landwirtschaft und Ernährungs-
sicherheit zerstören, und bräuchte dafür lediglich behaupten, sie wäre mit einem Maßnahmenplan 
unzufrieden. Eine derartige Einladung zur Willkür gegenüber der Ernährungssicherheit ganzer 
Staaten ist mit dem Menschenrecht auf Nahrung (Art. 11 Uno-Sozialpakt) unvereinbar.

Art. 3, 4, 5 und 7 Fiskalpakt sowie Art. 136 Abs. 3 AEUV verletzen das Menschenrecht auf 
Nahrung dadurch, dass sie als  Grundlage dafür vorgesehen sind, auch die präventive Komponente 
und das Gesamtschuldenkriterium des Stabilitäts- und Wachstumspaktes mit Bußgeldandrohung zu 
versehen. Das gleiche gilt für Art. 9 Fiskalpakt sowie Art. 136 Abs. 3 AEUV als beabsichtigte 
Grundlage für ein bußgeldbewehrtes Ungleichgewichtsverfahren mit von der EU-Kommission 
willkürlich wählbaren Kriterien. Damit würde die EU-Kommission in die Lage versetzt, allen 
Staaten der Eurozone bußgeldbewehrte „Empfehlungen“ zu machen. 

Tz. 7.2.1 des im Januar 2010 veröffentlichten Stabilitäts- und Wachstumsprogramms Griechen-
lands, wonach ausgerechnet das für seine gentechnikkritische Bevölkerung bekannte Griechenland 
sich zur Marktöffnung für die „Biotechnologie“, also für die Genmanipulation in der Landwirt-
schaft verpflichtet hat, beweist, dass die EU-Kommission bereits heute das Euro-Defizitverfahren 
für die Interessen der Gentechnikindustrie mißbraucht:   
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st05/st05454.en10.pdf 
 
Im Gentechnikurteil vom 24.11.2010 (Az. 1 BvF 2/05) hat das Bundesverfassungsgericht entschie-
den, dass das deutsche Gentechnikgesetz mit dem Grundgesetz vereinbar ist, und dass die gesetzli-
chen Berufsausübungsregelungen zur Gentechnik in der Landwirtschaft daher nicht gelockert wer-
den müssen. Nach Leitsatz 2 des Urteils sieht das Bundesverfassungsgericht die Risiken der Gen-
technik in der Landwirtschaft als noch nicht endgültig geklärt an, wodurch den Gesetzgeber eine 
be-sondere Sorgfaltspflicht trifft. Nach Rn. 233 des Urteils wäre es zum Schutz der Grundrechte auf 
körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 1 GG), auf Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) und auf Ei- 
gentum (Art. 14 Abs. 1 GG) zulässig, nicht nur die Berufsausübung der genmanipulatierten Land- 
wirtschaft zu regeln, sondern auch deren Untersagung zulässig. Im Gentechnikurteil konnte kein 
Verbot der Gentechnik in der Landwirtschaft für Deutschland ausgesprochen werden, weil das gar 
nicht Streitgegenstand war, sondern vielmehr, ob die Sicherheitsvorschriften auch noch gelockert 
werden müssten. Darüber hinaus wurde im dortigen Verfahren das Menschenrecht auf Nahrung, 
welches durch die Gentechnik in der Landwirtschaft noch deutlich mehr als die deutschen Grund-
rechte verletzt wird, nicht geltend gemacht. Und nach der Beschreibung des Verfahrensgangs des 
Gentechnikurteils vom 24.11.2010 scheinen es dort weder Kläger noch Beklagte unternommen zu 
haben, die nach Auffassung der Beschwerdeführerin fähigsten unabhängigen Wissenschaftler zur 
Gentechnik vom Unabhängigen Wissenschaftsrat (www.indsp.org) als Zeugen zu benennen. Das er-
klärt, warum im dortigen Verfahren auch die Tatsachenfrage der Risiken der Genmanipulation in 
der Landwirtschaft nicht geklärt werden konnte.



In den hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden kann auch nicht darüber entschieden werden, die 
Gentechnik in der Landwirtschaft zu verbieten, da Streitgegenstände hier das StabMechG, das 
ESMFinG, das Gesetz zur Änderung des BSchuWG und die Zustimmung zu Fiskalpakt, Art. 136 
Abs. 3 AEUV und ESM sind. Es ist im vorliegenden Verfahren jedoch formal möglich und auch 
geboten, ausdrücklich zu untersagen, dass über eine Blankett-Ermächtigung der Stabilitäts- und 
Wachstumspakt so umgebaut wird, dass die EU-Kommission ihren Mißbrauch des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes auch noch über das bisherige Defizitverfahren hinaus für die Interessen der 
Gentechnikindustrie ausdehnt, und so das Menschenrecht auf Nahrung verletzt.

Das Aufzwingen genmanipulatierter Nahrung ist bereits deshalb unvereinbar mit dem Kerngehalt 
des Menschenrechts auf Nahrung, weil diese kulturell nicht akzeptiert ist (Art. 8 Allgem. Kommen-
tar Nr. 12 zum Uno-Sozialpakt), denn eine deutliche Mehrheit sowohl der Deutschen als auch der 
Europäer lehnt die Genmanipulation in der Landwirtschaft ab, und dies ganz besonders bei allen 
Nahrungspflanzen und solchen, die in die Nahrung auskreuzen können. In Deutschland liegt die 
Ablehnung der Gentechnik in der Landwirtschaft zwischen 70% und 80% der Bevölkerung; siehe 
Parallelbericht der Aktion Genklage zum 5. Staatenbericht Deutschlands zum Uno-Sozialpakt.
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/ngos/CourtActionGMOs_Germany46.doc

Bereits auf Grund der fehlenden kulturellen Akzeptanz darf genmanipulierte Nahrung zumindest 
nicht außerhalb geschlossener Gewächshäuser angebaut werden.

Genmanipulierte Nahrung verletzt den Kerngehalt des Menschenrechts auf Nahrung aber auch bzgl. 
der Nahrungsmenge (Art. 8 Allgem. Kommentar Nr. 12 zum Uno-Sozialpakt), weil es diese gefähr-
det. Denn zur Versorgung mit ausreichender Menge an Nahrung ist es erforderlich, dass genug Nah-
rung produziert wird. Für die Bestäubung zahlreicher Nahrungspflanzen, wie Obst, Honig, Mohrrü-
ben, Mais, Raps, Feldbohnen, Buchweizen und Raps, aber auch für Heilkräuter und Tierfutter wie 
Klee, ist eine ausreichende Zahl von Bienen unerlässlich. Nach Tz. 4.2 des Gutachtens von August 
2006 des Instituts für Biodiversität werden Bienen durch das vor allem in genveränderten Mais,
Rapsund Baumwollpflanzen eingebaute Gift des Bodenbakteriums Bt (Bacillus Thurengiensis) 
schädlingsanfälliger; das Gutachten verweist hierzu auf eine Studie aus Jena im Auftrag des 
Bundesforschungsministeriums
(www.biosicherheit.de/de/sicherheitsforschung/68.doku.html). 
Das Bt-Bakterium wird in geringer Dosierung sogar im Biolandbau gesprüht (Greenpeace, “Anbau 
von Genmais in Deutschland”, Mai 2007). In den genveränderten Pflanzen ist es in stark schwan-
kender, aber deutlich höherer als der natürlichen Konzentration enthalten (Greenpeace- Studie
“Gift im Genmais”, Juni 2007). Ob das Bienensterben in den USA in 2007 durch Bt mitverursacht 
war, ist nach Kenntnisstand der Beschwerdeführerin umstritten. 
Aber nicht nur genveränderte Pflanzen mit dem Gift des BtBakteriums berühren die Menge der
produzierten Nahrung, sondern ebenso die in Zusammenhang mit gentechnisch herbizidresistenten
Pflanzen eingesetzten Totalherbizide mit den Wirkstoffen Glufosinat und Glyphosat. Laut dem
“Plädoyer für eine gentechnikfreie zukunftsfähige Welt” des Unabhängigen Wissenschaftsrats 
verhindert Glufosinat nützliche Boden-Bakterien und Pilze, besonders jene, welche den Stickstoff
festhalten, und verursacht Glyphosat bei Regenwürmen eine Sterblichkeitsrate von fünfzig Prozent.
Das Bodenleben und die Arbeitsleistung der Regenwürmer sind für die Höhe der Ernteerträge 
ebenso entscheidend wie die der Bienen.
2004 wurde genug Nahrung für 12 Milliarden Menschen produziert (Prof. Jean Ziegler im Interview
in Ausgabe 4/2005 der GermanwatchZeitung). Laut dem damals aktuellen Welternährungsbericht
starben trotzdem in 2004 jeden Tag durchschnittlich 100.000 Menschen an Hunger oder dessen
unmittelbaren Folgen; durchschnittlich alle 5 Sekunden verhungerte im Jahr 2004 ein Kind unter 10
Jahren. Für die vollständige Sicherung der Welternährung kommt es rechtlich also auf die Umset-
zung des Vorrangs der universellen Menschenrechte incl. des Rechts auf Nahrung an, da letzteres 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/ngos/CourtActionGMOs_Germany46.doc


zumindest für alle Vertragsstaaten des Sozialpaktes das Recht jedes Einwohners auf eine “dem 
Bedarf entsprechende gerechte Verteilung der Nahrungsmittelvorräte der Welt” normiert (Art. 11 
Abs. 2 b UnoSozialpakt). Gerade in Zeiten des Klimawandels und der Hungerunruhen muss die 
Landwirtschaft sich ihre Vielfalt erhalten, um auf Klimaveränderungen flexibel genug reagieren zu 
können. Das Recht auf Nahrung in ausreichender Menge ist dabei von entscheidender Bedeutung 
als Rechtsgrundlage für den Stop jeglicher gravierender Fehlentwicklungen, welche der 
landwirtschaft-lichen Produktionsmenge in solchem Maße schaden, dass sie die Welternährung in 
Frage stellen. Dies gilt insbesondere auch für die Möglichkeit der Untersagung des Anbaus von Bt-
Pflanzen für den Fall, dass sich ein Zusammenhang von Bienensterben und Bt-Mais herausstellen 
sollte.

Nach Tz. 8 des Allgemeinen Kommentars Nr. 12 beinhaltet das Recht auf Nahrung auch, dass die
Nahrung frei von schädlichen Substanzen sein muss. Überwiegend Soja wird genetisch so verän-
dert, dass es gegen bestimmte Totalherbizide, welche die Wirkstoffe Glyphosat und Gluphosinat
enthalten, resistent gemacht wird. Laut dem “Plädoyer für eine gentechnikfreie zukunftsfähige
Welt” des Unabhängigen Wissenschaftsrats (www.indsp.org) wird der Wirkstoff Glufosinat in Ver-
bindung gebracht wird mit neurologischen, respiratorischen, gastrointestinalen und haematologi-
schen Vergiftungen sowie mit Geburtsschädigungen bei Menschen und Säugetieren. Glyphosat ist
laut dem Unabhängigen Wissenschaftsrat der häufigste Grund von Beschwerden und Vergiftungen
in Grossbritannien. Glyphosat verdoppele beinahe das Risiko von späten und spontanen Schwanger-
schaftsabbrüchen und erhöhe das Risiko von erhöhten nervlichen Verhaltensdefekten bei Kindern.
Glyphosat habe bei Laborratten eine verlangsamte Entwicklung des fötalen Skeletts verursacht. Bei
einem der Totalherbizide mit dem Wirkstoff Glyphosat seien Dysfunktionen der Zellteilung, die mit
dem Entstehen von menschlichen Krebsarten in Verbindung gebracht werden könnten, beobachtet
worden. Die Kritik des Unabhängigen Wissenschaftsrates hat bisher nur völlig unzureichend Ein-
gang in die öffentliche Diskussion in Deutschland gefunden, ganz zu schweigen von der EU-Kom-
mission und deren Machtmißbrauch zugunsten der Gentechnikindustrie, obwohl Art. 11 Abs. 2 a 
Uno-Sozialpakt die volle  Nutzung der technischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse vor-
schreibt, wovon die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Risikoabschätzung nicht ausdrücklich aus-
genommen sind.
Das Menschenrecht auf Nahrung verbietet die Einfügung gesundheitsschädlicher Substanzen 
ebenso
wie die Einfügung von Herbizidresistenzen, welche darauf ausgelegt sind, gesundheitsschädliche
Herbizide in Zusammenhang mit Nahrungspflanzen einzusetzen. Damit ist im Falle des Zutreffens
der vom Unabhängigen Wissenschaftsrat aufgezeigten Gesundheitsgefahren das Recht auf Nahrung
die Rechtsgrundlage für den sofortigen Stopp der Freisetzung all solcher genveränderter Pflanzen,
welche sich negativ auf die menschliche Nahrung auswirken.
Erwägungsgrund 7 und Art. 6 Abs. 5 von EU-Verordnung 2011/385 (COD), Art. 5 Abs. 3 EFSF-
Rahmenvertrag und Art. 19 ESM.Vertrag, die als Grundlage für eine noch größerere Möglichkeit 
der EU-Kommission zum Mißbrauch ihrer Macht innerhalb des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
zu Gunsten der Gentechnikindustrie dienen würden, sind eine Verletzung des Kernbereichs des 
Menschenrechts auf Nahrung (Art. 11 Uno-Sozialpakt, Art.8 Allgem. Kommentar Nr. 12 zum Uno-
Sozialpakt).

Wie insbesondere in den Abschnitten V.5, V.7 und V.11 dargestellt, würde das Ungleichgewichts-
verfahren, welches man auf Art. 9 Fiskalpakt und Art. 136 Abs. 3 AEUV stützen will, der EU-
Kommission die Macht geben zur Initiierung bußgeldbewehrter Empfehlungen, um beliebige bisher 
unveräußerliche Güter und Werte exportierbar zu machen. 
Wie bereits das Stabilitäts- und Wachstumsprogramm Griechenlands zeigt, benutzt die EU-Kom-
mission bereits heute das Defizitverfahren für die Interessen der Gentechnikindustrie. Daher ist da- 
mit zu rechnen, dass sie auch das Ungleichgewichtsverfahren zur Durchsetzung von noch mehr 
Käuflichkeit und Patentierung ganzer Sorten nutzen wird bis hin zur Patentierung auch nicht gen- 



manipulierter Wesen.
Durch die Patentierung genveränderter Pflanzen auf Grundlage des TRIPS-Abkommens der WTO
wird eine Rechtsgrundlage für den Patentinhaber geschaffen, von Nutzern des patentierten Saatguts
Lizenzgebühren zu verlangen. Diese werden nicht nur für den erstmaligen Erwerb, sondern auch,
oft in deutlich höheren Beträgen, für die Wiederaussaat aus der Ernte genveränderter Pflanzen 
verlangt. Dadurch werden Landwirte dazu gebracht, nicht mehr selbst nachzuzüchten und abhängig
von Saatgutherstellern. Gleichzeitig hat die Hoffnung auf Durchsetzung höherer Preise über die 
Patentierung von Saatgut zu einer erheblichen Marktkonzentration geführt. Im Jahr 2001 beherrsch-
ten laut S. 9 der Studie “Verschobene Marktreife” des genethischen Netzwerks die 10 größten Saat-
gutfirmen 25% des konventionellen Weltsaatgutmarktes. Laut dem “Global Appeal”, einem ge-
meinsamen Aufruf aus dem Jahr 2007 von Umwelt- und Bauernverbänden gegen die Ausweitung 
der Patentierung auf konventionelles Saatgut (www.nopatentsonseeds.org), kontrollieren inzwi-
schen nur zehn Firmen die Hälfte des internationalen Saatgutmarktes.
Da das Menschenrecht auf Nahrung, wie oben dargestellt, auch das Recht beinhaltet, sich Nahrung
kaufen zu können, schützt es implizit damit auch das Recht, dass die Nahrungspreise bezahlbar 
bleiben müssen. Damit hat es eine zusätzlich zum Kartellrecht der EU und der Bundesrepublik
Deutschland hinzutretende Schutzfunktion und kann als Rechtsgrundlage dienen zur Begrenzung
der Lebensmittelpreise oder zur Entflechtung für den Fall, dass der Wettbewerb durch Markt- oder
Patentkonzentration so eingeschränkt ist, dass bezahlbare Lebensmittelpreise durch den Wettbewerb
nicht mehr gesichert wären.
Soweit es um die Reichweite von Patenten auf Leben geht, reichen die Vorschriften zum Schutz des 
Wettbewerbs in der EU und Deutschlands und die Kompetenzen von deren Kartellämtern nicht aus, 
um den Zugang zu ausreichender Menge an bezahlbarer Nahrung zu sichern, ist das Menschenrecht 
auf Nahrung insoweit unersetzlich. Denn bereits mit einigen weitreichenden, strategischen Patenten 
auf Grundnahrungsmittel lassen sich auch ohne in prozentualen Marktanteilen am gesamten Nah-
rungs- oder Saatgutmarkt messbare Marktmacht Monopolpreise erzielen. Die Kartellämter können 
einschreiten mit Maßnahmen wie Preisbegrenzungen bei entsprechenden Marktanteilen, wären aber 
relativ machtlos, wenn einzelne weitreichende Patente von Einzelpersonen oder kleineren Firmen 
gehalten bzw. zu diesen ausgelagert würden. Alarmierend ist in diesem Zusammenhang eine Ten-
denz zu Patentanmeldungen nicht nur für genveränderte Pflanzen, bei welchen ja die Veränderung 
vielleicht noch eine Erfindung darstellen mag, sondern auch für konventionelle Sorten und Züch-
tungsmethoden. Der “Global Appeal” drückt seine besondere Besorgnis bzgl. einer weitreichenden 
Patentanmeldung von Syngenta auf weite Teile des Reisgenoms und dessen Verwendung für die 
Zucht nicht nur von Reis, sondern auch von genetisch verwandten Arten wie Mais oder Weizen, 
sowie bzgl. einer Patentanmeldung von Monsanto auf Methoden der konventionellen Schweine-
zucht, aus. Bei Vergabe solch weitreichender Patente würde selbst eine Entflechtung von Gentech-
nikkonzernen nicht genügen, um bezahlbare Lebensmittelpreise zu sichern.

In seinem Bericht vom 07.02.2001 (Az. E/CN.4/2001/53) nennt Prof. Jean Ziegler, der damalige 
Uno-Sonderberichterstatter für das Menschenrecht auf Nahrung, in Tz. 69c an dritter Stelle «Deve-
lopments in biotechnology and their impact on access to food and its availability and security » 
(Entwicklungen in der Biotechnologie und ihre Auswirkungen auf die Nahrung sowie deren Ver-
fügbarkeit und Sicherheit) als eines der sieben Haupthindernisse für die Verwirklichung des Men-
schenrechts auf Nahrung; die anderen Haupthindernisse seien Probleme bzgl. Entwicklungen des 
Welthandels, Auswirkungen des Auslandsschuldendienstes, Kriege, Korruption, Zugang zu Land 
und Kredit und die Diskriminierung von Frauen. In Tz. 73 des gleichen Berichts äußert er zur Gen-
technik in der Landwirtschaft Bedenken bzgl. Gesundheitsrisiken und Preisentwicklung.
In Tz. 29 seiner Stellungnahme vom 19.05.2008 (Az. E/C.12/IND/CO/5) zum aktuellen Staaten-
bericht Indiens bzgl. des Uno-Sozialpaktes äußert sich der Menschenrechtsfachausschuss der Uno 
für den Sozialapakt zutiefst besorgt über die hohe Zahl der Bauernselbstmorde in Indien und sieht 
als Ursachen extreme Armut durch Mangel an Land, Kredit und ländlicher Infrastruktur; die Situa-
tion sei verschärft worden durch die Einführung genveränderten Saatguts und die dadurch erhöhten 



Kosten für Saatgut, Dünger und Pestizide vor allem im indischen Baumwollanbau.

Dass die EU-Kommission das Ungleichgewichtsverfahren, als dessen intergouvernementale Grund-
lage Art. 9 Fiskalpakt vorgesehen ist, auch für noch mehr Patente auf Leben nutzen würde, zeigt 
sich auch an der Überhöhung der Wettbewerbsfähigkeit, also der Stärkung der Großunternehmen in 
Europa für den internationalen Wettbewerb auf Kosten der im EU-Primärrecht ebenso, wenn auch 
mit etwas weniger Gewicht als die Wettbewerbsfähigkeit, verankerte Soziale Marktwirtschaft, die 
auf die Stärkung des Wettbewerbs und damit auf die Verringerung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Großunternehmen gerichtet ist (siehe Abschnitt V.10 dieser Verfassungsbeschwerden). Das würde 
im Bereich der Gentechnik auf die Ausbeutung der Landwirte im Dienste der Stärkung der 
internatio-nalen Wettbewerbsfähigkeit der Gentechnikkonzerne hinauslaufen.
Der Wirtschaftswissenschaftler Walter Eucken, einer der prominentesten Wissenschaflter der Sozi-
alen Marktwirtschaft, stellt in Tz. 3 bis 7 des Abschnitts “III. Offene Märkte” seines Werks “Grund-
sätze der Wirtschaftspolitik” (S. 267-270) dar, dass es bereits in seiner Zeit vor allem sehr weitrei-
chende Patente gewesen sind, welche erst einen Konzentrationsschub und die Erhebung von Mono-
polpreisen in Gang gesetzt haben.

Zum Menschenrecht  auf Nahrung gehört gem. Art. 11 Abs. 2 lit. b Uno-Sozialpakt auch eine dem 
Bedarf entsprechende gerechte Verteilung. Das ist mit einer weiteren Ausweitung der Patentierung 
von Leben, für welche das Ungleichgewichtsverfahren und der für dieses intergouvernemental als 
Grundlage vorgesehene Art. 9 Fiskalpakt unvereinbar.

Das Menschenrecht auf Nahrung und dessen Rang (Art. 28 AEMR) ist durch die Existenz von 
Lebensmittelzulassungsbehörden auch für deren Zuständigeitsbereich in keiner Weise entbehrlich. 
Es ist vielmehr eine unentbehrliche Rechtsgrundlage zur Durchsetzung, dass diese exekutiven Kon-
trollinstanzen ihre Aufgaben im gesetzlich vorgeschriebenen und in dem zur Verwirklichung des 
Menschenrechts auf Nahrung erforderlichen Umfang ausführen. Der Vortrag von Werner Müller 
zur EFSA “Heimspiel für die Industrie” und der arte-Film “Le Monde celon Monsanto” belegen, 
dass ernst zu nehmende Wissenschaftler und Journalisten erhebliche Zweifel daran haben, ob die 
europä-ische Zulassungsbehörde EFSA und die US-Zulassungsbehörde FDA in ausreichendem 
Maße kon- trollieren. Ziel dieser Verfassungsbeschwerden ist insoweit nicht, zu belegen, ob EFSA 
oder FDA in ausreichendem Maße die Zulassungsprüfungen durchführen, sondern dass auch die 
Existenz von Zulassungsbehörden in keiner Weise die Bedeutung des Menschenrechts auf Nahrung 
relativieren kann. Das gilt in besonderem Maße angesichts der von Dr. Jörg Bergstedt entdeckten 
Indizien da- für, dass es bereits heute in deutschen Gentechnikzulassungsbehörden Personen mit 
Interessenkon- flikten gibt (siehe Abschnitt VIII.8 dieser Verfassungsbeschwerden), und dass das 
Ungleichgewichts- verfahren, welches man auf Art. 9 Fiskalpakt stützen will, die Ermöglichung der 
beliebigen Exportierbarmachung bisher nicht handelbarer Güter, also auch von Behörden, will. 

Auf Grund der sozialen Fortschrittsklausel (Art. 2 Abs. 1 Uno-Sozialpakt) sind alle Rückschritte bei 
der Verwirklichung der universellen sozialen Menschenrechte grundsätzlich rechtswidrig, es sei 
denn, dass die Gesamtmenge der dem Staat insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel nicht aus-
reicht, um das jeweilige soziale Menschenrecht zu erfüllen, wofür der Staat die Beweislast trägt. 
Andere Gründe für Rückschritte bei der Erfüllung der sozialen Menschenrechte lässt der Uno-
Sozialpakt nicht zu, auch nicht zu Gunsten (menschenrechtlich gesehen) freiwillig durch den Staat 
übernommener Lasten (wie bei der offenen und verdeckten Bankenrettung und bei  Bürgschaften 
im Rahmen des Euro-Stabilisierungsmechanismus) auch keine Empfehlungen der EU-Kommis-sion 
und auch keine Auflagen des IWF und der privaten Gläubiger. Außerdem schützt Art. 4 Uno-
Sozialpakt den Wesensgehalt der Menschenrechte des Sozialpaktes und lässt Eingriffe in die 
Menschenrechte des Sozialpaktes nur zu, soweit dies dem allgemeinen Wohl in einer 
demokratischen Gesellschaft dient.
Die soziale Fortschrittsklausel (Art. 2 Abs. 1 Uno-Sozialpakt) und die Wesensgehaltsgarantie (Art. 



4 Uno-Sozialpakt) gelten für alle Rechte aus dem Sozialpakt gleichermaßen, so auch für das Men- 
schenrecht auf Nahrung (Art. 11 Uno-Sozialpakt).

Die universellen Menschenrechte, zu denen auch das Menschenrecht auf Nahrung gehört, stehen 
vom Rang, als Teil des „ius cogens“ (Art. 53 WVRK, Art. 64 WVRK, Art. 28 AEMR, Art. 1 Nr. 3 
Uno-Charta), unterhalb des nicht zur GASP gehörenden Teils des EU-Primärrechts (Rn. 240 des 
Lissabonurteils), aber über dem EU-Sekundärrecht, weil nur durch den Rang oberhalb des EU-
Sekundärrechts der von Leitsatz 3 des Lissabonurteils geforderte hinreichende Raum zur Wahrung 
des „wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Raums der Eigenverantwortung“ zu wahren ist 
(siehe Abschnitte VII.1 und VII.6 dieser Verfassungsbeschwerden).  
Hinzu kommt, dass die Satzung der EFSF und die Rahmenvereinbarung der EFSF intergouverne-
mental sind und nicht in einer der in Art. 288 AEUV normierten Formen des EU-Sekundärrechts. 
Damit darf diesen Vereinbarungen auch nur ein normaler völkerrechtlicher Rang beigemessen 
werden unter-halb des „ius cogens“ und unterhalb des EU-Sekundärrechts. Damit dürfen sämtliche 
intergouverne-mentale Vereinbarungen nur insoweit erfüllt werden, wie sie mit den zum „ius 
cogens“ gehörenden universellen Menschenrechten vereinbar sind.

Noch offensichtlicher stehen die universellen Menschenrechte als Teil des „ius cogens“ oberhalb 
des IWF-Rechts, da IWF-Recht vom Rang ganz normales Völkerrecht ist. Auch Jörn Axel Kämme- 
rer (Abschnitt IV.4.1 dieser Verfassungsbeschwerden) bestätigt den Vorrang der universellen Men-
schenrecht vor internationalen Kreditvereinbarungen, sowie Prof. Dr. Jean Ziegler (Abschnitt VII.6 
dieser Verfassungsbeschwerden) den Vorrang der universellen Menschenrechte vor internationalen 
Handelsvereinbarungen und  vor internationalen Kreditvereinbarungen (also vor allem auch vor 
dem WTO-Recht, dem Weltbank-Recht und dem IWF-Recht).

Der Ranganspruch der universellen Menschenrechte und somit auch des Menschenrechts auf Nah-
rung wird nun von mehreren Seiten angegriffen. Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV würde eine Blankett-
Ermächtigung erteilen für beliebig viele „Stabilitätsmechanismen“ im Namen der „Stabilität des 
Euro-Währungsgebiets als Ganzes“. Das bezieht sich auf Mechanismen auf eu-sekundärrechtlicher 
bzw. intergouvernementaler  Ebene. Und für alle Finanzhilfen im Rahmen solcher Mechanismen 
würde Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV als Mussvorschrift festlegen, dass diese mit iwf-typisch strengen 
(siehe dazu auch Schlussfolgerungen des Ecofin-Rats vom 10.05.2010, Erklärung der Eurogruppe 
vom 28.11.2010 und Nr. 17 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011  (Abschnitt III.23 
dieser Verfassungsbeschwerden)) Auflagen zu verbinden wären, also mit Auflagen, welche alle 
Menschen-rechte der Einwohner der Schuldnerstaaten ignorieren.
Zusätzlich zu Art. 136 Abs. 3 AEUV ist nun stattdessen vorgesehen, ESM und Fiskalpakt 
intergouvernemental zu installieren und diese danach dann zu EU-Primärrecht zu machen (Vor- und 
Nachwort des Euro-Gipfels vom 09.12.2011, Erwägungsgrund 7 Fiskalpakt), bzw. ersatzweise den 
ESM in die Supranationalität hineinwachsen zu lassen (Art. 36 ESM-Vertrag).

Da der nicht zur GASP gehörende Teil des EU-Primärrechts unstreitig oberhalb der universellen 
Menschenrechte steht, würden für alle Staaten der Eurozone, da sie nach und nach alle in ESM 
(incl. Staateninsolvenzverfahren), Defizitverfahren und Ungleichgewichtsverfahren gezwungen 
würden, die universellen Menschenrechte, und so auch das Recht auf Nahrung, weitestgehend 
ausgehebelt.
Darüber hinaus birgt schon die Transportierung iwf-typisch strenger Auflagen mit eu-sekundär- 
rechtlichem Rang die akute Gefahr der Aushebelung aller universellen Menschenrechte, da der 
Rang des (nicht zur GASP gehörenden Teils des) EU-Sekundärrechts oberhalb des IWF-Rechts 
offensichtlich ist (Art. 1 EUV, Art. 51 EUV, Erklärung 17 zu den Verträgen der EU), und der Vor- 
rang der universellen Menschenrechte vor dem EU-Sekundärrecht zwar aus Leitsatz 3 des 
Lissabonurteils zu folgern ist, aber noch nicht explizit vom Bundesverfassungsgericht bestätigt 
worden ist (siehe Abschnitte VII.1 und VII.6 dieser Verfassungsbeschwerden).



Das ESMFinG ist unvereinbar mit Art. 11 Uno-Sozialpakt, weil das menschenrechtlich zulässige 
Maß an Bankenrettung schon mit Soffin 1, Griechenlandhilfe und EFSF mit Stand vom 07.09.2011 
ausgeschöpft gewesen ist, und die Mittel für den ESM für die Sicherung der Nahrungsversorgung 
für alle dann fehlen. Und das Inkrafttreten des ESMFinG würde erst das Inkrafttreten des Zustim-
mungsgesetzes zum ESM und so auch des ESM ermöglichen, dessen zu prognostizierende Aufla-
gen sich angesichts der iwf-artigen Strenge  insbesondere auch gegen das Menschenrecht auf 
Nahrung richten würden.

Das Gesetz zur Änderung des BSchuWG ist unvereinbar mit Art. 11 Uno-Sozialpakt, weil es auf 
einfachgesetzlicher Ebene die Strukturen für Wiener Initiative und und Staateninsolvenzverfahren 
mit jeweils iwf-artiger Strenge schaffen würde. Und durch das Gesetz zur Änderung des BSchuWG 
könnten das auf die jeweiligen Staatsanleihen anwendbare Recht und der Gerichtsstand  beliebig 
auf dem Globus verschoben werden in Länder, die nicht auf Art. 11 Sozialpakt verpflichtet sind.

Art. 16 EFSF-Rahmenvertrag ist unvereinbar mit Art. 10 Uno-Sozialpakt, weil er die Gerichtsbar-
keit für Streitigkeiten zwischen den EFSF-Mitgliedsstaaten bzgl. der EFSF zum EUGH verschieben 
würde, und der EUGH als Organ der EU für die Anwendung der universellen Menschenrechte 
mangels Bindung der EU an die universellen Menschenrechte nicht befugt ist. Damit würden die 
universellen Menschenrechte als Prüfungsmaßstab für den EFSF-Rahmenvertrag ausgehebelt.

Art. 136 Abs. 3 AEUV schließlich würde blankettartig immer neue eu-sekundärrechtliche und 
intergouvernementale iwf-artig strenge Mechanismen ermöglichen. 

Die Beschwerdeführerin wird durch das StabMechG würde durch die Verkündung und noch 
schwerer bei Inkrafttreten des ESMFinG, des Gesetzes zur Änderung des BSchuWG sowie der 
Zustimmungsgesetze zum Fiskalpakt, zu Art. 136 Abs. 3 AEUV und zum ESM-Vertrag selbst, 
gegenwärtig und unmittelbar in ihrem Menschenrecht auf Nahrung verletzt. Sie wäre als Nahrungs-
mittelverbraucherin selbst betroffen durch den im europäischen Finanzierungsmechanismus als iwf-
typische Auflage zu erwartenden Ausverkauf der Nahrungsmittelnotreserven, durch die in sämtli-
chen Teilen der Neuregelung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes bußgeldbewehrten „Empfehlun-
gen“ zur Marktöffnung für gesundheitsgefährdende, kulturell unzumutbare und durch die Patente 
auf Leben massiv verteuerte Nahrung. Und sie wäre betroffen durch die Aushebelung des Vorrangs 
der universellen Menschenrechte vor dem IWF-Recht sowie durch die Festlegung auf iwf-typisch 
strenge Auflagen und durch die  Möglichkeit der EU-Kommission bzw. der Troika, jederzeit die 
Agrarsubventionen nach ihrem Gutdünken zu kürzen, und so jederzeit die allein eine vielfältige und 
gentechnikfreie Ernährung sichernde bäuerliche Landwirtschaft größtenteils zu vernichten.

Sie wäre bei Verkündung und noch schwerer bei Inkrafttreten des ESMFinG, des Gesetzes zur 
Änderung des BSchuWG sowie  der Zustimmungsgesetze unmittelbar (ohne weiteren vorherigen 
Rechtsakt) und gegenwärtig (sofort bei Verkündung bzw. Inkrafttreten) betroffen, da bereits bei 
Verkündung und noch schwerer bei Inkrafttreten sich die Aushebelung ihres Menschenrechts auf 
Nahrung ereignen würde.
Denn durch die  Überhöhung iwf-typischer (d. h. alle Menschenrechte der Einwohner der 
Schuldnerländer ignorierender) Auflagen in den Rang des EU-Sekundärrechts würde der Vorrang 
der zum “ius cogens” gehörenden universellen Menschenrechte vor dem IWF-Recht umgangen 
würde, und damit auch die Fähigkeit der Gerichte auf der nationalen Ebene in Deutschland zum 
Schutz ihrer universellen Menschenrechte vor den Kreditauflagen des IWF und vor iwf-typischen 
Auflagen entscheidend beeinträchtigt würde.
Die Transportierung von iwf-artigen Kreditauflagen mit eu-sekundärrechtlichem Rang würde den 
Rang der universellen Menschenrechte nur dann nicht unterlaufen, wenn durch ein Urteil des 



Bundesverfassungsgerichts abgesichert festgestellt würde, dass die universellen Menschenrechte 
vom Rang über dem EU-Sekundärrecht stehen, und dass sämtliche auf Ermächtigungen des EU-
Primärrechts beruhenden Auflagen nur so weit umgesetzt werden dürfen, wie es mit dem 
Wesensgehalt der universellen Menschenrechte vereinbar ist. Schließlich macht die 
Beschwerdeführerin den Rang der universellen Menschenrechte insbesondere auch geltend in 
Verbindung mit Art. 1 Abs. 1+2 GG, Art. 25 GG und Art. 38 GG, darunter vor allem auch für den 
Erhalt der Möglichkeit der Bundestagsabgeordneten, diese Rechte zu schützen.
Die Feststellung des Vorrangs der universellen Menschenrechte vor dem IWF-Recht und des Ver-
bots der Transportierung von IWF-Auflagen und iwf-typischen Auflagen mit eu-sekundärrechtli-
chem Rang ist auch bei vollständiger Untersagung von EFSF-Rahmenvertrag ESM-Vertrag und 
Fiskalpakt sowie der an diese anknüpfenden EU-Verordnungen (Abschnitte V.3 – V.7 und VI.2 
dieser Verfassungsbeschwerden) und Einführung der in den Abschnitten III.8, III.10 und III.17 
geltend gemachten Volksabstimmungen hier entscheidungsbedürftig, weil sonst das gleiche kurze 
Zeit später in neuem Gewand wieder zu erwarten wäre.

Auch durch die Verkündung im Bundesgesetzblatt des geänderten StabMechG ist die Beschwerde-
führerin selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen. Denn §3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG 
ermächtigt den Bundestag, Änderungen des EFSF-Rahmenvertrags durch einfachen Beschluss 
zuzustimmen. Der geänderte EFSF-Rahmenvertrag enthält bereits so gut wie alle Grausamkeiten 
des ESM bis auf die Ermächtigung der privaten Gläubiger zu verbindlichen politischen Auflagen 
(im Rahmen von Wiener Initiative und Staateninsolvenzverfahren) und die rigorose 
Schuldentragfähigkeitsanalyse (siehe Abschnitte IV.3.2  und IV.6.2.5 dieser 
Verfassungsbeschwerden).

Die Beschwerdeführerin macht die Verletzung des Menschenrechts auf Nahrung auch in 
Verbindung mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) geltend, auch soweit es die 
Kompetenz der Bundestagsabgeordneten angeht, ihre Rechte zu schützen.

IX.11 Menschenrecht auf Gesundheit  (Art. 12 Uno-Sozialpakt i. V. m. Art. 1 Abs. 1+2 GG, Art. 25 
GG, Art. 38 GG)
Art.12 Uno-Sozialpakt garantiert das Recht eines jeden auf das ihn erreichbare Höchstmaß an 
körperlicher und geistiger Gesundheit nicht nur ein überlebensnotwendiges Mindestmaß an medizi-
nischer Versorgung. Nach Tz. 1 des Allgem. Kommentars Nr. 14 zum Uno-Sozialpakt ist es der 
Sinn des Menschenrechts auf Gesundheit, ein Leben in Würde führen zu können.Zur Verwirkli-
chung der Menschenwürde ist die Gesundheit trotz der formellen Gleichrangigkeit aller 
universellen Menschenrecht de facto von besonderer Bedeutung. Nach Tz. 12 des Allgem. 
Kommentars Nr. 14 umfasst es auch die wirtschaftliche Zugänglichkeit (Bezahlbarkeit) von med. 
Dienstleistungen und  Medikamenten; gerade in Zeiten einer Wirtschaftskrise ist der 
Beschwerdeführerin das Risiko von Leistungsausschlüssen für die von ihr benötigten Medikamente 
auf Grund von iwf-artigen Auflagen noch weniger zumutbar.
Nach Tz. 32 wirkt sich das (aus der sozialen Fortschrittsklausel nach Art. 2 Abs. 1 Uno-Sozialpakt) 
resultierende grundsätzliche Rückschrittsverbot beim Menschenrecht auf Gesundheit in der Form  
aus, dass der Staat bei Rückschritten bzgl. der Verwirklichung des Rechts auf Gesundheit nicht nur  
die Beweislast dafür hat, dass zuvor alle verfügbaren Mittel ausgeschöpft wurden, sondern auch 
dafür, dass diese Rückschritte im Hinblick auf die Gesamtheit der Rechte aus dem Sozialpakt 
gerechtfertigt sind. Das bedeutet, wenn schon bei der Verwirklichung der universellen sozialen 
Menschenrechte gespart werden muss, dann darf dies bei der Gesundheit verhältnismäßig am 
wenigsten geschehen. Nach Tz. 36 müssen die Krankenversicherungsbeiträge für jeden 
Versicherten erschwinglich bleiben. Zum Rückschrittsverbot siehe auch Abschnitt XI.14 dieser 
Verfassungsbe-schwerden.



Tz. 39 empfiehlt, bereits beim Abschluss anderer internationaler Verträge sicherzustellen, dass 
diese sich nicht negativ auf das Recht auf Gesundheit auswirken. Nach Tz. 50 des Allgemeinen 
Kommen-tars Nr. 14 liegt bereits eine Verletzung der Achtungspflicht gegenüber dem Recht auf 
Gesundheit vor, wenn Staaten dieses Menschenrecht beim Abschluss von Verträgen mit Staaten, 
internationalen Organsationen oder international tätigen Firmen nicht berücksichtigen.
Daher ist es eine Verletzung der staatlichen Achtungspflicht gegenüber dem Menschenrecht auf 
Gesundheit, wenn eine Zustimmung gegeben wird dazu, iwf-artige Auflagen mit eu-sekundärrecht-
lichem Rang zu transportieren, obwohl absehbar ist, dass zu den dann verbindlichen Auflagen des 
IWF bzw. der Troika oder der Kommission gegenüber Deutschland Leistungskürzungen für 
Medikamente, ohne die das Menschenrecht auf Gesundheit nicht gewahrt bliebe, gehören würden. 

Die vom IWF befürwortete und damit auch in kommenden IWF-Auflagen gegenüber Deutschland 
zu erwartende Forderung nach Einführungeiner Kopfpauschale in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung würde besonders deutlich mit Tz. 12 des Allgem. Kommentars Nr. 14 und damit auch mit 
Art. 12 des Uno-Sozialpaktes kollidieren. Die Beschwerdeführerin wäre hinsichtlich der Kopfpau-
schale selbst betroffen, weil sie auch nach dem Übergang in die Selbständigkeit in der gesetzlichen 
Krankenversicherung geblieben ist. Ein Wechsel in die private Krankenversicherung wäre für sie zu 
zumutbaren Beiträgen angesichts ihres Alters und angesichts des Erfordernisses regelmäßiger Medi-
kamente nicht möglich gewesen. Nun will der IWF eine Kopfpauschale mit nur geringen steuerli-
chen Zuschüssen. Das würde zu deutlichen Beitragserhöhungen oder zu Leistungseinschränkungen 
in der gesetzlichen Krankenversicherung führen, welche die Beschwerdeführerin unmittelbar treffen 
würden, und denen sie auch nicht in Richtung Privatversicherung ausweichen könnte. Soweit es zu 
Beitragserhöhungen kommen würde, würden diese von der EU-Kommission im Rahmen des Un- 
gleichgewichtsverfahrens zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit wieder untersagt, sodass es zu 
drastischen Leistungsausschlüssen führen würde. Am wenigsten gekürzt würde wahrscheinlich bei 
akuten Erkrankungen und bei Erkrankungen, die ein hoher Teil der Bevölkerung hat. Chronische 
Erkrankungen, die, wie bei der Beschwerdeführerin, nur eine Minderheit betreffen, und laufend 
Medikamente erfordern, stehen viel stärker in der Gefahr, aus dem dafür bestehenden Versiche-
rungsschutz herausgestrichen zu werden.

Wie in den Abschnitten V.15 und IX.9 dieser Verfassungsbeschwerden genauer dargelegt, würde 
durch die  Einführung der Bußgeldbewehrung der präventiven Komponente des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes ein präzedenzloser finanzieller Druck auf alle Staaten der Eurozone geschaffen, 
ihre gesamte Sozialversicherung auf ein Mehrsäulensystem mit deutlicher Senkung der Beiträge 
und Leistungen aus der bisherigen gesetzlichen Sozialversicherung und der Schaffung einer 
daneben stehenden privaten Säule mit über fünf Jahre laufenden staatlichen Zuschüssen in fallender 
Höhe geschaffen. In Deutschland ist für die gesetzliche Krankenversicherung bereits mit der 
Kopfpauschale solch ein Mehrsäulensystem geschaffen worden. Durch die nur linear-degressive 
Anrechnung der Steuerzuschüsse zur Kopfpauschale auf die strenge 0,5% des BIP – Grenze der 
präventiven Komponente würden die Steuerzuschüsse Jahr für Jahr sinken und damit auch die 
Leistungen aus der gesetzlichen Krankenversicherung. Unvereinbar mit Art. 12 Uno-Sozialpakt ist 
auch die Nicht-Anrechnung von Einnahmeerhöhungen im Defizitverfahren des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes (Art. 3 Abs. 1 lit. b Fiskalpakt). Denn dadurch würden die Staaten gezwungen, 
die Steuerzuschüsse zur Sozialversicherung, soweit diese jeweils wieder als Ausgaben im 
Defizitverfahren gerechnet würden, zu streichen.

Art. 3 Abs.  2 Fiskalpakt ist mit dem Menschenrecht auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit 
(Art. 12 Uno-Sozialpakt) unvereinbar, weil die EU-Kommission die Staaten damit auch dazu 
zwingen würde, die vorrangige Bedienung der Gläubiger (incl. Sperrkonto) in ihre Verfassung zu 
schreiben (Abschnitt IV.5.3 dieser Verfassungsbeschwerden), wodurch der faire Ausgleich 
zwischen Gläubigern und Einwohnern des Staates anhand der sich aus der unantastbaren 
Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) ergebenden Unteilbarkeit der Menschenrechte (Art. 1 Abs. 2 



GG) vereitelt würde. Das Recht auf Gesundheit wird durch Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt in besonderem 
Maße verletzt, weil es das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit garantiert, was im Vergleich zu 
anderen sozialen universellen Menschenrechten einen verhältnismäßig größeren Einsatz an Geld- 
mitteln erfordert.

Darüber hinaus würden für den weiterhin solidarisch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer fi-
nanzierten Teil der gesetzlichen Krankenversicherung Beiträge und Leistungen durch die Überhö-
hung der Wettbewerbsfähigkeit im Rahmen der Ungleichgewichtsverfahren nach unten gedrückt, da 
die Arbeitgeberbeiträge die Arbeitgeber Geld kosten und damit wie alle betrieblichen Aufwendun- 
gen eine Auswirkung auf die Wettbewerbsfähigkeit haben. Siehe auch Abschnitte V.10 und IX.9 
dieser Verfassungsbeschwerden.

Dass es unzumutbar wäre, die Zustimmung zum ESM zuzulassen, zeigt gerade auch Rumänien 
besonders deutlich. Dort wurde nicht nur die Kürzung der Renten um 15% verlangt und von 
Regierung und Parlament durchgewunken, sondern außerdem Zuzahlungen bei der ambulanten 
Versorgung, obwohl in Rumänien schon vor dem IWF bei Krankenhausaufenthalten von der 
Medizin bis zum Material alles selbst bezahlt werden muss, und die Krankenversicherung praktisch 
nur die ärztliche Arbeitsleistung bezahlt, und obwohl die Krankenhaushygenie so schlecht ist, dass 
viele Patienten dort an Tuberkulose erkranken. Nun soll den Armen auch noch die ambulante 
Versorgung genommen werden. Von den 435 rumä-nischen Krankenhäusern sollen 150 bis 200 
geschlossen und der Rest auf die größtenteils vor dem Bankrott stehenden rumänischen Kommunen 
übertragen werden. 9.300 bis 10.000 Betten sollen in den nicht direkt zu schließenden Kliniken 
abgebaut werden.
Solch drastische Kürzungen im Gesundheitswesen wie in Rumänien wäre auch im deutschen 
Gesundheitswesen zu erwarten, wenn Deutschland erst einmal in die Mühlen des europäischen 
Finanzierungsmechanismus geraten würde. Dass es nicht nur die Ärmsten treffen würde, und dass 
es dem IWF nicht nur um Einsparungen gehen kann, zeigen der vom IWF aufgezwungene drasti-
sche Abbau der Krankenhausbetten und die Prozentzahl der geschlossenen Krankenhäuser. Das 
lässt sich nicht einmal mit einer extrem einseitigen Vertretung von Gläubigerinteressen durch den 
IWF erklären. Denn das finanzielle Interesse der Gläubiger geht dahin, dass die Einwohner der 
Schuldnerstaaten möglichst lange gesund und arbeitsfähig bleiben, um möglichst viel von den 
Staatsschulden abarbeiten zu können. Die mutwillige Zerstörung des Gesundheitswesens durch den 
IWF, wie sie sich derzeit besonders drastisch in Rumänien zeigt, ist nur durch einen krankhaften 
Mitgefühlsmangel psychopathischen Ausmaßes (siehe hierzu insbesondere Abschnitt XII.8 dieser 
Verfassungsbeschwerden) sowie durch die Straf- und Haftungsfreiheit der IWF-Mitarbeiter laut 
IWF-Satzung zu erklären.
Dass Rumänien kein Einzelfall ist, zeigen auch die Erhöhung der Zuzahlung in Portugal (Abschnitt 
IV.5.9 dieser Verfassungsbeschwerden) sowie (Abschnitt IV.5.8 dieser Verfassungsbeschwerden) 
der Selbstzahlung in Vietnam und die Marginalisierung der Gesundheitswesen in Bangla Desh, 
Brasilien, Peru und Somalia.

Besonders deutlich wird das psychopathische Ausmaß des Mangels an Mitgefühl innerhalb des IWF 
gegenüber den Gesundheitswesen von Schuldnerstaaten angesichts der in Abschnitt IV.5.8 dieser 
Verfassungsbeschwerden zitierten britischen Studie, wonach der Tuberkuloseanstieg in den 1990er 
Jahren in den Staaten Osteuropas und Zentralasiens deutlich stärker war, in welchen damals Aufla-
gen von IWF und Weltbank umgesetzt wurden.
Es ist mit dem Menschenrecht auf das für den jeweiligen Menschen erreichbare Höchstmaß an kör-
perlicher und geistiger Gesundheit offensichtlich unvereinbar, die faktische Herrschaft über das 
Gesundheitswesen einer Organisation zu geben, deren Handeln von psychopathischen Strukturen 
bestimmt wird – und obendrein für die Wiener Initiative und das Staateninsolvenzverfahren 
psychisch völlig gesunden privaten Gläubigern aufzuzwingen, Auflagen von einer iwf-typischen 
Strenge zu machen, was zumindest das Gesundheitswesen betreffend bedeuten würde, so zu 



handeln, als hätten die Gläubiger selbst einen krankhaften Mangel an Mitgefühl mit den 
Einwohnern der Schuldnerstaaten. Dabei kann kein Höchstmaß an Gesundheit i. S. v. Art. 12 Uno-
Sozialpakt herauskommen. 

Das ESMFinG ist unvereinbar mit Art. 12 Uno-Sozialpakt, weil das menschenrechtlich zulässige 
Maß an Bankenrettung schon mit Soffin 1, Griechenlandhilfe und EFSF mit Stand vom 07.09.2011 
ausgeschöpft gewesen ist, und die Mittel für den ESM für die einem Höchstmaß an Gesundheit 
entsprechende medizinische Versorgung soziale Sicherheit dann fehlen. Und das Inkrafttreten des 
ESMFinG würde erst das Inkrafttreten des Zustimmungsgesetzes zum ESM und so auch des ESM 
ermöglichen, dessen zu prognostizierende Auflagen sich insbesondere gegen Art. 12 Uno-Sozial-
pakt richten würden (Abschnitte IV.5.5+IV.5.8 dieser Verfassungsbeschwerden).

Das Gesetz zur Änderung des BSchuWG ist unvereinbar mit Art. 12 Uno-Sozialpakt, weil es auf 
einfachgesetzlicher Ebene die Strukturen für Wiener Initiative und und Staateninsolvenzverfahren 
mit jeweils iwf-artiger Strenge schaffen würde. Und durch das Gesetz zur Änderung des BSchuWG 
könnten das auf die jeweiligen Staatsanleihen anwendbare Recht und der Gerichtsstand  beliebig 
auf dem Globus verschoben werden in Länder, die nicht auf Art. 12 Sozialpakt verpflichtet sind.

Art. 16 EFSF-Rahmenvertrag ist unvereinbar mit Art. 12 Uno-Sozialpakt, weil er die 
Gerichtsbarkeit
für Streitigkeiten zwischen den EFSF-Mitgliedsstaaten bzgl. der EFSF zum EUGH verschieben 
würde, und der EUGH als Organ der EU für die Anwendung der universellen Menschenrechte 
mangels Bindung der EU an die universellen Menschenrechte nicht befugt ist. Damit würden die 
universellen Menschenrechte als Prüfungsmaßstab für den EFSF-Rahmenvertrag ausgehebelt.

Art. 136 Abs. 3 AEUV schließlich würde blankettartig immer neue eu-sekundärrechtliche und 
intergounernementale iwf-artig strenge Mechanismen zur Bankenrettung ermöglichen. 

Gem. Art. 51 des Allgemeinen Kommentars Nr. 14 beinhaltet die Schutzpflicht des Staates bzgl. 
des Menschenrechts auf Gesundheit ausdrücklich auch, die Verbraucher vor gesundheitsschädlichen
Praktiken von Lebensmittelproduzenten zu schützen. Wie Tz. 7.2.1 des im Januar 2010 veröffent-
lichten Stabilitäts- und Wachstumsprogramms Griechenlands zeigt (siehe Abschnitte V.13 und 
IX.10 dieser Verfassungsbeschwerden), benutzt die EU-Kommission bereits das heute existierende 
Defizitverfahren (Art. 126 AEUV), um Staaten der Eurozone die Genmanipulation in der Landwirt-
schaft aufzuzwingen. Wie in Abschnitt IX.10 dieser Verfassungsbeschwerden erläutert, gefährden 
insbesondere  die zusammen mit entsprechend genmanipulativ resistent gemachten Pflanzen einge-
setzten Totalherbizide mit den Wirkstoffen Glyphosat und Glufosinat die menschliche Gesundheit. 
Das sind gesundheitsschädliche Praktiken von Lebensmittelproduzenten i. S. v. Art. 51 des Allgem. 
Kommentars Nr. 14, wobei die Frage, inwieweit die entsprechenden Pflanzen an Menschen oder 
Tiere verfüttert werden, einen allein quantitativen Unterschied der Menschenrechtsverletzung 
ausmacht. 

Das auf Art. 9 Fiskalpakt bzw. auf Art. 136 Abs. 3 AEUV gestützte Ungleichgewichtsverfahren 
würde der EU-Kommission blankettartig erlauben, „ signifikante Veränderungen der relativen 
Preise und Kosten und eine Reallokation von Angebot und Nachfrage zwischen dem Sektor 
nichthandelbarer Güter und der Exportwirtschaft “ per bußgeldbewehrter Empfehlungen gegenüber 
den Staaten der Eurozone zu erzwingen. Das ist eine Blankett-Ermächtigung zur Käuflichmachung 
und Exportierbarmachung aller bisher unveräußerlichen Werte.

Verboten ist heute noch der Ausverkauf der Naturschutzgebiete, was bei Exportierbarmachung al- 
ler unveräußerlicher Werte betroffen wäre. Wie in Abschnitt V.11 dieser Verfassungsbeschwerden 
dargelegt, forscht die EU-Kommission heute bereits an der Bepreisung der Artenvielfalt und sämtli-



cher Naturdienstleistungen. Damit wäre es möglich, faire Ausgleichszahlungen an Staaten, die lie- 
ber die natürlichen Lebensgrundlagen schützen, als dem Wachstum nachzurennen, festzulegen. 
Bereits die heutige Praxis des Stabilitäts- und Wachstumspaktes beweist, dass es bei der Bepreisung 
der gesamten Natur der EU-Kommission nicht um die Entschädigung dem Wachtum entsagender 
Staaten gehen kann, sondern darum, ganze Arten und die Naturdienstleistungen selbst käuflich zu 
machen. Die Einführung der Käuflichkeit der Arten und der Naturdienstleistungen würde einen 
gewaltigen wirtschaftlichen Anreiz schaffen, die entsprechenden Arten und Naturdienstleistungen 
zu verknappen, also die Umwelt entsprechend zu zerstören, um die Preise in die Höhe zu treiben.

Das Menschenrecht auf Gesundheit umfasst laut Tz. 4 + 11 + 36 des Allgemeinen Kommentars Nr.
14 auch das Recht auf sichere Nahrungsmittel und auf gesunde Umwelt. Die völlige Exportierbar- 
machung aller bisher unveräußerlichen Werte im Rahmen der auf  die Blankett-Ermächtigung des  
Art. 9 Fiskalpakt und des Art. 136 Abs. 3 AEUV gestützten Ungleichgewichtsverfahren ist damit 
offensichtlich, insbesondere insoweit, wie es um die totale Käuflichmachung der bisher nicht 
handelbaren Güter incl. der Natur geht, unvereinbar. 

Im Rahmen der Ungleichgewichtsverfahren und der darin angestrebten Exportierbarmachung aller 
bisher unveräußerlichen Werte wäre auch mit einer Ausdehnung der Patentierbarkeit von Teilen des 
menschlichen Körpers zu rechnen. Denn so etwas gibt es bisher allein durch die EU-
Biopatentrichtlinie, die vor einigen Jahren ebenfalls von der EU-Kommission initiiert wurde. Mit 
der Ermächtigung zur Durchsetzung  der totalen Allkäuflichkeit im Rahmen der 
Ungleichgewichtsverfahren wäre daher auch mit einer Ausdehnung der Patentierung von Teilen des 
menschlichen Körpers und dadurch mit einem Anstieg der Kosten für Bluttransfusionen bis hin zu 
Gebühren an die Patentinhaber für die Nutzung der ent-sprechenden Teile des eigenen 
menschlichen Körpers zu rechnen. 
Die über das Ungleichgewichtsverfahren zu erwartende Ausdehnung der Patentierbarkeit von 
Teilen des menschlichen Körpers ist angesichts der damit verbundenen Erhöhung der 
Arzneimittelkosten unvereinbar mit dem Menschenrecht auf Gesundheit, insbesondere auch, weil  
ja auch die Umgestaltung der gesetzlichen Krankenversicherung auf eine Kopfpauschale mit nur 
minimalen Steuerzuschüssen erzwungen werden soll. 
Auch Nutzungsgebühren an die Pateninhaber für die Nutzung patentierter Teile des eigenen 
Körpers ist angesichts des im Menschenrecht auf Gesundheit (Art. 12 Uno-Sozialpakt) enthaltene 
Recht zur Selbstbestimmung über den eigenen Körper (Art. 8 Allgem. Kommentar Nr. 14) 
unvereinbar mit dem Menschenrecht auf Gesundheit.

Nach Art. 12 Abs. 2 lit. c Uno-Sozialpakt umfasst das Menschenrecht auf Gesundheit auch die 
„Vorbeugung, Behandlung und Bekämpfung epidemischer, endemischer, Berufs- und sonstiger 
Krankheiten“. Nach Art. 12 Abs. 2 lit. d Uno-Sozialpakt umfasst es auch die „Schaffung der Vor- 
aussetzungen, die für jedermann im Krankheitsfall den Genuß medizinischer Einrichtungen und 
ärztlicher Betreuung sicherstellen.“
Damit sind insbesondere die Zurechtstutzung der gesetzlichen Krankenversicherung auf ein Mehr-
säulensystem mit Kopfpauschale und nur minimalen Steuerzuschüssen, iwf-typisch drastische Re-
duzierungen der Krankenhäuser und Krankenhausbetten bis hin zur Erhöhung der Tuberkuloserate, 
das Aufzwingen gesundheitsschädlicher genveränderter Nahrungsmittel und der dazu gehörenden 
Totalherbizide, der totale Ausverkauf der Naturschutzgebiete und der Naturdienstleistungen sowie 
die Ausdehnung der Patentierung des menschlichen Körpers und selbst die zu erwartende Auswei- 
tung der Patentierung gesundheitsfördernder Praktiken wie Yoga (siehe Abschnitt V.11 dieser Ver-
fassungsbeschwerden), welche alle auf den europäischen Finanzierungsmechanismus, auf die 
Änderung des Stabilitäts- und Wachtumspaktes und die Einführung des Ungleichgewichtsverfah-
rens und der haushaltsmäßigen Überwachung zur Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung,  gestützt 
würden,  unvereinbar.



Auf Grund der sozialen Fortschrittsklausel (Art. 2 Abs. 1 Uno-Sozialpakt) sind alle Rückschritte bei 
der Verwirklichung der universellen sozialen Menschenrechte grundsätzlich rechtswidrig, es sei 
denn, dass die Gesamtmenge der dem Staat insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel nicht aus-
reicht, um das jeweilige soziale Menschenrecht zu erfüllen, wofür der Staat die Beweislast trägt. 
Für das Menschenrecht auf Gesundheit mit seiner besnderen Bedeutung für die Menschenwürde 
sind darüber hinaus Rückschritte nur zulässig, soweit dies für die Erfüllung der Gesamtheit der 
übrigen Menschenrechte des Sozialpaktes erforderlich ist. 
Andere Gründe für Rückschritte bei der Erfüllung der sozialen Menschenrechte lässt der Uno-
Sozialpakt nicht zu, auch nicht zu Gunsten (menschenrechtlich gesehen) freiwillig durch den Staat 
übernommener Lasten (wie bei der offenen und verdeckten Bankenrettung und bei der Bürgschaf- 
ten im Rahmen des Euro-Stabilisierungsmechanismus), auch keine Empfehlungen der EU-Kommis-
sion und auch keine Auflagen des IWF und der privaten Gläubiger. Außerdem schützt Art. 4 Uno-
Sozialpakt den Wesensgehalt der Menschenrechte des Sozialpaktes und lässt Eingriffe in die 
Menschenrechte des Sozialpaktes nur zu, soweit dies dem allgemeinen Wohl in einer 
demokratischen Gesellschaft dient.
Die soziale Fortschrittsklausel (Art. 2 Abs. 1 Uno-Sozialpakt) und die Wesensgehaltsgarantie (Art. 
4 Uno-Sozialpakt) gelten für alle Rechte aus dem Sozialpakt gleichermaßen, so auch für das Men- 
schenrecht auf Gesundheit (Art. 12 Uno-Sozialpakt).

Die universellen Menschenrechte, zu denen auch das Menschenrecht auf Gesundheit gehört, stehen 
vom Rang, als Teil des „ius cogens“ (Art. 53 WVRK, Art. 64 WVRK, Art. 28 AEMR, Art. 1 Nr. 3 
Uno-Charta), unterhalb des nicht zur GASP gehörenden Teils des EU-Primärrechts (Rn. 240 des 
Lissabonurteils), aber über dem EU-Sekundärrecht, weil nur durch den Rang oberhalb des EU-
Sekundärrechts der von Leitsatz 3 des Lissabonurteils geforderte hinreichende Raum zur Wahrung 
des „wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Raums der Eigenverantwortung“ zu wahren ist 
(siehe Abschnitte VII.1 und VII.6 dieser Verfassungsbeschwerden).  
Hinzu kommt, dass die Satzung der EFSF und die Rahmenvereinbarung der EFSF intergouverne-
mental sind und nicht in einer der in Art. 288 AEUV normierten Formen des EU-Sekundärrechts. 
Damit darf diesen Vereinbarungen auch nur ein normaler völkerrechtlicher Rang beigemessen 
werden unter-halb des „ius cogens“ und unterhalb des EU-Sekundärrechts. Damit dürfen sämtliche 
intergouverne-mentale Vereinbarungen nur insoweit erfüllt werden, wie sie mit den zum „ius 
cogens“ gehörenden universellen Menschenrechten vereinbar sind.

Noch offensichtlicher stehen die universellen Menschenrechte als Teil des „ius cogens“ oberhalb 
des IWF-Rechts, da IWF-Recht vom Rang ganz normales Völkerrecht ist. Auch Jörn Axel Kämme- 
rer (Abschnitt IV.4.1 dieser Verfassungsbeschwerden) bestätigt den Vorrang der universellen Men-
schenrecht vor internationalen Kreditvereinbarungen, sowie Prof. Dr. Jean Ziegler (Abschnitt VII.6 
dieser Verfassungsbeschwerden) den Vorrang der universellen Menschenrechte vor internationalen 
Handelsvereinbarungen und  vor internationalen Kreditvereinbarungen (also vor allem auch vor 
dem WTO-Recht, dem Weltbank-Recht und dem IWF-Recht).

Der Ranganspruch der universellen Menschenrechte und somit auch des Menschenrechts auf Ge-
sundheit wird nun von mehreren Seiten angegriffen. Art. 136 Abs. 3 S. 1AEUV würde eine 
Blankett-Ermächtigung erteilen würde für beliebig viele „Stabilitätsmechanis-men“ im Namen der 
„Stabilität des Euro-Währungsgebiets als Ganzes“. Das bezieht sich auf Mechanismen auf eu-
sekundärrechtlicher bzw. intergouvernementaler  Ebene. Und für alle Finanzhilfen im Rahmen 
solcher Mechanismen würde Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV als Mussvorschrift festlegen, dass diese 
mit iwf-typisch strengen (Präambel EFSF-Rahmenvertrag, Schlussfolgerungen des Ecofin-Rats 
vom 10.05.2010, Erklärung der Eurogruppe vom 28.11.2010, Nr. 49 des Berichts der Task Force 
vom 21.10.210 und Nr. 17+24 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011) Auflagen zu 
verbinden wären, also mit Auflagen, welche alle Menschenrechte der Einwohner der 
Schuldnerstaaten ignorieren.



Zusätzlich zu Art. 136 Abs. 3 AEUV ist nun vorgesehen, ESM und Fiskalpakt intergouvernemental 
zu installieren und diese danach dann zu EU-Primärrecht zu machen (Vor- und Nachwort der 
Schlussfolgerungen zum Euro-Gipfel vom 09.12.2011, Erwä- gungsgrund 7 Fiskalpakt), bzw. 
ersatzweise den ESM in die Supranationalität hineinwachsen zu lassen (Art. 36 ESM-Vertrag).

Da der nicht zur GASP gehörende Teil des EU-Primärrechts unstreitig oberhalb der universellen 
Menschenrechte steht, würden für alle Staaten der Eurozone, da sie nach und nach alle in  ESM 
(incl. Staateninsolvenzverfahren), Defizitverfahren und Ungleichgewichtsverfahren gezwungen 
würden, die universellen Menschenrechte, und so auch das Recht auf Gesundheit, weitestgehend 
ausgehebelt.
Darüber hinaus birgt schon die Transportierung iwf-typisch strenger Auflagen mit eu-sekundär- 
rechtlichem Rang die akute Gefahr der Aushebelung aller universellen Menschenrechte, da der 
Rang des (nicht zur GASP gehörenden Teils des) EU-Sekundärrechts oberhalb des IWF-Rechts 
offensichtlich ist (Art. 1 EUV, Art. 51 EUV, Erklärung 17 zu den Verträgen der EU), und der Vor- 
rang der universellen Menschenrechte vor dem EU-Sekundärrecht zwar aus Leitsatz 3 des 
Lissabon-urteils zu folgern ist, aber noch nicht explizit vom Bundesverfassungsgericht bestätigt 
worden ist (siehe Abschnitte VII.1 und VII.6 dieser Verfassungsbeschwerden).

Die Verletzung des Menschenrechts auf das höchste erreichbare Maß an körperlicher und geistiger 
Gesundheit (Art. 12 Uno-Sozialpakt) wiegt bzgl. des StabMechG und der Zustimmungsgesetze zu 
ESM und Fiskalpakt besonders schwer, weil das Menschenrecht auf Gesundheit das einzige Recht 
aus dem Uno-Sozialpakt ist, dessen Allgem. Kommentar (hier Art. 39 und 50 des Allgem. 
Kommentars Nr. 14) ausdrücklich empfiehlt, zum Schutz dieses Rechts bereits beim Abschluss 
anderer internationaler Verträge sicherstellen, dass diese sich nicht negativ auf das Recht auf 
Gesundheit auswirken. Hier liegt offensichtlich eine Verletzung der Achtungspflicht gegenüber 
dem Menschenrecht auf Gesundheit gem. Art. 50 Allgem. Kommentar Nr. 14 vor.  

Die Beschwerdeführerin wird durch das StabMechG und würde durch die Verkündung und noch 
schwerer bei Inkrafttreten des ESMFinG, des Gesetzes zur Änderung des BSchuWG sowie der 
Zustimmungsgesetze zum Fiskalpakt, zu Art. 136 Abs. 3 AEUV und zum ESM-Vertrag selbst, 
gegenwärtig und unmittelbar in ihrem Menschenrecht auf Gesundheit verletzt.
Sie wäre als gesetzlich Krankenversicherte und als Einwohnerin und Bürgerin Deutschlands selbst 
betroffen durch die im europäischen Finanzierungsmechanismus und über die EU-Verordnung 
2011/385 (COD) (Abschnitt VI.2.1 dieser Verfassungsbeschwerden) als iwf-typische Auflage sowie 
durch die Verschärfung der präventiven Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspaktes zu 
erwartenden drastischen Leis-tungsreduzierungen der gesetzlichen Krankenkasse  auf Grund deren 
Umbau in ein System mit Kopfpauschale und nur geringen Steuerzuschüssen, durch die 
Aushebelung des Vorrangs der universellen Menschenrechte vor dem IWF-Recht mittels 
ausdrückliche Verpflichtung auf iwf-typische Strenge bei allen Auflagen zu den Finanzhilfen, durch 
die Mißachtung der sozialen Fortschrittsklausel (Art. 2 Abs. 1 Uno-Sozialpakt) und der 
Wesensgehaltsgarantie (Art. 4 Uno-Sozialpakt), durch die iwf-typische Einführung weiterer 
Zuzahlungen für die ambulante Be-handlung, durch die iwf-typische drastische Reduzierung der 
Krankenhausplätze, durch die iwf-typische deutliche Erhöhung der Tuberkulosegefahr, durch in den 
bußgeldbewehrten Empfehlungen der EU-Kommission (wie in Griechenland) zu erwartende 
Aufzwingung gesundheitsgefährdender genmanipulierter Nahrung, sowie durch die im Rahmen der 
im Ungleichgewichtsverfahren angestrebten Macht der EU-Kommission zur Exportierbarmachung 
aller bisher nicht handelbaren Güter incl. aller unveräußerlichen Werte die Verteuerung der 
Medikamente durch noch mehr Patentierung von Teilen des menschlichen Körpers, die 
Gesundheitsgefährdung durch den totalen Ausverkauf der Naturschutzgebiete und die Gefahr des 
Ausgeschlossenwerdens gesundheitsnotwendiger Naturdienstleistungen durch deren zwangsweise 
Kommerzialisierung.
Und sie wäre betroffen durch die Aushebelung des Vorrangs der universellen Menschenrechte vor 



dem IWF-Recht sowie durch die Festlegung auf iwf-typisch strenge Auflagen.

Sie wäre bei Verkündung und noch schwerer bei Inkrafttreten des ESMFinG, des Gesetzes zur 
Änderung des BSchuWG sowie der Zustimmungsgesetze unmittelbar (ohne weiteren vorherigen 
Rechtsakt) und gegenwärtig (sofort bei Verkündung bzw. Inkrafttreten) betroffen, da bereits bei 
Verkündung und noch schwerer bei Inkrafttreten sich die Aushebelung ihres Menschenrechts auf 
Gesundheit ereignen würde.
Denn durch die Überhöhung iwf-typischer (d. h. alle Menschenrechte der Einwohner der 
Schuldnerländer ignorierender) Auflagen in den Rang des EU-Sekundärrechts würde der Vorrang 
der zum “ius cogens” gehörenden universel-len Menschenrechte vor dem IWF-Recht umgangen 
würde, und damit auch die Fähigkeit der Ge-richte auf der nationalen Ebene in Deutschland zum 
Schutz ihrer universellen Menschenrechte vor den Kreditauflagen des IWF und vor iwf-typischen 
Auflagen entscheidend beeinträchtigt würde.
Die Transportierung von IWF-Kreditauflagen mit eu-sekundärrechtlichem Rang würde den Rang 
der universellen Menschenrechte nur dann nicht unterlaufen, wenn durch ein Urteil des Bundesver- 
fassungsgerichts abgesichert festgestellt würde, dass die universellen Menschenrechte vom Rang 
über dem EU-Sekundärrecht stehen, und dass sämtliche auf Ermächtigungen des EU-Primärrechts 
beruhenden Auflagen nur so weit umgesetzt werden dürfen, wie es mit dem Wesensgehalt der uni- 
versellen Menschenrechte vereinbar ist. Schließlich macht die Beschwerdeführerin den Rang der 
universellen Menschenrechte insbesondere auch geltend in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1+2 GG, 
Art. 25 GG und Art. 38 GG, darunter vor allem auch für den Erhalt der Möglichkeit der Bundes-
tagsabgeordneten, diese Rechte zu schützen.
Die Feststellung des Vorrangs der universellen Menschenrechte vor dem IWF-Recht und des Ver-
bots der Transportierung von IWF-Auflagen und iwf-typischen Auflagen mit eu-sekundärrechtli-
chem Rang ist auch bei vollständiger Untersagung von Fiskalpakt EFSF-Rahmenvertrag und des 
ESM-Vertrag und Einführung der in den Abschnitten III.8, III.10 und III.17 geltend gemachten 
Volksabstimmungen hier entscheidungsbedürftig, weil sonst das gleiche kurze Zeit später in neuem 
Gewand wieder zu erwarten wäre.

Auch durch die Verkündung im Bundesgesetzblatt des geänderten StabMechG ist die Beschwerde-
führerin selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen. Denn §3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG 
ermächtigt den Bundestag, Änderungen des EFSF-Rahmenvertrags durch einfachen Beschluss 
zuzustimmen. Der geänderte EFSF-Rahmenvertrag enthält bereits so gut wie alle Grausamkeiten 
des ESM bis auf die Ermächtigung der privaten Gläubiger zu verbindlichen politischen Auflagen 
und die rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse (siehe Abschnitte IV.3.2  und IV.6.2.5 dieser 
Verfassungsbeschwer-den).

Die Beschwerdeführerin macht die Verletzung des Menschenrechts auf Gesundheit auch in 
Verbindung mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) geltend, auch soweit es die 
Kompetenz der Bundestagsabgeordneten angeht, ihre Rechte zu schützen.

IX.12 Selbstbestimmungsrecht + Existenzmittel der Völker (Art. 1 Uno-Sozialpakt, Art. 1 Uno-
Zivilpakt (i. V. m. Art. 1 Abs. 1+2 GG, Art. 25 GG, Art. 38 GG)
Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung und auf ihre Existenzmittel (Art. 1 Uno-Sozial-
pakt, Art. 1 Uno-Zivilpakt). Es handelt sich dabei um kollektive Menschenrechte des gesamten Vol-
kes, im Unterschiede zu allen übrigen Menschenrechte, welche in der Würde des einzelnen Men-
schen wurzeln. Hinsichtlich der politischen Selbstbestimmung sehen die Menschenrechte der Uno 
keinerlei explizite Grenzen vor, sodass es völkerrechtlich allein durch die Souveränität der Staaten 
begrenzt wird (Art. 2 Abs. 1 Uno-Charta, Art. 103 Uno-Charta, Art. 29 Nr. 3 AEMR).

Dass beim ESM in keinerlei demokratischer Legitimationskette zu den Bürgern stehende IWF-



Mitarbeiter und private Gläubiger (Art. 12 ESM-Vertrag) im europäischen 
Finanzierungsmechanismus die Macht erhalten sollen, für Notfallkredite bzw. Schuldenerlasse im 
Staateninsolvenzverfahren beliebige politische Auflagen gegenüber Legislative und Exekutive 
machen zu können, ist mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker unveinbar.
Auch sämtliche in diesen Verfassungsbeschwerden dargelegten Aspekte der Blankettartigkeit, z. B. 
von Art. 9 und Art. 10 Fiskalpakt und bei Art. 136 Abs. 3 AEUV, und der Mechanismen, die man 
darauf stützen will, wobei insbesondere das Ungleichgewichtsverfahren seinerseits wieder Blankett-
Ermächtigungen zu Gunsten der EU-Kommission enthält, verstoßen gegen das politische 
Selbstbestimmungsrecht des Volkes, da sie Selbstermächtigungen zu Lasten des Volkes 
ermöglichen. Und ultra-vires-Verstöße kollidieren mit dem politischen Selbstbestimmungsrecht des 
Volkes, da sie bedeuten, dass Macht über das Volk in einem größeren Ausmaß ausgeübt wird, als 
dies das Volk bzw. die von diesem demokratisch gewählten Abgeordneten ermächtigt haben.
Unvereinbar mit dem politischen Selbstbestimmungsrecht des Volkes ist der beim ESM vorgesehe-
ne zwangsweise Übergang von der Fortsetzung des Euro-Rettungsschirms in das Staateninsolvenz- 
verfahren für den Fall, dass der jeweilige Mitgliedsstaat der Eurozone bei einer rigorosen Analyse 
von IWF, EU-Kommission und EZB für illiquide befunden wird.
Diametral dem politischen Selbstbestimmungsrecht entgegengesetzt ist auch der Ausverkauf der 
hoheitlichen staatlichen Einrichtungen im Rahmen der Ungleichgewichtsverfahren. Denn zum poli-
tischen Selbstbestimmungsrecht des Volkes gehört auch, dass man ihm den Staat, den es einmal hat, 
nicht einfach durch totale Privatisierung wieder entreißen darf, bzw. dass man den Staat, den ein 
Volk einmal hat, nicht einfach zwangsweise gegen den Willen des Volkes wieder entstaatlichen 
darf.

Unvereinbar mit dem politischen Selbstbestimmungsrecht der Völker sind auch die,  allein an die 
iwf-artige Strenge (Erwägungsgrund 3 von EU-Verordnung 2011/385 (COD), Erwägungsgründe 2, 
3 und 6 sowie Art. 3 und 12 ESM-Vertrag) anknüpfbaren, undemokratischen, den 
Ausnahmezustand verwendenden, bis hin auf physische Gewalt gegen das Volk hinauslaufenden 
Maßnahmen zur Durchsetzung der Auflagen für die Finanzhilfen. Das reicht von der Lockerung des 
Kündigungsschutzes in Griechenland unter Benutzung des Art. 44 der griechischen Verfassung 
(einer Vorschrift für eine Art Gesetzgebungsnotstand) über Rumäniens vertragliche Verpflichtung 
gegenüber dem IWF (bzw. der Troika) zur Ausrufung des Ausnahmezustands bis hin zur offiziellen 
Ausrufung des Ausnahmezustand mit Militäreinsatz im Inneren in Spanien und deutlich erhöhter 
Gewaltbereitschaft gegen Demonstranten in Deutschland in engstem zeitlichem Zusammenhang mit 
der Veröffentlichung der Verordnungsentwürfe zur Errichtung der halb-diktatorischen EU-
Wirtschaftsregierung. Zur Vermeidung von Wiederholungen siehe Abschnitt XII. dieser 
Verfassungsbeschwerden.

Ein regelrechter Sturmangriff schließlich gegen das politische Selbstbestimmungsrecht des Volkes 
ist die Erzwingung von Verfassungsänderungen durch IWF, EU-Kommission und EZB (und im 
Staateninsolvenzverfahren der Eurozone im ESM dann auch noch durch die privaten Gläubiger). 
Wie in Abschnitt IV.5.3 dieser Verfassungsbeschwerden dargelegt, versucht man dies nun zuerst 
mit Griechenland. Nach Inkrafttreten von ESM und Fiskalpakt ist mit dem gleichen gegen alle 
Völker der Eurozone zu rechnen, zumal man Irland im Rahmen des EFSM jetzt auch noch dazu 
zwingen will (siehe Abschnitt III.13 dieser Verfassungsbeschwerden).
Und mit Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt will man das Grundgesetz auch noch völlig für den Stabilitäts- 
und Wachstumspakt aufbrechen sowie die ganze Exekutive und Judikative des jeweils betroffenen 
Mitgliedsstaats der Kommission nach deren Belieben unterstellen und das dann auch noch vor dem 
EUGH einklagen (Abschnitt V.1 dieser Verfassungsbeschwerden).

Art. 3 Abs.  2 Fiskalpakt ist mit dem Recht der Völker auf ihre Existenzmittel unvereinbar, weil die 
EU-Kommission die Staaten damit auch dazu zwingen würde, die vorrangige Bedienung der Gläu-
biger (incl. Sperrkonto) in ihre Verfassung zu schreiben (Abschnitt IV.5.3 dieser Verfassungsbe-



schwerden), wodurch nicht nur der faire Ausgleich zwischen Gläubigern und Einwohnern des 
Staates anhand der sich aus der unantastbaren Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) ergebenden 
Unteilbarkeit der Menschenrechte (Art. 1 Abs. 2 GG) vereitelt würde, sondern nicht einmal mehr 
genug Geld bleiben würde, um alle Einwohner mit dem Lebensnotwendigen zu versorgen und alle 
wichtigen staatlichen Funktionen mit eigenen Beschäftigten aufrecht zu erhalten.

Die grausigste Folge des Hinnehmens von auf undemokratische Weise erzwungenen Verfassungs-
änderungen ist, dass dadurch das Grundgesetz vom Verfassungsrang auf den einfach-gesetzlichen 
Rang abzustürzen droht (Abschnitt III.12; Rn. 28 des Hypothekensicherungsgesetzurteils, BVerfGE 
2,237). Damit würde der Schutz durch die unantastbare (Rn. 216+217 des Lissabonurteils) 
Demokratie ausgehebelt, auch die im Strukturprinzip Demokratie enthaltene Vorschrift, dass alle 
Staatsgewalt vom Volke ausgeht (Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG) hätte plötzlich nur einfach-gesetzlichen 
Rang. 
Darüber hinaus dürften auch die Verfassungen weiterer Staaten vom Absturz bedroht sein, denn der 
Beschwerdeführerin ist von keinem Staat der Welt bekannt, dass dort die für Verfassungsänderun-
gen benötigte höhere Mehrheit nicht deutlich höher wäre als die für einfache Gesetze erforderliche; 
dies ist formell also einer der wesentlichsten Unterschiede zwischen der Verfassungsebene und der 
einfachgesetzlichen Ebene. 

Ebenso unvereinbar mit dem Selbstbestimmungsrecht des Volkes ist der Versuch von EU-Kom- 
missionspräsident Barroso (Abschnitt XII.10 dieser Verfassungsbeschwerden) zur Schaffung eines 
europäischen Volkes und einer europäischen Staatsbürgerschaft, indem er so tut, als gäbe es diese, 
um daraus ein tatsächlich nicht vorhandenes Maß an demokratischer Legitimation der EU-Kommis- 
sion abzuleiten, und um den Vorrang nationaler Verfassungsidentitäten vor dem EU-Recht zu been- 
den. Die Zwangsverschmelzung von Völkern zu einem gemeinsamen Volk ohne Volksabstimmung 
mit voller Information über die rechtlichen Regelungen, für welche man die nationalen 
Verfassungs- identitäten aus dem Weg haben will, ist eine noch schwerere Verletzung des 
Selbstbestimmungs-rechts des Volkes als das Abstürzenlassen nationaler Verfassungen. 

Das Selbstbestimmungsrecht des Volkes (Art. 1 Uno-Zivilpakt, Art. 1 Uno-Sozialpakt) steht vom 
Rang, ganz anders als die Verfassungsidentität des Grundgesetzes, unterhalb des nicht zur GASP 
gehörenden EU-Primärrechts, könnte also der Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV, 
und nach deren Supranationalionierung ebenfalls EFSF-Rahmenvertrag, ESM und Fiskalpakt, nicht 
direkt etwas entgegen setzen, wohl aber den eu-sekundärrechtlichen und intergouvernementalen 
Akten, die man darauf stützen würde, Grenzen setzen (Leitsatz 3 des Lissabonurteils; Abschnitte 
VII.1 und VII.6 dieser Verfassungsbeschwerden).

Hinsichtlich der genaueren Erläuterung der in diesem Abschnitt genannten Verstöße gegen das 
Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die 
Abschnitte IX.8  (zum grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG)) und X.1 (zur Demokratie (Art. 
20 Abs. 1+2 GG))  dieser Verfassungsbeschwerden verwiesen sowie in Zusammenhang mit dem 
Staateninsolvenzverfahren auf das Waldenfels-Urteil (Abschnitt IV.6.7 dieser Verfassungsbe-
schwerden).

Das wirtschaftliche Selbstbestimmungsrecht des Volkes kann durch „internationale wirtschaftliche 
Zusammenarbeit auf der Grundlage des gegenseitigen Wohls“ und „aus dem Völkerrecht“ einge- 
schränkt werden (Art. 1 Abs. 2 S. 2 Uno-Sozialpakt und Uno-Zivilpakt). Es kann also durch jegli-
ches Völkerrecht eingeschränkt werden, nicht nur durch zum „ius cogens“ gehörendes oder durch 
EU-Recht, sondern auch bereits Völkerrecht von einfachem völkerrechtlichen Rang wie z. B. durch 
das IWF-Recht. Das wirtschaftliche Selbstbestimmungsrecht der Völker hat also, obwohl es zum 
„ius cogens“ gehört, durch seinen allgemeinen Völkerrechtsvorbehalt einen weitaus geringeren 
Schutzumfang als das politische.



Das darf jedoch nicht mit den auf das Individuum bezogenen sozialen universellen Menschenrech-
ten verwechselt werden, wo die Menschenrechte der Vereinten Nationen für Deutschland mit „ius 
cogens“ - Rang den weitaus umfassendsten sozialen Menschenrechtsschutz bieten.

In keinem Fall jedoch darf ein Volk seiner Existenzmittel beraubt werden (Art. 1 Abs. 2 S. 3 Uno-
Sozialpakt und Uno-Zivilpakt). Das kollektive Menschenrecht auf die Existenzmittel des Volkes 
bezieht sich offensichtlich auf den vorhergehenden Satz. Die Beschwerdeführerin ist dabei der 
Rechtsauffassung, dass es sich dabei um ein eigenes Menschenrecht handelt, nicht bloß um den 
Wesensgehalt des wirtschaftlichen Selbstbestimmungsrechts des Volkes. Was die Existenzmittel 
ausmacht, ist in den der Beschwerdeführerin bekannten Dokumenten der Vereinten Nationen nicht 
definiert. Zu den Existenzmitteln gehört nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin mindestens 
alles, was zur Erfüllung des Wesensgehalts der uni-versellen Menschenrechte erforderlich ist. Dafür 
müssen noch genügend Mittel verbleiben. Zu den Existenzmitteln der Völker gehören nach Rechts-
auffassung der Beschwerdeführerin aber auch die Mittel, welche notwendig sind, damit sich ein 
Volk auch als Volk organisieren kann, im Falle Deutschlands, da die Deutschen nun einmal einen 
Staat und ein Grundgesetz haben, auch hinrei-chende Mittel, um ihren Staat und ihre verfassungs-
mäßige Ordnung zu erhalten. 

Aber selbst gegen weitaus engeren Schutzumfang des kollektiven Menschenrechts auf die Existenz-
mittel des Volkes verstoßen EFSF-Rahmenvertrag, ESM und EU-Verordnung 2011/385 (COD) . 
Die IWF-Artigkeit der Auflagen für den gesamten europäischen Finanzierungsmechanismus 
(Präambel EFSF-Rahmenvertrag, Schlussfolgerungen des Ecofin-Rats vom 10.05.2010, Erklärung 
der Eurogruppe vom 28.11.2010, Nr. 49 des Berichts der Task Force vom 21.10.2010 und Nr. 
17+24 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011  (Abschnitt III.23 dieser 
Verfassungsbeschwerden), würde offensichtlich ermächtigen, alle in die Mühlen des europäischen 
Finanzierungsmechanismus geratenden Staaten selbst zum Ausverkauf ihrer 
Nahrungsmittelnotreserven (wie in Niger, Äthiopien und Malawi, siehe Abschnitt IV.5.2 dieser 
Verfassungsbeschwerden) und zur Marginalisierung ihres Gesundheitssys-tems (wie heute in 
Rumänien und in den 1990er Jahren in einigen Staaten Osteuropas und Zentral-asiens, siehe 
Abschnitte IV.5.5 und IV.5.8 dieser Verfassungsbeschwerden). 
Hinzu kommt die vom IWF gewünschte Möglichkeit, die an Erwägungsgrund 7 und Art. 6 Abs. 5  
von EU-Verordnung 2011/385 (COD), Art. 21 von EU-Verordnung 2011/0276 (COD), Art. 5 Abs. 
3 EFSF-Rahmenvertrag und Art. 19 ESM-Vertrag anknüpfen würde, die EU-Agrarsubventionen zu 
kürzen, wenn die betreffenden EU-Mitgliedsstaaten oder deren Bundesländer die von der EU-
Wirtschaftsregierung (also von der EU-Kommission) empfohlenen Strukturreformen (siehe insbe-
sondere Abschnitt V.15 dieser Verfassungsbeschwerden) bzw. die Auflagen der Troika nicht 
vollständig umsetzen (siehe Abschnitt VI.1.3 dieser Verfassungsbeschwerden), und auch das  
wieder mit iwf-typischer Strenge, also sämtliche, und damit auch die kollektiven, Grund- und 
Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerländer ignorierend.

Das Selbstbestimmungsrecht des Volkes wird auch vom Lissabonurteil anerkannt. So heißt es in  
Rn. 228:
„Das Grundgesetz ermächtigt die für Deutschland handelnden Organe nicht, durch einen Eintritt in 
einen Bundesstaat das Selbstbestimmungsrecht des Deutschen Volkes in Gestalt der völkerrechtli-
chen Souveränität Deutschlands aufzugeben.“

und in Rn. 224:                                                                                                                                        
„Der Staat ist weder Mythos noch Selbstzweck, sondern die historisch gewachsene, global 
anerkannte Organisationsform einer handlungsfähigen politischen Gemeinschaft.“

Die Demokratie ist also Teil des Staatszwecks der Bundesrepublik Deutschland. Der Staat mitsamt 
seiner Souveränität bezieht jegliche Legitimation nicht ohne die Demokratie, das 



grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG) und das universelle Selbstbe-stimmungsrecht des 
Volkes (Art. 1 Uno-Sozialpakt, Art. 1 Uno-Zivilpakt).

Unvereinbar mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker ist die Verschiebung des anwendbaren 
Rechts nach England und des Gerichtsstands zum EUGH bzw. nach Luxemburg gem. Art. 16 
EFSF-Rahmenvertrag, wodurch bzgl. der EFSF den Einwohnern der Staaten der Eurozone in 
Zusammenhang mit der EFSF der Schutz ihrer eigenen Grundrechte und grundrechtsgleichen 
Rechte genommen werden soll.

Auch durch die Verkündung im Bundesgesetzblatt des geänderten StabMechG ist die Beschwerde-
führerin selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen. Denn §3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG 
ermächtigt den Bundestag, Änderungen des EFSF-Rahmenvertrags durch einfachen Beschluss 
zuzustimmen. Der geänderte EFSF-Rahmenvertrag enthält bereits so gut wie alle Grausamkeiten 
des ESM bis auf die Ermächtigung der privaten Gläubiger zu verbindlichen politischen Auflagen 
und die rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse (siehe Abschnitte IV.3.2  und IV.6.2.5 dieser 
Verfassungsbeschwer-den).
                                                                                                                                                                 
Die Beschwerdeführerin macht die in diesem Abschnitt gerügten Verletzungen des Selbstbestim- 
mungsrechts des deutschen Volkes geltend in Verbindung mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht 
(Art. 38 GG). Insbesondere bei zwangsweiser oder durch nicht vollständig informierte Volksab- 
stimmung erschlichener rechtlicher Selbstauflösung des deutschen Volkes in ein EU-Volk sowie 
durch Abstürzenlassen des Grundgesetzes sowie daneben vor allem auch durch den Ausverkauf der 
deutschen Behörden würde das Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes so gut wie vollstän-
dig entleert und dadurch auch die Möglichkeit der auf Grund des grundrechtsgleichen Wahlrechts 
legitimatierten Bundestagsabgeordneten, ihrer Pflicht zum Schutz des Selbstbestimmungsrechts des 
deutschen Volkes nachzukommen.

 

IX.13 Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG i. V. m. Art. 38 GG)
Art. 19 Abs. 4 GG normiert das Grundrecht auf Rechtsweggarantie für jeden, der durch die öffent-
liche Gewalt in seinen Rechten verletzt ist. Dieses formell-rechtliche Grundrecht gilt, mangels ex-
pliziter Einschränkungen innerhalb des Art. 19 Abs. 4 GG, für alle Rechtsansprüche, für die Grund-
rechte des Grundgesetzes ebenso wie für Rechte aus internationalen Verträgen, darunter vor allem 
der Menschenrechte der Uno, und ebenso aus einfachen Gesetzen.
Wie in Abschnitt VII.11 dieser Verfassungsbeschwerden dargelegt, besteht der Justizgewährungs-
anspruch aus Art. 19 Abs. 4 GG grundsätzlich vor den deutschen Gerichten. Nur insoweit, wie eine 
Sonderzuständigkeit internationaler Gerichte gegeben ist, ist diese maßgeblich. Der EGMR des 
Europarats entscheidet letztverbindlich über die EMRK, der EUGH über das EU-Recht und der 
IGH über Rechtsstreitigkeiten zwischen Staaten (meistens bzgl. Territorium, Unabhängigkeit oder 
Bodenschätzen, kaum bzgl. Menschenrechten). Damit bleibt für den größten Teil des Völkerrechts 
incl. der universellen Menschenrechte in Deutschland allein der Rechtsweg vor den deutschen 
Gerichten und, soweit es um die Frage geht, inwieweit die Zustimmung zu anderen internationalen 
Vereinbarungen mit den universellen Menschenrechten vereinbar ist, direkt der Weg zum Bundes-
verfassungsgericht.

Nach Rn. 368 des Lissabonurteils wurzelt die Rechtsweggarantie im Rechtsstaatsprinzip und ist 
auch vom Unionsrecht anerkannt. Dadurch, dass die Rechtsstaatlichkeit als Strukturprinzip unan-
tastbar ist (Rn. 216+217 des Lissabonurteils), steht auch der Wesensgehalt dieses Grundrechts 
damit unter besonderem Schutz. Der Grund dafür, dass auch das EU-Recht das Grundrecht auf 
Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) respektiert und respektierieren muss, liegt nach 
Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin in Art. 4 EUV, wonach die EU (als Muss-Vorschrift) die 



grundlegenden verfassungsrechtlichen Strukturen der Mitgliedsstaaten zu respektierieren hat.

Nach S. 9 des Wernicke-Kommentars (Stand 12/1982) unterstreicht Klein die Bedeutung von Art. 
19 Abs. 4 GG, indem er dieses als „formelles Hauptgrundrecht“ bezeichnet, im Vergleich zu Art. 1 
Abs. 3 GG als „materiellem Hauptgrundrecht“. Ebenfalls auf S. 9 bezeichnet Wernicke die Vor- 
schrift des Art. 19 Abs. 4 GG wegen „ihrer konsequenten Durchbildung des Rechtsstaatsgedan-
kens“ als „gewaltigen Fortschritt“, als „Königin unter den Vorschriften“ des Grundgesetzes. 
Zugleich kritisiert Wernicke den Einbau der Rechtsweggarantie ganz am Ende des Grundrechtsteils 
des Grundgesetzes, dieser Ort werde der Bedeutung dieses Grundrechts nicht gerecht:
„Dieser Einbau ist sogar irreführend, da er zu der falschen Auffassung führen könnte, die Anwend- 
barkeit der Bestimmung auf den Grundrechtsabschnitt zu beschränken.“
Art. 19 Abs. 4 GG schützt also bei weitem nicht nur die Grundrechte. Wenngleich der Wernicke- 
Kommentar zu diesem Grundgesetzartikel nicht weiter darauf eingeht, was noch durch Art. 19 Abs. 
4 GG geschützt ist, so sind dies nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin vor allem die 
grundrechtsgleichen Rechte (Art. 93 Nr. 4a GG) und die universellen Menschenrechte (Art. 1 Abs. 
2 GG, siehe hierzu vor allem auch Abschnitte VII.8, VII.9, VII.11, VII.12 und VII.14 dieser 
Verfassungsbeschwerden).
Art. 19 Abs. 4 GG will einen weitestgehend „lückenlosen Rechtsschutz“ (S. 16 Wernicke-
Kommentar) bzgl. der Frage, vor welchen hoheitlichen Akten Art. 19 Abs. 4 GG gerichtlichen 
Schutz garantiert. Zur Frage, ob und inwieweit Art. 19 Abs. 4 GG einen Rest jurisdiktionsfreier 
Räume („justiz- lose Hoheitsakte“) zulasse, sagt Wernicke (S. 17):
„Aber auch bei diesem Problem sollte – aus denselben Gründen wie zuvor – die Justiziabilität 
grundsätzlich bejaht werden und jede behauptete Ausnahme – gleichviel, ob sie aus der Art und 
Stellung des im Einzelfall in Erscheingung tretenden Gewaltträgers oder aus der Natur des 
obrigkeitlichen Aktes usw. hergeleitet wird – besonders sorgfältig und engherzig geprüft werden. 
Durchlöcherungen des fortschrittlichen Rechtsschutzes gemäß Art. 19 IV könnten sich zudem u. U. 
wieder als Wegbereiter neuer Staatstyrannis erweisen.“

Die sozialen universellen Menschenrechte, und darunter hier vor allem die in Abschnitt IX.9 bis 
IX.11 dieser Verfassungsbeschwerden besonders zitierten Rechte auf soziale Sicherheit, auf 
Nahrung und auf Gesundheit haben einen deutlich größeren Schutzumfang im Vergleich zu dem, 
was Menschenwürde und Sozialstaatlichkeit allein für Deutschland bieten (siehe hierzu vor allem 
auch Abschnitte VII.7 und X.3 dieser Verfassungsbeschwerden). Der materielle Schutzumfang der 
sozialen Menschenrechte ist hier von besonderer Bedeutung angesichts der iwf-typischen Strenge 
im Sinne der völligen Ignorierung aller Grund- und Menschenrechte der Einwohner der 
Schuldnerländer (Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV, Präambel EFSF-Rahmenvertrag, Schlussfolgerungen 
des Ecofin-Rats vom 10.05.2010, Nr. 49 des Berichts der Task Force vom 21.10.2010 (Abschnitt 
III.14 dieser Verfassungsbeschwerden), Erklärung der Eurogruppe vom 28.11.2010 und Nr. 17 der 
Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011 (Abschnitt III.23 dieser Verfassungsbeschwer-
den)) bzgl. aller an Erwägungsgründe 2+3+6, Art. 3 und Art. 12 ESM-Vertrag, Erwägungsgründe 
3+7 und Art. 6 Abs. 1+5 von EU-Verordnung 2011/385 (COD)  anknüpfender Auflagen (also vor 
allem beim gesamten europäischen Finanzierungsmechanismus und bei allen Konditionalisierungen 
der EU-Fördermittel incl. Agrarsubventionen und Subventionen für die Regionen). Und Art. 136 
Abs. 3 S. 2 AEUV würde auch noch mit eu-primärrechtlichem Rang auf eine solche Strenge ver-
pflichten.
Wie im Abschnitt VII.8 an einem Rechtsvergleich mit Lateinamerika gezeigt wird, folgt aus Art. 1 
Abs. 2 GG die unmittelbare Anwendbarkeit der universellen Menschenrechte in Deutschland incl. 
deren Einklagbarkeit vor den nationalen Gerichten. In Abschnitt VII.9 wird bewiesen, dass insbe-
sondere auch der Parlamentarische Rat und, wie die Byrnes-Rede zeigt, zumindest die amerikani-
schen Befreier die Bindung Deutschlands an die universellen Menschenrechte gewollt haben. Sonst 
wäre Art. 1 Abs. 2 GG nicht bewusst innerhalb der Verfassungsidentität einer Entwurfsfassung des 
ersten Absatzes der Präambel der AEMR entlehnt worden. Da die Unveräußerlichkeit der 



Menschenrechte „in der Welt“ Teil der unantastbaren (Rn. 216+217 des Lissabonurteils) 
Rechtsstaatlich-keit ist, ist auch deren Unveräußerlichkeit als solche unantastbar (Abschnitt VII.12 
dieser Verfas- sungsbeschwerden). Würde man aus der Rechtsstaatlichkeit diese Unantastbarkeit 
der Unveräußer-lichkeit auch der universellen Menschenrechte entfernen, dann wäre das genauso 
ein Verstoss gegen die Unantastbarkeit der Rechtsstaatlichkeit wie es ein Verstoss gegen die 
Unantastbarkeit der Demokratie wäre, würde man davon die Anwendung der Wahlen, der 
Abstimmungen, der Legislative, der Exekutive oder der Judikative verweigern. Und wie schließlich 
Abschnitt VII.11 dieser Verfassungsbeschwerden beweist, sind in Deutschland die Gerichte auf der 
nationalen Ebene für die Anwendung der universellen Menschenrechte verantwortlich, da 
Deutschland und nicht etwa die EU oder der Europarat, direkt auf die universellen Menschenrechte 
verpflichtet ist. Dem muss Deutschland und muss die deutsche Justiz auch formell-rechtlich gerecht 
werden.
Die Nichtanwendung gerade der sozialen universellen Menschenrechte, gerade jetzt, wo EFSF-
Rahmenvertrag, ESM, Art. 136 Abs. 3 AEUV und Fiskalpakt den Weg frei brechen wollen zum 
Ausverkauf alles Sozialen, wäre mit dem nach Rn. 216 + 217 + 368 des Lissabonurteils in der 
unantastbaren Rechtsstaatlichkeit wurzelnden Grundrecht auf Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 
GG) unvereinbar.

Der allgemeine Kommentar Nr. 14 zum Menschenrecht auf Gesundheit (Art. 12 Uno-Sozialpakt) 
stellt darüber hinaus unmißverständlich klar, dass bereits bei der Aushandlung internationaler Ver-
träge auch die universellen Menschenrechte zwingend mit zu beachten sind. Das nicht nur bei der 
Aushandlung zu ignorieren, sondern auch noch mit Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV, Erwägungsgründe 
2+3+6, Art. 3 und Art. 12 ESM-Vertrag, Erwägungsgründe 3+7 und Art. 6 Abs. 1+5 von EU-
Verordnung 2011/385 (COD) Vorschriften zu initiieren, welche deren Bruch über die Verpflichtung 
auf die IWF-Artigkeit vorschreiben, ist eine besonders drastische Verletzung der universellen 
Menschenrechte (i. V. m. Art. 1 Abs. 1+2 GG, Art. 25 GG, Art. 38 GG).

Auch die Transportierung von IWF-Auflagen oder von iwf-typischen Auflagen mittels eu-sekundär- 
rechtlichen Mechanismen ist unvereinbar mit dem Grundrecht auf Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 
4 GG), weil dadurch der Vorrang der universellen Menschenrechte vor dem IWF-Recht und damit 
die Möglichkeit, mittels der universellen Menschenrechte der Umsetzung des IWF-Rechts bzw. der 
IWF-Auflagen bzw. der iwf-typischen Auflagen Grenzen zu setzen, ausgehebelt wird.
Heute hat die Satzung des IWF den Rang eines normalen internationalen Vertrags, zwar oberhalb 
der einfachen Gesetze (Art. 27 WVRK), aber unterhalb jeder nationalen Verfassung und unterhalb 
der Teile des internationalen Rechts, welche einen besonderen Ranganspruch haben. 
Damit steht das IWF-Recht unterhalb der Uno-Charta (Art. 103 Uno-Charta), der universellen Men- 
schenrechte der Uno sowie der mit diesen gleichrangigen Genfer und Haager Konventionen des hu-
manitären Kriegsvölkerrechts (Art. 1 Nr. 3 Uno-Charta, Art. 28 AEMR, Rn. 279-282 des Urteils zu 
T-306/01 und das dort zitierte IGH-Gutachten vom 08.07.1996). Außerdem steht das IWF-Recht 
unterhalb zumindest des Teils des EU-Primärrechts und des EU-Sekundärrechts, welcher nicht auf 
die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik bezogen ist (Art. 51 EUV, Erklärung Nr. 17 zum 
Lissabon-Vertrag, Art. 1 EUV sowie Rn. 240 und 390 des Lissabon-Urteils).
Zum Vermeidung von Wiederholungen siehe Abschnitt IV.4.1 dieser Verfassungsbeschwerden.
Die Transportierung von IWF-Kreditauflagen mit eu-sekundärrechtlichem Rang würde jedoch mit 
dem Rang solchen Rechts kollidieren, welches heute klar oberhalb des IWF-Rechts steht, das aber 
unterhalb des EU-Sekundärrechts steht, oder dessen genaues Rangverhältnis zum EU-
Sekundärrecht noch ungeklärt ist.
Davon sind hier insbesondere  die universellen Menschenrechte der Vereinten Nationen und die 
Uno-Charta betroffen, da das Lissabonurteil das Rangverhältnis zwischen universellen 
Menschenrechten und EU-Sekundärrecht noch nicht explizit geklärt hat, wenngleich die Erwähnung 
der sozialen universellen Menschenrechte, für welche selbst bei Umsetzung des EU-Rechts nach 
Leitsatz 3 des Lissabonurteils noch genug Raum bleiben muss, entscheidend für den Vorrang der 



universellen Menschenrechte vor dem EU-Sekundärrecht spricht (Abschnitte VII.1 und VII.6 dieser 
Verfassungsbeschwerden).
Die Positionierung von IWF-Kreditauflagen oberhalb der universellen Menschenrechte käme einer 
Herabstufung dieser Rechte und damit einer nach Art. 1 Abs. 2 GG verbotenen Veräußerung von 
Menschenrechten, hier hinsichtlich ihres Ranges, gleich – und damit auch der Aushebelung des 
Grundrechts aus Art. 19 Abs. 4 GG bzgl. der Einklagung der Schutzwirkung der sozialen universel-
len Menschenrechte gegenüber den IWF-Auflagen und iwf-typischen Auflagen.
Zur Verhinderung der Überhöhung von IWF-Kreditauflagen bzw. iwf-typischen Kreditauflagen und 
damit zur Verhinderung der Aushebelung der Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) in Bezug auf 
die universellen Menschenrechte sind folgende Entscheidungen erforderlich:
-ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, welches das StabMechG sowie die gesamte Zustimmung 
zu ESM, Art. 136 Abs. 3 AEUV und Fiskalpakt untersagt.
-die Feststellung in einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass Kreditauflagen des IWF 
(bzw. der Troika) und iwf-typische Auflagen nicht mit dem Rang des EU-Sekundärrechts 
transportiert werden dürfen
-die Feststellung in einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass die universellen 
Menschenrechte der Vereinten Nationen vorrangig vor dem EU-Sekundärrecht sind 
-die Untersagung der Zustimmung zum ESM-Vertrag, weil dieser iwf-artig strenge Auflagen mit 
eu-sekundärrechtlichem Rang und die Jurisdiktion darüber auch noch allein beim EUGH will 

Wie in Abschnitt III.6.4 dieser Verfassungsbeschwerden ausführlicher dargestellt, hat der EUGH 
spätestens seit Inkrafttreten des Lissabonvertrags wegen Erklärung 1 zu den Verträgen der EU i. V. 
m. Art. 51 EUV keinerlei Möglichkeit mehr, aus den mitgliedsstaatlichen Verfassungen 
Grundrechte auf die EU-Ebene zu schöpfen, weil er nun stattdessen die EU-Grundrechtecharta hat. 
Und dass die EU-Gerichte über das Recht der Vereinten Nationen nur insoweit urteilen dürfen, wie 
die EU-Mit- gliedsstaaten gemeinsam über eu-rechtliche Mechanismen ihre Verpflichtungen 
gegenüber den Vereinten Nationen erfüllen, aber keinen Schritt weiter, haben die Urteile des EU-
Gerichts 1. Instanz zu T-306/01 und des EUGH zu C-402/05 unmißverständlich klar gestellt. Dass 
Art. 37 ESM-Vertrag gleichwohl dem EUGH und in keiner Weise den nationalen 
Verfassungsgerichten die gerichtliche Zuständigkeit für Rechtsstreitigkeiten zwischen ESM-
Mitgliedern oder zwischen diesen und dem ESM über die Anwendung und Auslegung des ESM-
Vertrags zuordnen will, würde für diese Streitigkeiten zu Entscheidungen des EUGH führen, 
welche die Grundrechte aus den mitgliedsstaatlichen Verfassungen und die universellen 
Menschenrechte in keiner Weise berücksichtigen könnten. Das wäre insoweit eine Veräußerung 
dieser Rechte auf formellem Wege. Allein deshalb kann die Zustimmung zum ESM nur in vollem 
Umfang untersagt werden. Das gilt umso mehr, da die Organleihe des EUGH für den ESM bei einer 
wirksam begründeten erweiterten Zusammenarbeit rechtmäßig wäre, was aber nicht erfolgt ist (Art. 
20 EUV, Art. 329 AEUV, Abschnitt III.20 dieser Verfassungsbeschwerden).

Blankett-Ermächtigungen verletzen das Grundrecht auf Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG). 
Bei Änderungen des Primärrechts internationaler Organisationen ist die Verfassungsbeschwerde 
gege- ben gegen die für das Inkrafttreten der betreffenden Änderungen erforderlichen 
Zustimmungsgeset-ze.Wenn internationale Organisationen die ihnen in ihrem Primärrecht 
eingeräumten Befugnisse überschreiten, sich also ultra-vires-mäßig Kompetenzen anmaßen, ist wie 
in Abschnitt II.7 dieser Verfassungsbeschwerden dargestellt, die Verfassungsbeschwerde bzgl. der 
ultra-vires-Akte formal gegeben gegen deren Folge-Rechtsakte im deutschen Rechtsraum und 
gegen die Zustimmungsge- setze, mit denen die primärrechtlichen Grundlagen für die bisherigen 
ultra-vires-Akte nachgescho- ben werden.
Blankett-Ermächtigungen jedoch versuchen, die Möglichkeit der Überprüfung vor dem Bundes-
verfassungsgericht ganz zu um-gehen, indem sie es der Organisation ermöglichen, sich auf der 
Ebene ihres Sekundärrechts in zum Zeitpunkt des Einbaus der Blankett-Ermächtigung ins Primär-
recht nicht absehbarem Ausmaß ohne neues Zustimmungsgesetz und zugleich ohne ultra-vires-



Verstoß selbst neue Kompetenzen zu schaffen. Siehe hierzu auch Abschnitt III.5 dieser Verfas-
sungsbeschwerden. Daher ist für die Beur-teilung einer Blankett-Ermächtigung auch eine Prognose 
erforderlich, wofür man die Blankett-Ermächtigung zu nutzen beabsichtigt. Die Flexibilitätsklausel 
(Art. 352 AEUV) und weitere Blan-kett-Ermächtigungsklauseln, welche der Lissabonvertrag ins 
EU-Primärrecht eingebaut hat, konnten für Deutschland im Lissabonurteil noch dadurch im Wege 
der verfassungskonformen Interpretation vom Bundesverfassungsgericht eingefangen werden, dass 
jede Anwendung der vom Lissabonurteil eingebauten Blankett-Ermächtigungen jeweils wiederum 
einer Ratifizierung in Deutschland bedarf – gegen welche dann auch wieder die Verfassungs-
beschwerde als Rechtsmittel gegeben ist (siehe Abschnitt III.2 dieser Verfassungsbeschwerden). So 
konnte im Wege der verfassungskonformen Interpretation das Grundrecht auf Rechtsweggarantie 
(Art. 19 Abs. 4 GG) gewahrt werden. 

Die drastischste Blankettermächtigung ist Art. 136 Abs. 3 AEUV, womit beliebig viele eu-sekun-
därrechtliche (z. B. EU-Verordnungen zur Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und 
zur Einführung des Ungleichgewichtsverfahrens und der haushaltsmäßigen Überwachung) und 
(vorbei an den Grenzen von Art. 20 EUV und Art. 329 AEUV) intergouvernementale Mechanismen 
unter Einbindung von Organen der EU ermächtigen würde (Abschnitt III.1.1 dieser Verfassungs-
beschwerden). Und alle diese Mechanismen wären in erster Linie auf die „Finanzstabilität“ ver- 
pflichtet (Stärkung der Großbanken).

Ultra-vires ist vor allem die Initiierung des Art. 136 Abs. 3 AEUV über das vereinfachte 
Änderungsverfahren (Art. 48 Abs. 6 EUV), welches nur für die Initiierung solcher Vorschriften 
zulässig ist, welche die Kompetenzen der EU in keiner Weise ausdehnen. Die Initiierung 
ausgerechnet einer extrem weiten Blankett-Ermächtigung ist das Gegenteil dessen, wofür Art. 48 
Abs. 6 EUV zugelassen ist. Und das nach dem Spiegel-Artikel „Euro-Rettungsschirm soll halbe 
Billion Euro verwalten“ vom 12.02.2011 ( Abschnitt X.5 dieser Verfassungsbeschwerden) 
mutmaßlich auch noch, um anderen EU- Mitgliedsstaaten zu helfen, ihre Einwohner über deren 
Recht auf eine Volksabstimmung über die Vertragsänderung zu täuschen. Ein ultra-vires – Verstoß 
ist immer ein Verstoß gegen die Rechtsweggarantie, weil damit ein vom Bundesverfassungsgericht 
(und zuvor, damit es gar nicht erst so weit kommen muss, von Bundestag und Bundesrat) überprüf-
bares Zustimmungsgesetz umgangen wird.
Ultra-vires ist auch, dass man nun zusätzlich EU-Sekundärrecht, namentlich die Sanktionierbarkeit
von Ungleichgewichtsverfahren (Art. 9 Fiskalpakt) und haushaltsmäßiger Überwachung (Art. 5 
Abs. 2 Fiskalpakt) sowie die Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes (Art. 3, Art. 4, 
Art. 5 Abs. 1 und Art. 7 Fiskalpakt), auf den Fiskalpakt stützen will, obwohl man EU-Sekundär-
recht nur auf eu-primärrechtliche Ermächtigungen stützen kann und nicht auf außerhalb des eu-
rechtlichen Raums befindliche intergouvernementale Verträge (Abschnitte III. 20 und V.1 dieser 
Verfassungsbeschwerden).
Unvereinbar mit der Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG)  ist auch die  Organleihe bei ESM, 
EFSF und Fiskalpakt ohne wirksame Begründung einer erweiterten Zusammenarbeit (Art. 20 EUV, 
Art. 329 AEUV, Abschnitt III.20 dieser Verfassungbeschwerden). Denn die demokratisch 
legitimier-ten Bundestagsabgeordneten haben im Rahmen der Zustimmung zu Änderungen des EU-
Primär-rechts das Ausleihen von Organen der EU nach außerhalb des eu-rechtlichen Raums nur für 
den Raum der erweiterten Zusammenarbeit eingewilligt. Und sie haben dadurch, dass sie dem Art. 
329 AEUV, so wie er heute existiert, zugestimmt haben, zugleich auch eingewilligt, dass das nicht 
durch einfache intergouvernementale Verträge unterlaufen werden darf, auch nicht für den Fall, 
dass die demokratisch legitimierten Abgeordneten dem im Rahmen von Zustimmungsgesetzen 
solcher intergouvernementaler Verträge zustimmen würden, sondern dass eine Änderung von Art. 
329 AEUV nur in der für das EU-Primärrecht vorgesehenen Form geschehen darf. Die Umgehun-
gen der eu-rechtlichen Vorschriften zur erweiterten Zusammenarbeit bergen die Gefahr, und das 
könnte auch so beabsichtigt sein, die Öffentlichkeit den Überblick verlieren zu lassen, und so eine 
verfassungsrechtliche Kontrolle zu vereiteln.



Unvereinbar mit der Rechtsweggarantie ist insbesondere  auch der Versuch, auf einen intergouver-
nementalen Vertrag wie den Fiskalpakt EU-Sekundärrecht zu stützen. Denn EU-Sekundärrecht ist 
ausschließlich auf Grundlage des EU-Primärrechts und nur innerhalb des eu-rechtlichen Raums 
demokratisch legitimiert (Art. 288 AEUV), und es kann in Deutschland formell nicht direkt vor den 
nationalen Gerichten angefochten werden, sondern nur dessen Folgerechtsakte im deutschen 
Rechtsraum und die Zustimmungsgesetze zu dessen nachgeschobenen Grundlagen. Vor allem bei 
den fünf EU-Verordnungen bzgl. der Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und zur 
Einführung des Ungleichgewichtsverfahrens wird die Rechtsweggarantie gleich mehrfach verletzt – 
zum einen bei deren Beschluss ohne hinreichende primärrechtliche Grundlagen, und beim Fiskal-
pakt schon wieder, indem man über einen intergouvernementalen Vertrag, unter Umgehung der eu-
primärrechtlichen Änderungsvorschriften, versucht, die Grundlagen nachzuschieben.Die demokra-
tisch legitimerten Abgeordneten haben bei Zustimmung zum EU-Primärrecht konkludent auch ein-
gewilligt haben, dass dieses selbst mit ihrer Zustimmung nicht durch intergouvernementale 
Verträge unterlaufen werden darf. Damit ist der Versuch, die Verschärfung des Stabilitäts- und 
Wachstums-paktes, das Ungleichgewichtsverfahren und jetzt auch noch die haushaltsmäßige 
Überwachung auf den Fiskalpakt zu stützen (Abschnitt V.1 dieser Verfassungbeschwerden), 
unvereinbar mit der Rechtsweggarantie.
Auch die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV könnte, abgesehen von der Unverein-
barkeit von Blankett-Ermächtigungen an sich mit Art. 19 Abs. 4 GG, die ultra-vires-Verstöße durch 
diese EU-Verordnungen nicht rückwirkend heilen, weil nur explizit im Vertragstext formulierte 
Rückwirkungen völkerrechtlich wirksam sind (Abschnitt III.9 dieser Verfassungsbeschwerden). 

Im EU-Primärrecht ist die Zweckbindung der EU-Kohäsionsmittel nur entsprechend den Vorgaben 
von Art. 174 bis 178 AEUV zulässig. Das darf auch über intergouvernementale Verträge nicht 
unter-laufen werden, wie dies für EFSF und ESM beabsichtigt ist, um diese Mittel bei 
Nichterfüllung der Auflagen kürzen zu können (Art. 5 Abs. 3 EFSF-Rahmenvertrag, Art. 19 ESM-
Vertrag, Abschnitt VI.1.4 dieser Verfassungbeschwerden).

Wenn ein Staat aus der Eurozone den Empfehlungen der EU-Kommission nicht vollständig gehor-
chen würde, würde ihm nicht nur ein hohes Bußgeld abverlangt (siehe Abschnitte V.4 und V.5 
dieser Verfassungsbeschwerden), sondern auch noch mal eben durch Kürzung bzw. Streichung der 
Agrarsubventionen (davon erst einmal die ELER-Mittel)  für das jeweilige Land dessen bäuerliche 
Landwirtschaft und damit dessen konzernunabhängige Ernährungssicherung zerstört, ohne dass die 
Öffentlichkeit über diese Absichten informiert würde. Und dann versteckt man diese Instrumentali-
sierung auch noch in Erwägungsgrund 7 von EU-Verordnung 2011/385 (COD) im Vertrauen 
darauf, die Parlamentarier und das Volk würden Art. 31 WVRK nicht kennen.

Insbesondere die iwf-artige Strenge (Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV, Präambel EFSF-Rahmenvertrag, 
Erwägungsgründe 2+3+6, Art. 3 und Art. 12 ESM-Vertrag, Erwägungsgrund 3 und Art. 6 Abs. 1 
von EU-Verordnung 2011/385 (COD), Ecofin-Rat vom 10.05. 2010, Nr. 49 des Berichts der Task 
Force vom 21.10.2010, Nr. 17+24 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011) ist mit der 
Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) unvereinbar.
Und wie an zahlreichen Beispielen vor allem in Abschnitt IV.5 dieser Verfassungsbeschwerden 
gezeigt wird, bedeutet IWF-Artigkeit bzw. die IWF-Praxis die völlige Ignorierung aller Grund- und 
Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerstaaten. Das zeigt sich am deutlichsten am Ausver-
kauf von Nahrungsmittelnotreserven in Niger, Malawi und Äthiopien sowie an der Marginalisie-
rung der Gesundheitssysteme bis hin zum verstärkten Ausbruch von Tuberkulose in Osteuropa und 
Zentralasien, Bangla Desh, Brasilien, Peru, Ruanda, Somalia und Vietnam – alles auf Grund von 
Auflagen des IWF. Es zeigt sich aber auch in den vom IWF durchgesetzten Ausnahmezuständen  in 
Bangla Desh, Bolivien, Brasilien, Nigeria, Peru, Russland, Südkorea, Thailand und Venezuela 
sowie 2010 in Griechenland, Spanien und Rumänien, wobei der Ausnahmezustand bei Rumänien 
sogar im „Memorandum of Understanding“, also in der Kreditrahmenvereinbarung, festgelegt 



wurde. Die bürgerlichen Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerstaaten sind durch den IWF 
also ebenso in Gefahr wie die sozialen, nur dass es bzgl. der sozialen offensichtlicher ist, weil eine 
Verpflichtung zur Ausrufung des Aunahmezustands nur selten so klar wie im Falle Rumäniens 
schriftlich in öffentlich zugänglichen Dokumenten vereinbart wird. 
Wie das insbesondere in Abschnitt IV.6.5 in Bezug genommene Dokument über die eigenen Vor- 
stellungen des IWF für ein Staateninsolvenzverfahren zeigt, ist der IWF nicht vollständig men- 
schenrechtsblind oder gar -verachtend. In Bezug auf die Gläubiger der Staaten sorgt er sich sehr 
wohl um deren Menschenrecht auf Eigentum und um die Gleichbehandlung zwischen den Gläubi-
gern. Und natürlich um die Immunität seiner eigenen Mitarbeiter, welche für deren Menschenrechte 
auf Eigentum und auf Freizügigkeit von erheblicher Bedeutung ist.

Die Verpflichtung auf die IWF-Artigkeit der Auflagen, oder anders gesagt, deren Bindung an die 
IWF-Praxis, kollidiert auch dadurch mit der Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG), dass die 
Auflagen im Rahmen des europäischen Finanzierungsmechanismus an das tatsächliche Verhalten 
des IWF gebunden werden, und damit vom IWF jederzeit, losgelöst von allen Verfassungen, allen 
Menschenrechten und Strukturprinzipien und selbst von seinem eigenen Primärrecht, jederzeit 
durch sein praktisches Verhalten willkürlich die Richtung der Auflagen im europäischen 
Finanzierungs-mechanismus geändert werden könnte. Etwas jederzeit willkürlich änderbares wie 
die IWF-Praxis lässt sich auch mit Urteilen nicht rechtsklar eingrenzen. Zur Vermeidung von 
Willkür bleibt nur, das StabMechG, das ESMFinG, das Gesetz zur Änderung des BSchuWG und 
die Zustimmung zu Art. 136 Abs. 3 AEUV und zum ESM ganz zu untersagen. 

In der „Strenge“ steckt außerdem eine blankettartige Ausweitung der Kompetenzen der EU. Denn 
das Wort „streng“ impliziert tiefgreifende Eingriffe in die Kompetenzen des Schuldnerlandes und 
somit auch in die Rechte von dessen Einwohnern. Wie  am Beispiel Rumäniens (einem EU-
Mitgliedsstaat außerhalb der Eurozone) gezeigt wird, machen EU-Kommission und IWF dem Land 
Auflagen für drastischste Kürzungen im Gesundheitswesen, obwohl das EU-Primärrecht der EU 
keine entsprechenden legislativen Kompetenzen für das Gesundheitswesen der Mitgliedsstaaten 
einräumt. In der Praxis wäre also mit der Interpretation des Wortes „streng“ nicht nur im Sinne 
möglichst tiefer Eingriffe in die Rechte der Einwohner des Schuldnerlandes, sondern auch im Sinne 
eines Umsichgreifens der Auflagen in möglichst viele Politikfelder der betroffenen 
Schuldnerstaaten zu rechnen.  Das ist unvereinbar mit dem Grundrecht auf Rechtsweggarantie (Art. 
19 Abs. 4 GG), da die Verpflichtung auf eine iwf-artige Strenge für Kompetenzausweitungen über 
die EU-Ebene in beliebige Politikfelder hinein, und das ohne jegliches weiteres 
Zustimmungsgesetz, gegenüber welchem die Verfassungsmäßigkeit direkt vor dem 
Bundesverfassungsgericht überprüft werden könnte. 
Die  Auflagen des IWF (bzw. der Troika) beschränken sich, wie insbesondere in Abschnitt IV.5.3 
dieser Verfassungsbeschwerden bewiesen, in keiner Weise auf eine irgendwie noch in ein 
Verhältnis zu BIP, Gesamtverschuldung oder bisheriger Neuverschuldung setzbaren 
gesamthaushaltsmäßigen Konsolidierungsvorgaben. Stattdessen wird in Rumänien 
Gesundheitspolitik gemacht (über Krankenhaus-schließungen, Bettenabbau und neuen 
Zuzahlungen), in Griechenland Verkehrspolitik (über Privatisierung von Häfen und Stillegung von 
Bahnnebenstrecken) und Umweltpolitik (über ein neues lascheres Waldgesetz), in Irland und 
Griechenland Bankenpolitik (über die Auferlegung jeweils eines neuen präventiven 
Bankenrettungsfonds auf nationaler Ebene). Es handelt sich um tiefste Eingriffe in legislative und 
exekutive Fragen  aller beliebigen Politikbereiche, und das noch nicht einmal begrenzt auf darauf, 
wo es noch etwas einzusparen oder auszuverkaufen gibt, sondern darüber hinaus auch noch zur 
aufgezwungenen präventiven Bankenrettung . Solch ein weiter Machtumfang, so-wohl thematisch, 
als auch von der Tiefe der Eingriffe in die einzelnen Bereiche, und dann auch noch in Legislative 
und Exekutive hinein, ist mit der Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) unvereinbar. Hinzu 
kommt, dass es sich bei den IWF-Mitarbeitern und bei den Gläubigern um in keinerlei Weise vom 
Volk legitimierte Personen handelt.



Angesichts der Sorglosigkeit der Exekutive in Deutschland bzgl. der Initiierung (Art. 48 Abs. 6 
EUV) des  Art. 136 Abs. 3 AEUV sowie der Sorglosigkeit der Exekutive und der Legislative beim 
europäischen Finanzierungsmechanismus und bzgl. der EU-Wirtschaftsregierung ist es 
offensichtlich, dass die bisher praktizierte Gewaltenverschränkung in Deutschland nicht mehr 
funktioniert und zur Rettung auch des in der unantastbaren Rechtsstaatlichkeit verwurzelten 
Grundrechts auf Rechtsweggarantie als solches auf grundgesetzkonforme Weise geändert werden 
muss. 
Auch wenn die Stärkung der Judikative allein schon hinsichtlich des Schutzes der Rechtsweg-
garantie, vor allem im Hinblick auf die Anwendung der universellen Menschenrechte geboten ist, 
reicht dies zum Schutz des Grundrechts aus Art. 19 Abs. 4 GG nicht aus, da der Gang nach Karls-
ruhe immer bis zu einem gewissen Grad nachsorgend ist und oft nur die schlimmsten Auswüchse 
der Grundgesetzvergessenheit eindämmen kann, insbesondere wenn wichtige Teile geplanter 
sekundärrechtlicher Regelungen, welche man auf eine primärrechtliche Blankett-Ermächtigung 
stützen will, erst nach Verkündung der Zustimmung zu einer solchen Blankett-Ermächtigung 
bekannt werden.Somit bleibt als grundgesetzkonformer Weg zum Schutz auch von Art. 19 Abs. 4 
GG nur die Stärkung der Gewaltenverschränkung  mit dem Volk (Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG) selbst. 
Und zwar durch die verbindliche Ausweitung der Volksabstimmungen (Art. 20 Abs. 2 S. 2 Alt. 2 
GG) in zumindest dem Ausmaß, wie es zum Schutz auch der der Rechtsweggarantie erforderlich ist, 
und wie es insbesondere in den Abschnitten III.8, III.10, III.17 und X.1 dieser Verfassungs-
beschwerden dargestellt ist.
Da die Rechtsstaatlichkeit ebenso unantastbar ist wie die Demokratie, muss dabei auch bei allen 
Volksabstimmungen die Rechtsstaatlichkeit gewahrt werden. Auch durch Volksabstimmungen dür- 
fen die Menschenrechte incl. der Rechtsweggarantie nicht veräußert werden (Art. 1 Abs. 2 GG). 
Auch kann eine Volksabstimmung den Weg zur Verfassungsbeschwerde in keiner Weise verbauen, 
da sonst nicht nur das Grundrecht aus Art. 19 Abs. 4 GG, sondern dadurch auch der Schutz der 
Grund- und Menschenrechte und damit die Rechtsstaatlichkeit im materiellen Sinne, ausgehebelt 
werden könnte. 

Das  Lissabon-Urteil betont an mehreren Stellen, dass bzgl. der Kompetenzübertragung an die EU 
das Integrationsprogramm hinreichend bestimmt und für die deutschen Staatsorgane vorhersehbar 
genug sein muss, um den Verbleib ausreichender Entscheidungsrechte beim Bundestag zu sichern 
(Rn. 226, 236, 238, 322 und 334). Rn. 236 sagt sogar allgemeiner, nicht ausdrücklich auf die Frage 
von  Zuständigkeitsübertragungen auf die EU begrenzt:                                                                        
“Eine Blankettermächtigung zur Ausübung öffentlicher Gewalt, zumal mit unmittelbarer 
Bindungswirkung in der innerstaatlichen Rechtsordnung, dürfen die deutschen Verfassungsorgane 
nicht erteilen (vgl BVerfGE 58, 1 <37>; 89, 155 <183 f., 187> )”

Mit der Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) unvereinbar weite Ermächtigungen enthält auch der 
ESM-Vertrag, weil dieser weitgehendste Entscheidungen durch den ESM ohne erneute Zustim-
mung des Bundestags und (da auf Grund der weiten Ermächtigung kein ultra-vires) ohne Überprü-
fung durch das Bundesverfassungsgericht ermöglichen würden. Darunter ist die Ermächtigung für 
den ESM, selbst über die Erhöhung seines Kapitals zu entscheiden,  was durch die leichte Aushe-
belbarkeit von Art. 10 Abs. 1 S. 3 ESM-Vertrag über Stimmrechtsaussetzungen ohne jegliche 
Zustimmung des Bundestags dazu möglich wäre. Die Möglichkeit, alle Entscheidungsbefugnisse 
innerhalb des ESM vom Gouverneursrat (also von den Finanzministern der Mitgliedsstaaten) in das 
Direkto-rium (Art. 5 Abs. 6 lit. m ESM-Vertrag), wo von den Finanzministern ausgewählte 
fachkundige Personen sitzen würden (Abschnitt IV.6.2.5  dieser Verfassungsbeschwerden), incl. 
selbst der Abstimmung über die Kreditauflagen durch den ESM, würde die Entscheidungen des 
ESM selbst der Kontrolle der nationalen Regierungen entziehen. Die Ausweitung des 
Instrumentariums des ESM (Art. 19 ESM-Vertrag) ohne Zustimmung des Bundestags dazu würde 
es z. B. ermöglichen, die EU-Fördermittel auch mit den Konditionen des ESM zu verbinden, 



welcher dieser den Staaten, die von ihm Finanzhilfen erhalten, gemacht hat.  Auch die Verwendung 
des ESM zur Durchsetzung der Auflagen aus dem Ungleichgewichtsverfahren und zur 
Durchsetzung der Versprechungen aus der freiwilligen Koordinierung der Wirtschaftspolitik der 
EU-Mitgliedsstaaten (Art. 121 AEUV), darunter besonders aus dem Euro-Plus-Pakt, verstoßen 
gegen die Rechtsweggarantie, weil den nationalen Parlamenten bei Schaffung des ESM und bei 
Einführung des Euro-Plus-Paktes nicht mitgeteilt wurde, dass man sie über den ESM zur Erfüllung 
der Versprechungen aus dem Euro-Plus-Pakt zwingen will. 
Die Ausweitung des Instrumentariums ohne erneutes Zustimmungsgesetz (Art. 19 ESM-Vertrag) 
und die Kapitalerhöhung ohne parlamentarische Zustimmung versuchen Art. 10 Abs. 1 S. 3 ESM-
Vertrag und Art. 2 Abs. 1 + 2 des Zustimmungsgesetzes zwar zu unterbinden, was durch eine deut- 
sche Stimmrechtsaussetzung (Art. 4 ESM-Vertrag) und die Anwendung der Selbständerungsklausel
(Art. 44 ESM-Vertrag) aber leicht zu umgehen ist (Abschnitt IV.6.2.6 dieser Verfassungsbeschwer-
den).

Ebenfalls blankettartig ist Art. 44 ESM-Vertrag, nach welchem der Gouverneursrat des ESM immer 
beim Beitritt eines weiteren Staats zum ESM alle beliebigen Vorschriften des ESM-Vertrags ändern 
kann, ohne Zustimmung noch irgendeines Parlaments, und bei vorheriger Übertragung dieser Auf-
gabe gem. Art. 5 Abs. 6 lit. m ESM-Vertrag könnten dann sogar die ungewählten ESM-Direktoren 
über die Änderung des ESM-Vertrags entscheiden. Sie könnten dann nach Art. 44 ESM-Vertrag 
natürlich auch entscheiden, Art. 44 ESM-Vertrag so zu ändern, dass sie den ESM-Vertrag fortan 
auch ohne weitere Voraussetzungen wie den Beitritt eines neuen Gesellschafters jederzeit ändern 
könnten.

Unvereinbar mit der Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) sind auch die Befugnisse der EFSF 
laut deren geändertem Rahmenvertrag, ihr eigenes Instrumentarium auszuweiten (Art. 5 Abs. 3), die 
Verlängerung ihrer eigenen Laufzeit zu beschließen (Art. 10 Abs. 5 lit. c) über den 30.06.2013 (Art. 
11 Abs. 2) hinaus, und die Erhöhung der Gesamtsumme ( Art. 10 Abs. 5 lit. i ) der für sie zu leisten-
den Bürgschaften zu beschließen. In besonderem Maße unvereinbar mit der  Rechtsweggarantie ist 
die Möglichkeit der  (Art. 10 Abs. 5 lit. c EFSF-RV) der EFSF, ihren Rahmenvertrag selbst zu än-
dern, ohne dafür jemals wieder die Zustimmung eines Parlaments einzuholen. Eine derartig 
blankettartige Kompetenz-Kompetenz ist unvereinbar mit der Rechtsstaatlichkeit. Dass diese auch 
im EFSF-Rahmenvertrag enthalten ist, hat offensichtlich die Funktion, den EFSF-Rahmenvertrag 
ohne jegliche weitere parlamentarische Zustimmung zu einem ESM umbauen zu können für den 
Fall, dass der Original-ESM in Karlsruhe gestoppt werden sollte. In besonderem Maße kollidieren 
diese Selbstermächtigungsvorschriften des EFSF-Rahmenvertrags deshalb mit der Rechtsweg-
garantie, weil  es in Deutschland kein Zustimmungsgesetz zum EFSF-Rahmenvertrag gibt, weder 
zur ursprünglichen Fassung vom 07.06.2010, noch zu der in 2011 geänderten Fassung (Abschnitte 
IV.3.1 und IV.3.2. dieser Verfassungsbeschwerden), sondern die Zustimmung zum EFSF-
Rahmenvertrag durch einfachen Beschluss gem. §3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG vorgesehen ist 
(Abschnitt II.7 dieser Verfassungsbeschwerden). Die Zustimmung zu einem internationalen Vertrag 
wie dem EFSF-Rahmenvertrag verstößt nicht nur gegen Art. 59 Abs. 2 GG, wo vorgeschrieben ist, 
dass man internationalen Verträgen nur per Zustimmungsgesetz zustimmen kann, sondern auch 
gegen die Rechtsweggarantie, weil eine Ermächtigung zur Zustimmung durch einfachen Beschluss 
es den Bundestagsabgeordneten  ermöglichen würde, Änderungen des EFSF-Rahmenvertrags 
zuzustimmen, ohne dass potentielle Verfassungskläger dies rechtzeitig bemerken könnten.

Die Verankerung einer Verpflichtung auf iwf-artige Strenge im EU-Primärrecht über Art. 136 Abs. 
3 S. 2 AEUV würde dazu führen, dass der nicht unter dem Schutz von Art. 79 Abs. 3 GG stehende 
Teil des Grundgesetzes und die universellen Menschenrechte gegenüber den Auflagen / sanktions- 
bewehrten Empfehlungen, die an Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV anknüpfen, nur noch insoweit vollen 
Schutz bieten würden, wie entweder die Auflagen nur mit einfachem völkerrechtlichen Rang trans-
portiert würden, oder wie das EU-Sekundärrecht unterhalb der universellen Menschenrechte steht. 



Das ist mit Art. 19 Abs. 4 GG unvereinbar.

Zusätzlich zu Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt ist der Angriff auf den Rang des GG auch über das Zustim- 
mungsgesetz zu Art. 136 Abs. 3 AEUV vorgesehen, weil dieses die Ratifikation von Art. 136 Abs. 
3 AEUV auch ohne Zweidrittelmehrheit will. Und mit Art. 136 Abs. 3 AEUV würden blankettartig 
auch eu-sekundärrechtliche Akte erlaubt. Wenn das EU-Sekundärrecht über Teilen des GG stehen 
sollte, dann käme das einer blankettartigen Umgehbarmachung von Teilen des GG ohne Zwei-
drittelmehrheit gleich.

Noch unvereinbarer mit Art. 19 Abs. 4 GG sind die Verschiebung des auf die EFSF anzuwenden-
den Rechts nach England und die Verschiebung des Gerichtsstands zum EUGH (für Streitigkeiten 
zwischen den Staaten) bzw. nach Luxemburg (für Streitigkeiten zwischen den Staaten und der 
EFSF) (Art. 16 EFSF-Rahmenvertrag, Abschnitt IV.3.2 dieser Verfassungsbeschwerden). Denn da- 
durch würden die Einwohner Deutschlands gegenüber der EFSF und deren Auflagen sowohl des 
Schutzes durch die deutschen Grundrechte und grundrechtsgleichen Rechte als auch des Schutzes 
durch das deutsche Bundesverfassungsgericht beraubt. Und sie würden für die Beurteilung des 
EFSF-Rechts dem Schutz der Grundrechte und grundrechtsgleichen Rechte des Grundgesetzes und 
dem Schutz der universellen Menschenrechte entzogen, und weil der EUGH keinerlei Befugnis hat, 
über die Verfassungen der Mitgliedsstaaten oder über universelle Menschenrechte zu urteilen 
(Abschnitt III.6.4 dieser Verafassungsbeschwerden). Die Unterwerfung des EFSF-Rahmenvertrags 
unter englisches Recht könnte höchstens dann und insoweit mit Art. 19 Abs. 4 GG vereinbar sein, 
wenn sich die Auswirkungen des EFSF-Rahmenvertrags auf privatrechtliche Auswirkungen 
beschränken würden, und wie es um die Auslegung allein privatrechtlicher Vertragsklauseln und 
nicht um die Aushebelung der in Deutschland geltenden verfassungsmäßigen und menschenrecht-
lichen Prüfungsmaßstäbe ginge.

Das Ungleichgewichtsverfahren, welches man nun auf Art. 9 Fiskalpakt und auf Art. 136 Abs. 3  
AEUV stützen will, kollidiert mit der Rechtsweggarantie durch die blankettartig beliebige 
Definierbarkeit der Ungleichgewichte, sodass die EU-Kommission mit Hilfe eben dieser 
Beliebigkeit ausnahmslos alle Staaten der Euro-zone ins Ungleichgewichtsverfahren zwingen 
könnte, um diesen bußgeldbewehrte „Empfehlungen“ zu machen zu allen beliebigen Bereichen der 
Lohn-, Finanz- und Wirtschaftspolitik der Mitgliedsstaaten. 
Die Blankettartigkeit des Ungleichgewichtsverfahrens zeigt sich besonders deutlich in den Begrün-
dungen der Verordnungsentwürfe zu dessen Einführung (Abschnitte V.5 und V.7 dieser Verfas-
sungsbeschwerden sowie Abschnitt V.11 zur Allkäuflichkeit im Sinne der Exportierbarmachung 
aller beliebigen bisher nicht handelbaren Güter). Danach will die EU-Kommission die Macht, vor 
allem Staaten mit hohen Leistungsbilanzdefiziten zur Exportierbarmachung aller von der Kommis-
sion gewünschten bisher unveräußerlichen Güter zu zwingen. Und die Staaten ohne Leistungs-
bilanzdefizite hätten dann eben durch den bei ihnen bestehenden geringeren Grad an Allkäuflichkeit 
wiederum deutliche Ungleichgewichte im Vergleich zu den schon weiter ausverkauften Staaten.
Unter den Ausverkauf würde aller Voraussicht nach auch die Käuflichmachung aller Naturdienst-
leistungen (siehe vor allem Abschnitte V.11 und X.3 dieser Verfassungsbeschwerden) fallen. Wenn 
alles käuflich würde, und darauf ist das Ungleichgewichtsverfahren ausgerichtet, dann würde dies 
zugleich auch den realen Einfluss des demokratisch zustande gekommenen Rechts auf die Wirt-
schaft marginalisieren und damit auch die Rechtsweggarantie.
Am Ungleichgewichtsverfahren und an der Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
sind vor allem ultra-vires die Aussetzung des Stimmrechts, die umgekehrte Abstimmung, die Aus-
dehnung der Bußgeldbewehrung und damit Ausdehnung der de-facto Verbindlichmachung von 
Empfehlungen, die Reduzierung der Sozialversicherung auf eine Mindestversorgung und die 
Enteig-nung der Privatrenten ohne ausdrückliche EU-Kompetenz dafür im Primärrecht, die 
Einführung der totalen Allkäuflichkeit über die Ungleichgewichtsverfahren und die Aufbrechung 
selbst der grund-legenden institutionsmäßigen und verfassungsmäßigen Strukturen der 



Mitgliedsstaaten unter offe-nem Bruch von Art. 4 EUV, des höchsten Artikels des EU-Primärrechts 
(siehe insoweit Abschnitt III.4 dieser Verfassungsbeschwerden) mittels Aufnötigung von 
Verfassungsänderungen (siehe Abschnitte IV.5.3 und V.1 dieser Verfassungsbeschwerden) und im 
Rahmen der Allkäuflichkeit durch die Ungleichgewichtsverfahren, sowie  (wieder über 
Ungleichgewichtsverfahren) die beliebi-gen Eingriffe der Kommission in Lohnpolitik, 
Finanzpolitik und Wirtschaftspolitik. Als ultra-vires-Verstoß zu werten sind auch die willkürliche 
Definierbarkeit der Ungleichgewichte durch die EU-Kommission und die beliebige Ausdehnung der 
Zuständigkeiten durch Auflagen und Empfehlun-gen (soweit das nicht heute schon bzgl. des 
Defizitkriteriums möglich ist). 
Art. 9 Fiskalpakt kollidiert auch mit der Rechtsweggarantie, weil dieser sich nicht hinreichend 
konkret auf eine Form von Ungleichgewichtsverfahren konzentriert, sondern man auf diesen immer 
neue Mechanismen im Namen der Verringerung makroökonomischer Ungleichgewichte stützen 
könnte, fast so blankettartig, nur mit anderem Vorwand wie im ersten Satz des Art. 136 Abs. 3 
AEUV.

Unvereinbar mit dem Grundrecht auf Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) ist auch die Erzwing-
barkeit der funktionellen Privatisierung sämtlicher hoheitlicher Aufgaben der Staaten der Eurozone 
im Rahmen der Ungleichgewichtsverfahren. Wenn hoheitliche Aufgaben, also Aufgaben von Exe-
kutive, Legislative und Judikative durch Unternehmen ausgeführt werden, dann hängt die Arbeits-
platzsicherheit der Beschäftigten nicht mehr primär von ihrer Treue zum geltenden Recht, sondern 
von ihrer Treue zum Unternehmen ab, was die Wahrscheinlichkeit von behördlichen Entscheidun-
gen aus Interessenkonflikten heraus entscheidend erhöht. Darüber hinaus zeigt besonders deutlich 
der in Abschnitt VIII.8 dieser Verfassungsbeschwerden zitierte Fall eines Jugendgefängnisses in 
den USA, dass die funktionelle Privatisierung die Korruption in erheblichem Maße fördert, und 
zwar in beide Richtungen, nicht nur innerhalb des funktionell privatisierten Bereichs und aus 
diesem heraus, sondern auch in diesen hinein. 
Außerdem wird so der Profitabilität im Verhältnis zur Durchsetzung des demokratisch legitimiert 
zustande gekommenen Rechts zu viel Gewicht gegeben, d. h., auch bereits außerhalb jeglicher 
Inter- essenkonflikte ein erheblicher finanzieller Anreiz zur Vernachlässigung der Rechtspflege 
geschaf-fen. Besonders unvereinbar mit Art. 19 Abs. 4 GG wäre die Privatisierung der Judikative, 
denn dann wäre mit Urteilen zu rechnen, bei deren Zustandekommen die eigenen Interessen des 
Recht-sprechungsunternehmens mit demokratisch legitimiertem Recht abgewogen würden. Es wäre 
durch die Privatisierung der hoheitlichen Einrichtungen des Staates im Rahmen der 
Ungleichgewichts-verfahren zur Exportierbachung der bisher nicht handelbaren Güter auch keine 
wirksame Dienstauf-sicht mehr sichergestellt, sodass die meisten hoheitlichen Entscheidungen aus 
Interessenkonflikten heraus gar nicht mehr öffentlich bekannt würden. 

Das Wort „Governance“ ist ein schillernder Begriff; jeder versteht darunter etwas anderes. In der 
deutschen Rechtswissenschaft wird es u. a. benutzt für die Vorstellung, hoheitliche Entscheidungen 
verhandelbar zu machen, also geltendes materielles Recht zur Verhandlungsbasis zu degradieren. 
Auf einem Markt ist es normal, dass wirtschaftlich stärkere Akteure für sich Sonderkonditionen 
aushandeln können. Bzgl. hoheitlicher Entscheidungen hingegen wäre es die weitgehende 
Legalisierung dessen, was man heutzutage als Korruption deuten würde. Da dieser Gedanke aber 
einmal gerade im Bereich solcher rechtswissenschaftlicher Richtungen in Deutschland, die zugleich 
auch die Vergabe möglichst vieler hoheitlicher Bereiche an privat anstreben, im Umlauf ist, und 
weil die Begründung der EU-Verordnungsentwürfe zu den wirtschaftlichen Ungleichgewichten 
keinerlei Ausnahme von der Exportierbarmachung bisher nicht handelbarer Güter benennt, wäre 
nach Inkrafttreten des Fiskalpakts auch mit der Legalisierung dessen, was man heute als Korruption 
deuten würde, zu rechnen. Damit könnten die demokratisch legitimierten Abgeordneten nur noch 
die Verhandlungsbasis für die hoheitlichen Entscheidungen der Exekutive und der Judikative 
festlegen. Auch vor Gericht würde dadurch Verhandlungsspielraum geschaffen, vom geltenden 
materiellen Recht abzuweichen. Das ist mit der  Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) unverein-



bar.

Ebenso ein drastischer Verstoß gegen Art. 19 Abs. 4 GG ist, dass die  Blankett-Ermächtigung des 
Art. 136 Abs. 3 AEUV bzw. der europäische Finanzierungsmechanis-mus und der Fiskalpakt selbst 
zum direkten Angriff auf die Verfassungstexte der Mitgliedsstaaten vorgesehen sind. Das beweist 
die Auflage von EU-Kommission, EZB und IWF gegenüber Grie-chenland, die griechische 
Verfassuung zu ändern (Abschnitt IV.5.3 dieser Verfassungsbeschwer-den), was unvereinbar ist mit 
Art. 4 EUV. Wie Leitsatz 4 des Lissabonurteils zutreffend ausführt, ist die EU nach Art. 4 EUV 
verpflichtet, die Verfassungsidentitäten der Mitgliedsstaaten zu achten. Und  Art. 4 EUV hat als 
Teil des EU-Primärrechts Vorrang vor EU-Verordnungen (Griechenland-Hilfe, EFSM) und vor 
intergouvernementalen Verträgen (EFSF-Rahmenvertrag, ESM und Fiskalpakt). Und hier will man 
noch mehr, als mit den Verfassungsidentitäten unvereinbare eu-rechtliche oder intergouvernemen-
tale Vorschriften durchsetzen. Man versucht, die Staaten, offensichtlich ohne hinreichende Rechts-
grundlage, die es in der Welt souveräner (Art. 2 Abs. 1 Uno-Charta) Staaten auch nicht geben 
könnte, zu zwingen, die Schutzmechanismen ihrer eigenen Ver fassungen zu schleifen. Beim euro-
päischen Finanzierungsmechanismus will man das alles mit der iwf-artigen Strenge ermöglichen. 
Solche Übergriffe im Rahmen des europäischen Finanzierungsmechanismus wären nach Inkraft-
treten des ESM ebenso auch gegenüber Deutschland zu erwarten, sobald man Deutschland erst 
einmal in die Mühlen des europäischen Finanzierungsmechanismus bekommen würde – oder über 
Erwägungsgründe 3+7 sowie Art. 6 Abs. 1+5 von EU-Verordnung 2011/385 (COD), soweit 
Deutschland versuchen würde, selbst dem europäischen Finanzierungsmechanismus zu entkommen, 
indem es sich noch anderswo als dort oder bei privaten Banken Geld leiht.
Unvereinbar mit der Rechtsweggarantie ist, dass Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt die Staaten verpflichten 
will, ihre Verfassung für sämtliche in Art. 3 Abs. 1 Fiskalpakt genannten und weitere von der 
Kommission gewünschte Inhalte zu öffnen, denn dabei geht es ja gerade darum, die Schutzwirkung 
der Grundrechte und grundrechtsgleichen Rechte aufzubrechen, damit man sich nicht mehr auf 
diese zur Abwehr sanktionsbewehrter Empfehlungen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt 
berufen kann.
Denn die Entscheidung über Grundgesetzänderungen kommt nur dem Parlament (Art. 79 GG) und 
dem Volk selbst (Art. 20 Abs. 2 S. 2 Alt. 2 GG, Abschnitt III.17 dieser Verfassungsbeschwerden) 
zu. Jegliche internationale Vereinbarungen gleich welchen Rangs, welche dazu angetan sind, die 
Bundestagsabgeordneten oder das Volk in ihrer Entscheidungsfindung bzgl. Grundgesetzänderun-
gen unter Druck zu setzen, sind verfassungswidrig. Umso mehr verfassungswidrig ist Art. 3 Abs. 2 
Fiskalpakt dadurch, dass er der Kommission auch noch ein Initiativrecht geben würde für die 
Formulierungen der Grundgesetzänderungen, sodass diese dadurch die Gelegenheit hätte, noch 
deutlich über die Inhalte von Art. 3 Abs. 1 Fiskalpakt hinaus Grundgesetzänderungen zu verlangen.
 
Wegen der geplanten Instrumentalisierbarkeit von Exekutive und Judikative der Mitgliedsstaaten 
durch die EU-Kommission zur Durchsetzung der Empfehlungen aus dem Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt ist es im Rahmen dieser Verfassungsbeschwerde nach Auffassung der Beschwerdeführe-
rin zum Schutz der Rechtsweggarantie darüber hinaus auch erforderlich, klarzustellen, dass der 
Treueid der in Deutschland hoheitliche Macht ausübenden Personen in erster Linie der Verfas-
sungsidentität gilt und nicht etwa vorgesetzten Personen, dem EU-Recht oder dem Rest des Grund-
gesetzes.
Aus den gleichen sowie aus den folgenden Gründen ist es unvereinbar mit der Rechtsweggarantie, 
dass Art. 8 Fiskalpakt auch noch die Erzwingung sämtlicher Inhalte von Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt 
durch den EUGH über Organleihe ermöglichen würde. Denn demokratisch legitimiert im EU-
Primärrecht ist die Rechtsprechungsmacht des EUGH allein für den eu-rechtlichen Raum und für 
den Raum der erweiterten Zusammenarbeit, soweit dieser zuvor formgerecht begründet wird (Art. 
20 EUV, Art. 329 AEUV, Abschnitt III.20 dieser Verfassungsbeschwerden) und sich den EUGH 
explizit ausleiht, aber gerade nicht in Fällen einer formell gescheiterten oder nur vorgetäuschten 
erweiterten Zusammenarbeit; und noch weniger darf der EUGH darüber urteilen, wie die 



Mitgliedsstaaten ihre Verfassungen zu ändern haben, denn der EUGH ist nur befugt, über 
autonomes Recht, und nicht über souveränes Recht, zu urteilen.
Unvereinbar mit der Rechtsweggarantie sind auch sämtliche Möglichkeiten von europäischem 
Finanzierungsmechanismus und EU-Wirtschaftsregierung für Ausnahmezustände, darunter vor 
allem über die Instrumentalisierung der Exekutive und Judikative über Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt und 
über die iwf-artige Strenge. Denn im Rahmen von Ausnahmezuständen liegt die faktische Möglich-
keit, Interessen unter Mißachtung materiellen und formellen Rechts einfach mit Gewalt durchzuset-
zen. Zur Vermeidung von Wiederholungen siehe Abschnitte IX.8 und XII. dieser Verfassungs-
beschwerden.

Unvereinbar mit dem Grundrecht auf Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) ist auch der Verstoß 
gegen das grundsätzliche völkerrechtliche Rückwirkungsverbot (siehe Abschnitt III.9 dieser Ver-
fassungsbeschwerden). 
 Da Art. 3, Art. 4, Art. 5 Abs. 1, Art. 7 und Art. 9 Fiskalpakt sowie Art. 136 Abs. 3 AEUV und auch 
der Fiskalpakt insgesamt keine ausdrückliche Rückwirkung enthalten, könnten der Fiskalpakt und 
Art. 136 Abs. 3 AEUV nach der WVRK auch keine rückwirkende Wirkung entfalten, und könnte er 
damit dem Ungleichgewichtsverfahren und der Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, 
soweit sie ultra-vires sind, keine Grundlage werden. Abgesehen davon, dass man selbst, wenn erst 
der Fiskalpakt geschaffen worden wäre, EU-Sekundärrecht nicht auf intergouvernementale Verträge 
stützen könnte. Trotzdem wird dieser Versuch unternommen, was eine deutliche Antwort des 
Bundesverfassungsgerichts zum Schutz der Rechtsweggarantie erfordert. Sonst könnte die EU sich 
alle beliebigen Kompetenzen anmaßen und diese einfach ohne primärrechtliche Grundlage fort-
setzen. 
Über unzulässige völkerrechtliche Rückwirkungen könnte die EU sich alle beliebigen Kompetenzen 
anmaßen, wozu sie keine Ermächtigung erhalten hat, und dann, wenn es auffällt, noch schnell eine 
Blankett-Ermächtigung nachschieben, ohne dass es die Mehrheit der Bevölkerung merkt, und ohne 
einen formellen Angriffspunkt zur Erreichung einer verfassungsrechtlichen Überprüfung durch das 
Bundesverfassungsgericht. Das ist mit dem Grundrecht auf Rechtweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) 
unvereinbar.

Unvereinbar mit dem Grundrecht auf Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) ist auch das über das 
staatsanaloge Machtinsignium der eigenen Steuerhoheit (Art. 36 Abs. 5 ESM-Vertrag) und daneben 
auch über die beliebige Ausweitbarkeit der Geldmittel (durch einen über Stimmrechtsaussetzung 
leicht umgehbaren Art. 10 Abs. 1 S. 3 ESM-Vertrag) und des Instrumentariums für Finanzhilfen 
(Art. 19 ESM-Vertrag) durch den ESM selbst angestrebte Hineinwachsen des ESM in die 
Supranationalität, ohne dass diese Absicht im ESM-Vertrag selbst rechtsklar formuliert würde. Die 
spätere Supranationalisierung von Fiskalpakt und ESM, bzw. bei Untersagung der Zustimmung 
zum ESM der über die Nutzung von Art. 10 Abs. 5 lit. c EFSF-Rahmenvertrag zum Ersatz-ESM 
umgebauten EFSF droht außerdem sogar ganz ohne jegliche weitere vertragliche Ver-einbarungen 
durchgesetzt zu werden, ganz einfach durch EUGH-Urteile, in welchem der EUGH feststellen 
würde, dass in Fiskalpakt, EFSF-Rahmenvertrag und ESM so weitreichende Vorschriften enthalten 
sind, dass es sich dabei also nur um bisher nur noch nicht als solches erkanntes zusätzli-ches EU-
Primärrecht handeln könne – völlig egal, ob irgendein Parlament in Europa jemals ermäch-tigt hat, 
diesen Verträgen primärrechtlichen Rang zu geben. Wer einen solchen Übergriff des EUGH in die 
Befugnisse der Exekutive, der Legislative und vor allem der Völker der Mitgliedsstaaten, nicht für 
möglich hält, sei nur an ultra-vires-Urteile wie Costa/Enel (Az. 6/64) und Francovich erinnert. 
Auch aus diesem Grund ist es bereits dem Grunde nach mit der Rechtsweggarantie unvereinbar, mit 
intergouvernementalen Verträgen Gegenstände zu regeln, welche im Zuständigkeitsbereich des eu-
rechtlichen Raums liegen. Daher ist es zum Schutz von Art. 19 Abs. 4 GG offensichtlich geboten, 
im Rahmen dieser Verfassungsbeschwerden über diese beabsichtigte Supranationalisierung von 
ESM, EFSF und Fiskalpakt ohne jegliche weitere Zustimmungsgesetze zu entscheiden.



Ebenso unvereinbar mit der Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) ist es, Staaten, die lediglich 
Gelder aus dem Euro-Rettungsschirm bzw. aus dessen zweiter Stufe erhalten haben,  in das  
Staateninsolvenzverfahren der Eurozone  zu zwingen (siehe Abschnitte IV.6.2.2, IV.6.2.3, IV.6.2.4 
und IV.6.2.5 dieser Verfas-sungsbeschwerden sowie Art. 12, Art. 16 und Art. 17 ESM-Vertrag), 
noch dazu ohne Benennung einer ausdrücklichen Rechtsmittelmöglichkeit für die Regierung, das 
Parlament, das Volk oder einzelne Bürger des betroffenen Landes, dagegen.
Denn die demokratisch legitimierte Entscheidung des jeweiligen Staates wäre es jeweils nur, Kredi-
te im Rahmen des Euro-Rettungsschirms in Anspruch zu nehmen und dafür seinen Einwohnern 
drakonische Auflagen des IWF (bzw. der Troika) zuzumuten. Im Staateninsolvenzverfahren wären 
die Auflagen zwar von ihrer Mißachtung der Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerstaaten 
vergleichbar wie beim Euro-Rettungsschirm, aber es wäre insoweit noch undemokratischer, als 
beim Euro-Rettungs-schirm die Menschen wenigstens noch die Chance hätten, mitzubekommen, 
wer die Grausamkeiten ersonnen hat, während sie beim ESM (über Wiener Initiative und 
Staateninsolvenz-verfahren), zumindest in Deutschland, wo die Identität der Gläubiger wie ein 
Staatsgeheimnis gehü-tet wird,  noch nicht einmal erfahren würden, von wem sie de-facto diesbzgl. 
beherrscht würden. Es mit der Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) i. V. m. dem 
grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) unvereinbar, wenn Staaten, noch dazu ohne jegliche 
explizite Rechtsmittelmöglichkeit, die Kredite von EFSM oder EFSF beantragt haben, allein auf 
Grund dessen gegen ihren Willen in ein Staateninsolvenzverfahren gezwungen werden können.

Unvereinbar mit der Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) ist es auch, wenn Art. 6 EU-VO 
2011/385 (COD) (Abschnitt VI.2.1 dieser Verfassungsbeschwerden) normiert, dass die Staaten, die 
sich woanders als bei Banken und beim europäischen Finanzierungsmechanismus Geld leihen, dann 
im Nachhinein von der EU-Kommission dafür iwf-artig strenge Auflagen erhalten. 

Unvereinbar mit dem Grundrecht auf Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) ist  auch Art. 12 Abs. 
4 Fiskalpakt (in der Fassung des Fiskalpakt 5 vom 21.01.2012), welcher es den Regierungschefs 
verbietet,  die Ergebnisse künftiger Euro-Gipfel aus ihrer Sicht zu verkünden, sondern dieses Recht 
allein dem Präsidenten der Eurogruppe  (derzeit der Bilderberger Jean-Claude Juncker) gibt. Das ist 
aus Sicht der Demokratie bzw. des grundrechtsgleichen Wahlrechts auch keine wesentliche 
Änderung im Vergleich zu den ersten vier Entwurfsfassungen des Fiskalpakts, wonach dieses Recht 
dem Präsidenten des Euro-Gipfels (derzeit der Bilderberger Herman van Rompuy) und dem 
Präsidenten der EU-Kommission (derzeit der Bilderberger Jose Manuel Barroso) zustehen sollte. 
Vergleiche dazu auch die Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011 (Abschnitt III.23 dieser 
Verfassungsbeschwerden).

Unvereinbar mit der Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) ist auch die Ermächtigung in §3 Abs. 2 
Nr. 3 StabMechG, dass der Bundestag Änderungen der EFSF-Rahmenvereinbarung allein durch 
einfachen Beschluss zustimmen können soll. Das ist unvereinbar mit Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG, 
welcher auch zum Schutz der  Rechtsweggarantie normiert, dass der Bundestag internationalen 
Verträgen nur in Form von Bundesgesetzen zustimmen darf. Denn Entwürfe zu Bundesgesetzen 
werden auf der Webseite des Bundestags veröffentlicht zusammen mit der Information, wann sie 
auf der Tagesordnung des Bundestags stehen, und nach Beschluss von Bundestag und Bundesrat, 
und wenn der Bundespräsident sie nicht dem Bundesverfassungsgericht vorlegt, werden sie ganz 
transparent im Bundesgesetzblatt verkündet. Einfache Beschlüsse hingegen werden insbesondere 
nicht im Bundesgesetzblatt sichtbar gemacht. Durch seine Bedeutung für die Rechtsweggarantie 
kann die Verletzung von Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG hier auch im Rahmen der Verfassungsbeschwerde 
(i. V. m. Art. 38 GG) gerügt werden.
Unvereinbar der Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) ist auch die ab der am 23.05.2012 
verkündeten Fassung in §3 Abs. 2 Nr. 2 StabMechG enthaltene Ermächtigung des Bundestags, 
Ausweitungen des Instrumentariums der EFSF durch einfachen Beschluss zuzustimmen. Die bereits 
bekannten Wünsche zur Ausweitung des Instrumentariums wie Eurobonds, Instrumentalisierung 



von EU-Fördermitteln zur Durchsetzung von EFSF-Auflagen und EFSF-Zahlungen direkt an 
Banken, haben jedoch eine solche Tragweite, dass sie, auch zur Sicherung der Rechtsweggarantie, 
nicht ohne rechtsklare Änderung des EFSF-Rahmenvertrags und auch nicht ohne ein rechtsklares 
Zustimmungsgesetz gem. Art. 59 Abs. 2 GG bewältigt werden dürfen

Unvereinbar mit Art. 19 Abs. 4 GG ist die Kappung des Rechtswegs durch die, wenngleich gem. 
Art. 48 WVRK unwirksame, Ratifizierung des ursprünglichen EFSF-Rahmenvertrags ohne vorheri-
gen parlamentarischen Beschluss (Art. 59 Abs. 2 GG) eines deutschen Zustimmungsgesetzes zu 
diesem durch die deutsche Bundesregierung (Abschnitte IV.3.1 + IV.3.4 dieser Verfassungs-
beschwerden), welche ausweislich ihrer Antwort vom 08.07.2010 auf eine Anfrage der grünen 
Bundestagsfraktion den EFSF-Rahmenvertrag damals rechtsirrtümlich für einen privatrechtlichen 
Vertrag hielt. Das lässt sich durch die Rechtsprechung eingrenzen, indem entweder die gesamte 
deutsche Zustimmung als nichtig beurteilt wird, oder indem dem EFSF-Rahmenvertrag und allem 
Handeln deutscher Vertreter in dessen Rahmen nur ein privatrechtlicher Rang beigemessen wird. 
Und ein etwaiger völkerrechtlicher Vertrauensschutz kann zeitlich für Deutschlands Teilnahme an 
der EFSF nur max. bis zum 30.06.2013 reichen (Art. 11 Abs. 3 EFSF-Rahmenvertrag). Außerdem 
ist nach Auffassung der Beschwerdeführerin durch die irrtümliche Ratifikation der Bundesregierung 
kein völkerrechtlicher Vertrauensschutz gegeben, denn die übrigen Mitgliedsstaaten hätten aus 
Erfahrung wissen können, dass in Deutschland nur der Bundespräsident zur Ratifikation befugt ist.

Das ESMFinG kollidiert mit Art. 19 Abs. 4 GG, weil erst durch sein Inkrafttreten das Zustim-
mungsgesetz zum ESM und dadurch auch der durch seine Auflagen Art. 19 Abs. 4 GG verletzende 
ESM in Kraft treten könnte.

Das Gesetz zur Änderung des BSchuWG ist unvereinbar mit der Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 
GG), weil die Muster-Kollektiven-Aktionsklauseln, an die es anknüpft, vor der Öffentlichkeit 
versteckt werden, um mögliche Verfassungskläger arglos zu halten und sie so von der Einlegung 
rechtzeitiger Verfassungsbeschwerden abzuhalten. Das Gesetz zur Änderung des BSchuWG kolli-
diert mit Art. 19 Abs. 4 GG, weil die tatsächlich bei Begebung der Staatsanleihen vereinbarten 
kollektiven Aktionsklauseln der Geheimhaltung vor der Öffentlichkeit unterliegen würden ebenso 
wie die Identität der größeren Gläubiger (§7 Abs. 5 BSchuWG). Auch die Möglichkeit der Vers- 
ssmmlung der privaten Gläubiger (§4b Abs. 8 BSchuWG), Deutschland politische Auflagen zu 
machen, ist unvereinbar mit Art. 19 Abs. 4 GG. Denn die Themengebiete und die Tiefe der Eingrif- 
fe dieser Auflagen wären selbst noch im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes zur Änderung 
des BSchuWG in keiner Weise begrenzt oder überschaubar, sodass gerade dadurch die Rechtsweg- 
garantie für die Einwohner Deutschlands umgangen würde. 
Am schwersten würde das BSchuWG die Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) dadurch verlet- 
zen, dass es über die kollektiven Aktionsklauseln den Gerichtsstand und das anwendbare Recht 
beliebig auf dem Globus verschieben könnte. Auf diese Weise könnten nach Belieben die für 
Deutschland geltenden Grund- und Menschenrechte umgangen werden, eine offensichtliche 
Verletzung von Art. 19 Abs. 4 GG. 
Darüber hinaus ist das Gesetz zur Änderung des BSchuWG unvereinbar mit Art. 19 Abs. 4 GG, 
weil die Gläubigerversammlung sich beliebige Entscheidungsbefugnisse gegenüber Deutschland 
geben könnte (§4b Abs. 1 BSchuWG), und weil der ESM Deutschland nach Inkrafttreten des ESM-
Vertrags jederzeit darauf verklagen könnte, die wenigen im Gesetz zur Änderung des BSchuWG 
enthaltenen Notbremsen (wie z. B. §4b Abs. 7 BSchuWG) zu entfernen.

Die Beschwerdeführerin wird durch das StabMechG und würde durch die Verkündung und noch 
schwerer durch das Inkrafttreten des ESMFinG, des Gesetzes zur Änderung des BSchuWG sowie 
der Zustimmungsgesetze zum Fiskalpakt, zu Art. 136 Abs. 3 AEUV und zum ESM-Vertrag selbst, 
gegenwärtig und unmittelbar in  ihrem Grundrecht auf die Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) 



verletzt. 
Sie wäre als Einwohnerin und Bürgerin Deutschlands selbst betroffen durch die ultra-vires-mäßige 
Stützung der EU-Verordnungen zum Ungleichgewichtsverfahren (Art. 9 Fiskalpakt) und zur 
haushaltsmäßigen Überwachung (Art. 5 Abs. 2 Fiskalpakt) sowie zur Verschärfung des Stabilitäts- 
und Wachstumspaktes (Art. 3, Art. 4, Art. 5 Abs. 1 und Art. 7 Fiskalpakt) auf einen intergouverne-
mentalen Vertrag wie den Fiskalpakt bzw. durch deren Stützung auf die Blankett-Ermächtigung des 
Art. 136 Abs. 3 AEUV – mit gravierendsten Folgen wie der Marginalisierung der Gesetzlichen 
Renten- und Krankenversicherung sowie der entschädigungslosen Enteignung der privaten Renten- 
und Lebensversicherungsansprüche über den verschärften Stabilitäts- und Wachst-umspakt und der 
totalen Kommerzialisierung aller Lebensbereiche über die Handelbarmachung sämtlicher nicht 
handelbarer Güter im Ungleichgewichtsverfahren, durch die Privatisierung auch der Gerichte im 
Rahmen der Ungleichgewichtsverfahren, durch die Verletzung des grds. Völkerrechtli-chen 
Rückwirkungsverbots, durch die Auflagen zur Grundgesetzänderung mitsamt Gefahr des Absturzes 
des Rangs des Grundgesetzes insbesondere über Art. 3 und Art. 8 Fiskalpakt,
durch die  Blankett-Ermächtigungen vor allem im Bereich der Ungleichgewichtsverfahren,  bzgl. 
der Inhalte der Empfehlungen beim Stabilitäts- und Wachstumspakt und der Auflagen für Kredite 
und teilweise Schuldenerlasse im Rahmen des europäischen Finanzierungsmechanismus, durch die 
Mit-Herrschaft ungewählter IWF-Mitarbeiter und ungewählter Gläubiger über Deutschland, durch 
die deutliche Erhöhung der Putschgefahr (darunter vor allem über Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt), durch 
die Instrumentalisierbarmachung der wichtigsten EU-Fördermittel (darunter am gravierendsten der 
Agrarmittel, der Kohäsions- und der Strukturmittel) für im EU-Primärrecht für diese nicht 
vorgesehene Zwecke (Abschnitt VI.2.1 dieser Verfassungbeschwerden),  und durch die 
demokratiewidrige Aufzwingbarkeit eines bereits nach dem Waldenfels-Urteil demokratiewidrigen 
Staateninsolvenzverfahrens betroffen.
Außerdem wäre sie betroffen durch die völlige Ignorierung (über die Verpflichtung zur IWF-Artig-
keit der Auflagen) der in Deutschland geltenden Grund- und Menschenrechte der Einwohner 
Deutschlands und durch  durch die Transportierung von IWF-Auflagen und iwf-typischen Auflagen 
mittels eu-sekundärrechtlichem Rang. Sie wäreaußerdem  betroffen durch die Möglich- keit des 
ESM und der EFSF, sich selbst ihr Instrumentarium und ihre Geldmittel zu erhöhen, sowie durch 
die Kompetenz von ESM und EFSF, ihre Laufzeiten selbst zu verlängern. Und sie wäre betroffen  
durch die zwangsweise Auferlegbarkeit der Wiener Initiative sowie des Staateninsolvenzverfahrens 
gegenüber allen Staaten, die Kredite aus dem Euro-Rettungsschirm bzw. aus dessen Fortsetzung im 
ESM erhalten haben (Art. 12, 16 und 17 ESM-Vertrag).
Sie wäre bei Verkündung und noch schwerer bei Inkrafttreten der Zustimmungsgesetze unmittelbar 
(ohne weiteren vorherigen Rechtsakt) und gegenwärtig (sofort bei Verkündung bzw. Inkrafttreten) 
betroffen, da bereits bei Verkündung und noch schwerer bei Inkrafttreten sich die Aushebelung des 
Grundrechts auf Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG)  ereignen würde. 

Die persönliche, unmittelbare und gegenwärtige Betroffenheit der Beschwerdeführerin ist auch ge- 
geben hinsichtlich der in den Abschnitten III.8, III.10 und III.17 geltend gemachten erforderlichen 
Volksabstimmungen, da insbesondere die Intransparenz um die Tragweite von Fiskalpakt, Art. 136 
Abs. 3 AEUV, ESM und EFSF-Rahmenvertrag und der daran anknüpfenden EU-Verordnungen 
(Abschnitte V.3 bis V.7 und VI.2 dieser Verfassungbeschwerden), das Verstecken insbesondere des 
ESM-Vertragstextes, der Muster-Kollektiven-Aktionsklauseln und des Fiskalpakt-Vertragstextes 
vor dem Volk und die  in zeitlichem Zusammenhang mit der  Präsentation der Verordnungsent-
würfe  zur Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung sichtbar gewordene Bereitschaft der Ergreifung 
rechtsstaatswidriger Maßnahmen das Ausmaß der Gefährdung der Rechtsweggarantie beweisen. 
Die sichtbar gewordene Bereitschaft zur Ergreifung rechtsstaatswidriger  Maßnahmen incl. der 
Stimmrechtsaussetzungen bei ESM, Stabilitäts- und Wachstumspakt und Ungleichgewichtsverfah-
ren beweisen zusammen mit der am 28.09.2011 erfolgten Zustimmung des Europaparlaments zu 
den fünf EU-Verordnungen zur Errichtung der Wirtschaftsregierung die dringende Gefahr, dass 
man diese Mechanismen selbst bei Untersagung der Zustimmung zum Fiskalpakt, zu Art. 136 Abs. 



3 AEUV, zum ESM und zum EFSF-Rahmenvertrag zumindest bzgl. Wirtschaftsregierung und 
EFSF einfach weiterhin anwenden sowie die EFSF einfach zum Ersatz-ESM umbauen würde. Die 
unmittelbare und gegenwärtige Betroffenheit bzgl. der Erforderlichkeit der geltend gemachten 
Volksabstimmungen ergibt sich daraus, dass es der Beschwerdeführerin nicht zumutbar wäre, auf 
eine reine Untersagung der Zustimmung zu EFSF-Rahmenvertrag, ESM und Fiskalpakt zu 
vertrauen, und dann im Falle der ultra-vires-mäßigen und durch demokratiefeindliche Maßnahmen 
flankierten Durchsetzung der genannten Mechanismen erneut eine derart umfangreiche Klage 
formulieren zu müssen. Bis das geschafft wäre, könnte längst eine offene Diktatur entstanden sein.

Auch durch die Verkündung im Bundesgesetzblatt des geänderten StabMechG ist die Beschwerde-
führerin selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen. Denn §3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG 
ermächtigt den Bundestag, Änderungen des EFSF-Rahmenvertrags durch einfachen Beschluss 
zuzustimmen. Der geänderte EFSF-Rahmenvertrag enthält bereits so gut wie alle Grausamkeiten 
des ESM bis auf die Ermächtigung der privaten Gläubiger zu verbindlichen politischen Auflagen 
und die rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse (siehe Abschnitte IV.3.2  und IV.6.2.5 dieser 
Verfassungsbeschwer-den).

Die Beschwerdeführerin macht die Verletzung des Grundrechts auf Rechtsweggarantie (Art. 19 
Abs. 4 GG) i. V. m. dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) geltend, auch soweit es die 
Kompetenz der Bundes-tagsabgeordneten angeht, ihre Rechte zu schützen, und soweit es um die in 
diesen Verfassungs-beschwerden geltend gemachten Volksabstimmungen auf Bundesebene, auch 
zum Schutz der Gewaltenverschränkung und der Rechtsstaatlichkeit im materiellen Sinne, geht.  

X. Übersicht über die Verletzung von Strukturprinzipien, Staatsauftrag europäische Integration und 
freiheitlich-demokratischer Grundordnung

X.1 Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG) (i. V. m. Art. 38 GG)

Nach Rn. 216+217 des  Lissabon-Urteils ist die Demokratie nicht abwägungsfähig, sie ist 
unantastbar, wie die Menschenwürde. Sie ist bereits vorverfassungsrechtlich (Rn. 179). Die 
Ewigkeitsgarantie aus Art. 79 Abs. 3 GG, welche die Verfügung über die Identität der freiheitlichen 
Verfassungsordnung selbst dem verfassungsändernden Gesetzgeber aus der Hand nimmt, leitet sich 
auch aus der Demokratie und deren Unantastbarkeit und Vorverfassungsrechtlichkeit her. Die am 
konkretesten formulierten Auflagen des Lissabon-Urteils beziehen sich auf den Schutz der 
Demokratie, insbe-sondere auf die durch das grundrechtsgleiche Wahlrecht aus Art. 38 GG 
bewirkte demokratische Legitimation und deren kompetenzmäßige Abgrenzung gegenüber der EU-
Ebene.

Alle Staatsgewalt geht in Deutschland vom Volke aus (Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG). Das Volk tut dies 
auf drei verschiedene Weisen: durch Wahlen, durch Abstimmungen und durch besondere Organe 
der Legislative, Exekutive und Judikative. Auf Grund ihrer Unantastbarkeit ist die Demokratie ins- 
gesamt geschützt, nicht nur ihr Wesensgehalt. Rn. 211 zeigt darüber hinaus die Gewichtung inner-
halb des Strukturprinzips Demokratie auf, indem dort festgestellt wird, dass das „Recht der Bürger, 
in Freiheit und Gleichheit durch Wahlen und Abstimmungen die öffentliche Gewalt personell und 
sachlich zu bestimmen“, „der elementare Bestandteil des Demokratieprinzips“ ist. Daraus folgt im 
Umkehrschluss, dass die staatlichen Organe nicht zum Wesensgehalt des Demokratieprinzips gehö-
ren, dass das Grundgesetz also Wahlen und Abstimmungen mehr Gewicht geben will als Legislati- 
ve, Exekutive und Judikative. Da die Demokratie aber unantastbar ist wie die Menschenwürde aus 
Art. 1 Abs. 1 GG und nicht nur unverletzlich und unveräußerlich wie alle übrigen Grund- und 



Menschenrechte in Deutschland, sind die besonderen „Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden 
Gewalt und der Rechtsprechung“ (Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG) ebenso durch die Unantastbarkeit ge-
schützt. Für die Wahlen wiederum sieht des Grundgesetz ein etwas größeres Gewicht als für die 
Abstimmungen vor, was sich daran zeigt, dass es für die Wahlen ein eigenes grundrechtsgleiches 
Recht (Art. 38 GG) gibt. Zugleich zeigt aber auch Rn. 212 des Lissabonurteils mit der Formulierung 
„zu gleichem Anteil“ in Bezug auf die  „personelle“ und die „sachliche“ Entscheidungsmacht des 
deutschen Volkes, dass bzgl. der politischen Entscheidungen Wahlen und Abstimmungen  vom 
Grundgesetz her gleichgestellt sind. Ein Vorrang der Wahlen existiert allein hinsichtlich der erfor- 
derlichen Quoren, die das Volk selbst für Volksbegehren braucht, die hoch genug sein müssen, um 
das Wahlrecht nicht zu entleeren, aber niedrig genug, um dem Gleichrang zwischen Wahlen und 
Abstimmungen hinsichtlich der Entscheidung gerecht zu werden. Aus dem besonderen Gewicht von 
Wahlen und Abstimmungen innerhalb des Demokratieprinzips erklärt sich z. B. auch die Aussage 
des ehemaligen Bundeskanzlers Willy Brandt, die Politiker seien „Gewählte“ und keine 
„Auserwählten“, sie seien Diener des Volkes.

Zu dem vom Parlamentarischen Rat gewollten Maß an Abstimmungen siehe auch Abschnitt III.10.1 
dieser Verfassungsbeschwerden.

In Rn. 218 sagt das Lissabonurteil:
„Die Verletzung der in Art. 79 Abs. 3 GG festgelegten Verfassungsidentität ist aus der Sicht des 
Demokratieprinzips zugleich ein Übergriff in die verfassungsgebende Gewalt des Volkes. Die 
verfassungsgebende Gewalt hat insofern den Vertretern und Organen des Volkes kein Mandat 
erteilt, über die Verfassungsidentität zu verfügen. Keinem Verfassungsorgan ist die Kompetenz 
eingeräumt, die nach Art.79 Abs.3 GG grundlegenden Verfassungsprinzipien zu verändern. Darüber 
wacht das Bundesverfassungsgericht.“

Sämtliche in diesen Verfassungsbeschwerden geltend gemachten Verletzungen der Menschenwürde 
und der Strukturprinzipien sowie der Wesensgehalte aller Grundrechte und grundrechtsgleichen 
Rechte werden daher hiermit zugleich als Verletzungen der Demokratie geltend gemacht (Rn. 217 
letzter Satz Lissabonurteil).                                                                                                                
Darüber hinaus wird auch die Verletzung von Art. 1 Abs. 2 GG durch Ignorierung der universellen 
Menschenrechte zugleich als Verletzung des Demokratieprinzips geltend gemacht, weil auch die 
Unveräußerlichkeit und Unverletzlichkeit der universellen Menschenrechte in Art. 1 GG steht und 
damit unter dem Schutz der außer von der Menschenwürde  auch von derDemokratie abgeleiteten 
Ewigkeitsgarantie (Art. 79 Abs. 3 GG) steht. Das ist auf Grund der Demokratie allein schon 
geboten aus Respekt vor der Unterzeichung der jeweiligen Menschenrechtsverträge durch die 
Bundesregie-rung und durch die Zustimmung zu den jeweiligen Menschenrechtsverträgen durch 
Bundestag und Bundesrat. Es war offensichtlich der Wille der damaligen Mehrheiten in 
Bundesregierung, Bundes-tag und Bundesrat, an die in ihrer Verantwortungszeit ratifizierten 
Menschenrechte nicht nur sich, sondern auch nachfolgende Regierungsmitglieder und 
Parlamentarier sowie „jeden einzelnen und jedes Organ der Gesellschaft“ (Präambel der AEMR) zu 
binden. Es wäre ein besonders tiefer Ein-griff in die Demokratie, wenn ausgerechnet jetzt, wo mit 
dem europäischen Finanzierungsmechanis-mus und mit der EU-Wirtschaftsregierung, die man 
beide auf die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV und bzgl. des ESM auch auf den 
ESM-Vertrag stützen will, zum Sturmangriff auf alle sozialen Rechte der Einwohner der 
Schuldnerstaaten geblasen wird, die universellen sozialen Menschenrechte, die von ihrem 
Schutzumfang deutlich über den des Sozialstaatsprinzips des Grundgesetzes allein hinausgehen, 
ignoriert und damit veräußert würden.

Das Wahlrecht hat, wie sich an Art. 38 GG besonders deutlich zeigt,  innerhalb des Strukturprinzips 
Demokratie eine herausgehobene Position. Darum werden alle in diesen Verfassungsbeschwerden 
geltend gemachten Verletzungen von Art. 38 GG zugleich auch als Verletzungen der Demokratie 



geltend gemacht. Und alle Verletzungen der Achtungs-, Schutz- und Erfüllungspflichten der staatli-
chen Organe gegenüber der Demokratie werden i. V. m. Art. 38 GG geltend gemacht, weil alle 
staatlichen Organe ihre Macht direkt oder indirekt vom Wahlakt abgeleitet erhalten haben. 

                                                                                                                                                                 
Laut Rn. 244 des Lissabonurteils „darf die europäische Integration“ nicht „zu einer Aushöhlung des 
demokratischen Herrschaftssystems in Deutschland führen“.

Das beinhaltet insbesondere auch, dass die Ausübung aller hoheitlicher Gewalt in Deutschland auf 
eine ununterbrochene demokratische Legitimationskette gestützt sein muss, denn gem. Art. 20 Abs. 
2 S. 1 GG geht in Deutschland alle Staatsgewalt vom Volke aus. Das machen das erste und das 
vierte Merkmal der freiheitlich-demokratischen Grundordnung (siehe Abschnitt X.6 dieser Verfas-
sungsbeschwerden) bzgl. der Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber dem Parlament und des 
Parlaments gegenüber den Wählern besonders deutlich.

Durch den europäischen Finanzierungsmechanismus und die EU-Wirtschaftsregierung würde 
jedoch die demokratische Legitimationskette bereits personell an mehreren Stellen durchtrennt.

Das zeigt sich am deutlichsten beim europäischen Finanzierungsmechanismus, wo im Rahmen der 
ersten beiden Stufen (EFSM und EFSF) beliebige Auflagen von in keiner Weise demokratisch 
legitimierten IWF-Mitarbeitern bestimmt werden – obwohl die weitgehende straf- und haftungs- 
rechtliche Immunität beim IWF nachweislich zur weiten Ausbreitung eines krankhaften Mangels an 
Mitgefühl bis zu hin zu einem psychopathischen Ausmaß geführt hat (siehe insbesondere Abschnit-
te IV.5 und XII.8 dieser Verfassungsbeschwerden). Würden die IWF-Mitarbeiter vom Volk 
gewählt, und wären sie straf- und haftungsmäßig mindestens so belangbar wie Beamte, würden sie 
sich mit Sparauflagen begnügen, die niemanden verhungern oder medizinisch unversorgt lassen 
würden. Das ist eine offensichtliche Durchtrennung der demokratischen Legitimationskette, denn so 
masochistisch ist das Volk zumindest in seiner überwältigenden Mehrheit nicht.
Der ESM wäre sogar gem. Art. 32 ESM-Vertrag zusäztlich zur straf- und haftungsrechtlichen 
Immunität auch noch immun vor gerichtlicher Verfolgung, vor Beschlagnahme, vor Akteneinsicht, 
vor dem Betreten seiner Räumlichkeiten und bzgl. seines gesamten Eigentums (Abschnitt IV.6.2.5 
dieser Verfassungsbeschwerden). Die Versuchung zur willkürlich beliebigen Missachtung gelten-
den Rechts ist beim ESM dadurch noch um einiges größer als beim IWF, unvereinbar mit dem Art. 
der Demokratie.
Ebenso offensichtlich ist die Durchtrennung im  ESM (Wiener Initiative und Staateninsolvenz-
verfahren), wo man sogar noch die privaten Gläubiger die Auflagen machen lassen (Art. 12 ESM-
Vertrag) und sie dabei auf die IWF-Artigkeit der Auflagen (Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV, Präambel 
EFSF-Rahmenvertrag, Erwägungsgründe 2, 3, und 6 sowie Art. 3 und Art. 12 ESM-Vertrag, 
Erklärung der Eurogruppe vom 28.11.2010, Nr. 49 des Berichts der Task Force vom 21.10.2010 , 
Ecofin-Rat vom 10.05. 2010 und Nr. 17 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011) 
verpflichten will. Dort würde  man private Gläubiger darauf verpflichten, zumindest in den 
besonders sensiblen Bereichen der Versorgung mit Nahrung und mit medizinischen Leistungen so 
unerbittliche Auflagen zu machen, als würden die privaten Gläubiger unter einem krankhaften 
Mangel an Mitgefühl leiden. Das hat das Volk niemals legitimiert. Ebensowenig hat das Volk sich 
die privaten Gläubiger ausgesucht. Dass man in Deutschland dem Staat große Mengen Geld leihen 
kann, ohne dass es eine Volksabstimmung gibt, ob das Volk den jeweiligen Gläubiger haben will, 
ist demokratisch verantwortbar, solange der Gläubiger daraus keine hoheitlichen Rechte ableiten 
kann. Selbst die Tatsache, dass in Deutschland den Bürgern gegenüber geheim gehalten wird, wer 
die Gläubiger des Staates und damit indirekt die Gläubiger der Bürger sind, wäre möglicherweise 
noch verfassungsgemäß, wenn es nicht unternommen würde, den Gläubigern hoheitliche Macht 
über Deutschland zu geben (siehe auch Abschnitt IX.4 dieser Verfassungsbeschwerden).



Aber genau das, die Ausstattung der Gläubiger des Staates mit hoheitlicher Macht durch die Befug-
nis, den Staaten der Eurozone verbindliche Auflagen im Gegenzug für Schuldenerlasse zu machen 
(Abschnitte IV.6.2.2 , IV.6.2.4 und IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden sowie Art. 12 ESM-
Vertrag), will man nun in der Wiener Initiative und im Staateninsolvenzverfahren innerhalb des 
ESM der Eurozone einführen. Also die auflagenbezogene legislative und exekutive Mit-Herrschaft 
der privaten Gläubiger auch über das  deutsche Volk, durch Gläubiger, die das deutsche Volk weder 
ausgewählt, noch genehmigt hat, noch nicht einmal beim Namen genannt bekommt.

Anders als bei den IWF-Mitarbeitern und bei den privaten Gläubigern, die jeweils in keiner demo-
kratischen Legitimationskette zum Volk stehen,  ist die EU-Kommission drei Stufen vom Volk 
entfernt, also sehr indirekt, demokratisch legitimiert. Aus der wahlaktsmäßig großen Entfernung 
zum Volk folgt jedoch, dass die Machtbefugnisse der Kommission begrenzter sein müssen als z. B. 
die des Europaparlaments und des Bundestags, die jeweils eine Stufe vom Volk entfernt sind, und 
als der zwei Stufen vom Volk entfernten Bundesregierung. Dies umso mehr, als gerade die in Punkt 
7.2.1 des Stabilitäts- und Wachstumsprogramms der griechischen Regierung mit der Zusage der 
Marktöffnung für die (vom griechischen Volk wie von kaum einem anderen Volk in Europa abge-
lehnte) Gentechnik in der Landwirtschaft beweist, dass die Kommission zumindest im Bereich der 
Gentechnik in der Landwirtschaft ungewählten Lobbyisten gleichheitswidrig ermöglicht, an der drei 
Stufen vom Volk legitimationsmäßig entfernten hoheitlichen Macht der Kommission indirekt in 
entscheidendem Maße auf Kosten der Völker zu partizipieren.
Die Machtergreifung der Kommission als EU-Wirtschaftsregierung über den Fiskalpakt (Abschnitt 
V.1 dieser Verfassungsbeschwerden) und über den Umbau des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
sowie über die Einführung des Ungleichgewichtsverfahrens und der haushaltsmäßigen Überwa-
chung, die ohne die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV, und weil man auf 
intergouvernementale Verträge wie den Fiskalpakt kein EU-Sekundärrecht stützen kann (Abschnitt 
III.20 dieser Verfassungsbeschwerden), völlig ultra-vires sind, ist damit unvereinbar, zumal die EU-
Kommission gerade im Bereich der grünen Gentechnik ihre Befangenheit auf Grund übergroßer 
Nähe zur Gentechniklobby längst gegenüber Griechenland aufs drastischste bewiesen hat. Alles, 
was weiter unten in diesem Abschnitt in Zusammenhang mit der EU-Wirtschaftsregierung als 
Verstöße gegen die Demokratie geltend gemacht wird, ist zugleich auch im Lichte der 
wahlaktmäßig-legitmatorischen Ferne der Kommission gegenüber den Völkern Europas 
einschließlich des deutschen Volkes  und im Lichte der offensichtlichen Nähe der EU-Kommission 
zur Gentechniklobby, als wäre die Gentechniklobby das Volk, zu verstehen. 

Unvereinbar mit der unantastbaren (Rn. 216+217 des Lissabonurteils) Demokratie ist  auch Art. 12 
Abs. 4 Fiskalpakt (in der Fassung des Fiskalpakt 5 vom 21.01.2012), welcher es den 
Regierungschefs ver- bietet,  die Ergebnisse künftiger Euro-Gipfel aus ihrer Sicht zu verkünden, 
sondern dieses Recht allein dem Präsidenten der Eurogruppe  (derzeit der Bilderberger Jean-Claude 
Juncker) gibt. Das ist aus Sicht der Demokratie bzw. des grundrechtsgleichen Wahlrechts auch 
keine wesentliche Ände-rung im Vergleich zu den ersten vier Entwurfsfassungen des Fiskalpakts, 
wonach dieses Recht dem Präsidenten des Euro-Gipfels (derzeit der Bilderberger Herman van 
Rompuy) und dem Präsidenten der EU-Kommission (derzeit der Bilderberger Jose Manuel Barroso) 
zustehen sollte.
Laut  Nr. 33 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011 sowie Nr. 10 von Anhang 1 
dieser Stellungnahme war für die Euro-Gipfel die Regelung entsprechend den ersten vier 
Entwurfsfassun-gen des Fiskalpakts vorgesehen. Außerdem wurde auf dem Euro-Gipfel vom 
26.10.2011 beschlos-sen, dass die Ergebnisse der Eurogruppe nur noch verkündet werden dürften 
durch den Präsidenten der Eurogruppe (derzeit Jean-Claude Juncker) und den Währungskommissar 
(derzeit Olli Rehn), was sich aber zumindet im Fiskalpakt bisher nicht wieder findet. 
Unvereinbar mit der Demokratie bzw. dem grundrechtsgleichen Wahlrecht ist daran, dass die  
Regierungschefs (beim Euro-Gipfel) und die Finanzminister (bei der Eurogruppe) beschließen 
können, was sie wollen, es aber anstelle der demokratisch legitimierten Regierungschefs und 



Finanz-minister jeweils Bilderberg-Mitglieder in der Hand hätten, stattdessen die Beschlüsse der 
Öffentlich-keit mitzuteilen, welche sie gerne gehabt hätten. Da die Regierungschefs sich 
verpflichtet haben, dem nicht zu widersprechen, würden als Folge dann die verkündeten statt der 
wirklich getroffenen Beschlüsse umgesetzt. Das ist eine offensichtliche Durchtrennung der 
demokratischen Legitima-tionskette, weil die verkündeten Ergebnisse der Euro-Gipfel de facto in 
der Hand von Bilderberg lägen und nicht mehr in der Hand der demokratisch gewählten und 
legitimatorisch nur 2 Stufen vom Wähler entfernten Regierungschefs, und damit unvereinbar mit 
dem Strukturprinzip Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG).

Unvereinbar mit der unantastbaren (Rn. 216+217 Lissabonurteil) Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 
GG) ist auch die Ermächtigung in §3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG, dass der Bundestag Änderungen der 
EFSF-Rahmenvereinbarung allein durch einfachen Beschluss zustimmen können soll. Das ist 
unvereinbar mit Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG, welcher auch zum Schutz der Demokratie normiert, dass 
der Bundestag internationalen Verträgen nur in Form von Bundesgesetzen zustimmen darf. Denn 
Entwürfe zu Bundesgesetzen werden auf der Webseite des Bundestags veröffentlicht zusammen mit 
der Infor-mation, wann sie auf der Tagesordnung des Bundestags stehen, und nach Beschluss von 
Bundestag und Bundesrat, und wenn der Bundespräsident sie nicht dem Bundesverfassungsgericht 
vorlegt, werden sie ganz transparent im Bundesgesetzblatt verkündet. Einfache Beschlüsse 
hingegen werden insbesondere nicht im Bundesgesetzblatt sichtbar gemacht. Durch seine 
Bedeutung für das grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG) und die Demokratie (Art. 20 Abs. 
1+2 GG) kann die Verletzung von Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG hier auch im Rahmen der 
Verfassungsbeschwerde gerügt werden. 
Unvereinbar mit der unantastbaren (Rn. 216+217 Lissabonurteil) Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 
GG)  ist auch die ab der am 23.05.2012 verkündeten Fassung in §3 Abs. 2 Nr. 2 StabMechG 
enthaltene Ermächtigung des Bundestags, Ausweitungen des Instrumentariums der EFSF durch 
einfachen Beschluss zuzustimmen. Die bereits bekannten Wünsche zur Ausweitung des Instrumen-
tariums wie Eurobonds, Instrumentalisierung von EU-Fördermitteln zur Durchsetzung von EFSF-
Auflagen und EFSF-Zahlungen direkt an Banken, haben jedoch eine solche Tragweite, dass sie im 
Hinblick auf die demokratische Legitimationskette, nicht ohne rechtsklare Änderung des EFSF-
Rahmenvertrags und auch nicht ohne ein rechtsklares Zustimmungsgesetz gem. Art. 59 Abs. 2 GG 
bewältigt werden dürfen. 

Unvereinbar mit der unantastbaren Demokratie (Rn. 216+217 Lissabonurteil; Art. 20 Abs. 1+2 GG) 
ist die Durchbrechung der demokratischen Legitimationskette durch die, wenngleich gem. Art. 48 
WVRK unwirksame, Ratifizierung des ursprünglichen EFSF-Rahmenvertrags ohne vorhe-rigen 
parlamentarischen Beschluss (Art. 59 Abs. 2 GG) eines deutschen Zustimmungsgesetzes zu diesem 
durch die deutsche Bundesregierung (Abschnitte IV.3.1 + IV.3.4 dieser Verfassungsbe-schwerden), 
welche ausweislich ihrer Antwort vom 08.07.2010 auf eine Anfrage der grünen Bundestagsfraktion 
den EFSF-Rahmenvertrag damals rechtsirrtümlich für einen privatrechtlichen Vertrag hielt. Das 
lässt sich durch die Rechtsprechung eingrenzen, indem entweder die gesamte deutsche Zustimmung 
als nichtig beurteilt wird, oder indem dem EFSF-Rahmenvertrag und allem Handeln deutscher 
Vertreter in dessen Rahmen nur ein privatrechtlicher Rang beigemessen wird. Und ein etwaiger 
völkerrechtlicher Vertrauensschutz kann zeitlich für Deutschlands Teilnahme an der EFSF nur max. 
bis zum 30.06.2013 reichen (Art. 11 Abs. 3 EFSF-Rahmenvertrag). Darüber hinaus ist die 
Beschwerdeführerin der Rechtsauffassung, dass schon deshalb kein völkerrechtlicher 
Vertrauensschutz geschaffen worden ist, weil den anderen europäischen Staaten aus Erfahrung hätte 
bekannt sein müssen, dass in Deutschland nur der Bundespräsident zur Ratifizierung befugt ist.

Noch unvereinbarer mit der Demokratie sind die Verschiebung des auf die EFSF anzuwendenden 
Rechts nach England und die Verschiebung des Gerichtsstands zum EUGH (für Streitigkeiten 
zwischen den Staaten) bzw. nach Luxemburg (für Streitigkeiten zwischen den Staaten und der 



EFSF) (Art. 16 EFSF-Rahmenvertrag, Abschnitt IV.3.2 dieser Verfassungsbeschwerden). Denn das 
dort anzuwendende Recht ist demokratisch nur durch das britische Volk wahlaktmäßig legitimiert. 
Das Grundgesetz lässt die Rechtsetzung nur durch das Volk selbst (Art. 20 Abs. 2 S. 2 Alt. 2 GG) 
sowie in der im GG näher vorgegebenen Weise durch das deutsche Parlament in Form deutscher 
Gesetze bzw. deutscher Zustimmungsgesetze zu internationalen Verträgen zu. Die Transponierung 
von anderen Völkern demokratisch zu verantwortenden hoheitlichen Rechts nach Deutschland, ins-
besondere bei gleichzeitiger Aushebelung der Schutzwirkung der deutschen Grundrechte, grund- 
rechtsgleichen Rechte und Strukturprinzipien (incl. der Demokratie) kommt einem Übergriff in die 
verfassungsgebende Macht des Volkes gleich, auch wenn man dies auf dem Umweg über völker-
rechtliche Verträge unternimmt. Die Unterwerfung des EFSF-Rahmenvertrags unter englisches 
Recht wäre nur dann grundgesetzkonform, wenn sich seine Auswirkungen auf privatrechtliche 
Auswirkungen beschränken würden, was aber nicht der Fall ist.

Besonders deutlich wird die Durchtrennung der demokratischen Legitimationskette auch bzgl. der 
Strenge gegenüber dem Volk bei der Durchsetzung der von IWF bzw. der Troika (beim gesamten 
europäischen Finanzierungsmechanismus), privaten Gläubigern (beim ESM) und EU-Kommission 
(bei der EU- Wirtschaftsregierung) gemachten Auflagen (bzw. bußgeldbewehrten 
„Empfehlungen“). 

So wurde in Griechenland die Lockerung des Kündigungsschutzes mittels der Notstandsbefugnisse 
aus Art. 44 der griechischen Verfassung durchgesetzt (Abschnitt XII.3 dieser Verfassungsbeschwer-
den). Rumänien verpflichtete sich gegenüber dem IWF zur Ausrufung des Notstands für die Umge- 
staltung der rumänischen Finanzverwaltung (Abschnitt XII.2 dieser Verfassungsbeschwerden), was 
nach Auffassung der Beschwerdeführerin nur durch vergleichbar tiefe Eingriffe (etwa funktionelle 
Privatisierung) erklärlich sein kann, also durch zumindest vergleichbar tiefe Eingriffe wie die des 
IWF ins rumänische Gesundheitswesen. In Thailand wurde 1997 der Ausnahmezustand eingeführt 
zur Schließung von Schulen und Krankenhäusern zur Erfüllung von IWF-Auflagen (Abschnitt 
XII.1 dieser Verfassungsbeschwerden). In Spanien wurde er ausgerufen anlässlich der 
Einschüchterung streikender Fluglotsen (Abschnitt XII.5 dieser Verfassungsbeschwerden), dürfte 
aber weitaus mehr praktische Bedeutung haben im Hinblick auf den Hunger, der sich in Spanien 
derzeit durch die voll-ständige Streichung der Hilfe zum Lebensunterhalt für Langzeitarbeitslose in 
Spanien entwickelt. Wie in Abschnitt XII.4 dieser Verfassungsbeschwerden dargelegt, hat der sich 
der portugiesischen Staatsbürgerschaft erfreuende EU-Kommissionspräsident Jose Manuel Barroso 
im Juni 2010 bereits für den Fall der Ablehnung des Euro-Stabilisierungsmechanismus über die 
Möglichkeit von Dikta-turen in Griechenland, Spanien und Portugal nachgedacht, woran sich 
Griechenland und Spanien bzgl. des Notstands inzwischen nicht unerheblich angenähert haben.
Und das ist erst die Strenge zur Durchsetzung von Sparmaßnahmen sowie (außer vielleicht in Spa-
nien) von über das Sparen hinausgehende iwf-artigen Auflagen. Nach Inkrafttreten von Fiskalpakt 
und ESM ist daher mit noch wesentlich drastischeren demokratiefeindlichen Maßnahmen zu 
rechnen. Das gleiche gilt, wenn es erst einmal verbindlich werden soll mit der Um-gestaltung des 
Stabilitäts- und Wachstumspaktes zur Errichtung der  EU-Wirtschaftsregierung, insbesondere nach 
dem Beschluss vom 28.09.2011 über die fünf EU-Verordnungen. Denn beim europäischen 
Finanzierungsmechanismus geht es ja, aus Sicht der Macht der Kommission, nur um den 
Machtzuwachs von IWF und privaten Gläubigern, während es bei der EU-Wirt-schaftsregierung um 
ihre eigene Machtergreifung geht. Und schon für den IWF hat Barroso laut Daily Mail über 
Diktatur selbst für sein eigenes Heimatland nachgedacht.

Dass die sehr konkrete Gefahr besteht, dass Vorwände geschaffen werden für einen Ausnahmezu-
stand für Deutschland zur Durchsetzung EFSF-Rahmenvertrag, ESM und Fiskalpakt sowie der an 
diese anknüpfenden EU-Verordnungen (Abschnitte V.3 – V.7 und VI.2 dieser Verfassungsbe-
schwerden) und von im Rahmen dieser Mechanismen verlangten Verfassungsänderungen, hat die 



Beschwerdeführerin in Abschnitt XII.6 dieser Verfassungsbeschwerden dargelegt. 

Jegliche Form von Ausnahmezustand zur Durchsetzung der Macht ungewählter Herrscher (also von 
in keiner Weise vom Volk ausgehender Herrschaftsgewalt) wie des IWF und der privaten Gläubiger 
(Art. 12 ESM-Vertrag)  sowie zur Durchsetzung der Macht vom Volk drei Stufen entfernter 
Institutionen wie der EU-Kommision ist mit der in Deutschland unantastbaren Demokratie 
unvereinbar (Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG). Auch jegliche Anwendungen von Notstandsartikeln wie Art. 
35 GG, Art. 87a GG oder Art. 91 GG über die vom Grundgesetzgeber gewollten Fälle und über das 
vom Grundgesetzgeber gewollte Ausmaß hinaus sind mit der Demokratie unvereinbar.

Aus diesen Gründen sind auch insbesondere Präambel EFSF-Rahmenvertrag, Erwägungsgründe 
2+3+6, Art. 3 und Art. 12 ESM-Vertrag sowie Erwägungsgrund 3 und Art. 6 Abs. 1 von EU-
Verordnung 2011/385 (COD), jeweils i. V. m. Ecofin-Rat vom 10.05.2010, Nr. 49 des Berichts der 
Task Force vom 21.10.2010 und Nr. 17 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011, mit 
der Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG)  unvereinbar, da diese iwf-artige Strenge auch die 
Durchsetzung mit notfalls gewalttätigen und diktatorischen Mitteln impliziert. Denn die iwf-artige 
Strenge ist in keiner Weise explizit auf die Verletzung der sozialen Rechte begrenzt.

In der „Strenge“  steckt außerdem eine blankettartige Ausweitung der Kompetenzen der EU. Denn 
das Wort „streng“ impliziert tiefgreifende Eingriffe in die Kompe-tenzen des Schuldnerlandes und 
somit auch in die Rechte von dessen Einwohnern. Wie noch am Beispiel Rumäniens (einem EU-
Mitgliedsstaat außerhalb der Eurozone) gezeigt wird, machen EU-Kommission und IWF dem Land 
Auflagen für drastischste Kürzungen im Gesundheitswesen, obwohl das EU-Primärrecht der EU 
keine entsprechenden legislativen Kompetenzen für das Gesundheitswesen der Mitgliedsstaaten 
einräumt. In der Praxis wäre also mit der Interpretation des Wortes „streng“ nicht nur im Sinne 
möglichst tiefer Eingriffe in die Rechte der Einwohner des Schuldnerlandes, sondern auch im Sinne 
eines Umsichgreifens der Auflagen in möglichst viele Politikfelder der betroffenen 
Schuldnerstaaten zu rechnen. Das ist unvereinbar mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 
GG) i. V. m. der unantastbaren Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG), da Art. 136 Abs. 3 AEUV als 
primärrechtliche Grundlage für Kompetenz-ausweitungen über die EU-Ebene in beliebige 
Politikfelder hinein, und das ohne jegliches weitere Zustimmungsgesetz, bzgl. dessen die über das 
grundrechtsgleiche Wahlrecht demokratische legiti-mierten Bundestagsabgeordneten noch in der 
Lage wären, ihrer Verantwortung insbesondere zum Schutz des Grundgesetzes nachzukom-men. 

In Rn. 236 sagt das Lissabonurteil:                                                                                                         
„Das Integrationsprogramm der Europäischen Union muss hinreichend bestimmt sein. Soweit nicht 
das Volk unmittelbar selbst zur Entscheidung berufen ist, ist demokratisch legitimiert nur, was par-
lamentarisch verantwortet werden kann (vgl.BVerfGE 89, 155 <212> ). Eine Blankettermächtigung 
zur Ausübung öffentlicher Gewalt, zumal mit unmittelbarer Bindungswirkung in der innerstaatli-
chen Rechtsordnung, dürfen die deutschen Verfassungsorgane nicht erteilen.“

Das Ungleichgewichtsverfahren, welches man nun auf Art. 9 Fiskalpakt und auf Art. 136 Abs. 3 
AEUV stützen will, kollidiert mit der Demokratie durch die blankettartig beliebige Definierbarkeit 
der Ungleichgewichte, sodass die EU-Kommission mit Hilfe eben dieser Beliebigkeit ausnahmslos 
alle Staaten der Eurozone ins Ungleich-gewichtsverfahren zwingen könnte, um diesen 
bußgeldbewehrte „Empfehlungen“ zu machen zu allen beliebigen Bereichen der Lohn-, Finanz- und 
Wirtschaftspolitik der Mitgliedsstaaten. 
Die Blankettartigkeit des Ungleichgewichtsverfahrens zeigt sich besonders deutlich in den Begrün-
dungen der Verordnungsentwürfe zu dessen Einführung (Abschnitte V.5 und V.7 dieser Verfas-
sungsbeschwerden sowie Abschnitt V.11 zur Allkäuflichkeit im Sinne der Exportierbarmachung 



aller beliebigen bisher nicht handelbaren Güter). Danach will die EU-Kommission die Macht, vor 
allem Staaten mit hohen Leistungsbilanzdefiziten zur Exportierbarmachung aller von der Kommis-
sion gewünschten bisher unveräußerlichen Güter zu zwingen. Und die Staaten ohne Leistungs-
bilanzdefizite hätten dann eben durch den bei ihnen bestehenden geringeren Grad an Allkäuflichkeit 
wiederum deutliche Ungleichgewichte im Vergleich zu den schon weiter ausverkauften Staaten.
Unter den Ausverkauf würde aller Voraussicht nach auch die Käuflichmachung aller Naturdienst-
leistungen (siehe vor allem Abschnitte V.11 und X.3 dieser Verfassungsbeschwerden) fallen. Das 
verkennt völlig, dass die Unantastbarkeit der Demokratie auf der Menschenwürde beruht (Rn. 
216+217 des Lissabonurteils). Alle Verletzungen der Demokratie, welche zugleich gegen die 
Menschen-würde (Art. 1 Abs. 1 GG) gerichtet sind, sind besonders schwere Verletzungen der 
Demokratie.

Mit dem  der unantastbaren Demokratie  unvereinbar weite Ermächtigungen enthält auch der ESM-
Vertrag. Darunter ist die Ermächtigung für den ESM, selbst über die Erhöhung seines Kapitals zu 
entscheiden, ohne jegliche Zustimmung des Bundestags dazu (auf Grund der leichten Umgehbar- 
keit von Art. 10 ESM-Vertrag über Stimmrechtsaussetzungen). Die Möglichkeit, alle 
Entscheidungsbefugnisse innerhalb des ESM vom Gouverneursrat (also von den Finanzministern 
der Mitgliedsstaaten) in das Direktorium (Art. 5 Abs. 6 lit. m ESM-Vertrag) (wo von den 
Finanzministern ausgewählte fachkundige Personen sitzen würden, Abschnitt IV.6.2.5  dieser 
Verfassungsbeschwerden) incl. selbst der Abstimmung über die Kreditauflagen durch den ESM, 
würde die Entscheidungen des ESM selbst der Kontrolle der nationalen Regierungen entziehen. Die 
Ausweitung des Instrumentariums des ESM (Art. 19 ESM-Vertrag) ohne Zustimmung des 
Bundestags dazu würde es z. B. ermöglichen, die EU-Fördermittel auch mit den Konditionen des 
ESM zu verbinden, welcher dieser den Staaten, die von ihm Finanzhilfen erhalten, gemacht hat. 
Auch die Verwendung des ESM zur Durchsetzung der Auflagen aus dem Ungleich-
gewichtsverfahren und zur Durchsetzung der Versprechungen aus der freiwilligen Koordinierung 
der Wirtschaftspolitik der EU-Mitgliedsstaaten (Art. 121 AEUV), darunter besonders aus dem 
Euro-Plus-Pakt, kollidieren mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht, weil den nationalen 
Parlamenten bei Schaffung des ESM und bei Einführung des Euro-Plus-Paktes nicht mitgeteilt 
wurde, dass man sie über den ESM zur Erfüllung der Versprechungen aus dem Euro-Plus- Pakt 
zwingen will.
Die Ausweitung des Instrumentariums ohne erneutes Zustimmungsgesetz (Art. 19 ESM-Vertrag) 
und die Kapitalerhöhung ohne parlamentarische Zustimmung versuchen Art. 10 Abs. 1 S. 3 ESM-
Vertrag und Art. 2 Abs. 1 + 2 des Zustimmungsgesetzes zwar für Deutschland zu unterbinden, was 
durch eine deutsche Stimmrechtsaussetzung (Art. 4 ESM-Vertrag) und die Anwendung der 
Selbständerungsklausel (Art. 44 ESM-Vertrag) aber leicht zu umgehen ist.
Ebenfalls blankettartig ist Art. 44 ESM-Vertrag, nach welchem der Gouverneursrat des ESM immer 
beim Beitritt eines weiteren Staats zum ESM alle beliebigen Vorschriften des ESM-Vertrags ändern 
kann, ohne Zustimmung noch irgendeines Parlaments, und bei vorheriger Übertragung dieser Auf-
gabe gem. Art. 5 Abs. 6 lit. m ESM-Vertrag könnten dann sogar die ungewählten ESM-Direktoren 
über die Änderung des ESM-Vertrags entscheiden. Sie könnten dann nach Art. 44 ESM-Vertrag 
natürlich auch entscheiden, Art. 44 ESM-Vertrag so zu ändern, dass sie den ESM-Vertrag fortan 
auch ohne weitere Voraussetzungen wie den Beitritt eines neuen Gesellschafters jederzeit ändern 
könnten.

Unvereinbar mit der Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG) sind auch die Befugnisse der EFSF laut 
deren geändertem Rahmenvertrag, ihr eigenes Instrumentarium auszuweiten (Art. 5 Abs. 3), die 
Verlängerung ihrer eigenen Laufzeit zu beschließen (Art. 10 Abs. 5 lit. c) über den 30.06.2013 (Art. 
11 Abs. 2) hinaus, und die Erhöhung der Gesamtsumme ( Art. 10 Abs. 5 lit. i ) der für sie  zu 
leistenden Bürgschaften zu beschließen. Die Beschwerdeführerin macht die Kollision dieser Inhalte 
des EFSF-Rahmenvertrags mit Art. 20 Abs. 1+2 GG im Rahmen der hier vorliegenden 



Verfassungs-beschwerde gegen das StabMechG, weil es in Deutschland kein Zustimmungsgesetz 
zum EFSF-Rahmenvertrag gibt, weder zur ursprünglichen Fassung vom 07.06.2010, noch zu der in 
2011 geänderten Fassung (Abschnitte IV.3.1 und IV.3.2. dieser Verfassungsbeschwerden), sondern 
die Zustimmung zum EFSF-Rahmenvertrag durch einfachen Beschluss gem. §3 Abs. 2 Nr. 3 
StabMechG vorgesehen ist (Abschnitt II.7 dieser Verfassungsbeschwerden). Die Zustimmung zu 
einem internationalen Vertrag wie dem EFSF-Rahmenvertrag verstößt nicht nur gegen Art. 59 Abs. 
2 GG, wo vorgeschrieben ist, dass man internationalen Verträgen nur per Zustimmungsgesetz 
zustimmen kann, sondern auch gegen das grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG), weil eine 
Ermächtigung zur Zustimmung durch einfachen Beschluss es den Bundestagsabgeordneten ermög-
lichen würde, Änderungen des EFSF-Rahmenvertrags zuzustimmen, ohne dass die Wähler dies 
nachvollziehen und in ihre nächste Wahlentscheidung mit einbeziehen könnten.

Unvereinbar mit der Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG) ist auch die Möglichkeit der  (Art. 10 Abs. 
5 lit. c EFSF-RV) EFSF, ihren Rahmenvertrag selbst zu ändern, ohne dafür jemals wieder die 
Zustimmung eines Parlaments einzuholen. Eine derartig blankettartige Kompetenz-Kom-petenz ist 
unvereinbar mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht. Dass diese auch im EFSF-Rahmen- vertrag 
enthalten ist, hat offensichtlich die Funktion, den EFSF-Rahmenvertrag ohne jegliche weite-re 
parlamentarische Zustimmung zu einem ESM umbauen zu können für den Fall, dass der Original-
ESM in Karlsruhe gestoppt werden sollte.  

Die Möglichkeiten von Art. 5 Abs. 3 EFSF-Rahmenvertrag und Art. 19 ESM-Vertrag zur Auswei- 
tung der eigenen Befugnisse kollidieren auch deshalb mit der Demokratie, weil EFSF bzw. ESM 
dadurch Staaten Auflagen machen könnten, die gar nicht um Notfallkredite gebe-ten haben. So 
könnten z. B. EFSF oder ESM Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt kaufen und dadurch in die 
Position kommen, sogar Staaten, die gar keinen Notfallkredit haben wollen, politische Auflagen zu 
machen, denn nach dem geänderten EFSF-Rahmenvertrag (Abschnitt IV.3.2 dieser 
Verfassungsbeschwerden) fallen auch diese Instrumente des EFSF unter dem Begriff der 
„Finanzhilfe“. Und in Art. 15 ESM-Vertrag i. V. m. Art. 13 ESM-Vertrag ist sogar explizit 
festgehalten, dass die Staaten selbst für den Kauf von Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt 
Auflagen erhalten (Abschnitt IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden).

Unvereinbar mit der Unantastbarkeit der Demokratie ist auch die Erzwingbarkeit der funktionellen 
Privatisierung sämtlicher hoheitlicher Aufgaben der Staaten der Eurozone im Rahmen der 
Ungleichgewichtsverfahren. Wenn hoheitliche Aufgaben, also Aufgaben von Exekutive, Legislative 
und Judikative durch Unternehmen ausgeführt werden, dann hängt die Arbeitsplatzsicherheit der 
Beschäftigten nicht mehr primär von ihrer Treue zum geltenden Recht, sondern von ihrer Treue 
zum Unternehmen ab, was die Wahrscheinlichkeit von behördlichen Entscheidungen aus 
Interessenkonflikten heraus entscheidend erhöht. Darüber hinaus zeigt besonders deutlich der in 
Abschnitt VIII.8 dieser Verfassungsbeschwerden zitierte Fall eines Jugendgefängnisses in den 
USA, dass die funktio-nelle Privatisierung die Korruption in erheblichem Maße fördert, und zwar in 
beide Richtungen, nicht nur innerhalb des funktionell privatisierten Bereichs und aus diesem heraus, 
sondern auch in diesen hinein. 

Da die Begründung der Verordnungsentwürfe zu den Ungleichgewichtsverfahren, welche man auf 
Art. 9 Fiskalpakt und auf Art. 136 Abs. 3 AEUV stützen will, keine explizite Grenze für die Über-
tragung bisher nicht handelbarer Güter in die Sphäre der exportierbaren Güter benennt, wäre auch 
mit der Vergabe der Wahlämter an privat zu rechnen. Das verletzt außer der unantastbaren 
Demokratie am allerdeutlichsten das grundrechtsgleiche Wahlrecht, weil sich so wirtschaftliche und 
politische Interessen der Wahlamtsbetreiber, angesichts der bei Vergabe von so gut wie dem ganzen 
Staat an privat über die Ungleichgewichtsverfahren  nicht mehr funktionierenden Dienstaufsicht, 
sich jederzeit beliebig auf das offizielle Auszählungsergebnis im Zuständigkeitsbereich des jewei-
ligen Wahlamts  auswirken könnten. Der Fiskalpakt ist daher unvereinbar mit der Demokratie (Art. 



20 Abs. 1+2 GG).

Außerdem wird so der Profitabilität im Verhältnis zur Durchsetzung des demokratisch legitimiert 
zustande gekommenen Rechts zu viel Gewicht gegeben, d. h., auch bereits außerhalb jeglicher 
Inter- essenkonflikte ein erheblicher finanzieller Anreiz zur Vernachlässigung der Rechtspflege 
geschaf-fen. Bei der Vergabe der legislativer Aufgaben, wie z. B. der Zuarbeit bei der Erstellung 
von Gesetzentwürfen an privat würden völlig ungewählte Lobbyisten entscheidend mitbestimmen, 
was geltendes Recht würde, man denke nur an die Ausarbeitung des Gesetzentwurfs für die 
deutsche Bankenrettungsinstitution Soffin durch eine Anwaltsfirma, welche zumindest auch mit der 
Beratung von Banken beschäftigt ist, denn Abgeordnete ändern an Gesetzentwürfen 
erfahrungsgemäß nur das, was sie entdecken, dessen rechtlichen Gehalt sie verstehen, und was sie 
auch noch anders se-hen als der, der den Entwurf erstellt hat. Bei Privatisierung der Judikative 
schließlich wäre mit Ur-teilen zu rechnen, bei deren Zustandekommen die eigenen Interessen des 
Rechtsprechungsunterneh-mens mit demokratisch legitimiertem Recht abgewogen würden.
Es wäre durch die Privatisierung der hoheitlichen Einrichtungen des Staates im Rahmen der 
Ungleichgewichtsverfahren zur Exportierbachung der bisher nicht handelbaren Güter auch keine 
wirksame Dienstaufsicht mehr sichergestellt, sodass die meisten hoheitlichen Entscheidungen aus 
Interessenkonflikten heraus gar nicht mehr öffentlich bekannt würden. Zur Durchbrechung der 
demokratischen Legitimationskette und damit der Verletzung der Demokratie wird im übrigen auf 
den Abschnitt IX.8 zum grundrechtsgleichen Wahlrecht und auf  Abschnitt VIII.5 dieser Verfas-
sungsbeschwerden verwiesen.  
Das Wort „Governance“ ist ein schillernder Begriff; jeder versteht darunter etwas anderes. In der 
deutschen Rechtswissenschaft wird es u. a. benutzt für die Vorstellung, hoheitliche Entscheidungen 
verhandelbar zu machen, also geltendes materielles Recht zur Verhandlungsbasis zu degradieren. 
Auf einem Markt ist es normal, dass wirtschaftlich stärkere Akteure für sich Sonderkonditionen 
aushandeln können. Bzgl. hoheitlicher Entscheidungen hingegen wäre es die weitgehende 
Legalisierung dessen, was man heutzutage als Korruption deuten würde. Da dieser Gedanke aber 
einmal gerade im Bereich solcher rechtswissenschaftlicher Richtungen in Deutschland, die zugleich 
auch die Vergabe möglichst vieler hoheitlicher Bereiche an privat anstreben, im Umlauf ist, und 
weil die Begründung der EU-Verordnungsentwürfe zu den wirtschaftlichen Ungleichgewichten, 
keinerlei Ausnahme von der Exportierbarmachung bisher nicht handelbarer Güter benennt, wäre 
nach Inkrafttreten des Fiskalpakts auch mit der Legalisierung dessen, was man heute als Korruption 
deuten würde, zu rechnen. Damit könnten die demokratisch legitimierten Abgeordneten nur noch 
die Verhandlungsbasis für die hoheitlichen Entscheidungen der Exekutive und der Judikative 
festlegen.

Die Vergabe hoheitlicher Aufgaben an privat, welche über die Ungleichgewichtsverfahren gestützt 
auf Art. 9 Fiskalpakt und Art. 136 Abs. 3 AEUV (und auf Art. 2 von Protokoll 26 zu den Verträgen 
der EU) erfolgen würde, würde zugleich einen Staatsformwechsel zu einer Mischung aus einer 
demokratischen Fas-sade und einem konzernaristokratischen Kern bedeuten  – offensichtlich 
unvereinbar mit einer unantastbaren Demokratie. Gerade aus der Unantastbarkeit der Demokratie 
des Grundgesetzes folgt, dass für Deutschland keine Vermischung mit anderen Staatsformen und 
kein Staatsformwechsel zu einer anderen Staatsform als der Demokratie zulässig sind. 

Unvereinbar mit der Demokratie wäre auch die Erhöhung der Putschgefahr durch die Blankett-
Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV. Diese wäre einmal gegeben durch die Privatisierung 
auch im Bereich der Sicherheit durch die Exportierbarmachung der bisher unveräußerlichen Güter 
im Rahmen der Ungleichgewichtsverfahren. Dass die Vergabe hoheitlicher Aufgaben von Polizei 
oder Militär zu Putschen führen kann, zeigen die Beispiele Äquatorialguineas und Sao Tome u. 
Principes (siehe Abschnitt VIII.8 dieser Verfassungsbeschwerden). 
Auch die Möglichkeit der Kommission, über Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt auch sämtliche Gerichte und  
Sicherheitskräfte für die Durchsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes zu instrumentalisie-



ren, sowie für das entsprechende Aufbrechen des Grundgesetzes dafür  würde die Putschgefahr 
erhöhen (siehe Abschnitt XII.7 dieser Verfassungsbeschwerden).
Schließlich wären auch die zu erwartenden unbefristeten Ausnahmezustände auf Basis von Art. 136 
Abs. 3 S. 2 AEUV, Erwägungsgründen 2+3, Art. 3 und Art. 12 ESM-Vertrag und von Erwägungs-
grund 3 der EU-Verordnung 2011/385 (COD) unvereinbar mit der Demokratie.
Die Erhöhung der Putschgefahr ist deshalb unvereinbar mit der Demokratie, weil dadurch 
ungewählte Personen die Herrschaft über das Volk erlangen können, oder ordnungsgemäß gewählte 
Personen ihre Herrschaftszeit über die mit dem geltenden Wahlrecht und damit mit Art. 38 Abs. 1 
S. 1 + Abs. 3 GG noch unvereinbare Zeitspanne ausdehnen können. Die Gefahr unbefristeter 
Ausnahmezustände wäre unvereinbar mit der Demokratie, weil  damit die durch das grundrechts-
gleiche Wahlrecht legitimierte Macht des Parlaments entleert würde.  

Unvereinbar mit der Demokratie ist es auch, den IWF, der eine eigene internationale Organisation 
ist, mit einer Macht, als wäre er ein Organ der EU, in den europäischen Finanzierungsmechanismus 
einzubauen. Das wäre primärrechtlich allein an die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 
AEUV sowie an den ESM-Vertrag anknüpfbar, weil Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV es erlauben würde, 
jedem die Macht zu geben, den Staaten der Eurozone die strengen Auflagen machen zu lassen, und 
weil der ESM-Vertrag den IWF entscheidend in die Auflagenerstellung einbezieht (Art. 12 und 13 
ESM-Vertrag).

Unvereinbar mit der unantastbaren Demokratie ist auch die Stimmrechtsaussetzung (Art. 4 Abs. 7 
ESM-Vertrag) bei jeglichem Zahlungsverzug bzgl. vom ESM erhaltenen Darlehen und bzgl. der 
Einzahlung vom ESM abgerufenen Kapitals. 
Selbst bei gewichtigsten Entscheidungen wie weiteren Kapitalerhöhungen, Ausweitung des ESM- 
Instrumentariums, Übergabe / Rückholung Kompetenzen gegenüber dem Direktorium, 
Kreditvergaben, Kreditaufnahmen und Genehmigung Kreditauflagen könnten die betroffenen 
Staaten während der Zeit der Aussetzung ihres Stimmrechts nicht mit entscheiden. 
Das ist eine Entleerung der zum Kernbereich (Rn. 212 des Lissabonurteils) der unantastbaren 
Demokratie gehörenden Wahlen und daher mit Art. 20 Abs. 1+2  GG unvereinbar. 

Ebenso unvereinbar mit der Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG)  ist es, Staaten, die ledig-lich 
Gelder aus dem Euro-Rettungsschirm bzw. aus dessen zweiter Stufe erhalten haben,  in das  
Staateninsolvenzverfahren innerhalb des ESM der Eurozone zu zwingen (siehe Abschnitte IV.6.2.2, 
IV.6.2.3, IV.6.2.4 und IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden sowie Art. 12, 16, 17 und 40 ESM-
Vertrag). Denn die demokratisch legitimierte Entscheidung des jeweiligen Staates wäre es jeweils 
nur, Kredite im Rahmen des Euro-Rettungsschirms in Anspruch zu nehmen und dafür seinen Ein-
wohnern drakonische Auflagen des IWF (bzw. der Troika) zuzumuten. Im Staateninsolvenzverfah-
ren und bei der Wiener Initiative im Rahmen des ESM wären die Auflagen zwar von ihrer Mißach-
tung der Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerstaaten vergleichbar wie bei EFSM und 
EFSF , aber es wäre insoweit noch undemokratischer, als beim Euro-Rettungsschirm die Menschen 
wenigstens noch die Chance hätten, mitzubekommen, wer die Grausamkeiten ersonnen hat, wäh-
rend sie beim ESM, zumindest in Deutschland, wo die Identität der Gläubiger wie ein 
Staatsgeheim-nis gehütet wird,  noch nicht einmal erfahren würden, von wem sie de-facto diesbzgl. 
beherrscht würden.

Die Durchtrennung der demokratischen Legitimationskette und gleichzeitig die Verletzung der 
Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG) bzgl. Sachentscheidungen liegt nicht nur bei Blankett-
Ermächtigungen vor, sondern auch bei ultra-vires, also bei einer Überschreitung der auf ord-
nungsgemäßem demokratischem Wege eingeräumten Kompetenzen. Zumindest grobe vorsätzliche 
Kompetenzüberschreitungen können zugleich auch als Willkür (Art. 18 GG, Leitsatz 2 von 
BVerfGE 2,1) zu qualifizieren sein.



Ultra-vires ist vor allem die Initiierung des Art. 136 Abs. 3 AEUV über das vereinfachte 
Änderungsverfahren (Art. 48 Abs. 6 EUV), welches nur für die Initiierung solcher Vorschriften 
zulässig ist, welche die Kompetenzen der EU in keiner Weise ausdehnen. Die Initiierung 
ausgerechnet einer extrem weiten Blankett-Ermächtigung ist das Gegenteil dessen, wofür Art. 48 
Abs. 6 EUV zugelas-sen ist. Und das nach dem Spiegel-Artikel „Euro-Rettungsschirm soll halbe 
Billion Euro verwalten“ vom 12.02.2011 (Abschnitt X.5 dieser Verfassungsbeschwerden) 
mutmaßlich auch noch, um anderen EU- Mitgliedsstaaten zu helfen, ihre Einwohner über deren 
Recht auf eine Volksabstimmung über die Vertragsänderung zu täuschen. Ein ultra-vires – Verstoß 
ist immer ein Verstoß gegen die Demokatie; aber einer, der unternommen wird, um die Völker 
anderer europäischer Staaten über deren Rechte aus dem Demokratieprinzip täuschen zu helfen, ist 
ein besonders schwerer Verstoß gegen das grundrechtsgleiche Wahlrecht. Ob ein dahin gehender 
Vorsatz wirklich vorgelegen hat oder nur ein sehr großes Maß an Unbewußtheit, scheint im 
Rahmen dieser Verfassungsbeschwerden aber nicht klärungsbedürftig.

Ultra-vires ist auch, dass man nun stattdessen EU-Sekundärrecht, namentlich die Sanktionierbarkeit
von Ungleichgewichtsverfahren (Art. 9 Fiskalpakt) und haushaltsmäßiger Überwachung (Art. 5 
Abs. 2 Fiskalpakt) sowie die Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes (Art. 3, Art. 4, 
Art. 5 Abs. 1 und Art. 7 Fiskalpakt), auf den Fiskalpakt stützen will, obwohl man EU-
Sekundärrecht nur auf eu-primärrechtliche Ermächtigungen stützen kann und nicht auf außerhalb 
des eu-rechtlichen Raums befindliche intergouvernementale Verträge (Abschnitte III. 20 und V.1 
dieser Verfassungs- beschwerden).

Ebenso drastisch ist, dass die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV bzw. der 
europäische Finanzierungsmechanismus und der Fiskalpakt selbst zum direkten Angriff auf die 
Verfassungstexte der Mitgliedsstaaten vorgesehen sind. Das beweist die Auflage von EU-
Kommission, EZB und IWF gegenüber Griechenland, die griechische Verfassung zu ändern 
(Abschnitt IV.5.3 dieser Verfassungsbeschwerden), was unvereinbar ist mit Art. 4 EUV. Wie Leit-
satz 4 des Lissabonurteils zutreffend ausführt, ist die EU nach Art. 4 EUV verpflichtet, die Verfas-
sungsidentitäten der Mitgliedsstaaten zu achten. Und das, obwohl Art. 4 EUV innerhalb des EU-
Primärrechts Vorrang hat (Abschnitt III.4 dieser Verfassungsbeschwerden) und damit erst recht 
Vorrang hat vor EU-Verordnungen (Griechenland-Hilfe, EFSM) und vor intergouvernementalen 
Verträgen (EFSF-Rahmenvertrag, ESM und Fiskalpakt). Und hier will man noch mehr, als mit den 
Verfassungsidentitäten unvereinbare eu-rechtliche Vorschriften durchsetzen. Man versucht, die 
Staaten, offensichtlich ohne hinreichende Rechtsgrundlage, die es in der Welt souveräner (Art. 2 
Abs. 1 Uno-Charta) Staaten auch nicht geben könnte, zu zwingen, die Schutzmechanismen ihrer 
eigenen Ver fassungen zu schleifen. Beim europäischen Finanzierungsmechanismus will man das 
alles mit der iwf-artigen Strenge ermöglichen. Solche Übergriffe im Rahmen des europäischen 
Finanzierungsmechanismus wären nach Inkrafttreten des ESM ebenso auch gegenüber Deutschland 
zu erwarten, sobald man Deutschland erst einmal in die Mühlen des europäischen Finanzierungs-
mechanismus bekommen würde. 

Die vermutlich demokratiefeindlichste Entwicklung ist die Auferlegung von 
Verfassungsänderungen per Kreditauflage, wie es derzeit von IWF, EZB und EU-Kommission 
gegenüber Griechenland praktiziert und auch noch stolz als Modell gegenüber dem 
Weltwirtschaftsforum 2011 in Davos präsentiert wurde, so als wären die selbsternannten Vertreter 
der Weltwirtschaft der Souverän (siehe Abschnitt IV.5.3 dieser Verfas-sungsbeschwerden). Das ist 
nicht nur unvereinbar mit dem innerhalb des EU-Primärrechts vorrangigen Art. 4 EUV, welcher die 
EU zur Achtung der Verfassungsidentitä-ten der Mitgliedsstaaten verpflichtet, sondern noch 
wesentlich mehr  mit der für Deutschland unantastbaren Demokratie unvereinbar und verkennt 
völlig die Verankerung der Ewigkeitsgarantie (Art. 79 Abs. 3 GG) in der Demokratie. Solche 



Übergriffe im Rahmen des europäischen Finanzierungsmechanismus wären nach Inkrafttreten des 
ESM-Vertrags ebenso auch gegenüber Deutschland zu erwarten, sobald man Deutschland erst 
einmal in die Mühlen des europäischen Finanzierungs-mechanismus bekommen würde. 
Wenn zugelassen wird, dass jemand anderes als der Bundestag mit Zweidrittelmehrheit und das 
Volk Grundgesetzänderungen durchsetzen kann, dann droht  das Grundgesetz vom Verfassungsrang 
auf den Rang eines einfachen Gesetzes zu fallen. Das ist mit der unantastbaren Demokratie (Art. 20 
Abs. 1+2 GG) in besonderem Maße unvereinbar, da die bereits vorverfassungsrechtliche Demokra-
tie neben der Menschenwürde der Grund für die Ewigkeitsgarantie (Art. 79 Abs. 3 GG) des 
Grundgesetzes ist.
Auf Abschnitt III.12 dieser Verfassungsbeschwerden wird verwiesen.

Unvereinbar mit der Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG) ist, dass Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt die Staa-
ten verpflichten will, ihre Verfassung für sämtliche in Art. 3 Abs. 1 Fiskalpakt genannten und wei-
tere von der Kommission gewünschte Inhalte zu öffnen. Zu diesen Wünschen würde auch gehören, 
im Grundgesetz auf die vorrangige Bedienung der Gläubiger (incl. Sperrkonto) zu verpflichten  
(Abschnitt IV.5.3 dieser Verfassungsbeschwerden). Das ist unvereinbar mit der unantastbaren 
Demokratie, weil damit den Abgeordneten und dem Volk über Wahlen und Volksabstimmungen 
nicht mehr genug Mittel für die Umsetzung ihrer politischen Entscheidungen bleiben würden.

Denn die Entscheidung über Grundgesetzänderungen kommen nur dem Parlament (Art. 79 GG) und 
dem Volk selbst (Art. 20 Abs. 2 S. 2 Alt. 2 GG, Abschnitt III.17 dieser Verfassungs-beschwerden) 
zu. Jegliche internationale Vereinbarungen gleich welchen Rangs, welche dazu angetan sind, die 
Bundestagsabgeordneten oder das Volk in ihrer Entscheidungsfindung bzgl. 
Grundgesetzänderungen unter Druck zu setzen, sind verfassungwidrig. Umso mehr verfassungs-
widrig ist Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt dadurch, dass er der Kommission auch noch ein Initiativrecht 
geben würde für die Formulierungen der Grundgesetzänderungen, sodass diese dadurch die Gele-
genheit hätte, noch deutlich über die Inhalte von Art. 3 Abs. 1 Fiskalpakt hinaus Grundgesetzände- 
rungen zu verlangen.
Die Instrumentalisierbarkeit sämtlicher Organe der Exekutive und der Judikative gem. Art. 3 Abs. 2 
Fiskalpakt zur Erzwingung der Empfehlungen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt zeigt, dass 
selbst die Einführung von Volksabstimmungen (Abschnitt III.17 dieser Verfassungsbeschwerden) 
zu jeder Grundgesetzänderung bei weitem nicht ausreichen würde, um den Fiskalpakt 
verfassungskonform einzudämmen, sondern dass die Zustimmung zum Fiskalpakt nur als ganzes 
untersagt werden darf. 
Gerade wegen der geplanten Instrumentalisierbarkeit ist es im Rahmen dieser 
Verfassungsbeschwer-de nach Auffassung der Beschwerdeführerin zum Schutz des 
grundrechtsgleichen Wahlrechts (Art. 38 GG) und der Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG) darüber 
hinaus auch erforderlich, klarzustellen, dass der Treueid der in Deutschland hoheitliche Macht 
ausübenden Personen in erster Linie der Verfassungsidentität gilt und nicht etwa vorgesetzten 
Personen, dem EU-Recht oder dem Rest des Grundgesetzes.
Unvereinbar mit der untastbaren Demokratie ist die Erzwingbarmachung von Grundgesetzänderun-
gen auch deshalb, weil dem Grundgesetz dadurch der rangmäßige Absturz droht. Denn nach dem 
Hypothekensicherungsgesetzurteil geschah der Absturz der Weimarer Reichsverfassung bereits 
durch die mittels des Ermächtigungsgesetzes bewirkte Umgehbarmachung des für Verfassungs- 
änderungen geltenden erhöhten Abstimmungsquorums des Parlaments (Abschnitt III.12 dieser 
Verfassungsbeschwerden). Vorliegend kommt es darauf an, ob die Erzwingbarmachung des Ab- 
stimmungsverhaltens des Parlaments mit der Umgehbarmachung des erhöhten Abstimmungsquo-
rums vergleichbar ist. Der Absturz des Grundgesetzes würde in besonderem Maße die Demokatie 
verletzen, weil diese bereits vorverfassungsrechtlich ist, und weil eine denkbare Abschaffung der 
Ewigkeitsgarantie (Art. 79 Abs. 3 GG) nur über eine Volksabstimmung gem. Art. 146 GG 
demokra-tisch sein könnte, nicht aber über ein Abstürzenlassen.



Es wäre auch unvereinbar mit der Demokatie, dass Art. 8 Fiskalpakt auch noch die Erzwingung 
sämtlicher Inhalte von Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt durch den EUGH ermöglichen würde. Denn 
demokratisch legitimiert im EU-Primärrecht ist die Rechtspre-chungsmacht des EUGH allein für 
den eu-rechtlichen Raum und für den Raum der erweiterten Zusammenarbeit, soweit dieser zuvor 
formgerecht begründet wird (Art. 20 EUV, Art. 329 AEUV, Abschnitt III.20 dieser Verfassungs-
beschwerden) und sich den EUGH explizit ausleiht, aber gerade nicht in Fällen einer formell 
gescheiterten oder nur angetäuschten erweiterten Zusammenarbeit; und noch weniger darf der 
EUGH darüber urteilen, wie die Mitgliedsstaaten ihre Verfassungen zu ändern haben, denn der 
EUGH ist nur befugt, über autonomes Recht, und nicht über souveränes Recht, zu urteilen.

Ultra-vires ist auch der Verstoß gegen das grundsätzliche völkerrechtliche Rückwirkungsverbot 
(siehe Abschnitt III.9 dieser Verfassungsbeschwerden). Da  Art. 136 Abs. 3 AEUV sowie Art. 3, 
Art. 4, Art. 5 Abs. 1, Art. 7 und Art. 9 Fiskalpakt und auch der Fiskalpakt insgesamt keine aus-
drückliche Rückwirkung enthalten, könnte der Fiskalpakt nach der WVRK auch keine rückwir-
kende Wirkung entfalten, und könnte er damit dem Ungleichgewichtsverfahren und der Verschär-
fung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, soweit sie ultra-vires sind, keine Grundlage werden. 
Abgesehen davon, dass man selbst, wenn erst der Fiskalpakt geschaffen worden wäre, EU-
Sekundärrecht nicht auf intergouvernementale Verträge stützen könnte. Trotzdem wird dieser 
Versuch unternommen, was eine deutliche Antwort des Bundesverfassungsgerichts zum Schutz des 
grundrechtsgleichen Wahlrechts erfordert. Sonst könnte die EU sich alle beliebigen Kompetenzen 
anmaßen und diese einfach ohne primärrechtliche Grundlage fortsetzen. 
Unvereinbar mit der Demokratie ist auch Art. 10 Fiskalpakt (Abschnitt V.1 dieser Verfassungs-
beschwerden), welcher die Mitgliedsstaaten verpflichten würde, weitere Vorschriften im Raum der 
erweiterten Zusammenarbeit zu initiieren, wann immer dies „für das reibungslose Funktionieren der 
Eurozone“ notwendig und angemessen wäre. Denn die Möglichkeit einer erzwungenen Initiierung 
einer erweiterten Zusammenarbeit ist in Art. 20 EUV und 329 AEUV nicht enthalten, und recht-
liche Regelungen zum Euro gehören gem. Art. 3 Abs. 4 EUV zum alleinigen Zuständigkeitsbereich 
des eu-rechtlichen Raums, sodass sie dem Raum der erweiterten Zusammenarbeit entzogen sind. 
Außerdem kollidiert Art. 10 Fiskalpakt mit der Demokratie, da die Erzwingbarkeit sich blankett-
artig weit auf alle beliebigen Bereiche der geteilten Zuständigkeit (Art. 4 EUV) beziehen würde.
 
Am Ungleichgewichtsverfahren und an der Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
sind vor allem ultra-vires die Aussetzung des Stimmrechts, die umgekehrte Abstimmung, die Aus-
dehnung der Bußgeldbewehrung und damit Ausdehnung der de-facto Verbindlichmachung von 
Empfehlungen, die Reduzierung der Sozialversicherung auf eine Mindestversorgung und die 
Enteig-nung der Privatrenten ohne ausdrückliche EU-Kompetenz dafür im Primärrecht, die 
Einführung der totalen Allkäuflichkeit über die Ungleichgewichtsverfahren und die Aufbrechung 
selbst der grund-legenden institutionsmäßigen und verfassungsmäßigen Strukturen der 
Mitgliedsstaaten unter offenem Bruch von Art. 4 EUV, des höchsten Artikels des EU-Primärrechts 
(siehe insoweit Abschnitt III.4 dieser Verfassungsbeschwerden) mittels Aufnötigung von 
Verfasungsänderungen (siehe Abschnitte IV.5.3 und V.1 dieser Verfassungsbeschwerden) und im 
Rahmen der Allkäuflichkeit durch die Ungleichgewichtsverfahren, sowie  (wieder über 
Ungleichgewichtsverfahren) die beliebigen Eingriffe der Kommission in Lohnpolitik, Finanzpolitik 
und Wirtschaftspolitik. Als ultra-vires-Verstoß zu werten sind auch die willkürliche Definierbarkeit 
der Ungleichgewichte durch die EU-Kommission und die beliebige Ausdehnung der 
Zuständigkeiten durch Auflagen und Empfehlungen (soweit das nicht heute schon bzgl. des 
Defizitkriteriums möglich ist). 
Am heftigsten verstößt die umgekehrte Abstimmung gem. Art. 7 Fiskalpakt bei der Entscheidung, 
ob ein Staat ins Defizitverfahren muss, gegen die Demokratie, da so alle Staaten der Eurozone ohne 
ernst zu nehmende Möglichkeit des Ministerrats zur Gegenwehr, im Defizitverfahren landen wür-
den, und das selbst, wenn sie nur einmal eine Meinung der EU-Kommission zu ihren Haushalts- 
entwürfen nicht vollständig befolgen würden (Art. 6 und Art. 9 Abs. 1 EU-Verordnung 2011/0386 



(COD), Abschnitt VI.2.2 dieser Verfassungsbeschwerden). Und das angesichts der Folgen des 
Defizitverfahrens für die Staaten wie mit hohen Bußgeldern sanktionsbewehrte Empfehlungen zzgl. 
iwf-artig strenger Verschärfung und Kürzung der wichtigsten EU-Fördermittel (Abschnitte V.3, 
V.4, V.6 und VI.2.1 dieser Verfassungsbeschwerden).

Auch die Verpflichtung auf die IWF-Artigkeit der Auflagen (Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV, Präambel 
EFSF-Rahmenvertrag, Ecoofin-Rat vom 10.05.2010, Nr. 49 des Berichts der Task Force vom 
21.10.2010, Nr. 17 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10. 2011) und somit auf die offene 
Ignorierung der verfassungsmäßigen Grundrechte und der Menschenrechte der Einwohner der 
Staaten ist offensichtlich ultra-vires, wobei die Nichtanwendung der universellen sozialen 
Menschenrechte aus dem Uno-Sozialpakt auf Grund deren großen Schutzumfangs hier von 
besonderer Bedeutung ist. Der allgemeine Kommentar Nr. 14 zum Menschenrecht auf Gesundheit 
(Art. 12 Uno-Sozialpakt) stellt unmißverständlich klar, dass bereits bei der Aushand-lung 
internationaler Verträge auch die universellen Menschenrechte zwingend mit zu beachten sind. Das 
nicht nur bei der Aushandlung zu ignorieren, sondern auch noch mit Erwägungsgründen 2+3+6, 
Art. 3 und Art. 12 ESM-Vertrag sowie Erwägungsgrund 3 und Art. 6 Abs. 1 von EU-Verord-nung 
2011/385 (COD) Vorschriften zu initiieren, welche deren Bruch über die Verpflichtung auf die 
IWF-Artigkeit vorschreibt, ist ein besonders drastischer Verstoß gegenüber Art. 1 Abs. 2 GG.
                     
Unvereinbar mit der Demokatie (Art. 20 Abs. 1+2 GG) ist auch die Stimmrechtsaussetzung (Art. 4 
Abs. 7 ESM-Vertrag) bei jeglichem Zahlungsverzug bzgl. vom ESM erhaltenen Darlehen und bzgl. 
der Einzahlung vom ESM abgerufenen Kapitals. 
Selbst bei gewichtigsten Entscheidungen wie weiteren Kapitalerhöhungen, Ausweitung des ESM- 
Instrumentariums, Übergabe / Rückholung Kompetenzen gegenüber dem Direktorium, Kreditver-
gaben, Kreditaufnahmen und Genehmigung Kreditauflagen könnten die betroffenen Staaten wäh-
rend der Zeit der Aussetzung ihres Stimmrechts nicht mit entscheiden. 
Das ist eine Entleerung der über das grundrechtsgleiche Wahlrecht demokatisch legitimierten 
Macht des Bundesfinanzministers des jeweils betroffenen Staates und daher mit Art. 38 GG 
unvereinbar. 

Auch das undemokratische Vorgehen insbesondere der EU-Kommission und der Bundesregierung  
gegenüber dem Parlament und gegenüber dem Volk bzgl. des künstlichen Zeitdrucks und bzgl. der 
unvollständigen Informierung sind mit der Demokratie unvereinbar, zumindest in einem Staat wie 
Deutschland, wo die Demokratie unantastbar, und nicht nur von ihrem Wesensgehalt her garantiert 
ist. Das hat sich bereits drastisch gezeigt beim StabMechG, wo den Abgeordneten gegenüber nicht 
einmal klargestellt worden ist, ob man ihnen nur eine Bürgschaftsermächtigung abverlangt hat, oder 
ob darin noch mehr versteckt war, wie insbesondere eine Vorab-Blankett-Ermächtigung für einen 
beliebigen Mechanismus zur Erstellung der Kreditauflagen. Erst durch das Pilotverfahren und das 
Urteil dazu vom 07.09.2011 wurde hierzu mehr Klarheit geschaffen, dass das StabMechG kein 
Zustimmungsgesetz ist (Abschnitt II.7 dieser Verfassungsbeschwerden).
Man scheint bzgl. der Transparenz und der für die Demokratie unentbehrlichen öffentlichen diskur-
siven Entfaltung  auch beim europäischen Finanzierungsmechanismus und bei der EU-Wirtschafts-
regierung  nichts dazu gelernt zu haben, außer vielleicht, noch intransparenter zu werden. Das zeigt 
sich besonders an der Formulierung von der „kleinen Vertragsänderung“ für Art. 136 Abs. 3 
AEUV, die einem erheblichen Teil der Öffentlichkeit gegenüber den Eindruck vermittelt, als ginge 
es nur langweilige Dinge von geringer Tragweite, die niemanden wirklich betreffen könnten. Selbst 
die Erwägungsgründe der Initiierung des Art. 136 Abs. 3 AEUV und die Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rats von der gleichen Sitzung lassen für sich genommen nur erkennen, dass Art. 136 
Abs. 3 AEUV für den ESM (incl. Staateninsolvenzverfahren) initiiert worden ist, was schon 
drastisch genug ist, und den Eindruck eines möglichen Täuschungsversuchs bzgl. der Formulierung 
von der „kleinen Vertragsänderung“ erweckt. Dass er auch für EFSM, EFSF und für die 



Wirtschaftsregierung initiiert worden ist, überhaupt herauszufinden, hat umfangreichste Recherchen 
der Beschwerdeführerin erfordert. Und selbst der ESM-Vertrag ist auf dem Gipfel vom 23.06.2011 
beschlossen worden, undemokratisch, weil ohne Veröffentlichung des Vertragstextes (Abschnitte 
IX.4 und IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden).

Demokratie im Deutschland des Grundgesetzes sieht anders aus. Bereits das undemokratische Vor-
gehen rund um Art. 136 Abs. 3 AEUV und um den ESM-Vertrag beweist, dass die Demokratie in 
Deutschland nur noch durch eine erhebliche Stärkung der Volksabstimmungen zu retten ist, und 
dass dies im Rahmen dieser Verfassungsbeschwerden auch entscheidungserheblich ist.

Der Artikel „Der Bundestag entmachtet sich selbst“ der Wirtschaftswoche vom 20.04.2011 zeigt, 
dass selbst die deutschen Bundestagsabgeordneten inzwischen aufgewacht sind insoweit, wie es um 
ihr Haushaltsrecht geht. 
www.wiwo.de/politik-weltwirtschaft/der-bundestag-entmuendigt-sich-selbst-463316/

Dazu hat laut der Wirtschaftswoche nicht unerheblich beigetragen ein eine Woche zuvor erfolgter 
„Alarm“ des Bundesrechnungshofes, wonach „alle Festlegungen zur Art und Höhe, insbesondere 
die Bestimmungen von Obergrenzen der deutschen Beiträge zum ESM“ „gesetzlich zu regeln“ 
seien. Daraufhin hat Bundestagspräsident Norbert Lammert die konstitutive Entscheidung des 
deutschen Bundestags nicht nur über die Errichtung des ESM, sondern auch über jede einzelne 
Auszahlung aus diesem, verlangt. Wie in Abschnitt IV.6.2.4 dieser Verfassungsbeschwerden darge-
stellt, hat der Gipfel des Europäischen Rats vom 24./25.03.2011 einen ganz anderen Weg einge-
schlagen. Sowohl über Kapitalerhöhungen des ESM als auch über dessen Anwendung auf weitere 
Staaten der Eurozone will man so wohl das Europaparlament als auch die nationalen Parlamente 
vollkommen außen vor lassen (Art. 10, 12 und 13 ESM-Vertrag, Abschnitt IV.6.2.5 dieser 
Verfassungsbeschwerden).
Der Artikel der Wirtschaftswoche enthüllt darüber hinaus, dass selbst die CDU-Bundestagsabgeord-
neten genauso desinformiert gehalten werden wie die Mehrzahl der deutschen Bürger („all die kom- 
plizierten Währungsfragen“). Die Abgehobenheit selbst gegenüber den Abgeordneten von CDU, 
CSU und FDP, deren Mehrheit die Bundeskanzlerin gewählt hat, zeigt sich auch darin, dass auf 
dem Gipfel vom 24./25.03.2011 bereits Beschlüsse gefasst wurden, obwohl sich ein Antrag der 
Koalitionsfraktionen, welcher die Kanzlerin im Europäischen Rat binden sollte, sich noch in den 
Ausschüssen des Bundestags befand. 
Der Artikel der Wirtschaftswoche erinnert dankenswerterweise auch daran, dass der ehemalige Vor-
sitzende des Bundesverfassungsgericht, Herr Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier, schon in Zusammen- 
hang mit der Auslagerung zur Vorabberatung von immer mehr wichtigen Themen in ungewählte 
Gremien wie den Nationalen Ethikrat, die Hartz-Kommission oder die Rürup-Kommission vor einer 
„Entmachtung des Parlaments“ gewarnt hat. Welche Worte würde er erst finden bei den Mechanis-
men wie ESM und EU-Wirtschaftsregierung, in deren Rahmen auch Deutschland iwf-artig strenge 
(also alle Grund- und Menschenrechte seiner Einwohner ignorierende) Auflagen und sanktionsbe- 
wehrte Empfehlungen gemacht werden sollen, ohne jegliches Mitentscheidungsrecht des Bundes-
tags bzgl. deren Initiierung und Entscheidung, wo der Bundestag nur noch vor die Wahl gestellt 
würde zwischen Abnicken oder drakonisch hohen Sanktionen bis hin zum Einbehalt aller EU-
Fördermittel incl. der für das Überleben der bäuerlichen Landwirtschaft zumindest kurzfristig 
unentbehrlichen EU-Agrarmittel ?
Laut der Wirtschaftswoche beklagen „in Griechenland, Irland und Portugal“ „Regierungen und 
Parlamente, ihnen werde durch die Nothilfe von außen hineinregiert“.
Die Wirtschaftswoche ist ein Wirtschaftsmagazin, dessen Thema kaum die sozialen 
Menschenrechte sein dürften. Es geht dort offensichtlich um die akute Bedrohung der Demokratie.

Unvereinbar mit der Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG) ist auch die Durchtrennung der demokrati-



schen Legitimationskette durch die Organleihe bei ESM, EFSF und Fiskalpakt ohne wirksame 
Begründung einer erweiterten Zusammenarbeit (Art. 20 EUV, Art. 329 AEUV, Abschnitt III.20 
dieser Verfassungbeschwerden). Denn die demokratisch legitimierten Bundestagsabgeordne-ten 
haben im Rahmen der Zustimmung zu Änderungen des EU-Primärrechts das Ausleihen von 
Organen der EU nach außerhalb des eu-rechtlichen Raums nur für den Raum der erweiterten 
Zusammenarbeit eingewilligt. Und sie haben dadurch, dass sie dem Art. 329 AEUV, so wie er heute 
existiert, zugestimmt haben, zugleich auch eingewilligt, dass das nicht durch einfache 
intergouverne-mentale Verträge unterlaufen werden darf, auch nicht für den Fall, dass die 
demokratisch legitimier-ten Abgeordneten dem im Rahmen von Zustimmungsgesetzen solcher 
intergouvernementaler Verträge zustimmen würden, sondern dass eine Änderung von Art. 329 
AEUV nur in der für des EU-Primärrecht vorgesehenen Form geschehen darf. Dabei ist im Hinblick 
auf die Demokratie  auch von Bedeutung, dass für die Änderung von EU-Primärrecht in 
Deutschland, anders als bei intergou-vernementalen Verträgen, eine Zweidrittelmehrheit 
erforderlich ist, sowie die Zustimmung der nationalen Parlamente aller EU-Mitgliedsstaaten.

Art. 9 Fiskalpakt kollidiert auch mit der Demokratie, weil dieser sich nicht hinreichend konkret auf 
eine Form von Ungleichgewichtsverfahren konzentriert, sondern man auf diesen immer neue 
Mechanismen im Namen der Verringerung makroökonomischer Ungleichgewichte stützen könnte, 
fast so blankettartig, nur mit anderem Vorwand wie im ersten Satz des Art. 136 Abs. 3 AEUV.

Unvereinbar mit der Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG) ist auch der Versuch, auf einen 
intergouver-nementalen Vertrag wie den Fiskalpakt EU-Sekundärrecht zu stützen. Denn EU-Sekun-
därrecht ist ausschließlich auf Grundlage des EU-Primärrechts und nur innerhalb des eu-rechtlichen 
Raums demokratisch legitimiert (Art. 288 AEUV). Die Bemächtigung über eu-sekundärrechtliche 
Instru-mente über intergouvernementale Verträge verletzt die Demokratie auch deshalb, weil die 
demokratisch legitimerten Abgeordneten bei Zustimmung zum EU-Primärrecht konkludent auch 
eingewilligt haben, dass dieses selbst mit ihrer Zustimmung nicht durch intergouvernementale 
Verträge unter-laufen werden darf. Damit ist der Versuch, die Verschärfung des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes, das Ungleichgewichtsverfahren und die haushaltsmäßige Überwachung auf den 
Fiskalpakt zu stüt-zen (Abschnitt V.1 dieser Verfassungbeschwerden), unvereinbar mit Art. 20 Abs. 
1+2 GG.

Im EU-Primärrecht ist die Zweckbindung der EU-Kohäsionsmittel nur entsprechend den Vorgaben 
von Art. 174 bis 178 AEUV zulässig. Das darf auch über intergouvernementale Verträge nicht 
unter-laufen werden, wie dies für EFSF und ESM beabsichtigt ist, um diese Mittel bei 
Nichterfüllung der Auflagen kürzen zu können (Art. 5 Abs. 3 EFSF-Rahmenvertrag, Art. 19 ESM-
Vertrag, Abschnitt VI.1.4 dieser Verfassungbeschwerden). Zur Verletzung der Demokratie durch 
den Versuch der Umgehung von EU-Primärrecht durch intergouvernementale Vorschriften siehe 
den vorherigen Absatz dieses Abschnitts dieser Verfassungbeschwerden. 
Die Krönung in dieser Hinsicht ist die EU-Verordung 2011/385 (COD) zur haushaltsmäßigen Über- 
wachung, über deren Erwägungsgründe 3+7 und Art. 6 Abs. 1+5 die Instrumentalisierung der wich- 
tigsten EU-Fördermittel zur Durchsetzung iwf-artig streng verschärfter Auflagen der Wirtschafts- 
regierung vorgesehen ist (Abschnitt VI.2.1 dieser Verfassungbeschwerden), ebenso an den demo-
kratisch legitimierten Vorschriften des EU-Primärrechts zur Zweckbindung dieser Fördermittel vor-
bei, und unter Verletzung der Demokratie an den intergouvernementalen Vertrag Fiskalpakt 
anknüpfend.

Wie das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 07.09.2011 zum Pilotverfahren bestätigt hat, ist 
das Haushaltsrecht des Bundestags in Art. 38 GG verankert (Abschnitt XI.20 dieser Verfassungs- 
beschwerden). Der Bundestag ist dabei vor allem für die quantiativ wie qualitativ größeren haus-
haltsmäßigen Entscheidungen verantwortlich, während die Bundesregierung innerhalb des ihr vom 
Haushaltsgesetzgeber eingeräumten Spielraums handeln darf. Dazu gehört auch, dass die Bundes- 



regierung innerhalb dieses Spielraums selbst entscheidet, bei wem sie Kredite aufnimmt, solange an 
solche Kredite keinerlei politische Konditionen gebunden sind. Insbesondere ist auch zulässig, dass 
befreundete Staaten sich innerhalb des jeweiligen vom Parlament genehmigten Haushaltsspielraums 
gegenseitig Geld leihen. Unvereinbar auch mit der Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG) Art. 38 GG 
wegen Durchbrechung der demokratischen Legitimationskette ist es jedoch, wenn Art. 6 EU-VO 
2011/385 (COD) (Abschnitt VI.2.1 dieser Ver-fassungsbeschwerden) normiert, dass die Staaten, die 
sich woanders als bei Banken und beim euro-päischen Finanzierungsmechanismus Geld leihen, 
dann im Nachhinein von der EU-Kommission dafür iwf-artig strenge Auflagen erhalten. So etwas 
bedürfte, mal ganz abgesehen von der Verlet-zung sozialer Menschenrechte, einer doppelten 
demokratischen Legitimation, einmal im Rahmen der Haushaltsermächtigung und einmal im 
Rahmen einer ununterbrochenen Legitimationskette für die besagte EU-Verordnung. Beides jedoch 
ist nicht gegeben, sodass diese EU-Verordnung bereits wegen Verstoss gegen die Demokratie 
zusammen mit dem Zustimmungsgesetz zum Fiskalpakt für Deutschland zu untersagen ist.

Unvereinbar mit der unantastbaren Demokratie (Art. 20 Abs. 1 GG) ist auch das Hinübergreifen 
von Art. 5 der EU-Verordnung 2011/385 (COD) in den Bereich der intergouvernementalen EFSF 
(Abschnitt VI.2.1 dieser Verfassungsbeschwerden), denn es ist eine unterschiedliche demokratische 
Legitimation, dass bei EU-Verordnungen das Europaparlament und bei intergouvernementalen 
Verträgen die nationalen Parlamente entscheidungsbefugt sind.  

Auch die Bundesregierung ist demokratisch legitimiert, wenn auch anders als der Bundestag zwei 
statt einer Stufe vom Volk entfernt. Daher kollidiert es ebenfalls mit der Demokratie, wenn das 
Recht der Bundesregierung zur Einbringung des Haushaltsentwurfs zu einem erheblichen Teil an 
demokratisch weniger legitimierte Organe gegeben wird. Genau das jedoch unternimmt die EU-
Verordnung 2011/0386 (COD) im Rahmen der haushaltsmäßigen Überwachung (Abschnitt VI.2.2 
dieser Verfassungbeschwerden), indem sie es in ihrem Art. 5 der EU-Kommission erlaubt, beliebig 
viele einzelne Punkte im Haushaltsentwurf unmittelbar zu ändern, sowie ganze Haushaltsentwürfe, 
die ihr nicht gefallen, umgehen zu lassen, und neue Haushaltsentwürfe anzufordern. Zusätzlich zur 
mit der Demokratie unvereinbaren Marginalisierung des Haushaltsspielraums der Bundesregierung 
greift Art. 5 dieser EU-Verordnung auch in einem undemokratischen Ausmaß in die zeitliche 
Choreographie der Haushalte von Bund und Ländern ein. Darüber hinaus ist mit Art. 38 GG 
unvereinbar, dass für die Abgeordneten noch nicht einmal hinreichend transparent gemacht würde, 
welche Änderungen die EU-Kommission aus welchen Erwägungen an den Haushaltsentwürfen der 
Bundesregierung vornehmen würde. 

Ein mehrfacher direkter Angriff  auch auf die Demokratie ist Art. 6 der EU-Verordnung 2011/0386 
(COD). Damit könnte die EU-Kommission allein,  selbst ohne Zustimmung des Ministerrats, 
beliebige Meinungen zu den Haushaltsentwürfen veröffentlichen, und bei Nichtbefolgung dieser 
Meinungen bekämen die Staaten dann jeweils gem. Art. 9 der Verordnung Nachteile im Rahmen 
des Defizitverfahrens des Stabilitäts- und Wachstumspaktes.
Das ist unvereinbar mit der Demokratie, weil im EU-Primärrecht das Rechtsinstrument der 
Meinung (Art. 288 AEUV) nur als ein unverbindliches legitimiert ist (Abschnitt V.9 dieser 
Verfassungsbe-schwerden), und weil hier über eine EU-Verordnung die Vorgaben des Art. 126 
AEUV umgangen werden sollen, noch dazu mittels einer EU-Verordnung, welche man unter 
Verletzung von Art. 38 GG auf eine intergouvernementale Vorschrift (Art. 5 Abs. 2 Fiskalpakt) zu 
stützen unternimmt.

Unvereinbar mit der Demokratie ist auch, die Bundestagsabgeordneten beim ESM und beim 
Fiskalpakt erst einmal intergouvernementalen Verträgen zustimmen zu lassen, um diese dann ohne 
jegliches weitere Zustimmungsgesetz zu supranationalisieren, ohne dass dieses Unterfangen den 
Abgeordneten vor ihrer Zustimmung hinreichend transparent gemacht worden wäre. Noch 
intransparenter ist das Vorgehen bei der EFSF, wo über §3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG sogar noch der 



Zeitpunkt der deutschen Zustimmung zum EFSF-Rahmenvertrag versteckt werden soll. 
Die spätere Supranationalisierung von Fiskalpakt und ESM, bzw. bei Untersagung der Zustimmung 
zum ESM der über die Nutzung von Art. 10 Abs. 5 lit. c EFSF-Rahmenvertrag zum Ersatz-ESM 
umgebauten EFSF würde aller Voraussicht nach auch gar nicht mehr über weitere vertragliche Ver-
einbarungen, sondern ganz einfach durch EUGH-Urteile erfolgen, in welchem der EUGH 
feststellen würde, dass in Fiskalpakt, EFSF-Rahmenvertrag und ESM so weitreichende Vorschriften 
enthalten sind, dass es sich dabei also nur um bisher nur noch nicht als solches erkanntes 
zusätzliches EU-Primärrecht handeln könne – völlig egal, ob irgendein Parlament in Europa jemals 
ermächtigt hat, diesen Verträgen primärrechtlichen Rang zu geben. Wer einen solchen Übergriff des 
EUGH in die Befugnisse der Exekutive, der Legislative und vor allem der Völker der 
Mitgliedsstaaten, nicht für möglich hält, sei nur an ultra-vires-Urteile wie Costa/Enel (Az. 6/64) und 
Francovich erinnert. 
Auch aus diesem Grund ist es bereits dem Grunde nach mit der Demokratie unvereinbar, mit 
intergouvernementalen Verträgen Gegenstände zu regeln, welche im Zuständigkeitsbereich des eu-
rechtlichen Raums liegen.

Art. 16 i. V. m. Erwägungsgrund 7 Fiskalpakt mit ihrer Verpflichtung zur Supranationalisierung des 
Fiskalpakts sind unvereinbar mit der unantastbaren Demokratie. Zur Vermeidung von Wiederholun- 
gen wird auf Abschnitt IX.8 dieser Verfassungsbeschwerden verwiesen. Das gilt selbst dann, wenn 
das Bundesverfassungsgericht die im Rahmen dieser Verfassungsbeschwerden geltend gemachten 
Volksabstimmungen zu allen Änderungen des EU-Primärrechts und zu allen auf die EU bezogenen 
intergouvernementalen Verträgen anerkennt, denn die unantastbaren Abstimmungen (Art. 20 Abs. 2 
S. 2 Alt. 2 GG) sind kein Ersatz für den Erhalt der unantastbaren Wahlen (Art. 20 Abs. 2 S. 2 Alt. 1 
GG), sondern vom Grundgesetzgeber zusätzlich als zweite Hauptsäule der insgesamt unantastbaren 
Demokratie vorgesehen.

Ebenso unvereinbar mit der Demokratie, insbesondere damit, dass alle Staatsgewalt vom Volk aus- 
geht (Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG), ist die Behauptung des EU-Kommissionspräsidenten Jose Manuel 
Barroso in seiner Rede vor dem Europaparlament, es gebe eine „europäische Identität“ und eine 
„europäische Staatsbürgerschaft“ (Abschnitt XII.10 dieser Verfassungsbeschwerden). Die Idee, 
einfach das Volk auszuwechseln, wenn dieses nicht alles mitmachen will, ist sonst eher aus dem 
Kabarett bekannt. Das Lissabonurteil hat vielmehr in Rn. 279 bis 281, 292 und 346 - 350 
klargestellt, dass die Unionsbürgerschaft nur Grundlage für zusätzliche Rechte der Bürger der EU-
Mitglieds-staaten ist und keine EU-Staatsbürgerschaft bedeutet. Das Postulat Barrosos, es gebe eine 
europäi-sche Staatsbürgerschaft beinhaltet also klar mehr als die bisherige Unionsbürgerschaft, 
nämlich die Behauptung, es gebe ein europäisches Volk und einen europäischen Staat. Der Begriff 
„europäische Identität“ ist also im Sinne gemeint, sich selbst als Teil eines europäischen Volkes zu 
empfinden. 
Das Grundgesetz jedoch stellt jedoch, sogar auch innerhalb der Ewigkeitsgarantie, unmißverständ-
lich die Existenz eines deutschen Volkes fest, welches sich das Grundgesetz gegeben hat (Präambel 
des GG, Art. 1 Abs. 2 GG). Also kann es auch nur das deutsche Volk sein, von welchem während 
der Gültigkeitsdauer des Grundgesetzes in Deutschland gem. Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG alle Staatsge-
walt auszugehen hat. Während der Gültigkeit des Grundgesetzes hat also selbst das deutsche Volk 
rechtlich gar keine Möglichkeit, seine Eigenschaft als Volk aufzugeben. Wollte es sich diese Mög-
lichkeit eröffnen, so müsste über eine voll informierte Volksabstimmung gem. Art. 146 GG eine 
neue Verfassung auf nationaler Ebene geschaffen werden, welche es ausdrücklich erlauben würde, 
dass sich das deutsche Volk anderen Völkern und Staaten anschließen dürfte.

Auch der Präsident des Bundesverfasssungsgerichts, Prof. Dr. Andreas Voßkuhle, hat laut dem 
Spiegel-Artikel „Oberster Verfassungsrichter warnt vor zu viel EU“ vom 25.09.2011 laut dpa 
gesagt, dass das Grundgesetz die Bürger davor schützt, dass die Bundesrepublik Deutschland ihre 
Souverä-nität aufgibt ohne Zustimmung des deutschen Volkes dazu per Volksabstimmung.



Www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,druck-788262,00.html

Die Behauptung des Kommissionspräsidenten erweckt den Eindruck, dass das Erfordernis einer voll 
informierten Volksabstimmung umgangen werden soll. Angesichts der gewichtigen Indizien für die 
Versuchung der EU-Kommission zur zwangsweisen Schaffung eines europäischen Volkes  und 
eines Staates EU ohne Volksabstimmung ist jede größere Kompetenzerweiterung der EU-Kommis- 
sion gründlichst verfassungsrechtlich zu prüfen, und sind insbesondere jegliche Blankett-Ermächti- 
gungen und Verpflichtungen zu unmenschlicher Strenge, wie sie insbesondere Art. 136 Abs. 3 
AEUV beinhalten, zu unterbinden durch die Untersagung der Zustimmung zu Art. 136 Abs. 3 
AEUV durch das Bundesverfasssungsgericht, sind die in ultra-vires-Akte in diesem Zusammenhang 
(vor allem Beschluss der fünf EU-Verordnungen zur Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung sowie 
EFSF-Rahmenvertrag ohne Zustimmungsgesetz) vom Bundesverfasssungsgericht für Deutschland 
zu untersagen, und sind die in den Abschnitten III.8, III.10 und III.17 geltend gemachten Volksab- 
stimmungen erforderlich.

Laut Rn. 233 auf des Lissabonurteils müssen die europäischen Integrationsschritte  „von Verfas-
sungs wegen durch den Übertragungsakt sachlich begrenzt und prinzipiell widerruflich sein. Aus 
diesem Grund darf - ungeachtet einer vertraglich unbefristeten Bindung- der Austritt aus dem euro-
päischen Integrationsverband nicht von anderen Mitgliedstaaten oder der autonomen Unionsgewalt 
unterbunden werden.“                                                                                                 

Bereits die in diesem Abschnitt dieser Verfassungsbeschwerden dargelegten Verstöße gegen die 
Demokratie beweisen, dass ohne ein auf Art. 20 Abs. 2 GG gestütztes Eingreifen des Volkes selbst, 
zugleich auch als weiterer Ausbau der Gewaltenverschränkung in Deutschland, die Rettung der 
Demokratie  nicht mehr zu erreichen ist. Die Bundestagsabgeordneten müssen zumindest insoweit 
vor sich selbst geschützt werden, wie sie sonst ihre vom Volk nur geliehene Macht in mit Art. 38 
GG unvereinbarem Ausmaß weitergeben würden. Selbst die vollständige Untersagung des 
StabMechG und der Zustimmung zu Fiskalpakt und ESM durch das Bundesverfassungsgericht 
würde offen-sichtlich nicht ausreichen. Es wäre, bereits angesichts des gravierenden 
Kommunikationsdefizits zwischen Bundesregierung, Parlamenten und EU-Kommission hinsichtlich 
der Verfassungsidentität in Deutschland, und angesichts des intransparenten Vorgehens und des 
gravierenden Mangels an öffentlicher diskursiver Entfaltung hinsichtlich der wirklich hinter EFSF, 
ESM und Fiskalpakt stehenden Absichten und angesichts des Versteckens des ESM-Vertragstextes 
vor dem Volk damit zu rechnen, dass der europäische Finanzierungsmechanismus incl. 
Staateninsolvenzverfahren und die Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung dann eben einfach 
ultra-vires-mäßig durchgezogen würden, was bzgl. der Verabschiedung der fünf EU-Verordnungen 
zur Errichtung der Wirtschafts-regierung am 28.09.2011 bereits erfolgt und im Rahmen dieser 
Verfassungsbeschwerden zu beur-teilen ist (Abschnitte II.7 und V. dieser 
Verfassungsbeschwerden).
 
Das völlige Überranntwerden durch eine Flut ultra-vires-mäßiger sekundärrechtlicher und intergou-
vernementaler Akte lässt sich aller Voraussicht nach nur noch stoppen über Volksabstimmungen 
und Volksbegehren.
Zur Vermeidung von Wiederholungen wird insoweit auf die Abschnitte III.8, III.10, III.17 und X.1 
dieser Verfassungsbeschwerden verwiesen.

Auf Grund der insbesondere im Staatsauftrag europäische Integration (Art. 23 GG) zum Ausdruck 
kommenden Europarechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes darf dabei jedoch der EU-Austritt nur 
das letzte Mittel im Sinne einer ultima ratio sein, und ist, da mildere möglich sind, hier auch zum 
Schutz der unantastbaren und vom Rang noch über der europäischen Integration stehenden Demo-



kratie nicht erforderlich.

Denn sämtlichen demokratiewidrigen Mechanismen würden allein den Einwohnern des Euro-
Währungsgebiets, und somit auch den Einwohnern Deutschlands incl. der Beschwerdeführerin 
aufgezwungen. Durch einen Austritt aus der Eurozone würde Deutschland der Betroffenheit diesen 
demokratiewidrigen Mechanismen entgehen können, ohne gleich aus der EU austreten zu müssen. 
Das würde zugleich auch die europäische Integration i. S. v. Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG fördern, da es 
eine riesige diskursive Entfaltung und damit eine Stärkung der Demokratie in der gesamten EU 
bewirken würde.
Der Austritt aus einer Währung ist jedoch ein sehr weitgehender Schritt, sodass im hier vorliegen- 
den Fall eine Volksabstimmung geboten ist. 
 
Gegen einen Euro-Austritt ließe sich argumentieren, ein hinreichender Schutz wäre doch auch 
durch eine weitgehende einstweilige Anordnung des Bundesverfassungsgerichts nicht nur 
gegenüber der Verkündung, Ratifizierung, Inkraftsetzung und Anwendung von EFSF-
Rahmenvertrag, ESM und Fiskalpakt  an sich, sondern auch gegenüber dem europäischen 
Finanzierungsmechanismus und gegenüber der Umgestaltung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
zur Errichtung der EU-Wirt-schaftsregierung machbar. Das mag einstweilig richtig sein. Aber die 
zeitliche Reichweite einer einstweiligen Anordnung würde voraussichtlich nur bis zu einem Urteil 
in der Hauptsache reichen. Danach wäre die Gefahr, von einer Flut ultra-vires-mäßiger Rechtsakte 
zur Durchsetzung des gesamten europäischen Finan-zierungsmechanismus incl. 
Staateninsolvenzverfahren und der gesamten EU-Wirtschaftsregierung, und was man noch alles 
noch alles in der Schublade haben mag, wieder unverändert gegeben. Hinzu kommen die  
Überlegungen des EU-Kommissionspräsidenten bzgl. Übergängen zur Diktatur auf nationaler 
Ebene.
Es bedarf also eines dauerhaften, nicht nur einstweiligen, Schutzes der Demokratie, die über eine 
Untersagung des StabMechG sowie  der Zustimmung zu ESM und Fiskalpakt hinaus geht, und die 
zugleich einen EU- Austritt vermeidet.
Das mildeste der Beschwerdeführerin hierzu bekannte wirksame Mittel ist der Euro-Austritt bei 
gleichzeitigem Verbleib in der EU. Die Volksabstimmung über den Euro-Austritt würde zugleich 
auch die diskursive Entfaltung und die demokratische Verantwortungsbereitschaft innerhalb des 
deutschen Volkes entscheidend stärken.
Damit ist die Volksabstimmung über den Euro- Austritt zur Rettung der Demokratie zwingend 
geboten. Auf Abschnitt III.8 dieser Verfassungsbeschwerden wird verwiesen.

Die Verordnungsentwürfe zur Umgestaltungs des Stabilitäts- und Wachstumspaktes zur Errichtung 
der EU-Wirtschaftsregierung mit ihrer Fülle eu-primärrechtlich allein an die Blankett-Ermächtigung 
des Art. 136 Abs. 3 AEUV anknüpfbarer und ansonsten ultra-vires-mäßiger und darüber hinaus 
erneut blankettartig ermächtigender Inhalte, die Zweckentfremdung des Defizitverfahrens 
gegenüber Griechenland zur Aufzwingung der Gentechnik in der Landwirtschaft, das laute 
Nachdenken über Militärputsche bzw. Staatsstreiche in drei Staaten der Eurozone zur Durchsetzung 
des Euro-Stabili-sierungsmechanismus, dem Spanien sich inzwischen in erheblichem Maße 
angenähert hat (Abschnitt XII.5 dieser Verfassungsbeschwerden) und die atemberaubende 
Intransparenz der Kommission rund um Art. 136 Abs. 3 AEUV, um den Fiskalpakt und um den 
ESM-Vertrag zeigen eine deutliche Bereitschaft zum Machtmißbrauch seitens der EU-Kommission, 
welche die Verwirklichung der in Deutschland unantastbaren Demokratie und damit auch die 
europäische Integration der Völker auf das deutlichste in Frage stellt. 
Aber auch die Intransparenz der Bundesregierung gegenüber den Abgeordneten und der Bevölke- 
rung rund um StabMechG, den ESM, den Fiskalpakt und Art. 136 Abs. 3 AEUV sowie die 
gravierenden Kommunikationsdefi-zite zwischen Bundesregierung und EU-Kommission 
hinsichtlich der Verfassungsidentität des Grundgesetzes zeigen, dass die Bundesregierung für 



Deutschland in keiner Weise einen hinreichenden Schutz vor möglichen Machtmißbräuchen der 
EU-Kommission sicherzustellen in der Lage ist. 
Hinzu kommt die Versuchung für die Bundesregierung, über den Ministerrat im Rahmen der EU- 
Wirtschaftsregierung über Bande zu spielen, um ohne Zustimmung des Bundestags oder des 
Europaparlaments auch solche Vorhaben durchzusetzen, für welche die Erreichung einer parlamen-
tarischen Mehrheit aussichtslos erscheint (siehe auch Abschnitt V.18 dieser Verfassungsbeschwer-
den) sowie zur Instrumentalisierung des ESM zur Durchsetzung der Versprechungen der Regie-
rungschefs im Rahmen des Euro-Plus-Paktes und zur Durchsetzung weiterer nach Art. 121 AEUV 
als unverbindlich zulässiger Akte im Rahmen der freiwilligen Koordinierung der Wirtschaftspolitik 
der EU (Abschnitte III.15 und IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden).
Aber auch die Parlamenterier sind bzgl. der Verletzung der Demokratie nicht nur Opfer, sondern 
zugleich auch Täter zu Lasten des Volkes, wenn sie ihre vom Volk über Art. 38 GG abgeleiteten 
Rechte, also die Rechte des Volkes, nicht hinreichend geltend machen, und darüber hinaus ihre 
Aufgabe, zur Informierung des Volkes beizutragen, vernachlässigen.

Auch die Erfahrungen des Machtmißbrauchs und die daraus ableitbare Prognose, dass auch bei 
Untersagung des StabMechG sowie der Zustimmung zum Fiskalpakt und zum ESM und 
Anordnung einer Volksabstimmung über den Euro-Austritt der Machtmißbrauch weiter gehen 
würde, dann eben vielleicht nicht über Verordnungen zur Stabilität des Euro-Währungsgebiets, 
sondern des Binnenmarktes oder gleich der ganzen EU oder über Art. 143 AEUV, zeigen, dass auch 
die Parlamentarier zur Sicherung der Demokratie in Deutschland offenbar nicht ausreichend sind.
Siehe dazu auch den weiter oben in diesem Abschnitt zitierten Artikel der Wirtschaftswoche.

Und da die Bundestagsabgeordneten, bereits auf Grund ihrer geringen Zahl im Vergleich zur Ge- 
samtzahl der Wähler, und auf Grund ihrer oft umfangreichen Nebentätigkeiten, die sie ja auch alle 
gewissenhaft auszuführen haben, was bis hin zu leeren Sitzreihen im Plenum des Bundestags füh-
ren kann, die wichtigsten Schritte, mit denen man sie auf dem Umweg über die EU entscheidendste 
Teile ihrer vom Volk über die Bundestagswahl nur geliehen bekommenen Macht ein ums andere 
Mal in unvorhersehbarem Ausmaße weggeben lässt, zeigt, dass auch hinsichtlich der an die EU 
übertragenen Kompetenzen das deutsche Volk erheblich stärker seine, immer wieder auch von Par-
lamentariern in Reden vor leeren Plenarsälen ebenso wie vor randvoll besetzten Talkshows be-
schworene, Eigenverantwortung wahrnehmen muss. Rund 120 Millionen Augen sehen einfach 
mehr als 1.240 Augen.

Wie in den Abschnitten III.10 und III.17 dieser Verfassungsbeschwerden ausführlicher dargestellt, 
ist die Verpflichtung des Gesetzgebers zur Schaffung eines Ausführungsgesetzes für verpflichtende 
Volksabstimmungen / Referenden auf Bundesebene bzgl. aller Grundgesetzänderungen, bzgl. aller 
Änderungen des EU-Primärrechts, bzgl. aller Umsetzungsgesetze zu EU-Richtlinien, bzgl. aller 
intergouvernementaler Vereinbarungen zwischen den Mitgliedsstaaten der EU sowie zwischen den 
Mitgliedsstaaten der Eurozone, bzgl. aller EU-Verordnungen, bzgl. aller sanktionsbewehrten EU-
Empfehlungen sowie zur Aussetzung bzw. Rückholung von Kompetenzen gegenüber der EU 
erforderlich und auch hier besonders deutlich werdenden Tendenz zum Machtmißbrauch bis hin zur 
möglichen Errichtung einer offenen Diktatur erforderlich, und auch hier entscheidungserheblich. 
Von besonderem Gewicht ist dabei die Notwendigkeit von Referenden bzgl. aller Grundgesetz-
änderungen, weil nur so das Grundgesetz noch hinreichend vor seinem rangmäßigen Absturz 
gesichert werden kann (siehe Abschnitte IV.5.3 und III.12 dieser Verfassungsbeschwerden).
Natürlich stünde es dem Gesetzgeber frei, noch mehr Volksabstimmungen auf Bundesebene ein-
zuführen, solange er dabei das in Art. 38 GG zum Ausdruck kommende etwas stärkere Gewicht der 
unantastbaren Wahlen gegenüber den ebenfalls unantastbaren Abstimmungen beachten würde.

Zugleich sind dabei aber auch, hinsichtlich der Rückholung und der Aussetzung von Kompetenzen 
die Europarechtsfreundlichkeit und die Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes zu befolgen, 



soweit dieses mit der Verfassungsidentät des Grundgesetzes vereinbar ist. Das bedeutet, dass die 
Rückholung bzw. Aussetzung von Kompetenzen gegenüber der EU, über zum Klagen zum Schutz 
der Verfassungsidentität und vor ultra-vires (Leitsatz 4 des Lissabonurteils) hinaus  nur in dem 
völkerrechtlich zulässigen Ausmaß möglich ist. Ohne EU-Austritt, was hier nach Art. 23 GG in der 
gegenwärtigen Situation nicht in Betracht kommt, da mildere Mittel möglich sind, sind hier nur der 
Ausstieg aus solchen Projekten der EU, denen man nicht angehören muss, um EU-Mitglied zu sein, 
sowie die Rückholung bzw. Aussetzung von Kompetenzen der EU in dem Maße, wie dies nach der 
WVRK möglich ist, und entsprechend den Regeln der WVRK möglich. 
Denn nach dem Lissabonurteil ist auch die Rechtsstaatlichkeit unantastbar (Rn. 216 + 217), wenn- 
gleich vielleicht nicht vorverfassungsrechtlich wie die Demokratie.
Zur Vermeidung von Wiederholungen wird im übrigen auf Abschnitt III.10 dieser Verfassungsbe-
schwerden verwiesen.
 
Die Volksabstimmungen hinsichtlich weiter Teile von Änderungen des EU-Rechts bzw. zur Rück-
holung oder Aussetzung von Kompetenzen der EU sind nicht nur im Hinblick auf den Staatsauftrag  
europäische Integration und auf die darin enthaltenen demokratischen Prinzipien (Art. 23 Abs. 1 S. 
1 GG) nicht nur schonend, sondern sogar förderlich, sondern auch im Hinblick auf das grundrechts-
gleiche Recht auf Widerstand (Art. 20 Abs. 4 GG). Beim Recht auf Widerstand handelt es sich um 
ein „subsidiäres Ausnahmerecht,  das als ultima ratio von vornherein nur dann in Betracht kommt, 
wenn alle von der Rechtsordnung zur Verfügung gestellten Rechtsbehelfe so wenig Aussicht auf 
wirksame Abhilfe bieten, dass die Ausübung des Widerstandes das letzte Mittel zur Erhaltung oder 
Wiederherstellung des Rechts ist.“ (Rn. 186 des Lissabonurteils). Darüber hinaus ermächtigt Art. 20 
Abs. 4 GG den Widerstand ausschließlich gegen Unternehmungen zur Beseitigung der Ordnung des 
Grundgesetzes, wie bereits aus dem Wortlaut des Art. 20 Abs. 4 GG ersichtlich ist. Zur „Ordnung 
des Grundgesetzes“ gehören nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin sämtliche Inhalte der 
Art. 1 GG (incl. auch des Staatsauftrags Frieden sowie der Unveräußerlichkeit und Unverletzlich- 
keit der Menschenrechte in der Welt) und Art. 20 GG sowie darüber hinaus der Wesensgehalt 
sämtlicher Grundrechte und grundrechtsgleichen Rechte des Grundgesetzes, der abgeleiteten 
Grundrechte (Rn. 218 des Urteils zur Vorratsdatenspeicherung) und der Staatsauftrag europäische 
Integration (Art. 23 GG).
Wie in diesen Verfassungsbeschwerden deutlich wird, ist die Verfassungswidrigkeit des 
StabMechG  sowie der Zustimmung zu Fiskalpakt, Art. 136 Abs. 3 AEUV und ESM und der schon 
bereits bekannt gewordenen Mechanismen, die man darauf stützen will, derart schwerwiegend, dass 
von einer Gefährdung der Ordnung des Grundgesetzes gesprochen werden kann. 
Auch um der Entstehung von Situationen, in welchen zum Schutz der Ordnung der Grundgesetzes 
nur noch die Ausübung des grundrechtsgleichen Rechts auf Widerstand (Art. 20 Abs. 4 GG) bliebe, 
so weit wie möglich entgegenzuwirken, ist die in diesen Verfassungsbeschwerden geltend gemachte 
Ausdehnung der Volksabstimmungen auf Bundesebene erforderlich und angesichts der zeitlichen 
Dynamik der Schritte sogar noch sehr zurückhal-tend. 
Außerdem wird die Ausdehnung der Volksabstmmungen dem Umstand gerecht, dass die Demokra- 
tie selbst unantastbar und vorverfassungsrechtlich ist, das Widerstandsrecht hingegen nur ein  
grundrechtsgleiches Recht ist. Es ist, da es in Art. 20 GG steht, zwar jeder einschränkenden Ände-
rung im Rahmen von Grundgesetzänderungen entzogen, da es aber ein grundrechtsgleiches Recht 
ist, und ebenso wie die Organe des Staates, und anders als die Wahlen und Abstimmungen (Rn. 211 
S. 1 des Lissabonurteils) nicht zum Kerngehalt der Demokratie zählt, ist die vorrangige Anwendung 
der Volksabstimmungen nach Art. 20 Abs. 2 S. 2 Alt. 2 GG vor dem grundrechtsgleichen Recht auf 
Widerstand (Art. 20 Abs. 4 GG) zwingend geboten. Darüber hinaus birgt die Anwendung des 
grundrechtsgleichen Rechts auf Widerstand immer auch die Gefahr, dass im Zuge der Anwendung 
von Art. 20 Abs. 4 GG zur Wiederherstellung der Ordnung des Grundgesetzes Kräfte, welche die 
Errichtung einer anderen Ordnung als der des Grundgesetzes anstreben, die Oberhand gewinnen 
können. 
Darüber hinaus wäre  jede Anwendung des Art. 20 Abs. 4 GG, wie insbesondere auch die Äußerun- 



gen des EU-Kommisisonpräsidenten bzgl. der möglichen Errichtung der Diktatur in Spanien, Portu-
gal und Griechenland sowie Abschnitt XII.6 dieser Verfassungsbeschwerden zeigen, für jeden Ein-
wohner Deutschlands mit erheblichen Gefahren bzgl. Leib und Leben verbunden. Auch insoweit 
sind Volksabstimmungen erheblich schonender, nicht nur für die Gewählten, sondern umso mehr 
noch für den Souverän.

Selbst Prof. Dr. Jean Ziegler, Berater des Uno-Menschenrechtsrates und zugleich einer der sanft-
mütigsten Menschenrechtsexperten der Vereinten Nationen, hat im Interview mit dem ARD-Nacht- 
magazin einen bei Zeitpunkt 3:10 einen „Aufstand des Gewissens“ prognostiziert. In diesem 
Zusammenhang zeigte er als Verletzung der Demokratie vor allem den Gehorsam der deutschen 
Bundeskanzlerin als Regierungschefin einer „der lebendigsten Demokratien der Welt“ gegenüber 
dem „Herrn Ackermann aus St. Gallen“ auf (Zeitabschnitt 0:51 – 1:11). Ein Mentalitätswechsel sei 
deshalb erforderlich.
www.youtube.com/watch?v=13qJoozn5E0&feature=player_embedded

Die in Abschnitt IX.9 dieser Verfassungsbeschwerden geltend gemachten Verletzungen von Art. 38 
GG durch das ESMFinG und durch das Gesetz zur Änderung des BSchuWG werden sinngemäß 
auch als Verletzungen der Demokratie geltend gemacht, wobei die Verletzung der Demokratie 
wegen deren Unantastbarkeit noch deutlich schwerer wiegt.

Die Beschwerdeführerin wird durch das StabMechG und würde durch die Verkündung  und  
schwerer bei Inkrafttreten des ESMFinG, des Gesetzes zur Änderung des BSchuWG sowie der 
Zustimmungsgesetze  zu  Fiskalpakt und ESM-Vertrag  selbst, gegenwärtig und unmittelbar in 
ihrem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) i. V. m. dem Demokratieprinzip (Art. 20 Abs. 
1+2 GG) verletzt.
Sie wäre als Wahlberechtigte und Abstimmungsberechtigte (Art. 20 Abs. 2 S. 2 Alt. 1+2 GG)
selbst betroffen durch die ultra-vires-mäßige Initiierung über Art. 48 Abs. 6 EUV, durch die 
Blankett-Ermächtigungen des Art. 136 Abs. 3 AEUV, durch die darauf zu stützen unternommenen 
weiteren Blankett-Ermächtigungen vor allem im Bereich der Ungleichgewichtsverfahren, bzgl. der 
Inhalte der Empfehlungen beim Stabilitäts- und Wachstumspakt und der Auflagen für Kredite und 
teilweise Schuldenerlasse (Art. 12 ESM-Vertrag) im Rahmen des europäischen Finanzierungs-
mechanismus, durch die auf Art. 12 ESM-Vertrag gestützte Mit-Herrschaft ungewählter IWF-
Mitarbeiter und ungewählter Gläubiger (Art. 12 ESM-Vertrag) über Deutschland, durch die 
deutliche Erhöhung der Putschgefahr, durch die demokratiewidrige Aufzwingbarkeit eines bereits 
nach dem Waldenfels-Urteil demokratiewidrigen Staateninsolvenzverfahrens, durch die Gefahr der 
zwangsweisen Unterwerfung unter einen Staat EU mit einem zwangsweise geschaffenen Volk 
„Europäer“ und insbesondere durch die Gefahr des Absturzes des Grundgesetzes vom Verfas-
sungsrang auf den einfach-gesetzlichen Rang betroffen.
Sie wäre als Wahl und Abstimmungsberechtigte außerdem über den ESM-Vertrag betroffen durch 
die Kompetenz des ESM zur Ausweitung seines Kapitals (durch die leichte Aushebelbarkeit von 
Art. 10 Abs. 1 S. 3 ESM-Vertrag über Stimmrechtsaussetzungen), seines Instrumentariums (Art. 19 
ESM-Vertrag), der Übertragbarkeit  aller Aufgaben des ESM auf dessen Direktorium (Art. 5 Abs. 6 
lit. m ESM-Vertrag), die Instrumentalisierung des ESM zur Durchsetzung der Empfehlungen aus 
Stabilitäts- und Wachstumspakt und Ungleichgewichts-verfahren und zur Durchsetzung der nach 
Art. 121 AEUV unverbindlichen wirtschaftspolitischen Koordinierung incl. Euro-Plus-Pakt.
Sie wäre bei Verkündung und noch schwerer bei Inkrafttreten der Zustimmungsgesetze unmittelbar 
(ohne weiteren vorherigen Rechtsakt) und gegenwärtig (sofort bei Verkündung bzw. Inkrafttreten) 
betroffen, da bereits bei Verkündung und noch schwerer bei Inkrafttreten sich die Aushebelung 
ihres grundrechtsgleichen Wahlrechts (Art. 38 GG) i. V. m. dem Demokratieprinzip (Art. 20 Abs. 
1+2 GG) ereignen würde. 

Auch durch die Verkündung im Bundesgesetzblatt des geänderten StabMechG ist die Beschwerde-



führerin selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen. Denn §3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG 
ermächtigt den Bundestag, Änderungen des EFSF-Rahmenvertrags durch einfachen Beschluss 
zuzustimmen. Der geänderte EFSF-Rahmenvertrag enthält bereits so gut wie alle Grausamkeiten 
des ESM bis auf die Ermächtigung der privaten Gläubiger zu verbindlichen politischen Auflagen 
und die rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse (siehe Abschnitte IV.3.2  und IV.6.2.5 dieser 
Verfassungsbeschwer-den).

Die Beschwerdeführerin macht die Verletzung der Demokratie in Verbindung mit dem 
grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) geltend, auch soweit es die Kompetenz der 
Bundestagsabgeordneten angeht, ihre Rechte zu schüt-zen, und soweit es um die in dieser 
Verfassungsbeschwerden geltend gemachten Volksabstimmungen auf Bundesebene geht.  
Die persönliche, unmittelbare und gegenwärtige Betroffenheit der Beschwerdeführerin ist auch ge- 
geben hinsichtlich der in den Abschnitten III.8, III.10 und III.17 geltend gemachten erforderlichen 
Volksabstimmungen, da insbesondere die Intransparenz um die Tragweite von EFSF-Rahmen-
vertrag, ESM-Vertrag und Fiskalpakt und der daran anknüpfenden Mechanismen wie insbesondere 
des europäischen Finanzierungsmechanis-mus und der EU-Wirtschaftsregierung sowie die zum 
Euro-Stabilisierungsmechanismus und  in zeitlichem Zusammenhang mit der  Präsentation der 
Verordnungsentwürfe  zur Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung sichtbar gewordene Bereitschaft 
der Ergreifung demokratiefeindlicher Maßnahmen zur Durchsetzung eben dieser Mechanismen, das 
Ausmaß der Gefährdung der Demokratie beweisen. Die sichtbar gewordene Bereitschaft zur 
Ergreifung die Demokrate massiv gefährdender Maßnahmen incl. der Stimmrechtsaussetzungen bei 
ESM, Stabilitäts- und Wachstumspakt und Ungleichgewichtsverfahren beweist zugleich mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass man diese Mechanismen selbst bei Untersagung der 
Zustimmung zum Fiskalpakt und zum ESM-Vertrag dann eben ultra-vires-mäßig durchziehen 
würde. Die unmittelbare und gegenwärtige Betroffenheit bzgl. der Erforderlichkeit der geltend 
gemachten Volksabstimmungen ergibt sich daraus, dass es der Beschwerdeführerin nicht zumutbar 
wäre, auf eine reine Untersagung der Zustimmung zu Fiskalpakt und ESM zu vertrauen, und dann 
im Falle der ultra-vires-mäßigen und durch demokratiefeindliche Maßnahmen flankierten 
Durchsetzung der genannten Mechanismen erneut eine derart umfangreiche Klage formulieren zu 
müssen. Bis das geschafft wäre, könnte längst eine offene Diktatur entstanden und das Grundgesetz 
vom Rang her abgestürzt sein.

X.2 Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG) (i. V. m. Art. 38 GG)
Die Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG) ist eines der vier Strukturprin-
zipien des Grundgesetzes und als solches unantastbar (Rn. 216+217 des Lissabonurteils). 
Es gibt die Rechtsstaatlichkeit im materiellen und im formellen Sinne.

Im materiell-rechtlichen Sinne zielt der Rechtsstaat  auf die Herstellung eines materiell-rechtlich
gerechten Zustands (Wikipedia-Lexikon zum Begriff “Rechtsstaat”).
Dies ergibt sich für sämtliche in Deutschland gültigen Menschenrechte, darunter besonders deutlich 
für die universellen (siehe vor allem Abschnitte VII.8, VII.9 und VII.12 dieser Verfassungsbe-
schwerden) aus Art. 1 Abs. 2 GG, der für Deutschland die Unveräußerlichkeit der Menschenrechte 
„in der Welt“ normiert. Die Rechtsstaatlichkeit im materiellen Sinne ist für die Grundrechte des 
Grundgesetzes darüber hinaus noch zusätzlich in Art. 1 Abs. 3 GG normiert. 

Die Rechtsstaatlichkeit im formell-rechtlichen Sinne ist in Deutschland primär durch Art. 20 Abs. 3
GG normiert, darüber hinaus zum Schutz aller Grundrechte des GG zusätzlich durch Art. 1 Abs. 3
GG; letzteres zeigt, dass die Unteilbarkeit der bürgerlichen und sozialen Grund- und Menschen-
rechte , ebenso wie deren Rang, ein wesentlicher Bestandteil der materiell-rechtlichen Rechtsstaat-
lichkeit ist, und wie eng die Rechtsstaatlichkeit im materiell-rechtlichen und im formell-rechtlichen 



Sinne miteinander verbunden sind und sich zum Teil überschneiden.
Nach Art. 19 Abs. 1 GG sind gesetzliche Einschränkungen in die Grundrechte des Grundgesetzes 
(bis auf in die unantastbare Menschenwürde, Art. 1 Abs. 1 GG) erlaubt, soweit es sich nicht um 
Einzelfallgesetze handelt, und die Artikel der betroffenen Grundrechte genannt werden. Das gleiche 
gilt für Zustimmungsgesetze zu internationalen Verträgen, auch diese dürfen nicht tiefer in die 
Grundrechte des GG eingreifen, als dies Gesetzen auf der nationalen Ebene erlaubt wäre (Urteil 
zum EU-Haftbefehl, Az. 2 BvR 2236/04). Zur Rangfolge der Rechtsordnungen siehe auch 
Abschnitt VII.1 dieser Verfassungsbeschwerden).
In keinem Fall jedoch darf ein Grundrecht des Grundgesetzes in seinem Wesensgehalt (Art. 19 Abs.
2 GG) angetastet werden; die Bindung an die Wesensgehaltsgarantie gilt für Änderungen des
Grundgesetzes ebenso wie für Zustimmungsgesetze zu internationalen Verträgen und für alle einfa-
chen Gesetze in Deutschland. Jeglicher Eingriff in eines der im GG normierten Grundrechte muss
außerdem verhältnismäßig, d. h., geeignet (zur Erreichung eines theoretisch erreichbaren Zieles),
erforderlich (nicht bereits durch mildere Eingriffe erreichbar) und angemessen (Verhältnismäßigkeit 
des Eingriffs im Vergleich zum Ziel) sein.
Die Wesensgehaltsgarantie gilt, wie sich z. B. zahlreichen Allgemeinen Kommentaren der Uno zu 
den universellen Menschenrechten entnehmen lässt, entsprechend auch für sämtliche in Deutsch-
land geltenden Menschenrechte aus internationaler Rechtsquelle. 
Und sie gilt für die grundrechtsgleichen Rechte (Abschnitt VII.5 dieser Verfassungsbeschwerden) 
und die abgeleiteten Grundrechte (Abschnitt VII.2 dieser Verfassungsbeschwerden) des Grund-
gesetzes, denn die grundrechtsgleichen Rechte haben den gleichen Rang wie die Grundrechte, und 
die abgeleiteten Grundrechte sind nichts anderes als verbindliche Schlussfolgerungen des Bundes-
verfassungsgerichts aus jeweils einer Kombination von Grundrechten.

Die Rechtsstaatlichkeit im materiell-rechtlichen Sinne hat auch dadurch ein besonderes Gewicht, 
dass das Volk selbst sich „zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage 
jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt“ bekennt (siehe 
auch Abschnitt VII.12 dieser Verfassungsbeschwerden). Dadurch ist die Unveräußerlichkeit und 
Unverletzlichkeit sämtlicher in Deutschland gültiger Menschenrechte absolut geschützt. Die Men- 
schenrechte genießen (außer der unantastbaren Menschenwürde aus Art. 1 Abs. 1 GG) zwar selbst 
nicht mehr und nicht weniger als die Wesensgehaltsgarantie, aber ihre Unverletzlichkeit (also We- 
sensgehaltsgarantie) und Unveräußerlichkeit (im Sinne von Unkündbarkeit, Herabstufungsverbot 
und Anwendungsverpflichtung) als solche sind unantastbar, weil sie zur Rechtsstaatlichkeit im ma- 
teriellen Sinne gehören. Auch die Ignorierung der universellen Menschenrechte, sei es durch die 
Justiz, durch die Legislative bei der Gesetzgebung oder bei der Exekutive bei der Aushandlung 
neuer internationaler primärrechtlicher Regelungen, ist damit ein Verstoß gegen die unantastbare 
Rechtsstaatlichkeit.

Schließlich hat die Rechtsstaatlichkeit im materiellen Sinne noch dadurch ein besonderes Gewicht 
innerhalb dieses Strukturprinzips, dass ihr innerhalb von Art. 1 GG gleich zwei Absätze gewidmet 
sind.

Insbesondere die iwf-artige Strenge (Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV, Präambel EFSF-Rahmenvertrag, 
Erwägungsgründe 2+3+6, Art. 3 und Art. 12 ESM-Vertrag, Erwägungsgrund 3 und Art. 6 Abs. 1 
von EU-Verordnung 2011/385 (COD), Ecofin-Rat vom 10.05. 2010, Nr. 49 des Berichts der Task 
Force vom 21.10.2010, Nr. 17+24 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011) ist mit der 
Rechtsstaatlichkeit im materiellen Sinne unvereinbar. Und wie an zahlreichen Beispielen vor allem 
in Abschnitt IV.5 dieser Verfassungsbeschwerden gezeigt wird, bedeutet IWF-Artigkeit bzw. die 
IWF-Praxis die völlige Ignorierung aller Grund- und Menschen-rechte der Einwohner der 
Schuldnerstaaten. Das zeigt sich am deutlichsten am Ausverkauf von Nahrungsmittelnotreserven in 
Niger, Malawi und Äthiopien sowie an der Marginalisierung der Gesundheitssysteme bis hin zum 
verstärkten Ausbruch von Tuberkulose in Osteuropa und Zentralasien, Bangla Desh, Brasilien, 



Peru, Ruanda, Somalia und Vietnam – alles auf Grund von Auflagen des IWF. Es zeigt sich aber 
auch in den vom IWF durchgesetzten Ausnahmezuständen  in Bangla Desh, Bolivien, Brasilien, 
Nigeria, Peru, Russland, Südkorea, Thailand und Venezuela sowie 2010 in Griechenland, Spanien 
und Rumänien, wobei der Ausnahmezustand bei Rumänien sogar im „Memorandum of 
Understanding“, also in der Kreditrahmenvereinbarung, festgelegt wurde. Die bürgerlichen 
Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerstaaten sind durch den IWF also ebenso in Gefahr 
wie die sozialen, nur dass es bzgl. der sozialen offensichtlicher ist, weil eine Verpflichtung zur 
Ausrufung des Aunahmezustands nur selten so klar wie im Falle Rumäniens schriftlich in öffentlich 
zugänglichen Dokumenten vereinbart wird. 
Wie das insbesondere in Abschnitt IV.6.5 in Bezug genommene Dokument über die eigenen Vor- 
stellungen des IWF für ein Staateninsolvenzverfahren zeigt, ist der IWF nicht vollständig men- 
schenrechtsblind oder gar -verachtend. In Bezug auf die Gläubiger der Staaten sorgt er sich sehr 
wohl um deren Menschenrecht auf Eigentum und um die Gleichbehandlung zwischen den Gläubi-
gern. Und natürlich um die Immunität seiner eigenen Mitarbeiter, welche für deren Menschenrechte 
auf Eigentum und auf Freizügigkeit von erheblicher Bedeutung ist.

Die Verpflichtung auf die IWF-Artigkeit der Auflagen (Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV, Präambel 
EFSF-Rahmenvertrag, Ecofin-Rat vom 10.05.2010, Nr. 49 des Berichts der Task Force vom 21.10. 
2010, Nr. 17 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10. 2011) und somit auf die offene 
Ignorierung der verfassungsmäßigen Grundrechte und der Menschenrechte der Einwohner der 
Staaten ist offensichtlich auch ultra-vires, weil sich in Art. 1 Abs. 2 GG das deutsche Volk selbst zu 
den unveräußerlichen und unverletzlichen Menschenrechten in der Welt bekennt, sodass die Organe 
der Exekutive, Legislative und Judikative gar keine Ermächtigung haben, diese zu ignorieren. Auch 
der allgemeine Kommentar Nr. 14 zum Menschenrecht auf Gesundheit (Art. 12 Uno-Sozialpakt) 
stellt unmißverständlich klar, dass bereits bei der Aushanlung internationaler Verträge auch die 
universellen Menschenrechte zwingend mit zu beachten sind. 

Die Verpflichtung auf die IWF-Artigkeit der Auflagen, oder anders gesagt, deren Bindung an die 
IWF-Praxis, kollidiert auch dadurch mit der Rechtsstaatlichkeit, weil diese die Bindung des tat-
sächlichen Verhaltens an das geltende Recht vorschreibt (Art. 20 Abs. 3 GG). Das gilt nicht nur für 
die deutschen Organe von Legislative, Exekutive und Judikative, sondern ist ebenso anzuwenden 
für jegliche Ausübung hoheitlicher Macht in den deutschen Rechtsraum hinein. Denn durch die 
Bindung an das tatsächliche Verhalten des IWF wird bzgl. aller Auflagen im Rahmen des 
europäischen Finanzierungsmechanismus die Bindung des IWF an dessen eigene Satzung 
ausgehebelt, indem auch sämtliches Verhalten des IWF, in welchem dieser seine eigene Satzung 
mißachtet, in den Maßstab der Strenge einbezogen wird. Das ist geradezu eine Einladung zur 
Willkür.

In der „Strenge“ steckt außerdem eine blankettartige Ausweitung der Kompetenzen der EU. Denn 
das Wort „streng“ impliziert tiefgreifende Eingriffe in die Kompetenzen des Schuldnerlandes und 
somit auch in die Rechte von dessen Einwohnern. Wie  am Beispiel Rumäniens (einem EU-
Mitgliedsstaat außerhalb der Eurozone) gezeigt wird, machen EU-Kommission und IWF dem Land 
Auflagen für drastischste Kürzungen im Gesundheitswesen, obwohl das EU-Primärrecht der EU 
keine entsprechenden legislativen Kompetenzen für das Gesundheitswesen der Mitgliedsstaaten 
einräumt. In der Praxis wäre also mit der Interpretation des Wortes „streng“ nicht nur im Sinne 
möglichst tiefer Eingriffe in die Rechte der Einwohner des Schuldnerlandes, sondern auch im Sinne 
eines Umsichgreifens der Auflagen in möglichst viele Politikfelder der betroffenen 
Schuldnerstaaten zu rechnen. Das ist unvereinbar mit der unantastbaren Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 
Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG), da die Verpflichtung auf eine iwf-artige Strenge für 
Kompetenzausweitungen über die EU-Ebene in beliebige Politikfelder hinein verwendet würde, 
was mit der zur Rechtsstaatlichkeit gehörenden Rechtssicherheit und Rechtsklarheit ebenso 
unvereinbar ist wie mit dem in der Rechts-staatlichkeit verwurzelten  Justizgewährungsanspruch 



aus Art. 19 Abs. 4 GG, da für künftige Kompetenzausweitungen der EU das Erfordernis jeweils 
eines weiteren Zustimmungsgesetzes einfach umgangen und somit der Überprüfung direkt vor  dem 
Bundesverfassungsgericht entzogen würde. 

Am deutlichsten hervorgehoben innerhalb des Strukturprinzips Rechtsstaatlichkeit ist im Text des 
Grundgesetzes selbst die Gewaltenverschränkung, eine besonders hoch entwickelte Form der Ge- 
waltenteilung (Art. 1 Abs. 3 GG, Art. 20 Abs. 3 GG). Diese besteht darin, dass Legislative, Exeku-
tive und Judikative in einem ausbalancierten System ihrer Macht einander auch gegenseitig 
Grenzen setzen.

Daraus folgt auch, dass Organe und Institutionen, welche ihre Macht im Bereich von mehr als einer 
der klassischen drei, innerhalb der Verfassungsidentität des Grundgesetzes explizit festgeschriebe- 
nen, staatlichen Gewalten entfalten, besonders deutlich begrenzt sein muss, damit die Gewaltenver-
schränkung als im Grundgesetz am meisten hervorgehobener Teil der Rechtsstaatlichkeit  nicht aus 
dem Gleichgewicht gerät. Das betrifft hier beim europäischen Finanzierungsmechanismus den IWF 
(bzw. die Troika) und die privaten Gläubiger (Art. 12 ESM-Vertrag). Deren Auflagen betreffen 
bereits bgzl. der Höhe der Haushaltskonsolidierung die Bereiche der Legislative und der Exekutive. 
Die Legislative beschließt über die großen Zahlen für den Staatshaushalt (Art. 110 GG). Innerhalb 
der Ministerien hat hingegen die Exekutive die Entscheidungsmacht über die Feinverteilung der 
Haushaltsmittel. Aber die Auflagen beschränken sich, wie insbesondere in Abschnitt IV.5 dieser 
Verfassungsbeschwerden bewiesen, in keiner Weise auf eine irgendwie noch in ein Verhältnis zu 
BIP, Gesamtverschuldung oder bisheriger Neuverschuldung setzbaren gesamthaushaltsmäßigen 
Konsolidierungsvorgaben. Stattdessen wird in Rumänien Gesundheitspolitik gemacht (über 
Krankenhausschließungen, Bettenabbau und neuen Zuzahlungen), in Griechenland Verkehrspolitik 
(über Privatisierung von Häfen und Stillegung von Bahnnebenstrecken) und Umweltpolitik (über 
ein neues lascheres Waldgesetz), in Irland und Griechenland Bankenpolitik (über die Auferlegung 
jeweils eines neuen präventiven Bankenrettungsfonds auf nationaler Ebene). Es handelt sich um 
tiefste Eingriffe in legislative und exekutive Fragen  aller beliebigen Politikbereiche, und das noch 
nicht einmal begrenzt darauf, wo es noch etwas einzusparen oder auszuverkaufen gibt, sondern 
darüber hinaus auch noch zur aufgezwungenen präventiven Bankenrettung. Solch ein weiter 
Machtumfang, sowohl thematisch, als auch von der Tiefe der Eingriffe in die einzelnen Bereiche, 
und dann auch noch in Legislative und Exekutive hinein, ist mit der Gewaltenverschränkung als 
gewichtigstem Teil der Rechtsstaatlichkeit unvereinbar. Hinzu kommt, dass es sich bei den IWF-
Mitarbeitern und bei den Gläubigern um in keinerlei Weise vom Volk legitimierte Personen 
handelt.

Unvereinbar mit der Gewaltenverschränkung ist auch der Machtzuwachs, welchen die Umgestal- 
tung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes der EU-Kommission als halb-diktatorischer Wirtschafts-
regierung der EU geben würde. Die Kommission ist ein entscheidender Teil der EU-Legislative, da 
überwiegend sie die legislativen Vorstöße in der EU macht. Bei Richtlinien, Verordnungen und 
Empfehlungen der EU kommen die Initiativen grundsätzlich von ihr. Gleichzeitig ist die Kommissi-
on auch noch das mächtigste Organ der EU-Exekutive, welches wacht über die Einhaltung des EU-
Rechts bis hin zur Anstrengung von Bußgeldverfahren bei nicht fristgerechter Umsetzung von EU- 
Richtlinien. Es ist die Kommission, die ähnlich einer Regierung die EU bei der WTO vertritt. Und 
es ist ebenso die Kommission, die über dem gesamten EU-Beamtenapparat steht. Einer ohnehin 
schon derart mächtigen Institution nun auch noch die Macht zu geben durch die Bußgeldbewehrung 
der präventiven Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, die Mitgliedsstaaten zur 
Marginalisierung ihrer gesamten Sozialversicherung auf eine Mindestsicherung zu zwingen, ist mit 
der Gewaltenverschränkung ebenso unvereinbar wie die Ermächtigung der Kommission zu buß- 
geldbewehrten Empfehlungen in alle beliebigen Fragen der Lohn-, Wirtschafts- und Finanzpolitik 
der Mitgliedsstaaten hinein im Rahmen der Ungleichgewichtsverfahren. Hinzu kommt, dass die 
Kommission durch die Möglichkeit zur Initiierung bußgeldbewehrter Empfehlungen für beliebige 



Eingriffe in die Finanzpolitik auch die Macht erhielte, Empfehlungen zu initiieren, welche in die 
Bezahlung der Sicherheitsorgane der Mitgliedsstaaten eingreifen, was die Putschgefahr erhöhen 
würde. 

Unvereinbar mit der Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG)  ist auch die  
Organleihe bei ESM, EFSF und Fiskalpakt ohne wirksame Begründung einer erweiterten 
Zusammenarbeit (Art. 20 EUV, Art. 329 AEUV, Abschnitt III.20 dieser Verfassungbeschwerden). 
Denn die demokratisch legitimierten Bundestagsabgeordneten haben im Rahmen der Zustimmung 
zu Änderungen des EU-Primärrechts das Ausleihen von Organen der EU nach außerhalb des eu-
rechtlichen Raums nur für den Raum der erweiterten Zusammenarbeit eingewilligt. Und sie haben 
dadurch, dass sie dem Art. 329 AEUV, so wie er heute existiert, zugestimmt haben, zugleich auch 
eingewilligt, dass das nicht durch einfache intergouvernementale Verträge unterlaufen werden darf, 
auch nicht für den Fall, dass die demokratisch legitimierten Abgeordneten dem im Rahmen von 
Zustimmungsgesetzen solcher intergouvernementaler Verträge zustimmen würden, sondern dass 
eine Änderung von Art. 329 AEUV nur in der für das EU-Primärrecht vorgesehenen Form 
geschehen darf. Dabei ist im Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit auch von Bedeutung, dass für die 
Änderung von EU-Primärrecht in Deutschland, anders als bei intergouvernementalen Verträgen, 
eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist, sowie die Zustimmung der nationalen Parlamente aller 
EU-Mitgliedsstaaten.
Unvereinbar mit der Rechtsstaatlichkeit ist auch der Versuch, auf einen intergouvernementalen 
Vertrag wie den Fiskalpakt EU-Sekundärrecht zu stützen. Denn EU-Sekundärrecht ist 
ausschließlich auf Grundlage des EU-Primärrechts und nur innerhalb des eu-rechtlichen Raums 
demokratisch legitimiert (Art. 288 AEUV). Die Bemächtigung über eu-sekundärrechtliche 
Instrumente über inter-gouvernementale Verträge verletzt Art. 38 GG auch deshalb, weil die 
demokratisch legitimerten Abgeordneten bei Zustimmung zum EU-Primärrecht konkludent auch 
eingewilligt haben, dass dieses selbst mit ihrer Zustimmung nicht durch intergouvernementale 
Verträge unterlaufen werden darf. Damit ist der Versuch, die Verschärfung des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes, das Ungleichgewichtsverfahren und die haushaltsmäßige Überwachung auf den 
Fiskalpakt zu stützen (Abschnitt V.1 dieser Verfassungbeschwerden), unvereinbar mit der 
Rechtsstaatlichkeit.

Im EU-Primärrecht ist die Zweckbindung der EU-Kohäsionsmittel nur entsprechend den Vorgaben 
von Art. 174 bis 178 AEUV zulässig. Das darf auch über intergouvernementale Verträge nicht 
unter-laufen werden, wie dies für EFSF und ESM beabsichtigt ist, um diese Mittel bei 
Nichterfüllung der Auflagen kürzen zu können (Art. 5 Abs. 3 EFSF-Rahmenvertrag, Art. 19 ESM-
Vertrag, Abschnitt VI.1.4 dieser Verfassungbeschwerden). Zur Verletzung der Rechtsstaatlichkeit 
durch den Versuch der Umgehung von EU-Primärrecht durch intergouvernementale Vorschriften 
siehe den vorherigen Absatz dieses Abschnitts dieser Verfassungbeschwerden. 
Die Krönung in dieser Hinsicht ist die EU-Verordung 2011/385 (COD) zur haushaltsmäßigen Über- 
wachung, über deren Erwägungsgründe 3+7 und Art. 6 Abs. 1+5 die Instrumentalisierung der wich- 
tigsten EU-Fördermittel zur Durchsetzung iwf-artig streng verschärfter Auflagen der Wirtschafts- 
regierung vorgesehen ist (Abschnitt VI.2.1 dieser Verfassungbeschwerden), ebenso an den demo-
kratisch legitimierten Vorschriften des EU-Primärrechts zur Zweckbindung dieser Fördermittel vor-
bei, und unter Verletzung der Rechtsstaatlichkeit an den intergouvernementalen Vertrag Fiskalpakt 
anknüpfend.

Unvereinbar mit der zur Rechtsstaatlichkeit gehörenden Rechtssicherheit und Rechtsklarheit ist es 
auch, wenn Art. 6 EU-VO 2011/385 (COD) (Abschnitt VI.2.1 dieser Verfassungsbeschwerden) 
normiert, dass die Staaten, die sich woanders als bei Banken und beim europäischen Finanzierungs-
mechanismus Geld leihen, dann im Nachhinein von der EU-Kommission dafür iwf-artig strenge 
Auflagen erhalten. 



Unvereinbar mit der unantastbaren Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG) 
grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) ist auch das Hinübergreifen von Art. 5 der EU-
Verordnung 2011/385 (COD) in den Bereich der intergouvernementalen EFSF (Abschnitt VI.2.1 
dieser Verfassungsbeschwerden), denn es ist mit der zur Rechtsstaatlichkeit gehörenden Gewalten- 
verschränkung unvereinbar, wenn man einfach, wie es gerade passt, dem für die Entscheidung über 
EU-Verordnungen zuständigen Europaparlament Befugnisse der für die Entscheidung über inter- 
gouvernementale Verträge zuständigen nationalen Parlamente zuschiebt oder umgekehrt.  

Unvereinbar mit der Rechtsstaatlichkeit sind die verpflichtende Kürzung bzw. Streichung von EU-
Fördermitteln bei Nichterfüllung von Empfehlungen bzw. Auflagen aus Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt, Ungleichgewichtsverfahren oder ESM über Art. 21 Abs. 6 EU-Verordnung 2011/0276 
(COD), weil dies mit dem Sinn der betreffenden Fördermittel nichts zu tun hat, sowie die willkür-
liche Möglichkeit der EU-Kommission zur Beibehaltung dieser Kürzungen bzw. Streichungen gem. 
Art. 21 Abs. 8  EU-Verordnung 2011/0276 selbst soweit die betreffenden Empfehlungen und 
Auflagen doch noch erfüllt werden.

Unvereinbar mit der zur Rechtsstaatlichkeit gehörenden Gewaltenverschrännkung ist  EU-Verord-
nung 2011/0386 (COD) im Rahmen der haushaltsmäßigen Überwachung (Abschnitt VI.2.2 dieser 
Verfassungbeschwerden), indem sie es in ihrem Art. 5 der EU-Kommission erlaubt, beliebig viele 
einzelne Punkte im Haushaltsentwurf unmittelbar zu ändern, sowie ganze Haushaltsentwürfe, die 
ihr nicht gefallen, umgehen zu lassen, und neue Haushaltsentwürfe anzufordern. Ein mehrfacher 
direkter Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit ist Art. 6 der gleichen EU-Verordnung, mit welchem die 
EU-Kommission allein, selbst ohne Zustimmung des Ministerrats, beliebige Meinungen zu den 
Haushaltsentwürfen veröffentlichen könnte, und bei Nichtbefolgung dieser Meinungen bekämen die 
Staaten dann jeweils gem. Art. 9 der Verordnung Nachteile im Rahmen des Defizitverfahrens des 
Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Das ist unvereinbar mit der Rechtsstaatlichkeit, weil im EU-
Primärrecht das Rechtsinstrument der Meinung (Art. 288 AEUV) nur als ein unverbindliches 
legitimiert ist (Abschnitt V.9 dieser Verfassungsbeschwerden), und weil hier über eine EU-
Verordnung die Vorgaben des Art. 126 AEUV umgangen werden sollen, noch dazu mittels einer 
EU-Verordnung, welche man rechtsstaatswidrig auf eine intergouvernementale Vorschrift (Art. 5 
Abs. 2 Fiskalpakt) zu stützen unternimmt.

Ebenso drastisch ist, dass die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV bzw. der 
europäische Finanzierungsmechanismus und der Fiskalpakt selbst zum direkten Angriff auf die 
Verfassungstexte der Mitgliedsstaaten vorgesehen sind. Das beweist die Auflage von EU-
Kommission, EZB und IWF gegenüber Griechenland, die griechische Verfassuung zu ändern 
(Abschnitt IV.5.3 dieser Verfassungsbeschwerden), was unvereinbar ist mit Art. 4 EUV. Wie Leit-
satz 4 des Lissabonurteils zutreffend ausführt, ist die EU nach Art. 4 EUV verpflichtet, die Verfas-
sungsidentitäten der Mitgliedsstaaten zu achten. Und  Art. 4 EUV als Teil des EU-Primärrechts hat 
Vorrang vor EU-Verordnungen (Griechenland-Hilfe, EFSM) und vor intergouvernementalen 
Verträgen (EFSF-Rahmenvertrag, ESM und Fiskalpakt). Und hier will man noch mehr, als mit den 
Verfassungsidenti-täten unvereinbare eu-rechtliche oder intergouvernementale Vorschriften 
durchsetzen. Man ver-sucht, die Staaten, offensichtlich ohne hinreichende Rechtsgrundlage, die es 
in der Welt souveräner (Art. 2 Abs. 1 Uno-Charta) Staaten auch nicht geben könnte, zu zwingen, 
die Schutzmechanismen ihrer eigenen Ver fassungen zu schleifen. Beim europäischen 
Finanzierungsmechanismus will man das alles mit der iwf-artigen Strenge ermöglichen. Solche 
Übergriffe im Rahmen des europäischen Finanzierungsmechanismus wären nach Inkrafttreten des 
ESM ebenso auch gegenüber Deutschland zu erwarten, sobald man Deutschland erst einmal in die 
Mühlen des europäischen Finanzierungsmechanismus bekommen würde – oder über 
Erwägungsgründe 3+7 sowie Art. 6 Abs. 1+5 von EU-Verordnung 2011/385 (COD), soweit 
Deutschland versuchen würde, selbst dem europäischen Finanzierungsmechanismus zu entkommen, 
indem es sich noch anderswo als dort oder bei privaten



Banken Geld leiht.
Unvereinbar mit der unantastbaren Rechtsstaatlichkeit ist, dass Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt die Staaten 
verpflichten will, ihre Verfassung für sämtliche in Art. 3 Abs. 1 Fiskalpakt genannten und weitere 
von der Kommission gewünschte Inhalte zu öffnen. Denn die Entscheidung über Grundgesetz-
änderungen kommt nur dem Parlament (Art. 79 GG) und dem Volk selbst (Art. 20 Abs. 2 S. 2 Alt. 
2 GG, Abschnitt III.17 dieser Verfassungsbeschwerden) zu. Jegliche internationale Vereinbarungen 
gleich welchen Rangs, welche dazu angetan sind, die Bundestagsabgeordneten oder das Volk in 
ihrer Entscheidungsfindung bzgl. Grundgesetzänderungen unter Druck zu setzen, sind verfassungs-
widrig. Umso mehr verfassungswidrig ist Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt dadurch, dass er der Kommission 
auch noch ein Initiativrecht geben würde für die Formulierungen der Grundgesetzänderungen, 
sodass diese dadurch die Gelegenheit hätte, noch deutlich über die Inhalte von Art. 3 Abs. 1 
Fiskalpakt hinaus Grundgesetzänderungen zu verlangen.
Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt ist mit der Rechtsstaatlichkeit unvereinbar, weil die EU-Kommission die 
Staaten damit auch dazu zwingen würde, die vorrangige Bedienung der Gläubiger (incl. Sperrkonto) 
in ihre Verfassung zu schreiben (Abschnitt IV.5.3 dieser Verfassungsbeschwerden), wodurch der 
faire Ausgleich zwischen Gläubigern und Einwohnern des Staates anhand der zur unantastbaren 
Rechtsstaatlichkeit gehörenden Unteilbarkeit der Menschenrechte (Art. 1 Abs. 2 GG) vereitelt 
würde.

Die Instrumentalisierbarkeit sämtlicher Organe der Exekutive und der Judikative gem. Art. 3 Abs. 2 
Fiskalpakt zur Erzwingung der Empfehlungen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt, zugleich 
ein seit Bestehen des Grundgesetzes präzedenzloser Angriff auf die Gewaltenverschränkung in 
Deutschland, zeigt, dass selbst die Einführung von Volksabstimmungen (Abschnitt III.17 dieser 
Verfassungsbeschwerden) zu jeder Grundgesetzänderung bei weitem nicht ausreichen würde, um 
den Fiskalpakt verfassungskonform einzudämmen, sondern dass die Zustimmung zum Fiskalpakt 
nur als ganzes untersagt werden darf. 
Gerade wegen der geplanten Instrumentalisierbarkeit ist es im Rahmen dieser 
Verfassungsbeschwer-de nach Auffassung der Beschwerdeführerin zum Schutz der 
Rechtsstaatlichkeit darüber hinaus auch erforderlich, klarzustellen, dass der Treueid der in 
Deutschland hoheitliche Macht ausübenden Personen in erster Linie der Verfassungsidentität gilt 
und nicht etwa vorgesetzten Personen, dem EU-Recht oder dem Rest des Grundgesetzes.
Aus den gleichen sowie aus den folgenden Gründen ist es unvereinbar mit der Rechtsstaatlichkeit, 
dass Art. 8 Fiskalpakt auch noch die Erzwingung sämtlicher Inhalte von Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt 
durch den EUGH über Organleihe ermöglichen würde. Denn demokratisch legitimiert im EU-
Primärrecht ist die Rechtsprechungsmacht des EUGH allein für den eu-rechtlichen Raum und für 
den Raum der erweiterten Zusammenarbeit, soweit dieser zuvor formgerecht begründet wird (Art. 
20 EUV, Art. 329 AEUV, Abschnitt III.20 dieser Verfassungsbeschwerden) und sich den EUGH 
explizit ausleiht, aber gerade nicht in Fällen einer formell gescheiterten oder nur vorgetäuschten 
erweiterten Zusammenarbeit; und noch weniger darf der EUGH darüber urteilen, wie die 
Mitgliedsstaaten ihre Verfassungen zu ändern haben, denn der EUGH ist nur befugt, über 
autonomes Recht, und nicht über souveränes Recht, zu urteilen.

Unvereinbar mit der Rechtsstaatlichkeit sind auch sämtliche Möglichkeiten von europäischem 
Finanzierungsmechanismus und EU-Wirtschaftsregierung für Ausnahmezustände, darunter vor 
allem über die Instrumentalisierung der Exekutive und Judikative über Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt und 
über die iwf-artige Strenge. Denn im Rahmen von Ausnahmezuständen liegt die faktische Möglich-
keit, Interessen unter Mißachtung materiellen und formellen Rechts einfach mit Gewalt durchzuset-
zen. Zur Vermeidung von Wiederholungen siehe Abschnitte IX.8 und XII. dieser Verfassungs-
beschwerden.

Angesichts der Sorglosigkeit der Exekutive in Deutschland bzgl. der Initiierung (Art. 48 Abs. 6 
EUV) des Art. 136 Abs. 3 AEUV sowie der Sorglosigkeit der Exekutive und der Legislative beim 



europäischen Finanzierungsmechanismus und bzgl. der EU-Wirtschaftsregierung ist es 
offensichtlich, dass die bisher praktizierte Gewaltenverschränkung in Deutschland nicht mehr 
funktioniert und zur Rettung der Gewaltenverschränkung als solcher auf grundgesetzkonforme 
Weise geändert werden muss. Auch wenn die Stärkung der Judikative allein schon hinsichtlich des 
Schutzes der Rechtsstaatlichkeit im materiellen Sinne, vor allem im Hinblick auf die Anwendung 
der universellen Menschenrechte geboten ist, reicht dies zum Schutz der Gewaltenverschränkung 
nicht aus, da der Gang nach Karlsruhe immer bis zu einem gewissen Grad nachsorgend ist und oft 
nur die schlimmsten Auswüchse der Grundgesetzvergessenheit eindämmen kann. Hinzu kommen 
das Verstecken des ESM-Vertrags und des Fiskalpakts bis incl. zum 29.01. 2012 vor dem Volk und 
die bis auf eine Organklage und Anfragen der Bundestagsfraktion von Bündnis90/die Grünen, wo in 
der mündlichen Verhandlung am 30.11.2011 aber gleich wieder versichert wurde, man werde dem 
ESM zustimmen, fast vollständig fehlende Sichtbarkeit jeglicher Anstrengungen der Abgeordneten 
zur Behebung dieses Zustands.  Somit bleibt als grundgesetzkonformer Weg zum Schutz der 
Gewaltenverschränkung als solcher nur die Stärkung der Gewaltenverschränkung  mit dem Volk 
(Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG) selbst. Und zwar durch die verbindliche Ausweitung der Volksabstimmun-
gen (Art. 20 Abs. 2 S. 2 Alt. 2 GG) in zumindest dem Ausmaß, wie es zum Schutz auch der Gewal-
tenverschränkung erforderlich ist, und wie es insbesondere in den Abschnitten III.8, III.10, III.17 
und X.1 dieser Verfassungsbeschwerden dargestellt ist. 
Auch das völlige Überranntwerden durch eine Flut ultra-vires-mäßiger sekundärrechtlicher und 
intergouvernementaler Akte lässt sich aller Voraussicht nach nur noch stoppen über Volksabstim-
mungen und Volksbegehren.
Am allerdringlichsten geboten ist die Verpflichtung auf Referenden durch das Bundesverfassungs-
gericht, da bereits Irland und Griechenland Verfassungsänderungen als Kreditauflagen aufgezwun-
gen wurden, und das Aufzwingenlassen von Verfassungsänderungen zumindest in Deutschland das 
Grundgesetz mit rangmäßigem Absturz bedroht (Abschnitte IV.5.3 und III.12 dieser 
Verfassungsbeschwerden).

Es bedarf also Volksabstimmungen zur Sicherung der Gewaltenverschränkung und nicht eines 
Abstürzenlassens des Grundgesetzes oder einer einzigen finalen uninformierten Volksabstimmung 
zum Aufbrechen der Verfassungsidentität incl. der Rechtsstaatlichkeit (Abschnitt III.17 dieser 
Verfassungsbeschwerden).  
Volksabstimmungen sind auch deshalb geboten vorrangig vor dem Widerstandsrecht (Art. 20 Abs. 
4 GG), weil bei der Ausübung des Widerstandsrechts immer die Gefahrt besteht, dass eine die 
Ordnung des Grundgesetzes gefährdende Situation dabei auf eine rechtsstaatswidrige Weise 
bewältigt werden.   

Da die Rechtsstaatlichkeit ebenso unantastbar ist wie die Demokratie, muss dabei auch bei allen 
Volksabstimmungen die Rechtsstaatlichkeit gewahrt werden. Auch durch Volksabstimmungen dür- 
fen die Menschenrechte nicht veräußert werden (Art. 1 Abs. 2 GG). Auch bzgl. Volksabstimmun-
gen müssen die Rechtsklarheit und Rechtssicherheit angewendet werden, was sich z. B. darin äu- 
ßert, dass eine Volksabstimmung bzgl. eines einfachen Gesetzes auch nur die rechtliche Wirkung 
eines einfachen Gesetzes haben kann und nicht die einer Grundgesetzänderung, oder eine Volksab-
stimmung zu einem Umsetzungsgesetz für eine EU-Richtlinie nicht die gleiche Wirkung und Trag-
weite haben kann wie bei einer Volksabstimmung über ein Zustimmungsgesetz zu einer primär-
rechtlichen Änderung. Auch kann eine Volksabstimmung den Weg zur Verfassungsbeschwerde in 
keiner Weise verbauen, da sonst der Schutz der Grund- und Menschenrechte und damit die Rechts-
staatlichkeit im materiellen Sinne, ausgehebelt werden könnte. Selbst über Volksabstimmungen darf 
auch die Verfassungsidentität des Grundgesetzes in keiner Weise angetastet werden, außer 
vielleicht bei einer voll informierten Abstimmung über eine neue Verfassung nach Art. 146 GG.

Zur Rechtsstaatlichkeit gehören auch die Rechtssicherheit und die Rechtsklarheit. Dazu gehört ins- 
besondere auch die hinreichend klare sachliche Begrenzung von Kompetenzübertragungen auf in-



ternationale Organisationen, und seien es auch so enge Bündnisse wie die EU. Und dazu gehört 
auch die hinreichende Klarheit von Rechtsbegriffen, damit man in diese nicht jede beliebige An- 
wendungsmöglichkeit hineininterpretieren kann.

Die drastischste Blankett-Ermächtigung ist Art. 136 Abs. 3 AEUV, womit beliebig viele eu-
sekundärrechtliche (EU-Verordnungen zur Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und 
zur Einführung von Ungleichgewichtsverfahren und haushaltsmäßiger Überwachung) und (vorbei 
an den Grenzen der Art. 20 EUV + 329 AEUV) intergouvernementale Mechanismen unter Einbin- 
dung von Organen der EU ermächtigen würde (Abschnitt III.1.1 dieser Verfassungsbeschwerden). 
Und alle diese Mechanismen wären in erster Linie auf die „Finanzstabilität“ (der Großbanken) 
verpflichtet.

Das  Lissabon-Urteil betont an mehreren Stellen, dass bzgl. der Kompetenzübertragung an die EU 
das Integrationsprogramm hinreichend bestimmt und für die deutschen Staatsorgane vorhersehbar 
genug sein muss, um den Verbleib ausreichender Entscheidungsrechte beim Bundestag zu sichern 
(Rn. 226, 236, 238, 322 und 334). Rn. 236 sagt sogar allgemeiner, nicht ausdrücklich auf die Frage 
von  Zuständigkeitsübertragungen auf die EU begrenzt:                                                                        
“Eine Blankettermächtigung zur Ausübung öffentlicher Gewalt, zumal mit unmittelbarer 
Bindungswirkung in der innerstaatlichen Rechtsordnung, dürfen die deutschen Verfassungsorgane 
nicht erteilen (vgl BVerfGE 58, 1 <37>; 89, 155 <183 f., 187> )”

Unvereinbar mit der Rechtsstaatlichkeit  sind auch die Befugnisse der EFSF laut deren geändertem 
Rahmenvertrag, ihr eigenes Instrumentarium auszuweiten (Art. 5 Abs. 3), die Verlängerung ihrer 
eigenen Laufzeit zu beschließen (Art. 10 Abs. 5 lit. c) über den 30.06.2013 (Art. 11 Abs. 2) hinaus, 
und die Erhöhung der Gesamtsumme ( Art. 10 Abs. 5 lit. i ) der für sie zu leistenden Bürgschaften 
zu beschließen. In besonderem Maße unvereinbar mit der Rechtsstaatlichkeit ist die Möglichkeit der 
(Art. 10 Abs. 5 lit. c EFSF-RV) der EFSF, ihren Rahmenvertrag selbst zu ändern, ohne dafür jemals 
wieder die Zustimmung eines Parlaments einzuholen. Eine derartig blankettartige Kompetenz-Kom-
petenz ist unvereinbar mit der Rechtsstaatlichkeit. Dass diese auch im EFSF-Rahmenvertrag enthal-
ten ist, hat offensichtlich die Funktion, den EFSF-Rahmenvertrag ohne jegliche weitere parlamenta-
rische Zustimmung zu einem ESM umbauen zu können für den Fall, dass der Original-ESM in 
Karlsruhe gestoppt werden sollte. In besonderem Maße kollidieren diese Selbstermächtigungsvor- 
schriften des EFSF-Rahmenvertrags deshalb mit der Rechtsstaatlichkeit, weil  es in Deutschland 
kein Zustimmungsgesetz zum EFSF-Rahmenvertrag gibt, weder zur ursprünglichen Fassung vom 
07.06.2010, noch zu der in 2011 geänderten Fassung (Abschnitte IV.3.1 und IV.3.2. dieser 
Verfassungsbeschwerden), sondern die Zustimmung zum EFSF-Rahmenvertrag durch einfachen 
Beschluss gem. §3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG vorgesehen ist (Abschnitt II.7 dieser Verfassungs-
beschwerden). Die Zustimmung zu einem internationalen Vertrag wie dem EFSF-Rahmenvertrag 
verstößt nicht nur gegen Art. 59 Abs. 2 GG, wo vorgeschrieben ist, dass man internationalen 
Verträgen nur per Zustimmungsgesetz zustimmen kann, sondern auch gegen die zur Rechtsstaat-
lichkeit gehörende Rechtssicherheit, weil eine Ermächtigung zur Zustimmung durch einfachen 
Beschluss es den Bundestagsabgeordneten ermöglichen würde, Änderungen des EFSF-Rahmen-
vertrags zuzustimmen, ohne dass die Wähler dies nachvollziehen und in ihre nächste Wahlent-
scheidung mit einbeziehen könnten.

Mit der Rechtsstaatlichkeit unvereinbar weite Ermächtigungen enthält auch der ESM-Vertrag. 
Darunter ist die Ermächtigung für den ESM, selbst über die Erhöhung seines Kapitals zu 
entscheiden, ohne jegliche Zustimmung des Bundestags dazu (durch die leichte Aushebelbarkeit 
von Art. 10 Abs. 1 S. 3 ESM-Vertrag über Stimmrechtsaussetzungen). Die Möglichkeit, alle 
Entscheidungsbefugnisse innerhalb des ESM vom Gouverneursrat (also von den Finanzministern 
der Mitgliedsstaaten) in das Direktorium (Art. 5 Abs. 6 lit. m ESM-Vertrag) (wo von den 
Finanzministern ausgewählte fachkundige Personen sitzen würden, Abschnitt IV.6.2.5  dieser 



Verfassungsbeschwerden) incl. selbst der Abstimmung über die Kreditauflagen durch den ESM, 
würde die Entscheidungen des ESM selbst der Kontrolle der nationalen Regierungen entziehen. Die 
Ausweitung des Instrumentariums des ESM (Art. 19 ESM-Vertrag) ohne Zustimmung des 
Bundestags dazu würde es z. B. ermöglichen, die EU-Fördermittel auch mit den Konditionen des 
ESM zu verbinden, welcher dieser den Staaten, die von ihm Finanzhilfen erhalten, gemacht hat. 
Auch die Verwendung des ESM zur Durchsetzung der Auflagen aus dem Ungleich-
gewichtsverfahren und zur Durchsetzung der Versprechungen aus der freiwilligen Koordinierung 
der Wirtschaftspolitik der EU-Mitgliedsstaaten (Art. 121 AEUV), darunter besonders aus dem 
Euro-Plus-Pakt, kollidieren mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht, weil den nationalen 
Parlamenten bei Schaffung des ESM und bei Einführung des Euro-Plus-Paktes nicht mitgeteilt 
wurde, dass man sie über den ESM zur Erfüllung der Versprechungen aus dem Euro-Plus- Pakt 
zwingen will.
Die Ausweitung des Instrumentariums ohne erneutes Zustimmungsgesetz (Art. 19 ESM-Vertrag) 
und die Kapitalerhöhung ohne parlamentarische Zustimmung versuchen. 10 Abs. 1 S. 3 ESM-
Vertrag und Art. 2 Abs. 1 + 2 des Zustimmungsgesetzes zwar zu unterbinden, was durch eine deut- 
sche Stimmrechtsaussetzung (Art. 4 ESM-Vertrag) und die Anwendung der Selbständerungsklausel
(Art. 44 ESM-Vertrag) aber leicht zu umgehen ist (Abschnitt IV.6.2.6 dieser Verfassungsbeschwer-
den).
Ebenfalls blankettartig ist Art. 44 ESM-Vertrag, nach welchem der Gouverneursrat des ESM immer 
beim Beitritt eines weiteren Staats zum ESM alle beliebigen Vorschriften des ESM-Vertrags ändern 
kann, ohne Zustimmung noch irgendeines Parlaments, und bei vorheriger Übertragung dieser Auf-
gabe gem. Art. 5 Abs. 6 lit. m ESM-Vertrag könnten dann sogar die ungewählten ESM-Direktoren 
über die Änderung des ESM-Vertrags entscheiden. Sie könnten dann nach Art. 44 ESM-Vertrag 
natürlich auch entscheiden, Art. 44 ESM-Vertrag so zu ändern, dass sie den ESM-Vertrag fortan 
auch ohne weitere Voraussetzungen wie den Beitritt eines neuen Gesellschafters jederzeit ändern 
könnten.
Unvereinbar mit der Rechtsstaatlichkeit ist auch die Stimmrechtsaussetzung (Art. 4 Abs. 7 ESM-
Vertrag) bei jeglichem Zahlungsverzug bzgl. vom ESM erhaltenen Darlehen und bzgl. der 
Einzahlung vom ESM abgerufenen Kapitals. 
Selbst bei gewichtigsten Entscheidungen wie weiteren Kapitalerhöhungen, Ausweitung des ESM- 
Instrumentariums, Übergabe / Rückholung Kompetenzen gegenüber dem Direktorium, Kreditver-
gaben, Kreditaufnahmen und Genehmigung Kreditauflagen könnten die betroffenen Staaten wäh-
rend der Zeit der Aussetzung ihres Stimmrechts nicht mit entscheiden. 

Die spätere Supranationalisierung von Fiskalpakt und ESM, bzw. bei Untersagung der Zustimmung 
zum ESM der über die Nutzung von Art. 10 Abs. 5 lit. c EFSF-Rahmenvertrag zum Ersatz-ESM 
umgebauten EFSF würde aller Voraussicht nach auch gar nicht mehr über weitere vertragliche Ver-
einbarungen, sondern ganz einfach durch EUGH-Urteile erfolgen, in welchem der EUGH 
feststellen würde, dass in Fiskalpakt, EFSF-Rahmenvertrag und ESM so weitreichende Vorschriften 
enthalten sind, dass es sich dabei also nur um bisher nur noch nicht als solches erkanntes 
zusätzliches EU-Primärrecht handeln könne – völlig egal, ob irgendein Parlament in Europa jemals 
ermächtigt hat, diesen Verträgen primärrechtlichen Rang zu geben. Wer einen solchen Übergriff des 
EUGH in die Befugnisse der Exekutive, der Legislative und vor allem der Völker der 
Mitgliedsstaaten, nicht für möglich hält, sei nur an ultra-vires-Urteile wie Costa/Enel (Az. 6/64) und 
Francovich erinnert. 
Auch aus diesem Grund ist es bereits dem Grunde nach mit der Rechtsstaatlichkeit unvereinbar, mit 
intergouvernementalen Verträgen Gegenstände zu regeln, welche im Zuständigkeitsbereich des eu-
rechtlichen Raums liegen.

Unvereinbar mit der Rechtsstaatlichkeit ist auch Art. 10 Fiskalpakt (Abschnitt V.1 dieser Verfas-
sungsbeschwerden), welcher die Mitgliedsstaaten verpflichten würde, weitere Vorschriften im 
Raum der erweiterten Zusammenarbeit zu initiieren, wann immer dies „für das reibungslose Funk-



tionieren der Eurozone“ notwendig und angemessen wäre. Denn die Möglichkeit einer erzwunge-
nen Initiierung einer erweiterten Zusammenarbeit ist in Art. 20 EUV und 329 AEUV nicht enthal-
ten, und rechtliche Regelungen zum Euro gehören gem. Art. 3 Abs. 4 EUV zum alleinigen Zustän-
digkeitsbereich des eu-rechtlichen Raums, sodass sie dem Raum der erweiterten Zusammenarbeit 
entzogen sind. Außerdem kollidiert Art. 10 Fiskalpakt mit der Rechtsstaatlichkeit, da die Erzwing-
barkeit sich blankettartig weit auf alle beliebigen Bereiche der geteilten Zuständigkeit (Art. 4 EUV) 
beziehen würde.

Das Ungleichgewichtsverfahren, welches man nun auf Art. 9 Fiskalpakt und Art. 136 Abs. 3 AEUV 
stützen will, kollidiert mit der Rechtsstaatlichkeit durch die blankettartig beliebige Definierbarkeit 
der Ungleichgewichte, sodass die EU-Kommission mit Hilfe eben dieser Beliebigkeit ausnahmslos 
alle Staaten der Eurozone ins Ungleichgewichtsverfahren zwingen könnte, um diesen bußgeld-
bewehrte „Empfehlungen“ zu machen zu allen beliebigen Bereichen der Lohn-, Finanz- und Wirt-
schaftspolitik der Mitgliedsstaaten. 
Die Blankettartigkeit des Ungleichgewichtsverfahrens zeigt sich besonders deutlich in den Begrün-
dungen der Verordnungsentwürfe zu dessen Einführung (Abschnitte V.5 und V.7 dieser Verfas-
sungsbeschwerden sowie Abschnitt V.11 zur Allkäuflichkeit im Sinne der Exportierbarmachung 
aller beliebigen bisher nicht handelbaren Güter). Danach will die EU-Kommission die Macht, vor 
allem Staaten mit hohen Leistungsbilanzdefiziten zur Exportierbarmachung aller von der Kommis-
sion gewünschten bisher unveräußerlichen Güter zu zwingen. Und die Staaten ohne Leistungs-
bilanzdefizite hätten dann eben durch den bei ihnen bestehenden geringeren Grad an Allkäuflichkeit 
wiederum deutliche Ungleichgewichte im Vergleich zu den schon weiter ausverkauften Staaten.
Unter den Ausverkauf würde aller Voraussicht nach auch die Käuflichmachung aller Naturdienst-
leistungen (siehe vor allem Abschnitte V.11 und X.3 dieser Verfassungsbeschwerden) fallen. Wenn 
alles käuflich würde, und darauf ist das Ungleichgewichtsverfahren ausgerichtet, dann würde dies 
zugleich auch den realen Einfluss des demokratisch zustande gekommenen Rechts auf die Wirt-
schaft marginalisieren und damit die Rechtsstaatlichkeit.
Am Ungleichgewichtsverfahren und an der Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
sind vor allem ultra-vires die Aussetzung des Stimmrechts, die umgekehrte Abstimmung, die Aus-
dehnung der Bußgeldbewehrung und damit Ausdehnung der de-facto Verbindlichmachung von 
Empfehlungen, die Reduzierung der Sozialversicherung auf eine Mindestversorgung und die 
Enteig-nung der Privatrenten ohne ausdrückliche EU-Kompetenz dafür im Primärrecht, die 
Einführung der totalen Allkäuflichkeit über die Ungleichgewichtsverfahren und die Aufbrechung 
selbst der grundlegenden institutionsmäßigen und verfassungsmäßigen Strukturen der Mitglieds-
staaten unter offenem Bruch von Art. 4 EUV mittels Aufnötigung von Verfassungsänderungen 
(siehe Abschnitte IV.5.3 und V.1 dieser Verfassungsbeschwerden) und im Rahmen der Allkäuflich-
keit durch die Ungleichgewichtsverfahren, sowie  (wieder über Ungleichgewichtsverfahren) die 
beliebigen Eingriffe der Kommission in Lohnpolitik, Finanzpolitik und Wirtschaftspolitik. Als 
ultra-vires-Verstoß zu werten sind auch die willkürliche Definierbarkeit der Ungleichgewichte 
durch die EU-Kommission und die beliebige Ausdehnung der Zuständigkeiten durch Auflagen und 
Empfehlungen (soweit das nicht heute schon bzgl. des Defizitkriteriums möglich ist). 
Am heftigsten verstößt die umgekehrte Abstimmung gem. Art. 7 Fiskalpakt bei der Entscheidung, 
ob ein Staat ins Defizitverfahren muss, gegen die Rechtsstaatlichkeit, da so alle Staaten der Euro-
zone ohne ernst zu nehmende Möglichkeit des Ministerrats zur Gegenwehr, im Defizitverfahren 
landen würden, und das selbst, wenn sie nur einmal eine Meinung der EU-Kommission zu ihren 
Haushaltsentwürfen nicht vollständig befolgen würden (Art. 6 und Art. 9 Abs. 1 EU-Verordnung 
2011/0386 (COD), Abschnitt VI.2.2 dieser Verfassungsbeschwerden). Und das angesichts der 
Folgen des Defizitverfahrens für die Staaten wie mit hohen Bußgeldern sanktionsbewehrte 
Empfehlungen zzgl. iwf-artig strenger Verschärfung und Kürzung der wichtigsten EU-Fördermittel 
(Abschnitte V.3, V.4, V.6 und VI.2.1 dieser Verfassungsbeschwerden).
Art. 9 Fiskalpakt kollidiert auch mit der Rechtsstaatlichkeit, weil dieser sich nicht hinreichend 
konkret auf eine Form von Ungleichgewichtsverfahren konzentriert, sondern man auf diesen immer 



neue Mechanismen im Namen der Verringerung makroökonomischer Ungleichgewichte stützen 
könnte, fast so blankettartig, nur mit anderem Vorwand wie im ersten Satz des  Art. 136 Abs. 3 
AEUV.
Unvereinbar mit der Rechtsstaatlichkeit ist auch, dass im Rahmen der Ungleichgewichtsverfahren 
die Kommission die Macht erhalten soll, Bußgelder bereits gegen Staaten zu verhängen, welche le- 
diglich Korrekturmaßnahmenpläne vorgelegt haben, mit denen die Kommission nicht vollständig 
zufrieden ist. Damit könnte die Kommission Bußgelder willkürlich verhängen selbst gegenüber 
Staaten, die alle ihre ausdrücklichen Empfehlungen vollständig befolgen, die nur von sich aus nicht 
direkt so viel anbieten, wie die Kommission es gerne hätte. Das ist mit der zur Rechtsstaatlichkeit 
gehörenden Rechtsklarheit und Rechtssicherheit unvereinbar. Siehe auch Abschnitt V.5 dieser Ver- 
fassungsbeschwerden.

Unvereinbar mit der Rechtsstaatlichkeit ist auch die Erzwingbarkeit der funktionellen Privatisierung 
sämtlicher hoheitlicher Aufgaben der Staaten der Eurozone im Rahmen der Ungleichgewichtsver-
fahren. Wenn hoheitliche Aufgaben, also Aufgaben von Exekutive, Legislative und Judikative 
durch Unternehmen ausgeführt werden, dann hängt die Arbeitsplatzsicherheit der Beschäftigten 
nicht mehr primär von ihrer Treue zum geltenden Recht, sondern von ihrer Treue zum 
Unternehmen ab, was die Wahrscheinlichkeit von behördlichen Entscheidungen aus 
Interessenkonflikten heraus entscheidend erhöht. Darüber hinaus zeigt besonders deutlich der in 
Abschnitt VIII.8 dieser Verfas-sungsbeschwerden zitierte Fall eines Jugendgefängnisses in den 
USA, dass die funktionelle Privati-sierung die Korruption in erheblichem Maße fördert, und zwar in 
beide Richtungen, nicht nur inner-halb des funktionell privatisierten Bereichs und aus diesem 
heraus, sondern auch in diesen hinein. 

Außerdem wird so der Profitabilität im Verhältnis zur Durchsetzung des demokratisch legitimiert 
zustande gekommenen Rechts zu viel Gewicht gegeben, d. h., auch bereits außerhalb jeglicher 
Inter- essenkonflikte ein erheblicher finanzieller Anreiz zur Vernachlässigung der Rechtspflege 
geschaf-fen. Bei der Vergabe legislativer Aufgaben, wie z. B. der Zuarbeit bei der Erstellung von 
Gesetzent-würfen an privat würden völlig ungewählte Lobbyisten entscheidend mitbestimmen, was 
geltendes Recht würde, man denke nur an die Ausarbeitung des Gesetzentwurfs für die deutsche 
Bankenret-tungsinstitution Soffin durch eine Anwaltsfirma, welche zumindest auch mit der 
Beratung von Ban-ken beschäftigt ist, denn Abgeordnete ändern an Gesetzentwürfen 
erfahrungsgemäß nur das, was sie entdecken, dessen rechtlichen Gehalt sie verstehen, und was sie 
auch noch anders sehen als der, der den Entwurf erstellt hat. Bei Privatisierung der Judikative 
schließlich wäre mit Urteilen zu rechnen, bei deren Zustandekommen die eigenen Interessen des 
Rechtsprechungsunternehmens mit demo-kratisch legitimiertem Recht abgewogen würden.
Es wäre durch die Privatisierung der hoheitlichen Einrichtungen des Staates im Rahmen der 
Ungleichgewichtsverfahren zur Exportierbachung der bisher nicht handelbaren Güter auch keine 
wirksame Dienstaufsicht mehr sichergestellt, sodass die meisten hoheitlichen Entscheidungen aus 
Interessenkonflikten heraus gar nicht mehr öffentlich bekannt würden. Zur Durchbrechung der 
demokratischen Legitimationskette und damit der Verletzung des grundrechtsgleichen Wahlrechts 
(Art. 38 GG) wird im übrigen auf den Abschnitt IX.8 zum grundrechtsgleichen Wahlrecht und auf  
Abschnitt VIII.5 dieser Verfassungsbeschwerden verwiesen.  

Das Wort „Governance“ ist ein schillernder Begriff; jeder versteht darunter etwas anderes. In der 
deutschen Rechtswissenschaft wird es u. a. benutzt für die Vorstellung, hoheitliche Entscheidungen 
verhandelbar zu machen, also geltendes materielles Recht zur Verhandlungsbasis zu degradieren. 
Auf einem Markt ist es normal, dass wirtschaftlich stärkere Akteure für sich Sonderkonditionen 
aushandeln können. Bzgl. hoheitlicher Entscheidungen hingegen wäre es die weitgehende 
Legalisie-rung dessen, was man heutzutage als Korruption deuten würde. Da dieser Gedanke aber 
einmal gerade im Bereich solcher rechtswissenschaftlicher Richtungen in Deutschland, die zugleich 
auch die Vergabe möglichst vieler hoheitlicher Bereiche an privat anstreben, im Umlauf ist, und 



weil die Begründung der EU-Verordnungsentwürfe zu den wirtschaftlichen Ungleichgewichten 
keinerlei Ausnahme von der Exportierbarmachung bisher nicht handelbarer Güter benennt, wäre 
nach Inkrafttreten  des Fiskalpakts  auch mit der Legalisierung dessen, was man heute als 
Korruption deuten würde, zu rechnen. Damit könnten die demokratisch legitimierten Abgeordneten 
nur noch die Verhandlungsbasis für die hoheitlichen Entscheidungen der Exekutive und der 
Judikative festlegen. Das ist mit der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit und damit mit der 
Rechtsstaatlichkeit unvereinbar.

Nach Leitsatz 4 des Lissabonurteils wacht das Bundesverfassungsgericht über das ultra-vires-
Verbot. Aus Sicht des Lissabonurteils ist dies in erster Linie in der Demokratie begründet, was 
nachvollziehbar ist, da die Demokratie bereits vorverfassungsrechtlich ist. Aber ultra-vires ist zu- 
gleich immer auch ein Verstoß gegen die unantastbare Rechtsstaatlichkeit (Art. 20 Abs. 3 GG).
Zum Rechtsstaat im formell- rechtlichen Sinne gehört, dass die Machtausübung des Staates umfas-
send durch Gesetze geregelt ist, um Willkür zu verhindern, und dass darum das Recht auch einge- 
halten werden muss, und dass Kompetenzen nicht überschritten werden dürfen.

Ultra-vires ist vor allem die Initiierung des  Art. 136 Abs. 3 AEUV über das vereinfachte 
Änderungsverfahren (Art. 48 Abs. 6 EUV), welches nur für die Initiierung solcher Vorschriften 
zulässig ist, welche die Kompetenzen der EU in keiner Weise ausdehnen. Die Initiierung 
ausgerechnet einer extrem weiten Blankett-Ermächtigung ist das Gegenteil dessen, wofür Art. 48 
Abs. 6 EUV zugelassen ist. Und das nach dem Spiegel-Artikel „Euro-Rettungsschirm soll halbe 
Billion Euro verwalten“ vom 12.02.2011 ( Abschnitt X.5 dieser Verfassungsbeschwerden) 
mutmaßlich auch noch, um anderen EU- Mitgliedsstaaten zu helfen, ihre Einwohner über deren 
Recht auf eine Volksabstimmung über die Vertragsänderung zu täuschen. Ein ultra-vires – Verstoß 
ist immer ein Verstoß gegen die Rechtsstaatlichkeit; aber einer, der unternommen wird, um die 
Völker anderer europäischer Staaten über deren Rechte aus dem Demokratieprinzip täuschen zu 
helfen, ist ein besonders schwe-rer Verstoß gegen  die Rechtsstaatlichkeit. Ob ein dahin gehender 
Vorsatz wirklich vorgelegen hat oder nur ein sehr großes Maß an Unbewußtheit, scheint im 
Rahmen dieser Verfassungsbeschwerden aber nicht klärungsbedürftig.

Ultra-vires ist auch, dass man nun stattdessen EU-Sekundärrecht, namentlich die Sanktionierbarkeit
von Ungleichgewichtsverfahren (Art. 9 Fiskalpakt) und haushaltsmäßiger Überwachung (Art. 5 
Abs. 2 Fiskalpakt) sowie die Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes (Art. 3, Art. 4, 
Art. 5 Abs. 1 und Art. 7 Fiskalpakt), auf den Fiskalpakt stützen will, obwohl man EU-
Sekundärrecht nur auf eu-primärrechtliche Ermächtigungen stützen kann und nicht auf außerhalb 
des eu-rechtlichen Raums befindliche intergouvernementale Verträge (Abschnitte III. 20 und V.1 
dieser Verfassungs- beschwerden).

Ultra-vires ist auch der Verstoß gegen das grundsätzliche völkerrechtliche Rückwirkungsverbot 
(siehe Abschnitt III.9 dieser Verfassungsbeschwerden). Da Art. 136 Abs. 3 AEUV sowie Art. 3, 
Art. 4, Art. 5 Abs. 1, Art. 7 und Art. 9 Fiskalpakt und auch der Fiskalpakt insgesamt keine 
ausdrückliche Rückwirkung enthalten, könnte der Fiskalpakt nach der WVRK auch keine 
rückwirkende Wirkung entfalten, und könnte er damit dem Ungleichgewichtsverfahren und der 
Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, soweit sie ultra-vires sind, keine Grundlage 
werden. Abgesehen davon, dass man selbst, wenn erst der Fiskalpakt geschaffen worden wäre, EU-
Sekundärrecht nicht auf intergouvernementale Verträge stützen könnte. Trotzdem wird dieser 
Versuch unternommen, was eine deutliche Antwort des Bundesverfassungsgerichts zum Schutz des 
grundrechtsgleichen Wahlrechts erfordert. Sonst könnte die EU sich alle beliebigen Kompetenzen 
anmaßen und diese einfach ohne primärrechtliche Grund-lage fortsetzen. 
 
Ebenso unvereinbar mit der Rechtsstaatlichkeit ist es, Staaten, die lediglich Gelder aus dem Euro-
Rettungsschirm bzw. aus dessen zweiter Stufe erhalten haben,  in das  Staateninsolvenzverfahren 



des ESM  zu zwingen (siehe Abschnitte IV.6.2.2 bis IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden). 
Denn die demokratisch legitimierte Entscheidung des jeweiligen Staates wäre es jeweils nur, Kredi-
te im Rahmen des Euro-Rettungsschirms in Anspruch zu nehmen und dafür seinen Einwohnern 
drakonische Auflagen des IWF zuzumuten. Im Staateninsolvenzverfahren wären die Auflagen zwar 
von ihrer Mißachtung der Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerstaaten vergleichbar wie 
beim Euro-Rettungsschirm, aber es wäre insoweit noch undemokratischer, als beim Euro-Rettungs-
schirm die Menschen wenigstens noch die Chance hätten, mitzubekommen, wer die Grausamkeiten 
ersonnen hat, während sie beim Staateninsolvenzverfahren, zumindest in Deutschland, wo die Iden-
tität der Gläubiger wie ein Staatsgeheimnis gehütet wird,  noch nicht einmal erfahren würden, von 
wem sie de-facto diesbzgl. beherrscht würden. Es ist mit der zur Rechtsstaatlichkeit gehörenden 
Rechtsicherheit und mit der zur Rechtsstaatlichkeit gehörenden Rechtsklarheit unvereinbar, wenn 
Staaten, die Kredite von EFSM oder EFSF beantragt haben, allein auf Grund dessen gegen ihren 
Willen in ein Staateninsolvenzverfahren gezwungen werden können.

Zu einem Rechtsstaat gehören die Transparenz und Begründungspflicht staatlichen Handelns, die 
Transparenz der Willensbildung staatlicher Organe und die Informationsfreiheit. 
Dazu gehört auch, dass das Volk wenigstens erfährt, von wem es beherrscht wird, und wie die Ge- 
setze und völkerrechtlichen Verträge, durch die es beherrscht wird, zustande kommen.
Das Volk hat sich seine privaten Gläubiger nicht ausgesucht. Dass man in Deutschland dem Staat 
große Mengen Geld leihen kann, ohne dass es eine Volksabstimmung gibt, ob das Volk den jewei-
ligen Gläubiger haben will, ist demokratisch verantwortbar, solange der Gläubiger daraus keine 
hoheitlichen Rechte ableiten kann. Selbst die Tatsache, dass in Deutschland den Bürgern gegenüber 
geheim gehalten wird, wer die Gläubiger des Staates und damit indirekt die Gläubiger der Bürger 
sind, wäre möglicherweise noch verfassungsgemäß, wenn es nicht unternommen würde, den Gläu-
bigern hoheitliche Macht über Deutschland zu geben (siehe auch Abschnitt IX.4 dieser Verfas-
sungsbeschwerden). Aber genau das, die Ausstattung der Gläubiger des Staates mit hoheitlicher 
Macht durch die Befugnis, den Staaten der Eurozone verbindliche Auflagen im Gegenzug für 
Schuldenerlasse zu machen (Abschnitte IV.6.2.2 bis IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden), will 
man nun im ESM (bei Wiener Initiative und Staateninsolvenzverfahren) der Eurozone, gestützt auf 
Erwägungsgründe 11+12 und auf Art. 12 ESM-Vertrag, einführen; und obendrein noch den ESM-
Vertrag vor dem Volk verstecken. Also die auflagenbezogene legislative und exekutive Herrschaft 
der privaten Gläubiger auch über das  deutsche Volk, durch Gläubiger, die das deutsche Volk weder 
ausgewählt, noch genehmigt hat, noch nicht einmal beim Namen genannt bekommt. Solch ein Maß 
an Intransparenz ist mit der für die Rechtsstaatlichkeit erforderlichen Transparenz unvereinbar.

Das ESMFinG kollidiert mit der Rechtsstaatlichkeit, weil erst durch sein Inkrafttreten das Zustim-
mungsgesetz zum ESM und dadurch auch der rechtsstaatswidrige ESM in Kraft treten könnten.

Unvereinbar mit der unantastbaren (Rn. 216+217 des Lissabonurteils) Rechtsstaatlichkeit ist  auch 
Art. 12 Abs. 4 Fiskalpakt (in der Fassung des Fiskalpakt 5 vom 21.01.2012), welcher es den 
Regierungschefs verbietet,  die Ergebnisse künftiger Euro-Gipfel aus ihrer Sicht zu verkünden, 
sondern dieses Recht allein dem Präsidenten der Eurogruppe  (derzeit der Bilderberger Jean-Claude 
Juncker) gibt. Das ist aus Sicht der Demokratie bzw. des grundrechtsgleichen Wahlrechts auch 
keine wesentliche Änderung im Vergleich zu den ersten vier Entwurfsfassungen des Fiskalpakts, 
wonach dieses Recht dem Präsidenten des Euro-Gipfels (derzeit der Bilderberger Herman van 
Rompuy) und dem Präsidenten der EU-Kommission (derzeit der Bilderberger Jose Manuel Barroso) 
zustehen sollte.

Unvereinbar mit der Rechtsstaatlichkeit ist auch die Ermächtigung in §3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG, 
dass der Bundestag Änderungen der EFSF-Rahmenvereinbarung allein durch einfachen Beschluss 
zustimmen können soll. Das ist unvereinbar mit Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG, welcher auch zum Schutz 
der Rechtsstaatlichkeit normiert, dass der Bundestag internationalen Verträgen nur in Form von 



Bundesgesetzen zustimmen darf. Denn Entwürfe zu Bundesgesetzen werden auf der Webseite des 
Bundestags veröffentlicht zusammen mit der Information, wann sie auf der Tagesordnung des 
Bundestags stehen, und nach Beschluss von Bundestag und Bundesrat, und wenn der Bundespräsi-
dent sie nicht dem Bundesverfassungsgericht vorlegt, werden sie ganz transparent im Bundesgesetz-
blatt verkündet. Einfache Beschlüsse hingegen werden insbesondere nicht im Bundesgesetzblatt 
sichtbar gemacht. Durch seine Bedeutung für die Rechtsstaatlichkeit kann die Verletzung von Art. 
59 Abs. 2 S. 1 GG hier auch im Rahmen der Verfassungsbeschwerde (i. V. m. Art. 38 GG) gerügt 
werden. 
Ebenso unvereinbar mit der Rechtsstaatlichkeit ist  die ab der am 23.05.2012 verkündeten Fassung 
in §3 Abs. 2 Nr. 2 StabMechG enthaltene Ermächtigung des Bundestags, Ausweitungen des 
Instrumentariums der EFSF durch einfachen Beschluss zuzustimmen. Die bereits bekannten 
Wünsche zur Ausweitung des Instrumentariums wie Eurobonds, Instrumentalisierung von EU-
Fördermitteln zur Durchsetzung von EFSF-Auflagen und EFSF-Zahlungen direkt an Banken, haben 
jedoch eine solche Tragweite, dass sie rechtsstaatlich nicht ohne rechtsklare Änderung des EFSF-
Rahmenvertrags und auch nicht ohne ein rechtsklares Zustimmungsgesetz gem. Art. 59 Abs. 2 GG 
bewältigt werden dürfen. 

Unvereinbar der Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) ist auch die ab der am 23.05.2012 
verkündeten Fassung in §3 Abs. 2 Nr. 2 StabMechG enthaltene Ermächtigung des Bundestags, 
Ausweitungen des Instrumentariums der EFSF durch einfachen Beschluss zuzustimmen. Die bereits 
bekannten Wünsche zur Ausweitung des Instrumentariums wie Eurobonds, Instrumentalisierung 
von EU-Fördermitteln zur Durchsetzung von EFSF-Auflagen und EFSF-Zahlungen direkt an 
Banken, haben jedoch eine solche Tragweite, dass sie, auch zur Sicherung der Rechtsweggarantie, 
nicht ohne rechtsklare Änderung des EFSF-Rahmenvertrags und auch nicht ohne ein rechtsklares 
Zustimmungsgesetz gem. Art. 59 Abs. 2 GG bewältigt werden dürfen

Unvereinbar mit der Rechtsstaatlichkeit ist die, wenngleich gem. Art. 48 WVRK unwirksame, 
Ratifizierung des ursprünglichen EFSF-Rahmenvertrags ohne vorherigen parlamentarischen 
Beschluss (Art. 59 Abs. 2 GG) eines deutschen Zustimmungsgesetzes zu diesem durch die deutsche 
Bundesregierung (Abschnitte IV.3.1 + IV.3.4 dieser Verfassungsbeschwerden), welche ausweislich 
ihrer Antwort vom 08.07.2010 auf eine Anfrage der grünen Bundestagsfraktion den EFSF-Rahmen-
vertrag damals rechtsirrtümlich für einen privatrechtlichen Vertrag hielt. Dabei besteht die Rechts- 
staatswidrigkeit durch die Verletzung von Art. 59 Abs. 2 GG und die Umgehung der Zuständigkeit 
des Bundespräsidenten auf Grund des Rechtsirrtums der Bundesregierung ebenso wie durch den 
EFSF-Rahmenvertrag selbst, welcher das rechtsklare Wort „Ratifizierung“ selbst in der dafür vor-
gesehenen Anlage 3 des Vertrags vermeidet und damit solche Irrtümer überhaupt erst ermögl-
icht.Das lässt sich durch die Rechtsprechung eingrenzen, indem entweder die gesamte deutsche 
Zustimmung als nichtig beurteilt wird, oder indem dem EFSF-Rahmenvertrag und allem Handeln 
deutscher Vertreter in dessen Rahmen nur ein privatrechtlicher Rang beigemessen wird. Und ein 
etwaiger völkerrechtlicher Vertrauensschutz kann zeitlich für Deutschlands Teilnahme an der EFSF 
nur max. bis zum 30.06.2013 reichen (Art. 11 Abs. 3 EFSF-Rahmenvertrag). 

Noch unvereinbarer mit der Rechtsstaatlichkeit im formellen und im materiellen Sinne sind die 
Verschiebung des auf die EFSF anzuwendenden Rechts nach England und die Verschiebung des 
Gerichtsstands zum EUGH (für Streitigkeiten zwischen den Staaten) bzw. nach Luxemburg (für 
Streitigkeiten zwischen den Staaten und der EFSF) (Art. 16 EFSF-Rahmenvertrag, Abschnitt IV.3.2 
dieser Verfassungsbeschwerden). Die Rechtsklarheit und Rechtssicherheit werden unterlaufen, 
wenn die im Grundgesetz normierten Grundrechte, Strukturprinzipien und grundrechtsgleichen 
Rechte, ohne dass dies aus dem Grundgesetz erkennbar wäre, über Art. 16 EFSF-Rahmenvertrag 
ihrer Eigenschaft als verfassungsrechtlicher Prüfungsmaßstab auch des EFSF-Rahmenvertrags 



beraubt werden. Und die Beschwerdeführerin würde des Schutzes dieser Rechte bzgl. der Ver-
schiebung der Zuständigkeit zum EUGH beraubt, weil dieser keine Befugnis hat, über die natio-
nalen Verfassungen der Mitgliedsstaaten und über die universellen Menschenrechte zu urteilen 
(Abschnitt III.6.4 dieser Verfassungsbeschwerden). Die Rechtsstaatlichkeit im materiellen Sinne 
bedeutet gerade auch, in einem bestimmten territorialen Geltungsgebiet einen garantierten Grund-
rechtsschutz zu haben, der nicht unterlaufen werden kann. Entsprechendes gilt für Deutschland auch 
für die universellen Menschenrechte, da die besondere Verbindung in Gestalt des Art. 1 Abs. 2 GG 
Teil des unantastbaren Strukturprinzips Rechtsstaatlichkeit ist. Die Unterwerfung des EFSF-
Rahmenvertrags unter englisches Recht wäre nur dann grundgesetzkonform, wenn sich seine 
Auswirkungen auf privatrechtliche Auswirkungen beschränken würden, was aber nicht der Fall ist.

Art. 16 i. V. m. Erwägungsgrund 7 Fiskalpakt mit ihrer Verpflichtung zur Supranationalisierung des 
Fiskalpakts sind unvereinbar mit der Rechtsstaatlichkeit, denn dadurch würden auch künftige neu 
gewählte Regierungen und Parlamente gebunden, für eine Supranationalisierung des Fiskalpakts zu 
stimmen. Das ist unvereinbar mit der zur Rechtsstaatlichkeit gehörenden Gewaltenverschränkung, 
welche auch im Verhältnis zwischen der jetzigen und späteren Regierungen und im Verhältnis 
zwischen dem jetzigen und späteren Bundestagen zu wahren ist. Im übrigen wird zur Vermeidung 
von Wiederholungen auf Abschnitt IX.8 dieser Verfassungsbeschwerden verwiesen.
 
Zu einem Rechtsstaat gehört ein effektiver Rechtsschutz. Dies ist bisher über Art. 19 Abs. 4 GG für 
sämtliche Rechte der Einwohner Deutschlands gewährleistet, und für sämtliche hier geltenden 
Rechte, auch für die aus internationaler Rechtsquelle. Sämtliche Einwendungen in diesen Verfas- 
sungsbeschwerden bzgl. der Verletzung von Art. 19 Abs. 4 GG (Abschnitt IX.13 dieser Verfas- 
sungsbeschwerden) werden hiermit auch als Verletzung der Rechtsstaatlichkeit geltend gemacht.

Auch sämtliche Einwendungen bzgl. Art. 19 Abs. 4 GG wegen des Gesetzes zur Änderung des 
BSchuWG werden gleichermaßen als Verletzung der Rechtsstaatlichkeit geltend gemacht. Darüber 
hinaus kollidiert das Gesetz mit der Rechtsstaatlichkeit durch Intransparenz und mangelnde Rechts- 
klarheit und Rechtssicherheit bzgl. der Identität der die Auflagen machenden Gläubiger, der 
Unsichtbarkeit der bereits bei Begebung der Staatsanleihen in die kollektiven Aktionsklauseln auf-
genommenen Auflagen, wegen der Unsichtbarkeit der Muster-Kollektiven-Aktionsklauseln, wegen 
der beliebigen Einberufbarkeit des Staateninsolvenzverfahrens durch die Bundesregierung und 
wegen der beliebigen Verschiebbarkeit über den Globus von anwendbarem Recht und Gerichts-
stand. Diese Verschiebung bedeutet außerdem eine vollständige Entleerung der Rechtsstaatlichkeit 
im materiellen Sinne, soweit es um die Grundrechte und grundrechtsgleichen Rechte geht, sowie 
bzgl. der universellen Menschenrechte, soweit diese im jeweils betroffenen anderen Staat nicht 
gelten. Und soweit die Verschiebung, welche für jede Anleihe jeweils anderswohin sein könnte, 
bereits bei deren Begebung geschehen würde, wäre dies für die Öffentlichkeit unsichtbar.

Die Beschwerdeführerin wird durch das StabMechG und würde durch die Verkündung und noch 
schwerer durch das Inkrafttreten des ESMFinG, des Gesetzes zur Änderung des BSchuWG sowie 
der Zustimmungsgesetze zum Fiskalpakt, zu Art. 136 Abs. 3 AEUV und zum ESM-Vertrag selbst, 
gegenwärtig und unmittelbar in ihrem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) i. V. m. der 
Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG) verletzt. 

Sie wäre als Einwohnerin und Bürgerin Deutschlands selbst betroffen durch die ultra-vires-mäßige 
Stützung der EU-Verordnungen zum Ungleichgewichtsverfahren (Art. 9 Fiskalpakt) und zur haus-
haltsmäßigen Überwachung (Art. 5 Abs. 2 Fiskalpakt) sowie zur Verschärfung des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes (Art. 3, Art. 4, Art. 5 Abs. 1 und Art. 7 Fiskalpakt) auf einen intergouverne-
mentalen Vertrag wie den Fiskalpakt sowie durch deren Stützung auf die Blankett-Ermächtigung 
des Art. 136 Abs. 3 AEUV – mit gravierendsten Folgen wie der Marginalisierung der Gesetzlichen 
Renten- und Krankenversicherung sowie der entschädigungslosen Enteignung der privaten Renten- 



und Lebensversicherungsansprüche über den verschärften Stabilitäts- und Wachstumspakt und der 
totalen Kommerzialisierung aller Lebensbereiche über die Handelbarmachung sämtlicher nicht 
handelbarer Güter im Ungleichgewichtsverfahren, durch die Privatisierung auch der Gerichte im 
Rahmen der Ungleichgewichtsverfahren, durch die  Blankett-Ermächtigungen vor allem im Bereich 
der Ungleichgewichtsverfahren,  bzgl. der Inhalte der Empfehlungen beim Stabilitäts- und 
Wachstumspakt und der Auflagen für Kredite und teilweise Schuldenerlasse im Rahmen des 
europäischen Finanzierungsmechanismus, durch die Mit-Herrschaft ungewählter IWF-Mitarbeiter 
und ungewählter Gläubiger über Deutschland, durch die deutliche Erhöhung der Putschgefahr 
(darunter vor allem über Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt), durch die Instrumentalisierbarmachung der 
wichtigsten EU-Fördermittel (darunter am gravierendsten der Agrarmittel, der Kohäsions- und der 
Strukturmittel) für im EU-Primärrecht für diese nicht vorgesehene Zwecke (Abschnitt VI.2.1 dieser 
Verfassungbeschwerden),  und durch die demokratiewidrige Aufzwingbarkeit eines bereits nach 
dem Waldenfels-Urteil demokratiewidrigen Staateninsolvenzverfahrens betroffen.
Außerdem wäre sie betroffen durch die völlige Ignorierung (über die Verpflichtung zur IWF-Artig-
keit der Auflagen) der in Deutschland geltenden Grund- und Menschenrechte der Einwohner 
Deutschlands. Und sie wäre in besonderem betroffen dadurch, dass insbesondere Art. 3 und Art. 8 
Fiskalpakt, aber auch die Auflagen aus EFSF und ESM, als Grundlage auch dafür vorgesehen sind, 
die Staaten der Eurozone zur Änderung ihrer Verfassungen zu zwingen.
Sie wäre betroffen durch die völlige Aushebelung der Grundrechte und grundrechtsgleichen Rechte 
durch die Verschiebung des anwendbaren Rechts und des Gerichtsstands über das BSchuWG und 
über Art. 16 EFSF-Rahmenvertrag.

Sie wäre bei Verkündung und noch schwerer bei Inkrafttreten der Zustimmungsgesetze unmittelbar 
(ohne weiteren vorherigen Rechtsakt) und gegenwärtig (sofort bei Verkündung bzw. Inkrafttreten) 
betroffen, da bereits bei Verkündung und noch schwerer bei Inkrafttreten sich die Aushebelung der 
Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG) ereignen würde. 

Die persönliche, unmittelbare und gegenwärtige Betroffenheit der Beschwerdeführerin ist auch ge- 
geben hinsichtlich der in den Abschnitten III.8, III.10 und III.17 geltend gemachten erforderlichen 
Volksabstimmungen, da insbesondere die Intransparenz um die Tragweite Fiskalpakt, ESM und 
EFSF-Rahmenvertrag und der daran anknüpfenden EU-Verordnungen (Abschnitte V.3 bis V.7 und 
VI.2 dieser Verfassungbeschwerden), das Verstecken insbesondere des Vertragstextes und des 
Fiskalpakt-Vertragstextes vor dem Volk und die  in zeitlichem Zusammenhang mit der  Präsen-
tation der Verordnungsentwürfe  zur Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung sichtbar gewordene 
Bereitschaft der Ergreifung rechtsstaatswidriger Maßnahmen as Ausmaß der Gefährdung des 
Rechtsstaats beweisen. Die sichtbar gewordene Bereitschaft zur Ergreifung rechtsstaatswidriger  
Maßnahmen incl. der Stimmrechtsaussetzungen bei ESM, Stabilitäts- und Wachstumspakt und 
Ungleichgewichtsverfahren beweisen zusammen mit der am 28.09.2011 erfolgten Zustimmung des 
Europaparlaments zu den fünf EU-Verordnungen zur Errichtung der Wirtschaftsregierung die 
dringende Gefahr, dass man diese Mechanismen selbst bei Untersagung der Zustimmung zum 
Fiskalpakt, zum ESM und zum EFSF-Rahmenvertrag zumindest bzgl. Wirtschaftsregierung und 
EFSF einfach weiterhin anwenden sowie die EFSF einfach zum Ersatz-ESM würde. Die 
unmittelbare und gegenwärtige Betroffenheit bzgl. der Erforderlichkeit der geltend gemachten 
Volksabstimmungen ergibt sich daraus, dass es der Beschwerdeführerin nicht zumutbar wäre, auf 
eine reine Untersagung der Zustimmung zu EFSF-Rahmenvertrag, ESM und Fiskalpakt zu 
vertrauen, und dann im Falle der ultra-vires-mäßigen und durch demokratiefeindliche Maßnahmen 
flankierten Durchsetzung der genannten Mechanismen erneut eine derart umfangreiche Klage 
formulieren zu müssen. Bis das geschafft wäre, könnte längst eine offene Diktatur entstanden sein.

Auch durch die Verkündung im Bundesgesetzblatt des geänderten StabMechG ist die Beschwerde-
führerin selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen. Denn §3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG 
ermächtigt den Bundestag, Änderungen des EFSF-Rahmenvertrags durch einfachen Beschluss 



zuzustimmen. Der geänderte EFSF-Rahmenvertrag enthält bereits so gut wie alle Grausamkeiten 
des ESM bis auf die Ermächtigung der privaten Gläubiger zu verbindlichen politischen Auflagen 
und die rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse (siehe Abschnitte IV.3.2  und IV.6.2.5 dieser 
Verfassungsbeschwerden).

Die Beschwerdeführerin macht die Verletzung der Rechtsstaatlichkeit i. V. m. dem 
grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) geltend, auch soweit es die Kompetenz der 
Bundestagsabgeordneten angeht, ihre Rechte zu schützen, und soweit es um die in diesen 
Verfassungsbeschwerden geltend gemachten Volksabstimmungen auf Bundesebene, auch zum 
Schutz der Gewaltenverschränkung und der Rechtsstaatlichkeit im materiellen Sinne, geht.  

X.3 Sozialstaatsgebot (Art. 20 Abs. 1 GG) (i. V. m. Art. 38 GG)
Das Sozialstaatsgebot (Art. 20 Abs. 1 GG) als Strukturprinzip des Grundgesetzes schützt in Verbin-
dung mit der Menschenwürde als einzigem unantastbaren Grundrecht des GG die soziale Absiche-
rung jedes Bewohners Deutschlands. Die Unantastbarkeit der Menschenwürde aus Art. 1 Abs. 1 S. 
1 GG gibt auch dem Sozialstaatsgebot eine herausragende Stellung. Nach Rn. 216+217 des Lissa-
bonurteils sind neben der Menschenwürde auch die ebenfalls direkt durch die Ewigkeitsgarantie 
(Art. 79 Abs. 3 GG) geschützten Strukturprinzipien des Grundgesetzes, darunter auch das Sozial-
staatsgebot, unantastbar. Über die Menschenwürde folgt gem. Art. 1 Abs. 3 GG auch die Bindung 
von Legislative, Exekutive und Judikative an alle Grundrechte des Grundgesetzes als unmittelbar 
geltendes Recht. Bereits beim Abschluss internationaler Verträge ist die Regierung (Exekutive) an 
die absolute Unantatsbarkeit der Menschenwürde gebunden (Urteil zum EU-Haftbefehl, Az. 2 BvR 
2236/04) und damit auch an das Sozialstaatsgebot, wenngleich durch die Verfassungsbeschwerde 
erst die dazu gehörenden Zustimmungsgesetze auf ihre Verfassungsmäßigkeit überprüft werden 
können.
Obwohl das Sozialstaatsgebot in Deutschland auf der höchsten Stufe der rechtlichen Rangordnung 
steht gemeinsam mit den anderen Strukturprinzipien und den Grundrechten den grundrechtsglei-
chen Rechten, ist doch der Schutzumfang des Sozialstaatsgebots (zumindest im Vergleich zu den 
universellen sozialen Menschenrechten) allein, ohne Berücksichtigung der durch Art. 1 Abs. 2 GG 
erforderlichen praktischen Konkordanz mit den universellen sozialen Menschenrechten, recht 
begrenzt. Das dürfte auch daran liegen, dass im Grundgesetz selbst weder der Schutzumfang noch 
die konkret mit dem Sozialstaatsgebot abgedeckten Bedürfnisse benannt sind, sodass sie durch die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu klären sind. 
Es kann nicht zu Lasten der Beschwerdeführerin gehen, wenn frühere Verfassungskläger es ver- 
säumt haben sollten, sich auf ihre sozialen universellen Menschenrechte  zu berufen und die prakti- 
sche Konkordanz zwischen universellen sozialen Menschenrechten und Sozialstaatsgebot durch 
überzeugende Begründungsketten geltend zu machen. 

Zur praktischen Konkordanz zwischen universellen Menschenrechten und Sozialstaatsgebot siehe 
insbesondere Abschnitt VII.7 dieser Verfassungsbeschwerden.

Im Abschnitt X.3 dieser Verfassungsbeschwerden hingegen geht es schwerpunktmäßig um den 
Schutz des Sozialstaatsgebots vor Berücksichtigung der praktischen Konkordanz mit den universel-
len sozialen Menschenrechten.

Aus dem Sozialstaatsgebot folgt bereits, in Verbindung mit der  Menschenwürde eine Verpflichtung 
zu einer Grundsicherung, u. a. für Erwerbslose (1 BvR 569/05: “Leistungen der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende dienen der Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens. Diese Sicherstellung ist 
eine verfassungsrechtliche Pflicht des Staates, die aus dem Gebot zum Schutze der Menschenwürde 
in Verbindung mit dem Sozialstaatsgebot folgt (vgl. BverfGE 82, 60 <80>).”).



Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 13.02.2008 (Az. 2 BvL 1/06) zeigt den Schutzum- 
fang in Leitsatz 1 sowie Rn. 104, 107 und 110-112 deutlicher auf. Danach umfasst das Sozialstaats-
gebot das sächliche Existenzminimum (Nahrung, Kleidung, Hygiene, Hausrat, Wohnung und Hei- 
zung) sowie das dem Sozialhilfeniveau entsprechende Maß an Kranken- und Pflegeversorgung.
Nach Rn. 104 schützt das Sozialstaatsgebot nur das für ein menschenwürdiges Leben für sich und 
die Familie erforderliche Maß.

Aber selbst das Existenzminimum (bzw. der Lebensstandard auf Sozialhilfeniveau bzgl. Gesund-
heit,  Nahrung, Kleidung, Hygiene, Hausrat, Wohnung und Heizung) wäre durch EFSF, ESM, 
Fiskalpakt und die an diesen anknüpfenden EU-Verordnungen (Abschnitte V.3-V.7 und VI.2 dieser  
Verfassungsbeschwerden) bzw. durch das StabMechG und die Zustimmungsgesetze zu ESM und 
Fiskalpakt nicht mehr gesichert.
Das betrifft sämtliche Auflagen im europäischen Finanzierungsmechanismus und aus der haushalts-
mäßigen Überwachung (Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV, Präambel EFSF-Rahmenvertrag, Präambel 
EFSF-Rahmenvertrag, Erwägungsgründe 2+3+6, Art. 3 und Art. 12 ESM-Vertrag, Ecofin-Rat vom 
10.05.2010, Nr. 49 des Berichts der Task Force vom 21.10.2010 , Nr. 17+24 der Stellungnahme des 
Euro-Gipfels vom 26.10.2011, Erwägungsgrund 3 von EU-Verordnung 2011/385 (COD) , welche 
ausdrücklich  entsprechend der IWF-Praxis vorgesehen sind. Wie die Beispiele Malawi, Niger und 
Äthiopien zeigen, würde der IWF auch für Deutschland, wenn erst einmal genug anderes verkauft 
wäre, den Ausverkauf der Nahrungsmittelnotreserven erzwingen, sodass staatliche Nahrungsversor-
gung als Sachleistung nicht mehr möglich wäre. Deutschland ist, absolut gesehen, deutlich höher 
verschuldet als Niger, Malawi oder Äthiopien. Wenn auf Grund deutlich steigender Zinssätze 
Deutschland in den europäischen Finanzierungsmechanismus gezwungen würde, wären seine 
Schulden so erdrückend, dass die soziale Grundsicherung vermutlich nur noch über Sachleistungen 
erfolgen könnte, da man diese gläubigerseits nicht so schnell abschöpfen kann wie Geld und Bank-
guthaben. Damit käme der iwf-typischen Auflage zum Ausverkauf der Nahrungsmittelnotreserven 
entscheidende Bedeutung zum Verhungernlassen des auf die Grundsicherung zum Überleben 
angewiesenen Teils der deutschen Bevölkerung zu.

Durch die im gesamten europäischen Finanzierungsmechanismus vorgesehene IWF-Artigkeit der 
Auflagen wäre, wie das Beispiel Rumäniens zeigt, mit drastischen Krankenhausschließungen und 
ebenso erhöhten Zuzahlungen bei der ambulanten Versorgung zu rechnen. Die Gesetzliche Kran-
kenversicherung insgesamt würde, wie die abschließende Stellungnahme des IWF zu den Artikel- 
IV – Konsultationen 2006 zu Deutschland zeigt, vollständig auf Kopfpauschale mit nur minimalen 
Steuerzuschüssen umgestellt. Damit wäre eine medizinische Versorgung für Kinder und für einen 
Teil der Notfälle zu sichern, aber keine med. Versorgung auf Sozialhilfeniveau für alle, erst recht 
nicht für Menschen, die, wie die Beschwerdeführerin, laufend Medikamente benötigen, damit erst 
gar keine akuten Gesundheitsschäden auftreten. Und selbst bei einem Notfall wäre bei einem iwf-
typischen Krankenhausbettenabbau wie in Rumänien es eine Frage des Zufalls, ob gerade noch ein 
Notfallbehandlungsplatz frei wäre.

Unternehmer zahlen nicht in die gesetzliche Arbeitslosenversicherung ein. Im Falle eines Schei- 
terns ihres Unternehmens rutschen sie direkt in die Grundsicherung bzw. Sozialhilfe. Daraus ergibt 
sich die persönliche Betroffenheit der Beschwerdeführerin als Unternehmerin, wenn, wie hier durch 
den ESM bzw. durch die Zustimmung zu diesem, und durch den EFSF-Rahmenvertrag bzw. durch 
das StabMechG, die entscheidenden Voraussetzungen dafür geschaffen werden, die soziale 
Mindestsicherung in Deutschland weit unterhalb des Niveaus zu drücken, welches heute Sozial-
hilfeniveau ist. 

Auch die funktionelle Privatisierung der hoheitlichen Aufgaben des Staates, welche insbesondere 
über die Ungleichgewichtsverfahren erzwungen würde (siehe Abschnitte V.15 und VIII.4 dieser 
Verfassungsbeschwerden) wäre mit dem Sozialstaatsgebot unvereinbar, da Deutschland zugleich im 



Rahmen der präventiven Komponente (siehe Abschnitt V.15 dieser Verfassungsbeschwerden zum 
Begriff der „Strukturreformen“) im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes gezwungen 
würde, die staatliche Finanzierung der Behörden zu Gunsten der Finanzierung über Gebühren und 
Marktpreise zurückzufahren. 

Noch drastischer wäre die geplante Ermöglichung der Kommerzialisierung der Naturdienstleistun- 
gen mittels der primärrechtlich an Art. 9 Fiskalpakt anknüpfenden Ungleichgewichtsverfahren 
(Abschnitt V.11 dieser Verfassungsbeschwerden).

S. 4 zu Art. 20 GG des Wernicke-Kommentars (Stand Juni 1968) sieht darüber hinaus „den Gesetz-
geber gleichzeitig als zu sozialer Aktivität verpflichtet“. Diese aus der Zeit der Not direkt nach dem 
Zweiten Weltkrieg entstandene Perspektive Wernickes misst dem Sozialstaatsgebot, ähnlich wie bei 
Menschenrechten, offenbar auch eine Gewährleistungs- bzw. Erfüllungsverpflichtung bei. In dem 
Sinne, dass der Staat nicht nur selbst nicht verletzen darf  (Achtungspflicht), und vor Verletzungen 
durch andere schützen muss (Schutzpflicht), sondern auch bis zu einem bestimmten Ausmaß selbst 
erfüllen muss, soweit die Erfüllung bisher noch nicht genug erfolgt ist. Für das Sozialstaatsgebot 
(Art. 20 Abs. 1 GG, i. V. m. der Menschenwürde, Art. 1 Abs. 1 GG) bedeutet dies zumindest die 
Verpflichtung, aktiv ein solches Maß bzgl. Gesundheit,  Nahrung, Kleidung, Hygiene, Hausrat, 
Wohnung und Heizung) zu schaffen, dass keine Not mehr besteht.

Darüber hinaus geht es beim Sozialstaatsgebot laut S. 4 zu Art. 20 GG des Wernicke-Kommentars 
darum, „einen Ausgleich aller widerstreitenden Interessen“ zu ermöglichen. Damit untersagt das 
Sozialstaatsgebot nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin, auch i. V. m. Art. 3 GG, zumin-
dest, einzelne Bevölkerungsgruppen, wie z. B. Bankiers oder Gläubiger, so stark bei der Verteilung 
der finanziellen Ressourcen des Staates zu bevorzugen, dass dadurch anderen Bevölkerungsgruppen 
nicht mehr genug bleibt, um mindestens das Sozialhilfeniveau zu erreichen und gleichzeitig die Not 
zu überwinden. Für Zeiten, wo die finanziellen Ressourcen das für die Sicherung des Sozialhilfe-
niveaus für alle Einwohner Deutschlands benötigte deutlich übersteigen, untersagt nach Rechtsauf-
fassung der Beschwerdeführerin darüber hinaus das Sozialstaatsgebot mindest jegliche aktive Hand-
lung zur Bevorzugung einzelner Bevölkerungsgruppen, welche den Lebensstandard anderer Be-
völkerungsgruppen auch nur in die Nähe des Sozialhilfeniveaus senken, denn laut S. 4 des Wer-  
nicke-Kommentars macht das Sozialstaatsgebot „eine soziale Grundhaltung bei aller Ausübung 
staatlicher Gewalt zur Pflicht.“ Diese Verpflichtung auf eine soziale Grundhaltung bei allem Han-
deln der Exekutive, der Legislative und der Judikative ist unantastbar, weil sie zum Strukturprinzip 
Sozialstaatsgebot gehört (Rn. 216+217 des Lissabonurteils).
Zur Person Kurt Georg Wernickes, des Protokollanten des Parlamentarischen Rats, siehe Abschnitt 
VII.9.1 dieser Verfassungsbeschwerden.

Die universellen sozialen Menschenrechte gehen auch hier über das Sozialstaatsgebot des Grundge-
setzes hinaus, indem sie in Art. 2 Uno-Sozialpakt ein grundsätzliches Rückschrittsverbot normie-
ren. Rückschritte hinsichtlich der sozialen universellen Menschenrechte sind nur rechtmäßig, soweit 
diese nachweislich unter Berücksichtigung des Maximums der verfügbaren Mittel unvermeidbar 
sind. Siehe insbesondere Abschnitt XI.14 dieser Verfassungsbeschwerden.

Das Gesetz zur Änderung des BSchuWG ist unvereinbar mit dem Sozialstaatsgebot, weil es bei 
Begebung der deutschen Staatsanleihen vor der Öffentlichkeit und dem Parlament geheim gehaltene 
mit dem  jeweiligen Staatsanleihen verbundene politische Auflagen ermächtigen würde, welche i. 
V. m. Art. 136 Abs. 3 AEUV sowie Erwägungsgründe 2+3+6, Art. 3 und Art. 12 ESM-Vertrag auf 
iwf-artige Strenge verpflichtet wäre. 
Das ESMFinG verletzt das Sozialstaatsgebot, weil sein Inkrafttreten lauf dem Zustimmungsgesetz 
zum ESM Voraussetzung für das Inkrafttreten des Zustimmungsgesetzes wäre. Darum darf auch 
das ESMFinG nicht in Kraft treten. 



Der Fiskalpakt kollidiert auch dadurch mit dem Sozialstaatsgebot, dass nach seinem Art. 3 Abs. 1 
lit. b Einnahmeerhöhungen nicht auf die präventive Komponente des Stabilitäts- und Wachstums- 
paktes angerechnet werden dürfen. Die Staaten würden damit durch den Stabilitäts- und Wachs- 
tumspakt gezwungen, ihre Defizite einseitig über Ausgabensenkungen und Privatisierungen zu re-
duzieren, was einen sozialen Ausgleich, wie ihn das Sozialstaatsgebot bestimmt, verhindern würde.

Art. 3 Abs.  2 Fiskalpakt ist mit dem Sozialstaatsgebot unvereinbar, weil die EU-Kommission die 
Staaten damit auch dazu zwingen würde, die vorrangige Bedienung der Gläubiger (incl. Sperrkonto) 
in ihre Verfassung zu schreiben (Abschnitt IV.5.3 dieser Verfassungsbeschwerden), wodurch die 
sozialen Unterschied größer würden, als es das Sozialstaatsgebot erlaubt, und wodurch viele Ein- 
wohner Deutschlands die Not nicht mehr überwinden würden.

Durch das StabMechG, das ESMFinG, das Gesetz zur Änderung des BSchuWG und die 
Zustimmungsgesetze zum Fiskalpakt, zu Art. 136 Abs. 3 AEUV und zum ESM-Vertrag wäre die 
Beschwerdeführerin selbst, gegenwärtig und unmittelbar in ihrer Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 
GG) i. V. m. dem Sozialstaatsgebot (Art. 20 Abs. 1 GG) betroffen. Sie wäre als Einwohnerin und 
Bürgerin Deutschlands selbst betroffen. Die Verletzung würde unmittelbar und gegenwärtig mit 
Verkündung und noch schwerer bei Inkrafttreten der Zustimmungsgesetze geschehen. Denn EFSF-
Rahmenvertrag, ESM, Art. 136 Abs. 3 AEUV, Fiskalpakt und die an diese anknüpfenden EU-
Verordnungen (Abschnitte V.3 – V.7 und VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden) wären die 
entscheidende Grundlagen dafür, die soziale Absicherung in Deutschland durch die Verpflichtung 
der Auflagen für jegliche Finanzhilfen auf eine iwf-artige Strenge, welche alle Menschenrechte der 
Einwohner der Schuldnerstaaten ignorierend. Der Fiskalpakt und Art. 136 Abs. 3 AEUV wären 
außerdem die intergouvernementale bzw. eu-primärrechtliche Grundlage für die Ungleichgewichts-
verfahren. Und mit Verkündung der Zustimmungsgesetze gäbe es von Seiten der Legislative keine 
Möglichkeit mehr, das Inkrafttreten des Fiskalpakts, des Art. 136 Abs. 3 AEUV und des ESM-
Vertrags selbst zu stoppen. 

Auch durch die Verkündung im Bundesgesetzblatt des geänderten StabMechG ist die Beschwerde-
führerin selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen. Denn §3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG ermäch-
tigt den Bundestag, Änderungen des EFSF-Rahmenvertrags durch einfachen Beschluss zuzustim-
men. Der geänderte EFSF-Rahmenvertrag enthält bereits so gut wie alle Grausamkeiten des ESM 
bis auf die Ermächtigung der privaten Gläubiger zu verbindlichen politischen Auflagen und die 
rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse (siehe Abschnitte IV.3.2  und IV.6.2.5 dieser Verfassungs-
beschwerden).

Die Beschwerdeführerin macht die Verletzung von Menschenwürde und Sozialstaatsgebot zugleich 
auch i. V. m. dem grundrechtsgleichen Wahlrecht aus Art. 38 GG geltend, auch soweit es die 
Kompetenz der Abgeordneten betrifft, über diese ihre Rechte zu wachen. Die Verletzung der 
Rechte der Beschwerdeführerin würde bereits bei Verkündung und noch schwerer bei Inkrafttreten 
des Zustimmungsgesetzes einsetzen, nicht erst durch spätere auf Grundlage des 
Zustimmungsgesetzes erlassene legislative oder exekutive Akte.

X.4 Föderalismus (Art. 20 Abs. 1 GG) (i. V. m. Art. 38 GG)
Deutschland ist ein Bundesstaat (Art. 20 Abs. 1GG).  Der Föderalismus ist nach Rn. 216+217 des 
Lissa-bonurteils genauso unantastbar wie die übrigen Strukturprinzipien auch. Und er steht vom 
Rang auf der obersten rechtlichen Stufe in Deutschland, noch über dem Friedensgebot  (Art. 1 Abs. 
2 GG), der europäischen Integration (Art. 23 GG) und dem EU-Primärrecht (siehe Abschnitt VII.1 
dieser Verfassungsbeschwerden).



Nach Art. 28 Abs. 1 S. 1 GG muss die verfassungsmäßige Ordnung in den Bundesländern den 
Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne des Grund-
gesetzes entsprechen. Die Beschwerdeführerin versteht dies nicht nur als eine Rahmenvorgabe, 
innerhalb derer sich die Landesverfassungen bewegen können, sondern auch als eine Vorgabe für 
die Praxis in den Bundesländern. Dem Grundgesetzgeber war es offenbar besonders wichtig, dass 
die unantastbaren (Rn. 216+217 des Lissabonurteils) Strukturprinzipien Demokratie, Sozialstaat 
und Rechtsstaatlichkeit in den Bundesländern ungebremst zur Wirkung kommen und auch nicht 
über das ebenfalls unantastbare Strukturprinzip Föderalismus ausgehebelt werden dürfen. Darum 
macht die Beschwerdeführerin sämtliche Einwendungen dieser Verfassungsbeschwerden bzgl. der 
Verlet-zung von Demokratie, Sozialstaatsprinzip und Rechtsstaatlichkeit sinngemäß auch insoweit 
geltend, wie EFSF-Rahmenvertrag, ESM, Art. 136 Abs. 3 AEUV, Fiskalpakt und die an diese 
anknüpfenden EU-Verordnungen (Abschnitte V.3 – V.7 und VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden) 
als Grundlage dafür vorgesehen sind, diese Strukturprinzipien in den Bundesländern zu verletzen, 
bzw. dafür, mit Sanktionen zu Lasten der Bundesländer die Verletzung dieser Strukturprinzipien 
gegenüber der Bundesebene durchzusetzen, oder direkt die Auszahlung von EU-Mitteln gegenüber  
den Bundesländern mit Auflagen zu verbinden, welche die Strukturprinzipien verletzen.

Nach Art. 28 Abs. 1 S. 2 GG muss das Volk in den Ländern, Kreisen und Gemeinden „eine Vertre-
tung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorge- 
gangen ist“. Das entspricht den Anforderungen des grundrechtsgleichen Wahlrechts gegenüber der 
Bundesebene nach Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG. Die Beschwerdeführerin macht daher sämtliche Einwen- 
dungen dieser Verfassungsbeschwerden, soweit sie die Verletzung von Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG be- 
treffen, auch insoweit geltend, wie EFSF-Rahmenvertrag, ESM, Art. 136 Abs. 3 AEUV, Fiskalpakt 
und die an diese anknüpfenden EU-Verordnungen (Abschnitte V.3 – V.7 und VI.2 dieser 
Verfassungsbeschwerden) als Grundlage dafür vorgesehen sind, das grundrechtsgleiche Wahlrecht 
in den Bundesländern zu verletzen, bzw. dafür, mit Sanktionen zu Lasten der Bundesländer die 
Verletzung des grundrechtsgleichen Wahlrechts gegenüber der Bundesebene durchzusetzen, oder 
direkt die Auszahlung von EU-Mitteln gegenüber  den Bundesländern mit Auflagen zu verbinden, 
welche das grundrechtsgleiche Wahlrecht verletzen.

Es ist unvereinbar mit dem unantastbaren Strukturprinzip Föderalismus, EU-Fördermittel, welche 
für die Bundesländer vorgesehen sind, zu kürzen, soweit von der Bundesebene über eu-rechtliche 
Mechanismen transportierte  Empfehlungen, Auflagen, etc.,egal ob sie von der EU-Wirtschaftsre-
gierung (Erwägungsgründe 3+7 und Art. 6 Abs. 1+5 von EU-Verordnung 2011/385 (COD)) , über 
den europäischen Finanzierungsmechanismus (Art. 5 Abs. 3 EFSF-Rahmenvertrag sowie Art. 19 
ESM-Vertrag) gestützten Mechanismus kämen, oder über Art. 21 von EU-Verordnung 2011/0276 
(COD), nicht vollständig erfüllt  werden (siehe Abschnitt VI.1. dieser Verfassungsbeschwerden). 
Dies würde die Landeshaushalte unkalkulierbaren Risiken aussetzen, denn es wären die Länder, die 
letztendlich dafür aufkommen würden, wenn bei konkre-ten regionalen Projekten fest eingeplante 
EU-Mittel ausbleiben würden. Um solch unkontrollierbare Risiken für die Landeshaushalte zu 
vermeiden, würden die Länder also gezwungen, entweder auf die EU-Mittel zu verzichten oder im 
Bundesrat so abzustimmen, wie es den Empfehlungen, Auflagen etc., also dem Willen der EU-
Kommission, des IWF und beim Staateninsolvenzverfahren der Eurozone im Rahmen des ESM 
sogar der Gemeinschaft der privaten Gläubiger entspräche. Die Landtagsabgeordneten und die 
Landesregierungen würden vor die Wahl gestellt, entweder unge-wählten Institutionen wie dem 
IWF und den privaten Gläubigern selbst bei legislativen Entscheidun-gen zu gehorchen, was 
angesichts der zu erwartenden Auflagen (siehe insbesondere Abschnitte III.4, IV.5 und V. dieser 
Verfassungsbeschwerden) zur Verarmung großer Teile der Bevölkerung und einem massiven 
Anstieg der Privat- und Firmeninsolvenzen führen würde, oder den Landes-haushalt 
unkalkulierbaren Risiken auszusetzen. Das ist außer mit dem Föderalismus (Art. 20 Abs. 1 GG) 
auch mit der Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG, Art. 28 Abs. 1 S. 1 GG) und mit dem 
grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG i. V. m. Art. 28 Abs. 1 S. 2 GG) 



unvereinbar.

Unvereinbar insbesondere mit dem unantastbaren Strukturprinzip Föderalismus ist es auch, wenn 
die EU direkt gegenüber den Bundesländern Zwang ausübt zur Umsetzung von Strukturreformen 
(siehe Abschnitte VI.1. und V.15), insbesondere angesichts der tiefgreifenden, das Sozial- und 
Wirtschaftssystem und im Falle der Behördenprivatisierung sogar die Staatsform umwälzenden, 
Tragweite solcher Strukturreformen. Das ist etwas völlig anderes als Konditionen, die mit dem Ziel 
der Förderung strukturschwacher Regionen oder des sozialen Zusammenhalts begründet sind.
Da der Föderalismus unantastbar ist, können in ihn keine größeren Lücken und Beschränkungen 
hineininterpretiert werden, als die, welche im Grundgesetz  ausdrücklich vorgesehen sind. Und Art. 
37 GG erlaubt ausschließlich der nationalen Ebene in Deutschland, Bundeszwang gegenüber Bun-
desländern durchzusetzen, und auch das nur mit Zustimmung des Bundesrates. Darüber hinaus sieht 
der Bundeszwang nach Art. 37 GG auch nicht mehr als ein Weisungsrecht des Bundes gegenüber 
dem jeweiligen Land und dessen Behörden, und das auch nur in dem vom Bundesrat jeweils zuge-
stimmten Umfang, vor; Art. 37 GG normiert dabei keinerlei Anspruch auf finanzielle Sanktionen 
des Bundes gegenüber dem jeweiligen Bundesland. Art. 37 GG ist vorgesehen zur Durchsetzung 
des Vorrangs des Bundesrechts gegenüber dem Landesrecht (Art. 31 GG, Art. 37 Abs. 1 GG). Da es 
Bundesgesetze sind, die eu-primärrechtlichen Änderungen zustimmen, mag der Bundeszwang auch 
anwendbar sein für die Durchsetzung von EU-Recht gegenüber den Ländern, soweit dies nicht 
ultra-vires geschieht und nicht gestützt auf Blankett-Ermächtigungen erfolgt. Auch darum ist die 
Zustimmung zu Art. 136 Abs. 3 AEUV abzulehnen, weil die Blankett-Ermächtigung des Art. 136 
Abs. 3 AEUV die Grundlage wäre für die Ausübung eines mit dem Föderalismus unvereinbaren 
Zwangsmechanismus, der zudem von der Eingriffsintensität her den des Art. 37 GG bei weitem 
übertrifft. 

Die Eingriffe der EU-Kommission in die Haushaltsentwürfe der Mitgliedsstaaten über EU-Verord- 
nung 2011/0386 (COD) von beliebigen sanktionsbewehrten Meinungen bis zu direkten Änderungen 
und zur Anforderung neuer Haushaltsentwürfe (Abschnitt VI.2.2 dieser Verfassungsbeschwerden) 
bezieht sich auch auf die Landeshaushalte (Art. 2 Abs. 5 des Verordnungsentwurfs). Die Aushöh-
lung der zum grundrechtsgleichen Wahlrecht gehörenden Haushaltsautonomie gilt ebenso auf der 
Ebene des Landtags. Die Aushöhlung des Haushaltsrechts ist auch auf Landesebene eine Aushöh-
lung des grundrechtsgleichen Wahlrechts, und darüber hinaus eine Verletzung des unantastbaren 
Strukturprinzips Föderalismus.

Nach Rn. 275 des Lissabonurteils müssen der Bundesebene im Verhältnis zur EU noch hinreichen-
de Zuständigkeiten verbleiben, damit das grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG) nicht entleert 
wird. Das gilt entsprechend angesichts der Unantastbarkeit des Föderalismus (Rn. 216+217 des 
Lissabonurteils) und angesichts der sinngemäßen Anwendbarkeit des grundrechtsgleichen Wahl-
rechts auch in bezug auf die Landesebene, für die Länder entsprechend. Auch die Reichweite der 
demokratischen Legitimation durch die Landtagswahlen darf gegenüber der EU nicht entleert wer-
den. Genau das würde jedoch geschehen, wenn die EU gegenüber den Ländern durch entsprechende 
Konditionalisierung der EU-Fördermittel mit einem in Art. 37 GG nicht vorgesehenen Bundes-
zwang auftreten könnte.
Und die Ungleichgewichtsverfahren, die man auf Art. 9 Fiskalpakt und auf Art. 136 Abs. 3 AEUV 
stützen will, würden ihrerseits der EU-Kommission die Macht geben, die beliebige Exportierbar-
machung aller bisher nicht handelbarer Güter zu erzwingen. Die Verordnungen für das Ungleich-
gewichtsverfahren und die Begründung zu deren Initiierung enthalten keinerlei explizite Grenzen 
für die Exportierbarmachung (siehe Abschnitte V.5+V.7+V.11 dieser Verfassungsbeschwerden). 
Das wiederum würde die Kompetenzen der Länder vor allem hinsichtlich des Ausverkaufs der 
hoheitlichen Einrichtungen der Länder, von der Verwaltung bis zu den Gerichten, entleeren. Denn 
der Verkauf und die darauf folgende Vergabe der Behördenmacht an privat würden die hinrei-
chende Sicherstellung der Durchsetzung des politischen Willens der demokratisch legitimierten 



Abgeordneten gegenüber den hoheitlichen Instituionen der Länder vereiteln und damit auch die 
Reichweite des grundrechtsgleichen Wahlrechts auf Landesebene kappen. Von besonderer Gefahr 
wäre dabei die Privatisierung der Polizei, weil diese es de-facto ermöglichen würde, die exekutive 
Durchsetzung des Rechts mit privatwirtschaftlichen Partikularinteressen der jeweils die Polizei-
dienstleistungen erbringenden Sicherheitsfirma zu vermischen. Die Privatisierung der Gerichte 
würde entsprechend zur Gefahr der Vermischung der Rechtsauslegung mit privatwirtschaftlichen 
Interessen der Rechtsprechungsfirmen führen.
Besonders sensibel wäre auch die Privatisierung der Finanzverwaltung, von Griechenland bereits 
für den Vollstreckungsbereich unternommen (Abschnitt IV.5.3); am sensibelsten im Bereich der 
Finanzverwaltung wären nach Überzeugung der Beschwerdeführerin dabei die Stellen, welche über 
die Gemeinnützigkeit entscheiden (Abschnitt IV.5.3).

Alle Einwendungen in Abschnitt IX.7 dieser Verfassungsbeschwerden (zum Funktionsvorbehalt 
gem. Art. 33 Abs. 4 GG) werden hiermit auch i. V. m. dem Strukturprinzip Föderalismus geltend 
gemacht, soweit es die Auswirkungen auf der Landesebene betrifft, bzgl. der Privatisierung ebenso 
wie bzgl. der Instrumentalisierbarkeit von Exekutive und Judikative durch die EU-Kommission 
über Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt.

Unvereinbar mit dem Strukturprinzip Förderalismus ist die Verpflichtung auf iwf-artig strenge 
Auflagen auch deshalb, weil es iwf-typisch ist, den Schuldnerstaaten den Finanzausgleich zwischen 
Bund und Ländern zu untersagen. Das ist durch ESM, EFSF-Rahmenvertrag, Art. 136 Abs. 3 
AEUV, Fiskalpakt und die daran anknüpfenden EU-Verordnungen auch für Deutschland zu 
erwarten. Und die dadurch massiv steigende Ungleichheit zwischen verschiedenen Regionen 
Deutschlands würde auch hierzulande wieder den Separatismus fördern. Auch Somalia ist laut Prof. 
Chossudovsky kein multi-ethnisches Land, und es wurde doch von IWF und Weltbank nicht 
unwesentlich mit in die Zersplitterung geführt.

Die Beschwerdeführerin wird durch das StabMechG würde durch die Verkündung und noch 
schwerer durch das Inkrafttreten des ESMFinG, des Gesetzes zur Änderung des BSchuWG sowie  
der Zustimmungsgesetze zum Fiskalpakt, zu Art. 136 Abs. 3 AEUV und zum ESM-Vertrag selbst, 
gegenwärtig und unmittelbar in ihrem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) i. V. m. dem 
Föderalismus (Art. 20 Abs. 1 GG) verletzt.
Sie wäre als Wahlberechtigte und Abstimmungsberechtigte (Art. 20 Abs. 2 S. 2 Alt. 1+2 GG)
selbst betroffen durch die Entleerung des grundrechtsgleichen Wahlrechts (Art. 38 GG, hier  i. V. 
m. Art. 28 Abs. 1 S. 2 GG) insbesondere durch den über die Konditionalisierung der EU-Förder-
mittel ausgeübten Zwang der EU-Kommission auf das Abstimmungsverhalten der Länder im 
Bundesrat, durch den in Art. 37 GG nicht legitimierbaren de-facto Bundeszwang mittels der 
direkten Konditionen der EU gegenüber den Bundesländern und durch den Kontrollverlust der 
Bundesländer bzgl. des Verlustes jeglicher wirksamer Dienstaufsicht der Länder über Behörden und 
Gerichte.           Durch die Eingriffe der Kommission in den Landsehaushalt und durch die 
Destabilisierung des Föderalismus über das Verbot des Finanzausgleichs.

Die Verletzung würde unmittelbar und gegenwärtig mit der Verkündung und noch schwerer mit  
Inkrafttreten  der Zustimmungsgesetzes geschehen. Denn mit Inkrafttreten der Zustimmungsgesetze 
gäbe es von Seiten der Legislative keine Möglichkeit mehr, das Inkrafttreten des Fiskalpakts, des 
Art. 136 Abs. 3 AEUV und des ESM-Vertrags selbst zu stoppen.  

Auch durch die Verkündung im Bundesgesetzblatt des geänderten StabMechG ist die Beschwerde-
führerin selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen. Denn §3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG 
ermächtigt den Bundestag, Änderungen des EFSF-Rahmenvertrags durch einfachen Beschluss 
zuzustimmen. Der geänderte EFSF-Rahmenvertrag enthält bereits so gut wie alle Grausamkeiten 



des ESM bis auf die Ermächtigung der privaten Gläubiger zu verbindlichen politischen Auflagen 
und die rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse (siehe Abschnitte IV.3.2  und IV.6.2.5 dieser 
Verfassungsbeschwer-den).

Die Beschwerdeführerin macht die Verletzung des Föderalismus in vollem Umfang  i. V. m. dem 
grundrechtsgleichen Wahlrecht aus Art. 38 GG geltend, auch soweit es die Kompetenz der 
Abgeordneten betrifft, über diese ihre Rechte zu wachen. Die Verletzung der Rechte der 
Beschwerdeführerin würde bereits bei Verkündung und noch schwerer bei Inkrafttreten der 
Zustimmungsgesetze einsetzen, nicht erst durch spätere auf Grundlage der Zustimmungsgesetze 
erlassene legislative oder exekutive Akte.

X.5 europäische Integration (Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG) (i. V. m. Art. 38 GG)
Nach Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG ist Deutschland verpflichtet, „zur Verwirklichung eines vereinten Eu-
ropas“ mitzuwirken „bei der Europäischen Union“, „die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen 
und föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist und einen dem 
Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet“.
Das ist der erstmals im Lissabonurteil als solcher entdeckte Staatsauftrag europäische Integration. 
Dieser Staatsauftrag ist genau gleichrangig mit dem Staatsauftrag Friedensgebot aus Art. 1 Abs. 2 
GG (Rn. 225 des Lissabonurteils). Beide stehen unterhalb der Grundrechte und Strukturprinzipien 
(und nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin auch unterhalb der grundrechtsgleichen 
Rechte und der abgeleiteten Grundrechte), aber oberhalb allen übrigen Rechts, incl. oberhalb des 
gesamten EU-Rechts und oberhalb des Restes des Grundgesetzes (siehe Abschnitt VII.1 dieser 
Verfassungsbeschwerden).
Die in diesen Verfassungsbeschwerden geltend gemachten Verletzungen von Strukturprinzipien, 
Grundrechten und grundrechtsgleichen Rechten werden daher zugleich auch als Verletzungen des 
Staatsauftrags europäische Integration (Art. 23 GG) geltend gemacht.

Auf den ersten Blick ist erstaunlich, wie die Mitgliedschaft in einer internationalen Organisation 
gleichrangig mit dem Friedensgebot sein kann. Das wird jedoch nachvollziehbar daraus, dass die 
europäische Integration kein Selbstzweck ist, sondern dass sie gem. der Präambel des Grundgeset- 
zes dafür da ist, „dem Frieden in der Welt zu dienen“. Und die Präambel des GG ist nach Rn. 79 des 
Grundlagenvertragsurteils (BverfGE 36,1) verbindlich, anders als die Präambeln internationaler 
Verträge (Rn. 71), welche zwar selbst unverbindlich, wenngleich für die Auslegung der Artikel des 
jeweiligen Vertrags von hoher Bedeutung sind (Art. 31 WVRK).
Und die europäische Integration muss entsprechend den in Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG genannten Struk- 
turmerkmalen erfolgen, bzw. muss der Einsatz von Deutschlands Stimmrecht auf europäischer 
Ebene auf die Stärkung des Friedens und dieser Merkmale ausgerichtet sein.

Der Staatsauftrag europäische Integration steht unter dem Vorbehalt, dass Deutschland nur dann zur 
weiteren Mitgliedschaft in der EU verpflichtet ist, wenn diese die Strukturmerkmale des Art. 23 
Abs. 1 S. 1 GG hinreichend erfüllt, und die EU auch hinreichend auf den Frieden (Art. 1 Abs. 2 
GG, Präambel GG) ausgerichtet ist.

Auch wenn die Staatsaufträge Frieden (Art. 1 Abs. 2 GG) und europäische Integration (Art. 23 GG) 
den zweithöchsten und damit eben nicht den höchsten rechtlichen Rang haben (siehe Abschnitt 
VII.1 dieser Verfassungsbeschwerden), folgt aus diesem hohen Rang aber zugleich auch, dass ein 
EU-Austritt bei einer Kollision mit dem Friedensgebot oder mit den in Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG 
genannten Merkmalen immer nur die ultima ratio sein darf, dass mildere Schritte, soweit diese 
ausreichen, vorzuziehen sind.



Nach Rn. 272 des Lissabonurteils kann aus Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG heraus nicht verlangt werden, 
dass die EU alle dort genannten Merkmale mindestens so gut wie Deutschland verwirklichen 
müsste. Das bedeutet im Umkehrschluss aber zugleich auch, dass eine schwächere Verwirklichung 
dieser Strukturmerkmale im Vergleich zum Grundgesetz nicht dazu führen darf, dass im deutschen 
Rechtsraum das Friedensgebot (Art. 1 Abs. 2 GG) die unantastbaren Strukturprinzipien (Rn. 
216+217 des Lissabonurteils), die unantastbare Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) oder der 
Wesensgehalt der Grundrechte, grundrechtsgleichen Rechte oder abgeleiteten Grundrechte 
geschwächt bzw. verletzt werden.

Die in diesen Verfassungsbeschwerden gerügten Verletzungen der Demokratie (Abschnitt X.1), der 
Rechtsstaatlichkeit (Abschnitt X.2), des Sozialstaatsgebots (Abschnitt X.3) und des Föderalismus 
(Abschnitt X.4) werden hiermit gleichermaßen auch als Verletzungen des Staatsauftrags europä-
ische Integration (Art. 23 GG) geltend gemacht, da es in diesen Verfassungsbeschwerden um die 
Folgen im deutschen Rechtsraum geht.

Da in Deutschland alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht (Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG), und weil es eben 
dieses Volk ist, welches gem. der Präambel des GG beseelt ist, „als gleichberechtigtes Glied in ei-
nem vereinten Europa dem Frieden in der Welt zu dienen“, ist der Staatsauftrag europäische Inte- 
gration (Art. 23 GG) auszulegen im Sinne eines Europas der Völkerverständigung, und nicht primär 
als ein Europa der Verständigung der Banker, der europaweiten Debattierclubs und Denkfabriken.

Damit kollidieren solche Vorschriften, welche in besonderem Maße dazu angetan sind, das Vertrau-
en in Europa zu zerstören, auch soweit solche Vorschriften eu-rechtliche sein mögen, mit dem 
Staatsauftrag europäische Integration. Dabei ist von besonderer Bedeutung , dass laut Rn. 244 (S. 
80) des Lissabon-Urteils „die europäische Integration“ nicht „zu einer Aushöhlung des demokrati-
schen Herrschaftssystems in Deutschland führen“ darf.
Dazu zählt in besonderem Maße die umgekehrte Abstimmung, insbesondere die gem. Art. 7 Fiskal- 
pakt (Abschnitt V.1 dieser Verfassungsbeschwerden).

Bereits das Übermaß an offener und verdeckter Bankenrettung (siehe vor allem Abschnitt XI.2, 
XI.4 und XI.5 dieser Verfassungsbeschwerden) gibt vielen Bürgern der Staaten der Eurozone 
bereits heute das Gefühl, die EU werde von Banken und nicht von den Mitgliedern der 
europäischen Organe beherrscht. Die deutsche Wiedervereinigung, die in der vor 1992 geltenden 
Fassung des Art. 23 GG verankert war, war ein Staatsauftrag (vgl. Urteil zum Grundlagenvertrag, 
BverfGE 36,1), wie es heute die europäische Integration ist. Für die Wiedervereinigung als solche 
mag die Erhöhung der Staatsverschuldung um einen dreistelligen Milliardenbetrag noch 
verfassungsgemäß sein können, nicht aber für die offene oder verdeckte Bankenrettung, welche 
nirgendwo im Grundgesetz normiert ist, geschweige denn mit dem Rang eines Staatsauftrags, und 
welche auch erst recht nicht im Staatsauftrag europäische Integration enthalten ist, denn Art. 23 GG 
ist auf die Völkerverständigung ausgerichtet, nicht auf die Bankerverständigung zu Lasten der 
Völker.
 
In besonderem Maße verstößt Art. 136 Abs. 3 AEUV gegen Art. 23 GG, weil darauf immer neue 
Mechanismen zur Stärkung der „Finanzstabilität“ gestützt werden könnten auf Kosten der Einwo-
ner der Staaten Europas.

Das ESMFinG ist unvereinbar mit Art. 23 GG, weil es die Kapitalzusagen für den ESM gibt, ob-
wohl das zumutbare Maß an Bankenrettung schon vorher ausgeschöpft ist.

Unvereinbar mit der durch Art. 23 GG normierten demokratischen europäischen Integration der 
Völkerverständigung sind die Befugnisse der Kommission, über Art. 5 von EU-Verordnung 
2011/0386 (COD) (Abschnitt VI.2.2 dieser Verfassungsbeschwerden) zu beliebigen direkten Ein- 



griffen in die Haushaltsentwürfe der Mitgliedsstaaten sowie zur Ablehnung kompletter Haushalts- 
entwürfe und zu sanktionsbewehrten Meinungen (Art. 6 und Art. 9 der Verordnung) zu diesen.

In besonderem Maße mit der europäischen Integration kollidieren EFSF-Rahmenvertrag und ESM 
durch die Herrschaft ungewählter IWF-Mitarbeiter (beim Euro-Rettungsschirm und bei dessen 
Fortsetzung innerhalb des ESM) und ungewählter und obendrein für das Volk noch zumindest in 
Deutschland unsichtbarer privater Gläubiger (beim ESM) begründen würden. Auch die Verpflich-
tung auf iwf-artig strenge Auflagen ist denkbar ungeeignet, die Herzen der Menschen für Europa zu 
erreichen.
Die Möglichkeit zu eröffnen, iwf-artig strenge Auflagen (siehe vor allem Abschnitt IV.5 dieser 
Verfassungsbeschwerden) mit eu-sekundärrechtlichen Rang zu transportieren, seien es nun 
Verpflichtungen zur Ausrufung des Ausnahmezustands und zur Marginalisierung des Gesundheits- 
wesens wie in Rumänien oder zum Ausverkauf der Nahrungsmittelnotrserven wie im Niger, würden 
Europa eher wie ein riesiges Gefangenenlager als wie einen Raum sozialer und bürgerlicher Frei- 
heit von Angst und Not erscheinen lassen. 
Auch die Ausdehnung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes über das ausdrücklich in Art. 121 
AEUV und Art. 126 AEUV ermächtigte Maß hinaus, anknüpfend an Art. 3, Art. 4, Art. 5 Abs. 1 
und Art. 7 Fiskalpakt (bzw. an Art. 136 Abs. 3 AEUV) , ist unvereinbar mit Art. 23 GG. Mit Art. 23 
GG besonders unvereinbar ist das an Art. 9 Fiskalpakt (bzw. an Art. 136 Abs. 3 AEUV) anknüp-
fende Ungleichgewichtsverfahren, denn der beliebige Zugriff einer wahlmäßig drei Stufen vom 
Volk entfernten Institution wie der EU-Kommission auf alle beliebigen Bereiche der Finanz-, Wirt-
schafts- und Lohnpolitik würden die EU eher wie eine mindestens halb-diktatorische Fremdherr-
schaft erscheinen lassen, als wie eine erstrebenswerte Vision im Dienste von Frieden, Völkerver-
ständigung und vor allem Demokratie. 

Die IWF-Artigkeit für sämtliche  Finanzhilfen im europäischen Finanzierungsmechanismus ist 
insbesondere auch deshalb unvereinbar mit Art. 23 GG, weil dieser auf ein rechtsstaatlichen 
Grundsätzen verpflichtetes Europa ausgerichtet ist. Und Art. 1 Abs. 2 GG, welcher die 
Unveräußerlichkeit gerade auch der universellen Menschenrechte für Deutschland normiert und 
Teil des unantastbaren (Rn. 216+217 des Lissabonurteils) Strukturprinzips Rechtsstaatlichkeit ist, 
steht der IWF-Artigkeit, also der völligen Ignorierung aller Grund- und Menschenrechte der 
Einwohner der Schuldnerstaaten, offensichtlich entgegen. In besonderem Maße unvereinbar mit 
dem von Art. 23 GG verlangten rechtsstaatlichen Europa ist es, eine solche iwf-artige Strenge auch 
noch eu-primärrechtlich über Art. 136 Abs. 3 S. 2 AEUV zu verankern.
Die EU muss vielleicht auf ihrer Ebene nicht ganz so rechtsstaatlich sein wie der deutsche Rechts- 
raum, aber das EU-Recht darf Deutschland in keiner Weise daran hindern, der Unantastbarkeit der 
Rechtsstaatlichkeit gerecht zu werden, auch nicht, was die Anwendung der universellen Menschen- 
rechte, im Rahmen dieser Verfassungsbeschwerden davon besonders erheblich der sozialen, betrifft.

Gleich mit allen Strukturmerkmalen des Art. 23 GG kollidieren Erwägungsgründe 3+7 und Art. 6 
Abs. 1+5 von EU-Verordnung 2011/385 (COD), wonach die Staaten, wenn sie sich irgenwo anders 
als bei privaten Banken und beim europäischen Finanzierungsmechanismus Geld leihen, dafür alle 
Empfehlungen der Wirtschaftsregierung und alle übrigen auf Art. 121 AEUV, Art. 126 AEUV oder 
Art. 148 AEUV gestützten Empfehlungen als iwf-artig streng verschärfte Auflagen bekommen un 
dann bei Nichterfüllung durch Kürzung u. a. von ELER-Agraramitteln ihre Ermährungssicherheit 
zer- stört bekommen.

Der Staatsauftrag europäische Integration (Art. 23 GG) steht wegen seiner Ausrichtung auf die Völ-
kerverständigung, auf die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit auch einer de-facto Entstaatli-
chung der Mitgliedsstaaten, wozu die Ermächtigung zur totalen Exportierbarmachung aller unver-
äußerlichen Güter im Rahmen der Ungleichgewichtsverfahren auch ermächtigen würde, entgegen. 
Der Ausverkauf der Behörden, Sicherheitsorgane, Gerichte etc. der Mitgliedsstaaten könnte diese so 



klapprig werden lassen, dass sie nur noch als unselbständige Teile eines Staates EU faktisch weiter 
zu funktionieren in der Lage wären. Einer solchen Integration durch Auflösung der Strukturen der  
Mitgliedsstaaten steht die mit Art. 23 GG gemeinte europäische Integration offensichtlich entgegen.

Der  schwerste Angriff auf den Staatsauftrag europäische Integration stellt der Versuch zur Etablie-
rung der Erzwingung von Verfassungsänderungen per Kreditauflage (siehe vor allem Abschnitte 
IV.5.3 und III.12 dieser Verfassungsbeschwerden) sowie über Art. 3 und Art. 8 Fiskalpakt 
(Abschnitt V.1 dieser Verfassungsbeschwerden) dar. Besonders gegen den Staatsauftrag europäi-
sche Integration gerichtet ist Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt, mit welchem die EU-Kommission das Auf- 
brechen des Grundgesetzes für den Stabilitäts- und Wachstumspakt entsprechend Art. 3 Abs. 1 
Fiskalpakt und für beliebige weitere Wünsche der EU-Kommission normieren würde, sowie der 
EU-Kommission zur Erzwingung der Empfehlungen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt  
beliebigen Zugriff  auf alle Organe der Exekutive und der Judikative der Mitgliedsstaaten gäbe incl. 
des Militärs. Und die von der Kommission vorgeschlagenen Grundgesetzänderungen wären auch 
noch bussgeldbewehrt vor dem EUGH über Art. 8 Fiskalpakt im Rahmen einer eu-rechtswidrigen 
Organleihe einklagbar, .incl. der Gefahr des Abstürzens des Grundgesetzes wie damals der 
Weimarer Reichsverfassung durch das Ermächtigungsgesetz (Abschnitt III.12 dieser 
Verfassungsbeschwerden).  Wobei die Grundgesetzänderungen entsprechend Art. 3 Abs. 1 
Fiskalpakt der Umgehung des EU-Primärrechts dienen. Unvereinbar mit dem Strukturmerkmal 
Rechtsstaatlichkeit des Staatsauftrags europäische Integration.
Art. 23 GG will nicht die verfassungsmäßige Ordnung Deutschlands als Opfergabe bringen, auch 
nicht die außerhalb der Verfassungsidentität bestehenden Teile des Grundgesetzes. 
Darüber hinaus dürften auch die Verfassungen weiterer Staaten vom Absturz bedroht sein, denn der 
Beschwerdeführerin ist von keinem Staat der Welt bekannt, dass dort die für Verfassungsänderun-
gen benötigte höhere Mehrheit nicht deutlich höher wäre als die für einfache Gesetze erforderliche; 
dies ist formell also einer der wesentlichsten Unterschiede zwischen der Verfassungsebene und der 
einfachgesetzlichen Ebene. Überhaupt nur auf EU-Ebene oder intergouvernemental Mechanismen 
zuzustimmen, welche die Verfassungen anderer EU-Mitgliedsstaaten mit rangmäßigem Absturz 
bedrohen, ist unvereinbar mit dem Staatsauftrag europäische Integration, weil diese gem. Art. 23 
GG ein demokratisches, rechtsstaatliches und vom Menschenrechtsschutz dem Grundgesetz 
zumindest in etwa vergleichbares Europa will.

Unvereinbar mit der europäischen Integration sind auch alle Erhöhungen der Putschgefahr in den 
Staaten der Eurozone. Diese bestehen in der Privatisierung der Sicherheitsorgane, vor allem aber in 
der Schaffung des Zugriffs der EU-Kommission auf die Sicherheitshaushalte der Staaten der Euro-
zone und vor allem in der direkten Unterstellbarkeit der mitgliedsstaatlichen Sicherheitsorgane und 
Gerichte unter die Kommission durch Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt, obwohl EU-Kommissionspräsident 
Jose Manuel Barroso bereits laut über die Errichtung von Diktaturen für Spanien, Portugal und 
Griechenland nachgedacht hat (Abschnitt XII.4 dieser Verfassungsbeschwerden). Und sie besteht 
durch die zunehmende Ausrufung von Ausnahmezuständen für die Durchsetzung von Auflagen 
gegenüber den Staaten.

Der Staatsauftrag europäische Integration bedeutet auch ein gewisses Maß an Solidarität, denn Art. 
23 Abs. 1 S. 1 GG spricht von einem „vereinten“ Europa. Beim Lissabonvertrag mag es gewichtige 
Gründe gegeben haben, auch mit Rücksicht auf die Entscheidungen der Regierungen und der Parla- 
mente in den anderen Mitgliedsstaaten, dessen Inkrafttreten nicht zu verhindern, sondern dessen 
gefährlichste Inhalte zu entschärfen, insbesondere durch die Stärkung der Verfassungsidentität, der 
universellen Menschenrechte, des Schutzes vor ultra-vires-Verstößen und durch verfassungskon-
form einschränkende Auslegung. Schließlich hat der Lissabonvertrag auch dem Europaparlament 
einige zusätzliche Macht auf Kosten der Kommission gegeben und die EU-Grundrechtecharta 
verbindlich gemacht, die trotz ihrer Lückenhaftigkeit einige zusätzliche Grundrechte gebracht hat.
Bei Fiskalpakt, Art. 136 Abs. 3 AEUV, ESM, und EFSF-Rahmenvertrag gibt es jedoch keinerlei 



solche Vorteile, die es etwa aus Rücksicht gegenüber den anderen Mitgliedsstaaten rechtfertigen 
könnten, diese in Kraft treten bzw. bestehen bleiben zu lassen. Bereits Art. 23 GG für sich 
betrachtet verlangt, die Zustimmung zu Fiskalpakt und ESM in vollem Umfang für verfassungs-
widrig zu erklären. Das Inkrafttretenlassen des Art. 136 Abs. 3 AEUV würde ein im Stich 
gelassenes, kein „vereintes“ Europa bedeuten. Wenn die Beschwerdeführerin mitbekommen würde, 
dass jemand vor hätte, sich in eine Machtposition gegenüber einem ihrer Nachbarn zu bringen, 
durch welche er den Nachbarn finanziell ausnehmen, ihm seine Nahrungsmittelnotreserven, seine 
Altersversorgung und seine medizinische Versorgung nehmen könnte, dann würde sie den 
Nachbarn doch auch nicht sehenden Auges in sein Unglück laufen lassen, sondern ihm ihre 
Bedenken mitteilen, und außerdem, zumindest soweit es in ihrer Macht stünde, solchen 
Machenschaften nicht auch noch zustimmen.
Das wird am deutlichsten Irland gegenüber, welches zwar für jede primärrechtliche Änderung eine 
Volksabstimmung braucht, dessen Verfassung sich jedoch nach deren Art. 29 Abs. 4 Nr. 10 kom- 
plett jeglichem bereits in Kraft getretenem EU-Recht unterwirft. Dadurch haben die Iren überhaupt 
keine rechtlichen Schutzmechanismen gegenüber den an den Fiskalpakt anknüpfenden EU-Verord- 
nungen (Abschnitte V.3 bis V.7 und VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden). Die Zustimmung zum 
Fiskalpakt nicht vollständig zu untersagen, würde bedeuten, der de-facto Kolonialisierung Irlands 
durch EU-Kommission, IWF und private Gläubiger zuzustimmen. Das ist das Gegenteil dessen, 
was der Staatsauftrag europäische Integration (Art. 23 GG) will. Das wiegt besonders schwer 
angesichts der Tatsache, dass Irland  den europäischen Finanzierungsmechanismus nicht freiwillig 
angerufen hat (siehe Abschnitt XI.4 dieser Verfassungsbeschwerden und dort zitierter taz-Artikel 
„Bundesregierung rettet Banken“ vom 22.11.2010), und dass der Druck auf Irland, sich dem EFSM 
zu unter-ziehen, nicht zuletzt auch aus Deutschland ge- kommen ist. Also hat auch Deutschland  die 
irische Souveränität und damit die unantastbare Demokratie mißachtet – unvereinbar mit dem 
Staatsauftrag europäische Integration (Art. 23 GG), welcher auf ein Zusammenwachsen Europas im 
Rahmen des demokratisch und unter Achtung des Subsidiaritätsprinzips Möglichen zielt – nicht auf 
Unterwerfung von Euroländern unter Bankeninteressen. Das verlangt eine deutliche Antwort des 
Bundesverfassungsgerichts auch zur Auslegung des Staatsauftrags europäische Integration aus Art. 
23 GG.

Das Gesetz zur Änderung des BSchuWG verletzt Art. 23 GG insbesondere dadurch, dass es auf 
einfachgesetzlicher Ebene Wiener Initiative und Staateninsolvenzverfahren normieren würde, und 
dass es die anwendbare Rechtsordnung und den Gerichtsstand für die jeweiligen Staatsanleihen 
beliebig auf dem Globus verschiebbar machen würde.

Dass Art. 23 GG nicht irgendeine, sondern eine demokratische und auf Frieden und Völkerverstän- 
digung ausgerichtete europäische Integration vorschreibt, ergibt sich auch aus dem am 19.09.2011 
veröffentlichten Interview „keine europäische Wirtschaftsregierung ohne Änderung des 
Grundgesetzes“. Demnach lehnt Herr BVR Prof. Dr. Peter Michael Huber den Vorstoß von EU-
Kommissar Günther Oettinger, „die Griechen zu entmündigen und Staatskommissare 
hinzuschicken“, ab. Ein Volk könne man nicht bevormunden. Man könne solidarisch mit den 
anderen Europäern sein, „aber die Konsequenz“ könne „nicht die Knute“ sein. Ein dauernder 
Versuch der Fremdbestimmung  über Griechen, Spanier, Portugiesen oder Italiener gefährde das 
„Friedenswerk Europa“. 
Die Aussagen von Herrn BVR Prof. Dr. Huber sind offensichtlich vor allem für die Auslegung von 
Art. 23 GG relevant. Es dürfen keine Mechanismen geschaffen werden, welche die von Art. 23 GG 
gewollte europäische Integration im Sinne der Völkerverständigung, oder welche die Demokratie in 
anderen Mitgliedsstaaten untergraben.

Trotz der zahlreichen Verstöße allein schon gegen den Staatsauftrag europäische Integration (Art. 



23 GG) besteht in der gegenwärtigen Situation aber immer noch die aus diesem erwachsende grund-
sätzliche Verpflichtung zur EU-Mitgliedsschaft fort, da das Grundgesetz sich gegenüber den 
Verfas-sungsverstößen in Zusammenhang mit EFSF-Rahmenvertrag, ESM und Fiskalpakt sich 
noch durch weniger schwerwiegende Schritte (siehe insbesondere Abschnitt I.1 dieser Verfassungs-
beschwerden) als gleich einen EU-Austritt verteidigen lässt. Denn nicht die EU ist schlecht, sondern 
der Mißbrauch der EU. Die Betonung liegt aber auf dem noch, denn noch sind die Behörden nicht 
ausverkauft, hat Herr Barroso die Bezahlung der Bundeswehr, des Geheimdienstes und der Polizei 
(vgl. Abschnitt VI.2.2 dieser Verfassungsbeschwerden) und das direkte Kommando über diese (Art. 
3 Abs. 2 Fiskalpakt, Abschnitt V.1 dieser Verfassungsbeschwerden) nicht unter Kontrolle, und 
funktioniert unser Gesundheitssystem ganz gut, vor allem auch im Vergleich zu den vom IWF 
(bzw. von der Troika) gepeinigten Rumänien, Griechenland und Portugal.

Der Verbleib in der EU ist aber gerade auch wegen der Verpflichtung auf ein „vereintes“, und eben 
nicht ein unterworfenes, zerstörtes oder im Sticht gelassenes, Europa gerade wegen des Staatsauf-
trags europäische Integration (Art. 23 GG) nur noch verantwortbar, wenn durch ein Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts das StabMechG die Zustimmung zu ESM und Fiskalpakt vollständig unter-
sagt wird, und zusätzlich eine Volksabstimmung über den Euro-Austritt (hilfsweise direkt der Euro-
Austritt, siehe Abschnitt III.8 dieser Verfassungsbeschwerden) sowie die Einführung der in 
Abschnitt III.10 und III.17 geltend gemachten Referenden zum Schutz vor der dann zu erwartenden 
ultra-vires-Flut vorgeschrieben wird. Nur noch über das Volk als Souverän selbst lässt sich 
hinreichend sichern, dass eine gleichzei-tig demokratische, rechtsstaatliche, soziale, föderative und 
subsidiäre EU (Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG) verwirklicht wird, wie es der Staatsauftrag europäische 
Integration verlangt. Die Volksbegehren und Volksabstimmungen zur Eingrenzung der 
Kompetenzen der EU (in dem durch WVRK und Art. 23 GG zulässigen Umfang) fördern die 
diskursive Entfaltung in Europa in einem Ausmaß, das künftige einseitige Informierungen des 
Volkes in erheblichem Maße entmutigt, und fördert über diese diskursive Entfaltung die Qualität 
der Arbeit der Parlamente und Regierungen in bisher ungekanntem Ausmaß. Sie fördern zugleich 
die europäische Integration auf der Ebene der Völker und nicht nur auf der Ebene der 
Volksvertreter und Lobbygruppen.

Die Beschwerdeführerin wird durch das StabMechG und würde durch die Verkündung und noch 
schwerer durch das Inkrafttreten des ESMFinG, des Gesetzes zur Änderung des BSchuWG sowie 
der Zustimmungsgesetze zum Fiskalpakt, zu Art. 136 Abs. 3 AEUV und zum ESM-Vertrag selbst, 
gegenwärtig und unmittelbar in ihrem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) i. V. m. dem 
Staatsauftrag europäische Integration (Art. 23 GG) verletzt. 

Sie wäre als Einwohnerin und Bürgerin Deutschlands selbst betroffen durch die  maßlose Banken-
rettung (mit Summen, als ginge es um die deutsche Wiedervereinigung), durch die iwf-artig stren- 
gen Auflagen, durch die Mit-Herrschaft ungewählter IWF-Mitarbeiter und ungewählter privater 
Gläubiger im Rahmen von Wiener Initiative und Staateninsolvenzverfahren des  ESM, durch den 
Ausbau der Bußgeldbewehrung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes trotz bewiesenen Macht-
mißbrauchs der EU-Kommission zu Gunsten der Gentechniklobby und zu Lasten Griechenlands, 
durch den Ausverkauf der hoheitlichen Tätigkeiten des Staates, durch die deutliche Erhöhung der 
Putschgefahr, durch die beabsichtigten Auflagen zur Erzwingung von Grundgesetzänderungen incl. 
Einsatz von Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt, und die damit verbundene rangmäßige Absturzgefahr des 
Grundgesetzes auf einen einfachgesetzlichen Rang und schließlich dadurch, dass Deutschlands 
Zustimmung zum Fiskalpakt und zum ESM-Vertrag all diese Grausamkeiten auch den Einwohnern 
und Bürgern der übrigen Staaten der Eurozone antun würde, was das Gegenteil eines Europas der 
Völkerverständigung ist.
Sie wäre bei Verkündung und noch schwerer bei Inkrafttreten der Zustimmungsgesetze unmittelbar 
(ohne weiteren vorherigen Rechtsakt) und gegenwärtig (sofort bei Verkündung und noch schwerer 



bei Inkrafttreten) betroffen, da bereits bei Verkündung und noch schwerer bei Inkrafttreten sich die 
Verletzung der europäischen Integration (Art. 23 GG) ereignen würde. 

Auch durch die Verkündung im Bundesgesetzblatt des geänderten StabMechG ist die Beschwerde-
führerin selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen. Denn §3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG 
ermächtigt den Bundestag, Änderungen des EFSF-Rahmenvertrags durch einfachen Beschluss 
zuzustimmen. Der geänderte EFSF-Rahmenvertrag enthält bereits so gut wie alle Grausamkeiten 
des ESM bis auf die Ermächtigung der privaten Gläubiger zu verbindlichen politischen Auflagen 
und die rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse (siehe Abschnitte IV.3.2  und IV.6.2.5 dieser 
Verfassungsbeschwer-den).

Die Beschwerdeführerin macht die Verletzung des Staatsauftrags europäische Integration  i. V. m. 
dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) geltend, auch soweit es die Kompetenz der 
Bundestagsabgeordneten angeht, ihre Rechte zu schützen, und soweit es um die in dieser 
Verfassungsbeschwerden geltend ge-machten Volksabstimmungen auf Bundesebene, auch zum 
Schutz des Staatsauftrags europäische Integration geht.  

X.6 freiheitlich-demokratische Grundordnung (Art. 18 GG)
Die freiheitlich-demokratische Grundordnung befindet sich im Grundrechtsteil des Grundgesetzes. 
Sie ist von ihrem Umfang her nicht zu verwechseln mit der Ordnung des Grundgesetzes (Art. 20 
Abs. 4 GG). Sie ist kein subjektivierbares, auf die Einzelperson bezogenes, Recht auf eine entspre-
chende Ordnung. Sie ist auch nicht als kollektives Grundrecht des Volkes (etwa vergleichbar den 
kollektiven Menschenrechten der Völker aus Art. 1 Uno-Zivilpakt oder Art. 1 Uno-Sozialpakt) for- 
muliert. Es kann sich auch nicht um ein Strukturprinzip handeln, denn sie steht weder in Art. 1 GG 
noch in Art. 20 GG. Da sie sich im Grundrechtsteil befindet, trifft den Staat nach Rechtsauffassung 
der Beschwerdeführerin, wie bei den Grundrechten auch, eine Achtungs-, Schutz- und Erfüllungs-
pflicht gegenüber der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. So lässt sich auch erklären, dass 
ausgerechnet Art. 18 GG selbst die ganze oder teilweise Aberkennbarkeit bestimmter Grundrechte 
Einzelner zum Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung normiert. Die staatliche 
Schutzverpflichtung geht jedoch über die Aberkennbarkeit von Grundrechten Einzelner, die nur 
eines der letzten Mittel sein kann, hinaus. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung an sich ist  
zu achten, zu schützen und zu erfüllen, nicht nur, aber besonders durch die staatlichen Organe.

Laut S. 5 zu Art. 18 GG der ersten Ausgabe des Wernicke-Kommentars ist die freiheitlich-
demokratische Grundordnung des Grundgesetzes geschützt, nicht eine beliebige. Es reicht also 
nicht, eine Ordnung zu haben, die gleichzeitig freiheitlich und demokratisch ist, sondern es muss 
die freiheitlich-demokratische Grundordnung des Grundgesetzes sein. Der Einsatz der Grundrechte 
für eine andere freiheitlich-demokratische Grundordnung als der des Grundgesetzes über 
irgendeinen ande- ren Weg als über Art. 146 GG ist nach Art. 18 GG untersagt.

Der Inhalt der freiheitlich-demokratischen Grundordnung wurde vom Bundesverfassungsgericht in 
Leitsatz 2 des SRP-Verbotsurteils (BVerfGE 2,1) definiert und später so in §4 Abs.2 BVerfSchG 
übernommen. Dazu gehören:

a) das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere
Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung auszuüben und die
Volksvertretung in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl zu wählen,
b) die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung und die Bindung der 
vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an Gesetz und Recht



c) das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentarischen Opposition
d) die Ablösbarkeit der Regierung und ihre Verantwortlichkeit gegenüber der Volksvertretung
e) die Unabhängigkeit der Gerichte
f) der Ausschluß jeder Gewalt- und Willkürherrschaft
g) die im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte.

Wie sich an diesen Inhalten zeigt, ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung selbst eine Art 
Schutzschild insbesondere vor den Strukturprinzipien Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, aber 
auch vor den im Grundgesetz normierten Menschenrechten. Die freiheitlich-demokratische Grund- 
ordnung ist nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin selbst nicht subjektiv einklagbar, auch 
nicht in Verbindung mit Art. 38 GG, zeigt aber spätestens seit ihrer Definition durch das Bundes- 
verfassungsgericht im Urteil zu BVerfGE 2,1, worauf beim Schutz von Demokratie, Rechtsstaat- 
lichkeit und Menschenrechten des Grundgesetzes in Deutschland in besonderem Maße zu achten 
ist.

Das erste Merkmal wird in besonderem Maße verletzt dadurch, dass durch ungewählte bzw. 
wahlaktsmäßig drei Stufen vom Volk entfernte Personen bzw. Organisationen den gewählten 
Volksvertretern und der Regierung legislative und exekutive Akte diktieren könnten. Damit würde 
die Staatsgewalt de-facto losgelöst vom Wahlakt ausgeübt. Das wären beim Euro-Rettungsschirm 
der IWF, beim Staateninsolvenzverfahren und bei der Wiener Initiative die privaten Gläubiger und 
bei der EU-Wirtschaftsregierung (über die Umgestaltung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
sowie die Einführung von Ungleichgewichtsverfahren und haushaltsmäßiger Überwachung) die 
EU-Kommission.

Das zweite Merkmal würde vor allem verletzt  wegen der IWF-Artigkeit aller auf Art. 136 Abs. 3 S, 
2 AEUV, Präambel EFSF-Rahmenvertrag, Erwägungsgründe 2+3+6, Art. 3 und Art. 12 ESM-
Vertrag, Erwägungsgrund 3 und Art. 6 Abs. 1 von EU-Verordnung 2011/385 (COD), Ecofin-Rat 
vom 10.05.2010, Nr. 49 des Berichts der Task Force vom 21.10.2010  und Nr. 17+24 des Euro-
Gipfels vom 26.10.2011 gestützten Auflagen für Finanzhilfen, was nichts anderes bedeutet als die 
Ignorierung aller Grund- und Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerländer. Außerdem 
würde es verletzt durch die Käuflichmachung von allem incl. der funktionellen Privatisierung aller 
hoheitlichen Tätigkeiten der Staaten der Eurozone über die Ungleichgewichtsverfahren, was zu 
einem präzedenzlosen Ausmaß der Abwägung verbindlichen Rechts mit Parteikularinteressen (also 
des Machtmißbrauchs) bei der Ausübung hoheitlicher Macht führen würde. Unvereinbar mit der 
Bindung der Exekutive und der Judikative an Recht und Gesetz.

Den drastischsten Mechanismus zur Durchtrennung der demokratischen Legitimationskette enthal-
ten jedoch Art. 3 Abs. 2 und Art. 8 Fiskalpakt, wodurch die EU-Kommission die Bundestagsabge- 
ordneten unter Einsatz der gesamten Exekutive und Judikative Deutschlands zwingen könnte zu 
Grundgesetzänderungen, welche am EU-Primärrecht vorbei Grundlage sein sollen für EU-Verord- 
nungen.

Das dritte Merkmal wäre vor allem gefährdet durch die Anwendung der iwf-artigen Strenge  auch 
bzgl. der Durchsetzung aller iwf-artig strengen Mechanismen, mit allen ausnahmezustandstypischen 
bzw. diktatur-ähnlichen Einschränkungen bürgerlicher Menschenrechte, was die Ausübung einer 
parlamentari-schen Opposition erheblich erschweren würde. Außerdem gehört zur Ausübung einer 
parlamentari-schen Opposition auch, dass dem Parlament noch genügend Entscheidungsbefugnisse 
verbleiben müssten, was aber sowohl angesichts der Auszehrung des Staatshaushalts für den Euro-
Rettungsschirm und im ESM, als auch bzgl. der auf nahezu alle politischen Gebiete ausweitbaren 
Auflagen im Rahmen des europäischen Finanzierungsmechanismus und Auflagen bzw. 
sanktionsbewehrte Empfehlungen durch die EU-Wirtschaftsregierung nicht mehr gegeben wäre.



Das vierte Merkmal würde hinsichtlich der Ablösbarkeit der Regierung der Form halber vermutlich 
zu Beruhigungszwecken noch gewahrt, weshalb die Beschwerdeführerin die EU-Wirtschaftsregie- 
rung auch nur als halb-diktatorisch bezeichnet. Allerdings könnte man angesichts des sachlichen 
Umfangs und der Tiefe der Auflagen und Empfehlungen auf Grund von EFSF-Rahmenvertrag, 
ESM, Gesetz zur Änderung des BSchuWG, Art. 136 Abs. 3 AEUV, Fiskalpakt und der an diese 
anknüpfenden EU-Verordnugen (Abschnitte V.3 bis V.7 und VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden) 
nicht mehr von einer Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber dem Parlament sprechen.

Das fünfte Merkmal wäre nicht mehr gegeben, weil im Rahmen über die Ungleichgewichtsverfah- 
ren vorgesehenen Möglichkeit der Exportierbarmachung aller bisher nicht käuflicher Güter natür-
lich der Verkauf der staatlichen Gerichte und dem folgend die funktionelle Privatisierung der 
Recht-sprechungsdienstleistung zu erwarten wären. Die Gerichte wären dann zwar de-facto 
unabhängig von jeglicher wirksamer Dienstaufsicht, aber umso abhängiger von ökonomischen 
Interessen. Die Orientierung von Urteilen selbst an Spekulationsinteressen würde so möglich. Noch 
härter würde Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt die Unabhängigekeit der Gerichte erschüttern dadurch, dass 
dieser es der Kommission erlauben würde, auch die nationalen Gerichte der Mitgliedsstaaten zu 
instrumentalisieren, zur Durchsetzung der Empfehlungen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt. 

Das sechste Merkmal würde am umfassendsten durch die Verpflichtung auf die iwf-artige Strenge 
(s. o.) verletzt. Das betrifft zum einen die Gewaltherrschaft. Dazu wird insbesondere verwiesen auf 
die Drohungen des EU-Kommissionspräsidenten (Abschnitt XII.4 dieser Verfassungsbeschwerden), 
auf die Ausnahmezustände in Spanien (Abschnitt XII.5 dieser Verfassungsbeschwerden) und 
Griechenland (Abschnitt XII.3 dieser Verfassungsbeschwerden) auf die Schritte in Deutschland in 
Richtung Ausnahmezustand (Abschnitt XII.6 dieser Verfassungsbeschwerden) und auf die 
Ausnahmezustände für den IWF, darunter besonders aktuell in Rumänien (Abschnitt XII.2 dieser 
Verfassungsbeschwerden) und die dort jeweils dargelegten gewichtigen Indizien für eine 
besorgniserregende Bereitschaft zu physischer Gewalt gegen die eigene Bevölkerung zur 
Durchsetzung der iwf-artig strengen Mechanismen.Die Gefahr der Gewaltherrschaft droht auch 
durch Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt, weil die Kommission laut diesem Artikel auch die Sicherheitsorgane 
des jeweils betroffenen Staats instrumentalisieren könnte zur Durchsetzung der Empfehlungen aus 
dem Stabilitäts- und Wachstumspakt. 

Sämtliche in diesen Verfassungsbeschwerden dargelegten Blankett-Ermächtigungen und ultra-
vires-Verstöße sind zugleich auch, in unterschiedler Schwere, Verstöße gegen das Willkürverbot 
zumindest insoweit, wie ein zumindest bedingter Vorsatz vorliegt zur Schaffung von Blankett-
Ermächtigungen und zu ultra- vires-Verstößen. Der größte Willkürverstoß ist Art. 3 Abs. 2 
Fiskalpakt wegen dessen beliebiger Instrumentalisierung der Exekutive und Judikative der 
Mitgliedsstaaten durch die Kommission und wegen des dort enthaltenen Initiativrechts der 
Kommission für Verfassungsänderungen der Mitgliedsstaaten. Willkürlich an Art. 3 Abs. 2 
Fiskalpakt ist auch, dass dieser es unternimmt, die mitgliedsstaatlichen Verfassungen so 
umzubauen, dass damit das EU-Primärrecht umgangen werden kann bzgl. des Prinzips der 
begrenzten Einzelermächtigung. Willkürlich sind auch die Blankettartigkeit von Art. 136 Abs. 3 
AEUV sowie von Art. 9 und Art. 10 Fiskalpakt sowie die des Ungleichgewichtsverfahrens (Art. 
136 Abs. 3 AEUV). Willkürlich ist das Eingreifen der Kommission mit beliebigen sanktions-
bewehrten Meinungen in die Haushaltsent-würfe der Mitgliedsstaaten (Art. 6 Abs. 1 + Art. 9 EU-
Verordnung 2011/0386 (COD)). Willkürlich sind Erwägungsgründe 3+7 sowie Art. 6 Abs. 1+5 EU-
Verordnung 2011/385 (COD), weil diese die Staaten der Eurozone, welche sich bei anderen 
internationalen Organisationen oder bei anderen Staaten Geld geliehen haben, mit iwf-artig strengen 
Auflagen zu belegen.

Das siebte Merkmal betrifft die im Grundgesetz enthaltenen Grundrechte und grundrechtsgleichen 
Rechte, welche für alle Einwohner und nicht nur für die Bürger Deutschlands gelten, welche also 



Menschenrechte und nicht nur Bürgerrechte sind. Von den in diesen Verfassungsbeschwerden ge- 
nannten Rechten sind also über das siebte Merkmal der freiheitlich-demokratischen Grundordnung 
geschützt die Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG), die allgemeine Handlungsfreiheit incl. der politi-
schen Freiheit (Art. 2 Abs. 1 GG), die Rechte auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 
Abs. 2 GG), der Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 GG), die Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit 
(Art. 5 GG), das Eigentumsgrundrecht (Art. 14 GG) und auch das grundrechtsgleiche Recht auf den 
Funktionsvorbehalt (Art. 33 Abs. 4 GG). Der Funktionsvorbehalt ist ein Menschenrecht, da er alle 
Einwohner vor Willkür schützen soll, im Unterschied zu den Absätzen 1 bis 3 des Art. 33 GG, wel- 
che sich explizit auf Deutsche beziehen, also Bürgerrechte bezeichnen. Das grundrechtsgleiche 
Wahlrecht ist ebenfalls ein Bürgerrecht, wird also nicht durch das siebte Merkmal der freiheitlich-
demokratischen Grundordnung geschützt, dafür aber durch das erste. Die in Deutschland geltenden 
Menschenrechte aus internationaler Rechtsquelle, darunter am deutlichsten die aus universeller 
Rechtsquelle, genießen zwar die innerhalb der Ewigkeitsgarantie (Art. 79 Abs. 3 GG) abgesicherte 
Unveräußerlichkeit über Art. 1 Abs. 2 GG, nicht aber zusätzlich die der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung aus Art. 18 GG.

XI. verfassungswidrige Spekulationsförderung und Bankenrettung

XI.1 das Übermass an Spekulationsförderung

Das demokratische Prinzip nimmt unter den Strukturprinzipien eine besondere Stellung ein. Die an-
deren drei Strukturprinzipien sind zwar ebenfalls unantastbar, die Demokratie ist jedoch bereits vor-
verfassungsrchtlich. Aus dieser Sicht und auch aus der Bedeutung des zwar nicht unantastbaren, 
aber immerhin noch unveräußerlichen (Art. 1 Abs. 2 GG), grundrechtsgleichen Wahlrechts (Art. 38 
GG) lässt sich argumentieren, dass für das bundesdeutsche Parlament ein erheblicher Spielraum be-
steht auf der Ausgabenseite des Staatshaushalts. Dieser ist aber auch nicht grenzenlos, sondern wird 
begrenzt z. B. durch das Eigentumsrecht (Art. 14 GG) und auch durch das grundrechtsgleiche 
Wahlrecht, soweit es die verbleibenden Entscheidungmöglichkeiten in späteren Legislaturperioden 
betrifft.
Die Sozialpflichtigkeit des Eigentums (Art. 14 Abs. 2 GG), welche die wesentlichste Rechtsgrund-
lage im Grundgesetz dafür ist, dass der Staat in das Eigentum der Einwohner eingreifen darf, um 
seine Aufgaben zu finanzieren, hat quantitative und qualitative Grenzen. Es darf nicht alles erdenk-
liche, zumindest nicht alles erdenkliche in unbeschränktem Ausmaß, aus Steuermitteln gefördert 
werden.
Die Förderung der Spekulation wird von der Mehrheit der Bevölkerung meist nicht, zumindest nicht 
in erster Linie, als ein originär soziales Anliegen empfunden. Im Gegenteil wird die Spekulation, 
am deutlichsten sichtbar vielleicht, soweit sie auf dem Lebensmittel- und auf dem Wohnungsmarkt 
in ihren Auswirkungen sichtbar wird, als oft eher als der vollen Verwirklichung gerade sozialer uni-
verseller Menschenrechte wie der auf Nahrung und auf Wohnung (Art. 11 Uno-Sozialpakt) entge-
genlaufend erfahren.
Auch wenn das Recht, überhaupt zu spekulieren, sicherlich aus dem Recht auf Eigentum (Art. 14 
GG) und der allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) folgt, so sind der Spekulation aber 
ebenso offensichtlich zum Schutz der sozialen Menschenrechte Grenzen zu ziehen, insbesondere 
auch insoweit, wie es um die Förderung der Spekulation aus Steuermitteln geht.
Die Beschwerdeführerin ist der Rechtsauffassung, dass für den Schutz ihres Menschenrechts auf Ei-
gentum (in ihrer Eigenschaft als Steuerzahlerin und Unternehmerin), soweit es um die Verwendung 
von Steuermitteln für der Verwirklichung sozialer Menschenrechte offensichtlich zuwider laufende 
Subventionen geht, besonders strenge Maßstäbe anzulegen sind, in welcher Höhe solche Zwecke 
aus Steuermitteln gefördert werden dürfen. Art. 14 Abs. 2 GG normiert die Sozialpflichtigkeit des 
Eigentums als eine Begrenzung des Eigentumsrechts vor allem der Steuerzahler und gerade keine 



Beitragspflicht zu Mechanismen, die der Bereicherung Einzelner oder kleiner elitärer Minderheiten 
dienen. 
Das Zustimmungsgesetz zum ESM und das StabMechG sowie die EU-Verordnung 2011/385 
(COD) (Abschnitt VI.2.1 dieser Verfassungsbeschwerden) haben geradezu eine Einladung dafür 
geschaf-fen, gegen die Währungen von Euro-Mitgliedsstaaten zu spekulieren.

Spekulierende hätten darauf zählen können, für alle Finanzhilfen im Namen „der Stabilität des 
Euro-Währungsgebietes“ insgesamt eine primärrechtliche Grundlage zu haben. Dass die 
Voraussetzun-gen für die Aktivierung auf Art. 136 Abs. 3 AEUV aufbauender Mechanismen vom 
Europäischen Rat als bereits gegeben angesehen und die Aktivierung bzw. die Bestätigung der  
meisten auf Art. 136 Abs. 3 AEUV aufbauenden eu-sekundärrechtlichen Mechanismen nur noch 
eine Formsache wäre, wird belegt durch Abs. 3 der Erwägungsgründe der Initiierung des Art. 136 
Abs. 3 AEUV, wonach aus Sicht des Europäischen Rates sogar die Voraussetzungen für die 
Schaffung des ständigen Staateninsolvenzverfahrensmechanismus des ESM als dem vermutlich 
einschnei-dendsten Mechanismus, übertroffen höchstens noch vom Ungleichgewichtsmechanismus 
im Rah-men des Umbaus der Stabilitäts- und Wachstumspaktes zur Errichtung der EU-Wirtschafts-
regierung,  bereits als gegeben angesehen werden. Ohne Art. 136 Abs. 3 AEUV haben der 
europäische Finanzierungsmechanismus nun keine eu-primärrechtlich Anbindung, der EFSF-
Rahmenvertrag für Deutschland keine Zustimmungund die Sanktionierbarkeit der Auflagen der EU-
Verordnung 2011/385 (COD) (Abschnitt VI.2.1 dieser Verfassungsbeschwerden) keine völkerrecht-
liche Grundlage.

Zum Umfang der bisher schon vorgesehenen Finanzhilfen an Eurostaaten, damit diese ihre bisheri- 
gen Gläubiger weiter bezahlen können, siehe Abschnitt XI.2 dieser Verfassungsbeschwerden.

Da die Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV so blankettartig formuliert ist, könnten nach 
Inkrafttreten des Art. 136 Abs. 3 AEUV ständig neue Mechanismen mit Finanzhilfen auf sekundär-
rechtlicher Ebene hinzugefügt werden. 
Die Auswirkung für die alten Gläubiger ist, dass ein höherer Teil ihrer Forderungen gegenüber den 
Eurostaaten mit akuten Liquiditätsproblemen von den Steuerzahlern der Eurostaaten ohne akute 
Liquiditätsprobleme zurückgezahlt werden, dass also die anderen Eurostaaten die bisherigen Inves-
toren als Gläubiger ablösen.Dadurch lohnt es sich für Spekulierende gerade erst, Staatsanleihen zu 
kaufen, deren Rückzahlung zweifelhaft scheint. Wer einem Staat einen Kredit gibt, hat zwei Inter-
essen: den Darlehensbetrag zurückzuerhalten und zusätzlich möglichst hohe Zinsen zu bekommen. 
Je geringer der Prozentsatz des Darlehensbetrags ist, den ein Darlehensgeber voraussichtlich wieder 
zurückerhalten wird, desto höher ist der Zinssatz, den ein Staat anbieten muss, um das Darlehen zu 
bekommen. Je näher also die Zahlungsunfähigkeit eines Staates gegenüber seinen Darlehensgebern 
rückt, desto mehr wird der Staat neue Darlehensgeber auch mit noch so hohen Zinsen nicht mehr 
locken können. Je gewisser die Zahlungseinstellung eines Staates gegenüber seinen Darlehensge-
bern wird, desto uninteressanter wird es auch, auf eine solche Zahlungseinstellung zu spekulieren. 
Wenn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit klar wird, dass ein souveräner Staat (Art. 2 
Abs. 1 Uno-Charta) die Zahlung bald einstellen wird, und man auf das Ob einer solchen Zahlungs-
einstellung wetten wollte, würde man auch kaum noch jemanden finden, der bei solch einer Wette 
mit seinem Geld dagegen halten wollte. Die Spekulation bzgl. der Zahlungsunfähigkeit des betref-
fenden Staates würde also schnell nachlassen.
Der europäische Finanzierungsmechanismus gibt der Spekulation neues Futter mit die Vorstellungs-
kraft der Alltagswelt um ein Vielfaches übersteigenden Beträgen. Mit dem neuen Art. 136 Abs. 3 
AEUV würde es sich wieder lohnen, gegen Währungen zu spekulieren, herauszufordern, welche 
Zinssatzerhöhungen man noch aus dem verschuldeten Staat herauskitzeln könnte, wenn ja die 
Steuerzahler der jeweils anderen Euro-Mitgliedsstaaten den wahrscheinlichsten prozentualen 
Ausfall der Darlehensforderung nach unten drücken würden.



Welch einen quantitativen Einfluss bereits ohne ein solch gigantisches 
Subventionierungsinstrument die Spekulation heute auf die Einschätzung der größten 
Finanzmarktteilnehmer bzgl. der Kreditwür-digkeit von Staaten haben kann, lässt z. B. S. 2 der 
Begründung auf S. 5 des Gesetzentwurfs des StabMechG (Drucksache 17/1685) erahnen, wonach 
“sich in einigen Mitgliedstaaten die Finanzie-rungsbedingungen in kürzester Zeit in einer Weise 
verschlechtert haben, die sich nicht durch Funda-mentaldaten erklären lässt.”
Der europäische Finanzierungsmechanismus, darunter betragsmäßig vor allem der Euro-
Stabilisierungsmechanismus und das Staateninsolvenzverfahren des ESM, ist ein gigantischer 
Spekulationsförderungsmechanismus. Denn die nahende Zahlungseinstellung, und sei sie auch nur 
vorübergehend, würde jeweils dazu führen, wieder neue bis zu dreistellige Milliardenbeträge de 
facto für die Stärkung der Spekulation gegen die Euro-Mitgliedsstaaten zu geben, wodurch dann 
bald für den nächsten Staat die Zinsen so steigen würden, dass seine Zahlungsfähigkeit gefährdet 
wäre, und so weiter. 

Bereits dadurch, dass es sich um einen sich selbst verstärkenden Mechanismus handelt, ist die Be- 
schwerdeführerin der Rechtsauffassung, dass dieser Mechanismus, gerade auch aus Respekt vor 
dem Staatsauftrag europäische Integration (Art. 23 GG) ebenso wie mit Respekt auf die souveräne 
Staatlichkeit Deutschlands (Art. 20 Abs. 1 GG, Art. 2 Abs. 1 Uno-Charta), nicht in dieser Form und 
erst recht nicht mit einer zugleich blankettartigen Ermächtigung gefördert werden darf. Nur die 
vollständige Ablehnung der deutschen Zustimmung zu ESM und Fiskalpakt sowie des geänderten 
StabMechG durch ein Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts wird durchsetzen, dass 
seriöse und im Primärrecht hinreichend eingegrenzte Mechanismen zur Stabilisierung der 
Eurozone, die einen solchen Namen verdienen, gesucht und gefunden werden müssen, anstelle der 
hier vorlie-genden Blankett-Ermächtigung für Spekulationsförderungsmechanismen mit sich selbst 
verstärkendem Mechanismus, die nur vorgeben, Mechanismen zur Stabilisierung des Euros zu sein. 

Art. 122 Abs. 2 AEUV ist schließlich auch keine hinreichende Rechtsgrundlage innerhalb des EU- 
Rechts für Maßnahmen, deren Konditionen weit mehr schaden, als die eigentlichen Maßnahmen 
helfen können. Denn was dem betroffenen Staat mehr schadet als hilft, ist im Saldo keine Hilfs-
maßnahme mehr und kann daher auch nicht auf Art. 122 Abs. 2 AEUV gestützt werden.
Art. 136 Abs. 3 AEUV hätte im Gegensatz zu Art. 122 Abs. 2 AEUV die Strenge der Auflagen im 
Sinne einer iwf-typischen Strenge primärrechtlich verankern und damit erstmals eine primärrecht-
liche Grundlage für Mechanismen geschaffen, deren Auflagen weit mehr zerstören würden, als die 
Finanzhilfen den Schuldnerstaaten jemals vorübergehende Erleichterung bringen würden. Die 
gleiche iwf-typische Strenge ist ohne Art. 136 Abs. 3 AEUV nun in den Erwägungsgründen 2+3 
ESM-Vertrag und in Erwägungsgrund 3 i. V. m. Art. 6 Abs. 1 von EU-Verornung 2011/385 (COD) 
enthalten.

XI.2 Das Übermass an offener und verdeckter Bankenrettung
Erst wurde in Deutschland ein Bankenrettungsfonds (Soffin) mit dreistelligen Milliardenbürgschaf- 
ten von insgesamt bis zu 480,-  Mrd. € geschaffen. Dann wurden 60,- Milliarden € durch das Gesetz 
zu Drucksache 17/1544 zur Verfügung gestellt für die Gläubiger Griechenlands, darunter in erhebli-
chem Maße wieder Banken. Dann der EFSM. Dann der Euro-Stabilisierungsmechanismus, für wel-
chen das StabMechG (Drucksache 17/1685) zumindest die Ermächtigung für deutsche Staatsbürg-
schaften von bis zu rund 211,0459 Mrd. € gibt.

Unter den Auflagen, welche Griechenland vom IWF (bzw. von der Troika) erhalten hat in 
Zusammenhang mit den 110,- Milliarden €,  ist die, 10,- Milliarden € in einen griechischen 
Bankenrettungsfonds einzuzahlen.
Und Irland wurde verpflichtet, von den 85,- Mrd. €, welche es sich von EU, IWF, einzelnen EU-
Mitgliedsstaaten sowie aus seiner Rentenversicherung leiht, direkt 10,- Mrd. € wieder für die akute 



Bankenrettung und 25,- Mrd. € für einen präventiven irischen Bankenrettungsfonds auszugeben. 
Damit wird Irland verpflichtet, rund 41,18 % der Notfallkredite direkt wieder zu verschenken, also 
durch den europäischen Finanzierungsmechanismus, zum Zwecke akuter und auch noch präventi-
ver Bankenrettung, dem eigenen Staatsbankrott einen großen Schritt näher gebracht. Durch die Ban- 
kenrettung droht Irland zu einem der ersten Versuchsopfer für das Staateninsolvenzverfahren des 
ESM der Eurozone zu werden.

Die Summe all dieser Beträge bzw. Deutschlands Anteil daran ist offensichtlich unverhältnismäßig 
und damit auch den Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 GG) verletzend hoch im Vergleich zum Schulden-
anstieg, den Deutschland in den Jahren direkt nach der deutschen Wiedervereinigung auf sich ge-
nommen hat, um das Zusammenwachsen Deutschlands wirtschaftlich und bzgl. der Angleichung 
der Lebensverhältnisse zu fördern. Die Bedeutung der deutschen Einheit für die Mütter und Väter 
des Grundgesetzes lässt sich heute noch am Wortlaut des Art. 146 GG erkennen sowie an den Wort-
lauten, welche die Präambel und Art. 23 GG vor der deutschen Wiedervereinigung gehabt haben. 
Laut dem Lissabonurteil ist die europäische Integration ein Staatsauftrag, welcher sogar gleichran-
gig mit dem Friedensgebot aus Art. 1 Abs. 2 GG ist. Dieser Staatsauftrag gründet sich maßgeblich 
auf der Neufassung von Art. 23 GG aus dem Jahr 1992. Wenn aber die europäische Einigung 1992 
in den Rang eines Staatsauftrags gehoben worden ist, so ist die deutsche Wiedervereinigung zuvor 
auch ein Staatsauftrag gewesen. Nur für einen Staatsauftrag oder für noch höherrangigere Teile des 
GG, namentlich für Grundrechte und Strukturprinzipien (sowie nach Rechtsauffasung der 
Beschwerdeführerin auch für grundrechtsgleiche Rechte, abgeleitete Grundrechte und vielleicht 
noch für die freiheitlich-demokratische Grundordnung) darf man soviel Geld ausgeben, nicht aber 
für die Bankenrettung. Für die Bankenrettung lässt sich schließlich auch nicht geltend machen, dass 
sie ja gemeinsam im Rahmen der EU unternommen werden solle, und  dass sie sich daher auf den 
Staatsauftrag europäische Integration aus Art. 23 GG stützen könnte. Denn genau die hier 
vorliegen-de Bankenrettung schadet ja gerade den Einwohnern der verschuldeten Euro-
Mitgliedsländer. Die europäische Integration nach Art. 23 GG ist kein Selbstzweck, sondern ihr 
Sinn ist gerade, die Verständigung und die Solidarität zwischen den europäischen Völkern zu 
fördern, und nicht die Solidarität mit denen, welche gegen die Staaten, in denen die europäischen 
Völker leben, spekulieren, und die im Rahmen des ESM sogar noch, ohne vom Volk gewählt zu 
sein, mittels Auflagen für den teil-weisen Schuldenerlass in diese mit hinein regieren und legislieren 
wollen. Nur die Ausgerichtetheit auf die Völkerverständigung zwischen den europäischen Völkern 
kann es erklären, dass nach dem Lissabonurteil die europäische Integration, die weder in Art. 1 
noch in Art. 20 GG steht, genau gleichrangig ist mit dem Friedensgebot aus Art. 1 Abs. 2 GG.
Darum ist es grundgesetzwidrig, für die Bankenrettung auch nur annähernd gleich viel auszugeben 
oder zu bürgen wie für die deutsche Wiedervereinigung, geschweige denn, für ein betragsmäßig 
Vielfaches davon, was nicht einmal mehr genug Geld in Deutschland belassen würde, um die Ver-
wirklichung der Grundrechte und Strukturprinzipien aufrecht zu erhalten.
Um ein Gefühl dafür zu bekommen, um wieviel Geld zur Bankenrettung es hier geht, und was man 
an anderer Stelle noch wesentlich völkerfreundschaftsfördernder damit bewirken kann, sei zum 
Ver-gleich angeführt, dass Brasilien im Jahr 2005 insgesamt etwa 44 Millionen schwerst 
unterernährte Menschen und einen Gesamtschuldenstand von 242,- Milliarden € gehabt hat.  
Darüber hinaus haben die deutschen Bundestagsabgeordneten durch Art. 1 Abs. 2 S. 2 Uno-Zivil- 
pakt und durch Art. 1 Abs. 2 S. 2 Uno-Sozialpakt (jeweils in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1+2 GG, 
Art. 25 GG und Art. 38 GG) auch das Recht und die Pflicht, über das kollektive Menschenrecht des 
deutschen Volkes auf seine Existenzmittel zu wachen. Zu den Existenzmitteln gehört nach Rechts-
auffassung der Beschwerdeführerin mindestens alles, was zur Erfüllung des Wesensgehalts der uni-
versellen Menschenrechte erforderlich ist. Dafür müssen noch genügend Mittel verbleiben. Zu den 
Existenzmitteln der Völker gehören nach Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin aber auch die 
Mittel, welche notwendig sind, damit sich ein Volk auch als Volk organisieren kann, im Falle 
Deutschlands, da die Deutschen nun einmal einen Staat und ein Grundgesetz haben, auch hinrei-
chende Mittel, um ihren Staat und ihre verfassungsmäßige Ordnung zu erhalten. 



In einer Legislaturperiode dürfen nicht so hohe Bürgschaftsverpflichtungen aufgenommen werden, 
dass die folgende Bundestagswahl in ihrer Bedeutung dadurch entleert würde, dass in der folgenden 
Legislaturperiode nicht mehr genügend Mittel zur Sicherung der Existenzmittel des deutschen Vol-
kes zur Verfügung stehen würden.

Die Beschwerdeführerin ist der Rechtsauffassung, dass durch dieses quantitative Ausmaß der Ban-
kenrettung der Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 GG) in besonders schwerem Maße verletzt wird, da 
noch systemrelevanteren Gruppen keine Stabilierungsmittel in auch nur annähernd vergleichbarem 
Umfang zukommen:

1.Trotz des besonderen Schutzes der Familie (Art. 6 GG) fehlt ein entsprechender Familienret-
tungsfonds, welcher dafür sorgen könnte, dass genug Nachwuchs zur Stabilisierung der gesetzli-
chen Rentenversicherung und des Staatshaushalts geboren wird.
2.Trotz des Menschenrechts auf Nahrung (Art. 11 Uno-Sozialpakt) fehlt ein Rettungsfonds für die 
bäuerliche Landwirtschaft) zur Sicherstellung der Nahrungsmittelversorgung in dieser Wirt-
schaftskrise.
3.Trotz des Menschenrechts auf das für den jeweiligen Menschen erreichbare Höchstmaß an geisti-
ger und körperlicher Gesundheit (Art. 12 Uno-Sozialpakt) fehlt ein Ärzte-, Psychologen- und 
Pflegerettungsfonds in dieser Wirtschaftskrise.
4.Trotz des Erfordernisses, die Funktionsfähigkeit und die Souveränität des Staates unabhängig von 
wirtschaftlichen Partikularinteressen zu erhalten, fehlt ein Beamtenrettungsfonds.
5.Trotz der Staatsziels Umweltschutz (Art. 20a GG) fehlt ein Wald- und Meeresrettungsfonds zur 
Sicherung der Sauerstoffressourcen, der Artenvielfalt und des Grundwassers.

Der Beschwerdeführerin geht es hier nicht darum, noch fünf weitere gigantische Rettungsfonds ein- 
zuklagen, wofür zum Teil auch ihre eigene, unmittelbare und gegenwärtige Betroffenheit fraglich 
wäre, sondern zu beweisen, dass durch das Ausmaß der Bankenrettung der Gleichheitsgrundsatz 
verletzt ist, und zwar in Zusammenhang insbesondere mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 
38 GG) und der verbleibenden finanziellen Möglichkeiten der von ihr gewählten Bundestagsabge- 
ordneten, die außer überdimensionierten Banken sonst noch systemrelevanten Bereiche der Gesell- 
schaft, des Staates und der natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. 

Bei der betragsmäßigen Begrenzung der menschenrechtlich zulässigen Staatsbürgschaften ist au- 
ßerdem zu berücksichtigen, dass auf Grund der Unteilbarkeit der Menschenrechte dem Menschen- 
recht der Gläubiger auf Eigentum nicht mehr Raum gegeben werden darf als den Menschenrechten 
der Einwohner der Schuldnerländer. Die Unteilbarkeit der Menschenrechte zwingt dazu, einen für 
alle Seiten würdevollen Kompromiss zu finden, durch welchen die Wesensgehalte aller Menschen-
rechte so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. Das gilt auch bei kostspieligen Menschenrech-
ten wie z. B. für das Menschenrecht auf das für den jeweiligen Menschen erreichbare Höchstmaß an 
Gesundheit (Art. 12 Uno-Sozialpakt) und das auf Sicherheit (Art. 9 Abs. 1 S. 1 Uno-Zivilpakt) (je- 
weils in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1+2 GG, Art. 25 GG und Art. 38 GG).
Die Verletzung der oben genannten Rechte wird jeweils ausdrücklich auch in Verbindung mit Art. 
38 GG geltend gemacht, insbesondere auch, soweit es die Möglichkeit der Bundesabgeord-neten 
betrifft, diese Rechte zu schützen.

XI.3 Alternativen zur Spekulationsförderung und zum Übermass der Bankenrettung
Dieser Abschnitt dieser Verfassungsbeschwerden dient der Beweisführung, dass es in der 
gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise durchaus Alternativen dazu gibt, die Spekulation 
gegen die Euro- Mitgliedsstaaten mit dreistelligen Milliardenbeträgen zu füttern. Der 



Beschwerdeführerin ist dabei bewusst, dass auch Wirtschaftswissenschaftler Menschen sind, und 
dass alles menschliche Denken in seiner Fähigkeit, Entwicklungen vorauszuahnen, begrenzt ist. Aus 
diesem Grunde zeigt die Beschwerdeführerin hier mehrere Möglichkeiten auf, welche von 
Menschen unterschiedlichster Weltanschauung vertreten werden. Diese Vielfalt möge als Beweis 
dazu dienen, dass es der Beschwerdeführerin fern liegt, sich in irgendeiner Weise von den 
Scheuklappen einer einzigen Weltanschauung begrenzen zu lassen, noch gar für eine einzige zu 
werben. Im Gegenteil wäre es ein Zeichen von Unissenschaftlichkeit und gesteigerter 
Weltanschaulichkeit, wenn man von vornherein einen bestimmten wirtschaftlichen Ansatz als den 
einzig denken-dürfbaren Ansatz, gleichsam einem willkürlich gesetzten Axiom, ungeprüft 
übernehmen wollte. 
Aus diesem, und nur aus diesem Grunde, erwähnt die Beschwerdeführerin in diesem Abschnitt ihrer 
Verfassungsbeschwerden mehrere ordnungspolitisch wirksame, zum Teil auch gerade in der öffent-
lichen Debatte deutlich wahrnehmbare, Ansätze, den Geldzufluss in die Spekulation zu begrenzen. 
Auch in die verfassungsrechtliche Überprüfung eines Ansatzes zur Euro-Stabilisierung darf sich 
nicht ungeprüft und unbewusst eine Grundannahme einschleichen, dass dieser schon deshalb dem 
Grunde nach in einer bestimmten Form hingenommen werden müsste, weil er der einzige denkbare 
wäre. Die Nummerierung der  Beispiele dient lediglich der Übersichtlichkeit, nicht als Ausdruck 
einer Rangfolge oder Gewichtung:

1.Eine Möglichkeit, der Spekulation Geld zu entziehen, wäre eu-weit verbindlich in einer Richtlinie 
festzulegen, Spekulationseinkünfte und Einkünfte aus Kapitalvermögen bei der Einkommensteuer 
genauso hoch zu besteuern, wie die Einkünfte aus selbständiger und aus nichtselbständiger Arbeit in 
dem jeweiligen Land der Einkommensteuer unterworfen werden. Dann würde wieder mehr Geld in 
die Realwirtschaft fließen.
2.Der Wirtschaftswissenschaftler Dr. Alexander Rüstow, der in der Weimarer Republik einen hohe 
Position in der Kartellverwaltung hatte, wollte die Systemrelevanz und die wirtschaftliche Macht 
von Firmen vor allem durch Entflechtung und durch eine hohe Erbschafts- und Schenkungs-steuer, 
durch deren Aufkommen jedem Einwohner Deutschlands ein Startkapital zur Verfügung gestellt 
werden sollte, verhindern bzw. beseitigen. Das würde in der aktuellen Wirtschaftskrise dazu führen, 
dass gar keine Bank mehr gerettet zu werden bräuchte, und dass erheblich mehr Kapital in die 
Realwirtschaft und den Konsum fließen würde, sodass dramatisch weniger Kapital überhaupt noch 
für die Spekulation zur Verfügung stünde (Rede von Dr. Andreas Rüstow in Dresden aus dem Jahr 
1932, in 2001 im Rahmen der “Reihe zweite Aufklärung” des Walter-Eucken-Archivs über den 
LIT-Verlag veröffentlicht).
3.Die Einführung einer Finanztransaktionssteuer würde jede einzelne Transaktion, darunter auch 
den Verkauf von Darlehensforderungen, besteuern. Das bedeutet, dass jeder Verkaufsvorgang 
belastet würde. Das würde die Spekulation in der Weise lenken, dass versucht würde, einen mög-
lichst hohen Gewinn mit möglichst wenig Verkaufsvorgängen zu erzielen, und würde so die 
Geschwindigkeit der Spekulation verringern. Je höher die Finanztransaktionssteuer wäre, desto 
höher müsste der prognostizierte Gewinn sein, damit überhaupt noch spekuliert würde. Eine sol-che 
Steuer würde langfristiger orientierte Investitionen am Kapitalmarkt stärken.
4.Die Tobin-Steuer belastet den Währungsumtausch. Die Höhe der Tobinsteuer bestimmt, wie groß 
ein Wechselkursunterschied sein muss, damit sich Währungsspekulation noch lohnt. Das 
verlangsamt die Währungsspekulation und verringert ihr Volumen. Hinsichtlich der Abwehr von 
Spekulationen gegen die Zahlungsfähigkeit von Euro-Mitgliedsländern würde sie zumindest die 
Spekulierenden von außerhalb des Euro-Gebiets bremsen, könnte also ein Teil der Lösung, aber 
nicht die gesamte Lösung, sein.
5.Die Menge des durch die Banken schöpfbaren Geldes, d. h. des durch die Banken von der Zen-
tralbank ausleihbaren Geldes, ließe sich begrenzen durch eine Warenkorbbindung für die Menge 
des Geldes, welches die Banken in einem bestimmten Zeitraum von Zentralbank leihen können. 
Dabei würde sich dieser Höchstbetrag daran orientieren, für welche Güter des Warenkorbs auf dem 
Markt des jeweiligen Landes oder Währungsgebiets eine Über- oder Unterversorgung vorlä-ge. 



Durch eine sinnvolle Auswahl der Güter in dem Warenkorb ließen sich so der Realwirtschaft 
Impulse hinsichtlich der betreffenden Güter verleihen. Ansätze für Modelle von Warenkorbbin-
dungen von Währungen finden sich z. B. in den Werken “Grundsätze der Wirtschaftspolitik” von 
Walter Eucken und “Die Wachstumsfalle” von Prof. Dr. Hans-Christoph Binswanger. 
6.In seinem Buch „Die Chancen der Globalisierung“schlägt der ehemalige Chefökonom und stell- 
vertrtende Vorsitzende der Weltbank Joseph Stiglitz auf S. 286 ff. einen internationalen Schulden- 
gerichtshof vor, welcher über die Streichung illegitimer Schulden entscheiden solle. Das könnte laut 
Stiglitz z. B. die Streichung von Schulden umfassen, welche unter diktatorischen, völkermörderi-
schen oder anderen repressiven und damit „illegitimen Regimen“ aufgenommen worden sind, 
zumindest soweit es sich um Kredite für Waffenkäufe o. ä. handelt. Dabei ist es laut Stiglitz erfor-
derlich, die Beweislast für die Kreditverwendung den Kreditgebern aufzuerlegen.

Da das Menschenrecht der Gläubiger auf Eigentum nur ein Menschenrecht unter vielen ist, und weil 
es mit den Menschenrechten der Einwohner der Schuldnerländer auf Grund der Unteilbarkeit der 
Menschenrechte abzuwägen ist mit einem Zwang zum Kompromiss, welcher aus der Unteilbarkeit 
der Menschenrechte erwächst, wäre es unwissenschaftlich, einfach als Axiom zu setzen, dass 
Staatsschulden unter allen Umständen vollständig bedient werden müssten. 
Auf der anderen Seite ist zugunsten der Gläubiger zu bedenken, dass sie das Darlehen oft in gutem 
Glauben gegenben haben in der Annahme, der Schuldnerstaat sei ohne Verletzung von Menschen- 
rechten seiner Einwohner in der Lage, es vollständig und mit Zinsen zurückzuzahlen.
Daher hält es die Beschwerdeführerin für erforderlich, aufzuzeigen, dass es in der Welt der Rechts-
staaten und der grundrechtlichen Absicherung des Eigentums durchaus Alternativen gibt zur voll-
ständigen Rückzahlung der Staatsschulden, von denen im Folgenden einige aufgezeigt werden:

1.Auf Grund der Unteilbarkeit der Menschenrechte und der Souveränität der Staaten muss ein Mass 
gefunden werden, in welchem Umfang der jeweilige Staat seine Schulden zurückzahlen muss. 
Dabei wird einerseits zu betrachten sein, wieviel der Staat von seinen Einwohnern steuer-lich 
abschöpfen kann, ohne deren Menschenrechte zu verletzen. Auf der anderen Seite wird auch 
zwischen verschiedenen Gläubigern zu differenzieren sein, in welchem Ausmass die jeweiligen 
Gläubiger für ihr eigenes Leben in Würde auf die pünktliche Bedienung ihrer Forderungen ange-
wiesen sind. Auch muss dem Schuldnerstaat noch genug bleiben, um seine eigene Souveränität 
(Art. 2 Abs. 1 Uno-Charta) und Funktionsfähigkeit zu erhalten, sowie um die kollektiven Men-
schenrechte des Volkes auf politische Selbstbestimmung und auf die Existenzmittel sicherzustel-len 
(Art. 1 Abs. 1 S. 1 + Abs. 2 S. 2 Uno-Zivilpakt, Art. 1 Abs. 1 S. 1 + Abs. 2 S. 2 Uno-Sozial-pakt). 
Außer der Beschwerdeführerin denkt auch der ecuadorianische Ökonom Alberto Acosta zumindest 
insoweit in diese Richtung, wie er betont, dass der Schuldendienst in einem Rechts-staat zumindest 
die Menschenwürde nicht beeinträchtigen darf, bei staatlichen Schulden ebenso-wenig wie bei 
priva-ten Schulden (taz-Interview vom 17.05.2010 “Die griechische Tragödie nut-zen”).
2.Aus der brasilianischen Verfassung stammt das Konzept der “widerlichen Schulden”, wonach 
diese mit exakt dem Geldbetrag vom Staat nicht zurückgezahlt werden müssen, wie sie nach-
weislich in dem betreffenden Umfang nur durch bestimmtes strafbewehrtes Verhalten (vor allem 
durch Korruption oder Betrug) zustande gekommen sind. In seinem Werk “Das Imperium der 
Schande” (Bertelsmann Verlag) erörtert Prof. Jean Ziegler z. B. auf den S. 95-98 und auf den S. 
192ff., inwieweit Ruanda hinsichtlich der Schulden für Waffen aus dem Bürgerkrieg, oder in-
wieweit Brasilien und Irak hinsichtlich während der Diktatur angehäufter Schulden deren Strei-
chung verlangen können. Auch der ecuadorianische Ökonom Alberto Acosta empfielt die Strei-
chung “widerlicher Schulden” im taz-Interview vom 17.05.2010 (“Die griechische Tragödie nut-
zen”) und betont zudem deren präventives Potential gegenüber jeglichen zukünftigen diktatori-
schen Machtergreifungen.Eine für das Menschenrecht der Gläubiger auf Eigentum schonendere 
Alternative könnte es nach Auffassung der Beschwerdeführerin sein, die widerlichen Schulden auf 
die an der Korruption Beteiligten bzw. deren Gesamtrechtsnachfolger übergehen zu lassen, sodass 
die Schuldnerstaaten entlastet wären, ohne dass die Gläubiger, soweit sie gutgläubig wa-ren, ihre 



Forderungen verlieren würden. Das hätte auch eine noch weitaus größere korruptionsbe-kämpfende 
Wirkung als das brasilianische Original.
3.Ecuador hat, wie dessen Außenminister Ricardo Patinho auf der attac-Krisenanhörung am 15.10. 
2011 berichtet hat, untersucht, zu welchem Prozentsatz die Schulden des Landes gegenüber auslän-
dischen Banken widerlich oder illegitim seien. Danach wurde ein Zwangsumtausch gegenüber aus-
ländischen Banken in neue Staatsanleihen mit einem hohen Abschlag durchgeführt, wobei gegen-
über allen ausländischen Gläubigerbanken der gleiche durchschnittliche Abschlag verlangt und 
inso-weit nicht nach einzelnen Banken differenziert wurde.
4.Im alttestamentarischen Israel gab es das sog. „Sabbatjahr“. In jedem siebten Jahr verjährten alle 
Kreditforderungen und -schulden. Dieser Siebenjahreszeitraum ist in deutlich abgeschwächter Form 
heute auch in der deutschen Insolvenzordnung für Firmen- und Privatinsolvenzen zu finden.

Auch unabhängige Experten des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen fordern, dass sich die 
Lösung der Wirtschafts-, Finanz- und Schuldenkrise innerhalb dessen bewegen muss, was die uni- 
versellen Menschenrechte zulassen, und zwar mit einem besonderen Schwerpunkt auf den Schutz 
der Menschenrechte der verletzlichen Bevölkerungsgruppen (siehe Abschnitt XI.14 dieser Verfas- 
sungsbeschwerden).

XI.4   europäischer Finanzierungsmechanismus dient Bankenrettung – Beispiel Irland  
Am 21.11.2010 hat der irische Finanzminister Brian Lenihan im irischen Sender RTE laut dem 
Artikel „Irland bittet um Finanzhilfe“ der taz vom 22.11.2010  bekanntgegeben, dass das Land die 
Unterstützung durch den europäischen Finanzierungsmechanismus suche. 

Laut dem taz-Artikel „Die Kurse fallen trotz Irland-Hilfe“ vom 30.11.2010 erhält Irland Notfallkre-
dite von 12,5 Mrd. € aus dem staatlichen Pensionsfonds, von 5,- Mrd. € aus weiteren staatlichen 
„Barreserven“ 22,5 Mrd. € von der EU, 22,5 Mrd. € vom IWF und 17,5 Mrd. € direkt bilateral von 
den anderen Euro-Mitgliedsländern – zusammen also 85,- Mrd. €.  Von dem Geld gehen 10,- Mrd.  
€ direkt in die akute Rettung irischer Banken und 25,- Mrd. € in einen nationalen präventiven Ban-
kenrettungsfonds.Die restlichen 50,- Mrd. € sind für den laufenden Haushalt, worin natürlich auch 
noch Zins- und Tilgungsleistungen gegenüber den Gläubigern Irlands enthalten sind. Zusätzliche 
Notfallkredite erhält Irland in Höhe von 3,8 Mrd. € von Großbritannien, 598,- Mio. € von 
Schweden und 393,- Mio € von Dänemark; über die geplante Verwendung dieser Gelder ist der 
Beschwerde-führerin noch nichts bekannt. 
Von den 85,- Mrd. €, welche Irland von EU, IWF und Mitgliedsländern der Eurozone erhält, sollen 
also 41,18 % direkt in die Bankenrettung gehen. Diese Beträge werden für Irland keinerlei Erträge 
erwirtschaften können, und werden niemals zurück gezahlt werden können von dem Land. Das al-
lein beweist bereits, dass der irische Staatsbankrott nicht abgewendet werden soll, sondern dass es 
vor allem um die Plünderung des Landes zu Gunsten der Bankenrettung geht.
Laut dem taz-Artikel „Irland will im nächsten Jahr kräftig sparen“ vom 08.12.2010 hat das Land 
derzeit Schulden von 175,- Mrd. €. Im Vergleich dazu wird ihm eine Erhöhung der Schulden um 
20% aufgezwungen zur Bankenrettung. Es wird also billigend in Kauf genommen, einen ohne wei- 
tere Bankenrettung noch abwendbaren Staatsbankrott herbeizuführen.
Die EU-Kommission steht dem IWF mit Auflagen zur gezielten Vertiefung der Finanzkrise offen- 
bar in nichts nach, nur dass sie andere Schwerpunkte beim Ausverkauf der Staaten hat. In 
Argentini- en hat eine solche Vertiefung 10 Jahre gedauert und dem einst reichsten Land 
Südmerikas den Hun- ger gebracht, bis das Volk die Regierungen reihenweise durch 
Massendemonstrationen gestürzt hat. Erst eine Regierung, die den Staatsbankrott erklärt und den 
IWF aus dem Land geworfen hat, konnte sich in Argentinien wieder halten und ist sogar wieder 
gewählt worden. 



Dass von den 85,- Mrd. € in  Irland 10,- Mrd. € in die akute und 25,- Mrd. € in die präventive Ban-
kenrettung geflossen sind, und dass ein Teil der von den Iren selbst aufgebrachten 17,5 Mrd. € aus 
der irischen Rentenversicherung stammt, beweist außerdem das am 17.05.2011 veröffentlichte 
Hintergrundpapier des Ecofin-Rats vom 13.05.2011.
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/121983.pdf

David Begg, Generalsekretär der irischen Dachgewerkschaft, bezeichnete die Inhalte der europäi-
schen Notfallkreditvereinbarungen für Irland als „ökonomische Massenvernichtungswaffen“. Jack 
O' Connor von der irischen Dienstleistungsgewerkschaft SIPTU ist der Auffassung, dass es in 
Wirk-lichkeit um die Rettung der Spitzen deutscher und französischer Banken geht. Laut einer 
Umfrage des Sunday Independent verlangen 57% der Iren eine Aussetzung des Schuldendienstes 
(taz-Artikel „Die Massenvernichtungswaffen aus Europa“ vom 29.11.2010).

Die irische Regierung wollte gar nicht unter den „europäischen Rettungsschirm“, sie wurde dazu 
gedrängt. Laut dem taz-Artikel „Irland soll sich helfen lassen“ vom 18.11.2010 reichten die von 
Irland damals bereits aufgenommenen Kredimittel noch bis Mitte 2011. Sie hatten nur das eine gro-
ße Haushaltsrisiko, dass sie sich verpflichtet hatten, mit bis zu 350,-  Mrd. €  für die irischen Groß-
banken zu bürgen. Laut der Meldung vom 18.11.2010 wurde Irland damals vor allem von EU, IWF 
und Großbritannien gedrängt, den europäischen Finanzierungsmechanismus in Anspruch zu neh- 
men. Laut taz hatten britische Baneken damals Forderungen in Richtung Irland von 148,5 Mrd. $ 
und deutsche Banken von 138,- Mrd. $. Bei Gesamtschulden Irlands vor Inanspruchnahme des 
euro-päischen Finanzierungsmechanismus von 175,- Mrd. € kann damit jeweils nur die Summe der 
For-derungen der britischen und der deutschen Banken gegenüber dem Staat Irland und gegenüber 
den irischen Banken gemeint gewesen sein.
Schon am 21.11.2010 gab die irische Regierung laut dem taz-Artikel „Irland bittet um Finanzhilfe“ 
vom 22.11.2010 nach und begab sich in die Mühlen des europäischen Finanzierungsmechanismus, 
obwohl sie es, vorbehaltlich der Bankenrettungslasten, überhaupt nicht nötig gehabt hätte !

Laut dem taz-Artikel „Bundesregierung rettet Banken“ vom 22.11.2010 sind die drittgrößten Gläu-
biger Irlands bzw. der irischen Banken (nach britischen und deutschen Banken) Banken aus den 
USA mit Forderungen von 68,7 Mrd. $. Das ist nicht ganz unbedeutend, weil die USA als einziges 
Land auf der Welt soviele Anteile am Stammkapital des IWF haben, dass sie alleine gegenüber 
Entscheidungen des IWF ein Veto einlegen und damit bis zu einem Grad auf die IWF-Auflagen 
gegenüber den Ländern der Eurozone mit Einfluss nehmen können. Unter den deutschen 
Gläubigern des irischen Staates und der irischen Banken nennt die taz an erster Stelle die Hypo Real 
Estate mit 11,- Mrd. €, gefolgt von der Landesbank Baden-Württemberg mit 400,- Mio. € und der 
DZ Bank mit 300,- Mio €, daneben aber auch die Deusche Bank und die Commerzbank.
Der Artikel „Bundesregierung rettet Banken“ vom 22.11.2010 enthüllt außerdem, dass Irland nicht 
freiwillig den europäischen Finanzierungsmechanismus angerufen hat, und dass der Druck dazu 
nicht zuletzt auch aus Deutschland gekommen ist. Also hat neben EU, IWF und Großbritannien 
auch Deutschland  die irische Souveränität und damit die unantastbare Demokratie mißachtet – 
unvereinbar mit dem Staatsauftrag europäische Integration (Art. 23 GG), welcher auf ein Zusam-
menwachsen Europas im Rahmen des demokratisch und unter Achtung des Subsidiaritätsprinzips 
Möglichen zielt – nicht auf Unterwerfung von Euroländern unter Bankeninteressen.

Zu den von EU-Kommission und IWF verlangten Kreditauflagen gehören laut Le Monde diploma-
tique Steuererhöhungen, Einschnitte bei den Sozialleistungen (z. B. Streichung des Wohngeldzu- 
schusses), die Senkung des Mindestlohnes, die Streichung tausender Arbeitsplätze im öffentlichen 
Dienst, die Kürzung der Renten (logisch bei de-facto Umwidmung von 12,5 Mrd.€ aus der Renten-
kasse), von Steuervergünstigungen und von öffentlichen Ausgaben bei Verkehr und Bildung.

Laut dem taz-Artikel „Irland will im nächsten Jahr kräftig sparen“ vom 08.12.2010 sollen der Min-



destlohn um 1,- €, das Kindergeld um 10,-  bis 20,- €, die Sozialhilfe um 5%, die Renten um 5 bis 
9% und der Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer von 18.000,- € auf 15.000,- € gesenkt wer-
den. Damit sollen  6,- Mrd. € in 2011 gespart werden. Die taz kommt zutreffend zu dem Schluss, 
dass der Staatsbankrott für Irland, im Falle der Beibehaltung der irischen Bankenrettung, nicht mehr 
abzuwenden ist. Das beweist, dass der europäische Finanzierungsmechanismus nicht den Zweck 
haben kann einen irischen Staatsbankrott abzuwenden, sondern nur, seinen bisherigen Gläubigern 
auf Kosten der Steuerzahler in den anderen Mitgliedsstaaten noch mehr herauszuholen, vor allem 
durch den Griff in die Rentenversicherung und durch den Ausverkauf des öffentlichen Dienstes bis 
hin zur de-facto Entstaatlichung Irlands.

Der taz-Artikel „drastische Rosskur für das gebeutelte Land“ vom 25.11.2010 liefert weitere Zah- 
len. Der Stellenabbau im öffentlichen Dienst soll 25.000 Personen betragen. Die Mehrwertsteuer, 
die vor allem die armen Endverbraucher trifft, soll von 21% auf 22% erhöht werden. Auch die Stu-
diengebühren sollen erhöht und Wassergebühren und eine Immobiliensteuer eingeführt werden. 
Schon vor den 35,- Mrd. € über den europäischen Finanzierungsmechanismus hatte das Land 
bereits 60,- Mrd. € für die Mißwirtschaft weniger irischer Großbanken bezahlt.

Der Stellenabbau im öffentlichen Dienst, der in Irland bei weitem nicht so aufgebläht ist wie in 
Griechenland, deutet darauf hin, dass man damit einen öffentlichen Personalmangel erzeugen will, 
um Irland zu zwingen, entsprechend Art. 2 von Protokoll 26 zu den Verträgen der EU, zahlreiche 
hoheitliche Aufgaben an privat zu vergeben. In Irland gibt es keinen Schutz einer Verfassungsiden- 
tität vor dem EU-Recht außer bzgl. der obligatischen Volksabstimmung bei Änderungen des EU- 
Primärrechts und vermutlich bei ultra-vires-Handeln der EU, denn Art. 29 Abs. 4 Nr. 10 der iri- 
schen Verfassung stellt sämtliches EU-Recht über die irische Verfassung. Vom irischen Staat dürfte 
also nur noch so viel vom totalen Ausverkauf der hoheitlichen Institutionen des Landes übrig blei-
ben, wie Art. 4 EUV die Macht der EU selbst zurück nimmt (also nur noch grundlegende Struktu- 
ren, öffentliche Ordnung (innere Sicherheit) und nationale Sicherheit (äußere Sicherheit)).

Das Gutachten „Überschuldung und Staatsinsolvenz in der Europäischen Union“ des wissenschaft-
lichen Beirats im Bundeswirtschaftsministerium bestätigt auf S. 2 sehr höflich, dass der Antrieb, 
Irland unter den Euro-Rettungsschirm zu bekommen, nicht von Irland ausging:
„Inzwischen wurde sogar öffentlich empfohlen, dass ein Land wie Irland den Rettungsschirm in 
Anspruch nehmen solle, und nachdem Irland zugestimmt hat, ist nicht auszuschließen, dass weitere 
Länder prüfen, ob sie Irlands Beispiel folgen sollten.“

Und es sagt auf S. 2:
„Zwar wurde inzwischen auch für Irland ein Hilfskreditpaket geschnürt, um die Stabilisierung des 
irischen Bankensystems zu erleichtern. Trotzdem kann bislang von einer Bedrohung des Bestands 
der Eurozone keine Rede sein.“

Das Gutachten bestätigt also, dass die Zwängung Irlands unter den europäischen Finanzierungsme-
chanismus nicht für die Einwohner Irlands gedacht ist, sondern für die irischen Banken. Nimmt man 
diese Aussage zusammen mit den Information aus dem o. g. taz-Artikel „Irland soll sich helfen 
lassen“, bestätigt sich, dass es vor allem um britische, deutsche und US-Banken ging.

Abschnitt „2.1.4 Der Fall Irland“ auf S. 6 des Gutachtens beleuchtet, dass die irische staatliche 
Bankenrettungsinstitution NAMA bis Ende 2010 (prognostiziert am 30.11.2010) irischen Banken 
gewerbliche Hypothekarkredite im Nennwert von 73,- Mrd. € zum Preis von 31,- Mrd. € abkaufen 
werde. 31,- Mrd. € sind deutlich weniger als das Gesamtvolumen von 350,- Mrd. €, welche die 
NAMA insgesamt max. übernehmen darf. 31,- Mrd. € bringen eine Land von der wirtschaftlichen 
Stärke Irlands nicht in Liquiditätsprobleme. Dazu passt auch die Aussage im taz-Artikel  „Irland 
soll sich helfen lassen“ vom 18.11.2010, dass aus damaliger Sicht die Liquidität Irlands bis Mitte 



2011 gesichert war. Ganz anders kann sich das beim Stabilitäts- und Wachstumgspakt darstellen, 
wenn man die Ermächtigung für die NAMA von bis zu 350,- Mrd. € nicht kameralistisch, sondern 
bilan-ziell betrachtet. Denn bei Bilanzierung muss man natürlich eine aufwandswirksame 
Rückstellung bilden. Dafür würde man, grob gesagt, den Rückstellungsbetrag durch Multiplikation 
des noch nicht ausgeschöpften Teils der 350,- Mrd. € mit der Wahrscheinlichkeit des Ausfalls 
dieser Beträge multiplizieren. Das könnte sich je nach Einschätzung des Ausfallrisikos bzgl. des 
Euro-Defizitkri- teriums deutlich bemerkbar machen.

Im Abschnitt „2.2.7 Hilfen für Irland“ auf S. 15+16 des Gutachtens wird aufgezeigt, dass Irland in 
2009 das Defizitkriterium (3%) mit einem Defizit von 12% des BIP deutlich überschritten, aber 
auch schon deutliche Einsparungen von sich aus eingeleitet sowie trotz des des hohen Defizits in 
2009 eine Schuldenquote von immer noch nur 65% des BIP erreicht hatte.
So sagt das Gutachten: 
„Die Hilfen für Irland lassen sich sicherlich nicht mit dem starken Konjunktureinbruch und dem 
Niveau der öffentlichen Verschuldung des Landes rechtfertigen.“

Und es sagt:
„Das eigentliche Problem Irlands bildet bekanntlich der fragile Zustand des Bankensystems.“

Tabelle 3 auf S. 16 des Gutachtens zeigt, dass Ende 2009 irische Banken mit 399% des BIP und 
andere in Irland als Staat und Banken, also Realwirtschaft, Grundeigentümer, Konsumentenkredit- 
kunden, etc., mit 527% des BIP verschuldet waren.
Abschnitt 2.1.4 des Gutachtens erläutert dazu, dass sich die Immobilienpreise in Irland in den 
1990er Jahren vervierfachten, und dass diese dann nach 2006 wieder um 40% einbrachen und 
weiter  sinken. Offenbar haben also die irischen Banken den Grundbesitz mit zu hohen Beträgen als 
Sicher-heit akzeptiert, ähnlich wie bei der Immobilienpreiskrise in den USA, nur vielleicht ohne 
Verbrie-fungen. Die hohe Verschuldung anderer als Staat und Banken zeigt, dass die Ausfälle der 
irischen Banken und damit das Ausmaß der Inanspruchnahme der NAMA noch steigen dürften, 
wenn Irland nicht vorher aus der NAMA aussteigt. Aber das wollen die britischen, deutschen und 
US-Banken nicht, die bei ihrer Kreditvergabe an die irischen Banken das Risiko der Überbewertung 
des irischen Grundbesitzes als Sicherheit zugleich als Risiko für ihre Kredite an die irischen Banken 
unterschätzt hatten.  

Auch der taz-Artikel „EU genehmigt Miliardenhilfe“ vom 12.07.2011 belegt, dass der europäische 
Finanzierungsmechanismus in erster Linie zur Bankenrettung da ist. Denn die EU-Kommission hat 
Irland erlaubt, der Bank of Ireland 5,35 Mrd. € für deren „Rekapitalisierung“ zu schenken, damit 
diese „Stresssituationen besser bestehen“ könne. 
Www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=wu&dig=2011%2F12%2Fa077&cHash=d5b5962b2c

Dass die eurozonen-weiten Bankenstresstests nur ein weiterer Anlass sind, welcher geschaffen 
wurde, um schon wieder mehrstellige Milliardengeschenke an Großbanken zu machen, wird in 
Abschnitt III.22 dieser Verfassungsbeschwerden bewiesen.

XI.5   europäischer Finanzierungsmechanismus dient Bankenrettung  – Beispiel Griechenland  

XI.5.1 Bankenrettung in Griechenland im allgemeinen 
Das Gutachten „Überschuldung und Staatsinsolvenz in der Europäischen Union“ des wissenschaft-
lichen Beirats im Bundeswirtschaftsministerium zeigt auf in Tabelle 1 auf S. 9, dass Griechenland 
im April 2010 mit 115% seines BIP verschuldet war, davon mit 89% des BIP im Ausland. 
Im Abschnitt „2.1.1 Paket Griechenland“ auf S. 3+4 legt das Gutachten dar, dass Griechenland 



Darlehen erhalten hat von 110,- Mrd. €, davon 80,- Mrd. € von den Staaten der Eurozone und 30,- 
Mrd. € vom IWF. Von den 110,- Mrd. € sind im Falle Griechenlands direkt 80% (also rund 88,- 
Mrd. €) an seine bisherigen Gläubiger geflossen.

Was das Gutachten in dem Abschnitt nicht beleuchtet, ist, dass Griechenland in den Kreditauflagen 
verpflichtet wurde, 10,- Mrd. € in einen präventiven Bankenrettungsfonds auf nationaler Ebene ein- 
zuzahlen (siehe Abschnitt XI.7 dieser Verfassungsbeschwerden). Von 110,- Mrd. € kamen also nur 
12,- Mrd. € bei den laufenden Staatsausgaben an.
Dafür benennt das Gutachten jedoch, leider ausschließlich am Fall Griechenlands, einen Teil der 
wesentlichsten sozialen Einschnitte, welche den Griechen neben einer Kürzung der Staatsausgaben 
insgesamt  als Kreditauflagen gemacht wurden – Senkung der Gehälter und der Beschäftigtenzahl 
im öffentlichen Dienst, Erhöhung der Mehrwertsteuer, Erhöhung des progressiven Einkommen-
steuertarifs, Rentenreform.

Im Abschnitt „2.2.4 Pauschaler Bailout der Anleger“ wird das Gutachten auf S. 11+12 noch deutli-
cher. Tabelle 2 auf S. 12 zeigt, dass Griechenland Ende 2009 mit 82,- Mrd. € bei Banken der Euro-
zone  im Ausland verschuldet war, davon mit 31,- Mrd. € bei französischen und mit 23,- Mrd. € bei 
deutschen Banken. Das Gutachten sagt:
„Wäre das Hilfspaket nicht zustande gekommen, hätte der griechische Staat ein Schuldenmoratori-
um erklären müssen, um zu Lasten der Anleger eine Herabsetzung von ausstehender Staatsschuld 
und Zinsverpflichtungen zu erreichen. Ein Verlust der Zahlungsfähigkeit Griechenlands, so lässt 
sich einwenden, hätte die Überlebensfähigkeit einiger europäischer Banken in Frage stellen können, 
die stark in Staatsanleihen hoch verschuldeter südeuropäischer Mitgliedsländer engagiert sind und 
Ende 2009 externe griechische Staatsschuld im Wert von € 82 Milliarden hielten.“

Wie der Europäische Rat nun in Nr. 3 seiner Schlussfolgerungen zum Gipfel vom 11.03.2011 bestä-
tigte, hat sich Griechenland verpflichtet, für seine Gläubiger Erlöse von 50,- Mrd. € aus dem Ver- 
kauf von Grundstücken und aus Privatisierungen zu erwirtschaften. Und das im Verhältnis zu den 
nur 10,- Mrd. € von den 110,- Mrd. € „Griechenland-Hilfe“, die nur im laufenden Staatshaushalt des 
Landes ankommen. Siehe auch Abschnitt III.13 dieser Verfassungsbeschwerden.

Auch der ehemalige EZB-Präsident Jean-Claude Trichet zeigt den Sinn Griechenlandhilfe etc. als 
Bankenrettung auf. Denn nach dem taz-Artikel „akute Einsturzgefahr“ vom 25./26.06.2011 hat er 
kurz vor dem EU-Gipfel vom 23./24.06.2011 gesagt, eine Pleite Griechenlands stelle „die größte 
Gefahr“ für das europäische Bankensystem dar. 

Auf dem Gipfel der Eurozone vom 21.07.2011 wurde ein weiteres Paket im Namen der Rettung 
Griechenlands verabschiedet, bei welchem griechische Schulden mittels des EFSF weit über ihrem 
Marktwert umgeschuldet würden, und die Steuerzahler der übrigen Staaten der Eurozone bürgen für 
einen erheblichen Teil davon, also wieder eine verdeckte Bankenrettung (Abschnitt XI.5.2 dieser 
Verfassungsbeschwerden).Stattdessen wurde am 26.10.2011 ein weiteres Konzept beschlossen 
(Abschnitt XI.5.3 dieser Verfassungsbeschwerden) und Anfang März 2012 noch ein anderes, 
welches nun auch durchgeführt wird.
Das Experiment an Griechenland, einem Staat Geld zu leihen, um diesen dann per Kreditauflage zu 
zwingen, es weiter zu verschenken an die Banken, damit sie es ihm wieder teuer leihen können, 
wurde entsprechend der Erklärung vom 21.07.2011 der Regierungschefs der Eurozone ein offiziel-
les Instrument von EFSF-Rahmenvertrag und ESM-Vertrag werden.

Weitere Zahlen zur Verteilung der Notfallkredite für Griechenland liefert der Artikel 
„Griechenland-Rettung: 81% der neuen EU-Tranche gehen an die Banken“ der Deutschen 
Mittelstandsnachrichten vom 09.11.2011. Demnach gingen von der damals zur Auszahlung 
anstehenden Tranche 40% an internationale Banken und Versicherungen, 18% an die EZB, 23% an 



griechische Institute sowie 19% in den laufenden griechischen Haushalt. Auch die 
Mittelstandsnachrichten kommen daher zur Schlussfolgerung:
„Das Konzept ist einfach: Die Griechenland-Rettung ist nichts anderes als eine Bankenrettung.“
www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/2011/11/31207/

Prof. Dr. Häde, welcher die Bundesregierung juristisch vertreten hat im Rahmen der mündlichen 
Verhandlung vom 30.11.2011 zu einer Organklage der Bundestagsfraktion von Bündnis90/die 
Grünen, in welcher es vor allem um die Durchsetzung von mehr Transparenz rund um den ESM 
zugunsten des Bundestags ging, argumentiert, dass es beim Euro-Rettungsschirm überhaupt nicht 
um die Rettungs Griechenlands, sondern um die des Finanzsektors geht.

Zur weiteren Entwicklung, insbesondere zum Aufkauf griechischer Staatsanleihen durch die EZB,  
siehe außerdem auch Abschnitt XI.17 dieser Verfassungsbeschwerden.

Zur Analyse des am 26.10.2011 beschlossenen, aber nicht umgesetzten, Haircuts für Griechenland 
siehe Abschnitt XI.5.3 dieser Verfassungsbeschwerden.

Zum im März 2012 beschlossenen siehe Abschnitt XI.5.4 dieser Verfassungsbeschwerden.  

XI.5.2 das nicht verwirklichte Konzept laut Gipfel vom 21.07.2011
Das in diesem Abschnitt vorgestellte Konzept für eine Umschuldung Griechenlands mit freiwilliger 
Gläubigerbeteiligung kam nicht zustande, weil es einigen Gläubigern immer noch nicht banken-
rettungsmäßig genug war, und weil der griechische Premierminister darüber eine Volksabstimmung 
abhalten wollte. Zur stattdessen Anfang März 2012 beschlossenen Umschuldung siehe Abschnitt 
XI.5.4 dieser Verfassungsbeschwerden.

Im Namen der Rettung Griechenlands enthalten die Erklärung vom 21.07.2011 und das dieser als 
Anlage beigefügte Dokument „Background document on the offer of the International Institute of 
Finance (IIF) and on Debt Buy Back (DBB)“erneut ein massives Bankenrettungsinstrument. Der 
IIF ist der internationale Bankenverband.
Link zum Hintergrundpapier: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/financial_operations/pdf/psi_en.pdf

Wie aus dem taz-Artikel „ein Problem, vier Modelle“ vom 15.07.2011 hervor geht, lag der Markt- 
wert griechischer Staatsanleihen damals, also etwa eine Woche vor dem Gipfel vom 21.07.2011 nur 
noch bei 50% des Nennwerts. 
Www.taz.de/!74508/

Auf dem Gipfel vom 21.07.2011 wurde jedoch laut dem Hintergrundpapier beschlossen, dass 135,- 
Mrd. € der griechischen Schulden umgeschuldet würden. Dabei sollen jeweils alte Staatsanleihen 
getauscht werden gegen neue mit längerer Laufzeit, deren Verzinsung zwischen 4% und 6,8 % liegt 
– eine hohe Verzinsung im Vergleich zu älteren griechischen Staatsanleihen, aber deutlich weniger 
als die teilweise über 20%, welche heute für neu herausgegebene griechische Staatsanleihen bezahlt 
werden. Von den 135,- Mrd. € sollte die Hälfte „par“ (also ohne Abschlag vom Nennwert) umge-
tauscht und voll „collateralised“ werden, also in voller Höhe durch Bürgschaft der Steuerzahler der 
übrigen Staaten der Eurozone gesichert werden. Das nächste Viertel sollte umgetauscht werden mit 
20%  Abschlag vom Nennwert, aber die restlichen 80% voll verbürgt durch die Steuerzahler, das  
letzte Viertel ebenfalls mit mit 20%  Abschlag vom Nennwert und von den verbleibenden 80% die 
Hälfte (40%) „collateralised“ werden.
Zusätzlich wurde laut dem Hintergrundpapier beschlossen, dass die Staaten der Eurozone mit 20,- 
Mrd. € ein Schuldenrückkaufprogramm finanzieren, wobei man damit rechne, dass Griechenland 



mit den 20,- Mrd. € eigene Staatsanleihen zum Preis von 61,43 % des Nennwerts zurück kaufe – 
noch einmal ein gutes Geschäft für die Banken, wenn doch laut taz der Marktwert nur noch bei 50% 
des Nennwerts liegt / lag.
Laut Nr. 2+3 der Erklärung vom 21.07.2011 sollten diese beiden weiteren Bankenrettungsinstru-
mente im Namen der Rettung Griechenlands über die EFSF laufen; das passt auch zur Konstruktion 
mit dem Bürgenlassen der Steuerzahler.

XI.5.3 der doch nicht verwirklichte Versuch einer freiwilligen Schuldenminderung ohne 
Kreditereignis vom 26.10.2011
Bei dem am 26.10.2011 beschlossenen und dann doch nicht in der Form verwirklichten Haircut 
ging es um einen von den Regierungschefs der Staaten der Eurozone gegenüber den privaten 
Gläubigern erbetenen Schuldenerlass von 50% von deren Forderungen gegenüber Griechenland, 
wobei insgesamt 100,- Mrd. € zusammen kommen sollten. 30% des Forderungsverzichts wären 
dann über die Staaten der Eurozone (mittels der EFSF) gegenüber den freiwillig verzichtenden 
privaten Gläubigern ausgeglichen worden. Es hätten also private Gläubiger mit Forderungen im 
Nennwert von 200,- Mrd. € tatsächlich 70,- Mrd. € (35 %) davon verloren. Es gab auf dem Gipfel 
keinerlei Zusagen privater Gläubiger über diesen Betrag. Trotzdem hätten sich eigentlich genug 
freiwillige private Gläubiger finden lassen müssen, da sie beim Marktwert von nur noch 45% des 
Nennwerts 55% und nicht nur 35% verlieren würden. Es hätte sich also erneut um eine Banken-
rettungsmaßnahme im Namen der Rettung Griechenlands gehandelt.
Darüber hinaus wurde ein zusätzliches Finanzierungsprogramm von 100,- Mrd. € für Griechenland 
beschlossen, wobei die 100,- Mrd. € in erster Linie gedacht waren zum Verschenken an die griechi- 
schen Banken (Nr. 12 der Stellungnahme), in deren Eigenschaft als größere Gläubiger Griechen-
lands und zu deren Rekapitalisierung auf bis zu 9% Kernkapital, s. o.) - eine weitere Bankenrettung 
im Namen der Rettung Griechenlands.
Der freiwillige teilweise Schuldenerlass für Griechenland hatte darüber hinaus den Zweck, den 
Blick der Öffentlichkeit für den ESM zu vernebeln, denn das am 26.10.2011 beschlossene und dann 
doch nicht umgesetzte Vorhaben eines freiwilligen teilweisen Schuldenerlasses hätte den privaten 
Gläubigern keinerlei Befugnisse gegeben, Griechenland politische Auflagen zu machen – ganz im 
Gegensatz zum ESM (Abschnitte IV.6.2.4 und IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden), wo sie 
dies schon im Gegenzug für die Aufrechterhaltung ihres Kreditengagements könnten („Wiener 
Initiative“), und wo ein auch nur teilweiser Schuldenerlass nur das allerletzte Mittel zu Lasten der 
Gläubiger wäre.
Schließlich hatte die rechtliche Freiwilligkeit des Haircuts gegenüber Griechenland den Sinn, den 
Markt zu Gunsten der Anbieter der Credit Default Swaps zu verzerren, denn im Zeitpunkt der 
Erklärung des Staatsbankrotts durch Griechenland würde der „Versicherungsfall“ bzw. das „Kredit- 
ereignis“ bzgl. der CDS eintreten. CDS wurden laut dem Financial Times Deutschland -Artikel 
„Die Angst der Amerikaner“ vom 03.11.2011 vor allem von den fünf größten US-Banken (Bank of 
America, Citibank, Goldman Sachs, JP Morgan Chase und Morgan Stanley, hier wertungsfrei in 
alphabetischer Reihenfolge) herausgegeben, die im Falle der Erklärung des Staatsbankrotts zahlen 
müssten. Die im vorherigen Satz genannten fünf Banken verkaufen allein 97 % aller in den USA 
gehandelten Kreditausfallversicherungen. Es ging also darum, zu Gunsten vor allem dieser Banken 
einen souveränen Staatsbankrott Griechenlands zu verhindern und dafür auch freiwillige Schulden- 
reduzierungen in Kauf zu nehmen, bis man Griechenland endlich unter den ESM gezwungen hat. 
Denn dann könnten sich die Banken, die so viele CDS herausgegeben haben, sich damit herauszu-
reden versuchen, eine Staateninsolvenz sei doch auch für ihre CDS-Wetten etwas völlig anderes als 
ein Staatsbankrott. Selbst wenn ihnen das nicht gelänge, wäre der ESM das zentrale Mittel, um die 
endgültige Zahlungseinstellung Griechenlands und damit auch das Kreditereignis im Sinne der CDS 
so lange wie möglich hinauszuzögern.



XI.5.4 der  Haircut von März 2012
Anfang März erhielt Griechenland eine Umschuldung ohne jeglichen Schuldenerlass, die trotzdem 
als „Haircut“ präsentiert wurde, obwohl die „Haare“ (hier Metapher für Schulden) dadurch aus- 
schließlich länger geworden sind. Laut dem Artikel „Haircut offenbar erfolgreich: Europa über-
nimmt Finanzierung von Griechenland“ der Deutschen Mittelstandsnachrichten vom 09.03.2012 
bekamen die privaten Gläubiger Griechenlands dabei 110,- Mrd. € umgetauscht.
www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/2012/03/39379/Schuldenschnitt

Der Erlass des deutschen Bundesfinanzministeriums vom 09.03.2012 zu Az. IV C 1-S 2252/0:016, 
2012/0222645 gibt Aufschluss über die prozentuale Zusammensetzung dieses Umtausches:

Art Höhe in Mrd. € In %

neue griech. Anleihen (nach englischem Recht, s. u.) 34,65 31,5

EFSF Payment Notes 16,5 15

GDP Linked Securities 34,65 31,5

EFSF Nullkuponanleihe 24,2 22

Summe 110 100

Laut dem o. g. Artikel der Deutschen Mittelstandsnachrichten unterliegen die neuen griechischen 
Anleihen, welche die Gläubiger im Rahmen des Umtausches erhalten haben, englischem Recht, 
sodass die griechische Regierung bzgl. dieser Staatsanleihen laut dem Artikel „nicht mehr mit der 
überraschenden Einführung der Drachme austricksen“ könnte. Die EFSF Payment Notes bedeuten, 
dass die EFSF den Gläubigern insoweit Forderungen gegenüber Griechenland abgekauft hat. Bei 
den GDP Linked Securities ist die Verzinsung an das griechische BIP gekoppelt, was für Zeiten der 
Rezession für Griechenland erst einmal einen niedrigeren Schuldzinssatz bedeutet, beim Konjunk- 
turaufschwung jedoch wieder einen um so höheren. Auch bei der Nullkuponanleihe hat die EFSF 
den Gläubigern Forderungen gegenüber Griechenland abgekauft. Die Nullkuponanleihe hat die 
Besonderheit, dass sie aus Sicht des Schuldners wie ein besonderes Fälligkeitsdarlehen ist, wo nicht 
nur die Darlehenssumme, sondern auch die Zinsen, erst am Ende der Laufzeit in einem Betrag 
zurückgezahlt werden müssen.
 
Wie sich aus der Zusammenschau des BMF-Schreibens und des Artikels der Deutschen Mittel-
standsnachrichten ergibt, hat die EFSF in Zusammenhang mit Griechenland 130,- Mrd. € gezahlt, 
die sich wie folgt zusammensetzen:

Art Höhe in Mrd. € In %

EFSF Payment Notes 16,5 12,69

EFSF Nullkuponanleihe 24,2 18,62



Versüßung für Banken 30 23,08

Bankenrekapitalisierung 25 19,23

Sonstiges (griechischer Haushalt incl. Bedienung anderer Gläubiger) 34,3 26,38

Summe 130 100

Bei der „Versüßung für Banken“ handelt es sich um ein Darlehen der EFSF an Griechenland, mit 
welchem das Land im Rahmen der Umschuldung 30,- Mrd. € seiner bisherigen Schulden getilgt hat 
(s. u.). 

Da das ganze über die EFSF läuft, wird Griechenland auch dafür wieder zusätzliche Auflagen der 
Troika bekommen. Und dadurch, dass Griechenland nun erstmals „Hilfe“ von der EFSF erhält, 
kann man es danach ins Staateninsolvenzverfahren des ESM zwingen (Abschnitt IV.6.2.5 dieser 
Verfassungsbeschwerden). Und beim ESM dürfen dann auch noch die privaten Gläubiger ihre 
Auflagen den Griechen oben aufladen. 

Aus der Vereinbarung vom 22.02.2012 zwischen Griechenland und der EU-Kommission (dort in 
Vertretung der Mitgliedsstaaten des Euro-Währungsgebiets), welche dem Bundestag am 24.02.2012
wegen der haushaltsmäßigen Gesamtverantwortung im Rahmen des StabMechG für die Bewilli- 
gung der deutschen Bürgschaften für die konkreten Finanzhilfen der EFSF an  vorgelegen hat 
(Drucksache 17/8731), gehen aus S. 26+27 ein Gesamtbetrag von 93,5 Mrd. € und eine andere 
Zusammensetzung der Beträge hervor:

Art Höhe in Mrd. € In %

EFSF Darlehen zur Unterstützung des Anleihetausches 30 32,09

Darlehen zur Begleichung von im Zeitpunkt des Anleihetausches aufge-
laufene Zinsen

5,5 5,88

Finanzhilfevereinbarung zur Absicherung der bei der EZB hinterlegten 
Anleihen

35 37,43

Darlehen zum Weiterverschenken an die griechische Bankenrettungs- 
institution HFSF

23 24,6

Summe 93,5 100

Der beschriebene Anleihetausch funktioniert so, dass für einen Teil von 200,- Mrd. € der griechi-
schen Staatsschulden Griechenland 30,- € (15%) direkt zurück zahlt (ermöglicht durch Aufnahme 
des 30,- Mrd. € Darlehens bei der EFSF), und die Gläubiger ansonsten ihre bisherigen Staatsschuld- 
verschreibungen umtauschen müssen gegen neue Staatsschuldverschreibungen mit nur noch 31,5% 
des ursprünglichen Nennwerts (also insgesamt auf nur noch 63,- €). Das entspricht einem Forde- 



rungsverzicht der Gläubiger von insgesamt 107,- Mrd. € (53,5%).

Die Zahlen des Bundesfinanzministeriums vom 09.03.2012 sind mit 130,- Mrd. € höher als die 93,5 
Mrd. €, welche am 24.02.2012 dem Bundestag vorgelegt wurden.

XI.6 ARD-Magazin Monitor beweist fehlende Erforderlichkeit der Bankenrettung aus Steuermitteln
Das ARD-Magazin Monitor stellte ein für den Steuerzahler vollkommen kostenloses Konzept zur 
Bankenrettung vor. Danach sollen die Gläubiger von Banken, wenn diese Zahlungsprobleme haben, 
einfach mit neuen Aktien bezahlt werden, also Anteile und damit Mitentscheidungsrechte statt 
Liquidität erhalten. Wenn man gesetzlich den Banken diese Möglichkeit gegeben hätte, so hätte 
nicht ein Euro für die Soffin und andere nationale Bankenrettungsfonds ausgegeben werden 
müssen. Die Liquiditätsprobleme von Euro-Mitgliedsstaaten sind gerade erst eine Folge vor allem 
der Verschwendung von Steuergeldern zur Bankenrettung.
Der Einbau schon wieder einer Bankenrettung, diesmal einer präventiven mit staatlicher Anschub- 
finanzierung, ist also ebenfalls absolut unnötig, um die Banken zu retten. Trotzdem hat der IWF 
Griechenland genau dies bereits als Kreditauflage gemacht. Es ist zu erwarten, dass er auch allen 
anderen Staaten, welche in die Mühlen der iwf-typischen Auflagen des „Euro-Stabilisierungs-
mechanismus“ geraten, die Auflage machen wird, einen Teil der Kredite als Startkapital in einen 
präventiven Bankenrettungsfonds einzuzahlen (vgl. auch Tz. 17 der abschließenden Stellungnahme 
des IWF gegenüber der Eurozone vom 07.06.2010).
www.youtube.com/watch?v=K55uup7SzLA 

Der Monitor-Bericht beweist, dass Bankenrettung aus Steuergeldern vollkommen unnötig ist. Ein- 
griffe in Grundrechte, so auch in das Grundrecht auf Eigentum (Art. 14 GG) der Beschwerdeführe-
rin, sind nur zulässig, soweit sie geeignet, erforderlich und angemessen sind.
Mangels Erforderlichkeit ist die Bankenrettung aus Steuermitteln ein unzulässiger Eingriff in das 
Eigentumsrecht der Steuerzahler. Steuermittel dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden. 
Es ist in diesem Verfahren möglich und auch erforderlich zum Schutz des Grundrechts der 
Beschwerdeführerin auf Eigentum, falls das Bundesverfassungsgericht nicht ohnehin den gesamten 
Euro-Stabilisierungsmechanismus als verfassungswidrig qualifiziert, die Hingabe deutscher Steuer-
mittel zumindest insoweit zu untersagen, dass damit abgesicherte Darlehensmittel nicht zur Einzah-
lung in einen Bankenrettungsfonds verwendet werden dürfen. Nur äußerst hilfsweise wird geltend 
gemacht, dass Grundrechtseingriffe nur insoweit verfassungsgemäß sein können, wie sie noch 
angemessen sind. Bereits durch die Soffin sind die Banken überrettet worden, sodass das Maß der 
Angemessenheit längst überschritten ist.

XI.7 Weltbankstudie zeigt Überforderung der Staaten durch Rettung angeblich systemisch 
wichtiger Banken auf                                                                                                                               
Die Weltbank-Studie „Are banks too big to fail or too big to save? International evidence from 
equity prices and CDS spreads“ aus Mai 2010 ist laut der Weltbank die erste, welche 
dokumentiert, wie (und nicht nur dass) Gesamtverschuldung und Haushaltsdefizit von 
Staaten deren Unterstützung für den Bankensektor begrenzen können (S. 6+7).

Die Studie legt nahe, dass einige Banken so groß geworden sind, dass es ihren Sitzstaa-ten 
finanziell überhaupt nicht mehr möglich ist, diese im Falle einer schweren Finanz-krise zu 
retten. Laut S. 2 im Abschnitt „Introduction“ der Studie lagen die Schulden der 
„systemrelevanten“ Banken in Island Ende 2007 vor der Krise beim 9-fachen des islän-
dischen Bruttoinlandsprodukts (BIP). In 2008 waren es in der Schweiz das 6,3-fache und in 
Großbritannien das 5,5-fache des BIP, in Belgien, Dänemark, Frankreich, Irland und den 
Niederlanden immerhin noch das Doppelte. Das bedeutet, wenn die „systemre-le-anten“ 

http://www.youtube.com/watch?v=K55uup7SzLA


isländischen Banken alle ihre Schulden nicht mehr hätten begleichen können, hätten die 
Isländer 9 Jahre ihre gesamten Verdienste aufwenden müssen, um diese zu begleichen; da 
man auch noch essen, trinken und wohnen muss, hätte das natürlich noch weit länger 
gedauert, was die Steuerzahler wohl in keiner Demokratie hinnehmen wür-den. Laut der 
Weltbank gibt es Banken mit Vermögensgegenständen im Wert von über 100,- Milliarden $, 
obwohl die profitabelste Größe eher bei 25,- Milliarden $ liegt.                                                       
Schon in der Kurzzusammenfassung auf der ersten Seite der Studie wird als eine 
Lösungsmöglich-keit vorgeschlagen, dass „systemrelevante“ Banken auch freiwillig 
schrumpfen oder sich in mehrere Banken aufteilen können. Das ist äußerst bemerkens-wert, 
weil man Vorschläge zur Entflechtung sonst eher bei Wissenschaftlern wie Dr. Alexander 
Rüstow (siehe Abschnitte XI.3 und XI.8 dieser Verfassungsbeschwerden) erwarten würde, 
auch wenn die Welt-bank die optimale Bankengröße zur Vermeidung von „too big to safe“ 
deutlich höher ansetzt als Dr. Rüs-tow. Der Weltbank geht es eher darum, Banken überhaupt 
noch retten zu können, ohne dass der Staat daran kollabiert, Dr. Rüstow wollte solche 
schweren Eingriffe in den Markt, wie es eine Bankenrettung durch den Staat darstellt, gar 
nicht erst zulassen; er wollte die Banken so weit begrenzen, dass die Insolvenz keiner einzigen 
Bank mehr der Volkswirtschaft signifikant schaden könnte. Laut der Weltbankstudie 
profitieren „systemisch“ große Banken mehr davon, größere Risiken auf sich zu nehmen, da 
sie bis-her erfahrungsgemäß eher damit rechnen können, vom Steuerzahler gerettet zu 
werden; ihre Aktien sinken aber besonders stark, wenn der Staat, in dem sie ihren Sitz haben, 
ein großes Haushalts-defizit im Verhältnis zum BIP hat, weil das an der Börse als ein Indiz 
nachlassender Fähigkeit und möglicherweise Willigkeit zur Rettung dieser Banken gewertet 
wird (S. 4). Die Studie zitiert For-schungsergebnisse aus den USA, wo die staatliche 
Einlagesicherung seit 1984 besonders großzügig gestaltet wurde für 11 Banken, welche man 
auf  Grund ihrer Größe für systemrelevant hielt. Diese Bevorzugung, so haben von der 
Weltbank zitierte Untersu-chungen aus 1990, 1995 und 2000 gezeigt, hat Anreize geschaffen 
zur Schaffung immer größerer Banken.                                                                                             
Nach Auffassung der Beschwerdeführerin zeigt dieses Beispiel, dass auch der europäische 
Finanzie-rungsmechanismus einen Ansturm ausgelöst hat, hier auf die Förderung durch die 
Staatsbürgschaf-ten und zur Spekulation gegen weitere Staaten, damit die nächste Erhöhung 
des Euro-Rettungs-schirms aufgelegt wird – und natürlich für größere Bankenfusionen, um 
„too big to fail“ zu werden.                                            Die Weltbank-Studie zeigt, dass die 
Einschätzung, ob eine Bank „too big to fail“ oder gar „too big to save“ ist, sich erheblich 
auswirkt auf die Werteinschätzung der Aktien von Banken, die man für systemisch groß hält. 
„Too big to fail“ bedeutet, dass eine Bank auf Grund ihres Gesamtschulden-standes im 
Verhältnis zum BIP des Sitzlandes für so wichtig eingeschätzt wird, dass bei einer 
Unternehmensbewertung angenommen wird, dass der Staat im Zweifel die Bankschulden 
bezahlen würde. „Too big to save“ bedeutet, dass die Bankschulden so hoch sind im Vergleich 
zum BIP, dass es aussichtslos erscheinen müsste, die Bank mit staatlichen Mitteln zu retten, 
und daher eher anzunehmen wäre, dass der Staat dies auch gar nicht erst versuchen würde. 
Darum fördert ein Schulden-stand einer Bank von über dem 1,5-fachen des BIP die 
Einschätzung als „too big to fail“ und damit den Aktienwert, während ein Schuldenstand von 
über dem 2,7-fachen des BIP schon als „too big to save“ angesehen wird, was zu deutlichen 
Abschlägen bei der Unternehmensbewertung führt (S. 16 und 17), bei einer „too big to save“ - 
Bank mit ansonsten durchschnittlichen Ertragsrisiken z. B. zu einem Bewer-tungsabschlag 
von 22,3 % (S. 7).                                                                                                                                   
Dazu, ab welchem Verhältnis zwischen ihren Schulden und dem BIP ihres Sitzlandes eine 
Bank „systemisch“ groß ist, trifft die Studie jedoch keine klare Aussage. Daraus schließt die 
Beschwerde-führerin, dass in der Wissenschaft höchstens Einigkeit darüber besteht, 
„Systemrelevanz“ am Ver- hältnis zwischen den Schulden einer Bank zum BIP zu messen, 
nicht aber an dem genauen Mindest-wert dieses Quotienten für die Erreichung von 
„Systemrelevanz“. Selbst die Deutsche Bank als größte Bank in Deutschland hat laut Tabelle 



1 (S. 29) nur ein Verhältnis von 0,87, ist also aus Sicht der Weltbank zwar „systemisch“, aber 
zugleich weit entfernt von einem „too big to fail“ - Status, von der Commerzbank, der Hypo 
Real Estate Bank und einigen Landesbanken ganz zu schweigen.

Die Studie entdeckte auch, dass der Wert von Bankaktien negativ beeinflusst wird von der 
Gesamt-verschuldung und von einem Haushaltsdefizit ihres Sitzlandes sowie davon, wenn ihr 
Sitzland im-mer noch dabei ist, die Kosten der vorherigen Finanzkrise abzube-zahlen (S. 15, 
21).                     

Die Weltbankstudie beweist, dass schon lange vor der aktuellen Finanzkrise in die 
Aktienbewertung Einschätzungen bzgl. „too big to fail“ sowie die Fähigkeit des Sitzlandes zur 
Bankenrettung einge-rechnet wurden. 

Der Weltbankstudie liegt (S. 22) außerdem ausdrücklich die Annahme zu Grunde, dass die 
Fähigkeit eines Staates zur Übernahme der Schulden seiner größten Banken eher abhänge 
vom Verhältnis der öffentlichen Gesamtverschuldung zur gesamten Verschul-dungskapazität 
des Staates, als von der Gesamtverschuldung allein. Das bedeutet, dass die Weltbankstudie 
einfach unterstellt, dass Staaten (und somit auch der Souverän – das Volk) bereit seien, bis an 
die Grenze dessen zu gehen, wie sie gerade eben noch Kredit bekommen können, um die 
größten Banken mit Sitz im jeweiligen Staat zu retten.  

So, als wäre es bei der Bankenbewertung eine Selbstverständlichkeit, davon auszugehen, dass 
alle Regierungen und die diese demokratisch legitimierenden Parlamente und Wähler (Art. 
38 GG, Art. 20 Abs. 1 GG)  jederzeit bereit wären, ihr maximales Kreditlimit für die 
Bankenrettung auszuschöpfen. So, als wären Staaten von vornherein nur 
Zwangsgemeinschaften zur Förderung der Banken-rettung, und als wären Verfassungen nur 
als Beruhigungspille für die Steuerzahler gedacht. 

Wenn dies tatsächlich so wäre, so hätte dies nach Rechtsauffassung der Beschwerdefüh-rerin aber 
auch entsprechend transparent im Grundgesetz verankert werden müssen. Da es im Grundgesetz 
aber kein Strukturprinzip „Bankenrettung“ gibt, ist im Deutschland des Grundgesetzes die Banken-
rettung, selbst wenn sie über einen Mechanismus auf eu-sekundärrechtlicher Ebene installiert wer-
den soll, für Deutschland entsprechend der Grundrechte, Strukturprinzipien, grundrechtsgleichen 
Rechte und universellen Menschenrechte zu begrenzen.                                                                      

Diese in keinem Verfassungstext dieser Welt verifizierbare Vorstellung der Weltbank, die ja selbst 
eine große Bank ist, von einem Primat der Bankenrettung hat ganz praktische Konsequenzen. So 
haben EU-Kommission und IWF Griechenland bereits im Rahmen der Griechenland-Hilfe zur Ein-
zahlung von 10,- Milliarden der 110,- Milliarden Kredite in einen präventiven Bankenrettungsfonds 
gezwungen, obwohl präventive Bankenrettungsfonds öffentlich in der EU erst Monate später disku-
tiert wurden, und obwohl damals der Kredit an Griechenland noch gar nicht  beschlossen und auch 
noch nicht in den Parlamenten war.                                                                  
http://peter.fleissner.org/Transform/MoU.pdf   

Und in Tz. 17 des concluding statement gegenüber der Eurozone hat der IWF gleich von allen 
Euro-Mitgliedsstaaten präventive Bankenrettungsfonds gefordert.                                                              

http://peter.fleissner.org/Transform/MoU.pdf


Ein „Credit Default Swap“ (CDS) ist eine Versicherung gegen den Ausfall von Kreditforderungen. 
Ein „Spread“ bezeichnet in diesem Zusammenhang die Versicherungsprämie. Die Studie hat für 
CDS mit fünfjähriger Laufzeit für die Jahre 2001 bis 2008 die Entwicklung der Spreads beleuchtet. 
Diese lagen im Durchschnitt für die untersuchten Großbanken zwischen 0,23 % in 2004 und 1,2% 
in 2008 (S. 10, Tabelle 5 auf S. 36). Da auch Kreditversicherer Gewinn machen müssen, haben 
diese offenbar selbst in 2008 das Risiko, dass Großbanken ihre Schulden nicht mehr zahlen können, 
als geringer eingeschätzt, als es in einer Prämie von 1,2% pro Jahr bei fünfjähriger Versicherungs-
laufzeit zum Ausdruck kommt. Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass eine Marktwirt-
schaft den darin zum Ausdruck kommenden wahrscheinlichen Zahlungsausfall bei den Verbindlich-
keiten der Großbanken verkraften können muss. Der selbst in 2008 moderate Spread bzgl. der 
Schulden von Großbanken ist damit ein gewichtiges Indiz dafür, dass ein erneuter Bankenrettungs-
mechanismus, wie ihn der europäische Finanzierungsmechanismus bezogen auf die Gläubiger von 
Staaten darstellt, zumindest vom Ausmaß (123,- Milliarden € zzgl. 20% allein beim Euro-Stabilisie-
rungsmechanismus) völlig unangemessen und unverhältnismäßig und so von der Sozialpflichtigkeit 
des Eigentums (Art. 14 Abs. 2 GG) in diesem Ausmaß nicht gedeckt ist.

Fundstelle der Weltbankstudie:    
www.ebs.edu/fileadmin/redakteur/funkt.dept.economics/Colloquium/Too_big_to_save_May_14.pd
f

XI.8    Erkenntnisse des Sozialwissenschaftlers Dr. Alexander Rüstow  
Dr. Alexander Rüstow war in der Weimarer Republik in einer führenden Position im Bereich der 
Kartellbekämpfung tätig. In einer Rede aus dem Jahr 1932 (veröffentlicht im zweiten Band von 
„ORDO, Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft“ sowie später in der „Reihe 
zweite Aufklärung“ des Walter-Eucken-Archivs) bezieht er die quasi-religiöse Überhöhung der 
modellhaften Vorstellung von der unsichtbaren Hand des Marktes auf eine unbewusste Vermi-
schung zurück mit Pythoras' Vorstellung einer „unsichtbaren Harmonie“ und der Lehre des Heraklit 
von Ephesus, wonach ein göttliches Logos, welches er auch Weltvernunft genannt hat, alles durch-
dringe und leite, „vom Gang des Universums bis hinunter zum menschlichen Handeln, und die alles 
zu der großartigen Harmonie eines großen menschlichen Zyklus“ verschmelze (S. 19).

Diese quasi-religiöse Überhöhung der unsichtbaren Hand des Marktes hat zu der naiven Vorstellung 
beigetragen, dass in jeglicher Art von Marktwirtschaft es automatisch zu einer sinnvollen Harmonie 
komme, wenn nur die Marktkräfte genug Raum hätten, und zur Vernachlässigung der Betrachtung, 
wie denn die Spielregeln einer Marktwirtschaft sein sollten, damit dies tatsächlich eintritt.

Dr. Rüstow erläuterte, dass als eine Folge dieses Missverständnisses der Liberalismus danach streb-
te, immer mehr nicht-öko-nomische Bereiche zu ökonomisieren, und damit gesellschaftliche Struk-
turen zerstörte, welche gesellschaftlich das zu leisten vermögen, wozu der Markt allein nicht im 
Stande ist (S. 28). Er nannte dies damals eine  „fortschreitende Desintegration und Atomisierung 
der Gesellschaft“. Er zeigte auch auf, dass die Völkerverständigung weit mehr durch die 
fortschreitende Entwicklung des Völkerrechts als durch einen ungeregelten Freihandel gefördert 
wurde (S. 30+31).

Er wandte sich gegen jegliche Form der Wettbewerbsumgehung von wirtschaftlichen Akteuren (S. 
32) sowie gegen die Einflussnahme mächtiger Interessengruppen auf den Staat (S. 34), forderte ei-
nen starken Staat, der Regeln auch durchsetzen kann (S. 34+35). Dr. Rüstow forderte aus diesen 
Gründen die Abschaffung aller privaten Monopole (S. 55) durch Entflechtung und nur hilfsweise 
durch Verstaatlichung im Falle natürlicher Monopole. Marktstrategische und marktpolizeiliche 
Macht dürfe sich nur in öffentlicher Hand befinden (S. 56). 



Hieraus lassen sich im Hinblick auf den europäischen Finanzierungsmechanismus  mehrere 
Erkenntnisse gewinnen:

-Der europäische Finanzierungsmechanismus, welcher sich auf die Blankett-Ermächtigung des Art. 
136 Abs. 3 AEUV stützt, unterstellt stillschweigend ein Erfordernis selbsternannter „systemrelevan-
ter“ Banken. Deren betragsmäßig maßlos anmutende Rettung vor dem Markt hat die Staaten der 
Eurozone überhaupt erst in solche finanzielle Schwierigkeiten gebracht, die zu dem Finanzstabili-
sierungsmechanismus und dem Euro-Stabilisierungsmechanismus geführt haben. 
Das ist das Gegenteil von Leistungswettbewerb und das Gegenteil der Vermeidung des Einflusses 
von Interessengruppen auf die Politik. Die gegenwärtige schwierige finanzielle Situation einiger 
Euro-Mitgliedsstaaten ist eine Folge fehlender Entflechtung für die Demokratie zu groß gewordener 
Banken. 
-Auch die Desintegration und die Atomisierung des Staates findet sich im europäischen Finanzie- 
rungsmechanismus, dort in Gestalt der Zerstörung von Sozialversicherung und öffentlichem Dienst 
durch drakonische Kreditauflagen des IWF. Auch der blinde Aberglaube, eine Überantwortung in 
die Sphäre des Marktes, egal zu welchen Spielregeln, werde automatisch alles gut machen.

Art. 15 Abs. 1 lit. b Uno-Sozialpakt (i. V. m. Art. 1 Abs. 1+2 GG, Art. 38 GG, Art. 25 GG) begrün-
det das Menschenrecht auf Teilhabe an den Errungenschaften des  wissenschaftlichen Fortschritts. 
Ein europäischer Finanzierungsmechanismus, der die bereits 1932 erfolgte Widerlegung des 
blinden Aberglaubens, alles werde automatisch gut und harmonisch, wenn man nur alles dem Markt 
unter-werfe, völlig ignoriert, kollidiert mit der Recht auf Teilhabe am wissenschaftlichen 
Fortschritt.

Zumindest darf bei einer verfassungsrechtlichen Prüfung nicht ungeprüft ein scheinbar unbewusstes 
Axiom, dass man selbsternannte systemrelevante“ Banken vor dem Markt retten müsste, übernom-
men werden, und ebenso wenig ein Axiom dergestalt, dass alles gut werde, wenn man alles dem 
Markt überantworte.

Stattdessen muss das Handeln der Politik an den verfassungsrechtlichen und völkrrechtlichen Gren- 
zen (darunter vor allem auch den universellen Menschenrechten) gemessen werden.

XI.9 völlige Übertreibung bzgl. der Stabilität der Eurozone
In Abschnitt III.1 dieser Verfassungsbeschwerden wurde dargelegt, dass die Unabdingbarkeit für 
die Wahrung der „Stabilität des Euro-Währungsgebiets insgesamt“ (Art. 136 Abs. 3 S. 1 AEUV) 
keine ernst zu nehmende Hürde sein kann, wenn Abs. 3+4 der Erwägungsgründe zur Initiierung des 
Art. 136 Abs. 3 AEUV darlegen, dass der ESM, für den insbesondere Art. 136 Abs. 3 AEUV als 
primär- rechtliche Grundlage gedacht ist, für den Umgang mit „Risiken für die Finanzstabilität des 
gesam- ten Euro-Währungsgebiets“, „wie sie im Jahr 2010 aufgetreten sind“ gedacht ist, und Abs. 2 
der Schlussfolgerungen des Europäischen Rats von der gleichen Sitzung am 16./17.12.2010 die 
Aktivie-rung des ESM schon bei Vorliegen eines einzigen „Risikos für die Stabiliätt des Euro-
Währungs-gebiets insgesamt“ verspricht.

Das Gutachten „Überschuldung und Staatsinsolvenz in der Europäischen Union“ des 
wissenschaft-lichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft sagt auf S. 2:
„Die einzigartigen Stützungsmaßnahmen sind damit begründet worden, dass es sich um eine
Krise des Euro handele, die Gefahr der Ansteckung weiterer Mitgliedsländer bestehe und der
Bestand der Währungsunion insgesamt gefährdet sei. Tatsächlich gab es keine
Währungskrise. Es handelte und handelt sich vielmehr um eine Krise der Überschuldung
einzelner Euro-Mitgliedstaaten, namentlich Griechenlands. Zwar wurde inzwischen auch für
Irland ein Hilfskreditpaket geschnürt, um die Stabilisierung des irischen Bankensystems zu



erleichtern. Trotzdem kann bislang von einer Bedrohung des Bestands der Eurozone keine
Rede sein. Das wäre anders, wenn man anzunehmen hätte, dass eine größere Anzahl von
Mitgliedstaaten kurz vor der Erklärung der Insolvenz steht. Das war und ist nicht der Fall.“

In Abschnitt „2.2.2 Gefahr von Ansteckungseffekten ?“ sagt das Gutachten (im Vergleich zu 
Griechenland):
„Portugals Staatsverschuldung gegenüber dem Ausland war mit 59 Prozent des BIP weit geringer. 
Spaniens lag sogar bei nur 28 Prozent. Insgesamt ist festzustellen, dass zwar auch Länder wie Irland 
oder Portugal, weniger Italien und Spanien, spezifische Budgetprobleme zu lösen hatten, ihre 
Verschuldungslagen im Frühjahr 2010 aber keineswegs als ähnlich fragil eingeschätzt wurden wie 
die Griechenlands.“

Diese Aussage dürfte bzgl. Portugal inzwischen etwas relativiert zu betrachten sein, da Portugal im 
April 2011 EFSF und EFSM angerufen hat (Abschnitte IV.5.9 und XI.15 dieser Verfassungsbe-
schwerden).

In Abschnitt „2.2.1 Eine Währungskrise ?“ erläutert das Gutachten auf S. 7:
„Die Bürgschaften für Griechenland sind von der Politik damit begründet worden, dass die
Stabilität des Euro und der Eurozone in Gefahr gewesen sei. Dies ist in weiten Teilen der
Öffentlichkeit so verstanden worden, dass die griechische Krise zu einer dramatischen
Abwertung des Euro hätte führen können, wenn die Euro-Mitgliedsregierungen keine
Hilfsmaßnahmen beschlossen hätten. Tatsächlich war die im Frühjahr 2010 zu beobachtende
Abwertung nicht unbedingt – und keinesfalls allein – mit der Überschuldung Griechenlands
und einer dadurch ausgelösten Spekulation zu erklären. Sie war vielmehr Teil einer
Abwertungstendenz, die bereits im Jahr 2009 eingesetzt hatte und die als eine Normalisierung
gewertet werden konnte, nachdem der Euro zuvor in den Jahren 2005-2008 um rd. 30 Prozent
aufgewertet hatte.“

Schaubild 1 auf S. 7 zeigt sodann den Verlauf des Wechselkurses zwischen Dollar und Euro 
von 1999 bis 2010.

Die Übertreibungen bzgl. der „Stabilität des Euro“ erwecken aus Sicht der 
Beschwerdeführerin den Eindruck, von wem auch immer, gezielt lanciert worden zu sein, um 
(aus Sicht der Massenbevölke-rung verdeckte) den europäischen Finanzierungsmechanismus 
und die EU-Wirtschaftsregierung durchzusetzen. Das Gutachten fokussiert sich in seiner 
Kritik darauf, dass die Risiken für die Stabi-lität des Euro völlig übertrieben wer- den, 
sowohl hinsichtlich der Auswirkung kurzfristig wahr-scheinlicher Staatsbankrotte als auch 
hin- sichtlich der Wechselkursentwicklung des Euros.
Es zeigt auf, dass die Bankenrettung das eigentliche Ziel der „Hilfen“ für Griechenland und 
für Irland sowie der übertriebenen Darstellung der Risiken für den Euro ist.

XI.10 Gutachten bestätigt Überdimensionierung von Griechenland-Hilfe EFSM und EFSF 
selbst im Vergleich zur Bankenrettung
Das Gutachten „Überschuldung und Staatsinsolvenz in der Europäischen Union“ des 
wissenschaft-lichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft vergleicht im Abschnitt 
„2.2.4 Pauschaler Bailout der Anleger“ auf S. 12 die Gesamthöhe von Griechenland-Hilfe, 
EFSM und EFSF von (110,- Mrd. € + 750,- Mrd. € =) 860,- Mrd. € mit der Gesamthöhe der 
Forderungen von Banken der Eurozone gegenüber den Staaten Griechenland, Irland, 
Portugal und Spanien von 254,- Mrd. € und erkennt das Gesamtvolumen aus dieser 
Perspektive als überhöht.



Leider beleuchtet es nicht weiter, aus welchen anderen Interessen die „Rettungspakete“ so 
groß ge- wählt wurden. Es geht nur völlig unzureichend auf die Machtinteressen und gar 
nicht ernsthaft auf die Interessen am Ausverkauf von Behörden und Sozialstaat ein. Es 
beleuchtet in keiner Weise die Interessen, immer neue Anlässe zu finden, um Kommission, 
IWF und privaten Gläubigern die Gelegenheit zu geben, in die Schuldnerstaaten durch 
Auflagen hinein zu  regieren und zu legislie-ren – insbesondere durch den europäischen 
Finanzierungsmechanismus und durch den Umbau des Stabili- täts- und Wachstumspaktes 
zur Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung.
Das mag daran liegen, dass der Gutachtenauftrag diese für eine verfassungsrechtliche 
Beurteilung entscheidenden Punkte nicht mit umfasst haben mag.

Und die Verleihkapazität von EFSF + ESM zusammen soll nun nach dem Gipfel vom 30.03. 
2012 auch noch auf 700,- Mrd. € erhöht werden, was einer Gesamthöhe von Bürgschaftsrah- 
men für die EFSF und Kapital für den ESM von 2.100,- Mrd. € entspricht (Abschnitte  
IV.6.2.4 und IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden).

XI.11  Überrumpelung des Europäischen Rats ?
Das Gutachten „Überschuldung und Staatsinsolvenz in der Europäischen Union“ des 
wissenschaft-lichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft kritisiert im Abschnitt 
„2.1.2 Europäischer Rettungsschirm“ die unglaubliche Geschwindigkeit, mit welcher der 
„Euro-Rettungsschirm“ auf EU-Ebene durchgedrückt wurde:
„Im Unterschied zum Hilfspaket für Griechenland, über das monatelang verhandelt wurde, ist der 
quantitativ sehr umfassende Rettungsschirm fast über Nacht, jedenfalls innerhalb weniger Tage, er-
dacht und beschlossen worden. Bei einem relativ kurzfristig einberufenen besonderen Treffen der 
Staats- und Regierungschefs der Eurogruppe am Freitag, den 7. Mai 2010, erläuterte der Präsident 
der EZB die zugespitzte Lage an den Finanzmärkten und verglich sie mit der Reaktion der Märkte 
im September 2008, als die Bank Lehman Brothers zusammengebrochen war. In der Sitzung kam 
man überein, einen Auftrag an die Kommission zu erteilen, bis zum außerordentlichen Treffen des 
Ecofin am 9. Mai 2010 einen Vorschlag für einen Europäischen Finanziellen Stabilisierungsmecha-
nismus vorzulegen. In der Ecofin-Sitzung am 9./10. Mai ging es dann weniger um die quantitative 
Dimension des Rettungsschirms als um Fragen, wie die Finanzhilfen der Mitgliedstaaten organisiert 
werden sollten.“

Das erweckt den Eindruck, dass  eine sorgfältige Untersuchung über die Höhe des tatsächli- 
chen Finanzbedarfs und über den Sinn von Bailouts in der kurzen Zeit gar nicht möglich war. 
Insbesondere hätte es sich angesichts der Haushaltshoheit der nationalen Parlamente, wie sie 
auch in den Mitgliedsländern der Eurozone gilt, angeboten, erst einmal eine Debatte in den 
Parlamenten und mit dem Volk zu führen, um zur bestmöglichen Lösung zu kommen. 
Zusammen mit der in Abschnitt XI.9 dieser Verfassungsbeschwerden thematisierten völlig 
übertriebenen Darstellung der Risiken für die Gemeinschaftswährung drängt sich die 
Schlussfolgerung auf, dass es um die Überrumpelung zumindest eines Teils, wenn nicht gar 
aller, Regierungschefs, zumindest aber der Parlamente und der Bevölkerungen, der Eurozone 
ging hinsichtlich des Ob von EFSM und EFSF, hinsichtlich der Höhe der Staatsbürgschaften 
und hinsichtlich der zulässigen Inhalte der Auflagen für Kredite und Bürgschaften.
Das Amt eines Regierungschefs gehört zu den höchsten Ämtern der Exekutive im Staat, und 
es ist demokratisch legitimiert über das grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG) fast so 
nah am Wähler wie die über die Bundestagswahl bestimmten Abgeordneten. Bereits darum 
und darüber hinaus auf Grund der Völkerfreundschaft gebührt den Regierungschefs 
Respekt. Aber gerade aus diesem Respekt heraus verbietet sich der Respekt vor 
Verhaltensweisen, die dazu geeignet sind, die Regie-rungschefs im Europäischen Rat 



Initiativen zustimmen zu lassen, denen sie bei reiflicher Überle-gung niemals bewusst 
zugestimmt hätten.Wer auch immer dafür verantwortlich sein mag.

XI.12 Mehrheit des Volkes will nicht für Schulden anderer Staaten zahlen
Das ARD-Magazin Kontraste untersuchte die Frage, welche Auswirkungen die Einführung von 
Volksentscheiden auf Bundesebene auf die Entscheidung aktueller Kontroversen hätte. Dabei kam 
heraus (bei fast auf die Sekunde genau der 7. Minute des insgesamt 7 min 51 sek langen Beitrags, 
dass 69% der Befragten in gar keiner Weise für die Schulden anderer Staaten aufkommen wollen. 
0,- €  ist ein großer Unterschied zu bis zu 148,- Mrd. € allein beim Euro-Stabilisierungsmechanis- 
mus. Die Beschwerdeführerin hat den Beitrag unter dem folgenden Link gefunden:
www.videogold.de/der-souveraen-ist-das-volk-was-bringen-uns-volksentscheide

Der taz-Artikel „Deutsche lehnen Eurobonds ab“ vom 03./04.09.2011 zeigt ähnliche Mehrheiten 
dagegen. Demnach lehnen laut „Deutschlandtrend“ - Umfrage von infratest 66 %  der Deutschen 
Eurobonds ab. 74% sind der Meinung, die Märkte, und nicht die Politik, sollten über die Zukunft 
des Euro entscheiden.
Www.taz.de/1/taz/digitaz/artikel?
ressort=wu&dig=2011%2F09%2f03%2Fa0171&cHash=492db9ed9a

XI.13 Chefvolkswirt der EZBenthüllt europäischen Finanzierungsmechanismus als Bankenrettungs- 
schirm
Laut dem Spiegel-Artikel „Kritik an Staatshilfen  Notenbanker warnt vor 'Riesenrettungsschirm' “ 
vom 11.02.2011 hat der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank EZB, Jürgen Stark, vor den 
Inflationsgefahren durch einen  „Riesenrettungsschirm“ für die internationalen Banken und den da-
mit verbundenen Inflationsgefahren gewarnt. Selbst der Chefvolkswirt der EZB erkennt also an, 
dass der europäische Finanzierungsmechanismus in erster Linie der Bankenrettung dient und nicht 
etwa der Rettung von Griechenland, Irland oder anderen Staaten. Denn was sonst als den „Euro- 
Rettungsschirm“ mit seinen 750,- Mrd. € könnte er mit dem „Riesenrettungsschirm“ gemeint ha-
ben? Siehe auch die Abschnitte XI.1 und XI.2 dieser Verfassungsbeschwerden.
Herr Stark erläuterte auch, dass es nicht der „grundlegenden Funktionsweise“ des Finanzsystems 
entspreche, wenn man es „gegen alle Risiken“ versichere. Das bedeutet im Klartext, dass es mit ei- 
ner Marktwirtschaft nicht zusammen passt, wenn man die Banken vor dem Wettbewerb schützt. Er 
sehe noch kein Umdenken in der Politik und noch keinen Mentalitätswandel im Finanzsystem hin- 
sichtlich der Rolle der Banken als „Finanzierer der Realwirtschaft“. Damit bestätigt er durch die 
Blume auch, dass der europäische Finanzierungsmechanismus die Spekulationswirtschaft und eben 
nicht die Realwirtschaft subventioniert. Schließlich sprach Herr Stark das Problem an, dass viele  
Banken immer noch zu groß seien, um sie in Insolvenz gehen zu lassen. Das ist ein indirektes Plä- 
doyer für die Entflechtung aller Banken, die sonst „too big to fail“ sein könnten.
www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,744909,00.html

XI.14 Experten des Uno-Menschenrechtsrats bestätigen Vorrang für arme und verletzliche 
Bevölkerungsgruppen und Menschenrechtsansatz zur Lösung der Wirtschafts-, Finanz- und 
Schuldenkrise sowie das Rückschrittsverbot bzgl. der sozialen universellen Menschenrechte 
Mehrere Pressemitteilungen von unabhänigigen Experten des Uno-Menschenrechtsrats bestätigen, 
dass der Rang und die Unteilbarkeit der universellen Menschenrechte ein entscheidender Teil zur 
Lösung der Wirtschafts-, Finanz- und Schuldenkrise ist, und dass die verletzlichsten Bevölkerungs-
gruppen aus menschenrechtlicher Sicht dabei Vorrang haben müssen.



Laut der Pressemitteilung „UN expert urges Solomon Islands to break cycle of aid dependency“ der 
Vereinten Nationen vom 22.02.2011 empfahl Cephas Lumina, der unabhänigige Experte des Uno-
Menschenrechtsrats für die Auswirkungen der Auslandsverschuldung auf den Genuss der Men-
schenrechte, den Solomoneninseln, dass Maßnahmen für die Anziehung ausländischer Investitionen 
so ausgerichtet sein sollten, dass die Erträge mehr der Bevölkerung, vor allem den Ärmsten, zugute 
kommen, und nicht einseitig die Investoren bereichern. Der Konjunktiv Imperfekt wurde offenbar 
aus Respekt vor der nationalen Souveränität gewählt. Denn die universellen Menschenrechte geben 
zu erreichende Ziele vor, den Staaten muss aber genug Freiheit bleiben, wie sie diese erreichen. An 
der Empfehlung von Herrn Lumina zeigt sich auch die auf einen fairen Ausgleich gerichtete Unteil-
barkeit der Menschenrechte. Das Menschenrecht auf Eigentum der Investoren hat er in seiner Emp-
fehlung ebenso berücksichtigt wie die auf den Solomoneninseln zum Teil noch sehr unzureichend 
verwirklichten sozialen Menschenrechte. Die neueste abschließende Stellungnahme des Fachaus- 
schusses der Vereinten Nationen zum Uno-Sozialpakt bzgl. der Solomoneninseln zeigte gravierende 
Mängel vor allem im Gesundheitswesen auf. Daher ist die Tendenz von Herrn Luminas Empfeh- 
lung, bzgl. der Solomoneninseln die Erträge vorrangig den Ärmsten (also mehr als der übrigen Be- 
völkerung und mehr als den Investoren) zugute kommen zu lassen, auch vor dem Hintergrund der 
Unteilbarkeit der universellen Menschenrechte nachvollziehbar.
Pressemitteilung von Herrn Lumina:
www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=37587&Cr=development+assistance&Cr1=

Die Pressemitteilung „Ireland's vulnerable groups most threatened by financial crisis, warns UN 
expert“ vom 21.01.2011 zeigt den Vorrang für besonders verletzliche Bevölkerungsgruppen auch 
bzgl. Maßnahmen für den wirtschaftlichen  Wiederaufschwung. So sagte Magdalena Sepulveda, 
unabhänigige Expertin des Uno-Menschenrechtsrats zu Menschenrechten und extremer Armut: 
„Human rights must be particularly protected in times of economic uncertainty. When designing 
and implementing policy measures aimed at recovery, the authorities must assess their impact on 
the most vulnerable groups; consider their appropriateness; and examine alternatives aimed at 
protec-ting such groups as a matter of priority.“
www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=37341&Cr=poverty&Cr1=

Frau Sepulveda betonte also, dass die Staaten ihrer Schutzpflicht für die Menschenrechte in beson-
derem Maße in wirtschaftlich unsicheren Zeiten nachkommen müssen. Wie dies erfolgt, liegt in der 
souveränen Macht der Staaten. Das Ergebnis des vorrangigen Schutzes für verletzliche Bevölke- 
rungsgruppen hingegen folgt verbindlich aus dem Ranganspruch und aus der Unteilbarkeit der 
Men-schenrechte. Für die Bevölkerungsgruppen, für welche die Menschenrechte bisher am 
wenigsten er- füllt sind, muss vor allem für den Schutz mehr getan werden als für andere, wobei 
den Staaten auf Grund ihrer Souveränität ein weiter Spielraum bleibt, wie genau sie das erreichen.
Frau Sepulveda nennt in ihrer Pressemitteilung als Bevölkerungsgruppen, welche von der Finanz-
krise in Irland besonders betroffen sind, vor allem Kinder, daneben Alleinerziehende, Behinderte, 
Migranten, Wanderarbeiter, Obdachlose, Arbeitnehmer unterhalb der Armutsgrenze („working 
poor“), Bewohner ländlicher Gegenden, Flüchtlinge und Asylbewerber. Die erschreckend hohe 
Kinderarmutsrate betonte sie besonders. Die Bezugnahme auf die Kinderarmutsrate zeigt, dass es 
Frau Sepulveda im besonderen um den Schutz der sozialen Menschenrechte der verletzlichen 
Bevölkerungsgruppen geht.

Frau Sepulveda äußerte sich besonders besorgt bzgl. der Auswirkung von Ausgabenkürzungen bei 
sozialer Sicherung und bei öffentlichen Dienstleistungen und warnte in diesem Zusammenhang:
„The reductions will mean a decline in services and an increase in costs to access them, leading to 
further poverty an social exclusion. Retrogressive measures in the enjoyment of economic, social, 
and cultural human rights need to be fully justified in the context of maximum available resources.“



Und im Hinblick auf die verletztlichen Bevölkerungsgruppen sagte sie:
„The substantial cuts in child payments and services in recent budgets can exacarbate their 
situation, leading to an increase in the worringly high child poverty rates. This would represent a 
major step backward for Ireland.“

Sie bestätigte damit das Rückschrittsverbot bzgl. der sozialen universellen Menschenrechte und die 
Beweislast des Staates dafür, ob solche Rückschritte im Hinblick auf das Maximum der verfügbaren 
Mittel unvermeidbar sind, wobei sie einen besonderen Schwerpunkt auf die Geld- und Sachleistun- 
gen für Kinder legte. In dem Wort „need“ (und eben nicht „should“) kommt klar zum Ausdruck, 
dass diese Beweislast hinsichtlich des grundsätzlichen Rückschrittsverbots bzgl. der sozialen uni-
versellen Menschenrechte aus Art. 2 Uno-Sozialpakt bei den Staaten liegt.

Frau Sepulveda lobte ausdrücklich den Einsatz der Gemeinden und zivilgesellschaftlicher Organisa-
tionen in Irland und betonte die Notwendigkeit der Einbindung der Zivilgesellschaft auf allen Ebe-
nen in die Entscheidungsfindung bzgl. öffentlicher Dienstleistungen. Nichtsdestotrotz sollten diese 
laut Frau Sepulveda nicht als Ersatz für die staatliche Verpflichtung zur Verfügungstellung qualita-
tiver öffentlicher Dienstleistungen angesehen werden.
Daraus folgert die Beschwerdeführerin, dass es z. B. einen nach Art. 2 Uno-Sozialpakt grundsätz-
lich untersagten Rückschritt darstellt, wenn die Sicherstellung der Ernährung ärmerer Bevölke-
rungsschichten in hinreichender Qualität, Menge, sowie kulturell akzeptabel und giftstofffrei, wie es 
nach Art. 8 des Allgem. Kommentars Nr. 12 zum Uno-Sozialpakt den Wesensgehalt des Menschen-
rechts auf Nahrung ausmacht, durch kommunale oder zivilgesellschaftliche Tafeln oder Suppenkü-
chen statt durch hinreichend hohe Sozialhilfe, Kindergeld oder Arbeitslosenunterstützung erfolgt, 
unabhängig von der Qualität der jeweiligen Tafel oder Suppenküche.

Es fällt auf, dass unter den besonders verletzlichen Gruppen weder Bankmitarbeiter, noch deren 
Aktionäre, noch allgemein die Gläubiger der Staaten oder Spekulierende genannt werden, dass aber  
die Notfallkredite zumindest für Griechenland und für Irland besonders Banken und Gläubigern der 
Staaten sowie Spekulierenden zugute kommen. Siehe hierzu vor allem die Abschnitte  XI.1 bis XI.5 
sowie XI.13 dieser Verfassungsbeschwerden.
Weder Herr Lumina noch Frau Sepulveda haben sich gegen die Bankenrettung als solche geäußert, 
wohl aber wird aus Frau Sepulvedas Mitteilung offensichtlich, dass die Bankenrettung so zurück- 
haltend bleiben muss, dass für den vorrangigen Schutz der verletzlichen Bevölkerungsgruppen im 
Rahmen der Maßnahmen für die wirtschaftliche Erholung noch genug Geld bleibt, und dass es 
keine Rückschritte bei der Verwirklichung der sozialen universellen Menschenrechte gibt, es sei 
denn, dass nachweislich die Gesamtmenge der verfügbaren Mittel incl. der Mittel zur 
Bankenrettung nicht ausreicht, um Rückschritte bei der Verwirklichung der sozialen 
Menschenrechte  zu vermeiden. Es müssen also erst so viele Mittel bereit gestellt werden, wie es 
erforderlich ist, um solche Rück-schritte zu vermeiden. Erst was darüber hinaus geht, darf für 
andere Zwecke als für die Verwirkli-chung der sozialen Menschenrechte, wie z. B. für die 
Bankenrettung, verwendet werden.

Deutlich ist auch die Signalwirkung, welche der Menschenrechtsrat mit der Auswahl der zu unter-
suchenden Staaten gesetzt hat. Die unabhängige Expertin zu Menschenrechten und extremer Armut 
war in Irland als einem Land, welches noch nicht zu den ärmsten der Welt gehört. Das zeigt, dass 
beim Uno-Menschenrechtsrat die Besorgnis bestehen muss, dass durch die derzeitigen finanziellen 
Prioritäten, die sich gerade von den verletzlichen Bevölkerungsgruppen abwenden, Irland auf dem 
Weg in die extreme Armut zumindest eines Teils seiner verletzlichen Bevölkerungsgruppen ist.

Und dass der unabhänigige Experte für die Auswirkungen der Auslandsverschuldung die Solomen-



inseln besucht hat, ein Land, in welchem sich eine Vielzahl technischer Berater laut seiner Presse-
mitteilung selbst in Ministerien breit machen, setzt ein starkes Signal, dass selbst arme und ver-
schuldete Länder sich das Regieren nicht von ihren Geldgebern abnehmen lassen dürfen (siehe Art. 
25 Uno-Zivilpakt, die dem Art. 38 GG bei universellen Menschenrechten in etwa entsprechende 
Vorschrift).

XI.15  europäischer Finanzierungsmechanismus dient Bankenrettung – Beispiel Portugal
Auf seiner Sitzung am 17.05.2011 beschloss der Ecofin-Rat (die Wirtschafts- und Finanzminister 
im Ministerrat) einen Notfallkredit für Portugal (Az. PR CO 28 sowie 10191/11). Es handelt sich 
um 78,- Mrd. €, wovon je 26,-  Mrd. € vom EFSM, vom EFSF und vom IWF kommen. 
In dieser Summe enthalten sind ausdrücklich Anstrengungen zur Bankenrettung („efforts to safe- 
guard its financial industry“). Das Paket enthalte ein Bankenunterstützungsschema von 12,- Mrd. € 
für den Fall, dass Marktlösungen nicht ausreichten. Von den 78,- Mrd. € scheint also eine in der 
Pressemitteilung des Ministerrats nicht genannte Summe in die akute Bankenrettung zu fließen und 
zusätzlich 12,- Mrd. € in die präventive.
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/121983.pdf

Laut Nr. 2.1 des Memorandum of Understanding zu Portugal (Abschnitt IV.5.9 dieser Verfassungs-
beschwerden) sind außerdem als Kreditauflage 35,- Mrd. € portugiesische Staatsbürgschaften für 
neue Bankanleihen vorgesehen. 

Zu den Auflagen gegen die Portugiesen gehört laut dem taz-Artikel „Hartz IV für Portugal“ vom 
06.05.2011 neben der Privatisierung von zwei Energiefirmen und der Fluggesellschaft TAP die 
Kür- zung von Renten und Arbeitslosenhilfe sowie die Einführung eines Systems wie bei Hartz IV.
Für eine genauere Betrachtung siehe Abschnitt IV.5.9.

XI.16 europäischer Finanzierungsmechanismus fördert Spekulation – siehe Griechenland
Dieser Abschnitt soll am Beispiel der Spekulation um die Griechenlandhilfe zeigen, dass solche 
Mechanismen die Spekulation fördern, was für den betragsmäßig deutlich größeren Euro-Rettungs- 
schirm und den ESM natürlich umso mehr gilt. 

Laut dem Artikel „fragwürdige Finanzgeschäfte Griechen wetten auf eigene Pleite“ der Süddeut- 
schen Zeitung vom 24.03.2010 soll die griechische Postbank im August 2009 Credit Default Swaps 
(CDS) für 1,- Mrd. € erworben habe, was damals 12,5 % aller weltweiten CDS entsprochen habe. 
Bis incl. Dezember 2009 seien die CDS wieder veräußert worden mit einem Gewinn von 35,- Mio. 
€.
www.sueddeutsche.de/geld/fragwuerdige-finanzgeschaefte-griechen-wetten-auf-eigene-pleite-
1.17818

CDS haben ursprünglich einmal den Sinn gehabt, dass man als Kreditgeber damit auf den Ausfall 
seiner eigenen Kreditforderungen wettet, sind also als eine Art Kreditausfallversicherung gedacht. 
Dadurch, dass man diese CDS aber beliebig handeln kann, und dass man sie auch bzgl. der Risiken 
von Forderungsausfällen beliebiger Gläubiger abschließen kann, nicht nur bzgl. der eigenen, sind 
sie zu einem beliebten Spekulationsobjekt geworden. Ihre Preisentwicklung  ist ein gewichtiges 
Indiz dafür, für wie hoch das Risko des Ausfalls von Kreditforderungen gegenüber bestimmten 
Schuld-nern gehalten wird, ebenso das Volumen, in welchem CDS bzgl. Forderungen gegenüber 
einem bestimmten Schuldner abgeschlossen werden. Steigen die Preise für CDS, so werten 
Analysten das oft als ein Zeichen dafür, dass „die Märkte“ das Vertrauen in bestimmte Schuldner 
verloren haben. Im Falle Griechenlands hat dies entscheidend mit dafür gesorgt, dann wirklich das 
Vertrauen in den Schuldner Griechenland zu verringern. Und die griechische Postbank war 



zumindest von August bis Dezember 2009 einer der größeren Akteure dabei. 

Laut dem Artikel „Accusations of Treason in the Greek Parliament“ von Covering Delta vom 29.05. 
2011 hat auch das „short selling“, also das Abschließen von Verkaufsverträgen vor dem Erwerb, 
über griechische Staatsanleihen, das Vertrauen in die griechische Zahlungsfähigkeit untergraben. 
Daran sollen ausländische Großbanken wie z. B. Goldman Sachs, JP Morgan, RBS, HSBC, UBS, 
Deutsche Bank und Societe General beteiligt gewesen sein.  
Http://coveringdelta.wordpress.com/2011/05/29/accusations-of-treason-in-the-greek-parliament

Laut dem Covering Delta – Artikel wären die CDS, hätte die griechische Postbank sie nicht Ende 
2009 veräußert, heute 27,- Mrd. $ wert. Hätte die Postbank die CDS behalten, dann könnte der da- 
mit erzielte Gewinn zumindest teilweise für den Schuldendienst des Staates verwendet werden. 
Stattdessen verkaufte sie die CDS an die Firma IJ Partners, welche nun die Wertsteigerung der CDS 
genossen hat. Zu deren Vorstand gehört laut Covering Delta die ehemalige IWF-Ökonomin 
Miranda Xafa gehört, welche ausgerechnet zwischen Griechenland und IWF vermittelt hat, und 
ebenfalls Jose Maria Figueres, welcher in einer separaten NGO mit Andreas Papandreou jr., dem 
Bruder des griechischen Premierministers zusammenarbeite.

Der Artikel von Covering Delta zeigt, welches Potential besteht schon bei Notfallkrediten von 110,- 
Mrd. € dafür besteht, die Kreditwürdigkeit von Staaten über CDS und short sellings mit verhältnis-
mäßig geringem Einsatz nach unten und den Zinssatz, zu welchem Staaten sich noch verschulden 
können, nach oben zu treiben. Es verdeutlicht auch die Gefahr von Insidergeschäften, und dass über 
personelle Verbindungen selbst die IWF-Kreditauflagen in den Dienst der Interessen bestimmter 
Gläubiger und Spekulanten gestellt werden können. Ganz abgesehen vom Staateninsolvenzverfah-
ren, wo die Staaten dann direkt den Auflagen der privaten Gläubiger unterworfen werden sollen, wo 
noch nicht einmal mehr der Zustimmungsvorbehalt des Ministerrats als ausdrücliche Notbremse ge- 
nannt wird. 

Laut dem Artikel „Griechenland soll sich arm gerechnet haben“ der Welt vom 21.01.2012 wird in 
Griechenland strafrechtlich ermittelt gegen den ehemaligen griechischen Regierungschef Giorgos 
Papandreou und dessen damaligen Finanzminister George Papaconstantinou wegen des Verdachts, 
dass diese Griechenlands Defizitzahlen für 2009 überhöht präsentiert haben, um das Land unter die 
Griechenlandhilfe zu zwingen.
www.welt.de/politik/ausland/article13826544/Griechenland-soll-sich-arm-gerechnet-haben.html?
print=true#reqdrucken

Laut dem offenen Brief von Mikis Theodorakis (siehe auch Abschnitte IV.5.3 dieser Verfassungs-
beschwerden) hat die damalige griechische Regierung das Defizit künstlich von 9,2 % auf 15 % des 
BIP explodieren lassen und die Kreditwürdigkeit des Landes danach systematisch heruntergeredet.
Www.griechenland-blog.gr/2012/mikis-theodorakis-spricht-von-verschwoerung-gegen-
griechenland/6730

XI.17 Bankenrettung direkt durch die EZB

Laut dem taz-Artikel „Euro-Spekulanten verlieren Wette“ vom 3.12.2010 hatte die EZB bis von 
Mai 2010 bereits 67,- Mrd. € in den Erwerb von Staatsanleihen investiert.

Laut dem taz-Artikel „EZB braucht mehr Kapital“ vom 15.12.2010 hatte sie bis dahin schon Staats-
anleihen von Staaten der Eurozone von rund 72,- Mrd. € in ihre Bilanzen aufgenommen und 
drängte die Staaten der Eurozone auf Grund der damit verbundenen Ausfallrisiken auf eine 
Kapitalerhöhung für die EZB.



Am 06.05.2011 meldete MM News „Griechenland: Austritt aus der Eurozone“.
www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/7770-griechenland-austritt-aus-euro-zone?
tmpl=component&print=1&layout=default&page=

Demnach gab es am 06.05.2011 ein Treffen der Finanzminister der EU bzw. der Eurozone in 
Luxemburg (dem Sitz der EFSF, Anmerkung der Beschwerdeführerin) angesichts der griechischen 
Überlegung, die Eurozone zu verlassen. Der Artikel von MM News zeigt das Interesse von Banken 
aus anderen EU-Mitgliedsstaaten (siehe auch Abschnitt XI.5 dieser Verfassungsbeschwerden) an 
der Verhinderung eines auch nur teilweisen Ausfalls ihrer Forderungen gegenüber Griechenland. Er 
zeigt zugleich auf, dass die EZB griechische Staatsanleihen von schätzungsweise 40,- Mrd. € erwor-
ben hatte.

Laut dem taz-Artikel „eine Gefahr für alle“ vom 11.05.2011 hatte die EZB bis dahin 76,- Mrd. € in 
Staatsanleihen investiert. Laut Marktteilnehmern, so die taz, seien es ausschließlich portugiesische, 
irische und griechische Staatsanleihen gewesen. Außerdem verleiht die EZB in noch deutlich 
größerem Umfang Geld an die Banken in Staaten mit Zahlungsproblemen, da bei sinkender Kredit-
würdigkeit von Staaten auch die in diesen Staaten beheimateten Banken schwieriger Kredit von 
anderen Banken erhalten. Allein an irische Banken habe die EZB Darlehen in Höhe von 111,- Mrd. 
€ gegeben. Der taz-Artikel sagte ausdrücklich: „Ohne die täglichen Liquiditätshilfen der EZB wären 
die Banken in Irland, Griechenland, Portugal und Spanien längst zusammengebrochen.“

Nach Art. 20 von Protokoll 4 zu den Verträgen der EU kann der Rat der EZB beschließen, das 
geldpolitische Instrumentarium  auszuweiten. Nach lex specialis dürften dabei alle geldpolitischen 
Instrumente in Betracht kommen, welche nicht ausdrücklich schon in Protokoll 4 untersagt sind. 
Die Vergabe von Darlehen an die EU, deren Mitgliedsstaaten etc. ist also auch über Art. 20 von 
Protokoll 4, nicht möglich, weil es ausdrücklich durch Art. 21 untersagt ist.

Am 14.05.2010 hat der EZB-Rat beschlossen (Az. EZB/2010/5 und 2010/281/EU), der EZB und 
den nationalen Zentralbanken, den Erwerb von Anleihen der Staaten der Eurozone auf dem 
Sekundär- markt zu erlauben. Staatsanleihen als Sicherheiten zu akzeptieren, war auch schon vorher 
möglich. Der Beschluss vom 14.05.2010 bedeutet eine Ausweitung des geldpolitischen 
Instrumentariums der EZB und erklärt, warum diese heute so hohe Beträge an griechischen 
Staatsanleihen in ihrem Vermögen hat. 

Nach Art. 33 Abs. 1 von Protokoll 4 hat die EZB von ihren Gewinnen 80% an ihre Anteilseigner 
(die nationalen Zentralbanken der Staaten der Eurozone) auszuschütten und 20% in eine Rücklage 
ein- zustellen, welche dafür da ist, etwaige Verluste der EZB zu decken, um Nachzahlungen der 
nationa-len Zentralbanken zu vermeiden (Art. 33 Abs. 2 und Art. 32 Abs. 5 von Protokoll 4).
Solange die EZB Staatsanleihen nicht zu einem überhöhten Preis erwirbt und diese nicht mit einem 
überhöhten Wert als Sicherheiten akzeptiert, und solange sie für das Risiko des Ausfalls dieser 
Staatsanleihen selbst genug Rückstellungen bildet, mag dies alles für die EZB beherrschbar sein.

Es zeigt jedoch, in welchem Umfang die EZB bereits zur Bankenrettung eingesetzt wird, denn die, 
von denen die EZB und die nationalen Zentralbanken da gebrauchte Staatsanleihen auf dem 
Sekundärmarkt erwerben, sind ganz überwiegend Banken. Da das im Hinblick auf den Gleichheits-
grundsatz (Art. 3 GG) zulässige Maß an Bankenrettung durch die Soffin, die Griechenlandhilfe und 
die EFSF mit Stand vom 07.09.2011 bereits ausgeschöpft ist, ist es dies durch die Ausweitung des 
Instrumentariums der EZB und der nationalen Zentralbanken zum Erwerb von Staatsanleihen auf 
dem Sekundärmarkt umso mehr, und wird das zulässige Maß durch den europäischen Finanzie-
rungsmechanismus umso mehr überschritten.



Wenn die EZB auf dem Sekundärmarkt Anleihen von heute in Liquiditätsschwierigkeiten befindli- 
chen Staaten der Eurozone erworben hat, dann ist damit zu rechnen, dass sie dies auch tun wird, 
wenn Deutschland in Liquiditätsschwierigkeiten kommt.

Dadurch, dass die EZB selbst Gläubigerin der Staaten wird, an deren Kreditauflagen im Rahmen 
von EFSM, EFSF und ESM sie mitwirkt, bekommt sie ein Eigeninteresse, möglichst viel aus den 
Staaten herauszuholen, damit ihre Forderungen beglichen werden, was sich am deutlichsten bei der 
Einbeziehung der Sozialversicherung in die Insolvenzmasse im Rahmen der rigorosen Schulden- 
tragsfähigkeitsanalyse auswirken dürfte. 

Der taz-Artikel „EZB stemmt sich gegen die Krise“ vom 05.08.2011 gibt weitere entscheidende 
Hinweise darauf, warum die EZB Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt kauft, jetzt auch noch 
spanische und italienische.
www.taz.de/digitaz/artikel/?ressort=wu&dig=2011%2F08%2F05%2Fa0090&cHash=11ff6a5ba4
Demnach hat Kommissionspräsident Jose Manuel Barroso in einem „Brandbrief“ nicht nur die 
schnelle Umsetzung der Beschlüsse des Gipfel vom 21.07.2011 (Abschnitt III.22 dieser Verfas- 
sungsbeschwerden) und eine mögliche Aufstockung der EFSF bzw. ESM gefordert, sondern auch 
die „Brückenfunktion“ der EZB bis zur Einführung des ESM betont. 
Die EZB kann, wenn sie Anleihen auf dem Sekundärmarkt erwirbt, den betreffenden Staaten dafür 
keinerlei politische Auflagen machen – anders, als dies für den ESM vorgesehen ist (Abschnitte 
III.22 und IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden). Das Wort „Brückenfunktion“ ist jedoch ent- 
larvend. Denn durch das Einspringen der EZB soll sichergestellt werden, dass es vor Inkrafttreten 
des ESM bei den Staaten der Eurozone zu keinem einzigen souverän, demokratie- und menschen- 
rechtskonform im Sinne des Waldenfels-Urteils bewältigten Staatsbankrott kommt. Denn jeder 
Staat der Eurozone, welcher sich eines beträchtlichen Teils seiner Schulden vor Inkrafttreten des 
ESM entledigen würde, wäre mangels hinreichender Liquiditätsprobleme nicht so schnell wie 
geplant unter den ESM zu zwingen.

Die „Brückenfunktion“ der Staatsanleihekäufe der EZB auf dem Sekundärmarkt zeigt sich auch in 
Art. 2 bis 4 der EU-Verordnung 2011/385 (COD) (Abschnitt VI.2.1 dieser Verfassungsbeschwer-
den), wonach die Staaten, die sich Geld von internationalen Banken wie auch der EZB geliehen 
haben, noch zusätzlich Auflagen von der Kommission bekommen, die allerdnigs nur mit Beschä-
mungseffekt bewehrt sind (anders als bei Art. 6 der gleichen EU-Verordnung).

Dass die Anleihenkäufe durch die EZB mehr der Absicherung von Großbanken dienen als den Ein-
wohnern der Staaten, zeigt auch das entsprechende Lobbying z. B. von Citibank und Goldman 
Sachs, die zugleich auch zu den größeren Anbietern von Credit Default Swaps bzgl. Griechenland 
gehören (Abschnitt III.23 dieser Verfassungsbeschwerden). Zu Goldman Sachs siehe Abschnitt 
IV.10 dieser Verfassungsbeschwerden. Zur Citibank siehe unter dem folgenden Link:
www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/2011/11/32429/

XI.18  Hungernde dreifach im Würgegriff von kleiner Vertragsänderung und ESM
Dieser Abschnitt ist relevant für die vorliegenden Verfassungsbeschwerden angesichts des An- 
spruchs der Beschwerdeführerin aus dem grundrechtsgleichen Wahlrecht, dass es den Bundestags- 
abgeordneten auch bzgl. der verbleibenden Geldmittel noch möglich sein muss, ihrem Gewissen zu 
folgen (Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG).

Die Süddeutsche Zeitung hat am 24.07.2011 ein Interview mit Prof. Dr. Jean Ziegler sowie dessen 
Rede, welche nicht zuletzt auch aus Rücksicht auf die Befindlichkeiten schweizerischer 
Gentechnik- und Bankeneliten auf den Salzburger Festspielen nicht gehalten werden durfte, 
veröffentlicht.



Www.sueddeutsche.de/kultur/jean-ziegler-im-gespraech-empoert-euch-1.1124101
www.sueddeutsche.de/ziegler

Laut Prof. Dr. Ziegler ist das Jahresbudget des Welternährungsprogramms seit Beginn der Finanz-
krise um mehr als die Hälfte gesenkt worden, es liege nur noch bei 2,8 Milliarden. Pro Jahr und 
weltweit. Äthiopien, Somalia und Kenia haben heute keine Nahrungsmittelnotvorräte mehr. Nicht 
einmal für genug Bewässerung reicht es. Das ist das gleiche Äthiopien, welches vom IWF genüss-
lich zum Ausverkauf seiner Nahrungsmittelnotvorräte gezwungen worden war. 
Damit in der akuten Hungerkrise des Jahres 2011 in den in diesem Abschnitt genannten Ländern 
niemand verhungern muss, hatte das Welternährungsprogramm 180,- Millionen € zusätzlich an 
Spenden gefordert, es kamen jedoch bis zum damaligen Interview nur 58,- Millionen € zusammen.
Im Vergleich dazu eine Soffin mit 480,- Mrd. € und ein ESM mit erst einmal abrufbaren 1.500,- 
Mrd. € (siehe Abschnitt IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden), der auch noch selbst ohne 
weitere Zustimmung jeglichen nationalen Parlaments über die beliebige Erhöhung seiner eigenen 
Mittel entscheiden können soll. 
Würde man die Höhe der zum Zeitpunkt des Interviews vom WFP geforderten Geldmittel für 
Äthiopien, Somalia und Kenia definieren als eine Hungerkatastropheneinheit, so ließen sich mit den 
Geldmitteln, welche man EFSF und ESM erst einmal zur Verfügung stellen will, 
(2.100.000.000.000 / 180.000.000 =) 11.666,67  Hungerkatastropheneinheiten bewältigen. Anders 
gesagt, wer den ESM geschehen lässt, nimmt hin, dass die Menschen bzgl. der nächsten 11.666,67  
Hungerkatastropheneinheiten ohne Hilfe dastehen, weil das Geld schon vom ESM gebraucht wird, 
falls, was unwahrscheinlich ist, der ESM sich nicht noch die eine oder andere Erhöhung genehmigt, 
wodurch entsprechend mehr Geld für die Hungernden fehlen würde. Das deutsche Bundesverfas-
sungsgericht entscheidet im Rahmen dieser Verfassungsbeschwerden wieder einmal indirekt mit 
den Erhalt des Potentials zur Bewahrung von Millionen Menschenleben.
Dazu kommen ESM-Vertrag, Fiskalpakt, EFSF-Rahmenvertrag und an diese anknüpfende EU-
Verordnungen (Abschnitte V.3 bis V.7 und VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden), alle primär zur 
Förderung der Finanzstabilität, also der Absicherung von Großbanken gegenüber wirklich jedem 
Risiko, gestützt werden könnten, bis nahezu alles diesen Banken gehören würde. Und dazu noch 
Auflagen mit der Strenge der Praxis des IWF.
Und wie Prof. Dr. Ziegler im Interview und in seiner Rede ausführt, erfährt durch die Finanzkrise 
die Spekulation mit Nahrungsmitteln einen neuen Boom.

XI.19 noch mehr Bankenrettung nach „Stresstests“ oder „Belastungstests“
Die Rede „Global Risks Are Rising, But There Is a Path to Recovery“ von Christine Lagarde, der 
Geschäftsführenden Direktorin des IWF, vom 27.08.2011 enthüllt, dass der IWF fordert, dass die 
Banken, welche laut einem solchen Stresstest mehr Kapital benötigen, erst versuchen müssen, sich 
dieses (im Wege einer Kapitalerhöhung) auf dem privatwirtschaftlichen Kapitalmarkt zu besorgen. 
Und soweit das nicht gelingt, fordert der IWF eine Kapitalerhöhung auf Kosten der Steuerzahler:
„The most efficient solution would be mandatory substantial recapitalization—seeking private 
resources first, but using public funds if necessary.“
Frau Lagarde will dies über den EFSF oder über eine andere europaweite Finanzierung (also über 
den ESM) bewerkstelligen; es ist offensichtlich die Verwendung des ESM geplant, weil dieser 
selbst über die Erhöhung seines Kapitals entscheiden könnte, anders als der EFSF.
http://www.imf.org/external/np/speeches/2011/082711.htm

Laut dem Artikel „Euro-Zone Rifts“ des Spiegels vom 30.08.2011 haben die deutsche Bundesregie- 
rung und die EU-Kommission Frau Lagardes Forderung erst einmal abgelehnt, weil sie derzeit kei- 
nen weiteren Rekapitalisierungsbedarf der Banken sähen über die Maßnahmen hinaus, welche be- 
reits nach dem letzten Stresstest erfolgt seien.
http://www.spiegel.de/international/business/0,1518,783306,00.html



Das Dementi der deutschen Bundesregierung und der EU scheint jedoch wenig glaubhaft angesichts 
der Erklärung zum Gipfel vom 21.07.2011, wonach in Zusammenhang mit den Stresstests „die 
Mitgliedsstaaten für ihre Banken angemessene Auffang-Mechanismen vorsehen werden“ (Abschnitt 
III.22 dieser Verfassungsbeschwerden), und angesichts der Aufnahme von Darlehen zum Weiter-
verschenken an Banken in EFSF + ESM.

XI.20 Grenzen der „Finanzstabilität“ (Bankenrettung) im Lichte des Urteils vom 07.09.2011 und 
weitere Präzisierung anhand des Interviews von Herrn BVR Prof. Dr. Huber in der Süddeutschen 
Zeitung vom 19.09.2011

Das Bundesverfassungsgericht hat im Urteil vom 07.09.2011 einige Grundsätze erkennen lassen, 
welche für die Beurteilung des ESM von Bedeutung sind. 
Demnach sind „pauschale“, in ihren Auswirkungen nicht begrenzte, Bürgschafts- und Leistungs-
ermächtigungen grundgesetzwidrig (Rn. 127). Daher dürfen (Rn. 128) „keine dauerhaften völker-
vertragsrechtlichen Mechanismen begründet werden, die auf eine Haftungsübernahme für Willens-
entscheidungen anderer Staaten hinauslaufen, vor allem, wenn sie mit schwer kalkulierbaren Folge-
wirkungen verbunden sind.“ 
Das Tatbestandsmerkmal der Dauerhaftigkeit ist beim ESM erfüllt, denn  beim ESM ist kein Ende 
vorgesehen, bis zu welchem letztmals Finanzhilfen gegeben werden dürften. 
Da der ESM laut seinem Vertrag (Abschnitt IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden) eigenständig, 
ohne Zustimmung der nationalen Parlamente, über die Erhöhung seines Kapitals entscheiden 
würde, ist beim ESM-Vertrag eine „pauschale“ Ermächtigung gegeben. Das ließe sich auch nicht 
eingrenzen durch eine etwaige Auflage des Bundesverfassungsgerichts, dass ohne vorherige 
konstitutive Zustimmung des Bundestags, der deutsche Bundesfinanzminister im ESM-
Gouverneursrat gegen jede Kapitalerhöhung und gegen jeden Kapitalabruf des ESM stimmen 
müsste, wenngleich Art. 5 Abs. 6 lit. b+c ESM-Vertrag für diese Beschlüsse Einvernehmlichkeit 
(Art. 4 Abs. 3 ESM-Vertrag) vorschreibt. Denn nach Art. 5 Abs. 6 lit. m ESM-Vertrag könnte der 
Gouverneursrat alle seine Befugnisse an das Direktorium geben, welches der Bundesfinanzminister 
mit jeder beliebigen hinreichend finanzkundigen Person besetzen könnte, z. B. auch eine im Rah-
men sanktionsbewehrter Empfehlungen oder Auflagen aus anderen Mechanismen vorgegebenen 
Person. Nun könnte das Bundesverfassungsgericht den ESM-Vertrag auch so auslegen, dass weder 
der deutsche Bundesfinanzminister noch der Bundestag der Übertragung von Befugnissen des 
ESM-Gouverneursrats auf das ESM-Direktorium zustimmen dürfte. Aber auch das würde nicht 
reichen, um zu verhindern, dass der ESM außer Kontrolle gerät. Denn das deutsche Stimmrecht im 
ESM würde ausgesetzt gem. Art. 4 Abs. 7 ESM-Vertrag, sobald und solange Deutschland einmal 
seine Einzahlungen auf das Kapital nicht pünktlich leisten würde. Selbst wenn also der Bundestag 
einer Kapitalerhöhung zustimmen würde, und infolge dessen dann auch der deutsche 
Bundesfinanzminister innerhalb des ESM, so wäre im Falle eines deutschen Zahlungsverzugs, 
solange dieser dauern würde, das Stimmrecht ausgesetzt, und könnten ohne Möglichkeit eines 
deutschen Vetos (Art. 4 Abs. 3+7 ESM-Vertrag) in der Zeit beliebig viele und beliebig hohe weitere 
Kapitalerhöhungen beschlossen werden, an welche Deutschland gebunden wäre. In der Zeit wären 
noch so viele Abstimmungen des Bundestags mit „nein“ wirkungslos auf den ESM, solange die 
Bundesregierung dieses „nein“ wegen ihrer Stimmrechtsaussetzung nicht zur Geltung bringen 
könnte. Und die Reichweite verfassungskonform einschränkender Auslegungen in Urteilen des 
Bundesverfassungsgerichts geht immer nur soweit, wie es das Handeln der deutschen Regierung 
oder des deutschen Parlaments betrifft.
Für die Beschlüsse über Kapitalabrufe wäre außerdem gem. Art. 9 ESM-Vertrag von vornherein 
allein das Direktorium zuständig. Zur Sicherung der jederzeitigen Liquidität des ESM müssten die 
Staaten dabei innerhalb von 7 Tagen nach Beschluss allein des Geschäftsführenden Direktors ein-
zahlen (Art. 9 Abs. 3 ESM-Vertrag), wenn das Kapital unter den in Art. 8 Abs. 2 ESM-Vertrag 



genannten Betrag (anfangs 80,- Mrd. €) fällt, innerhalb einer vom Direktorium zu beschließenden 
Frist. Bei nur 7 Tagen Frist kann schon durch ein Wochenende dazwischen, Postlaufzeiten und 
Bearbeitungszeiten bei Kreditinstituten sehr leicht eine Verzögerung eintreten, welche zur 
sofortigen Stimmrechtsaussetzung führen würde. Damit hätten es die für ihr Stimmverhalten nicht 
an Weisungen des Gouverneursrats gebundenen und damit auch nicht indirekt auf Weisungen des 
Bundestags oder anderer nationaler Parlamente der Mitgliedsstaaten verpflichtbaren  Direktoren, 
ebenso wie die Kreditinstitute, über welche die Einzahlungen in den ESM abgewickelt würden, 
jederzeit in der Hand, einzelne Staaten gezielt mit hohen und zugleich kurzfristigen Kapitalabrufen 
zu überfordern bzw. Einzahlungen verzögert umzusetzen, um automatische Stimmrechtsaussetzun- 
gen herbeizuführen.

„Unbestimmte haushaltspolitische Ermächtigungen“ sind nach Rn. 125 des Urteils verfassungs-
widrig, kämen in ihrer Wirkung einer Entäußerung der Haushaltshoheit (und damit einer Verletzung 
von Art. 38 GG) gleich. Das ist beim ESM-Vertrag gegeben; siehe die Erläuterungen in diesem 
Abschnitt dieser Verfassungsbeschwerden zu pauschalen finanziellen Ermächtigungen.

Nach Rn. 135 des Urteils vom 07.09.2011 ergibt sich auf Grund des Demokratieprinzips, solange 
Gewährleistungsübernahmen  nicht bereits betragsmäßig unbegrenzt (und damit nach Rn. 125 
verfassungswidrig) sind, nur insoweit eine Obergrenze, wie im Eintrittsfall die Gewährleistungen 
sich so auswirken würden, dass die Haushaltsautonomie „für einen nennenswerten Zeitraum“ 
„praktisch vollständig leer liefe“. 
Wie oben in diesem Abschnitt dargelegt, ist der ESM-Vertrag  betragsmäßig auch im Wege der 
verfassungsgemäß einschränkenden Auslegung nicht eingrenzbar, und ist die Zustimmung zu 
diesem allein schon deshalb zu untersagen.

Für den Fall, dass Kredit- oder Bürgschaftsermächtigungen auf konkrete Beträge begrenzt sind, 
lässt sich aus dem Demokratieprinzip (Art. 20 Abs. 1+2 GG) nach Rn. 135 des Urteils kein fester 
Betrag als verfassungsmäßige Grenze ableiten. Die Einschränkung der Haushaltsautonomie allein 
reicht nach Rn. 135 des Urteils  für eine Verletzung des Demokratieprinzips nicht aus. Es kommt 
nach Rn. 135 auch nicht auf das Zahlenverhältnis zwischen den Gewährleistungsermächtigungen 
und den größten Haushaltstiteln eines Jahres an. Auch Folgen solcher durch den Bundestag 
eingewilligten Gewährleistungen wie Steuererhöhungen, Kürzungen anderer Staatsausgaben und 
Erhöhungen des Zinssatzes, den Deutschland auf seine Schulden zahlen muss, wären hinzunehmen, 
solange diese Lasten „noch refinanzierbar“ wären für Deutschland. Wenn eine Refinanzierung der 
Lasten nicht mehr in vollem Umfang möglich wäre, würde das bedeuten, dass Deutschland nicht 
mehr in der Lage wäre, alle seine Schulden pünktlich zu bedienen. Das wäre nichts anderes als ein 
Staatsbankrott. Die Übernahme von Gewährleistungen in einer solchen Höhe, dass Deutschland 
dadurch in den Staatsbankrott geraten würde, wäre also unvereinbar mit Art. 20 Abs. 1+2 GG. 

Das Urteil vom 07.09.2011 hat aber noch nicht entschieden, wo insbesondere soziale universelle 
Menschenrechte (i. V. m. Art. 1 Abs. 1+2 GG, Art. 25 GG, Art. 38 GG) sowie die Grundrechte auf 
die unantastbare Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG), auf Eigentum (Art. 14 GG) und Gleich-
heitsgrundsatz (Art. 3 GG) sowie das Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG) die Grenze ziehen. Es 
wurden allein die Kriterien einer Quantifizierung näher gebracht, welche sich allein aus dem grund-
rechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG) und aus dem Demokratieprinzip (Art. 20 Abs. 1+2 GG) 
ergeben; siehe hierzu auch Abschnitt III.7 dieser Verfassungsbeschwerden.

Zur Höhe der Beweisanforderungen sagt Rn. 102 bzgl. des Leerlaufens der Haushaltsautonomie:
„Die abwehrrechtliche Dimension des Art. 38 Abs 1 GG kommt daher in Konstellationen zum 
Tragen, in denen offensichtlich die Gefahr besteht, dass die Kompetenzen des gegenwärtigen oder 
künftigen Bundestages auf eine Art und Weise ausgehöhlt werden, die eine parlamentarische 
Repräsentation des Volkswillens, gerichtet auf die Verwirklichung des politischen Willens der 



Bürger, rechtlich oder praktisch unmöglich macht.“
Die offensichtliche Gefahr des Leerlaufens der Haushaltsautonomie auf Grund der fehlenden 
betragsmäßigen Eingegrenztheit des ESM, welcher sich selbst sein Kapital erhöhen und dieses 
jederzeit völlig überraschend kurzfristig abrufen kann, wurde bereits in diesem Abschnitt dargelegt.
Die Haushaltsautonomie würde durch Art. 136 Abs. 3 AEUV jedoch auch leer laufen durch das 
Ungleichgewichtsverfahren, dessen Sanktionsbewehrung sich auf Art. 9 S.1 Fiskalpakt, die beiden 
EU-Verordnungen zum Ungleichgewichtsverfahren und auf Art. 6 Abs. 1 von EU-Verordnung 
2011/385 (COD) stützen würde (Abschnitte III.14, V.5 und V.7, VI.1.1 und VI.2.1 dieser 
Verfassungsbeschwerden). Diesem würde Deutschland auf Grund seiner Exportüberschüsse nicht 
entgehen können. Damit bekäme die Kommission die Macht, sanktionsbewehrte Empfehlungen 
gegenüber Deutschland zu allen Fragen der Lohn-, Wirtschafts- und Finanzpolitik zu machen. Zu 
allen Fragen der Finanzpolitik – das allein ist bereits ein Leerlaufen der Haushaltsautonomie und 
würde „eine parlamentarische Repräsentation des Volkswillens, gerichtet auf die Verwirklichung 
des politischen Willens der Bürger“, soweit Entscheidungen des Bundestags mit Einnahmen oder 
Ausgaben verbunden wären, im Umfang der Einmischung der Kommission „praktisch unmöglich“ 
machen.
Und wollte Deutschland seine Exportüberschüsse so weit reduzieren, wie es nötig wäre, um nicht 
ins Ungleichgewichtsverfahren zu müssen, dann würde sein BIP einbrechen. Deutschland gehört zu 
den Ländern weltweit mit den größten Exportüberschüssen, sein BIP beruht in erheblichem Umfang 
auf produzierendem Gewerbe und Handel. Dadurch würde es dem Gesamtschuldenkriterium und 
durch die zusammen mit dem BIP weg brechenden Steuereinnahmen auch dem präventiven und 
dem Defizitkriterium des Stabilitäts- und Wachstumspaktes nicht mehr genügen können, und würde 
durch die weg brechenden Steuereinnahmen in akute Liquiditätsprobleme kommen, sodass es in 
den Mühlen des ESM landen würde, und wenn es zur Beantragung von Finanzhilfen des ESM 
durch eine sanktionsbewehrte Empfehlung der Kommission gezwungen werden müsste.

Das Urteil vom 07.09.2011 hat nun entschieden, dass die Summe des deutschen Betrags für die 
Griechenlandhilfe und des damaligen deutschen Betrags für die EFSF noch verfassungsgemäß sei, 
weil damit die aus Art. 38 GG folgende Haushaltsautonomie noch gewahrt sei (Rn. 135). Dabei 
machte es die Auflage (Leitsatz 3 b, Rn. 139 und 141), dass jede Bewilligung von größeren Finanz-
hilfen im Einzelnen mindestens vom Haushaltsausschuss des Bundestags bewilligt werden muss. 
Dabei hat das Gericht den deutschen Anteil an der  Griechenlandhilfe nicht als größere Finanzhilfe 
angesehen (Rn. 139), wohl aber den zur EFSF (Rn. 141). Angesichts der Zahlenverhältnisse dürfte 
das ebenso für den EFSM gelten, zu welchem Deutschland nur seinen Anteil an insgesamt 60,- 
Mrd. € beiträgt. Das ist jetzt so entschieden bzgl. der Beträge für Griechenlandhilfe und dem Stand 
des Euro-Rettungsschirms bis zum 07.09.2011, also vor Änderung von EFSF und StabMechG 
entsprechend den Beschlüssen des Gipfels vom 21.07.2011. Das hindert aber in keiner Weise daran, 
nun eine umfassendere Betrachtung vorzunehmen.
Es fällt beim Urteil vom 07.09.2011 vor allem auf, dass dabei in die betragsmäßige Betrachtung der 
deutschen Ermächtigungen für die Soffin von bis zu 480,- Mrd. € nicht einbezogen worden sind.
Das Urteil vom 07.09.2011 ging offensichtlich noch davon aus, dass es primär um Hilfen für 
Staaten der Eurozone mit Liquiditätsproblemen gehen würde. In den hier vorliegenden 
Verfassungsbeschwerden wird hingegen bewiesen, dass die Soffin, bei welcher es unstreitig um 
Bankenrettung geht, in die Betrachtung mit einzubeziehen ist. Denn beim europäischen 
Finanzierungsmechanismus, ebenso wie bei beim Fiskalpakt und den auf diesen aufbauenden EU-
Verordnungen  die Stärkung des Finanzsektors („Finanzstabilität“) im Vordergrund steht. Die 
Definition der „Finanzstabilität“ wird in Abschnitt III.15 dieser Verfassungsbeschwerden bewiesen. 
Dass die „Finanzstabilität“ bei all diesen Mechanismen wichtiger ist als etwa der Stabilitäts- und 
Wachstumspakt, die Ungleichgewichtsverfahren oder die Verhinderung von Staatsbankrotten, 
beweisen die Erklärung zum Gipfel vom 21.07.2011 (Abschnitt III.22 dieser 
Verfassungsbeschwerden) und die EU-Verordnung 2011/385 (COD). Die Erklärung vom 



21.07.2011 beweist aber auch, dass bei entsprechendem Bedarf der Großbanken es bei allen diesen 
Mechanismen billigend in Kauf genommen würde, wenn alle Maastricht-Kriterien verletzt würden, 
und wenn Staaten wegen des Geldhungers von Großbanken ins Staateninsolvenzverfahren geraten 
würden. Der Bedarf von Banken, ob nun über präventive Bankenrettungsfonds, über bei Stresstests 
oder Basel III-Überprüfungen entdecktem Rekapitalisierungsbedarf, über Bereicherung von 
Großbanken durch Ankauf von Staatsanleihen durch  EFSF bzw. ESM zu überhöhten Preisen auf 
dem Sekundärmarkt (Abschnitt III.22 dieser Verfassungsbeschwerden), sind dem 
Bundesverfassungsgericht am 07.09.2011 ebenso wenig bekannt gewesen wie das Gutachten des 
wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums (Abschnitte IV.6.8, XI.4, XI.5 und 
XI.9 dieser Verfassungsbeschwerden).
Dass die deutschen Anteile an Griechenlandhilfe, EFSM und EFSF (mit Stand des EFSF am 07.09. 
2011) zusammen von ihrem Gesamtbetrag her noch mit der in Art. 38 GG verankerten Haushalts-
autonomie konform sind, wird zutreffend sein. Aus Sicht des damaligen Kenntnisstands des 
Bundesverfassungsgerichts konnte das eine mögliche Entscheidung sein. Nachdem aber mit den 
hier vorligenden Verfassungsbeschwerden die primäre Ausrichtung all dieser Mechanismen auf die 
„Finanzstabilität“ und damit gerade eben nicht auf die Stabilität der Staatsfinanzen irgendeines 
Staates, nicht auf die Geldwertstabilität oder die Wechselkursstabilität des Euro, und ebenfalls nicht 
auf die politische Stabilität der Mitgliedsstaaten oder der EU, nachgewiesen ist, bleibt kein Raum 
mehr dafür, die Soffin bei der betragsmäßigen Betrachtung außen vor zu lassen.
Und mit der Summe der Ermächtigungen von Soffin, Griechenlandhilfe, EFSM und bisheriger 
EFSF ist offensichtlich der Spielraum, den Art. 38 GG für solche Mechanismen lässt, ausgeschöpft.

Für die betragsmäßige Betrachtung ist darüber hinaus von entscheidender Bedeutung, dass das 
Rangverhältnis der Rechtsordnungen über die Rechtsverdrängung, anders als bei Art. 31 GG nicht 
über die Rechtsvernichtung, entscheidet. So begrüßenswert die Bestätigung des Vorrangs der 
grundrechtsgleichen Rechte des Grundgesetzes vor dem gesamten EU-Recht durch das Urteil vom 
07.09.2011 ist (siehe Abschnitt VII.5 dieser Verfassungsbeschwerden), so lässt sich daraus jedoch 
keine Rechtsvernichtung zu Lasten von Art. 125 AEUV konstruieren. Der Spielraum, den Art. 38 
GG zur Einschränkung des seinem Wortlaut nach uneingeschränkten Bail-Out-Verbots des Art. 125 
AEUV lässt, geht nur so weit, wie dies notwendig ist, damit durch die Erfüllung des Art. 125 
AEUV nicht Art. 38 GG verletzt wird. Soweit die Erfüllung von Art. 125 AEUV möglich ist, ohne 
dabei Art. 38 GG zu verletzen, müssen beide Vorschriften gleichzeitig erfüllt werden.  

Weitere Erkenntnisse zur Quantifizierung der mit dem Grundgesetz maximal zulässigen deutschen 
Bürgschaften für die Schulden anderer Staaten ergeben sich aus dem am 19.09.2011 
veröffentlichten Interview „keine europäische Wirtschaftsregierung ohne Änderung des 
Grundgesetzes“ der Süddeutschen Zeitung. Dort stellte Herr BVR Prof. Dr. Peter Michael Huber 
seine Auffassung klar, dass die Obergrenze zwar grundsätzlich nicht starr sei, dass sie aber auch 
nicht endlos weit über den 170,- Mrd. € für Griechenlandhilfe und EFSF liegen dürfe. Und es 
spreche einiges dafür, dass sie nicht so hoch sein dürfe, dass sie einen gesamten Staatshaushalt 
gefährden könnte. Zu diesem Ergebnis kam Herr  BVR Prof. Dr. Huber noch ohne die 
Berücksichtigung der Erkenntnis, dass es in erster Linie um Bankenrettung („Finanzstabilität“) 
geht, und daher die Soffin rechnerisch in die Betrachtung einzubeziehen ist.

XI.21 Bankenrettungstradition auch beim IWF
Das Buch „Die Chancen der Globalisierung“ (Pantheon-Verlag) von Joseph Stiglitz, einem 
ehemali-gen Chefökonomen und stellvertretenden Vorsitzenden der Weltbank, enthüllt, dass auch 
der IWF tatsächlich mehr der Absicherung von Banken in deren Eigenschaft als Gläubiger der 
Staaten dient statt seiner eigentlichen Aufgabe, für welche er geschaffen wurde, nämlich Staaten bei 
Liquiditäts- enpässen mit Krediten zu helfen. 



Auf S. 272 sagt er:
„Bei Krisen gewährte der IWF zahlungsunfähig gewordenen Schuldnerländern im Rahmen eines so 
genannten Beistandspaktes (bail-out) Kredite – aber das Geld kam letztlich nicht dem Land, 
sondern den westlichen Gläubigerbanken zugute, deren Forderungen damit abgedeckt wurden. 
Sowohl in Ostasien als auch in Lateinamerika dienten die Stützungskredite dazu, ausländische 
Gläubiger zu befriedigen, die damit von der Notwendigkeit befreit wurden, die Kosten für den 
Ausfall ihrer leicht-fertig vergebenen Kredite zu tragen. In einigen Fällen haben Regierungen sogar 
private Verbindlich-keiten übernommen und damit private Risiken faktisch sozialisiert. Sie halfen 
den Kreditgebern aus der Klemme, doch das Geld des IWF war kein Geschenk, sondern nur ein 
weiterer Kredit – und das Entwicklungsland musste dafür aufkommen. Tatsächlich zahlten die 
Steuerzahler des armen Landes für die unsolide Kreditvergabepolitik der reichen Länder.“

Die Parallelen zu Griechenland (siehe insbesondere Abschnitt XI.4 dieser 
Verfassungsbeschwerden) und zur Rekapitalisierung von Banken aus Steuermitteln im Rahmen  
von EFSF und ESM 
(Abschnitte III.22, IV.3.2 und IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden) sind offenkundig.

Auf S. 58 sagt Stiglitz in einem Abschnitt über die Asienkrise:
„Kritiker des IWF behaupten, seine Auflagen dienten eigentlich nicht dem Zweck, die Länder vor 
einer Rezession zu schützen, sondern die Interessen der Kreditgeber zu wahren. Dahinter stehe die 
Absicht, möglichst rasch die Devisenreserven wiederaufzufüllen, damit die Forderungen der inter-
nationalen Gläubiger erfüllt werden können.“

Das Ausmaß der Einseitigkeit des IWF zu Gunsten der Gläubiger zeigt Stiglitz auch an Äthiopien 
auf, wo der IWF für die Frage der Beurteilung, ob der Haushalt ausgeglichen sei, die 
Auslandshilfen nicht als Einnahmen gezählt hat (S. 66). Infolgedessen traute sich die äthiopische 
Regierung nicht, diese entsprechend der Zwecke, für welche sie gegeben worden waren, 
auszugeben, sondern fügte diese Auslandshilfen zweckentfremdend den Währungsreserven hinzu, 
sodass die Möglichkeit offen gehalten wurde, sie später zur Zahlung an die Gläubiger des Landes zu 
verwenden. Der IWF ist also im Verdacht, mindestens ein Land rechtswidrig zur 
Zweckentfremdung von Entwicklungshilfe-geldern gezwungen zu haben. Ob und wenn ja, welche 
Straftatbestände damit erfüllt sein mögen, braucht an dieser Stelle nicht geklärt zu werden. Es sei 
jedoch ergänzend auf die Betrugsvorwürfe Davison Budhoos gegen den IWF zu Lasten Trinidad 
und Tobagos verwiesen (Abschnitt IV.5.7 dieser Verfassungsbeschwerden).

Auf S. 279 zeigt Stiglitz am Beispiel Argentiniens auf, dass dieses in seiner akuten Schuldenkrise 
vor der Wahl stand, ob es neue IWF-Kredite aufnimmt, nur um damit alte IWF-Kredite zu tilgen. 
Das Geld wäre also nur von einem IWF-Konto auf ein anderes geflossen. Argentinien hätte aber 
dafür wieder zusätzliche Auflagen vom IWF erhalten, welche die Rezession (und damit den auf die 
Schulden zu zahlenden Zinssatz, Anmerkung der Beschwerdeführerin) noch verschärft hätte. 
Argentinien gelang es damals tatsächlich, vom IWF einen teilweisen Schuldenerlass zu erhalten, die 
neuen Auflagen des IWF abzulehnen, im Gegenzug zur Rückzahlung seiner restlichen Schulden an 
den IWF. Der IWF hatte Argentinien zuvor schon zur Privatisierung seiner gesetzlichen Rentenver- 
sicherung und zur Erhöhung der Preise für Wasser und Strom gezwungen (S. 278). 
Argentinien hatte die Erfahrung gemacht, dass der IWF den Staatsbankrott des Landes absichtlich 
in die Länge zog, um vorher noch möglichst viele Auflagen durchsetzen zu können (S. 281):
„Sobald sich Argentinien auf eine bestimmte Forderung einließ, stellte der IWF neue Forderungen, 
um Argentiniens Agonie in die Länge zu ziehen und die Einstellung des Schuldendienstes so kost- 
spielig wie möglich zu machen.“

Die Einseitigkeit des IWF zeigt Stiglitz auch auf S. 279-280 auf:
„Ein ehemaliger IWF-Mitarbeiter erklärte, seine Institution nehme lediglich die gemeinsamen Inter-



essen der Gläubiger wahr (von denen der IWF der größte war), und diese liefen darauf hinaus, 
Furcht vor einem Bankrott einzuflößen. Der IWF wollte, dass jedes souveräne Land, das erwägt, 
seine Zahlungsunfähigkeit zu erklären, lange und intensiv darüber nachdenkt, bevor es diesen 
Schritt geht. Kein Gerichtshof kann ein souveränes Land zwingen, seine Zahlungsverpflichtungen 
zu erfül-len; in der Regel gibt es gar keine oder nur wenige Vermögenswerte, die beschlagnahmt 
werden können (im Unterschied zu privaten Insolvenzen, bei denen Gläubiger ein Unternehmen 
oder als Sicherheit dienende Gegenstände liquidieren dürfen). Nur Furcht trieb zur Rückzahlung an; 
ohne Furcht würden Kredite nicht getilgt, der Markt für Schuldtitel staatlicher Kreditnehmer 
schlicht aus-trocknen.“

Die Angst vor Abgeschnittenheit vom Kapitalmarkt zeigt sich laut Stiglitz besonders drastisch in 
Moldawien, wo ¾ des Staatshaushalts in den Schuldendienst fließen (S. 281).

In Botswana setzte der IWF die Erhöhung des Zinssatzes in der Privatwirtschaft auf 60% durch.
Siehe deutsche Übersetzung eines Interviews von Emperor's Clothes mit Prof. Dr. Michel Chossu-
dovsky: http://notgroschen.blogspot.com/2012/01/internationaler-wahrungsfonds-iwf-und.html

Das extremste Beispiel von Einseitigkeit des IWF auf Seiten der Gläubiger ereignete sich 1992 in 
Brasilien, wo der IWF darauf bestand, dass sich dessen Regierung erst mit den großen privaten 
Gläubigern einigte, bevor ein IWF-Kredit in Betracht kam – also das, was in Art. 12 ESM-Vertrag 
erstmals im Primärrecht einer internationalen Organisation verankert werden soll. Das hatte in 
Brasilien damals zur Folge, dass die Regierung einer Erhöhung des Zinssatzes von 30% auf 50% 
gegen- über ihren größten privaten Gläubigern einwilligte (S. 192 und Fn. 2, „The Globalization of 
Poverty and the New World Order“, Prof. Dr. Michel Chossudovsky).
In 1999 erzwang der IWF in Zusammenhang mit einem „präventiven“ Kredit eine Erhöhung des 
brasilianischen Leitzinses auf 39%, was zu Schuldzinsen für die brasilianische Wirtschaft zwischen 
50% und 90% und für Privatkredite zwischen 150% und 250% führte. Und Brasilien wurde vom 
IWF dazu veranlasst, mit den Währungsreserven seiner Zentralbank gegen die 
Währungsspekulanten, welche nach der Asienkrise als nächstes u. a. die brasilianische Währung 
herunter zu spekulieren versuchten, dagegen zu halten. So schrumpften die Zentralbankreserven 
von Juli 1998 bis Januar 1999 von 75,- Milliarden $ auf 27,- Milliarden $ (S. 349+350, „The 
Globalization of Poverty and the New World Order“, Prof. Dr. Michel Chossudovsky). Schließlich 
wurde am 13.01.1999 noch ein Vertrauter des Milliardärs und Spekulanten George Soros zum Chef 
der brasilianischen Zentralbank gemacht. Was die Kontrolle über Zinssätze und Geldmenge des 
größten Agrarexportlandes und wirtschaftlich mächtigsten Landes Südamerikas in den Händen 
eines der weltgrößten Spekulanten bedeutet, bedarf keiner weiteren Erläuterung.

Als positives Beispiel nennt Stieglitz Rußland, welches schon 2 Jahre nach seinem in 1998 
souveränitätsschonend bewältigten Staatsbankrott wieder Zugang zu Krediten auf dem Finanzmarkt 
gehabt habe (S. 282), da die Finanzmärkte zukünftige Risiken beurteilten und weniger das 
Verhalten gegenüber den Gläubigern in der Vergangenheit. Dabei spiele vor allem eine Rolle, dass 
der Schuldenschnitt hoch genug sein müsse, damit neue Gläubiger Vertrauen in die Fähigkeit des 
Landes zur Bedienung künftiger Schulden bekämen.
Siehe zum Vergleich auch die Bestätigung des souveränitätsschonend bewältigten deutschen Staats-
bankrotts durch das Waldenfels-Urteil (Abschnitt IV.6.7 dieser Verfassungsbeschwerden).

In der Asienkrise hat der IWF sich bzgl. der Kreditauflagen gegenüber den Staaten, welchen der 
damals Kredite gab, direkt von einigen Banken beraten lassen (S. 325, „The Globaliziation of 
Poverty and the New World Order“, Prof. Dr. Michel Chossudovsky“). Darunter waren laut Prof. 
Dr. Chossudovsky u. a. Chase, Bank America, City Group, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Lehman 
Brothers, Morgan Stanley und Salomon Smith Barney, unabhängig von der Frage, welche dieser 
Banken durch Währungsspekulationen mit zur Asienkrise beigetragen gemocht haben.



In 1998 zwang der IWF mehrere Ländern Asiens, darunter Indonesien, zur Lockerung der Kapital- 
verkehrsbeschränkungen incl. der Erleichterung der Währungsspekulation und gleichzeitig zum 
Einsatz großer Mengen der nationalen Währungsreserven, um damit die eigene Währung aufzukau- 
fen in dem Bestreben, damit das Hinterspekulieren der eigenen Währung zu verhindern, wobei 
zumindest die Verschleuderung der Währungsreserven zur Stützung des Wechselkurses dem IWF 
auf internationalen Privatbankenverband IIF empfohlen worden war (S. 325+326, „The 
Globaliziation of Poverty and the New World Order“, Prof. Dr. Michel Chossudovsky“).

1998 gab es sogar eine Initiative einiger der weltgrößten Privatbanken, um ihrer Einflußnahme und 
ihren Insidergeschäften in Zusammenarbeit mit dem IWF ein legales Mäntelchen zu geben. In 
einem „Private Sector Advisory Council“, welches mit Privatbanken besetzt sein sollte, wollten sie 
die Ordnungsmäßigkeit der Arbeit des IWF überwachen, und hätten bei der Gelegenheit 
Insiderwissen in präzedenzlosem Ausmaß geerntet (S. 326, „The Globaliziation of Poverty and the 
New World Order“, Prof. Dr. Michel Chossudovsky“).

In Südkorea wurde die Notenbank umgebaut unter direkter Aufsicht von IWF und Wallstreet-
Banken (S. 328, „The Globaliziation of Poverty and the New World Order“, Prof. Dr. Michel 
Chossudovsky“).

Erheblichen Einfluss hat der IWF auch über formell ehemalige Mitarbeiter wie Prof. Dr. Paul De 
Grauwe, welcher im taz-Interview „Die einzige Chance: ein vereintes Europa“ vom 24.01.2012, 
anders als im WIFO-Gutachten (Abschnitt VI.1.1 dieser Verfassungsbeschwerden) wenigstens als 
solcher kenntlich gemacht wird. In dem Interview fordert er 20% Eigenkapital (statt 9%) für 
Banken – ohne zu sagen, dass das auch den Sinn hat, kleinere Banken vom Markt zu drängen und 
den Staat sich unter iwf-artig strengen Auflagen Geld von  EFSF oder ESM leihen zu lassen zum 
Weiterverschenken an Großbanken. Er benutzt die wirtschaftlichen Ängste der Menschen in 
Europa, um einen Staat EU durchzusetzen mit einer etwas mehr vom Europaparlament kontrollier-
ten Kommission und setzt dafür die Schaffung eines EU-Volks gar als selbstverständliche Option 
voraus. Zu Bestrebungen der EU-Kommission zur zwangsweisen Schaffung eines EU-Volks siehe 
auch Abschnitt XII.10 dieser Verfassungsbeschwerden. Die Bankenaufsicht in der ganzen EU will 
Prof. Dr. De Grauwe nur noch der EZB zuordnen, sagt aber nicht, dass diese über Mario Draghi von 
Goldman Sachs (Abschnitt IV.10 dieser Verfassungsbeschwerden) kontrolliert wird. Goldman 
Sachs bekäme damit präzedenzlose Möglichkeiten zu Insidergeschäften und zur gezielten Ausschal- 
tung von Konkurrenten.
Www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=wu&dig
%2012%2F01%2F24%2Fa0083&cHash=a3cd81232f

XII. der Ausnahmezustand und zu erwartende gewaltsame Durchsetzung der auf Art. 136 Abs. 3 
AEUV aufbauenden Mechanismen
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit den gewichtigen Indizien für die hohe Gewaltbereitschaft zur 
Durchsetzung der iwf-artig streng vorgesehenen Mechanismen. Dafür werden entsprechende 
Beispiele aus der Geschichte des IWF, aus der Öffentlichkeitsarbeit der EU-Kommission in Zusam-
menhang mit dem europäischen Finanzierungsmechanismus sowie die tatsächliche Militarisierung 
und der tatsächliche Einsatz staatlicher Gewalt in zeitlichem Zusammenhang mit dem europäischen 
Finanzierungsmechanismus bzw. mit der Änderung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes zur 
Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung beleuchtet, was insbesondere durch den Zugriff der Kom-
mission auf die Exekutive und Judikative zur Durchsetzung der Empfehlungen aus dem Stabilitäts- 
und Wachstumspakt (Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt) von dringender Aktualität ist.



XII.1 zu erwartender Ausnahmezustände und zu erwartende gewaltsame Niederschlagungen von 
Protesten zur Durchsetzung von IWF-Auflagen (gemessen an den Erfahrungen in Bangla Desh, 
Bolivien, Brasilien,  Nigeria, Peru, Russland, Südkorea, Thailand und Venezuela)
In Südkorea wurden IWF-Auflagen zur Lockerung des Kündigungsschutzes, gegen die es die bis 
dahin größten Streiks in der Geschichte des Landes gab, mittels der Ausrufung des Notstands 
durchgesetzt (“Die Schock-Strategie”, S. 374, Naomi Klein, S. Fischer Verlag).
Brasilien musste auf Grund von IWF-Auflagen die Impfung gegen Masern einstellen. Von den 
Zehntausenden Kindern, die durch die Masernepidemie des Jahres 1984 in Brasilien starben, hätten 
viele überleben können, wären sie vorher geimpft gewesen.
(“Das Imperium der Schande”, S. 70, Prof. Jean Ziegler, Bertelsmann-Verlag)

Thailand musste 1997 auf Grund von IWF-Auflagen hunderte Krankenhäuser und Schulen schlie- 
ßen, die Ausbesserung von Straßen einstellen und die Kredite öffentlicher Banken und Unterneh- 
men kündigen. 
(“Das Imperium der Schande”, S. 87, Prof. Jean Ziegler, Bertelsmann-Verlag)

Der kanadische Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Michel Chossudovsky berichtet in seinem 
Werk „The Globalization of Poverty and the New World Order“ von gewaltsamen Niederschlagun-
gen von Protesten gegen IWF-Auflagen:
-1985 Ausnahmezustand und Entführung der Gewerkschaftsvorsitzenden in Bolivien zur Durchset- 
zung der IWF-Auflagen
-1989 in Venezuela Niederschlagung von Hungerprotesten mit geschätzten 200 Toten in 3 Tagen 
zur Durchsetzung von IWF-Auflagen (S. 19)
-1989 in Nigeria Militäreinsatz gegen protestierende Studenten zur Durchsetzung von IWF-
Auflagen (S. 19)
-1990 in Peru von Regierung Fujimori zwecks Durchsetzung von IWF-Auflagen weitgehende 
Zugeständnisse (z. B. außergerichtliche Erschießungen und Folter) an das Militär sowie teilweise 
Ersatz der lokalen Verwaltung durch das Militär (S. 220)
-1992 in Bangla Desh brutale Unterdrückung von Versammlungen von Textilarbeitern zur Durch- 
stzung von IWF-Auflagen (S. 164)
-1993 in Russland Militäreinsatz incl. Artillerie gegen das Parlament zur Durchsetzung von IWF-
Auflagen (S. 20, 248, 249), dabei insbesondere zur Übernahme der Haushaltsautonomie und der 
Kontrolle über die Notenbank durch die Regierung gegen ein Parlament, welches nicht alle IWF-
Auflagen erfüllen wollte 

XII.2  Rumänien + Ausnahmezustand zur Umstrukuturierung der Finanzverwaltung
Selbst gegenüber Mitgliedsstaaten der EU verlangt der IWF (bzw. die Troika) jetzt schon den 
Ausnahmezustand. So hat er der rumänischen Regierung aufgezwungen, dass diese im 
„Memorandum of Understanding“ vom 05.02.2010 in Tz. 10 zugesagt hat, den Ausnahmezustand 
ab April 2010 auszurufen, um bis Ende Juni 2010 ein Gesetz zur Umstrukturierung der rumänischen 
Finanzverwaltung durchzusetzen. Was kann man mit einer Finanzverwaltung so drastisches 
vorhaben, dass man es mit Gewalt durch-setzen will ? Es kann sich nur um etwas absolut 
verfassungswidriges wie z. B. die komplette Priva-tisierung handeln. 
Gegenüber der Türkei hatte der IWF, wie in Abschnitt IV.5.4 dieser Verfassungsbeschwerden nach-
gewiesen, die Privatisierung des türkischen Bundesamtes für Finanzen gefordert, ohne jeden Aus-
nahmezustand. 
Dass der IWF überhaupt die Möglichkeit zum Ausnahmezustand verlangt, beweist, dass er wesent-
lich drastischeres vorhat, als das, was er von Staaten ohne Ausnahmezustand fordert.



XII.3   Notstand für den IWF in Griechenland  
Laut einem Bericht der Tagesschau aus Juni 2010 hat Griechenland per präsidialem Erlass die 
Lockerung des Kündigungsschutzes beschlossen. Dies ist laut der Tagesschau von der EZB, dem 
IWF und den anderen Euro-Mitgliedsstaaten diktiert worden. Konkret sollen Unternehmen mit 
mehr als 150 Beschäftigten nun pro Monat bis zu 5% statt bisher 2% entlassen dürfen. Und die 
Einstiegsgehälter für Arbeitnehmer unter 25 werden gesenkt.
www.tagesschau.de/wirtschaft/griechenland820.html

Ein Blick in die griechische Verfassung enthüllt, dass Gesetzgebung per präsidialer Verordnung am 
Parlament vorbei nur während eines Notstands im Sinne von Art. 44 der griechischen Verfassung 
möglich ist. Vom Präsidenten beschlossene Notverordnungen sind nach vierzig Tagen dem griechi- 
schen Parlament vorzulegen.

Griechenland ist nach Thailand und Rumänien ein weiterer Beweis dafür, wie skrupellos der IWF 
seine Auflagen durch mißbräuchliche Ausrufung von Notständen durchsetzen lässt.

In den Tz. 3 und 8 seines concluding statement vom 07.06.2010 gegenüber der Eurozone hat der 
IWF  den Abbau von Beschränkungen bzgl. des Arbeitsmarktes und die Flexibilisierung des 
Arbeitsmarktes gefordert. Die Lockerung des Kündigungsschutzes per Notverordnung droht damit 
nachweislich jedem Euro-Mitgliedsstaat, auch Deutschland. 

Laut dem taz-Artikel „Parlament beschließt Reform trotz Streik“ der taz-Ausgabe 10./11.07.2010 
wurde die umstrittene Rentenreform in Griechenland wieder direkt vom Parlament beschlossen. In 
Griechenland scheint zumindest die Verpflichtung aus Art. 44 der griechischen Verfassung, Not-
verordnungen nach max. 40 Tagen dem Parlament vorzulegen, eingehalten zu werden.

XII.4 Putschdrohungen des EU-Kommissionspräsidenten ?
Am Montag, 07.06.2010 wurde die Satzung der EFSF beschlossen und damit die EFSF gegründet. 
Diese schloss noch am gleichen Tag eine Rahmenvereinbarung mit den 16 Staaten der Eurozone ab. 
Am 07.06.2010 veröffentlichte außerdem der IWF sein concluding statement gegenüber der Euro-
zone.
Noch in der gleichen Woche, also in engstem zeitlichem Zusammenhang mit diesen Ereignissen, 
berief EU-Kommissionschef Jose Manuel Barroso ein außerordentliches Briefing mit Gewerk-
schaftsvorsitzenden ein und warnte diese, die Demokratien in Griechenland, Spanien und Portugal 
könnten kollabieren, wenn keine Eilaktionen unternommen würden, um die Schuldenkrise in den 
Griff zu bekommen. Laut Herrn Barroso könnten steigende Zinssätze und auslaufende Geldmittel 
öffentliche Dienstleistungen kollabieren lassen und die betroffenen Staaten zu Opfern von Volks-
aufständen oder Staatsstreichen / Militärputschen werden lassen. Laut einer zeitlich nach dem 
Briefing erfolgten Diskussion mit John Monks, dem Vorsitzenden der europäischen Gewerkschaft 
TUC, am 11.06.2010 darüber, was man für Griechenland, Spanien und Portugal tun könne, sagte 
Barroso, dass diese Länder, wenn sie die Sparpakete nicht ausführen würden, in der Form, wie wir 
sie als Demokratien kennen, einfach verschwinden könnten. Barroso sagte, sie hätten keine Chance, 
das sei eben so.
www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1286480/EU-chief-warns-democracy-disappear-
Greece-Spain-Portugal.html 

Für sich allein betrachtet, könnte man denken, Barroso hätte hier nur mit den Ängsten der heutigen 
Entscheidungsträger von Staaten gespielt, in denen die letzten Diktaturen erst wenige Jahrzehnte 
vorbei sind. 
Seine Worte klingen jedoch wie eine Drohung.



Er könnte damit gemeint haben ein militärisches Eingreifen nach Art. 43 EUV zur militärischen 
Kri-senbewältigung der Schuldenkrise. Es könnte auch in die betreffenden Staaten einmarschiert 
werden mit der Begründung, es handele sich bei nicht pünktlichem Schuldendienst um einen Be-
weis von Staatsscheitern (Art. 42 EUV, EU-Sicherheitsstrategie), oder es handele sich bei unpünk-
tlichen Zahlungen um eine derart gravierende Verletzung des Menschenrechts auf Eigentum der 
Gläubiger, dass im Namen der Werte der EU (Art. 42 EUV, Art. 2 EUV) einmarschiert werden 
müsste. Schließlich könnte auch die Nichterfüllung von Sparpaketen als vom Menschen verursachte 
Katastrophe interpretiert werden, um ganz solidarisch über Art. 222 AEUV einzumarschieren.

Das Supranationalisierungsverbot der GASP (Rn. 255 + 342 des Lissabonurteils) scheint bei der 
EU-Kommission noch nicht hinreichend angekommen zu sein. Selbst wenn man sich auf den Stand- 
punkt stellen würde, die GASP könne ausschließlich Interventionen in Gebiete außerhalb der EU 
meinen, bestünde immer noch die Gefahr des Missbrauchs von Art. 222 AEUV zur Umsetzung der 
Drohungen des EU-Kommissionspräsidenten, denn Art. 222 AEUV steht nicht in der GASP, und 
nicht alle EU-Mitgliedsstaaten haben eine so gut geschützte Verfassungsidentität wie Deutschland.

Er könnte aber auch, wie in Griechenland, Rumänien und Spanien bereits geschehen, den Miss- 
brauch der verfassungsrechtlich normierten Vorschriften zum Ausnahmezustand für iwf-artig streng 
vorgesehenen Mechanismen und die Aufzwingung von Verfassungsänderungen gemeint haben 
(europäischer Finanzierungsmechanismus und über Erwägungsgrund 3 + Art. 6 Abs. 1 EU-Verord-
nung 2011/385 (COD), Ecofin-Rat vom 10.05.2010, Nr. 17 Euro-Gipfel vom 26.10.2011).

Besondere Aktualität haben Barrosos Putschüberlegungen durch Art. 3 Fiskalpakt erhalten, wonach 
die Kommission beliebige Änderungen der Verfassungen der Fiskalpakt-Mitgliedsstaaten vorschla-
gen und sich beliebig die Exekutive und Judikative unterstellen könnte zur Erzwingung der 
gewünschten Verfassungsänderungen gegenüber Legislative und Volk. Von da ist es nur noch ein 
kleiner Schritt bis zur Vollendung der Diktatur.

Nicht einmal Art. 146 GG würde genügen für Schaffung eines Zwischenstatus, welcher einen Über-
gang zur Diktatur erlauben würde, da die Demokratie nicht nur unantastbar ist (Rn. 216+217 des 
Lissa-bon-Urteils), sondern sogar bereits vorverfassungsrechtlich ist und damit selbst im Falle der 
Schaf-fung eines neuen GG nicht zugunsten einer Möglichkeit des Übergangs zur Diktatur 
aufgebbar gemacht werden dürfte.
Das Grundgesetz ist gerade auch zu dem Zweck geschaffen worden, jegliche neue Diktatur zu ver-
hindern. Hätte man die Weimarer Reichsverfassung für sicher genug gehalten zur Sicherung der 
Demokratie und der Menschenrechte, hätte man sich nicht die Mühe gemacht, ein neues Grund-
gesetz zu schaffen mit ausdrücklich einklagbaren Grundrechten, mit einem Friedensgebot (Art. 1 
Abs. 2 GG) und mit einer weit reichenden Ewigkeitsgarantie.
 

XII.5 Ausnahmezustand in Spanien
Laut dem taz-Artikel „Portugal und Spanien wehren sich gegen Rettungsschirm“ vom 27./28.11. 
2010 vertritt die spanische Regierung die Auffassung, es gebe „kein Szenario“, wonach Spanien 
Hilfen aus dem Euro-Rettungsschirm in Anspruch nehmen müsste. Nach dem taz-Artikel „Euro- 
Spekulanten verlieren Wette“ vom 03.12.2010 müssen Spanien und Italien jedoch in 2011 zusam-
men 500,- Mrd. € auf den Kapitalmärkten aufnehmen zur Ablösung alter Kredite und zur Deckung 
laufender Ausgaben – was für Spekuationen gegen Spaniens Kreditwürdigkeit und damit zum An- 
stieg des von Spanien zu zahlenden Zinssatzes führen dürfte. Eine der Maßnahmen, um liquide zu 
bleiben, ist in Spanien der Verkauf von 49% der Anteile an den wichtigsten Flughäfen. Als Fluglot- 
sen dagegen gestreikt haben, wurde Anfang Dezember 2010 daraufhin der Notstand ausgerufen, 
wurde in dessen Rahmen das Militär gegen die Streikenden eingesetzt, und wird Strafrecht entspre-
chend dem Kriegsrecht auf die Streikenden angewendet. 



(Artikel „Spanien: Alarmzustand ausgerufen zur gewaltsamen Niederschlagung eines Streiks“ vom 
05.12 .2010 von www.trueten.de) 
Das angewendete Notstandsrecht stammt aus der faschistischen Franco-Diktatur, auch wenn diese 
Vorschriften seitdem etwas modifiziert wurden. Am 09.12.2010 hat der spanische Regierungschef 
vor dem Parlament die Ausrufung des Ausnahmezustands in vollem Umfang verteidigt. Am 10.12. 
2010 berichtete Spanien-over-Blog, dass den streikenden Fluglotsen die Verurteilung im Schnell-
verfahren nach Militärrecht zu Gefängnisstrafen und sogar der Einzug ihres Vermögens droht, wie 
man es in Deutschland eher bei größeren Drogengangstern, nicht aber bei Streikenden kennt. Die 
Brutalität gegen die Fluglotsen scheint als Ablenkung gedacht zu sein von der Streichung des spani-
schen ALG 2 (bisher 426,- € / Monat), wodurch natürlich mit Protesten hungernder Langzeitarbeits-
loser in Spanien zu rechnen ist – dafür vermutlich auch das Militär, denn gegenüber den Fluglotsen 
wäre so ein Schritt genauso überdimensioniert wie der Wasserwerfereinsatz auf Kinderaugen in 
Stuttgart vom 30.09.2010.
In Spanien vollzieht sich derzeit, in dem Bestreben, den Leiden der Auflagen des europäischen Fi-
nanzierungsmechanismus zu entgehen, eine drastische antizipative Vorwegnahme zu erwartender 
drakonischer Auflagen von IWF und EU-Kommission. Das Land zerstört sich sozial und demokra- 
tisch derzeit selbst. Zugleich ist die Überantwortung der Langzeitarbeitslosen in Spanien an den 
Hungertod eine noch drastischere Übererfüllung als in Deutschland bzgl. der rechtlich unverbindli-
chen abschließenden Stellungnahme des IWF vom 07.06.2010 im Rahmen der Artikel-IV-Konsul-
tationen mit der Eurozone, in welcher der IWF explizit nur die Verringerung der Anreize, nicht zu 
arbeiten, empfohlen hatte.
Die aktuellen Ereignisse in Spanien sind außerdem ein weiteres gewichtiges Indiz dafür, dass es 
dem IWF in Tz. 16 seiner abschließenden Stellungnahme vom 07.06.2010 gegenüber der Eurozone  
um einen Weg zur Ausrufung des Ausnahmezustands gegangen ist – auch wenn das nun über einen 
anderen Weg als über die Instrumentalisierung des European Systemic Risk Board  für Spanien 
zustande gekommen ist.
Noch eindeutiger ist nun geklärt, dass die gegenüber europäischen Gewerkschaftsfunktionären im 
Juni 2010 von EU-Kommissionpräsident Jose Manuel Barroso geäußerten Überlegungen zum Über- 
gang zur Diktatur für Spanien, Portugal und Griechenland tatsächlich eine ernst gemeinte Drohung 
mit dem Staatsstreich gewesen sein muss, die bis jetzt teilweise in die Realität umgesetzt worden 
ist.

Wie die Beschwerdeführerin durch Interview mit einem Aktivisten der spanischen Demokratie- 
bewegung „Democracia Real Ya“ erfahren hat, ist der Ausnahmezustand in Spanien im Januar 2011 
wieder aufgehoben worden. Vor Zustimmung zu ESM-Vertrag, ohne EU-Verordnung 2011/385 
( COD) und  Art. 136 Abs. 3 AEUV gibt es ja auch keine Grundlage zur notfalls gewaltsamen 
Durchsetzung aller auf Art. 136 Abs. 3 AEUV gestützten Auflagen und Empfehlungen, sodass man 
in Spanien auf Gesetze aus der Franco-Zeit zurückgreifen musste.

XII.6 Schritte in Deutschland in Richtung Ausnahmezustand; Gewalt in engstem zeitlichem 
Zusammenhang mit der EU-Wirtschaftsregierung
Dieser Abschnitt soll darlegen, dass auch in Deutschland der Ausnahmezustand und die Verletzung 
bürgerlicher Grundrechte zur Durchsetzung der Auflagen und Empfehlungen von europäischem 
Finanzierungsmechanismus und EU-Wirtschaftsregierung drohen.
Am 12.06.2010 fand eine internationale Polizeiübung verschiedener EU-Mitgliedsstaaten statt zum 
Thema Aufstandsbekämpfung. Pikant ist das Timing mit nur wenigen Tagen Differenz zur Drohung 
bzw. zum Einschüchterungsversuch des EU-Kommissionspräsidenten Jose Manuel Barroso gegen-
über Griechenland, Spanien und seinem Heimatland Portugal. Barrosos Einschüchterungsversuch 
war ausdrücklich als Warnung vor einer möglichen Nicht-Umsetzung des Euro-Stabilisierungme-
chanismus gemeint. Dadurch verstärkte die internationale Polizeiübung vom 12.06.2010 durch den 
Zeitpunkt von Barrosos Worten in der öffentlichen Wahrnehmung die Wirkung seines Einschüch-



terungsversuchs.

Am gleichen 12.06.2010 fand in Berlin eine Demonstration mit dem Titel „Wir zahlen nicht für 
Eure Krise“ statt. Ausgerechnet dort ging entweder ein Feuerwerkskörper oder ein Sprengsatz hoch. 
Auch die Zahl der durch den Feuerwerkskörper oder Sprengsatz verletzten Polizisten schwankte in 
der Berichterstattung sehr weit. Im Bundestag war die Rede von einer bisher ungekannten Dimensi-
on linksextremistischer Gewalt. Erstaunlich allerdings, dass plötzlich alles wieder als sehr viel klei-
ner dargestellt wurden, nachdem das alternative Internetmedium „Unser Politikblog“ ab dem Zeit-
punkt 0:41 eines im Internet befindlichen Amateurvideos eine Person entdeckt hatte, deren Bewe-
gungen schnell, zielgerichtet und einstudiert aussahen, und die sich bewegte, als habe sie genau 
nach hinten an die Stelle, wo der Feuerwerkskörper resp. Sprengsatz hoch ging, selbigen kullern 
lassen. Der Mann mit den verdächtigen Bewegungen wirkte dabei völlig unaufgeregt, hatte offenbar 
keinen Bezug zu den protestierenden, von ihrem Auftreten her linksextrem wirkenden, Demonstran-
ten.
http://unser-poltikblog.blogspot.com/2010_06_01_archive.html

Das wertet die Beschwerdeführerin als gewichtiges Indiz dafür, dass auf agent-provocateuer-hafte 
Weise versucht wurde, ausgerechnet die Demonstration in Berlin gegen den unsozialen Umgang 
mit der Finanzkrise anzuheizen, mutmaßlich, um in wessen Interesse auch immer, Vorwände für 
weitere  Schritte Richtung Ausnahmezustand zu haben.

Am 29.09.2010 fand in Brüssel eine große internationale Gewerkschaftsdemonstration für einen 
sozialeren Umgang mit der Krise statt. Am gleichen Tage stellt die EU-Kommission ihre Entwürfe 
für die Richtlinie und die fünf Verordnungen zur Umgestaltung des Stabiliäts- und Wachstugs-
paktes zwecks ihrer Machtübernahme als EU-Wirtschaftsregierung vor. 

Am 30.09.2010, also genau einen Tag später, kam es in Stuttgart zu einem aus der westdeutschen 
Nachkriegsgeschichte beispiellosen Ausmaß an Polizeigewalt gegenüber nicht gewalttätigen De-
monstranten in der Form, dass in Kopfhöhe mit dem Wasserwerfer geschossen wurde. Es gab meh-
rere hundert Verletzte und einen Erblindeten. Dabei geht es in Stuttgart um einen Bahnhofsumbau, 
der nicht mehr als einen einstelligen Milliardenbetrag kosten soll. Das mag unermeßlich viel für ei-
nen Bahnhof scheinen, ist jedoch Peanuts im Vergleich zu bis 480,-  Mrd. € für die Soffin oder bis  
148,- Mrd. € für den Euro-Stabilisierungsmechanismus. Es ist absurd, anzunehmen, dass regierende 
Politiker bereit wären, solch einen Ansehensverlust und solch eine Gefahr, selbst rechtlich belangt 
zu werden, für einen Bahnhof oder für einen einstelligen Milliardenbetrag einzugehen. 
Normal ist, wenn die Polizei friedliche Blockierer weg trägt. Normal ist auch der Einsatz von Pfef-
ferspray oder Knüppel, wenn einzelne Demonstranten so aggressiv auftreten, dass Polizisten das als 
einen versuchten Angriff interpretieren können. Aber Wasserwerfer in Kopfhöhe gegen friedliche 
Demonstranten mit nach Demonstrantenangaben 400 Verletzten, darunter einem Erblindeten, ist 
weder in Zusammenhang mit einem Bahnhof, noch mit einem einstelligen Milliardenbetrag erklär-
lich.
Laut dem taz-Artikel „Polizisten gegen Polizeigewalt“ vom 21.10.2010 hat ein Polizist angedeutet, 
dass am 30.09.2010 taktische Provokateure zum Einsatz gekommen sein könnten. Ein anderer Poli- 
zist soll laut dem taz-Artikel „Polizeibeamter bestätigt Einsatz von Provokateuren“ vom 14.10.2010 
gegenüber dem Hamburger Abendblatt ausgesagt haben, man habe in Stuttgart „ein Exempel statu-
iert, Macht demonstriert, ganz sicher auch im Hinblick auf den nächsten Castor-Transport“. Zum 
Thema Provokateure sagte er: „Ich weiß, dass wir bei brisanten Großdemos verdeckt agierende 
Beamte, die als taktische Provokateure, als vermummte Steinewerfer fungieren, unter die Demons-
tranten schleusen.“ 
Mag sein, dass in Stuttgart eingesetzte Provokateure kein Präzedenzfall sind. Am 30.09.2010 war es 
jedoch dazu angetan, die erst einen Tag zuvor in Brüssel erhobenen gewerkschaftlichen Forderun- 
gen nach einer sozialen Lösung der Krise einzuschüchtern zu Gunsten der Errichtung der EU-Wirt-



schaftsregierung. Der totale Ausverkauf von Behörden und Sozialstaat und die Exportierbarma-
chung aller unveräußerlichen Werte sind eine Hausnummer, die Politiker zu Gewalt verführen kann. 

Ein weiteres Indiz für den Weg Richtung Notstand ist die Schaffung der EU-Gendarmerie, welche 
ausdrücklich auch geschaffen worden ist zur Aufstandsbekämpfung, und welche schon in 2009 ent- 
sprechende Übungen zur Aufstandsbekämpfung durchgeführt hat. 

Die Tendenz zur internationalen Vermischung von Polizeikräften bei Großereignissen, wie sie z. B. 
2010 in Gorleben beobachtet wurde, erleichtert ebenfalls den Ausnahmezustand. Denn bereits die 
sprachlichen Verständigungsprobleme können die Deeskalation erschweren.

XII.7 Putschgefahr durch Fiskalpakt,  Ungleichgewichtsverfahren und Privatisierungen im 
Sicherheitsbereich sowie Gefahr des Mißbrauchs des Ausnahmezustands
Die Möglichkeit der Kommission, über Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt auch sämtliche Gerichte und  
Sicherheitskräfte für die Durchsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes zu instrumentalisie-
ren, würde die Putschgefahr erhöhen.  
Straffreiheit wäre dabei insoweit kein Problem, wie die Organe der Justiz  Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt 
statt dem Grundgesetz folgen würden, aber die Kommission könnte nach Inkrafttreten des 
Fiskalpaktes ja auch die Gerichte umstellen lassen.
Darüber hinaus hätte die EU-Kommission auch über Art. 10 Fiskalpakt Zugriff auf die Organe der 
Innenpolitik und der Justiz.
Schließlich wären auch die zu erwartenden unbefristeten Ausnahmezustände auf Basis von  
Erwägungsgründen 2+3+6 ESM-Vertrag und von Erwägungsgrund 3 der EU-Verordnung 2011/385 
(COD) eine Gefahr für das Recht auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG).

Darum und auch angesichts der Drohungen des EU-Kommissionspräsidenten Jose Manuel Barroso 
(siehe Abschnitt XII.4 dieser Verfassungsbeschwerden) muss der EU-Kommission  die Macht, zu 
allen beliebigen Fragen der Lohn-, Wirtschafts- und Finanzpolitik bußgeldbewehrte Empfehlungen 
zu initiieren, wieder genommen werden, und dürfen insbesondere der Fiskalpakt, der ESM und die 
EU-Verordnung 2011/385 (COD) niemals in Kraft treten.

Wie real die Gefahr ist, dass die Kommission über Eingriffe in die Bezahlung der Sicherheitskräfte  
Kontrolle über diese erlangen kann, zeigen die neuen Auflagen der Troika laut dem Artikel „Tsu-
nami vor Griechenland“ von Lost in Europe von Ende Januar 2012. Laut Punkt 2 des Artikels ver-
langte die Troika explizit Eingriffe auch in die Bezahlung von Militär und Sicherheitsorganen.
Http://lostineurope.posterous.com/griechenland-das-thema 
Abgesehen davon ist die weitgehendste Vorschrift zur Kontrolle der Kommission über die Sicher- 
heitsorgane natürlich Art. 3 Abs. 2 Fiskalpakt.

Wie in Abschnitt XII.9 dieser Verfassungsbeschwerden dargelegt, wäre die „Strenge“ auch 
interpretierbar werden im Sinne der Strenge der Durchsetzungsmaßnahmen und damit als eine 
Rechtsgrundlage für den Ausnahmezustand, zusätzlich zu den im Grundgesetz dafür normierten 
Rechtsgrundlagen. ESM und Fiskalpakt enthalten keine Aussagen zu ihrer Deaktivierung. Auch den 
Schlussfolgerungen des Europäischen Rats vom 16/17.12.2010, vom 11. 03.2011 und vom 
24./25.03.2011 lassen sich keine Aussagen zur Deaktivierung dieser Mechanismen entnehmen. 
Zumindest der ESM ist, anders als EFSM und EFSF sogar klar als dauerhafter Mechanismus 
vorgesehen. Die Staaten würden so lange unter der Macht des ESM bleiben, bis sie ihre 
Notfallkredite zurückgezahlt hätten, bzw. bis ihre privaten Gläubiger im Rahmen des Staateninsol-
venzverfahrens innerhalb des ESM ihnen so viele Schulden erlassen hätten, dass die Gesamtver-
schuldung von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung wieder tragbar wäre; und das 
würde dauern, da für das Staateninsolvenzverfahren vorgesehen ist, dass ein auch nur teilweiser 



Forderungsverzicht nur das letzte Mittel zu Lasten der Gläubiger sein dürfte (siehe Abschnitt III.16 
dieser Verfassungsbeschwerden). Auch aus den Ungleichgewichtsverfahren würden die Staaten bei 
geschickter Wahl der Indikatoren durch die Kommission nicht mehr heraus kommen. Und mit 
Bußgeldbewehrung der präventiven Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspaktes dürfte von 
allen Staaten der Eurozone vermutlich nur Estland relativ kurzfristig dem Mechanismus entkommen 
können.
Damit würden alle Staaten der Eurozone bis auf weiteres und auf noch nicht absehbare Zeit in zu-
mindest einem der  Mechanismen verbleiben. Und damit wäre auch in allen Staaten der Eurozone 
mit  Ausnahmezuständen zu rechnen, solange der jeweilige Staat in mindestens einem dieser 
Mechanismen verbleiben würde – also erst einmal über Jahre hinweg und auf unbestimmte Zeit.

Wenn jemand erst einmal viele Jahre lang mit Hilfe eines Ausnahmezustands regiert hat, selbst 
wenn es daneben ganz normal weiterhin pünktliche Wahlen gibt zu einem in seiner Macht weitge-
hend eingeschränkten Parlament,  ist es auch oft schwer, ein solches Ausmaß an Macht nach dem 
Verlassen der Voraussetzungen für den Ausnahmezustand wieder an das nationale Parlament und 
vor allem auch an das Volk zurückzugeben.
Und bzgl. der Verwirklichung der bürgerlichen Menschen rechte und der unantastbaren Demokratie 
kann bereits ein Ausnahmezustand ähnlich harte Folgen haben wie ein Putsch oder ein Staatsstreich, 
wenngleich vielleicht weniger dauerhaft.

Außerdem würde sich die Putschgefahr erhöhen durch die Blankett-Ermächtigung für das Ungleich-
gewichtsvefahren zu bußgeldbewehrten Empfehlungen zu beliebigen Privatisierungen, welche den 
Sicherheitsbereich nicht ausdrücklich von der Privatisierung ausschließen würde (siehe Abschnitte 
V.5, V.7, V.11, V.19 und VIII.8 dieser Verfassungsbeschwerden).

Auch das berühmte Gebet „Vaterunser“ beschränkt sich bewusst nicht auf „sondern erlöse uns von 
dem Bösen“, sondern enthält zugleich das ebenso wichtige „drum führe uns nicht in Versuchung“.
Die Beschwerdeführerin unternimmt es derzeit nicht, jemandem konkret solche Absichten zu unter- 
stellen, der Einschüchterungsversuch des EU-Kommissionspräsidenten von Juni 2010 beweist je- 
doch ebenso wie die iwf-artige Strenge (Präambel EFSF-Rahmenvertrag, Erwägungsgründe 2+3+6, 
Art. 3 und Art. 12 ESM-Vertrag, Erwägungsgrund 3 und Art. 6 EU-Verordnugn 2011/385 (COD), 
Ecofin-Rat vom 10.05.2010, Nr. 49 des Berichts der Task Force vom 21.10.2010, Nr. 17+24 der 
Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011)  gegenüber den jeweiligen Staaten der Eurozone, 
dass es verfassungsrechtlich, insbe-sondere im Hinblick auf die Demokatie (Art. 20 Abs. 1+2 GG), 
das grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 38 GG), die Meinungsfreiheit (Art. 5 GG) und die 
Demonstrationsfreiheit (Art. 8 GG), aber auch bzgl. der Grundrechte auf Leben und auf körperliche 
Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG) nicht verantwortet werden kann, ESM und Fiskalpakt, bzw. das 
Zustimmungsgesetz zu diesen, sowie die in den Abschnitten V.3 bis V.7 und VI.2 dieser 
Verfassungsbeschwerden beschriebenen EU-Verordnungen in Kraft (treten) zu lassen.

XII.8  pathologischer Mangel an Mitgefühl, das kalte Herz und Fortschreibung des Schmerzkörpers 
Dieser Abschnitt soll verdeutlichen, dass es psychische Strukturen gibt, die Menschen so beherr-
schen können, dass es ihnen in einem pathologischen Ausmaß an Mitgefühl mangelt.
Und gerade auch aus diesem Grunde sind die rechtlichen Mechanismen zum Schutz der Bevölke-
rung einschließlich der Beschwerdeführerin vor politischen Handlungen, die aus solch einem patho-
logisch gesteigerten Mangel an Mitgefühl heraus geschehen, von entscheidender Bedeutung. 
Darunter insbesondere die Grund- und Menschenrechte und die Strukturprinzipien Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit.

In diesem Abschnitt sollen drei Sichtweisen beleuchtet werden, wie Menschen dazu kommen kön-



nen, ihr angeborenes Maß an Mitgefühl zu verlieren. Das soll anhand des Textes „Politische Pone-
rologie“ des polnischen Psychologen Dr. Andrzej Jabloczewski, des Märchens „das kalte Herz“ und 
eines Vortrags und eines Buchabschnitts des buddhistischen Lehrmeisters Eckhart Tolle geschehen.

Schließlich werden Beispiele gezeigt für offensichtlich durch einen extremen Mangel an Mitgefühl 
verursachte Handlungen des IWF und der EU-Kommission, ohne jedoch die betreffenden 
Menschen als „Psychopathen“ abstempeln zu wollen. Denn psychopathische Strukturen gibt es in 
jedem von uns. Den Unterschied macht nur aus, wie stark diese sind, und wie weit diese Strukturen 
die Weiterentwicklung und die Selbsterkenntnis des betreffenden Menschen behindern, seine 
eigenen Handlungen und Gedankenmuster wahrzunehmen.
Es geht der Beschwerdeführerin hier allein darum, zu zeigen, dass es einen pathologisch gesteiger-
ten Mangel an Mitgefühl gibt, und dass die Mechanismen zum Schutz der Allgemeinheit vor Hand- 
lungen, die aus diesem Mangel resultieren, angewendet werden müssen.

Dr. Jabloczewski beschäftigt sich mit der politischen Ponerologie. Mit „Ponerologie“ bezeichnet er 
einen Zweig innerhalb der psychologischen Wisenschaft, der sich mit den Ursachen und Strukturen 
des „Bösen“ beschäftigt, untersucht, warum Menschen anderen Menschen Grausamkeiten antun 
können von einer Schwere, welche die meisten Menschen als völlig unnatürlich empfinden. Moti-
viert haben ihn zu dieser Forschung die Schrecken der faschistischen und der stalinistischen Dikta-
turen. Er bezeichnet Menschen, welche einen extremen Mangel an Mitgefühl haben, als „Psycho-
pathen“ (S. 82, S. 250). Man hat die Reaktion von psychopathisch auffällig gewordenen Menschen 
im Vergleich zu einer diesbezüglich unauffälligen Kontrollgruppe auf emotional hoch geladene 
Wörter untersucht und bei Menschen mit verstärkten psychopathischen Verhaltens- und Denkstruk-
turen deutlich geringere Aktivitäten in den für die Emotionen zuständigen Gehirnbereichen festge-
stellt.
Dr. Jabloczewski nimmt zur Entstehung der Psychopathie an, dass diese entweder genetisch bedingt 
oder durch eigene traumatische Erfahrungen bedingt ist (S. 250). Seine Vorstellungen von der mög- 
lichen genetischen Bedingtheit sind jedoch mit äußerster Vorsicht zu genießen, da er zumindest 
bgzl. zwischengeschlechtlicher Menschen dabei u. a. einer menschenverachtenden Lehrmeinung 
aus der Nazizeit zu Lasten von Menschen mit XYY-Chromosom aufgesessen ist (S. 72, 81). Ebenso 
wenig kann die Beschwerdeführerin Dr. Jabloczewskis Vorstellungen von Massenuntersuchungen 
an der Bevölkerung auf psychopathische Anfälligkeiten teilen. Kontrolle ist nicht das geeignete 
Mit-tel, um die Bevölkerung wirksam vor politischen Handlungen aus psychopathischen 
psychischen Strukturen heraus zu schützen. Mit Massenuntersuchungen würde man einen Teil der 
Menschen, die unter einem pathologischen Mangel an Mitgefühl leiden, von der Macht fernhalten – 
und gleich-zeitig würden andere Menschen, denen es genauso an Mitgefühl mangelt, die Macht, die 
in solcher Kontrolle liegt, erkennen, und selbst zu den neuen Kontrolleuren werden.

Dr. Jabloczewski strebt dabei nicht an, „Psychopathen“ zu stigmatisieren, sondern, sie von Macht- 
positionen fernzuhalten, damit die Menschen, welche Macht ausüben, dies nicht ohne Mitgefühl 
tun. Seine Beispiele für vermeintliche Psychopathen sind überwiegend Führungspersönlichkeiten 
der kommunistischen Diktaturen wie Lenin oder Dzerzinski, was sich auch durch Dr. Jabloczewskis 
eigene Erfahrungen mit der Zensur im kommunistischen Polen und mit seiner Emigration erklärt.

Dr. Jabloczewski schreibt auf S. 11 über den Mangel an Mitgefühl, den Menschen mit psychopathi-
schen Strukturen haben:
„...können wir feststellen, dass es der Psychopath offenbar genießt, wenn er sieht, wie Andere lei-
den. So wie ein normaler Mensch sich daran erfreut, wenn sich andere Menschen freuen oder er
Anderen ein Lächeln bereiten kann, erfreut sich der Psychopath an genau dem Gegenteil.“

Dr. Jabloczewski hat den von ihm untersuchten Mangel an Mitgefühl bei zahlreichen historischen 



Persönlichkeiten entdeckt, was ihn zu dem Schluss bringt, dass Menschen mit einem pathologischen 
Mangel an Mitgefühl überproportional oft nach Machtpositionen streben (S. 12):
„Wir begannen auch zu realisieren, dass die Ergebnisse unserer Nachforschungen die Persönlich-
keitsprofile vieler Menschen, die hochrangige Machtpositionen – ganz besonders in der Politik und 
der Geschäftswelt – anstreben, sehr genau beschreiben. Das ist nun wirklich nicht überraschend, 
doch es fiel uns solange nicht auf, bis wir die Verhaltensmuster sahen und diese in der Verhaltens-
weise vieler historischer Persönlichkeiten wiedererkannten – auch bei George W. Bush und Mitglie-
dern seiner Regierung.“

Dr. Jabloczewski sieht alle sehr ideologischen Systeme, wo die Individuen streng einer Ideologie 
untergeordnet werden, als anfällig für den Aufstieg von Menschen mit psychopathischen Struktu-
ren. Der Stalinismus, der Nationalsozialismus und religiöse Intoleranz sind für Dr. Jabloczewski nur 
Beispiele. Man könnte nach Auffassung der Beschwerdeführerin genauso Strukturen von Prof. Dr. 
Friedrich August von Hayek, nicht mehr arbeitsfähige alte Menschen könnte man auch aussetzen 
(S. 177 seines Werks „Recht, Gesetz und Freiheit“) hinzufügen; selbst der Liberalismus, wenn man 
ihn ideologisch überhöht und das Mitgefühl ausblendet, ist anfällig für psychopathische Strukturen. 
Vermutlich sind dies sogar alle Weltanschauungen, wenn man ihnen ohne Mitgefühl folgt.

Dr. Jabloczewski attestiert Menschen mit psychopathischen Strukturen, dass diese mit Leichtigkeit 
die objektive Unwahrheit sagen können, ohne für sich selbst diese als Unwahrheit erkennen zu kön- 
nen. Denn für sie ist die Sicht auf die Welt wahr, die sie benötigen, um ihre eigenen Bedürfnisse er- 
füllt zu bekommen.

Menschen mit psychopathischen Strukturen fallen oft auch dadurch auf, dass sie leicht und 
souverän mit den Gefühlen anderer Menschen spielen können. Das kommt daher, dass es sie selbst 
nicht so tangiert. Sie sind weit von der Wahrnehmung ihrer eigenen Gefühle entfernt. Sie nehmen 
viel von dem wahr, was um sie herum vorgeht, gerade weil ihre eigenen Gefühle ihre 
Wahrnehmung nicht verzerren. Aber sie sind dennoch gerade nicht wie Erleuchtete – weil es ihnen 
auf tragische Weise an Mitgefühl mangelt. 

Menschen ohne ausgeprägte psychopathische Strukturen können sich oft nicht vorstellen, dass es 
andere Menschen gibt, die ihre eigenen Gefühle nicht spüren können, und trotzdem oberflächlich 
souve räner und gewandter als die meisten anderen wirken. Sie können sich oft auch kaum vorstel-
len, dass andere Menschen ohne Scham die Unwahrheit sagen und auch noch selbst das glauben 
können, was sie sagen, solange es ihren Machtinteressen dient.

Die Beschwerdeführerin hält einen pathologischen Mangel an Mitgefühl, was Dr. Jabloczewski als 
„psychopathisch“ klassifiziert, durchaus in vielen Fällen für therapierbar. Es ist nur ziemlich auf-
wändig, weil man die Betroffenen erst einmal erreichen muss, und es ihnen oft gerade in gesteiger-
tem Maße auch an Einsichtsfähigkeit mangelt, dass auch sie Fehler machen können. Eine Therapie 
würde bedeuten, für diese Menschen ein Tür zu finden, um es ihnen wieder zu ermöglichen, ihre 
eigenen Gefühle wieder physisch wahrzunehmen – und nicht mehr mit der Distanz, aus der die Kat-
ze mit der Maus spielt. Dafür ist es auch entscheidend, diesen Menschen zu helfen, ihren Stand-
punkt, von dem aus sie die Welt wahrnehmen, behutsam wieder in Richtung eines normaleren 
Standpunktes zu verschieben, wieder hin zu einem Standpunkt von aus dem eigenen Körper aus.
Die indigene Psychologie spricht hier z. B. von der Verschiebung der Wahrnehmung.

In dem Märchen „das kalte Herz“ geht es um den trotz harter Arbeit in der Holzkohleherstellung in 
Armut lebenden  Köhler-Michel, der von einem guten Geist namens „Glasmännchen“ eine große 
Menge Geld geschenkt bekommt, mit der Auflage, es sinnvoll und solide zur Übernahme eines 
Glasherstellungsbetriebes zu verwenden. Das tut er zunächst auch. Doch bald vertrinkt und verzockt 
er das meiste Geld im Gasthaus und behandelt sogar seine Mutter, die in den Zeiten der Armut 



immer Trost gespendet hat, herablassend. Zur Strafe entzieht ihm das Glasmännchen plötzlich 
sämtliche Liquidität, sodass der der Köhler-Michel seinen Betrieb an die Gläubiger verliert. 
Daraufhin wendet er sich an eine andere magische Gestalt, deren einzige Auflage für die nicht nur 
einmalige Hingabe noch größerer Geldmengen es ist, sein Herz gegen einen Stein auszutauschen. 
Diese finstere magische Gestalt sammelt Herzen und funktioniert diese in Uhrwerke um. Danach  
hat er keine Liquiditätsprobleme mehr. Er hetzt nun allerdings Hunde auf Bettler und will von sei-
ner Herkunft nichts mehr wissen. Schließlich heiratet er eine arme, aber bildhübsche und herzens-
gute Frau, die er schließlich im Zorn erschlägt, weil diese viele fromme Lieder singt und großzügig 
spendet. In dem Moment lernt er mit Hilfe des Glasmännchens wieder einen auch Hauch von Mit-
gefühl kennen und lässt sich infolge dessen von dem finsteren magischen Wesen durch eine List 
sein Herz zurück geben. Schließlich wird er vom Glasmännchen dergestalt begnadigt, dass der Tod 
seiner Frau ungeschehen gemacht wird, und dass seine Mutter ihm verzeiht, er dafür aber für den 
Rest seines Lebens seinem ursprünglichen einfachen Beruf nachgehen und in relativer Armut ver-
bleiben muss. 

Der buddhistische Lehrmeister Ekkhart Tolle beschäftigt sich in seinem Vortrag mit dem Titel  
„Schmerzkörper“ damit, warum Menschen einander Leid zufügen. Er sieht als Grund alte negative 
emotionale Erfahrungen, die Menschen gespeichert haben. Man könnte sich diese „Schmerzkörper“ 
zur Veranschaulichung wie hungrige kleine Wesen vorstellen, die immer wieder Macht über unsere 
Gedanken bekommen wollen, und die sich ernähren von dem Schmerz, den wir bei anderen Men- 
schen verursachen, wenn wir uns in der Gegenwart von negativen Emotionen aus der Vergangen-
heit und damit verbundenen Gedanken leiten lassen. Wenn keine anderen Personen zur Verfügung 
stehen, nährt sich der Schmerzkörper davon, uns selbst mit Gedanken zu quälen, die mit Leid ver- 
bunden sind. Das Ausmaß und die häufige Wiederholung, mit welchen Menschen sich von ihrem 
Schmerzkörper beherrschen lassen, können laut Tolle manchmal auf einen nüchternen Betrachter 
wie eine Besessenheit wirken.
Den hohen Konsum von Gewaltdarstellungen sieht Tolle als ein deutliches Indiz, dass viele Men-
schen sich immer wieder von ihrem Schmerzkörper beherrschen lassen. Denn es scheint schon ab- 
surd, Geld dafür zu bezahlen, um sich in Action-, Horrorfilmen etc. Leid anzusehen.
Eckhart Tolle benutzt für den Schmerzkörper auch deshalb das Bild eines hungrigen kleinen We- 
sens, um aufzuzeigen, dass alte schmerzvolle Gefühle und die dazu passenden Gedanken uns nicht 
pausenlos beherrschen. Wie bei einem Wesen, dass sich nicht ständig nährt, sondern zwischendurch 
auch einmal satt ist.
Den Schlüssel zum Ausstieg aus dem Schmerzkörper sieht er darin, sich nicht mit dieser Mischung 
alter Gefühle und Gedanken und deren Projektion auf die Gegenwart zu identifizieren, sondern dazu 
in Abstand zu gehen. Wir können deren Auftreten nicht verhindern, aber wir können dazu in 
Abstand gehen und sie wie dunkle Wolken vorbei ziehen lassen. 

In seinem Buch „eine neue Erde“ (Goldmann Arkana – Verlag) betrachtet Eckhart Tolle das Kon-
zept des Schmerzkörpers auf den S. 168-170 von einer anderen, einer kollektiveren, Perspektive 
aus. Menschen unterschiedlicher Religion, Volkszugehörigkeit oder Hautfarbe haben in 
unterschiedli-chem Ausmaß Leid erfahren. So haben Angehörige der jüdischen Religion und 
Menschen mit roter Hautfarbe in besonderem Ausmaß Verfolgung und Völkermord, Menschen mit 
schwarzer Haut-farbe in besonderem Ausmaß Sklaverei erlitten. So sind in unterschiedlichem 
Ausmaß sehr unter-schiedliche leidvolle Erfahrungen im Schmerzkörper der Menschen gespeichert, 
die sich auch kollektiv auswirken und weitergegeben werden. Den kollektiven Schmerzkörper der  
USA, in denen Tolle selbst lebt, sieht er z. B. mit dem Völkermord und der Sklaverei belastet, auch 
auf Seiten der Weißen, denn, so Tolle:
„Es ist immer so, dass Täter und Opfer gleichermaßen unter den Folgen von Gewalt, Unterdrückung 
und Brutalität leiden müssen. Denn was man anderen zufügt, tut man sich selbst an.“



Sein Blick ist auf die Gegenwart gerichtet. Aus der Perspektive ist es für Tolle nicht entscheidend, 
ob man selbst oder andere die Schuld am Schmerzkörper tragen, da man diesen nur füttere, solange 
man jemandem die Schuld zuweise. Damit bleibe man in den eigenen Gedanken und im eigenen 
Ego gefangen, und könne nicht über diese hinaus blicken.
Sein Resümee zur Überwindung der kollektiven schmerzlichen Erfahrungen ist, dass die „mensch- 
liche Unbewusstheit“ der wahre Übeltäter ist. Diese Erkenntnis führe zur Vergebung und zur prä-
senten Wahrnehmung der Gegenwart. Mit dem Loslassen der Identifizierung mit der Opferrolle 
komme man erst zur wahren eigenen Kraft. Statt die Dunkelheit (der ständigen Reproduktion der 
leidvollen Erfahrungen) zu beklagen, solle man lieber „das Licht“ bringen (aufmerksam genug sein, 
um die Verursachung von Leid zu verhindern).

Entscheidend ist, die Emotionen und die Gedanken, die in einem auftauchen, wahrzunehmen, aber 
nur dann, wenn man das wirklich will, tiefer in diese einzusteigen. Tolle will, dass die Menschen 
ihre Gedanken als Werkzeug benutzen lernen, anstatt sich unbewusst von ihren eigenen Gedanken 
beherrschen zu lassen. Er will, dass sie ihre Gefühle wahrnehmen, aber sich auch von diesen nicht 
beherrschen lassen. Der Buddhismus meint mit Erleuchtung, dass jemand ein hohes Maß an Wahr-
nehmung hat und dabei gleichzeitig sein Mitgefühl behält. 
Im Gegensatz zu einem Psychopathen, der oft zwar auch eine erhöhtes Maß an Wahrnehmung hat, 
weil er nicht von seinen Gefühlen beherrscht wird, dem es aber zugleich in einem pathologischen 
Maß an Mitgefühl mangelt. Und Menschen mit einem psychopathischen Mangel an Mitgefühl 
haben außerdem eine fehlende Distanz zu ihren eigenen Gedanken, weil sie diese mangels 
Mitgefühl nicht als falsch oder unmoralisch erkennen können. 

Das sind drei unterschiedliche Erklärungsversuche, warum Menschen einander auf völlig irrationale 
Weise Leid antun.
Dass IWF-Mitarbeiter gegenüber mindestens drei Staaten den Ausverkauf der Nahrungsmittelnotre-
serven verlangt haben, ist aus Sicht von Gläubigern, deren wirtschaftliches Interesse es ist, ihr Kapi- 
tal mit möglichst wenig Arbeitsaufwand vollständig und gut verzinst zurückzuerhalten, völlig irra-
tional. Denn das Verhungernlassen von Menschen schädigt massiv die Gesamtmenge dessen, was 
die Einwohner eines Schuldnerlandes zum Wohle ihrer Gläubiger erarbeiten können; solche Aufla-
gen sind nicht von wirtschaftlicher Logik angetrieben. Eine mögliche Erklärung ist, dass die straf- 
und haftungsrechtliche Immunität die Mitarbeit beim IWF besonders attraktiv macht für Personen 
mit psychopathischen Strukturen, deren Fähigkeit zu Mitgefühl in pathologischem Ausmaß verrin-
gert ist. Das würde auch passen zu Davison Budhoos Beobachtungen (siehe Abschnitt IV.5.7 dieser 
Verfassungsbeschwerden), der IWF zerstöre „alles bewahrenswerte“, er dulde „keinerlei Abwei-
chung von seinen Auflagen“ und er sei durch seine eigenen Beschäftigten gehijackt und der Kon-
trolle durch die Staaten entzogen worden.
Deutliche Parallelen zum Märchen vom kalten Herz zeigen sich darin, wie die im Vergleich zur 
Arbeitsleistung laut Davison Budhoo völlig überdimensionierten Gehälter der IWF-Mitarbeiter und  
die unverhofft große Macht diese regelrecht „Amok“ laufen lassen, als eindringliche Metapher 
Budhoos für den Verlust jeglicher normaler menschlicher Maßstäbe. Es scheint tatsächlich möglich 
zu sein, durch ein Übermaß an Geld und Macht Menschen zum Verlust oder zumindest zur starken 
Verdrängung ihres Mitgefühls zu bringen. Es muss sich noch nicht einmal um bewusste Korruptheit 
handeln. Von einem normalen, mitfühlenden, Standpunkt für die Wahrnehmung dieser Welt heraus 
können viele Menschen solch einen plötzlichen Zuwachs an Macht und Geld, kombiniert mit einer 
psychopathischen, weil in unnatürlichem Ausmaß mitgefühlslosen, Atmosphäre, scheinbar einfach 
nicht aushalten, ohne ihre Wahrnehmung ebenfalls so zu verschieben, dass sie ihr Mitgefühl nicht 
mehr spüren. Es gibt allerdings einen entscheidenden Unterschied zwischen dem Märchen und den 
IWF-Mitarbeitern mit dem krankhaft kalten Herz. Die, laut Davison Budhoo Millionen, IWF-Toten 
(z. B. Verhungerte im Niger und medizinisch Unversorgte in Rumänien) macht kein Glasmännchen 
wieder lebendig. Hier braucht es ein Bundesverfassungsgericht, das sich schützend vor das 



Grundgesetz und die universellen Menschenrechte stellt.

Sowohl zu Dr. Jabloczewskis Theorie von den psychopathischen Strukturen als auch zum „kalten 
Herz“ passen schließlich die von vielen mitfühlenden Menschen wahrgenommene eiskalte Aus-
strahlung verschiedener Führungspersönlichkeiten des IWF, deren immer wieder geäußerte Ansicht, 
drakonische Einsparungen vor allem im Sozialsystem seien Medizin, und der völlige Mangel an 
Mitgefühl, wie er im Papier des IWF zu dessen eigenen Vorstellungen für ein Staateninsolvenzver-
fahren aus dem Jahr 2002 sichtbar wird (siehe Abschnitt IV.6.5 dieser Verfassungsbeschwerden). 
Nämlich dadurch, dass darin keinerlei Überlegungen angestellt werden darüber, was und wieviel es 
braucht, um wenigstens noch den Wesensgehalt der sozialen Menschenrechte der Einwohner der 
Schuldnerländer sicherzustellen.
Auch die Theorie Eckhart Tolles vom individuellen und vom kollektiven Schmerzkörper lässt sich 
am IWF sehr deutlich aufzeigen. Vor allem an Menschen, die sich ihr Mitgefühl bewahrt oder wie-
der erlangt haben. Der Kündigungsbrief (Abschnitt IV.5.7 dieser Verfassungsbeschwerden) von 
Davison Budhoo nach 12 Jahren Mitarbeit beim IWF zeigt, wieviel Leid sich in solch einer langen 
Zeit der Mitarbeit beim IWF auch auf Täterseite sammelt. Der Täter leidet ebenso wie seine Opfer. 
Spätestens dann, wenn er die Gabe des Mitgefühls wieder erlangt. Sein Brief ist so eindringlich und 
so emotionsgeladen, dass die Beschwerdeführerin mehrere Anläufe nehmen musste, um den davon 
noch öffentlich zugänglichen Teil vollständig zu lesen.

Am Verhalten der EU-Kommission allein lässt sich ein pathologischer Mangel am Mitgefühl vor 
allem erkennen an ihrer Empfehlung gegenüber Griechenland, mehr Biotechnologie zuzulassen, ob- 
wohl die Griechen mit einer Mehrheit wie kaum ein anderes Volk Europas die Gentechnik in der 
Landwirtschaft komplett ablehnen, und obwohl die Gesundheitsgefährlichkeit genveränderter Nah- 
rung inzwischen mehr als bewiesen ist. Siehe dazu vor allem die Abschnitte V.13 und IX.10 dieser 
Verfassungsbeschwerden. Denn es ist weder im Interesse des BIP noch der Wettbewerbsfähigkeit 
der Gesamtheit der Großunternehmen, einem Volk gesundheitsgefährdende Nahrung aufzuzwingen 
und damit dessen Fähigkeit, zu arbeiten und so zur Erhöhung von BIP und Wettbewerbsfähigkeit 
beizutragen, zu vermindern. Auch die Aufzwingung gesundheitsgefährdender Nahrung ist ein Indiz 
für einen pathologischen Mangel an Mitgefühl mit den Einwohnern der Schuldnerländer. Das ist zu-
mindest deutlich wahrscheinlicher, als dass eine Kommission, die einen Ruf als gestrenge Hüterin 
des Wachstums von BIP und Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren hat, bewusst zu Gunsten der Gen-
techniklobby und des kleinen Bruchteils der Banken, welche besonders stark in Gentechnikfonds 
investiert haben, diese Statistikgrößen und damit auch die Gesamtheit der Gläubiger schwächen 
würde.

Weiterhin sind ein Indiz für einen pathologischen Mangel an Mitgefühl die Überlegungen des EU-
Kommissionspräsidenten Jose Manuel Barroso von Juni 2010, dass es bei Unterbleiben von Eilak- 
tionen zugunsten der Zahlungsfähigkeit in Staaten wie Portugal, Griechenland und Spanien zu sol- 
chen Liquiditätsproblemen und dadurch wiederum zu solch einem Chaos kommen könnte, dass  in 
diesen Staaten Übergänge zur Diktatur erforderlich werden könnten. (siehe Abschnitt XII.4 dieser 
Verfassungsbeschwerden). In seiner Eigenschaft als Portugiese musste es ihm bewusst sein, wie  
stark noch der Schmerzkörper in seinem Heimatland ist aus der Erfahrung mit der portugiesischen 
Diktatur in der Vergangenheit.

ESM-Vertrag und EU-Verordnung 2011/385 (COD) i. V. m. Ecofin-Rat vom 10.05.2010 und Nr. 
17 der Stellungnahme des Euro-Gipfels vom 26.10.2011 würden solch einen pathologischen 
Mangel an Mitgefühl, da mit den dort genannten „strengen Auflagen“ Auflagen mit iwf-artiger 
Strenge gemeint sind (Ecofin-Rat vom 05.10.2010, Eurogruppe vom 28.11.2010), auch noch 
intergouvernemental (mit der Absicht zur späteren Supranationalisierung) bzw. eu-
sekundärrechtlich verankern. Die Beschwerdeführerin erinnert sich noch gut an die Debatte, ob man 
in die EU-Verfassung einen Gottesbezug einbauen sollte. Das mag nicht unbedingt notwendig sein, 



solange der Inhalt des EU-Primärrechts menschlich bleibt. Welche ein Kontrast zum Unterfangen, 
jegliches Handeln aus Mitgefühl in Zusammenhang mit den Auflagen und Empfehlungen aus 
europäischem Finanzierungsmechanismus und Six Pack zu verbieten. 
Denn iwf-artige Strenge bedeutet nichts anderes als die Ignorierung sämtlicher Grund- und 
Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerstaaten (siehe insbesondere die  Abschnitte III.4, 
III.13, IV.4.1, IV.5.2, IV.5.3, IV.5.5, IV.5.6, IV.5.7, IV.5.8,  IV.6.2.2  und XII.9 dieser 
Verfassungs-beschwerden). Vor allem die für das Staateninsolvenzverfahren innerhalb des ESM 
vorgesehene Verpflichtung der privaten Gläubiger der Staaten, von denen viele psychisch gesunde 
mitfühlende Menschen sind, den Schuldnerstaaten Auflagen zu machen von einer iwf-artigen 
Strenge, also sich als Gläubiger so grausam zu verhalten, als litte man selbst an einem 
pathologischen Mangel an Mitgefühl, scheint sich jemand ausgedacht zu haben, der selbst an einem 
pathologischen Mangel an Mitgefühl leidet, und deshalb psychisch überhaupt nicht in der Lage ist, 
ein menschliches Maß zu finden.

Ein entscheidendes Mittel zur Vorbeugung, damit Entscheidungsträger der Bevölkerung nicht unnö-
tig Leid zufügen, ist im Vorhinein wachsam zu sein bzgl. Anzeichen eines möglichen pathologi- 
schen Mangels an Mitgefühl oder eines möglichen übermäßig starken persönlichen 
Schmerzkörpers. Das lückenlos zu praktizieren, würde von der Bevölkerung aber ein Maß an 
Beobachtung gegenüber allen politischen Kandiaten verlangen, welches organisatorisch kaum 
leistbar wäre, und auch mit der Würde (Art. 1 Abs. 1 GG) und der Privatsphäre der Politiker (Art. 
13 GG, Art. 10 GG) kaum vereinbar wäre.
Zudem werden viele, wie Davison Budhoos Bild von „Amok“ laufenden IWF-Mitarbeitern nahe 
legt, erst durch ein für sie überwältigendes Maß an Macht und Geld, kombiniert mit einer psycho-
pathischen Atmosphäre, ihres Mitgefühls beraubt.

Darum reicht auch eine gesteigerte Aufmerksamkeit des Volkes, so nötig sie ist, nicht aus, sondern 
müssen insbesondere die Grund- und Menschenrechte, aber auch die Strukturprinzipien, die frei-
heitlich-demokratische Grundordnung (Art. 18 GG) und die Staatsaufträge Frieden (Art. 1 Abs. 2 
GG) und europäische Integration (Art. 23 GG) konsequent angewendet werden, damit Menschen in 
Machtpositinen real existierende psychopathische bzw. schmerzkörperliche Strukturen nur so weit 
ausleben können, wie dies rechtlich zulässig ist.
Genau dafür, damit Menschen mit psychopathischen Strukturen, die in Machtpositionen gelangen, 
keinen Schaden mehr anrichten können, sind, wachgerüttelt durch die leidvolle Erfahrung von 
Deutschland ausgegangen Weltkriegs und Völkermords, im Grundgesetz die Menschenwürde (Art. 
1 Abs. 1 GG) und die Strukturprinzipien (Art. 20 GG, Rn. 216+217 des Lissabonurteils) 
unantastbar,  gibt es die Ewigkeitskeitsgarantie (Art. 79 Abs. 3 GG), und umfasst der Schutz dieser 
Ewigkeitsgarantie auch das Friedensgebot (Art. 1 Abs. 2 GG) und die Unverletzlichkeit und 
Unveräußerlichkeit der universellen Menschenrechte (Art. 1 Abs. 2 GG).

XII.9 Strenge und Notstand
Erwägungsgründe 2+3+6 und Art. 12+13 ESM-Vertrag sowie Erwägungsgrund 3 und Art. 6 Abs. 1 
der EU-Verordnung 2011/385 (COD) (Abschnitt VI.2.1 dieser Verfassungsbeschwerden) versehen  
Finanzhilfen bzw. Empfehlungen insbesondere aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt und aus 
dem Ungleichgewichtsverfahren, aber auch zu Art. 148 AEUV, mit iwf-artiger Strenge. Dabei ist 
die Strenge nicht explizit auf den Inhalt der Auflagen begrenzt, sondern kann auch bzgl. der 
Maßnahmen zur Durchsetzung der Auflagen interpretiert werden. 
Wie die Schlussfolgerungen des Ecofin-Rates vom 10.05.2010, die Erklärung der Eurogruppe vom 
18.11.2010 und Nr. 17 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 26.10.2011  (Abschnitt III.23 
dieser Verfassungsbeschwerden) zeigen, ist für die Inhalte der Auflagen eine iwf-typische Strenge 



gemeint. Wie in Abschnitt IV. dieser Verfassungsbeschwerden dargelegt, bedeutet eine IWF-
Artigkeit die Ignorierung der Grund- und Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerstaaten. 
Wie stark sich das auf die Durchsetzungsmaßnahmen zu den IWF-Auflagen gegenüber der 
Bevölkerung auswirken würde, lässt sich prognostizieren an den bisherigen Erfahrungen zu den 
dafür ergriffenen Durchsetzungs-maßnahmen. Dabei fällt auf, dass über Jahrzehnte hinweg in 
vielen Staaten der Ausnahmezustand ausgerufen wurde zur Durchsetzung von IWF-Auflagen. Von 
Südkorea über Thailand (1997), Ar- gentinien (2001) und Rumänien (2010) bis hin zu Griechenland 
(2010). Für die Interpretation der Strenge auch bzgl. der Durchsetzungsmaßnahmen spricht 
außerdem der Einschüchterungsversuch des EU-Kommissionspräsidenten von Juni 2010. Wenn das 
Ausmaß der Strenge bei den Durchset- zungsmaßnahmen auch nur annähernd so hart gemeint ist 
wie das Ausmaß der Strenge der Auflagen selbst, dann ist mit Durchsetzungsmaßnahmen zu 
rechnen, welche ähnlich hart wären wie der Zwang zum Verkauf der Nahrungsmittelnotreserven 
oder von Kahlschlägen wie denen im Gesundheitswesen von Rumänien oder von Ghana. Damit 
wäre bzgl. der Durchsetzungsmaßnahmen mit einem Ausnahmezustand zu rechnen, welcher 
insbesondere die Meinungsfreiheit (Art. 5 GG), die Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG) sowie die 
körperliche Unversehrtheit und das Leben (Art. 2 Abs. 2 GG) gefährden würde.

XII.10 zwangsweise Schaffung eines EU-Volkes ?
Die Rede des EU-Kommissionspräsidenten Jose Manuel Barroso vom 28.09.2011 vor dem Europa-
parlament enthüllt, dass er ein eigenes EU-Volk und einen Staat EU verlangt.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=SPEECH/11/607&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
Denn dort behauptet er:
„Wir verfügen über eine europäische Identität und Staatsbürgerschaft neben unserer nationalen 
Staatsbürgerschaft. Mit der europäischen Staatsbürgerschaft sind eine Reihe von Rechten und 
Chancen verbunden: Wir können ungehindert Grenzen überschreiten, im Ausland studieren und 
arbeiten. Wir müssen uns abar auch geschlossen dafür einsetzen, dass diese Rechte und Chancen 
fortbestehen und sich weiterentwickeln.“
Vom Aufbau seiner Rede hat Barroso das zwar in Bezug auf die Freizügigkeit im Rahmen der 
Schengen-Regelungen der EU gesagt, dabei aber mal eben die Existenz einer „europäischen 
Identität“ und einer „europäischen Staatsbürgerschaft“ unterstellt.
Um den Ausbau der Freizügigkeit innerhalb der EU zu nutzen, muss man aber neben der nationalen 
Identität als Deutscher, Ire, Grieche usw. nicht noch zusätzlich eine nationale Identität als EU-
Bürger entwickeln. Und der EUV bestimmt an keiner Stelle, dass die Unionsbürgerschaft einer 
Staats-bürgerschaft gleich käme. Das Lissabonurteil hat vielmehr in Rn. 279 bis 281, 292 und 346 - 
350 klargestellt, dass die Unionsbürgerschaft nur Grundlage für zusätzliche Rechte der Bürger der 
EU-Mitgliedsstaaten ist und keine EU-Staatsbürgerschaft bedeutet. 

Wenn der EU-Kommissionspräsident trotzdem das Vorliegen einer „europäischen Identität“ und 
einer „europäischen Staatsbürgerschaft“ behauptet, so knüpft das an die Drei-Elemente-Lehre an, 
wonach ein Staat ein Volk, ein Territorium und eine Rechtsordnung benötigt. Ohne ein eigenes 
Volk wird die EU nicht zum Staat im existentiellen Sinne. Und ohne die Entstehung einer 
nationalen Identität als Europäer entsteht kein europäisches Volk. 

Das Interesse  des Kommissionspräsidenten dahinter ist nach Überzeugung der Beschwerdeführe-
rin, den Vorrang nationaler Verfassungsidentitäten nach dem Lissabonurteil und vergleichbaren 
Urteilen aus Lettland und Rumänien vor dem EU-Recht (Abschnitte VII.1 und VII.4) zu kippen, 
indem man ein EU-Volk schafft und die EU zum Staat macht.

In diesem Lichte wird es immer schwerer, bzgl. der Überlegungen des gleichen Kommissionspräsi-
denten bzgl. möglicher Übergänge zur Diktatur in Griechenland, Spanien und Portugal noch einen 



verbalen Ausrutscher für möglich zu halten.

ESM-Vertrag, Fiskalpakt und die beiden in Abschnitt VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden erörter-
ten EU-Verordnungen dürfen auch deshalb nie in Kraft treten, weil sie nicht nur zur Plünderung der 
Staatsfinanzen zur Bankenrettung und zum Ausverkauf der Sozial- staats und der Behörden der 
Mitgliedsstaaten genutzt zu werden droht, sondern obendrein zur zwangsweisen und notfalls 
gewaltsamen Unterwerfung der mitgliedsstaatlichen Völker unter einen halb-diktatorischen Staat 
EU.
 

XIII. erkennbare und mutmaßliche  Ziele hinter Art. 136 Abs. 3 AEUV sowie hinter EFSF-
Rahmenvertrag, ESM-Vertrag und Fiskalpakt und die Frage der Verhältnismäßigkeit
Die Abschnitte III. bis VI.1. und XII. widmen sich vorwiegend Sachverhaltsfragen, die Abschnitte 
IX. und X. den Eingriffen in Grundrechte, grundrechtsgleiche Rechte, universelle Menschenrechte, 
Strukturprinzipien und den Staatsauftrag europäische Integration. Dem gegenüber betrachtet dieser 
Abschnitt die hinter Art. 136 Abs. 3 AEUV bzw. EFSF-Rahmenvertrag, ESM und Fiskalpakt 
erkennbaren und zu vermutenden Ziele und betrachtet diese im Lichte der Verhältnismäßigkeit. 
Alle Eingriffe in Grundrechte, grundrechtsgleiche Rechte und universelle Menschenrechte müssen 
verhältnismäßig sein. Das bedeutet, dass der Eingriff für ein politisches Ziel vorgesehen ist, welches 
nicht an sich schon verfassungswidrig ist. Der Eingriff muss außerdem geeignet sein zur Erreichung 
des Ziels. Er muss erforderlich sein, also das Ziel nicht schon durch mildere Eingriffe erreichbar 
sein. Und das Verhältnis zwischen angestrebtem Ziel und dem Ausmaß des Eingriffs muss 
angemessen sein. Der Wesensgehalt eines Grundrechts darf nicht angetastet werden (Art. 19 Abs. 2 
GG, Rn. 216+217 Lissabonurteil); das gleiche gilt nach Rechtsauffas- sung der Beschwerdeführerin 
ebenso zumindest für die grundrechtsgleichen Rechte (Abschnitt VII.5 dieser 
Verfassungsbeschwerden).
Diese Anforderungen sind kumulativ. Insbesondere in den Abschnitten IX., X. und XI. wird bereits 
ausführlich auf die Eingriffe eingegangen, sodass daran  die Verletzungen der Wesensgehalte er-
sichtlich werden. Bereits durch die Verletzung der Wesensgehalte sind die Eingriffe materiell-recht-
lich zu untersagen, selbst in den Bereichen, wo eine Verhältnismäßigkeit besteht, da die Verhältnis-
mäßigkeit nur dazu berechtigt, bis an die Grenze des Wesensgehalts vorzudringen, aber nicht dar-
über hinaus. In diesem Abschnitt wird darüber hinaus auf die Frage der Legitimität der Ziele sowie 
auf die Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit eingegangen, wobei sich das Gesamtbild 
zur Angemessenheit in der Zusammenschau mit den übrigen Teilen dieser Verfassungsbeschwerden 
ergibt. 

Die Beschwerdeführerin möchte auf das deutlichste betonen, dass Abschnitt XIII. dieser Verfas-
sungsbeschwerden nicht isoliert zu betrachten ist. Die Eingriffe sind derart weitgehend, und das 
Vorgehen gegenüber der Öffentlichkeit in diesem Zusammenhang derart intransparent, und 
überdies droht ein Überrolltwerden durch eu-sekundärrechtliche Akte notfalls auch ohne die 
Blankett-Ermächtigung des Art. 136 Abs. 3 AEUV bzw. ohne den Fiskalpakt, dass die 
Volksabstimmungen in dem in den Abschnitten III.8, III.10 und III.17 dieser 
Verfassungsbeschwerden genannten Umfang unentbehrlich sind. Ab- schnitt XIII. soll die Situation 
in keiner Weise verharmlosen, wohl aber dem Umstand Rechnung tragen, dass ein Teil der mit Art. 
136 Abs. 3 AEUV bzw. mit EFSF-Rahmenvertrag, ESM und Fiskalpakt verfolgten Ziele durchaus 
legitim ist und mit anderen, milderen Eingriffen (Merkmal der Erforderlichkeit) durchaus verfolgt 
werden dürfte – aber nicht mit diesen.

XIII.1 Ziel dauerhafter Euro-Rettungsschirm
Das erste offizielle Ziel von 136 Abs. 3 AEUV sowie des ESM ist die Ablösung von EFSM und 



EFSF durch einen ständigen Krisenmechanismus (Nr. 1 der Schlussfolgerungen des Europäischen 
Rats vom 16./17. 12.2010, Abs. 2+3 der Erwägungsgründe zur Initiierung des Art. 136 Abs. 3 
AEUV), den ESM, zu ersetzen.
EFSM und EFSF sind bisher bis zum 30.06.2013 zeitlich begrenzt, abgesehen von der noch verblei- 
benden Abwicklung der bis dahin ausgegebenen Notfallkredite incl. deren Rückzahlung, und 
abgesehen von der Möglichkeit der EFSF, selbst ohne jegliches weitere Zustimmungsgesetz über 
ihre eigene zeitliche Verlängerung (Art. 11 Abs. 2 EFSF-Rahmenvertrag), über dies Ausweitung 
ihres Instrumentariums (Art. 5 Abs. 3 EFSF-Rahmenvertrag) und über die beliebige Änderung des 
eigenen Rahmenvertrags (Art. 10 Abs. 5 lit. c EFSF-Rahmenvertrrag).

Würde es wirklich um eine echte Stabilisierung des Euro gehen, z. B. hinsichtlich des Wechselkur- 
ses (siehe Abschnitt XI.9 dieser Verfassungsbeschwerden), so wäre dies dem Grunde nach ein 
zulässiges Ziel. Aber dafür wäre die freiwillige Koordinierung der Wirtschaftspolitik (Art. 121 
AEUV), ohne jegliche sanktionsbewehrten Auflagen oder Empfehlungen, das richtige Mittel. Ein 
starker Wechselkurs ist gut für die europäischen Sparer und verbilligt Importe, ein schwacher 
Wechselkurs stärkt die Exportwirtschaft. Die Erreichung eines besonders starken oder eines 
besonders schwachen Wechselkurses des Euro ist also kein Ziel mit derart überwiegenden 
Vorteilen, dass dies die Auferzwingung einer bestimmten Wirtschaftspolitik gegenüber den Staaten 
der Eurozone rechtfertigen könnte. Derart tiefe Eingriffe, in die Macht der mitgliedsstaatlichen 
Parlamente, sind für den Eurowechselkurs also weder erforderlich noch angemessen.
Eines dauerhaften Euro-Rettungsschirm für die Geldwertstabilität bedarf es nicht. Hierfür genügt 
es, dass die EZB zuallererst der Geldwertstabilität verpflichtet ist (Art. 282 Abs. 2 AEUV).
Wenn das Ziel wäre, künftige Spekulationsblasen und Finanzkrisen zu vermeiden, so bräuchte es 
dafür keinen Euro-Rettungsschirm, sondern Instrumente zur Verlangsamung bzw. Entmutigung der 
Spekulation, zur Stärkung der Realwirtschaft auf Kosten der völlig überdimensionierten Finanzwirt- 
schaft und für an der Realwirtschaft orientierten Höchstgrenzen der Geldschöpfung (siehe Abschnitt 
XI.3 dieser Verfassungsbeschwerden).

Solche wirklich stabilisierenden Ziele verfolgt der Euro-Rettungsschirm aber gerade nicht.

Unter seinen Zielen sind, wie in den entsprechenden weiteren Teilen von Abschnitt XIII. 
dargestellt, mehrere illegitime Ziele, sodass die unbefristete Fortsetzung eines bereits 
verfassungswidrigen Euro-Rettungsschirms nur ebenfalls verfassungswidrig sein kann. Bereits ein 
illegitimes Ziel würde dafür genügen, dass der Euro-Rettungsschirm aus verfassungsrechtlicher 
Sicht nicht mehr unverändert fortgeführt werden dürfte, jedenfalls nicht mit deutscher Beteiligung 
daran. Je länger Deutschland beim Euro-Rettungsschirm dabei ist, desto größer die Gefahr, dass 
Deutschland dadurch nicht nur bankrott wird, sondern sogar selbst zum Ziel iwf-artig strenger 
Auflagen wird. Das StabMechG und die Zustimmung zum ESM sind daher zu untersagen. 

Die Illegitimität eines dauerhaften Euro-Rettungsschirms erstreckt sich nicht nur auf den ESM, son- 
dern ebenso auf die EFSF, zumal deren geänderter Rahmenvertrag in Art. 10 Abs. 5 lit. c nun die 
Ermächtigung der EFSF enthält, selbst über ihre eigene zeitliche Verlängerung entscheiden zu kön- 
nen.

Darüber hinaus wird längst zugegeben, dass der „Euro-Rettungsschirm“gar nicht zum Ziel hat, den 
Euro zu retten.
Der ehemalige EZB-Chefvolkswirt Jürgen Stark hat zugegeben, dass es in Wirklichkeit um Banken-
rettung geht (Abschnitt XI.13 dieser Verfassungsbeschwerden).
Der Goldman-Sachs-Mitarbeiter Alan Brazil empfiehlt die Spekulation gegen den Euro, da dieser 
durch weitere Rettungspakete deutlich geschwächt werde (Abschnitt IV.10 dieser Verfassungs-
beschwerden).
Und Prof. Dr. Häde, welcher die Bundesregierung juristisch vertreten hat im Rahmen der mündli-



chen Verhandlung vom 30.11.2011 zu einer Organklage der Bundestagsfraktion von Bündnis90/die 
Grünen, in welcher es vor allem um die Durchsetzung von mehr Transparenz rund um den ESM 
zugunsten des Bundestags ging, argumentiert, dass es beim Euro-Rettungsschirm überhaupt nicht 
um die Rettungs Griechenlands, sondern um die des Finanzsektors geht.

XIII.2 Ziel Staateninsolvenzverfahren
Das zweite offizielle Ziel des Art. 136 Abs. 3 AEUV ist laut den Erwägungsgründen der Initiierung 
von Art. 136 Abs. 3 AEUV die Schaffung einer Grundlage für das Staateninsolvenzverfahrens 
innerhalb des ESM (Abs. 2 der Erwägungsgründe). Ein Staateninsolvenzverfahren ist nach dem 
Waldenfels-Urteil bereits als Ziel illegitim (Abschnitt IV.6.7 dieser Verfassungsbeschwerden), da 
es zu sehr in die Souveränität (Art. 20 Abs. 1 GG, Art. 2 Abs. 1 Uno-Charta) und die als 
Strukturprinzip unantastbare (Rn. 216+217 des Lissabonurteils) Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG) 
eingreift, und weil ein Staatsbankrott nach dem Waldenfels-Urteil mit Blick auf die Erfüllung der 
staatlichen Aufgaben in der Zukunft und nicht mit Blick auf die Abrechnung mit der Vergangenheit 
zu bewältigen ist.
Ein zulässiges Ziel wäre allenfalls ein begrenztes und souveränitätsschonendes Staatenvergleichs-
verfahren, welches dann aber aus Gründen der Rechtsklarheit auch als Staatenvergleichsverfahren 
benannt werden müsste, und vom jeweils betroffenen Schuldnerstaat dann einfachgesetzlich, nicht 
völkerrechtlich, geregelt werden darf. Ein solches wird  von Art. 136 Abs. 3 AEUV aber 
offensichtlich nicht angestrebt. Nach dem Waldenfels-Urteil ist der Gesetzgeber zuständig für die 
Regeln seiner eigenen Entschuldung, wobei das Bundesverfassungsgericht, wenn es dazu angerufen 
wird, überprüft, ob der Gesetzgeber innerhalb des ihm dafür zustehenden Entscheidungsspielraums 
geblieben ist, oder inwieweit seine Entscheidungen zu korrigieren sind. Auch ein 
Staatenvergleichsverfahren müsste aber immer so ausgestaltet sein, dass das Letztent-
scheidungsrecht des Bundesverfassungsgerichts für Deutschland auch formell gesichert wäre. Und 
es müsste so beschaffen sein, dass es keinen Insolvenzverwalter gäbe, sondern nur einen Mediator, 
wie dies auch dem wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums vorschwebt (siehe 
Abschnitt IV.6.8.2 dieser Verfassungsbeschwerden). Völkerrechtlich / intergouvernemental könnte 
man höchstens vorgeben, dass alle teilnehmenden Staaten ein einfachgesetzliche Regeln einführen 
für ein Staatenvergleichsverfahren, aber nicht, wie dieses zu beschaffen sein hätte.

Selbst wenn ein Staateninsolvenzverfahren als Ziel zulässig wäre, wäre der europäische Finanzie- 
rungsmechanismus dafür nicht geeignet. Das zeigt sich in nicht zu überbietender Deutlichkeit daran, 
dass mit der Strenge eine iwf-artige Strenge gemeint ist. Das impliziert auch Auflagen wie den 
Ausverkauf der Nahrungsmittelnotreserven und die Marginalisierung des Gesundheitswesens und 
der Rente (Abschnitte IV.5.2, IV.5.5 und IV.5.13 dieser Verfassungsbeschwerden), welche wohl 
nur mit einem pathologischen Mangel an Mitgefühl erklärbar sind (Abschnitt XII.8 dieser 
Verfassungs-beschwerden). Damit lässt sich weder ein fairer Ausgleich zwischen Schuldnern und 
Gläubigern noch auch nur zwischen den Gläubigern herstellen, noch nicht einmal die Vertretung 
der Interessen der Gläubiger, welche ein Interesse daran haben, die Arbeitskraft der Einwohner der 
Schuldner-länder zu erhalten und erforderlichenfalls zu stärken, damit diese möglichst viel von den 
Schulden abarbeiten können.
Der ESM-Vertrag wäre für ein Staateninsolvenzverfahren auch nicht erforderlich. Es würde eine 
klar auf ein solches Verfahren begrenzte einfachgesetzliche Regelung mit klaren Zuständigkeits-
regelungen genügen.
Eine Angemessenheit eines Staateninsolvenzverfahrens kann es nicht geben. Da nach dem Walden-
fels-Urteil bereits das Ziel illegitim ist, ist jeder dafür erfolgende Eingriff in Grundrechte, grund- 
rechtsgleiche Rechte und universelle Menschenrechte unangemessen.



XIII.3 Ziel Bankenrettung
Das Strukturprinzip Demokratie (Rn. 216+217 des Lissabonurteils) ist unantastbar. Demnach muss 
auch genug Spielraum bleiben, dass andere Wahlergebnisse sich auch auswirken in merklichen 
Änderun-gen bzgl. der Frage, welche Teile der Wirtschaft und der Bevölkerung besonders 
gegenüber Risiken abgesichert und subventioniert werden, und welche anderen Teile der Wirtschaft 
und der Bevölke-rung das zu bezahlen haben. Damit ist auch die Bankenrettung an sich ein 
zulässiges politisches Ziel.

Abs. 2 der Erwägungsgründe zur Initiierung des Art. 136 Abs. 3 AEUV betont, der ESM sei 
notwen- dig für den Umgang mit Risiken für die „Finanzstabilität“, wie sie im Jahr 2010 
aufgetreten sind (Abschnitt III.1.1 dieser Verfassungsbeschwerden). Und die Vereinbarung vom 
24./25.03.2011 schließ-lich enthüllt, dass mit „Finanzstabilität“ die Stärkung des Finanzsektors 
gemeint ist (Abschnitt III.15 dieser Verfassungsbeschwerden). Die Stärkung des Finanzsektors, 
darunter vor allem der Banken (als Hauptgläubiger der Staaten) ist also das Hauptziel des ESM und 
auch eines der Hauptziele des Art. 136 Abs. 3 AEUV.

Geeignet für die Bankenrettung sind EFS, Fiskalpakt und ESM insoweit, wie man mit diesen die 
finanzielle Situation von Banken stärken will. Insbesondere die Beispiele Irland (Abschnitt XI.4 
dieser Verfassungsbeschwerden) und Griechenland (Abschnitt XI.5 dieser Verfas- 
sungsbeschwerden) zeigen, dass der Euro-Rettungsschirm und die diesem ähnelnde Griechenland- 
hilfe der Bankenrettung dienen. Bei Griechenland handelt es sich um die Rettung von Banken in 
deren Eigenschaft als bisherige Gläubiger Griechenlands, und bei Irland geht es um die Rettung von 
Banken in deren Eigenschaft als Gläubiger dreier irischer Großbanken, für deren Rettung Irland 
wie- derum im Rahmen seiner völlig überdimensionierten Bankenrettungsinstitution NAMA bürgt.
Ebenfalls zur Absicherung von Banken geeignet ist die Schaffung von präventiven Bankenrettungs- 
fonds auf nationaler Ebene, in welche vor allem die Banken, aber beim Start auch der jeweilige 
Staat einbezahlt. Geeignet für die Bankenrettung ist auch, dass die Steuerzahler der jeweils übrigen 
Staa- ten der Eurozone bei EFSF und ESM für die Notfallkredite bürgen bzw. haften, denn die 
Kredit-geber der EFSF und des ESM sind auch wiederum in erster Linie Banken, die ihre 
Forderungen auch möglichst abgesichert haben wollen. 
Geeignet zur Bankenrettung sind schließlich auch Kreditauflagen, welche möglichst viel aus den 
Schuldnerländern an Arbeit und Kapital herausholen, und genau darum zugleich auch darauf 
achten, die Arbeitskraft der Einwohner der Schuldnerländer zu erhalten. 
Auch das Vorhaben, im Staateninsolvenzverfahren des ESM die Auflagen gegenüber den Schuld-
nerstaaten durch die Gläubiger machen zu lassen, ist im Sinne der Bankenrettung, da Banken in der 
Regel die Mehrheit der Forderungen gegenüber den Staaten halten; damit hätten es die Banken in 
der Hand, durch gezielte Auflagen dafür zu sorgen, dass den Schuldnerländern und deren Einwoh- 
nern genau noch die Dinge bleiben würden, die sie bräuchten zur Abarbeitung der Schulden.

Ungeeignet an EFSF, ESM, Fiskalpakt und EU-Verordnung 2011/385 (COD) für die Bankenrettung 
ist die Verpflichtung auf die iwf-artige Strenge. Denn diese impliziert die völlige Ignorierung der 
Grund- und Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerstaaten. Auflagen wie der Ausverkauf 
von Nahrungsmittelnotreserven (Abschnitt IV.5.2 dieser Verfassungsbeschwerden) und die 
Marginalisierung des Gesundheitswesens (Abschnitt IV.5.5 dieser Verfassungsbeschwerden) sind 
dazu angetan, die Arbeitskraft der Einwohner der Schuldnerländer und damit auch die Rückzahlung 
der Kredite an die Banken erheblich zu schädigen.

Geeignet zur Bankenrettung ist auch die Reduzierung der Sozialversicherung auf eine Grundversor- 
gung über die linear-degressive Anrechnung von steuerfinanzierten Zuschüssen für den Übergang 
auf ein Mehrsäulenmodell in der Sozialversicherung und über die Einbeziehung der Sozialversiche-
rung (Abschnitte V.4 und V.15 dieser Verfassungsbeschwerden) in die rigorose Schuldentragfähig-
keitsanalyse (IV.6.2.4 und IV.6.2.5 dieser Verfassungsbeschwerden), weil so Ersparnisse der 



Sozialversicherung, insbesondere aus der Rentenversicherung, frei werden für Darlehen zur 
Bankenrettung (Abschnitt XI.4 dieser Verfassungsbeschwerden). Geeignet für die Bankenrettung ist 
auch das Ungleichgewichtsverfahren, mit welchem alle beliebigen bisher nicht handelbaren Güter 
exportierbar gemacht werden könnten (siehe Abschnitte V.5, V.7, V.11 und V.19 dieser 
Verfassungsbeschwerden), denn damit würden in erheblichem Maße Privatisierungserlöse erzielt, 
welche wiederum in die Banken- rettung fließen könnten. Ungeeignet für die Bankenrettung  wären 
die Ausweitung der Sanktionen bzgl. Stabilitäts- und Wachstumspakt und bzgl. Einführung des 
Ungleichgewichtsverfahrens hingegen, soweit es die durch die EU-Kommission zu erwartenden 
sanktionsbewehrten Empfehlungen zur Erzwingung der Gentechnik in der Landwirtschaft 
(Abschnitt V.13 dieser Verfassungsbeschwerden) und die Instrumentalisierung selbst der Agrar-
subventionen für die Santionsbewehrung der Empfehlungen der Kommission sowie der Troika bei 
EFSF und ESM (Abschnitte VI.1.3, VI.1.4, VI.2.1 und IX.10 dieser Verfassungsbeschwerden) 
betrifft, denn beides gefährdet die gesunde Ernährung der Einwohner der Schuldnerstaaten und 
damit deren Fähigkeit, die Staatsschulden abzuarbeiten.

Erforderlich zur Bankenrettung sind EFSF, ESM und Fiskalpakt bei weitem nicht. Es würde dafür 
eine wesentlich zurückhaltendere Regelung genügen. Und die Prüfung der Erforderlichkeit ist noch 
zu unterscheiden von der Angemessenheit. Der Begriff der „Finanzstabilität“, also im Sinne der 
Stabi- lität der Finanzmärkte, bedeutet, wie die Beispiele des Euro-Rettungsschirm sowie Irlands 
und Grie-chenlands (Abschnitte XI.4 und XI.5 dieser Verfassungsbeschwerden) zeigen, das 
finanzielle Ein- stehen der Steuerzahler der Euro-Staaten mit noch keinen akuten 
Liquiditätsproblemen für wackeli- ge Forderungen von Banken gegenüber Staaten der Eurozone 
und staatliche Zuschüsse für präventi-ve Bankenrettungsfonds auf nationaler Ebene. Außerdem geht 
es, wie das Beispiel der NAMA in Irland zeigt, um das Einstehen der Steuerzahler der übrigen 
Euro-Mitgliedsländer für die Banken-rettungsfonds von Staaten der Eurozone, welche von ihrem 
Umfang her von den jeweiligen Staaten überhaupt nicht getragen werden können, auch soweit 
solche nationalen Bankenrettungsfonds für Forderungsausfälle von Banken gegenüber anderen als 
staatlichen Schuldnern aufkommen, wie z. B. bei der NAMA vor allem für britische, deutsche und 
amerikanische Banken in deren Eigenschaft als Gläubiger dreier maroder irischer Großbanken, 
welche in ihrer Summe für Irland „too big to save“ sind. Auch wenn bereits die „Finanzstabilität“ 
damit wie ein Faß ohne Boden erscheint,  würde für diese trotzdem eine primärrechtliche Regelung 
genügen, welche die Staaten verpflichten würde, sämtliche Banken mit Sitz in der Eurozone, oder 
die in der Eurozone tätig sind, bis max. zu einer bestimmten Summe, einem bestimmten 
Promillesatz des BIP o. ä., abzusichern gegenüber bestimmten Risiken. Es wäre dafür in keiner 
Weise erforderlich, den Staaten vorzuschreiben, in welcher Weise sie die Mittel dafür aufzubringen 
hätten. Aus Sicht der Erforderlichkeit müsste es den Staaten offen stehen, z. B. durch hohe Steuern 
auf Vermögen und Gewinne oder auch durch Steu-ern, welche vor allem Banken treffen, die Mittel 
für die akute und präventive Bankenrettung aufzu-bringen. Oder auch durch präventive 
Bankenrettungsfonds mit entsprechend höheren Beiträgen, in welche allein die Banken einzahlen 
würden. Die Verpflichtung auf eine iwf- artige Strenge (Erwägungsgründe 2+3+6, Art. 3 und 12 
ESM-Vertrag, Erwägungsgrund 3 und Art. 6 Abs. 1 EU-Verordnung 2011/385 (COD)) für alle 
Finanzhilfen  hingegen gibt die Richtung vor, die Mittel für die Bankenrettung über Sozialabbau 
und Privatisierungen zu erwirtschaften. Der IWF fordert zwar von den meisten Staaten eine Erhö-
hung der Mehrwertsteuer, aber zumeist nur, um damit eine von ihm ebenfalls regelmäßig geforderte 
Senkung der Ertragsteuern auszugleichen. Es wäre auch völlig unnötig, überhaupt Mechanismen zu 
schaffen, in denen überhaupt irgendjemand, geschweige denn ungewählte wie der IWF und die 
privaten Gläubiger oder wahlaktsmäßig drei Stufen vom Volk entfernte wie die EU-Kommission, 
zusätzlich zu den finanziellen Verpflichtungen zur Bankenrettung noch irgendwelche verbindlichen 
Auflagen oder Empfehlungen machen zu lassen, geschweige denn, die Macht über noch die EU-
Agrarsubventionen und damit die bäuerliche Landwirtschaft gleichsam wie ein Pfand zur Erzwin-
gung solcher Empfehlungen zu geben. Würden die Staaten der Eurozone wirklich funktionierende 
Mechanismen einrichten (Abschnitt XI.3 dieser Verfassungsbeschwerden) zur Verhinderung neuer 



Spekulationsblasen, zur Begrenzung der Geldschöpfung oder zur Umverteilung von Finanz- an 
Realwirtschaft, würde dies erheblich das Risiko neuer Finanzkrisen sowie die wahrscheinliche 
Größe neuer Finanzkrisen verringern und damit auch den wahrscheinlichen Geldbedarf von Banken 
im Falle neuer Finanzkrisen. 

Die Schaffung einer gemeinsamen eu-primärrechtlichen Grundlage bzw. sekundärrtechtlicher bzw. 
intergouvernementaler Grundlagen zur Bankenrettung ist, ebenso wie sämtliche darauf gestützten 
Bankenrettungsmechanismen, zumindest soweit es finanzielle Beiträge der deutschen Steuerzahler 
incl. der Beschwerdeführerin angeht, jedoch in keiner Weise angemessen. Das liegt daran, dass es 
auch noch andere, noch systemrelevantere, Bereiche als Banken gibt, für welche noch genug Mittel 
übrig bleiben müssen, wie z. B. Familien, Gesundheitswesen und natürliche Lebensgrundlagen 
(Abschnitt XI.2 dieser Verfassugsbeschwerde). Das verfassungs- und menschenrechtlich zulässige 
Maß wird bereits durch die deutsche Bankenrettungsinstitution Soffin mit ihren bis zu 480,- Mrd. € 
bereits bei Soffin I ausgeschöpft, sodass jede zusätzliche Beteiligung Deutschlands darüber hinaus 
verfassungswidrig ist, und umso mehr iwf-artig strenge  Mechanismen, welche sich auch selbst 
ihren Höchstbetrag erhöhen können.
Die Angemessenheit scheitert im Hinblick auf die Existenz auch anderer systemrelevanter Bereiche 
der Gesellschaft vor allem am Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 GG, Abschnitt IX.3 dieser Verfassungs- 
beschwerden), am Grundrecht auf Eigentum (Art. 14 GG, Abschnitt IX.6 dieser Verfassungsbe- 
schwerden), am Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG, Abschnitt X.3 dieser Verfassungsbeschwer-
den), am universellen Menschenrecht auf soziale Sicherheit (Art. 9 Uno-Sozialpakt, Abschnitt IX.9 
dieser Verfassungsbeschwerden) und an der Unteilbarkeit der universellen Menschenrechte (Ab- 
schnitt XI.14 dieser Verfassungsbeschwerden).

XIII.4 Ziel rückwirkende Rechtsgrundlage für EFSF, Ungleichgewichtsverfahren und rückwirkende 
Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes
In diesem Abschnitt wird die Frage der Legitimität und der Verhältnismäßigkeit der für Art. 136 
Abs. 3 AEUV bzw. den Fiskalpakt beabsichtigten völkerrechtlichen Rückwirkung behandelt, erst 
einmal losgelöst von der Frage, um was für eine Regelung es inhaltlich geht. Die 
Beschwerdeführerin möchte betonen, dass die Erfordernisse der Legitimität eines legislativen Ziels 
und der Verhältnismäßigkeit (Geeignet-heit, Erforderlichkeit, Angemessenheit) stets zu prüfen ist, 
und die Frage der Wirksamkeit einer völkerrechtlichen Rückwirkung nicht stattdessen, sondern 
zusätzlich zu prüfen ist, soweit eine solche Rückwirkung angestrebt wird. 

Das Ziel einer völkerrechtlichen Rückwirkung an sich ist grundsätzlich legitim, solange dies rechts-
staatlich geschieht. Dabei ist der völkerrechtliche Vertrauensschutz von besonderem Gewicht. 
Vollkommen zurecht erlaubt die WVRK die Rückwirkung völkerrechtlicher Vereinbarungen nur 
insoweit, wie dies ausdrücklich schriftlich von den Vertragsparteien vereinbart und auch von deren 
Parlamen-ten mit ratifiziert wird (Abschnitt III.9 dieser Verfassungsbeschwerden). Würde man 
völkerrechtliche Rückwirkungen ohne ausdrückliche schriftliche Fixierung der Rückwirkung in 
dem jeweiligen Vertrag zulassen, so könnten vor allem die nationalen Parlamente mit Leichtigkeit 
über die Tragweite der Vereinbarungen getäuscht und ihre Zustimmung so erschlichen werden. 
Auch die Zustimmung eines Teils der Regierungen könnte so erschlichen werden. Dass eine 
völkerrechtliche Rückwirkung niemals stillschweigend oder mündlich wirksam werden kann, ist 
bereits Teil der Prü-fung der Legitimität der Rückwirkung, noch vor der Prüfung der 
Verhältnismäßigkeit. Das gilt in besonderem Maße auch für Deutschland, wo die 
Rechtsstaatlichkeit aus verfassungsrechtlicher Sicht unantastbar ist (Rn. 216+217 des 
Lissabonurteils).

Da eine völkerrechtliche Rückwirkung für EFSF-Rahmenvertrag, Ungleichgewichtsverfahren und 



Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes weder in Art. 136 Abs. 3 AEUV noch 
wenigstens in den Erwägungsgründen zu dessen Initiierung und auch nicht im Fiskalpakt oder im 
EFSF-Rahmenvertrag erwähnt ist, sind diese offensichtlich nicht geeignet, eine völkerrechtliche 
Rückwirkung zu begründen. Dass der EFSM und der EFSF in Nr. 1 der Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rats zum Gipfel vom 16./17.12.2010 erwähnt sind, also zu dem gleichen Gipfel, auf 
welchem auch Art. 136 Abs. 3 AEUV initiiert wurde, vermag an dieser Beurteilung nichts zu 
ändern. Ebenso verhielte es sich, wenn in den Erwägungsgründen zur Initiierung von Art. 136 Abs. 
3 AEUV EFSM und EFSF erwähnt würden. Eine Erwähnung der Mechanis-men, für welche man 
rückwirkend eine primärrechtliche Grundlage schaffen will reicht nicht, wenn nicht gleichzeitig die 
gewünschte Rückwirkung dort formuliert wird. Aus Gründen der Vollständig- keit sei noch ergänzt, 
dass auch die Formulierung einer Rückwirkung in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rats 
nicht genügt hätte, weil diese nicht zur Initiierung von Art. 136 Abs. 3 AEUV gehören.
Dass für Art. 136 Abs. 3 AEUV auch eine Rückwirkung beabsichtigt ist, zeigt sich bereits daran, 
dass EFSM und EFSF bereits in Betrieb sind, ohne hinreichende primärrechtliche Grundlage, vor 
allem, was die Transportierung von iwf-artigen Auflagen mit eu-sekundärrechtlichem Rang und die 
Einbindung des IWF in den EFSM mit einer nur primärrechtlich abgesicherten Organen der EU 
zukommenden Machtfülle angeht. Entsprechendes gilt für das Ausleihen von EZB und EU-Kom-
mission  bei der EFSF ohne zuvor wirksam begründeten Raum der erweiterten Zusammenarbeit 
(Abschnitt III.20 dieser Verfassugsbeschwerden) und ohne wirksame deutsche Zustimmung zum 
EFSF-Rahmenvertrag.

Selbst eine ausdrückliche Formulierung einer beabsichtigten völkerrechtlichen Rückwirkung im 
Zustimmungsgesetz zu Art. 136 Abs. 3 AEUV oder zum Fiskalpakt bzw. im StabMechG könnte 
den Mangel nicht beheben, da dies allenfalls eine Überrumpelung von Bundestag und Bundesrat 
verhindern könnte. Bereits verfassungsrechtlich würde dies nicht ausreichen, da die 
Rechtsstaatlichkeit in Deutschland eben nicht nur unverletzlich, sondern unantastbar ist. Selbst 
wenn dies verfassungsrechtlich genügen würde, wäre völkerrecht- lich dadurch keine Heilung 
gegeben, weil durch Klarstellungen in einem deutschen Zustimmungs-gesetz die Täuschung der 
Parlamente der übrigen Mitgliedsstaaten, welche nur die völkerrechtliche Vereinbarung und das 
jeweilige Zustimmungsgesetz ihres Landes zu Gesicht bekämen, nicht verhin-dern würde. Und die 
WVRK will gerade die Rechtsstaatlichkeit zu Gunsten aller betroffenen natio-nalen Parlamente 
sichern.

Das Merkmal der Erforderlichkeit ist erfüllt, soweit für Ungleichgewichtsverfahren, Verschärfung 
des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und EFSF bereits Handlungen und Vorschriftten ohne 
hinreichende primärrechtliche Grundlagen bzw. ohne Zustimmung zum EFSF-Rahmenvertrag
geschaffen wurden. Für die EFSF ist das Merkmal der Erforderlichkeit darüber hinaus erfüllt, weil 
das StabMechG kein Zustimmungsgesetz zur Errichtung der EFSF sein sollte. Denn die EFSF 
wurde, anders als der über eine EU-Verordnung (und damit mit Zustimmung wenigstens des 
Europaparlaments) geschaffene EFSM, auf intergouvernementale Weise errichtet, aber ohne 
offiziell dazu ein Zustimmungsgesetz zu machen, und damit bisher ganz ohne parlamen-tarische 
Zustimmung. Und ohne Art. 136 Abs. 3 AEUV gibt es auch kein Zustimmungsgesetz zu diesem, 
welches man etwa in eine konkludente Zustimmung auch zum EFSF-Rahmenvertrag deuten könnte, 
falls so etwas rechtsstaatlich überhaupt möglich ist. 

Die Angemessenheit für eine völkerrechtliche Rückwirkung zum Nachschieben einer primärrecht-
lichen Grundlage von Ungleichgewichtsverfahren, Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstums-
paktes und EFSF ist in keiner Weise gegeben. Eine völkerrechtliche Rückwirkung bedeutet, selbst 
wenn die betroffenen Regierungen und nationalen Parlamente diese alle wollten, und sie rechtsklar 
ausdrücklich vereinbart würde, immer auch einen geringeren Vertrauensschutz gegenüber der 
Bevölkerung. Je tiefer der Eingriff in Grund- und Menschenrechte ist, desto stärker müssen die 
Gründe sein, die eine solche Rückwirkung rechtfertigen, und desto mehr müssen sie überwiegen im 



Vergleich zu den Argumenten gegen eine solche Rückwirkung. Dass hier gerade keine Angemes- 
senheit gegeben ist, zeigt sich am deutlichsten, an dem Unterfangen, eine Grundlage nachzuschie-
ben für die Transportierung iwf-artiger (also sämtliche Grund- und Menschenrechte der Einwohner 
der Schuldnerstaaten ignorierender) Auflagen und Empfehlungen mit eu-sekundärrechtlichem 
Rang.

XIII.5 Ziel iwf-artige Strenge 
Erwägungsgründe 2+3+6, Art. 3 und Art. 12 ESM-Vertrag sowie Erwägungsgrund 3 und Art. 6 
Abs. 1 von EU-Verordnung 201/385 (COD) bestimmen als Muss-Vorschrift „strenge“ Auflagen für 
alle Finanzhilfen und die Präambel des EFSF-Rahmenvertrags eine Strenge wie bei den Auflagen 
gegen-über Griechenland. Damit ist nach der Präambel des EFSF-Rahmenvertrags, den 
Schlussfolgerungen des Ecofin-Rats vom 10.05.2010, nach der Erklärung der Eurogruppe vom 
28.11.2010, Nr. 49 des Berichts der Task Force vom 21.10.2010 (Abschnitt III.14 dieser 
Verfassungsbeschwerden) und nach Nr. 17+24 der Stellungnahme zum Euro-Gipfel vom 
26.10.2011  (Abschnitt III.23 dieser Verfassungsbeschwerden) eine iwf-artige Strenge gemeint 
(siehe insbesondere Abschnitt III.4 dieser Verfassungsbeschwerden) im Sinne einer der IWF-Praxis 
(nicht der IWF-Satzung) entsprechenden Strenge.
Während ESM und EFSF-Rahmenvertrag eine solche Strenge intergouvernemental normieren 
wollen mit der Absicht der späteren Supranationalisierung des ESM zu EU-Primärrecht, will die 
haushaltsmäßige Überwachung diese mit eu-sekundärrechtlichem Rang und  Art. 136 Abs. 3 AEUV 
direkt mit eu-primärrechtlichem Rang.

Wie insbesondere in Abschnitt IV.5 dieser Verfassungsbeschwerden gezeigt, bedeutet eine IWF-
Artigkeit die Ignorierung sämtlicher Grund- und Menschenrechte der Einwohner der Schuldner-
staaten.
Die Verpflichtung auf eine iwf-artige Strenge ist mit dem Grundgesetz unvereinbar, da laut Rn. 
216+217 des Lissabonurteils die Grundrechte und Strukturprinzipien das höchste in Deutschland 
geltennde Recht sind, wobei Menschenwürde und Strukturprinzipien gar nicht und die übrigen 
Grundrechte von ihrem Wesensgehalt (Art. 19 Abs. 2 GG) her nicht angetastet werden dürfen.
Außerdem ist auch die Unverletzlichkeit und Unveräußerlichkeit der universellen Menschenrechte 
(Art. 1 Abs. 2 GG) als Teil des unter dem Schutz der Ewigkeitsgarantie (Art 79 Abs. 3 GG) stehen- 
den Art. 1 GG und als Teil der unantastbaren Rechtsstaatlichkeit ebenfalls unantastbar (Abschnitt 
VII.12 dieser Verfassungsbeschwerden); die universellen Menschenrechte selbst sind für Deutsch- 
land natürlich nicht unantastbar, wohl aber deren Unverletzlichkeit (Wesensgehaltsgarantie) und 
Unveräußerlichkeit (Pflicht zur Anwendung, Verbot der Kündigung und Herabstufung) als solche.

Damit ist die iwf-artige Strenge im Sinne einer der IWF-Praxis entsprechenden Strenge bereits als 
politisches Ziel illegitim.
Geeignet ist eine intergouvernementale oder eu-rechtliche Verpflichtung auf eine solche Strenge 
lediglich faktisch, eine iwf-artige Strenge durchzusetzen, was jedoch mit der Menschenwürde (Art. 
1 Abs. 1 GG) und der Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 Abs. 2+3 GG, Art. 20 Abs. 2+3 GG), die beide 
unter dem Schutz der Ewigkeitsgarantie stehen, kollidieren würde. 
Die der IWF-Praxis entsprechende Strenge im Sinne der völligen Ignorierung der Grund- und 
Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerstaaten ist ein derart tiefer Eingriff, dass es, welche 
legitimen Motive man sonst auch immer haben mag, immer schonendere Alternativen gibt im Ver- 
gleich zur völligen Ignorierung. Eine Erforderlichkeit kann also nicht gegeben sein.
Eine Angemessenheit scheitert bereits an der völligen Illegitimität einer iwf-artigen Strenge.

XIII.6 Ziel Mit-Herrschaft IWF und private Gläubiger
Sämtliche hoheitliche Macht in Deutschland muss vom Wahlakt abgeleitet sein. Die demokratische 



Legitimationskette muss ununterbrochen sein. Die Mit-Herrschaft Ungewählter in Deutschland 
wäre unvereinbar insbesondere mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht (Art. 38 GG, Abschnitt 
IX.8 dieser Verfassungsbeschwerden) und der Demokratie (Art. 20 Abs. 1+2 GG, Abschnitt X.1 
dieser Verfassungsbeschwerden).
In besonderem Maße gilt dies gegenüber dem IWF angesichts dessen grund- und menschenrechts-
verachtender Strenge (siehe insbesondere Abschnitte IV.5 und XIII.5 dieser Verfassungsbeschwer-
den). Aber auch die Mit-Herrschaft der privaten Gläubiger wäre in besonderem Maße verfassungs- 
widrig, da in Deutschland die Identität der einzelnen Gläubiger des Staates und die von diesen 
gehal-tenen Forderungen wie ein Staatsgeheimnis gehütet werden, das Volk als Souverän im Falle 
der Mit-Herrschaft der privaten Gläubiger also noch nicht einmal wüsste, von wem es beherrscht 
wird.

Geeignet wären Art. 136 Abs. 3 AEUV, Erwägungsgründe 11+12 und Art. 12 ESM-Vertrag sowie 
Art. 9 Fiskalpakt zusammen mit den in den Abschnitten V.5 und V.7 dieser 
Verfassungsbeschwerden erörterten EU-Verordnungen zum Ungleichgewichtsverfahren  in 
höchstem Maße.

Erforderlich ist die Mit-Herrschaft des IWF nicht. Deutschland muss sich als IWF-Mitglied 
regelmä-ßig den Artikel-IV-Konsultationen unterziehen, zu welchen der IWF unverbindliche 
finanz- und wirtschaftspolitische Empfehlungen macht. Darüber hinaus erfreut sich der IWF eines 
ausgezeich- neten Zugangs zu Massenmedien, mehr als die meisten anderen internationalen 
Organisaitonen. Er kann also auch jederzeit gegenüber der Weltpresse deutlich vernehmbar seine 
Meinung zu Deutsch-land kund tun. 
Die privaten Gläubiger haben ebenfalls zahlreiche Möglichkeiten. Sie können sich über Verbände, 
Parteien und Petitionen für ihre Rechte einsetzen. Da Deutschland vor allem im Inland verschuldet 
ist, bietet es sich für die privaten Gläubiger Deutschlands geradezu an, sich mit ihren Interessen 
ganz transparent als Kandidaten der Bundestagswahl zu stellen.

Angemessen kann die Mit-Herrschaft von IWF und privaten Gläubigern nicht sein, da bereits das 
Ziel illegitim ist.

XIII.7 Ziel haushaltmäßige Überwachung
Soweit es nur um die Verpflichtung zur Diskussion zwischen den Staaten der Eurozone unter bloßer 
Moderation der EU-Kommission gehen würde, wie Art. 136 Abs. 1+2 AEUV dies heute schon 
ermöglichen, handelt es sich um ein legitimes politisches Ziel. Das wäre, abgesehen davon, dass die 
EU mangels Volk natürlich kein Staat ist, genauso legitim wie der bereits in Deutschland existieren-
de Stabilitätsrat aus den Finanzministern des Bundes und der Länder, der ohne jegliche Zwangs-
instrumente auskommt, und welcher das Potential hat, einen erheblichen positiven Beitrag zur 
Stabilität der öffentlichen Haushalte in Deutschland zu leisten dadurch, dass neue positive Entwick-
lungen sich schneller in ganz Deutschland durchsetzen können. Ein verstärkter und formalisierter 
Erfahrungsaustausch zwischen den Bundesfinanzministern der Staaten der Eurozone dient zugleich 
auch dem Staatsauftrag europäische Integration (Art. 23 GG).

Die beiden an Art. 5 Abs. 2 Fiskalpakt anknüpfenden EU-Verordnungen zur haushaltsmäßigen 
Überwachung (Abschnitt VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden) dienen jedoch ganz anderen Zielen. 
Sie sind bereits deshalb nicht illegitim, weil sie nicht dem produktiven Erfahrungsaustausch dienen, 
sondern dazu, dass die EU-Kommission den Staaten etwas aufzwingt, was noch nicht einmal zur 
Stabilisierung der öffentlichen Haushalte geeignet sein muss, weil sie das Recht der mitgliedsstaat-
lichen Regierungen zur Einbringung der Staatshaushalte und zur Haushaltsführung innerhalb des 
vom Parlament genehmigten Rahmens marginalisieren und durch ihren Zwang selbst das 
Haushalts-recht des Parlaments (vgl. Abschnitt XI.20 dieser Verfassungsbeschwerden) in 



erheblichem Umfang entleeren.

Für eine gegenseitige haushaltsmäßige Überwachung der Mitgliedsstaaten, um voneinander zu ler-
nen, sind die beiden Verordnungen völlig ungeeignet. Für das völlig illegitime Ziel, die Haushalte 
der Mitgliedsstaaten in erheblichem Umfang unter die Kontrolle der Kommission zu bringen, sind 
sie hingegen in erheblichem Maße geeignet.
Das sieht man bei EU-Verordnung 2011/0386 (COD) an deren Art. 6 i. V. m. Art. 9 Abs. 1, wonach 
die Kommission an den Haushaltsentwürfen über von ihr allein zu beschließende beliebige sank-
tionsbewehrte Meinungen beliebige Änderungen an den Haushaltsentwürfen fordern könnte. 
Ebenso sieht man es an Art. 5, nach welchem die Kommission unmittelbar beliebig in die Haus-
haltsentwürfe eingreifen könnte, und wonach sie bei Mißfallen eines ganzen Entwurfs direkt einen 
komplett neuen anfordern könnte.
Auch EU-Verordnung 2011/385 (COD) ist in höchstem Maße geeignet, der EU-Kommission weit- 
gehende Macht über die mitgliedsstaatlichen Haushalte zu geben. Denn die Kommission könnte 
über Erwägungsgründe 3+7 sowie Art. 6 Abs. 1+5 der Verordnung zu sämtlichen auf Grundlage 
von Art. 121, 126 und 148 gemachten Empfehlungen iwf-artig streng verschärfte Auflagen machen 
und dabei die in Erwägungsgrund 7 genannten EU-Fördermittel faktisch als Pfand dafür nehmen.  

Erforderlich sind die beiden Verordnungen für ein gegenseitiges Lernen der Staaten der Eurozone 
in der Haushaltspolitik bereits auf Grund ihres unnötigen Zwangscharakters nicht, wohl aber, wenn 
das Ziel die Kontrolle der EU-Kommission über die Haushalte der Mitgliedsstaaten ist, denn über 
diese beiden Verordnungen ginge es erheblich schneller und mit erheblich weniger 
Mitentscheidungs-rechten selbst des Ministerrats als über das schon drastische 
Ungleichgewichtsverfahren.

Angemessen können die beiden EU-Verordnungen zur haushaltsmäßigen Überwachung in keiner 
Weise sein, da sie für eine formalisierte Diskussion zur Haushaltsführung zwischen den Mitglieds-
staaten nicht erforlich sind, und weil das andere Ziel, der EU-Kommission die Macht über die 
mitgliedsstaatlichen Haushalte zu geben, bereits illegitim ist.

XIII.8 Ziel EU-Wirtschaftsregierung
Da die EU kein eigenes Volk hat, ist sie kein Staat im existentiellen Sinne und ist damit auch nicht 
legitimiert, eine eigene Regierung wie bei einem Staat zu bekommen. Der Begriff der „EU-Wirt- 
schaftsregierung“ steht außerdem für ein Übergewicht der Macht der Exekutive zu Lasten der 
Legislative. Das ist mit der auf eine Balance zwischen den staatlichen Gewalten ausgerichteten 
Gewaltenverschränkung als dem innerhalb des Grundgesetzes gewichtigsten Teil des Strukturprin-
zips Rechtsstaatlichkeit (Abschnitt X.2 dieser Verfassungsbeschwerden) unvereinbar. 
Bereits die Schaffung eines Übergewichts der Exekutive gegenüber der Legislative ist ein 
illegitimes politisches Ziel ebenso wie die Schaffung einer Regierung für eine Organisation, die 
kein Staat ist, und kann daher keinerlei Eingriffe in Grund- und Menschenrechte legitimieren.

Wie in den Abschnitten V. und VI.1. dieser Verfassungsbeschwerden ausführlichst beschrieben, 
kann die EU-Kommission im Defizitverfahren für das Defizitkriterium des Stabilitäts- und 
Wachstums- paktes bereits heute den Staaten bußgeldbewehrte Empfehlungen machen. Das will 
man nun, gestützt auf Art. 3, Art. 4, Art. 5 Abs. 1, Art. 7 und Art. 9 Fiskalpakt, ausweiten auf das 
Gesamtschuldenkriterium und die präventive Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
und auf die neu einzuführenden Ungleichgewichtsverfahren, für welche die EU-Kommission die 
Indikatoren festlegen könnte, die darüber entscheiden würden, wann ein Staat ins 
Ungleichgewichts-verfahren müsste. Und durch die Instrumentalisierung der EU-Fördermittel über 
Erwägungsgründe 3+7 und Art. 6 Abs. 1+5 von EU-Verordnung 2011/385 (COD) sowie über Art. 
21 von EU-Verordnung 2011/0276 (COD) will man die Sanktionsmöglichkeiten weit über die in 



Art. 126 Abs. 11 AEUV bisher vorgesehenen Instrumente ausweiten. 
Das ist eine massive Ausweitung der Macht der Kommission, die nationalen Parlamente sanktions-
bewehrt zu einer bestimmten Gesetzgebung zu zwingen, würde also zu einem massiven Überge- 
wicht der Exekutive gegenüber der Legislative führen. Das insbesondere auch, weil diese Mecha- 
nismen über sanktionsbewehrte Empfehlungen funktionieren würden, bei welchen die Entscheidun- 
gen allein über Kommission und Ministerrat laufen und damit auch ohne das Europaparlament, wel- 
ches lediglich bei der Verschärfung der dafür sekundärrechtlich erforderlichen EU-Verordnungen 
mit entscheiden könnte. 

Darüber hinaus würde die EU-Wirtschaftsregierung eine dramatische Machtverschiebung von den 
Mitgliedsstaaten hin zur EU bedeuten. Denn die sanktionsbewehrten Empfehlungen kämen von der 
EU-Kommission. Über sie würde zwar im Ministerrat entschieden, wobei der Ministerrat aller- 
dings jede Abweichung von den Empfehlungsentwürfen gegenüber dem Europäischen Rat schrift- 
lich zu begründen hätte, sodass er sich diese Mühe wohl nur in besonders krassen Fällen machen 
würde. Der Europäische Rat würde mit dem Euro-Plus-Pakt (Abschnitt III.15 dieser Verfassungs-
beschwerden) zwar Themen für die Ungleichgewichtsverfahren vorgeben, die Kommission wäre je- 
doch in keiner Weise dazu verpflichtet, ihre sanktionsbewehrten Empfehlungen auch in die vom 
Europäischen Rat gewünschte Richtung zu machen. Sie wäre nicht verpflichtet, alle vom Europäi-
schen Rat im Pakt für den Euro behandelten Themen für ihre sanktionsbewehrten Empfehlungen 
aufzugreifen, und sie wäre auch nicht explizit auf diese Themen begrenzt, könnte vielmehr gerade 
bei den Ungleichgewichtsverfahren insbesondere zu allen beliebigen Fragen der Wirtschafts-, 
Finanz- und Lohnpolitik, gerade auch für alle Bereiche, welche der EU primärrechtlich gerade nicht 
explizit übertragen worden sind, beliebige sanktionsbewehrte Empfehlungen machen.

Innerhalb des Systems der Gewaltenverschränkung muss es bis zu einem gewissen Maß möglich 
sein, dass Wahlentscheidungen auch Folgen haben bzgl. legislativer Entscheidungen dahingehend, 
die Gewichte zwischen Legislative, Judikative und Exekutive und zwischen der nationalstaatlichen 
und der europäischen Ebene in die eine oder andere Richtung zu verschieben, aber in nur in Maßen. 
Das Gleichgewicht muss gewahrt bleiben. Aber eine thematisch blankettartig ausweitende Ver-
schiebung, wie es das Konzept der EU-Wirtschaftsregierung und darunter insbesondere das 
Ungleichgewichtsverfahren will, ist bereits als legislatives Ziel illegitim. Darüber hinaus verlangt 
die hohe Zahl der bereits an die EU übertragenen Kompetenzen, dass, wenn es überhaupt noch 
weitere Übertragungen gibt, diese jedenfalls alle rechtsklar und für die Parlamentarier und das Volk 
überschaubar eingegrenzt sein müssen.

Die Ausweitung der Sanktionsbewehrung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, die Einführung 
des Ungleichgewichtsverfahrens und die Ausweitung der Sanktionen auf die Instrumentalisierung 
der EU-Fördermittel sind in höchstem Maße dazu geeignet, die Macht der EU auf Kosten der Mit- 
gliedsstaaten und die Macht Exekutive auf Kosten der Legislative auszuweiten.  

Betrachtet man die genannten Machtverschiebungen als das eigentliche Ziel, und nicht die Dinge, 
zu deren Durchsetzung man diese haben will, so könnte man durchaus zu dem Schluss kommen, 
dass dafür drastische Mittel erforderlich wären wie der Fiskalpakt und die in den Abschnitten V.3 
bis V.7 und VI.2 dieser Verfassungsbeschwerden beschriebenen EU-Verordnungen. Würde man 
rechtsklar in das Primärrecht hinein schreiben, dass die Kommission mindestens zu allen Fragen der 
Wirtschafts- , Finanz- und Lohnpolitik den Mitgliedsstaaten sanktionsbewehrte Empfehlungen 
machen dürfe, dass sie Sozialversicherung und Kündigungsschutz marginalisieren und beliebig in 
die Haushaltsentwürfe der Mitgliedsstaaten eingreifen können, würde wahrscheinlich ein Aufschrei 
durch die nationalen Parlamente gehen ob des Ausmaßes von deren Entmachtung und zugleich des 
Ausmaßes der Aushöhlung des grundrechtsgleichen Wahlrechts.  

Angemessen kann eine EU-Wirtschaftsregierung  in keiner Weise sein, weil, wie oben gezeigt, 



bereits die Schaffung eines Übergewichts der EU gegenüber der nationalen Ebene und der Exeku- 
tive gegenüber der Legislative illegitime Ziele sind, welche damit zu keinerlei Eingriffen in Grund- 
und Menschenrechte berechtigen, darunter besonders betroffen das grundrechtsgleiche Wahlrecht 
(Art. 38 GG, siehe auch Abschnitt IX.8 dieser Verfassungsbeschwerden).

In besonderem Maße nicht erforderlich und damit auch unangemessen sind die umgekehrte Ab- 
stimmung bzgl. der Bußgelder und die Stimmrechtsaussetzung (Abschnitte V.4 und V.5 dieser 
Verfassungsbeschwerden), weil diese Instrumente auf der formellen Ebene in besonderem Maße 
zusätzlich das Gleichgewicht zwischen EU und Mitgliedsstaaten zu Lasten der Mitgliedsstaaten 
verschieben würden. Abgesehen davon, dass die Schaffung einer EU-Wirtschaftsregierung im Sinne 
einer Zerstörung des Gleichgewichts der Gewaltenverschränkung und im Sinne des Gleichgewichts 
zwischen der autonomen EU und den souveränen Mitgliedsstaaten an sich schon illegitim ist.

XIII.9 Ziel Verbesserung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes
Die Mitgliedsstaaten der Eurozone dazu zu bringen, ihre Neuverschuldung und ihre Gesamtver- 
schuldung auf das nach dem Stabilitäts- und Wachstumspakt zulässige Maß von 3% bzw. 60% des 
BIP zu bringen, ist ein legitimes gesetzgeberisches Ziel. Auch die Bemessung dieser 
Prozentgrenzen am BIP ist zulässig, da das BIP einer der entscheidenden Indikatoren für die 
Fähigkeit und die Be- reitschaft der Bevölkerung zur Abarbeitung der Staatsschulden ist. Auch das 
Ziel, die Mitgliedsstaa-ten der Eurozone bereits zu einer vorbeugenden Haushaltspolitik mit max. 
einem Defizit von 0,5% des BIP zu bewegen, durch welche diese deutlich unter den Grenzen nach 
Art. 126 Abs. 2 AEUV bleiben, ist ein legitimes politisches Ziel.
Eine Stärkung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes kann darüber hinaus, wenn sie auf eine verfas- 
sungskonforme und menschenrechtsverträgliche Weise geschieht, auch entscheidend dazu beitra- 
gen, die Mitgliedsstaaten der Eurozone zum Ausstieg aus ihren vollkommen überdimensionierten 
und gleichheitswidrigen (Abschnitte IX.3 und XI. dieser Verfassungsbeschwerden) Bankenrettungs- 
mechanismen incl. des europäischen Finanzierungsmechanismus zu bewegen. 

Die Bußgeldbewehrung ist geeignet, die Einhaltung der präventiven, der Defizit- und der Gesamt- 
schuldenkomponente durchzusetzen. Geeignet ist insbesondere auch, dass den Staaten der Euro- 
zone ein Anpassungspfad ermöglicht wird, also eine Vereinbarung, in welchen Schritten sie wieder 
die Einhaltung der im Stabilitäts- und Wachstumspakt vorgesehenen Prozentgrenzen zu erreichen 
haben. Das betrifft die rein betragsmäßige Interpretation des Begriffs „Anpassungspfad“.

Ungeeignet ist hingegen, dass die Kommission im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
die Gelegenheit hat, alle beliebigen von ihr ersonnenen Empfehlungen mit der Bußgeldbewehrung 
zu koppeln. Dass sie dies mißbräuchlich zu Gunsten der Gentechnikwirtschaft nutzt, beweist das 
Verhalten der Kommission im Defizitverfahren Griechenlands (Abschnitt V.13 dieser Verfassungs-
beschwerden). Dort zwingt sie Griechenland die Zulassung der Genmanipulation in der Landwirt- 
schaft auf, trotz deren Gesundheitsgefahren (Abschnitt IX.10 und IX.11 dieser Verfassungsbe-
schwerden), welche dazu angetan sind, die Gesundheit und damit die Arbeitskraft der griechischen 
Bevölkerung zu schädigen, und infolge dessen auch das griechische BIP und die griechische Einhal-
tung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes zu schädigen. Die Möglichkeit, die Bußgeldbewehrung 
nicht nur an die Einhaltung des Defizitkriteriums, sondern auch an die Einhaltung der Empfehlun- 
gen (Art. 126 Abs. 7+9+11 AEUV) zu koppeln, war von Anfang an geradezu eine Einladung, Inter- 
essen der Kommission durchzusetzen, welche weder das BIP erhöhen noch die Neu- oder Gesamt- 
verschuldung senken. Im Rahmen dieser Verfassungsbeschwerden kann die Sanktionsbewehrung 
der Empfehlungen im Rahmen des Defizitverfahrens nicht gekippt werden, zumal Art. 109 GG 
daran mit einfach-grundgesetzlichem Rang daran anknüpft (Abschnitt V.20 dieser 
Verfassungsbeschwerden), wohl aber diesem Grenzen gesetzt und jegliche Ausweitung der für 
Stabilität und Wachstum bereits ungeeigneten Sanktionsbewehrung von Empfehlungen der 



Kommission unterbunden werden. Die Ungeeignetheit der Verknüpfung von Empfehlungen der 
Kommission mit der Bußgeldbewehrung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes zeigt sich auch in 
der Feststellung des wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums (Abschnitt V.17 
dieser Verfassungsbeschwerden), dass es bisher (Stand November 2010) noch zu keiner einzigen 
Verhängung eines Bußgeldes nach Art. 126 Abs. 11 AEUV gekommen sei; die Beschwerdeführerin 
hält es für den mit Abstand wahrscheinlichsten Sachverhalt, dass das daher kommt, dass man das 
Defizitverfahren stattdessen dazu genutzt hat,  andere politische Ziele durchzusetzen, wie eben z. B. 
den Griechen, die Genmanipulation in ihrer Landwirtschaft aufzuzwingen. Die Einbeziehung der 
Empfehlungen in die Bußgeldbewehrung ist also eher eine Bremse gegenüber der Einhaltung des 
Defizitkriteriums !
Da die Bußgeldbewehrung der Empfehlungen bereits ungeeignet ist, kann sie damit auch nicht 
erforderlich oder angemessen sein.

Ungeeignet ist auch die Nicht-Anrechnung von Einnahmeerhöhungen im Defizitverfahren des 
Stabilitäts- und Wachstumspaktes (Art. 3 Abs. 1 lit. b Fiskalpakt), weil die Staaten dadurch dazu 
verleitet werden, auf diese entscheidende Möglichkeit zur Erreichung eines ausgeglichenen Haus-
halts zu verzichten. Es zeigt zugleich, dass es dem Fiskalpakt gar nicht um einen ausgeglichenen 
Haushalt geht, sondern um möglichst viel Macht der Kommission über sanktionsbewehrte Empfeh-
lungen.

Erforderlich scheint eine Ausweitung der Bußgeldbewehrung auf das Gesamtschuldenkriterium 
dem Grunde nach. Eine Ausweitung der Bußgeldbewehrung auf die präventive Komponente scheint 
zumindest zu einem Zeitpunkt, in welchem alle Staaten der Eurozone bis auf Estland ein Defizit 
über 3% aufweisen, und selbst Estland eines über 0,5% hat, nicht erforderlich. Bis auf weiteres 
genü- gen das Defizit- und das Gesamtschuldenkriterium für einen angemessenen Schuldenabbau. 
Insbe- sondere ist ein schockartiges Vorgehen nicht dazu geeignet, den Stabilitäts- und Wachstums-
pakt auf eine grundgesetzkonforme Weise zu erfüllen, sondern eher dazu, den großflächigen Aus-
verkauf auch der Behörden bis hin zur (zwar nicht de jure, aber de facto) Entstaatlichung (Abschnitt 
VIII. dieser Verfassungsbeschwerden) durchzusetzen. Mit einer Bußgeldbewehrung der präventiven 
Komponente ist auch deshalb Vorsicht geboten, weil deren Prozentgrenze, anders als bei Gesamt-
schulden- und Defizitkriterium (Art. 1 von Protokoll 12 zu den Verträgen der EU), nicht primär-
rechtlich geregelt ist, sondern nur in der EU-Verordnung 1466/97, sodass der Prozentsatz der 
präventiven Komponente jederzeit ohne Zustimmung des Bundestags verschärft werden könnte, 
wenn erst einmal der Fiskalpakt durch wäre. Selbst wenn die Einführung einer Buß-geldbewehrung 
auch für die präventive Komponente erforderlich wäre, dann müssten sich auch die 
primärrechtlichen Grundlagen dazu im Rahmen des dafür erforderlichen halten. Das würde bedeu- 
ten eine Ergänzung von Art. 126 Abs. 2 AEUV um die präventive Komponente, die Festlegung 
einer Prozentgrenze für die präventive Komponente in Art. 1 von Protokoll 12 und die Aufnahme in 
Art. 126 Abs. 11 AEUV, bei gleichzeitiger Herausnahme der für einen echten Stabilitäts- und 
Wachs- tumspakt kontraproduktiven Bezugnahme der Bußgeldbewehrung auf die Empfehlungen 
der Kom- mission aus Art. 126 Abs. 11 AEUV. Und die Ausweitung des Drucks zum Umstieg auf 
ein Mehr- säulensystem in der Sozialversicherung auch noch auf die präventive Komponente 
müsste unter- bunden werden, weil die Reduzierung der solidarischen Sozialversicherung auf eine 
Mindestversor- gung ein Rückschritt i. S. v. Art. 2 Uno-Sozialpakt ist, was zu Verletzungen der 
Menschenrechte auf soziale Sicherheit incl. Sozialversicherung (Art. 9 Uno-Sozialpakt) und auf 
Gesundheit (Art. 12 Uno-Sozialpakt) führt (Abschnitte IX.9 und IX.11 dieser 
Verfassungsbeschwerden), ohne dass es zur Re- duzierung von Neu- und Gesamtverschuldung 
erforderlich wäre, Rückschritte bei der sozialen Si- cherheit vorzunehmen. Dafür ist erst recht die 
Instrumentalisierbarkeit der gesamten Exekutive und Judikative der Mitgliedsstaaten (Art. 3 
Fiskalpakt) nicht erforderlich.

Erforderlich ist auch nur ein Defizitverfahren bei Überschreitung des Defizit- und / oder des 



Gesamtschuldenkriteriums, nicht kumulativ mit betragsmäßig doppelter Bußgeldbewehrung. Ein 
Staat trägt mit ein und denselben Maßnahmen zur Verbesserung bzgl. beider Kriterien bei. Eine 
betragsmäßig doppelte Bußgeldbewehrung wäre daher ein unnötig tiefer Eingriff. 

Ob die in EU-Verordnung 1467/97 festgelegte Höhe der Bußgelder erforderlich ist, oder ob bereits 
niedrigere Bußgelder genug Druck ausüben würden zur Durchsetzung der Einhaltung der Grenzen 
nach Art. 1 von Protokoll 12, kann die Beschwerdeführerin nicht einschätzen. Zumindest scheint 
die Höhe noch zumutbar, solange sie nur einmal pro Jahr in einem einheitlichen Defizitverfahren 
für Defizit- und Gesamtschuldenkriterium festgesetzt werden und in keiner Weise kumulativ. Eine 
Ein- beziehung der präventiven Komponte ist zum derzeitigen Zeitpunkt, in welchem die meisten 
Staaten der Eurozone die Erfüllung des Defizitkriteriums noch nicht erreicht haben, offensichtlich 
nicht er- forderlich.

Die geplante Verwendung der Bußgeldeinnahmen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt zur 
Einzahlung in den ESM ist insoweit geeignet zur Stärkung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, 
als sie im Vergleich zur Verteilung auf die übrigen Staaten der Eurozone einen möglichen Beute-
effekt verhindert. Gleichzeitig ist sie jedoch insoweit ungeeignet, als das Geld dann in einen 
weiteren Bankenrettungsmechanismus fließen und damit die Einhaltung des Stabilitäts- und 
Wachstums-paktes erschweren würde.

Eine Verbesserung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes würde beinhalten eine Änderung von Art. 
126 Abs. 11 AEUV dergestalt, dass die Gesamtschuldenkomponente in die Bußgeldbewehrung 
hinein käme, und jegliche Anknüpfung der Bußgeldbewehrung an die Nichterfüllung von Empfeh-
lungen gestrichen würde – rechtsklar und ohne jegliche Blanketteartigkeit. 

Vollkommen unnötig ist die Ausweitung der Sanktionen auf die Instrumentalisierung von Struktur- 
und Kohäsionsmitteln oder gar aller Fördermittel der EU (Abschnitt VI.1. + VI.2.1 dieser Verfas-
sungsbeschwerden). Denn diese Instrumentalisierung ist ja gerade vorgesehen zur Durchsetzung der 
Empfehlungen der Kommission, welche wie oben dargestellt, für die Erfüllung von Defizit- und 
Gesamtschuldenkriterium kontraproduktiv sind. In ganz besonderem Maße unangemessen ist die 
vom IWF am 22.10.2010 vorgeschlagene und in Erwägungsgrund 7 + Art. 6 Abs. 1+5 von EU-
Verordnung 2011/385 (COD) aufgenommene Instrumentalisierung sogar der EU-Agrarmittel 
(Abschnitt VI.1.3 dieser Verfassungsbeschwerden), weil dies der Kommission die Macht geben 
würde, durch gezielt unzumutbare Empfehlungen die Voraussetzungen zu schaffen für eine 
Einbehaltung der Agrarmittel zwecks gezielter Ruinierung der bäuerlichen Landwirtschaft in dem 
jeweiligen Staat der Eurozone (Abschnitt IX.12 dieser Verfassungsbeschwerden). Angesichts der 
bereits auf Kosten der Griechen bewiesenen übergroßen Nähe der Kommission zur 
Gentechniklobby bei gleichzeitiger Existenz milderer Mittel kann eine Insturmentalisierung 
insbesondere der Agrarmittel weder erforderlich noch angemessen sein.
Außerdem ist die Instrumentalisierung der EU-Fördermittel und jeweilige Beeinträchtigung des 
jeweiligen Förderzwecks nicht erforderlich, denn wenn die heutigen Bußgelder zu niedrig sein 
sollten, könnte man stattdessen die Bußgelder erhöhen.
Wenn Staaten der Eurozone sich der Zahlung einer verzinslichen Einlage, die dann zur Umwand- 
lung in ein Bußgeld bereit stünden, verweigern würden, ließe sich die Einlage auch erreichen durch 
Aufrechnung der Bußgeldforderung der EU mit Zahlungsansprüchen, welche die jeweiligen Mit- 
gliedsstaaten an die EU haben. Dafür ist es nicht erforderlich, Fördermittel einzubehalten, welche 
nicht den Staaten, sondern anderen Personen, wie z. B. den Landwirten, zustehen. Für eine solche 
Aufrechnungsmöglichkeit braucht es keinerlei Instrumentalisierung von EU-Fördermitteln. Außer- 
dem ist es ziemlich unangemessen, wenn man einen finanziellen Anspruch gegen jemanden  
durchsetzen will (wie die EU bzgl. der Bußgelder gegenüber den Mitgliedsstaaten der Eurozone), 
dann stattdessen Ansprüche, welche Dritte gegen einen haben (hier z. B. die Landwirte gegenüber 
der EU) zu verweigern. Die Betroffenheit der Beschwerdeführerin liegt hier als 



Lebensmittelverbrau- cherin (Abschnitt IX.10 dieser Verfassungsbeschwerden).

Dass es bei der Instrumentalisierung der Fördermittel um die Durchsetzung der Empfehlungen und 
nicht um die Verringerung der Neu- oder Gesamtverschuldung geht, hat der Gipfel der Eurozone 
vom 21.07.2011 gezeigt (Abschnitt III.22 dieser Verfassungsbeschwerden). In der Gipfelerklärung 
ist der Vorrang der Bankenrettung („Finanzstabilität“) vor dem Stabilitäts- und Wachstumspakt 
(„Konvergenz“) formuliert. Und man will nun die EU-Fördermittel auch noch mit den Auflagen des 
ESM verbinden, nicht nur mit denen aus Stabilitäts- und Wachstumspakt und Ungleichgewichts-
verfahren.

Angemessen zur Stärkung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes ist allein die Einbeziehung des 
Gesamtschuldenkriteriums (und vielleicht später einmal der präventiven Komponente) in die Buß-
geldbewehrung bei gleichzeitiger Herausnahme jeglicher Anknüpfungspunkte der Bußgelder an die 
Empfehlungen der Kommission. Angemessen ist allein eine entsprechende rechtsklare Änderung 
von Art. 126 Abs. 11 AEUV. Insbesondere Art. 3 und Art. 8 Fiskalpakt, aber auch die in den 
Abschnitten V.3, V.4 und V.6 sowie VI.2.1 dieser Verfassungsbeschwerden erörterten EU-Verord-
nungen sind dazu weder geeignet noch erforderlich und damit auch nicht angemessen. Nur die 
vollständige Ablehnung der Zustimmung zum Fiskalpakt und die Ablehnung der im vorigen Satz 
genannten EU-Verordnungen sowie die in den Abschnitten III.8, III.10 und III.17 dieser Verfas-
sungsbeschwerden erläuterten Volksabstimmungen können eine wirkliche Stärkung des Stabilitäts- 
und Wachstumspaktes ermöglichen.

XIII.10 Ziel Verringerung wirtschaftlicher Ungleichgewichte  
Die Europäische Union ist ein besonders enger Staatenverbund mit besonders vielen gemeinschaft- 
lich ausgeübten Kompetenzen, darunter ein gemeinsamer Binnenmarkt aller EU-Mitglieder und die 
gemeinsame Währung Euro von immerhin 17 der 27 EU-Mitglieder. Vor diesem Hintergrund ist die 
Verringerung größerer volkswirtschaftlicher Ungleichgewichte zwischen den Mitgliedsstaaten 
insbe- sondere der Eurozone ein legitimes politisches Ziel. Da die EU aber kein Staat ist, sondern 
nur ein Staatenverbund, und weil die wirtschaftlichen Ressourcen der Mitgliedsstaaten darüber 
hinaus höchst unterschiedlich snd, darf die Annäherung der volkswirtschaftlichen Kenngrößen nicht 
so weit gehen, wie dies innerhalb eines Staates maximal zulässig wäre.

Die Schaffung gemeinsamer primärrechtlicher Grundlagen ist geeignet für die Verringerung volks-
wirtschaftlicher Ungleichgewichte. 
Eine Blankett-Ermächtigung wie die des Art. 9 Fiskalpakt, welche alle beliebigen Mechanismen im 
Namen der Verringerung makroökonomischer Ungleichgewichte umfassen würde, ist dafür jedoch 
nicht erforderlich. Auch eine ausdrückliche primärrechtliche Ermächtigung zur Schaffung eines 
Ungleichgewichtsverfahrens würde das erforderliche Maß bei weitem übersteigen. Selbst eine 
primärrechtliche oder intergouvernementale Festlegung der Indikatoren, an welchen die Ungleich-
gewichte zu messen wären, würde das erforderliche Maß übersteigen, wenn damit nicht zugleich 
auch eine klar begrenzte  Ermächtigung der Kompetenzen, welche man daraufhin der EU-Ebene 
geben will, einher ginge.  Erforderlich könnte allenfalls die Übertragung primärrechtlich genau 
benannter wirtschaftspolitischer Kompetenzen auf die EU sein. 

Eines der wesentlichen Ziele der Ungleichgewichtsverfahren ist aus Sicht der Kommission, dieser 
die Macht zu sanktionsbewehrten Empfehlungen für alle beliebigen Gebiete der Lohn-, Finanz- und 
Wirtschaftspolitik zu geben (Abschnitte V.5 und V.7 dieser Verfassungsbeschwerden). Das ist auch 
gar nicht geeignet zur Verringerung der volkswirtschaftlichen Unterschiede, da die Kommission in 
keiner Weise dazu verpflichtet wäre, ihre Macht in Richtung einer Angleichung der betreffenden 
volkswirtschaftlichen Kenngrößen zu nutzen. Darüber hinaus ist das Haushaltsrecht, also insbeson- 
dere die Entscheidung über die Gesamthöhe der Staatsausgaben und deren grobe Verteilung auf die 



einzelnen Ministerien, traditionell eines der wichtigsten Rechte der nationalen Parlamente 
(Abschnitt XI.20 dieser Verfassungsbeschwerden).

Das Hauptargument, welches für die Einführung der Ungleichgewichtsverfahren vorgebracht wird, 
ist die Verringerung von Unterschieden bei der Wettbewerbsfähigkeit.

Wollte man eine Verringerung der Ungleichgewichte bei der Steuerpolitik, so böte sich z. B. eine 
EU-Richtlinie zur Festlegung von Mindeststeuersätzen bei der Körperschaftsteuer oder von Min- 
destsätzen für den Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer an. Das würde auch den ruinösen 
durch die Kapitalverkehrsfreiheit geförderten Steuerdumpingwettbewerb beenden und den Staaten 
der EU oder der Eurozone helfen, ihren Verpflichtungen aus Art. 126 Abs. 2 AEUV zur Senkung 
von Defizit und Gesamtschulden nachzukommen. Auch die Festlegung über EU-Richtlinien
gemeinsamer Höchstgrenzen für die Unternehmenssubventionierung und mehr gemeinsamer 
Mindestvorschriften für den Umweltschutz könnten Ungleichgewichte bei der 
Wettbewerbsfähigkeit verringern. 
Eine Kompetenz der EU, den Anstieg der Löhne zu begrenzen, ist nicht ersichtlich. Für eine 
grenzüberschreitende Annäherung der Löhne dürfte  allein schon die Kombination aus Binnen-
markt, gemeinsamer Währung und ab 01.04.2011 gestiegener Arbeitnehmerfreizügigkeit sorgen.

Ein Mechanismus, welcher es der Kommission erlaubt, jedem Mitgliedsstaat andere Empfehlungen 
zu machen, überschreitet also klar das erforderliche Maß. Es genügt die Schaffung von Kompeten- 
zen für EU-Richtlinien zur Harmonisierung primärrechtlich genau zu benennender und hinreichend 
eingegrenzter  Bereiche.

Insbesondere ist es zur Verringerung volkswirtschaftlicher Ungleichgewichte auch nicht 
erforderlich, der Kommission über das Ungleichgewichtsverfahren die Kompetenz zu geben, 
beliebige bisher nicht handelbare Güter zu handelbaren zu machen, denn das bedeutet die 
Ermächtigung, alle belie- bigen bisher unveräußerlichen, staatlichen oder zwar privatwirtschaftlich, 
aber eben üblicherweise nicht grenzüberschreitend erbrachten, Güter und Dienstleistungen nach 
eigenem Gutdünken dem grenzüberschreitenden Wettbewerb zu öffnen (siehe Abschnitte V.11 und 
V.19 dieser Verfassungs-beschwerden).

Das richtige Mittel im Sinne einer Gleichbehandlung der Mitgliedsstaaten und gleichzeitig des 
Schutzes der Verfassungen bzw. Verfassungsidentitäten der Mitgliedsstaaten ist auch hier, für die 
Abgrenzung zwischen kostenfrei und bezahlbar, zwischen staatlich und privat und zwischen grenz-
überschreitend oder nicht grenzüberschreitend erbringbar, das Instrument der EU-Richtlinie, basie-
rend auf hinreichend eingegrenzten primärrechtlichen  Kompetenzen dafür. 

Das Instrument der EU-Richtlinie stellt auf EU-Ebene die Mitentscheidung des Europaparlaments 
sicher und auf nationaler Ebene bei den Umsetzungsgesetzen die auch faktische Macht der nationa- 
len Parlamente, die Richtlinien genau insoweit umzusetzen, wie dies insbesondere mit ihren Verfas-
sungen bzw. Verfassungsidentitäten, aber auch mit den universellen Menschenrechten, vereinbar 
ist.
Da mit der EU-Richtlinie ein wesentlich demokratie- und menschenrechtsschonenderes Instrument 
zur Verfügung steht, ist das Instrument der sanktionsbewehrten Empfehlung zur Verringerung 
volkswirtschaftlicher Unterschiede, auch soweit es die Angleichung der Wettbewerbsfähigkeit an- 
geht, offensichtlich nicht erforderlich.
Auch nicht erforderlich ist, das in zum EU-Sekundärrecht gehörenden EU-Verordnungen enthaltene 
Ungleichgewichtsverfahren zwecks Umgehung der für das EU-Primärrecht vorgeschriebenen Ände- 
rungsverfahren über einen intergouvernementalen Vertrag zu regeln. Denn bei Schaffung rechts-
klarer und das angemessene Maß nicht überschreitender primärrechtlicher Ermächtigungen ließe 
sich bestimmt die Zustimmung aller EU-Mitgliedsstaaten erreichen.



Eine Angemessenheit zur Verringerung der volkswirtschaftlichen Ungleichgewichte zwischen den 
Mitgliedsstaaten kommt nur insoweit in Betracht, wie eine Geeignetheit und Erforderlichkeit gege- 
ben ist, hier also nur für eine Harmonisierung primärrechtlich klar zu benennender Gebiete und nur 
mittels des Instruments der EU-Richtlinie. Bei der Angemessenheit ist zusätzlich noch zu berück- 
sichtigen, dass die Eingriffe in Grundrechte, grundrechtsgleiche Rechte und Menschenrechte  ange-
messen bleiben müssen im Verhältnis zu dem angestrebten Harmonisierungsziel, und dass keine 
Wesensgehalte verletzt werden dürfen, auch nicht gegen den grundrechtsgleichen Funktionsvorbe- 
halt (Art. 33 Abs. 4 Gg, Abschnitte VIII. und IX.7 dieser Verfassungsbeschwerden).

XIII.11 Ziel Durchsetzung integrierter Leitlinien, Europa 2020, Flexicurity, Pakt für den Euro etc.
Die integrierten Leitlinien, die wirtschaftspolitische Strategie der EU (derzeit Europa 2020) und 
auch der Euro-Plus-Pakt (Abschnitt III.15 dieser Verfassungsbeschwerden) basieren alle auf Art. 
121 AEUV und sind Teil der unverbindlichen wirtschaftlichen Koordinierung der EU. Es ist auch 
absolut legitim, dass auf dem in Art. 121 AEUV normierten Weg auf EU-Ebene überwacht wird, ob 
die Staaten die auf EU-Ebene im Rahmen der freiwilligen wirtschaftlichen Koordinierung 
gemachten Versprechungen freiwillig einhalten oder freiwillig nicht einhalten. 

Wenn die Regierungschefs im Europäischen Rat im Rahmen des Euro-Plus-Paktes einander per-
sönlich versprechen, bestimmte Ziele in ihrem Land innerhalb eines bestimmten Zeitraums 
durchzusetzen zu versuchen, ist das geeignet, die freiwillige wirtschaftliche Koordinierung zu 
fördern. Auch die Überwachung auf EU-Ebene, ob die Mitgliedsstaaten, namentlich vor allem 
deren Parlamente, die von ihren Regierungschefs gemachten Versprechen erfüllen, ist geeignet zur 
Förderung der freiwilligen Koordinierung. Nicht mehr geeignet zur Stärkung der freiwilligen 
Koordinierung ist es, wenn dann mittels sanktionsbewehrter Empfehlungen der Kommission  im 
Stabilitäts- und Wachstumspakt und im Ungleichgewichtsverfahren  und mittels Auflagen im 
Rahmen des ESM und von EU-Verordnung 2011/385 (COD) , diese sich von den Versprechen der 
Regierungschefs inspirieren lassen, die Erfüllung dieser Versprechen oder auch ganz anderer 
Wünsche der Kommission erzwungen werden. 

Eine Sanktionsbewehrung ist für die Durchsetzung einer freiwilligen Koordinierung offensichtlich 
ungeeignet, da sie mit dem Merkmal der Freiwilligkeit kollidiert. Damit kann sie auch nicht 
erforder- lich oder angemessen sein.

XIII.12 Ziel Durchsetzung der Gentechnik in der Landwirtschaft
Angesichts der  bereits heute bekannten gesundheitlichen Risiken der Gentechnik in der Lanwirt- 
schaft, insbesondere was den Nahrungsbereich betrifft, kann eine einheitliche Durchsetzung der 
grünen Gentechnik in allen Staaten der EU oder der Eurozone kein legitimes poltisches Ziel sein. 
Hinzu kommt die in den verschiedenen Mitgliedsstaaten unterschiedliche materiell-rechtliche Lage. 
In Polen z. B. gibt es ein Menschenrecht auf Gesundheit in der Verfassung, in Deutschland hinge- 
gen ausschließlich über den Uno-Sozialpakt. Darüber hinaus gibt es in einem Teil der Verfassungen 
Staatsziele wie Umweltschutz und Tierschutz  (z. B. in Art. 20a GG), in anderem wiederum nicht.  
Außerdem hat das EU-Recht im Verhältnis zu den Verfassungen nicht überall den gleichen Rang. 
Während Art. 29 Abs. 4 Nr. 10 der irischen Verfas-sung ausdrücklich sämtliches EU-Recht über die 
irische Verfassung stellt, ist die Rangfrage im Grundgesetz und in der polnischen Verfassung 
jeweils wiederum anders geregelt. Die menschenrechtlichen Schutzmechanismen vor 
genmanipulierter Nahrung und deren Rang sind also in jedem Mitgliedsstaat anders. Daher ist die 
Beschwerdeführe-rin der Auffassung, dass bereits aus diesen Gründen eu-weite Mechanismen zur 
Erzwingbarkeit der Genmanipulation in der Landwirtschaft illegitim sind. 



Die Schaffung von immer mehr Möglichkeiten der EU-Kommission, sanktionsbewehrte Empfeh- 
lungen zu machen, von der Ausdehnung der Bußgeldbewehrung auf Gesamtschulden- und präven- 
tiver Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspaktes bis hin zur Bußgeldbewehrung des 
Ungleichgewichtsverfahrens und schließlich zur Ausweitung Sanktionsmöglichkeiten zur Durchset- 
zung dieser Auflagen bis hin zur Instrumentalisierung der Agrarsubventionen über EU-Verordnung 
2011/385 (COD) und EU-Verordnung 2011/0276 (COD) (Abschnitte VI.2.1+VI.3 dieser Verfas-
sungsbeschwerden) dafür bedeuten zugleich eine entsprechende Ausweitung der Gelegenheiten für 
die Kommission, den Staaten die Gentechnik in der Landwirtschaft aufzuzwingen, so wie sie es mit 
Griechenland getan hat (Abschnitt V.13 dieser Verfassungsbeschwerden). Selbst die Abhängigma-
chung der Agrarsubventionen von der Zulassung der Genmanipulation wäre so möglich. 

Die geplanten fünf Verordnungen zur Errichtung der EU-Wirtschaftsregierung (Abschnitte V.3 bis 
V.7 dieser Verfassungsbeschwerden) und ebenso Art. 3, Art. 4, Art. 5 Abs. 1, Art. 7 und Art. 9 
Fiskalpakt, auf welche sie sich stützen würden, wären damit in höchstem Maße geeignet zur 
Erreichung der Durchsetzung der Gentechnik in der Landwirtschaft. 

Erforderlich wären diese Mechanismen dafür jedoch nicht. Es würde eine primärrechtliche Ver-
pflichtung zur Zulassung der Gentechnik in der Landwirtschaft genügen oder eine primärrechtliche 
Ermächtigung, die Mitgliedstaaten dazu zu zwingen. 

Eine Angemessenheit für die Erzwingung der Genmanipulation in der Landwirtschaft liegt jedoch 
in keiner Weise vor. Insbesondere gibt es keinerlei gesamtgesellschaftlichen Nutzen der 
Genmanipu-lation in der Landwirtschaft, welcher die in den Abschnitten IX.8, IX.10 und IX.11 
dieser Verfas-sungsbeschwerden dargelegten Eingriffe in das grundrechtsgleiche Wahlrecht (Art. 
38 GG), in die Menschenrechte auf Nahrung und auf Gesundheit (Art. 11 und 12 Uno-Sozialpakt 
oder in die unan-tastbare Demokratie (Abschnitt X.1 dieser Verfassungsbeschwerden) in 
irgendeiner Weise rechtfertigen könnte. Die Nutznießer sind allein die Gentechnikkonzerne, welche 
für jede Wiederaussaat erneut Lizenzgebühren kassieren und zusätzliche Absatzmöglichkeiten für 
mehr Totalherbizide gewinnen. Diese Ziele rechtfertigen keinerlei Erzwingung der Gentechnik in 
der Landwirtschaft über das EU-Recht oder über einen außerhalb des EU-Primärrechts befindlichen 
intergouvernementalen Vertrag.

XIII.13 Ziel Mehrsäulensystem in der Sozialversicherung
Die Schaffung eines Mehrsäulensystems in der Sozialversicherung ist kein grundsätzlich illegitimes 
Ziel. Im Grundgesetz gibt es das Sozialstaatsprinzip und die Menschenwürde, aber keinerlei Festle- 
gung darauf, ob die soziale Absicherung staatlich oder privatwirtschaftlich zu erfolgen hat. Selbst 
das universelle Menschenrecht auf soziale Sicherheit incl. Sozialversicherung (Art. 9 Uno-Sozial-
pakt) und ebenso der allgem. Kommentar Nr. 19 dazu (Abschnitt IX.9 dieser Verfassungsbeschwer-
den) geben nicht vor, ob diese staatlich oder privat zu organisieren ist. Der allgem. Kommentar Nr. 
19 sagt sogar ausdrücklich, dass dies den Staaten freigestellt ist. Allerdings gilt bei den Menschen-
rechten des Sozialpaktes das grundsätzliche Rückschrittsverbot (Art. 2 Uno-Sozialpakt), wonach 
der Staat bei jedem Rückschritt die Beweislast hat, ob solch ein Rückschritt unter Berücksichtigung 
aller zur Verfügung stehenden Ressourcen unvermeidlich ist.

Art. 3, Art. 4, Art. 5 Abs. 1, und Art. 7 Fiskalpakt  auch dazu geeignet, den Wechsel zu einem 
Mehrsäulensystem in der Sozialversicherung durchzusetzen. Das in erster Linie, weil die Aus- 
weitung der Sanktionen im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes auf die Gesamtschulden- 
und auf die präventive Komponente den Druck zum Umstieg ausweiten würde, weil dadurch auch 
durch die Anreizwirkung der auf fünf Jahre befristeten linear-degressiven Nichtanrechnung der 
Steuerzuschüsse für solch einen Wechsel verstärkt würde (Abschnitte V.4 und V.15 dieser Verfas- 
sungsbeschwerden). Dass die Ausweitung der Sanktionsbewehrung im Rahmen des Stabililitäts- 



und Wachstumspaktes auch dafür gedacht ist, den Wechsel zum Mehrsäulensystem in der 
Sozialversicherung durchzusetzen, beweist auch Nr. 12 des Berichts der Task Force vom 
21.10.2010 (Abschnitt III.14 dieser Verfassungsbeschwerden), wonach besondere Aufmerksamkeit 
der Auswirkung von Mehrsäulensystemen in der Rentenversicherung auf die Entwicklung von 
Schulden und Defizit gelegt werden solle. Und Abs. 13 der Stellungnahme der Kommission vom 
15.02.2011 (Abschnitt III.19 dieser Verfassungsbeschwerden) zeigt anhand des Begriffs der 
„Tragfähigkeit“ (vgl. auch Abschnitt IV.6.2.4  dieser Verfassungsbeschwerden), dass die 
Kommission einen Schwerpunkt ihrer Arbeit als EU-Wirt- schaftsregierung auf die Erzwingung des 
Umbaus der Sozialversicherungen der Staaten der Euro-zone auf Mehrsäulensysteme legen will. 

Erforderlich Art. 3, Art. 4, Art. 5 Abs. 1, und Art. 7 Fiskalpakt  allerdings bei weitem nicht. Es 
würde eine rechtsklare primär- rechtliche Verpflichtung zu einem Umbau zu einem 
Mehrsäulensystem oder eine ausdrückliche Ermächtigung, solch einen Schritt eu-weit oder 
eurozonenweit im eu-sekundärrechtlichen Raum zu beschließen, genügen, dafür braucht es keine 
generelle Verschärfung des Stabililitäts- und Wachstumspaktes. Ohne primärrechtliche 
Ermächtigung hingegen ginge es nicht, da die EU heute keine entsprechenden expliziten 
primärrechtlichen Kompetenzen für die Sozialversicherung hat (Abschnitt V.8 dieser 
Verfassungsbeschwerden). 
Es ist auch nicht erforderlich, die  Parlamente hereinzulegen, indem man sich erst vom Europaparla-
ment ultra-vires-mäßig die Verschärfung des Stabililitäts- und Wachstumspaktes, die Sanktions- 
bewehrung des Ungleichgewichtsverfahrens und dann von den nationalen Parlamenten den inter- 
gouvernementalen Fiskalpakt zwecks Umgehung der eu-primärrechtlichen Änderungsvorschriften 
durchwinken lässt, und ihnen dabei zu verschweigen, dass man darauf auch die Ausweitung des 
Drucks zum Wechsel zu Mehrsäulensystemen stützen will. Es wäre genauso gut möglich, den 
Parlamentariern offen zu sagen, dass man einen solchen Wechsel anstrebt, um eine echte Debatte zu 
ermöglichen, ob und wenn ja, wie das mit den verfassungsrechtlichen und menschenrechtlichen 
Verpflichtungen im Einklang gestaltet werden kann, insbesondere unter Einhaltung des 
grundsätzlichen Rückschrittsverbots (Art. 2 Uno-Sozialpakt, Art. 9 Uno-Sozialpakt,  allgem. 
Kommentar Nr. 19).

Eine Angemessenheit bei einem Umstieg afu ein solches Mehrsäulensystem würde nur funktionie-
ren nach Abschaffung aller iwf-artig strengen Mechanismen wie Griechenlandhilfe, EFSM, EFSF, 
ESM und EU-Verordnung 2011/385 (COD), weil die iwf-typische Strenge der entscheidende Punkt 
ist, welcher die Möglichkeit eines Wechsels zu einem Mehrsäulensystem ohne Rückschritte bei der 
sozialen Sicherheit vereiteln würde. Angemessen kann der Umstieg zu einem Mehrsäulensystem 
nur insoweit sein, wie die dabei entstehenden Eingriffe in Grund- und Menschenrechte in einem 
ange-messenen Verhältnis bleiben mit dem angestrebten Ziel einer größeren privatwirtschaftlichen 
Orga-nisierung der sozialen Sicherheit. Darum kommt eine Angemessenheit auch nur insoweit in 
Be-tracht, wie es durch einen solchen Umbau zu keinerlei Rückschritt kommt. Darüber hinaus ist 
bei der Frage der Angemessenheit zu beachten, dass nach dem allgem. Kommentar Nr. 19 zum 
Sozial-pakt empfohlen wird, die Beiträge zur sozialen Absicherung an den Einkünften zu bemessen 
und die Leistungen aus der Rentenversicherung an den Beiträgen. Eine Entkoppelung der Beiträge 
von den Einkünften wäre ein solcher Rückschritt. Das ließe sich aber auch vermeiden, indem man 
die  priva-ten Versicherungen auf eine Beitragsbemessung nach den Einkünften verpflichtet und 
eine Grund-altersabsicherung aus Steuermitteln sicherstellt. Bei einem Umstieg auf ein 
Mehrsäulensystem würde allerdings das Problem entstehen, dass private Rentenversicherungen 
auch insolvent werden können, sodass letztlich zur Erfüllung des grundsätzlichen 
Rückschrittsverbots nur bliebe, die staat- lich organisierte Grundabsicherung bei der Rente hoch 
genug anzusetzen, damit man nicht auch noch in die Situation käme, zwischen gleichheitswidrigen 
staatlichen Mechanismen zur Rettung nun auch noch privater Versicherungsunternehmen oder 
Rückschritten bei der Rente zu wählen. 



Das Vorgehen über die Blankett-Ermächtigung des Art. 3, Art. 4, Art. 5 Abs. 1, und Art. 7 
Fiskalpakt sowie der an diese anknüpfenden EU-Verordnungen (Abschnitte V.3, V.4 und V.6 dieser 
Verfas- sungsbeschwerden) und darauf gestützt die Erzwingung eines Wechsels zum 
Mehrsäulensystem bei gleichzeitiger Verletzung des Rückschrittsverbots des Uno-Sozialpakts bzgl. 
der sozialen Sicherheit (Art. 2 Uno-Sozialpakt, Art. 9 Uno-Sozialpakt) ist offensichtlich 
unverhältnismäßig, weil nicht erforderlich und nicht angemessen, und rechtfertigt daher keinerlei 
Eingriff  insbesondere in die sozialen Menschenrechte.

XIII.14 Ziel Erzwingung von Verfassungsänderungen bzw. rangmäßiger Absturz des 
Grundgesetzes
Nach Rn. 218 des Lissabonurteils sind Eingriffe in die Verfassungsidentität zugleich Übergriffe in 
die verfassungsgebende Gewalt des Volkes. Verfassungsänderungen sind in Deutschland nur zuläs-
sig, wenn dem sowohl 2/3 der Mitglieder des Bundestags, als auch 2/3 der Mitglieder Bundesrats 
zustimmen. Darüber hinaus ist es wegen der Unantastbarkeit der Demokratie (Rn. 216+217 des 
Lissabon-urteils) und der Zugehörigkeit der Volksabstimmungen ebenso wie der Wahlen zum 
Kernbereich des Demokratieprinzips in Deutschland zulässig, Grundgesetzänderungen auch über 
Volksabstim-mungen mit 2/3 – Mehrheit der Abstimmenden zu bewirken, wofür nur noch ein 
Ausführungs-gesetz fehlt.
Nicht zulässig sind hingegen Entscheidungen über Grundgesetzänderungen durch irgendjemand 
anderen als Bundestag, Bundesrat oder Volk. Die Schaffung von Mechanismen zur Erzwingung von 
Verfassungsänderungen über Kreditauflagen (Abschnitte III.12 und IV.5.3 dieser Verfassungs-
beschwerden) sind daher kein legitimes politisches Ziel. Das gilt umso mehr, als laut Rn. 28 des 
Hypothe- kensicherungsgesetzurteils (BverfGE 2,237) bereits die Umgehbarmachung des erhöhten 
Abstim-mungsquorums für Verfassungsänderungen durch das Ermächtigungsgesetz den 
rangmäßigen Ab-sturz der Weimarer Reichsverfassung ausgelöst hat, nicht erst die durch das 
Ermächtigungsgesetz  ermöglichten weiteren Verfassungsbrüche. Sämtliche Mechanismen, welche 
dazu geeignet sind, Bundestag, Bundesrat oder gar das Volk zu Grundgesetzänderungen zu 
zwingen, sind daher illegitim, unabhängig davon, um welche Grundgesetzänderungen es sich dabei 
handeln würde. 

Geeignet zur Erzwingung von Grundgesetzänderungen sind Art. 3 und Art. 8 Fiskalpakt in höchs-
tem Maße, weil die Kommission außer den in Art. 3 Abs. 1 Fiskalpakt genannten Inhalten auch 
noch ihre eigenen Vorschläge mit dazu packen könnte, und weil sie sich zur Durchsetzung der von 
ihr gewünschten Grundgesetzänderungen des EUGH und der gesamten Exekutive (incl. Bundes-
regierung, Bundeswehr und Polizei) und der gesamten Judikative (incl. Strafjustiz und Bundesver- 
fassungsgericht) bedienen könnte – eine Machtkonzentration, von der manch ein informeller 
Diktator nur träumen kann. Da Art. 3 und Art. 8 Fiskalpakt von ihrer unmittelbaren Ermächtigung 
her noch drastischer sind, als es das Ermächtigungsgesetz der NSDAP (für sich allein betrachtet!!!) 
gewesen ist, sind sie in höchstem Maße dazu geeignet, das Grundgesetz abstürzen zu lassen, unab-
hängig davon, was man mit einer solchen Ermächtigung anstellen will, und davon, dass im 
Vergleich zu den Verbrechen der Nazis jede andere Diktatur vergleichsweise harmlos wirkt.

Erforderlich ist die Erzwingung von Verfassungsänderungen nie. Es gibt immer die Möglichkeit der 
diskursiven Entfaltung, um zu einer wohl überlegten Entscheidung zu gelangen, und das bzgl. der 
einzelnen Verfassungsänderung, ob diese von den entsprechenden Mehrheiten gewollt wird oder 
nicht. Außerdem erscheint es der Beschwerdeführerin als absolut zumutbar, dass alle politischen 
Ziele eben nur insoweit umgesetzt werden können, wie es das Grundgesetz erlaubt. 

Eine Angemessenheit der Erzwingung von Grundgesetzänderungen kann es nicht geben, da es be- 
reits an der Legitimität und an der Erforderlichkeit einer solchen Erzwingung fehlt, und weil die 



Gefahr des rangmäßigen Absturzes darüber hinaus keinerlei Spielraum für die Angemessenheit 
einer solchen Erzwingbarkeit lässt. Gerade deshalb gibt es Art. 79 Abs. 3 GG und Dr. Thomas 
Dehler hat im Parlamentarischen Rat am 12.01.1949 nicht umsonst gesagt (Abschnitt III.17 dieser 
Verfassungs-
beschwerden):
„Auf jeden Fall halte ich es für notwendig, daß wir eine Barriere errichten, nicht in dem Glauben, 
daß wir dadurch einer Revolution begegnen können, aber doch in dem Willen, einer Revolution die 
Maske der Legalität zu nehmen.“

Im Gegenteil macht es die bereits vorgenommene Erzwingung von Verfassungsänderungen gegen-
über Griechenland und Irland erforderlich, dass das Bundesverfassungsgericht im Rahmen der Ent- 
scheidung über die hier vorliegenden Verfassungsbeschwerden (Abschnitt III.17) den Gesetzgeber 
dazu verpflichtet, jede Grundgesetzänderung einer Volksabstimmung zu unterwerfen, weil nur da- 
durch noch hinreichend eine Erzwingung von Grundgesetzänderungen und damit ein möglicher 
rangmäßiger Absturz des Grundgesetzes verhindert werden können, sowie klarzustellen, dass 
Grundgesetzänderungen nie unter Zwang geschehen dürfen.

XIII.15 Ziel Vermeidung eines deutschen Staatsbankrotts
Dieses Ziel ist in besonderem Maße legitim. Die Vermeidung eines Staatsbankrotts ist im Sinne des 
grundrechtsgleichen Wahlrechts (Art. 38 GG), damit die Bundestagsabgeordneten und damit 
indirekt auch die Wähler auch in künftigen Legislaturperioden noch genug zu entscheiden haben.
Solide Staatsfinanzen sind auch förderlich für die Verwirklichung des Sozialstaatsgebots und der 
sozialen universellen Menschenrechte. 
Die Legitimität der Vermeidung eines deutschen Staatsbankrotts hat aber auch Grenzen, insbesond-
dere insoweit, als ein Staateninsolvenzverfahren nach dem Waldenfels-Urteil (Abschnitt IV.6.7 
dieser Verfassungsbeschwerden) gerade aus Gründen der Demokratie und des Sozialstaatsgebots 
verfassungswidrig ist, anders als ein Staatsbankrott. Die Inkaufnahme eines Staateninsolvenzverfah-
rens zur Vermeidung eines Staatsbankrotts ist nie legitim.

Zur dauerhaften Vermeidung eines deutschen Staatsbankrotts ist es angesichts der absoluten Höhe 
der deutschen Verschuldung (Abschnitt III.7 dieser Verfassungsbeschwerden) erforderlich, die 
Schulden zu senken und den Zinssatz auf die deutschen Schulden niedrig zu halten.

Der EFSF-Rahmenvertrag und der ESM-Vertrag sind hierfür jedoch ungeeignet. Zum einen, weil 
der ESM ein Staateninsolvenzverfahren enthält. Aber der ESM ist, ebenso wie EFSM und EFSF, 
ein gigantisches Bankenrettungsinstrument auf Kosten gerade auch der deutschen Steuerzahler. Erst 
durch diese Instrumente lohnt es sich länger, auf steigende Zinsen gegenüber Staaten, die sonst 
längst einen souveränitätsschonenden Staatsbankrott angemeldet hätten, zu spekulieren.
Erst durch diese Mechanismen erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland sich für diese 
selbst finanziell verausgabt, und dass auf steigende Zinsen auch für Deutschlands Staatsschulden 
spekuliert wird.

Art. 5 Abs. 3 EFSF-Rahmenvertrag und Art. 19 ESM-Vertrag sind darüber hinaus ungeeignet, weil 
darauf auch die Eurobonds gestützt würden. Da Deutschland auf Grund seines hohen BIP einen der 
niedrigsten Zinssätze in der ganzen Eurozone zahlt, wäre von Deutschland bei Teilnahme an der 
Verschuldung über Eurobonds zu zahlende Satz mit Sicherheit höher. Je höher das Volumen der 
gemeinsamen Verschuldung der Staaten der Eurozone über Eurobonds, desto größer wären also die 
Schulden, für welche Deutschland einen höheren Zinssatz zahlen müsste, und desto 
wahrscheinlicher würde ein deutscher Staatsbankrott.

Allenfalls die Ausweitung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes auf das Gesamtschuldenkriterium 



wäre der Prävention gegen einen deutschen Staatsbankrott dienlich – und auch das nur, wenn 
gleich-zeitig die Möglichkeit sanktionsbewehrter Empfehlungen gestrichen würde (siehe Abschnitt 
XIII.9 dieser Verfassungsbeschwerden). Aber das will man auch mit dem Fiskalpakt und den an 
diesen anknüpfenden EU-Verordnungen (Abschnitte V.3 – V.7 und VI.2 dieser Verfassungs-
beschwerden) ja gerade nicht, sondern die Krise zur Durchsetzung unbeliebter Sozialkürzungen, 
Privatisierungen, Entmachtungen der Parlamente etc. nutzen. 

Sicherlich hat auch das Vertrauen in den Euro einen Einfluss auf das Vertrauen in die deutschen 
Finanzen und damit auf den von Deutschland zu zahlenden Zinssatz. Das ist jedoch weitaus 
geringer als das Sinken des Vertrauens angesichts steigender Schulden über den europäischen 
Finanzierungsmechanismus und angesichts der Erwartung steigender Schuldzinsen durch Euro-
bonds.

Die Lösung für den Erhalt des Vertrauens in Deutschlands Finanzen liegt vielmehr darin, mit sämt- 
licher Bankenrettung und mit dem europäischen Finanzierungsmechanismus aufzuhören und die 
Stabilität der deutschen Finanzen rechtlich und in der öffentlichen Wahrnehmung von der anderer 
Staaten der Eurozone und noch mehr von der von Banken getrennt zu halten, anstatt, gestützt auf 
Art. 136 Abs. 3 AEUV, immer mehr Mechanismen einzurichten, mit welchen man sich an diesen 
geradezu fest kettet.

Wo keine Geeignetheit gegeben ist, liegen auch keine Erforderlichkeit und keine Angemessenheit 
vor.

XIV.   Zu den Anlagen und in Bezug genommenen Texten:
Die beigefügten Anlagen sowie die Zitate aus in Bezug genommenen Texten dienen der Argumen-
tation der Beschwerdeführerin insoweit, wie in dieser Verfassungsbeschwerden ausdrücklich auf 
die-se Bezug genommen wird. Daraus kann nicht geschlossen werden, dass sich die 
Beschwerdeführe-rin damit allen Aussagen der in Bezug genommenen Texte bzw. der zitierten 
Personen anschließen würde. Ebensowenig kann daraus geschlossen werden, dass die Autoren der 
in Bezug genommenen Texte sowie die zitierten Personen mit den Schlußfolgerungen der 
Beschwerdeführerin in allen Punkten übereinstimmen würden.

______________________ ____________________
Ort, Datum Unterschrift

Anlagen:  
-8 CDs mit dem Text der Verfassungsbeschwerden für die Richterinnen und Richter des 2. Senats
-in den vorliegenden Verfassungsbeschwerden zitierte Quellen aus dem Parlamentarischen Rat 

Außerdem sind drei gedruckte Ausfertigungen für den wissenschaftlichen Dienst mit je 2 CDs bei- 
gefügt, damit der Umfang der vorliegenden Verfassungsbeschwerden überhaupt bewältigt werden 
kann.

Links / Quellennachweise:

Dieser Abschnitt gibt noch einmal einen Überblick über einen Teil der zitierten Links. Die entspre-
chenden Links sind aber auch in den jeweiligen thematischen Abschnitten angegeben. Dass die 



zusätzliche Übersicht an dieser Stelle irgendwann nicht mehr weiter geführt worden ist, hat ganz 
entscheidend etwas mit dem hohen Zeitaufwand zu tun, welcher durch die Intransparenz rund um 
Art. 136 Abs. 3 AEUV verursacht worden ist.

Verfassungsgerichtsurteile und Kommentarfundstellen
lettisches Verfassungsgerichtsurteil zum Vorrang von Grundrechten und Strukturprinzipien der let- 
tischen Verfassung vor EU-Recht und vor IWF-Recht
www.satv.tiesa.gov.lv/?lang=2
 
Lissabonurteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts
www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208en.html 

Bonner Kommentare zum Grundgesetz
http://bonnerkommentare.zitiergebot.org

Gutachten und Studien 

Gutachten „Überschuldung und Staatsinsolvenz in der Europäischen Union“ des wissenschaftlichen 
Beirats im Bundeswirtschaftsministerium (Stand 30.11.2010, veröffentlich 10.01.2011)
www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Studien/gutachttext-ueberschuldung-
staatsinsolvenz-in-der-eu-wissenschaftlicher-
beirat,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf 

Weltbankstudie bzgl. „too big to fail“   
www.ebs.edu/fileadmin/redakteur/funkt.dept.economics/Colloquium/Too_big_to_save_May_14.pd
f

WIFO-Papier „Funktionsfähigkeit und Stabilität des Euro-Raumes“  
http://karl.aiginger.wifo.ac.at/fileadmin/files_aiginger/publications/2010/eurostabilitaet.pdf               

zum europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus und zum Euro-Stabilisierungsmechanismus
Ablehnung des US-Senats gegenüber der IWF-Beteiligung am “Euro-Stabilisierungsmechanismus”
http://de.reuters.com/article/worldNews/idDEBEE64H03G20100518 

zur Anwendung der universellen Menschenrechte auf nationaler Ebene

abschließende Beobachtungen CEDAW-Ausschuss zu Deutschland vom 10.02.2009
www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-DEU-CO6.pdf 

zum Umbau des Stabilitäts- und Wachstumsmechanismus zwecks Errichtung der EU-Wirtschafts- 
regierung

Artikel in dbb-Europathemen zu Grünbuch der EU-Kommission für eine Richtlinie für ein 
Mehrsäulenrentensystem 
http://dbb.de/dbb-beamtenbund-2006/dbb-pdf/europathemen_aktuell_0910.pdf

-EU-Verordnungsentwürfe zu Instrumentalisierung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes zur 
Errichtung der halb-diktatorischen EU-Wirtschaftsregierung
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-
eu_economic_governance_proposals_en.htm



-Aussagen der Kommission zu Beamtengehältern als wirtschaftliche Ungleichgewichte
http://www.welt.de/wirtschaft/article9890322/EU-will-bei-den-Loehnen-in-Deutschland-
mitbestimmen.html

zum Ausverkauf der hoheitlichen Tätigkeiten des Staates
Der deutsche Beamtenbund hat 2008 zusammen mit dem Meinungsforschungsinstitut Forsa bereits 
zum zweiten Mal herausgefunden, dass für rund 90% der Deutschen die Privatisierung von Polizei, 
Justizvollzug und vergleichbaren staatlichen Instanzen unvorstellbar ist.
http://dbb.de/dbb-beamtenbund-2006/dbb-pdf/071008_forsa_buergerbefragung.pdf 

Weißbuch der EUKommission (Az. KOM (2004) 374)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/de/com/2004/com2004_0374de01.pdf 

Mitteilung der EUKommission vom 20.11.2007 (Az. KOM (2007) 725)
http://ec.europa.eu/services_general_interest/docs/com_2007_0725_de.pdf 

zum Nachweis des Kontrollverlustes über private Sicherheitsdienste in Kolumbien, und dass auch 
dort zuerst Teile der Verwaltung und dann erst Sicherheitsaufgaben privatisiert wurden:
Dokumentarfilm von arte “Kolumbien – Privatarmeen des Staates”
www.youtube.com/watch?v=vZcfSoBkYCQ 
www.youtube.com/watch?v=x6qiXE3PhMA 
www.youtube.com/watch?v=vgmB1aUQnas 

Bericht der Tagessschau über die Firma Asgaard in Somalia
www.tagesschau.de/inland/asgaard100.html  
www.tagesschau.de/inland/asgaard104.html  
www.tagesschau.de/inland/asgaard108.html  
www.tagesschau.de/inland/asgaard110.html  
www.tagesschau.de/multimedia/video/video709354.html  

Studie der Vereinten Nationen zur Abhängigkeit des heutigen Afghanistan vom Drogenanbau. 
Heute kommt 90% der Heroin-Weltmarktproduktion aus Afghanistan (einem Land mit einem ho-
hen Anteil der Privatisierung im Sicherheitsbereich).
www.unodc.org/documents/regional/central-asia/Blue_Opium%20Poppy%20Roadmap-Work
%20in%20Progress_June08.pdf 

zum Resolutionsentwurf des Europarats zur Machtbegrenzung von Söldnerfirmen(Doc. 11787):
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/RefRedirectEN.asp?Doc=Doc.%2011787 

Artikel des Wissenschaftlers Rolf Uesseler in Hintergrund II/2009, S. 22-25
www.hintergrund.de/20090418389/globales/kriege/private-milit%C3%A4rfirmen-%E2%80%93-
konflikt-als-kommerz.html  

zu Zielen und Einfluss der Deutschen Bank in Zusammenhang mit Bankenrettung und mit Art. 136 
Abs. 3 AEUV

Posten von Josef Ackermann in Verbänden und Denkfabriken



http://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Ackermann

zum Wesen der informellen Denkfabrik Bilderberg
http://de.wikipedia.org/wiki/Bilderberg-Konferenz
www.bilderbergmeeting.org/participants_2010.html

Caio Koch-Weser Mitglied im Rat des ECFR 
www.ecfr.eu

Geburtstagseinladung für Josef Ackerman bei der Bundeskanzlerin
www.wiwo.de/politik-weltwirtschaft/ackermann-im-kanzleramt-geburtstagsfeier-oder-
gedankenaustausch-406643/

FAZ-Interview vom 26.12.2010
www.faz.net/s/Rub09A305833E12405A808EF01024D15375/Doc~E27CF386BD2D246F8A
219DEEB397BCD4D~ATpl~Ecommon~Sspezial~Afor~Eprint.html

zum Ausnahmezustand in Spanien

- Artikel „Spanien: Alarmzustand ausgerufen zur gewaltsamen Niederschlagung eines Streiks“ vom 
05.12 .2010 von Trueten.de 
www.trueten.de/archives/6608-Spanien-Alarmzustand-ausgerufen-zur-gewaltsamen-
Niederschlagung-eines-Streiks.html

-Leben-in-Spanien-over-Blog zum Ausnahmezustand in Spanien
http://leben-in-spanien.over-blog.com/article-fluglotsenstreik-erst-jetzt-wird-die-hilflosigkeit-und-
drohgebarde-der-spanischen-regierung-klar-62763484.html
http://leben-in-spanien.over-blog.com/article-die-arbeitsreform-in-spanien-hinterlasst-ihre-spuren-
es-hagelt-kundigungen-62871299.html
http://leben-in-spanien.over-blog.com/article-spanien--diktatur-lasst-gru-en-62679023.html
http://leben-in-spanien.over-blog.com/article-spanien-zapatero-verteidigt-weiterhin-den-
ausnahmezustand-im-vollem-umfang-62668973.html

Irland beweist Sinn des europäischen Finanzierungsmechanismus – Bankenrettung

-taz-Artikel „Irland soll sich helfen lassen“ vom 18.11.2010
http://www.taz.de/1/zukunft/wirtschaft/artikel/1/irland-soll-sich-helfen-lassen/

- taz-Artikel „Irland bittet um Finanzhilfe“ vom 22.11.2010  
http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=a1&dig=2010/11/22/a0039&cHash=7e058cd6ca

- taz-Artikel „Bundesregierung rettet Banken“ vom 22.11.2010 
www.taz.de/1/zukunft/wirtschaft/artikel/1/bundesregierung-rettet-banken/

- taz-Artikel „drastische Rosskur für das gebeutelte Irland“ vom 25.11.2010 
www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?
ressort=au&dig=2010%2F11%2F25%2Fa0101&cHash=debbed6330"

-taz-Artikel „Die Massenvernichtungswaffen aus Europa“ vom 29.11.2010 
www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?



ressort=a2&dig=2010%2F11%2F29%2Fa0028&cHash=27dfcecc2e"

-taz-Artikel „Die Kurse fallen trotz Irland-Hilfe“ vom 30.11.2010
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